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ZUM 80. GEBURTSTAG VON PROF. THEODOR MAYER, 
DEM 1. VORSITZENDEN DES COLLEGIUM CAROLINUM 

Arn 23. August 1963 haben die Stad t Konstanz , in der Theodo r Mayer 
seinen Wohnsit z für ein „otiu m cum dignitat e laborequ e honestissim o im-
butum " nach dem zweiten Weltkrieg 1951 aufgeschlagen hat , sowie der Kon -
stanze r Arbeitskreis für mittelalterlich e Geschicht e das 80. Wiegenfest des 
Jubilar s in einer festlichen Akademie feierlich begangen . Am 20. Septembe r 
1963 hat das Collegium Carolinu m zu Münche n die Feie r am Institutsor t 
nachgehol t und seinem Präsidente n durc h den geschäftsführende n Vorstand 
und Herausgebe r des Bohemia-Jahrbuche s sein Porträ t überreiche n lassen, 
das der in Berchtesgade n wirkende sudetendeutsch e Künstle r Professor Josef 
Vietze gemalt hat . Eine Photokopi e dieses Bildes leitet diesen IV. Band des 
Jahrbuche s ein, der altem akademische n Brauch e folgend mit einer Würdi-
gung von Person und Leistun g des Jubilar s anhebe n soll. 

De r Lebensweg des großen Anregers und Gelehrte n Theodo r Mayer begann 
am 24. August 1883 in der geschichtliche n Landschaf t um den alten Königsho f 
Ranshofe n im oberösterreichische n Neukirche n an der Grenz e zwischen den 
heutige n Staate n Österreic h und Deutschland , die vom gemeinsame n baye-
rischen Volkstum getragen werden . Stammes - und siedlungsgeschichtlic h ge-
sprochen , aber auch vom eigenen Selbstverständni s des Jubilar s und seiner 
engeren Landsleut e her ist er sogar in der Bavaria bavaricissima zur Welt 
gekommen . An der Wiege des mathematisc h begabten jungen Erdenbürger s 
stand zweifellos in mehrfache m Bezug Klio Pate . Da s Vaterhau s des Arztens-
sohne s lag nich t nu r in geschichtsmächtiger , bäuerlicher , bayerische r Land -
schaft, sonder n wies staatlich-politisc h nac h Österreic h und Wien, schaut e 
aber auch über den In n nach Staatsbayer n und München , Deutschlan d und 
Berlin. Nac h dem goldenen Innsbruc k umfin g den Studente n und das Mitglied 
des damal s weltbekannte n österreichische n Institut s für Geschichtsforschung , 
den Habilitanden , Archivar und Privatdozente n der noch nich t erloschen e 
Zaube r děs absterbende n kaiserliche n Wien, der Metropol e der Donaumonar -
chie, die in den Strude l ihres Untergange s die Ordnun g Südosteuropa s riß. 
Dieses Wien mit seinen gefahrvoll schwelende n Verfassungs- und Nationa -
litätenprobleme n hat dem jungen Historike r einen politischen , geschichtliche n 
und gesellschaftliche n Anschauungsunterrich t par excellence erteilt . Die Wie-
ner Schule , die Nachfolge , Lehrer - und Kollegenschaf t großer Historike r wie 
Heinric h Brunners , Engelber t Mühlbachers , Alfons Dopsch s und Han s Hirschs , 
deren Lehr e und Idee n unser Geburtstagskin d bis heut e beschäftigen und 
imme r wieder zur Auseinandersetzun g zwingen, die Beschäftigun g im nieder -
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österreichischen Archivdienst, im Heroldsamt, gaben dem Jünger Klios ein 
reiches geschichtliches Wissen gepaart mit kritischer Methode; am deutschen 
Stand der Geschichtsforschung bis in die dreißiger Jahre gemessen gewann er 
eine überaus moderne und aus dynamischer Auffassung des Geschichtspro-
zesses erwachsene Einstellung zur Geschichte und zum gesellschaftlich-staat-
lichen Leben. Das. vermittelten damals fast nur Wien und seine Universität 
und zwar deswegen, weil damals dort die landesgeschichtliche Forschung mit 
Abstand am weitesten fortgeschritten war und weil in dieser Hauptstadt eines 
Vielvölkerreichs moderne Auffassungen von Staat, Gesellschaft, Volkstum 
entwickelt wurden und sich durchsetzten. Hilfswissenschaftliche Ausbildung, 
landesgeschichtliche Methode, waches Interesse für Fragen des wirtschaft-
lichen, gesellschaftlichen und vor allem staatlichen Lebens gab Wien Theodor 
Mayer mit auf den Weg. Dem Staats-, Kultur- und Volksbayern ist es eine 
Freude zu wissen, daß eine der Erstlings arbeiten des Jubilars sich mit dem 
Wirtschaftsleben der alten, ostwärts schauenden Nibelungenstadt Passau be-
faßte und daß das „Passauer Mautregister" in den Verhandlungen des Histo-
rischen Vereins von Niederbayern erschienen ist. Passau war der große Um-
schlaghafen von der Inn- und Donauschiffahrt auf die Säumerpfade der Gol-
denen Steige nach Böhmen hinein. Der Außenhandel Österreichs hatte den 
jungen Gelehrten gefesselt. 

Nach den Wiener Anfängen, nach Teilnahme am ersten Weltkrieg und 
Bewährung in der Leitung des niederösterreichischen Landesarchivs siedelte 
Theodor Mayer 1923 an die Mutter aller deutschen Universitäten, die Karls-
universität im Goldenen Prag über. Die ersten Geburtswehen des neuen tsche-
chischen Staates nach dem Zusammenbruch der Donaumonarchie waren vor-
über, aber die politischen Weichen waren entgegen dem eigenen Geburts-
prinzip auf Macht gestellt; es kam zu keinem Ausgleich zwischen der tsche-
chischen Führungsmehrheit und der großen deutschen Minderheit trotz vieler 
aktivistischer Annäherungsversuche der letzteren. Damals lehrte H. Hirsch, 
ein hervorragender deutscher Verfassungshistoriker, in Prag; er hatte eben 
sein berühmtes Buch über „Die hohe Gerichtsbarkeit im deutschen Mittel-
alter" geschrieben, dessen zweite Auflage unser Geburtstagskind 1958 besorgt 
und mit einem kritisch abschließenden Nachwort versehen hat. Nach dem 
Weggang von Hirsch nach Wien berief 1927 die Alma mater Carolina Theo-
dor Mayer zu seinem Nachfolger auf den ordentlichen Lehrstuhl für mittel-
alterliche deutsche Geschichte. Sein ältester Doktorand aus der Prager Zeit, 
A. Ernstberger, hatte nach 1945 die Lehrkanzel für neuere Geschichte an 
der fränkischen Universität Erlangen inne. Auf dem heißen Boden an der 
schönen Moldau öffneten sich dem frischen Ordinarius im besonderen Maße 
Blick und Herz für die Fragen der sudetendeutschen, tschechischen, slowaki-
schen und ungarischen Geschichte. Der böhmischen Geschichte widmete er 
mehrere Abhandlungen und traf Vorbereitungen für den Historischen Atlas. 
Wegen seiner persönlichen Verbindung mit der Prager Universität und seiner 
reichen Kenntnisse und Erfahrungen bat ihn deshalb auch das Gesamtdeut-
sche Ministerium, sich für die Präsidentschaft des neuen Traditionsträgers 
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sudetendeutsche r Geschichte , das Collegium Carolinu m zu München , zur Ver-
fügung zu stellen. Ehemalig e Freund e und Schüle r aus der Prage r Zei t hatte n 
zum 60. Geburtsta g dem damalige n Präsidente n der Monument a Germania e 
Historic a 1943 eine umfangreich e Festschrif t gewidmet, die freilich erst nach 
dem großen deutsche n Zusammenbruc h zum 70. Wiegenfest 1953 nachge -
druck t werden konnte . Aus ihr ragt eine große Studie des letzte n führende n 
deutsche n Landeshistoriker s der alten Carolina , Wostry, über die Frühge -
schicht e der Přemyslide n heraus . Man würde aber die Bindunge n Theodo r 
Mayer s zu Prag, Böhme n und seinem Deutschtu m nu r oberflächlic h charak -
terisieren , vergäße man , daß er sich aus der angesehene n Bürgerfamili e Strá-
dal aus Teplitz-Schöna u seine Lebensgefährti n holte , die ihm einen Sohn und 
zwei Töchte r schenkt e und mit Umsich t und Energi e in guten wie in bösen 
Tagen an seiner Seite gewirkt und in Treu e zu ihm gestande n hat . De r ge-
niale klassische Philolog e Eduar d Schwart z pflegte wörtlich zu sagen: „Da s 
Los der Gelehrtenfraue n ist kein leichtes. " 

Im Jahr e 1932 ta t der Jubila r den Sprun g über die reichsdeutsch e Grenz e 
und ging als Ordinariu s an die hessische Landesuniversitä t in Gießen . An 
jedem Wirkungsor t arbeitet e er sich fortan mit erstaunliche r Gründlichkei t 
und Schnelligkei t imme r auf der Basis diplomatische r Analyse der Quellen 
in die landesgeschichtliche n Grundlage n des Raume s ein. Zwei Jahr e später 
zog er bereit s weiter an die Universitä t Freibur g im Breisgau und gewann 
dami t wieder Anschluß an den Boden Vorderösterreichs . Hie r galt sein Haupt -
interesse der Besiedlungs- und Herrschaftsgeschicht e des deutsche n Süd-
westens, den rodende n Schwarzwaldklöstern , den staatenbildende n Zähringern . 
Kräftig klingen jetzt in seinem Schaffen die verfassungsgeschichtliche n Tön e 
an, die zwar in Gieße n schon angeschlagen wurden , bei den Mane n Geor g von 
Belows nu n zum vollklingende n Akkord werden und zur grundlegen d neue n 
Melodi e vom sogenannte n Staa t des deutsche n Mittelalter s ausreifen . Man 
weiß seitdem dan k Theodo r Mayer , daß der Rodungscharakte r der deutsche n 
Land e östlich des Limes wesentlich deren Herrschaftsentwicklun g bestimm t 
hat . Es klingt das Them a der Freibauer n des Hochmittelalter s an, das dan n 
zum Grundthem a der fränkische n Königsfreihei t sich vertieft und erweitert . 
Sein Freiburge r Schüle r K. S. Bader spielte diese Melodie n weiter und 
schenkt e dem deutsche n Südwesten die erste Zusammenfassun g seiner herr -
schaftliche n Entwicklung . De r durc h den Vergleich historische r Landschaf -
ten geschärfte Blick des berühm t gewordene n Mediäviste n schweift in Frei -
burg nach der Schweiz, nach Burgun d und dem Elsaß; er sieht deren histori -
sche Probleme , die der Lieblingsschüle r Heinric h Büttne r dan n aufgreift, 
vertieft und in den lothringisch-französische n wie italienische n Rau m hinei n 
erweitert . 

Nac h vier Jahre n erfolgreiche n Schaffens folgt Theodo r Mayer 1938 einem 
Ruf an die hessische Universitä t in Marburg , der er auch als Recto r magni -
ficus Zeit , Kraft und wertvolle Arbeit opfert . In Gießen , Freibur g und Mar -
burg zeigte er beispielhaft seinen Schülern , daß eine modern e deutsch e Staats -
und Verfassungsgeschichte , eine der Wirklichkei t nahekommend e Erkenntni s 
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des Prozesses der Staatswerdung wie des ganzen mittelalterlichen Lebens nur 
aus dem landes- und landschaftsgeschichtlichen Detail erwachsen kann. Wie 
Hans Hirsch erinnerte er immer wieder daran, daß deutsche Geschichte des 
Mittelalters nicht nur aus den erzählenden Quellen, sondern auch aus den 
Urkunden zu schreiben sei. 

Es war eine ganz große Auszeichnung und ein Programm, für ihn die 
Krönung einer rastlosen wissenschaftlichen und organisatorischen Tätigkeit, 
als Theodor Mayer 1942 zum Präsidenten der altehrwürdigen Monumenta 
Germaniae Historica bestellt wurde. Ein Programm stellte die Berufung eines 
namhaften Mitgliedes der Wiener Schule insoferne dar, als der nach E. E. 
Stengel wohl ausgeprägteste Vertreter einer gesamtdeutschen Landesgeschichte 
mit der Edition der Quellen zur Geschichte des Mittelalters betraut wurde. 
Unter dem Motto „Einsatz der Geisteswissenschaften im Krieg" gelang es 
dem Präsidenten in schwerster Zeit, in der sonst Klio als Wissenschaft 
schweigt, jedoch in geschichtemachendem Sturm durch die Völker rast, die 
deutschen Mediävisten und Rechtshistoriker zu gemeinsamen Tagungen zu-
sammenzuführen, auf denen kein Wort „historische Politik" gesprochen, aber 
genau so wie auf Mainau und Reichenau in höchstem Ernst mit den Pro-
blemen des deutschen Mittelalters gerungen wurde. Ich denke an Magdeburg, 
wo eine das Dritte Reich so erregende Frage wie die der germanischen Kon-
tinuität in scharfer Diskussion und mit größter Sachlichkeit erörtert wurde, 
sodaß einer der Hauptredner und Hauptkritiker von damals, Hermann Au-
bin, die Ergebnisse noch 1945 in einem großen Aufsatz ohne Streichung ver-
öffentlichen konnte. Aubin, v. Schwerin, Mitteis führten damals das große 
Wort in der Debatte mit O. Höfler, dessen germanische Kontinuitätslehre 
in einem bestimmten Ausmaß aber auch ein großes Anliegen unserer Wissen-
schaft geblieben ist. Gerade heute versteht sich das Germanische nicht mehr 
von selbst, wie H. Aubin zu Magdeburg zu Recht in einem ungebrochenen 
Selbstbewußtsein sagen konnte. Für die Geschichte als Wissenschaft bleibt 
das Germanische ein, wenn auch nicht das Element der abendländischen Kul-
tur, auch wenn wir zur Rankeschen Zweiheit der romanisch^-germanischen 
Völkerwelt noch das Slawische hinzunehmen müssen. Die Ergebnisse des Dia-
logs der Wissenschaften im Kriege und des eigenen Beitrages liegen gültig im 
großen Sammelband „Adel und Bauern", im Gedenkbuch „Der Vertrag von 
Verdun", in der Gemeinschaftsarbeit mit Heilig und Erdmann „Kaisertum 
und Herzogsgewalt im Zeitalter Friedrich Barbarossas" und im großen Auf-
satz „Königtum und Gemeinfreiheit" im „Deutschen Archiv" vor. Durch die 
Verlegung des Sitzes der Monumenta Germaniae Historica von Berlin, wo 
seit 1942 der Amtssitz Theodor Mayers war, nach dem fränkischen Standes-
herrenschloß Pommersfelden hat der Jubilar die unersetzliche Institutsbiblio-
thek gerettet. Er hat seine Kraft auch für das Deutsche Historische Institut 
in Rom eingesetzt. Der Sechziger erfüllte alle diese Aufgaben mit eisernem 
Pflichtbewußtsein, unbestechlicher Sachlichkeit und einem warmen Verständ-
nis für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Der Krieg schlug ihm durch den 
Soldatentod seines Sohnes, einer Hoffnung der deutschen Rechtsgeschichte, 

12 



eine tiefe Wunde. Auf der Höhe des Wirkens, des Verantwortungsbewußtseins 
und der wissenschaftlich-organisatorischen Leistung schied Theodor Mayer 
aus der Leitung der MGH aus. 

Weder ein schweres Schicksal noch ein tiefverletztes Rechtsbewußtsein 
konnten die Aktivität des Jubilars dämpfen und sein naturhaftes Streben nach 
wissenschaftlicher Erkenntnis lähmen; im Gegenteil. In der Stille des ober-
fränkischen Pommersfelden schrieb sich der Nimmermüde in dem grund-
legenden Werk zum Reichskirchenrecht des Mittelalters „Fürsten und Staat" 
(1950) geistig und seelisch wieder gesund und befreite sich von tiefer innerer 
Last für eine neue Schaffensperiode seines Lebens. Und als ihm die alte 
Reichsstadt Konstanz an der Scheide zwischen Deutschland und Schweiz, zwi-
schen Österreich und Frankreich, 1951 mit einer zur Arbeit ladenden, stillen 
Wohnung ein neues Arbeitsfeld bot, da griff er mit beiden Händen herzhaft 
zu und übernahm die Leitung des Konstanzer Instituts für geschichtliche 
Landesforschung des Bodenseegebietes, baute damit von neuem, sich selber 
getreu, auf landesgeschichtlicher Grundlage auf. Sein alter Freiburger Schüler 
Stadtarchivar Dr. Feger trat ihm helfend zur Seite. Damit aber hob die zweite 
freischaffende Epoche seines Lebens ohne Amtsauftrag, Diensteid und Dienst-
kette an, die den ersten Höhepunkt in den Schatten zu stellen begonnen hat. 
Er fühlte sich berufen, in dem Zustand der deutschen Verfassungsgeschichte 
seit dem Zusammenbruch der alten statischen Staatsauffassung die Forschung 
und die Forscher zu einem Ziel behutsam zu koordinieren; aus der großen 
politischen und nationalen Katastrophe gewann er die Erkenntnis, daß ein 
„krisenfestes, wissenschaftlich fundiertes Geschichtsbild" vor allem nötig sei. 
Darum hat der „junge" Siebziger die anfänglich bescheidene Plättform seines 
regionalen Instituts zur „freigewählten Akademie" des Konstanzer Kreises 
für Geschichte des Mittelalters weiter entwickelt. Hier treffen sich zweimal 
im Jahre für Fragen deutscher Staatsentwicklung im Mittelalter kompetente 
Forscher aus ganz Deutschland, der Schweiz und Österreich zur Behandlung 
aktueller großer Themen auf der Mainau zuerst und dann auf der Reichenau 
mit zwei Abstechern nach Schloß Zeil und Lindau. Die Ergebnisse der Ta-
gungsverhandlungen liegen in einer stattlichen Anzahl von Bänden vor, deren 
nächster sich mit der Entwicklung der Gemeinde in Europa befassen wird 
(Vorträge und Forschungen). 

Bei den großen Tagungen hat Theodor Mayer in vorbildlicher Weise die 
Arbeitsform des Teamwork entwickelt. Es wird hier nicht nur fast pausenlos 
gearbeitet und diskutiert, denn selbst beim Essen und bei dem gar manchmal 
erst nach Mitternacht möglichen Umtrunk arbeitet das kräftig angekurbelte 
Gehirn der Historiker weiter. Der Schlaf ist kurz bemessen; denn schon 
Theodor Mommsen, der Riese mit den 1400 Veröffentlichungen, hat verbind-
lich diktiert, daß ein Gelehrter mit drei bis vier Stunden Schlaf auskomme. 
Den dauerhaften Erfolg der in Referat, Korreferat und sachlich unerbittlicher 
Diskussion gewonnenen Ergebnisse aber garantiert die umfassende Behand-
lung des jeweiligen Generalthemas durch Forscher möglichst vieler Diszipli-
nen, die der große Ruf des Meisters am runden Tisch zu vereinen weiß. Da 
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kommt der politische, der Rechts-, Wirtschafts-, Sozial- und Kirchenhisto-
riker nicht maßgeblicher zu Wort, als der Archäologe und Prähistoriker, der 
Germanist, Romanist, Literarhistoriker, der Byzantinist und last not least 
der Geisteshistoriker, wenn auch nicht mehr ganz von der Fasson des großen 
Dilthey. Da wird über alemannische Geschichte, über das Problem der Frei-
heit in seiner geschichtlichen Ausprägung, über die geistigen und rechtlichen 
Grundlagen des Königtums, die Frühgeschichte der Stadt in Europa, das 
mittelalterliche Lehenswesen in vergleichender Sicht, die Stammesbildung und 
die Entstehung der europäischen Landgemeinde, über Byzanz und das Abend-
land mit höchstem wissenschaftlichem Ernst und auf hohem Niveau verhan-
delt. So wurden im Konstanzer Arbeitskreis auf den Tagungen der letzten 
Jahre die brennendsten Probleme mittelalterlicher deutscher und europäischer 
Verfassungs- und Gesellschaftsgeschichte in einer Intensität und einem Um-
fang durchleuchtet, die anderswo kaum mehr möglich sind, vom einzelnen 
Forscher gar nicht zu reden, und sei er der vitalste Riese oder habe er ein 
Riesengedächtnis mit tausend Schubladen, wie man es dem verstorbenen Mit-
glied des Kreises und des CC, dem Kärntner Professor Ernst Klebel, nach-
rühmt. Man kann in aller Bescheidenheit, die dem Gelehrten geziemt, sagen, 
daß die dort gesteuerten und verhandelten Probleme so gefördert wurden, daß 
ein Fortschritt der Erkenntnis erzielt, daß neue Auffassungen und Wege der 
Forschung erarbeitet werden konnten, die eine Zeitlang gelten oder zu steter 
Auseinandersetzung zwingen. 

Alle, die in der ehrwürdigen „stuba maior" des stillen Domherrnhauses 
in der Konstanzer Gerichtsgasse sich vor den Sitzungen am gastlich-freigebi-
gen Tisch finden, wissen zu berühmen, daß der Präsident es nicht so leicht 
hätte, in den Monatstagungen die Windsbraut des Geistes zu zähmen, wären 
nicht vorher die von Beruf streitbaren Gelehrten an gemeinsamer Tafel von 
der Hausherrin so umsichtig betreut und menschlich zusammengeführt, daß 
sie es dann in der freien Wildbahn der Diskussion nicht mehr über's Herz 
bringen, den tödlichen oder vergifteten Pfeil zu schießen und den furor aca-
demicus, selbst wenn alles Recht auf ihrer Seite wäre, austoben zu lassen. 
Daß der Konstanzer Kreis nicht nur eine freigewählte Akademie von Me-
diävisten aller Disziplinen und Rangklassen ist, sondern eine familia histori-
corum und ein Freundeskreis, das ist die erhebende menschliche Seite des 
Wirkens des gelehrten Jubilars. Das Beste gibt Theodor Mayer als Freund 
mit warmem Herzen, mit der unbedingten Hochschätzung der Individualität, 
der Leistung und der Meinung des Einzelnen, auch wenn er abweicht, mit 
der belebenden Aktivität, seinem selten versagenden Humor, der zwingenden 
Kraft der Überzeugung auf Grund einer eigenen Meinung, mit seiner Ehr-
lichkeit und Aufgeschlossenheit für das Leben und auch für das Horazische 
„Dulce est desipere in loco" in den gebotenen Grenzen. 

Das Collegium Carolinum entbietet seinem Präsidenten aufrichtige und 
dankbare Glückwünsche zum 80. Geburtstag, der auf starke Erfüllung und 
pflichtbewußte Leistung zurückblicken läßt. Möge er noch lange Mut und 
Kraft haben zu tun und zu sagen, was Pflichtbewußtsein und Wahrheitsliebe 
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ihm gebieten. Aus geschichtlicher Notwendigkeit ist es dem deutschen Öster-
reicher und österreichischen Deutschen Theodor Mayer aufgegeben, Tradi-
tionen zu wahren und darzustellen, die in Wien, Prag, Freiburg und Berlin 
ihm anvertraut wurden. Ad multos annos! 

K a r l Bosl 

geschäftsführender Vorstand und Herausgeber des Bohemia-Jahrbuches 
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D I E BUR G K R U M M A U 

Ein Beitrag zu ihrer Baugeschicht e als Wehrbau 

Von Karl Tannich 

Das größte und bedeutsamst e Baudenkma l Südböhmen s ist das auf steilem, 
zu den Gewässern der Molda u im Süden und des Blätterbache s im Norde n 
jäh abstürzende m Felskamm e thronend e Schloß Krummau . An seinem so stol-
zen Baue haben Jahrhundert e hindurc h drei große Dynastengeschlechte r — 
die Rosenberger , die Fürste n von Eggenberg und die Fürste n zu Schwarzen -
berg — gebaut und es geformt , bis es seine Riesengröß e und sein heutige s 
Aussehen erhalte n hat . 

Es überrascht , daß gerade hier , an der von den großen Verkehrswegen so 
abseits gelegenen Stelle, eine Burg so gewaltigen Ausmaßes entstande n ist. 
Unwillkürlic h dräng t sich da die Frage auf, was wohl dazu den Anlaß gege-
ben hat . Doch  keine Überlieferun g gibt uns darau f eine klare Antwort . Sind 
wir doch nich t einma l in der Lage, genau anzugeben , wann sie erbau t wurde 
und wer eigentlich ihr Erbaue r war. Umso meh r zwingt dies, den Umstände n 
und Beweggründen nachzuforschen , die zur Erbauun g der Burg geführt haben . 

Bisher hatt e man angenommen 1, daß Krummau , weil schon das Burggelände 
dazu aufforderte , gleich von Anfang an als eine Doppelbur g erbau t wurde. 
Dagegen ist in jüngster Zei t die Meinun g ausgesproche n worden , die Burg 
hätt e ursprünglic h lediglich in dem für Krumma u so charakteristische n Rund -
turm e und einem zu seinen Füße n gestandene n Wohngebäud e bestanden . Die 
Krummaue r Witigonen hätte n sich schon  deshalb mit einer kleinere n Burg 
begnügen müssen , weil ihr Besitz nu r in dem westlich des Moldaulaufe s ge-
legenen schmale n Gebietsstreife n im Grenzwald e bestande n hatte , der noch 
dazu von den Besitzungen der Klöste r Ostro v bei Otta u und Straho w bei 
Tweras erheblic h eingeengt war2. Schon diese Begründun g entbehr t der Be-
weiskraft. Den n der Besitzstreifen , der von den Ufern der Molda u im Süden 
sich bis hierhe r erstreckte , war keineswegs so klein; außerde m gehört e den 
Krummaue r Herre n von dem im Inner n Böhmen s gelegenen altwitigonische n 
Besitze eine ganz ansehnlich e Anzahl von Gütern , wie Nechanice , Načeradetz , 
Sepekau , Skalitz, um nur einige zu nennen 3. 

1 S e d l á č e k , August: Hrady , zamk ý a tvrze království českéh o [Di e Burgen , 
Schlösse r un d Feste n des Königreiche s Böhmen] . Bd. 3. Pra g 1884, S. 21. 

2 D v o ř á k , Fr . a druzi : český Krumlov , jeho život a uměleck ý růs t [Böhmisc h 
Krummau , sein Leben un d künstlerische s Wachstum] . Pra g 1948, S. 12 f. 

3 Š u s t a , Josef: Závis z Falkenstein a [Zawisc h von Falkenstein] . I n : Úvah y a 
drobn é spisy historick é [Kritike n un d kleiner e Schriften] . Pra g 1934, S. 2 ff.; P a n -
g c r l , Mathias : Zawisch von Falkenstein . MVGD B 10 (1872) 145 f. 
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So berechtig t es auch ist, den Rundtur m zu den ältesten Teilen der Burg 
zu zählen , der bloße Hinwei s auf das spitzbogige Porta l seines Eingange s 
reich t nich t aus, um die Richtigkei t der neue n Hypothes e zu beweisen. Weit 
meh r als der frühgotisch e Eingan g spräch e für sie die ganze Situatio n beim 
Rundturm e und dem in seinem Schutz e stehenden , allerdings End e des 
16. Jahrhundert s zum heutige n Schlössel umgebaute n Gebäude , das selbst 
im Obergescho ß noc h über 1 Mete r starke Außenmauer n besitzt , gar wenn 
der Turm , der nach Mitteilun g Václav B ř e ž a n s nach Beendigun g der Ar-
beiten am Rundturm e im Jahr e 1598 abgebroche n wurde 4, eine Art Stiegen-
tur m gewesen wäre, durc h den man , ähnlic h wie bei der Ruin e Witinghausen , 
über eine Schlagbrück e in das Gebäud e hätt e gelangen können 5. Selbst wenn 
dem so wäre, bewiese es nur , daß die unter e Burg der erst erstellte Teil der 
ganzen Anlage gewesen war. Da ß aber die Erbauun g der oberen Burg erst 
durc h Pete r I. von Rosenber g (1310—1347) erfolgt wäre, dafür fehlt jeder 
Nachweis . Aus keine r der gerade nich t wenigen Nachrichten , die wir über 
diesen Rosenberge r besitzen , läßt sich das entnehmen . Überliefer t ist ledig-
lich, daß er „in der Burg auf seine Kosten die St. Georgskapell e erbau t hat" 6 . 

Da s spräch e eher dafür, daß die obere Burg zu seinen Zeite n schon bestan -
den hat . Es ist auch undenkbar , daß der den Burgplat z souverän beherrschend e 
Felskam m so lange, weit über ein halbes Jahrhundert , unverbau t geblieben 
wäre. Gal t doch im Burgenba u der Grundsatz , womöglich das ganze Geländ e 
in den Bereich der Wehranlag e einzubeziehen 7. 

De n Aufbau der Burg Krumma u als eine Angelegenhei t bloß der Krum -
maue r Herre n zu betrachten , ist ganz verfehlt. Im Gegenteil , man muß die 
Erbauun g sowohl Rosenberg s als auch Krummau s als eine Sache des ganzen 
Geschlechte s betrachten , das mit diesen beiden Gründunge n die Grundlage n 
für seine Herrschaf t schuf, aus dene n nachmal s das ungeheur e Rosenbergisch e 
Dominiu m entstand . 

Darüber , wann und wieso die Witigonen in den Besitz des Gebiete s in 
Südböhme n gelangt sind, das erst später unte r die beiden Linien Krumma u 
und Rosenber g aufgeteilt wurde, bestande n noc h vor kurzem nur Vermutun -
gen. Währen d Š u s t a die Meinun g ausgesproche n hatte , das Verdienst , das 
Gebie t in Südböhme n dem Geschlecht e erworben zu haben , gebühre Zawisch 
dem Älteren und seinen Söhne n Budiwoj und Witigo8, ist Z a t s c h e k der 
Ansicht , daß der Besitz schon vor 1194 vorhande n gewesen ist9. 

Zumindes t steht fest, daß ihn die Witigonen schon im Jahr e 1220 besessen 

4 B ř e ž a n , Václav: Rožembersk e kronik y krátk ý a sumovn ý výtah [Kurze r un d 
summarische r Auszug aus de r Rosenbergische n Chronik] . ČC M 4 (1828) 289 ff. 

5 P i p e r , Ot to : Österreichisch e Burgen . Bd. 3. Wien 1902—1910, S. 243 f. 
6 Urkundenbuc h der Stad t Krummau . Hrsg . von S c h m i d t - P y c h a . 2 Bde. Pra g 

1908 un d 1910, hie r Bd. 1, n . 87. 
7 P i p e r , Ot to : Burgenkunde , Bauwesen un d Geschicht e der Burgen . 2. Aufl. Mün -

che n 1905, S. 534. 
8 Š u s t a 2 ff. 
9 Z a t s c h e k , Heinz : Di e Witigone n un d die Besiedlun g Südböhmens . Deutsche s 

Archiv für Landes - un d Volksforschun g 1 (1937) 110 ff. 
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haben. Sowohl die Urkunde dieses Jahres über den Verkauf des Dorfes Koje-
tin an Mühlhausen, in der unter den Zeugen auch der Pfarrer Veit von Prie-
thal sich befindet, als insbesondere die Urkunde vom 17. Dez. 1231 beweisen 
es. Denn in dieser Urkunde, mit der Witigo von Purschitz-Blankenberg seine 
südlich der Rausche Mühel gelegenen Passauer Lehen dem Bistum gegen Erlag 
von 300 Mark Silber überläßt, wird Priethal, das Zum Einlagerort bestimmt 
wurde, ausdrücklich als „villa predicti nobilis", als Eigentum Witigos be-
zeichnet10. 

Erst die Forschungsergebnisse von Heinrich S p e r l 1 1 und Julius S t r n a dt1 2 , 
durch die die deutsche Abstammung der Witigonen vom hochfreien Ge-
schlechte der Schönhering-Blankenberg nachgewiesen wurde, haben es ermög-
licht, das Dunkel, das bisher über dem Anfange des südböhmischen Witi-
gonenbesitzes und nicht minder über Witinghausen, dieser ältesten Burg der 
Witigonen im Grenzlande, lag, einigermaßen aufzuhellen. Dadurch, daß nun 
feststeht, daß die Witigonen und speziell die Söhne des alten Witigo von 
Purschitz (f 1194) das große Erbe nach den Blankenbergern übernommen 
haben, ist es möglich geworden, auch in der Frage, wann und wie sie zu dem 
Besitze in Südböhmen gekommen sind, über bloße Vermutungen hinaus zu 
bestimmteren Ansichten zu gelangen. Ob sie nun den Besitz der Blanken-
berger als deren Schwertmagen erworben hatten13 oder dadurch, daß „Witigo 
de Boemia" Kunigunde, die noch jugendliche Witwe Engelberts IL von Blan-
kenberg, geehelicht hatte14, ist dabei nur insoweit von Bedeutung, als es sich 
mit letzterem erklären ließe, warum bisher unter Witigo, dem Aussteller der 
Urkunden von 1220 und 1231, stets „Witigo der Jüngere" und Begründer der 
Rosenberger Linie und nicht sein älterer Bruder, der Ahnherr der Krum-
mauer, verstanden wurde15. 

Es war ein bedeutender Besitz, den die Witigonen jetzt ihr Eigen nennen 
konnten. Erstreckte er sich doch von den Ufern der Moldau, die damals noch 
die Grenze zwischen Böhmen und Bayern bildete, bis an die Donau16. 

Für unsere Frage beruht seine Hauptbedeutung darin, daß den Witigonen 
außer den von Passau zu Lehen gehenden Gütern längs der Großen Mühel 
das Gebiet der ehemaligen „Waldmark" als freieigener Besitz gehörte, ein 
Gebiet, das sich in der ganzen Breite des ehemaligen Landgerichtes Haslach, 
von der Rausche Mühel angefangen bis an die Moldau und östlich über das 
heutige Kapellen hinaus erstreckte. Darüber hinaus besaßen die Witigonen 

10 ÜB Krummau: Bd. 1, n. 1 und 2. 
11 S p e r l , Heinrich: Die Grenzen zwischen Böhmen und dem Mühllande im Mittel-

alter und die Heimat der Witigonen. MVGDB 38 (1900) 394 ff. 
12 S t r n a d t , Julius: Das Land im Norden der Donau. Archiv für österreichische 

Geschichte 94 (1906) 171 ff. 
13 E b e n d a . 
14 H a n d e l - M a z e t t i , Viktor: Die Schönhering-Blankenberg und Witigo von Blan-

kenberg-Rosenberg. 70. Jahresbericht des Linzer Museums 1912, S. 111 ff. 
15 P a n g e r l , Mathias: Die Witigonen und ihre Herkunft. Archiv für österreichische 

Geschichte 51 (1874) 552 ff. 
16 S t r n a d t 137, 170, 125. 
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noch in der Richtung auf Freistadt zu, in den Pfarren Altenburg und Rcichen-
tal, Eigengüter und Lehen. 

Mit ihren dortigen Holden standen sie zu den Kolonisten in Wechselbezie-
hungen, die von der Riedmark her das Gebiet von Hohenfurt und Zartlesdorf 
schon im 12. Jahrhundert weit über die heutige Landesgrenze hinaus besiedelt 
hatten. Hohenfurt selbst wird in der Stiftungsurkunde von 1259 bereits als 
ein Markt und im Besitze einer Pfarrei bezeichnet. Darnach muß es wohl 
hundert Jahre vorher gegründet worden sein, offenbar von Deutschen, die 
vom „Lobenfeld", dem großen Walddurchbruche, her schon damals an den 
Ufern der Moldau angelangt waren17. 

Ist es da nicht naheliegend anzunehmen, daß schon der alte Witigo sich 
um das-jenseits der Moldau gelegene, an den Stammbesitz unmittelbar an-
schließende Gebiet im Grenzwalde Böhmens beworben hat. Bot es doch in 
Verbindung mit dem von den Blankenbergern übernommenen die Möglich-
keit, daraus ein zusammenhängendes großes Herrschaftsgebiet zu schaffen, 
was der im Innern Böhmens gelegene, wenn auch große Streubesitz nicht 
vermocht hätte. Selbst wenn das Gebiet in Südböhmen bereits früher an die 
Witigonen gekommen wäre, muß der Erwerb des Blankenberger Besitzes die 
Politik des Geschlechtes beeinflußt haben. Ja, er hat ihr erst die Richtung 
gewiesen. Damit erklärt sich auch, daß, während bisher der Aufbau der Witi-
gonischen Hausmacht vom Norden nach Süden erfolgte, nun plötzlich eine 
ausgesprochene Stoßrichtung von Süden nach Norden festzustellen ist18. Dem 
entsprechen auch alle von den Söhnen des alten Witigo nun unternommenen 
Schritte. Vor allem war es notwendig, für die Verwaltung des so vergrößer-
ten Besitzes einen günstigeren Schwerpunkt zu schaffen, als es die sozusagen 
exterritorial an der Großen Mühel beim heutigen Neufelden gelegene Blan-
kenburg war19. Deshalb kommt es jetzt zur Erbauung der Burg Witinghausen 
auf dem St. Thomasberge, von dem aus sich der vorteilhafteste Überblick 
über den Besitz, sowohl den in Bayern gelegenen als auch den im böhmischen 
Grcnzlande, ergab. Nach ihrer für den ßurgenbau nach „fränkischer Art" so 
charakteristischen Bauform ist Witinghausen, ein typischer Wohnturm20, spä-
testens im dritten Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts erbaut worden. Damit wird 
auch verständlich, warum Witigo „nobilis homo de Boemia" am 17. Dezem-
ber 1231 dem Bischof Gebhard von Passau gegen Erhalt von 300 Mark Silber 
seine Lehen zwischen der Rausche Mühel und der Donau übergibt und die 
Blankenburg aufläßt21. Witinghausen ist die älteste Burg der Witigonen auf 
ihrem nordwärts ausgerichteten Kolonisationszuge. Sic ist zugleich ihre erste 
Burg auf dem nun eingeschlagenen Wege zur Begründung ihrer Hausmacht 
in Südböhmen. Da zu dieser Zeit noch die Moldau die Landesgrenze bildete, 

17 E b e n d a . 
18 Z a t s c h e k 110 ff. 
19 S t r n a d t 168; P a n g e r 1 : Die Witigonen 551. 
20 S c h u c h a r d , Kar l : Die Burg im Wandel der Weltgeschichte. Potsdam. S. 218 

und 226. 
21 ÜB Krummau: Bd. 1, n. 2; S t r n a d t 168. 
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bot sie für alle Möglichkeite n eine n Rückhalt , von dem aus u m so sichere r 
un d erfolgreiche r der Ausbau des Besitzes in Südböhme n vor sich gehen 
konnte . 

I n rasche r Folg e komm t es nu n auc h zur Erbauun g der beide n Burgen Ro -
senber g un d Krummau . Es wäre deshal b auc h ganz verfehlt , die Erbauun g 
derselbe n ander s als vom Gesichtspunkt e der von beide n Linie n der Witigone n 
gemeinsa m getragene n Politi k zu sehen , für ih r Geschlech t stark e un d sicher e 
Grundlage n zu schaffen , auf dene n sie hie r ihr e Hausmach t begründe n un d 
ausbaue n könnten . Da ß sie, das von den Blankenberger n übernommen e Erb e 
als Stammbesit z noc h weiter im gemeinsame n Besitz behaltend , das neu e 
Gebie t im Grenzwald e Böhmen s nac h dem Moldaulauf e unte r sich aufteilten , 
entsprac h nu r ihre r politische n Klughei t un d den Verhältnissen , unte r dene n 
sie sich gezwungen sahen , das groß e Zie l auf Parallelwege n un d getarnte r zu 
verfolgen. Unverkennba r sind dabe i trotzde m die Richtungen , in welche n der 
weiter e Ausbau ihre r Herrschaf t beabsichtig t war. Besonder s für Krumma u 
komm t dies ums o meh r in Betracht , als vor dieser glänzen d gelegenen Burg, 
unmittelba r an sie angrenzend , so weit de r Blick reicht e ein ungemei n wert -
volles un d scho n kultivierte s Lan d sich erstreckte , dessen Erwer b durchau s 
möglic h zu sein schien , da es als Königsgu t noc h unverteil t war 2 2 . 

Di e Witigone n wären nich t das kraftvolle Geschlech t gewesen, wenn sie 
die Erwerbun g dieses Gebiete s nich t von vornherei n ins Auge gefaßt hätten , 
das ihne n wie vorbestimm t erscheine n mußte . Scho n die Lage vor de r Mün -
dun g des Blätterbache s in die Moldau , dere n hie r befindlich e Fur t eine n be-
queme n Zutri t t in die fruchtbar e Beckenlandschaf t des Bache s aus den östlich 
de r Molda u gelegenen Witigonische n Besitzunge n eröffnete , die sich darau s 
ergebende n so ungemei n günstigen strategische n Verhältnisse , daZ u die zur 
Anlage eine r Bur g so hervorragen d geeignet e Lage veranlaßten , ja gebote n 
es geradezu , die Burg möglichs t star k zu machen . Sie sollte nich t nu r im-
stand e sein, den bisherigen Besitz zu sichern , sonder n darübe r hinau s ein 
Stützpunk t werden , von dem aus sie Zu erwerbe n gedachten , was sie zu r 
Vergrößerun g ihre r Herrschaf t un d ihre r Mach t gerad e hie r so nöti g hatten . 

Da s ganze Geschlecht , nich t nu r die Krummaue r Herren , hatte n hie r ein e 
stark e Burg nötig . Die s ums o mehr , als unschwe r vorauszusehe n war, da ß es 
bei dem Streben , seine Herrschaf t hie r zu erweitern , auf den Widerstan d des 
Landesfürste n stoße n würde . Seine Mach t un d sein Reichtu m erschiene n Köni g 
Přemys l Ottoka r ohnehi n scho n zu gefährlich un d gaben zu noc h größere n 
Besorgnissen Anlaß , als durc h die Verehelichun g Budiwojs von Krumma u 
mi t Bert a von Falkenstei n die Erwerbun g auc h dieser große n bayerische n 
Grafschaf t sich anbahnte . 

So sprich t im Gegensat z zu de r 1948 erschienenen , sonst wertvollen kunst -
historische n Arbeit übe r Krumma u alles dafür , da ß Krumma u von allem 

Urkundenbuc h des Kloster s Goldenkron . Hrsg. von Mathia s P a n g e r 1. In : Fonte s 
rerum Austriacaru m 2/XXXVII . Kartcnbeilage . 
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Anfange an im großen Maßstabe geplant und als eine Doppelburg erbaut 
wurde. Bisher hatte man auch angenommen, daß Witigo, der jüngere Sohn 
Zawischs des Älteren, ihr Erbauer gewesen ist, doch ist dies nicht zu beweisen. 
Daß sowohl Witigo als auch sein Bruder Budiwoj sich von Krummau nannten, 
deutet eher darauf, daß die Burg anfangs ihr gemeinsamer Besitz gewesen ist. 
Vielleicht hatte sogar der eine Bruder auf der unteren Burg seinen Wohnsitz 
und der andere auf der oberen. Daß der Name der Burg Krummau zusammen 
mit dem Witigos zum ersten Male im Jahre 1253 aufscheint, beweist weder, 
daß Witigo sie erbaut hat, noch daß dies im Jahre 1253 geschah. 

Krummau muß vielmehr bald nach der Erbauung von Witinghausen ent-
standen sein. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist Zawisch der Ältere ihr Er-
bauer23, obwohl uns nicht überliefert ist, daß er neben dem Prädikat von 
„Nechanitz" auch das von Krummau geführt hätte. Budiwoj und sein Bruder 
Witigo können am Aufbau der Burg mitbeteiligt gewesen sein. Nach der 
Urkunde von 1220, die sie mitbezeugen, standen damals beide schon in mann-
barem Alter. 

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist Krummau zwischen 1230 und 1240 erbaut 
worden. 

Es ist auch gar nicht so abwegig zu behaupten, daß das Turnier, das Ulrich 
von Liechtenstein in seinem um 1240 entstandenen „Frowendienst" erwähnt, 
sich doch auf unser Krummau bezieht. Denn die Meinung K a r a j a n s , der 
die Anmerkungen zum Frowendienst verfaßt hat, Ulrich von Liechtenstein 
hätte bei der Beschreibung der Venusfahrt unter dem „Böheim" nur Mähren 
verstanden, ist nicht überzeugend. Denn wenn Ulrich auch 1227 darunter 
Mähren verstanden hat, braucht dies im Jahre 1240 nicht der Fall gewesen 
zu sein24. 

Ihre außerordentliche Wehrhaftigkeit, nicht minder ihre herrliche Lage 
haben die Burg Krummau zum Hauptsitze der Rosenberger gemacht, dieser 
Rosenkönige, wie sie von ihren Zeitgenossen nach ihrem Wappenbilde, der 
fünfblättrigen Rose, ihrer Macht und ihres Reichtums wegen genannt wurden. 

Längst schon sind die Zeiten versunken, da der hoch über der Moldau auf 
steilragendem Fels in unerhörter Kühnheit errichtete mächtige Bau die unein-
nehmbare Burg gewesen ist. Ihr wiederholter Um- und Ausbau hat sie in ein 
weites Schloß verwandelt, das mit seinen prunkvollen Sälen und Gemächern 
selbst verwöhnten Ansprüchen entsprechen konnte. Er hat aus dem ehemali-
gen Wehrbau, für den einst höchste Verteidigungsmöglichkeit alleinbestim-
mend gewesen war, auch wenn man den Zweckbauten die gefälligste Gestal-
tung zu geben verstand, den ungeheuren Bau der waagrechten Dominante des 
heutigen Schlosses gemacht, das sich nicht nur dem Rahmen des großzügigen 
Landschaftsbildes harmonisch einfügt, sondern es als Blickpunkt noch berei-

23 W i r t h , Zdenko: Státní hrady a zámky [Die staatlichen Burgen und Schlösser]. 
Prag 1955, S. 278. 

24 P a n g e r l : Die Witigonen 526; P r a x i , Paul: Ulrich von Liechtenstein und 
Krummau. Zur Frage der ersten Erwähnung Krummaus. „Hoam", Monatsschrift 
für die Böhmerwäldler 15/1 (1962) 3—6. 
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chert und beherrscht. Auch wenn das Schloß sein heutiges Aussehen und seine 
künstlerische Bedeutung erst der Barockzeit, namentlich den Fürsten zu 
Schwarzenberg verdankt, seinen Schloßcharakter hat es im wesentlichen schon 
am Ausgang des sechzehnten Jahrhunderts erhalten. Einzig der, zum Schutze 
des westlichen Einganges in die ehemalige Kernburg an ihrer Südwestecke 
gestandene, hohe und mächtige T u r m erinnerte noch bis 1683 an die einst 
gotische Burg. Durch die von Wilhelm von Rosenberg durchgeführten Bauten 
hat die vormals so turmreiche Burg, in derem reichgegliederten Baukörper 
die Vertikalen vorgeherrscht hatten, vollends aufgehört ein Wehrbau zu sein. 
Sie ist zum Schlosse geworden, bei dem nicht mehr die Wehrhaftigkeit, son-
dern der Wohnzweck allein maßgebend war, dem nun alles andere unter-
geordnet wurde. 

Der Umbau der Burg zu einem Renaissanceschlosse ist damals so gründlich 
erfolgt, daß es, zumal uns aus der Frühzeit der Burg ganz wenige, dazu nur 
allgemein gehaltene Nachrichten über vorgenommene Bauten zur Verfügung 
stehen, geradezu unmöglich scheint, ein nur halbwegs ausführliches und rich-
tiges Bild von der ursprünglichen Anlage und ihrem allmählichen Ausbau zu 
entwerfen. Sind wir doch selbst über die fast drei Jahrzehnte andauernde 
große Bautätigkeit Wilhelms von Rosenberg nur mangelhaft unterrichtet. Ja, 
wären die Rosenbergischen Rechnungsbücher dieser Zeit nicht verloren ge-
gangen, sie hätten uns über vieles aufklären können. 

Wenn es dennoch versucht wurde, festzustellen, worin die ursprüngliche 
Anlage der Burg bestanden hat und wie ihr Ausbau erfolgte, so geschah es, 
weil dem Thema ein seltener Anreiz innewohnt und andererseits auch der 
heutige Stand der Burgenforschung dazu ermunterte. Er hat auch für Krum-
mau so manches Wesentliche erkennen lassen. 

Nach den aus dem Burggelände und vorhandenen Mauerbeständen gewon-
nenen Erkenntnissen ist die Burg Krummau zweifellos als ein „sächsisch-
germanischer Burgentyp" anzusprechen25. Wir finden in ihr keine einzige 
Baulichkeit, die zum Unterschiede von der Burgruine Witinghausen als eine 
Art Wohnturm gedeutet werden könnte. Demgegenüber beweist ihren Bur-
gentyp die Stellung des Rundturmes ihrer unteren Burg, fast schon außerhalb 
der Burg und doch innerhalb der ganzen Anlage, seine enge Verbindung mit 
der Ringmauer und andererseits mit dem in seinem Schutze stehenden Palas-
gebäude. 

Noch deutlicher macht es die ungemein bezeichnende Stellung der beiden 
in ihren Fundamenten und unteren Geschossen noch erhaltenen, allerdings 
heute vollständig verbauten Haupttürme ihrer ehemaligen oberen Burg. Auch 
aus der Stellung des Palas derselben, der Burgkapelle, des „großen Hauses" 
usw. geht es hervor, die alle im Schutze von T ü r m e n gestanden sind. 

Das Burggelände selbst ist ein schmaler, tief zerklüfteter Felskamm, der 

25 S c h u c h a r d 217; E b h a r d t , Bodo: Der Wehrbau Europas im Mittelalter. 
Berlin 1939, S. 313 ff. 
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Grundri ß der Burg Krumma u 

sich in westöstliche r Richtun g erstreck t und im Westen durc h die künstlic h 
erweitert e und vertiefte Einschartun g — den Halsgrabe n der Burg — von 
dem Bergmassiv abgeriegelt ist, das hier in einen felsigen Bergsporn ausläuft . 
In seinen Flanke n stürz t der Felskam m jäh zu den unte r seinen zwei Gipfel -
felsen vorbeiströmende n Gewässern der Molda u im Süden und des Blätter -
bache s im Norde n herab , die beide im Nu zu tosende n Wildwässern werden 
können . Auch an seiner östliche n Stirnseit e besitzt der Felskam m einen Steil-
abfall. Ih m lagert eine niedriger e Felsstufe vor, die immerhi n eine annehm -
bare Breite hat . Am Südran d dieser Terrainstuf e bäum t sich der Fels uner -
wartet noc h einma l mächti g auf und bildet einen ganz gewaltigen, steilauf-
ragende n Felsklotz , der zur Molda u noc h jäher abbricht , als der Felskamm , 
auf dem das Hochschlo ß thront . 

Diese vorgefundene n Terrainverhältniss e hatte n es wohl bewirkt, daß hier 
eine Doppelbur g entstand , zwei Burgen, die, obgleich imstande , sich allein 
schon erfolgreich zu verteidigen , dennoc h nu r eine einheitlic h eng zusammen -
gehörige Wehranlag e bildeten . Äußerst geschickte Ausnutzun g der Verhält -
nisse und ungeheue r kühne r Aufbau haben die Burg Krumma u zu einem für 
mittelalterlich e Begriffe geradezu uneinnehmbare n Plat z gemacht . Lediglich 
vom Norde n her aus dem Geländ e des Blätterbaches , der hier vor seiner 
Vereinigun g mit der Moldau , in seinem Laufe durc h einen Felsriegel ge-
hemmt , eine weite von ihm geschaffene Wiesenmuld e durchfließt , war die 
„unter e Burg" angreifbar . Weil das Geländ e vor ihr nach Osten zu und zum 
Bache hin sanftere s Gefälle besitzt , hatt e man den vor der Burg liegenden 
Rau m schon  frühzeiti g als Vorfeld der Verteidigun g in die Wehranlag e ein-
bezogen. Nac h A. S e d l á č e k s Ansicht war es ursprünglic h ein freier Raum , 
der zur Abhaltun g von Ritterspiele n und zur Versammlun g der Untertane n 
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gedien t ha t un d in der Folg e in die Burgabsperrun g einbezoge n wurde 2 6 . I n 
der 1600, anläßlic h des Verkaufs der Herrschaf t Krumma u an Kaise r Ru -
dolf IL , verfaßte n Beschreibun g des Schlosses wird er bezeichnenderweis e 
als die „unter e Umzäunung " bezeichnet 2 7. Unbeding t ist er als ein der untere n 
Burg vorgelagerte r Zwingerrau m anzusprechen . Deshal b war er auc h von 
eine r Wehrmaue r umschlossen . Sie hatt e ihre n Anfan g unterhal b des Runcl -
turme s in der am Südausgan g des Torgraben s der untere n Burg noc h erkenn -
bare n Bastei , umfin g im große n Bogen den weiten Zwingerrau m un d endet e 
vor dem nordseitige n Ausgang des vor der obere n Burg befindliche n Ab-
schnittsgrabens . Nac h eine m noc h bestehende n alte n Mauerbestand e zu schlie-
ßen , befand sich auc h hie r ein e Bastei . Diese r Ostzwinger , der an de r Stelle 
des sogenannte n „Rote n Tores" , das den östliche n Zugan g in den Schloß -
bezirk bildet , sein Einfahrtsto r hatte , wurde , wie aus dem Foltergeständni s 
des Töpfer s Slivka vom 3. Septembe r 1420 hervorgeht , scho n damals , also am 
Anfan g des 15. Jahrhunderts , als die „Vorburg " Krummau s angesehen 2 8 . Da ß 
die „unter e Burg" aber einma l als Vorbur g bezeichne t worde n wäre 2 9 , ist 
nich t zutreffend . I n de r Erkenntni s de r de r Burg von der Nordseit e he r 
drohende n Gefah r hatt e ma n zu ihre m Schutz e scho n frühzeiti g den Bach 
hie r zu eine m große n Weihe r aufgestaut . Es schein t scho n Zur Hussitenzei t 
geschehe n zu sein 3 0. 

Woh l habe n das Aussehen dieses Zwingers , de r die unter e Burg im Oste n 
sowie auc h auf ihre r Nordseit e umschlosse n hat , sowohl die Verbauun g seine r 
Wehrmaue r als insbesonder e die in ih m zu Beginn des 30-jährige n Kriege s 
errichtete n Schanze n verändert . Sein ehemalige s Ausmaß ist aber unveränder t 
geblieben . De r Raum , dessen allerding s durc h die örtliche n Verhältniss e mit -
bedingt e Größ e überrascht , führ t heut e noc h die Bezeichnun g „Tummelplatz" , 
ein uralte r Name , der wohl mi t der Abhaltun g von Turniere n zusammen -
hängt . Ihne n habe n die Rosenberge r auc h in spätere r Zei t gehuldigt , wie es 
beispielsweise von Heinrich , dem Sohn e Ulrich s I I . von Rosenber g über -
liefert ist 3 1. 

I m Gegensat z zu dieser weiten Vorbur g umfaßt e die „unter e Burg", die 
niemal s als „alt e Burg", sonder n stet s als das „castru m parvum" , die klein e 
Burg, bezeichne t wird — auc h Ulric h IL von Rosenber g nenn t sie in den an 
seine Söhn e am 19.Novembe r 1451 erlassene n Anordnunge n so 3 2 —, nu r die 
unterhal b de r obere n Burg gelegene unregelmäßi g rechteckig e Terrainstufe , 

2 6 S e d l á č e k 2. 
27 Verkaufsürba r mi t Beschreibun g des Schlosses Krumma u anläßlic h des Verkaufes 

de r Herrschaf t Krumma u an Kaise r Rudol f IL , 1600, im Bücherarchi v des Herr -
schaf tsarchives . 

2 8 Ü B Krummau : Bd. 2, n. 3; M a r e š , František : Popravč í knih a pán a z Rožmberk a 
[Da s Gerichtsbuc h des Herr n von Rosenberg] . Prag . S. 26 f. 

29 D v o ř á k 22. 
3 0 ÜB Krummau : Bd. 2, n. 17; M a r e š 36. 
3 1 H e e r m a n n , Norbert : Rosenbergisch e Chronik . Pra g 1898, S. 120. 
3 2 Ü B Krummau : Bd. 2, n. 336. 
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an deren Ostsüdeck e der gewaltige Rundtur m und das „Schlössl " stehen und 
dem Krummaue r Schloßbild e einen so herrliche n Akzent verleihen . 

Sonst sind es heut e nu r noch drei Gebäude , die sich auf ihr befinden und 
den Hof der ehemalige n untere n Burg einschließen . Das mächtigst e von ihne n 
ist das von Wilhelm von Rosenber g um 1580 erbaut e Rosenbergisch e Ver-
waltungsgebäude , das die ganze Ost- und Nordfron t des Hofes einnimmt . 
Heut e beherberg t es, durc h Fürs t Johan n Nepomu k zu Schwarzenber g unge-
achte t des Fortschreiten s der riesigen Enteignun g des fürstliche n Besitzes 
1930 mit einem Aufwände von nahez u einer halben Million Kč. dazu adap-
tiert , die riesigen und höchs t wertvollen Beständ e des Schwarzenbergische n 
Zentral - und Familienarchives , die bis ins 17. Jahrhunder t zurückreichend e 
Eggenbergisch e und Schwarzenbergisch e alte Schloßbibliothe k (über 80000 
Bände Atlanten , Inkunabeln , Frühdruck e und graphisch e Blätter ) und das 
sehenswert e Münzkabinett , in dem als äußers t wertvolle Seltenhei t die aus der 
Krummaue r Eggenbergische n Münzstätt e des 17. Jahrhundert s stammende n 
Münzprägemaschinen , Unikat e ihre r Art, eine sachgemäß e Aufstellung ge-
funden haben . Da s zweite der drei großen Gebäud e ist der die Südfron t des 
Hofes bildend e Bau, den Fürs t Adam Fran z zu Schwarzenber g 1727 für sein 
Jägermeisteram t hatt e errichte n lassen. Da s dritte , ist schließlich der soge-
nannt e „Schmalzkasten " an der Nordwesteck e des Hofes. Wie es vorher im 
Hofe ausgesehen hat , läßt sich nich t meh r feststellen. Sicherlic h war er einst 
von einer Ringmaue r umschlossen , an der auch wirtschaftliche n Zwecken 
dienend e Wehrbaute n standen . 

I m Osten riegelte die unter e Burg ein tiefer, im Fels ausgesprengte r Grabe n 
von der Vorburg ab; auch an der Nordseit e wird sich ein Grabe n und vor ihm 
ein Wall33 befunde n haben , die sich bis zum Abschnittsgrabe n vor der oberen 
Burg erstreckten . 

Stat t der heutige n Steinbrück e hatt e über den Torgrabe n ehemal s eine 
Holzbrück e geführt , an deren Zugbrückentei l noc h die am To r der Durch -
fahrtsflur in den „Gardehof " befindliche n Zugrolle n erinnern . An der Stelle 
dieser Durchfahr t ist früher sicherlich ein eigener Torba u gestanden , an den 
sich beiderseit s die Ringmaue r angeschlossen hat . 

Viel schwieriger ist zu sagen, wie es am Abschnittsgrabe n vor der oberen 
Burg ausgesehen hat . Heut e steht dor t das Gebäude , das den so merkwürdige n 
Name n „Schmalzkasten " führt . Seine so vielen unverständlich e Benennung 
rühr t daher , daß in ihm Zur Zei t der Naturalentlohnun g das in großen Men -
gen benötigt e Butterschmal z ausgekoch t wurde. Es ist ein im Verhältni s zu 
seiner Stirnseit e doppel t so langer Bau. Als er noc h unverbau t war, hatt e er 
an seinen Langseite n je zwei, an den Stirnseite n je einen Renaissancegiebel . 
Durc h sie hat das Gebäud e seine interessant e Dachfor m mit dem sich kreu-
zende n Lang- und Querfirs t erhalten . Sein Sgraffitoschmuc k verrät , daß es sich 
hier schon  vor dem um 1580 errichtete n Nordtrak t des Hofes befunde n hat , 
an den es durc h einen schmale n Zwischenba u angeschlossen ist. Währen d 

ÜB Krummau : Bd. 2, n. 3; M a r e š 26 ff. 
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sein Erdgeschoß nur eine durchgängige Gewölbetonne ist, gelangt man heute 
auf einer an der Südostecke seiner nordöstlichen Hausfront befindlichen Wen-
deltreppe in sein Obergeschoß. Nach bisheriger Ansicht, an der auch die 1948 
erschienene kunsthistorische Arbeit über Krummau festhält, soll der Schmalz-
kasten eine Art Stiegenturm gewesen sein, aus dessen Obergeschoß eine 
Brücke über den Abschnittsgraben zur oberen Burg emporgeführt hätte. Zu 
dieser Ansicht hat wohl nur die Darstellung der Burg auf dem bekannten um 
1545—50 entstandenen Bilde von der Verteilung der Rosenwappen und des 
Burgenbesitzes durch den sagenhaften Ahnherrn der Witigonen an seine Söhne 
verleitet. Von ihm wird behauptet, daß es die Burg Krummau darstelle, wie 
sie um diese Zeit ausgesehen hat. In Wirklichkeit stellt es die Burg nur an-
nähernd dar. Dem Maler hatte es sich auch nicht darum gehandelt, eine ge-
treue Abbildung der einzelnen Burgen zu geben. In erster Linie wollte er ja 
die Sage von der Verteilung der Rosenwappen und der Burgen durch den 
sagenhaften Ahnherrn darstellen. Deshalb sind abgesehen von den perspekti-
vischen Verzeichnungen auf dem Bilde so viele Unrichtigkeiten in der Dar-
stellung der Burg festzustellen. Deshalb geht es nicht an, aus dem Bilde so 
weitgehende Schlüsse auf das Aussehen der einzelnen Burgen zu ziehen. Umso 
weniger in unserem Falle. Aus dem gleichen Grunde ist es auch überflüssig, 
darauf hinzuweisen, daß im Bilde vor dem durch seine Renaissancegiebel als 
„Schmalzkasten" ansprechbaren Gebäude noch ein eigener Torbau steht, aus 
dem eine Brücke zur oberen Burg herausführt. Auch anderes spricht gegen 
die Annahme, daß der Schmalzkasten ein Stiegenturm gewesen wäre. Als 
langgestreckter Bau hat das Gebäude nicht im mindesten eine Ähnlichkeit 
mit einem Turme. Auch ist der Höhenunterschied zwischen dem Niveau des 
Hofes der unteren Burg und dem unteren Torbau der oberen Burg längst nicht 
so groß, daß es hier eines Stiegenturmes bedurft hätte. Übrigens sind im Bur-
genbau vor Abschnittsgräben stehende Stiegentürme bisher noch nicht fest-
gestellt worden. Stiegentürme vermitteln nur Zugänge in Türme und Wohn-
gebäude 34. 

Daß ausgerechnet noch um diese Zeit in der Burg Krummau, dem Sitz des 
anerkannt vornehmsten und auch außerordentlich reichen Adelsgeschlechtes 
Böhmens eine solch primitive, unzureichende und höchst unbequeme Ver-
bindung mit der oberen Burg bestanden hätte, ist schwer glaubhaft, ja gerade-
zu undenkbar. Deshalb ist die Ansicht, der Schmalzkasten hätte als eine Art 
Stiegenturm die Brückenverbindung zur oberen Burg gebildet, abzulehnen. 
Wie der Aufgang zur oberen Burg vor der Errichtung der gedeckten Auffahrt 
ins Hochschloß, des sogenannten „Treppelweges", beschaffen war, wird im 
Abschnitt über die obere Burg darzustellen versucht werden. Was mag aber 
an der Stelle des Schmalzkastens vorher gestanden haben? 

Seine Placierung vor dem ehemaligen Abschnittsgraben ist keine zufällige. 
Daß die durchgängige Gewölbetonne seines Erdgeschosses in ein nordseitig 
ummauertes Höfel führt, das als Rest der Nordbastei der Vorburgringmauer 

P i p e r : Burgenkundc 410. 
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angesprochen werden könnte, soll aber nicht zu vagen Vermutungen führen. 
Denn es bedarf wahrlich keiner besonderen Phantasie, um anzunehmen, daß 
sich hier an der Westseite des Hofes der unteren Burg ursprünglich nur eine 
Wehrmauer befunden hat, aus der eine Brücke über den Abschnittsgraben 
zur oberen Burg emporführte. An ihrer Nordecke, wo sie an die Bastei der 
Ringmauer der Vorburg anschloß, kann wohl ein Mauerturm gestanden ha-
ben, dem hier am Nordausgange des Grabens in der Verteidigung einst eine 
Aufgabe zugekommen war. Um die Hälfte des 16. Jahrhunderts, als das Ge-
bäude des Schmalzkastens entstand, war er wie auch die ganze Wehrmauer 
vor dem Abschnittsgraben gegenstandslos geworden. Zu dieser Zeit hatte ja 
die Auffassung der Burgen als Wehrbauten auch für Krummau ihre Geltung 
verloren. Deshalb wurde an der zwecklos gewordenen Wehrmauer das Ge-
bäude errichtet, das nach seiner späteren Verwendung die ihm bis heute ver-
bliebene Bezeichnung erhielt. Das Gebäude ist der typische Renaissance-
Wohnbau, wie er um die Mitte des 16. Jahrhunderts auch in Krummau hei-
misch geworden ist. Der Grundriß des Gebäudes, die durchgängige Tonne 
seines Erdgeschosses, die so reich mit Giebeln versehenen Fassaden, die Dach-
gestaltung, nicht zuletzt seine vor der späteren Verbauung vollkommen freie 
Stellung: alles spricht dafür, daß der Schmalzkasten nie eine Art Stiegenturm 
gewesen ist. Ja, es ist gar nicht ausgeschlossen, daß man schon damals daran 
dachte, den Abschnittsgraben zuzuschütten, zumal der untere Torbau der 
oberen Burg, zu dessen Schutze an seiner Nordseite der Ostturm der oberen 
Burg stand, bereits vergrößert und mit Wohnräumen überbaut worden war. 

An der Südseite besaß der Hof der unteren Burg allem Anschein nach nur 
eine niedrige Wehrmauer, denn das Münzgebäude ist erst in der Eggenbergi-
schen Zeit errichtet worden. An ihrer Südwestecke besaß sie einen noch heute 
feststellbaren Mauererker und endete in ihrer Fortsetzung an der Westseite 
im Brückentorbau vor dem Abschnittsgraben. Daß zwischen der südlichen 
Wehrmauer und der Moldau sich ein Zwinger befunden hat, ist wohl möglich, 
aber nicht nachweisbar. Entschieden hat aber der am Fuße des Turmfelsens 
noch erhaltene Rest eines Schalenturmes nicht zur ursprünglichen Wehran-
lage gehört35. Die Zusammensetzung seines Mauerwerkes und die Art seiner 
Schießscharten sprechen für eine spätere Entstehungszeit, etwa die des Drei-
ßigjährigen Krieges, in der auch die Schanzen in der Vorburg entstanden sind. 

Das Kernstück der unteren Burg bildete das über der Ostsüdecke des Hofes 
auf dem steilen Felskopfe erbaute Wohnhaus und der dahinter stehende, es 
gegen Osten abschirmende gewaltige Rundturm, dem selbst die Riesenmasse 
des heutigen Hochschlosses nichts von seiner Wirkung wegnehmen kann. 
Vor seinem Umbau zum prachtvollen Galerieturm muß er mit seinem auf dem 
vorgekragten Steinkranze aufruhenden Umgange und dem seiner Grundform 
entsprechenden steilen Kegeldache in der strengen Geschlossenheit seiner ur-
sprünglichen Gestalt durch seine außerordentliche Stärke und Mächtigkeit — 
sein Durchmesser mißt über 12 m — und die Lage auf dem unzugänglichen 

35 E b e n d a 170; S c h u c h a r d 226. 
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Felskopf e seine kämpferisch e Aufgabe nu r noc h stärke r zum Ausdruc k ge-
brach t haben . Ers t in de r Höh e seines zweiten Geschosse s bildet , bezeichnen -
derweise de r Angriffsseite abgewendet , ein schmale s spitzbogiges Pförtlei n 
den einzigen Zugan g zu ihm . E r war einst nu r übe r ein Fallbrücke l aus eine m 
vor ih m un d zu seinen Füße n gestandene n Bau zu erreichen . Gleichsa m vor 
de r Burg stehen d un d doc h in sie hineingerück t entsprich t seine allerding s 
auc h durc h die Örtlichkei t bedingt e Stellun g den im Burgenba u bereit s fort-
geschrittene n Anschauungen . Unzweifelhaf t als Bergfried der untere n Burg 
un d ih r stärkste s Bollwerk steh t der T u r m nich t meh r innerhal b der Ring -
mauer , sonder n an ihr . Immerhi n bot seine vollkomme n freie Stellun g auf 
dem geradez u unersteigbare n Felskopf e für die Burgverteidige r die gleiche 
letzt e Zufluchtstätte , wie es die ungemei n starke n Bergfriede ältere r Burgen -
baute n innerhal b de r Ringmauer n gewesen waren . De r T u r m ist, soweit es 
seinen Tei l bis zum Galerieumgan g betrifft , das einzige Bauwerk , das sich 
unveränder t von der ursprüngliche n Burg erhalte n ist. Sein von auße n unzu -
gängliche s Erdgescho ß enthäl t das Verließ, durc h dessen in seine m Kuppel -
gewölbe ausgesparte s sogenannte s „Angstloch " ma n die Gefangene n mittel s 
eine s Seiles, an dessen End e ein Knebe l befestigt war, un d das an eine r Haspe l 
ablief, herabgelasse n hatte . Heut e ist es zum Großtei l zugeschütte t un d dien t 
dem Türme r als Keller . Aus dem übe r dem Verließe befindliche n Geschoss e 
führ t nu r eine hölzern e Stufenleite r in das dritt e Geschoß . Von ih m gelangt 
ma n auf eine r in de r starke n Turmmaue r befindliche n enge n Wendeltrepp e 
auf den Turmumgang 3 6 . E r ist ziemlic h breit . Seine Deck e trage n neunzehn , 
auf der ca. eine n Mete r hohe n Brüstungsmaue r sich erhebend e schlank e Säulen . 
Sie verleihe n dem Turm e seine prachtvoll e Gestaltun g un d mache n das 
schwere Bauwer k mi t dem barocke n Helm e so zierlich un d leicht . De r Um -
gang umschließ t die Wohnstub e des Türmers , der seit je nich t nu r den Diens t 
auf diesem uralte n Ausguck de r Burg versieht , sonder n auc h seit undenk -
liche n Zeite n den Stundenru f in die 4 Weltgegende n bläst. Z u seine r Melodi e 
ha t das Volk die ulkigen Wort e verfaßt : „De r Turnernaz i ha t sein Hu t ver-
loren , un d der ihn find, der kriegt an Schmorrn. " D a der Eingan g in den 
Tur m so hoc h gelegen ist un d der T u r m einst vollkomme n frei stand , kan n 
mi t Sicherhei t angenomme n werden , daß sich vor ih m an der Nordseit e noc h 
ein Bau, eine Art Stiegentur m befunde n hat , aus dem ma n zu ihm , wie auc h 
in das zu seinen Füße n befindlich e Wohngebäud e nu r übe r ein Fallbrücke l 
gelangen konnte 3 7 . Nac h seinen noc h im Obergeschoss e außerordentlic h star -
ken Mauer n ist dieses Gebäud e als de r Pala s der „untere n Burg" anzusehe n 
un d ist wohl gleichzeiti g mi t dem Turm e erbau t worden . Ursprünglic h war 
es ein viel bescheidenere r Bau. Sein e heutig e Größ e un d sein jetziges Aus-
sehen ha t das Gebäud e erst durc h seinen End e des 16. Jahrhundert s erfolgten 
Umba u zum „Zierschlößl " erhalten , wie es wegen seine r Freskobemalun g 
dan n benann t wurde . Nac h den in letzte r Zei t vorgenommene n Untersuchun -

36 P i p e r : Burgenkund e 190. 
37 S e d l á č e k 3 ff. 
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Die eher« Burg 
*"* Ihr ursprüngliche» Autmali 

 ̂ \  N Erweiterung durch Ulrich l von Rotenberg 
' ' Wilhelminische und spätere Zw und Umbauten 
::::::: de heutige gedeckte Auffahrt 

Grundriß der oberen Burg Krummau 

gen ist es nich t nu r an der Nordseite , sonder n auch an seiner südliche n Stirn -
seite durc h Anbaute n vergrößer t worden 38. Dami t ist es zu dem prachtvolle n 
Renaissanceba u mit der so herrliche n Dachun g und ihren weiten Hohlkehle n 
geworden , der jeden Betrachte r begeistert . 

An der Nordseit e hat der ursprünglich e Bau an der Stelle des Turme s (eine s 
Stiegenturmes) , der nac h der Bemerkun g B ř e z a n s 1589, als die Arbeiten am 
Rundturm e beende t waren, abgetragen wurde 39, einen breitgestellte n Zuba u 
erhalten , in dessen ostseitigem Teile der breite , bequem e Stiegenaufgan g er-
richte t wurde, der heut e in das Obergescho ß des Gebäude s und zum Turm e 
emporführt 40. Frühe r wird hier längs des Felsen s bloß ein Stück der wehr-
gangbekrönte n Ringmaue r gestande n haben , die zum Turm e und dem zum 
Schutz e seines Fuße s ihn umschließende n Wehrgange emporgeführ t hat . 
Teilweise ist derselbe an der Feindseite , allerdings in veränderte r Art, noc h 
erhalten 41. Die große künstlerisch e Bedeutun g dieser von Balthasa r Majo de 
Vomio erdachte n und durchgeführte n Umgestaltun g des Turme s und des alten 
Palas zum Zierschlöß l besteh t nich t nur , darin , daß Tur m und Pala s zu einem , 
einheitliche n und umso wirksamere n Baukörpe r verbunde n wurden , sonder n 
hauptsächlic h darin , daß dami t das wunderbar e Schaubil d entstand , das diese 
einzig schön e baulich e Kompositio n von Pala s und Tur m darstell t und nich t 
ihresgleiche n hat . 

Währen d die unter e Burg zweifellos als eine Ringmauerbur g anzuspreche n 
ist, komm t dieser Charakte r der oberen Burg nich t zu 42. 

3 8 D v o ř á k 98. 
3 9 S e d 1 á č e k 3 ff. 
4 0 D v o ř á k 98. 
4 1 P i p e r : Burgenkunde 202. 
4 2 S c h m i d t , Richard: Burgen des Deutschen Mittelalters. München 1959, S. 38. 

29 



Der schmale und zerklüftete Felskamm hätte es nicht zugelassen, um ihren 
Kern eine Ringmauer zu legen. Die Beschaffenheit des Geländes hat hier nur 
eine Randhausburg entstehen lassen, deren Außenmauern an dem steilab-
fallenden Burgfels als Futtermauern tief herabreichen und dadurch das Bild 
der oberen Burg von allem Anfange an bestimmt haben. So ist die Krum-
mauer Burg ein interessantes Beispiel dafür, wie ungeachtet der verschiedenen 
Burgentypen stets die Beschaffenheit der Örtlichkeit und des Geländes die 
Anlage und den Baucharakter der Burgen beeinflußt, ja bestimmt hat43. 

Auch wenn die obere Burg nicht gleichzeitig mit dem Rundturme und dem 
vor ihm stehenden Palas der unteren Burg entstanden wäre, so muß ihre Er-
richtung schon aus den eingangs erwähnten burgenbaulichen Gründen44 sehr 
bald darauf erfolgt sein. Auch die Tatsache, daß Heinrich von Rosenberg, 
zu dessen Gunsten König Wenzel IL am 8. April 130245 auf Krummau ver-
zichtete, das infolge des Erlöschens der Krummauer Witigonenlinie an die 
böhmische Krone hätte zurückfallen sollen, seinen bisherigen Sitz in Rosen-
berg aufgab und nach Krummau übersiedelte, spricht dafür, daß die obere 
Burg damals schon bestanden hat. 

Ihr Ausmaß, d. h. das ihres Kernes, ist durch die Stellung der beiden in 
ihren unteren Geschossen mehr oder minder noch erhaltenen Haupttürme 
gegeben. Sie waren starke Wehrtürme, die auch eine ihrer Mächtigkeit ent-
sprechende Höhe besaßen. Namentlich gilt dies von dem Westturme, der der 
Hauptturm der Burg war und unter seinem Satteldache einen vorgekragten 
Umgang besaß. 

Im Schutze dieser Türme standen die Eingänge in die Kernburg sowie die 
wichtigsten Gebäude derselben: der Palas, dessen Südfenster noch nicht durch 
die hauptsächlich unter Wilhelm von Rosenberg erfolgte Erweiterung des 
Schlosses verbaut waren, die Kapelle und das „große Haus" mit seinem Saal-
raume, der „stuba major"46, in der alle Rechts- und Streitsachen entschieden 
wurden. 

Bezeichnenderweise stehen die beiden Türme einander diagonal gegenüber. 
Der Ostturm an der Nordostecke, der Westturm an der Südwestecke. Beide 
hatten die Toranlage zur Linken, so daß der anstürmende Feind, wie Vitruv, 
der Lehrmeister im Burgenbau, es gelehrt hat, den Turm stets an der schild-
ungeschützten Körperseite gehabt hätte47. Sie schützten vor allem Tor und 
Zugang in den anfangs noch unregelmäßigen, wohl auch nicht sonderlich 
ausgeebneten Burghof. Derselbe mag anfangs auch nicht geschlossen umbaut 
gewesen sein, sondern selbständige, unmittelbar vom Hofe zugängliche Bau-
ten aufgewiesen haben, ehe sie durch Zwischenbauten zu einem einzigen Bau-
körper zusammengeschlossen wurden. 

So war auch die von Peter I. von Rosenberg „in der Burg" erbaute und 

43 P i p e r : Burgenkunde 524; E b h a r d t 314. 
41 P i p e r : Burgenkunde 534. 
45 ÜB Krummau: Bd. 1, n. 41. 
46 ÜB Krummau: Bd. 1, n. 65. 
47 P i p e r : Burgenkunde 259. 
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vom Regensburge r Bischof Nikolau s 1334 mit einem Ablaß bedacht e Kapelle 
des hl. Georg 48 unmittelba r vom Hofe zugänglich , Sie stand allen offen, die 
in ihr insbesonder e vor dem Bildwerke der Jungfrau Maria , diesem „imag o 
virginis Maria e gloriose de pulcr o opere" , ihre Andach t verrichteten . Es ist 
nich t ausgeschlossen , ja sogar wahrscheinlich , daß dieses Bildwerk, dessen 
außerordentlich e Schönhei t in den sowohl von Wenzel, dem Patriarche n von 
Antiochia , als auch vom Prage r Erzbischo f Wolfram am 18. Mär z 1400 für 
die St. Georgskapell e erteilte n Ablässen mit obigen Worten ausdrücklic h be-
ton t wird49, mit der „Krummaue r Madonna " identisc h ist ; jdie — wohl das 
schönst e Exempla r der südböhmische n schöne n Madonne n — sich heut e im 
kunsthistorische n Museu m in Wien befindet . 

Die Kapelle stand in der Südosteck e des Burghofes, die die sicherste Stelle 
dafür war. Im übrigen schützt e sie noc h ein Turm , der vor ihr neben dem 
östliche n Eingan g in den Burghof gestande n ha t und erst anläßlic h ihre r 
durc h Fürs t Josef Adam zu Schwarzenber g erfolgten zweiten Vergrößerun g 
und prachtvolle n barocke n Ausschmückun g im 18. Jahrhunder t gänzlich ab-
getragen wurde. Vielleicht hat er hier schon  vor der Erbauun g der Kapelle 
durc h Pete r von Rosenber g zum Schutz e des Eingang s in den Burghof ge-
standen . 

Die ausgesetzte Lage der oberen Burg auf dem hohe n und steilen, beson-
ders auf der Südseite schwer ersteigbaren Felskamm e sprich t nich t dafür, 
daß die Burg besondere , zur Verteidigun g dienend e Mauertürm e oder Erker -
vorbaute n besessen hätte . Wehrgänge und Senkscharte n hätte n zur Abwehr 
des Feinde s vollends genügt, falls er über den Felshan g bis an die Mauer n 
der Burg vorgedrunge n wäre. Lediglich auf der Nordseit e scheint , weil der 
Han g hier weniger steil und felsig ist, sich vor dem Palasgebäud e ein schma -
ler Zwinger befunde n zu haben 50. Auch ein alter Mauerbestan d gibt zur Ver-
mutun g Anlaß, daß sich hier vor dem Nordausgan g des Abschnittsgrabens , 
als er noc h nich t zugeschütte t und überbau t war, ein Wehrbau befunde n hat , 
dem eine besonder e Aufgabe zugedach t war. Da ß daselbst auch ein Pförtlei n 
gewesen war, besagt ein vermauerte s gotisches Türgewände . 

Den Aufgang zur oberen Burg vermittelt e eine ob des Höhenunterschiede s 
immerhi n etwas steil ansteigend e Brücke , die über den Abschnittsgrabe n zum 
untere n To r der oberen Burg führte . Doc h hatt e diese Brücke , wie schon 
ausgeführt , nich t aus dem sogenannte n Schmalzkaste n herausgeführt , sonder n 
hatt e ihren Anfang in einem Torba u der Ringmauer , die den Hof der untere n 
Burg im Westen abschloß . Zu m Unterschied e von dem hochüberbaute n boh-
lengedielte n sogenannte n Treppelwege dürfte die Auffahrt jenseits des Burg-
tore s unterhal b der noc h unverbaute n Südfron t des Palas und des ihm vor-
gelagerten niedrige n Baues des sogenannte n Profangemaches , dessen gotisches 
Gewölbe eine Mittelsäul e trägt , als steiler ungedeckte r Torweg entlan g einer 

4 8 ÜB Krummau : Bd. 1, n. 65. 
49 ÜB Krummau : Bd. 1, n. 478 und 479. 
5 0 D v o ř á k 22. 
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Brüstungsmaue r zum obere n T o r emporgeführ t haben 5 1 . Wen n auc h Nach -
richte n besagen , da ß das unter e To r scho n 1545 zu Wohnzwecke n überbau t 
war, ist doc h die restlich e Streck e der offenen Auffahrt erst 1577 überbau t 
un d in den Treppelwe g verwandel t worden 5 2 . 

Währen d die ober e Burg auf der Ostseit e durc h die ih r vorgelagert e unter e 
Burg un d den jähe n Abbruch des Felskamme s außerordentlic h geschütz t war, 
lagen die Verhältniss e auf ihre r Westseite gan z anders . Dor t überhöht e das 
Bergmassiv bereit s in unmittelbare r Näh e den Burgplatz ; dadurc h war die 
Burg eine m Angriff von dieser Seite he r weit ausgesetzter . Ma n hatt e dagegen 
Vorsorge zu treffen , weil die Burg hie r sozusagen von oben he r zu fassen war. 
Deshal b hatt e ma n der Burg vor dem Halsgraben , de r sie vom Bergmassiv 
abriegelte , eine n weiten Zwinge r vorgelagert , u m den Fein d von der Wohn -
bur g möglichs t weit entfern t zu halten . Wie es in diesem Zwinge r ausge-
sehen hat , worin seine Wehrbaute n bestanden , un d wie namentlic h de r Weg 
beschaffen war, de r vom westliche n Brückento r übe r den zerklüftete n Fels -
kam m zum Westto r de r Kernbur g geführ t hat : übe r all diese Frage n gibt 
es kein e befriedigend e Antwort . Da ß der Zwinge r aber bestande n hat , be-
weisen zur Genüg e die noc h vorhandenen , in das große Steingewölbe , auf 
dem der zweite Ho f des Hochschlosse s aufruht , ostwärt s zu r Kernbur g blik-
kende n Fensteröffnunge n des einst in seine r Tiefe gestandene n Baues. E r 
ma g scho n bestande n habe n ode r erst erbau t worde n sein, als auc h die Burg 
von Krumma u anstell e ihre r alte n Wehrbaute n am Halsgrabe n eine wehr -
gangbekrönt e hoh e un d stark e „Mantelmauer " erhalte n hatte , wie solch e in-
folge der Entwicklun g der Angriffswaffen im Burgenba u allgemei n üblich 
geworden waren 5 3 . 

Gerad e die ober e Burg hatt e eine solch e ungewöhnlic h stark e un d dabe i 
auc h hoh e Mauer , die, wie ein Schild vor der Wohnbur g stehend , imstand e 
war, dieselbe vor der unmittelbare n Einwirkun g feindliche r Geschoss e zu be-
wahren , ums o nötiger , als, wie scho n gesagt, der Berg das Burggeländ e über -
höhte . Sie ist sam t dem sich inne n an sie anlehnende n Wohngebäud e im ge-
waltigen Westtrakt e des Schlosses verbau t worden , dessen Außenmaue r in 
dem unterste n Geschoss e weit übe r fünf Mete r miß t un d im oberste n noc h 
an die zwei Mete r star k ist. Von dieser Mantelmauer , dem „Mante l der Burg", 
ha t die Brücke , die übe r den Halsgrabe n hinüberführt , vorhe r hie ß sie die 
„hinter e Brücke" , den Name n Mantelbrück e erhalten . Auch auf die weitere 
Örtlichkei t bei de r Mantelbrück e ha t sich die Bezeichnun g „a m Mantel " über -
tragen . Irri g ist es aber , darunte r den Plat z vor der Brücke , den heutige n 
Theaterplatz , zu verstehen . Dor t hatt e sich im 16. Jahrhunder t ein Gärtche n 
befunden , in dem Ann a von Roggendorff , die Mutte r Wilhelm s von Rosen -
berg, gern e geweilt hat 5 4 . Zu m Unterschied e von der heutige n auf mächtige n 

5 2 D e h i o - G i n h a r t : Handbuc h der deutsche n Kunstdenkmäle r in der Ostmark . 
Bd. 2: Oberdonau . 2. Aufl. Wien 1941, S. 92; D v o ř á k 98. 

5 3 P i p e r : Burgenkund e 243 f.; E b h a r d t 422 f. 
5 4 B ř e ž a n , V á c l a v : Život Viléma z Rožmberk a [Da s Lebe n Wilhelm s von Ro -

senberg] . Pra g staročesk á bibliothek a 2 (1847) 29ff.; S e d l á č e k 32f. 
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Steinpfeiler n und Gewölbeboge n erbaute n Brücke , die wie ein Römerba u an-
mutet , war es anfangs eine Holzbrücke . Doc h daß eine solche noch im 
16. Jahrhunder t steil zum Westtor emporgeführ t hätte , wie sie das „Rosen -
bild" zeigt, entsprich t nich t den Tatsachen . Damal s war es bereit s eine 
Brücke , die auf Steinpfeiler n ruht e und eben über den tiefen und breite n 
Halsgrabe n hinüberführte . Nac h dem von Ulric h am 22. Jänne r 1447 mit zwei 
Maurer n aus Horepni k abgeschlossene n Vertrag hatte n diese die Brücke an-
zuwerfen gehabt 55. Noch  deutliche r beweist diesen Zustan d der Brücke die 
von B ř e ž a n uns überliefert e Nachricht : „am 7. Oktobe r 1457 brach , just als 
der Hauptman n mit dem Gesind e beim Essen saß, die Brücke zusammen , 
weil sich unte r dem Pfeiler gegenüber der Burg nich t weit von der Zug-
brücke ein großes Stück aus dem Felsen gelöst hatte , das dan n in den Grabe n 
herabstürzte , wobei es die Brücke umri ß und drei Hund e erschlug. " Da ß die 
Brücke über den Halsgrabe n einst ihren Fußpunk t in der am Hang e oberhal b 
des Gebäude s — das vor dem Nordausgan g des Halsgraben s steht , den Name n 
„Pulverturm " führt und einst eine Art Vorwerk gewesen ist — befindliche n 
Ramp e gehabt hätte , läßt sich nich t nachweisen . 

Die Mantelmaue r hätt e wohl selbst den Ausbau des Zwingers herbeige-
führt , weil sie eine bessere Verbindun g mi t der Kernbur g nöti g hatte . Da s 
Bestreben des Burgherrn , die mit der Zei t zu eng gewordene Wohnbur g zu 
erweitern , ha t seinen Ausbau nu r beschleunigt . I m allgemeine n bestan d er 
darin , daß an die Stelle der Zwingermauern , die zur Kernbur g heraufführten , 
nu n hochgeführt e Baute n traten , beziehungsweise dort , wo an der Zwinger-
maue r schon  Einzelhäuse r und Bauten gestande n hatten , diese mit weiteren 
Geschosse n bis zur gewünschte n Höh e überbau t wurden . Durc h diese Bauten 
und ihre organisch e Verbindun g mit der Kernbur g komm t es zur Erweiterun g 
der oberen Burg. De r Neuba u ist fast so groß wie die alte Burg, die sich nu n 
als einheitliche r und gleichartige r Baukörpe r bis zum Halsgrabe n erstreckt . 
Den n auch die Mantelmaue r wird samt dem an sie östlich im offenen Zwin-
gerraum angebaute n Wohngebäud e in das große Bauprojek t einbezogen und 
erfähr t ihren Um - und Ausbau. Sie wird zum Westtrakt e des heutige n Hoch -
schlosses, der bis auf später e Einbaute n und die Erhöhun g um ein weiteres 
Stockwerk sejion damals , am End e des 17. Jahrhunderts , seinen Baucharakte r 
erhalte n hat . Im Zuge dieser großen Baubewegun g ist schließlich auch das 
mächtig e hoh e Steingewölbe entstanden , das die Tiefen und so großen Un -
ebenheite n des Felskamme s überbrück t und den zweiten Hof der oberen Burg 
ermöglichte . 

Da ß diese Erweiterun g der Burg wiederum als Randhausba u erfolgte, ist 
allzu verständlich ; etwas andere s hätt e der enge, zerklüftet e und insbeson -
dere nach Süden steil abfallende Felskam m auch nich t zugelassen. Da ß der 
Ausbau des Zwingers in dieser Art erfolgte, lassen noch vorhanden e alte Bau-
beständ e erkennen , vornehmlic h die der vier nebeneinande r liegenden Räum e 
der Südfront , die nu r aus dem großen unterirdische n Steingewölbe zugänglich 

55 ÜB Krummau : Bd. 2, n. 262. 
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sind, das den zweiten Hof des Hochschlosse s trägt . Anders könnt e ma n auch 
ihre so auffallend großen Niveauunterschied e nich t erklären , insbesonder e den 
ihres mittleren , dazu noc h fensterlosen Raumes , in den man über eine ca. 
1 Mete r hoh e Stufenleite r herabsteige n muß . Auch der ihm westlich angren -
zende , wieder einige Stufen tiefer liegende Rau m verrät , daß er einst einem 
hier an der Südwestecke des Zwingers sich befindliche n ältere n Bau angehör t 
hat . Von besondere m Interess e ist dabei seine in der tiefen Fensterspalett e 
befindliche , meh r einem Mauerschlit z gleichende , senkrecht e Fensteröffnung , 
vor der sich in der sonst außerordentlic h starken Maue r beiderseit s ausge-
sparte lange Sitznische n befinden — eine Einrichtung , wie man sie nu r in 
alten Burgen vorfindet . 

Währen d man so auf der Südseite  des Hochschlosses,  obwohl schriftlich e 
Überlieferunge n darübe r fehlen, aus den Mauerbestände n einen Einblic k ge-
winnen kann , wie der Ausbau des Zwingers zur Erweiterun g der oberen Burg 
vor sich gegangen ist, ist dies auf der Nordseit e nich t in gleicher Weise 
möglich . Daz u ha t das Gebäude , das hier steht und auch den Nordtrak t des 
zweiten Hofes des Hochschlosse s bildet, einen scheinba r zu einheitliche n Bau-
charakter . Er ist ein auf schweren Tonnengewölbe n sich erhebende r Bau, 
der von der Nordwesteck e des Hochschlosse s am Nordausgan g des Halsgra -
bens bis an die ehemalig e Kernbur g heranreicht . Trot z seiner scheinba r so 
einheitliche n Erscheinun g besteh t er offenbar aus zwei Bauteilen , einem zum 
Westtrak t gehörigen Tei l und dem eigentliche n Nordtrak t des zweiten Hofes, 
der an die zum Westtrakt e ausgebaut e Mantelmaue r angeschlossen wurde. 
Dami t läßt sich auch erklären , warum sein Baukörpe r mit seiner ganzen Tiefe 
über die Fluch t der ehemalige n Kernbur g vorspringt . 

Da ß sein Stiegenhau s sich just in der Ecke des West- und Nordtrakte s 
befindet , ist deshalb keine Zufälligkeit . Auch die beiderseit s des Stiegenhause s 
gelegenen, in bauliche r Hinsich t so grundverschiedene n Räum e spreche n da-
für. Den n währen d der westliche, der Einfahrtsflu r vom Brückento r unmit -
telbar benachbart e Rau m auffallend starke , dazu noc h enggestellte Pfeiler auf-
weist, die eine niedrige Gewölbedeck e tragen , ha t der östlich des Stiegen-
hauses gelegene große und hoh e Saalraum , der „golden e Saal", mit seinen 
breiten und tiefen Fensternische n einen ganz andere n Charakter . Wegen sei-
ner Größ e und Mächtigkei t wurde das Gebäud e (so 1546) das „groß e Haus " 
genannt 56. Auch wenn sich in ihm Wohnräum e für den Burgherr n und seine 
Angehörigen befanden , und es auch andere n friedliche n Zwecken dient e — 
es befand sich beispielsweise in ihm auch das Bräuhau s und als besonder e 
Merkwürdigkei t der Burg der im harte n Felsgestein bis zur Tiefe des Bach-
wassers niedergeteuft e Burgbrunne n — kann ihm schon  wegen seiner Lage 
am Nordausgan g des Halsgraben s als Eckpfeile r der Verteidigun g der Burg 
sein ursprüngliche r Wehrcharakte r nich t abgesproche n werden ; dies umso 
weniger, als es mit dem Mantelmauertrakt e in so enger bauliche r Verbindun g 

56 S e d l á č e k 5 ff. 
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steht , daß es geradezu als ein Teil desselben, ja als seine Fortsetzun g jenseits 
des Brückentore s erscheint . In diesem Zusammenhang e darf wohl auf die 
geknickt e Linienführun g der tunnelartige n Einfahrtsflu r vom Brückentor e 
hingewiesen werden , wie solche zur besseren Verteidigun g der Eingäng e seit 
dem 15. Jahrhunder t üblich geworden waren 57. 

Man kann deshalb der von August S e d l á č e k in seiner ausführliche n Be-
schreibun g des Schlosses58 geäußerte n Ansicht nich t zustimmen , daß das 
„groß e Haus " mit den Bauten , die den zweiten Hof des Hochschlosse s um-
geben, samt dem an seiner Südosteck e einst gestandene n hohe n Turm e den 
Palas und den ältesten Teil der Burg gebildet hätte , und daß alles, was von 
hier gegen Osten und zur Kapelle hin sich befinde, erst später durc h die 
Verbauun g der Wehrmauer n entstande n wäre. 

In dieser allerdings nu r vermutete n aber doch wahrscheinliche n Art mag 
wohl der Ausbau des Westzwingers und die Erweiterun g der Burg um den 
zweiten Burghof erfolgt sein, über den schon  unendlic h viel Mensche n hin -
weggeschritten sind und noc h hinwegschreite n werden , ohn e zu ahnen , daß 
unte r ihm einst stockhoh e Wohnbaute n gestande n haben . Es bleibt nu r noc h 
die Beantwortun g der Frage übrig: Wann ist dies alles geschehen ? Präzi s 
darau f zu antworten , ist nich t rech t möglich . Immerhi n deute n die auffallend 
gleiche Stärke der Außenmauer n und noc h meh r die Höhe , bis zu welcher die 
Bauten große Mauerstärk e aufweisen, ja selbst der Umstand , daß die noc h 
erhaltene n Reste des ehemalige n Wehrganges über dem Halsgrabe n und im 
Nordtrakt e sich nahez u in gleicher Höh e befinden und in der Bauar t einande r 
ähnlic h sind u. a. m. darauf , daß diese Baute n ein und derselben Bauperiod e 
angehören , zumindes t in ihr vollende t wurden . 

Dami t stimm t überein , was uns über die Bautätigkei t Ulrich s IL von Rosen -
berg überliefer t ist. Schon am 30. Novembe r 1444 versprich t ihm die Gräfi n 
Anna von Schaumbur g den Steinmet z zu senden , um den er sie gebeten 
hatte 59. Aus einer kurz darauf , am 13. Dezember , an die Gräfi n gerichtete n 
Bitte — sie möge ihm denselben den nächste n Somme r zu einem Bau über-
lassen — erfahre n wir sogar, daß derselbe ein „Meister " war und „Andreas " 
geheißen habe 60. Ulric h hatt e mit demselben bereit s eine Abrede getroffen, 
nach der dieser ihn beim Bau mit etliche n Helfer n unterstütze n werde. Es 
waren gewaltige Bauten , die Ulric h begonne n hatte . Noch  im Jahr e 1447 
waren sie nich t vollendet . Den n im Schreibe n vom 22. Juli dieses Jahre s 
schreib t Ulric h von Einzing : „Ih r habt den grossen brechen , den auch nie-
man d kan wendig machen , dann Krumeno w werd vollprach t mit dem paw"61, 
worauf Ulric h am 25. Juli antwortete , daß er „n u nit viel meh r zu Crumbe -
now ze pawen" habe 62. 

5 7 S c h m i d t 51. 
5 8 S e d l á č e k 2—4. 
5 9 Ü B Krummau : Bd. 2, n . 215. 
6 0 Ü B Krummau : Bd. 2, n . 216. 
6 1 Ü B Krummau : Bd. 2, n . 270. 
6 2 Ü B Krummau : Bd. 2, n . 271. 

3* 
35 



Trotzdem war die Bautätigkeit an der Burg mit dem Jahre 1447 noch nicht 
zu Ende. Noch in der am 13. Oktober erlassenen Anordnung verpflichtet Ul-
rich seine Söhne, den vier Maurern und ihren Gehilfen den Lohn weitere vier 
Wochen lang zu bezahlen. Er verbietet ihnen auch, an den Arbeiten und Bau-
ten — labores et aedificia —, die er aufgeführt habe, etwas einzureißen — 
destruere — oder etwas anderes, Ausbesserungen an Dächern und Brücken 
ausgenommen, ohne sein Wissen aufzuführen63. 

Aus all dem geht wohl zur Genüge hervor, daß der große Ausbau des 
Zwingers zur westlichen Erweiterung der oberen Burg das Werk und Ver-
dienst Ulrichs IL von Rosenberg ist. 

Daß dabei auch der Westtrakt des heutigen Hochschlosses durch den Um-
und Ausbau der alten Mantelmauer samt einer neuen, bereits auf Steinpfei-
lern ruhenden Brücke auf ihn zurückgeht, bezeugt auch der Umstand, daß 
der Bau schon in der Urkunde vom 19. Jänner 1448 als der „neue Mantel" 
bezeichnet wurde. In dieser Urkunde verpflichtet sich Ulrich mit seinem Sohne 
Heinrich, die ihm von Johann Ritschauer aus dem Vermögen des St. Jodok-
spitales geliehenen einhundert Schock Groschen auf den Einkünften der Burg 
Weleschin sicherzustellen. Um diese Summe dem Herrn vorstrecken zu kön-
nen, hatte Ritschauer als Spitalregent auch dem Spitale gehörige Ländereien, 
darunter ein Feld, an den Bürger Fencl Novohradsky um 27 Schock verkaufen 
müssen,, das „vor dem neuen mantel" auf dem Berge gelegen war64. Auch die 
tunnelartige Einfahrtsflur vom Brückentor mit ihrer geknickten Linienfüh-
rung deutet darauf hin, daß der Westtrakt damals entstanden ist. 

Der imposante Erweiterungsbau der oberen Burg, von dessen Mächtigkeit, 
schwieriger Bauführung, aber auch von der Kunst und Tüchtigkeit damali-
ger deutscher Burgenbauer und Baumeister die Kopie des Schnittes durch den 
Westtrakt des Hochschlosses uns eine Vorstellung gewährt, wird gar bald 
auch die „Neue Burg" genannt. So heißt er in der zwar nicht datierten, aber 
aller Wahrscheinlichkeit nach anläßlich der im Jahre 1452 in Krummau ge-
feierten Hochzeit Ludmillas, der Tochter Ulrichs, mit Bohuslav von Schwam-
berg erlassenen Dienstordnung, in der die Dienerschaft für die in der „Neuen 
Burg" einquartierten Herren bestimmt wird65. 

Mit der Erweiterung der oberen Burg ist der Ausbau der Wehranlage der 
Burg Krummau beendet worden. Zur Zeit, da dies geschah, war die Ansicht, 
daß die Burgen vor allem Wehrbauten seien und alle in ihnen und an ihnen 
vorgenommenen Bauten vorzüglich der Verteidigung zu dienen haben, zwar 
keineswegs schon überholt, doch war die Zeit nicht mehr ferne, in der sie 
auch für Krummau ihre Berechtigung verlieren sollte. 

Wohl durch den starken Seitendruck des Mantelmauergebäudes auf die er-
höhte Mauer der Südfront hatte diese so starke Risse bekommen, daß Pe-
ter IV. von Rosenberg sie im Jahre 1508 in ihrer ganzen Länge „vom west-

63 ÜB Krummau: Bd. 2, n. 336. 
64 ÜB Krummau: Bd. 2, n. 280; Krummauer Stadtarchiv IL C. 5. 
65 ÜB Krummau: Bd. 2, n. 344 Anmerkung. 
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Schnit t durc h den heutige n Westtrak t 
(mi t Mauerteile n der alten Burg Krummau ) 

liehen Eck angefangen bis zum alten Turm " abtragen ließ 66. Es ging ihm 
keineswegs nu r darum , sie in der gleichen Art wieder aufzubauen . Dabe i 
hätt e er es wahrlich nich t nöti g gehabt , sich mit der Bitte an Herzo g Wilhelm 
von Bayern zu wenden , ihm den berühmte n Landshute r Hofbaumeiste r Ul-
rich Pesnitze r zur Verfügung zu stellen 67, zuma l ihm dazu in seiner eigenen 
Krummaue r Bauhütt e fähige Leut e zur Verfügung gestande n hätten . De r 
Bayernherzo g hatt e auch dem Ansuche n entsprochen . Pesnitze r kam nach 
Krummau , um in einer ganzen Reih e von Jahre n die Bauarbeite n in der Burg 
zu leiten . Vor allem ha t er anstelle der abgeräumte n Maue r den Südtrak t 
des zweiten Hofes der oberen Burg mit den neue n Wohnräume n und dem 
an der Hofseit e noc h bestehende n prachtvolle n Erke r erbau t und 1513 voll-
ende t 68. Zu r Erinnerun g dara n hat Pete r von Rosenber g dan n an seinen Krag-
steinen auf den verzierten Wappenschilde n aus rote r Terrakott a neben seinem 
eigenen Wappen das seiner verstorbene n Gemahli n Katharin a von Krawarsch 
und das der Pernsteine r anbringe n lassen. Schade , daß die Räum e dieses 
hervorragen d schöne n ersten Renaissancebaue s in der Krummaue r Burg, der 
auch an der Südseite zwei Erke r gehabt hatte , in der von Pesnitze r geschaf-

6 0 H e e r m a n n 185 ff. 
6 7 E b e n d a . 
6 8 S e d l á č e k 31. 
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fenen Art nich t meh r bestehen . Besonder s de r westliche von ihnen , de r eine 
tiefe, übe r zwei gekoppelt e Fensterbreite n weite Erkernisch e hatte , die eine 
schlank e Säule reizvoll gliederte , mu ß mi t dem so geschaffene n herrliche n 
Fensterplat z un d dem Blick übe r die Stad t un d in die Landschaf t überau s 
schö n gewesen sein. Zu m Glüc k ha t sich der anläßlic h der Errichtun g der 
Säle un d Wohnräume , die Fürs t Johan n Christia n von Eggenber g für seine 
Gemahli n Mari a Ernestine , geboren e Gräfi n zu Schwarzenberg , 1683 darübe r 
hatt e erbaue n lassen, verfertigte Ri ß erhalten . Aus ih m ist ersichtlich , wie 
herrlic h die Räum e gewesen sind, die Pesnitze r ersonne n un d erbau t hatte . 

Is t auc h mi t dieser baugeschichtlic h interessante n Bemerkun g der Rahme n 
des Thema s dieser Arbeit „Di e Burg Krumma u un d ihr e Wehranlage " über -
schritte n worden , so ist sie dennoc h nich t ohn e Bedeutung . Den n mi t dem 
Baue Pesnitzer s setzt eigentlic h die Umwandlun g der Burg aus eine m Wehr -
bau in eine n Schloßba u ein . 

Da ß diese Umwandlun g gerad e hie r in dem jüngste n Teil e der Burg be-
ginnt , dere n Baute n ursprünglic h vor allem ausschließlic h zu ihre r Vertei-
digun g bestimm t waren , ist ums o bemerkenswerter . Von keine m geringere n 
Interess e ist es, da ß Pete r IV. von Rosenber g es ist, der sie un d noc h dazu 
ganz bewußt in die Wege geleite t hat . E r ist ja der erst e seines Geschlechtes , 
de r bereit s ganz vom Geist e de r neue n Zei t erfüllt ist. E r hatt e in Bologn a 
studiert 6 9 , dor t die kulturelle n un d künstlerische n Strömunge n der Zei t ken -
nengelern t un d hatt e sich renaissancemäßige s Fühle n un d Denke n so zu eigen 
gemacht , da ß er gleich nac h Übernahm e de r Regierun g des Hause s Rosen -
berg die seit Ulric h II . von Rosenber g in der Burg zu r Ruh e gekommen e 
Bautätigkei t aufnahm , u m sie im Geist e de r neue n Zei t fortzuführen . Scho n 
1497 hatt e er mi t Hieronymu s Bischolf aus Wiesentha l eine n Vertra g auf 
Lieferun g von 1600 Ellen weißer un d rote r Marmorplatte n abgeschlossen , die 
zur Auspflasterun g des Pala s bestimm t waren 7 0 . 

Bisher hatt e ma n geglaubt , da ß erst Wilhelm von Rosenber g es gewesen 
ist, de r mi t dem Umba u der Burg in ein Wohnschlo ß begonne n hat . I n 
Wirklichkei t ha t er nu r das von Peter , seine m Großvater , begonnen e Werk, 
allerding s in unerhör t großzügiger Art, fortgesetzt . 

Seine Bautätigkei t bezieh t sich auc h — abgesehe n von der an der untere n 
Burg vorgenommene n — vornehmlic h auf den Umba u des älteste n Teile s 
de r obere n Burg. Di e ha t Wilhelm von Rosenber g tatsächlich , wie Václav 
B ř e ž a n schreibt , aus de r engen un d finstere n Burg zu eine m weiten , lichte n 
un d auf das prächtigst e ausgestattete n Schlosse gemacht 7 1 . 

Außer dem Renaissanceba u der Südfron t des zweiten Hofe s des Hoch -
schlosses scheine n auf Pesnitze r auc h Bauverbesserunge n im alte n Tei l der 
Burg zurückzugehen . Sicherlic h ha t aber seine Bautätigkei t zu r Folg e gehabt , 
da ß nu n bald auc h der „golden e Saal " im Nordtrakt e des Erkerhofe s entstand . 

69 H c c r m a n n 176. 
70 S e d 1 á č c k 32. 
7 1 S e d l á č e k 33. 
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Darauf deuten die reizvollen al fresco gemalten Darstellungen Aesopscher 
Tierfabeln, die anläßlich der Restaurierung der Wilhelminischen Wandfresken 
in den Leibungen der dem Pesnitzer Bau gegenüberliegenden und in ihrem 
Charakter ihm so ähnlichen Hoffenster des Nordtraktes aufgedeckt worden 
sind. 

So kam es, daß den zweiten Hof des Hochschlosses nun ringsum Bauten 
umgaben, die schon im Anfange des 16. Jahrhunderts prunkvolle Säle und 
Wohnräume, den „goldenen Saal", die Kaiserzimmer, die Räume für adelige 
Gäste enthielten, zu denen sich dann zur Zeit der Eggenberger der „Hirschen-
saal" gesellte, der unter den Fürsten zu Schwarzenberg durch Josef Lederer 
zu dem berühmten Maskensaal geworden ist; alles Bauten, die nicht im ge-
ringsten etwas mit der Verteidigung der Burg zu tun haben. Durch die Ent-
wicklung der Feuerwaffen war ja die Ansicht von den Burgen als Wehrbauten 
schon längst überholt und gegenstandslos geworden. 

Trotzdem entstehen in der Folgezeit noch die Schanzen vor dem Eingange 
in die untere Burg, die sie auch auf ihrer Nordseite umfassen und sich bis 
zum Hochschloß hinziehen. Sie sind wie auch die Basteien jenseits der Man-
telbrücke am sogenannten Theaterplatz, insbesondere die an seiner Südseite 
beim rückwärtigen Einfahrtstor, 1620—1621 unter dem kaiserlichen Feldherrn 
Caratti von Carrara erbaut worden. 

Die Notzeit des 30 jährigen Krieges hat sie gleichsam als ein Renascimento 
der ehemaligen Wehrhaftigkeit der Burg entstehen lassen, ohne daß sie die 
Probe auf ihren Wert bestehen mußten. 

Denn obwohl Krummau damals Zufolge des Verkaufes der Herrschaft durch 
Peter Wok von Rosenberg an Kaiser Rudolf II. ein Sammelplatz der kaiser-
lichen Truppen gewesen ist und gegen Schluß des Krieges auch von den 
Schweden besetzt wurde, hat das Schloß das traurige Schicksal so vieler fester 
Plätze, herrlicher Burgen und Schlösser nicht teilen müssen. Ein gütiges Ge-
schick hatte es davor bewahrt. 
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DER J O A C H I M S T H A L E R A U F S T A N D 1525 I N S E I N E N 
B E Z I E H U N G E N ZU S A C H S E N 

Von Siegfried Sieb er 

Der Bergmannsaufstand im „Tal" im Jahre 1525* hängt zwar mit dem 
Bauernkrieg zusammen, muß aber aus der Geschichte der Stadt, aus den 
vorhergehenden zwei Aufständen und besonders aus den überaus engen 
Verbindungen mit Sachsen erklärt werden. 

St. Joachimsthal bestand 1525 erst 9 Jahre und hatte in dieser kurzen 
Entwicklungszeit sich stürmisch vom einsamen Gebirgswinkel zur weitbe-
rühmten Silberstadt ausgeweitet. Ohne das vorhergegangene Aufblühen des 
Silberbergbaus in Schneeberg (um 1470), Annaberg (seit 1492) und Buch-
holz (gegründet 1501) wären Joachimsthals Anfänge nicht zu verstehen. 
Zur selben Zeit wurden noch weitere sächsische Städte als Bergbausiedlun-
gen angelegt: Marienberg 1521, Scheibenberg 1522, Wiesen thal 1525. Dazu 
kamen bald auch Platten, Gottesgab und andre Bergorte, die damals noch 
zu Sachsen gehörten und 1556 an Böhmen abgetreten wurden. Gerade die-
ses Bergbaugebiet bildet ja die unmittelbare Nachbarschaft zu Joachims-
thal, und Sachsens Einfluß von daherüber muß stark betont werden. Über 
Wiesenthal und Gottesgab gingen die Gebirgspfade, bald auch Straßen, 
auf denen Tausende dem „Tal" zuströmten. Etappenort für all die Neu-
gründungen oben im „Wald" war Zwickau. Aus den älteren sächsischen 
Bergorten kamen die ersten erfahrenen Bergleute, so daß später die Ein-
wohner von Joachimsthal zum königlichen Kommissar von Gendorf sagen: 
„Wir sein doherein, haben das unser doher bracht und nicht aus Bemen1." 
Der Zuzug aus Sachsen muß sehr groß gewesen sein. Als bedeutende Män-
ner sächsischer Herkunft wirkten in Joachimsthal u. a. Caspar Bach aus 
Geyer, einer der ersten Schürfer; Heinrich von Könneritz aus Leobschütz, 
Berghauptmann; Albrecht von Schreibersdorf, 1507 Hauptmann in Annaberg 
und Münzmeister; Matthes Enderlein aus Zwönitz, der hervorragende 
Bergmeister und Bergjurist; Wolf Sturz aus Annaberg, 1519 Bergmeister 
in Joachimsthal; Peter Hettersberger aus Dresden, 1519—23 Zehntner in 
Joachimsthal; später vor allem Georgius Agricola und Mathesius. 

* Nach Abschluß der Arbeit wurde von Ingrid M i t t e n z w e y eine Dissertation 
vorgelegt: „Der Joachimsthaler Aufstand von 1525, seine Ursachen und seine Fol-
gen". Institut für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED, Lehrstuhl für Ge-
schichte der Arbeiterbewegung. 

1 V o p p e 1, K.: Das Landschaftsbild des Erzgebirges unter dem Einfluß des Erz-
bergbaus. Wiss. Veröffentlichungen des Deutschen Museums für Länderkunde. 
N. F. 9. Leipzig 1941, S. 53. 
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Außer gelernten und erfahrenen Bergleuten folgten tausend andere von 
überall her dem Berggeschrei von den reichen Silberfunden; darunter waren 
arme Schlucker, Abenteurer, Raffgierige, vergleichbar den Goldgräbern 
des 19. Jahrhunderts in Amerika, und rasch durch glückliche Funde Reich-
gewordene, die „Schlemmer von Joachimsthal", gegen deren Buhlliedlein 
und Gassenhauer später Mathesius predigt. Neuankömmlinge, die auf weitem, 
anstrengendem Anmarsch alle Ersparnisse zugesetzt hatten, mußten zu-
erst als Hilfsarbeiter, Haspelzieher, Wasserknechte oder sonst in Tagelohn 
ärmlich anfangen. So bestanden gleich anfangs schärfste soziale Unterschiede, 
nicht so sehr zwischen Kapitalgebern, die ja großenteils auswärts wohn-
ten, und Arbeitern, sondern zwischen reichgewordenen Bergleuten und 
armen Anfängern. Wohnungsnot und Mangel an Frauen mögen in der 
Frühzeit der allzu rasch wachsenden Stadt das Leben erschwert, Wirrnis 
verursacht und Unzufriedenheit erzeugt haben, die sich dann besonders 
gegen die Stadtverwaltung richtet. Noch wurden die meisten Gruben als 
Eigenlehen gemutet und gehörten den Bergleuten sowie ihren Angehöri-
gen und Freunden. Fremdes Kapital schob sich allmählich erst ein, sobald 
mit Stölln, tiefen Schächten und Wasserhebekünsten der Bergbau höhere 
Investitionen verlangte als Bergknappen zu leisten vermochten. Auch 
wandte sich Kapital mehr dem Hüttenwesen zu. 

1516 gilt als Ursprungsjahr des Joachimsthaler Bergbaus2, und 1517 wur-
den Hofstätten zugeteilt, auf denen die Bergleute ihre Häuser bauen konn-
ten. Bereits in diesem Jahr verließen erstmals die Knappen ihre Gruben 
und zogen nach Buchholz3. Dieser erste Aufruhr wurde „wieder gestillet, 
jedoch der Zwietracht mit den Grafen [Schlick] mit besonderer Mühe bei-
gelegt4". Die Schlicks erließen die erste Bergordnung, und 1520 erhoben 
sie Joachimsthal zur freien Stadt mit Wochenmarkt und zwei Jahrmärkten5 . 
Die Ausbeute dieses Jahres erreichte 175053 Gulden. Das zog Bergleute 
und Kapital herbei6. Gerade deshalb waren die Jahre 1521—23 wieder recht 
unruhig. Das „schon gedieht von dem loblichen Bergkwerck in sant Jo-
achimßtall7" klagt, daß der Zehntner nicht ordentlich auszahlt, daß die 
„großen Hansen" Bergleute und Bergherren schädigen, die Bergherren 
schlafen, die Bergbeamten in die eigne Tasche wirtschaften, Nichtskönner 
die Bergwerke betreiben, schlechte Münze eingeschleußt wird und die 
Bergknappen keinerlei Genuß am reichen Bergsegen haben8 . Hans Rud-

2 A l b i n u s , Petrus: Meißnische Bergk Chronica. Bd. 1. Dresden 1570, S, 75. 
3 M e l t z e r , Christian: Chr. Meltzers Historische Beschreibung des St. Catharinen-

berg im Buchholtz. Hrsg. von H a r m s zum S p r e c k e l . Annaberg 1928—1930, 
S. 318. 

1 L o r e n z , H.: Bilder aus Alt-Joachimsthal. 1925, S. 6. 
5 H ü t e r , David: Die Joachimsthaler Chronik des David Hüter. Hrsg. von Helmut 

Wilsdorf. Freiberger Forschungshefte D 18 (1957) S. 134. 
6 W i l s d o r f , Helmut: Georg Agricola und seine Zeit. In: Georgius Agricola. 

Ausgewählte Werke. Gedenkausgabe. 1. Bd. (1956) S. 163. 
7 W i l s d o r f , Helmut: Präludien zu Agricola. I. das Joachimsthaler Bergbüchlein 

des Hans Rudhart. Freiberger Forschungshefte D 11 (1954). 
8 L o r e n z 7. 
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hardts Bergbüchlein 1523 sucht zu vertuschen, daß grobe Mißstände auf-
gedeckt wurden9 . Darunter fallen die Unterschleife des Zehntners Peter 
Hettersberger10, der 1523 eingekerkert wird. Im Zusammenhang damit 
schlössen die Schlicks einen Erbvertrag, der ihre Anteile regelte, ihre 
Bergwerke einem „Regimentsherrn" unterstel l te" . 

Aber nicht lange dauerte die Ruhe in der Silberstadt. Offenbar gärte es 
weiter unter den Bergleuten. Ihr zweiter Aufruhr, der bisher auf 1523 an-
gesetzt wurde, den aber Wilsdorf12 lieber auf 1522 datieren will, führte 
nicht, wie der erste, zum Auszug der Knappen. Sie lagerten sich auf dem 
Türkner neben dem Tal . Möglich, daß schon 1520 der Revolutionär Thomas 
Müntzer13 von Zwickau, der Nachschubstadt des Erzgebirges, in der er sich 
aufhielt, Verbindung mit Joachimsthal aufnahm. Stephan Schlick vermutet in 
einem Brief an Herzog Georg vom 30. 5.1525 einen Zusammenhang mit Münt-
zers Aufstand und bittet, der Herzog möge von Müntzer zu erfahren suchen, 
ob er Verbindung mit etlichen Predigern in Joachimsthal gehabt habe14. 

Im Zusammenhang mit dem Bauernkrieg 1525 brach der größte dieser 
Aufstände in Joachimsthal aus, vielleicht doch von Erfolgen Müntzers in 
Thüringen ausgelöst. Die Grafen Schlick zogen mit 40 Pferden den Fürsten 
gegen die Bauern zu Hilfe, und Graf Heinrich half mit 26 Pferden dem 
Markgrafen von Ansbach den Aufstand niederzuschlagen. Damit war 1. die 
Herrschaft Schlackenwerth von Streitkräften entblößt und 2. erregte es 
Unwillen, daß die Schlicks gegen die Bauern kämpfen wollten. Denn durch 
Sendboten war man von den Vorgängen in Thüringen und Sachsen unter-
richtet. Wir können uns nicht recht vorstellen, wie in jenen Tagen ohne 
Zeitung und Rundfunk die Nachrichten mit Windeseile ferne Orte erreich-
ten, zumal unter dem beweglichen Bergvolk. Die nach Joachimsthal aus 
weiter Ferne zugewanderten Knappen hatten ja überall in Deutschland 
Freunde oder Verwandte, die ihnen Nachrichten zukommen ließen. Wan-
dernde Bergleute werden Kunde gebracht haben von den Aufständen in 
Schwaben, Franken und Hessen, vom Verhalten der Bergleute in Goslar, 
die unruhig geworden waren, besonders aber von Thomas Müntzer in 
Mühlhausen. Die Fuhrleute, die Verpflegung und Bergmaterial von Zwickau 
heraufbrachten, konnten Mitte April vom Aufstand der Dörfer um diese 
auch im Innern erregte Stadt berichten15. In Schneeberg, das mit Joachims-

9 W i l s d o r f , Helmut: Die Unterschlagungen des Joachimsthaler Zehntners Peter 
Hettersberger und ihr Zusammenhang mit dem Knappenaufstand 1522/3. Frei-
berger Forschungshefte D i l , Bergbau und Bergleute S. 45—82, hier S. 46. 

10 W i l s d o r f : Unterschlagungen 45—82. 
11 W i l s d o r f : Unterschlagungen 57. 
12 W i l s d o r f : Unterschlagungen 59. 
13 S m i r i n , M. M.: Die Volksreformation des Thomas Müntzer und der Große 

deutsche Bauernkrieg. Berlin 1952. 
14 G e ß , Felician: Akten und Briefe zur Kirchenpolitik Herzog Georgs von Sachsen. 

Bd. 2 (1525—1527). Leipzig-Berlin 1917, S. 256. 
15 F u c h s , Walter Peter: Akten zur Geschichte des Bauernkrieges in Mitteldeutsch-

land. Bd. 2. Jena 1942, S. 96. 
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thal enge Verbindung hielt, kam es auch Mitte April zu Unruhen16. 
In Joachimsthal bemerkte der Berghauptmann am 30. April erste Anzei-
chen eines Aufruhrs17. Der Versuch der sächsischen Fürsten, im Gebirge 
Söldner zum Kampf gegen die Bauern anzuwerben18, scheiterte. Der Wol-
kensteiner Amtmann Kospoth, der außer in Annaberg auch in Joachimsthal 
für Herzog Georg „anschlagen" ließ, erlebte, daß trotz Handgeld von einem 
halben Gulden sich keiner meldete. „Es ist ein teufelhaftig Werk unter die 
Leute kommen", schreibt er19. Er ließ dann in Annaberg die Knappschaft 
bearbeiten. Zwar hatte sie dem Bergmeister Hans Rulig mit Hand und Mund 
gelobt, dem Herzog wenn nötig Beistand zu leisten, und, wie Kospoth 
schreibt, wolle sie helfen „ein Haufen Bauern schlagen". Aber er fährt fort: 
„In Sant Jochemstal ist auch ein Murmelung. Da besorge ich mich am mei-
sten vor" (11. Mai)20. In Buchholz war schon am 5. März eine aufgeregte 
Menge vor dem Hause des Bergvogts erschienen, und später heißt es von 
den Buchholzern „sie rasen, werden [denen im Tal] zulaufen21." 

Stark mag sich auch das Aufstehen der Bauern und Bergleute in den Dör-
fern des Klosters Grünhain ausgewirkt haben. Dessen Orte Mittweida, Mar-
kersbach und Raschau, wie auch die Klosterstadt Schiettau lagen an Stra-
ßen und Gebirgssteigen, die durch den Wald nach Joachimsthal führten, 
sei es über Rittersgrün-Goldenhöhe oder über Crottendorf, von wo noch 
heute eine schöne Waldstraße als „Joachimsthaler Straße" zur Grenze führt. 
Der Rat zu Schiettau schreibt22: Durch Amt Schiettau geht ein sonderer 
Steig nach Joachimsthal und eine Landstraße nach Komotau. Viele Leute 
ziehen durch, gehen durch unsre Äcker, Wiesen, Gärten, fangen Wildbret, 
bedrängen die hiesigen Bergleute und schießen mit Büchsen und Armbrü-
sten. 

Als die Grünhainer Klosteruntertanen am 9. Mai das Kloster gestürmt 
und geplündert und auch die Stadt Schiettau überfallen hatten23, brauchte 
die Nachricht davon nur wenige Stunden ins „Tal". Übrigens besaß das Klo-
ster Grünhain seit dem 13. Jahrhundert (Wernersdorf 1261) eine Anzahl 
Dörfer bei Kaaden, darunter Wistritz, Wernersdorf, Tuschmitz, Preßtitz, 
Nechranitz, Holetitz. In Wistritz dürfte um 1280 ein bedeutender Kloster-
hof gebaut worden sein. 1422 kam die Oberhoheit über Wistritz und andre 
Güter an Friedrich den Streitbaren von Meißen. Georg Podiebrad bestätig-
te 1453 Grünhains Besitz von 10 Dörfern. Noch Ferdinand I. erneuerte 1518 
und 1537 diese Bestätigung. Nachdem 1534 die Wettiner Grünhain über-

16 Fuchs 92. 
17 Lorenz 8. 
18 Fuchs 245. 
19 Fuchs 256. 
20 Fuchs 286. 
21 Fuchs 362. 
22 Fuchs 724. 
23 F u c h s 268; L e h m a n n , Christian: Das Erzgebirge im Kriegcsleid. Erzgebirgi-

sche Kriegschronik nach dem Original d. Christian Lehmann. Hrsg. von B ö n -
h o f f . Annaberg 1911, S. 15. 

43 



nomme n hatten , gelang es Ferdinan d L, 1549 den böhmische n Besitz dieses 
Kloster s an sich zu bringen . Mitt e des 16. Jahrhundert s wurde n die Dörfe r 
an Gra f Albrech t Schlic k verpfändet . Ihne n benachbar t lag ein ausgedehnte r 
Besitz des Kloster s Waldsassen 2 4 . Es ist möglich , daß gerade aus diesen 
Klosterdörfern , dere n Abt wegen des Aufstande s nac h Annaber g geflo-
he n war, währen d viele Mönch e sich vom Kloste r lossagten , Bauer n den 
Aufständische n in Joachimstha l zuliefen . 

Ein e wichtige Roll e als Antreibe r un d Führe r im Aufruh r spielte Wolf 
Göfte l aus Buchholz , un d mi t ih m zusamme n wirkte de r Zinne r (Zinnberg -
man n ode r Zinnschmelzer ) Andrea s Cosener . Beide sind , wie sie im Jul i 
1525 beim Verhö r gestehen , unermüdlic h für den Aufstand täti g gewesen 
un d habe n nich t nu r im Vogtland , in Marienberg , Geyer , T h u m un d Ge -
lenau , sonder n auc h auf böhmische r Seite in Graupe n un d Joachimstha l die 
Unruh e geschür t un d überallhi n Botschaf t gesandt . Sie vereidigte n mancher -
ort s die Bauern , versprache n Beistan d un d nahme n persönlic h am Aufstand 
teil . Göfte l war in Graupe n dafür , die Aufständische n in Joachimstha l zu 
unterstützen , un d vertra t die Ansicht : „ni t unbillig , da ß ein Bergwerk bei 
dem andere n stehet 2 5 . " Bei Dic k Fellewal t in Annaber g bestellt e er ein Fu -
der Bro t un d 20 Fa ß Bier für das „Tal" . I n Joachimstha l besichtigt e er das 
Lager der Knappschaft . Cosene ř sagt aus, er habe , als im Elbogne r Land e 
Unfried e gewest, mi t angegriffen . „E r sei [ein echte r Agitator ] hinte n un d 
vorn mi t den Worte n gewest un d hätt e es auc h mi t den Werke n wollen , 
wenn er darz u kommen 2 6 . " Sie hätte n die Edelleut e vertreibe n wollen , auc h 
gegen die Klöste r Aue-Zell e un d Chemnit z hätte n sie ziehe n un d diese stür -
me n wollen . Sie vertrate n offenbar die radikal e Müntzersch e Richtun g 
unte r den Aufständischen . 

Währen d so einige Unruhestifte r zwischen Sachse n un d Böhme n unterweg s 
waren , gingen auc h von Joachimstha l Briefe unte r dem Siegel de r Knapp -
schaft nac h Sachsen . So beschlo ß de r Ra t zu Zwicka u am 25. Mai , die 
Bitt e de r „Knappschaf t un d Gemei n zu San t Joachimsthal " u m Hilfe abzu -
lehnen 2 7 . Di e Knappschaf t behauptet e später , solche „unschicklich e Briefe" 
seien ohn e Vorwissen der Verordnete n ausgegangen 2 8 . Da s Hin -
un d Widerströme n unruhige r Element e ma g sehr lebhaf t gewesen sein. 
I n Marienber g hielte n sich „vie l lediger Geselle n aus dem T a l " auf. 
„Nich t der wenigst im Spiel gewest" ist Han s von Meylandt 2 9 . I n Annaber g 
war siche r die Stimmun g sehr erregt , zuma l hie r Herzo g Geor g de r Bärtige 
als Beherrsche r des herzogliche n Sachse n alle Reformationsversuch e unter -
drückte , wogegen im benachbarte n kurfürstliche n Buchhol z scho n längst 

24 E n d e r l e i n , Lothar : Kloste r Grünhain . Schwarzenber g 1934, S. 96—100. 
25 Fuchs 572. 
26 Fuchs 573. 
27 Fuchs 375. 
28 W e i z s ä c k e r , Wilhelm: Sächsische s Bergrech t in Böhmen . Das Joachimsthale r 
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Luthers Anhänger vorherrschten. Schon im August 1524 hatten Annaberger 
Knappschaftsälteste und Gemeindevertreter sich gegen Georgs Unterdrük-
kungsmaßnamen gewendet. Daher fand Amtmann Kospoth hier im Mai 
1525 eine gespannte Lage vor30. Er hielt Versammlungen ab, bekam aber 
weder Söldner für Herzog Georg noch Unterstützung gegen die Bauern 
der Umgebung. Doch erklärte Annaberg, es wollte „Bürgern, Unansässigen 
und Bergleuten, die auswärtigem Aufruhr zulaufen, die Stadt verbieten". Denn 
der Rat fürchtete Aufruhr von den „Ausländischen, die sich bei uns auf-
halten31". Deshalb suchte die Stadt auch im Aufstand im benachbarten „Tal" 
zu vermitteln32. Zu einem Bergmannsaufstand ist es in Annaberg nicht 
gekommen, wiewohl viele Beschwerden seitens der Bergleute vorgebracht 
wurden33. 

Die Angst vor der Ausweitung des Joachimsthaler Aufstandes war in 
Sachsen groß. Selbst für seine Burg Wolkenstein fürchtete Herzog Heinrich, 
„daß die Bergknappen aus Joachimsthal . . . zuziehen", und Stadt und 
Schloß angreifen würden. Der Rat zu Annaberg war T a g und Nacht in Be-
reitschaft und unterhielt Wächter. Er hatte Mühe, die Unruhe in der Stadt 
zu stillen. Abgesehen von den Forderungen der Bergleute34, war ein großer 
Teil der Bevölkerung unzufrieden. Hatte doch sogar der angesehene Rezeß-
schreiber Adam Riese, der große Rechenmeister der Deutschen, an einem 
Gespräch teilgenommen, in dem Herzog Georg als tyrannisch bezeichnet 
wurde und der Ausspruch fiel, man müsse Fürsten und Herren aus dem 
Lande vertreiben35. 

Am 23. Mai, unter dem Eindruck der Alarmnachrichten aus Joachimsthal, 
schreibt der Annaberger Rat an Herzog Johann: Die Empörung der Knapp-
schaft und Gemeinde in Joachimsthal nimmt überhand. Bauern aus der Um-
gegend ziehen zu, dagegen rüstet sich Graf Schlick. Wird nicht mit güt-
lichen Mitteln eingegriffen, so kommt es zum Blutvergießen, das auch 
Sachsen schaden würde, und es wäre „Empörung der Knappschaft nicht 
allein in diesen Bergstädten, wie denn eine Gewohnheit unter ihnen und 
zuvor nie geschehen, sondern auch der andern Sammlung und Commun zu 
befürchten36". Deutlich wird gerade hier der enge Zusammenhalt des Berg-
volks in Sachsen und Böhmen. Jedenfalls brachen Unruhen aus, besonders 
in Geyer, Marienberg, Buchholz37. Auch im Osterzgebirge, besonders in 
den Bergstädten im Amte Pirna, gärte es38. Aber zu gemeinsamen Vorge-
hen mit der Knappschaft im „Tal" kam es nicht. Doch hatte die Knappschaft 

30 F u c h s 260. 
31 F u c h s 329. 
82 S i e b e r , Siegfried: Die Teilnahme erzgebirgischcr Bergleute am Bauernkrieg 1525. 
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31 S i e b e r 100. 
35 F u c h s 298. 
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37 S i e b e r 90—93. 
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zu Annaberg ohne Vorwissen der Obrigkeit Geschütz und Pulver ins Lager 
Joachimsthal geschickt39. 

Der Aufstand im „Tal" spielte sich so ab, wie Lorenz40 ihn darstellt. Am 
20. Mai rotteten sich Bergleute und Mitglieder der Gemeinde auf dem Brot-
markt zusammen, erstürmten das Rathaus und das Haus des Berghaupt-
manns von Könneritz, der sich verstecken konnte, zerhieben unter Führung 
von Valten Luft41, der die Häuser aufstieß, Kästen, zerrissen Briefe, Re-
gister und Schriften, darunter auch die Statuten und Privilegien der Stadt. 
Sie zerschlugen Fenster, Öfen, Türen und luden die Beute auf Wagen, dar-
unter eine eiserne Truhe. Der Bürgermeister Thiksen wurde zeitweise ge-
fangen gehalten, auf ein Bergwerk geschleppt und gegen Kapitulation frei-
gelassen42. Auch das Schloß der Schlicks wurde erstürmt, Vorräte, Speisen, 
Getränke und Kleidungsstücke weggeschleppt. Im Haus des Hauptmanns 
nahmen die Plünderer 3000 Gulden mit. Die vom Erfolg Berauschten wollten 
nach der Paßhöhe bei Wiesenthal ziehen, um dort das Zollhaus niederzu-
reißen, machten aber dann halt und baten Könneritz um Verhandlungen. 
Dieser, der erfahren hatte, daß Annaberger und Schneeberger Knappen 
mitmachen und „ein rechtes Spiel" beginnen wollten, entkam zu den Schlicks 
nach Schlackenwerth43. Von Annaberg wollten vor allem die ledigen Gesel-
len den Leuten im "Tal zu Hilfe eilen. Thomas Seidel, in Joachimsthal an-
gesessen, verhandelte mit Ältesten der Annaberger Knappschaft, sie sollten 
500 Spieße, 2 Zentner Pulver und Büchsen nach Joachimsthal liefern. Er ritt 
mit Sigmund Holzbock aus dem „Tal" zur Ostermesse nach Leipzig und 
traf bei Borna aufständische Bauern. Beide Männer scheinen mit diesen ver-
handelt zu haben44. Zwischen Joachimsthal und Annaberg traf Seidel Wolf 
Kluge. Dieser hatte am 23. Mai den Amtmann Kospoth über den Aufstand 
im „Tal" unterrichtet45. 

Im Tal gingen Leute von Haus zu Haus, um alle Hausgenossen Zu „be-
stricken", d. h. auf Unterstützung der Aufständischen zu verpflichten. Des-
halb machte sich Wolf Kluge davon, wurde infolgedessen als Verräter ver-
dächtigt und von Thomas Seidel mit einem Spieß bedroht. Stephan Schlick 
hatte zunächst die Knappschaft ohne Antwort gelassen. Es ging das Gerücht, 
diese wolle gegen sein Schloß Schlackenwerth ziehen46. 

Jedoch hatte inzwischen die Knappschaft selbst, angeblich 10000 Mann 
stark, und mit Harnischen, Feldgeschütz, Hakenbüchsen und langen Spie-
ßen ausgerüstet, ein Lager aufgeschlagen. Sechs Fähnlein waren darin aufge-
39 F u c h s 475. 
40 L o r e n z 8. 
41 U r b a n , Michael: Zur Geschichte der Unruhen in Joachimsthal 1525. Erzgebirgs-
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pflanzt. Man verbrauchte dort alle beim Plündern des Schlosses errafften 
Vorräte. Weitere Plünderung verboten aber die Häupter des Haufens. Wer 
etwas „hierüber abhendig gemacht, werde als Dieb geacht und ins Gefäng-
nis bracht47". Es wären auch schon welche festgenommen worden. Nach 
ersten Ausschreitungen verkündete also die Knappschaft selbst strenge 
Mannszucht. Ein Steiger aus Joachimsthal, der diese Meldung einem kur-
fürstlichen Amtmann bringt48, berichtet aber auch von einem zweiten La-
ger, wo etwa 8000 Mann lagerten, „Gepoffei" (Pöbel), Leute ohne Harnisch 
und Wehr, nur mit Grubenbeilen, Barten ausgerüstet, unter ihnen Bergjun-
gen. Dieser „lose Haufe samt den Bergjungen" habe vorgehabt, bei den 
Vermögenden zu plündern, nach „ungeschickter bäurischer Art". Vor allem 
sollten Münze und Zehnt heimgesucht werden. Aber die „10000 im Lager 
haben sulchs nicht zulassen wollen49". 

Hier stehen sich zwei Gruppen Aufständischer gegenüber: die in Fähnlein 
wohlgegliederte Knappschaft, gut bewaffnet, die die Ordnung aufrecht er-
hält, in der Hauptsache wohl die eigentlichen Bergleute, Häuer vor allem; 
auf der andern Seite das „Gepoffei", Bergjungen, Knechte und zugelaufene 
Bauern, die außerhalb des Knappschaftslagers bleiben mußten. Deren Plün-
derungsplan, von dem Steiger „ungeschickt bäurisch" verspottet, wurde von 
den Knappen verhindert. Wolf Göftel sagt bei seiner Vernehmung50 aus, 
daß ihm Plitzmöller das Lager im „Tal" habe besehen lassen. Er, der doch 
eine Führerrolle im erzgebirgischen Bauernkrieg gespielt hat, scheint in 
das Lager der Knappschaft eigentlich keinen Zutritt gehabt zu haben. Er 
hat die Leute, die zu den Herren Schlick „gewichen" waren, „geschulden" 
und ihre Bestrafung verlangt51. Es ist bemerkenswert, daß offenbar eine 
radikale Richtung, der Pöbel, und eine gemäßigte, die Knappschaft, neben 
und z. T. gegeneinander gestanden haben. 

Stephan Schlick hatte ursprünglich mit 300 Mann in Joachimsthal ein-
greifen wollen32, war aber wegen der großen Zahl der Aufständischen nach 
Schlackenwerth zurückgekehrt. Dort zog er 2 500 Mann zusammen53. Ein 
Bericht des Amtmanns Kospoth spricht von 1000 Mann zu Pferd und 2000 
zu Fuß54. Wolf von Guttenstein brachte ihm 700 zu Fuß und 90 zu Pferd; 
Sebastian und Peter von Weitmühl zu Komotau kamen auch den Schlicks 
zu Hilfe. Sebastian von Weitmühl schrieb am 15. Mai an Urban Osan, den 
Amtsverweser zu Annaberg, er könne Herzog Georg einige Hundert oder 
Tausend Kriegsleute senden und selber gegen entsprechenden Sold mitzie-
hen. Der Schlußsatz seines Briefes lautet: „Denn wir, Gott lob, in dieser 
Krone [Böhmen] niemand pfinnigers [von finnig, trichinös, faul] haben denn 

47 F u c h s 474. 
48 F u c h s 474. 
49 F u c h s 475. 
50 F u c h s 572. 
51 F u c h s 571. 
52 S t e r n b e r g Bd. 1, 324. 
53 S t c r n b e r g Bd. 1, 324—326. 
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eure Holznachbarn." Damit meint er die Joachimsthaler und sonstige Kamm-
bevölkerung der Bergorte im Wald55. 

Graf Alexander von Leisnig, ein Hüne von Gestalt und mit gewaltiger 
Stimmkraft, bemühte sich ohne Erfolg als Vermittler. Er war einer der 
Mitgründer der ersten Gewerkschaft der Schlicks im „Tal", besaß in 
Duppau ein Haus, hatte auch eine Schmelzhütte und Bergkuxe. 1526 hatte er 
Hauenstein inne. Gestorben ist er auf seinem Stammschloß Penig in Sach-
sen. Auch hier enge Verbindung zwischen Böhmen und Sachsen. 

Es war den „Talern" nicht gelungen, Annaberg und Buchholz mitzureißen. 
Auch sonst dürfte kein wesentlicher Zuzug aus sächsischen Bergstädten er-
folgt sein, doch heißt es in einem Briefe Herzog Johanns an Herzog Georg, 
daß „die Knappschaften aller Bergwerke hie diesseit des Waldes in Be-
wegung" waren; „sollicher Joachimstaelisch Ufrur hat alle diese Lande 
und zum wenigsten die Gepirge . •, . . beweget56". (29. Mai) 

Die Knappschaft im „Tal" hatte an böhmische Städte und Bergwerke, 
auch an einige sächsische um Hilfe und Beistand geschrieben. Der Dresdner 
Rat fürchtete, wenn der Rumor „länger dauere, könnten manche ihnen 
zufallen". Es sei ein bestimmter T a g angegeben, bis zu dem sie Gesandte 
nach Joachimsthal senden sollten. Würden bis zu diesem Termin die Sa-
chen nicht „gestillt oder hingelegt", erwüchse daraus nichts Gutes57. Des-
halb schlägt Dresden den Stadtschreiber von Annaberg, Magister Antonius 
Römhilt, „als einen Mithändler" vor. Ferner sollte der Altenberger Bergherr 
Raupennest nebst andern von da sich um gütliche Beilegung bemühen. 
Auch dem Annaberger Rat lag am friedlichen Ausgleich zwischen den zum 
Kampfe gerüsteten Gegnern, er sandte Beauftragte des Rates, der Gemeinde 
und der Knappschaft. Urban Osan als Amtsverweser (derselbe, der am 28. 
Juni Wolf Göftel und den Zinner Cosener in Buchholz gefangen setzen 
ließ)58, Bergmeister Hans Rulig (er hatte am 11. Mai die Annaberger Knapp-
schaft vereidigt, dem Herzog Georg Beistand zu leisten), der erwähnte 
Römhilt und der Annaberger Ratsherr Hieronymus Magdeburg reisten nach 
Joachimsthal. Als Vertreter der Annaberger Knappschaft waren Erhard 
Gladitz, Hans Lederer und Gregor Hacker dabei59. Aus Freiberg kam der 
Hüttenherr und Münzmeister Hans Hausmann sowie der Schichtmeister 
Ulrich Grösgen. Die Schlicks hatten als Unterhändler bestimmt: Hans Pflug 
von Rabenstein, der Krone Böhmen deutscher Lehnshauptmann und Hof-
marschall, in dessen zur Herrschaft Petschau gehörenden Zinnrevieren von 
Schlaggenwald wahrscheinlich auch Unruhen stattgefunden hatten; Rudolf 
von Bünau, den Hofmeister Herzog Heinrichs von Sachsen; Oppel Vitzthum 
und den Falkenauer Pfarrer Jobst Tussel60 , der bereits der ersten Gewerk-

55 F u c h s 292. 
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schalt im Tal angehört hatte, auch als Pastor in Joachimsthal bezeichnet 
wird61 und den Spitznamen „Zatzenschisser" trug. Wortführer der Schlicks 
war Georg von Breitenbach. Für die Seite der Knappen sprach Magister Phi-
lipp Rosenecker62, der schon im April für den Rat zu Plauen mit den 
aufrührerischen vogtländischen Bauern verhandelt hatte. Die Besprechungen 
dauerten vier Tage. Rat, Gemeinde, Knappschaft und „alle andere, so im 
Haufen in Sanct Joachimsthal gewest" brachten Gebrechen und Irrungen 
vor63. 

Wie überall im deutschen Bauernkrieg war auch im Erzgebirge viel von 
den 12 Artikeln der Bauern die Rede. Die Knappschaft in Joachimsthal hatte 
17 Artikel aufgestellt. Man sollte meinen, diese wären der Verhandlung zu 
Grunde gelegt worden, denn sie enthielten die Beschwerden der Bergleute, 
Schichtmeister, Schmelzer, Einwohner und Steiger gegen Bergmeister, Bür-
germeister, Richter, Vogt und Berggeschworene, sogar gegen die Fleischer64. 
Doch hat sich nichts davon in den Abmachungen niedergeschlagen. Der 1. 
Artikel beruft sich auf die Bergfreiheit und Schlicksche Zusagen, Unbilliges 
abzuschaffen, und gründet, da dies nicht erfüllt wurde, darauf das Aufruhr-
recht. Im 2. tritt die Knappschaft für fremde und einheimische Gewerken 
ein, denen die Ausbeute nicht richtig zugegangen sei. Artikel 3 klagt 
über Ausfuhr des Silbers aus Joachimsthal, das besser in Joachimsthal ver-
münzt werden solle, wie auch Artikel 4 einigen Geldhändlern, die Taler 
wegschaffen, das Handwerk zu legen verlangt und Artikel 5 die Taler-
Währung betrifft. (Eine andre Fassung dieses Artikels wünscht bessere Ord-
nung für Ausbeute, Lohn und Gewicht.) 6. will die Knappschaft neben dem 
Zehntner des Grafen einen eignen Zehntner einsetzen. Es folgen Beschwer-
den über Mißbräuche im Hüttenwesen. So gab es Hüttenherren, die selbst 
kein Bergwerk besaßen, aber Halden und Schlackenhaufen durcharbeiten 
ließen. Die Ausbeute daraus sollte, wünscht die Knappschaft, den Gewerken 
zugute kommen. 8: Die Hüttenraiter (Rechner) will die Knappschaft aus-
wählen, nach „Kunst und Verstand". 9: Auch sonst ist sie mit der Besetzung 
von Dienststellen, die oft nach Gunst geschähe, unzufrieden. Wegen solcher 
Mißstände wären viel Gewerken abgesprungen. 10: Steiger sollen nicht 
nur mit Wissen und Willen des Rates und des Berghauptmanns beraten dür-
fen, weil dann „dem armen Mann der Mund versperrt" wäre, wenn er sich 
beschweren wolle. 11: Wie einen eignen Zehntner wünscht die Knappschaft 
auch einen besonderen Austeiler, der die Ausbeute zu verteilen hat, ein-
zusetzen, sie will also ihre Kontrolle der Bergwirtschaft verstärken. Im 
Sinne der Bauernartikel verlangt Artikel 12: Die Knappschaft will den 
Pfarrer wählen, aber auch ihn absetzen dürfen. Artikel 13 befaßt sich mit 
dem sogenannten Erbteil oder Ackerteil. Wie in vielen Bergorten (beson-
ders im Westerzgebirge) wurden von 128 Kuxen eines Bergwerks 4 frei 

61 W i l s d o r f : Unterschlagungen 26. 
62 F u c h s 811—813. 
63 F u c h s 373. 
64 F u c h s 388—390. 
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verbaut, kamen nicht der Gewerkschaft zugute. Dagegen wendet sich die 
Knappschaft. Artikel 14 beschwert sich über Zölle. Die nächsten zwei rich-
ten sich gegen Mißbräuche in Bergrechtsfragen. Man möge einheimische 
und fremde Bergleute statt der doctores mit der Bergrechtsprechung be-
trauen. Hier klingt einmal die Ablehnung des Römischen Rechts durch den 
Bauernkrieg an. Artikel 17 sagt: Viele Artikel der Schlickschen Bergordnung 
würden nicht beachtet, vor allem bei Zahlung der Zubußen oder der Zu-
teilung von Ausbeute, worüber einheimische und fremde Gewerken unge-
halten seien. 

Ganz allgemein fällt auf, daß kein Artikel Arbeitszeit, Lohn, Versorgung 
Kranker, Behandlung der Bergleute oder ähnliche Beschwerden betrifft. 
Die Knappschaft steht durchaus auf der Seite der Gewerken, für deren Ge-
winnzuteilung, Zubußzahlung und Haldennützung sie besorgt ist. Höch-
stens die Münzparagraphen (3—5) lassen Unstimmigkeiten beim Lohnemp-
fang erkennen. Es scheinen noch 12 Artikel im Umlauf gewesen zu sein. 
Ein Steiger65 nennt davon fünf, die sich ungefähr mit einigen aus obigen 
17 Artikeln decken. Die sieben andern wußte er nicht mehr. Nach Neustrup-
pen bei Pirna hat ein Mann zwölf Artikel „mit sich aus dem Tale ge-
bracht66". 

Am 25. Mai wurde der Vertrag zwischen Stephan Schlick und der Knapp-
schaft samt Gemeinde aufgesetzt67. Er läßt erkennen, daß die Schlicks sich 
überlegen fühlten, zumal nach der Niederlage Müntzers und seines Bauern-
heeres am 15. Mai bei Frankenhausen der Bauernaufstand in Sachsen und 
Thüringen allgemein zusammenbrach und der vom Schlachtfeld zurückkeh-
rende Herzog Georg, Annabergs Landesherr, mit harter Faust die am Auf-
stand Beteiligten strafte, ebenso wie sein Vasall Ernst von Schönburg, dem 
das neu gegründete Scheibenberg und die Zugangswege zum „Tal" gehörten, 
eine Anzahl Bauern hinrichten ließ. Böhmische Grundherren — Hans Pflug 
zu Rabenstein, Jaroslav von Lobkowitz zu Hassenstein, Sebastian und Al-
brecht Schlick68 —, die Besitz an der sächsischen Grenze hatten, verspra-
chen den sächsischen Landesfürsten, die über die Grenze Geflüchteten aus-
zuliefern. 

Die Knappschaft und Gemein Joachimsthal haben trotzdem manches er-
reicht. In der Einleitung zum Vertrag wird der gewesene Aufruhr, der 
Sturm auf Schloß und Rathaus, scharf verurteilt und dem Grafen Schlick 
zugestanden, er hätte Fug zu strafen. „Damit aber über vorige keine fer-
neren Schäden" entstehen, „sondern Fried und Einigkeit zu Förderung des 
Bergwerks und aller Gewerken, fremder und einheimischer" wiederherge-
stellt würden, sollen alle Gebrechen und Irrungen beseitigt werden. Es 
leuchtet ein, daß eine Bestrafung der Knappschaft dem Bergbau in Joachims-

65 F u c h s 475. 
66 F u c h s 538. 
67 F u c h s 373. 
68 F u c h s 540—542. 
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thal schwerste Schäden gebracht hätte, daß die Bergleute abgewandert wären 
und die Gewerken kein Kapital mehr in Zechen und Hütten angelegt hätten. 
Waren doch Augsburger, Nürnberger, Leipziger, Kölner, Pfälzer, Schweizer 
und viele sächsische Geldgeber aus Freiberg, Annaberg, Geyer usw. mit 
Bergwerksanteilen und in Hüttengesellschaften beteiligt69. Sie durften nicht 
abgeschreckt werden. Im Auf Stands jähr 1525 war die Ausbeute, die 1524 
138 546 Gulden betragen hatte, auf fast die Hälfte, 70 692, gesunken70. 

In Punkt 1 behalten sich die Schlicks das Recht zu strafen vor, zugleich 
erklärt Punkt 10, daß eine Kommission — von ihnen mit 4, von der 
Knappschaft und dem Rat ebenfalls mit 4 Vertretern besetzt — alle Ge-
brechen untersuchen, falls sie sich nicht einigen, einen erweiterten Aus-
schuß bilden sollen. Punkt 2: Allen nicht unmittelbar Schuldigen soll nichts 
geschehen. 3: Wer zur Herrschaft gehalten oder sonst aus der Stadt geflo-
hen, dem soll dies von den andern nicht verdacht oder ihm „aufgeruckt" 
werden. 4: Alle Eide und Verbundnis sind nichtig, ebenso werden 5: alle 
Bestrickte und Gefangene auf beiden Seiten freigegeben. Dagegen gelten 
6: die früheren Treupflichten gegen den Grafen. 7: Jeder soll vom Hau-
fen abziehen, seine Arbeit wieder aufnehmen, und wer wieder anfährt, 
erhält vollen Wochenlohn (Man würde heute sagen: Bezahlte Streiktage). 
8: Die am Aufstand beteiligten Bauern werden weder an Leib noch Gut be-
straft (während auf sächsischer Seite hohe Bußen auferlegt, manche Beteiligte 
hingerichtet wurden, darunter auch zwei in Joachimsthal verhaftete und auf 
Verlangen nach Sachsen Ausgelieferte71); Punkt 9: Wie vor dem Aufruhr 
ist Zuzug nach oder Weggang von Joachimsthal jedermann erlaubt. (Ein 
Beispiel für Wegzug: In Marienberg stammten 1539 33 Familien aus Jo-
achimsthal72.) 

Erfolge der Knappen sind Punkt 2, 7 und 8, besonders ihr Eintreten für 
die Bauern. Vom Recht zu strafen machten die Schlicks klugerweise keinen 
Gebrauch. Es wurden 18 sogenannte Rädelsführer festgestellt, an ihrer Spitze 
Glüer. Sie gaben im Verhör als ihren Plan an, den Aufruhr nachts zur er-
sten Schlafenszeit zu beginnen, in Schloß, Rathaus, Hauptmannswohnung 
einzudringen, Stephan Schlick, Könneritz und den Bürgermeister Thiksen 
zu erstechen. Ihr Geständnis wurde ihnen öffentlich vorgelesen. In Gegen-
wart vieler Tausender bekannten sie sich schuldig, sie seien „vom Teufel 
verblendet" worden. Darauf wurden sie begnadigt, freigelassen und durften, 
nachdem sie Urfehde geschworen, im „Tal" bleiben73. Der eingesetzte Aus-
schuß legte unterm 7. Juli eine neue Bergordnung vor, die sofort in Nürn-
berg gedruckt wurde74. 

69 Vgl. W e r n e r , Gustav Theodor: Das fremde Kapital im Annaberger Bergbau. 
Archiv für sächsische Geschichte 57 (1936). 

70 W i l s d o r f : Agricola 163. 
71 L o r e n z 11. 
72 V o p p e l 53. 
73 L o r e n z 11. 
74 L o r e n z 12. 
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Bei dieser ging einiges aus den von der Knappschaft aufgestellten 17 Ar-
tikeln in die 35 neuen Paragraphen über75. Wir finden da Bestimmungen 
gegen Willkür und Profitsucht der Bergbeamten, Steiger und Schichtmeister 
und andre von der Knappschaft gerügte Mißstände. Dagegen verlangt die 
Herrschaft fleißige Arbeit, ordentliche Aufsicht und Einhalten der Acht-
stundenschicht. Die Erlaubnis, mehr als eine Schicht am Tag zu fahren, wird 
von der Herrschaft nur ungern noch auf einige Zeit erteilt. Offenbar fuhren 
manche Bergleute nicht nur auf einer Gewerkenzeche als Lohnarbeiter an, 
sondern betrieben außerdem eine Eigenlehnergrube oder mit andern eine 
kleine Gesellenzeche. Weilarbeit, z. B. auch als Eigenlehner als sogenannte 
„Pose" (Halbschicht), wird erlaubt. Da die Bergbücher im Aufstand ver-
nichtet worden sind, müssen die Bergleute neu in Mannschaftslisten ein-
getragen werden und erneut den Eid leisten (§ 24). Die Knappschaft soll vier 
angesessene Älteste (viele Bergleute besaßen ja eigne Häuser) und vier unan-
gesessene wählen, die von der Herrschaft bestätigt werden müssen (§ 26). 
Das war nicht, wie Hué7 6 glaubt, ein Erfolg der Knappen sondern eine 
Niederlage, da die Herrschaft unliebsame Älteste ablehnen konnte. In Berg-
mannsaufständen wurde stets das „Aufwerfen der Fahne" als Zeichen des 
Kampfwillens der Bergleute angesehen, z. B. in Schneeberg 1498. Künftig 
wird das Fähnlein der Knappschaft zu Joachimsthal in einer Lade mit zwei 
Schlössern verwahrt, wozu Knappschaft und Rat je einen Schlüssel haben; 
d. h. ohne Zustimmung des Rates kann die Knappschaft ihre Fahne nicht 
entrollen. Das ist ein schwerer Mißerfolg der Knappen. Auch müssen sie nach 
§ 30 ihre Kasse neben der Ratskasse aufbewahren, dürfen aber Einnahme 
und Ausgabe selbst regeln. Das Knappschaftsiegel kommt unter Verschluß. 
Ohne Zustimmung des Bürgermeisters und zweier Ratsherren darf die 
Knappschaft keinen Brief siegeln. Auch dieser § 31 zeigt deutlich, wie ab-
hängig die Knappschaft geworden ist. Graf Schlick verzichtete auf Schaden-
ersatz, aber andre Geschädigte erhielten das Recht, ihre Ansprüche einzu-
klagen, worin Herrschaft, Rat und Knappschaft sie unterstützen wollten. 

So zeigt diese Bergordnung deutliche Nachwirkungen des Aufstandes. 
Schon seit Entstehung des Freiberger Bergrechts, das in Iglau weitergebil-
det, in Freiberg ausgebaut worden war, bestehen starke Wechselwirkungen 
zwischen, sächsischen und böhmischen Bergordnungen77. Diese Joachims-
thaler von 1525 war aber so sehr auf die Verhältnisse nach dem Aufstand 
zugeschnitten, daß sie nicht so wirkte wie die erste von 1517, auf deren 
soziale Forderungen die Annaberger Aufständischen 15257S Bezug nehmen. 
Bis 1548 hielt in Joachimsthal die Ruhe an. Teuerung und Besteuerung durch 
den Rat erregten neue Unruhe. Die Bergordnung für Joachimsthal vom Jahre 
1549, von Ferdinand I. erlassen, beruhigte, führte die bergrechtliche Entwick-

75 S t e r n b e r g Bd. 3, 226; W e i z s ä c k e r 221; B e y e r , Adolph: Otia metallica 
oder Bergmännische Nebenstunden. Schneeberg 1748—1758. Bd. 3, S. 387. 

76 H u é , Otto: Die Bergarbeiter. 2 Bde. Stuttgart 1910, S. 212. 
77 Siehe W e i z s ä c k e r . 
78 S i e b e r 95. 
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Iung weiter und wandte sich scharf gegen Aufläufe79. Inzwischen war wäh-
rend des Schmalkaldischen Krieges 1546/47 Joachimsthal noch stärker mit 
Sachsen verbunden gewesen80, wurde aber nun, und vollends nach Abtretung 
des Gebirgsstreifens von Gottesgab und Platten an Böhmen 1556 schärfer 
gegen das sächsische Bergwesen abgegrenzt. 

Abschließend kann gesagt werden, daß der für den gesamten erzgebirgi-
schen Bergbau und den Bauernkrieg im Erzgebirge entscheidende Aufstand 
im „Tal" die ungemein enge Verflechtung des böhmischen mit dem sächsi-
schen Gebirgsteil deutlich macht. Er hat sich beiderseits der Grenze ausge-
wirkt. 

79 A c h e n b a c h , H.: Die deutschen Bergleute der Vergangenheit. Zeitschrift für 
Bergrecht 12 (1871) 80—118, hier S. 100. 

80 H ü t e r 135. 
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DA S B Ö H M I S C H E S T A A T S R E C H T U N D D E R 
A U S G L E I C H S V E R S U C H DE S M I N I S T E R I U M S 

H O H E N W A R T - S C H Ä F F L E 

Von Rudolf Wierer 

Die böhmische Verfassung und die Formung der staatsrechtlichen Doktrin 
vor 1870* 

De r böhmisch e Ausgleichsversuch des zisleithanische n Ministerium s Ho -
henwart-Schäffl e im Jahr e 1871 ist mi t dem böhmische n Staatsrech t eng 
verbunden , da die tschechische n Partne r des ausgleichswilligen Kabinett s 
strik t un d kompromißlo s aus de r Vorstellungswelt des böhmische n Staats -
recht s als Doktri n ihr e staatspolitische n Forderunge n schöpften , nac h ih r 
diese Postulát e formulierte n un d mi t Hinwei s auf das böhmisch e Staats -
recht , als eine in gewissem Bereic h ununterbroche n geltend e Rechtsordnung , 
wesentlicher e Zugeständniss e an den zisleithanische n juristische n Ausgangs-
punk t ablehnten . D a die Doktri n vom böhmische n Staatsrech t historisc h 
begründe t wurd e un d da insbesonder e die tschechische n Partne r 1871 dan k 
dem große n Einflu ß des böhmische n staatsrechtlic h orientierte n Adels die 
rechtlich e Kontinuitä t der von den österreichische n verfassungsgebende n 
Organe n (Kaise r un d beide Häuse r des Reichsrates ) anzuerkennende n böhmi -
schen Verfassung mi t der Verfassung im Vormär z wieder herstelle n woll-
ten , müsse n wir bis zum Verfassungszustan d sowie zur Verfassungswirklich-
keit im Vormär z in Böhme n zurückgehen . Di e Doktri n vom böhmische n 
Staatsrech t war einerseit s von eine m zeitlic h entfernten , quasistaatsrecht -
liche n literarische n Werk 1 , andererseit s von staatspolitische n Forderungen 2 

beeinflußt . Di e historisch-politisch e Begründun g der ständische n Forderun -
gen gebraucht e bereit s im Vormär z die Benennun g „böhmische s Staats -
recht" . 

* De r Verfasser sprich t vor allem dem Collegiu m Carolinu m seinen aufrichtige n Dan k 
für die freundlich e Gewährun g eine r wissenschaftliche n Beihilfe aus un d dank t den 
Herr n Archivräte n des Wiene r Haus- , Hof- un d Staatsarchive s sowie des Verwal-
tungsarchives , die ihm mi t vielen Hinweise n un d Ratschläge n behilflich waren , 
herzlichs t für ih r freundliche s Entgegenkommen . Zugleic h dank t er den Beamte n 
des Bayerische n Hauptstaatsarchive s un d der Bayerische n Staatsbibliothek . 

1 a S t r a n s k i i , Paulo : Dcscript a Rcspublic a Bohcmiae . Lcydc n 1634. 
2 K a l o u s e k , Josef: České státn í právo [Böhmische s Staatsrecht! . 2. Aufl. Pra g 

1892, S. 545—550; O k á č , Antonín : Český sněm a vláda pře d březne m 1848. Ka-
pitol y o jejich ústavníc h sporec h [De r böhmisch e Landta g un d die Regierun g im 
Vormärz . Kapite l übe r dere n Verfassungsstreitigkeiten] . Pra g 1947 (Knihovn a 
sněm ů českých 2), S. 260—319. 
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Verfassungssustand und Verfassungswirklichkeit im Vormärz. Bis zum 
Jahr e 1848 galt in Böhme n die Verneuert e Landesordnun g (VL) Ferdinand s 
II . vom 10. Ma i 16273, in Mähre n die entsprechen d benannt e Landesordnun g 
vom 10. Ma i 16284, die von der Voraussetzun g der Rechtsverwirkun g der stän-
dischen Verfassung Böhmen s bzw. Mähren s durc h die ständisch e Revolutio n 
1618—1620 ausging und dahe r eine von oben oktroyiert e Landesordnun g 
war, die dem böhmische n Köni g das Gesetzgebungsrecht , das Iu s legis 
ferenda e zusichert e (Einführungspaten t und Artikel A VIII) . In Schlesien 
blieb es dank dem sog. sächsischen Akkord vom Jahr e 1621 bei den alten 
Landesordnunge n einzelne r Fürstentümer 5. Die Verneuert e Landesordnun g 
kann man nu r mit bedeutende n Einschränkunge n mit einer moderne n Ver-
fassungsurkund e vergleichen , denn sie umfaß t nu r Teile des Verfassungs-
rechtes , enthäl t dagegen sehr viele Bestimmunge n aus andere n Bereiche n 
des formellen und materiellen , öffentliche n und privaten Rechte s in mo-
derne r Auffassung. 

Die Stände , die nac h der Landesordnun g aus Prälaten , Herren , Ritter n und 
Städte n bestanden , wurden von der VL in ihren Befugnissen stark be-
schränkt . Sie konnte n nu r mit königliche r Erlaubni s zu Landtage n zusam-
mentreten , behielte n aber das wichtige Steuerbewilligungsrecht , sowie auf 
Grun d der Novelle n und Deklaratorie n Ferdinand s III . vom 1. Februa r 
1640 (A IX) das Rech t der Gesetzesinitiativ e in geringeren , die königlich e 
Gerechtsam e nich t betreffende n Angelegenheiten . Die höchste n Landesämte r 
wurden zu königliche n Ämtern erklärt , die vom Köni g mit Angehörigen 
des Herren - oder Ritterstande s besetzt wurden . 

Ferdinan d II . bestätigt e bereit s am 29. Mai 1627 (in Mähre n am 26. 
Jun i 1628)6 alle Privilegien , die nich t gegen die VL verstießen . Übe r die 
juristischen Folgen dieser Bestätigun g der Privilegien , die alle Nachfolge r 
Ferdinand s IL (mit Ausnahm e Joseph s I. und IL) bei der Krönun g zum 
Köni g von Böhme n wiederholten , entspan n sich eine jahrzehntelan g dau-
ernd e Auseinandersetzung , die früher durc h den bürokratisc h absolutisti -
schen Gegensat z zur ständische n Einstellung , später durc h die national e 
Einstellun g der Juristen , Historike r und Publiziste n wesentlich beeinfluß t 
wurde. 

Unsere r Meinun g nac h müssen wir die VL als eine einheitlich e Nor m 
interpretieren , die qualitati v den Vorran g vor allen andere n Norme n ge-
habt hatte . De r Köni g wollte den vermeintliche n frühere n Verfassungszu-

3 J i r e ě e k , Hermenegildus : Constitutione s regn i Bohemia e ann o 1627 reformatac . 
Code x iuri s bohemici . Bd. V, Tei l 2. Prag-Wien-Leipzi g 1888. 

4 J i r e ě e k , Hermenegildus : Constitutione s Margraviatu s Moravia e ann o 1628 re-
formatae . Code x iuri s bohemici . Bd. V, Tei l 3. Prag-Wien-Leipzi g 1890. 

5 H u b e r , Alfons- D o p s c h , Alfons: Österreichisch e Reichsgeschichte . Geschicht e 
de r Staatsbildun g un d des öffentliche n Rechts . 2. Aufl. Wien 1900, S. 187; K a -
p r a s , Jan : Přehle d právníc h dějin zem í české koruny . Právn í pramen y a dějiny 
státníh o zřízen í [Übersich t der Rechtsgeschicht e der Lände r der böhmische n Krone . 
Rechtsquelle n un d Geschicht e de r Staatsverfassung] . 5. Aufl. Pra g 1935, S. 29. 

6 K a l o u s e k : Práv o 440 ff. 
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stand im Sinn e der damalige n absolutistische n Staats - und Rechtslehr e des 
barocke n Zeitalter s wieder herstelle n und wollte einerseit s die Selbständig -
keit und die Einhei t dieses Staatsgebilde s de iure nich t antasten , noc h an-
dererseit s auf das Gesetzgebungsrech t im Bereich e des öffentliche n Rechte s 
verzichten , zum Vorteil der uneingeschränkte n Geltun g der überwiegend 
ständisc h ausgerichtete n alten Privilegien . Dahe r wäre die materiell e böh-
mische und mährisch e Verfassung in ihren wesentliche n öffentlich-recht -
lichen Bestimmunge n — die die erwähnte n Privilegien enthielte n — nu r 
im Einvernehme n mit den Ständen , also mit dem Landtag , zu ändern . Mit 
andere n Worten : Die von oben oktroyierte , revolutionäre , überwiegend ab-
solutistisch e Verfassung schloß de iure eine rein absolutistisch e Verfassungs-
revolutio n aus. 

Die Verfassungswirklichkeit vor 1848 war jedoch eine ganz andere . Mari a 
Theresi a vereinigte durc h das Hof dekre t vom 1. Ma i 1749 die oberste n Ver-
waltungsbehörde n der böhmische n und österreichische n Lände r und schuf 
die „k . k. vereinigte böhmisch-österreichisch e Hofkanzlei " sowie die oberste 
Justizstell e für beide Landesgruppen , währen d die oberste Finanzverwal -
tun g nun ganz den Zentralorganen , ab 1761 hauptsächlic h der obersten 
Hof kämme r zukam 7. Diese im Laufe der fast hunder t Jahr e bis 1848 öfters 
umbenannte n und umorganisierte n Zentralbehörde n bedeutete n sowohl das 
End e der selbständigen Verwaltung der Lände r der böhmische n Krone , als 
auch das Entfalle n der höchste n Verwaltungs- und Gerichtsinstanz , die nach 
der Perso n des Königs sicher das stärkste einigend e Band des relativ parti -
kularistisch geordnete n Verbande s der drei Lände r der böhmische n Kron e 
war. 

Die Ständ e wurden selbst in ihre r durc h die VL gewährleistete n Befug-
nis beeinträchtigt . Ih r wichtigstes Vorrecht , das Steuerbewilligungsrecht , 
wurde umgangen , indem sie öfters, angeblich wegen der mangelnde n Zei t 
(in Kriegszeiten!) , nich t befragt und insbesonder e neu e indirekt e Steuer n 
ohn e ständisch e Zustimmun g eingeführ t wurden 8. Da nun manche s ständi -
sche Recht , wie die etwaige Wahl des Königs nac h dem Aussterben der 
Dynasti e sowohl in männliche r als auch weiblicher Linie , praktisc h bedeu-
tungslos wurde und die Krönun g faktisch zu einer Formalitä t absank, sowie 
die wichtigsten Landesämte r manchma l gegen die Vorschrift der Landes -
ordnun g mit Nichtböhme n besetzt wurden , verblieb den Stände n nu r die 
Verwaltung verschiedene r Gefälle und Einrichtungen . Zu ihre r Admini -
stratio n wählten die Ständ e ab 1714 (in Mähre n ab 1686) den Landesaus -
schuß als ihr exekutives Organ . Dieses Organ wurde 1791 von Leopold  IL 
wiederhergestellt , nachde m es Joseph II . 1783 aufgehoben hatte 9. 

Die Einschränkun g der ständische n Mach t durc h den Herrsche r und dessen 
Zentral - und Landesbehörde n wurde auch ideologisch begründet . De r auf-

7 K a l o u s e k : Práv o 478 ff.; K a p r a s : Přehle d 188; H u b e r - D o p s c h : Reichs -
geschicht e 247. 

8 K a l o u s e k : Práv o 468 f.; K a p r a s : Přehle d 206. 
9 K a l o u s e k : Práv o 472 f., 487, 512ff.; K a p r a s : Přehle d 187, 191 f. 
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geklärt e Absolutismu s ging dabe i nich t nur , wie es beim frühe n barocke n 
Absolutismu s der Fal l war, von der Überzeugun g aus, die ständische n Vor-
recht e wären nu r durc h Usurpatione n von der ursprünglic h allmächtige n 
Herrschergewal t entstanden , sonder n er war darübe r hinau s entschlossen , 
die vernunftmäßig e Berechtigun g der nac h dem Krönungsei d de r VL (A 
III , AL II ) „woh l hergebrachten " Privilegien zu überprüfen . Praktisc h 
schrumpft e der Umfan g der durc h die Privilegien gewährleistete n subjekti -
ven Recht e der Ständ e wesentlic h zusammen 1 0 , da bereit s Mari a Theresi a 
die moralisch e Verbindlichkei t des Herrscher s ablehnte , die Privilegien zu 
achten , die sie nac h der damalige n absolutistische n Staatslehr e als nich t 
„wohlhergebracht " betrachtete . Wen n ma n nu n die Reforme n Mari a Theresia s 
un d Joseph s I I . juristisch qualifiziert , kan n ma n wohl sagen, die primäre n 
Norme n de r VL bzw. ihr e öffentlich-rechtliche n Teil e seien z . T . zu obsole-
ten Norme n herabgesunken . Di e aufklärerisch e Zei t ha t ferne r durc h Nor -
me n sekundäre r Qualität , besonder s durc h das bereit s erwähnt e Hofdekre t 
vom 1. Ma i 1749, ein e wenig bemerkt e juristisch e Revolutio n durchgeführt . 
So entstand , zunächs t in rudimentäre r Form , de r österreichisch-ungarisch e 
Dualismus , da ma n die selbständig e ungarisch e Verwaltung , weniger da-
gegen ihr e staatlich e Selbständigkeit , bestehe n ließ. 

Zusammenfassen d kan n ma n woh l behaupten , da ß die Lände r de r böh -
mische n Kron e ihr e staatspolitisch e Selbständigkei t bereit s vor 1526, wohl 
1490, durc h die Vereinigun g mi t den Länder n der ungarische n Kron e unte r 
Köni g Wladislaw I L verlore n haben 1 1 . Nu n verlore n sie ihr e administra -
tive Selbständigkeit , wobei auc h ihr e staatsrechtlich e Selbständigkei t star k 
geschmäler t wurde , da de r Herrsche r die Herrschergewal t zwar imme r noc h 
als Köni g von Böhme n ausübte , allerding s in eine m zu engen Zusammen -
han g mi t de r erbländisc h österreichischen . Diese n Zusammenhan g kan n 
ma n als das Aufkomme n eine r staatsrechtlic h nich t gedeckten , gesamtöster -
reichische n Herrschergewal t bezeichnen . 

Kaise r Fran z I. , de r sonst eine m reaktionäre n polizei-absolutistische n 
Konservatismu s huldigte , verursacht e ein e bedeutende , sich jedoc h nu r all-
mählic h auswirkende , staatspolitisch e Änderung , inde m er das Paten t vom 
1. August 180412 erließ , durc h das er den Ti te l des erbliche n Kaiser s von 
Österreic h („al s den Name n unsere s Erzhauses" ) annahm . Diese s Paten t 
gewährleistet e „sämtliche n Königreichen , Fürstentümer n un d Provinze n 
ihr e bisherigen Titel , Verfassungen , Vorrecht e un d Verhältnisse " auc h für 
die Zukunft . Jedoc h beganne n bereit s nac h zwei Jahren , als Fran z I . mi t 

10 H u b e r - D o p s c h : Reichsgeschicht e 242. 
11 P a l a c k ý , František : Dějin y národ u českého [Geschicht e des tschechische n Vol-

kes]. Bd. 5. Neudruck . Pra g 1939, S. 185 ff. 
12 Text : B e r n a t z i k , Edmund : Die österreichische n Verfassungsgesetze mit Er-

läuterungen . 2. Aufl. Wien 1911, S. 49—52. Dazu H u b e r - D o p s c h : Reichs -
geschicht e 296; K a l o u s e k : Právo 524—529; K a p r a s : Přehle d 192 f.; H u -
b e r , Erns t Rudolf : Deutsch e Verfassungsgeschichte seit 1789. Bd. 1. Stuttgar t 1957, 
S. 62 ff. 
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dem Paten t vom 6. August 180613 den Tite l des römisch-deutsche n Kaisers 
niederlegte , die Wiener Versuche, der Kaiserkron e den Charakte r einer 
symbolischen , zusammenfassende n Bindun g für alle Lände r der Dynasti e zu 
verleihen . Da s Entfalle n der römisch-deutsche n Kaiserkron e befreite nun 
den österreichische n Kaiser von der Notwendigkeit , dem Reich e gegenüber 
als Köni g von Böhme n aufzutreten . De r später e Beitrit t der böhmische n 
(un d österreichischen ) Lände r zum Deutsche n Bund durc h die Erklärun g 
vom 6. April 181814 beruht e lediglich auf der Entscheidun g des Herrscher s 
als Kaiser von Österreich . De r Ausdruck „österreichisch e Gesamtmonarchie" , 
der bereit s unte r Leopol d I. ab und zu gebrauch t wurde, wurde nu n offi-
ziell in verschiede n Variante n übernommen . Obwohl das Paten t vom Jahr e 
1804 die Aufrechterhaltun g der Krönun g zum Köni g von Böhme n versprach , 
wurde nun der österreichisch e Kaisertite l nich t nu r formel l bei Titulature n 
gebraucht , sonder n man fördert e allmählic h die Auffassung, daß die Kron e 
Böhmen s wie diejenige Ungarn s der Kaiserkron e Österreich s untergeordne t 
sei und daß der Köni g von Böhme n begrifflich im Kaiser von Österreic h 
aufgehe. Dies war für die bereit s verengte Einhei t der böhmische n Kron e 
auch im Bewußtsein der Mährer , von den Schlesiern gar nich t zu reden , 
stark abträglich . 

De r böhmisch e Landtag , der jahrzehntelan g eine passive Rolle gespielt 
hatte , erwacht e im Jahr e 184115 und griff den niedergehende n polizeiliche n 
Absolutismus stark an. Interessanterweis e vereinigte diese Opposition , die 
von der gleichzeitigen , freilich radikalere n Oppositio n im ungarische n 
Landta g angeregt wurde, fast den gesamten böhmische n Hochade l — ohn e 
Unterschie d seiner Sympathi e zu der einen oder der andere n böhmische n 
Nationalitä t — und einen Tei l der Ritterschaft , währen d die Prälate n sowie 
die Vertrete r der Städt e und einige Ritte r mit der Regierun g zusammengin -
gen. De r mährisch e Landtag , der sogenannt e „Musterlandtag" , stand zu 
dieser Oppositio n ganz negativ. 

Vom rein juristischen Gesichtspunk t aus waren die böhmische n Lände r 
vor 1848 staatsrechtlic h nud o iure ein souveräne s Staatsgebilde , das in einer 
Realunio n mit andere n Länder n des Hause s Österreich , besonder s mit 
den nichtungarische n und nichtitalienische n Ländern , verbunde n war. In 
diesem Bereich war der österreichisch e Kaisertite l ein Ehrentite l ohn e 
grundsätzlich e staatsrechtlich e Bedeutun g geblieben. Wenn man jedoch 
die sekundäre n Normen , bzw. die konkrete n Normen , besonder s die organi -
satorische n Hofdekret e berücksichtigt , sieht man ein stark zum Dualismu s 
oder gar Trialismu s (mit Bezug auf Lombardo-Venetien ) tendierende s Staats -
gebilde, das seinen einzelne n Provinze n (auc h den drei böhmische n Ländern ) 
bestimmt e ehrenrechtlic h anmutend e Anrecht e ohn e größere n Zuständig -

1 3 H u b e r - D o p s c h : Reichsgeschicht e 298; K a l o u s e k : Práv o 65; H u b e r : 
Verfassungsgeschicht e I , 71 ff. 

1 4 K a l o u s e k : Práv o 66 f.; K a p r a s : Přehle d 162; H u b e r : Verfassungsge-
schicht e I, 586. 

1 5 O k á ě : Sně m 71 II . 
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keitsbereic h beließ. Hervorzuhebe n wäre dabei die Tatsache , daß die Herr -
scher des Hause s Österreich , durc h das Beispiel der vorgesamtösterreichische n 
ständische n Konföderatione n vom Anfang des 17. Jahrhundert s abgeschreckt , 
alle Ansätze zur Bildung einer selbst nu r beratende n repräsentativ-ständische n 
Institutio n ablehnten , so auch dreima l Fran z I. Metternic h gegenüber . 

Die Anfänge der böhmischen staatsrechtlichen Doktrin im Vormärz. 
Die erwähnt e adelige Oppositio n gegen den Absolutismus kämpft e vor allem 
mit historisch-juristische n und vielen ideologische n Argumente n gegen die 
ständi g wiederholt e These der Regierung , die Recht e der Ständ e wären 
lediglich auf dem freien Willen des unumschränkte n Gesetzgeber s — des 
Königs — aufgebaut , der die früher verliehene n Privilegien jederzei t auf-
heben könne . 

Zu diesem Zwecke wählte der böhmisch e Landta g ein aus fünf Mitglie -
dern bestehende s Komite e zur Wahrun g der ständische n Rechte . Sein for-
melles Haup t war der später e zisleithanisch e zentralistisch-verfassungstreu e 
Ministerpräsiden t Fürs t Kar l Wilhelm von Auersperg, dessen dynamische r 
faktischer Führe r jedoch Gra f Friedric h Deym war. Nebe n diesen ganz 
entschiede n deutsc h orientierte n Mitglieder n wäre noc h wenigstens ein 
Mitglied , Johan n Norber t Ritte r von Neuberg , zu erwähnen , der der tsche-
chische n Nationalbewegun g große Sympathie n entgegenbracht e und eigent-
lich ihr Mitglied war. Dieses Komite e arbeitet e die sog. Deduktio n über die 
Rechtsbeständigkei t der landesverfassungsmäßige n Gerechtsam e und der 
Freiheite n der böhmische n Ständ e vom 18. Februa r 1847 aus 16. Materiel l 
lieferte Gra f Deym viele Gedanke n zur Deduktion . Neuber g war wahrschein -
lich der Verfasser des Berichte s zur Deduktion , währen d die Deduktio n 
bald Neuberg , bald dem spätere n tschechische n Politike r im österreichische n 
Reichstag e 1848—49, Anton Strobach , ja von manche n selbst Františe k 
Palack ý zugeschriebe n wird. 

Die letzt e Meinun g kann man wohl kaum für richti g halten . Palack ý 
hatt e bereit s seit 1843 dem Hochade l Vorträge über die Geschicht e der böh-
mische n Verfassung gehalten 17. Eine gedrängt e Zusammenfassun g seiner 

Tex t : F a l k , Vinzenz : De r böhmisch e Landta g im Jahr e 1847. Ständisch e Ver-
handlunge n in Österreich . Bd. 1. Hambur g 1848, S. 73—99; Daz u B a x a , Bohumil : 
Dedukc e o právn í nepřetržitost i ústavníc h prá v a svobod stavů českých [Di e De -
duktio n übe r die Rechtsbeständigkei t der Verfassungsrecht e un d Privilegien der 
böhmische n Stände] . Sborní k věd právníc h a státníc h 7 (1912) 298-^324 ; O k á č : 
Sně m 229 ff.; S c h l i 11 e r , Hans : Aus Österreich s Vormärz . Bd. 2, Böhmen . Zü -
rich-Leipzig-Wie n 1920, S. 49; T o b o l k a , Zdeně k V.: Politick é dějin y česko-
slovenskéh o národ a od r. 1848 až do dnešn í doby [Di e politisch e Geschicht e der 
tschechoslowakische n Natio n vom Jahr e 1848 bis zu r Gegenwart] . Tei l 1. 1848— 
1859. Pra g 1932, S. 22—23. Tobolk a rechne t mi t dem Erwache n des böhmische n 
ständische n Landtage s im Jahr e 1843, doc h ist der Annahm e Okäcs , der das Archiv-
materia l direk t studier t hat , der Vorzu g zu geben . 
R i e g e r , Bohuš : Františk a Palackéh o spisy drobn é [F . Palacký s klein e Schriften] . 
Tei l 1, Spisy a řeč i z obor u politik y [Schrifte n un d Rede n aus dem Bereic h der 
Politik] . Pra g 1898, S. 1. 
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Ansichte n bot er in seinem Schreibe n an den erwähnte n Grafe n Deym vom 
27. Dezembe r 184618. Hieri n gliedert er die böhmisch e Geschicht e in die slawi-
sche Urverfassun g bis zur Thronbesteigun g Přemys l Ottokar s IL (1253), 
den Feudalismu s bis Ferdinan d IL (1620—27) und den Absolutismus, der 
bis zur Gegenwar t reiche . Diese drei Periode n seien eng mit dem Welt-
geschehen verbunden . Die slawische Urdemokrati e der Grundbesitze r habe 
sich in den vom Westen eingeführte n Feudalismu s verwandelt , der die 
königlich e Mach t so einschränkte , daß darau f die absolutistisch e Revolutio n 
Ferdinand s IL fast notwendi g folgte19. Die Bestätigun g der Privilegien 
von Ferdinan d IL im Jahr e 1627 wird von Palack ý eher als eine praktisch e 
Maßnahm e denn als eine Anerkennun g der ständische n Recht e dargelegt. 
In der Gegenwar t würden nac h dem Geset z der Polaritä t drei Prinzipie n 
wirken: die staatlich e Zentralisation , die öffentlich e Meinun g sowie das 
Nationalitätenprinzip . De r Feudalismu s sei überholt . Wenn die Aristokrati e 
Einfluß und Mach t behalte n wolle, müsse sie sich mit einem dieser drei 
Prinzipie n verbinden . Nu n finden wir die romantisch e Grundthes e von der 
urslawischen Demokrati e nu r in einem von Neuber g verfaßten Vortrag, je-
doch weder in andere n mit der Deduktio n zusammenhängende n Schriftstük -
ken, wie der Erklärun g des Landtage s über die Stabilitä t der ständische n 
Verfassung Böhmen s vom 11. Ma i 184720, noc h in der Deduktio n selbst. 

Die Deduktio n behauptet , wohl in bewußtem Gegensat z zum Einführungs -
paten t und zum Geis t der VL überhaupt , daß der Ursprun g der ständische n 
Verfassung in Böhme n weiter zurückreich e als die vorhandene n Urkunden , 
denn sie habe sich naturgemä ß aus den Sitten und Gebräuche n der Be-
wohne r entwickelt . Wesentlich für diese angenomme n uralt e Verfassung sei 
die Vertretun g des Lande s durc h begütert e Insassen gewesen. Ihne n allein 
oblag die Wahl des Regente n und die Bewilligung der Steuern . 

Diese der Lehr e der damal s mächtige n rechtshistorische n Schule Savignys 
vom Volksgeist21 zugetan e Grundauffassun g wurde nun in der Deduktio n 
weiter entwickelt . Späte r sei ein Tei l des rechtsbeständige n Herkommen s 
in staatsrechtlich e Akten und Urkunde n aufgenomme n worden , die zusam-
men mit den Beschlüssen der Landtag e neben den ungeschriebene n Gepflo -
genheite n die Grundgesetz e des Lande s bildeten . So habe nach den Geschichts -
quellen , Landesurkunde n und Gesetze n die gemäßigte Monarchi e mit land-
ständische r Verfassung ununterbroche n bis zum heutige n Tage in Böhme n 
geherrscht , da die landständische n Prärogative n in den Landtage n durc h 
begütert e Insassen in vollgültiger Vertretun g des ganzen Lande s ausgeübt 
worden seien. Auf solche Moment e gründe t sich das böhmisch e Staatsrecht 22, 

1 8 Tex t : R i e g e r : Palackéh o spisy I , 2—8. 
1 9 Interessanterweis e beurteil t Palack ý hie r die Folge n der Schlach t am Weißen Berg 

bei weitem nich t so negati v wie in seinen spätere n Schriften . 
2 0 Tex t : F a l k : Landta g 141—154. 
2 1 W o l f f , Kar l August: Kriti k de r Volksgeist-Lehr e v. Savignys. Bonne r R. Staatsw, 

Diss . Würzbur g 1937. 
2 2 So direk t besonder s in der Deduktion : F a l k : Landta g 76. 
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das daher die Fundamentalgesetze des Landes sowie die ständischen Frei-
heiten und Gerechtsame enthält. Die wichtigsten Prärogativen des Landes 
umfassen nebst den erwähnten das damals wesentlich eingeschränkte Recht 
der Königswahl und der Bewilligung, Ausschreibung und Einhebung der 
Steuern, auch das Recht der Mitwirkung bei der Landesgesetzgebung und 
Verwaltung des Königreiches. 

Die Deduktion erwähnt die erste Landesordnung vom Jahre 1500, die sog. 
Wladislawsche, die ausdrücklich verordnete, daß an ihr niemand ohne Zu-
stimmung des Herren- und Ritterstandes etwas ändern dürfte, denn diese 
beiden Stände wären seit jeher berechtigt, ihre Rechte zu mehren oder zu 
mindern und nur die Rechte des Bürgerstandes könnten durch Beschluß des 
ganzen Landtages geändert werden. Dieses Recht der Stände wurde durch 
die Landesordnung vom Jahre 1549 und 1564 in der Weise eingeschränkt, 
daß zu den Beschlüssen des Landtages oder einzelner Stände die Sanktion 
des Königs erforderlich wurde. 

Die Deduktion stößt in ihren Ausführungen zur landesherrlichen Revolu-
tion Ferdinands IL auf keine geringen Schwierigkeiten. Wie schon gesagt, 
kann über die absolutistische Einstellung Ferdinands IL, seiner Ratgeber, 
die zugleich die Verfasser der VL waren, sowie seiner Zeit, die sich auch 
in der damaligen Publizistik äußert, kein Zweifel bestehen. Diese Tatsachen 
waren den Interessenten unter den Ständen sowie ihren Helfern um die 
Jahreswende 1846/47, wenn auch nicht scharf genug ausgeprägt, bekannt. 
Trotzdem bemühten sich die Deduktion und ihre Nebenschriften, den abso-
lutistischen Willen des Verfassungsgebers von 1627 bzw. 1628 abzuschwä-
chen23, eine Tendenz, die ansonsten der ziemlich objektiven Darstellung 
der Deduktion stark widerspricht. 

Die Schrift behauptet, Ferdinand IL hätte trotz der scharfen Formulierung 
des Kundmachungspatentes von 1627, das im Gegensatz zu seinem Krönungs-
revers vom Jahre 1617 steht, gegenüber dem treu gebliebenen Teil der 
Stände nicht den Standpunkt des Eroberers einnehmen können. Er habe ledig-
lich die unbestrittene Erblichkeit des Thrones sichern, den Protestantismus 
vernichten und die Ruhe im Lande wieder herstellen wollen. Daher ließ er 
die „Fundamente und Grundfeste" der Verfassung bestehen und erneuerte 
lediglich die Landesordnung. Diese Fundamentalgesetze, die im Kundma-
chungspatent und in Art. 1 der VL erwähnt sind, wurden durch das Reskript 
Ferdinands IL vom 29. Mai 1627 bekräftigt. Diese Furidamentalgesetze seien 
durch das Ius legis ferendae des Königs nicht getroffen, da dieses Recht im 
Reskript vom 29. Mai 1627 nicht erwähnt wird. Weiter würde das später 
kundgemachte Reskript vom 29. Mai 1627 den etwa gültigen Vorbehalt des 
königlichen Gesetzgebungsrechtes in der VL vom 10. Mai 16272i aufheben. 
Diese Privilegien würden weiter durch den Krönungseid nach dem Art. AIII 
der VL sowie durch die Reverse, die bei der Postulierung der Steuer vom 

23 So die Erklärung: F a l k : Landtag 153 f. 
2! F a l k : Landtag 88 ff. 
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Köni g den Stände n zum Schutz e ihre r Privilegien nac h Art . A V der VL 
gegeben werden , gewährt . Jede s bestehend e Verfassungsrech t könn e nu r 
auf verfassungsmäßige m Wege abgeänder t werden , was auc h das Ho f de-
kre t vom 12. August 1791 anerkennt . Dahe r könn e kein Privilegium ohn e 
Zustimmun g der Ständ e vom Köni g einseiti g aufgehobe n werden . 

Di e ständisch e Oppositio n berief sich zuletz t auf die Bestimmunge n des 
Art. XII I de r Deutsche n Bundesakt e vom 13. Jun i 1815, de r die Existen z 
von landständische n Verfassungen in allen Bundesstaate n vorschrieb , sowie 
auf die Bestimmunge n der Art . 54, 55 un d 56 der Wiene r Schlußakt e vom 
15. Ma i 1820, die die Bundesversammlun g mi t dem Überwache n der Durch -
führun g des erwähnte n Art. 12 beauftragte n un d die Abänderun g bestehende r 
Verfassungen nu r auf verfassungsmäßige m Wege erlaubten 2 5 . Di e Kommissio n 
erwähnt e auc h die Schutzmitte l der Recht e des Landes : den schriftliche n 
Protest , die Berufun g auf den Krönungsei d un d die königliche n Reverse , 
das Verweigern von postulierte n Steuer n un d schließlic h den Schut z des 
Deutsche n Bundestages . 

So gelang es im ganze n den Verfassern de r Deduktion , die ständische n 
Recht e sozusagen in das Kleid des vormärzliche n konservative n Liberalis -
mus , etwa im Sinn e der Idee n des Freiherr n von Stein un d der Oppositio n 
im preußische n vereinigte n Landta g vom Jahr e 1847, vor der Öffentlichkei t 
zu hülle n un d dahe r auc h trot z manche r Vorbehalt e Sympathie n sowohl im 
deutsche n als auc h tschechische n Volke zu gewinnen . 

Verfassungszustand und Verfassungswirklichkeit in den Jahren 1848—49. 
Als die Revolutio n des Jahre s 1848 das staatspolitisch e Gefüg e de r öster -
reichische n Monarchi e erschütterte , war ma n in Wien an den Regierungs -
stellen im staatspolitische n un d staatsrechtliche n Bereic h zunächs t plan- , 
ja ratlos 2 6 . Hierau s erkläre n wir un s die Veröffentlichun g von manche n 
untereinande r nich t zu vereinbarenden , ja sogar gegensätzliche n Normen . 
Am 15. Mär z 1848 versprac h die Regierun g allgemei n ein e modern e Ver-
fassung für die nichtungarische n un d nichtitalienische n Länder . Nac h den 
Verhandlunge n mi t den beide n Deputatione n der revolutionäre n Organe 2 7 

von Pra g gab die Wiene r Regierung , ohn e sich u m die Bestrebunge n einige r 
Stände , die Kontinuitä t mi t de r böhmische n Landesverfassun g durc h die 
Einberufun g des alte n böhmische n Landtage s genau zu wahren , zu kümmern , 
die sog. böhmisch e Charte , das Kabinettschreibe n vom 8. April 1848, her -
aus 2S. Da s Kabinettschreibe n bestimm t (Nr . 2), daß zum nächste n einzube -

23 F a l k : Landta g 95 f.; O k á č : Sněm 231 f. 
2 6 V o e g e l i n , Erich : Der autoritär e Staat . Ein Versuch über das österreichisch e 

Staatsproblem . Wien 1936, S. 70—82; B i b l , Viktor: De r Zerfal l Österreichs . Bd. 2. 
Von Revolutio n zu Revolution . S. 11—102. 

27 Das Eigenschaftswor t „revolutionär " ist im juristischen , nich t jedoch im soziologi-
schen Sinne gemeint . 

2 8 Text : B e r n a t z i k : Verfassungsgesetze S. 1086; dazu B u r i a n , Peter : Die Na-
tionalitäte n in „Cisleithanien " und das Wahlrech t der Märzrevolutio n 1848/49 . Zu r 
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rufende n böhmische n Landtag e alle Ständ e des Lande s zu versammel n sind. 
Diese r Landta g solle Vertrete r aller Interesse n des Lande s umfassen und 
dahe r auße r den berechtigte n Vertreter n der drei höhere n Ständ e auch die 
auf einer möglichs t breite n Basis der Wahlberechtigun g gewählten Vertrete r 
der Städt e und Landgemeinde n umfassen . Weiter wurden verantwortlich e 
Zentralbehörde n für das Königreic h Böhme n in Pra g mit einem breiten 
Wirkungskreise bewilligt. Dagegen sollte die Bitte um Vereinigun g der Län-
der Böhmen , Mähre n und Schlesien unte r eine Zentralverwaltun g sowie un-
ter einen gemeinsame n Landta g in Pra g auf dem nächste n Reichstag e be-
handel t werden . 

Im nationalsprachliche n Bereich verlangt das Kabinettschreibe n grund -
sätzlich die vollkommen e Gleichstellun g der tschechische n Sprach e mit der 
deutsche n in allen Zweigen der Staatsverwaltun g und des öffentliche n Un -
terrichte s (Nr . 1). Schließlic h wird bestimmt , daß von nun an in Böhme n 
alle öffentliche n Ämter und Gerichtsbehörde n nu r durc h Individuen , wel-
che beider Landessprache n kundi g sind, besetzt werden sollen (Nr . 9). 

Da s Kabinettschreibe n vom 8. April entsagt indirek t dem absolute n könig-
lichen Gesetzgebungsrecht , ohn e sich um das Votum der böhmische n Ständ e 
zu kümmern ; es geht also von der strikt absolutistische n Interpretatio n des 
„Iu s legis ferendae " der VL aus; also von einer Norm , die das ständisch e 
Gefüge des Landtages , ja der Landesverfassun g von Böhme n überhaupt , 
wesentlich abänderte 29. Die Wiener Regierun g nah m diesen Standpunk t je-
doch lediglich im eng böhmische n Bereich an, denn selbst das Kabinettschrei -
ben unterwirf t die Entscheidun g über die Frage der geforderte n Vereini-
gung der drei böhmische n Lände r der gemeinsame n Entscheidun g des einzu-
berufende n Reichstage s und wohl auch des Kaisers, also der Entscheidun g 
des den böhmische n Organe n übergeordnete n verfassungs- und gesetzge-
bende n Organes . In der Nr . 4 der sog. böhmische n Chart e ist zum ersten 
Male offiziell die Unterordnun g Böhmen s unte r das nichtungarisch e und 
nichtitalienisch e Österreic h im verfassungs- und gesetzgebende n Bereich aus-
gesprochen . 

Sehr bedeutsa m ist die Gleichberechtigun g beider Sprachen , die hier in 
moderne r Zei t Zum ersten Male vorgeschriebe n wird; wenn wir jedoch von 
der VL ausgehen , wird die seit 1627 von sekundäre n Norme n der Zwischen -
zeit zurückgedrängt e Gleichberechtigun g neu verkündet . Ein absolute s No -
vum ist endlic h die Pflich t der Beamte n und Richter , beider Landessprache n 
kundi g zu sein. 

Problemati k des Parlamentarismu s im alte n Österreich . Graz-Köl n 1962, S. 52—80; 
Z e h n t b a u e r , Richard : Verfassungswandlunge n im neuere n Österreich . Hei -
delber g 1911, S. 92, 94; H u g e l m a n n , Kar l : Kaiserliche s Kabinettschreibe n vom 
8. April 1848 un d das Ministeriu m Pillersdorf . Jahrbuc h d. Vereins f. Landeskund e 
Österreichs . Jg. 1916. 
Bezeichnenderweis e sahen in diesem Oktro y weder der Juris t de r Prage r Dele -
gation , P .A.Trojan , noc h der herbeigezogen e F. L. Rieger etwas Anstößiges ; B u -
r i a n : Nationalitäte n 56; T o b o l k a : Dějin y I, 44. 
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Interessan t ist die Reaktio n der Landtag e der böhmische n Kron e auf das 
Kabinettschreiben , bzw. auf die diesem vorausgehende n staatspolitische n 
Probleme . De r mährische , noc h ständisch e Landta g verwarf die administra -
tive un d legislative Vereinigun g mi t Böhmen . Dabe i war Berichterstatte r 
de r später e tschechisch e Landsmannministe r Alois Pražák , de r Mähre n zu 
eine m Lan d des österreichische n Kaiserreiche s erklärt e un d die Gemein -
samkei t mi t Böhme n lediglich auf die ethnisch e Verwändschaf t un d Teil -
nahm e der ständische n Deputatione n bei den Krönunge n beschränke n wollte . 
Gege n die große Landtagsmehrhei t sprache n sich lediglich ein adeliger Prie -
ster un d die deutsche n Vertrete r de r Stad t Iglau für die Verbindun g mi t 
Böhme n aus. Di e vom Landta g beschlossen e Landesverfassung , die die kai-
serlich e Sanktio n nich t erlangte , kenn t ein e Verbindun g mi t Böhme n nich t 
an 3 0 . De r schlesisch e Landta g sprac h sich noc h entschiedene r gegen ein e 
Verbindun g mi t Pra g aus. De r böhmisch e ständisch e Landta g wurd e dagegen 
nich t einberufe n un d auc h der im Sinn e des Kabinettschreiben s reformierte , 
bzw. demokratisiert e Landta g t ra t nich t zusammen . 

Gan z im Stil der damalige n planlose n Lage der Regierun g in Wien nimm t 
die im Sinn e der kaiserliche n Proklamatio n vom 16. Ma i 1848 für provi -
sorisch zu betrachtend e Verfassungsurkund e des österreichische n Kaiser -
staate s vom 25. April 1848 3 1 gar keine n Bezug auf das erwähnt e Kabinett -
schreiben . Sie setzt nich t nu r die Unterordnun g der nichtungarische n un d 
nichtitalienische n Lände r unte r die verfassungs- un d gesetzgebend e Reichs -
gewalt voraus , sonder n stellt dem Reichsta g als eine de r erste n Aufgaben 
die Prüfun g un d Würdigun g de r von den Provinzialstände n vorzulegende n 
zeitgemäße n Änderunge n ihre r bisherigen Verfassungen (§ 55), womi t sie 
die Unterordnun g der Lände r unte r das (Teil-)Reic h des Kabinettschreiben s 
direk t ausspricht . Di e Lände r werde n abwechseln d Lände r un d Provinze n 
genannt , ihr e historische n Tite l werden nu r einma l (§ 2) — wohl nu r als 
Ti te l — erwähnt . Di e Provinzialständ e in den einzelne n Länder n sollten die 
Provinzialinteresse n wahrnehme n un d zu r Besorgun g der für diese Inter -
essen sich ergebende n Erforderniss e beitragen , soweit solch e nich t unte r 
den allgemeine n Staatserfordernisse n begriffen seien . De n bisherigen Pro -
vinzialstände n wird, insofer n die Verfassungsurkund e kein e Änderun g ent -
hält , ihr e Einrichtun g un d Wirksamkei t erhalte n (§ 54). So kan n ma n wohl 
sagen, daß die Verfassungsurkund e vom 25. April 1848 gar nich t von der 
rechtliche n Sonderstellun g des Königreiche s Böhme n spricht . Es entsteh t 
nu n die Frage , wie sich juristisch beide Norme n zueinande r verhalten : Da s 

D'E 1 v e r t, " Christian : Die Vereinigung von Böhmen , Mähre n und Schlesien zu 
einem gemeinschaftliche n Landta g mit einer Zentralverwaltung . 1. Aufl. Brunn 1848, 
S. 70f.; H u g e l m a n n , Karl : Die österreichische n Landtag e im Jahr e 1848. Archiv 
für österreichisch e Gesch . Teil III , Bd. 115 (I ) 143, besonder s 38 f.; B u r i a n : Na -
tionalitäte n 80—93, besonder s 81 f.; K a m e n í č e k , František : Pamět i a listář 
Dra . Aloise Pražák a [Erinnerunge n und Briefsammlun g von Dr . A. P.] . Bd. 1. Pra g 
1926, S. 4. 
Text : B e r n a t z i k : Verfassungsgesetze 102—109. 
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Kabinettschreiben ist eine Spezialnorm für Böhmen, während die Verfas^ 
sungsurkunde eine allgemeine Norm ist, die das Kabinettschreiben nicht 
aufhebt. 

Während sich die beiden erwähnten Normen über die Einheit der Län-
der der Krone Böhmen entweder aufschiebend (Kabinettschreiben), oder 
gar nicht äußern (Verfassung), und die Unterordnung Böhmens unter das 
Reich, bzw. Kaisertum Österreich im Gegensatz zu der anerkannten Gleich-
ordnung des Königreiches Ungarn seit den ungarischen Verfassungsgesetzen 
von 1847—48 mit Österreich, anordnen, verkündet das Patent des den Thron 
besteigenden Kaisers Franz Joseph I. vom 2. Dezember 1848 RGBl. Nr. 1 
ex 184932 zum ersten Male in der Geschichte des Habsburger Reiches öffent-
lich den Willen, alle Länder und Stämme der Monarchie staatsrechtlich zu 
einem großen Staatskörper zu vereinigen und die Kronen . . . [des] . . . 
Reiches auf sein Haupt zu setzen. In dieser zu reorganisierenden oder erst 
zu erkämpfenden (gegen die madjarische und italienische Revolution) 
Einheitsmonarchie soll die Krönung zum König von Böhmen, Ungarn und 
wohl auch der Lombardei bestehen bleiben, kaum jedoch mit dem Zweck, 
den sogenannten Königreichen im Rahmen des Einheitsreiches eine eigene 
autonome Sonderstellung zu gewähren. i 

Die folgenden Verfassungsentwürfe und Verfassungen stehen ebenfalls auf 
dem Standpunkt der juristischen Überodnung der Reichsverfassung über 
die Länder und die von den Landtagen ausgearbeiteten Landesverfassungen, 
die erst von dem Reichstag bestätigt werden sollen (Kremsierer Entwurf33 

§ 111, Märzverfassung34 § 83). Sogar die relativ konservative Reichsverfas-
sung vom 4. März 1849 RBG1 Nr. 150 (Märzverfassung) schreibt vor, daß alle 
nichtungarischen und nichtitalienischen Kronländer eigene Landesverfas-
sungen erhalten sollen, wobei die ständischen Verfassungen außer Wirk-
samkeit treten. So nehmen weder der Verfassungsentwurf des Kremsierer 
Reichstages noch die Märzverfassung, sowie die auf deren rechtlicher 
Grundlage veröffentlichten Landesverfassungen aus dem Jahre 1850, Rück-
sicht auf das böhmische Staatsrecht oder gar auf die rechtliche Kontinuität 
mit diesem im Vormärz. Dieses Urteil ist selbst dann berechtigt, wenn wir 
das relativ große Ausmaß an Zuständigkeit der Landtage berücksichtigen; 
denn dieser Umfang wird von der rechtlich übergeordneten Reichsgewalt 
gewährt, die jedoch diesen Umfang auch beschneiden oder aufheben kann. 

Die Versuche der Kristallisierung der böhmischen staatsrechtlichen Dok-
trin in den Jahren 1848/49. Die böhmische staatsrechtliche Doktrin erscheint 
im Revolutionsjahr 1848/49 nicht in ihrer relativen Geschlossenheit und 
Folgerichtigkeit wie in der Schlußperiode der Vormärzzeit. Die erste Äußerung 
dieser Art stammt von dem tschechischen Politiker Franz Aug. Brauner, 

32 Text : B c r n a t z i k : Verfassungsgesetze 113—114. 
33 Text : B e r n a t z i k : Verfassungsgesetze 115—133. 
31 Text : B e r n a t z i k : Verfassungsgesetze 150—166. 
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dem Bauernverteidige r im Vormärz , de r die Petitio n der Versammlun g im 
Wenzelsba d in Prag 3 5 , die den erste n Anlaß zur Herausgab e des Kabinett -
schreiben s vom 8. April 1848 gab, verfaßte . Braune r verlangt e die Aner -
kennun g un d Durchführun g der Sonderstellun g de r Lände r de r böhmische n 
Kron e in der Gesamtmonarchi e im Sinn e des böhmische n Staatsrecht s un d 
analo g zu der Stellun g der Lände r de r ungarische n Krone . E r fordert e da-
he r die verfassungs- un d verwaltungsrechtlich e Vereinigun g dieser Lände r 
un d ihr e Unterstellun g unte r die Zentralbehörde n in Prag . De r General -
Landta g der böhmische n Lände r sollte dem Prinzi p de r Kontinuitä t des 
böhmische n Staatsrechte s entsprechen d in seine r ständische n Zusammenset -
zun g durc h neu e städtisch e un d besonder s ländlich e gewählt e Vertrete r 
ergänz t werden . D a die erst e Antwor t aus Wien vom 23. Mär z 1848 den 
Prage r Forderunge n wenig entgegenkam , erho b der nu n in seine r Zusam -
mensetzun g radikalisiert e Ausschu ß die alte n Forderunge n in eine r geän -
derte n Weise. Bezeichnenderweis e verlangt e ma n die Vereinigun g der böh -
mische n Lände r jetzt durc h ein königliche s Oktroy 3 6 , also nich t im Einver -
nehme n mi t den Ständen , jedoch , wie wir bereit s au s dem Inhal t de r Ant -
wort (des Kabinettschreibens ) gesehen haben , ohn e Erfolg. 

Fü r den vorbereitete n neue n böhmische n Landta g arbeitet e das Verfas-
sungskomite e des Nationalausschusse s eine n Entwur f de r böhmische n Ver-
fassung aus, das dem Nationalausschu ß am 29. Ma i 1848 vorgelegt wurde 3 7 . 
Diese r Verfassungsentwur f überlie ß dem Gesamtstaat e Österreic h die Außen -
politik , das Kriegswesen , Verkehrswesen , Handels- , Zoll- , Post- , Münz- , 
Maß - un d Gewichtswese n un d den materielle n Tei l der Zivil-  un d Kriminal -
justiz, währen d alle andere n Angelegenheite n in die Zuständigkei t des 
Landtage s un d der Landesexekutiv e fallen sollten . An der Spitz e dieser Lan -
desexekutiv e sollte ein Vizeköni g ode r Statthalte r mi t eine m „verantwort -
liche n Statthaltereirat " mi t fünf Räte n (Landesministern ) stehen . 

Diese r Entwur f hätt e die formell e Kontinuitä t mi t dem vormärzlichen , 
nud o iur e geltende n böhmische n Staatsrech t nich t strik t aufrech t erhalten , 
da solch e radikale n Änderunge n der alte n böhmische n Verfassung (Schmä -
lerun g der Recht e de r Stände!) , wie die Demokratisierun g der Zusammen -
setzun g des Landtages , die Zustimmun g des bisherigen ständische n Land -
tages erforder t hätten . Di e Oktroyierun g eine r neue n Wahlordnun g verstieß 
zweifellos gegen die Vorschrifte n de r Privilegien un d gegen die Vorschrif-
ten übe r die Zah l de r Stände . Di e Zustimmun g eine s gemisch t ständisch -
demokratisierte n Landtage s zu m Verfassungsentwurf , mi t de r Sanktionie -
run g durc h den König , hätt e eine Verfassung geschaffen , die vom böhmi -
schen staatsrechtliche n Standpunk t aus gesehen rechtlic h auf teilweise revo-
lutionäre r Grundlag e das Übertrage n breite r Zuständigkeitsbereich e an 

3 3 B u r i a n : Nationalitäte n 52; K a z b u n d a , Karel : České hnut í roku 1848 [Die 
tschechisch e Bewegung im Jahr e 1848]. Pra g 1929, S. 40. 

3 6 B u r i a n : Nationalitäte n 56; K a z b u n d a : Hnut í 99—104; D' E 1 v e r t : Ver-
einigun g 75 f. 

37 B u r i a n : Nationalitäte n 71. 
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das Reich (Österreich) gutgeheißen und dabei einen dennoch ziemlich brei-
ten Umfang der Landesautonomie gesichert hätte. 

Palacký, der im Verfassungskomitee des Nationalausschusses eine wich-
tige Rolle spielte, ließ selbst nach dem NichtZustandekommen des böhmi-
schen verfassungsgebenden Landtages den böhmischen Verfassungsplan nicht 
fallen, sondern arbeitete diesen nach dem Zusammentritt des österreichi-
schen Verfassungsgebenden Reichstages um. Nach diesem ini September 1848 
verfaßten Plan38 sollten die drei böhmischen Länder zusammen eine der 
vier vorgeschlagenen Gruppen der nichtungarischen und nichtitalienischen 
Länder Österreichs bilden. Die Landtage wären danach direkt, der Reichs-
tag indirekt von den Landtagen gewählt worden. Zu den gemeinsamen 
Angelegenheiten sollten die Außenpolitik, das Militärwesen, die allgemeine 
Handelspolitik, die öffentlichen Arbeiten, die Zivil- und Strafrechtsgesetz-
gebung sowie das Zoll-, Post-, und Kommunikationswesen gehören. Dabei 
sollten etwaige Konflikte zwischen einzelnen Gruppen oder Ländern durch 
ein Schiedsgericht entschieden werden, in dem jede nationale Partei pari-
tätisch vertreten gewesen wäre. Dieser sog. erste Verfassungsplan Palackýs 
im Reichstage unterscheidet sich — gemessen am Umfang der Zuständig-
keit des Reiches — kaum wesentlich von dem von Palacký wohl wenigstens 
stark beeinflußten böhmischen Verfassungsentwurf. Dieser Entwurf wäre je-
doch nach seiner Genehmigung praktisch eine österreichische Verfassung ge-
worden. Diese hätte die Kontinuität mit der alten böhmischen Verfassung, 
trotz der engen Verbindung der drei böhmischen Länder, ganz unterbrochen. 
Palacký nahm übrigens in seinen beiden folgenden Verfassungsentwürfen von 
dem materiellen Inhalt des böhmischen Staatsrechts ganz Abstand und prägte 
das naturrechtlich-revolutionäre Nationalitätenprinzip, das dem konservati-
ven böhmischen staatsrechtlichen Standpunkt entgegengesetzt war39. 

Verfassungszustand und Verfassungswirklichkeit in den Jahren 1860— 
1865. Die Märzverfassung wurde durch das Patent vom 31. Dezember 1851 
Nr. 4 ex 1852 aufgehoben und somit ein zentralistischer Absolutismus einge-
führt40, der der alten böhmischen Verfassung viel stärker entgegengesetzt 
war als der vormärzliche. Jedoch hat die Niederlage im italienischen Krieg 
des Jahres 1859 sowie die Finanznot Kaiser Franz Josephs zu gewissen kon-

Text: R i e g e r : Palackého spisy I, 59—64; dazu R e d l i c h , Josef: Das öster-
reichische Staats- und Reichsproblem. Bd. 1. Leipzig 1920, S. 226—232, 272—317; 
S p r i n g e r , Anton: Geschichte Österreichs seit dem Wiener Frieden 1809. Bd. 2. 
Leipzig 1865, S. 617; M ü n c h , Hermann: Böhmische Tragödie. Das Schicksal Mit-
teleuropas im Lichte der tschechischen Frage. Braunschweig-Berlin-Hamburg 1949, 
S. 209; R i e g e r , Bohuš: Ústava Rakouska dle F. Palackého v letech 1848/49 [Die 
Verfassung Österreichs nach Franz Palacký in den Jahren 1848/49]. In: Památník 
na oslavu stých narozenin F. Palackého. Prag 1898, S. 613 f. 
R i e g e r , Bohuš, der Enkel Palackýs, sagt in „Ústava" S. 641—42 ausdrücklich: 
„ . . . das sog. föderalistische Programm Palackýs in dieser Zeit [1848/49] läßt sich 
mit dem staatsrechtlichen [Programm] nicht versöhnen." 
Text: B e r n a t z i k : Verfassungsgesetze 208—215. 
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stitutionel l anmutende n Zugeständnisse n gezwungen. So wurde durc h das 
Paten t vom 5. Mär z 1860 RGB l Nr . 5641 der verstärkt e Reichsra t geschaffen, 
der zum großen Tei l von den zu errichtende n Landtage n der nichtungari -
schen Lände r beschick t werden sollte. (Einstweile n wurden die „Vertrete r 
der Länder " vom Kaiser selbst ernannt. ) Diese r verstärkt e Reichsra t er-
hielt später durc h das a. h. Handschreibe n vom 17. Juli 1860 RGBl . Nr . 
18142 die Befugnis zur Genehmigun g neue r Steuer n und Auflagen, der Er-
höhun g der bestehende n Steuer n und Gebührensätz e sowie der Aufnahm e 
neue r Anleihen : Dami t wurde den ernannte n Vertreter n der böhmische n 
Kronlände r in Bezug auf die Steuerbewilligun g eine Zuständigkei t gewährt , 
die die erwähnt e revolutionär e VL vom Jahr e 1627 dem ständische n Land -
tag gegeben hatte . 

De r verstärkt e Reichsra t beschloß nach längere r Tagun g ein Mehrheits -
gutachte n der Anhänge r der „historisch-politische n Individualitäten" , bzw. 
des Kronländerförderalismus , die unte r der Führun g des altkonservative n 
ungarische n Grafe n Anton Szecsen 43 und des damal s noc h landespatriotisc h 
orientierte n böhmische n Grafe n Heinric h J. Clam-Martinic 44 beim Kaiser 
die Überhan d über die von dem Schlesier Fran z Hei n geführten liberalen 
und josephinistische n Zentraliste n und deren Gutachte n gewannen . Danac h 
erließ der Kaiser das vom neuernannte n Staatsministe r Szecsen verfaßte 
Diplo m vom 20. Oktobe r 1860 RGBl . Nr . 22645 als ein „beständige s und 
unwiderrufliche s Staatsgrundgesetz" . Da s Diplo m geht von der pragmati -
schen Sanktio n aus und erklär t besonders : „Nu r solche Institutione n und 
Rechtszustände , welche dem geschichtliche n Rechtsbewußtsei n der bestehen -
den Verschiedenhei t Unsere r Königreich e und Lände r und den Anforderun -
gen ihres unteilbare n und unzertrennliche n kräftigen Verbande s gleich-
mäßi g entsprechen , könne n diese Bürgschafte n in vollem Maß e gewä-
ren 46." 

Das Diplo m verordnet , daß das Rech t der Gesetzgebun g nu r unte r M i t -
w i r k u n g der Landtag e bzw. des von den Landtage n beschickte n Reichs -
rate s ausgeübt werden soll. De r Mitwirkun g des Reichsrate s obliegt 
n a m e n t l i c h 4 7 die Gesetzgebun g über das Münz- , Geld- , und Kreditwesen , 

4 1 Tex t : B e r n a t z i k : Verfassungsgesetze 217—220. 
4 2 Tex t : B e r n a t z i k : Verfassungsgesetze 221. 
4 3 S z e c s e n , Anto n Graf : Politisch e Frage n der Gegenwart . Wien 1851, besonder s 

S. 12. 
4 4 H ö g l i n g e r , Fritz : Ministerpräsiden t Heinric h Gra f Clam-Martinic . Phil . Diss . 

Wien 1961, S. 8; K a m e n í ě e k , ' František : Pamět i 67 f. 
4 5 Tex t : B e r n a t z i k : Verfassungsgesetze 223—227; K o l b , Ernst : Da s Oktober -

Diplom . Zu m 100 jährigen Geburtsta g der Einführun g de r konstitutionelle n Mo -
narchi e in Österreich . De r Donaurau m 6 (1961) 1—11; W i e r e r , Rudolf : De r 
Föderalismu s im Donauraum . Graz-Köl n 1960, S. 65 ff.; R e d l i c h : Staatspro -
blem I , 228 f., 240—265, 572—671; T o b o l k a : Dějin y I I , 25-^33 . 

4 6 Ebe n dieser Passu s bot die gediegene Grundlag e für die Programm e der staats -
rechtlic h orientierte n Föderaliste n in Österreic h nac h 1860. 

4 7 Dies e Aufzählun g ist also demonstrativ . 
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über die Zölle und Handelssachen, ferner über die Grundsätze des Zettel-
bankwesens, die Gesetzgebung über die Grundsätze des Post-, Telegraphen-, 
und Eisenbahnwesens, über die Militärpflicht, die Prüfung und Feststellung 
der Voranschläge der Staatsausgaben für das jeweils kommende Jahr, sowie 
die Prüfung der Staatsrechnungsabschlüsse und der Resultate der jährlichen 
Finanzgebarung. 

Der Z u s t i m m u n g des Reichsrates obliegt die Einführung neuer Steu-
ern und Auflagen, die Erhöhung der bestehenden Steuern und Gebühren-
sätze, insbesondere die Erhöhung des Salzpreises und die Aufnahme neuer 
Anleihen, sowie die Konvertierung bestehender Staatsschulden und die Ver-
äußerung, Umwandlung oder Belastung des unbeweglichen Staatseigen-
tums (Art. IL)48. 

Alle anderen Gegenstände der Gesetzgebung, welche in den vorhergehen-
den Punkten nicht enthalten sind, werden in und mit den betreffenden 
Landtagen und zwar in den Ländern der ungarischen Krone im Sinne ihrer 
früheren Verfassungen, in den übrigen Ländern jedoch im Sinne und gemäß 
ihrer Landesordnungen verfassungsmäßig erledigt werden (Art. III). In den 
nichtungarischen Ländern sollten jedoch die Befugnisse der Landtage im 
Vergleich zu den Ländern der ungarischen Krone sowohl qualitativ als 
auch quantitativ schwächer sein. Nach den alten Verfassungen der ungari-
schen Länder (Ungarn, Siebenbürgen, Kroatien) war bei der Gesetzgebung 
die Zustimmunng der Landtage erforderlich. Der Art. III Abs. 2 und 3 
ordnete die gemeinsame Behandlung von Gegenständen — welche nicht der 
ausschließlichen Kompetenz des gesamten Reichsrates zukamen und die 
seit einer Reihe von Jahren gemeinsam absolutistisch durch die Zentralbe-
hörden der nichtungarischen Länder geregelt wurden — durch die Mitwir-
kung der nichtungarischen Reichsräte an. Dadurch gewann das Staatsgefüge 
erneut jenen dualisierenden Charakter, den die Märzverfassung und der 
Absolutismus abzuschaffen bestrebt waren. 

Die Zeit der Versuche, das Oktoberdiplom durchzuführen, war verhält-
nismäßig kurz. Sie bedeutete jedoch eine starke Anregung für die Formung 
der Programme aller österreichischen Föderalisten und konservativen Auto-
nomisten. Das Oktoberdiplom blieb die ideelle Grundlage, auf die sich über 
30 Jahre diese Gruppen beriefen und stützten49. Das Oktoberdiplom schien 
den Hoffnungen der Föderalisten zu entsprechen, da es in erster Linie 
(Abs. 1) die Mitwirkung der Landtage an der Gesetzgebung feststellte und 
erst in zweiter Linie von den Befugnissen des föderalistisch beschickten 
Reichsrates sprach. Freilich übersahen die Föderalisten häufig den 2. Ab-
satz des Art. III über die Kompetenz des engeren Reichsrates, der so un-
klar verfaßt war, daß die Föderalisten mit besserem Recht die Bereiche 
des Zivil-, Prozeß- und Strafrechtes für die Zuständigkeit der Landtage, 

48 Diese Aufzählung ist also taxativ. 
19 Dies war besonders bei den Polen und alpenländischen Deutschkonservativen der 

Fall. 
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andererseits die Zentralisten diese Bereiche auf der Grundlage der prakti-
schen Kompetenz der gemeinsamen österreichisch-böhmischen Organe seit 
Maria Theresia für die Kompetenz des engeren Reichsrates beanspruchen 
konnten50. Über Außenpolitik und Militärfragen außerhalb der Militärpflicht 
sprach das Oktoberdiplom kein Wort, offenbar deshalb, weil diese Belange 
der absolutistischen Entscheidung des Herrschers überlassen wurden. 

Vom Gesichtspunkt der böhmischen Verfassung im Vormärz aus kann 
man sagen, daß sich das Oktoberdiplom dieser gewiß nähert, da für die im 
Diplom nicht erwähnten Belange die Vermutung für die Zuständigkeit des 
Landtags spricht. Der primären rechtlichen Stellung der Landtage wider-
sprach andererseits die Kompetenz des Reichsrates, weil z. B. die böhmische 
Verfassung die Befugnis der Zustimmung zur Einführung und Erhöhung 
von Steuern dem böhmischen Landtag gewährte, nicht jedoch einem Körper, 
dem auch Vertreter anderer Landtage angehörten. Ganz besonders wider-
sprach der alten böhmischen Verfassung der Abs. 2 des Art. III, der die 
Kompetenz eines engeren, nichtungarischen Reichsrates umschreibt, nicht 
nur dadurch, daß er eine Reihe von Angelegenheiten, die der aufgeklärte 
Absolutismus ohne Befragung der Stände dem Landtag wegnahm, einem 
nichtböhmischen Vertretungskörper zuteilte, während die gleichen Auf-
gaben der Kompetenz der Landtage der ungarischen Krone zugeteilt wurden, 
sondern auch dadurch, daß die böhmische Krone vom Diplom gar nicht 
erwähnt wurde. 

Das Oktoberdiplom mit seinem Reichsrat trat praktisch jedoch nicht in 
Kraft und selbst die einstweilen nur für vier Alpenländer oktroyierten Lan-
desordnungen, mit Wahl- und Geschäftsordnungen, wurden durch die neu 
oktroyierte Verfassung — das kaiserliche Patent vom 26. Februar 1861 
RGBl. Nr. 2051 — aufgehoben. Diese sog. Februarverfassung, vom Staatsmini-
ster Anton Ritter von Schmerling getragen, wurde sowohl durch die außen-
politische Lage (wie früher das Oktoberdiplom) als auch insbesondere durch 
die Opposition der Deutschliberalen und Madjaren hervorgerufen. Das 
Patent hatte 46 Beilagen — darunter ein Grundgesetz über Reichsvertre-
tung, Landesordnungen, Landtagswahlordnungen — sowie Anhänge über 
die Verteilung der jedem Lande zugewiesenen Zahl von Reichsratsabge-
ordneten. So wurden ohne Befragung des Reichsrates des Oktoberdiploms 
das Reich sowie die nichtungarischen und nichtitalienischen Kronländer 
organisiert. 

Das Grundgesetz über die Reichsvertretung schuf einen aus zwei Kam-
mern bestehenden Reichsrat (§ 1). Das Herrenhaus bestand aus großjährigen 
Prinzen der Dynastie (§ 2), erblich begüterten adeligen Mitgliedern (§ 3), 
Erzbischöfen und Fürstbischöfen (§ 4) sowie aus vom Kaiser auf Lebens-

50 K o 1 b : Oktober-Diplom 8; W i e r e r : Föderalismus 67. 
51 Text : B e r n a t z i k : Verfassungsgesetze 255—259; T z ö b l , Josef A.: Die An-

fänge des Parlamentarismus in Österreich. Der Donauraum 7 (1962) 69—81; M o -
l i s c h , Paul: Anton Ritter von Schmerling und der deutsche Liberalismus in 
Österreich. Wien 1944; W i e r e r : Föderalismus 70 ff. 
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dauer berufenen Mitgliedern (§ 5). Das Haus der Abgeordneten sollte aus 
von den einzelnen Landtagen gewählten Abgeordneten bestehen. Diese Abge-
ordneten wurden (§ 7) nach einzelnen Gebieten, Städten und Körperschaften 
gewählt, wobei sich der Kaiser vorbehielt, den Vollzug der Wahl unmittel-
bar durch die Gebiete, Städte und Körperschaften anzuordnen, wenn ein 
Landtag die Abgeordneten nicht wählen sollte. Daher hatte das Herrenhaus 
einen unitarisch-zentralistischen, das Abgeordnetenhaus dank der Art seiner 
Wahl einen föderalistischen Charakter. 

Die Kompetenz des breiteren Reichsrates wurde nach § 10 mit denselben 
Ausdrücken umschrieben, wie im Art. II des Oktoberdiploms. Auch hier 
war die Aufzählung der Gegenstände demonstrativ. Neu waren lediglich 
die Vorschriften, daß die Steuern, Abgaben und Gefälle nach den bestehen-
den Gesetzen einzuheben seien, solange diese nicht verfassungsgemäß ge-
ändert würden, sowie daß die Staatsschuld unter die Kontrolle des Reichs-
rates gestellt wurde. 

Der sog. engere Reichsrat, dessen Mitglieder außerhalb der ungarischen 
Krone und Venetiens gewählt wurden, bekam nach § 11, Abs. 1 neben dem 
im Art. III Abs. 2 des Oktoberdiploms umschriebenen Belangen laut § 11, 
Abs. 2 mit Ausnahme der im § 10 aufgezählten Angelegenheiten alle Gegen-
stände der Gesetzgebung, welche nicht ausdrücklich durch die Landesord-
nungen den einzelnen im engeren Reichsrate vertretenen Landtagen vor-
behalten wurden. Durch diese Bestimmung wurde die Generalklausel des 
Art. III, Abs. 1 des Oktoberdiploms, die zugunsten der Landtage gelautet 
hatte, nun zugunsten des engeren Reichsrates umgekehrt. Während die Be-
stimmung, daß die Landtage ihre Belange dem engeren Reichsrat übertragen 
können, blieb (§ 11, Abs. 3), sollte bei vorkommenden Zweifeln in Bezug 
auf die Zuständigkeit eines im engeren Reichsrate vertretenen Landtages 
auf Antrag des engeren Reichsrates der Kaiser entscheiden (§11, Abs. 4). 
Die Stellung des Reichsrates wurde qualitativ verstärkt, da er die Gesetz-
gebungsinitiative in seine Zuständigkeit bekam und da bei diesen Gesetzen 
die Übereinstimmung beider Häuser sowie die Sanktion des Kaisers erfor-
derlich war (§ 12). Schließlich wurde auch die Abänderung dieses Grund-
gesetzes erschwert, da nach § 14, Abs. 2 Anträge auf Änderungen in beiden 
Häusern eine Mehrheit von wenigstens zwei Drittel der Stimmen erfor-
derten. 

Die Landesordnuhgen wurden nach einem Muster ausgearbeitet. Sie or-
ganisierten in jedem Kronland Kurienlandtage, die sich aus einigen Virili-
sten, den Vertretern des landtäflichen Großgrundbesitzes, der Städte sowie 
der Handels- und Gewerbekammern und der Landgemeinden zusammensetz-
ten (§ 3). Der Kaiser ernannte zur Leitung des Landtages in Böhmen aus 
dessen Mitte den Oberstlandmarschall, in Mähren und Schlesien den Landes-
hauptmann und deren Stellvertreter (§ 4). Die Funktionsdauer des Oberst-
landmarschalls (Landeshauptmanns) und der Landtagsperiode wurde auf 
sechs Jahre festgesetzt (§ 6), jedoch konnte der Landtag vom Kaiser zu 
jeder Zeit aufgelöst werden (§ 10, Abs. 2). Als verwaltendes und ausführendes 
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Organ der Landesvertretung bestand der Landesausschuß unter dem Vor-
sitz des Oberstlandmarschalls (Landeshauptmanns) aus acht aus dem Land-
tag gewählten Mitgliedern52. In den Landesausschuß würden Vertreter der 
drei Wählerklassen in ungefähr gleicher Zahl (§ 12) gewählt. Die Funktions-
dauer des Landesausschusses war wie jene des Landtages, sie währte jedoch 
noch so lange fort, bis aus dem neuen Landtag ein anderer Ausschuß bestellt 
worden war. 

Dem Landtag wurde das Recht der gesetzgebenden Initiative gewährt, 
zu jedem Landesgesetze war die Zustimmung des Landtages und die Sank-
tion des Kaisers erforderlich (§ 17). Als Landesangelegenheiten galten alle 
Anordnungen in Bezug auf die Landwirtschaft, die öffentlichen Bauten, wel-
che aus Landesmitteln bestritten wurden, die aus Landesmitteln dotierten 
Wohltätigkeitsanstalten sowie die Voranschläge und die Rechnungslegung 
des Landes. Weiter waren die Länder befugt, nähere Anordnungen im Be-
reiche der allgemeinen Gesetze über Gemeinde-, Kirchen- und Schulangele-
genheiten, Vorspannleistung, dann Verpflegung und Einqartierung des 
Heeres sowie Anordnungen über sonstige, die Wohlfahrt oder die Bedürf-
nisse des Landes betreffende Gegenstände, welche durch besondere Ver-
fügungen der Landesvertretung zugewiesen wurden, zu erlassen (§ 18). 

Schließlich erhielt der Landtag das Recht, über allgemeine Gesetze und 
Einrichtungen, die eine besondere Rückwirkung auf das Wohl des Landes 
haben, zu beraten und Anträge zu stellen und allgemeine Gesetze und Ein-
richtungen zu erlassen, welche die Bedürfnisse und die Wohlfahrt des Lan-
des erheischten. Weiter war der Landtag befugt, Vorschläge über alle Ge-
genstände abzugeben, worüber er von der Regierung zu Rate gezogen 
wurde (§ 19)53. 

In mehr administrativer Hinsicht sorgte der Landtag für die Erhaltung 
des landständischen (Domestikal-) Vermögens und des sonstigen Landes-
vermögens sowie der aus ständischen oder Landesmitteln errichteten oder 
erhaltenen Fonds und Anstalten. Landtagsbeschlüsse, welche eine Veräuße-
rung, bleibende Belastung oder eine Verpfändung des Stammvermögens 
mit sich brachten, bedurften der kaiserlichen Genehmigung (§20). Diese 
Vermögen und Fonds sowie den Kredit des Landes verwaltete ebenfalls der 
Landtag (§ 21). Der Landtag war berechtigt, zu diesen Zwecken zu den 
direkten Staatssteuern Zuschläge bis zur Höhe von 10% auszuschreiben; 
höhere Zuschläge oder sonstige Landesumlagen bedurften der kaiserlichen 
Genehmigung (§ 22). Schließlich regelte der Landtag die Übernahme in 
den Landesdienst, die Besoldung, Diziplinarbehandhmg, Ruhegenüsse und 
die Grundzüge der Dienstleistung der Landesbeamten und Diener (§ 25). 
Der Landesausschuß hatte überdies alle Geschäfte des bisherigen ständischen 
Ausschusses zu besorgen, soweit dieselben nicht an andere Organe über-

52 In Mähren bestand der Landesausschuß aus 6 (nach 1905 aus 8), in Schlesien 
aus 4 Mitgliedern. 

53 Dieser § 19 der Landesordnungen bot ebenfalls einen Impuls für die Bestrebungen 
der Föderalisten. 
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gehen oder infolge der geänderten Verhältnisse aufhören sollten (§ 29). 
Die bisher dem Lande oder den vormaligen Ständen des Landes zustehenden 
Patronats- und Präsentationsrechte — das Vorschlags- oder Ernennungsrecht 
für Stiftsplätze oder Stipendien, das Recht der Aufnahme in ständische 
Anstalten und Stiftungen — wurden vom Landesausschuß ausgeübt. 

Verhängnisvoll für die Zukunft sollte die Klausel über die Abänderung 
der Landesordnung werden: Nach § 38, Abs. 3 war zu einem Beschluß über 
beantragte Änderungen der Landesordnung die Gegenwart von mindestens 
drei Viertel aller Mitglieder und die Zustimmung von mindestens zwei 
Drittel der Anwesenden erforderlich. 

Den Landtagen sollte jede weitgehende Opposition gegen die Regierung 
unmöglich gemacht werden. Der Landtag durfte deshalb mit keiner Landes-
vertretung eines anderen Kronlandes in Verkehr treten und durfte auch 
keine Kundmachungen erlassen (§ 41, Abs. 1). Deputationen durften weder 
in die Versammlung des Landtages zugelassen (§ 41, Abs. 2) noch vom 
Landesausschuß empfangen werden (§ 43, Abs. 2). Der Oberstlandmar-
schall (Landeshauptmann) war, wenn er einen Beschluß des Landesausschus-
ses als dem öffentlichen Wohle oder den bestehenden Gesetzen zuwider-
laufend ansah, berechtigt und verpflichtet, die Ausführung einer solchen 
Norm zu sistieren und die Angelegenheit unverzüglich der a. h. Schluß-
fassung, auf dem Dienstwege über den Statthalter, zu unterziehen (§ 42, 
Abs. 3). v 

Andererseits gab es in der Landesordnung keine Parallelbestimmung zum 
§ 13 des Grundgesetzes über die Reichsvertretung, der der Regierung die 
Befugnis gab, zu Zeiten, in denen der Reichsrat nicht versammelt war, 
dringende Maßregeln selbst zu treffen. 

Das Wahlsystem der Februarverfassung näherte sich entfernt dem Stände-
wesen des Vormärz. Die Virilisten waren ein schwacher Ersatz des Präla-
tenstandes, während der landtäfliche Großgrundbesitz, der als Wahlkörper 
in zwei Gruppen geteilt wurde54, den Herren- und Ritterstand ersetzte. Da 
jedoch das ganze Land einen einzigen Wahlbezirk bildete, konnte eine von 
der Regierung erwünschte oder gar unterstützte Schwenkung einer verhält-
nismäßig kleinen Zahl von Wählern in der Vertretung des Großgrundbesit-
zes bald eine staatsrechtlich-konservativ-tschechenfreundliche, bald eine 
verfassungstreu-josephinisch-deutschliberale und dadurch auch eine tsche-
chisch-konservative oder deutschliberale Mehrheit in Böhmen und Mähren 
zustande bringen. Dies war umso eher möglich, als eine große Zahl des 
Hochadels, insbesondere in Böhmen, landespatriotisch gesinnt war und die 
beiden erwähnten Parteifronten im landsässigen Adel sich erst zu formen 
begannen. 

In der Kurie der Städte und der Handels- und Gewerbekammern erreich-

In Böhmen wählten die nichtfideikommissarischen Großgrundbesitzer 54, die fidei-
kommissarischen 16 Landtagsabgeordnete; in Mähren (vor 1905) 25 und 5, in 
Schlesien wählten alle Großgrundbesitzer 7, dazu noch die 4 Fürsten 2 Landtags-
abgeordnete. 
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ten Schmerlin g un d seine Mitarbeite r Lasser un d Igna z von Plene r durc h 
ihr e Wahlgeometri e un d den hohe n Zensus , der de r rechtsliberale n hohe n 
Wertun g des Besitzes un d der Intelligen z entsprach , die deutsch e Mehrhei t 
in allen dre i Ländern . Diese s Ergebni s wurd e besonder s durc h die Tatsach e 
gefördert , da ß das Bürgertu m in Mähre n un d Schlesien , auc h das in tsche -
chische r un d polnische r ländliche r Umgebung , zum große n Teil e deutsc h 
ode r mindesten s deutschsprachi g war. So blieb den Tscheche n die Mehrhei t 
nu r in der Kuri e de r Landgemeinde n in Böhme n un d Mähren 5 5 , in der 
aber nich t nu r das zensitär e Wahlrecht , sonder n auc h die indirekt e Wah l die 
breitere n Masse n von der Wah l ausschloß . Äußers t problematisc h war die 
Bestimmun g des § 54 de r Landtagswahlordnung , die die Möglichkei t der 
Änderun g der Wahlordnun g nac h Ablauf de r erste n Landtagsperiod e der 
qualifizierte n Mehrhei t im Sinn e des § 38 de r Landesordnun g unterwarf . 

Di e Februarverfassun g stan d mi t ihre n Bestimmunge n der alte n böhmi -
schen Verfassung gegenübe r in noc h weit schärfere m Gegensat z als das Ok-
toberdiplom . Di e Generalklause l de r Februarverfassung , die sich doc h als 
die durchführend e Nor m des Oktoberdiplom s bezeichnete , drückt e die Zu -
ständigkei t de r Landtag e zugunste n des engere n Reichsrate s auf ein be-
scheidene s Minimu m herab , währen d die Generalklause l des Oktoberdiplom s 
verschwand . Di e Sonderstellun g de r ungarische n Kron e wurd e gegenübe r 
dem Oktoberdiplo m noc h meh r unterstrichen . Besonder s waren die Bestim -
munge n übe r das Herrenhau s eigenartig , das trot z seine r star k ständische n 
Zusammensetzun g stren g unitarisch-zentralistisc h organisier t wurde . Di e 
Landesordnungen , nac h eine r Schablon e redigiert , ließen den Kronländer n 
zwar ihr e historische n T i t e l : Königreich , Markgrafschaf t un d Herzogtum , 
gebrauchte n jedoc h ausschließlic h den zentralistische n Tite l Kaise r für den 
Herrscher . Selbst das Haup t de r Selbstverwaltun g beka m nich t den historisc h 
richtige n Ti te l Oberstburggraf , sonder n nac h dem niederösterreichische n 
Muste r den Ti te l Oberstlandmarschall . Di e Kronländer , wie de r Ti te l lau-
tete , ode r die historisch-politische n Individualitäten , wie sie die Theori e 
im Sinn e der Idee n von Josef von Eötvös 5 6 un d Anto n Gra f von Szecsen 
nannte , wurden , gemessen am engen Ausma ß ihre r gesetzgebende n Kom -
petenz , in Provinze n mi t en g umschriebene r Autonomi e verwandelt , die in 
manche n Belange n (nac h § 20—22) eine Autonomi e ohn e Einschränkun g im 

5 5 In Schlesien errange n die beiden nichtdeutsche n Gruppen , Polen u. Tschechen , erst 
bei den Landtagswahle n von 1890 in der Kurie der Landgemeinde n die Mehrheit . 
Daz u S r b , Adolf: Politick é dějiny národ a českého od roku 1861 až do nastoupen í 
ministerstv a Badenova [Die politisch e Geschicht e des tschechische n Volkes vom 
Jahr e 1861 bis zum Antrit t des Ministerium s Baden i 1895]. Pra g 1899, S. 817. 

56 N . N . [Josef Frh . v. Eötvös] : Übe r die Gleichberechtigun g der Nationalitäte n in 
Österreich . Budapes t 1850, S. 20; D e r s . : Die Garantie n der Mach t und Einhei t 
Österreichs . Leipzig 1859, S. 26, 92; dazu V o e g e l i n : Staat 56; R e d l i c h : 
Staatsproble m I, 547—571; R a d v á n s z k y , Anton : Baron Josef Eötvös, ungari -
scher Staatsman n und Denke r (1813—1871). Seine Bedeutun g als Denke r und 
Staatsman n für die Gegenwart . Köln-Detroi t 1959, besonder s S. 18—20; W i e r e r : 
Föderalismu s 56—58. 
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ursprüngliche n Sinn e war. Lediglich die Landwirtschaf t kan n ma n als eine 
Sphär e de r Zuständigkei t des Lande s bezeichnen , währen d die Befugnisse, 
die Kirchen - un d Schulangelegenheite n im Rahme n der Reichsgesetz e durc h 
konkret e Gesetz e zu ordnen , in eine m ethnisc h so gemischte n Staatswese n 
wie Österreic h zu en g waren . Di e beratend e Funktio n der Landtag e blieb 
in eine m Verfassungsstaat ein e sonderbar e Einrichtung . 

Es ist sehr interessant , daß den Länder n zwar ein e gewisse gesetzgebend e 
Gewal t gewähr t wurde , jedoc h gar kein e richterlich e Gewal t un d nu r ein e 
en g umschrieben e Verwaltungs-Befugni s ohn e Exekutio n zukam . So ver-
blieb eigentlic h die gesamt e faktisch e Mach t in den Hände n der im Vormär z 
un d besonder s im neue n Absolutismu s fast allmächtige n Beamtenschaft . 
Dies e Beamtenschaft , die in ihre n Spitze n im Vormär z manchma l auc h den 
fortschrittliche n un d segensreiche n Vorschlägen der ständische n Landtage 3 7 

kein große s Verständni s entgegenbrachte , schien dahe r kein allzu große s 
Wohlwolle n für ein e nich t partikularistisch e Länderautonomi e zu bieten . 
Äußerst problematisc h war de r schwierige Modu s der Abänderun g der Lan -
desordnungen , die sowohl nationale n als auc h sozialen Opponente n reform -
bedürfti g erschiene n un d im Laufe der Zei t imme r reformbedürftige r wer-
den mußten . Wen n ma n auc h vieles aus den Landesordnunge n als wirklich 
ode r vermeintlic h überhol t ausschaltete , so griff ma n zuletz t bei de r Fest -
setzun g der Kautele n gegen die Bündeleie n der Landtag e doc h fast zu den 
Sicherunge n des alte n Absolutismu s gegen ständisch e Konföderatione n der 
Landständ e des 16. un d besonder s des 17. Jahrhunderts . 

Da s Oktoberdiplom , von den Deutschliberalen , also von dem wahlbe -
rechtigte n Bürgertum , als unangenehme s Symbo l der Adelsherrschaf t em-
pfunden , wurd e von den Tscheche n erst allmählic h positi v aufgenommen 5 5 . 
Di e Tscheche n waren im verstärkte n Reichsra t gar nich t vertrete n gewesen 
un d beharrte n überwiegen d auf ihre m liberale n bürgerlich-nationale n Stand -
punkt , den sie bereit s 1848 eingenomme n hatte n un d hegte n gewisse Sym-
pathie n für die liberal e Minderhei t des verstärkte n Reichsrates , da ja auc h 
die adelig-konservativ e Mehrhei t ihre n nationale n Belange n kein aktives 
Verständni s entgegenbrachte . Ers t nac h dem Oktoberdiplom , das eine neu e 
Situatio n brachte , kam es um die Jahreswend e 1860/6 1 zu eine m langsame n 
Umschwung . Di e Vertrete r de r rechtsliberalen , tschechische n Mehrhei t von 
1848, besonder s Františe k Ladisla v Rieger , kame n mi t dem Führe r des kon -
servativen staatsrechtliche n Adels, Gra f Heinric h J . Clam-Martinic , zu eine m 
Übereinkommen . Di e tschechisch e national e un d liberale Partei , nebe n der 
die Rest e de r Radikale n von 1848/4 9 weder quantitati v noc h qualitati v her -

Zu erwähne n wären die Bestrebunge n der böhmische n Stände , eine Landeshypo -
thekenban k zu errichte n und das die arme n Schichte n schädigend e Lottospie l abzu-
schaffen. So K ü b e c k , Max Frh . von: Metternic h und Kübeck . Ein Briefwechsel. 
Wien 1910, S. 29. 
K a z b u n d a , Karel : Národn í program český roku 1860 a zápas o politický 
list [Da s tschechisch e Nationalprogram m im Jahr e 1860 und die Auseinandersetzun g 
um eine politisch e Tageszeitung] . CCH 33 (1927) 473—547. 
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vortraten , übernahme n das staatsrechtlich e Program m des Adels, währen d 
die Adelsfraktio n die Verteidigun g der nationalen , insbesonder e der sprach -
liche n Forderunge n versprach . Freilic h blieb dabe i ein nich t unbedeutende r 
Unterschie d in der Einstellun g beide r Partne r bestehen , un d zwar nich t nu r 
zu sozialen un d staatspolitische n Fragen . 

T ro t z dieser politische n Verbindun g verhielte n sich die Tscheche n zur 
Februarverfassun g un d Schmerling s Politi k anfang s viel gemäßigte r als die 
Adelsfraktion , da sie große Hoffnunge n auf dessen liberale Gesinnun g heg-
ten 5 9 . So trate n sie sowohl in den böhmische n als auc h mährische n Landta g 
ein un d protestierte n lediglich gegen die für sie ungünstig e Wahlordnung 6 0 . 
Di e mährische n Tscheche n sprache n sich diesmal , im Gegensat z zum Jahr e 
1848, für die staatsrechtlich e Einigun g der dre i Lände r der böhmische n 
Kron e aus, obwoh l sich ihr e staatsrechtlich e programmatisch e Gesinnun g an 
Intensitä t erst in den späte n siebziger Jahre n der tschechisch-böhmische n 
näher n konnte . Di e konservativ-staatsrechtliche n adeligen Abgeordnete n des 
Großgrundbesitze s verwahrte n sich sowohl in Pra g als auc h in Brun n gegen 
die Mißachtun g der Recht e un d Privilegien Böhmen s un d Mähren s durc h die 
Verfassungsgesetze vom 26. Februa r 1861 sowie gegen die Unterbrechun g 
der juristische n Landeskontinuität , inde m sie sich als „Depositär e un d Ver-
teidiger " de r Recht e des Lande s erklärten 6 1 . 

I n dieser Richtun g lag auc h der Antra g des Erzbischof s von Prag , des 
Kardinal s Fürs t Friedric h Schwarzenberg , vom 11. April 1861, eine Depu -
tatio n zum Kaise r zu sende n mi t de r Bitte , sich zum Köni g von Böhme n 
kröne n zu lassen. Diese r Antra g wurd e einstimmi g (also auc h von den 
Deutschliberalen! ) angenomme n un d der Kaise r versprac h am 13. April 
1861, sich kröne n zu lassen 6 2 . Di e Wiene r Regierun g war mi t Ausnahm e 
Schmerling s für die Krönung , in de r sie staatsrechtlic h lediglich die eid-
liche Bestätigun g de r Landesordnun g vom 26. Februa r 1861 sah. D a sich 
jedoc h in dieser Zei t de r Widerstan d der Ungar n gegen die Februarver -
fassung regte , de r im Landta g bis zu r absolute n Negatio n ging un d sich 
auc h in der Nichtbeschickun g des Reichsrate s äußerte , wollte sich de r Kai -
ser nich t n u r zum böhmischen , sonder n zugleich auc h zum ungarische n 
Köni g kröne n lassen. 

Da s Auseinandergehe n der nationale n Parteie n äußert e sich erst bei der 
Wah l de r Abgeordnete n in den Reichsrat . Di e Tscheche n entschiede n sich 

59 T o b o l k a : Dějin y I I , 58. • 
60 T o b o l k a : Dějin y II , 59 f.; daz u besonder s F . Palacký s Red e vom 29. Janua r 

1863 übe r die Notwendigkei t der Revision der Landtagswahlordnung . Tex t : R i e -
g e r í Palackéh o spisy I , 154—170. 

6 1 Tex t der böhmische n Erklärun g vom 5. April 1861: Z e i t h a m m e r , Anto n Otto -
kar : Zu r Geschicht e des böhmische n Ausgleichsversuche s (1865—1871). I .Te i l : von 
Belcred i bis Hohenwart . Pra g 1912, S. 101—102; S r b : Dějin y 11—12. 

62 K a z b u n d a , Karel : Otázk a české korunovac e r. 1861 [Di e Frag e de r böhmische n 
Krönun g im Jahr e 1861]. ČCH 33 (1927) 60—116; K o l m é r , Gustav : Parlamen t 
un d Verfassung in Österreich . Bd. 1. 1848—1869. Wien 1902, S. 55; T o b o l k a : 
Dějin y II , 60—61. 
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mi t Schwanke n un d Unlus t zu r Wahl , die ihne n nu r ein e schwach e Vertre -
tun g in Wien versprach 6 3 . So formt e sich im Wiene r Reichsrat , in den nebe n 
den Ungar n auc h die Kroate n un d Venetiane r nich t eintraten , die Mehr -
hei t der sogenannte n Verfassungspartei , die auc h von den Ruthene n un d 
eine m Teil e de r Italiene r unterstüz t wurde . Dagege n schlössen sich die 
Tscheche n mi t andere n Föderalisten , Polen , Slowene n un d deutsche n Ver-
treter n de r alpenländische n Landgemeinde n zu r sogenannte n Rechte n zu-
sammen 6 4 . Di e Enttäuschun g de r Tscheche n übe r die Mehrheitsverhältniss e 
un d die wenig liberal e Haltun g der Regierung , dere n großdeutsch e Politi k 
innerhal b des Deutsche n Bunde s ihne n wenig zusagte , ließ sie den Reichs -
ra t im Mär z 1863 verlassen. Diese r folgenschwer e Entschlu ß zu eine r sech-
zeh n Jahr e langen , bis 1879 dauernde n Abstinen z wurd e mi t eine r kleine n 
Stimmenmehrheit 6 4" erreicht , von den mährische n Tscheche n nich t imme r 
befolgt un d von den andere n Föderaliste n nu r ab un d zu nachgeahmt . 
Di e parlamentarisch e Abstinen z wurd e mi t feierliche n schriftliche n Erklä -
runge n am Anfan g de r Reichsrats-Sessio n begründe t un d sie wurd e zeit -
weise auc h im Landta g gehandhabt . 

Das Formen der böhmischen staatsrechtlichen Doktrin in den Jahren 
1860—1865. Di e ideologische n Voraussetzunge n für den Sieg des staatsrecht -
liche n Programm s waren noc h Anfang 1860 nich t vorhanden 6 5 . Riege r selbst 
blieb in de r im Mär z 1860 veröffentlichte n Broschür e „Le s Slaves d'Aut -
rich e et les Hongrois " dem Adel gegenübe r sehr Zurückhalten d un d stellte 
sich ehe r auf eine n liberal-nationalen , als auf eine n konservativ-staats -
rechtliche n Standpunkt . Ers t nac h der Veröffentlichun g des Oktoberdiplom s 
wandt e sich Riege r dem staatsrechtliche n Program m zu, in seinen in 
den deutsche n Zeitunge n „Reichenberge r Zei tung " un d „Prage r Morgenpost " 
im Oktobe r un d Novembe r 1860 veröffentlichte n Artikeln . Dabe i versucht e 
er imme r noc h das alt e tschechisch e Program m vom Jahr e 1849 mi t de r 
Doktri n Eötvös ' von den historisch-politische n Individualitäte n zu verein -
baren . Riege r verlangt e die Anerkennun g der Zusammengehörigkei t aller 

6 3 T o b o l k a : Dějin y I I , 61 f. (von 54 böhmische n Abgeordnete n wurde n nu r 
20 Tschechen , von 22 mährische n nu r 4, von 6 schlesische n keine r gewählt) . 

01 Di e Verfassungsparte i umfaßt e etwa 130 Abgeordnet e (Deutschliberale , Ruthene n 
un d einige Italiener) . Di e Recht e zählt e etwa 70 Abgeordnete , nebe n Tschechen , 
Pole n un d Slowene n auc h alpenländisch e Deutschkonservative , dene n sich der Ti -
role r Adel zu m große n Teil e anschloß , sowie Kroate n un d einige Italiener . K o 1 -
m e r : Parlamen t I , 67—70. 

64* Bei der Entscheidun g übe r die weitere Mitarbei t im Abgeordnetenhau s des Reichs -
rate s stimmt e eine beträchtlich e Minderhei t de r tschechische n Abgeordnete n au s 
Böhme n für eine weitere Mitarbei t im Reichsrat . Von dieser Minderhei t legten fünf 
(Grünwald , Havelka , Žák , Tonne r un d Dvořák ) ihr e Mandat e unmittelbar , eine r 
(Bischo f Jirsik) späte r nieder , währen d dre i Abgeordnet e fast ein Jah r lan g eine 
organisiert e Aktivität versuchte n (Krása , čupr , Vokoun ) un d eine r sogar zu de r 
liberale n Mehrhei t übergin g (Sadil) . 

65 H e i d l e r , Jan : Příspěvk y k listář i Dra . Frant . Lad . Riegr a [Beiträg e zu r Brief-
sammlun g von Dr . F . L. Rieger] . I . Tei l : 1836—1871. Pra g 1924, S. 123—145. 

77 



drei Lände r der böhmische n Kron e als einer historisch-politische n Indi -
vidualität . Er, stellte Böhme n Ungar n gleich, lehnt e den Dualismu s ab, indem 
er zugleich ökonomisch-politisch e und psychologisch e Element e in seine 
historisch-politisch e Argumentatio n hineinbrachte . Beide Landesgruppe n sind 
nach ihm gleich an Reichtu m und Kultur , es bestehe jedoch ein wichtiger 
Unterschied : De r Tschech e sei meh r gebildet, währen d der Madjar e meh r 
politisch gewandt sei. Die politische n Recht e sollten von der Steuerkraf t 
abhängi g sein. Die Rücksich t auf die Rechtskontinuitä t im Sinne der ständi -
schen Forderunge n wurde von Rieger weder durchdach t noc h folgerichti g 
übernommen . Beide Landessprache n sollten gleichberechtig t werden . Die 
Landesregierun g sollte dem Landta g verantwortlic h sein. An der Spitze der 
Verwaltung der böhmische n Kron e sollte der böhmisch e Hofkanzle r stehen , 
der einerseit s der Vorsitzend e der Landesgruppenregierun g und andererseit s 
Mitglied des Reichsministerium s sein sollte. De r Hofkanzle r hätt e sowohl 
dem Herrsche r als auch dem Landta g verantwortlic h zu sein; sein Vertre-
ter sollte der Statthalte r sein 66. 

Riegers Program m wurde in der ersten Numme r der lang angestrebte n 
und endlic h bewilligten tschechische n Zeitun g „Národn í listy" abgeänder t 
und ohn e Nennun g des Verfassers am 1. Janua r 1861 abgedruckt 67. Es war 
sehr bezeichnend , daß die liberalen Forderunge n (Pressefreiheit , Selbstver-
waltung, Religionsfreiheit , wirtschaftlich e Reformen ) sehr breit ausgeführt 
wurden . Hervorgehobe n wurden auch die nationalen , besonder s sprachliche n 
und slawischen (Hilfe für die Slowaken gegen die Madjarisierung ) Forderungen . 
Die historisch-staatsrechtliche n Punkt e wurden dagegen ziemlich abgeschwäch t 
aufgenommen . Es war offensichtlich , daß das historisch-staatsrechtlich e Prin -
zip trot z des Abkommen s mit dem Adel den tschechische n Liberale n noc h 
nich t ganz benagte ; dahe r wurde auch die Zusammenarbei t mit dem Adel 
im Program m nu r zurückhalten d bejaht . Selbst Palack ý stellte sich, den 
Zentralisierungsproze ß der Gegenwar t hervorhebend , gegen separatistisch e 
oder weitgehen d partikularistisch e praktisch e Folgerunge n aus dem ungari -
schen oder etwa auch dem böhmische n Staatsrecht 68. Durc h die Schrift von 
Pete r Ritte r von Chlumecký 69 angeregt sucht e er den Mährer n zu erklären , 
daß die Vereinigun g der drei böhmische n Lände r keineswegs die Aufhebun g 
eines mährische n Landtage s sowie einer mährische n Landesregierun g be-
deute n würde 70. 

Verfassungszustand und Verfassungswirklichkeit in den Jahren 1865— 
1867. De r Widerstan d Ungarn s und Kroatien s gegen die Februarverfassung , 

0 6 T o b o l k a " , Dějin y I I , 36 f.; S a u p p e r , Philipp : Da s österreichisch e Staats -
proble m u m die Mitt e des 19. Jahrhundert s un d Frh . v. Eötvös . Phil . Diss . Wien 
1938, S. 22, 25 ff. 

6 7 T o b o l k a : Dějin y I I , 34f. 
6 8 R i e g e r : Palackéh o spisy I , 142—147. 
6 9 C h l u m e c k y , Pete r Ritte r von : Darstellun g der altständische n Verfassung des 

Markgrafentum s Mähren . Brun n 1861. 
7 0 R i e g e r : Palackéh o spisy I , 122—127. 
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der durc h die Bereitwilligkeit des reformierte n Landtag s von Siebenbürgen , 
ab 1863 7 1 den breitere n Reichsra t zu beschicken , kau m ausgeglichen wurde , 
führt e zu r Demissio n Schmerling s un d zu r Berufun g des Ministerium s des 
Grafe n Richar d von Belcredi . Diese r konservati v orientiert e Beamt e bewog 
den Kaise r zu r Veröffentlichun g des Manifeste s vom 20. Septembe r 1865 
RGBl . Nr . 88 un d des Patente s vom selben Tage , Nr . 89 7 2 . Da s Paten t er-
klär t die Notwendigkeit , den Weg de r verfassungspolitische n Verständigun g 
mi t den legalen Vertreter n de r Lände r der ungarische n Kron e zu betrete n 
un d zu diesem Zweck e diesen das Oktoberdiplo m un d die Februarverfassun g 
zur Annahm e vorzulegen . Da , wie das Manifes t sagt, es rechtlic h unmöglic h 
ist, dieselbe Bestimmun g in eine m Teil e des Reiche s zum Gegenstan d der 
Verhandlun g zu machen , währen d sie gleichzeiti g in den andere n Teile n als 
allgemei n bindende s Reichsgeset z behandel t wird, wurd e die Wirksamkei t 
des Gesetze s übe r die Reichsvertretun g mi t dem Vorbehal t sistiert , die Er -
gebnisse der Verhandlunge n mi t dem ungarische n un d dem kroatische n 
Landta g vor eine r kaiserliche n Entschließun g den legalen Vertreter n de r 
andere n Kronlände r vorzulegen , u m ihre n gleichgewichtige n Ausspruc h zu 
vernehme n un d zu würdigen . Weite r sollte die Regierun g die unaufschieb -
bare n Maßregel n treffen un d zwar besonder s jene , welche das finanziell e 
un d volkswirtschaftlich e Interess e des Reiche s erheischt . 

Auf den erste n Blick schein t es, da ß die beide n Sistierungsdokument e 
die Ergebniss e de r Verhandlunge n mi t den Landtage n de r ungarische n Kron e 
den anderen , nichtungarische n Partner n (also Landtagen ) zu r rechtliche n 
Genehmigun g vorlegen wollen , um dan n dere n gleichgewichtig e Stellung -
nahme n rechtlic h qualitati v gleichmäßi g zu behandeln . Jedoc h ist die Be-
deutun g de r Wort e „z u vernehme n un d zu würdigen " nähe r zu unter -
suchen . De r Monarch , der nu n als verfassungsmäßige r Köni g von Ungar n 
un d Kroatie n im Einvernehme n mi t den beide n Landtage n handel n will, 
betrachte t den gleichgewichtige n Ausspruc h der legalen Vertrete r der nichtun -
garische n Länder , unte r dene n wir woh l die Landtag e zu verstehe n haben , 
höchsten s als eine qualifiziert e Mitwirkung , nich t jedoc h als eine Zustim -
mung , die ma n vor der eigentliche n königliche n Sanktio n vernehme n un d 
würdigen muß . Di e Stellungnahm e der dre i „böhmischen " Landtag e hatt e 
dahe r keine n solche n qualitative n Wert , wie die Entscheidun g des ungari -
schen Landtages . Infolgedesse n wurd e auc h die ungarisch e Verfassung qua -
litati v — wohl nich t nu r quantitati v — höhe r als die böhmisch e gewertet . 

I n dieser Zei t beschlo ß der böhmisch e Landtag , de r am 23. Novembe r 
1865 zusamme n getrete n war, eine Adresse an den Kaiser , die das Einver -
nehme n mi t dem Inhal t des Septembermanifeste s aussprac h un d den Kaise r 
bat , sich zum böhmische n Köni g kröne n zu lassen. De r Kaise r sprac h darau f 

7 1 M a r cz a l i , Heinrich : Ungarisch e Verfassungsgeschichte . Tübinge n 1910, S. 160; 
R e d l i c h : Staatsproble m II , 230—263, 304—307, 319—332, 359—361; T o b o l k a : 
Dějin y II , 88 ff.; W i e r e r : Föderalismu s 74 f. 

72 Text beider Schriftstücke : B e r n a t z i k : Verfassungsgesetze 315—318; dazu R e d -
l i c h : Staatsproble m II , 768; T o b o l k a : Dějin y II , 82 f. 
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am 29. Dezembe r 1865 dem böhmische n Oberstlandmarschal l gegenüber die 
„Hoffnung " aus, sich kröne n zu lassen73. 

Praktisc h freilich fiel der „gleichgewichtig e Ausspruch " noc h viel schwäche r 
in die Waagschale. Siebenbürge n wurde die alte Wahlordnun g im Jahr e 
1865 aufoktroyier t und der auf Grun d dieser Wahlordnun g gewählte Land -
tag beschloß die Vereinigun g des Lande s mit Ungarn . De r vom ungarische n 
Reichsta g gewählte Ausschuß von 67 Mitglieder n entwar f die neu e Verfas-
sung, die nach dem großen ungarische n Staatsman n Feren c Deá k zuerst dem 
österreichische n Reichsra t zur Verhandlun g übergeben und erst dann als 
ungarische s Geset z verfassungsmäßig verabschiede t und sanktionier t werden 
sollte. Jedoc h siegte hier der Standpunk t des ab Februa r 1867 neu ernann -
ten ungarische n Ministerpräsidente n Gra f Julius Andrássy, der das bereit s 
ausgefertigte ungarisch e Ausgleichsgesetz74 erst nachträglic h von Österreic h 
und Kroatie n durc h deren sog. Beitrit t genehmige n ließ. Kein verfassungs-
mäßige r Körpe r der böhmische n Kron e wurde direkt um seine Zustimmun g 
angegangen . 

Inzwische n (in der zweiten Julihälft e und im August 1866) versuchte n die 
österreichische n Föderaliste n der Regierun g Belcřed i ein gemeinsame s 
staatspolitische s Program m zu bieten 75. In einer Versammlun g von Tsche -
chen , Polen und Kroate n entwar f Rieger ein Programm , das vor allem die 
Senkun g der Steuerlaste n verlangte , die durc h Entlassun g überzählige r 
Soldate n und Beamte n ermöglich t werden sollte. Man ging vom Oktoberdip -
lom und von dem historische n Recht e aus und wollte das Prinzi p der Auto-
nomi e und Selbstverwaltun g durchführen . Dem Reich e sollten nu r die 
Recht e zustehen , die zur Einhei t und Machtstellun g des Reiche s nöti g sind. 
In allen staatsrechtliche n Frage n sollte die Autonomi e der staatsrechtliche n 
Ländergruppe n im wesentliche n so sein, daß diese ihre Vertretun g in den 
General - oder Kronlandtage n haben würden , währen d in den eigent-
lichen Belangen eines Lande s die Autonomi e des entsprechende n Landtage s 
gelten sollte. Die Zentralisierun g der gesetzgebende n und ausübende n Ge -
walt des Gesamtstaate s sollte sich nu r auf die vom Oktoberdiplo m aus-
drücklic h genannte n Angelegenheite n beschränken . Die näher e Abgrenzun g 
der Zuständigkeite n zwischen den Generallandtage n und den Landtage n soll-
te im Einvernehme n mit den zuständige n Landtage n unte r Vermittlun g der 
Kron e durchgeführ t werden . Diesen Generallandtage n sollte im ganzen die 
Befugnis des ehemalige n engeren Reichsrate s zufallen. Jede staatsrecht -
liche Landesgrupp e sollte im Reichsministeriu m durc h einen Hofkanzler , 
der ihr Staatsangehörige r sein und ihre Sprache n beherrsche n müsse, ver-
trete n sein. De r Hofkanzle r sollte in seiner Person die Führun g der Re-

73 T o b o l k a : Dějin y II , 92 ff. 
74 Text des XII . Gesetzesartikel s von 1867 über die zwischen den Länder n der ungari -

schen Kron e und den übrigen unte r der Regierun g Sr. Majestä t stehende n Länder n 
obwaltende n Verhältnisse von gemeinsame m Interess e und über den Modu s ihrer 
Behandlung . B e r n a t z i k : Verfassungsgesetze 329—350. 

75 T o b o l k a : Dějin y II , 111 ff. 
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gierung seiner Ländergruppe vereinigen. Er sollte besonders im Lande im Ein-
vernehmen mit dem Reichsministerium die Reichsangelegenheiten verwal-
ten, die indirekt vom Reichsministerium verwaltet werden sollten; in Landes-
angelegenheiten sollte er im Einvernehmen mit dem Landtage vorgehen. Für 
jeden Hauptzweig seines Wirkungskreises sollte er einen Vizekanzler zur 
Seite haben. 

Jede von den wohl fünf Landesgruppen sollte ihren höchsten Gerichtshof 
haben. Der Hofkanzler sollte dem Generallandtag gegenüber, an dessen Ver-
handlung er teilnehmen müsse, verantwortlich sein. In den einzelnen Län-
dern sollten Landesregierungen bzw. Landesministerien bestehen, die nach 
dem Vorschlag des Hofkanzlers zu organisieren wären und denen die un-
mittelbare Landesverwaltung und Ausführung der Landesgesetze zugehören 
sollten. Diese Landesregierungen wären dem Landtag gegenüber für die 
Ausführung dieser Gesetze verantwortlich. Um die Reichsangelegenheiten, 
die direkt dem Reichsministerium vorbehalten wurden, zu erledigen, sollte 
die Krone außer dem Militärkommandanten nach Vorschlag des Gesamtmini-
steriums den Staathalter oder Landeshauptmann (mit einer notwendigen 
Zahl von Beamten) ernennen, der mit dem Reichsministeriuni durch die Ver-
mittlung der Hofkanzlei verkehren würde und diesem auch verantwortlich 
wäre. 

Das Prinzip der nationalen Gleichberechtigung sollte auf der ganzen Linie 
gelten: Die Durchführung der sprachlichen Gleichberechtigung in Schule 
und Behörde sollte die Aufgabe der Gesetzgebung einzelner Landtage sein. 
Jedem Volksstamm sollte die Möglichkeit der vollkommen freien Entwick-
lung seiner Nationalität gewährt werden. Die Steuern und die Militärkraft 
sollten nach der Steuerkraft der Bevölkerung zwischen den einzelnen Län-
dern verteilt werden. Die indirekten Steuern sollten von der Reichsver-
tretung gleichmäßig für alle Länder bewilligt und zur Deckung der ge-
meinsamen Ausgaben und Zur Verzinsung der Staatsschuld benützt werden. 
Über die direkten Steuern sollten die Landtage entscheiden, die, falls der 
Ertrag der indirekten Steuern nicht ausreichen sollte, zum Reichsschatz, mit 
ihrer Steuerkraft entsprechenden Quoten, beisteuern sollten. Die Verwal-
tung der Landesfinanzen und des Landeskredites sollte den Landesmini-
sterien oder Landesregierungen vorbehalten werden. 

Die Reichsvertretung sollte ein aus Vertretungen der Kronländer oder 
der staatsrechtlichen Gruppen gebildeter Kongreß sein. Diese Vertretungen 
der staatsrechtlichen Gruppen müßten aus den zu diesem Zweck, im Sinne 
besonderer Statuten nach der Zahl der Bevölkerung, Steuerkraft und Größe 
einzelner Kronländer, gewählten Delegierten der einzelnen Landtage zu-
sammengesetzt werden. Jede Gruppenvertretung sollte für sich eine Ein-
heit bilden. Die Vertretungen wären untereinander gleich. Die Krone sollte 
sie jährlich zum Kongreß einberufen. Jeder Kongreß sollte aus jeweils neu-
gewählten Vertretungen zusammengestellt werden. Diesen Vertretungen 
sollten alle Gesetzentwürfe vorgelegt werden, ohne Rücksicht darauf, ob 
sie vom Reichsministerium, von einzelnen Vertretungen oder von Landtagen 
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stammten. Die Vertretungen sollten die Entwürfe zuerst untereinander be-
raten, dann ihr Votum aussprechen und zu dessen Verteidigung den Bericht-
erstatter für den Kongreßrat wählen. Käme es dann im Kongreßrat zu kei-
ner Entscheidung, so sollte das von der Krone aus der Mitte des Rates er-
nannte Präsidium sämtliche sich unterscheidende Voten den Vertretungen 
zur neuen Beratung sowie zum Einreichen neuer Voten durch ihre Bericht-
erstatter vorlegen. Die einzelnen Vertretungen dürften Sachverständige bei-
ziehen, sich untereinander treffen, ja sogar untereinander Parlamentäre 
austauschen. Wenn nach der Vorlage der neuen Stellungnahmen im Kongreß-
rate kein Beschluß zustande kommen würde, hätte die Krone das Plenum 
aller Vertretungen einzuberufen, in dem es jedem Landesdelegierten er-
laubt wäre, seine persönliche Meinung zu vertreten. Daraufhin würde man 
zur allgemeinen Abstimmung schreiten. Zum gültigen Beschluß wären drei 
Fünftel aller Stimmen erforderlich, andernfalls wäre der Antrag verworfen 
und in der betreffenden Angelegenheit würde der Status quo gelten. Die 
Kongreßbeschlüsse und die abgeschlossenen Verträge sollten die Sanktion 
des Herrschers erhalten, von den Ministern kontrasigniert und wie Reichs-
gesetze veröffentlicht werden. 

Der praktische Ausganspunkt der Vorschläge Riegers war der Wille, die 
Delegationen einzelner Kronländergruppen nach Möglichkeit als Einheiten 
abstimmen zu lassen. Um den Willen einer Kronländergruppe nicht in eine 
überstimmbare Minderheit zu setzen, setzt Rieger den einstimmigen Be-
schluß aller Delegationen als normales Abstimmungsergebnis voraus. Mei-
nungsverschiedenheiten zwischen den Ländergruppendelegationen sind nur 
durch sehr verwickelte Maßnahmen zu bewältigen. Letzten Endes kommt 
aber doch die normale parlamentähnliche Abstimmung, obzwar mit einer 
qualifizierten Mehrheit, zustande. Dieser Entwurf paart staatsrechtliche 
Elemente mit den Konsequenzen des Prinzips der Gleichberechtigung der 
Nationen. Hier ist der Einfluß der Ideen Palackýs von 1848/49 unverkenn-
bar. Vom folgerichtigen staatsrechtlichen Gesichtspunkt aus gesehen, berück-
sichtigt Riegers Entwurf keinerlei Bindungen Ungarns und Kroatiens im 
Sinne des ungarischen Staatsrechtes. 

Die Bestrebungen der Tschechen hatten jedoch keinen Erfolg. Die Tsche-
chen wurden diesmal vom eigenen Adel nicht unterstützt und die Polen 
wollten nur Galiziens Autonomie erweitern, nicht jedoch — hauptsächlich 
aus steuerpolitischen Gründen — in ihren Postulaten weitergehen. So blie-
ben den Tschechen als Verbündete die deutschen alpenländisehen Fö-
deralisten und die Slowenen in einer politisch schwachen Front übrig. 

Die böhmische staatsrechtliche Doktrin in den Jahren 1865—1867. Fran-
tišek Palacký veröffentlichte im April und Mai 1865 seine „Österreichische 
Staatsidee"76, in der er dem staatsrechtlich-historischen Prinzip stark entge-
genkommt, ohne sich aber mit ihm gänzlich zu identifizieren. Palacký 

Text: R i e g e r : Palackého spisy I, 211—267. 
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geht von der Polarität der Zentralisation der Welt sowie des Naitonali-
tätenprinzips aus. Während die Zentralisation der Welt (-Gewalten) durch 
den technischen Fortschritt zur Bildung großer Staatswesen führt, führt 
das Prinzip der Nationalität zur Bildung von nationalen Staatswesen, die sich 
manchmal desintegrierend in der Staatenwelt der Gegenwart auswirkt77. 
Diese beiden sich gegensätzlich auswirkenden Prinzipien sind eigentlich 
nicht miteinander zu vereinbaren. Für Palacký jedoch ist die Lösung dieses 
Gegensatzes nicht schwer zu finden: es ist der Föderalismus. Im konkreten 
Falle Österreichs verwirft Palacký den Zentralismus, der angeblich die 
Aufgabe einer ostwärtsgerichteten Verbreitung der deutschen Kultur hat 
und in Wirklichkeit nur die Germanisierung fördere. Der Zentralismus habe 
nur die schwache niedergehende Kraft der absolutistischen Bürokratie und 
teilweise der Armee hinter sich. Der Dualismus dagegen werde von einer 
viel stärkeren Macht gestützt, denn sowohl der ungarische, madjarisch 
orientierte Adel, als auch die ungarische Verfassung seien nicht zu unter-
schätzende Kräfte. Längerfristig gesehen sei der Dualismus jedoch nicht 
stark genug, um die slawisch-romanische Opposition zu überwinden, und 
zwar vor allem deshalb, weil die Madjaren ein isoliertes, geburtenschwaches 
Volk seien78. 

So ist für Österreich, sowohl vom Gesichtspunkt der dynamischen Kräfte 
der Welt als auch vom Ausgangspunkt der Erwägung über die österreichi-
schen Aussichten des Zentralismus und Dualismus, der Föderalismus die 
einzig geeignete Lösung: Dieses Urteil ist bei Palacký durch seine hohe Be-
wertung der nationalen Sprache bedingt. Er bezeichnet sich zwar noch 
immer als Anhänger des naturrechtlichen, nationalen Prinzips, hält jedoch 
seinen ethnisch-nationalen Verfassungsentwurf für Österreich vom Jahre 
1849 nun für gänzlich undurchführbar. Palacký ist zwar noch immer nicht 
bereit, die feudal organisierten Stände als Vertreter der rechtlich-histori-
schen Kontinuität anzuerkennen79, lehnt aber die Theorie der Rechtsver-
wirkung der historischen Rechte Böhmens und Ungarns vom naturrechtli-
chen Standpunkt ab. Mehr oder weniger indirekt gezwungen, bekennt sich 
Palacký in der „Österreichischen Staatsidee" zu den „historisch-politischen 
Individualitäten"80. Nach ihm sollten die Kronländer in Gruppen vereinigt 
werden, wobei nicht unbedingt nach historisch-traditionellen Gesichtspunk-
ten vorgegangen werden müsse. So ist sich Palacký selbst nicht ganz dar-
über schlüssig, wohin er die slowenischen Karstländer zuteilen und ob er 
Ungarn als Einheit mit Siebenbürgen vorschlagen soll. An die Spitze der 
Verwaltung der Kronländergruppen sollen Hofkanzler gestellt werden. Das 
Verhältnis der Zuständigkeit der Landtage zu der Befugnis der General-
landtage (Kronländergruppenlandtage) mit zwei Kammern ist nicht einmal 

R i e g e r : Palackého spisy I, 219 f. 
R i e g e r : Palackého spisy I, 223 f. 
R i e g e r : Palackého spisy I, 240. 
R i e g e r : Palackého spisy I, 249. 
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allgemein angedeutet81. Das Zentralparlament sollte nur aus Delegierten 
der Landtage bestehen, die eine Kammer bilden und von den Landtagen 
noch mehr abhängig sein sollten als der Reichsrat der Februarverfassung. 
Die Landtage sollten im Geiste des Oktoberdiploms den größten Anteil an 
der Gesetzgebung bekommen. Bei der Abgrenzung der Zuständigkeiten soll-
te man die Teilung einzelner Angelegenheiten zwischen Landtag und Reichs-
rat vermeiden. 

Für die innere Struktur befürwortet Palacký das Muster der alten ungari-
schen Verfassung ohne ihre mißbräuchlichen Auswüchse82. Er sieht beson-
ders in dem Institut der Behörden- und Komitatsverhandlungen, die auf 
dem Prinzip der Wahl aufgebaut sind, ein richtiges Palladium der autonomen 
Ordnung. Palacký will die typisch österreichischen breiten Befugnisse der 
Bürokratie beseitigen. Zweifellos hat František Palacký manchen Gegenstand 
wenig klar abgegrenzt, wie z. B. den Sprachgebrauch im Reichsparlament, 
der bei dem Vorhandensein mehrerer gleichberechtigter Sprachen eigent-
lich nach seinen Prinzipien nicht zu lösen wäre83 . Freilich ist dieser Man-
gel ebenso wie das etwas verklausulierte Bekenntnis zum böhmischen hi-
storischen Staatsrecht eine Folge seiner zum Pessimismus neigenden Grund-
einstellung, die eher vor dem kommenden Dualismus warnt als den Födera-
lismus vielseitig genug befürwortet. Palacký sagt voraus, daß der Tag, an 
dem der Dualismus proklamiert wird, naturnotwendig der Geburtstag des 
Panslawismus sein wird: „Wir waren vor Österreich da, wir werden auch 
nach ihm sein84." 

Verfassungszustand und Verfassungswirklichkeit in den Jahren 1867— 
1870. Das Ministerium Belcredi stürzte nach dem Kriege vom Jahre 1866, 
weil es den faktisch abgeschlossenen ungarischen Ausgleich einem außer-
ordentlichen Reichsrat der nichtungarischen Länder vorlegen wollte. Die 
Ereignisse von 1866 riefen beim Kaiser einen starken Zug zur Resignation 
hervor. Er wollte den nun seiner Meinung nach unvermeidlichen Dualismus 
relativ bald genehmigen lassen und selbst sanktionieren. So wurde am 18. 
Februar 1867 das ungarische Ministerium ernannt und am 8. Juni 1867 
Franz Joseph zum ungarischen König gekrönt85 . 

Das Verhältnis zwischen den Ländern der ungarischen Krone und den 
„im Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern" (wie der offizielle 
Titel lautete) oder den zisleithanischen Ländern (wie man diese inoffiziell 
nannte) wurde durch den umfangreichen ungarischen Gesetzesartikel XII 

81 R i e g e r : Palackého spisy I, 256. 
82 R i e g e r : Palackého spisy I, 254 f. 
83 W i e r e r ^Föderalismus 77 f. 
84 Text: R i e g e r : Palackého spisy I, 266. 
85 Über die rechtliche Seite der Krönung: B e r n a t z i k : Verfassungsgesetze 319— 

327. — Über die Krönung selbst: C o r t i , Egon Caesar Conte: Mensch und Herr-
scher. Wege und Schicksale Kaiser Franz Josef I. zwischen Thronbesteigung und 
Berliner Kongreß. Graz-Wien 1952, S. 393—396. 
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von 186786 sowie durc h das Geset z vom 21. Dezembe r 1867 RGB l Nr . 146, 
das materiel l eine ungenaue , gekürzte , ja mancherort s fehlerhaft e Wieder-
gabe aus dem ungarische n Geset z bietet , geregelt. Das zisleithanisch e Ge -
setz erklär t als gemeinsa m (§ 1): Die auswärtigen Angelegenheite n — 
wobei jedoch die Genehmigun g der internationale n Verträge, insoweit eine 
solche verfassungsmäßig notwendi g ist, den Vertretungskörper n beider 
Reichshälfte n vorbehalte n bleibt —, das Kriegswesen einschließlic h der 
Kriegsmarine , jedoch mit Ausschluß der Rekrutenbewilligun g und der Ge -
setzgebun g über die Art und Weise der Erfüllun g der Wehrpflicht , der 
Verfügungen hinsichtlic h der Truppenverteilun g und Verpflegung, ferner 
die Regelun g der bürgerliche n Verhältnisse und der sich nich t auf den 
Militärdiens t beziehende n Recht e und Verpflichtunge n der Angehörigen des 
Heere s und schließlich das Finanzwese n bezüglich der gemeinschaftlic h zu 
bestreitende n Auslagen, insbesonder e die Festsetzun g des jährliche n Haus -
halte s und die Prüfun g der hierau f bezügliche n Rechnungen . Diese r ge-
samte Zuständigkeitssekto r wurde „pragmatische " gemeinsam e Angelegen-
heite n genannt . 

Weiter sollten folgende Belange (§ 2) zwar nich t gemeinsam verwaltet, 
aber nach gleichen , von Zei t zu Zei t zu vereinbarende n Grundsätze n be-
handel t werden — sog. d u a l i s t i s c h e gemeinsam e Angelegenheiten : Die 
kommerzielle n Angelegenheite n — speziell die Zollgesetzgebun g —, die Ge -
setzgebun g über die mit der industrielle n Produktio n in enger Verbindun g 
stehende n indirekte n Abgaben, die Feststellun g des Münzwesen s und des 
Geldfußes , Verfügungen bzgl. jener Eisenbahnlinien , die das Interess e bei-
der Reichshälfte n berühre n und die Feststellun g des Wehrsystems. Die Ko-
sten der gemeinsame n Angelegenheite n sind von den beiden Reichshälf -
ten nach einem Verhältni s zu tragen , welches durc h ein vom Kaiser zu 
sanktionierende s Übereinkomme n der beiderseitigen Vertretunge n von Zei t 
zu Zei t festgesetzt wird. Sollte zwischen beiden Vertretunge n kein Überein -
komme n erzielt werden , so bestimm t der Kaiser dieses Verhältnis , jedoch 
nu r für die Daue r eines Jahres . Die Vereinbarun g über das Beitragsverhält -
nis zu den Kosten der gemeinsame n Angelegenheite n komm t in der Weise 
zustande , daß beide Vertretungskörpe r aus ihre r Mitt e eine gleich zahlreich e 
Deputatio n wählen , welche sodan n einen Vorschlag für die Vertretungs -
körpe r auszuarbeite n habe . 

Die Verwaltung der gemeinsame n Angelegenheite n wurde durc h ein ge-
meinsame s verantwortliche s Ministeriu m besorgt, welchem jedoch ausdrück -
lich nich t gestatte t wurde, neben den gemeinsame n Angelegenheite n auch 

Text: B e r n a t z i k : Verfassungsgesetze 439—451; U l b r i c h , Josef: Die recht -
liche Natu r der österreichisch-ungarische n Monarchie . Prag 1879; Z o l g e r , Ivan: 
Der staatsrechtlich e Ausgleich zwischen Österreich und Ungarn . Leipzig 1911; 
K u n z , Josef L.: Die Staatenverbindungen . Stuttgar t 1929, S. 410—413; F i e d -
l e r , František : Dualismu s rakousko-uhersk ý z roku 1867 [Der österreichisch -
ungarische Dualismu s vom Jahre 1867], In : česká politika. Hrsg. von T o b o l k a 
Zdeněk . Bd. 2. Teil 1. Prag 1907, S. 135—269; W i e r e r : Föderalismu s 81—86. 
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die besonderen Regierungsgeschäfte einer der beiden Reichshälften zu füh-
ren. Die Anordnungen bzgl. der Leitung und inneren Organisation der 
gesamten Armee stehen ausschließlich dem Kaiser zu (§ 5). Das den Ver-
tretungskörpern beider Reichshälften zustehende Gesetzgebungsrecht wurde 
durch zu entsendende Delegationen ausgeübt. Die Delegation des zisleithani-
schen Reichsrates zählte 60 Mitglieder, wovon ein Drittel vom Plenum des 
Herrenhauses und zwei Drittel vom Abgeordnetenhause in der Weise ge-
wählt wurden, daß die Abgeordneten aus den einzelnen Landtagen nach 
einem festen Verteilungsmodus Delegierte aus ihrem Gremium bestimmten 
(z. B. Böhmen 10, Mähren 4, Schlesien 1, §§ 7, 8). Die beiden Delegationen 
der Vertretungen jeder Reichshälfte sollten selbständig tagen (§ 19), nur 
schriftlich miteinander verkehren und lediglich ausnahmsweise (nach drei-
maligem erfolglosen Schriftenwechsel) gemeinsam abstimmen (§ 31). Man 
kam den ungarischen Forderungen soweit entgegen, daß man neben dem 
gemeinsamen Heer für die beiden Reichshälften noch besondere Landwehren 
schuf. Dafür übernahm Ungarn einen Tei l der Zinsenlast der österreichi-
schen Staatsschuld (Gesetz vom 24. Dezember 1867 RGBl. Nr. 3 ex 186887. 
Auf Grund der Bestimmungen über die dualistischen Angelegenheiten wurde 
jeweils für zehn Jahre ein Zoll- und Handelsbündnis abgeschlossen. 

Der ungarische Gesetzesartikel XII/1867 enthält gegenüber dem Gesetz 
Nr. 146/1867 sehr bedeutsame materiell unterschiedliche Vorschriften. Er 
spricht von zwei Staaten, zwei Subjekten des Völkerrechtes, die gemeinsame 
Institutionen besitzen; manchmal spricht er sogar vom ungarischen Heer 
(§ 12). Weiter wäre zu erwähnen, daß das ungarische Gesetz (§ 10) den De-
legationen nur rein formelle Gesetzgebungs-Befugnisse für die Festsetzung 
des Etats gewährt, von anderen zahlreichen Unterschieden gar nicht zu spre-
chen. Die österreichische Auffassung wurde auch vom a. h. Handschreiben 
vom 14. November 186888, das den abwechselnden Gebrauch der Benennun-
gen „österreichisch-ungarische Monarchie" und „österreichisch-ungarisches 
Reich" einführt, übernommen. Charakteristischerweise wurde dieses Hand-
schreiben aber weder offiziell veröffentlicht noch den Parlamenten vor-
gelegt. 

Der direkte und formelle Dualismus widersprach vollständig dem alten 
böhmischen Staatsrecht. Denn nun wurden die Länder der böhmischen Kro-
ne nach der Terminologie der ungarischen Verfassungsgesetze Teile des 
Sammelbegriffes, „übrige Länder seiner Majestät" genannt, denen nun auch 
nach der Darstellung des ungarischen Gesetzes die konstitutionelle Re-
gierungsweise — im Gegensatz zur bisherigen langdauernden Periode des 
Absolutismus — ähnlich wie den Ländern der ungarischen Krone Zuteil 
werden sollte. Die österreichische gesetzliche Terminologie wirkte auf die 
psychologische Empfindlichkeit der Anhänger des böhmischen Staatsrechtes 
kaum weniger unsympathisch; denn die „Vermengung Böhmens unter der 

Text: B e r n a t z i k : Verfassungsgesetze 529—535. 
Text: B e r n a t z i k : Verfassungsgesetzc 52—53. 
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Masse der zisleithanische n Kronländer" , wie die radikale n Staatsrechtle r 
die Einfügun g der böhmische n Lände r unte r die im Reichsrat e vertretene n 
Königreiche , und Lände r vereinfach t darstellten , wirkte psychologisch ab-
wertend . Wenn wir nu n die Zuständigkei t der gemeinsame n Organ e mit 
dem vergleichen , was von den alten böhmische n Verfassungsvorschriften und 
Gepflogenheite n vorgeschriebe n wurde, sehen wir,  vdaß die Regelun g des 
Dualismu s der böhmische n Verfassungswirklichkeit in ihre r spätere n Phase 
praktisc h relati v wenig widersprach . Die auswärtigen Angelegenheite n ge-
hörte n in den Bereich der freien Entscheidun g des böhmische n Königs. Frei -
lich wurden die Verträge, die der Köni g abschloß , nu r dann der Genehmi -
gung des Landtage s unterworfen , wenn darau s militärisch e oder beträcht -
liche finanziell e Lasten entstehe n konnten . Das Genehmigungsrech t des 
Reichsrate s war dem böhmische n Staatsrech t entgegengesetzt . Da s Militär -
wesen gehört e seit langem ebenfalls in den freien Bereich der Mach t des 
Königs 89. Die Einteilun g der Ausgaben des Königs gehört e ebenfalls in 
dessen freien Bereich . Die sog. dualistische n Angelegenheite n befanden sich 
z. T . ebenfalls bereit s im absolutistische n Bereich des Herrschers : so die 
Zollgesetzgebung , der neuzeitlich e Bereich der industrielle n Urproduktio n 
und das Eisenbahnwesen . Die indirekte n Abgaben wurden vom Absolutismus 
ohn e Zustimmun g der Ständ e inkammeriert . Dagegen war die Feststellun g 
des Münzwesen s und des Geldfuße s ein altes Postula t der Stände , das vom 
Köni g berücksichtig t wurde. 

In Zisleithanie n ging der Kaiser nun zum stark liberalen Konstitutionalis -
mus über , dessen erster rechtliche r Ausdruck das Geset z vom 25. Juli 1867 
RGBl . Nr . 10190 über die Verantwortlichkei t der Ministe r war. Späte r wurde 
die Dezemberverfassun g verabschiedet . Daz u gehörte n die Staatsgrundge -
setze vom 21. Dezembe r 1867 RGBl . Nr . 141—14691 über die Reichsvertre -
tung , die allgemeine n Recht e der Staatsbürger , das Reichsgericht , die rich-
terlich e Gewalt , die Ausübung der Regierungs - und Vollzugsgewalt sowie 
das besprochen e Geset z über die gemeinsame n Angelegenheiten . 

Die Dezemberverfassun g hatt e im Gegensat z zur Februarverfassun g einen 
meh r föderalistische n Charakter . Die Zusammensetzun g beider Häuse r des 
Reichsrate s blieb bestehen , ebenso wie die indirekt e Wahl der Abgeordne -
ten nac h den Kurie n und Wahlgruppen . Die Gesamtzah l der Mitgliede r des 
Reichsrate s betru g nun 203. Gegenübe r dem Februarpaten t bekam das Ab-
geordnetenhau s das Recht , sein Präsidiu m zu wählen , und den Abgeordne -
ten wurde die Immunitä t gewährt . Nac h § 11 des Staatsgrundgesetze s über 

8 9 K a p r a s : Přehle d 199 ff. 
9 0 Tex t : B e r n a t z i k : Verfassungsgesetze 371'—378. 
9 1 Tex t : B e r n a t z i k : Verfassungsgesetze 390—451; dazu : J e 11 i n c k , Georg : Di e 

Lehr e von den Staatenverbindungen . Wien 1882, S. 76 ff.; K u n z : Staatenverbin -
dunge n 212 ff.; V a v ř í n e k , František : Výklad dnešníh o zřízen í království a 
zem í na rad ě říšské zastoupenýc h [Di e Darlegun g der heutige n Verfassung der im 
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die Reichsvertretung Nr. 141/1867 umfaßte der Wirkungskreis des Reichs-
rates alle Angelegenheiten, welche sich auf Rechte, Pflichten und Interessen 
beziehen, die allen Kronländern gemeinsam sind, insofern dieselben nicht 
infolge der Vereinbarung mit den Ländern der ungarischen Krone zwischen 
diesen und den übrigen Ländern nicht gemeinsam zu behandeln sein sollten. 
Es gehörte daher zum Wirkungskreis des Reichsrates: 
a) Die Prüfung und Genehmigung der Handelsverträge und jener Staats-

verträge, die das Reich oder Teile desselben belasten, oder einzelne 
Bürger verpflichten, oder eine Gebietsänderung der im Reichsrate ver-
tretenen Königreiche und Länder zur Folge haben. 

b) Alle Angelegenheiten, welche sich auf die Art und Weise sowie auf die 
Ordnung und Dauer der Militärpflicht beziehen und insbesondere die 
jährliche Bewilligung der Anzahl der auszuhebenden Mannschaft und die 
allgemeinen Bestimmungen in Bezug auf Vorspannleistung, Verpflegung 
und Einquartierung des Heeres. 

c) Die Feststellung der Vorschläge des Staatshaushaltes und insbesondere 
die jährliche Bewilligung der einzuhebenden Steuern, Abgaben und Ge-
fälle; die Prüfung der Staatsrechnungsabschlüsse und Resultate der 
Finanzgebarung, die Erteilung des Absolutoriums; die Aufnahme neuer 
Anleihen, Konvertierung der bestehenden Staatschulden; die Veräuße-
rung, Umwandlung und Belastung des unbeweglichen Staatsvermögens, 
die Gesetzgebung über Monopole und Regalien und überhaupt alle Fi-
nanzangelegenheiten, welche den im Reichsrate vertretenen Kronländern 
gemeinsam sind. 

d) Die Regelung des Geld-, Münz- und Zettelbankwesens, der Zoll- und 
Handelsangelegenheiten sowie des Telegraphen-, Post-, Eisenbahn-, 
Schiffahrts- und sonstigen Reichskommunikationswesens. 

e) Die Kredit-, Bank-, Privilegien- und Gewerbegesetzgebung mit Ausschluß 
der Gesetzgebung über die PropinationSrechte, dann die Gesetzgebung 
über Maß und Gewicht, über Marken- und Musterschutz. 

f) Die Medizinalgesetzgebung sowie die Gesetzgebung zum Schutze ge-
gen Epidemien und Viehseuchen. 

g) Die Gesetzgebung über Staatsbürger- und Heimatsrecht, über Fremden-
polizei und Paßwesen sowie über Volkszählung. 

h) Regelung der konfessionellen Angelegenheiten, des Vereins- und Ver-
sammlungsrechtes, des Pressewesens und des Schutzes des geistigen 
Eigentums. 

i) Die Feststellung der Grundsätze des Unterrichtswesens bzgl. der Volks-
schulen und Gymnasien sowie die Gesetzgebung über die Universitäten. 

k) Die Strafjustiz- und Polizeistraf- sowie die Zivilrechtsgebung mit Aus-
schluß der Gesetzgebung über die innere Einrichtung der öffentlichen 
Bücher und über solche Gegenstände, welche auf Grund der Landesord-
nungen und dieses Grundgesetzes in den Wirkungskreis der Landtage 
gehören, ferner die Gesetzgebung über Handels- und Wechselrecht, 
See-, Berg- und Lehensrecht. 



1) Die Gesetzgebung über die Grundzüge der Organisierung der Gerichts-
und Verwaltungsbehörden. 

m) Die zur Durchführung der Staatsgrundgesetze über die allgemeinen 
Rechte der Staatsbürger, über das Reichsgericht, über die richterliche 
Regierungs- und Vollzugsgewalt zu erlassenden und dort berufenen 
Gesetze. 

n) Die Gesetzgebung über jene Gegenstände, welche sich auf Pflichten und 
Verhältnisse der einzelnen Länder untereinander beziehen. 

o) Die Gesetzgebung betreffend die Form der Behandlung der durch die 
Vereinbarung mit den zur ungarischen Krone gehörigen Ländern als 
gemeinsam festgestellten Angelegenheiten. 

Alle übrigen Gegenstände der Gesetzgebung, die in dem Grundgesetz über 
die Reichsvertretung dem Reichsrat nicht ausdrücklich vorbehalten sind, 
gehören in den Wirkungskreis der Landtage (§ 12). So wurde im ganzen die 
Kompetenz der Landtage erweitert, während die Kompetenz des Reichs-
rates im allgemeinen etwas verringert wurde. Weiter ermächtigte der § 14 
des Grundgesetzes Nr. 141/1867 die Regierung, zu einer Zeit, in der der 
Reichsrat nicht versammelt ist, kaiserliche Verordnungen mit provisori-
scher Gesetzeskraft zu erlassen, die jedoch im Gegensatz zu den Verordnun-
gen gemäß § 13 der Februarverfassung bestimmte Gegenstände nicht regeln 
durften und die der Genehmigung des nächsten zusammentretenden Reichs-
rates bedurften. Die Änderung der Staatsgrundgesetze bedurfte einer quali-
fizierten Mehrheit von zwei Drittel der Stimmen im Reichsrate (§ 15). Das 
Staatsgrundgesetz Nr. 142/1867 verstärkte die früheren verfassungsrecht-
lichen Garantien der nationalen Gleichberechtigung durch die Vorschriften 
des Art. 19: Alle Volksstämme des Staates sind gleichberechtigt und jeder 
Volksstamm hat ein unverletzliches Recht auf Wahrung und Pflege seiner 
Nationalität und Sprache. Die Gleichberechtigung aller landesüblichen Spra-
chen in Schule, Amt und öffentlichem Leben wird vom Staate anerkannt. 
In den Ländern, in welchen mehrere Volksstämme wohnen, sollen die öffent-
lichen Unterrichtsanstalten derart eingerichtet sein, daß ohne Anwendung 
eines Zwanges zur Erlernung einer zweiten Landessprache jeder dieser 
Volksstämme die erforderlichen Mittel zur Ausbildung in seiner Sprache 
erhält92. 

Die Entscheidung über Kompetenzkonflikte zwischen den Landesvertre-
tungen und den Regierungsbehörden in administrativen Angelegenheiten, 
ferner zwischen den Organen verschiedener Kronländer fiel nach dem Staats-
grundgesetz Nr. 143/1867 dem Reichsgericht zu, das auch über die Ansprü-

92 H u g e l m a n n , Karl G.: Das Nationalitätenrecht nach der Verfassung von 1867. 
Der Kampf um ihre Geltung, Auslegung und Fortbildung. In : Das Nationalitäten-
recht des alten Österreich. Wien-Leipzig 1934, S. 79—96; F r i n d , Wenzel: Das 
sprachliche und sprachlich-nationale Recht. Wien 1899, S. 198—209; S t e i n a c k e r , 
Wolfgang: Der Begriff der Volkszugehörigkeit und die Praxis der Volkszugehörig-
keitsbestimmung im alten österreichischen Nationalitätenrecht. Innsbruck 1932, S. 2 ff. 
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che der Gemeinden und Körperschaften einem Land oder der Gesamtheit der 
Kronländer gegenüber — wenn diese Ansprüche zur Austragung auf ordent-
lichem Rechtswege nicht geeignet waren — sowie über Beschwerden der 
Staatsbürger wegen Verletzung ihrer durch die Verfassung gewährleisteten 
Rechte — nachdem die Angelegenheit im gesetzlich vorgeschriebenen ad-
ministrativen Wege ausgetragen worden ist — endgültig zu entscheiden 
hatte. Die Mitglieder dieses Reichsgerichtes sollten über Vorschlag der bei-
den Häuser des Reichsrates vom Kaiser ernannt werden, der Vorsitzende 
und dessen Vertreter wurden vom Kaiser frei ernannt. 

Das Staatsgrundgesetz Nr. 144/1867 über die richterliche Gewalt ver-
spricht neben dem bereits lange bestehenden obersten Gerichts- und Kassa-
tionshof (Art. 12) die Errichtung eines Verwaltungsgerichtshofes durch ein 
besonderes Gesetz (Art. 15). Diese Linie tritt noch mehr im Staatsgrund-
gesetz Nr. 145/1867 über die Ausübung der Regierungs- und der Vollzugs-
gewalt hervor. Der Kaiser sollte beim Antritt der Regierung in Gegenwart 
beider Häuser des Reichsrates das eidliche Gelöbnis ablegen: „Die Grundge-
setze der im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder unverbrüch-
lich zu halten und in Übereinstimmung mit denselben und den allgemeinen 
Gesetzen zu regieren" (Art. 8). 

In demselben Sinne sind die Minister für die Verfassungs- und Gesetzmä-
ßigkeit der in die Sphäre ihrer Amtswirksamkeit fallenden Regierungsakte 
verantwortlich (Art. 9, Abs. 1). Die Kundmachung der Gesetze erfolgte 
im Namen des Kaisers mit Berufung auf die Zustimmung der verfassungs-
mäßigen Vertretungskörper und unter Mitfertigung eines verantwortli-
chen Ministers (Art. 10). Weiter waren sämtliche Staatsdiener innerhalb 
ihres amtlichen Wirkungskreises für die Beachtung der Staatsgrundgesetze 
sowie für die den Reichsr und Landesgesetzen entsprechende Geschäfts-
führung verantwortlich (Art. 12, Abs. 1). Endlich haben alle Organe der 
Staatsverwaltung in ihrem Diensteide auch die unverbrüchliche Beachtung 
der Staatsgesetze zu beschwören. 

Trotz mancher bedeutender Zugeständnisse, die die verfassungstreue Mehr-
heit des Reichsrates den gemäßigten Autonomisten in der Schlußredaktion 
der Entwürfe der Staatsgrundgesetze machte, war der Grundzug der Dezem-
berverfassung zentralistisch und dieser Zug wurde durch die formelle Beto-
nung der Staatseinheit verstärkt. Die Unterschiede oder vielmehr Gegensätze 
zu der alten böhmischen Verfassung wurden gegenüber der Februarverfassung 
mehr unterstrichen als materiell vergrößert93. 

Wenn wir nun das Staatsgrundgesetz.Nr. 141/1867 mit seiner Zuständig-
keitsumschreibung betrachten, sehen wir vor allem, daß ein nichtböhmischer 
gesetzgebender Körper formell die Kompetenz der Landtage der böhmischen 
Länder umschrieb, während diese Landtage selbst dabei gar nicht befragt 

Dies war deshalb der Fall, weil trotz der föderalistischen Zugeständnisse an die 
Zuständigkeit der Landtage die Dezemberverfassung die Zahl der zentralen Be-
hörden und Gerichtshöfe vergrößerte. 
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wurden . In materielle r Hinsich t wurde bei der Prüfun g und Genehmigun g der 
Staatsverträg e die Befugnis der böhmische n Landtag e übergangen , obwohl 
nach dem Privilegium Köni g Wladislaws IL vom 12. Novembe r 149994 die Zu -
stimmun g des böhmische n Landtage s zum Verkauf des unbewegliche n Ver-
mögen s und zur Abtretun g von Gebiete n der böhmische n Kron e notwendi g 
war. Ähnlich wäre die Zustimmun g des betreffende n Landtage s besonder s bei 
der Belastun g der böhmische n Teile des Reiche s notwendig . Währen d man 
von der Regelun g der Militärpflich t nu r das wiederhole n könnte , was über 
den Gegensat z dieser Bestimmunge n in der Februarverfassun g zum böhmi -
schen Rech t gesagt wurde, kann man für die Haushaltsbestimmunge n nu r das 
früher über den Gegensat z zu dem bis in die Vormärzzei t geltende n jähr-
lichen Bewilligungsrecht der böhmische n Landtag e Gesagt e wiederhole n und 
auf die Umgehun g des Steuerbewilligungsrechte s dieser Landtag e durc h die 
Einführun g von indirekte n Steuer n hinweisen . Ebenso widersprac h das Zu -
teilen der Kompeten z über das Münzwese n dem alten böhmische n Recht . Das-
selbe kann man über die Zuweisun g der Bank- und Gewerbegesetzgebun g 
sowie besonder s über die Gesetzgebun g für Maß e und Gewicht e an den 
Reichsra t sagen, da diese auch den alten böhmische n Maß - und Gewichts -
norme n widersprachen . Die Medizinalgesetzgebun g war ein relativ moderne r 
Zweig der Gesetzgebung , in der die Kompeten z des Reichsrate s gegenüber 
den alten Norme n kaum auffiel. Dagegen widersprac h die Zuteilun g der Ge -
setzgebun g über Staatsbürger - und Heimatrech t den alten böhmische n Vor-
schriften , besonder s über die Staatsangehörigkei t der höhere n Ständ e (In -
kolat) . Da s Inkola t verlieh früher der Landta g und seit 1627 der Köni g für 
die einzelne n Kronländer , jedoch mit Gültigkei t für die gesamte Krone 95. 

Die Zuordnun g der konfessionelle n Angelegenheite n sowie der Grundsätz e 
für das Unterrichtswese n war die Folge der gemeinsame n Regelun g beider 
Belange seit Mari a Theresia . Trotzde m wurde dieser formelle Gegensat z zu 
den alten böhmische n Vorschriften als besonder s schwer empfunden , weil man 
in die staatsrechtliche n Postulát e bereit s die tschechische n moderne n natio -
nalen Schulforderunge n einfügte und dami t das Befremde n über die sprach -
liche Verdeutschun g der Prage r Karls-Universitä t seit Mari a Theresi a ver-
band . Da s Zusammenfließe n der böhmische n und österreichische n Lände r im 
Bereich e der Zivil- , Strafrechts - und Handelsrechtsgesetzgebun g hatt e eben-
falls ältere Wurzeln ; trotzde m wurde diese Kompetenzzuteilun g unangeneh m 
empfunden . Gan z besonder s verstieß die Zuteilun g der Lehensrechtsgesetz -
gebung in die Sphär e des Reichsrate s gegen das alte böhmisch e Recht , da 
hier die traditionelle n Gründ e hoch gewertet wurden . 

Die Bestimmunge n des Staatsgrundgesetze s über die Grundzüg e der Orga-
nisierun g der Gericht e und Verwaltungsbehörde n und die Bestimmunge n über 

9 1 K a l o u s e k : Práv o 155; K a p r a s , Přehle d 151. 
9 5 B a x a , Bohumil : Inkolá t (a indigenát ) v zemíc h korun y české od rok u 1749—1848 

[Inkola t un d Indigená t in den Länder n de r böhmische n Kron e vom Jahr e 1749— 
1848]. Pra g 1908, (Knihovn a Sborník u věd právníc h a státních . B, fiada státově -
deck á Nr . XVI). 

91 



die Durchführung der Staatsgrundgesetze als Teil der Zuständigkeit des 
Reichsrates widersprachen nicht nur grundsätzlich der alten böhmischen Ver-
fassung, sondern auch den typischen Konsequenzen der erwünschten Sonder-
stellung der böhmischen Ländergruppe. Ein Reichsrat, der das Netz der staat-
lichen Organisation über die böhmischen Länder legte und der durch die 
Verfassung befugt wurde, für diese Länder nicht nur die primären sondern 
auch die durchführenden sekundären Normen zu erlassen, verkörperte prak-
tisch die Negation des böhmischen Staatsrechtes. Dies war in den Augen der 
Anhänger des böhmischen Staatsrechtes umso mehr der Fall, als der Reichs-
rat noch dazu die Befugnis bekam, die Pflichten der Kronländer unterein-
ander und dem Reiche gegenüber zu umschreiben. 

Die Garantie der nationalen Gleichberechtigung wurde zweifellos sehr ver-
vollkommnet, wenn wir vom stilistisch schwachen Kabinettschreiben vom 
8. April 1848 ausgehen; von den alten komplizierten konkreten Normen über 
den Sprachgebrauch bei den Behörden vor 1848 ganz abgesehen. Freilich kann 
man die sog. Beseitigung des Sprachenlernzwanges durch Art. 19, Abs. 3 kaum 
de lege ferenda als eine vorteilhafte Vorschrift ansehen. 

Die Organisation neuer höchster Instanzen, des Reichsgerichtes sowie des 
vorbereiteten Verwaltungsgerichtshofes, verstärkte die Zentralisation der Ju-
stiz und bedeutete zugleich negativ das Unterstreichen des Abbaues der letz-
ten Schatten der judiziellen Souveränität der böhmischen Krone. Zu bemer-
ken wäre endlich, daß diese beiden neuen Instanzen für die Projizierung der 
abstrakten Normen über die Gleichberechtigung der Nationen in das prakti-
sche Leben von wesentlicher Bedeutung waren. Auch hier traf es Zu, daß sich 
manche zentralistischen und etwa antistaatsrechtlichen Institutionen zum 
tschechischen nationalen Vorteil auswirkten. 

Als sehr wichtig sind die Sicherungen der Verfassung und der verfassungs-
mäßigen Normsetzung, der Rechtsprechung und Verwaltungsrechtsprechung, 
auch durch eidliche Verpflichtungen, zu betrachten. Diese Verpflichtungen 
waren eine Garantie des verfassungsmäßigen Rechtslebens für die kommende 
Zeit. Das eidliche Gelöbnis des Kaisers und die Verpflichtung der Minister 
bedeuteten praktisch keine geringe Verengung eines selbst verfassungsmäßi-
gen Verfassungsumbaues im föderalistischen Sinne und zwar nicht nur im 
Sinne der böhmischen staatsrechtlichen Forderungen; dies war umso wichtiger 
in Anbetracht des folgenschweren ungarischen Krönungseides und seiner 
möglichen breiten Deutung in der Zukunft. 

In der Verfassungswirklichkeit begannen die praktischen Schwierigkeiten 
sehr bald nach dem Verabschieden der Dezemberverfassung. Zu der parla-
mentarischen Abstinenz sowohl der böhmischen als auch der mährischen 
Tschechen gesellte sich noch die Abstinenz der staatsrechtlich fast ebenso 
orientierten Tiroler, die besonders durch die konfessionelle Gesetzgebung des 
Jahres 1868 gereizt wurden96. Begreiflicherweise versuchten selbst einige Mit-
glieder des ersten zisleithanischen liberalen „Bürgerministeriums" die Oppo-

96 K o l m e r : Parlament II (1869—1879), 31—32. 
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sition , durc h konkret e Zugeständniss e im Rahme n der Verfassung, zum Auf-
geben der Abstinen z vom Reichsra t zu gewinnen 9 7 . Di e Bestrebunge n dieser 
Regierungsmehrhei t waren besonder s darau f gerichtet , die damal s fast im-
me r kompromißbereite n Pole n zu gewinnen , währen d ma n sich gegenübe r den 
Forderunge n der Tirole r un d besonder s de r Tscheche n viel reservierte r ver-
hielt . 

Als nac h der Demissio n des Ministerpräsidente n Fürs t Kar l Auersper g im 
Jahr e 1868 der gemäßigt e Vertraut e des Kaiser s Gra f Eduar d Taaffe das Amt 
des Ministerpräsidente n übernahm , wurd e die Revision der Verfassung im 
Ministerra t imme r aktueller . Di e liberal e zentralistisch e Mehrhei t des Kabi -
nett s strebt e ein e Revision de r Verfassung im zentralistische n Sinn e an . Sie 
schlu g direkt e Wahle n für das Abgeordnetenhau s vor, u m dieses von den 
föderalistische n Neigunge n de r Landtag e zu lösen . Di e autonomistisch e Min -
derhei t wurd e jedoc h durc h die Bestrebunge n des Kaiser s unterstützt . 

Nac h der Thronred e vom 13. Dezembe r 1869 überga b die Mehrhei t des Mi -
nisterium s dem Kaise r am 18. Dezembe r ein Memorandum , in dem sie auf 
die Dezemberverfassun g als auf das Ergebni s von Kompromisse n mi t den Fö -
deraliste n hinwie s un d vor eine m weitere n wesentliche n Nachgebe n den Fö -
deraliste n — besonder s den Tscheche n — gegenübe r warnte , da diese Zuge -
ständniss e das Gefüg e des Staate s bedrohe n un d das deutsch e Elemen t dem 
Reic h entfremde n würden 9 8 . Di e Minderhei t des Ministeriums , die vom Kai -
ser aufgeforder t wurde , sich zum Mehrheitsmemorandu m zu äußern , lehnt e 
mi t ihre m Memorandu m vom 26. Dezembe r 1869 direkt e Reichsratswahle n 
ab un d warnt e vor de r Entfremdun g der nichtdeutsche n Bevölkerun g Zis-
ieithaniens , fand jedoc h im Abgeordnetenhaus e nich t ihr e angemessen e Ver-
tretung 9 9 . De r Kaise r ließ beide Memorande n offiziell veröffentliche n und , 
da beide Teil e des Ministerium s ihr e Demissio n einreichten , ernannt e am 
1. Februa r 1870 aus den Reihe n der Mehrhei t das Ministeriu m Hasner 1 0 0 . 
Auch das Kabinet t Hasne r konnt e die Zweidrittel-Mehrhei t lau t § 15 für die 
Einführun g direkte r Wahle n nich t gewinne n un d mußt e am 21. Mär z 1870 
seine Demissio n einreichen . Am 31. Mär z 1870 verließen nu n auc h die ge-
mäßigte n polnischen , südslawischen , italienische n un d rumänische n Föderali -
sten das Abgeordnetenhaus , nachde m ihr e föderalistische n un d nationalpoli -
tische n Vorschläge von der deutschliberal-zentralistische n Mehrhei t abgelehn t 
worde n waren 1 0 1 . Di e staatspolitisch e Krise Zisleithaniens , die die Bestrebun -
gen zur Abänderun g de r Dezemberverfassun g schürte , t ra t dami t offen zutage . 

Die böhmische staatsrechtliche Doktrin in den Jahren 1867—1870. Di e 
politische n Vorbereitunge n für die Dezemberverfassun g un d die Durchfüh -

97 K o l m e r : Parlamen t I, 346f.; Z e i t h a m m e r : Geschicht e I, 40—64. 
9 8 Text : K o l m e r : Parlamen t II , 6—10, unterschriebe n von den Minister n Plener , 

Hasner , Giskra , Herbst , Brestel. 
99 Text : K o l m e r : Parlamen t 11,10—17, unterschriebe n von Taaffe, Potocki , Berger. 
100 K o l m e r : Parlamen t II , 34. 
101 K o 1 m e r : Parlamen t II , 36—38; T o b o l k a : Dějiny II , 197—198. 
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run g des Dualismu s hatte n die Stimmun g bei den Tscheche n verschärft . Da -
her übergab Rieger sein Memorandu m an Napoleo n III. , und die tschechi -
sche politisch e Führun g entschlo ß sich zur Pilgerfahr t zur slawischen Aus-
stellung nach Moska u (1867) 102. Inzwische n verließen die tschechische n Ab-
geordnete n am 13. April 1867 mit einer staatsrechtlich - und nationalpolitisc h 
ausgerichtete n Begründun g den Landtag 103. In der folgenden Zei t brach zwi-
schen der alttschechische n und der jungtschechische n Richtun g — die sich 
einstweilen von der alttschechische n Mehrhei t formell noch nich t trennt e — 
ein Strei t um die Takti k aus, der eng mit dem Strei t um die Interpretatio n 
der Doktri n des böhmische n Staatsrechte s verknüpf t war. Die Alttscheche n 
stande n bei ihrem Bündni s mit dem staatsrechtliche n Adel auf dem stren g 
staatsrechtliche n Standpunk t und wollten in möglichs t allen zisleithanische n 
Vertretungskörper n Abstinenz üben . Die Jungtschechen , dem Adel im besten 
Falle zurückhalten d gegenüberstehend , glaubten nich t an die Durchführbar -
keit der Abstinenz , wiesen auf die Verschiedenhei t des Rückhalte s der Ab-
stinen z bei den Ungar n einerseit s (Selbstverwaltun g der Komitate! ) und den 
Tscheche n andererseit s und leugnete n die Richtigkei t der Forderunge n der 
Alttscheche n von der kommende n notwendige n Umstellun g der österreichi -
schen Außen- und Innenpolitik . Einstweile n siegten, unterstütz t von der Stim-
mun g des Volkes, die Alttscheche n und zwangen der kleinen jungtschechi -
schen Minderhei t ihre Abstinenz auf104. 

In dieser Atmosphär e überreicht e am 22. August 1868 Palack ý dem böhmi -
schen Oberstlandmarschal l im Name n von 81 tschechische n Landtagsabge -
ordnete n die von Rieger stilisierte und von Anton Ottoka r Zeithamme r be-
nannt e Deklaration 105, um ihre Abstinenz zu begründen . Die Deklaratio n war 
die radikalst e Formulierun g der böhmische n staatsrechtliche n Doktrin . Nac h 
ihr besteh t zwischen dem Herrsche r und der politische n böhmische n Natio n 
ein beiderseiti g gleichmäßi g bindende s Rechtsverhältnis , das durc h einen Ver-
trag der politische n Natio n mit Ferdinan d I. begründe t wurde und bis in die 
Gegenwar t durc h den Krönungsei d und Huldigungsei d der gesetzmäßigen 
Landesvertrete r jederzei t erneuer t wurde. Die Konstruktio n der politische n 
böhmische n Nation , die aus Tscheche n und Deutschböhme n bestehe n soll, zeugt 
von dem starken Einfluß der Idee n Eötvös ' und des von ihm entworfene n un-
garischen Nationalitätengesetze s auf Palacký . 

Die Lände r des Hause s Österreich , die bloß durc h die pragmatisch e Sank-
tion zu einem Reich e vereinigt wurden , bildeten nac h der Deklaratio n bis 
zum Jahr e 1848 keinen einheitliche n Staat . Selbst das Paten t vom 1. August 
1804 habe auf allen Rechte n des Lande s und besonder s auf den Königs-
krönunge n beharrt . Die Kron e Böhme n mit den ihr zugehörige n Länder n sei 
nie in einer Realunio n mit irgend einem österreichischen , geschweige denn 

1 0 2 T o b o l k a : Dějin y II , 153—158, 171—177. 
1 03 T o b o l k a : Dějin y II , 142 ff. 
1 0 4 T o b o 1 k a : Dějin y II , 162—165. 
105 Text : B e r n a t z ik : Verfassungsgesetze 1087—1091; K o l m e r : Parlamen t I, 

347—350; S r b : Dějin y 220—225. 
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zisleithanischen Staate gestanden, denn die Vereinigung durch die gemein-
same Dynastie für die Dauer derselben vereinte diese Länder zwar zu einer 
Monarchie, jedoch immer unbeschadet ihrer Selbständigkeit und besonders 
ihrer historischen und staatsrechtlichen Individualität, was selbst zur Zeit des 
Absolutismus niemals bestritten worden sei. Das Königreich Böhmen habe 
auch damals das Recht gehabt, nach dem Aussterben des regierenden Hauses 
frei und unbeschränkt einen König zu wählen und auf diese Weise wieder 
einen selbständigen Staat zu bilden. 

Alle Änderungen in dem Rechtsverhältnis zwischen Böhmen und der Dyna-
stie, also auch alle Änderungen der Verfassung Böhmens, wie auch die defi-
nitive Wahlordnung, könnten nach der historischen Landesverfassung und 
dem Kabinettschreiben vom 8. April 1848, ja selbst nach dem Oktoberdiplom 
nur auf dem Wege eines neuen Vertrages — wie wiederholt betont wird — 
zwischen dem König und der rechtmäßig vertretenen politischen Nation Böh-
mens vorgenommen werden. 

Kein außerböhmischer Vertretungskörper, also kein Reichsrat und auch 
keine Delegation — mit der einzigen Ausnahme einer selbständigen Delega-
tion der Länder der böhmischen Krone, welche mit Rücksicht auf gemein-
same Angelegenheiten dazu ordentlich bevollmächtigt wäre —, könne für 
Böhmen einen Teil der Reichsschulden übernehmen, noch Böhmen Schulden 
auferlegen oder dasselbe irgendwie binden. 

Das Oktoberdiplom und die Februarverfassung hätten ihre subjektive und 
objektive Gültigkeit von dem Moment an verloren, in dem ihr Hauptzweck, 
die Umgestaltung einer absoluten Monarchie in zwei Staaten, erfüllt würde. 

Ohne der politischen Nation Ungarns ihr Recht zum Vertrag mit dem 
Monarchen abzusprechen, können die Deklaranten nicht zugeben, daß durch 
derartige Verträge zugleich über die Rechte der böhmischen Krone entschie-
den werde und daß damit Böhmen — wenigstens faktisch — sein gleicharti-
ges und ebenso altes historisches Recht106 der Selbstbestimmung in seinen 
Staats- und Verfassungsangelegenheiten genommen werde. 

Die Übertragung des Rechtes, der Gesetz- und Verfassungsgesetzgebung 
vom gesamten Reichsrat auf einen engeren Reichsrat, die Schaffung einer 
Delegation irgend eines Zisleithaniens — einer nie dagewesenen und zufälli-
gen Gruppe der „übrigen Länder" ohne historische Grundlage — und die 
daraus folgende Beeinträchtigung der Landesautonomie und deren Unterwer-
fung unter das Votum einer vielleicht zufälligen Majorität in den Delegatio-
nen: dies alles betrachten die Deklaranten als neue, für Böhmen verderbliche 
Oktroyierungen, die in Böhmen ohne die vollständige Zustimmung einer be-
rechtigten und gerechten Vertretung Böhmens nie Rechtsgültigkeit erlangen 
können. 

Die Abgeordneten des Landtages hätten weder ein Recht noch ein Mandat 
zur Wahl oder zum Eintritt in den jetzigen, seinem Wesen nach veränderten 

Das ungarische Königtum ist älter als das böhmische, daher ist auch das ungari-
sche Staatsrecht älter als das böhmische. 
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Reichsrat . Da die große Mehrhei t Böhmen s gegen den Reichsra t gestimm t 
hatte , könnte n dessen Beschlüsse nich t rechtskräfti g binden d sein. 

Zuletz t beton t man die Gesinnun g der tschechische n Mehrhei t der böh-
mische n Lände r und die Notwendigkei t sowohl einer gerechte n Wahlordnun g 
als auch einer Durchführun g der Gleichberechtigun g beider Nationalitäten , 
sowie das Erforderni s für ein Übereinkomme n mit den deutsche n Landsleuten , 
dami t die Benachteiligun g der einen oder andere n Nationalitä t durc h die 
bloße Mehrhei t ausgeschlossen wird. 

In Mähre n übergaben die tschechische n Landtagsabgeordnete n am 25. Au-
gust dem Landeshauptman n eine Deklaratio n vom 22. August 1868107. Die 
mährisch e Deklaratio n unterscheide t sich sowohl formel l als auch inhaltlic h 
von der Deklaratio n von Prag. Sie wurde vor allem von den geistlichen Viri-
listen und einigen Adeligen unterzeichnet . Schon deshalb war ihr To n viel 
gemäßigter . Hie r fehlen die so scharf formulierte n Artikel der böhmische n 
Deklaration . Die böhmisch e Kron e wird auch hier einige Male erwähnt , das 
vertraglich e Verhältni s zwischen Köni g (Markgraf ) und Land wird aber nu r 
angedeutet . Die Oktroyierun g der Februarverfassun g gegenüber den Verfas-
sungen der Jahr e 1848/49 wurde ziemlich unterstrichen , die Dezemberverfas -
sung sowie der Dualismu s wurden zurückhalten d kritisier t und ihre Ungül -
tigkeit nich t direkt behauptet . Die mährische n Deklarante n erklärte n die un-
garische und böhmisch e Kron e für gleichberechtigt , da auch der größte Wi-
derstan d gegen den landesherrliche n Absolutismus kein qualitati v werter-
höhende r Fakto r für das ungarisch e Staatsrech t sein könne . De r engere 
Reichsra t sei 1867 übrigens für die überstürzt e Verfassungsgesetzgebung gar 
nich t kompeten t gewesen. Die mährische n Deklarante n kritisierte n den Man -
gel an tschechische n Schule n sowie an tschechische n Beamte n in Mähren . 

Die deutsch e verfassungstreue Mehrhei t des böhmische n Landtage s übergab 
diese Deklaratione n einer Kommission , die unte r andere m die Auffassung ver-
trat , daß der Landta g seine staatsrechtlich e Grundlag e lediglich in den gel-
tende n Staatsgrundgesetzen , nich t jedoch in den längst verfallenen ständische n 
Rechte n haben könne 108. Weiter lehnt e die Kommissio n die Annahm e der De-
klaratio n von der tschechische n Landtagsminderhei t als der Vertretun g der 
tschechische n Mehrhei t des Lande s ab, da der Landta g die einzige Vertretun g 
Böhmen s sei. 

Die Kommissio n betont e außerde m die Gleichberechtigun g beider Volks-
stämme , von dene n keinem vor dem andere n auf sein stärkere s Rech t poche n 
dürfe. Denselbe n Standpunk t zur Deklaratio n nah m der mährisch e Landta g 
ein, der darübe r hinau s die Unabhängigkei t Mähren s von Böhmen , sowie von 
jeder staatsrechtliche n Bindun g mit der böhmische n Ländergrupp e hervor -
hob 109. De r schlesische Landta g Schließlic h warf den böhmische n Deklarante n 
außer den erwähnte n Argumente n die Leugnun g von zahlreiche n historische n 

1 0 7 Tex t : S r b : Dějin y 229—235; K a m e n í č e k : Listá ř I I , 95 f. 
1 9 8 Tex t : S r b : Dějin y 227—229. 
1 0 9 Tex t : S r b : Dějin y 235. 
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Tatsache n vor und wies auf die Inkonsequen z derer hin , die mit den recht -
lich revolutionäre n Parlamente n in den Jahre n 1848/49 zusammengearbeite t 
hatten 110. 

Die Deklaratio n ist die radikalst e Formulierun g des böhmische n Staats -
rechtes 111. Sie leugnet die Existen z einer realen Unio n der Kron e Böhme n 
mit den andere n habsburgische n Ländern . Dies ist freilich unrichtig , da die 
pragmatisch e Sanktio n de iure eine zwar nu r dynastisch e Unio n schuf, die je-
doch zur Sicherun g ihre r Existen z sowohl die gemeinsam e Außenpoliti k als 
auch die gemeinsam e Verteidigun g voraussetzte ; doch war die pragmatisch e 
Sanktio n eher die Grundlag e für eine Realunion , als eine Schaffung der Real-
unio n selbst. Die Deklaratio n trägt dem Charakte r der Organisatio n des stän-
dischen Staate s der frühere n Neuzei t nich t genügend Rechnung . Hie r waren 
dem fast absolute n Willen des Herrscher s bestimmt e Belange vorbehalten , 
wie die Außenpoliti k — mit Ausnahm e der das Land dauern d belastende n 
Verträge —, ein bedeutende r Sektor der Finanze n sowie die Verteidigun g des 
Landes , insofern sie aus königliche n Mittel n getragen wurde. Die ständische n 
Verfassungen verpflichtete n den Herrsche r nich t zum Mitwirke n in allen Be-
langen des öffentliche n Lebens, sonder n teilten die Belange in rein landes-
herrliche , ständisch e und gemeinsam e Angelegenheite n (mi t Bezug auf das 
Recht , zu entscheiden) . Abgesehen von kleineren , rein königliche n Belangen , 
vereinigten die habsburgische n Könige die Außenpolitik , die Verteidigun g 
und teilweise auch die Finanze n ihre r drei Ländergruppe n in ihre r Han d und 
schufen zu diesem Zwecke dauernd e kaiserlich e und königlich e Behörde n 
sowie eine stehend e Wehrmacht , deren Anfänge auch in der Militärgrenz e zu 
suchen sind. Diese Institutione n prägten dem habsburgische n Staa t mindesten s 
in der Barockzei t den Charakte r einer realen Unio n auf. 

Die pragmatisch e Sanktio n war auch von einem andere n Gesichtspunk t aus 
gesehen sehr wichtig. Die Zah l der für die etwaige Thronfolg e in Betrach t 
kommende n Anwärter war quantitati v so groß, daß die freie Königswah l 
praktisc h zum nudu m ius herabsank . Die böhmisch e Deklaratio n projiziert e 
teilweise anderswo gewonnen e Begriffe in die böhmisch e Verfassungsgeschichte 
zurück . Dies ist besonder s bei dem Begriff der böhmische n politische n Na -
tion , der in der böhmische n Rechtsgeschicht e ohn e seinen moderne n Beige-
schmac k nu r ganz vereinzel t vorkommt , der Fall . In diesem Zusammenhan g 
ist auch der etwas allzu knapp e Vergleich zwischen dem ungarische n und 
dem böhmische n Staatsrech t in der Deklaratio n hervorzuheben . Die Behaup -
tung, das böhmisch e Rech t sei zumindes t faktisch mit dem ungarische n Rech t 
gleichartig , ist unrichtig . Die schon erwähnt e Hochschätzun g Palackýs gegen-
über der Selbstverwaltun g der ungarische n Munizipieni n seiner „österreichische n 
Staatsidee " hätt e Rieger zur Erwähnun g der sozialen Grundlag e der ungari -
schen Selbstverwaltun g führen müssen und dami t zum Erkenne n der gegen-

1 1 0 Tex t de r Erklärung : S r b : Dějin y 235—236. 
1 1 1 Die s ist wohl begründet , den n die tschechische n Deklaratione n im Weltkrie g 1914— 

1918 stehe n nich t meh r auf dem Boden des reine n Staatsrechtes . 
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sätzlichen böhmischen Gegebenheiten. Die Konstruktion der politisch-histori-
schen böhmischen Nation brauchte, um modern zu wirken, die ausdrückliche 
Einfügung beider Volksstämme in die Konstruktion selbst, oder eine einge-
hende Auseinandersetzung mit dem Problem des damaligen doppelnationalen 
Staatswesens112. 

Die böhmische Deklaration erwähnt den Verband der böhmischen Krone, 
ohne sich mit diesem näher zu befassen. Meist beruft sich die Deklaration auf 
die Rechte Böhmens, erwähnt jedoch manchmal auch den Verband der Länder 
der Krone Böhmen. Der historisch-juristische Unterschied zwischen dem 
Königreich Böhmen und der Krone Böhmen wird nirgends näher ausgeführt. 
Die Ursache dieser Zurückhaltung ist wohl eine zweifache. Rechtshistorisch 
war das gegenseitige Gefüge der Länder der böhmischen Krone ein ziemlich 
partikularistisches. Die Institution des Generallandtages trat nicht immer bei 
allen wichtigen Entscheidungen für die ganze böhmische Krone praktisch in 
Erscheinung. Vor der Schlacht am Weißen Berge hat der böhmische Landtag 
sogar das Recht der Wahl bzw. der Annahme des Königs öfters allein aus-
geübt. Nach der Schlacht am Weißen Berge kam der Generallandtag nur bei 
der Krönung zustande, dafür wuchs die Zuständigkeit der Hofkanzlei. Maria 
Theresia beeinträchtigte den psychologischen Verband der böhmischen Krone 
sehr wesentlich, auch im Bewußtsein der Mährer und Schlesier. Da den böh-
mischen Tschechen der lose Charakter der Verbindung der böhmischen Krone 
bewußt war und sie durch die Einstellung des mährischen und schlesischen 
Landtages von 1848 das Selbständigkeitsbewußtsein beider Länder kannten, 
wichen sie einer näheren Erörterung der Qualität dieser Verbindung lieber aus. 

Die mährische Deklaration bestätigte nur das eben Gesagte. Andererseits 
zeigte diese Deklaration die seit 1848 und 1861 im Wachstum begriffene 
staatsrechtliche Gesinnung der Mährer. Wenn diese Annäherung an den tsche-
chisch-böhmischen Standpunkt auch noch nicht bis zur Übernahme der gan-
zen staatsrechtlichen Doktrin ging, bedeutete sie doch sehr viel für das poli-
tische Zusammenwirken der böhmischen und mährischen Tschechen. 

Der Versuch eines Ausgleiches 

Die einleitenden Versuche des Ministeriums Potocki. Die Dezemberverfas-
sung, insbesondere das Ausgleichsstaatsgrundgesetz, umriß nun die Kompe-
tenz der gemeinsamen österreichisch-ungarischen, zisleithanischen und böh-
mischen Vertretungskörper sowie deren Organe in einer — verglichen mit 
dem Februarpatent und besonders mit dem Oktoberdiplom — relativ präzisen 
Weise. Dagegen wurde die Doktrin vom böhmischen Staatsrecht zuerst von 
den Ständen ausgeprägt, faktisch jedoch nicht einmal von einem kleinen Kreis 
konsequent verteidigt. Später wurde sie von den gegensätzlichen ethnisch-

E ö t v ö s , Josef Freiherr von: Die Garantie der Macht und Einheit Österreichs. 
2. Aufl. Leipzig 1859, S. 10, 85, 89, 92; S a u p p e r : Staatsproblem 26, 35ff., 175ff. 

98 



naturrechtliche n Prinzipie n fast verdräng t (1848/49 ) un d dan n in nich t ge-
nügen d ausgeprägte r Weise umschriebe n un d praktisc h verteidigt . Ers t 1868 
wurd e die staatsrechtlich e Doktri n durc h die böhmisch e Deklaratio n in radi -
kaler un d breite r Fassun g geprägt un d zum gesamtnationale n Program m er-
hoben . Dadurc h wurde n die praktische n Möglichkeite n ode r Aussichte n für 
eine n Ausgleich mi t Zisleithanie n sehr verengt , Zuma l beide Parteie n — Re -
gierun g un d Tscheche n — eine grundsätzlic h unterschiedlic h ausgeprägt e 
Stellun g einnahmen . Interessanterweis e sehen wir nun , nachde m sich das Fel d 
der mögliche n Kompromiss e verengt hatte , mehrer e Versuch e — un d zwar 
auc h großangelegt e Versuch e — zur Überbrückun g der steilen un d entfernte n 
Ufe r de r beide n etwaigen Vertragsparteien . 

Ministerpräsiden t Gra f Alfred Potock i war Autonomist , wollte jedoc h den 
verfassungsmäßige n Weg gehen , ohn e die Gleichberechtigun g un d die Ge -
fühle der Völker zu beeinträchtigen 1 1 3. So wollte ma n in vertrauliche n Ver-
handlunge n eine n Entwur f der Verfassungsreform ausarbeiten , de r dan n nac h 
Genehmigun g durc h den Kaise r dem Reichsrat e vorgelegt werde n sollte . Da -
bei gab sich Potock i gewissen, untereinande r schwer auszugleichende n Hoff-
nunge n hin ; er wollte zwar einige tschechisch e Forderunge n befriedigen , war 
jedoc h andererseit s bereit , die direkte n Wahle n in den Reichsra t notfall s zu 
billigen. Potock i sollte jedoc h bald die Grenze n dieses Kompromisse s kenne n 
lernen . Bereit s bei den Verhandlunge n mi t den tschechische n Vertreter n ab 
20. (besonder s am 29. un d 30.) April 1870 in Wien ließen die Tscheche n er-
kennen , daß sie zwar nich t radika l auf ihre n Forderunge n bestünden , anderer -
seits jedoc h die Beschickun g des Reichsrate s nac h wie vor absolu t ablehnten . 
Sie w,aren bereit , den Ausgleich mi t Ungar n als vollendet e Tatsach e anzuer -
kenne n wie auc h die Delegationen , sofern diese in de r Weise reformier t wür-
den , daß sie zu Delegatione n der Landtag e würden . Ansonste n wollten sie sich 
mi t Hilfe de r Regierun g die Mehrhei t im böhmische n Landta g sichern , u m 
die Wahlordnun g zu revidiere n un d eine Adresse an den Kaise r verabschie -
den zu lassen, die das Program m der Verfassungsreform enthalte n sollte 1 1 4. 

Potock i ließ sich durc h die bescheidene n Vorergebnisse von Wien nich t 
abschrecke n un d begab sich zu offiziellen Verhandlunge n mi t den Tscheche n 
nac h Prag . Di e tschechische n bürgerliche n Vertrete r sowie die Vertrete r des 
staatsrechtliche n Adels mußte n sich zuers t auf ein e Lini e einigen , was mi t 
keine n geringen Schwierigkeite n verbunde n war. De r Adel bekannt e sich zu r 

Programm : Wiene r Abendpos t 15. April 1870; B e u s t , Friedric h F . Gra f v.: Aus 
Drei-Viertel-Jahrhunderten . Bd. 2. Stuttgar t 1887, S. 530; B ü c h s e l , Elisabet h Ch. : 
Di e Fundamentalartike l des Ministerium s Hohenwart-Schäffl e von 1871. Ein Bei-
tra g zu dem Proble m des Trialismu s im Habsburgerreich . Breslau 1941, S. 8. (Bres-
laue r historisch e Forschunge n 17); Nachla ß H o h e n w a r t , Tagebuchaufzeichnun -
gen S.9 ; K o l m e r : Parlamen t I I , 53 ff.; S c h ä f f 1 e , Albert E. : Aus meine m 
Leben I . Berlin 1905, S. 189; S c h e n k - S u d h o f , Emilie : Kar l Gra f Hohenwart . 
Phil . Diss. Wien 1952, S. 33; S k e d l , A r t h u r - W e i ß , Egon : De r politisch e Nach -
laß des Grafe n Eduar d Taaffe. Wien 1922, S. 95 ff.; T o b o 1 k a : Dějin y I I , 199 ff. 
K o l m e r : Parlamen t I I , 56 ff.; T o b o 1 k a : Dějin y II , 203 ff.; Z e i t h a m m e r : 
Geschicht e I, 94. 

99 



Deklaration , obwohl ihm diese zu nationalistisc h orientier t war. Um nun die 
staatsrechtlich e Kontinuitä t mit dem Vormär z zu wahren , verlangte der Adel 
die Einberufun g des böhmische n Landtage s im Sinne des Kabinettschreiben s 
vom 8. April 1848, der dan n eine gerecht e und modernisiert e Landtags-Wahl -
ordnun g beschließe n sollte. Diese Forderun g des Adels und der Alttscheche n 
wurde von den Jungtscheche n bekämpft , die eine meh r demokratisch e Basis 
verlangten und bereit waren, sich einstweilen mit der Landtags-Wahlordnun g 
von 1861 abzufinden , und sich der Mehrhei t nu r ungern fügten. Bei den Be-
sprechunge n mit dem Ministerpräsidente n am 17. und 18. Ma i verlangten die 
Tscheche n aller Schattierunge n die Ernennun g eines Landesminister s (Hof-
kanzlers ) für die böhmisch e Kron e und waren nu r bereit , zu Verhandlunge n 
mit den andere n Landtage n Deputatione n aus dem Landta g zu senden 115. 
So scheiterte n die Verhandlungen . Die spätere n Aufforderunge n der Regie-
rung, die Wahlen für den Reichsra t doch durchzuführen , gingen fehl, obwohl 
die Regierun g auf die gefährlich e Lage währen d des deutsch-französische n 
Krieges hinwies und am 29. Juli 1870 den böhmische n Landta g auflöste, um 
der tschechisch-staatsrechtliche n Mehrhei t den Sieg zu sichern 116. 

Die Regierun g wollte den Fade n mit der staatsrechtliche n Oppositio n nich t 
ganz abreiße n lassen und beschrit t den sozusagen halboffiziellen Weg : Potock i 
und der Innenministe r Gra f Taaffe sandte n den staatsrechtlic h orientierte n 
deutschböhmische n ehemalige n Staatssekretär , Freiher r Josef Alexander von 
Helfert , um bei dessen tschechische n Freunde n und Bekannte n deren etwaige 
Bereitwilligkeit, gegen Zugeständniss e staatspolitische r Art in den Reichsra t 
einzutreten , zu erforschen . Helfer t kam mit einer Niederschrif t der tschechi -
schen Forderunge n nach Wien zurück , wo diese am 11.—16. August 1870 be-
sproche n wurden 117. Die Wiener Konferenzteilnehmer , Männe r des Vertrauen s 
des Kaisers und der Minister , bearbeitete n die tschechische n Forderunge n und 
beurteilte n sie nach juristischen und staatspolitische n Gesichtspunkten . 

Obwohl sie die tschechische n Forderungen , in Anbetrach t des Willens des 
Kaisers beim verfassungsmäßigen Wege zu verbleiben, als nich t geeignete 
Grundlag e für Verhandlunge n mit der Regierun g erklärten , fanden sie, daß 
man einen „böhmisch-mährische n Hofkanzler " ernenne n sollte, der dem Kai-

1 1 5 T o b o l k a : Dějin y I I , 205 ff.; Z e i t h a m m e r : Geschicht e I , 103 ff. 
1 1 6 M a t t u š , Karel : Paměti . Pra g 1921, S. 71 ff.; T o b o l k a : Dějin y I I , 208 ff.; 

Z e i t h a m m e r : Geschicht e I , 109 f. 
1 1 7 Tex t der Beschlüsse ; Z e i t h a m m e r : Geschicht e I , 111—120; An den Konferen -

zen nahme n teil : Gra f Friedric h Dürckheim , Hohenwart , Schaffle, Anto n Ritte r von 
Beck, Professo r Kar l Habietine k un d Freiher r Josef Alexande r von Helfert . — 
B ü c h s e l : Fundamentalartike l 18 ff.; Wien Verwaltungsarchiv , H o h e n w a r t : 
Tagebuchaufzeichnunge n I I Fase . I . Nr . 79, S. 2 ff.; F r i e d j u n g , Heinrich : Josef 
Alexande r Freiher r von Helfert . Historisch e Aufsätze. Stuttgart-Berli n 1919, 
S. 224 ff., 238; R o s l e r , Marie : Da s Ministeriu m Hohenwar t un d die deutsch -
böhmische n Ausgleichsverhandlunge n i. J . 1871. Phil . Diss . Wien 1926, S. 28; 
R u s o , Kur t : Albert Scha f fle un d Österreich . Ein Beitra g zu r interne n Geschicht e 
de r Donaumonarchi e in der zweiten Hälft e des 19. Jahrhunderts . Phil . Diss . Wien 
1960, S. 49 f.; S c h a f f l e : Leben I, 190, 194; S c h e n k - S u d h o f : Hohen -
wart 36 f.; T o b o 1 k a : Dějin y I , 213 ff. 
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ser die Beschlüsse des böhmischen und mährischen Landtages zur Sanktion 
vorlegen sollte. Zuvor hatte man sich im Ministerrat vergewissert, daß die 
Vorlage dieser Beschlüsse nicht in die Zuständigkeit eines anderen Vertre-
tungskörpers fiel. Die administrativen Angelegenheiten, die an das Ministe-
rium gelangten, wären von den betreffenden Ressortministern mit Zustim-
mung des Hofkanzlers zu entscheiden. Die Konferenz stellte sich gegen die 
Forderung, den Hofkanzler aus den Reihen des nationalen Adels zu nehmen. 
Die Statthalter in Böhmen und Mähren sollten das Land und Volk kennen 
und vor der Ernennung vom erwähnten Hofkanzler vorgeschlagen werden. 

Die Tschechen verlangten, daß der Kaiser ein Manifest an das böhmische 
Volk erlasse, in dem das böhmische Staatsrecht im Grundsatz anerkannt 
und bindende Versprechen gegeben würden, im Geiste desselben den Frieden 
in den Ländern der böhmischen Krone anzubahnen. Die Konferenzteilnehmer 
gelangten „nach reiflicher Erwägung alles dessen, was heute unter dem Be-
griffe des böhmischen Staatsrechtes" verstanden wird, zur Überzeugung, daß 
die Anerkennung dieses Staatsrechtes als Ganzes durch einen feierlichen Akt 
der Krone zur Negation sowohl des — selbst von den Tschechen anerkann-
ten — Oktoberdiploms als auch der gesamten Entwicklung des öffentlichen 
Lebens in allen Teilen des Reiches führen würde. Durch die angestrebte 
Wahrung der staatsrechtlich böhmischen Rechtskontinuität würde vor allem 
die von allen anderen Seiten festgehaltene zisleithanische Rechtskontinuität 
unterbrochen und hierdurch eine noch weit folgenschwerere Diskontinuität 
im öffentlichen Rechtszustande des ganzen Reiches heraufbeschworen. Da-
gegen einigten sich die Beratungsteilnehmer, daß es nicht bloß möglich, son-
dern geradezu geboten erscheine, dem berechtigten Gehalte dieses Staats-
rechtes in der weitgehendsten Weise Geltung zu verschaffen118. 

Nun sind die Folgen dieser prinzipiellen Einstellung der zisleithanischen 
Ministerien, die uns mehrfach begegnen werden, zu analysieren. Das zisleitha-
nische Ministerium, besonders dessen einflußreiche Mitglieder und vor allem 
der Kaiser selbst waren bereit, einzelne Teile der Forderungen der Tschechen 
und Staatsrechtler und der Doktrin vom böhmischen Staatsrecht gutzuheißen 
und als Normen, Staatsgrundgesetze, Gesetze oder auch nur als Verordnungen 
des Ministeriums in die zisleithanische Rechtsordnung zu übernehmen. Es ist 
juristisch klar, daß etwaige restaurierte Institutionen, wie z. B. der Hofkanzler 
der böhmischen Krone oder bestimmte, neu dem böhmischen Landtag zuge-
sprochene Bereiche der Zuständigkeit, ihre juristische Existenz •— entspre-
chend den Anmerkungen der Wiener Konferenz — nur vom zisleithanischen 
Recht, vom Oktoberdiplom, von der Februar- und Dezemberverfassung hätten 
ableiten können. Über das Oktoberdiplom, also über eine oktroyierte Norm, 
konnte man nicht weiter zurückgehen. Daher wären diese Institutionen und 
deren Zuständigkeitsbereiche trotz ihres materiellen Ursprunges vom böhmi-
schen Staatsrecht formell dem zisleithanischen Rechte entsprungen und wür-
den dessen Teile bilden. 

Z e i t h a m m e r : Geschichte I, 115 f., 119. 
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Nu n ist zu bedenken , daß, wie schon gesagt wurde, seit der Deklaratio n 
ein prinzipielle r Radikalismu s in der ganzen böhmische n staatsrechtliche n 
Doktri n eingetrete n war, der insbesonder e Nachdruc k auf die rechtshistori -
sche Kontinuitä t legte. Dadurc h wurde das ganze Ausgleichsproblem auch 
praktisc h verändert . Verlangte man tschechischerseit s noc h nach 1861 von der 
Regierun g in der Hauptsach e materiell e Zugeständnisse , so war man nu n 
selbst bei einem opportunisierende n Abweichen von der Deklaratio n tsche-
chischerseit s psychologisch nich t gewillt, auf das Hauptsächlichst e oder We-
sentlichst e — die Kontinuitä t — zu verzichten . Da s wichtigste Ziel war nun 
diese juristische Kontinuitä t mit dem vormärzliche n böhmische n Staatsrech t 
geworden — wie es vielfach lediglich nud o iure bestande n hatt e — und diese 
war wieder herzustellen . Dies bedeutet e freilich psychologisch ein sehr wich-
tiges Problem , denn die Kontinuitä t wurde von den breiten tschechische n 
Volksschichte n als eine rechtlich e Sonderstellun g und Selbständigkei t — mit 
bestimmten , kleinen Einschränkunge n nach ungarische m Muste r — verstan-
den 119. Das materiell e Rech t erschien der tschechische n Bevölkerun g dan k der 
Kontinuitätsthes e als das ursprüngliche , tschechisch e oder slawische Recht , 
gegenüber dem später überhan d nehmende n fremde n römischen , deutsche n 
oder österreichische n Recht . So wurden die faktischen Voraussetzunge n — be-
sonder s die psychologische n — des Ausgleiches erschwert . 

Die Teilnehme r der Konferen z schlugen folgende konkret e Zugeständniss e 
vor: Die Gleichberechtigun g beider Nationalitäte n sollte durc h Landesgesetz e 
gesichert werden . Die Landtags-Wahlordnunge n sollten revidiert werden 
durc h Abschaffung der Virilisten und durc h Beschickung  der Landtag e nu r 
mit direkt gewählten Abgeordneten . Dabe i sollte nu r nac h zwei Hauptgrup -
pen gewählt werden : der städtisch-gewerbliche n und der ländlic h grundbesit -
zende n Bevölkerung 120; letzter e sollte aus dem Wahlkörpe r der höchst - und 
minderbesteuerte n bestehen . Die Landesautonomi e in der Gesetzgebun g sollte 
besonder s dadurc h erweiter t werden , daß der böhmisch e und mährisch e Land -
tag das Rech t erhielten , selbst in den dem Reichsrat e vorbehaltene n Gegen -
stände n Spezialgesetze Zu berate n und zu beschließen , wobei jedoch jedes der-
artige Geset z vor seiner Sanktionierun g der Beschlußfassun g des Reichsrate s 
unterliege n sollte. De r Reichsra t hätt e dabei zu prüfen,  ob sich das Geset z 
mit den Interesse n des Reiche s vertrüge oder nicht 121. 

Auch in administrative n Angelegenheite n sollte die Landesautonomi e er-
weitert werden : Zunächs t wären die Statthalte r für jede Verletzun g der Lan-
desgesetze aus Vorsatz oder aus grober Nachlässigkei t verantwortlic h zu er-
klären . Unte r Festhaltun g der Verantwortlichkei t der Regierun g für die 
Durchführun g sowohl der Reichs^ als der Landesgesetz e wäre sodan n die 

Dies e radikal e Stimmun g äußert e sich in den zahlreiche n Volksversammlungen , die 
„Tábory " genann t wurden ; dazu : M a t t u š : Pamět i 77. 
So würde also die Kuri e des Großgrundbesitze s — allerding s nich t bloß des land -
täfliche n — wiederu m unte r eine r andere n Benennun g im Landta g vertrete n sein. 
Nachla ß Hohenwar t F a s e l , Nr . 78, Beilage. Tex t : B ü c h s e l : Fundamentalarti -
kel, Anhan g A „Inner e Politik" , S. 73—81. 
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politische Verwaltung in den Ländern in nachstehender Weise zu organisieren: 

a) Als autonome Körperschaften in jedem dieser beiden Länder werden die 
Ortsgemeinde, die Bezirksausschüsse und der Landesausschuß anerkannt. 
Dieselben genießen mit Unterordnung unter die Reichs- und Landesgesetze 
die vollste Autonomie. 

b) Gegen die Verfügungen dieser Körperschaften gibt es keinen Rekurs, wohl 
aber steht jedem, der sich durch derlei Verfügungen in seinem Rechte yer-
letzt fühlt, die Beschwerde an die Regierung offen. 

c) Die Regierung kann Verfügungen der autonomen Körperschaften, durch 
welche ein bestehendes Gesetz verletzt wurde, jeder Zeit aufheben. 

d) Autonome Körperschaften, denen die Regierung einen Teil ihrer voll-
ziehenden Gewalt überträgt, sind die Bezirksausschüsse und der Landesaus-
schuß. Jede Übertragung erfolgt stets nur in widerruflicher Weise. 

e) Der Bezirksausschuß besteht aus einer entsprechenden Vertretung des Be-
zirkes unter dem Vorsitze eines Obmannes, den der Ausschuß selbst aus 
seiner Mitte wählt. Der Obmann soll die zu diesem Posten erforderliche 
Gesetzeskenntnis und praktische Eignung aufweisen. Er ist einerseits der 
Regierung für die Beachtung der Gesetze und andererseits sowohl der Re-
gierung als auch dem Ausschuß für seine ganze Amtsführung verant-
wortlich. 

f) Den so zu bildenden Bezirksausschüssen überträgt die Regierung die ge-
samte Verwaltung in erster Instanz und überläßt ihnen dazu auch einen 
entsprechenden Teil der Steuern. 

g) Die Landesverwaltung wird von der Statthalterei und vom Landesausschuß 
besorgt. Die Entscheidung über die unter b) erwähnten Beschwerden steht 
jederzeit der Statthalterei zu. Dagegen geht die Vollziehung und Hand-
habung der Landesgesetze möglichst vollständig an den Landesausschuß 
über. 

h) Der Landesausschuß ist verpflichtet, seine Beratungsprotokolle dem Statt-
halter zur Einsicht vorzulegen und demselben nach seinem Begehren die 
betreffenden Verhandlungsarten mitzuteilen. 

i) Die oberste Instanz in Administrativsachen ist das Ministerium, und der 
Hofkanzler. Vor diese Instanz werden nur die wichtigsten Angelegenheiten 
gebracht. 

Zu dem Wunsch, daß der Kaiser den bevorstehenden Landtag in Prag per-
sönlich eröffnen solle, wurde die Krönung unter Zuziehung der Vertreter von 
Mähren und Schlesien vorgeschlagen, die persönliche Landtagseröffnung durch 
den Kaiser jedoch offen gelassen. Schließlich wurde zu der Forderung, daß 
der Landtag ohne Präjudiz für die Zukunft die Delegation wählen solle, 
gesagt, daß die Mitwirkung der Abgeordneten aus Böhmen bei der Erledi-
gung etwaiger Verhandlungen dieser Forderungen notwendig sei. 

Die Konferenz war sich einig, daß der Ausgleich mit Ungarn in keiner 
Weise berührt werden dürfe, daß die Anwendung der auf den böhmischen 
Ausgleich formulierten Grundsätze auf andere zisleithanische Kronländer 
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möglic h sein müsse , daß die Forderun g nac h eine m Landesministe r (Hof -
kanzler ) für Galizie n analo g auc h andersw o erfüllt werden un d daß der 
Reichsra t die Wah l de r Abgeordnete n ne u ordne n solle. 

Wen n ma n nu n die Denkschrif t un d die vorgeschlagene n Zugeständniss e 
vom Gesichtspunk t der Aussichte n auf dere n Verwirklichun g durc h die ver-
fassungsmäßige Behandlun g im Reichsra t sowie im böhmische n Landta g un d 
dere n Durchführbarkei t im praktische n Lebe n beurteile n will, dan n kan n ma n 
diese Vorschläge als ziemlic h nüchter n un d der damalige n Lage angemesse n 
erklären . Di e Vorschläge nehme n Abstand von der unumschränkte n Unter -
ordnun g unte r die Wünsch e des staatsrechtliche n Adels un d entferne n sich 
dadurc h von den radikale n Forderunge n des staatsrechtliche n Programms . 
Besonder s bemerkenswer t ist die Übernahm e der Idee n des Grafe n Hohen -
wart aus dessen Denkschrif t vom Mär z 1870 übe r die Erweiterun g der Lan -
desautonomi e im Bereic h der Administrative . Hie r wurd e ein großzügiger 
Pla n entwickelt : Di e Selbstverwaltun g in dem Verwaltungswesen Zisleitha -
nien s in eine m breite n Ausma ß einzuführe n un d diese dadurc h zu entbüro -
kratisieren . Diese r Pla n war jedenfall s de r erste , de r von halboffizielle r Seite 
ausgearbeite t wurde . Freilic h war dieser Pla n von Anfang an realpolitisc h 
schwach , da sich die tschechisch-staatsrechtlich e Koalitio n dem Radikalis -
mu s bereit s ziemlic h star k verschriebe n hatt e un d die Zustimmun g des Kai -
sers noc h nich t siche r war. 

Di e führende n Teilnehme r der Wiene r Konferenze n trafe n sich mi t ihre m 
Schriftstüc k am 20. August 1870 in Pardubit z geheim mi t den tschechische n 
Führern 1 2 2 . Nu n fande n die Wiene r sehr zäh e Partner , die in der vom Grafe n 
Cla m verfaßte n Antwortschrif t die virtuell e Anerkennun g des böhmische n 
Staatsrechts , ein wirklich ausgleichsfreundliche s Ministerium , eine n böhmi -
schen Statthalter , de r das Vertraue n der Bevölkerun g besäße un d beide Spra -
che n beherrschte , un d die Ernennun g eine s böhmische n Hofkanzler s ode r Mi -
nister s verlangten . Zuletz t fordert e ma n die Einfügun g Mähren s in die Aus-
gleichspläne . Schließlic h entschlo ß sich der tschechisch-staatsrechtlich e Block, 
doc h in den böhmische n Landta g einzutreten , in der Hoffnung , in der könig-
liche n Botschaf t ein Bekenntni s zum böhmische n Staatsrech t höre n zu können . 

Z u dieser Zei t wurde n von beide n Seite n bedeutend e un d anscheinen d er-
folgversprechend e Schritt e zum nationale n Ausgleich getan . Am 21. Ma i 1870 
schlu g das alttschechisch e Tagblat t „Pokrok " den deutsche n Landsleute n vor, 
den Entwur f eine s Nationalitätengesetze s auszuarbeite n un d in diesen sämt -
liche Kautele n einzufügen , u m die Deutsche n vor de r tschechische n Mehrhei t 
(in Böhmen ) zu sichern . Di e Tscheche n verlangte n nac h „Pokrok " nur , daß 

Als Vertraut e der Regierun g Potock i waren anwesen d Beck, Habietinek , Helfert . 
Di e Tscheche n vertrate n Clam , Rieger un d Pražák . Da s Ergebni s des Pardubitze r 
Treffen s wurde vom Grafe n Cla m in eine r Denkschrif t niedergeschrieben . — Nach -
laß Hohenwart , Anlage zu r Biographie , Fase . I , Nr . 79, Beil. 4; Tex t : Z e i t h a m -
m e r : Geschicht e I , 122—127; dazu : B ü c h s e l : Fundamentalartike l 21; H o -
h e n w a r t : Tagebuchaufzeichnunge n 4 f.; R u s o : Schäffle 51 ff.; S c h a f f l e : 
Leben I, 194 f.; T o b o l k a : Dějin y I , 217. 
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alles, was zum Vorteil der Deutschen festgelegt worden wäre, auch umgekehrt 
zum Vorteil der Tschechen gelten solle. Um die Deutschen ganz vor einer 
Überlistung zu sichern, sollte das Nationalitätengesetz verabschiedet und 
sanktioniert werden, bevor man zur Lösung der staatsrechtlichen Probleme 
und den Verfassungsfragen überging. Nachdem die deutschliberale „Bohemia" 
diese Idee positiv gewertet hatte, begann knapp vor der Landtagseröffnung 
eine Verhandlung der tschechischen und deutschen politischen Vertreter 122\ 
Nun kam jedoch die erste praktische, wohl psychologisch bedingte Schwierig-
keit. Die Tschechen erklärten das Nationalitätengesetz und die Revision der 
Landtagswahlordnung als das beste Mittel zur Verständigung. Die Deutschen 
werteten diese Initiative günstig, warfen jedoch die Frage auf, ob es nicht 
zweckmäßiger wäre, zuerst zur Lösung der staatsrechtlichen Fragen zu schrei-
ten. Die Tschechen meinten, man könnte sich in den praktischen Fragen 
eher verständigen und verlangten diesmal von den Deutschen direkt den Ent-
wurf eines Nationalitätengesetzes. Die Deutschen beharrten jedoch darauf, 
daß die Tschechen einen solchen Entwurf vorlegen sollten. Die Tschechen 
stimmten zu, jedoch haben die staatspolitischen und staatsrechtlichen Fragen 
diese sehr wichtige, ja eigentlich wesentliche Voraussetzung für eine etwaige 
staatsrechtliche Lösung vorübergehend in den Hintergrund gedrängt123. 

Der böhmische Landtag wurde am 30. August 1870 mit einer kaiserlichen 
Botschaft eröffnet, die zu den Reichsratswahlen aufforderte124. Der Landtag 
beantwortete diese Botschaft mit der Adresse vom 14. September 1870, und 
der beigelegten Denkschrift, die auf der radikalen staatsrechtlichen Einstel-
lung beharrte12ä. Die Regierung antwortete mit einem Reskript vom 26. Sep-
tember 126, in dem einerseits die Bereitwilligkeit des Kaisers ausgesprochen 
wurde, dem Königreiche Böhmen die Unteilbarkeit und Unveräußerlichkeit 
zu bestätigen und durch die Krönung die innere Verbindung mit dem böhmi-
schen Volk zu demonstrieren, in dem jedoch die Bindung durch die Staats-
grundgesetze von 1860, 1861 und 1867 erwähnt und die Notwendigkeit, nur 
auf verfassungsmäßigem Wege die Staatsgrundgesetze sowie die Landtags-
Wahlordnung vom Jahre 1861 abzuändern, hervorgehoben wurde. Am Schluß 
kam die übliche Aufforderung zu den Wahlen in den Reichsrat. Die darauf 
folgende neue Adresse126" beharrte auf dem alten Standpunkt und sprach von 
der Krönung als dem Symbol der staatsrechtlichen Selbständigkeit und der 
Souveränität des böhmischen Staates. Darauf wurde der böhmische Landtag 

i22a £)je Verhandlungen gingen wahrscheinlich auf tschechische Initiative zurück. Die 
tschechischen Vertreter bei den Verhandlungen waren: Rieger, Bělský, Klaudy , 
Grünwal d un d de r Jungtschech e Sladkovský, die deutsche n Vertreter : Herbst , 
Schmeykal , Hasner , Banhan s un d Czyhlarz . 

1 2 3 S r b : Dějin y 276 f.; T o b o l k a : Dějin y I I , 219; Z e i t h a m m e r : Geschicht e I , 131. 
1 2 4 Tex t : S r b : Dějin y 278—279; dazu : T o b o l k a : Dějin y I I , 220f. 
1 2 5 Tex t der Adresse: S r b : Dějin y 281—284, der Denkschrif t 284—297; dazu T o -

b o l k a : Dějin y II , 221 f.; die Adresse wurde von Clam , die Denkschrif t von Rie-
ger verfaßt . 

! 2 6 Tex t : S r b : Dějin y 304—306; daz u T o b o l k a : Dějin y II , 224 f. 
126« Tex t : S r b : Dějin y 306—309. 
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vertagt un d mi t dem Paten t vom 5. Oktobe r 1870 wurde n auf der Grundlag e 
des Notwahlgesetze s vom 29. Jul i 1868 RGBl . Nr . 81 direkt e Wahle n für den 
Reichsra t ausgeschrieben . D a nu n von den Gewählte n lediglich die Deutsch -
liberale n in den Reichsra t eintraten , währen d die Tscheche n in der Abstinen z 
beharrten , gewanne n die Verfassungstreue n im Reichsra t die Mehrhei t un d 
zwangen das Kabinet t Potock i am 23. Novembe r 1870 zur Demission 1 2 7. 

Die Stabilisierung der böhmischen staatsrechtlichen Doktrin in den Jahren 
1870—1871. Di e böhmisch e staatsrechtlich e Doktri n wurd e rein historisc h 
von Hug o Toman 1 2 8 , meh r allgemeinverständlic h von Kare l Mattuš 1 2 9 un d 
ganz ausführlic h von dem Historike r Josef Kalousek 1 3 0 ausgearbeitet . Kalou -
sek widme t sein Buch bezeichnenderweis e den „Wiederhersteller n des beider -
seitigen Vertrages zwischen dem Köni g un d der böhmische n Nat ion " un d 
bring t ein Zita t des französische n Rechtsliberale n Royer-Collar d von 1822, 
der das öffentlich e Rech t gänzlic h auf de r Lehr e vom Vertra g un d der Gegen -
seitigkeit aufbaut . Diese s Recht , selbst wenn es in den Gesetze n aufgehobe n 
wurde , hab e sich in der Stimmun g des Volkes erhalten . Kalouse k unterschei -
det im öffentliche n Rech t zwischen Verfassungsrech t un d Staatsrecht 1 3 1. Da s 
Verfassungsrech t enthäl t die grundlegend e Bestimmung , die den Antei l der 
Kron e sowie der Landesvertretun g an der innere n Gesetzgebun g umschreibt , 
währen d das Staatsrech t die andere n Vorschrifte n des öffentliche n Rech -
tes enthält , die die auswärtige n Verhältniss e regeln . Nu n versteh t de r 
Verfasser unte r diesen auswärtige n Verhältnisse n offenbar nich t nu r inter -
national e Beziehunge n der Staaten , sonder n besonder s bei zusammengesetz -
ten Staatsgebilde n wie Österreich-Ungar n auc h die Normen , die das Verhält -
nis eine s Teile s (de r böhmische n Krone ) zu den andere n Kronländer n un d 
Kronländergruppe n sowie zu dere n Gesamthei t regeln . 

Von diesen Voraussetzunge n ausgehend , biete t Kalouse k vor allem die Ge -
schicht e des rechtliche n Verhältnisse s des böhmische n Staate s zum deutsche n 
Reich . De r Verfasser geht auc h hie r von dem Vertrage aus un d finde t kein 

Da s neu e Ministeriu m Hohenwar t wurde erst späte r (im Februa r 1871) ernannt , 
sodaß das demissioniert e Ministeriu m Potock i die Geschäft e vorerst weiterführte . 
T o m a n , Hugo : Schicksal e des böhmische n Staatsrechte s in den Jahre n 1620— 
1627. Pra g 1870; D e r s . : Da s böhmisch e Staatsrech t un d die Entwicklun g der 
österreichische n Reichside e vom Jahr e 1527—1848. Ein e rechtsgeschichtlich e Studie . 
Pra g 1872. 
M a t t u š , Karel : Historick é právo a národnos t co základov é státníh o zřízen í 
říše Rakousk é [Da s historisch e Rech t un d die Nationalitä t als Grundlage n der 
staatliche n Verfassung Österreichs] . Pra g 1867; D e r s e l b e : Několi k myšléne k 
o českém stát u [Einig e Gedanke n übe r den böhmische n Staat] . Pra g 1870. 
K a l o u s e k verfaßte zuers t die Broschüre : Einig e Grundlage n des böhmische n 
Staatsrechtes . Pra g 1869 (2. Aufl. 1871), sowie die große Arbeit : České státn í právo . 
Pra g 1871. Dies e erst e Ausgabe wird nu n in unsere r Abhandlun g herangezoge n 
un d zitiert , nich t jedoc h die zweite Ausgabe des Werkes von Kalouse k aus dem 
Jahr e 1892, die mancherort s von der neue n Situatio n nac h 1871 nich t unbeein -
flußt ist. 
K a l o u s e k : Práv o 1, 26. 
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lehensrechtliche s Verhältni s Böhmen s zum römisch-deutsche n Reiche 132. Böh-
men sei auch in der Außenpoliti k souverän gewesen. Besonder s werden die 
qualifizierte n Äußerunge n der habsburgische n Könige über den Mange l an 
militärische n und steuerliche n Verpflichtunge n zum Reich betont . Die Ter -
minologi e Kalousek s ist manchma l sehr modernisierend . Bei der Erörterun g 
der Thronstreitigkeite n der Přemyslide n sprich t er z. B. von der Wahl der Na -
tion 133; von dem Terminu s Staa t gar nich t zu sprechen . 

Weiter analysier t Kalouse k die Unteilbarkei t und staatsrechtlich e Selbstän-
digkeit Böhmens . Hie r geht er von der Gesamthei t der aus den Inkorpora -
tionsurkunde n Karls IV. geschöpften Rechtspersönlichkei t der Kron e Böh-
men aus, erwähn t etwas verlegen die Bestätigun g dieser Urkunde n durc h die 
kaiserlich e Macht 134 und legt den stark partikularistische n Charakte r der Ein -
heit der Lände r der böhmische n Kron e dar . Auch hier findet er ein vertrag-
liches Verhältni s zwischen jedem Land der böhmische n Kron e und dem König . 
Dabe i stößt er auf die Tenden z der böhmische n Stände , die bestrebt waren, 
bei der Regelun g von Angelegenheiten , die von Bedeutun g für die ganze 
Kron e waren, mit dem Köni g im Name n der Kron e selbst zu entscheiden , 
wodurc h zahlreich e Protest e der Nebenlände r hervorgerufe n wurden 135, die 
wiederum zu Versicherunge n der böhmische n Ständ e führten , in Zukunf t die 
Mitwirkun g der Ständ e der Nebenlände r zu beanspruchen . Kalouse k legt diese 
Tatsach e objektiv dar, gerät jedoch beim Ziehe n der Folgerunge n für die Ge -
genwart in unverkennbar e Verlegenheit , da er selbst die böhmische n Ständ e 
rügen muß , einen schlesischen Separatismu s zu schüren 136. Dabe i beton t er 
den fideikommissarischen , nich t patrimoniale n Charakte r der böhmische n 
Krone , wofür er als Hauptargumen t das Wahlrech t der Kron e nach dem 
Aussterben der Dynasti e anführt 137. Die Könige als stärkstes Bindeglied zwi-
schen den einzelne n Länder n der Kron e seien durc h dieses Wahlrech t ver-
pflichte t gewesen, die Selbständigkei t der Kron e Böhmen s aufrech t zu erhal -
ten und jede staatspolitisch e Vermengun g mit andere n Länder n und Staats -
gebilden zu vermeiden . Da die ständische n Verfassungen bestimmt e Belange, 
besonder s einige Einkünfte , der unbeschränkte n Mach t des Königs überlie -
ßen, hätte n die Könige diese Befugnisse benutzt , um in dieser Sphär e die Kron e 
Böhme n mit andere n Länder n zu unifiziere n und in dieser Hinsich t eine 
Realunio n auszubauen 138, währen d die habsburgische n Lände r ansonste n bis 
zur Hälft e des 18. Jahrhundert s eine Personalunio n dargestell t hätten . 

Kalouse k betont , daß neben dem Köni g auch bestimmt e Finanzen , das 
Berg-, Münz- , Lehnwesen , das Kammergerich t sowie der Appellationsgerichts -

1 3 2 K a l o u s e k : Práv o 6, 20 f., 23 f., 36 f. 
1 3 3 K a l o u s e k : Práv o 8, 18, 25. 
1 3 4 K a l o u s e k : Práv o 76 f. 
1 3 5 K a l o u s e k : Práv o 92—101. 
1 3 6 K a l o u s e k : Práv o 97 f. 
1 3 7 K a l o u s e k : Práv o 104 zitier t hie r Groti i Hugonis : D e iure belli ac pacis , lib. 1, 

cap . III . , § VII . 
1 3 8 K a l o u s e k : Práv o 105 f. 
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hof als höchst e Instan z übe r den städtische n Gerichte n gemeinsam e Organ e 
der böhmische n Kron e waren . Nac h dem Köni g sei das wichtigste gemein -
same Orga n der Kron e die böhmisch e Hofkanzle i gewesen, die nac h der 
Schlach t am Weißen Berge zu eine m vollständige n Ministeriu m der Kron e ge-
worde n sei, da der Köni g durc h diese Behörd e bis zum Jahr e 1749 die gesetz-
gebende , administrativ e un d richterlich e Gewal t ausgeüb t habe . Di e weitere n 
gemeinsame n Belange waren die Verteidigung , die internationale n Verträge , 
die Generallandtag e un d das Einwöhnerrecht . De n Generallandta g sämtliche r 
Lände r de r böhmische n Kron e stütz t Kalouse k durc h das Privilegium 
Karl s IV. vom 27. Septembe r 1355, erwähn t jedoc h auc h manche n Wider -
stand , den diese Generallandtag e in den Nebenländer n der Kron e hervor -
riefen un d die König e zu r Ausfertigun g von Privilegien zwangen , die •  den 
Nebenländer n ihr e Entscheidun g ode r vielmeh r Mitentscheidun g sicherten 1 3 9 . 
Auch die bereit s erwähnte n hegemonische n Tendenze n des böhmische n Land -
tages gegenübe r den Nebenländer n waren eine r häufigen Einberufun g der Ge -
nerallandtag e nich t förderlich . Di e Generallandtage , die ihre n Höhepunk t 
währen d der ständische n Revolutio n in den Jahre n 1619—20 erreichten , ver-
flüchtigte n sich nac h der Schlach t am Weißen Berge zu Krönungslandtagen . 
Da s gemeinsam e Einwohnerrech t de r höhere n Ständ e — das Inkola t — er-
hiel t sich bis zum Jahr e 1848140. 

Besonder s heb t Kalouse k die Pflich t des böhmische n Landtages , die Einhei t 
de r böhmische n Kron e Zu schützen , hervor . Hie r geht er vom Majestätsbrie f 
des König s Wladislaw vom 12. Novembe r 1499 über das Verbot der Ver-
äußerun g der Krongüte r aus, de r in die Landesordnunge n aufgenomme n wurd e 
un d nac h dessen Bestimmunge n der böhmisch e Landta g bei der Abtretun g so-
wohl de r Lausit z im Jahr e 1635 als auc h Schlesien s im Jahr e 1745 von 
der böhmische n Kron e u m Zustimmun g vom Herrsche r angegange n wurde . 
Auch diese Tatsache n biete n dem Verfasser den Beweis, daß die böhmisch e 
Kron e selbst nac h der Schlach t am Weißen Berge kein Eigentu m (Patrimo -
nium ) der Dynasti e geworden , sonder n wie frühe r ein fideikommissarische r 
Staa t geblieben sei1 4 1, in dem die Dynasti e nu r de r einstweilige Nutznießer , 
de r dauernd e Eigentüme r un d ständig e Mitbesitze r aber die Natio n selbst 
geblieben ist. 

Bei den Erörterunge n übe r den erbliche n ode r wählbare n Charakte r des 
„böhmische n Reiches " (říše) 1 4 2 finde t Kalousek , da ß die Königswah l un d Erb -
lichkei t nebeneinande r bestande n un d sich gegenseitig einschränkten 1 4 3 . Ka -

139 K a l o u s e k : Právo 127 beruft sich hier auf den Deutschliberale n D'Elvert : Ver-
einigun g 58 und , den diesem sich nähernde n C h l u m e c k y : Verfassung 37. 

1 4 0 B a x a : Inkolát . 
1 4 1 K a l o u s e k : Právo 159; der Eötvössch e Begriff der politische n Natio n — die 

eventuel l aus mehrere n Natione n zusammengesetz t ist — beeinfluß t Kalouse k 
sehr stark. 

142 Der tschechisch e Ausdruck „říše " (Reich ) wurde imme r für das alte römisch e und 
römisch-deutsch e Reich , nie jedoch für das Königreic h oder die Kron e Böhme n 
gebraucht . 

1 4 3 K a l o u s e k : Právo 160. 
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lousek sieht in der Geschichte der Erbfolge oder Wählbarkeit des Thrones 
Beweise für seine These von dem freiheitlichen Geist144 und dem gleich-
zeitig konservativen Charakter der böhmischen Verfassung145 in der Vergan-
genheit, obwohl ihm die Geschichte der Absetzung König Sigismunds durch 
die Hussiten eine gewisse Verlegenheit bereitet146. Nach der Schlacht am Wei-
ßen Berge entfiel die Annahme des Königs147, trotzdem sei aber das Recht 
der Stände der Krone Böhmen geblieben, den König nach dem Aussterben 
der Dynastie zu wählen, wie auch das Verbot der Veräußerung von Kron-
gütern, also die wesentlichen Eigenschaften des fideikommissarischen Staats-
wesens. Die pragmatische Sanktion brachte als Neuerung die Untrennbar-
keit der habsburgischen Länder sowie die Verpflichtung, diese Einheit zu 
verteidigen148. Sollte, meint Kalousek, die herrschende Dynastie im Mannes-
stamm aussterben, dann müßten die Länder der böhmischen Krone zur Thron-
besteigung des nächsten Erben aus dem weiblichen Stamme ihre Zustimmung 
neu aussprechen, denn in der Erweiterung der etwaigen Erben überstieg die 
pragmatische Sanktion das Ausmaß des für einen fideikommissarischen Staat 
Möglichen149. 

Ganz folgerichtig betrachtet Kalousek die wesentlichen Bestimmungen der 
Verfassung auf der Grundlage des Vertrages, der zwischen dem König und 
der Nation abgeschlossen wurde, nach dessen neuer Bestätigung der König 
angenommen und gekrönt wurde und — in den Nebenländern — nach der 
Erbhuldigung die Regierung ergriff. Die Nation benützte nach Kalousek die-
ses Mittel, um sich nach den bitteren Erfahrungen mit den ersten fremdstäm-
migen Königen zu sichern150. 

Bei der Betrachtung der böhmischen und mährischen Verfassung vor dem 
Umsturz durch die Schlacht am Weißen Berge wird zwischen dem unbe-
grenzten und dem begrenzten Bereich der königlichen Macht unterschieden, 
die eine Folgerung des beiderseitigen Vertrages zwischen König und Nation 
sei. Kalousek hebt die fortschrittliche Kraft, die die von den Königen 
(selbst, vom schwachen Wladislaw) verbotenen Kreistage darstellten151, her-
vor. Sehr wichtig für die Entfaltung der ständischen Freiheiten sei die Be-
willigung der Steuern152. Dabei betont er die schweren Opfer an Steuern, die 
die böhmische Krone für die Verteidigung von Ungarn im 16. und 17. Jahr-

144 K a l o u s e k : Právo 206. 
145 K a l o u s e k : Právo 222. 
146 K a l o u s e k : Právo 170 f. 
147 K a l o u s e k : Právo 229. 
148 K a l o u s e k : Právo 240 ff. 
149 K a l o u s e k : Právo 245 ff. Kalousek erwähnt (S. 246) die Unmöglichkeit der 

Thronbesteigung des Hauses Wittclsbach oder Wettin im Falle des praktisch un-
denkbaren Aussterbens des Mannesstammes des Hauses Habsburg-Lothringen (im 
Jahre 1871). Sein Argument ist jedoch politisch, modern nationalistisch, nicht ju-
ristisch. 

150 K a l o u s e k : Právo 248. 
151 K a l o u s e k : Právo 294, 309 ff. Es handelt sich um das am 14. Juni 1494 in 

Kaschau herausgegebene Patent. 
152 K a l o u s e k : Právo 314—321. 
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hundert gebracht hat; dafür verdiene sie eine der ungarischen Krone eben-
bürtige staatsrechtliche Stellung153. 

Bei der Schilderung des Gesetzgebungsrechtes betont Kalousek, daß der Kö-
nig selbst keine Normen herausgeben konnte, daß sich dagegen die Stände 
durch einige Landtagsbeschlüsse das Normsetzungsrecht ohne die königliche 
Sanktion zusprachen154; die Stände hatten das Recht der Gesetzesinitiative. 
Das Kriegsrecht gehörte dem König im Einvernehmen mit den Ständen, denn 
der König konnte bereits nach dem Inaugurationsdiplom König Johanns vom 
25. Dezember 1310 die Stände ohne ihre Zustimmung nicht zur Stellung des 
Landesaufgebots außerhalb des Landes zwingen155. 

Zur Darstellung der Verwaltung in den Städten und auf dem Land über-
gehend, schickt Kalousek voraus, daß die Regierung in Böhmen und Mähren 
gewissermaßen einer parlamentarischen Regierung ähnlich gewesen sei und 
in ihrer Entwicklung zu dieser Form immer mehr hinzielte. Diese Schilderung 
entspricht zwar im allgemeinen den Tatsachen, verklärt jedoch manche Be-
gebenheiten und beachtet nicht die Tatsache, daß in der jagelionischen Zeit, 
in der das ständische Element absolut vorherrschend war, eine gewisse, dann 
freilich überwundene Gefahr eines Bürgerkrieges vorhanden war (1517)156. 

Kalousek findet ein Analogon zum modernen Ministerrat in dem in der 
böhmischen Hofkanzlei versammelten königlichen Rat, der aus den obersten 
Landesbeamten und sämtlichen Beisitzern des Landrechtes bestand157. Die 
Hofkanzlei hatte zwei Expeditionen gehabt: eine tschechische für Böhmen 
und Mähren, eine deutsche für Schlesien und die Lausitz. Die Verantwor-
tung, besonders die des Hofkanzlers, war formell und materiell so breit, ähn-
lich wie die der anderen königlichen Räte, daß der Grundsatz der englischen 
Verfassung: „The king cannot do any wrong" materiell tatsächlich galt158. 
Die Verantwortung der königlichen Räte fand ihren Niederschlag in dem 
Amtseid, der die obersten Landesbeamten und Beisitzer des Landrechtes nicht 
nur zur Treue gegenüber dem Könige, sondern auch gegenüber den Ständen 
und der ganzen Gemeinschaft des Königreiches Böhmen verpflichtete159. 

Besonders werden von Kalousek die Kautelen gegen eine etwaige Fremd-
herrschaft hervorgehoben, die sich sowohl in der Forderung, daß nur Ein-
heimische Ämter im Lande bekleiden dürfen, als auch im beharrlichen Drän-
gen der Stände, den Herrscher zum ständigen Aufenthalt in Prag zu bewegen, 
äußerte. Dabei war das eigentlich bürokratische Element in der Verwaltung 

153 K a l o u s e k : Právo 319. Dieses politische Argument wurde von den Verteidigern 
des böhmischen Staatsrechts später öfters wiederholt u. zw. auch mit einer Spitze 
gegen die zisleithanischen passiven Länder. Man versuchte, mit dieser Beweis-
führung die Änderung der negativen Einstellung der Deutschböhmen zum böhmi-
schen Staatsrecht zu erreichen. 

154 K a l o u s e k : Právo 336, 342 f. 
155 K a l o u s e k : Právo 344, 351. 
136 K a l o u s e k : Právo 345, 351. 
157 K a l o u s e k : Právo 375 ff., 383. 
158 K a l o u s e k : Právo 377 f. 
139 K a l o u s e k : Právo 377 ff. 
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fast gar nicht vorhanden. Abschließend analysiert er die Gründe des Nieder-
ganges des demokratischen Elementes im gesellschaftlichen Leben des Lan-
des, der nach der Niederlage der hussitischen Radikalen im Jahre 1434 be-
gonnen habe und der später in der Unterjochung des Bauerntums unter Wla-
dislaw Jagello besiegelt wurde. Der Bürgerstand sei durch die Niederwerfung 
des Versuches einer Revolte gegen Ferdinand I. im Jahre 1547 verarmt und in 
seiner Selbstverwaltung stark beschnitten worden. So habe sich die ständische 
Verfassung durch die Unterdrückung der repräsentativen und demokratischen 
Kräfte einer oligarchischen Verfassung genähert160. 

In der Übersicht der Geschichte des böhmischen Staatsrechts in den Jahren 
1620—1848 befaßt sich Kalousek sehr eingehend mit der landesherrlichen 
verfassungsmäßigen Revolution nach 1620, ohne dabei, ähnlich wie alle tsche-
chischen und die Mehrheit der deutschen Historiker und besonders Rechts-
historiker, einen Vergleich mit den üblichen brutalen Methoden der Nieder-
werfung und Bestrafung von ständischen Revolten anderswo zu ziehen und 
sich mit der ihnen folgenden revolutionären Neuordnung von oben zu befas-
sen161. Die Absicht Ferdinands IL und seiner deutschen Minister — Kalousek 
unterschätzt den Einfluß der romanischen Berater Ferdinands II. —, die 
Rechtsverwirkung durchzusetzen und zu begründen162, wird breit dargelegt. 
Dabei wird erinnert, wie man vor dem Königreich, ja vor den böhmischen 
Räten des Kaisers die revolutionären verfassungspolitischen Absichten ver-
borgen 163 und sogar formell die Absicht, einen „verfassungsrechtlichen Staats-
streich" durchzuführen, im Jahre 1623 geleugnet habe164. 

Trotz der revolutionären Oktroyierung der VL und dem revolutionären 
Umsturz der Verfassung von Böhmen und Mähren habe Ferdinand IL durch 
die Bestätigung der böhmischen Privilegien vom 29. Mai 1627 sowie der 
mährischen Privilegien vom 26. Juni 1628 das Staatsrecht und die Unabhän-
gigkeit, Einheit und Selbstberechtigung der böhmischen Krone als eines be-
sonderen Staates vollkommen anerkannt165. Kalousek geht soweit, daß er 
beide Bestätigungen so versteht, als ob der König sich das ius legis ferendae 
bloß für das Privatrecht (und dies noch mit Ausnahmen) reserviert hätte und 
den Ständen das Recht der Zustimmung bei der Gesetzgebung im Bereiche 
des öffentlichen Rechtes (und einiger Stücke des Privatrechts) zuerkannt 
hätte166. Nun schildert er das Steuerbewilligungsrecht, das freilich durch die 

160 K a l o u s e k : Právo 383 ff. 
161 Diese Revolutionen und Staatsstreiche von oben waren im Zeitalter des barocken 

Absolutismus sehr zahlreich, selbst wenn wir uns auf die etwa mit der Schlacht am 
Weißen Berge gleichzeitigen Ereignisse unter Philipp IV. von Spanien, Ludwig XIII . 
von Frankreich sowie dem großen Kurfürsten beschränken, ohne die Taten der 
ständischen revolutionären Gegenseite in England zu verfolgen. 

162 K a l o u s e k : Právo 398 f., 410 f., 431 f., 441 ff. 
163 K a l o u s e k : Právo 402, 406, 408 ff. und 433. 
164 Durch eine formelle Relation in die Landtafei im Jahre 1623; K a l o u s e k : 

Právo 415 ff. 
165 K a l o u s e k : Právo 454; T o m a n : Staatsrecht 42 f., 224. 
166 K a 1 o u s c k : Právo 461 ff. zitiert nach P. Chlumecky: Verfassung 13. 
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Einführung von indirekten Steuern ohne Zustimmung des Landtages prak-
tisch stark eingeengt wurde167. Dabei behielten die Stände die Befugnis, be-
stimmte Gefälle oder Adminicula vorzuschreiben. Der Erlös dieser Gefälle 
wurde bereits im 17. Jahrhundert im sogenannten Domestikalfond gesam-
melt, aus dem verschiedene Stände- und Landesbedürfnisse gedeckt wurden. 
Der Domestikalfond war den absolutistischen Versuchen und Gelüsten der 
Regierung ausgesetzt, doch gelang es den Ständen, ausgenommen in der Zeit 
Josephs IL, diesen Fond in ihren Händen zu behalten168. Weiter wird die unter 
Joseph I. begonnene Arbeit an der Ausarbeitung einer neuen Landesordnung, 
die eine teilweise Rechtskontinuität mit der Zeit vor der Schlacht am Wei-
ßen Berge klar hervortreten läßt, jedoch im Entwurf stecken blieb, hervor-
gehoben 169. 

Kalousek schildert dann die durchgreifende verwaltungsrechtliche Revolu-
tion Maria Theresias im Jahre 1749 sowie ihre und ihres Sohnes Joseph II. 
absolutistische Reformen, welche die böhmischen Länder mit Österreich ver-
einigten und etwas später auch Galizien eingliederten. So gelangt er zur 
Thronbesteigung Leopolds IL im Jahre 1790, die Bestrebungen der Stände der 
böhmischen Länder ausgelöst habe, die früheren Zustände wiederherzustel-
len170. Bereits am 9. März 1790 wählte der böhmische Landtag den verstärk-
ten Landesausschuß, der vor allem dem Zweck dienen sollte, die notwendigen 
Bittschriften aufzusetzen. Die Stände wurden sodann durch das königliche 
Reskript vom 1. Mai 1790 aufgefordert, ihre schriftlichen Gutachten über 
drei Fragen einzureichen: 

1. über die Neueinführung der früheren Steuern sowie über die Umwandlung 
der Robot in eine geldliche Abgabe; 

2. über die Erneuerung der ständischen Verfassung; 
3. über ihre Forderungen betreff der unlängst herausgegebenen bürgerlichen 

und Strafgesetze, sowie politischen und kameralen Verordnungen. 

Die Abfassung dieser Schriften unternahm Freiherr von Macneven, der drei 
sogenannte Desiderienschriften niederschrieb. 

Den Desiderien der Stände kam die Regierung in gewissem Umfang entge-
gen. Sie setzte das Jahr 1764 fest, über das man bei der Restauration der 
früheren verfassungs-, verwaltungs- und finanzrechtlichen Zustände nicht zu-
rückgehen sollte. Daher wurden die Bestrebungen der Stände, teilweise sogar 
die Wiederherstellung der Zustände vor der Schlacht am Weißen Berge zu er-
langen, verworfen. So mißlangen auch die Bestrebungen171, den Artikel A 3 
der Landesordnung vom Jahre 1564 wieder herzustellen, nach dem die könig-
liche Macht durch Landesrechte und Privilegien beschränkt ist, die der König 
daher nicht einseitig verändern kann. In der dritten Desiderienschrift wurde 

167 K a l o u s e k : Právo 489. 
168 K a l o u s e k : Právo 488, 503 f., 508, 520. 
169 K a l o u s e k : Právo 493 ff. 
170 K a l o u s e k : Právo 510 f. 
171 K a l o u s e k : Právo 527; T o m a n : Staatsrecht 192, 201, 220f. 
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die Forderung hervorgehoben, die tschechische Sprache in den Gymnasien der 
tschechischen Gegenden einzuführen und diese Sprache mit allen Mitteln zu 
pflegen172. Die Regierung machte in dieser Hinsicht wenige Zugeständnisse. 
Die Kriege mit Frankreich ließen jede Änderung im politischen Bereich zu-
rückstellen und auch nach 1815 war man in Wien wenig geneigt, Reformen 
durchzuführen. So kann man sich auch die Steuerpolitik der Regierung in 
dieser Zeit erklären173. Kalousek kommt nun über die neuerwachte ständische 
Opposition bis zum Jahre 1848 und damit zum Kabinettschreiben vom 8: April 
1848. Im Schlußwort174 wird dann nochmals die Bedeutung der Krönung 
hervorgehoben. Diese liefere einen Beweis für das Fortdauern des Elementes 
der Königswahl und der Annahme des Königs, bestätige die Einheit der 
Länder der böhmischen Krone sowie die Souveränität dieser Krone und be-
sonders den beiderseitigen Vertrag zwischen König und Nation. Diese Ver-
pflichtungen habe — so schließt Kalousek — der noch lebende Kaiser Fer-
dinand als König Ferdinand V.175 von Böhmen im Jahre 1836 auf sich ge-
nommen und sie gelten also auch für Franz Joseph I. weiter. 

Kalousek hat sein umfangreiches Buch am St. Wenzels-Tag 1871 der Öf-
fentlichkeit übergeben, in einer Zeit, in der die Wogen der staatsrechtlichen 
Hoffnungen sehr hoch gingen. 

Zusammenfassend beurteilt, spiegelt sich die Zeit um 1870 sehr oft in Ka-
louseks Buch: So in den Abschnitten, die gegen die Habsburger, ihren Abso-
lutismus und ihre zentralisierenden Tendenzen gerichtet sind176; manchmal in 
dem Hereintragen der Vorstellungen der Gegenwart in die Vergangenheit, 
bei der Stellungnahme zum stehenden Heer177, zur Realisierung etwaiger Mög-
lichkeiten der pragmatischen Sanktion und seiner Einstellung zum deutschen 
Bund178, obwohl sich im letzten Falle selbst die erwähnte Deduktion vom 
18. Februar 1847, auch nach Kalousek179, auf die Bundesakte und Wiener 
Schlußakte beruft. 

So hat sich Kalousek einer historischen Beweisführung bedient und zwar 
in der Art, daß seine Methode manchmal hart daran grenzt, aus in der Ver-
gangenheit geltenden Prinzipien Konsequenzen für die Gegenwart zu ziehen. 
Trotzdem hat er diese Prinzipien für die Gegenwart nicht formuliert, was 
ihn in einen gewissen Gegensatz Zur berühmten Methode Deáks, die vor ihm 
als Ideal galt, bringt. Ein direktes Ziehen von Schlüssen und Folgerungen für 
die Ausgleichsentwürfe vom Jahre 1871 ist kaum wahrscheinlich, obwohl Ka-
lousek bereits vorher eine stark gekürzte Fassung seines Buches herausge-

172 K a l o u s e k : Právo 533 ff. 
173 K a l o u s e k : Právo 563. 
174 K a l o u s e k : Právo 586—591. 
175 Kaiser Ferdinand I. starb erst im Jahre 1875 in Prag und wurde trotz seiner per-

sönlichen Unzulänglichkeit tschechischerseits als der letzte gekrönte (1836) König 
von Böhmen gefeiert. Bilder aus Böhmen. Leipzig 1876, S. 154 f. 

176 K a l o u s e k : Právo 25, 27, 63, 345, 382, 548. 
177 K a l o u s e k : Právo 345. 
178 K a l o u s e k : Právo 63 f. 
179 K a l o u s e k : Právo 576 f. 
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geben hatte . So bleibt das konkre t Modern e etwas entfernt . Wenn man nun 
die Vorwürfe, die noc h vor kurzem gegen Kalouse k erhobe n wurden 180, prüft , 
kann man wohl kaum sagen, daß er das Vorhandensei n des deutsche n Ele-
mente s in den Länder n der böhmische n Kron e nich t beachte t hätte . Er befaßt 
sich freilich nich t nähe r mit dem Stadt- , Bauern - und Bergrecht , was ihm die 
Notwendigkei t nationalpolitische r Schlußfolgerunge n für den damalige n Aus-
gleich geboten hätte . Ma n kann auch nich t sagen, daß er dem föderalisti -
schen Aufbau181 des böhmische n Staatswesens , der vielfach durc h die Ver-
mischun g der Nationalitäte n bedingt war, nich t Rechnun g getragen hätte . 
Kalouse k erfaßt zwar die Stellun g des deutsche n Elementes , bezeichne t sie je-
doch manchma l nich t ganz richti g als dem alten böhmische n Staatsrech t wi-
dersprechend . So ha t er ein umfangreiche s Werk geliefert, das trot z seiner 
Gründlichkei t für das Fundamen t des Programm s oder gar der Verfassungs-
gesetzgebung seiner Zei t zu historisieren d war. Darau s erkläre n wir uns auch , 
daß in seinem Werk nu r ganz schwache Anklänge für ein etwaiges Natio -
nalitätenrech t in Böhme n vorhande n sind. 

Die ersten Taten des Ministeriums Hohenwart. Die bedeutendste n Mitglie-
der des Ausgleichskabinett s Flohenwart , Gra f Kar l Hohenwar t selbst und Pro -
fessor Albert E. Schäffle182, waren föderalistisch gesinnt . Hohenwar t hatt e be-

1 8 0 S t a n k a , Rudolf : Zu m böhmische n Staatsrecht . Mitteilungsblat t des Forschungs -
institute s für Frage n des Donauraume s 2 (August 1955) 24. 

1 8 1 So S t a n k a 24: „Ma n könnt e den Bau der böhmische n Kron e partikularistisc h 
nennen. " 

1 8 2 Gra f Hohenwar t war Ministe r des Inner n un d Vorsitzende r des Ministerrate s 
(nich t direk t Ministerpräsident) , Schäffle war Handelsministe r un d mi t der Ver-
waltun g des Ackerbauministerium s betraut . Von den beiden tschechische n Mi -
nister n war nu r der Kultus - un d Unterrichtsminister , Josef Jireček , Anhänge r des 
böhmische n Staatsrechtes , nich t jedoc h Professo r Kar l Habietinek . Seh r bald ab-
seits, wenn nich t geradez u dagegen , stan d der zentralistisch e Josephinis t Freiher r 
Ludwig von Holzgethan . Dagege n verfolgten die Lini e des Kabinett s der Landes -
verteidigungsministe r Generalmajo r Freiher r von Schol l un d der späte r ernannt e 
galizische Landsmannministe r Ritte r Kasimi r von Grocholski . Übe r das Kabinet t 
Hohenwart : Wien , Verwaltungsarchiv , Lagebericht , wahrscheinlic h im Spätsomme r 
1871 von Hohenwar t un d Schäffle verfaßt . 
F i s c h e r , Eric : Ne w Light s on German-Czec h Relation s in 1871. Journa l of 
Moder n Histor y 14 (1942) 185f.; C z e d i k , Alois Freiher r von : Zu r Geschicht e 
de r österreichische n Ministerie n 1861—1916. Bd. 1. Wien 1917, S. 185; R o s l e r : 
Ministeriu m 32; R u s o : Schäffle 65 ff.; S c h e n k - S u d h o f : Hohenwar t 45; 
S p i t z , Geor g H. : Gra f Hohenwart s Fundamentalartike l un d sein Kamp f mi t 
Beust . Rückblic k bis zu r Bildun g des Ministerium s Hohenwart . Phil . Diss . Wien 
1924, S. 45; B ü c h s e 1 : Fundamentalartike l 24 f. 
Übe r Hohenwar t selbst F i s c h e r : Ne w Light s 181 f.; D e r s . : Th e Negotiation s 
for a Nationa l Ausgleich in Austria in 1871. Journa l of Centra l Europea n Affairs 2 
(1942) 136, 139f.; B ü c h s e l : Fundamentalartike l 11; S c h ä f f l e : Leben II , 10'f.; 
S c h ö n b o r n , Friedric h Graf : Biographische s Jahrbuc h un d Deutsche r Nekrolog . 
Bd. 4, S. 90; R o g g e , Walter : Österreic h von Világos bis zu r Gegenwart . Bd. 3. 
Leipzig-Wie n 1873, S. 391 ff.; S c h e n k - S u d h o f : Hohenwar t 2 ff.; D e n i s , 
Ernest : La Bohém e depui s la Montagne-Blanche . Pari s 1903, Bd. 2, S.527f.; P e n í -
z e k , Josef: Von eine m tote n Ausgleich. Österreichisch e Rundscha u 33 (1912) 257. 
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reits im März 1870, als er als Ministerkandidat für die Regierung Potocki in 
Betracht gezogen wurde, eine Denkschrift über die „Innere Politik" ausgear-
beitet, deren Gedanken bereits in den geschilderten, von Helfert organisier-
ten, Wiener Konferenzen in das Konferenz-Elaborat übernommen wurden. 
Weiter gab Graf Hohenwart in seinem Schreiben vom 26. Juni 1870183 an den 
damaligen Statthalter von Böhmen, den Fürsten Alexander von Dietrichstein-
Mensdorff, ein gedrängtes Bild seiner Gedanken. Hohenwart lehnte in beiden 
Schriftstücken und in einer besonderen Denkschrift184 die Einführung direk-
ter Wahlen für den Reichsrat, als „dem österreichischen Staatsprinzip zu-
widerlaufend"185, ab. Der Reichsrat ist nach Hohenwart nicht für eine Ver-
fassungsänderung kompetent, denn die Landtage üben dieses Recht (durch 
die Wahl der Reichsratsabgeordneten) als Mandatare ihrer Länder, aus. Ho-
wart geht freilich, um seine Ansicht zu stützen, nicht weiter als zum Oktober-
diplom zurück. 

Vom Gesichtspunkt des böhmischen Staatsrechtes gesehen, entspräche diese 
Delegation der Reichsratsabgeordneten aus den Landtagen dem böhmischen 
Staatsrecht nur dann, wenn die ganze böhmische Delegation im Reichsrat — 
gebunden an die ihr vom Landtag gegebenen Weisungen — als eine Einheit 
abstimmen könnte, ohne befürchten zu müssen, von den Vertretern anderer, 
nichtböhmischer Länder überstimmt zu werden. Ansonsten befürwortete die 
Denkschrift Hohenwarts in dem Abschnitt über die „Innere Politik" die Er-
weiterung der Autonomie der Landtage und ganz besonders die Entfaltung 
der Selbstverwaltung in den Bezirken, sowie die Wählbarkeit des Bezirksvor-
standes. Hohenwart verlangte jedoch ausdrücklich sowohl die Durchführung 
dieser Reformen im Rahmen der bestehenden zisleithanischen Verfassung, als 
auch deren relativ gleichmäßige Durchführung in allen Kronländern, um die 
etwaige Begehrlichkeit einzelner Nationen, weitgehendere Forderungen aufzu-
stellen, im Keime zu ersticken. Es ist also offenbar, daß der Vorsitzende des 
neuen Ministeriums, Graf Hohenwart, am Anfang seiner Ministertätigkeit 
nicht entschlossen war, im Rahmen der zisleithanischen Rechtsordnung eine 
Sonderrechtsordnung (das böhmische Staatsrecht) anzuerkennen, geschweige 
denn ein stark abgesondertes Staatswesen sui generis aufzubauen. 

Von Schäffle stammt — abgesehen von den drei anderen nicht erhaltenen 
Denkschriften — ein Spezialprogramm, das Richtlinien für die Arbeit des 
Ministeriums Hohenwart enthielt186. Dieses Programm empfahl vor allem die 
Verabschiedung des Haushaltes und die Einberufung der Landtage, denen Ge-
setzentwürfe eines Nationalitätengesetzes — in Ausführung von Art. 19 des 

183 Text : M o l i s e h , Paul: Briefe zur deutschen Politik in Österreich von 1848— 
1918. Wien-Leipzig 1934, S. 148—151. 

184 Wien, Verwaltungsarchiv, Hohenwart Nachlaß. Über die Kompetenz des Reichs-
rates bezüglich der Wahlreform (von Hohenwart selbst geschrieben). 

185 M o l i s c h : Briefe 151. 
186 Dieses Spezialprogramm wurde am 21. November 1870 dem Kaiser übergeben. 

Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Geheimakten der Kabinettskanzlei, Karton 18. 
Abgeschrieben bei R u s o : Schäffle 163—167. 
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Staatsgrundgesetzes Nr. 142/1867 — und eines Gesetzes zur Revision der 
Landtags-Wahlordnung vorgelegt werden sollten. Sollte nun der Reichsrat 
die Steuerbewilligung verweigern, dann wären sowohl der Reichsrat als auch 
die Landtage aufzulösen. Man sollte ganz verfassungsmäßig vorgehen. Die 
Zuständigkeit der Reichsgesetzgebung nach § 11 des Staatsgrundgesetzes 
Nr. 141/1867 sollte nicht direkt eingeengt werden, da die vorbereitete Ein-
räumung des Gesetzvorschlagungsrechts der Landtage dem Reichsrat an ge-
setzgebender Autonomie reell mehr gewähre, als — wie Schäffle meint — 
irgendwelche ohnehin zu endlosen Zuständigkeitsstreitigkeiten hinführende 
Absplitterung von der erwähnten Reichsgesetzgebungszuständigkeit je zu ge-
statten vermöchte. Im einzelnen könnte man allerdings einige Detailregelun-
gen aus der normativen Reichsgesetzgebung in die ausführende Landesgesetz-
gebung übertragen. 

Außerdem sollte man eine Autonomie in folgenden Bereichen gewähren: 

1) Verantwortlichkeit der Statthalter vor den Landtagen für Einhaltung der 
Landesgesetze, Berufung von Länderkommissionen in den Rat der Krone. 

2) Krönungspakte (welche ein Symbol vollzogener Ausgleiche seien, nicht aber 
ein Mittel für unsichere Experimente). 

Beide Zugeständnisse könnten zwar innerhalb der näher bezeichneten Gren-
zen eingeräumt werden, müßten jedoch als wirksamstes und äußerstes Gegenan-
erbieten für eine allseitige Anerkennung des Verfassungsrechtes i n R e s e r v e 
g e h a l t e n werden. Der Statthalter sollte lediglich rechtlich verantwortlich 
sein, nicht jedoch im Geiste parlamentarischer Parteiregierung den Landtagen ge-
genüber187. Die Kompetenz der Länderminister dürfe die Gesamtfunktion ein-
zelner — zisleithanischer — Ressortministerien (Inneres, Justiz, Unterricht 
usw.) nicht ganz absorbieren, sondern nur die autonome Landesgesetzgebung 
und Landesverwaltung zum unmittelbaren Objekte und die Reichsverwaltung 
der Kronländer zum Gegenstand der Mitwirkung haben. Die Länderminister 
könnten an den Ministerratssitzungen mit Stimmrecht teilnehmen. Vereini-
gungen von Landtagen oder Statthaltereien mehrerer Kronländer zu je einem 
einzigen Kollektivorgan, außer für Krönungsakte, blieben ausgeschlossen. 

Weiter empfahl Schäffle zahlreiche volkswirtschaftliche und soziale Refor-
men, wie eine Eisenbahn-Tarifreform, ein Genossenschaftsgesetz, Ausdehnung 
des Bahn- und Telegraphennetzes, Hebung der Urproduktion wirtschaftlich 
zurückgebliebener Länder, Reform des Hypothekenrechtes, des Grundbuch-
wesens und einiger Teile des Obligationsrechtes, eine Behandlung der Ar-
beiterfrage nach den in den industriell fortgeschrittensten Ländern bewährten 
Grundsätzen und Erfahrungen, eine strengere Einhebung der Einkommen-

187 Dies entsprach der sehr kühlen Einstellung des Kaisers Franz Joseph I. zum par-
lamentarischen Regierungssystem. — F e l l n e r , Fritz: Kaiser Franz Joseph und 
das Parlament. Materialien zur Geschichte der Innenpolitik Österreichs in den 
Jahren 1867—1873. Mitteilungen des österreichischen Staatsarchivs, Bd. 9. Wien 
1956, S. 341—47. B ü c h s e l : Fundamentalartikcl 31; die Hypothese von Büchscl 
wird von Kalousek: Právo 351 bestätigt. 
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Steuer sowie eine Reform der Zucker- und Branntweinbesteuerung im Ein-
klang mit Ungarn. 

In der Schulpolitik sollten die neuen konfessionellen Gesetze taktvoll durch-
geführt werden und für jede bedeutende Nationalität eigene Kulturmittel-
punkte innerhalb des Reiches entwickelt werden, um der ausländischen Pro-
paganda nachdrücklich zu begegnen. Zuletzt befürwortete Schäffle eine aus-
wärtige Politik der Monarchie, die auf die gleichmäßige Freundschaft zu 
allen auswärtigen Staaten aufgebaut wäre, da jede einseitige Freundschaft 
der Monarchie auf bestimmte Nationen im Inneren der Monarchie abstoßend 
wirke. 

Vom Gesichtspunkt des böhmischen Staatsrechtes ist dieses Spezialpro-
gramm Schäffles äußerst aufschlußreich. Die Tatsache, daß die Krönungsakte 
als Symbol eines festen und wohl auch klar umgrenzten Ausgleiches, nicht 
jedoch als Mittel zu unbegrenzten Experimenten, und zusammen mit der juri-
stischen Verantwortlichkeit der Statthalter dem Landtag gegenüber als äu-
ßerste Gegenangebote für die definitive Anerkennung der geltenden Verfas-
sung betrachtet werden, beweist, daß der sozialreformerische Föderalist 
Schäffle zurückhaltend zum böhmischen Staatsrecht eingestellt war188. Weiter 
wollte Schäffle die Krönungs-Pacta conventa klar umschreiben und in die zis-
leithanische Rechtsordnung einfügen, so daß die etwa reformierten österrei-
chischen Verfassungsgesetze den böhmischen Verfassungsgesetzen (einer etwa 
reformierten Landesordnung und etwaigen anderen in den Krönungspakt ein-
gefügten qualifizierten Gesetzen) übergeordnet wären und die erwähnten böh-
mischen Gesetze ihre Rechtskraft von den österreichischen Verfassungsgeset-
zen ableiten würden. Der Vorbehalt gegen die Krönungspakte, sie nicht als 
Mittel für Experimente zu betrachten, ist wohl gegen mangelhaft umschrie-
bene Krönungspakte gerichtet, nach denen man etwa in der Art der Dekla-
ration von 1868 die Ausklammerung der böhmischen Verfassungsgesetze aus 
der zisleithanischen Verfassung und infolgedessen die Koordination des böh-
mischen mit dem zisleithanischen Rechtssystem versuchen könnte189. 

Materiell ist der Umfang der Zugeständnisse des Schäffleschen Program-
mes vom Gesichtspunkt der böhmischen staatsrechtlichen Forderungen ziem-
lich eng. Die Erweiterung der gesetzgebenden Autonomie der Landtage wurde 
von Hohenwart übernommen. In den Ländern sollte sich aber kein parla-
mentarisches Regierungssystem entwickeln. Die Länderministcr sollten keine 
allzu breite Kompetenz bekommen, die das zisleithanische Ministerium und 
seine Mitglieder kompetenzmäßig ausschalten würde. Grundsätzlich beharrt 

S c h ä f f l e : Leben I, 170, 182, 187; D e r s . : Kapitalismus und Sozialismus mit 
besonderer Rücksicht auf Geschäfts- und Vermögensformen. Tübingen 1870, S. 295; 
B ü c h s e l : Fundamentalartikel 12ff.; M o g i , Sobei: The problém of Fe-
deralism II, London 1931, 641—654; R u s o : Schäffle 27 f. 
Wenn man diesen Gesichtspunkt kritisch wertet, kann man Schäffle kaum als 
einen Politiker mit mangelhaften Kenntnissen des österreichischen Problems er-
klären, wie dies B ü c h s e l : Fundamentalartikel 11 ff., 71 f. tut. Sein Programm 
ist sicher über-optimistisch angehaucht, doch nicht ignorantisch zu nennen. 
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also Schäffle bei der mariatheresianischen österreichisch-böhmischen Verwal-
tungsvereinigung von 1749. Besonders wichtig ist die Ablehnung der Vereini-
gung der Landtage oder der Statthaltereien der böhmischen Krone zu einem 
einzigen Kollektivorgan — Generallandtag oder Länderministerium für die 
ganze böhmische Krone mit Ausnahme des in dieser Hinsicht mehr formellen 
Krönungsaktes. Die Beschränkung der Verfassungsreform auf die einzelnen 
Kronländer widersprach der Doktrin vom böhmischen Staatsrecht und nä-
herte sich mutatis mutandis dem Verfassungszustand bei der letzten Königs-
krönung im Jahre 1836. 

In seinen ersten öffentlichen Erklärungen trat das Ministerium Hohenwart 
der Frage einer weitgehenden Erweiterung einer Länderautonomie fast noch 
zurückhaltender gegenüber. Diese Richtung wurde ihm freilich bereits durch 
das kaiserliche Ernennungshandschreiben vom 4. Februar 1871 vorgeschrieben, 
in dem der Kaiser „auf dem Boden der von Mir gegebenen Verfassung ste-
hend" 190 diesem das Fortsetzen der Bemühungen, alle zisleithanischen Völker zu 
einer gemeinsamen verfassungsmäßigen Tätigkeit zu vereinigen, empfahl. Das 
Regierungsprogramm131 wiederholte diesen Gedanken auf der Basis der Ver-
fassung, deren Kontinuität nicht unterbrochen werden könne, ohne den gan-
zen öffentlichen Rechtszustand in ein Chaos aufzulösen. Die Regierung wollte 
den Namen einer wahrhaft österreichischen Regierung verdienen. Weiter 
wollte die Regierung durch eine Reihe von Vorlagen an den Reichsrat und 
an die Landtage die Autonomie erweitern. Dabei sollten direkte Wahlen in 
allen Landtagsgruppen eingeführt und das aktive Wahlrecht ausgedehnt wer-
den. Am 8. Februar 1871192 erließ Hohenwart auch ein Rundschreiben an die 
Länderchefs, in dem, ebenso wie im Regierungsprogramm, die Notwendigkeit 
der Herrschaft des Gesetzes sowie die Unparteilichkeit hervorgehoben wurden. 
So kann man diese ersten öffentlichen Erklärungen für absolut auf dem Boden 
der zisleithanischen Rechtsordnung stehend erklären. Die Erwähnung der 
Versöhnlichkeit gegenüber Vertretungen, die der Vergangenheit angehören, 
sowie die Gewährung eines freien und weiten Spielraumes allen berechtigten 
Eigentümlichkeiten kann man nicht als eine etwaige Anerkennung des böhmi-
schen Staatsrechtes betrachten. Erwähnenswert wäre zuletzt das Versprechen 
der gleichmäßigen intensiven Pflege der Interessen aller Volksstämme. 

Im konkreten Bereich legte Hohenwart dem Abgeordnetenhause am 
25. April 1871 einen Gesetzentwurf vor, wodurch im Nachhange zu den 
§§ 11, 12 und 13 des Grundgesetzes Bestimmungen über die Reichsvertretung 
vom 21. Dezember 1877 erlassen werden sollten. Dieser Gesetzentwurf, der 
den früher geformten Ideen Hohenwarts genau entspricht193, gab den Land-

10 Text : K o l m e r : Parlament II, 112; der Kaiser versicherte in der Ministerrats-
sitzung vom 7. Febr. 1871 den Ministern sein volles Vertrauen und er werde „wenn 
es zum Kampfe kommt, das Ministerium nicht im Stiche lassen"; R o s 1 e r : Mi-
nisterium 33. 

11 Text : K o l m e r : Parlament II, 113—114. > 
12 Wien, Verwaltungsarchiv, Nachlaß Hohenwart, Fase. I, Nr. 88. 
13 Text : K o l m e r : Parlament II , 130—131; dazu B ü c h s e l : Fundamentalarti-

118 



tagen das Recht , in Angelegenheiten , die nach § 11 des erwähnte n Gesetze s 
dem Reichsrat e vorbehalte n und in § 5 des gegenwärtigen Gesetze s nich t aus-
genomme n sind, Gesetzvorschläg e zu beschließen , die sodan n mit Zustim -
mun g des Reichsrate s und nach erfolgter Sanktio n des Kaisers für das be-
treffende Land Gesetzeskraf t erlangen sollten (§ 1). Der Reichsra t hätt e sich 
bei diesen Verhandlunge n auf die Prüfun g zu beschränken , ob das vom Land -
tage vorgeschlagene Geset z mit den Interesse n des Reiche s vereinbar sei oder 
nich t und hiernac h dem Gesetzvorschla g im ganzen seine Zustimmun g zu 
erteilen oder diesen abzulehne n (§ 3). Ein solches Geset z könnt e nu r durc h 
die Reichsgesetzgebun g aufgehoben werden . Diese r Gesetzentwur f beließ also 
die Entscheidun g ganz eindeuti g der Reichsgesetzgebun g und konkretisiert e 
eigentlich nu r den § 19 der Landesordnung . Da nach den §§ 2 und 6 nu r 
die Regierun g diese Gesetzvorschläg e dem Reichsrat e übergeben sollte, bot 
dieser Gesetzentwur f eigentlich eine breit interpretiert e Durchführun g der 
Prinzipie n des § 19-de r Landesordnunge n von 1861. Dem böhmische n Staats -
rech t nähert e sich dieser Entwur f keineswegs, denn die Landtag e bekame n 
lediglich das Recht , Gesetz e vorzuschlagen , über die dann definitiv Vertrete r 
nichtböhmische r Lände r mit entschieden . De r Gesetzentwur f wurde von der 
verfassungstreuen Mehrhei t des Abgeordnetenhause s am 9. Mai 1871 abge-
lehnt . Gra f Hohenwart , dessen weitere Gesetzvorlag e über die Erweiterun g 
der Autonomi e Galizien s im Sande verlief194, stand trot z aller Zurückhaltun g 
einer feindliche n Parlamentsmehrhei t gegenüber und mußt e auf seinen ur-
sprüngliche n Plan , die Vertrete r des verfassungstreuen Großgrundbesitze s und 
etwa auch einige weitere Rechtsliberal e für die Regierungsmehrhei t zu ge-
winnen , verzichten 195. Dadurc h wurde er meh r zu den Rechtsparteie n ge-
zogen — also auch zu den radikale n Föderalisten , den Tscheche n und den 
Tiroler n — und aus seiner „Zentrumsstellung " herausgedrängt . 

Die ersten Ausgleichsverhandlungen. Die direkte n Verhandlunge n zwischen 
dem Ministeriu m Hohenwar t und den Tscheche n beganne n in der ersten 

kel 27 f.; R o s l e r : Ministeriu m 52 f.; R o g g c : Österreic h I I I , 410 f.; R u s o : 
Schäffle 79 ff.; S c h e n k - S u d h o f : Hohenwar t 47 ff.; S p i t z : Fundamental -
artike l 53. 

1 9 1 K o l m e r : Parlamen t I I , 135; de r Tex t der Vorlage übe r die Erweiterun g der 
Landesautonomi e von Galizie n daselbst S. 135—137; dazu daselbst S. 137 ff.; 
B ü c h s e l : Fundamentalartike l 28; R o s l e r : Ministeriu m 53; R u s o : Schäffle 
80 ff.; S c h e n k -  S u d h o f : Hohenwar t 50 f. 

1 9 3 Hohenwar t hoffte etwa ein Viertel bis ein Fünfte l de r Verfassungsparte i zu ge-
winnen . Z u diesem Zweck e wurd e die von Hohenwar t zumindes t star k beeinflußt e 
Broschür e „Di e Verfassungsparte i un d das Ministeriu m Hohenwart . Ein e politisch e 
Studie. " Wien 1870, herausgegeben . 
H o h e n w a r t : Tagebuchaufzeichnunge n 24; F i s c h e r : Ne w Light s 185 f.; 
D e r s . : Negotiation s 136 f., 143 f.; R u s o : Schäffle 65 ff., 75, 78, 87, 136f.; 
S c h e n k - S u d h o f : Hohenwar t 41 f., 45 f., 60, 69; B ü c h s e l : Fundamental -
artike l 27 f. 
Stanislau s Smolka s Brief an Riege r vom 14. Mär z 1871. Tex t : H e i d l e r : Listá ř 
I , 200; S c h ä f f 1 e : Leben II , 222 f. 
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Märzhälft e 1871. Die Verhandlunge n wurden von Seiten der Regierun g vom 
Grafe n Hohenwar t und von Schäffle196 geführt , währen d die andere n Ministe r 
fast gar nich t dazu herbeigezoge n wurden und dahe r auch über diese wenig 
wußten . Tschechischerseit s führte n die Verhandlunge n fast ausschließlic h der 
Gra f Clam , Rieger und der Vertrete r Mährens , Pražák , in Wien. Da sich die 
Verhandlunge n ziemlich in die Länge zogen, kam Schäffle am 15. Ma i 1871 
inoffiziell nac h Prag, wo er auch ander e tschechisch e Führe r traf. Schäffle 
sandt e das Ergebni s seiner Prage r Verhandlunge n am 18. Ma i 1871197 in einer 
Denkschrif t an den Kaiser. Dan k den Randnote n des Kaisers biete t diese 
Denkschrif t ein sehr aufschlußreiche s Bild der Einstellun g Schäffles zum Aus-
gleichsproble m sowie zum böhmische n Staatsrecht . 

Schäffle lehnt e danac h die tschechisch e Forderun g absolut ab, den Reichs -
rat durc h Streik auch der Polen und andere r Föderaliste n ganz zum Stillstan d 
zu bringen , da die Tscheche n den Eintrit t in den Reichsra t zum Zwecke der 
legalen Abänderun g der Dezemberverfassun g im Sinne des staatsrechtliche n 
Radikalismu s der Deklaratio n ablehnte n und mit ihrem Absentismu s die Un -
gültigkeit der Dezemberverfassun g beweisen wollten . Im Laufe der Verhand -
lungen mit Schäffle hätte n jedoch die Tscheche n den „Nebe l des böhmische n 
Staatsrechtes " in konkret e Forderunge n aufgelöst und Zu einem durchführ -
baren Program m zerteilt . 

Sowohl die staatsrechtlic h radikale n Adeligen als auch die nationa l radi-
kalen Jungtscheche n und die Alttscheche n fügten sich dem von Schäffle be-
tonte n Standpunk t des Kaisers, nu r auf verfassungsmäßigem Wege die Ver-
fassungsgesetze zu änder n und erklärte n sich zum Zwecke der Verfassungs-
revision unte r bestimmte n Bedingunge n bereit , im Reichsra t zu erscheinen . 
Die Alttscheche n wollten im Reichsra t nu r abstimmen , nich t diskutieren . 
Weiter verlangten sie ein feierliches, wohlwollende s Manifes t des Kaisers, 

Wien , Verwaltungsarchiv , Nachla ß Hohenwart , Biographi e S. 25; R u s o : Schäffle 
78 f., 116f.; S c h e n k - S u d h o f : Hohenwar t 53 ff., 60 ff.; T o b o l k a : Dřjin v 
II , 239 f. 
Tex t : Wien , Verwaltungsarchiv , Nachla ß Hohenwart , F a s e l Nr . 89 un d B ü c h -
s e l : Fundamentalartike l Anhan g B, 81—93; 
Schäffle war bei den Verhandlunge n das treibend e Element . B ü c h s e l : Fun -
damentalartike l 29; C z e d i k : Geschicht e I , 236; D e n i s : Bohém e II , 528; T o -
b o l k a : Dějin y I I , 233; Wien Verwaltungsarchiv , H o h e n w a r t : Autobiographi e 
(woh l 1881 geschrieben) , S. 29. 
Ein e Erklärun g dafür , weshalb Hohenwart , der erfahren e hoh e österreichisch e 
Beamte , der das Nationalitätenproble m bis zu r italienische n Irredent a kenne n ge-
lern t ha t (Fium e 1859, Trien t 1863) den Schwabe n Schäffle bei den Verhandlunge n 
mi t den Tscheche n so star k „schalte n un d walten " ließ — obwoh l er seinen Opti -
mismu s gar nich t teilt e (Hohenwart : Biographi e 26 f.) —, ist nich t leicht . De r von 
Peníze k in seinem Artike l „Von eine m tote n Ausgleich" geäußerte n Meinung , 
Hohenwar t sei weich un d von eine r gewissen Passivitä t gewesen, widersprich t die 
Energie , mi t der Hohenwar t die bereit s hal b verloren e Sach e des böhmische n Aus-
gleichs im Oktobe r 1871 verteidigte . Ehe r ist anzunehmen , daß Hohenwart , po-
litisch mi t den Tscheche n wenig übereinstimmen d un d eine Lini e der „Zentrums -
stellung " anstrebend , dem den Tscheche n näherstehende n Schäffle freie Han d ließ. 

120 



das beide Völker anspreche n sollte und dadurc h sowie durc h administrativ e 
Maßnahme n bei der staatsrechtlic h radikale n Stimmun g der tschechische n 
Bevölkerun g diese für den Reichsra t gewinnen sollte 198. Dritten s sollte das 
Program m der ganzen staatsrechtliche n Aktion genau ausgearbeite t und von 
beiden Partner n gutgeheiße n werden . 

Clam verlangte im Name n des Adels, daß die neue n Verfassungsgesetze 
auch vom Standpunk t des historische n Rechte s besiegelt würden . Zu diesem 
Zwecke schlug Rieger vor, vor der Krönun g etwa den Landta g vom Jahr e 
1847 zum Krönungsakt e einzuberufen , um so alle spätere n Norme n durc h 
diese „althistorisch e Sanierung" 199 in das alte böhmisch e Rech t juristisch ein-
zufügen. Dies hätt e die Rezeptio n der revidierte n österreichische n und zis-
leithanische n Verfassungsnorme n bedeute t und folgerichti g gesehen auch die 
rechtlich e Gleichstellun g des zisleithanische n mit dem böhmische n Rechts -
system. Daz u betonte n die Tscheche n die Gefahre n der Verzögerun g des Aus-
gleiches200 und die Bereitwilligkeit, für ein Nationalitätengeset z nach dem 
Wunsch der Deutsche n zu stimmen . 

Im konkrete n besprach man die Anerkennun g aller unte r dem bisherigen 
Verfassungszustand zustand e gekommene n Gesetz e und die Hinnahm e oder 
Ratihabitio n des ungarische n Ausgleiches, inbegriffen die Staatsschuldenrege -
lung. In dieser Frag e betonte n bisher sowohl der staatsrechtlich e Adel als 
auch die Alttscheche n die Gleichberechtigun g der Kron e Ungarn s und Böh-
mens . Dies hätte , logisch betrachtet , zum Trialismu s geführt , der dem ungari -
schen und zisleithanische n Ausgleichsgesetze vom Jahr e 1867 widersprach 201. 
Die Tschechen , die in ihre r Abneigung gegen den Dualismus , der nach ihre r 
Meinun g zur Personalunio n führen mußte , in Schäffle einen überzeugte n 
Freun d fanden 202, wollten den böhmische n Ausgleich auch dazu benützen , 
um durc h dieses Beispiel allmählic h auch die unbefriedigte n ungarische n Sla-
wen für die Überwindun g des Dualismu s zu gewinnen . Ebenso wie Schäffle 
betrachtete n sie den Umfan g der Zuständigkei t der gemeinsame n Organ e 
nich t als genügend und wollten diesen die Kompetenzfüll e laut Art. I I des 
Oktoberdiplom s gewähren . Indesse n sahen sowohl Clam als auch Riegěr die 
Notwendigkei t ein, die dualistisch e Ordnun g von 1867 anzuerkennen , inso-
ferne eben der Ausgleich mit Ungar n faktisch und rechtlic h dauer n werde. 
Die Gegenständ e des Zoll -  und Handelsbündnisse s mit Ungar n sollten als 
enger Bestandtei l der Reichsgemeinschaf t gesichert werden . 

Zu diesen sowohl grundsätzliche n als auch praktisc h wesentliche n Proble -

Bereit s Deni s ist der Meinun g gewesen, das böhmisch e Staatsrech t sei zum tschechi -
schen Dogm a geworden . La Bohém e II , 523. 
Offenba r wollte ma n die Kontinuitä t im Sinn e der kanonistische n „Sanati o matri -
moni i in radice " nac h dem ungarische n Muste r erneuern . 
Gege n diese Lini e verstieße n die tschechische n Führe r allerding s sehr stark , wie 
es ihne n eben tschechisch e Autoren : F o ř t , Josef: Ven z přítm í [Herau s aus dem 
Halbdunkel] . Pra g 1905, S. 157 un d besonder s Penízek : Ausgleich 261, vorhalten . 
Dies e Lösun g wäre de lege ferend a überhaup t lebensunfähig . 
B ü c h s e l : Fundamentalartike l 31; S c h ä f f l e : Leben I , 204 ff. 
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men nahm selbst der reservierte Kaiser Franz Joseph in seiner bündigen Art 
in seinen Randbemerkungen Stellung203. 

Nach den tschechischen Forderungen würden einer zisleithanischen Ver-
tretung, die an Stelle des Reichsrates treten würde, folgende Belange obliegen: 
Handels.- und Staatsverträge, die Militärgesetzgebung, insbesondere Rekruten-
bewilligung, alle Gegenstände, die gegenwärtig zwischen Ungarn und Zis-
leithanien gleichartig behandelt werden: Geld, Münze, Zettelbank, Gewerbe-
privilegien, geistiges Eigentum, Kommunikationsanstalten, Maß und Gewicht, 
Wechselrecht, Handelsrecht und Seerecht sowie Fremdenpolizei, Volkszäh-
lung, Freizügigkeit zwischen den Kronländern. Dazu waren die Tschechen 
bereit, für die nächsten acht Jahre auf die jährliche Rekrutenbewilligung zu 
verzichten, da die Ausführung des auf 10 Jahre erlassenen Wehrgesetzes von 
1868 lediglich als der Exekutive überlassen erklärt wurde. Das Reichsgericht 
sollte durch ein Schiedsgericht mit engerer Kompetenz ersetzt werden. 

Wenn man diese Zuständigkeiten mit dem § 11 des Staatsgrundgesetzes 
141/1867 vergleicht204, so würden von der Zuständigkeit des Reichsrates in die 
Zuständigkeit des böhmischen Landtages übergehen: 

a) Diejenigen Bestimmungen betreff Vorspannleistung und Bequartierung, 
welche die „Schlagfertigkeit und Einheit der Armee" etwa nicht beein-
trächtigen. 

b) Die Staatsschulden sollten nach einem auf die gegenwärtige Steuerleistung 
begründeten Schlüssel auf die Kronländer verteilt werden. Die direkte Be-
steuerung sollte dem böhmischen Landtage obliegen. Der durch indirekte 
Steuern und Gebühren nicht gedeckte zisleithanische Bedarf sollte auf 

•203 Q e r Kaiser erklärte die Hoffnungen auf die Anziehungskraft eines reformierten 
Zisleithaniens auf die ungarischen Slawen für falsch und empfahl in diesem Falle 
Vorsicht. • Die etwaige Wiederherstellung des Artikels I I • des Oktoberdiploms (für 
das Gesamtreich) betrachtete er als Illusion, notierte zur etwaigen Revision des 
Ausgleiches von 1867 „dies werde und kann ich nie dulden", und betonte — wohl 
an die tschechische Adresse — die Notwendigkeit der vollkommenen Annahme 
des ungarischen Ausgleichs ohne Hintergedanken. Diese Gedanken des Kaisers 
sind wohl nicht so sehr durch die josephinistische Erziehung und den Kult der 
Tat Maria Theresias von 1749, als vielmehr durch die Bindung des ungarischen 
Krönungseides und den nach den Erfahrungen von 1859 und 1866 resignierten 
psychologischen Zug zu erklären. Dabei war Franz Joseph zu großen Zugeständ-
nissen den Tschechen gegenüber bereit. In dem ersten, dem Schlüsse des Reichs-
rates gefolgten Ministerrat hat er den Ministern erneut seine Unterstützung zu-
gesichert und seine Ansprache mit den Worten geschlossen: „Es gibt kein Rück-
wärts mehr". So S c h ä f f l e : Leben II, 10. In einer Note an Hohenwart schreibt 
der von Hohenwart tagtäglich informierte Kaiser: „Geben Sie den Tschechen zu 
verstehen, daß wir gewillt sind, ihnen bis aufs äußerste entgegenzukommen" 
( S c h e n k - S u d h o f : Hohenwart 64). Dabei war der Kaiser keineswegs extrem 
föderalistisch gesinnt und stets gewillt, in Bezug auf die Wahrung der Länder-
rechte nur so weit zu gehen, als die äußere Machtstellung und die Gemeinsamkeit 
der Länder der Monarchie dadurch nicht gefährdet wurde. So F e l l n e r : Kai-
ser 344; D e n i s : La Bohéme 527; Fellner weist darauf hin, daß der Kaiser eher 
konservativ als föderalistisch gesinnt war (Fellner: daselbst). 

204 Tex t : B e r n a t z i k : Verfassungsgesetze 394—397. 
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Kronlände r quotier t werden ; die Zentralgewal t hätt e die Exekutionsbefug -
nis gegen die Kronländer . 

c) Teile der Gewerbe - und Medizinalgesetzgebung . 
d) Die Unterrichtsgesetzgebung . 
e) Die konfessionell e Gesetzgebung . 
f) Die Justizgesetzgebun g sowie die Gesetzgebun g über Vereine, Versamm-

lungen und Presse mit Ausnahm e der Gesetzgebun g über Wechsel- , Han -
dels- und Seerecht . Dabe i sollte jedoch die Gleichartigkei t des Zivil-  und 
Strafrechte s durc h eine Justizgesetzgebungs-Kommissio n gewahrt werden . 
Böhme n erhäl t einen höchste n Gerichtshof . 

g) Die Gesetzgebun g über die Organisatio n der Gerichts - und politische n 
Verwaltungsbehörden . 

Schäffle berichte t auch über die tschechisch e Abneigung gegen einen 
Reichsra t und gegen den Parlamentarismu s überhaupt 205. Die Tscheche n woll-
ten der zisleithanische n Delegatio n auch noc h die Zisleithanie n verbliebenen 
gesetzgebende n Befugnisse übertragen . De r Reichsra t sollte höchsten s für die 
Lände r außerhal b Böhmen s fungieren , wobei das Herrenhau s noch Funktione n 
eines Staatsgerichtshofe s bekomme n sollte. Weiter sollte der böhmisch e Lan-
desministe r als Fachministe r für Justiz , Kultu s und Unterrich t sowie Innere s 
fungieren , wogegen für ganz Zisleithanie n gemeinsam das Finanz- , Hande l s-
und Landesverteidigungsministeriu m fortbestehe n sollten . Im Verhältni s Böh-
men s zu Mähre n und Schlesien nahme n die Tscheche n den einschlägigen Teil 
des Plane s Schaf fies von 1870 an. 

Die nach Schäffles Denkschrif t der zisleithanische n Gemeinschaf t verblie-
benen Belange, die infolge der Anerkennun g des ungarische n Ausgleiches als 
gemeinsam e zisleithanisch e Angelegenheite n anerkann t werden mußten 206, er-
schiene n den radikale n Staatsrechtler n unte r den Tscheche n als ein großes 
Zugeständnis , ja Opfer. Die militärischen , außenpolitische n und handelspoli -
tischen Zugeständniss e an Zisleithanie n hingen mit dem ungarische n Aus-
gleich eng zusamme n und wurden tschechischerseit s nich t als ein zu großes 
Opfer betrachtet , mit Ausnahm e der früher erwähnte n Verträge über die 
Gebietsänderungen . Die Zuteilun g der später entstandene n Rechtsgebiete , wie 
des Handelsrechtes , wurde nich t als großer Verlust betrachtet . Sehr charak -
teristisch war das versteifte Beharre n der Tscheche n auf der Errichtun g des 
einzigen Landesministeramte s (Landeskanzleramtes) , was wiederum die histo-
risierende n Ausgangspunkt e dieser Einstellun g beweist. 

Zu dieser Zeit , am 20. Mai 1871, schlössen die Vertrete r der drei tschechi -
schen Richtungen 206* in Pra g ein Übereinkomme n über die Frage der Lega-

15 B ü c h s e l : Fundamentalartike l 89 ff. 
IS K r o f t a , Kamil : Mal é dějiny československé [Klein e tschechoslowakisch e Ge -

schichte] . 2. Aufl. Pra g 1937, S. 92 f.; F o ř t : Přítm í 138 ff.; F i s c h e r : Ne w 
Light s 188; C z e d i k : Geschicht e I , 202; T o b o l k a : Dějin y II , 249. 

, 6 a Di e dritt e Richtun g bildete n die staatsrechtlic h orientierte n Großgrundbesitzer , 
die jedoc h nich t in ihre r Gesamthei t als rein tschechisc h betrachte t werden können . 
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lität des Landtages 207. Da der jetzige nac h der Vorschrift der Februarverfas -
sung organisiert e Landta g als ein provisorische s und nich t rechtmäßige s Ge -
bilde betrachte t würde, sollte er den Ausgleich mit der Kron e nu r vorbe-
reiten . Er sollte eine neue Landtagswahlordnun g beschließen , nach der jedoch 
nu r die Kurie n der Landgemeinde n und Städt e (die Kuri e der Vertrete r der 
Handelskammer n wollte man aufheben ) gewählt werden sollten , währen d an 
die Stelle der Kuri e des Großgrundbesitze s der historisch e Landta g vor 1848 
und dazu die 12—15 Vertrete r des nichtadelige n Großgrundbesitze s nach dem 
Paten t vom 8. April 1848 trete n sollten . Diese drei Gruppe n würden dann 
über die Annahm e der definitiven Verfassung und des^ definitiven Ausgleichs 
beschließen . Darau f sollte die Krönun g folgen. Nac h dieser sollte die nach der 
reformierte n Wahlordnun g neu gewählte Kuri e des Großgrundbesitze s an 
Stelle des historische n Landtage s und dami t der definitive Landta g ins Leben 
treten . 

Dieses Abkomme n ist ein typische r Kompromi ß zwischen einer historisc h 
traditionelle n Auffassung des böhmische n Staatsrechts , wie sie Gra f Clam -
Martini c prägte , und der demokratischen , sehr freien Interpretatio n der staats-
rechtliche n Prinzipie n der Jungtschechen . Hätt e man den Weg der historisch -
rechtliche n Kontinuitä t verfolgt, dann wäre es folgerichti g gewesen, daß vor 
der Krönun g nu r der historisch e Landta g vom Jahr e 1847 sein nachträgliche s 
Plaze t abgibt; denn das Mitstimme n der reformierte n Landgemeinde n und 
Städtekurien , die von einem für nich t berechtig t betrachtete n Landta g ge-
schaffen würden , wäre widerrechtlich . 

Im konkrete n hatte n die Tscheche n vor Beginn der offiziellen Verhand -
lungen eine sehr optimistisch e Vorstellun g von dem Umfan g des Erreichbare n 
gehegt. Dies war besonder s beim optimistisc h veranlagte n Rieger der Fall , 
der offenbar in den ersten Junitage n 1871 ein Memorandu m an Hohenwar t 
gerichte t hatte 208. Dieses Memorandu m gibt im ganzen die staatsrechtliche n 
Argument e Kalousek s wieder und beton t den Willen der Tschechen , den un-
garischen Ausgleich im ganzen Umfan g anzuerkennen , insofern das Selbst-
bestimmungsrech t der (doppelnationalen ) böhmische n Natio n beachte t wird. 
De r Reichsra t als parlamentarisch e Vertretun g wird abgelehn t und gegen 
ihn der Typus eines delegierte n Vertretungsorganes , das mit den Delegatio -
nen andere r Lände r paktieren , verhandel n und kurienweise abstimme n soll, 
hervorgehoben . Ein Parlamen t in Zisleithanie n müsse bei der Mehrsprachig -
keit des Staate s zur Verkümmerun g jeder Sprach e führen , deren Gebrauc h 
und Pflege von der Gesetzgebun g sowie vom parlamentarische n und andere n 
politische n Leben ausgeschlossen wäre. Wenn die persönlich e Abstimmun g im 
zisleithanische n Vertretungskörpe r stattfinde n sollte, müßt e sie der Steuer -
kraft und Bevölkerungszah l der vertretene n Kronlände r entsprechen 208". 

2 0 7 Tex t : Z e i t h a m m e r : Geschicht e I I , 12—13. 
2 0 8 Tex t : H e i d l e r : Listá ř I , 223—229 mi t dem Datu m Wien, 25.—30. Ma i 1871; 

wurd e etwas abgeänder t bei T r a ü b , Hugo : ČC H 22 (1916) 124—134 abgedruckt . 
208a Dies e beiden Prinzipie n (Steuerkraf t un d Bevölkerungszahl ) waren in ihre r letzte n 

Konsequen z nich t miteinande r zu vereinbaren . 
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Rieger berühr t in diesem Zusammenhan g auch die ziemlich selten erwähnt e 
und gar nich t betont e ökonomisch e oder genaue r gesagt steuerpolitisch e Seite 
der böhmische n staatsrechtliche n Forderungen . Die Lände r der böhmische n 
Kron e sollten fürderhi n nich t gezwungen werden , zu Ressort s beizutragen , 
die von nichtböhmische n Länder n autono m verwaltet würden . Dies sollte je-
doch nich t die zurückgebliebene n Reichsgenosse n von der nac h ihrem eigenen 
Ermesse n zu gestaltende n Hilfe der Kron e Böhme n gegenüber ausschließen . Die -
se nich t ganz folgerichtige Ausdrucksweise Riegers zielt zweifellos gegen die 
steuerschwache n Lände r Zisleithaniens , in erster Linie gegen Galizien , aber 
auch gegen die Karstländer , besonder s Dalmatien . Hie r äußert e sich die 
Schwäch e der Bündnisfähigkei t der böhmisch-staatsrechtlic h orientierte n 
tschechische n Föderalisten , die nu r bis zu einem bestimmte n Grad e bei ihren 
Forderunge n mit der Unterstützun g der Polen und Südslawen rechne n konn -
ten , da diese stets darau f bedach t waren, für ihren finanzielle n Bedarf einen 
gesamt-zisleithanische n Zuschu ß (der zum großen Teile aus den böhmische n 
Länder n kam) zu bekommen 209. 

Rieger, der im Gegensat z zu Clam darau f bedach t war, die Verbindun g 
zwischen den Länder n der böhmische n Kron e durc h den Ausgleich zu stärken 
und zu sichern , regte in dieser Denkschrif t aus einem stark historisierende n 
Ausgangspunkt den Generallandta g der böhmische n Krone 210 nich t nu r zur 
Krönun g an, wie es ander e Vorschläge und historisch e Begründunge n befür-
worteten , sonder n auch zur Regelun g der Allodifikation der böhmische n Kron -
lehen,  Veräußerun g eines Gebietsteile s der Krone , Änderun g des Lehensver -
hältnisse s oder der Rückgewinnun g der sächsischen Lausitz . Die Verwaltung 
aller drei Lände r der Kron e sollte der Hofkanzle i obliegen. Unte r dem höch -
sten Hofkanzle r sollten drei Vizekanzler stehen , die mit Rücksich t auf die 
Kronlände r und Natione n ernann t werden sollten . 

Rieger fühlte die Problemati k des Bestrebens , bei einem konservativ-fö -
deralistische n Ausgleich die Mitgliede r des Herrenhause s durc h die Aufhe-
bung dieser Kamme r zu kränken . Dahe r schlug er vor, die erbliche n Mit -
glieder mit Zustimmun g einzelne r Landtag e als Virilisten den Landtage n 
zuzuteilen , oder dem Herrenhaus e nu r eine Ehrenfunktio n zu gewähren . Im 
ganzen lassen Riegers Vorschläge ihre enge Bedingthei t durc h die historisch e 
Staatsrechtslehr e durchblicken . Ihr e ganz moder n ausgerichtete n Teile sind 
nich t fest umrissen (z. B. Herrenhaus) . Die national e Proportio n ist nu r an-
gedeutet , nich t jedoch durchdach t umrissen (Vizekanzler) . 

Gra f Hohenwar t benachrichtigt e den Ministerra t am 5. Jun i über die bis-
herigen Verhandlunge n im allgemeine n und erhiel t von diesem die Vollmacht , 
mit den Tscheche n offiziell zu verhandeln 211. Er schlug den tschechische n 
Unterhändler n vor, aus dem umfangreiche n Ausgleichsmateria l die wichtig-
sten prinzipielle n Punkt e in einem Gesetzentwurf , ähnlic h wie es im Gesetz -

2 0 9 Die s war besonder s bei den Pole n der Fall . K o l m e r : Parlamen t I I , 30; 
W i e r e r : Föderalismu s 99. 

2 1 0 C h l u m e c k y : Verfassung 61. 
2 1 1 R o s 1 e r : Ministeriu m 61; T o b o l k a : Dějin y II , 240. 
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entwur f über die Erweiterun g der Landesautonomi e Galizien s zusammenge -
stellt wurde, zusammenzufasse n und diesen Gesetzentwur f in den Reichsrat , 
in den die Tscheche n eintrete n sollten , einzubringen , und einen Ministe r ohn e 
Portefeuill e für Böhme n mit der gleichen Stellun g wie den Ministe r ohn e Por -
tefeuille für Galizie n ernenne n zu lassen. Nac h der Annahm e des Gesetz -
entwurfe s im Abgeordnetenhau s mit tschechische r Hilfe sollte die Verfassung 
umgebilde t werden 212. 

Hie r erschien also in ziemlich scharfen Konture n das Proble m der Takti k 
bzw. der Opportunität ; zuerst Reichsra t oder Landtag ? Da s bot freilich wie-
derum eine rechtlic h grundsätzlich e Parallele : Sollte man die Ausgleichs-
norme n juristisch zuerst in die zisleithanisch e oder in die aufzubauend e böh-
mische Rechtsordnun g einfügen? Es scheint , daß der Weg über den Reichs -
rat nich t nu r den Ministern , sonder n auch Pražá k als der sicherere , geringeres 
Aufsehen hervorrufend e erschien . Trotzde m betra t man den durc h die radi-
kale Deklaratio n von 1868 psychologisch bedingten , von Clam und Rieger 
beharrlic h geforderte n Weg. Offenbar siegte hier das verführend e Beispiel 
des ungarische n Ausgleiches vom Jahr e 1867213. Dabe i ist freilich noch daran 
zu erinnern , daß die formellen Bestimmunge n für die Verfassungsänderun g 
im Reichsra t laut § 15 des Staatsgrundgesetze s Nr . 141/1867 bloß eine Zwei-
drittelmehrhei t in jedem Haus e des Reichsrate s verlangten , währen d der § 38 
der Landesordnun g nich t nu r die Zweidrittelmehrheit , sonder n auch noch das 
Quoru m der Anwesenhei t von Dreiviertel n aller Abgeordnete n für die Ver-
fassungsänderun g vorschrieb . Da nun eine meh r als ein Viertel aller Land -
tagsabgeordnete n zählend e Minderhei t — konkre t in Böhme n die Deut -
schen — das verfassungsmäßige Verabschiede n der Verfassungsänderun g ver-
eiteln konnte , war die parado x anmutend e Situatio n gegeben, daß man die 
Legalisierun g des erreichbare n Maximum s des böhmische n Staatsrechte s eher 
im zisleithanische n Reichsra t als im böhmische n Landta g durchsetze n konnte . 

Die Entwürfe der Fundamentalartikel214. Gra f Clam übernah m nu n bei den 
zu verfassenden Entwürfe n die Redaktio n der verfassungsrechtliche n Bestim-
mungen , die nach ungarische m Muste r Fundamentalartike l genann t wurden , 
sowie der Entwürf e des königliche n Reskripte s an den böhmische n Landtag , 
der Adresse des Landtage s an den König , des Majestätsbriefe s und des Ak-
tionsprogrammes . Rieger übernah m die näher e Ausarbeitun g des von Schäffle 
vorbereitete n Nationalitätengesetzes , die Regierun g schließlich die Ausarbei-
tun g der Landtagsordnung . Dahe r erhielte n die verfassungsrechtliche n und 
verfassungspolitische n Texte , die der Regierun g am 21. Jun i vorgelegt wur-

2 H o h e n w a r t : Autobiographi e 27 f.; daz u K a m e n í č e k : Pamět i I , 63 f. Di e 
Tscheche n hätte n damal s 40 von 203 Mitglieder n des Abgeordnetenhause s erlangt . 

13 F o ř t : Pří tm í 157 häl t de n tschechische n Führer n besonder s vor, da ß sie dem 
madjarische n Muste r im Jahr e 1871 „blind " gefolgt seien. 

14 w ; r gebrauche n hie r den Ausdruc k „Fundamcntalartikel " als eine nich t ganz ge-
nau e un d richtige  „par s pr o toto" , da die Fundamentalartike l der wichtigste Ent -
wurf waren , in dem alle andere n Ausgleichsentwürf e in nuc e enthalte n waren . 
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den, eine relativ radikale staatsrechtliche Form und einen Inhalt215 dersel-
ben Art. 

Der Entwurf der Fundamentalartikel216 beginnt mit einer historischen Ein-
führung, die bis zur pragmatischen Sanktion zurückgreift und das Oktober-
diplom betont, die These von der mangelhaften Berufung des jetzigen böh-
mischen Landtages wiederholt und die Notwendigkeit hervorhebt, daß die 
Länder der böhmischen Krone sowohl dem ungarischen Ausgleich als auch 
anderen Staatsakten beipflichten. Grundsätzlich also verlangt die Einführung 
die Gleichberechtigung der Kronen Böhmens und Ungarns. 

Im einzelnen war in dem Entwurf vorgesehen, daß Böhmen jene Ange-
legenheiten, welche durch den ungarischen Gesetzesartikel XII/1867 als ge-
meinsam erklärt worden sind, als solche anerkennt (Art. I). Weiter werden die 
Bestimmungen über die Delegationen anerkannt, wobei jedoch die auf Böh-
men entfallenden Delegierten unmittelbar durch den Landtag zu wählen sind 
(III)217. In bestimmten Fällen sollen die Delegierten Böhmens bei der Ab-
stimmung eine Kurie bilden (IV) und mit dem ungarischen Reichstage sollen 
Verhandlungen eingeleitet werden, damit Böhmen „eine seiner Würde, sei-
nem Gewichte und seiner Bedeutung angemessene Stellung eingeräumt wer-
de" (V). Im finanziellen Bereich anerkennt Böhmen das Abkommen über die 
Beitragsleistung zum gemeinsamen Aufwand und über das Zoll- und Han-
delsbündnis für die Dauer, auf welche diese abgeschlossen wurden, wobei die 
angekündigten Verhandlungen zu einer Abänderung des Bündnisses ehestens 
eingeleitet werden mögen (VI). Böhmen erklärt sich bereit, mit einer Quote 
an dem Aufwand für die gemeinsamen Angelegenheiten teilzunehmen (X). 
Weiter kennt Böhmen das gemeinsame Ministerium an (VII), wobei es dem 
Kaiser anheimgegeben bleibt, den Beratungen des gemeinsamen Ministeriums 
Vertreter der Landesministerien beizuziehen (VIII). Die eifersüchtig vom 
Kaiser gehütete Befugnis über die Leitung, Führung und innere Organisation 
der gesamten Armee wurde anerkannt (IX). 

Nach dem zweiten Teile, in dem die Befugnisse Böhmens gegen jene Zislei-
thaniens abgegrenzt werden, gehören alle nicht als gemeinsam erklärten An-
gelegenheiten grundsätzlich der Legislative des Landtages, bzw. der Verwal-
tung des Landesministeriums an (XI). Besonders interessant durch die Aus-
drucksweise ist der Artikel XII, der etwa an die Diktion des Oktoberdiploms 
erinnert und der den staatsrechtlichen Standpunkt äußert: „Nachdem es je-
doch außer jenen als gemeinsam erklärten Angelegenheiten allerdings noch 
solche gibt, deren gemeinsame Behandlung im Interesse der Monarchie und 
im Interesse der einzelnen Königreiche und Länder, wenn nicht unbedingt 
notwendig, so doch ratsam und höchst wünschenswert ist, so erkennt das 

215 B ü c h s e l : Fundamentalartikel 38 f.; S c h ä f f l e : Leben II, 7f.; Z e i t h a m -
m e r : Geschichte II, 14. 

216 Text : Z e i t h a m m e r : Geschichte II, 15—21. 
217 Dies würde bedeuten, daß der Landtag in Zukunft 15 Delegierte zu wählen hätte, 

während bisher von den böhmischen Mitgliedern des Abgeordnetenhauses zehn 
und vom Herrenhause fünf Delegierte bestimmt wurden. 
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Königreich Böhmen die Notwendigkeit an, auch für die Behandlung dieser 
Angelegenheiten Vorsorge zu treffen218." 

Für zisleithanisch gemeinsame Angelegenheiten erklärte Art. XÍII vor 
allem jene, welche nach dem § 2 des Staatsgrundgesetzes 146/1867 nach glei-
chen, von Zeit zu Zeit zu vereinbarenden Grundsätzen zu behandeln sind, 
weiter Angelegenheiten, welche mit den oben angeführten in Zusammenhang 
stehen und zwar: 

1. Die Gesetzgebung über Monopole und Regalien. 
2. Die Gesetzgebung über Telegraphen-, Post- und Eisenbahnwesen. 
3. Die Gesetzgebung über Privilegien, Maße und Gewichte sowie über Marken-

und Musterschutz. 
4. Die Gesetzgebung über Handelsrecht, Wechselrecht und Seerecht. 
5. Jene das Militärwesen betreffenden Angelegenheiten, durch welche die Ein-

heit und Schlagkräftigkeit des Kriegsheeres bedingt ist. 
6. Finanzangelegenheiten, insoweit diese den Aufwand für die Verwaltung 

der hier angeführten Angelegenheiten betreffen. 

Die Gesetzgebung in den angeführten Angelegenheiten, insofern nicht durch 
das Abkommen mit Ungarn eine andere Einrichtung getroffen wird, soll auf 
eine von den zisleithanischen Kronländern gewählte Deputation oder auf die 
von denselben gewählte Delegation vertragsmäßig übertragen werden (XIV). 
Die Verwaltung dieser Angelegenheiten wäre an ein zisleithanisches Mini-
sterium, das wie im Memorandum Schäffles aus drei Fachministern und den 
Chefs der Landesministerien bestehen würde, zu übertragen (XV). An dem 
zur Verwaltung dieser Angelegenheiten notwendigen, durch die Deputation 
(Delegation) festzustellenden Aufwände wird Böhmen durch eine zu verein-
barende Quote analog dem Art. X teilnehmen (XVI). Weiter war Böhmen 
bereit, in Bezug auf Staatsbürger- und Heimatrecht, Paßwesen, Fremdenpoli-
zei, Volkszählung, geistiges Eigentum, Anerkennung von Zeugnissen und 
akademischen Würden und endlich auf Pflichten und Rechte der Kronländer 
untereinander mit den übrigen Kronländern Abkommen zu treffen, um eine 
gewisse Einigkeit der Gesetzgebung über diese Belange zu erhalten (XVII). 

Nach dem Entwurf erklärte sich Böhmen schließlich bereit, zur Verein-
barung dieser Fundamentalartikel sowohl mit dem ungarischen Reichstage als 
auch mit den Vertretungen der übrigen Kronländer durch Deputationen — 
unter Vorbehalt der Ratifikation durch seinen legalen Landtag — in Ver-
handlungen einzutreten (XVIII). Zuletzt sollte die Dezemberverfassung laut 
Art. XIX durch die Annahme und Sanktion dieser Fundamentalartikel für 
Böhmen aufgehoben werden, während die anderen Gesetze als faktisch gel-
tend anerkannt werden sollten, insofern sie nicht auf verfassungsmäßigem 
Wege, also nach den Fundamentalartikeln abgeändert würden. 

Im Entwurf des Aktionsprogramms vom 20. Juni 1871219 wird die Eröff-

218 Ähnlich klingt der Abs. 2 des Art. III; Text: B e r n a t z i k : Verfassungsgesetze 
226—227. 

219 Text: Z e i t h a m m e r : Geschichte II, 21—22. 
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nung des böhmischen Landtages durch ein entgegenkommendes kaiserliches 
Reskript, das in passender Weise das böhmische Staatsrecht anerkennen soll, 
vorbereitet. Das Reskript soll durch eine Adresse mit beigelegten Entwürfen 
der Fundamentalartikel vom Landtag beantwortet werden. Dann soll der be-
reits erwähnte Krönungslandtag einberufen werden, der mit einer Thronrede 
eröffnet wird und dem die vom bisherigen provisorischen Landtage ausgear-
beiteten Entwürfe zur Annahme vorgelegt werden. Nach der Annahme der 
Entwürfe soll der vom König auszustellende Majestätsbrief verkündet werden, 
welcher die Grundlage des Königseides bilden soll und in dem die Ausgleichs-
gesetze aufgenommen und qualifiziert sanktioniert werden sollen. Darauf soll 
die Huldigung folgen und der Hofkanzler sowie über seinen Vorschlag die 
böhmische Regierung ernannt werden. Am Tage nach der Huldigung soll 
die Krönung stattfinden, worauf der Krönungslandtag geschlossen und der 
ordentliche Landtag einberufen werden soll. Mähren und Schlesien sollen 
zur Teilnahme am Huldigungs-Landtag und der Ausstellung des Reverses, 
durch das die Selbständigkeit dieser Länder nicht präjudiziert werde, aufge-
fordert werden. Sämtliche Punkte des Aktionsprogramms sollten ein untrenn-
bares Ganzes bilden und sowohl die Regierung sollte sich für deren Sanktion 
einsetzen als auch die tschechischen Vertreter für deren Annahme durch den 
böhmischen Landtag. Dabei wollten die tschechischen Vertreter für wesent-
liche Konzessionen in den Fundamentalartikeln nur dann eintreten, wenn 
ihnen die Einberufung des Krönungs-Landtages und die Erlassung des ent-
worfenen Majestätsbriefes zugesichert würde. 

Graf Clams rechtlich-historischer Ausgangspunkt in allen von ihm ausge-
arbeiteten Entwürfen ist die Gleichberechtigung der Krone Böhmens und 
Ungarns. In Anbetracht der Deklaration von 1868 wäre daraus eigentlich die 
Forderung eines trialistischen Umbaues der Verfassung der Gesamtmonarchie 
die logische Folgerung gewesen. Der rigide Staatsrechtler Clam stand jedoch 
vor der Tatsache des legalisierten ungarischen Ausgleiches vom Jahre 1867 
und seiner dualistischen Ausdrucksweise von den „übrigen Ländern S. Maje-
stät"220. Diese Tatsache ließ für Böhmen nur eine subdualistische Lösung 
übrig, da für einen Trialismus weder die Madjaren und Deutschliberalen 
noch die föderalistischen Verbündeten der Tschechen (Polen, Alpendeutsche) 
entschlossen waren und da der Kaiser und seine Regierung die Notwendigkeit 
des verfassungsmäßigen Weges stets hervorgehoben hatten. Daher versuchte 
Clam die subdualistische Lösung mit trialisierend anmutender Redeweise an-
nehmbarer darzulegen und darüber hinaus — wie aus den einzelnen Be-
stimmungen des Entwurfes zu ersehen ist — manch trialistische oder min-
destens trialisierende Bestimmung in den Entwurf aufzunehmen. Aus dieser 
Einstellung erklären wir uns bereits die einleitenden Worte fast zu jedem 

220 Es wäre hervorzuheben, daß der ungarische Gesetzesartikcl XH/1867, § 5 (Text: 
B e r n a t z i k : Verfassungsgesetze 332—333) sogar von diesen ü b r i g e n Län-
dern sagt, sie wären früher absolutistisch regiert gewesen. Man wiederholte ge-
wissermaßen die Redeweise der ungarischen Gesetze von 1790—91, daß Ungarn 
nicht „ad normám aliarum provinciarum" regiert werden soll. 
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Fundamentalartikel „das Königreich Böhmen . . , erkennt", „. . . erklärt sich 
bereit . . .", „. . . anerkennt". 

Wenn wir nun einzelne Bestimmungen analysieren, sehen wir die Forderung 
der Gleichberechtigung beider Kronen klar im Art. I, sowie im Art. V, in 
denen man die direkten Verhandlungen mit Ungarn rechtlich sichern will, 
geäußert. Das äußere staatsrechtliche Prestige wird auch bei den Bestimmun-
gen über den finanziellen Ausgleich gewahrt (Art. VI, X), in denen man die 
eigentlich trialistische Quote übernimmt. Bezeichnend für die Fundamental-
artikel sind die nicht wenigen nichtjuristischen politischen, sowohl ideologi-
schen als auch praktischen Erwägungen, die freilich in den Gesetzen der 
früheren, ständischen sowie der barock-absolutistischen Zeit und in gerin-
gerem Ausmaß auch noch in aufklärerischen Normen ebenfalls vorkommen, 
um dann im Oktoberdiplom ihren letzten österreichischen Niederschlag zu 
finden und die in dem ungarischen Gesetzesartikel XII/1867 besonders zahl-
reich waren. Diese Erwägungen sind besonders im Art. XII enthalten, der 
eigentlich äußerlich widerrufliche Konzessionen der im Sinne der Deklaration 
vom Jahre 1868 abgelehnten zisleithanischen staatlichen Einheit in trialisie-
render Redensart zu bieten scheint. Eine Folge des im Art. XII betonten 
radikal-staatsrechtlichen Prinzips, das die Einfügung der böhmischen Krone 
in ein nichtungarisches Staatswesen eigentlich ablehnt, ist der Art. XIII, der 
bestrebt ist, als zisleithanisch-gemeinsame Angelegenheiten nur diejenigen 
anzuerkennen, die mit den mit Ungarn gemeinsamen Angelegenheiten in Ver-
bindung stehen. Daher werden in den einleitenden Sätzen bestimmte An-
gelegenheiten als notwendige Folge des ungarischen Ausgleiches — fast ent-
schuldigend — dargestellt. 

Die Gesetzgebung für die zisleithanischen Länder soll wiederum in tria-
lisierendem Sinne auf die zisleithanische Delegation oder gar Deputation 
übertragen werden, in der man kurienweise abstimmen sollte221. Sehr charak-
teristisch ist die Vorschrift des Art. XIV, dem sich auch Art. XVI und XVIII nä-
hern, daß diese Kompetenz auf die Delegation oder Deputation v e r t r a g s -
m ä ß i g übertragen werden soll. Damit wird die Selbständigkeit Böhmens 
zweimal (Kurie, Vertrag) unterstrichen. Man wollte hierdurch sicherstellen, daß 
kein wirklicher Ansatz zu einem zisleithanischen Parlament, das man doch 
bei einer subdualistischen Lösung nach dem Muster der Vertretung Kroatiens 
im ungarischen Reichstag hätte ertragen können, gebildet wird. Selbst die 
notwendige Einheitlichkeit in der Gesetzgebung in manchen Belangen (Art. 
XVII) sollte vertraglich, also trialisierend, nicht jedoch parlamentarisch (sub-
dualistisch) garantiert werden. Ganz besonders offensichtlich kommt die tria-
listische staatsrechtliche Einstellung des Grafen Clam im Art. XVIII zum 
Vorschein, nach dem die böhmische Deputation auch mit dem ungarischen 
Reichstag — also trialisierend — verhandeln sollte. Der Vorbehalt der Rati-

221 Das würde praktisch bedeuten, daß der Standpunkt der tschechischen Mehrheit als 
Standpunkt der ganzen böhmischen Delegation gelten würde, während das Votum 
der deutschböhmischen Minderheit keine praktische Bedeutung in den Delegationen 
hätte. 

130 



fikation dieser Verhandlunge n durc h den böhmische n Landta g ist ganz un-
zweideutig radika l staatsrechtlic h und direkt trialistisch , denn hier werden 
der böhmisch e Landta g und der ungarisch e Reichsta g als koordiniert e Körpe r 
aufgefaßt. De r Art. XIX über die Beseitigung der Dezemberverfassun g über-
nimm t in radikale r Weise die ungarisch e rechtlich e Einstellun g nich t nu r 
zu den gesamtösterreichische n Staatsgrundgesetze n aus den Jahre n 1848— 
1865, sonder n auch die ungarisch e Qualifikatio n aller andere n in der eben 
erwähnte n Zei t erlassenen Gesetz e als bloß faktisch geltend e Normen . De r 
Entwur f des staatsrechtliche n Aktionsprogramme s bietet ein sehr deutliche s 
Bild des verwickelten Charakter s des Programmes . Die drei verschiedene n 
Landtag e (provisorischer , Krönungs- , definitiver ) spreche n am besten dafür. 
Dabe i übergeh t das Program m vollkomme n die Wahrscheinlichkei t des mög-
lichen Auszuges der deutsche n Minderhei t aus dem böhmische n oder mähri -
schen Landtage , deren Folgen vom legalen Standpunk t ebenso schwierig sein 
konnten , wie eine eventuell e ablehnend e Haltun g Schlesiens . Dies waren Mög-
lichkeiten , die bei der langen parlamentarische n Absenz der Tscheche n durch -
aus im Bereich des wahrscheinliche n lagen222 und kaum durc h den Beschluß 
eines Krönungslandtage s zu beheben gewesen wären. 

Die tschechische n Vorschläge wurden , besonder s vom Grafe n Hohenwart , 
als sehr radika l betrachtet 223 — Schäffle nah m die tschechische n Entwürf e 
entgegenkommende r an —, und die Verhandlunge n mit den staatsrechtlic h 
unnachgiebige n Tschechen , besonder s mit dem Grafe n Clam 224, drohte n mehr -
mals zu scheitern . Erst nac h dem End e der Session des Reichsrate s (am 
10. Juli) bekame n die drei tschechische n Unterhändle r am 1. August die Ge-
genvorschläge der Regierung . 

Nac h diesen Gegenvorschläge n wäre nach der Eröffnun g des böhmische n 
Landtage s ein kaiserliche s Reskript 225 an diesen Zu richten , das die reser-
vierte Anerkennun g des böhmische n Staatsrechte s aussprach : „ . . . erkenne n 
wir gerne die Recht e dieses Königreiche s an und werden diese Anerkennun g 
mit Unsere m Königseid e erneuern . Wir könne n Un s aber dem entgegen auch 
nich t den feierlichen Verpflichtunge n entziehen , die Wir Unsere n übrigen 
Königreiche n und Länder n gegenüber durc h Unse r Diplo m vom 20. Oktobe r 
1860, sowie durc h die Staatsgrundgesetz e vom 26. Febe r 1861 und vom 21. De-
zember 1867, endlic h den Unsere m Königreich e Ungar n geleisteten Krönungs -
eid eingegangen sind." Weiter folgt die Aufforderun g an den Landtag , das 
Ausgleichswerk „im Geist e der Mäßigun g und Versöhnung " zu berate n und 
den Reichsra t zu beschicken , um den Verfassungsstreit verfassungsmäßig zu 

12 Da s Faktu m der achtjährige n Daue r der Absenz der Tscheche n vom Reichsra t 
sowie da s sich imme r schärfe r gestaltend e Verhältni s zwischen Regierun g un d 
Verfassungsparte i beweisen — so glauben wir —, da ß unser e Erwägunge n pro -
jiziert in den Frühlin g un d Somme r 1871 kein e „vaticinati o ex eventu " sind. 

!3 Hohenwart : Biographi e 29 f.; B ü c h s e l : Fundamentalartike l 40 f. 
14 H o h e n w a r t : Biographi e 25 f., 28 f.; P e n í ž e k : Ausgleich 257 f.; T o b o 1 k a : 

Dějin y II , 242; dieser häl t Clam , kau m mi t Recht , für gemäßigte r als Rieger . 
!5 Tex t : Z e i t h a m m e r : Geschicht e I I , 23—25. 
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beenden . Zuletz t wird betont , daß die Regierun g dem Landta g eine neu e 
Landtagswahlordnun g und ein Geset z zum Schutz e beider Nationalitäte n vor-
zulegen hat . 

Diese r Entwur f eines Reskripte s ist deshalb wichtig, da er den Standpunk t 
des Kaisers und der Mehrhei t der Regierung 226 zum Ausgleich sowie be-
sonder s zum böhmische n Staatsrech t in einer gedrängte n For m ausspricht , 
die dann auch später veröffentlich t wurde 227. Nu n ist vor allem interessant , 
was in erster Linie nach diesem Entwur f gelten soll. Die Worte „Wir könne n 
Un s . . . . nich t entziehen " deute n ganz klar darau f hin , daß die Staatsgrund -
gesetze von 1860, 1861 und besonder s 1867, sowie die durc h den ungarische n 
Krönungsei d gesicherte n ungarische n Verfassungsgesetze, besonder s der prak-
tisch wichtige G. A. XII/186 7 die primä r geltende n Norme n sind. Allerdings 
könne n diese Verfassungsnorme n abgeänder t werden , jedoch nu r auf verfas-
sungsmäßigem Wege. Im Rahme n dieses Gesetze s gelten die Norme n des 
böhmische n Staatsrechtes , deren Anerkennun g nun mit dem Krönungsei d er-
neuer t werden soll. Dies bedeute t grundsätzlich , daß die erwähnte n böhmi -
schen Ausgleichsvorschriften ihre juristische Geltun g von der zisleithanische n 
Rechtsordnun g ableiten , da sie in diese eingefügt werden . Das Reskrip t wäre 
also weder mit der Deklaratio n von 1868 noc h mit zahlreiche n erwähnte n in-
haltlic h trialisierende n oder gar trialistische n Bestimmunge n in den Entwürfe n 
des Grafe n Clam zu vereinbaren , ja es war ihne n vielfach entgegengesetzt . 

Dieses Reskrip t sollte vom Landta g mit einer Adresse beantworte t wer-
den, die die staatsrechtlich e Einstellun g zur Legalitä t des Landtag s wieder-
holen sollte und deren Beilage die Fundamentalartike l sein sollten . De r Ent -
wurf der Fundamentalařtike l der Regierung 228 erklär t die Zustimmun g Böh-
men s zum ungarische n Ausgleich (I ) und erkenn t dami t die beiden Aus-
gleichsgesetze an (II ) unte r der Bedingun g der Wahl der böhmische n Dele -
gierten durc h den Landta g (III) . Böhme n erkenn t die Abkomme n über die 
finanziell e Beitragsleistun g zu dem gemeinsame n Aufwand im Umfan g des 
Art. VI des Entwurfe s von Clam sowie die Abkomme n über die Gebarun g 
der konsolidierte n Staatsschul d (IV) an. Im zisleithanische n Bereich wieder-
holt Art. V den Art. XI, der Art. VI den Art. XII von Clam . De r Umfan g 
der gemeinsame n zisleithanische n Angelegenheite n wurde durc h den Art. VII 
gegenüber dem Clamsche n Art. XII I ganz beträchtlic h erweitert , da man 
noch für gemeinsam erklärt e (Art. VII C) : 
1. Die Prüfun g und Genehmigun g jener Staatsverträge , die das Reich oder 

dessen Teile belasten oder eine Gebietsänderun g derselben zur Folge haben . 

Mi t Ausnahm e von Finanzministe r Holzgethan . 
De r Tex t des definitive n Reskripte s vom 12. Septembe r 1871: B e r n a t z i k : 
Verfassungsgesetze 1091—1092; S r b : Dějin y 329—330; Z e i t h a m m e r : Ge -
schicht e I I , 53—55; dazu R o s l e r : Ministeriu m 78, 81, 84 ff.; R u s o : Schäffle 114; 
S c h ä f f l e : Leben II , 33; S c h e n k - S u d h o f : Hohenwar t 72f.; W e r t h e i -
m e r , Eduar d von : Gra f Juliu s Andrássy. Sein Leben un d seine Zeit . l .Bd . Bis 
zur Ernennun g zum Ministe r des Äußeren . Stuttgar t 1910, S. 570. 
Tex t : Z e i t h a m m e r : Geschicht e I I , 25—28. 
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2. Die Gesetzgebung über Staatsbürger- und Heimatrecht, über Paßwesen und 
Fremdenpolizei sowie über die Volkszählung. 

3. Die Gesetzgebung über das Straf recht. 
4. Die Gesetzgebung über jene Gegenstände, welche sich auf Pflichten und 

Verhältnisse einzelner Länder untereinander beziehen. 
5. Änderung des Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen Rechte der Staats-

bürger, über das Reichsgericht, über die richterliche Regierungs- und Voll-
zugsgewalt. 

6. Die Gesetzgebung betreffend die Form der gemeinsamen Angelegenheiten. 

Böhmen erklärte weiter seine Zustimmung, daß, sofern nicht durch das 
Abkommen mit Ungarn eine andere Einrichtung getroffen wird, die Gesetz-
gebung in den im Art. VII angeführten Angelegenheiten durch die vereinig-
ten Deputationen der Landtage der zisleithanischen Kronländer und durch 
ein durch den Kaiser berufenes Herrenhaus ausgeübt werde (VIII). Böhmen 
wird im Rate der Krone durch einen Minister, dem die oberste Verwaltung 
des Königreiches überwiesen wird, vertreten. Um eine legale Vertretung von 
Böhmen zu erzielen, müssen in Verbindung mit den nach der neu entworfenen 
Wahlordnung zu wählenden, auch die bisherigen staatsrechtlichen Vertreter 
zu einem Krönungslandtage berufen werden. 

Der Entwurf der Fundamentalartikel der Regierung ist vor allem bestrebt, 
jede Änderung der Bestimmungen des ungarischen Ausgleichs zu vermeiden. 
Lediglich die direkte Wahl der böhmischen Delegierten durch den Landtag 
widerspricht dem Ausgleichsgesetz § 19 des G.A. XII/1867 und Nr. 146/1867. 
Die trialisierende Ausdrucksweise wird etwas verengt beibehalten, jedoch ist 
in dem Entwurf der Regierung keine materiell trialisierende Vorschrift vor-
handen, denn die erwähnte Vorschrift über die Wahl der Delegierten ist un-
zweifelhaft dualistisch und entspricht dem erwähnten kroatischen Muster. 
Die heikle Frage der Anerkennung des gemeinsamen Ministeriums mit et-
waiger Beteiligung der Landesminister sowie die Frage der Armee und der 
Quoten werden von dem ministeriellen Entwurf der Fundamentalartikel fallen 
gelassen. Vom Gesichtspunkt des böhmischen Staatsrechtes ist die Erwei-
terung der Zuständigkeit Zisleithaniens im Art. VII C wichtig: Besonders 
das Zuteilen der Genehmigung der Staatsverträge über Gebietsänderungen 
(1), weiter die Gesetzgebung über die Verhältnisse einzelner Kronländer 
untereinander (4) sowie die Form der gemeinsamen Angelegenheiten (6) wi-
dersprachen gänzlich den staatsrechtlichen Prinzipien. Mit sehr verschleierten 
Redewendungen werden die von den Anhängern des Staatsrechtes so ange-
feindeten beiden Kammern des Reichsrates durchgesetzt. Zuletzt wird im 
Art. IX, Abs. 2 die staatsrechtliche Forderung der Mitwirkung der ständischen 
Landtagsmitglieder von 1847 angenommen. Dies würde juristisch bedeuten, 
daß man die von den Staatsrechtlern heiß ersehnte rechtshistorische Kon-
tinuität doch zugelassen hätte und daß die verabschiedeten Ausgleichsgesetze 
zwar nicht, wie es die staatsrechtlichen Radikalen, besonders Graf Clam mit 
seinem Vorschlag, erreichen wollten, nur in der selbständigen böhmischen 
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Rechtsordnun g legalisiert wären, sonder n daß sie in beiden Rechtsordnunge n 
der zisleithanische n sowie der böhmischen , deren Unabhängigkei t von der 
zisleithanische n allerdings auch nach den Entwürfe n der Regierun g zweifel-
haft wäre, inartikulier t und rezipier t wären. 

Weiter schlug die Regierun g einen die Adresse des böhmische n Landtage s 
beantwortende n Entwur f des kaiserliche n Reskriptes 229 vor, der die oft be-
sprochene n Gedanke n wiederholt e und zur Wahl der Reichsratsabgeordnete n 
aufforderte . Gleichzeiti g dami t wäre der Landta g zu schließen und der 
Reichsra t einzuberufen , dem die Regierun g einen Gesetzentwurf , betreffend 
die Änderun g des Staatsgrundgesetze s vom 21. Dezembe r 1867 über die 
Reichsvertretung , vorlegen sollte 230. Danac h wäre die staatsrechtlich e Stellun g 
Böhmen s zu den andere n Kronländer n auf der Grundlag e der vom böhmi -
schen Landtag e beschlossene n Fundamentalartike l zu ordnen . De r Krönungs -
landtag 231 sollte mit einer Thronred e eröffnet werden und ihm die Funda -
mentalartikel , ein Gesetzentwur f über die Krönun g und die Landtags-Wahl -
ordnun g vorgelegt werden . Darau f würde der Majestätsbrie f ausgefertigt 232, 
der diese drei verabschiedete n Entwürf e sowie die Landesordnun g und das 
Nationalitätengeset z für die Könige von Böhme n als unwiderruflich e Staats -
grundgesetz e verkünde n würde. Weiter versprach der Kaiser als Köni g von 
Böhme n im Majestätsbrief , die volle Souveränitä t der böhmische n Kron e und 
den unzertrennliche n Verband der zu ihr gehörigen Lände r zu erhalten , zu 
schätze n und zu wahren . Danac h sollte die Huldigun g und einen Ta g später 
die Krönun g stattfinden . Gleichzeiti g mit der Einberufun g des Krönungsland -
tages sollte Mähre n und Schlesien zur Teilnahm e an dem Huldigungsland -
tag aufgeforder t werden , um zu erscheine n oder sich vertrete n zu lassen 
unte r Ausstellung des Reverses über die Selbständigkei t dieser Länder . 

Die beiderseitige Revision der Entwürfe. Die drei tschechische n Vertrete r 
beriete n über die Gegenvorschläg e der Regierun g und faßten am 2. August 
folgende Beschlüsse 233: Sie schlugen vor allem eine äußerlic h stärker e An-
erkennun g des böhmische n Staatsrechte s im Eröffnungsreskrip t an den böh-
mische n Landta g und die Betonun g der Berufun g der ständische n Vertrete r 
in den Krönungslandta g vor. In Bezug auf die Fundamentalartike l waren sie 
bereit , im Art. I ff. die ungarische n Ausgleichsbestimmunge n in den Kontex t 
aufzunehmen . De r Art. IX des Entwurfe s der Regierun g sollte geänder t wer-
den. Die Verwaltung in Böhme n soll in allen Ressorts , die nich t zu den 
gemeinsame n Angelegenheite n des Reiche s gehören , durc h die Landesregie -
run g in Pra g ausgeübt werden , welche im Gesetzgebungsbereich e des Landtage s 

2 2 9 Tex t : Z e i t h a m m e r : Geschicht e I I , 28. 
2 3 0 Tex t : Z e i t h a m m e r : Geschicht e I I , 29. 
2 3 1 De r Krönungs-Landta g war nu n (u m den 1. August 1871) im Frühjah r 1872 zu 

erwarten , also nicht , wie Rieger allzu optimistisc h meinte , um den St. Wenzelsta g 
1871. — T o b o l k a : Dějin y I I , 240. 

2 3 2 Tex t : Z e i t h a m m e r : Geschicht e I I , 29—31. 
233 Tex t : Z e i t h a m m e r : Geschicht e I I , 32—36. 
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auch für die Beachtung der Landesgesetze dem Landtage gegenüber verant-
wortlich sein soll. Die oberste Leitung der Landesregierung führt der Hof-
kanzler, der das Haupt der Regierung der böhmischen Kronländer bildet, zu-
gleich Minister des Kaisers ist und in dem zisleithanischen Ministerrate Sitz 
und Stimme hat. Die Chefs der Landesregierungsbehörden für die einzelnen 
Ressorts ernennt der Kaiser über Vorschlag des Hofkanzlers. Jeder dersel-
ben sowie der Hofkanzler muß Angehöriger eines Landes der böhmischen 
Krone sein. 

In dem zweiten Reskript, das die Adresse des Landtages an den Kaiser 
beantworten sollte, sollte der Wille des Kaisers ausgesprochen werden, die 
staatsrechtlichen Verhältnisse Böhmens und der böhmischen Kronländer un-
tereinander ihrer definitiven Regelung entgegenzuführen. Da nun der Kaiser 
auch den nichtböhmischen Ländern Schutz und Sicherheit gewähren muß, 
sollte er den böhmischen Landtag auffordern, den Reichsrat aus Solidarität 
zu diesen Ländern zu beschicken. Darauf sollte der Landtag, wenn durch die 
Wahlen in den anderen Landtagen die Zweidrittel-Mehrheit im Abgeordne-
tenhaus garantiert erscheinen würde, die Wahl der Abgeordneten unter Er-
lassen einer neuen Adresse sowie einer Resolution vornehmen. Beide Erklä-
rungen sollten den staatsrechtlichen Standpunkt und das Vertrauen auf das 
königliche Wort hervorheben. 

Beim Eintreten in den Reichsrat sollten die böhmischen Abgeordneten eine 
Erklärung über die Begrenzung ihres Mandates abgeben. Zur vorbereiteten 
Vorlage der Regierung234 für den Reichsrat erklärten die tschechischen Ver-
treter, man müßte die korrespondierenden Fundamentalartikel anderer Land-
tage ebenfalls in die Regierungsvorlage aufnehmen, weiter müßte ein Gesetz-
entwurf über die Behandlung der im Art. XII des tschechischen Entwurfes 
der Fundamentalartikel angeführten Angelegenheiten vorgelegt werden, wel-
cher das Staatsgrundgesetz über die Reichsvertretung ersetzen sollte. Darauf 
sollte der Reichsrat geschlossen und der Krönungslandtag einberufen wer-
den235. Diesem Krönungslandtag sollte das Nationalitätengesetz und die neue 
Landesordnung vorgelegt werden. Diese beiden Vorlagen sollten auch im Ma-
jestätsbrief garantiert werden, aus dem die Erwähnung der Februar- und 
Dezemberverfassung entfallen sollte. Schließlich behielten sich die Tschechen 
vor, in die vorbereitete Landesordnung die Bestimmung einzureihen, daß die 
Ordnung der Verhältnisse der böhmischen Kronländer untereinander durch 
Verhandlungen der Deputationen der Landtage dieser Länder zu erfolgen habe. 
In der Landtagsadresse sollte der König gebeten werden, diese Verhandlungen 
einzuleiten. 

Die Beschlüsse der tschechischen Unterhändler tendierten ziemlich stark zu 
einer Neuregelung des Verhältnisses zwischen den drei böhmischen Ländern, 

234 Tex t : Z e i t h a m m e r : Geschichte II, 35. 
235 Die Tschechen machten die Sicherung der Kontinuität der böhmischen staatsrecht-

lichen Rechtsordnung notwendigerweise kompliziert. Sie trugen der Tatsache nicht 
genügend Rechnung, daß die Ungarn durch ihre Beharrlichkeit im Widerstand die 
Sache einfacher lösen konnten. 
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zwischen dene n sämtlich e österreichische n Verfassungen und die zisleitha-
nische Verfassung von 1867 keine besondere n Beziehunge n kannten . Dies ist 
umso merkwürdiger , da einer der Unterhändler , Pražák , im Landta g von 1848 
die Verbindun g Mähren s mit Böhme n abgelehn t hatte 236. De r Herrsche r und 
die Landtagsdeputatione n sollten diese Verbindun g anbahnen , währen d der 
Hofkanzle r sie administrati v verbinden sollte. In dieser Hinsich t setzte sich 
Rieger gegenüber Clam durch , der ebenso wie seine Standesgenosse n ledig-
lich die Sonderstellun g Böhmen s anstrebte 237. Sehr charakteristisc h sind diese 
Beschlüsse in Bezug auf die Frage des Eintritte s in den Reichsrat . De r Reichs -
rat war nach der Deklaratio n und andere n radika l staatsrechtliche n Schrif-
ten , wie bereit s gesagt, für den staatsrechtliche n Standpunk t als Vertretun g 
der zisleithanische n Einhei t unannehmbar . Da jedoch das Votum des Reichs -
rate s für die Sanktio n der Fundamentalartike l und andere r Vorlagen von der 
Regierun g als conditi o sine qua non bezeichne t wurde, entschlosse n sich die 
Tschechen , diesen Eintrit t möglichs t durc h eine Adresse, Resolutio n und Er-
klärung 238 zu begründe n und zugleich abzuschwächen . Es sollte erklär t wer-
den, daß dieser Eintrit t das böhmisch e Staatsrech t nich t präjudiziere n solle. 
Fü r einen radikale n Staatsrechtle r waren alle diese Erklärunge n freilich Ver-
legenheitslösungen . Zuletz t wollten die tschechische n Vertrete r ihre Teil-
nahm e lediglich auf die Abstimmun g im Reichsra t beschränken , was keine 
geringe Gefah r für unvorhergesehen e parlamentarisch e Konstellatione n mit 
sich brachte . 

Dabe i haben die drei tschechische n Vertrete r praktisc h in nich t geringem 
Ausmaß zur Verzögerun g der Verhandlunge n dadurc h beigetragen , daß sie 
die Zah l der Ausgleichsgesetzentwürf e nich t nu r um das Nationalitätengesetz , 
sonder n besonder s um den Entwur f einer Landesordnun g sowie eines neue n 
Gesetze s über die Reichsvertretun g vermehrten ; denn besonder s die beiden 
letzten Entwürf e mußte n auf eine zähe Oppositio n stoßen 239. Da s Ansinne n 
endlich , auch analoge Fundamentalartike l andere r ausgleichswilliger Kron -
lände r in die Ausgleichsvorlage der Regierun g aufzunehmen , droht e die Ver-
abschiedun g dieser Vorlage in unabsehbar e Länge zu ziehen . 

2 3 6 Di e Tscheche n in Mähre n machte n von 1848 übe r 1861 un d 1867 eine Entwick -
lun g durch , die durc h die allmählich e Übernahm e des tschechische n staatsrecht -
liche n Programm s charakterisier t ist. Dabe i kam es zu r vollkommene n Übernahm e 
des tschechische n Programm s erst verhältnismäßi g viel später . 
H ý s e k , Miloslav : Dějin y t. zv. moravskéh o separatism u [Di e Geschicht e des 
sogenannte n mährische n Separatismus] . Časopi s Matic e moravsk é 33 (1909) 156 ff. 

2 3 7 Die s ist so zu erklären , da ß die Ständ e frühe r un d de r Hochade l noc h in spätere r 
Zei t in der Kron e Böhme n ehe r das zentrifugale , im Köni g ehe r das zentripetal e 
Elemen t sahen . 

2 3 8 Di e Erklärun g bildet das zunächs t nich t verwirklicht e Vorbild der staatsrecht -
liche n Erklärungen , die dan n von 1879 bis zum End e der Monarchi e bei der Er -
öffnun g des Reichsrate s abgegeben wurden . 

2 3 9 Z e i t h a m m e r : Geschicht e I I , 57 ff.; P e n í z e k : Ausgleich 260 f.; R i e g e r 
befolgte kau m den Ratschla g des polnische n Führer s Šmolk a (Brief vom 27. Jul i 
1871), „da s Eisen zu schmieden , so lange es hei ß ist". H e i d l e r : Listá ř I, 231— 
233; P r a ž á k sah übrigen s diese Verzögerunge n sehr ungern . 
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Sehr interessant war der Vorschlag der Regierung vom 3. August 1871 
über den finanziellen Ausgleich, zu dem die tschechischen Vertreter eine 
Stellungnahme über die Grundlage des finanziellen Ausgleiches abgaben240. 
Böhmen sollte nach dem Regierungsvorschlag zu den zisleithanischen Finan-
zen alljährlich in 12 monatlichen Raten den Beitrag zahlen, der dem Durch-
schnitte der in den Jahren 1868, 1869 und 1870 aus Böhmen bezogenen Ein-
künfte gleichkäme. Davon wäre jedoch vorweg der Betrag abzuziehen, der 
— nach dem gleichen dreijährigen Durchschnitt — den in Böhmen bestrit-
tenen Ausgaben für jene Verwaltungszweige entspricht, die in Zukunft aus 
der Reichs- in die Landesverwaltung übergehen. Zur Deckung dieses Bei-
trages wären zuerst die Zisleithanien verbleibenden, in Böhmen eingehenden 
indirekten Steuern, Stempel und Gebühren zu verwenden. Die von Böhmen zu 
entrichtende Quote sollte sich im selben Prozentsatz vermehren oder ver-
mindern, in dem sich die Ausgaben für die Gesamtmonarchie und für Zislei-
thanien vermehren oder vermindern. 

Die tschechischen Vertreter schlugen dazu vor, die Art der Aufbringung 
dieser Quote sei der Bestimmung der Landeslegislation zu überlassen: eine 
Norm, die genau der alten Steuerbewilligung der böhmischen Stände ent-
sprach. Die Ermittlung der Quote solle durch eine landtägliche Deputation 
erfolgen, welche mit der Regierung und mit den übrigen Kronländern in Ver-
handlung zu treten hätte (III). Die Quote sollte beim Budget für 1873 zur 
Geltung kommen (V). Sollten die Deputationen sich 1872 nicht einigen, so 
würde die Bestimmung der Quote für das nächste Jahr dem Kaiser zuste-
hen (VII). 

Nach dem finanziellen Vergleich verhandelte man am 6. August über die 
Organisierung der Regierung241, wobei die Tschechen besonders die Wahrung 
eines angemessenen Stimmenverhältnisses unter den im zisleithanischen Mi-
nisterrat vertretenen Landesministern verlangten242. Am 8. August legte Ho-
henwart den Regierungsentwurf der Landtagswahlordnung, der dann am 14. 
und 16. August behandelt wurde, vor. Weitere Verhandlungen wurden über 
den von Rieger und Schäffle verfaßten Entwurf des Nationalitätengesetzes 
geführt. Schließlich wurde ein Gesetz über den Delegiertenkongreß, den Senat 
und die böhmische Landesordnung sowie der Text des kaiserlichen Antwort-
reskriptes auf die Adresse des Landtages besprochen. Sogar die Krönungsord-
nung und der dem Majestätsbrief entsprechende Krönungseid243 wurden vor-
bereitet. Durch diese relativ große Anzahl von Gesetzentwürfen wurden 
die oben erwähnten, zu erwartenden Schwierigkeiten bei einer Verabschie-
dung in den gesetzgebenden Körpern vergrößert. Es scheint, daß sich weder 
die beiden Minister, noch die drei tschechischen Vertreter richtig vergegen-
wärtigten, daß die ziemlich komplizierten Fundamentalartikel und die einzelnen 

240 Text: Z e i t h a m m e r : Geschichte II, 36—39. 
241 Text: Z e i t h a m m e r : Geschichte II, 39—41. 
242 Z e i t h a m m e r : Geschichte II, 40. 
243 Die beiden die Krönung betreffenden Entwürfe scheinen von Prof. Anton Gindely 

bearbeitet worden zu sein, sie sind einstweilen unauffindbar. 
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in sie eingefügten Gesetzentwürfe die Gefahr von untereinander nicht har-
monisierenden Normen brachten, was bei organisatorischen Gesetzen beson-
ders bedenklich war. 

Inhaltlich sollte das Gesetz über den Delegiertenkongreß244 das Abgeord-
netenhaus des Reichsrates in einen Delegiertenkongreß verwandeln, der eine 
etwas verengtere Zuständigkeit als das bisherige Abgeordnetenhaus erhielt. 
Die Wahl der Kongreßabgeordneten durch die Landtage sollte durch Landes-
gesetze geregelt werden. Der Senat, das bisherige Herrenhaus, sollte aufhören, 
die zweite Kammer des Reichsrates zu bilden245. Dadurch wäre der Reichsrat 
dem Namen nach und zu einem erheblichen Teile auch der Funktion nach 
beseitigt worden. Man entsprach hier den Staatsrechtlern, besonders dem 
staatsrechtlichen Adel, der das Herrenhaus ablehnte. So kam man der staats-
rechtlichen Forderung der Befreiung der Krone Böhmen von der gesetz-
gebenden Macht der Vertreter anderer Länder mindestens äußerlich entgegen. 
Dies war umso mehr der Fall, als nach dem Entwurf über den Senat die 
Senatoren fast genau nach dem Proporz der Bevölkerung und der Steuerkraft 
vom Kaiser aus einzelnen Kronländern ernannt werden sollten246. 

Neben diesen für den Reichsrat bestimmten Vorlagen bietet der Entwurf 
der böhmischen Landesordnung247 einen sehr klaren Niederschlag der zusam-
mengefaßten Prinzipien des böhmischen Staatsrechtes. In scharfem Gegen-
satz zu der Landesordnung von 1861 wurde dieser Entwurf in Abteilungen 
eingeteilt: I. von dem Königreiche, IL von den Ländern der Krone Böhmen, 
III. von der Krönung, IV. von dem Landtage, V. von der Gesetzgebung, 
VI. von der Regierung und VII. allgemeine Bestimmungen. Laut § 1 ist das 
Königreich Böhmen mit den der Krone Böhmen inkorporierten Ländern ein 
staatsrechtlich selbständiges Glied des unter der Herrschaft der Dynastie 
Habsburg-Lothringen vereinigten Reiches und als solches und kraft seiner 
eigenen Souveränität von keinem der übrigen Königreiche und Länder ab-
hängig. Es können ihm ohne seine Zustimmung keinerlei staatsrechtliche oder 
verfassungsrechtliche Verpflichtungen auferlegt werden. Diese radikale Be-
stimmung schließt eigentlich, logisch durchdacht, die Existenz sowohl eines 
gesamtstaatlichen Gesetzgebungskörpers, als auch einer gesamtstaatlichen Re-
gierung aus. 

Das Königreich Böhmen ist unteilbar und unveräußerlich, es darf von die-
sem ohne Zustimmung seiner Vertretung nichts abgetrennt, veräußert oder 
dauernd belastet werden, noch dürfen völkerrechtlich bestehende Ansprüche 
desselben aufgegeben werden. Diese Bestimmung des § 2 versucht, das Privi-
legium König Wladislaws vom 12. November 1499 sowie die Bestimmungen 
des Wiener Kongresses über den sächsischen Teil der Lausitz modern umzu-
prägen. Aber auch die pragmatische Sanktion sowie die Untrennbarkeit und 

2,4 Tex t : Z e i t h a m m e r : Geschichte II , 41—44. 
245 Text des Gesetzentwurfes über den Senat Z e i t h a m m e r : Geschichte II, 44—48. 
246 Dies war früher nicht der Fall gewesen; der Schlüssel bei Z e i t h a m m e r : Ge-

schichte II, 48. 
247 Tex t : Z e i t h a m m e r : Geschichte II, 48—53 (verfaßt von Clam). 
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unteilbare Einheit aller Länder der Dynastie und das freie Wahlrecht des böh-
mischen Landtages im Verein mit den beiden anderen Landtagen der Krone 
Böhmen in dem praktisch ganz ausgeschlossenen Falle des Aussterbens der 
Dynastie in männlicher und weiblicher Linie werden durch den § 3 bestätigt. 

Von den böhmischen Kronländern betont § 5 des Entwurfes ihre untrenn-
bare Verbundenheit und Unabhängigkeit voneinander. Der Versuch, die mäh-
rischen Vorbehalte sowie die schlesische Ablehnung durch diese Bestimmung 
zu beschwichtigen, wurde noch durch Dispositionen über die Vereinbarungen 
zwischen den Kronländern und der Teilnahme an dem Krönungslandtag ver-
vollständigt. Die Krönung wurde durch die §§ 6 und 7 geregelt, nach denen 
der König mit vollendetem 14. Lebensjahr volljährig werden sollte. Hier wur-
de die Bestimmung des alten böhmischen Rechtes ohne Rücksicht auf ihre 
UnZweckmäßigkeit wieder herzustellen versucht. 

Die Befugnisse des Landtages wurden erweitert auch um das Recht des 
Landtages, die Anwesenheit eines Regierungsvertreters zu verlangen (§ 17)218, 
die Landesregierung in allen Dingen, die in ihren Wirkungskreis fallen, zu 
interpellieren und die Verwaltungsakte der Regierung der Prüfung zu unter-
ziehen (§ 18). Die Delegierten sowohl für die Delegation als auch für den 
Delegiertenkongreß sollten von dem Landtage immer auf ein Jahr — nach 
einem nationalen Proporz, der freilich nicht genau war — gewählt werden 
(§ 24). Die Landesordnung sollte auch durch die bisher fehlende Vorschrift 
über die provisorischen Normen, analog dem § 14 des Staatsgrundgesetzes 
Nr. 141/1867, ergänzt werden. Wenn in der Zeit, in der der Landtag nicht ver-
sammelt ist, in einer zur Legislation des Landtages gehörenden Angelegen-
heit die dringende Notwendigkeit einer Anordnung eintritt, so kann dieselbe 
durch königliche Verordnung unter Verantwortung der Landesordnung er-
lassen werden, insoferne dadurch keine Abänderung der Landesordnung oder 
der Landesgrundgesetze und keine Veränderung des Landesvermögens er-
folgt. Eine solche Verordnung ist bei dem nächsten Zusammentritte des Land-
tages durch die Regierung zu rechtfertigen (§ 26). Zum Dienste in den könig-
lichen Behörden in Böhmen sollten nur Angehörige des Landes oder eines der 
Länder der Krone Böhmen zugelassen werden (§ 32). Zuletzt wurden die Be-
stimmungen der Landesgrundgesetze dadurch gesichert, daß alle königlichen 
Beamten sowie auch alle bei den im Lande befindlichen kaiserlichen (also 
sowohl gemeinsamen als auch zisleithanischen) Behörden angestellten Beam-
ten auf die Landesordnung und auf die Landesgrundgesetze zu vereidigen 
waren (§ 33). 

Die letzte Beratung zwischen Regierung und Tschechen fand am 21. August 
1871 statt. Inzwischen wurde der böhmische Landtag mit dem kaiserlichen 
Patent vom 1. August für den 14. September 1871 einberufen. Zu dieser Zeit 
wurden noch die letzten Versuche Hohenwarts unternommen, von den tsche-
chischen Vertretern einige Änderungen oder Abschwächungen zu erreichen. 

Das analoge Recht des Oberstlandmarschalls laut § 37 der Landesordnung von 
1861 war schwächer. 
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Diese ziemlich zusammenhanglosen Versuche waren die Folge der zu langen 
Dauer der Verhandlungen. Diese war auch die Ursache dafür, daß die Vor-
schläge immer mehr in die Öffentlichkeit durchsickerten und nicht nur die 
zu erwartende Opposition der Verfassungstreuen, sondern auch der Madjaren 
hervorriefen, sowie Befürchtungen mancher deutschkonservativ und katho-
lisch orientierter Kreise. Ganz besonders trat hier der ungarische Minister-
präsident, Graf Andrássy, hervor, der, von Hohenwart über die Fundamental-
artikel informiert, zuerst einige wenige Punkte beanstandete, um dann später 
seine Opposition zu verbreitern und zu vertiefen249. Hohenwart forderte vor 
allem die Beseitigung aller Bestimmungen über die Deputationen des böh-
mischen Landtages, um jeden Anschein einer trialisierenden oder gar trialisti-
schen Bestimmung zu vermeiden. Hohenwart ging jedem Schein von Trialis-
mus auch praktisch aus dem Wege, indem er die wiederholten Forderungen 
der Tschechen, mit der ungarischen Regierung direkt zu verhandeln, ab-
wies250. Dazu forderte er die Auslassung der Wörter „Gesamtmonarchie" und 
„reichsgemeinsam", die durch die Wörter „Monarchie" und „für die ganze 
Monarchie gemeinsam" ersetzt werden sollten. Auch der Titel Hofkanzler 
sollte entfallen und dem Titel „Minister für Böhmen" oder „Landesminister" 
weichen251. Aus allen Forderungen ist die vom Kaiser strikt gewünschte duali-
stische Linie ersichtlich, die in Terminologie, Bestimmungen und praktischer 
Verhandlungsweise die Vertreter des böhmischen Landtages in das subduali-
stische Schema einzwängen wollte. 

Graf Clam machte im Einvernehmen mit Rieger gewisse Zugeständnisse, 
er erklärte jedoch am 15^ September entschieden, man könne nicht so weit 
gehen, um zu verwehren, daß in den nicht zur ungarischen Krone gehören-
den Ländern das Königreich Böhmen seinen selbständigen Platz einnehme252. 
Hohenwart mußte aber im schon angedeuteten Sinne die Streichung der Wahl 
der böhmischen Mitglieder der Delegation aus den Mitgliedern des Delegier-
tenkongresses253 und die Beseitigung jeder Erwähnung über die Länder der 
böhmischen Krone verlangen, um den Protest Schlesiens zu vermeiden. Weiter 
wurde von Hohenwart sehr viel an der Fassung der beiden königlichen Re-
skripte an den böhmischen Landtag beanstandet. Darauf antworteten Clam 
und Rieger mit der Erklärung vom 27. September, die das Postulat der Si-
cherung der böhmischen Krone aufgab, sonst jedoch entschieden den staats-
rechtlichen Standpunkt unterstrich und die Unterordnung Böhmens unter Ver-
treter anderer Länder ablehnte254. Trotzdem versuchte Hohenwart, den Tsche-
chen noch weitere Zugeständnisse abzuringen255. 

249 Z e i t h a m m e r : Geschichte II, 58; W e r t h e i m e r : Andrássy I, 569 ff. 
250 Z e i t h a m m e r : Geschichte II, 62, 67. 
251 Z e i t h a m m e r : Geschichte II, 60—61. 
252 Text des Briefes: Z e i t h a m m e r : Geschichte II, 61—66. 
253 Z e i t h a m m e r : Geschichte II, 74. 
254 Text: Z e i t h a m m e r : Geschichte II, 76—79. 
255 Z e i t h a m m e r : Geschichte II, 79—80, 84—85. 
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Die definitiven Entwürfe im Landtag.  De r böhmisch e Landta g wurde am 
14. Septembe r eröffnet , das kaiserlich e Reskrip t vom 12. Septembe r verlesen, 
und die Regierungsentwürf e der Landtagswahlordnun g und des Nationalitä -
tengesetze s vorgelegt. Da s Reskrip t entsprac h inhaltlic h dem frühere n Ent -
wurf256. Die 71 verfassungstreuen Deutsche n verließen am 16. Septembe r den 
Landta g mit der Erklärung , daß das Reskrip t Böhme n außerhal b die Ver-
fassung stelle257. Dadurc h wurde die Erreichun g des Quorum s zur Änderun g 
der Landesordnun g laut § 38 verhindert . Das Reskrip t und die Entwürf e wur-
den einer dreißiggliedrigen Kommissio n zur Verhandlun g übergeben 258. De r 
Landta g vertagte sich und tra t erst am 9. Oktobe r 1871 wieder zusammen , 
um die Bericht e der Kommissio n entgegen zu nehmen . Am 10. Oktobe r nah m 
der Landta g die Fundamentalartikel , die beiden Regierungsvorlage n und die 
Adresse einstimmi g an 259. 

Die Adresse entfaltet e die Worte des kaiserliche n Reskripte s und bot eine 
zusammengedrängt e Fassun g der böhmische n staatsrechtliche n Doktri n so-
wie der aus ihr gezogenen Forderungen 260. Die Adresse bedauert e den Abzug 
der Vertrete r der deutsche n Wahlkreise und verlangte vom Kaiser, die neue 
beschlossen e Wahlordnun g für den Krönungslandta g provisorisch zu oktroyie -
ren 261. Hie r bereit s zeigte sich die Lücke , die durc h den Auszug der Deut -
schen im verfassungsmäßigen Charakte r der Verfassungsrevision klar erschien . 

2D 6 Aus dem Text des Reskripte s wurde eine vereinbarte , das böhmisch e Staatsrech t 
zu intensi v anerkennend e Stelle ausgelassen : „E s stan d Unsere m Sinn e fern , die 
staatsrechtlich e Stellun g der Kron e Böhmen , welche Unser e a. d. Vorfahre n wie-
derhol t feierlich anerkann t haben , beeinträchtige n zu wollen. " Z e i t h a m m e r : 
Geschicht e I I , 61. 

2 5 7 Wiene r Zeitung , 17. Septembe r 1871; B ü c h s e l : Fundamentalartike l 56; K a z -
b u n d a , Karel : Ke zmar u českéh o vyrovnán í [Zu m Mißlinge n des böhmische n 
Ausgleiches] . CCH 37 (1931) 519 f.; K a m e n í c e k : Pamět i I , S.LI , I I , S. 106; 
K o l m e r : Parlamen t II , 176 ff.; S p i t z : Fundamentalartike l 64 f., 76; S r b : 
Dějin y 334; T o b o l k a : Dějin y I I , 248; T r a u b , Hugo : Posledn í český poku s 
o vyrovnán í s Rakouske m [De r letzt e tschechisch e Versuch um den Ausgleich mi t 
Österreich] . Brun n 1919, S. 39 f. 
Brief Clam s an Hohenwar t un d Hohenwart s Brief an den Statthalte r in Prag , Gra f 
Bohusla v Chotek , vom 18. Septembe r 1871. Z e i t h a m m e r : Geschicht e I I , 65 — 
66, 69—70. 

2 5 8 Di e Kommissio n bestan d also aus Tscheche n un d staatsrechtliche n Adeligen. 
2 5 9 Generalberichterstatte r für alle Entwürf e war Rieger . Spezialberichterstatte r waren : 

Gra f Heinric h Jarosla v Clam-Martini c für die Fundamentalartikel , Riege r für das 
Nationalitätengesetz , Anto n Ottoka r Zeithamme r für die Landtags-Wahlordnung , 
Gra f Richar d Clam-Martini c (de r jünger e Brude r von H . J. Clam ) für die Adresse. 
Z e i t h a m m e r : Geschicht e I I , 86. 

2 6 0 Tex t : K o l m e r : Parlamen t I I , 186—190; S r b : Dějin y 335—340. 
2 6 1 K o l m e r : Parlamen t I I , 190; S r b : Dějin y 339—340. — Übe r die unzureichend e 

Mehrhei t siehe die Erklärun g von Cla m un d Rieger . Z e i t h a m m e r : Ge -
schicht e I I , 77; auc h hie r erschein t der tschechische n staatsrechtliche n Mehrhei t 
da s Beispiel der Oktroyierun g von neue n Landtags-Wahlordnunge n für Sieben -
bürgen vom 15. Jun i 1862 un d 1. Septembe r 1865 als Beispiel. Darübe r B e r n a t -
z i k : Verfassungsgesetze 311 f. 
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Di e definitive Fassun g der Fundamentalartikel 2 6 2 erklär t in der Vorred e 
den nachträgliche n Beitrit t Böhmen s zu dem ungarische n Ausgleich von 1867 
in For m eine s Grundgesetzes , das die Stellun g Böhmen s zu den Länder n der 
Kron e Ungar n un d zu andere n zisleithanische n Kronländer n ordnet . Di e Be-
stimmunge n des ungarische n Ausgleiches werden in den Art. I —VII I über -
nommen . Währen d im Gegensat z zu dem erste n Entwur f des Grafe n Cla m 
die meiste n Bestimmunge n des zisleithanische n Ausgleichsgesetzes Nr . 146/ 
1867 ohn e Änderun g übernomme n wurden , blieben doc h einige nich t unwe -
sentlich e Abweichunge n bestehen . Nac h Art. I V wählt e der böhmisch e Land -
tag in die zisleithanisch e Delegatio n aus seine r Mitt e 15 Delegiert e un d 8 Er -
satzmänne r (de m entsprache n bisher 10 Delegiert e im Abgeordnetenhaus ) un d 
5 wurde n aus der Zah l von 20 Delegierte n zugefügt, die bisher vom Herren -
hau s ohn e Rücksich t auf die Kronlände r gewählt worde n waren . Auch der 
Antei l an den Ersatzmänner n wurd e für Böhme n star k vergrößert , da die böh -
mische n Abgeordnete n bisher zwei Ersatzmänne r wählten , währen d vom Her -
renhau s zeh n Ersatzmänne r ohn e Rücksich t auf Kronlände r gewählt wurden . 
So habe n alle Forderunge n beide r Minister , von der direkte n Wah l durc h 
den Landta g Abstand zu nehmen , nicht s erreicht . Ma n blieb tschechischer -
seits bei der direkte n Wah l durc h den Landtag . 

Böhme n tra t dem Abkomme n übe r die Bestreitun g des Aufwandes für ge-
meinsam e Angelegenheite n bei, begrenzt e jedoc h die Geltun g dieser Bestim -
munge n bis zum letzte n Dezembe r 1877, eine Bestimmung , dere n zeitlich e 
Begrenzun g freilich auc h nu r als vorübergehen d bestehende r Wille, die Quot e 
zu zahlen , aufgefaßt werde n konnte . Bezüglich des Handelsbündnisse s mi t 
dem Königreich e Ungar n entfie l der Beisatz , da ß die mi t Art. XXI I dieses 
Abkommens 2 6 3 in Aussicht gestellten Verhandlunge n ehesten s eingeleite t wer-
den mögen ; es blieb jedoc h die Bestimmung , daß das Handelsbündni s für die 
Dauer , auf welche dasselbe geschlossen wurde , anerkann t werde n sollte (Art . 
VIII) . Besonder s wäre hervorzuheben , da ß die Ausdrucksweise : „da s König -
reic h Böhme n erkenn t . . . anerkenn t . . . tri t t bei" im definitive n Tex t ge-
blieben ist. 

Di e das Verhältni s Böhmen s zu den andere n zisleithanische n Kronländer n 
betreffende n Bestimmunge n wurde n genaue r abgefaßt ; so lautet e der grund -
sätzlich e Art. I X (frühe r XI ) „all e das Königreic h Böhme n betreffende n An-
gelegenheiten , welche nich t als allen Königreiche n un d Länder n der Monar -
chi e gemeinsa m (Art . I ) erklär t worde n sind, gehöre n grundsätzlic h de r Ge -
setzgebun g des böhmische n Landtages , bzw. de r Verwaltun g der böhmische n 
Landesregierun g an. " Weil es aber auße r den als der ganze n Monarchi e ge-
meinsa m erklärte n Angelegenheite n noc h solch e gibt, dere n gemeinschaftlich e 
Behandlun g im Interess e de r Monarchi e un d im Interess e de r Königreich e 

262 Tex t : Wiene r Zeitung , 8. Oktobe r 1871; B e r n a t z i k : Verfassungsgesetze 1097— 
1108; C z e d i k : Geschicht e I , 549—555; K o l m e r : Parlamen t I I , 191—197; 
S c h ä f f l e : Leben II , 213—228; S r b : Dějin y 341—347; T r a u b : Poku s 47—56; 
Z e i t h a m m e r : Geschicht e II , 87—98. 

2 6 3 B e r n a t z i k : Verfassungsgesetze 570. 
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un d Lände r selbst ratsa m un d wünschenswer t ist, übrigen s auc h in den von 
dem Königreich e Böhme n angenommene n Übereinkomme n mi t dem König -
reich e Ungar n gewisse Gegenständ e als solch e bezeichne t worde n sind, wel-
che zwar nich t gemeinsam , doc h nac h gleichen , von Zei t un d Zei t zu ver-
einbarende n Grundsätze n verwaltet werden sollen , erkenn t de r Landta g das 
Bedürfni s an , für die Behandlun g solche r Angelegenheite n ein e Vorsorge zu 
treffen (X) . 

Di e beide n grundsätzliche n Artike l I X un d X bedeute n eigentlic h kein e 
Annäherun g der tschechische n Vertrete r an den Standpunk t der Minister ; mi t 
andere n Worten , de r staatsrechtlich e Standpunk t un d not a ben e der entschie -
den e To n wurd e zugunste n des zisleithanische n Standpunkte s nu r wenig ge-
schwächt . Lediglich der Ausdruc k „all e das Königreic h Böhme n betreffende n 
Angelegenheiten " bedeute t gegenübe r de r allgemeine n Redeweis e des Art . XI 
eine Verengung . I m Art. X nah m ma n zwar Abstand von der Diktion , von den 
„nich t unbeding t notwendige n Angelegenheiten" , doc h bleibt die Zuständig -
keit des böhmische n Landtage s als grundsätzliche s Priu s (Art . IX) un d die 
Anerkennun g der Existen z de r gemeinsame n Belange biete t äußerlic h den 
Eindruc k eine r nac h Belieben widerrufliche n Konzession . 

De n typische n Charakte r eine r Folg e lange r Verhandlunge n trage n die 
komplizierten 2 6 4 taxati v aufgezählte n zisleithanisch-gemeinsame n Angelegen-
heite n lau t Art. XI , de r als solch e erklärt : 

1. Di e kommerzielle n Angelegenheiten , speziell die Zollgesetzgebung , die Ge -
setzgebun g übe r Handels- , See- un d Wechselrecht , übe r Maß e un d Gewich -
te , übe r Erfindungspatente , übe r Marken - un d Musterschutz , übe r den 
Schut z geistigen Eigentum s sowie übe r Zettelbanken , sofern diese in der 
ganze n Monarchi e nac h gleiche n Grundsätze n behandel t werden . 

2. Di e Gesetzgebun g übe r die mi t de r industrielle n Produktio n in enger Ver-
bindun g stehende n indirekte n Abgaben sowie übe r Monopole , Regalien , 
Stempe l un d Gebühren . Di e Gesetzgebun g übe r Stempe l un d Gebühre n dar f 
jedoc h das Gesetzgebungsrech t des Landtage s in Justizangelegenheite n we-
der beirre n noc h beeinträchtigen . 

3. Di e Feststellun g des Münzwesen s un d des Geldfußes . 
4. Di e Verfügungen bezüglich jene r Kommunikationsanstalte n (Eisenbahn , 

Post , Telegraph , Schiffahrt) , von welche n durc h den für diese gemein -
same n Angelegenheite n zu bestellende n Vertretungskörpe r erkann t wird, da ß 
sie das Interess e de r ganze n Monarchi e ode r mehrere r Lände r derselbe n 
berühre n ode r da ß welche mehrer e Länderverwaltungsgebiet e verbinden ; 
ferne r die Gesetzgebun g un d Verwaltun g übe r Telegraphen- , Post- , Eisen -
bahn - un d Schiffahrtswesen , soweit sich dieselbe auf die oben angeführte n 
gemeinsame n Kommunikationsanstalte n un d dere n Betrie b bezieh t un d so-
fern das Festhalte n gleiche r Grundsätz e beim Betrie b de r Kommunikations -
mitte l notwendi g ist, u m dere n gleichmäßig e — den militärische n un d 

2 6 4 F o ř t : Přítm í 139 ff.; P e n í z e k : Ausgleich 262—267; R u s o : Schäffle 98, 116 ff. 
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kommerziellen Bedürfnissen sowie den Anforderungen der Sicherheitspoli-
zei entsprechende — Benützung allseitig zu gewährleisten. 

5. Die Feststellung des Wehrsystems, ferner jene Angelegenheiten, welche 
sich auf die Art und Weise sowie auf die Ordnung und Dauer der Militär-
pflicht beziehen, insbesondere die wiederkehrende Bewilligung der Anzahl 
der auszuhebenden Mannschaft für das stehende Heer und die Ersatz-
reserve unter Festhalten des Maßstabes der Bevölkerungsziffer bei deren 
Aufteilung, in Bezug auf Vorspannleistung, Verpflegung und Einquartie-
rung des Heeres, die Bestimmung der Bezüge des Heeres und der dafür aus 
dem Militärärar zu leistenden Vergütung; endlich alle jene Gesetze, wel-
che zur Erhaltung der Einheit und Schlagfertigkeit des Heeres erforder-
lich sind, als: die Gesetze über die Evidenzhaltung der Urlauber und Re-
servisten, über die Versorgung der Unteroffiziere, über Pferde-Konskrip-
tion, das Militärstrafgesetz usw. Wenn es sich um Änderung in dem Maß-
stabe der Aufteilung der auszuhebenden Mannschaft handeln sollte, so ist 
hierzu die Zustimmung des Landtages notwendig. Einer weiteren Rege-
lung bleibt jedoch vorbehalten, welche, die Landwehr betreffenden, An-
gelegenheiten der Gesetzgebung oder Verwaltung des Landes vorbehalten 
werden sollen. 

6. Im Bereich der Finanzen: 
a) Das Staatsschuldenwesen, namentlich die Gebarung und Kontrolle der 

bestehenden Übereinkommen mit dem Königreiche Ungarn, ferner 
die Zustimmung zur Kontrahierung einer neuen Anleihe in jenen Fäl-
len, in denen es sich in Durchführung des mit dem Königreiche Ungarn 
bestehenden Übereinkommens um Aufnahme einer gemeinsamen An-
leihe zur Deckung des Aufwandes für die der Monarchie gemeinsamen 
Angelegenheiten handelt, und in den Fällen, wo eine gemeinsame An-
leihe mit dem Königreiche Ungarn zur Deckung dieses Aufwandes nicht 
beschlossen wird, die Entscheidung, ob dieses Erfordernis durch quotale 
Aufteilung oder durch eine gemeinschaftliche Kreditoperation zu dek-
ken ist, endlich die Zustimmung zur Aufnahme einer schwebenden 
Schuld zur zeitweisen Deckung außerordentlichen Finanzaufwandes; 
doch darf der Betrag derselben den vierten Teil des ordentlichen Aus-
gaben-Budgets des betreffenden Jahres nicht übersteigen. 

b) Das unbewegliche gemeinsame Staatsvermögen unbeschadet des Eigen-
tums — oder sonstiger Rechtsansprüche der Königreiche und Länder. 

c) Die Veranschlagung der Auslagen für die Verwaltung der im gegenwär-
tigen Artikel angeführten Angelegenheiten, der Deckung derselben und 
die Rechnungslegung darüber. Endlich wird aus gewichtigen Rücksich-
ten auch 

7. die Gesetzgebung über Staatsbürgerschaft, über Aufenthalt und zeitweise 
Niederlassung von Ausländern diesen Angelegenheiten beigezählt. 

Wenn man diesen umfangreichen Art. XI zusammenfaßt, sieht man, daß 
gewisse konkrete Zugeständnisse dem Bereich Zisleithaniens gemacht wur-



den, wenn auch die Forderun g der Minister , das Eisenbahnwese n überhaupt , 
die Justizgesetzgebun g und auch die direkt e Besteuerun g Zisleithanie n zu be-
lassen,  von den Tscheche n nich t erfüllt wurde 265. De r Bereich der Zuständig -
keit der nichtungarische n Lände r wäre eigentlich an sich weder gering noch 
ungenügen d für die Lebensfähigkei t von Gesamt-Zisleithanie n gewesen266. Je-
doch war die Umschreibun g der zisleithanische n Bereich e durc h die Teilun g 
der Kompeten z über einzeln e Bereich e zwischen Böhme n und Zisleithanie n 
viel zu komplizier t und unübersichtlich . 

Die Tscheche n gaben, wie bereit s erwähnt , in Bezug auf das zisleithanisch e 
Parlamen t nach . Nac h Art. XII war Böhme n in Würdigun g des im Art. X an-
erkannte n Bedürfnisses zu einem Abkomme n mit den übrigen zisleithanische n 
Kronländer n bereit , daß, sofern nich t durc h eine freie Vereinbarun g eine an-
dere Anordnun g getroffen wird, Böhme n den Abschluß eines Abkommen s — 
im Sinne der in Art. IX angeführte n Angelegenheite n — einem Kongre ß von 
durc h die Landtag e zu wählende n Delegierte n übertrage n werde 267. Dieses 
vom staatsrechtliche n Gesichtspunk t große Zugeständni s wurde freilich wie-
derum als vorübergehen d hervorgehoben , um die Preisgabe des Prinzip s 
äußerlic h zu verdecken . 

Die im Art. XI aufgezählte n Angelegenheite n wurden , wiederum im Sinne 
des Art. X, einem zisleithanische n Ministeriu m übertragen . Die Aufzählun g 
der Ressortministe r in diesem Ministeriu m ließen die Tschechen , von den Mi-
nister n gedrängt , fallen, setzten jedoch ihre früher e Forderun g durch , daß die 
Hofkanzle r und eventuel l denselben gleichgestellte Länderminister , unte r 
Wahrun g eines angemessene n Stimmenverhältnisses , ebenfalls Mitgliede r des 
Ministerium s werden sollten . De r böhmisch e Hofkanzle r war zur Durchfüh -
run g der im Delegiertenkongre ß beschlossene n Gesetze , soweit hiezu die Mit -
wirkung der ihm unterstehende n Organ e notwendi g wäre, verpflichtet . Die -
sem Hofkanzle r sollte die oberste Verwaltung der der Landesgesetzgebun g 
angehörende n Angelegenheite n zustehe n und er allein sollte auch die mini -
sterielle Verantwortun g für diesen Bereich tragen (XIII) . 

In finanzielle r Hinsich t sollte Böhme n laut Art. XIV zu dem nach Art. XI, 
6 c von dem Delegiertenkongre ß veranschlagte n ungedeckte n Aufwandserfor-
derni s für die in diesem Artikel aufgezählte n Angelegenheiten , zu welchen 
der auf die zisleithanische n Kronlände r entfallend e Anteil an dem ungedeck -
ten Erforderni s für die der ganzen Monarchi e gemeinsame n Angelegenheite n 
hinzuzurechne n ist, mit einer prozentuale n Quot e beisteuern , welche durc h 

265 T o b o 1 k a : Dějin y II , 275. 
266 S c h ä f f l e : Leben II , 19; Schäffle sagt mit Recht : „Da s zisleithanisch e Öster-

reich blieb im Notwendige n unvergleichlic h einheitlicher , als das Deutsch e Reich , 
die Schweiz, die Vereinigten Staate n von Amerika es heut e noch sind." Er trägt 
jedoch weder dem komplizierte n unübersichtliche n Charakte r der Umschreibun g 
der Kompetenzen , noch dem Mange l an gesetzgebende n Organe n mit höchste r 
Kompeten z in Zisleithanien , die eben um 1899 (als Schäffle seine Lebenserinnerun -
gen schrieb) in USA, Deutschlan d und der Schweiz vorhande n waren, Rechnung . 

267 C z e d i k : Geschicht e I, 200; D e n i s : La Bohém e II , 529; F o ř t : Přítm í 136; 
T o b o l k a : Dějin y II , 252—256. 
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Vereinbarung auf dem Wege landtäglicher Deputationen zu ermitteln sein 
wird. Auf gleichem Wege wird die von Böhmen zur allgemeinen Staatsschuld 
zu leistende Quote zu vereinbaren sein. Von den entfallenden Quoten ist jener 
Ertrag an Stempeln und Gebühren in Abschlag zu bringen, welcher in Böh-
men eingeht. Die Quoten sind in 12 Monatsraten als ein im voraus zu zah-
lender Betrag der Landeseinkünfte abzuführen. Die Art der Aufbringung die-
ser Quoten ist der Bestimmung der Landesgesetzgebung überlassen. 

Laut Art. XV sollte eine landtägliche Deputation unter Vermittlung der 
Regierung mit Deputationen der übrigen Königreiche und Länder in Ver-
handlung zu treten haben, um 

a) die im vorhergehenden Artikel erwähnten Quoten zu ermitteln und 
b) zu vereinbaren, ob der Ertrag der unter gemeinsamer Verwaltung stehen-

den indirekten Steuern von dem gemeinsamen Aufwände im Ganzen vor-
weg abzuziehen und nur das nach Abschlag derselben sich ergebende un-
gedeckte Erfordernis nach Quoten aufzuteilen, oder ob der in jedem ein-
zelnen Lande eingehende Ertrag jener Steuern der Quote des betreffenden 
Landes zuzurechnen ist. Die Ermittlung der Quoten hat derart zu erfol-
gen, daß dieselben bei der Finanzgebarung des Jahres 1873 zur Geltung 
kommen und daß die ermittelten Quoten bis zum Ablauf des mit dem 
Königreiche Ungarn über die Beitragsleistung zu dem gemeinsamen Ange-
legenheiten bestehenden Übereinkommens, d. i. bis zum letzten Dezember 
1877, zu gelten haben. 

Für das Finanzjahr 1872 werden der Landesregierung von den Finanzbe-
hörden jene Beträge zur Verfügung gestellt, welche nach dem Voranschlag 
für dieses Jahr auf die in die Landesverwaltung übergehenden Angelegen-
heiten pro rata temporis entfallen. Insolange die Deputationen zu keiner Ver-
einbarung über die Quoten gelangen, bestimmt der Kaiser den Anteil, nach 
welchem die einzelnen Länder zu dem gemeinschaftlichen Aufwände beizu-
tragen haben, jedoch immer nur für das nächstkommende Jahr und nach An-
hörung des Senats. Bis zum Zustandekommen jener Vereinbarung wird der 
Ertrag an den unter gemeinsamer Verwaltung stehenden indirekten Steuern 
von dem Gesamtaufwande in Abschlag gebracht. 

Um nun dem Bedürfnis einer nach Möglichkeit breiten Einheit in der Ge-
setzgebung in Zisleithanien zu entsprechen, erklärte sich Böhmen nach 
Art. XVI bereit, in Bezug auf das Heimatrecht, Paßwesen, Fremdenpolizei, 
Volkszählung, Gegenseitigkeit in Vollstreckung richterlicher Urteile und in 
Anerkennung von akademischen Würden und Zeugnissen öffentlicher Unter-
richtsanstalten, endlich in Bezug auf die Gesetzgebung über die Form der 
Behandlung der gemeinsamen Angelegenheiten mit den übrigen Kronländern 
Übereinkommen zu treffen. 

Zu diesem Zwecke sollen Deputationen der Landtage zusammentreten, wel-
che die Art und Weise der Behandlung dieser Gegenstände zu vereinbaren 
haben. Diese Bestimmung entsprach den Forderungen der böhmischen staats-
rechtlichen Doktrin, da die Entscheidung über diesen ansonsten wenig geeig-
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neten Modus zur Schaffung der einheitlichen Gesetzgebung böhmischen Or-
ganen überlassen wurde. 

Nach Art. XVII wurde zur Erledigung bestimmter, zur Verhandlung in den 
eigenen Vertretungskörpern sich weniger eignender Angelegenheiten ein Se-
nat, der keine zweite Kammer bildete und eine eigene unabhängige Körper-
schaft war, gebildet. Der Senat sollte (auch nach dem Gesetzentwurf über den 
Senat)268 zur Hälfte aus erblichen, zur anderen Hälfte aus solchen Mitgliedern 
bestehen, die über Ternavorschlag der Landtage vom Kaiser auf Lebensdauer 
zu ernennen wären; die einzelnen Kronländer mußten im Verhältnis Ihrer 
Bedeutung vertreten sein. Dazu sollten noch, wie bisher im Herrenhause, auch 
die volljährigen Prinzen der Dynastie sowie die Erzbischöfe und Bischöfe 
fürstlichen Ranges darin ihren Platz haben. 

Als Gegenstände des Wirkungskreises dieser Körperschaft wurden erkannt: 

1. Die Prüfung und Genehmigung von Staatsverträgen, welche das Reich oder 
einzelne Teile desselben belasten, oder eine Gebietsänderung desselben zur 
Folge haben, oder einzelnen Staatsbürgern Lasten auferlegen. 

2. Die Behandlung jener Gegenstände, welche sich auf Pflichten und Ver-
hältnisse der einzelnen Länder untereinander beziehen, und die Entschei-
dung daraus entstehender Streitigkeiten, sobald eines der betreffenden Län-
der eine solche Entscheidung anruft. 

3. Entscheidungen von Fall zu Fall über Kompetenzstreitigkeiten zwischen 
dem Delegiertenkongreß und den Landtagen auf der Grundlage der Fun-
damentalgesetze über die dem Delegiertenkongreß übertragenen Ange-
legenheiten. 

4. Die Beratung und Beschlußfassung über Anträge auf Änderung der Funda-
mentalgesetze über die dem Delegiertenkongreß zugewiesenen Angelegen-
legenheiten aus eigener Initiative, auf Anregung der Landtage oder der 
Regierung. 

5. In den nach Art. XV vorgesehenen Fällen die Begutachtung der von den 
Ländern zur Deckung des Finanzerfordernisses zu tragenden Anteile. 

6. Die Jurisdiktion in Fällen von Ministeranklagen wegen Verletzung der 
Gesetze in den dem Delegiertenkongresse zugewiesenen Angelegenheiten; 
endlich 

7. die gutachtliche Äußerung über die im Art. XI aufgezählten Angelegen-
heiten von Fall zu Fall, so oft der Kaiser ein Gutachten verlangt. 

Zuletzt wurde noch in allen die staatsrechtliche Stellung des Königreiches 
oder der Krone Böhmen betreffenden Angelegenheiten die Zustimmung des 
böhmischen Landtages vorbehalten. 

Der Art. XVII sowie der Gesetzentwurf über den Senat verwandelten das 
bisherige Herrenhaus in ein Organ, das nur ganz wenige normsetzende Be-
fugnisse bekam (Nr. 1 und 4) und hauptsächlich als ein begutachtendes Organ 
sowie als ein Gericht für besondere Fälle entscheiden sollte. Wenn es auf den 

268 Text : Z e i t h a m m e r : Geschichte II, 44—48. 
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ersten Blick schien , daß die Tscheche n ein Zugeständni s machten , indem sie 
der Bildung oder Umformun g einer Kammer , die auch über Gebietsänderun -
gen und Änderunge n der Fundamentalgesetz e (Nr . 1 und 4) mit entscheide n 
sollte, zustimmten , dan n bewies der letzte Satz des Art. XVII, nach dem der 
böhmisch e Landta g zu allen die staatsrechtlich e Stellun g der Kron e Böhme n 
betreffende n Angelegenheite n seine Zustimmun g geben müsse, daß man tsche-
chischerseit s — trot z der klar zu vernehmende n Gegenstimme n nich t nu r 
aus Mähren , sonder n auch aus Schlesien — starr auf dem Standpunk t des 
Privilegium s Köni g Wladislaws vom 12. Novembe r 1499 beharrte . 

Nac h Art. XVIII konnte n Änderunge n an diesen ein Landesgrundgeset z 
Böhmen s bildende n Fundamentalartikel n nu r mit Zustimmun g des Landtage s 
von Böhme n erfolgen; wenn in dieser Richtun g oder in Durchführun g dieser 
Fundamentalartike l Deputationsverhandlunge h mit andere n Kronländer n hot -
wendig würden , sollte Böhme n durc h eine von seinem Landtag e unmittelba r 
gewählte Deputatio n vertrete n werden . 

Die Bestimmun g des Art. XVIII macht e also jede Änderun g der Funda -
mentalartike l von der Zustimmun g des böhmische n Landtage s abhängig. Bei 
der Rezeptio n der Fundamentalartike l als ein zisleithanische s Gesetz , die in 
Anbetrach t der durchgreifende n Änderunge n nich t nu r der böhmische n Lan-
desverfassung, sonder n auch der zisleithanische n Verfassung sehr wichtig war, 
sollte dagegen nach dieser Vorschrift die Befugnis der erwähnte n Deputatio n 
im Delegiertenkongre ß ziemlich beschränk t sein. Diese Bestimmun g macht e 
die Hoffnunge n Hohenwart s und Schäffles269, vom Reichsra t eine Revision 
der Fundamentalartike l zu erreiche n — mit andere n Worte n die in ihne n vor-
handene n Element e des böhmische n Staatsrecht s gewissermaßen zu verdrän -
gen —, ziemlich problematisch , da man tschechischerseit s zumindes t bei stär-
keren Änderunge n des Textes der Fundamentalartike l wohl wieder zur Ab-
stinen z gegriffen hätte . 

Eine gewisse Verlegenhei t bereitet e sowohl der Regierun g als auch den 
tschechische n Führer n die Revision der Landtags-Wahlordnun g 27°. Hie r er-
wartete n selbst sozialistische Arbeiter und viele Kleinbürge r von Ministe r 
Schäffle eine breite Demokratisierun g des Wahlrechtes , währen d die Jung-
tscheche n und einige Alttscheche n unger n Abgeordnet e des Großgrundbesitze s 
im Landta g sahen . Die politisch e Realitä t — das Bündni s sowohl des Mini -

2 6 9 H o h e n w a r t : Biographi e 30; S c h ä f f l e : Lebe n II , 13—27; B ü c h s e l : Fun -
damentalartike l 40 ff.; C z e d i k : Geschicht e I I , 203; F i s c h e r : Negotiations , 
143; R u s o : Schäffle 99; S c h e n k - S u d h o f : Hohenwar t 70f.; S c h ü ß l e r , 
Wilhelm : Da s Verfassungsproble m im Habsburger-Reich . Stuttgar t 1918, S. 124; 
T o b o l k a : Dějin y I I , 260, 271 f.; Z e i t h a m m e r : Geschicht e I I , 120. 
Als solche „loya l vorbehaltene n Modifikationen " gibt Schäffle (Lebe n II , 19—20) 
u. a. an : Di e Beibehaltun g der Name n „Abgeordnetenhaus " un d „Herrenhaus" , die 
Erklärun g auc h de r direkte n Steuer n als zisleithanisch-gemeinsa m un d die Ver-
meidun g der Quoten , die Übertragun g der Fortbildun g des Zivil- , Straf-  un d Pro -
zeßrechte s sowie gewisser einheitliche r Grundeinrichtunge n de r Justiz - un d Ver-
waltungsorganisatio n an den Senat . 

2 7 0 T o b o l k a : Dějin y II , 244 f. 
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sterium s Hohenwar t als auc h das der Tscheche n mi t dem staatsrechtliche n 
böhmische n Adel un d die polnischen , alpendeutsche n un d karstländische n 
Konservative n un d das zahlenmäßig e Gewich t des Großgrundbesitze s in je-
dem Landta g — führt e jedoc h dazu , daß die Regierun g von den vom Grafe n 
Hohenwar t bei der Beratun g im August 1870 in Wien geäußerte n Idee n aus-
ging un d unte r Leitun g Hohenwarts 2 7 1 für 10 Lände r (3 de r böhmische n 
Krone ) Entwürf e von Landtags-Wahlordnunge n ausarbeite n ließ. De r Entwur f 
der böhmische n Landtags-Wahlordnun g ließ die Großgrundbesitzerkuri e mi t 
70 Abgeordnete n bestehen , teilt e jedoc h diese nac h der Steuerleistun g in dre i 
Wahlkörper . De r erst e Wahlkörpe r mi t höchste r Steuerleistun g wählt e 20, 
der zweite mi t mittlere r 40 un d der dritt e mi t den Wähler n der niedrigste n 
Steuerleistun g 10 Abgeordnete . Anstat t der 15 Vertrete r der Handels - un d 
Gewerbekammer n sollten ach t Vertrete r de r Großindustri e in den Landta g 
kommen . Währen d die Städtekuri e ihr e 72 Abgeordnete n behielt , bekame n 
die Landgemeinde n anstat t 79 nu n 106 Abgeordnet e (zusamme n 263 Abge-
ordnete) . Nu n wäre es für den verfassungstreue n Adel mi t seinen zahlreiche n 
Anhänger n unte r den kleinere n Großgrundbesitzern , die größtenteil s auc h noc h 
Staatsbeamt e waren , unmöglic h gewesen, den konservative n Adel, der sich 
vorwiegend aus den größere n Großgrundbesitzer n zusammensetzte , bei de r 
Wah l zu schlagen , u m so die Mehrhei t im böhmische n Landta g für die verfas-
sungstreue n Liberale n zu sichern . 

Der böhmische Nationalitätenschutz-Gesetzentwurf. De r Gesetzentwur f zum 
Schut z des gleichen Rechte s de r tschechische n un d deutsche n Nationalitä t im 
Königreich e Böhmen 2 7 2 verkündet e vor allem das gleiche Rech t des tsche -
chische n un d des deutsche n Volksstamme s in allen Beziehunge n des öffent-
liche n un d bürgerliche n Rechte s in Böhme n sowie die Achtung , Wahrun g 
un d Pflege ihre s nationale n Eigenleben s un d insbesonder e ihre r Sprach e (§ 1). 
Dadurc h wurde n beide n Stämme n nich t nu r die übliche n individuelle n sub-
jektiven Rechte , sonder n auc h die kollektiven Anrecht e garantiert . Infolge -
dessen dürfe n Angehörig e der eine n Nationalitä t wegen ihre r Abstammun g 

271 Die Entwürf e wurden vom Ministerialra t Gusta v Kubin ausgearbeitet . T o b o l k a : 
Dějin y II , 244; R o s l e r : Ministeriu m 72, 74. 

272 Text des vom Landta g angenommene n Entwurfes : B e r n a t z i k : Verfassungs-
gesetze 1093—1097; K o l m e r : Parlamen t II , 173—175; S r b : Dějin y I, 331— 
334; Z e i t h a m m e r : Geschicht e II , 98—103. 
Text der Regierungsvorlage : K a m e n í c e k : Pamět i I, 228—233; dazu Schä f f l e : 
Leben II , 203; B ü c h s e l : Fundamentalartike l 42—53; C z e d i k : Geschicht e I, 
194; F i s c h e r : New Lights 190; D e r s . : Negotiation s 139; H a n t s e h ,. Hugo : 
Die Geschicht e Österreichs . 2. Bd. 2. Aufl. Graz-Wien-Köl n 1953, S. 411; H ü g e l -
m a n n , Kar l G. : Das Nationalitätenrech t des alten Österreich . Wien-Leipzi g 1934, 
S. 298 f.; K ä i n d 1, Raimun d F. : Böhmen . Zu r Einführun g in die böhmisch e Frage . 
Leipzig 1919, S. 72; K a z b u n d a , Karel : Pokusy rakouské vlády o české vy-
rovnání . CCH 27 (1921) 361; R o g g e : Österreic h III , 458 f.; R u s o : Schäffle 
100—107; S c h ü ß l e r : Verfassungsproblem 128; T o b o l k a : Dějin y II , 245 ff.; 
W e b e r , Ottokar : Albert Schäffle und die Fundamentalartikel . Deutsch e Arbeit 5 
(1905/06 ) 13 f. 
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und Sprache weder durch Gesetze, noch durch behördliche Verfügungen, noch 
bei Benützung jeder Art öffentlicher, durch allgemeine Landesmittel erhaltener 
Anstalten ungünstiger behandelt werden als Angehörige des anderen Volks-
stammes unter gleichen Umständen. Dies gilt insbesondere vom aktiven und 
passiven Wahlrecht für öffentliche Vertretungskörper, von der gleichmäßigen 
Zulassung zu öffentlichen Ämtern und Würden bei gleicher Befähigung, von 
der gleichmäßigen Berücksichtigung bei Abgrenzung der Verwaltungs- und 
Gerichtssprengel, von der Verhandlungssprache öffentlicher Behörden und An-
stalten und des Verkehrs der Einwohner mit denselben sowie von der gleich-
mäßigen Gewährung öffentlicher Mittel und Anstalten zur Ausbildung (§ 2). 
Die Prinzipien des § 1 werden hierdurch konkret gefaßt und sogar Schritte 
zur finanziellen nationalen Proportion getan. 

Die Gleichberechtigung beider Sprachen in Böhmen sollte sich darin äußern, 
daß die Landesgesetze in beiden Sprachen vorgelegt, beschlossen und kund-
gemacht werden. Bei den Verhandlungen des Landtages kann man sich beider 
Landessprachen bedienen. Alle Mitteilungen der Regierung sowie alle An-
träge, Beschlüsse und Protokolle werden in beiden Landessprachen geführt 
und veröffentlicht. Der Vorsitzende des Landtages und sein Stellvertreter 
müssen beider Sprachen mächtig sein (§ 3). 

Die Verwaltungs-, Gerichts- und Wahlbezirke sollen möglichst aus Gemein-
den einer Nationalität bestehen (§ 4). Die Amtssprache der Gemeinde wird 
durch die Gemeindevertretung bestimmt. Wird dagegen von Gemeindewahl-
berechtigten eine Einwendung erhoben, so ist die Amtssprache durch Abstim-
mung der wahlberechtigten Mitglieder mit absoluter Mehrheit festzustellen. 
Wenn in einer Gemeinde eine nationale Minderheit von wenigstens einem 
Fünftel der Wahlberechtigen vorhanden ist, so hat hier die andere Sprache 
insofern in den Amtsgebrauch zu treten, daß die Gemeindemitglieder sich 
ihrer in der Vertretung bedienen können, daß alle öffentlichen Kundmachun-
gen auch in derselben zu erlassen und daß im Verkehr der Gemeindeorgane 
mit den Parteien Eingaben auch in dieser Sprache anzunehmen und zu ver-
bescheiden sowie auf Verlangen Protokolle aufzunehmen sind. Die Anwendung 
beider Sprachen hat in der Landeshauptstadt Prag unter allen Umständen zu 
gelten (§ 5). 

Ähnlich ist die Amtssprache in den Bezirken geregelt. Die Sprache der 
Mehrheit der Bevölkerung eines Bezirkes ist auch die Amtssprache der Be-
zirksvertretung. Wenn sich im Bezirke auch nur eine Gemeinde der anderen 
Nationalität befindet, so ist ihre Sprache nach Maßgabe des § 5, Abs. 2 zum 
Amtsgebrauche zuzulassen (§ 6). Die Amtssprache der Bezirksvertretung hat 
auch als Amtssprache der Bezirksbehörden und Gerichte zu dienen. Doch ist 
hier auf Begehren der Parteien die andere Landessprache insofern zuzulas-
sen, als in derselben Eingaben anzunehmen, zu verbescheiden und in Proto-
kolle aufzunehmen sind (§ 7). Im Verkehr untereinander bedienen sich gleich-
gestellte Behörden ihrer eigenen Amtssprache; ebenso untergeordnete im Ver-
kehr mit Vorgesetzten. Kaiserliche und königliche Zivilbehörden geben ihre 
Erlässe an untergeordnete Behörden in der Sprache der letzteren. Als Amts-
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spräche aller kaiserlichen und königlichen Zivilbchördcn, deren Wirkungs-
kreis sich über das ganze Land erstreckt, sollen gleichmäßig die tschechische 
und deutsche Sprache angewandt werden. Die für das ganze Land bestellten 
landesfürstlichen und autonomen (Gemeindeausschüsse, Bezirksausschüsse und 
Landesausschuß) Behörden sowie die für die Rechtsprechung in höherer In-
stanz berufenen Gerichtshöfe müssen so zusammengesetzt sein, daß bei den-
selben in beiden Sprachen verhandelt werden kann (§ 8)273. 

Sehr umstritten war und blieb jahrzehntelang das Prinzip des § 9: „Bei 
landesfürstlichen Behörden in Böhmen darf niemand als Konzeptbeamter oder 
Richter angestellt werden, der nicht beider Sprachen in Wort und Schrift 
mächtig ist. Insolange sich in Böhmen im öffentlichen Dienste Beamte vor-
finden, die nur einer Sprache mächtig sind, ist dafür zu sorgen, daß dieselben 
nur bei solchen Behörden verwendet werden, wo ihre Sprache die Amtsspra-
che ist. Autonome Behörden sind verpflichtet, Vorsorge zu treffen, daß die 
Anwendung der Sprache der Minderheit (§§ 5 und 6) nach dem Gesetze voll-
ständig zur Durchführung gelangen können" (§ 9). 

Die wohl wichtigste Neuerung des Gesetzes war die Vorschrift: „zum 
Schutz des gleichen Rechtes beider Nationalitäten wird der Landtag in natio-
nale Kurien eingeteilt" (§ 10). Die nationalen Kurien werden in folgender 
Weise gebildet: Die Vertreter der Stadt- und Landgemeindebezirke gehören 
der Kurie der Nationalität ihrer Wahlbezirke an. Die Vertreter sprachlich 
gemischter Bezirke, die Vertreter des Großgrundbesitzes und der Großindu-
strie sowie die Virilisten haben beim Eintritt in den Landtag die Wahl, ob 
und in welche Nationalkurie sie eintreten wollen; jedoch dürfen jene Ver-
treter des Großgrundbesitzes, die selbst einen Großgrundbesitz haben, nur 
in jene Kurie eintreten, in deren Sprachgebiet ihr Großgrundbesitz gelegen 
ist. Die Nationalkurien haben sich nach Zusammentritt des Landtages zu 
konstituieren und ihren Obmann zu wählen. In der Geschäftsordnung des 
Landtages sind die nötigen Bestimmungen zu treffen, damit die Kurie die 
ihr zustehenden Rechte ausüben kann (§ 11). 

Die Institution der Nationalkurie bot auch einen bedeutenden Ansatz zur 
finanziellen Autonomie. Jede Nationalkurie kann bei der jeweiligen Budget-
abstimmung verlangen, daß der darin für Schul- und Unterrichtszwecke fest-
gesetzte Gesamtaufwand — sofern er nicht für beiden Nationalitäten gemein-
same Anstalten bestimmt ist — im Verhältnis des Steuerertrages aus den Be-
zirken jeder Nationalität für Bildungsanstalten ihrer Sprache verwendet wird. Im 
selben Verhältnis kann sie den Ertrag der diesem Zweck gewidmeten Fonds, falls 
sie keine bestimmte besondere Widmung haben, beanspruchen. Es bleibt jeder 
Nationalkurie unbenommen, für Bildungsanstalten ihrer Sprache eine beson-
dere Umlage auf die Bezirke und Gemeinden ihrer Nationalität zu beschlie-
ßen. Die Ausübung der den Kurien in den vorstehenden Absätzen eingeräum-
ten Rechte ist gesetzlich zu ordnen. Im Geiste dieser Bestimmung ist auch 

Mit Unrecht sieht Büchsel: Fundamentalartikel 50 darin die Dekretierung der 
tschechischen inneren Amtssprache. 
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nationale n Minderheite n in Bezirke n un d Gemeinde n durc h das Geset z die 
Gewäh r zu bieten , daß sie aus den zu Bildungszwecke n bestimmte n Bezirks-
un d Gemeindeeinkünfte n den verhältnismäßi g auf sie entfallende n Tei l de r 
Mitte l erhalten , ode r durc h besonder e Umlage n ode r aus andere n eigene n 
Mittel n — unte r Beobachtun g der Landesschulgesetz e — für Gründun g un d 
Leitun g von Anstalte n zur Ausbildun g der Jugen d ihre r Nationalitä t in der 
eige.nen Sprach e Sorge trage n könne n (§ 12). 

Jed e national e Kuri e kan n verlangen , da ß Bestimmunge n eine s Gesetzent -
wurfes, welche den Gebrauc h der Sprach e im öffentliche n Leben , bei Behörde n 
un d in solche n Bildungsanstalten , welche nich t ausschließlic h der andere n 
Nationalitä t gewidme t sind (§ 12), betreffen , nac h der zweiten Lesun g im 
Landtag e noc h eine r Abstimmun g nac h Nationalkurie n unterzoge n werden . 
Nac h eine r solche n Abstimmun g gilt jede Bestimmun g als abgelehnt , gegen 
welche die absolut e Mehrhei t eine r Kuri e gestimm t hat . Die s gilt insbeson -
der e auc h für die zu r weitere n Ausführun g dieses Gesetze s zu erlassende n 
Gesetz e (§ 13). 

Bemerkenswer t ist auc h der Ansatz zur nationale n Proportio n bei den Wah -
len . Bei der Wah l de r Abgeordnete n des Landtage s in Vertretungskörper , an 
dene n Böhme n mi t andere n Kronländer n des Reiche s teilnimmt , mu ß minde -
sten s ein Dritte l de r Gewählte n der tschechische n un d mindesten s ein Viertel 
de r deutsche n Nationalkuri e entnomme n sein (§ 14). 

Seh r bemerkenswer t war die qualifiziert e Sicherun g des Nationalitäten -
gesetzes. Nac h § 15 wurd e das gleiche Rech t de r beide n Volksstämm e unte r 
den Schut z des Krönungseide s gestellt un d nac h § 16 war dieses Geset z bei 
jeder Abänderun g wie ein Landesgrundgeset z zu behandeln . Jed e Änderun g des-
selben bedar f außerde m der Annahm e durc h beide Nationalkurie n desLandtages . 

Diese r Gesetzentwur f wurde , unte r Berücksichtigun g des Siebenbürge r Na -
tionalitätengesetze s sowie des vom demokratische n Achtundvierzige r Adolf 
Fischho f ausgearbeitete n Entwurfe s eine s zisleithanische n Nationalitätenge -
setzes, von Schäffle un d Riege r entworfen 2 7 4 . De r Entwur f SchäffleS wurd e 
ziemlic h gekürzt , da Riege r die Meinun g vertrat , ma n könn e manche r Be-
stimmun g unmöglic h durc h den Krönungsei d eine n feierlich qualifizierte n 
Charakte r geben , bevor sich diese in der Praxi s bewähr t habe . Dahe r wies 
ma n in den §§ 12 un d 13 des gekürzte n Entwurfe s auf ausführend e Gesetz e 
hin . De r Entwur f wurd e vom Ministerra t am 31. August 1871 genehmigt 2 7 5 . 

Da s Nationalitäten-Schutzgeset z wurd e 1871 von den Verfassungstreue n als 
eine Falle , die die Tscheche n den Deutsche n gestellt hätten , erklärt 2 7 6 . Selbst 
gemäßigt e Kritike r wie Fischho f griffen besonder s zwei Bestimmunge n an 2 7 7 . 

274 T o b o l k a : Dějin y 245 f.; B ü c h s e l : Fundamentalartike l 43; C h a r m a t z , 
Richard : Adolf Fischhof . Das Lebensbild eines österreichische n Politikers . Stuttgart -
Berlin 1910, S. 265—276. 

2 7 5 R o s 1 e r : Ministeriu m 79 ff.; Holzgethar i stellte sich hier gegen den Ausgleich. 
2 7 6 Neu e Frei e Presse, Morgenblat t 17. Septembe r 1871; K a i n d l : Böhme n 72; 

R o g g e : Österreic h III , 458 f. 
2 7 7 C h a r m a t z : Fischho f 266—268, 270—273. 
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Es war die Pflicht der volljuristischen Beamten, beide Landessprachen in 
Wort und Schrift zu beherrschen, Fischhof hielt Rieger vor, diese Vorschrift 
sei überflüssig und für die deutschen Amtskandidaten gefährlich, da diese 
erfahrungsgemäß weit weniger das Tschechische beherrschten als ihre tsche-
chischen Kollegen das Deutsche. So würde, meinte Fischhof, diese Vorschrift 
— die bereits im Jahre 1871 keine geringe Aufregung unter den deutschen 
Staatsbeamten und Richtern verursachte278 — zur Überflutung des deutsch-
böhmischen Gebietes mit tschechischen Beamten führen. Weiter hielt er Rie-
ger die Vorschrift des § 11 vor, die die Abgeordneten des Großgrundbesitzes, 
die selbst Großgrundbesitzer waren, zwang, in die Kurie einzutreten, in deren 
Sprachgebiet ihr Großgrundbesitz gelegen war. Der Entwurf schaffe, meinte 
Fischhof, aus den national vielfach unausgeprägten böhmischen Adeligen 
Muß-Tschechen und Muß-Deutsche, die sich in „ihrer" Kurie nicht wohl 
fühlen und auch von den meisten Mitgliedern der nationalen Kurie ungern 
in der Kurie gesehen würden. Diese Argumente wurden von der Presse in we-
sentlich verschärfter Tonar t angewandt. 

Rieger279 verteidigte den § 9, indem er andeutete, welche Folgen die Ab-
lehnung des leitenden Prinzips des § 9 haben würde, daß die Deutschböhmen 
im tschechischen Gebiet Böhmens, also im größeren Teil des. Königreiches 
vor Amt und Gericht kein Gehör finden würden: „Nix deutsch". Das Grund-
prinzip des § 11 verteidigte Rieger mit dem Hinweis darauf, daß diese Vor-
schrift keine Tschechen in die deutsche Kurie, sondern einige — viel-
leicht 30 — Deutsche280 in die tschechische Kurie einfügen würde. Nebenbei 
war es die Absicht der Gesetzgeber, den nationalen oder vielmehr sprach-
lichen Gegensatz zwischen dem Adel und seiner ländlichen Umgebung durch 
die gemeinsame nationale Kurie zu überbrücken. Es wäre noch zu bemerken, 
daß beide Grundprinzipien, der faktische Sprachenlernzwang für bestimmte 
angehende Staatsbeamte und das nationale Bekenntnis des landespatriotisch 
fühlenden Adels bis 1918, ja vielfach in anderer Form noch nachher, jeden 
nationalen Ausgleich in Böhmen wesentlich belasteten. Es blieb bis 1918 die 
Schwierigkeit bestehen, ob man sich für Fischhofs Weg entscheiden solle, die 
Großgrundbesitzer in Mähren und in Böhmen (hier allerdings nur nach den 
Entwürfen) aus der nationalen Scheidung auszuschalten und dadurch die er-
wähnten psychologischen Gegensätze zu vergrößern, oder ob man nach Rie-
ger die Landespatrioten zur nationalen, ethnisch-sprachlichen Entscheidung 
zwingen solle. 

Es ist bezeichnend für die Intensität der staatsrechtlichen Gesinnung der 
Tschechen, daß aus dem Nationalitätengesetz der ursprüngliche § 15 über 
das Schiedsgericht entfiel. Danach sollte zur Entscheidung über vorkommende 
Beschwerde bezüglich der Verletzung nationaler Rechte durch öffentliche Or-
gane ein Schiedsgericht paritätisch aus beiden Völkern gewählt werden, des-

278 R u s o : Schäffle 104. 
279 C h a r m a t z : Fischhof besonders S. 269. 
280 Es handelte sich um konservativ-staatsrechtlich gesinnte, deutsche bzw. deutsch-

sprachige adelige Abgeordnete des Großgrundbesitzes. 
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sen Vorsitzende n eventuel l der Köni g bestimme n sollte . D a die Tscheche n 
den Angehörige n eine r dritte n nichtböhmische n Natio n als Vorsitzende n aus 
staatsrechtliche n Gründe n nich t dulde n wollten un d andererseit s die Regie-
run g dem Kaise r die unangenehm e Ernennun g erspare n wollte, fiel die ganze 
Bestimmung 2 8 1. T ro t z allede m bleibt dieser Gesetzentwur f ein bedeutende s 
Werk, das eigentlic h in de r folgende n Zei t weder durc h promulgiert e Ge -
setze noc h durc h vorbereitet e Entwürf e übertroffe n wurde . 

Mähren und Schlesien. I n Mähre n tra t de r neugewählt e Landtag , in dem 
nu n die Tscheche n mi t dem konservative n Adel die Mehrhei t hat ten 2 8 2 , am 
14. Septembe r 1871 zusammen . Di e verfassungstreue n Deutsche n verließende n 
Landta g mi t Protes t gegen die Wahlen . Di e Regierun g beschränkt e sich dar -
auf, dem Landta g eine revidiert e Landtags-Wahlordnun g vorzulegen . De r 
Landta g nah m am 13. Oktobe r eine Adresse an den Kaise r an , in de r er die 
Zustimmun g zu der böhmische n Ausgleichsaktio n un d den böhmische n Fun -
damentalartikel n aussprach , jedoc h die Regelun g der Verhältniss e de r böh -
mische n Kronlände r untereinande r durc h Verhandlunge n der Landtagsdepu -
tatione n einleite n wollte . De r Institutio n des königlich-böhmische n Hofkanz -
lers als Haup t der Regierun g der böhmische n Lände r un d seine r Verantwort -
lichkei t gegenübe r den dre i Landtage n zustimmend , meint e der Landtag , es 
würd e der Bedeutun g der Markgrafschaf t Mähre n entsprechen , wenn an die 
Seite des böhmische n Kanzler s ein Kanzle r berufen würde , dem unte r Ver-
antwortlichkei t gegen den Kaise r un d den mährische n Landta g vorzugsweise 
die Angelegenheite n Mähren s zur Besorgun g übergebe n würden . De r Kaise r 
wurde weiter gebeten , nac h Rech t un d Sitt e die Erbhuldigun g der Markgraf -
schaft bei Anwesenhei t der Träge r des bis 1848 bestandene n Verfassungs-
rechte s entgegenzunehmen . So wäre also sowohl die Kontinuitä t mi t dem 
Rechtszustan d vor 1848 als auc h — besonder s durc h den vorgeschlagene n 
mährische n Kanzle r — die verhältnismäßi g stark e Unabhängigkei t von Böh-
me n gesicher t gewesen. 

De r schlesisch e Landtag 2 8 3 beschlo ß mi t große r Mehrhei t eine Erklärun g 
gegen jede auc h nu r symbolisch e Verbindun g mi t Böhme n un d gegen jede 
Föderalisierun g des Reiches . 

Der Mißerfolg des Ausgleichsversuches. Di e Ausgleichsaktio n wurd e da-
durch , daß sie sich star k in die Läng e zog, imme r meh r bekann t un d dahe r 
auc h stärke r angegriffen . Di e selbstverständliche n Gegne r — die verfassungs-

B ü c h s e l : Fundamentalartike l 84 f.; R o g g e : Österreic h III , 469; T o b o l k a : 
Dějin y II , 247; Z e i t h a m m e r : Geschicht e II , 103 f. 
67 von 100 Abgeordneten . K o l m e r : Parlamen t II , 177 f.; R o g g e : Öster-
reich III , 469 f. 
Im schlesischen Landta g wurde der nichtdeutsch e Teil der Bevölkerun g nur durch 
vier polnisch e und tschechisch e Abgeordnet e vertreten . 
K o l m e r : Parlamen t II , 182; T o b o l k a : Dějin y 282; Z e i t h a m m e r : Ge-
schicht e II , 104 f. 
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treue n bzw. deutschliberale n Abgeordnete n — hielte n am 17. Septembe r 1871 
in Wien eine Beratun g ab, in der sie nich t nu r Protest e der Landtag e mit 
verfassungstreuer Mehrhei t veranlassen , sonder n auch die Madjare n als Geg-
ner der Ausgleichsaktion gewinnen wollten . Hohenwar t versucht e die erste 
Aktion durc h den Erlaß vom 20. Septembe r an die Landeschef s zu stoppen , in-
dem er diese auf die Einhaltun g der Zuständigkei t der Landtag e hinwies. 
Trotzde m beschlossen neben dem erwähnte n Schlesische n auch noc h der 
Kärntner , Salzburger , Steiermärkisch e und der Niederösterreichisch e Landta g 
gegen die böhmisch e Ausgleichsaktion eine Verwahrung . Besonder s im Nieder -
österreichische n Landta g rief der förmlich verhandelt e Antra g des Abgeord-
nete n Granitsc h für eine Rechtsverwahrun g großes Aufsehen hervor , das der 
Regierun g viel zu schaffen machte 284. Dagegen sprache n sich die andere n 
Landtag e für den böhmische n Ausgleich aus 285. De r Kamp f um den böhmi -
schen Ausgleich erfaßte selbstverständlic h nich t nu r die Zeitungen , sonder n 
auch die Publizistik , wobei sich der Ton sowohl deutschliberalerseit s als auch 
tschechischerseit s beträchtlic h verschärfte und die Regierun g zum Erwägen 
von außerordentliche n Maßnahme n zwang286. Die Oppositio n gegen den Aus-
gleich erfaßte auch die vielfach josephinisc h orientiert e Beamtenschaf t und , 
was für den Erfolg des Ausgleichs bedenklic h war, allmählic h auch viele Mi-
litärkreise 287, die zentralistisch e Minderhei t der deutsche n katholisc h orientier -
ten Kreise um Kardina l Rauscher 288 und schließlich viele an sich konserva-
tive Hochadelige , die den Umba u des Herrenhause s in einen Senat ablehn -
ten 289. Dagegen war für das Kabinet t manch e zustimmend e Adresse von eini-
gen deutschböhmische n Gemeinden , besonder s aus dem Böhmerwald , kein 
gl eich wiegendes politische s Plus 290. 

Nebe n dieser Oppositio n war der Widerstan d gewisser Persönlichkeite n für 
das Ministeriu m von fataler Bedeutung . De r wohl gefährlichst e Gegne r des 
Ministerium s war der Reichskanzle r (Außenminister ) Gra f Beust, der bereit s 

14 Verwaltungsarchiv , Wien, Ministerratsprotokol l vom 23. Septembe r 1871, MR Z 108, 
K Z 2810 mi t Beilagen . 
G r a n i t s ch hiel t im Landta g am 10. Oktobe r 1871 eine scharfe Rede , in de r er 
den Kaise r direk t angriff. Tex t : K o l m e r : Parlamen t I I , 180—181. 

15 T o b o l k a : Dějin y I I , 264 f. 
16 Ministerratsprotokol l vom 14. Oktober , MR Z 110, K Z 2814; daz u K a z b u n d a : 

Ke zmar u 529 ff.; Schäffles Brief an Riege r vom 10. Septembe r 1871 bei H e i d -
l e r : Listá ř I , 233; B ü c h s e l : Fundamentalartike l 57; R u s o : Schäffle 115; 
Übe r die Aufregun g in Wien berichte n auc h ausländisch e Diplomaten . C o r t i : 
Mensc h 453 f. 

17 Darübe r Landesverteidigungsministe r von Scholl , Ministerratsprotokol l vom 23. Sep-
tembe r 1871, MR Z 108, K Z 2810. 

18 T o b o l k a : Dějin y I I , 264; Z e i t h a m m e r : Geschicht e I I , 113. 
19 H o h e n w a r t : Biographi e 34; es ist nich t unwahrscheinlich , daß das Ministeriu m 

un d de r Ausgleich de r Mutte r des Kaisers , Erzherzogi n Sophie , sympathisc h waren . 
C o r t i : Mensc h 454; weiter die weniger sicher e indirekt e Nachricht : P e n í z e k , 
Josef: Ausgleichsversuch e in Böhmen . Österreichisch e Rundscha u 32 (1912) 408. 

0 Ministerratsprotokoll e vom 5. Oktobe r 1871, MR Z 108, K Z 2812; vom 9. Oktobe r 
1871, MR Z 109, K Z 2813; vom 14. Oktobe r 1871, MR Z 110, K Z 2814. 
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durc h die Ernennun g des Ministerium s Hohenwar t — die nich t nu r ohne , 
sonder n gegen seinen Ratschla g erfolgt war ^— betroffen wurd e un d — ob-
wohl kein grundsätzlicher , geschweige den n beharrliche r Zentralis t un d 
Unionis t — gegen das Ministeriu m im Ausland e wohl auc h deshal b durc h 
seinen Sektionsche f von Hofman n eine n Pressefeldzu g begann 2 9 1 , weil er sich 
durc h die mangelhaft e Benachrichtigun g übe r die Ausgleichsverhandlunge n 
un d wohl auc h durc h bestimmt e Formenfrage n betroffen fühlte 2 9 2. Äußer -
lich kam der Widerstan d Beust s gegen das Ministeriu m bei der Inauguratio n 
des Rektor s der Wiene r Universitä t am 9. Oktobe r zum Vorschei n un d ver-
größert e auf beide n Seite n sowohl die Verbitterun g als auc h das Mißtrauen . 
Di e Gegnerschaf t Beust s war jedoc h für den Erfol g de r Ausgleichsverhand -
lunge n gefährlich , da Beust in Anbetrach t des Primate s de r Außenpoliti k bei 
den politische n Entscheidunge n des Kaisers 2 9 3 de r berufen e Man n zum Ein -
griff von außenpolitische r Seite war. Beust sandt e dem Kaise r am 13. Oktobe r 
ein e Denkschrift 2 9 4, in der er vor de r Oppositio n de r Deutschösterreiche r 
warnte , da diese, trot z der bishe r sehr zurückhaltende n Stellungnahm e de r 
Regierun g des neue n Deutsche n Reiches , dor t ein verstehende s Ech o finden 
müsse . E r erinnert e an die Versuch e der Tscheche n un d besonder s Riegers , 
mi t Napoleo n I I I . anzuknüpfe n sowie die österreichisch e Außenpoliti k in de r 
Pontusfrag e russenfreundlic h zu beeinflussen , währen d sich Rußlan d a prior i 
den föderalistische n Versuche n in Österreic h feindlic h gegenüberstelle , da es 
das parallel e Zustandekomme n eine s Ausgleiches mi t Galizien , das durc h 
seine erweitert e Autonomi e bzw. Sonderstellun g Russisch-Pole n beein -
flussen könnte , befürchte . Di e Tscheche n seien ein Volk ohn e außenpoliti -
schen Rückhalt 2 9 5 , das den Ausgleich zur Erschwerun g de r einheitliche n 

H o h e n w a r t : Biographi e 33 f.; P r z i b r a m , Ludwig Ritte r von: Erinnerunge n 
eines alten Österreichers . I. Bd. Stuttgart-Leipzi g 1910, besonder s S. 304—308; 
K a z b u n d a : Ke zmar u 522, 548f., 570; S c h ä f f l e : Leben I, 224ff.; C z e -
d i k : Geschicht e I, 193; Schaf fies Schreibe n an Rieger vom 12. Oktobe r 1871 bei 
H e i d l e r : Listář I, 236; S p i t z : Fundamentalartike l 83 ff., 90; S c h e n k -
S u d h o f : Hohenwar t 73, 78; R u s o : Schäffle 72 f., 76 f., 117 f. 
Dies gibt Pražá k ziemlich unumwunde n zu. K a m e n í c e k : Pamět i I, S. LIII , 196 f. 
B ü c h s e l : Fundamentalartike l 1, 5 f., 25; F o ř t : Přítm í 146—154; K a z b u n d a : 
Pokusy 111; R u s o : Schäffle 39; S t e i n a c k e r , Harold : Die geschichtliche n 
Voraussetzunge n des österreichische n Nationalitätenproblem s und seine Entwick -
lung bis 1867. In : H u g e l m a n n : Nationalitätenrech t 59; Z e i t h a m m e r : 
Geschicht e I, 8. 
Text : B e u s t : Drei-Viertel-Jahrhundert e II , 502—510; diese Denkschrif t wurde 
vom Sektionsche f Freiherr n Leopol d von Hofman n und seinen Mitarbeiter n Te-
schenber g und Przibra m verfaßt. — P r z i b r a m : Erinnerunge n I, 309; S r b : 
Dějin y 363—-369; dazu B e u s t : Drei-Viertel-Jahrhundert e II , 463 ff., 497; C z e -
d i k : Geschicht e I, 207 ff.; B ü c h s e l : Fundamentalartike l 8, 58; D e n i s : La 
Bohém e II , 532ff.; F i s c h e r : New Lights 190; K a z b u n d a : Ke zmar u 532, 
537, 539f.; R u s o : Schäffle 120; S c h ü ß l e r : Verfassungsproblem 130; S c h e n k -
S u d h o f : Hohenwar t 74 f, 
Die Denkschrif t deute t auf die negative Einstellun g des offiziellen Rußlan d und 
der Panslawiste n zum Ausgleichsversuch vom Jahr e 1871 hin , die den Einfluß des 
Ausgleichs auf die Polen in Rußlan d befürchteten . — K a z b u n d a : Ke zmaru 
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Außenpolitik , der durc h den Dualismu s bereit s komplizierte n österreichisch -
ungarische n Außenpolitik , ausnütze n würde . Dies e Denkschrif t rief beträcht -
liche Bedenke n des Kaiser s hervor . 

Di e ungarisch e Oppositio n gegen die Ausgleichsaktion , besonder s gegen 
einige Bestimmunge n der Fundamentalartikel , kam erst späte r zum Vorschein . 
De r ungarisch e Ministerpräsiden t Gra f Andrássy hiel t sich zuers t zurüc k un d 
hatte , von Hohenwar t un d vom Kaise r späte r informier t un d befragt, wohl 
kein e q u a l i f i z i e r t e n Bedenke n geäußert 2 9 6 . Selbst de r vereinzelt e Putsch -
versuch radikale r kroatische r Staatsrechtle r von Rakovic a am 9. Oktobe r gegen 
die Unio n mi t Ungar n ha t kein e so stark e offizielle Wendun g gegen den böh -
mische n Ausgleichsversuch hervorgerufen , wie die damalig e Publizisti k an -
nahm 2 9 7 . Allmählic h verdichtete n sich jedoc h die madjarische n Befürchtunge n 
von den slawischen Einflüssen , die von Böhme n nac h Ungar n eindringe n 
könnten 2 9 8 , un d führte n sowoh l Andrássy als auc h den gemeinsame n Finanz -
minister , Gra f Lonyay , in die Fron t gegen die Ausgleichsprojekt e — beson -
der s gegen den Entwur f des zweiten kaiserliche n Reskripte s an den böhmi -
schen Landta g —, in de r sie sich mi t dem gemeinsame n Kriegsministe r Kuh n 
als Repräsentante n de r erwähnte n Militärkreis e zusammenfanden . D a nu n 
Österreich-Ungar n im Herbs t 1871 die seit dem Fal l von Met z am 28. Oktobe r 
1870 im deutsch-französische n Krie g von Beust angefangen e Neuorientierun g 
der Außenpoliti k bei den Kaisertreffe n in Isch l un d Salzbur g im August un d 
Septembe r 1871 verwirklichte , wurde n auc h einige Aussprüch e von Kaise r 
Wilhelm — im Gegensat z zu r Einstellun g Bismarck s — trot z de r noc h im-
me r starke n Antipathi e der österreichische n Dynasti e un d Arme e gegen Preu -
ßen nich t ohn e Bedenke n aufgenommen 2 9 9. De r Besuch des sächsische n Kron -

542f.; P a p o u š e k , Jaroslav: Rusko a český boj státoprávn í 1871 [Rußlan d und 
der tschechisch e staatsrechtlich e Kamp f 1871]. CCH 34 (1928) 383—388; Riegers 
Schreibe n an seine Tochte r Mari e vom 14. Februa r 1887 bei H e i d 1 e r : Listář I I 
(1872—1903) 1926, S. 298; S p i t z : Fundamentalartike l 100 f.; auch das früh-
republikanisch e Frankreich , geführt vom Fein d des Nationalitätenprinzip s Thier s 
und von den legitimistische n Diplomate n beeinflußt , nah m zu den Tscheche n eine 
ander e Einstellun g ein als das kaiserliche Frankreic h früher und das rein re-
publikanisch e Frankreic h später . T o b o l k a : Dějin y II , 275. 

2 9 6 Schäffles Brief an Rieger vom 10. Septembe r 1871 bei H e i d l e r : Listář I, 233; 
B ü c h s e l : Fundamentalartike l 66 f.; D e n i s : La Bohém e II , 531; F i s c h e r : 
New Lights 190; H o h e n w a r t : Biographi e 32; K a z b u n d a : Pokusy 363, 
381 ff., 390; D e r s . : Ke zmaru 534, 537; K o n y i , Emanuel : Beust und An-
drássy 1870—1871. Deutsch e Revue 15 (1890) 153; R u s o : Schäffle 114; S c h e n k -
Sudho f : Hohenwar t 71 ff.; W e r t h e i m e r : Andrássy I, 565f.; Z e i t h a m -
m e r : Geschicht e II , 58, 87 ff. 

297 Neu e Frei e Presse vom 12. und 20. Oktobe r 1871. Bei H e i d 1 e r : Listář I, 233 ff., 
243; K a z b u n d a : Pokusy 377; D e r s . : Ke zmar u 540; R o s l e r : Ministeriu m 94; 
R u s o : Schäffle 120; S c h e n k - S u d h o f : Hohenwar t 165; S p i t z : Funda -
mentalartike l 1 0 1 ; T r a u b : Poku s 67; W e r t h e i m e r : Andrássy I, 582 ff., 603; 
Z e i t h a m m e r : Geschicht e II , 87, 115f. 

2 9 8 H o h e n w a r t : Biographi e 34; Haus- , Hof- und Staatsarchiv , Nr . 2874/1424 , Te-
legramm Andrássys an Beust vom 20. Septembe r 1871. 

299 B e u s t : Dre i Viertel Jahrhundert e II , 486, 493, 497, 505ff.; C o r t i : Mensc h 
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prinze n Albert, eine s Freunde s des Kaisers , wirkte sich vielleich t auc h un -
günsti g gegen die Ausgleichsaktio n aus. 

I m konkrete n äußert e sich de r allmählich e Umschwun g in de r Stimmun g 
des Kaisers , der zwar noc h imme r den böhmische n Ausgleich durchführe n 
wollte, sich jedoc h von seine r Anfangsstimmung , in de r er dem Ministeriu m 
versproche n hatte , es nich t zu verlassen, entfernte , besonder s in de r Äu-
ßerun g Hohenwar t gegenüber , als dieser ih m den erwähnte n Entwur f des 
zweiten Reskripte s an den böhmische n Landta g vorlegte . De r Kaise r sagte, er 
gedenk e dieses Reskrip t eine m große n Ministerra t unte r Beiziehun g der ge-
meinsame n Ministe r un d Andrássy zur Begutachtun g vorzulegen un d fragte 
Hohenwart , ob er dami t einverstande n sei. Hohenwart , des vollen Vertrauen s 
des Kaiser s nich t meh r sicher , wollte — gestütz t sowohl auf die mangelnd e 
Zuständigkei t de r gemeinsame n Ministe r un d des ungarische n Ministerprä -
sidente n als auc h auf die sicher e Zweidrittel-Mehrhei t im Abgeordnetenhaus e 
des Reichsrate s — nich t ohn e Klärun g dieser Frage n weitergehe n un d äußert e 
kein e Bedenke n gegen die Absicht des Kaisers 3 0 0 . 

So kam bereit s am 16. Oktobe r 1871 der erste vorbereitend e gemeinsam e 
Ministerra t unte r Beusts Vorsitz zustande 3 0 1 . Diese r Ministerra t befürwortete , 
daß ein etwaiges Reskrip t an den böhmische n Landta g den Ausgleich mi t Un -
garn als unzweifelhaf t zu Rech t bestehen d un d perfek t erkläre n solle un d 
daß eine nachträglich e Genehmigun g dieses Ausgleiches durc h den böhmi -
schen Landta g nich t notwendi g sei, daß beide Ausgleichsgesetze lediglich 
durc h den Beschlu ß der Reichsvertretun g beide r Reichshälfte n un d die , Sank -
tio n des Kaiser s geänder t werden könnten , un d daß den Deutsche n die Mög -
lichkei t ihre r fernere n Teilnahm e an der Verfassungsrevision im Reichsrat e 
gesicher t werde n sollte . De r Ministerra t ignoriert e nich t nu r ein e etwaige 
Rechtskontinuitäts-Thes e mi t dem Vormärz , sonder n auc h die Existen z des 
böhmische n Staatsrechte s überhaupt . 

Nac h zahlreiche n Audienze n beim Kaiser , den sowohl Hohenwar t als auc h 
die gemeinsame n Ministe r un d Andrássy für ihr e Lini e gewinne n wollten , 
kam es zum gemeinsame n Ministerra t vom 19. Oktober 3 0 2 , wieder unte r 
Beusts Vorsitz, an dem Hohenwar t un d nu n auc h Andrássy teilnahmen . I n 
diesem Ministerra t kritisiert e die Mehrhei t das Entgegenkomme n des Re -
skripte s vom 12. Septembe r 1871 Zum tschechische n Standpunkt , vor allem 

448 ff.; F i s c h e r : New Lights 191; Der s . : Negotiation s 140—141; K a z b u n d a : 
Pokusy 376, 379 ff.; D e r s e l b e : Ke zmaru 535 f., 541 f.; P r z i b r a m : Er-
innerunge n I, 301 f.; T o b o l k a : Dějin y II , 276; kaum richtig : D e n i s : La 
Bohém e II , 531 f.; F o ř t : Přítm í 141, 154; H e i d l e r : Listář I, 213. 
H o h e n w a r t : Biographi e 34 f. 
Haus- , Hof- und Staatsarchi v Wien, Protokol l des gemeinsame n Ministerrate s vom 
16. Oktobe r 1871, RMR Z 119, KZ 2815. Andrássy war noch nich t anwesend . 
B ü c h s e l : Fundamentalartike l 60; R u s o : Schäffle 122; S p i t z : Fundamental -
artike l 103 ff. 
Protokol l des gemeinsame n Ministerrate s vom 19. Oktobe r 1871. RMR Z 120, 
KZ 3780. H o h e n w a r t : Biographi e 36 f.; B ü c h s e l : Fundamentalartike l 61 f.; 
S c h e n k - S u d h o f : Hohenwar t 80 f.; S p i t z : Fundamentalartike l 107 f. 
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die Anerkennun g des böhmische n Staatsrechtes . Hohenwar t ho b dagegen die 
Anerkennun g des ungarische n Ausgleiches durc h die Fundamentalartike l her -
vor un d bestrit t die grundsätzlich e Anerkennun g des böhmische n Staatsrech -
tes durc h den Passu s „eingeden k der staatsrechtliche n Stellun g Böhmens" , 
den n ohn e diese könn e kein Königreic h bestehen , dahe r sei es auc h nich t 
nötig , diese vermeintlich e Anerkennun g in eine m neue n Reskrip t einzudämmen . 
Weite r warf die Mehrhei t de r Ministe r dem Reskrip t vor, da ß es sich mi t den 
tschechische n Forderunge n identifiziere . Hohenwar t warnt e davor , den Tsche -
che n dasselbe zu sagen, was ma n ihne n zeh n Jahr e lan g gesagt hatte , den n 
dan n würd e ma n dasselbe Ergebni s erhalte n — ih r Fernbleibe n vom Reichs -
rat . Trotzde m erklärt e Hohenwar t zum Schlu ß der Sitzun g seine Bereitwillig-
keit , den Entwur f des zweiten Reskripte s der zisleithanische n Regierun g um -
zuändern , d. h . dem Standpunk t de r gemeinsame n Ministe r anzunähern . 

Nac h den beide n vorbereitende n Ministerräte n berief der Kaise r zum 
20. Oktobe r zwei große gemeinsam e Ministerrät e ein 3 0 3 , von dene n sich de r 
erst e mi t dem zweiten Reskript , de r zweite mi t den Fundamentalartikel n be-
schäftigen sollte . Anwesend waren nebe n den gemeinsame n un d den zislei-
thanische n noc h zwei ungarisch e Minister 3 0 4 . De n Vorsitz führt e de r Kaiser . 
Bei dem erste n Ministerra t lagen die Reskriptentwürf e sowohl des gemein -
same n Ministerium s vom 19. Oktober 3 0 5 als auc h der abgeändert e Entwur f 
des zisleithanische n Ministerium s vom 20. Oktobe r vor 3 0 6 . De r Entwur f 
des gemeinsame n Ministerium s übernah m vom ursprüngliche n Entwur f des 
Ministerium s Hohenwart 3 0 7 den einleitende n Absatz, de r das Reskrip t vom 
12. Septembe r erwähnt , u m im zweiten Absatz die Befriedigun g übe r das Ent -
gegenkomme n der Adresse des böhmische n Landtage s vom 10. Oktobe r be-
trächtlic h abzuschwäche n un d die Erwähnun g des Einklange s de r „Rechts -
ansprüch e des Landes " (also der dem böhmische n Staatsrecht e entsprechende n 
Ansprüche ) mi t der Machtstellun g des Reiche s gänzlic h auszulassen . De r 
dritt e Abschnit t ho b in kühle m To n hervor , daß die gemeinsame n Angelegen-
heite n beide r Reichshälfte n durc h die vom Reichsra t un d ungarische n Reichs -
ta g beschlossene n un d (vom Kaiser ) sanktionierte n Gesetz e geregelt un d 
nu r auf verfassungsmäßige m Wege geänder t werden , nich t jedoc h in den 

Abschrift zweier gemeinsame r Ministerratssitzunge n vom 20. Okt . 1871. B e u s t : 
Drei-Viertel-Jahrhundert e 512; B ü c h s e l : Fundamentalartike l 62 ff.; K a z -
b u n d a : Pokus y 388; D e r s . : Ke zmar u 538; R o s l e r : Ministeriu m 99 ff.; 
R u s o : Schäffle 122; S c h e n k - S u d h o f : Hohenwar t 180 ff.; S p i t z : Fun -
damentalartike l 114—122; T o b o l k a : Dějin y I I , 271, 274; W e r t h e i m e r : 
Andrássy I , 590. 
Ministerpräsiden t Gra f Andrássy un d der Ministe r am Hoflage r Freiher r von 
Wenckheim . 
Beilage des ' Ministerrats-Protokoll s vom 20. Oktobe r 1871, Nr . 2816/11 . Tex t : 
B ü c h s e l : Fundamentalartike l 97; K a z b u n d a : Pokus y 387. 
Tex t : B ü c h s e l : Fundamentalartike l 96; K a z b u n d a : Pokus y 386. 
Beilage des zisleithanische n Ministcrrats-Protokoll s vom 19. Oktobe r 1871, Nr . 2813/ 
109. Tex t : K a z b u n d a : Pokus y 386; S c h ä f f l e : Leben I I , 78; Z e i t h a r n -
m c r : Geschicht e II , 85—86. 
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Bereich der Zuständigkeit eines anderen legislativen Faktors, also des böh-
mischen Landtages, gezogen werden können. Dieser letzte Untersatz lehnt 
jede Rezeption der Bestimmungen des ungarischen Ausgleichs durch den böh-
mischen Landtag ab und drängt daher Böhmen rechtlich in den Rahmen des 
Dualismus, höchstens des Subdualismus zurück. Dieser Absatz ersetzte den 
3. Abs., der von dem Willen des Kaisers sprach, in Genehmigung der ihm vor-
gelegten Anträge und in Vereinbarung mit dem böhmischen Landtag die 
staatsrechtlichen Verhältnisse Böhmens mit Zustimmung des Reichsrates de-
finitiv zu regeln. Der 4. Absatz des Entwurfes des gemeinsamen Ministeriums 
stellt ebenso kühl fest, das Verhältnis Böhmens zu Zisleithanien wäre durch 
die vom Kaiser erlassenen Grundsätze geregelt gewesen; auch hier könne eine 
Änderung derselben nur auf verfassungsmäßigem Wege erfolgen. Dieser Ab-
sätz ersetzte den Absatz, in dem der Kaiser seine Regentenpflicht betonte, 
den Rechtsanschauungen und Rechtsansprüchen Böhmens ebenso wie den 
Rechtsanschauungen und Rechtsansprüchen anderer Kronländer gerecht zu 
werden. Dieser Absatz des Entwurfes des gemeinsamen Ministeriums wider-
spricht wohl in schärfster Weise dem böhmischen Staatsrecht, da das Ver-
hältnis Böhmens zu Zisleithanien nur durch die von Franz Joseph erlassenen 
Normen, also vor allem durch das Oktoberdiplom, die Februar- und Dezem-
berverfassung, geregelt werden soll. Das böhmische Staatsrecht wird hier voll-
kommen ignoriert; dies steht im krassen Gegensatz zur älteren Formulie-
rung, die nicht nur Rechtsansprüche, sondern auch Rechtsanschauungen (die 
aus der böhmischen staatsrechtlichen Doktrin abgeleitet würden) im Rahmen 
der analogen Forderungen anderer Länder wenigstens grundsätzlich anzu-
erkennen verspricht308. Im 5. Absatz kommt anstatt der versöhnenden Auf-
forderung, zur Reichsrats-Eröffnung vom 28. Oktober die Abgeordneten zu 
wählen, die bloße Aufforderung zur Wahl, da die Regierung dem Reichsrat die 
g e e i g n e t e r s c h e i n e n d e n verfassungsmäßigen Vorlagen vorlegen wird. 
Hier wird also der materielle Inhalt der dem Reichsrate vorzulegenden Vorlagen 
wohl dem Ermessen des Kaisers und des Ministeriums — ohne; Rücksicht auf 
etwaige Abmachungen mit den Tschechen oder gar auf etwaige Forderungen, 
die aus der böhmischen staatsrechtlichen Doktrin abgeleitet wären — über-
lassen; Schließlich wird im 6. Absatz des Entwurfes des gemeinsamen Mini-
steriums an den gesamtösterreichischen Patriotismus appelliert, während die 
Erwähnung der Gewährleistung der Rechte Böhmens entfiel; auch hier also 
ignorierte man das böhmische Staatsrecht. 

Der abgeänderte Entwurf des Ministeriums Hohenwart lobt im 2. Absatz 
den böhmischen Landtag, daß er die unanfechtbare Geltung der Regelung der 
gemeinsamen Angelegenheiten anerkennt. Dieser Entwurf übernimmt den 
4. Absatz des Entwurfes des gemeinsamen Ministeriums fast unverändert und 
knüpft die Aufforderung zur Reichsratswahl unmittelbar daran. Endlich wird 
der 6. Absatz des ursprünglichen Entwurfes des Kabinetts Hohenwart über-

308 So das kaiserliche Manifest vom 20. Oktober 1860, RGBl. Nr. 225. Text : B e r n a t -
z i k : Verfassungsgesetze 222—223. 
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nommen. So hat der abgeänderte Entwurf das Bemühen des Landtages, die 
Rechtsansprüche Böhmens mit der Machtstellung des Reiches in Einklang zu 
bringen, anerkannt und ganz besonders mit dem königlichen Worte die Ga-
rantie der Rechte Böhmens geboten. Der abgeänderte Entwurf des Reskrip-
tes hebt sich vom Entwurf des gemeinsamen Ministeriums noch immer, so-
wohl im Ton als auch im Inhalt, stark ab. 

Beim ersten Ministerrat am 20. Oktober betonte Andrássy die Unantastbar-
keit des Ausgleiches von 1867 und ebenso wie Lonyay, daß Böhmen aus der 
Reihe der „übrigen Länder S. Majestät" nicht als ein selbständiger Faktor 
austreten dürfe. Die Ungarn beanstandeten „die Absicht der heilsamen Fort-
bildung des Ausgleiches" im Kontext der Fundamentalartikel. Hohenwart ver-
teidigte seine Linie, indem er erklärte, diese Fortbildung wäre allgemein, 
nicht jedoch nur im Interesse Böhmens angestrebt und hob hervor, daß über 
die Wahl der Delegationen in den Ausgleichsgesetzen von 1867 nichts gesagt 
wird, ihre Bestimmung gehöre in die Zuständigkeit des Reichsrates und er sei 
bereit, eine entsprechende Bestimmung in das Gesetz über den Delegierten-
kongreß aufzunehmen. Der Kaiser betonte gegen Ende der Sitzung die Tat-
sache, daß doch die Absicht vorhanden gewesen sei, endlich eine Verständi-
gung mit Böhmen zustande zu bringen. Nachdem dieser Weg einmal einge-
schlagen wurde und nachdem der böhmische Landtag — ob berechtigt oder 
nicht — den ungarischen Ausgleich, also das ganze bestehende öffentliche 
Recht der Monarchie, anerkannt habe, müsse genau erwogen werden, ob man 
diese Anerkennung zurückweisen solle oder nicht. Der Kaiser hielt seine Ent-
scheidung noch zurück, neigte jedoch zum Hohenwartschen revidierten Ent-
wurf des Reskriptes. 

Anders wirkte auf den Kaiser wohl der zweite Ministerrat (über die Fun-
damentalartikel) von demselben Tage. Andrássy beanstandete die Änderung 
des Abgeordnetenhauses und Herrenhauses als gefährlich für eine Monarchie. 
Beust betrachtete die Lage der Deutschen als so ungünstig — das Nationali-
tätengesetz könne daran wenig ändern —, daß die Gefahr bestünde, deutsche 
Schmerzenskinder zu schaffen309. Kuhn griff die Bestimmung des Art. XI, 5, 
Abs. 3, die dem Wehrgesetz310 widerspreche, an. Lonyay beanstandete den 
Art. XI, 6 b und kritisierte die finanzielle Seite des Ausgleiches. Dies tat in 
noch schärferer Weise der Finanzminister der Regierung Hohenwart, Holz-
gethan, der bereits im Ministerrat vom 30. August Abstand von den Aus-
gleichsverhandlungen der Regierung genommen hatte. Holzgethan erklärte im 
einzelnen, es werde zwischen direkten und indirekten Steuern unterschieden, 
gäbe aber kein Kriterium für beide. Aus dieser Bestimmung würde sogleich 
ein Streit zwischen der Regierung und siebzehn Landtagen entbrennen. Böh-

309 Der Ausdruck „Schmerzensschreie" stammt im nationalistischen Sinne des Wortes 
wohl aus der Thronrede des Königs Viktor Emanuel II. vom 18. Januar 1859 
„ g r i d o del dolore" Enciclopcdia Italiana. Bd. XIX. Rom 1933, S. 887. 

310 Gesetz vom 5. Dezember 1868, Nr. 151 RGBl., womit für die im Reichsrat ver-
tretenen Königreiche und Länder die Art und Weise der Erfüllung der Wehrpflicht 
geregelt wird. 
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men sei ein aktives Land; Galizien, Bukowina, Tirol, Krain, Istrien und Dal-
matien seien dagegen passiv. Sollten sie alle vom Stammlande Niederöster-
reich erhalten werden? Man trachte danach, Staat und Land in eine bis zur 
gegenseitigen Kontoführung gesonderte Stellung zu bringen, in der sich Soll 
und Haben genau ausgleichen. Diese Auffassung hebe den Staat ganz auf. 
Man möge sich einen Schuldner denken, der Gläubiger von 17 anderen 
Schuldnern sei; welchen Kredit würde er haben? Schon die bloße Verlaut-
barung der Bestimmungen der böhmischen Ausgleichsentwürfe habe einen 
gewaltigen Rentensturz zur Folge gehabt. Die Papierrente sei von 61 auf 56, 
ja 55 gesunken. Jetzt stehe sie auf 57, weil sie von regierungsfreundlicher 
Seite gehalten werde. Die Rente sei für die Finanzverwaltung ein unverkäuf-
licher Artikel geworden, aus dem Ausland sei sie zurückgeströmt. Das Defi-
zit für 1872 belaufe sich auf 50 Millionen Gulden. Kassabestände seien wohl 
vorhanden, man werde aber mit nicht mehr als 10 Millionen ins neue Jahr 
gehen. Es sei also für die Deckung von 40 Millionen Vorsorge zu treffen. 
Andere Deckungsmittel als Rentenreserven bestünden nicht. Bei normalen 
Verhältnissen hätte man durch Rentenverkäufe Deckung schaffen können, 
jetzt ginge das nicht, und so sei für 1872 eine Stockung im Staatshaushalt 
unvermeidlich. Fundamentalartikel und Staatsbankrott seien für ihn gleich-
bedeutend. Diese Ausführungen Holzgethans beeinflußten wohl den Kaiser 
sehr nachhaltig. Er schloß die Sitzung, ohne die definitive Entscheidung zu 
treffen. 

Zu diesen Ausführungen Holzgethans wäre zu erwähnen, daß man im Jahre 
1878 die Verteilung der direkten Staatssteuern auf den Kopf der Bevölkerung 
nach einem mehrjährigen Durchschnitt folgendermaßen berechnete311: 

Niederösterreich 
Oberösterreich 
Salzburg 
Böhmen 
Mähren 
Steiermark 
Küstenland 

12,9 Gulden 
5,5 Gulden 
5,2 Gulden 
5,1 Gulden 
4,9 Gulden 
4,— Gulden 
4,4 Gulden 

Schlesien 
Kärnten 
Krain 
Galizien 
Tirol und Vorarlberg 
Bukowina 
Dalmatien 

4,— Gulden 
3,5 Gulden 
3,3 Gulden 
1,95 Gulden 
1,8 Gulden 
1,8 Gulden 
1,5 Gulden 

Dieser Unterschied in der Steuerkraft verschiedener (noch dazu n a t i o n a l 
verschiedener) Kronländer spielte bei den staatsrechtlichen Auseinanderset-
zungen eine mitentscheidende Rolle. Der tschechische staatsrechtliche Radi-
kalismus wurde a u c h vom Bestreben getragen, die Zuschüsse für die passiven 
Kronländer abzuschaffen, während der zurückhaltende Föderalismus der Po-
len durch die Befürchtung mitbestimmt wurde, bei einem streng föderalisti-
schen Umbau Zisleithaniens auf die bereits gewohnten Zuschüsse der steuer-
kräftigen Kronländer verzichten zu müssen. 

311 B e e r , Adolf: Der Staatshaushalt Österreich-Ungarns seit 1868. Prag 1881, 
S. 110 ff., besonders 112; die Ausführungen Holzgethans wurden begreiflicherweise 
von den Gegnern des Ausgleiches besonders verbreitet. So B e u s t : Drei-Viertel-
Jahrhunderte 512; und besonders R o g g e : Österreich III , 483. 
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De r Kaiser , der irrtümlic h annahm , die Tscheche n würde n auc h nac h der 
Beantwortun g der Adresse des böhmische n Landtage s durc h ein in der Tonar t 
kühle s un d inhaltlic h wenig versprechende s Reskrip t in den Reichsra t ein -
treten , u m selbst die inhaltlic h eingeschränkte n Ausgleichsentwürf e zu ver-
abschieden 3 1 2, beraumt e nu n eine n zisleithanische n Ministerra t unte r seinem 
Vorsitz für den 21. Oktobe r an 3 1 3 , der den nac h den Ergebnisse n un d Wün -
schen des erste n Ministerrate s vom 20. Oktobe r ne u abgeänderte n Entwur f 
des Reskripte s des zisleithanische n Ministeriums 3 1 4 bespreche n sollte . Diese r 
Entwur f erwähnt e das Verspreche n der Revision der Stellun g Böhmens , wie 
im Reskrip t vom 25. August 1870, u m der — wie es die Ministe r wohl selbst 
empfande n — geschwächte n Lage des Ministerium s Hohenwar t mi t dem Hin -
weis auf den Star t de r Ausgleichsverhandlunge n unte r eine m andere n Kabi -
net t (Potocki ) moralisc h zu helfen . Nac h eine r Anerkennun g des Entgegen -
kommen s der Adresse des böhmische n Landtage s wurd e die Regelun g der 
gemeinsame n Angelegenheite n gegenübe r de r frühere n Abänderun g durc h 
sanktioniert e Gesetz e bestimmte r beton t un d die Tatsache , da ß die Vorschläge 
des Landtage s übe r die Stellun g Böhmen s in Zisleithanie n nu r verfassungs-
mäßi g geregelt werden können , entschiedene r formuliert . Nac h der Auffor-
derun g zu den Wahle n in den Reichsra t folgt die Erwartung , da ß der Landta g 
sich seine r schwere n Verantwortun g nich t entziehe n würde , inde m alle Völ-
ker der Monarchi e in dem kaiserliche n Wort e die volle Gewährleistun g ihre r 
Recht e erblicken d demselbe n rückhaltlo s vertraue n können . I m Ministerra t 
vom 21, Oktobe r griff Holzgetha n die wenigen Redewendungen , die den An-
schein eine r vorherige n Zustimmun g des Kaiser s zu den Ausgleichsentwür -
fen hervorriefen , an un d verlangt e ihr e Streichung . De r Kaiser , obwoh l sich 
die Entscheidun g noc h reservierend , neigt e sichtba r zum Entwur f des Re -
skripte s de r gemeinsame n Ministe r un d entschie d die Aufnahm e des Absatzes 
über die Regelun g der gemeinsame n Angelegenheiten 3 1 5 aus dem erwähnte n 
Entwur f in den Entwur f des zisleithanische n Ministeriums . Es wäre noc h zu 
erwähnen , da ß selbst de r Entwur f des Reskripte s des Ministerium s Hohenwar t 
durc h neu e un d imme r neu e Abänderunge n den Charakte r eine r psychologisc h 
ansprechende n Proklamatio n verlor . Endlic h kenn t die dritt e abgeändert e Fas -
sun g des Reskripte s das böhmisch e Staatsrech t eigentlic h nich t meh r an , wenn 
sie auc h in nuc e verspricht , gewisse materiell e Einrichtunge n des böhmische n 
Staatsrechtes , etwa auf Grun d der Vorschrifte n de r zisleithanische n Rechts -
ordnung , zu rezipieren . 

Kaise r Fran z Josep h verkündet e im nächste n zisleithanische n Ministerra t 
vom 22. Oktober 3 l e seine Entscheidun g für das Reskrip t de r gemeinsame n 

3 , 2 Auch Andrássy, Beust und Lonyay nahme n dies an oder täuschte n vor, dies an-
zunehmen . 

313 Ministerrats-Protokol l vom 21. Oktobe r 1871, MR Z 113, KZ 2818. B ü c h s e l : 
Fundamentalartike l 65; R o s l e r : Ministeriu m 104 f.; R u s o : Schäffle 123; 
S p i t z : Fundamentalartike l 122 f. 

3 1 4 Text : B ü c h s e l : Fundamentalartike l 97—98. 
3 1 5 Jireěek nannt e diesen Absatz wohl mit Rech t dozierend . 
3 1 6 Ministerrats-Protokol l vom 22. Oktobe r 1871, MR Z 114, KZ 2819. Vormittag s 
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Minister, betonte jedoch den Willen, die tschechischen Führer zu neuen Ver-
handlungen nach Wien einzuladen, um sie sowohl auf ihre schwere Verant-
wortung als auch auf die günstige parlamentärische Mehrheit hinzuweisen. 
In dieser Entscheidung erscheint uns der Kaiser als der nüchterne Spät-
josephinist, der den ideologischen und besonders den irrationalen Komponen-
ten der Ausgleichsaktion nur wenig Verständnis entgegenbrachte. Der Kaiser 
beriet zuerst die grundsätzlichen Fragen: Der Krönungseid sollte sich nicht 
auf bereits durch Eid bekräftigte Normen (den ungarischen Ausgleich bei der 
Krönung im Jahre 1867) beziehen. Dabei wurde die Methode des Verab-
schiedens der böhmischen Ausgleichsentwürfe besprochen; Holzgethan lehnte 
jedes vorausgehende Paktieren mit den Tschechen ab317, die Fundamental-
artikel sollten nur als Wünsche des böhmischen Landtags in den Reichsrat 
eingebracht werden, während andere Minister von den Fundamentalartikeln 
die Artikel über den ungarischen Ausgleich nicht in den Reichsrat, ja man-
che bloß einen Gesetzentwurf über den Senat und den Delegiertenkongreß 
und deren Zuständigkeit einbringen wollten. Man setzte sich auch darüber 
auseinander, wer die Sichtung der Entwürfe, die dem Reichsrat vorgelegt 
werden oder nicht, durchführen sollte. Einige ungeeignete Bestimmungen soll-
ten aus den Entwürfen entfernt werden. Die Minister nahmen an der Aus-
sprache teil, obwohl ihre Hoffnung auf das Erscheinen der Tschechen im 
Reichsrat geschwunden war. Dann wurden die Einzelfragen der Fundamental-
artikel besprochen. Über die Wahl der Delegierten wurde bestimmt, man 
müsse die Wahl der Delegierten durch die böhmischen Mitglieder des Dele-
giertenkongresses anordnen. Weiter wurde die Namensänderung des Reichs-
vertretungskörpers verworfen, da der Ausdruck „Delegiertenkongreß" und 
„Abgeordnetenhaus" eigentlich dasselbe bedeuten. Ziemlich zäh stritt man 
über den Senat. Der alte Name „Herrenhaus" wurde wieder aufgenommen, 
während man um die Terna-Vorschläge der Landtage für die ernannten Mit-
glieder lange stritt; besonders Holzgethan bekämpfte diese als dem Wesen 
eines Herrenhauses widersprechend. Der Kaiser legte auf die direkte Ernen-
nung keinen Wert. Nun kam die Zuständigkeit des Landtages über die Än-
derungen der Rekrutenkontingent-Verteilung auf die Tagesordnung. In die-
ser Frage wurde beschlossen, diese aus den Fundamentalartikeln auszuklam-
mern und daher der Zuständigkeit des böhmischen Landtages zu entziehen. 
Ziemlich lebhaft war die Diskussion über die Regelung der Quoten und Fi-
nanzfragen. Hier kam es zu scharfen Auseinandersetzungen zwischen Holz-
gethan und Schäffle, der die Gefahren des so stark kritisierten Quoten-
systems leugnete. Trotzdem nahm hier der Kaiser Holzgethans Standpunkt 
ein und hielt es für wahrscheinlich, daß die tschechischen Führer sowohl die 

empfing der Kaiser noch Andrássy und Beust. B ü c h s e l : Fundamentalartikel 65; 
R o s 1 e r : Ministerium 106; R u s o : Schäffle 123 f.; S p i t z : Fundamentalarti-
kel 122 f. 
Holzgethan wollte offensichtlich die ganze Ausgleichsaktion zum Scheitern bringen, 
wie es besonders das Protokoll vom 22. Oktober 1871 beweist. 
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Schwierigkeite n des Quotensystems , als auc h die Unmöglichkei t von dere n 
Verabschiedun g im Reichsra t einsehe n würden . 

Nac h diesem Ministerra t rief Hohenwar t die tschechische n Führe r nac h 
Wien 3 1 8 . Dies e trafe n ein un d vernahme n am 24. Oktobe r den Entwur f des 
Reskripte s nac h dem Vorschla g der gemeinsame n Minister . Di e Tscheche n 
waren zwar auf Scha f fies Ra t bereit , den Dualismu s integra l anzuerkennen , 
allerding s mi t dem Vorbehalt , da ß dem böhmische n Landta g nich t verwehr t 
werden sollte , gegenseitig den eigene n Standpunk t zu betonen . Dagege n lehn -
ten die tschechische n Führe r den Entwur f des Reskripte s sowie ander e Än-
derunge n in den Fundamentalartikel n gänzlic h ab. Am nächste n T a g (am 
25. Oktober ) teilt e ihne n die Regierun g mit , daß ihr e Zugeständniss e als nich t 
genügen d betrachte t würden . Darau f reichte n sie dem Ministerpräsidente n 
eine Denkschrif t ein 3 1 9 . Di e Denkschrif t vom 25. Oktobe r 1871 erklär t alle 
Entwürf e als ein e einzige unteilbar e Einheit . De r ursprünglic h vereinbart e 
Reskriptentwur f sollte den Tscheche n gewährleiste t werden , wenn de r böh -
misch e Landta g die Fundamentalartike l annehme n würde . De r gänzlic h ge-
ändert e Entwur f des Reskripte s bedeut e eine n Vertragsbruch , der die Ver-
pflichtunge n des tschechische n Vertragspartner s aufhebe . Da s Schweigen des 
Reskriptentwurfe s übe r die Fundamentalartike l führ e zu der Annahme , da ß 
diese nich t meh r die Grundlag e der weitere n Verhandlunge n bieten . Anderer -
seits biet e dieser Entwur f kein e Gewäh r gegen die Schädigun g ode r Leugnun g 
der Recht e des Königreiche s Böhmen , sonder n beinhalt e ehe r dere n absolute s 
Leugnen . Dahe r stelle dieser Entwur f in der T a t die Aufhebun g des Reskrip -
tes vom 12. Septembe r dar . D a sich dieser Entwur f ganz auf den Bode n de r 
Verfassung stelle, bedeut e er ein e Kürzun g de r monarchische n Tätigkeit , un d 
besonder s die Aufhebun g der durc h den Kaise r verkündete n Anerkennun g 
der staatsrechtliche n Entwürf e Böhmens . Di e tschechisch e Natio n kehr e zum 
Standpunk t der entschiede n bedingungslose n Oppositio n zurück . 

Da s Ministeriu m Hohenwar t beschlo ß darauf , im Ministerra t am 25. Okto -
ber die Demissio n einzureichen , die allerding s dre i Ministe r nich t einzurei -
che n berei t waren  32°. De r Kaise r versucht e noc h im Ministerra t am 27. Ok-
tober 3 2 1 , de r unte r seine m Vorsitz stattfand , die Ministe r von der Demissio n 
abzubringe n un d nahm , erst nachde m dies vergeblich war un d nachde m er 

3 1 8 Schäffle bot am 23. Oktobe r seine Demissio n an, die nich t angenomme n wurde. 
Schäffle: Leben II , 56ff., 240; T o b o l k a : Dějin y II , 272f. 

319 Text : S r b : Dějin y 373—377; H o h e n w a r t : Biographi e 39; Die Mähre r Pražá k 
und Gra f Egbert Belcredi waren zu größeren Zugeständnisse n bereit . B ü c h s e l : 
Fundamentalartike l 67 ff.; R u s o : Schäffle 125; S c h e n k - S u d h o f : Hohen -
wart 85. 

3 2 0 Ministerrats-Protokol l vom 25. Oktobe r 1871, MR Z 116, KZ 3779. Die Demissio n 
gaben Hohenwart , Schäffle, Jireěek , Habietinek , nich t dagegen der prinzipiell e 
Gegne r Holzgethan , Schol l als Militär , sowie Grocholsk i vom polnische n Stand -
punk t aus. B ü c h s e l : Fundamentalartike l 68 f.; R o s 1 e r : Ministeriu m 107 f.; 
R u s o : Schäffle 126 f. 

3 2 1 Ministerrats-Protokol l vom 27. Oktobe r 1871, MR Z 117, KZ 3781. H o h e n -
w a r t : Biographi e 39; B ü c h s e l : Fundamentalartike l 69; R u s o : Schäffle 128; 
S c h ä f f l e : Leben II , 67, 243; S p i t z : Fundamentalartike l 127 f. 
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eingesehen hatte , daß mit einem Eintrit t der Tscheche n in den Reichsra t 
nich t meh r zu rechne n sei, die Demissio n mit Bedauer n an. Nu n dräng-
ten die von Holzgetha n bereit s angedeutete n budgetäre n und finanzielle n 
Schwierigkeiten , die gelöst werden sollten , sowie die Notwendigkeit , das 
zweite Reskrip t an den böhmische n Landta g gegenzeichne n zu lassen. Nac h 
einem ersten vergeblichen Suche n nach einem liberalen Ministerpräsidente n 
appelliert e der Kaiser an Hohenwart , das Reskrip t gegenzuzeichnen 322. Ho -
henwar t verblieb jedoch bei seiner Ablehnun g und so mußt e Holzgetha n selbst 
das Reskrip t vom 30. Oktobe r 1871 an den böhmische n Landta g gegenzeich -
nen 323. Dieses Reskript , das im Gegensat z zum ursprüngliche n Entwur f der 
gemeinsame n Ministe r die Erwähnun g von der mangelhafte n Kompeten z des 
böhmische n Landtage s (indirek t ausgedrückt ) über die gemeinsame n Ange-
legenheiten , sowie über das Einreiche n der geeigneten Vorlagen an den 
Reichsra t durc h die Regierung , fallen ließ, wurde in der Sitzun g des böhmi -
schen Landtage s vom 8. Novembe r von einer radika l staatsrechtliche n Reso-
lution 324 beantwortet . Dadurc h wurde der Ausgleichsversuch des Ministerium s 
Hohenwar t auch offiziell für gescheiter t erklärt 325. 

Exkurs.  Die Arbeiterbewegung, das Ministerium Hohenwart und das böh-
mische Staatsrecht. Die böhmische n staatsrechtliche n Bestrebunge n bildeten 
einen sehr wichtigen Bestandtei l des Programme s der nationale n Richtun g 
in der tschechische n Arbeiterbewegung . Diese Richtun g hatt e damal s noch 
das Übergewich t über die rein sozialistische international e Richtun g unte r der 
tschechische n Arbeiterschaf t (mi t Ausnahm e des Bereiche s von Brunn) , teilte 
sich jedoch selbst in eine von der alttschechische n Parte i abhängige Bewe-
gung — geführt ab 1868 von Františe k Ladislav Chleborá d (1839—1911), 
der den Arbeitern die wirtschaftlich e Selbsthilfe predigt e und ihne n die poli-
tische Betätigun g nich t empfahl 326 — sowie in die mit der jungtschechische n 
Parte i verbunden e Richtung , in der zunächs t viele, die später zum inter -
nationale n Sozialismu s übergingen , Aufnahm e fanden . Die zweite Richtung , 
die ziemlich unabhängi g auftra t und das politisch e Interess e der Arbeiter-
schaft aufrüttelt e sowie dieser die politisch e Betätigun g empfahl , wurde be-
sonder s vom /Typographie n Jan Bavorský (1841—1891) geführt 327. Auch diese 
radikaler e Richtun g lehnt e den Internationalismu s der sozialistischen Bewe-

3 2 2 H o h e n w a r t : Biographi e 39; B ü c h s e l : Fundamentalartike l 69 f.; Andrássy 
riet dem Kaiser , von Hohenwar t die Gegenzeichnun g des Reskripte s zu verlangen . 
R o s 1 e r : Ministeriu m 108; W e r t h e i m e r : Andrássy 604 f. 

3 2 3 Tex t : K a z b u n d a : Pokus y 387; S c h ä f f l e : Lebe n I I , 50; S r b : Dějin y 381; 
Z e i t h a m m e r : Geschicht e I I , 109. 

3 2 1 Text : K o l m e r : Parlamen t I I , 201—202; S r b : Dějin y 383. 
3 2 5 Di e Thronred e vom 28. Dezembe r 1871 erwähn t den Mißerfol g des Ausgleichsver-

suches . Tex t : K o l m e r : Parlamen t I I , 211—213. 
3 2 6 Dokument y k poěátků m dělnickéh o hnut í v Čechác h [Dokument e zu den Anfängen 

der Arbeiterbewegun g in Böhmen] . 1864—1874. Pra g 1961, S. 40—43, 49—57. 
3 2 7 Dokument y 58—61, 151—157; S o l l e , Zdeněk : K počátků m dělnickéh o hnut í v . 

Praz e [Z u den Anfängen der Arbeiterbewegun g in Prag] . CsČH 2 (1957) 676, 681. 
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gung als eine von Wien kommende, verkappt deutsche Bevormundung ab328. 
Die internationale sozialistische Bewegung hatte im tschechischen Bereich 
einen schweren Stand, da ihr Internationalismus vielfach im besten Falle 
als Anationalismus aufgefaßt wurde. Die Sozialisten hatten jedoch in einer 
programmatischen Frage, im Verhältnis zum Föderalismus, ebenfalls keine 
geringen Schwierigkeiten gehabt, da die tschechische Arbeiterschaft den Fö-
deralismus als Gewähr für ihre bessere wirtschaftliche Stellung betrachtete 
und da man von nationaler Seite mit der Losung kämpfte, die steuerkräftigen 
böhmischen Länder würden zugunsten anderer zisleithanischer Länder aus-
genützt, wenn nicht ausgesaugt329. Obwohl die konservativere Richtung Chle-
boráds gegen die radikalere nationale Bewegung bereits bei dem steigenden 
Standesbewußtsein der Arbeiter bald schwer zu kämpfen hatte, blieb das Pro-
gramm der radikalen Richtung trotz einer gewissen Neigung zu manchen 
sozialistischen Forderungen entschieden staatsrechtlich ausgerichtet und die 
Versammlung auf der Rohan-Insel bei Prag im Mai 1869 33° hebt als Haupt-
forderung die Selbständigkeit der Krone Böhmen hervor. Daher nahm der 
ganze Kampf der Mehrheit der organisierten tschechischen Arbeiterschaft eine 
unmißverständliche Spitze gegen die Dezemberverfassung und das zentrali-
stische Bürgerministerium an331. 

Interessanterweise wurde auch bei der großen tschechisch-deutschen Ver-
sammlung am Jeschken, am 7. August 1870, in der tschechischen Resolution 
an erster Stelle das böhmische Staatsrecht betont, während die deutsche Re-
solution nur ganz allgemein über die Rechte der Heimat spricht und bezüg-
lich der nationalen Frage ebenso wie die tschechische Resolution die nationale 
Gleichberechtigung hervorhebt332. 

Der Amtsantritt des Ministeriums Hohenwart brachte allen Richtungen der 
Arbeiterbewegung sowie den Schichten der kleinen Gewerbetreibenden einen 
gewaltigen Impuls. Die überwiegende Mehrheit der Arbeiterbewegungen, oder 
vielmehr alle mehr selbständigen Arbeiterbewegungen, schrieben das allge-
meine und gleiche Wahlrecht auf ihr Banner und die erwähnten kleinen 
Gewerbetreibenden verlangten wenigstens eine gewaltige Senkung des Wahl-
zensus und daher die Erweiterung der Zahl der Wahlberechtigten. Nun kam 
ein Ministerium, dessen Mitglied Albert E. Schäffle als Anhänger des allge-
meinen Wahlrechts bekannt war und der als wissenschaftlicher Volkswirt 
wenn nicht als ein Anhänger, so doch als ein zum Sozialismus Neigender 
betrachtet wurde333. Seine Idee, die Herrschaft des liberalen Kapitalismus 

328 Dokumenty 58—61, 67—70, 88—89. 
329 Sehr charakteristisch diesbezüglich ist der polemische Artikel der Wiener „Volks-

stimme" vom Jahre 1868 Nr. 4. Text : Dokumenty 90—91. 
330 Dokumenty 92—93, 94—95. 
331 Dokumenty 123—126, 129—131. 
332 Dokumenty 177—180, besonders 178. 
333 S c h ä f f l e , Albert E.: Kapitalismus und Sozialismus mit besonderer Rücksicht 

auf Geschäfts- und Vermögensformen. Vorträge zur Versöhnung der Gegensätze 
von Lohnarbeit und Kapital. Tübingen 1870, S. 203 f., 276 ff., 295, 653 ff., 728 f. 
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durch eine politische und besonders soziale Reform zu brechen, war daher 
bekannt, was seine liberalen Zeitgenossen und Nachfolger zur Annahme führ-
te, Schäffle wolle, bzw. wollte mit Hilfe des politisch rückständigen niederen 
Mittelstandes die freiheitlichen Institutionen stürzen334 oder mit Hilfe der Ar-
beitermassen einen Klassenkampf hervorrufen335. Selbst Schäffle geneigte Au-
toren halten diesem und dem Ministerium Hohenwart vor, daß sie nicht 
zuerst die allgemeine, breite Erweiterung des Wahlrechtes in den Landtagen 
durchzusetzen versucht hatten. 

Diese Urteile gewinnen jedoch einen kühleren Charakter, wenn wir uns 
den Anfang des Ministeriums Hohenwart ansehen. Das antretende Ministe-
rium erließ am 7. Februar eine Amnestie für alle im Hochverratsprozeß ver-
urteilten Führer der Sozialdemokraten, die wieder freigelassen wurden336. Wie 
es scheint, ist diese Amnestie auf die Anregung Schäffles zurückzuführen337. 
Diese Amnestie rief große Hoffnungen unter den sozialistischen Arbeitern 
hervor. Daher wurde am 27. Februar auf einer großen Versammlung der 
Wiener Arbeiter eine Resolution beschlossen, die in Anbetracht der inneren 
politischen Streitigkeiten in Österreich zur Stärkung des Staatsverbandes das 
allgemeine direkte Wahlrecht, die Gewähr des Vereins- und Versammlungs-
rechtes sowie die volle Pressefreiheit verlangte und die Haltung der Sozial-
demokratie zur Regierung von der Erfüllung dieser Resolution abhängig 
machte338. Obwohl Schäffle den Sozialisten privat zeitgemäße Reformen nach 
dem Verabschieden des Budgets in Aussicht gestellt hatte, blieben die Sozial-
demokraten im Sinne dieser Resolution abwartend339. 

Die staatsrechtliche Aktion der Regierung bedeutete für die internationa-
listischen Sozialisten und für viele nichtslawische Gewerbetreibende eine Ent-
täuschung340. Dazu ist freilich vor allem an Zusammensetzung, Lage und die 
rechtlichen Grenzen des Ministeriums Hohenwart zu erinnern. Das Kabinett 
war nicht im geringsten einheitlich. Wir haben zur Genüge die Sonderstel-
lung Holzgethans sehen können, während man die anderen Minister mit Aus-
nahme Schäffles (von damals) konservativ nennen kann341. So stand Schäffle 
mit seinem sozialen und politischen Programm (außerhalb des staatsrecht-
lichen Programms) ziemlich isoliert da. Dazu darf man nicht die Vorschrif-

334 K o l m e r : Parlament II, 168 f. 
335 R o g g e : Österreich III, 450 ff. 
336 S c h ä f f l e : Leben I, 225; R u s o : Schäffle 69; S p i t z : Fundamentalartikel 50; 

C h a r m a t z : Österreichs innere Geschichte von 1848—1907. Bd. 1. Leipzig 1912, 
S. 107; es handelte sich um Oberwinder, Most, Scheu und Pabst u. a. 

337 S c h ä f f l e : Leben I, 225 leugnet dies freilich in • einem Lebensalter (etwa 
68 Jahre), in dem er viel konservativer, auch dem Sozialismus gegenüber, ge-
worden ist. Dazu R u s o : Schäffle 69. 

338 Text : Dokumenty 187. 
339 R u s o : Schäffle 70. 
340 R u s o : Schäffle 87 f. 
341 F i s c h e r : Negotiations 135 betrachtet Scholl als einen Liberalen, Holzgethan als 

einen konservativen Josephiner. — D e r s . : New Lights 185; S p i t z : Fundamental-
artikel 119. 
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ten über die qualifizierte Mehrheit und das Anwesenheitsquorum in den Lan-
desordnungen vergessen, wenn es sich um nur unter speziellen Voraussetzun-
gen abzuändernde Normen, wie es die Landtags-Wahlordnungen waren, han-
delte. Die Gewinnung einer qualifizierten Mehrheit im Feuer der nationalen 
Kämpfe sowie der Auseinandersetzungen zwischen den verfassungstreu-libera-
len und katholisch-konservativen und zuletzt der Befürchtungen der Ver-
treter der Großgrundbesitzer, daß eine größere Erweiterung des aktiven 
Wahlrechts zustande kommen könnte, wäre damals auch für ein den staats-
rechtlichen Fragen gegenüber viel zurückhaltenderes Ministerium Hohenwart 
unmöglich gewesen342. 

Schlußbetrachtung. Wenn wir nun die Geschichte des böhmischen Staats-
rechtes in ihrer ersten Phase übersehen, bemerken wir vor allem, daß seine 
rechtlichen qualifizierten Verfassungsgesetze überwiegend durch Normen se-
kundärer Art faktisch aufgehoben worden waren und nicht mehr galten. In 
bestimmten Zeitspannen wurden diese Normen — unter Joseph IL und dem 
Kübeckschen Absolutismus — sogar als nichtexistent betrachtet und auch 
in anderen Perioden höchstens ab und zu formell anerkannt. Sicher gab es 
solche Perioden auch in der Verfassungsgeschichte anderer analoger Staats-
gebilde, so z. B. in der Krone Ungarn, die lange Zeit sogar gebietlich ge-
teilt wurde, deren Teile von den herrscherlichen Zentralbehörden faktisch 
aus dem Verband der Krone gelockert wurden und die dieselben absolutisti-
schen Perioden wie' die freilich jüngere Krone Böhmen mitmachte. 

Jedoch besteht hier ein sehr wichtiger faktischer Unterschied zwischen bei-
den Kronen. Die Anhänglichkeit der ungarischen Stände an ihre avitische 
Verfassung und die Bereitwilligkeit, daraus auch die letzten Konsequenzen 
abermals zu ziehen, findet nur eine ziemlich schwache Parallele böhmischer-
seits. Der sozial in Ungarn so wichtige und verfassungspolitisch des öfteren 
überwiegende Stand, die Gentry, die, durch die rechtliche Stellung der Ko-
mítate gestützt, die Befugnis der Steuer- und Rekrutenverweigerung ausübte, 
findet in der Krone Böhmen kein Analogon, weder in dem nach der Schlacht 
am Weißen Berge sozial und wirtschaftlich zusammengeschrumpften Klein-
adel noch in den politisch nicht berechtigten Freisassen, von dem strengen 
Verbote der Kreistage gar nicht zu sprechen. Die Gentry — einerlei wie man 
sie in der modernen Zeit beurteilen mag — bot dem Hochadel bald einen 
Halt, bald eine entschlossene Opposition, die der altkonservative Teil der 
Magnaten mindestens in den Jahren 1860—65 zur Genüge kennenlernte. 

In Böhmen fehlte jedoch dem Hochadel jene b e s t ä n d i g e Entschlossen-
heit sowohl im Landespatriotismus als auch in der Verteidigung der Verfassungs-
rechte, die in Ungarn doch ungemein stärker — selbst wenn wir bestimmte 

342 Dies ist nicht unhistorisch gemeint, sondern wir setzen hier die wohl ursprünglich 
von Hohenwart selbst gewünschte „Zentrumslinie" voraus. Doch eben zu dieser 
Linie war die Unterstützung der großen Mehrheit der Abgeordneten des Groß-
grundbesitzes notwendig. Diese Mehrheit war wenig wahlreformfreundlich im de-
mokratischen Sinne. 
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Opportunisten nicht außer Acht lassen — vorhanden war. Die adelige Ver-
teidigung des böhmischen Staatsrechtes war in Böhmen zu stark mit den 
politischen Führerpersönlichkeiten — sowohl im Vormärz, als besonders 
nach 1860 in der Zeit von H. J. Clam-Martinic — verbunden. 

Im ethnisch-nationalen Bereich mit ständiger Rücksicht auf den sozialen 
Hintergrund hatten die Länder der böhmischen Krone eine starke bürger-
liche, ja sogar kapitalistische Schicht, die in ihren sozialen Spitzen lange 
deutsch und deutschsprachig blieb, obwohl sich die wenigen tschechisch ge-
sinnten Großbürger und besonders die zahlreichen Mittelbürger sowohl 
1848/49 als auch ab 1861 eifrig politisch betätigten und die Führung der 
tschechischen Nation übernahmen. Da nun der Hochadel überwiegend landes-
patriotisch, sprachlich zum großen Teil doppelsprachig blieb, kam es zur Zu-
sammenarbeit, nie jedoch zur Verschmelzung beider Schichten und politi-
schen Lager. Dazu standen in Böhmen noch die Deutschböhmen unter der 
Führung ihrer Bürgerschicht, gestützt vom zentralistisch-verfassungstreuen 
Adel und von der Mehrheit der höheren josephinisch orientierten Beamten-
schaft, in einer sozial-wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Stellung 
mit der sich die Auseinandersetzung für die Tschechen schwierig gestaltete. 
Mit diesem deutschböhmischen Block kann man die Stellung der nichtmad-
j arischen „Nationalitäten" in Ungarn (ohne Kroatien-Slawonien), mit Aus-
nahme der Siebenbürger Sachsen und gewissermaßen vielleicht der Serben, 
auch deshalb nicht vergleichen, weil sich auch der nichtmadjarisch-stämmige 
Hochadel in Ungarn stets sprachlich und politisch madjarisch betätigte. 

Die Lösung der nationalen Frage im Rahmen des Verfassungsproblems 
war daher im modernen konstitutionellen Staat nicht leicht, wenn wir be-
denken, daß es außerhalb Böhmens auch im späteren Zisleithanien viele national 
nicht ausgeprägte ethnische Gruppen gab. Trotzdem war der Kremsierer Ver-
fassungsentwurf vom Jahre 1848—49 ein beachtliches und vielversprechendes, 
demokratisch zustande gekommenes Werk. Dieser Entwurf konnte auch nicht 
die Fragen der Verbindung Zisleithaniens mit der ungarischen Krone lösen, 
in der ein ethnisch-nationaler Bürgerkrieg tobte. Abgesehen von Lombardo-
Venetien hätten die Madjaren wohl auch nie ohne wirklichen Zwang ein 
gemeinsames Reichsparlament im Sinne der für das Gesamtreich oktroyierten 
Märzverfassung hingenommen. 

Nach dem Absolutismus und nach dem Krieg von 1859 gab man sich der 
Überzeugung hin, daß die Restaurierung der ständischen Verfassungen so-
wohl dem Kaiser das als notwendig betrachtete breite Minimum an Macht 
als auch den Konservativen ihre Institutionen sowie den Gläubigern des Staa-
tes die vermeintlichen konstitutionellen Garantien bieten werde. So griff der 
Kaiser ideell zu Eötvös' und praktisch zu Szécsens konservativen Gedanken, die 
in erster Linie dem ungarischen Staatsrecht und der Praxis des ungarischen 
politischen Lebens (sowohl im Reichstag als in den Komitaten) auf den Leib 
geschrieben waren. Schwierig gestaltete sich diese Frage unter den erwähnten 
Voraussetzungen in Böhmen, wo die lange Zeit des Absolutismus und be-
sonders des Josephinismus als Ideologie vieles gleichschaltete und vieles in 
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anderem Lichte erscheinen ließ. So sind die ersten Schritte zur Ausprägung 
des böhmischen staatsrechtlichen Programms in seiner zweiten Phase sowohl 
von der früheren Bürgerschicht als auch vom Führer des Volkes von 1848 
—49, Palacký, nur sehr zögernd unternommen worden, obwohl die vom 
liberalisierenden Ministerium Schmerling erlassene Landtags-Wahlordnung 
und die verstärkte Stellung des deutschen Bürgertums ein Bündnis der Tsche-
chen mit dem konservativen Adel geradezu herausforderten. Andere Möglich-
keiten bestanden für die Tschechen nicht. 

Die Möglichkeit eines Ausgleiches oder eher des konkreten Modus vivendi 
in konkreten Fragen war freilich nicht ganz verloren, wie eben die Annahme 
des Antrages, den Kaiser zu bitten sich krönen zu lassen, durch Vertreter 
beider Nationen gezeigt hat. Die Bedenken des Kaisers, sich nur in Böhmen 
krönen zu lassen, indem doch die Situation in Ungarn im Jahre 1861 eine 
Krönung ohne weitgehende Zugeständnisse verfassungsrechtlicher Art un-
möglich machte, haben diesen psychologisch bei der tschechischen Bevölke-
rung so günstig und bei der deutschböhmischen Bevölkerung damals minde-
stens noch nicht ungünstig beurteilten feierlichen Staatsakt vereitelt. Später 
teilten sich die politischen Linien beider Völker und die Krönungsbegehren 
vom Jahre 1865 und 1870—71 gehen nur von tschechischer Initiative aus. 
Dazu hatte der spätjosephinistisch orientierte und persönlich nüchterne Kai-
ser Franz Joseph für die Krönungen überhaupt wenig persönliche Begeiste-
rung gehegt. Die psychologische Bedeutung der Krönung darf nicht unter-
schätzt werden; denn der späteren tschechischen Generation — auch außer-
halb Böhmens — erschien ein Kaiser, der wohl in Ungarn, aber nicht in 
Böhmen gekrönt wurde, vielfach als ein fremder, wenn nicht gar ein un-
rechtmäßiger Herrscher. Es ist verwunderlich, daß in den kritischen Mini-
sterräten vom Oktober 1871 keiner der Minister, auch die beiden tschechi-
schen nicht, auf diese psychologische Gefahr hinwies. 

Die Ausgleichsentwürfe haben sicher das Traditionsgebundene übermäßig 
betont und breit geregelt und dabei die sozialen Belange der breiten Massen 
gar nicht berücksichtigt. Der einseitige Kult des Staatsrechtes war bei der 
ganzen Agitation unter den breiten Massen so starr, daß nach dem Miß-
lingen des Ausgleichs sowohl die Alttschechen als auch die Jungtschechen 
die mindestens nicht aussichtslosen Anfänge einer nationalen Arbeiterbewe-
gung viel lauer als vor 1871 betrieben; dies und ein gewisser Prestigeverlust 
waren wesentliche Mitursachen für das spätere vollständige Fiasko der natio-
nalen tschechischen Arbeiterbewegung. 

Es ist wichtig, zusammenfassend festzustellen, weshalb die böhmischen Aus-
gleichsentwürfe keinen Erfolg erzielten. Man kann sagen, daß der böhmische 
Ausgleichsversuch hauptsächlich wegen seiner formaljuristischen Teileigen-
schaften, die als Fehler aufgefaßt wurden, gescheitert ist. Die wirklichen 
inhaltlichen Fehler der Bestimmungen, die wegen ihrer komplizierten und 
schwerfälligen Dispositionen später auch von tschechischen und tschechen-
freundlichen Verfassern kritisiert wurden, haben eigentlich — auch in den 
Ministerrats-Sitzungen — eine relativ geringere Rolle gespielt. 
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Dabe i ist es jedoch notwendi g zu betonen , daß der Föderalismu s in Öster-
reich nich t nu r aus ethnisch-nationale n Gründe n empfehlenswer t und heilsam 
gewesen wäre, sonder n auch die verschieden e wirtschaftlich e Struktu r — be-
reits der drei zisleithanische n Ländergruppe n — ihn gefordert hat . Schon der 
persönlich e Aufwand für die Staatsbedienstete n konnt e in Böhme n nich t der-
selbe wie in Galizie n oder Dalmatie n sein, da die Wirtschafts - und dami t die 
Steuerkraf t eine ganz verschieden e Entlohnun g der Staatsbedienstete n er-
forderte . 

Sonderba r mute t den Beobachte r auch die Verteidigun g der Ausgleichsent -
würfe in den Ministerräte n im Oktobe r 1871 an : De r nich t staatsrechtlic h 
orientiert e konservative Hohenwart , der die Ausgleichsverhandlunge n nich t 
gerne bis zu den letzte n Konsequenze n führte , verteidigte die Entwürf e gut 
und elastisch 343, dagegen schwieg der optimistisch e Kämpfe r Schäffle allzu 
oft, währen d die beiden tschechische n Ministe r im ärgsten Kampf e überhaup t 
schwiegen. Dabe i müssen wir freilich betonen , daß hinte r dem Ministeriu m 
Hohenwar t trot z allen damalige n und spätere n optimistische n Hoffnunge n 
und Illusionen , besonder s Schäffles und Riegers, keine genügend geschlossene 
politisch e Mach t stand ; die lose Koalitio n von Föderaliste n vieler Völker 
und Schattierunge n wäre wohl für eine verhältnismäßi g beschleunigt e Verab-
schiedun g einiger Regierungsvorlage n geeignet, nich t jedoch für eine län-
gere Zei t erfordernd e gesetzgebende föderative Reform Zisleithaniens . De r 
Kamp f mit der liberalen Mehrhei t in den Jahre n 1873—1879 hat Hohenwar t 
erst die schwere Aufgabe gelehrt , eine mehrnational e Regierungskoalitio n 
zum „eiserne n Ring" zusammenzuschweiße n und zu führen , was er dan n in 
den Jahre n 1879—1896 tat . In den nac h 1871 folgenden Jahre n wird im Rah -
men des eine lebensfähige Reichsrefor m ausschließende n Dualismu s zwischen 
den einzelne n Völkern imme r erbitterte r gekämpft , so daß sich die pessimi-
stische Prognos e des Landesverteidigungsminister s des Kabinett s Hohenwart , 
Generalmajor s von Scholl , im Ministerra t vom 25. Oktobe r 1871, zu erfüllen 
schien . Eine Verschärfun g der Gegensätz e tra t ein, obwohl sich im Reichsra t 
die Parteie n abwechselten , wobei nu r die Polen bis 1918 beharrlic h opportuni -
stisch blieben, währen d die 1871 den Linksdemokrate n nahestehende n Jung-
tschechen , die den konservativ-aristokratische n Charakte r manche r Aus-
gleichsbestimmun g im Jahr e 1871 eigentlich ablehnten , taktisch nac h recht s 
vorrückten 344. 

Trot z der bedenkliche n Redaktionsfehle r in den Ausgleichsentwürfe n vom 
Jahr e 1871 war dieser Ausgleichsversuch keine unbedeutend e Episode . Bereits 
die madjarisch e Linke von Koloma n Tisza über Helfy bis zum beharrliche n 

343 Aus den Quellen ist absolut nich t zu ersehen , warum Beust Hohenwart s Ver-
teidigun g mat t nennt . Dagegen scheine n besonder e psychologisch e Gründ e Schäffle 
und den Staatsrechtle r Jireěek gehemm t zu haben . Habietine k war bekanntlic h 
kein Anhänge r des böhmische n Staatsrechts . 

344 K a z b u n d a : Ke zmar u 565 ff.; Ř í h a , Oldřich : O národní m hnut í a národ -
nostn í otázc e 1848—1918 [Übe r die national e Bewegung und die national e Frage 
1848—1918]. CsCH 2 (1954) 59 f. 
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Emigrante n Lajos Kossut h kritisiert e den negative n Eingrif f Andrássys un d 
Lonyay s als eine n Eingrif f in ein e fremd e staatsrechtlich e Sphäre , dem ein -
ma l ein tschechische r Eingrif f in die fremd e staatsrechtlich e Sphär e (ungari -
sche) folgen werde 3 4 5 . Di e verdrießliche , resigniert e Einstellun g des Kaiser s 
Fran z Josep h nac h 1871 zum böhmische n Staatsrech t ist bei der beharrliche n 
Bestrebun g des Kaisers , den restringierte n Ausgleich im Jahr e 1871 durchzu -
setzen , erklärlic h un d begreiflich . Dagege n ist Beusts Ironi e sowohl "gegenüber 
dem Mange l an auswärtige n Verbindungsmöglichkeite n de r Tscheche n als 
auc h gegen dere n passive Oppositio n nac h dem mißlungene n Ausgleich ein 
typische r Beweis sowohl für die statisch e Einstellun g Beust s zu r außenpoli -
tische n Lage als auc h für dessen frivoles Urtei l übe r die Stärk e ethnisch -
nationale r Gesinnung . De r mißlungen e Ausgleich schwächte , auf lange Sich t 
betrachtet , nich t nu r die Vertrete r de r entschiede n staatsrechtliche n Lini e von 
damal s — die Alttscheche n —, was offenbar wurde , als späte r die Sprachen -
frage besonder s aktuel l wurde , sonder n er rief auc h ein allmähliches , bis in 
die Gegenwar t wirkende s Entfremde n gegenübe r den konservative n Forme n 
un d Kräfte n hervor 3 4 6 . 

3 4 5 C z e d i k : Geschicht e I, 209f.; K o l m e r : Parlamen t II , 198, 203; S r b : Dějin y 
377—380; T r a ü b , Hugo : Andrássy a politick é dějiny říše habsburské od r. 
1848 [A. und die politisch e Geschicht e des Habsburge r Reiche s seit 1848]. Časopis 
Matic e Moravské 36 (1912) 444. 

3 4 6 Bezeichnenderweis e sagte der alte Arbeiterführe r Josef Hýbeš (geb. 1850) im 
tschechoslowakische n Senat am 16. Dezembe r 1920: „Eigentlic h haben wir eine 
republikanisch e Parte i gegründet , [denn in einer Zeit, ] als sich vielleicht 90—98% 
des tschechische n Volkes auf einen gekrönte n Köni g freuten , waren wir Sozial-
demokrate n die ersten Republikane r . . ." Text : H ý b e š , Josef: Výbor z článků 
a projevů [Auswahl aus den Artikeln und Reden] . Pra g 1956, S. 368. 
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T. G. MASARYKS S L O W A K I S C H E UND 
U N G A R L Ä N D I S C H E P O L I T I K 

Ein Beitrag zur Vorgeschichte des Zerfalls Ungarns im Jahre 1918 

Von Ludwig von Gogolák 

Die Persönlichkeit Thomas Garrigue Masaryks ist eines der komplizier-
testen Phänomene der modernen europäischen Geschichte, dessen Betrach-
tung unter verschiedenen und einander manchmal fast diametral entge-
gengesetzten Aspekten erfolgt. Da die Folgen sowohl seiner zerstörenden 
wie seiner aufbauenden Tätigkeit von welthistorischer Bedeutung sind und 
bis in die Gegenwart wirken, wird die Analyse seiner komplizierten Per-
sönlichkeit und seines ganzen Wirkens ungemein erschwert. Die Maßstäbe, 
mit deren Hilfe er beurteilt und verurteilt oder gelobt und verherrlicht 
wird, sind noch immer je nach der Parteistellung den aktuellpolitischen 
Tendenzen unterworfen und damit noch weit entfernt von den Methoden 
einer wert- und vorurteilsfreien Geschichts- und Sozialwissenschaft. Die 
Forscher scheitern meist an diesem zeitgeschichtlichen Problem. So wird 
in Masaryk von der einen Seite ausschließlich nur der Zerstörer der 
Österreichisch-Ungarischen Monarchie, der Gründer des künstlichen Staates 
Tschechoslowakei und der Verbündete der 1918er Siegermächte gesehen und 
ferner die Ursache allen Unheils, das zwischen den Jahren 1914 und 1938 
und auch später über das östliche Mitteleuropa hereinbrach. Andererseits 
sieht und verherrlicht der europäische und der amerikanische Westen in 
ihm stets nur den Helden und das Idol der Volksfreiheit und betrachtet 
die Existenz der durch Masaryks Emigrationstätigkeit vorbereiteten und 
dann errichteten Tschechoslowakei als ein ideelles Attribut und als eine 
unbedingte Notwendigkeit für das gesamteuropäische Gleichgewicht. Alles 
in allem, Masaryks Persönlichkeit und Tätigkeit wird keineswegs historisch-
wissenschaftlich oder wertfrei vorurteilslos, sondern vielmehr nach den 
Auswirkungen bewertet, und dies fast immer nur an Hand seiner staats-
gründenden Rolle, keineswegs aber auf Grund der Ursachen und seiner 
eigenen langen und komplizierten menschlichen Entwicklung. 

So werden auch Masaryks wahre Ursprünge und Anfänge vernachläßigt. 
Man sieht in ihm nur den Widersacher der Deutschen und des dahinsiechen-
den, unzeitgemäßen cäsaristischen Prinzips oder betrachtet ihn nur als 
Protagonist des Geschehens, z. B. als Oppositionspolitiker, westlich orien-
tierten Sozialwissenschaftler im alten Österreich, und philosophisch-klugen 
Staatsgründer. Seine ersten Anfänge in der ostmitteleuropäischen Politik 
und Ideengeschichte wurden aber insofern nicht berücksichtigt oder erkannt, 
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als sie in die ungarisch-magyarischen und nordungarisch-slowakischen 
Bereiche hineinragten. Sowohl die westliche als auch die deutschsprachige 
historisch-politische Publizistik und zeitpolitische Geschichtsschreibung unter-
ließ bisher die nähere und tiefgehendere Erforschung jener Quellen und 
Tatsachen, die von Masaryks karpatenländischem Wirken zeugen und aus 
denen ganz deutlich hervorgeht, daß er gerade wegen seines ungarisch-
magyarischen und slowakischen Interesses und Einflusses zum Begründer 
der Tschechoslowakei werden konnte. Die Vernachlässigung der ungar-
ländischen — zumeist magyarisch, tschechisch und slowakisch geschriebenen 
— zeitpolitischen Quellen geht auf die Tatsache zurück, daß diese Spra-
chen den Westeuropäern, den Amerikanern und Deutschen verhältnismäßig 
schwer zugänglich sind und man zugleich daran gewöhnt ist, sich über die 
ungarisch-magyarischen Hergänge nur aus altösterreichischen, zentralstaat-
lich-dynastisch ausgerichteten und gegen den Staat Ungarn meist vorein-
genommenen, zweitrangigen Schilderungen oberflächlich zu informieren. 

Die Vernachlässigung der slowakischen zeitgeschichtlichen Quellen er-
folgt darüber hinaus aus der fast dogmatisch gewordenen positiven oder 
negativen Suggestion der tschechoslowakischen Staatsidee. So sind z. B. 
reichsdeutsche und sudetendeutsche Historiker und historisch-politische 
Publizisten zum Großteil bis heute noch nicht zu der Überzeugung zu be-
wegen, daß Masaryks politische und ideologische Bedeutung in Bezug auf 
die tschechoslowakische Staatsgründung mehr slowakischen als sudeten-
ländischen Ursprungs oder Gepräges sei. Obwohl sich die sudetendeutsche 
National- und Parteienpolitik nach dem Umsturzjahre 1918, und besonders 
um die Jahre vor 1930—38, der taktischen Sympathien der slowakischen auto-
nomistischen und katholischen Opposition erfreute, fehlt in allen politischen 
Schriften und Geschichtswerken sudetendeutscher Provenienz die sowohl 
historisch als auch politisch-psychologisch interessante und äußerst wichtige 
Erkenntnis, daß Masaryks persönliche Interessenpolitik und Staatsideologie 
sowie die sozialen und volklichen Erlebnisse und Erfahrungen Masaryks 
letzten Endes slowakischer Herkunft waren. Weder Hugo Hassinger noch 
Josef Pfitzner noch andere Sudetendeutsche, wie z. B. Eugen Lemberg, 
Wenzel Jaksch — die neueren österreichischen Historiker auch nicht ausge-
nommen —, haben sich mit diesem politisch-psychologischen Problem aus-
einandergesetzt. T. G. Masaryk galt der antitschechisch orientierten su-
detendeutschen Historiographie wie schon sein Vorgänger, der in der Slowa-
kei zu seinem Sendungsbewußtsein erwachte, große mährisch-walachische 
Sohn, Franz Palacký, als typischer Tscheche und Inkarnation des tsche-
chischen Strebens zur Vernichtung, zur Umgestaltung und zur Macht. Wenn 
wir diesen Mangel in verdienstvollen Werken etlicher österreichischer und 
sudetendeutscher Historiker erwähnen, sollen damit ihre sonstigen Werte 
keineswegs herabgemindert werden. Letzten Endes waren die sudetendeut-
schen Historiker und politischen Interpreten, die das Gesamtdeutschtum 
über die böhmisch-tschechischen Vorgänge informierten, bis zum Jahre 
1945 in einer zeitpolitisch heiklen Situation und Notwendigkeit befangen, 
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der sich ein an seinen eigenen Staats- und Nationalfragen interessierter 
Historiker sehr schwer entziehen kann. Der historischen Interpretation der 
ostmitteleuropäischen Probleme fehlte bis zum Jahre 1945 auch die Distanz, 
die eine Voraussetzung für eine vorurteilsfreie und rein sachliche Dar-
stellung ist. So ist es Zu erklären, daß die ungarländisch-slowakischen 
Ursprünge Masaryks von sudetendeutscher Seite vollkommen vernach-
lässigt wurden und unbeachtet blieben, daß es erst durch seine ideologische 
Machtergreifung in der Slowakei möglich war, Böhmen und Mähren in die 
Tschechoslowakei umzuwandeln. 

Ebenso war es aber auch bei den Slowaken. Ihre Publizistik und Ge-
schichtschreibung beschäftigte sich vor und nach dem Umsturz 1918/19 
vor allem mit den altungarischen Staats- und Nationalitätenfragen, mit dem 
parteipolitischen Kampf gegen die in den Jahren zwischen 1790 und 1918 
vorherrschende Magyarisierung und mit der slowakischen Sprach- und 
Kulturgeschichte der Zeit vor den Magyarisierungsbestrebungen sowie 
mit der Ausgleichsepoche um 1867. Die in der Tschechoslowakei zum par-
teipolitischen und teils sogar weltanschaulichen Problem gewordene tsche-
chische oder tschechoslowakische Zentralstaats-Frage, die durch gegenseitige 
Voreingenommenheiten und Leidenschaften vorbelastet war, konnte auch 
von slowakischer Seite nicht objektiv und frei von Wertungen behandelt 
werden, da sie aktueller und parteilicher Natur war. Alle in deutscher 
Sprache veröffentlichten slowakischen Darstellungen, z. B. Franz Hrušovs-
kýs 1939/1940 erschienene slowakische Geschichte oder Andreas Mráz' 
gleichzeitig verlegte slowakische Literaturgeschichte, die der deutschspra-
chigen Öffentlichkeit und Gelehrtenwelt noch heute zur Orientierung über 
die Slowakei dienen, waren von einem parteipolitischen Standpunkt her 
verfaßt, und von der NSDAP sowie dem Slowakischen Staat subventioniert. 
Die Staatsideologie des mit großdeutscher Hilfe errichteten, von politischen 
und weltanschaulichen Antinomien erfüllten Slowakischen' Staates ist ihnen 
zugrunde gelegen. Diese Staatsideologie war aber eine Parteiideologie, die 
Ideologie der durch Andreas Hlinka geführten autonomistischen Slowaki-
schen Volkspartei, die ihr praktisches und geistiges — ja sogar geistliches 
— Dasein teils dem national gefärbten politischen Katholizismus, teils 
aber auch weltanschaulichen Tendenzen katholisch-politischen Gepräges 
(z. B. Madjarische Kath. Volkspartei von Graf Ferdinand Zichy, österreichischer 
Christlicher-Sozialismus, Deutsches Centrum usw.) verdankte. Demzufolge wur-
den in den oben erwähnten und in anderen slowakischen Darstellungen nur 
die aktuell politischen tschecho-slowakischen Gegensätze als Gehalt des 
slowakischen Wesens berücksichtigt und auf die Vergangenheit insofern 
rückprojiziert als dies den damaligen großdeutschen Schirmherren des 
Slowakischen Staates annehmbar oder angenehm erschien. So wurden auch 
die gemeinsamen antimagyarischen und antiösterreichischen tschechisch-
slowakischen Bemühungen sowie die dem ganzen slowakischen Geistes-
und Kulturleben und seiner Entfaltung im 19./20. Jahrhundert letzten En-
des zugrunde liegenden großslawischen Ideologien und Stellungnahmen nur 
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sehr kurz, oberflächlich , vielfach sogar überhaup t nich t berücksichtigt . 
Um jene Zei t war der Slowakische Staa t Verbündete r Großdeutschland s und 
die zur Staatspoliti k gewordene katholisch-volksparteilich e Politi k dieses 
Staate s wollte aus der slowakischen Vergangenhei t alles ausmerzen , was 
gesamtslawischen oder tschechoslowakische n Gepräge s war und dami t 
kompromittieren d für die damalige deutsch-slowakisch e partei -  und außen -
politisch e Verbundenheit . Nu r ganz kurz soll in diesem Zusammenhan g er-
wähn t werden , daß die tschechische n Beziehunge n Andrea s Hlinka s sowie 
die der verschiedene n — meist geistlichen — Prominenze n der autonomisti -
schen slowakischen katholische n Volksparte i aus den Jahre n vor dem Zu -
sammenbruc h 1918 in der parteipolitische n slowakischen Geschichtsschrei -
bung nu r sehr vorsichtig, meist sogar überhaup t nich t behandel t wurden , 
um Unannehmlichkeite n innerhal b des großdeutsch-slowakische n Bündnis -
systems zu vermeiden . So wurde auch die große Bedeutun g des 1938 so 
tragisch gescheiterte n überragen d talentvolle n Milan Hodž a in der un-
garisch-magyarische n und nationalslowakische n Politi k vollkomme n ver-
schwiegen. Insbesonder e aber wurden Masaryks slowakische Anfänge teils 
entstellt , teils vollkomme n verheimlicht . Die Werturteil e der damalige n 
slowakischen Historiographi e folgten in jeder Hinsich t der Partei -  und 
Staatspolitik , wie dies übrigens bei jeder macht - und parteipolitisc h gestal-
tete n Interpretatio n und bei zeitpolitisc h aufgezogener Pamphletliteratu r der 
Fal l ist. . 

Um Masaryks Eingreifen in die nordungarisch e und slowakische Politi k 
genaue r erkenne n zu können , muß man folgende Aspekte berücksichtigen : 
Vor allem ist die slowakische politisch e und soziale Misere um 1890 zu 
nennen , die ihre Ursach e in der Magyarisierun g der Verwaltung und der 
Schulen , sowie in der Entnationalisierun g wesentliche r Teile des alten slo-
wakischen Adels und Mittelstande s hatte , aber auch durc h die weltfremden , 
russophile n und romantische n Verhaltensweise n der altkonservative n Grup -
pe Turčánsk ý Svatý Marti n verursach t wurde. Dadurc h entstan d in der 
rückständige n Slowakei sowohl in sozialer als auch in kulturpolitische r Hin -
sicht eine seltsame vordemokratisch e Situation , die den um 1890 erneuer -
ten tschechische n Ansprüche n auf die Slowakei — die vorher bereit s von 
Josef Dobrovský , Ján Kollár , Pavel Josef Šafařík, Františe k Palack ý und 
Kare l Havlíček-Borovsk ý erhöbe n worden waren — äußers t zugute kam. 
Die Magyarisierun g der höhere n Adels-  und Bürgerschichte n des staats-
rechtlic h gestaltlosen Slowakenvolkes hat ein eigenartige s sozialgeschicht -
liches Vakuum erzeugt ; nachde m die Slowaken nu n ihre r geschiehts -
und traditionstragende n Klassen entblöß t worden waren, erschiene n sie 
nu r meh r als ein traditions - und geschichtslose s Volksgebilde. 

De r in der 1867er Ausgleichsepoch e mit fast revolutionäre n — von West-
europ a entlehnten , also liberal-bürgerlichen , genaue r französisch-zentrali -
stischen und teils preußische n — Methode n zentralisierte , verbürgerlicht e 
und industrialisiert e Staat Ungar n wäre angesicht s Österreich s und seiner 
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eigenen slawischen Nationalitäten in seiner staatlichen Eigenständigkeit 
ohne Magyarisierung und Betonung des magyarischen Charakters nicht zu 
verwirklichen gewesen. Da der ungarische Staat von vornherein Lebensge-
setzen und Interessen folgte, die denen der ungarländischen Slawen diame-
tral entgegengesetzt waren, ergab sich für die Slowaken als Sprachnation 
oder als Volkstum eine Situation, die mit den romantischen Verhaltens-
weisen der slowakisch gebliebenen Führungsschichten nicht bewältigt wer-
den konnte. Die slowakischen Intelligenzler, deren Gruppenbewußtsein seit 
dem Vormärz nur auf die romantische Volkstumsidee zugeschnitten war, 
erlagen in den 80er Jahren im allgemeinen vollkommen den slawophil-groß-
russischen (orthodoxen und zaristischen) Sehnsüchten und Träumen, also 
irrealen Zukunftsahnungen, die keine konkrete Möglichkeit für eine Lösung 
der slowakischen Frage Nordungarns beinhalteten. Angesichts der Angst 
vor der zaristisch-russischen Macht bot diese Haltung den westlich (fran-
zösisch und englisch) orientierten Magyaren nur neue Vorwände, um gegen 
die slowakische Mittelklasse aufzutreten und ihre Bewegungsfreiheit noch 
mehr einzuschränken. Der national- und wirtschaftspolitisch unterentwickel-
te Charakter der damals jeglichen Gemeinschaftswillen entbehrenden slo-
wakischen Nation — sie existierte Zu jener Zeit nur in der Ideologie der 
slowakischen politisch-aktiven Klasse, konnte aber nicht als Realität an-
gesprochen werden — wurde bei den magyarischen Maßnahmen in der 
Ausgleichsepoche noch deutlicher sichtbar als im Vormärz. Damals hatte die 
freiheitlich-liberale und westlich-zentralstaatlich ausgerichtete Magyarisie-
rungsbewegung noch mit dem 1790 zur Idee des österreichischen Kaiser-
reiches erhobenen Kaunitzschen Prinzip „divide et impera" — als Aus-
druck eines verspäteten Wiener Absolutismus — zu ringen. 

Die neue slowakische mittelständische Generation der 1867er Epoche wur-
de teils in magyarischen Schulen erzogen, teils fühlte sie sich gezwungen, 
ihre höheren Gymnasial- und Universitätsstudien im slawischen Ausland 
zu vollenden. So sind die Söhne des nationalbewußten Mittelstandes — 
meistens Evangelische — nach Böhmen und Mähren gegangen, wo sie von 
den tschechischen Lehrern und Kollegen mit offenen Armen empfangen 
wurden. Obwohl sich der magyarisierte Staat Ungarn nach dem 1867er 
Ausgleich rasch modernisierte und industrialisierte, wobei die durch die 
lange österreichische politische und wirtschaftliche Vormachtstellung ver-
ursachte Rückständigkeit vielfach aufgehoben wurde, war dieser Fortschritt 
stets magyarischer und magyarisierender Prägung. So war es vor allem mit 
der Großindustrie in Nordungarn und auch mit der Umwandlung der einst 
karpatendeutschen, nun mittelständisch magyarischen Städte Preßburg, 
Neusohl, Kaschau, Liptau-Rosenberg usw. Auch die slowakisches Gebiet 
durchquerenden ungarischen Staatsbahnen wirkten in magyarisierender 
Richtung. Da das Slowakenvolk in seiner Geschichte und sozialen Entwick-
lung eigentlich sehr selten städtisch-bürgerliche Merkmale zeigte und 
da die Verstädterung und Verbürgerlichung von vornherein magyarisch-
magyarisierende Phänomene aufwies, konnte der slowakischen Jugend in 
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ihre r Heima t kein e modern e Lebens - un d Geistesfor m gebote n werden . Es 
ist auc h bekannt , daß die slawisch-romantisc h denkend e un d handelnd e 
Grupp e von Turčánsk ý Svatý Mart i n sich als Inkarnatio n des slowakischen 
(un d im allgemeine n des gesamtslawischen ) Volksgeistes empfan d un d je-, 
der moderne n Erscheinun g mi t eine r fast weißglühende n Gehässigkei t be-
gegnete . Industrialisierung , Modernisierung , Hande l un d Verstädterun g 
galten der damalige n Führun g de r slowakische n National - un d Parteipoli -
tik in Turčánsk ý Svatý Marti n grundsätzlic h als mi t dem urslawische n ode r 
reinslowakische n Volksgeist vollkomme n unvereinbar e Erscheinunge n un d 
als Ausdrück e de r moderne n westliche n Dekadenz . So dacht e un d handelt e 
der ehrlich-aufrichtige , deutsc h un d russisch zweifelsohn e hochgebildet e 
Svetozá r Hurban-Vajanský , de r geistige Führe r de r slowakische n Politi k un d 
Literatu r in de r ausgehende n Ausgleichsepoche , ebens o auc h der bedeuten -
de Historike r un d Publizis t Josef Škultéty . 

Di e teils von den ungarisch-magyarische n Schule n verwiesenen , teils aus 
eigene m Antrie b nac h Böhme n un d Mähre n abgewanderte n Slowakensöhn e 
waren fast alle entwede r evangelisch-geistliche r ode r bürgerliche r Herkunft , 
keinesfalls aber in de r Bauernschaf t verwurzelt . Als sie u m 1880/9 0 in 
Böhme n un d Mähre n in tschechisch e Schule n un d in die tschechisch e Gesell -
schaft aufgenomme n wurden , stande n die Sudetenlände r nich t nu r im Zeiche n 
des deutsch-tschechische n Nationalitätenkampfe s un d der wachsende n Ent -
fremdun g des Sudetendeutschtum s von dem es de r tschechische n Willkür 
bedingungslo s ausliefernde n Ausgleichs-Österreich , sonder n auc h im Zei -
che n eine r rasche n Modernisierung , Industrialisierun g un d Verstädterun g 
bewußt westliche n Gepräges . Di e tschechisch e Gesellschaf t erschlo ß sich 
nämlic h vollständi g den westliche n Idealen , womi t auc h ein e wachsend e 
Entfremdun g von de n altslawisch-romantische n Ideale n un d dem rückstän -
dig-reaktionäre n Zarenrußlan d verbunde n war. Beeindruck t von dem tsche -
chische n Westlertum , dessen weltanschaulich e Grundhaltun g de r österreichi -
sche n un d der ungarisch-magyarische n Sozialordun g völlig entgegenge -
setz t war, gelangte n die jungen Slowaken zu der Erkenntnis , daß die 
historische , geistige un d soziale Existen z Österreich s un d des magyarisiertc n 
Ungar n insowei t inhaltslo s un d unhaltba r sei, als sie den moderne n Notwen -
digkeite n un d den westeuropäische n Fortschrittsbegriffe n entgegenstehe . 
Also nich t nu r die magyarisch e Nationalitätenpoliti k de r Epoch e von Kolo -
ma n Tisza un d Baro n Deside r Bánffy, sonder n vor allem das tschechisch e 
Fortschrittsdenke n un d das westlich ausgeprägt e Freidenkertu m de r tsche -
chische n politisch-aktive n Klasse un d akademische n Intelligen z ha t die jun-
gen Slowaken 1890 veranlaßt , sich den tschechische n Einflüsse n zu ergeben . 
Es stellt e sich deutlic h heraus , daß weder die parteipolitische , konservativ -
slawophil e Behäbigkei t un d Beharrlichkei t de r Grupp e von Turčánsk ý Svatý 
Martin , noc h das romantisch e Slawenbewußtsein , noc h die Lehre n von der 
slowakischen Eigenständigkei t gegenübe r den Magyare n einerseit s un d den 
Tscheche n andererseit s die slowakische Miser e hätte n beseitigen können . 

Di e rasch fortschreitend e Magyarisierun g in Nordungarn , die den slo-
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wakischen Mittelstand, nicht aber die bäuerliche slowakische Bevölkerung 
erfaßte, erwies sich sowohl für den ungarischen Staat und dessen magya-
rische Staatsnation als auch für den volklich-historischen und traditions-
verbundenen Bestand des Slowakentums als verhängnisvoll. Der moderne, 
Staats- und parteipolitsch aktive sogenannte Tschechoslowakismus — wie 
das Ergebnis des geschilderten Herganges seitens der slowakischen Autono-
misten verbittert genannt wird — erhielt seine zeitpolitische Realität und 
seine Durchschlagskraft erst dadurch, daß Söhne des slowakischen Mittel-
standes in tschechische Schulen aufgenommen, dort verwöhnt und zu einer 
gesamttschechoslowakischen Sendung erzogen wurden. Es lag aber Zugleich 
in der Natur des ungarisch-magyarischen staatlichen und gesellschaftlichen 
Liberalismus, daß der Zug intellektueller Slowakensöhne nach Böhmen und 
Mähren in den 80/90er Jahren in Ungarns Regierungskreisen fast unbeachtet 
blieb und keineswegs seiner Tragweite gemäß bewertet wurde. Damals war 
man stolz auf die erfolgreiche Magyarisierung von Tausenden junger Slo-
waken. Das nordungarische Schulwesen hat die slowakischen Bauern- und 
Kleinbürgersöhne in der Tat mit großem Erfolg in Magyaren, in sogenann-
te Herrenmenschen, umerzogen und auf das aufwärtsstrebende Slowaken-
tum eine sehr große Anziehungskraft ausgeübt, denn es erwies sich in 
jeder Hinsicht als ein Symbol des sozialen Aufstieges. 

Diejenigen jungen Slowaken, deren Bewußtsein von der slawischen Ideo-
logie geprägt wurde, befanden sich dagegen in einer ganz anderen mensch-
lichen Situation als jene Emporkömmlinge, die nach ihrer assimilatorischen 
Umvolkung von der magyarischen politischen Führungsschicht und Intelli-
genz mit offenen Armen empfangen und bald darauf mit der Aufnahme 
in den magyarischen Mittelstand „belohnt" wurden. Die in den Jahren 
zwischen 1880 und 1890 nach dem tschechischen Teil Böhmens und Mährens 
abwandernde slowakische studentische Jugend erkannte, daß die um 
jene Zeit nur mehr ideologisch vorhandene slowakische Nation sich in ihrem 
sozialen Bestand und in ihrer Sprachgemeinschaft im Stadium einer unauf-
haltsamen Desintegration befand. Sowohl in der Magyarisierung der slowa-
kischen Mittelschicht als auch in den slawophilen und russophilen roman-
tischen Verhaltensweisen und Aussagen erkannte die in Böhmen und Mäh-
ren tschechisch erzogene slowakische Studentenschaft Zeichen des Verfalls, 
was übrigens völlig den Tatsachen entsprach. Die Ideengehalte, welche 
die jungen Slowaken in der tschechischen Gesellschaft aufnahmen und durch 
die sie sehr bewußt und folgerichtig in Tschechoslowaken umgewandelt 
wurden, waren von vornherein fortschrittlicher und bürgerlich-demokra-
tischer Natur. Da die jungen Slowaken als sogenannte Verfolgte nach 
Böhmen kamen, ergab sich daraus die potentielle Möglichkeit eines demo-
kratischen oder bürgerlichen Bewußtwerdens, wobei das slowakische Volk 
zwar als ideelles Ganzes, zugleich aber als internes Proletariat in dem durch die 
magyarische Herrenklasse regierten Ungarn erschien. Diese Ansicht wur-
de auch dadurch gefördert, daß alle Aussagen der damaligen zeitgenössi-
schen magyarischen Politik und Publizistik darauf hinausliefen, die nicht-
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magyarischen Nationalitäten Ungarns generell als unterentwickelte und 
der Selbstverwaltung unfähige Sprachgemeinschaften von Bauern zu be-
trachten und sie dann dementsprechend zu behandeln. Um Arnold Toynbees 
Begriffsbildung auf diese komplizierte Situation anzuwenden, muß das 
damalige Slowakentum tatsächlich als „internes Proletariat" im klassischen 
— nicht aber im marxistischen, durch Industrie und Arbeitsteilung vorbe-
dingten — Sinne des Begriffes betrachtet werden, denn alle Lebensoffen-
barungen der Slowaken wie der anderen nicht-magyarischen Nationalitäten 
wurden durch den Staat Ungarn und das Magyarentum vorbestimmt, was 
übrigens als eine unmittelbare Folge der historisch-politischen Verwaltungs-
einheit Altungarns anzusehen ist. 

Neben den modernen tschechischen Kreisen in Prag übte auch die öster-
reichische Reichshauptstadt Wien, die in den Jahren 1880—1910 ihre letzte 
Glanzperiode erlebte, auf die damalige slowakische Jugend einen sehr 
tiefen und umwälzenden Einfluß aus. Und dies nicht nur deshalb, weil sie 
in Wien tschechischen Intelligenzlern, tschechischen Werktätigen sowie der 
rumänischen und südslawischen akademischen Jugend begegnete, die über 
die Magyarisierung ebenfalls verbittert war. Auch die modernen Phänomene 
Wiens, so z. B. die freidenkende und westlich orientierte Mittelklasse, die 
Lehren der Kathedersozialisten an der Wiener Universität, die sozialde-
mokratische Arbeiterbewegung und der sozialdemokratische Revisionismus 
eines Eduard Bernstein sowie die Thesen Karl Kautskys usw., haben die 
aus der erdrückenden, rückständigen Provinzialität der Slowakei erlösten 
Geister vielfach erfaßt und gestaltet. Außerdem wirkte auf die slowakische 
Jugend die in Wien um 1890—1900 noch immer sehr lebendige altöster-
reichische und antimagyarische Gesinnung, die gerade um diese Zeit eine 
gewisse moderne — ja sogar sozialdemokratische — Form erhielt, wie dies 
z. B. aus Karl Renners und Otto Bauers Ideen klar hervorgeht. 

Wenn man sich mit Masaryks slowakischer Tätigkeit auseinandersetzt, 
muß man auch den österreichischen Einfluß auf den jungen Masaryk be-
rücksichtigen. Er erhielt seine Ausbildung zum Wissenschaftler und Politiker 
in Wien, Anfangs bemühte er sich, sich als österreichisch denkender und 
handelnder Tscheche zu bewähren, wie dies sowohl von österreichischer 
Seite aus auch seitens der volksdemokratischen tschechischen Historiographie 
des öfteren hervorgehoben wird. Obwohl er sich in dieser Zeit (1890/1910) 
dem Anschein nach „österreichisch" gebärdete, sich nur sehr zögernd Zu 
Palackýs Ideen bekannte und Österreich als Garant für die tschechische 
Existenz betrachtete, war ihm im Unterbewußtsein doch das damals vorherr-
schende austroslawische Österreichertum von vornherein zuwider. Das Da-
sein, die Ideologie und die Gesellschaftsordnung sowohl Alt- als auch des 
dualistischen Ausgleichs-Österreichs beruhten seit jeher auf Grundlagen, 
die Masaryks Auffassungen von vornherein widersprachen. Von Jugend auf 
war er ein Gegner des politischen Katholizismus, der traditionell-histori-
schen Mächte und der durch machtpolitischen Zwang erzeugten Werte und hatte 
sich dem modernen anglo-amerikanischen, kritisch-radikalen Denken über 
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diese Mächt e un d Wert e verschrieben . Kaiser - un d Königtum , die in die 
Modernitä t erzwunge n verlängert e politisch e un d gesellschaftlich e Roll e 
des Adels, die von eine m Strebertu m he r erzeugt e Loyaliä t der moderne n 
Bürgerschaf t dem Herrsche r gegenüber , die Ohnmach t der Intelligenz , Klein -
bürger - un d Arbeiterschaf t angesicht s de r Suggestion der höhere n Klassen 
— diese un d ander e Erscheinungsformen , die u m 1890 das Lebe n in Öster -
reich-Ungar n noc h imme r gestalteten , erschiene n seine m ungestüme n Geist e 
un d seine r zu Herrsche n un d Wirken geborene n Natu r von vornherei n als 
Objekt e seine r ambitiöse n jungen un d verbitterte n Angriffslust. Sein e links-
radikale n Verhaltensweisen , mi t dene n er nac h dem Jahr e 1882 in Pra g 
auftra t un d sich der Seelen seine r slowakischen Anhänge r bemächtigte , wa-
ren letzte n Ende s Produkt e seines Wiene r Aufenthaltes . 

Dami t sind wir zu eine m andere n Aspekt de r Einflußnahm e Masaryk s 
auf das slowakische Proble m am Ausgang des 19. Jahrhundert s gelangt . 
Als seit End e der 80er Jahr e die Söhn e der vor de r Magyarisierun g bangen -
den slowakischen Intelligen z in Pra g in den Vordergrun d traten , begegnete n 
sie von Anfan g an Masaryk , dem sehr aufgeschlossene n Professo r de r Prage r 
tschechische n Universität , der sich ihre r Sach e liebevoll annahm , ihne n in 
jeder Hinsich t behilflich war un d sie in sein schöne s un d kultivierte s Hei m 
an der schattige n Letn á einlud . De r Mitt e de r 80er Jahr e gegründet e Prage r 
slowakische Studentenbun d — nac h Andre j Sládkovič s Gedich t „Dětvan " 
genann t un d dadurc h auc h volkliche n Ziele n verschriebe n — verehrt e in 
Masary k seine n wohltätige n un d helfende n Patron . Mi t eine r in der Ta t 
aufopfernde n un d rührige n Hingab e began n sich Masary k scho n Mitt e de r 
80er Jahr e mi t den slowakische n Studente n un d ihre r Ausbildun g zu be-
schäftigen . Wie seine eigene n Söhn e hatt e er die manchma l noc h sehr 
schüchterne n ode r provinziell-ungeschlachte n slowakischen Jüngling e be-
handelt . An ihne n ha t er seine n pädagogische n Ero s un d menschliche n Zau -
ber vielleich t zum erste n Mal e erprobt . Di e jungen Slowaken , die in ihre r 
nordungarische n Heima t durc h die Magyarisierun g so manch e soziale un d 
nationale , ja auc h menschlich e Erniedrigun g auf sich nehme n mußten , habe n 
Masaryk s geistige Vaterschaf t dan n mi t eine r uneingeschränkte n Zuneigun g 
erwidert . An langen Teeabende n besprache n sie die slowakische Misere , die 
slowakische Politi k un d die Methode n de r erhoffte n Rettung . Es erman -
gelte nich t eine r gewissen historische n Symbolik , daß Masaryk s Wohnun g 
in eine r im ägyptisierende n Früh-Jugendsti l erbaute n Villa gerad e dem 
verwaisten Prage r Belvedere genübe r lag: Dor t wohnt e un d arbeitet e einst 
Kaise r Ferdinan d I . an Österreichs , Ungarn s un d Böhmen s familien -
majoratsrechtliche m un d dynastisch-absolutistische m Zusammenschmelzen ! 
Nu n wurde n an der Letn á die Methode n der Zerstörun g un d des Zer -
setzen s des habsburgische n Reichsgebilde s eifrig besproche n un d die Metho -
den des Verfahren s sorgfältig un d bis in die Einzelheite n hinei n ausge-
klügelt , wie später e Bekenntniss e de r Anhänge r Masaryk s deutlic h bezeu -
gen. 
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Im Kreis e seine r slowakischen Anhänge r gab sich de r äußerlic h öster -
reichisc h ode r austroslawisc h erscheinend e Masary k — u m 1890 in seinem 
besten Mannesalte r un d voll eine r ungebändigten , ja sogar manchma l 
hysterisch-ungeduldige n Arbeitslust — in seine r Krit i k an dem Bestehen -
den un d Veraltete n wesentlic h aufrichtige r un d ungezwungene r als etwa im 
Wiene r Reichsra t ode r vor der tschechische n Öffentlichkeit , die er mi t 
seinen aus dem dekadente n Wien importierte n Meinunge n empörte . Auch 
die damal s vielfach noc h vorhandene n slawisch-romantische n Anschauun -
gen begegnete n seine r angriffslustigen Kritik . Di e wahr e Ursach e seine r 
freundlich-väterliche n Beziehunge n Zu den jungen Slowaken der Prage r 
Universitä t schein t anfang s noc h keineswegs Ausdruc k eine s tschechische n 
Willens zu r Herrschaf t übe r die Slowakei gewesen zu sein, sonder n ehe r 
das die tiefsten Sphäre n seines Geiste s un d seine r Seele durchdringend e Be-
wußtsei n seine r slowakischen , ja sogar slowakisch-proletarische n Abstam-
mung . Sein e ganze Laufbah n zeugt von eine m ungestüme n un d heraus -
fordernde n Willen des intellektualisierte n un d verbürgerlichte n Proletarier s 
zum Aufstieg un d zum Sich-Bestätigen . I n diesen tiefen Sphären , im Reich e 
des Unbewußten , sind die ureigentlichste n Ansätz e seine r ganze n spätere n 
tschechoslowakische n Handlungsweis e begründet . Sein e Zeitgenosse n — 
Größe n der moderne n tschechische n Politik , wie z. B. Kare l Kramá ř (1860— 
1937) ode r Josef Kainz l (1854—1901) — verhielte n sich den Slowaken un d 
dere n Probleme n gegenübe r seit jehe r vollkomme n indifferen t un d verfügten 
auc h übe r fast gar kein e Kenntniss e de r slowakische n Situation , wie dies 
aus ihre n parlamentarische n Rede n un d Zeitungsartikeln , die mi t leere n 
Phrase n vollgestopft sind , deutlic h hervorgeht . Di e sich auf die Slowakei , 
bzw. auf die ungarländisch e Staats - un d Nationalitätenfrag e beziehende n 
Abschnitt e in Kainzl s ode r Kramář s Schrifte n un d Rede n sind vollkomme n 
oberflächlic h un d erschöpfe n sich in de r stete n Betonun g des aufeinande r 
Angewiesensein s de r sogenannte n zwei Stämm e des Tschechentums . 

Noc h ein Gesichtspunk t mu ß im Hinblic k auf Masaryk s slowakische 
Beziehunge n in Betrach t gezogen werden . Infolg e seine r ketzerisc h erschei -
nende n These n un d Verhaltensweise n war er u m jene Zei t in der tschechi -
schen Gesellschaf t fast völlig vereinsamt , ja sogar verhaßt , un d als Politike r 
stan d er ohn e Widerhall , Gefolgschaf t un d Parte i da. E r war sich abe r 
trotzde m seine r Überlegenhei t von vornherei n bewußt . Als Universitäts -
professor war er unabhängi g un d das keineswegs unbedeutend e Vermöge n 
seine r amerikanische n Gatti n — Charlott e Garrigu e war eigentlic h fran -
zösisch-hugenottische r Abstammun g un d ihre m Einflu ß ist es vor allem 
zuzuschreiben , da ß ih r Gatt e mi t de r katholische n Kirch e brac h un d sich 
dem angelsächsisch-moderne n Freikirchentu m hinga b — half ihm , seine 
politisch e un d schriftstellerisch e Tätigkei t frei von fremde n Einflüsse n ge-
stalte n zu können . Als er den slowakische n Jünglinge n un d ihre m Prage r 
Verein „Dětvan " aus seine m Privatvermöge n ein e beträchtliche , abe r imme r 
sehr vorsichtig-feinfühlen d erteilte , materiell e Hilfe zukomme n ließ, war es 
eigentlic h amerikanische s Geld , das die Studie n der jungen antimagyari -
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sehen Slowaken in Pra g fördert e und das Entfalte n des Vereinsleben s von 
„Dětvan " ermöglichte . Bedingt durc h politisch und menschlic h voreinge-
nommen e Meinungen , die historisc h insoweit Bedeutun g haben , als sie 
Ausdruck der 1918/19 entstandene n neue n Misere im östliche n Mitteleu -
ropa sind, wurde des öfteren versucht , das Andenke n an Masaryk s Ge -
mahli n zu beeinträchtigen . Verschieden e zeit-  und parteipolitisc h gestal-
tete , keineswegs aber beiweisbare Tratschgeschichte n — manchma l mit 
einem antisemitische n Unterto n und von slowakisch-katholische n oder 
sudetendeutsche n Parteikreise n verbreite t — beschäftigte n sich mit der 
Person der in geistiger Umnachtun g Verstorbenen , wobei auch ihre vermeint -
lich nieder e Herkunf t hervorgehobe n wurde. Tatsach e ist aber, daß Charlot -
te Garrigu e aus einem reiche n Haus e stammt e un d freikirchlic h fromm e 
Hugenotti n war. Sie hatt e die Laufbah n ihres Manne s dadurc h wesent-
lich erleichtert , daß sie ihm materiell e Unabhängigkei t verschaffte. 
Fü r ihre menschlich e Bedeutun g aber spricht , daß eigentlic h erst sie ihren 
Gatte n zum Herrenmensche n erzogen hat , und sie war es auch , die — 
solange das möglich war — den jungen , aus kleinbügerliche n Familie n 
stammende n Slowaken in Prag , den Landsleute n ihre s Mannes , die welt-
männisch e Erziehun g in ihrem Salon in einem Maß e erteilte , daß diese 
später als vollendet e und herausfordernd e demokratisch-oligarchisch e Her -
renmensche n in den Vordergrun d zu trete n vermochten . Als sich Masaryk s 
slowakische Jünge r End e der 90er Jahr e anschickten , die nordungarisch -
slowakische Politi k umzugestalten , war ihre Schüchternhei t schon längst 
von ihne n gewichen und die im 19. Jahrhunder t für die slowakischen Poli-
tiker und Literate n so typischen Minderwertigkeitskomplex e gegenüber 
den Magyare n waren völlig verschwunden . Von der oligarchische n Seelen-
struktu r des demokratische n Parteiführer s zeugt ihr Wirken , wie dies z. B. 
wenig späte r von Masaryk s Geistesfreun d und Verehre r Rober t Michel s 
so trefflich dargestell t wurde . 

Thoma s Garrigu e Masary k war slowakischer Herkunf t und sich seiner 
slowakischen und agrarproletarische n Abstammun g vollkomme n bewußt . 
Die slowakischen Jünglinge , dene n die Magyarisierun g ausländisch e Stu-
dien aufzwang, waren sich auch völlig klar über die slowakische Herkunf t 
ihres angebetete n und verehrte n Lehrer s und väterliche n Freundes , dieses 
zartfühlende n philosophische n und soziologischen Seelenführer s oder -Ver-
führers , der sie den provinziell-konservative n slowakischen Verhaltens -
weisen und Vorurteile n entri ß und ihne n die bisher verschlossene n Tor e 
nach , dem Westen auf tat . Den n bis dahi n stand das gesamte slowakische 
und sogar das tschechisch e Geisteslebe n und politisch e Denke n noch im 
Bann e der deutsche n Romanti k bzw. deren entwede r nationaltschechisc h 
oder slowakisch-eigenständi g oder großslawisch umgestaltete n Erscheinungs -
formen . Vor allem darin besteh t die publizistisch e und wissenschaftlich e 
Bedeutun g der Wirksamkei t Masaryks, daß er die politisch e und geistige 
Elite der Tscheche n und Slowaken westlich zu denke n lehrt e und ihne n 
Wege und Möglichkeite n aufzeigte, die über die deutschen , österreichische n 
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ungarisch-magyarische n Gedankengäng e weit hinausgingen . Das für die 
Auslandslowaken so typische warme Heimatgefüh l und Zusammengehörig -
keitsbewußtsei n offenbart e sich auch in den Beziehunge n der jungen Slo-
waken in Pra g (ode r auch in Wien) Zu Masaryk . Ih r Verhältni s zueinande r 
konnt e sich geistig und politisch intime r und vertrauensvolle r entwickeln , 
weil ihm das unterbewußt e Gemeinsamkeitsgefüh l zugrund e lag. Mittel s 
des slowakischen Heimat - und Volksbewußtseins und des slowakischen 
Minderwertigkeitskomplexe s vermocht e der große Zerstöre r und Kritike r 
in der Slowakei weitaus früher zur politische n und geistigen Mach t zu ge-
langen , als es ihm in der moderne n tschechische n Gesellschaf t möglich 
war, die ihn bis zum Umstur z im Jahr e 1918 als den Fremde n und Zuge-
reisten nu r mit einem gewissen Unbehage n betrachtete . Seine slowakischen 
Anhänge r erwiesen sich als die erste wahre Gefolgschaf t seiner Führerper -
sönlichkeit ; schon in den 90er Jahre n tra t Masary k als radikaldemokra -
tische r Führe r in der slowakischen Politi k auf. 

Nu n entstan d eine sehr seltsame und in der slowakischen Geschicht e 
bisher nich t gekannt e Situation : Die konservative slowakische Politik , 
in der das ganze 19. Jahrhunder t hindurc h das romantisc h geprägte Heimat -
bewußtsein eine so wesentlich e Rolle gespielt hatte , daß ma n seinem 
Ethnopatho s alles unterordnete , wurde gerade mit Hilfe des in Pra g in 
tschechische r Umwel t aufgeflammte n Heimatgefühl s eines zwangsweise 
entwurzelte n Slowaken aus ihre n verrostete n Angeln gehoben . Da s die slo-
wakischen Studente n Prags und Professor Masary k vereinend e Heimatbe -
wußtsein und der ihre r wechselseitigen Verbundenhei t zugrund e liegende 
pädagogisch e Ero s war eben keinesfalls ästhetisierend-schöngeistig , sonder n 
nüchter n und vor allem sozialkritische r Natur . Hierdurc h erschlo ß sich 
dan n die Slowakei, gewollt oder ungewollt , den moderne n tschechische n 
linksradikale n Einflüssen , insbesonder e als durc h die erneute n Magyari -
sierungsbestrebunge n der Regierun g von Baron Deside r Bánffy und durc h 
die Takti k der magyarische n katholische n Volksparte i die Slowakei in den 
Jahre n zwischen 1890 und 1896 einer parteipolitische n Anarchi e anheim -
gefallen war. 

Diese Entwicklung , die nachhe r so verhängnisvol l für die slowakische 
Eigenständigkei t wie auch für die magyarisch e Hegemoni e werden sollte, 
resultiert e aber anfangs keineswegs aus dem persönliche n Verhalte n Ma-
saryks oder einem seinen slowakischen Schüler n aufgezwungene n Pro -
gramm . Meh r als fünfzehn Jahr e nac h seinen ersten Prage r Begegnungen 
mi t slowakischen Studenten , also erst in den letzte n Jahre n des 19. Jahr -
hunderts , ha t er der slowakischen politische n Jugend , als sie die neu e 
jungslowakische Parte i organisierte , gewisse Leitsätz e vermittelt , um dami t 
die klassenmäßi g verankert e halbfeudal e und Scheinliberal e Magyarisierungs -
politi k zu bekämpfe n und die rückständig e und untätig e Führun g der Grup -
pe Turčánsk ý Svatý Marti n im vermeinte n Interess e der Zukunf t der Natio n 
zu beseitigen . Am Anfang ha t sich zunächs t sein menschliche s und weltan-
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schauliche s Beispiel in tschechisc h ode r tschechisierende r Richtun g auf 
die Prage r (un d Wiener ) slowakische Jugen d ausgewirkt . Masary k war ein 
Soh n arme r slowakische r Elter n un d erst sein Aufgehen im moderne n 
Tschechentu m ermöglicht e ih m seine n Aufstieg, seine ganze glänzend e 
politisch e un d wissenschaftlich e Laufbah n un d seinen europäische n Ruf. 
Wäre er eiii Slowake geblieben , hätt e er sich wahrscheinlic h ein e beschei -
den e Existen z in de r Provin z erkämpfe n müsse n un d wäre dabe i sicherlic h 
der erzwungene n ode r selbstgewollten Magyarisierun g zum Opfer gefallen. 

Solch e un d ähnlich e Gedankengäng e ließ Masary k auc h in de r ih m an -
vertraute n slowakische n Jugen d entstehen . I n diesem Zusammenhan g wur-
den auc h die Stufungen , Spannunge n un d Antinomie n in den Begriffen 
von Volk, Natio n un d Staa t in den Seelen der jungen Slowaken in Pra g 
heraufbeschworen . Ih r Ido l un d Lehrer , Freun d un d Wegweiser war zweifels-
ohn e slowakische r Herkunft , zu der er sich eigentlic h lebenslan g bekannte . 
Aber sein slowakische r Ursprun g un d sein Volkstum waren bei ih m keines -
wegs bewußt e un d intellektuel l entwickelt e Phänomene . Masary k entstammt e 
eine m alten , von der Ideologi e de r Nationswerdun g noc h in keine r Weise 
erfaßte n Slowakentum . Masaryk s Vater war in de r Westslowakei, den 
Mähre n angrenzende n Gebiete n des Komitat s Neutra , beheimatet ; von 
dor t kam der arme , ungeschlacht e Landarbeite r un d Knech t 1848 nac h dem 
mährisch-slowakisc h bewohnte n Ostmähren , wo er dan n als Kutsche r Arbeit 
fand . Di e Herrschaf t Gödin g — tschechisch-mährisch : Hodoní n —, wo er 
angestell t wurde , war ursprünglic h ein erzherzögliche s Gut , nu n aber 
gepachte t von der aufwärt s strebende n österreichisch-jüdische n Bürger -
un d Handelsfamili e Redlich , de r auc h de r bedeutend e österreichisch e Hi -
storike r Josef Redlic h entstammte . Masaryk s Vater war schwerfälliger Art ; 
seine einfache , aber geistig sehr rührig e mährisch-slowakisch e Mutte r war 
sehr schön , klug un d angenehme n Wesens. Sie tru g eine n slawischen 
Name n (Kropáček) , war aber eigentlic h scho n deutsch - ode r zweisprachig . 
So wurd e Masaryk , der begabt e un d ungehemm t aufwärt s strebend e Landar -
beitersoh n eigentlic h in deutsche r Sprach e erzogen , war sich abe r seine r 
ungarisch-slowakische n Herkunf t imme r bewußt . Sein e Mutter , die sich 
der deutsche n Sprach e bediente , da für sie als aufwärtsstrebend e Fra u die 
deutsch e Sprach e zugleich sozialen Aufstieg bedeutete , war eine Tochte r des, 
dem westungarische n fast in allem ähnlichen , mährische n Slowakentums . 
Jen e Abstammungslegende , die von antisemitisc h eingestellte n slowakisch-
katholische n Autonomiste n un d von einigen sudetendeutsche n Parteigrup -
pen tendenziö s verbreite t un d in den letzte n Jahre n verschiedentlic h aufge-
wärm t wurde , wonac h Masary k eigentlic h außereheliche r Soh n des alte n 
un d ehrbare n Salomo n Redlich , des Pächter s un d Lederfabrikante n in Gö -
ding, also ein jüdische r Spro ß sei, ist nich t beweisbar, zuma l Redlic h den 
jungen Masary k in keine r Weise geförder t hat . Sein e spätere n philosemiti -
schen Aussagen un d Handlunge n im tschechische n Bereic h waren nu r unmittel -
bar e Folge n der westlich-aufklärerische n un d forschrittliche n Anschauunge n 
un d Verhaltensweise n des zum Intelligenzle r gewordene n un d gegen die 
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alte Gesellschaftsordnung anstürmenden Proletariers. Weil in gewissen 
Zeitabschnitten der jüngsten Vergangenheit von einigen großdeutschen, 
slowakischen, magyarischen und rumänischen Gruppen jedes Westlertum 
und jeder weltanschaulich kritische Radikalismus oder Liberalismus in sehr 
oberflächlicher Weise auf eine vermeintliche jüdische Herkunft oder jüdi-
sche Beeinflussung zurückgeführt wurde, hielt man auch Masaryk für einen 
geheimen Judensohn oder bestenfalls Judenmietling. Dies erwies sich als 
eine sehr wirkungsvolle partei- und staatspolitische Takt ik und propagan-
distische Technik auch seitens der slowakischen katholischen Volkspartei 
von Andreas Hlinka. Damit konnte bei den rückständigen slowakischen 
Bauern der Glaube erweckt werden, an allem Übel im Vorkriegsungarn 
und auch in der Tschechoslowakei sei nur das Judentum schuld. Aber auch an-
gesichts Großdeutschlands zeigte sich das von den slowakischen katholischen 
Autonomisten in einer Flüsterpropaganda verbreitete Gerücht von Masaryks 
jüdischer Herkunft parteitechnisch sehr günstig, denn damit konnte man 
„entsprechende Beweise" für die antitschechische Stellungnahme der katho-
lischen Slowaken und für die unbedingte Loyalität zu Großdeutschland vor-
legen. 

T . G. Masaryk, der sich seines Slowakentums stets bewußt war und die 
verwandtschaftlichen Beziehungen zu seinen slowakischen Verwandten in 
Nordungarn stets gepflegt hat — einige aus der armen Masaryk-Verwandt-
schaft sind dann im Laufe ihres sozialen Aufstieges im mittelständischen 
Magyarentum aufgegangen —, wurde aber schon tschechisch beziehungs-
weise österreichisch und deutschsprachig erzogen. Das slowakische Abstam-
mungs- und Volksbewußtsein war in den tiefsten Sphären seines Bewußtseins 
stets vorhanden, die höheren Schichten seines Wesens waren aber schon 
tschechisch gestaltet, denn er hatte keine ungarländisch-slowakische Schu-
lung genossen und seine persönlichen Interessen drängten ihn nach einer 
österreichischen Karriere. Durch seine tschechische Erziehung und Selbst-
gestaltung wurde er zum Tschechen, und erst hierdurch eröffnete sich ihm 
der Weg zu seiner höheren sozialen Stellung. Genau so wie viele Slowaken 
und Deutschungarn in den magyarisch beherrschten und verwalteten Ge-
bieten des Vielnationenstaates Österreich-Ungarn durch ihre Schulbildung 
und ihren sozialen Aufstieg zu Deutschösterreichern oder zu Magyaren 
geworden sind, so ist Masaryk zum Tschechen geworden. 

Sein nationales Empfinden entwickelte sich auf zweifache Art. Als Sohn 
von ganz ungebildeten, armen und traditionslosen landwirschaftlichen 
Arbeitern war er von vornherein zu harter Arbeit und Selbstbildung gezwun-
gen. Schließlich verfügte er über keine gesellschaftlich und politisch voll-
wertige Verwandtschaft oder über Beziehungen, die im alten Österreich-
Ungarn nicht unwichtig waren. Allem Anschein nach erfüllte sich sein von 
sozialen Minderwertigkeitskomplexen nie belasteter und kritisch-reger Geist 
mit starken Haßgefühlen gegen das österreichische System. Am Anfang 
seiner Karriere — während seiner Studienzeit und seiner Dozentenlaufbahn 
in Wien — empfand er sich noch als wurzelloser Weltbürger und Fort-
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schrittler. Erst nachdem er Anfang der 80er Jahre in Prag Professor an der 
tschechischen Universität geworden war, begann er sich tschechisch zu 
fühlen und danach zu handeln. Der Neuankömmling gebärdete sich mit einer 
bei den meisten tschechischen Bürgern und Intelligenzlern jener Zeit un-
bekannten und an ihm auch mit Unbehagen bemerkten Selbstsicherheit, 
weltmännischen Eleganz und Arroganz. Er war sich der Überlegenheit seiner 
Kultur und seiner westeuropäischen Orientierung von vornherein bewußt, 
aber auch die Gefahren seiner Wurzellosigkeit haben auf ihn anspornend 
gewirkt. Es blieb für ihn nur ein Weg offen, sich bewähren zu können: der 
Weg des überheblichen Führers; eine typische Erscheinung für die von 
einem Sendungs* und Führerbewußtsein erfüllten, karrierefreudigen Assimi-
Ianten. So war es bei Napoleon Buonaparte, dem Sohn armer italienischer 
Adeliger und Intelligenzler aus Korsika; so war es gewissermaßen auch 
mit den großen Magyaren des Vormärz, dem verbürgerlichten Uradeligen 
Ludwig Kossuth und Alexander Petöfi, die letzten Endes beide dem damals 
völlig gestaltlosen Slowakentum entstammten; so war es schließlich auch 
bei Adolf Hitler, dem zu Deutschlands Verhängnis gewordenen Österreicher. 

Vor allem Franz Palacký diente Masaryk als Vorbild. Dieser Historiker, 
Staatsmann und Schriftsteller, der für das moderne Tschechentum optierte 
und die Tschechen sodann in eine freiheitlich-liberale Nation umwandelte, 
war als Protestant im ungarischen Preßburg zum Slawen erzogen worden 
und bediente sich anfangs eines der west- und nordslowakischen Volkssprache 
sehr ähnelnden Dialektes der kargen mährischen Walachei. Da die Tschechen 
damals noch zu keiner modernen nationalen Einheit gelangt und sich der 
Traditionen ihrer Vergangenheit kaum bewußt waren, erlagen sie dem ge-
waltigen Willen der überlegenen geistigen Suggestion des Neuankömmlings 
und Assimilanten Palacký, dessen persönliches Streben nach einer glanzvol-
len Karriere mit seinen neuen freiheitlichen, nationalethischen und histo-
risch-politischen Erkenntnissen vollkommen korrespondierte. Wie einst Franz 
Palacký aus dem ungarisch-magyarisch-deutsch-slowakischen Preßburg nach 
Prag zog, so wanderte auch der wurzellose Emporkömmling Masaryk, mit 
einem von außerordentlicher Energie getragenen Willen zur Macht und 
zum Aufstieg, von Wien nach Prag, um sich zuerst des modernen tsche-
chischen Geisteslebens zu bemächtigen, dann aber auch zum Schicksal des 
von ihm prinzipiell gehaßten alten Österreich zu werden. Wenn er zur 
Macht gelangen wollte, mußte er unbedingt tschechischer Berufsnationa-
list werden, wie sein Vorbild und Landsmann Palacký; denn jeder Immi-
grant, Neuankömmling und Assimilant ist innerhalb der neuen Gemeinschaft 
zu größeren Leistungen gezwungen als die Einheimischen; so hat Disraeli, 
der Sproß von englisch-portugiesischen Juden, zum Lord Beaconsfield ge-
worden, England zum Höhepunkt seiner imperialen Existenz gebracht. Je-
der Assimilant muß Streber werden, um das im Lande Vorhandene zu 
überbieten; das ist das eherne Gesetz des Assimilantentums. 

Nicht zufällig und nicht um der Analogie willen allein haben wir im Zu-
sammenhang mit Masaryks Schicksal den Namen Palackýs erwähnt. Die 
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moderne tschechische Nation verdankt dem Assimilanten Palacký ihre bür-
gerlichen sowie historisch-politischen Daseins- und Geistesformen, die sie 
dadurch erhielt, daß der in der Slowakei evangelisch-konfessionell, slowa-
kisch-national, aber auch ungarisch-magyarisch-staatsrechtlich ausgebil-
dete Palacký dem tschechischen Volk das hussitisch-protestantische Ideal 
aufzwang und es — nach magyarischem Vorbild — zum, durch das Deutsch-
tum, durch Österreich und durch den Katholizismus unterdrückten, seiner 
geistigen wie politischen Freiheit beraubten, auserwählten Volk deklarierte. 
Palackýs eigene berufsnationalistische Assimilierung an die um jene Zeit 
in vieler Hinsicht noch gestaltlose tschechische Nation vollzog sich außer-
dem im Banne der das ganze Jahrhundert beherrschenden Freiheitsideen. 
So sollte es auch bei Masaryk werden: dem wurzellosen Slowaken aus Mäh-
ren stand, schon gefühls- und abstammungsgemäß, nur dieser Weg zum 
Aufstieg offen. Alle großen Berufsnationalisten des bürgerlich-freiheitlichen 
Zeitalters erlangten ihre Macht und Karriere mit Hilfe der sittlich 
geprägten Freiheitsidee, die ihnen stets die nötige Kühnheit und Selbst-
sicherheit einflößte, um sich über das Alte und Ausgelebte bedenkenlos 
hinwegsetzen zu können. Sittlichkeit, Freiheitlichkeit und demokratisches 
Denken waren bei ihnen nur Techniken Zur Entfaltung ihrer Persönlichkeit. 

So war es auch bei Masaryk, als er mit Österreich und mit der katholi-
schen Kirche brach und sich zum Hussitentum bekannte, dessen ethnopathe-
tisch-romantische Formgebung, durch Palacký vorgenommen, ihn übrigens 
keineswegs sehr angenehm anmutete. Um sich als wahrer moderner Beken-
ner Hussens und Comenius' bewähren zu können, beschenkte er den Hussi-
tismus im Laufe seiner — bei Palacký zeitgemäß nur großbürgerlich-liberal 
und parteipolitisch ausgelegt — historisch-politischen schriftstellerischen Tä-
tigkeit mit ganz neuen Gehalten, insbesondere mit dem angelsächsischen 
Freikirchentum, dem er sich mit ganzem Herzen hingab, das aber dem 
Ideenvermögen in Deutschland, Österreich und Ostmitteleuropa damals voll-
kommen unbekannt war. Aus den miteinander vermengten Ideen des engli-
schen und amerikanischen Freikirchentums und des alten, klassenkämpfe-
risch-sittlichen Hussitismus entstand nun ein seltsames Gebilde, das er für 
das Handeln der tschechischen Nation — um jene Zeit zum Teil großbürger-
lich-epikureisch und zum Teil romantisch-ethnopathetisch veranlagt — 
und für die Verwirklichung hoher moralischer Ideale als Maßstab anlegte. 
Ähnlichen Vorgängen stehen wir in zeitgenössischen magyarischen Bereichen 
gegenüber, wo die im allgemeinen liberal oder kalvinisch und westlich aus-
gelegte magyarische Freiheitsidee das ganze 19./20. Jahrhundert hindurch 
eine große assimilatorische Anziehungskraft ausübte. 

Wenn man sich mit Masaryks — des armen und entwurzelten Slo-
wakensohnes und übernational ausgebildeten Zeitkritikers und Philoso-
phen — selbstgewollter Tschechisierung befaßt, muß man die damaligen 
Auffassungen über die Bedeutung einer Nationalität beachten. Wie die 
magyarischen, französischen und amerikanischen Analogien zeigen, war 
das nationale Bekenntnis oder die Umvolkung der gebildeten und auch 
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der un - un d halbgebildete n Kreis e im gesamte n 19. Jahrhunder t aus-
schließlic h als Proble m de r freien , persönliche n Entscheidun g aufgefaßt 
worden . Ernes t Rena n drückt e dies 1871 so aus, da ß die Nationalitä t einzi g 
un d allein nu r Proble m eine r täglich sich wiederholende n Volksabstimmun g 
sei. Di e Entscheidun g folgte aber zugleich der wirtschaftliche n Nützlich -
keit un d dem persönliche n Interess e de r Masse un d der Individuen . Da s 
Nationalbewußtsei n an sich war stet s nu r romantische r Prägun g un d — 
die Berufsnationaliste n ausgenomme n — bot kein e materiell e un d existenziell e 
Sicherheit . Masaryk s beruflich e Tschechisierung , selbstgewollt vollzogen, 
war also ein e unmittelbar e Folgeerscheinun g seine r persönliche n Situatio n 
un d seine r Existenzinteressen ; den n er entstammt e eine m nationa l un d 
staatlic h noc h vollkomme n leere n Raum . Sein e berufsnationalistisch-ideo -
logische Tschechisierun g war aber auc h scho n Folg e eine r ideologische n 
Parteinahme , Folg e von Suggestione n de r tschechisch-hussitisch-protestanti -
sche n Freiheitsidpale , die zugleich mi t seinen persönliche n Ambitione n voll-
komme n korrespondierten , da er ein e oppositionell-revoltierend e Natu r war. 
Sein e niemal s verhehlte n Führerambitionen , voll von neo-oligarchische n Ten -
denzen , konnte n erst durc h Kritik , Zerstörun g un d Oppositio n befriedigt 
werden . So war es auc h bei zahlreiche n magyarischen , slowakischen , pol -
nische n un d rumänische n Politikern , Dichter n un d Publiziste n des bürger -
liche n Krisen - un d Übergangszeitalters . 

Wen n Masary k von slowakische r ode r magyarische r Seite vorgehalte n 
wird, er hab e seinem slowakische n Volkstum nich t die Treu e gehalten , so 
ermangel n die Vorwürfe de r Kenntni s der politisch-psychologische n Voraus-
setzunge n un d seine r persönlic h un d menschlic h so heikle n un d unangeneh -
me n Anfangssituation , mi t de r er sich als entwurzelte r junge r westslowa-
kische r Proletarie r auseinandersetze n mußte . Als er im Jahr e 1850 ge-
bore n wurde , bestan d die eigentlich e slowakische „Nation " aus nich t meh r 
als etwa zwei- bis dreihunder t Intelligenzler n ohn e staatspolitisch e Bildun g 
un d Erfahrung . Nich t nu r wegen der Lage seines ostmährische n Geburts -
ortes , sonder n auc h deswegen, weil die Slowaken damal s noc h ein unter -
entwickelt-gestaltlose r Volkskörpe r waren , konnt e ih m kein e slowakisch-
national e Erziehun g un d Bildun g zutei l werden . Sein Lebe n lan g hatt e er 
sich gegenübe r de r provinzielle n slowakische n Kultu r fast indifferen t ver-
halten . Insowei t er die historisch e Existen z de r slowakische n Kultu r un d 
Gesellschaf t zuers t durc h Já n Kollá r zu r Kenntni s nahm , stan d er ih r völlig ab-
lehnen d gegenüber . Sie galt ih m nu r als ein e durc h die ungarisch-magyarisch e 
staatlich e Rechtslag e erzeugt e Misere . Auch das panslawisch-romantisch e 
Verhalte n de r Štúr-Generatio n un d der Grupp e von Turčánsk ý Svatý Marti n 
erschie n ih m als ein de r slowakische n Miser e abträgliche r Ausdruck . E r 
war jedem slowakisch-romantische n Historismu s abhold , den n jede Tradi -
tio n galt ih m von vornherei n als Niederschla g eine r klassenherrschaftliche n 
Situatio n un d jede Herrschaf t erschie n seinen küh l blickenden , klaren , 
blau-graue n Augen nu r als ein Produk t des Verleugnen s der christliche n 
ethische n Prinzipien . 
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In diesem Zusammenhan g sei nu r ganz kur z erwähnt , da ß es in keine r 
Weise den historische n Tatsache n entspricht , wenn behaupte t wird, Masary k 
sei Atheis t un d verbitterte r Fein d des Christentum s gewesen. Freilic h sah 
er im Katholizismu s nu r ein cäsaristische s Machtprinzip . Es schmertzt e ihn 
auch , da ß die deutsch e Reformatio n letzte n Ende s nu r de r fürstliche n Macht -
entfaltun g zugut e kam . Nac h seine m Vorbild Já n Amos Komensk ý war 
er eigentlic h Kalvinis t un d in de r T a t ein eifriger Bekenne r de r kalvinisch -
helvetische n Konfessio n un d ein eifriger Bibelleser . Auch ha t er sich un -
mittelba r dem Genfe r Mittelpunk t des Weltkalvinismu s untergeordnet . 
Die s ist wiederu m dem entscheidende n Einflu ß seine r Gatti n auf ihn zuzu -
schreiben . Obwoh l die slowakische n Evangelische n tschechisierend e Ten -
denze n vertrate n un d späte r sehr stolz auf die protestantisch e Konfessio n 
des Staatspräsidente n de r Tschechoslowake i waren , verhiel t sich Masary k 
gegenübe r dem slowakische n Luthertu m doc h sehr zurückhaltend ; dies 
vor allem wegen der deutsch-lutherische n Beeinflussun g un d der nordun -
garisch-feudale n Verbundenhei t de r slowakische n Protestante n in de r Ver-
gangenheit . Hus , Comeniu s un d Já n Kollá r waren von Anfang an die Leit -
stern e seine s Geistes . Di e Ursach e aber war nich t dere n Tschechentu m 
ode r dere n tschechisierend e Tendenzen , sonder n vor allem die ethische n 
Werte , die sie vertraten . I n Hus , Comeniu s un d nich t minde r in den Leh -
ren von Pete r Chelčick ý erblickt e Masary k den tiefsten Gehal t des christ -
liche n un d freiheitliche n Glaubens . Dagege n erschiene n ih m die slowakische 
Kultu r un d Literatu r als Nachahmunge n deutsche n un d magyarische n Gei -
stes fast uninteressant , gehaltlo s un d leer . Da s Slowakentu m dünkt e ih m 
eigentlic h nu r als volkliche s Gebild e ohn e Geschichte , un d er war der Mei -
nung , da ß die Geschicht e des slowakische n Volkes erst mi t de r vollzogene n 
Erzwingun g seine r geistigen un d politische n Freihei t beginne n werde . Sein 
ganze s Slawenbild un d Slowakeibild folgte in manche m Herde r un d Kollár ; 
nu r das Tschechentum , das ih n zum vollwertigen Mensche n erzoge n hatte , 
galt ih m als ein e Natio n de r Freiheit ; das gestaltlose Slowakentu m dage-
gen nu r als ein Volk seelische r un d sozialer Knechtschaft . 

U m zu den Slowaken , dem Volk seine r arme n un d ungebildete n Leibeige-
nen-Vorfahren , zurückfinde n zu könne n — die letzte n waren vor 1848 
wahrscheinlic h Knecht e auf eine m der Güte r der katholisch-westmagyari -
schen Grafe n Esterházy , Pálffy ode r Erdöd y im Kom i ta t Neut ra ; auc h dahe r 
seine unstillbare n un d scho n u m 1880 erkennbare n Haßgefühl e gegen die 
ungarisch-magyarisch e Feudalklass e —, zugleich aber auc h u m die neuer e 
slowakische Kultu r erkenne n zu können , erwarb sich Masary k scho n in den 
frühe n 80er Jahre n nebe n Turčánsk ý Svatý Mart i n im Dorf e Bystřička ein 
Schlößche n mi t eine m kleine n Park . Sieh t ma n von seinen Reise n nac h West-
europ a un d nac h Rußlan d ab, so verbracht e er seine Ferie n stet s in de r 
westliche n Slowakei . Ma n begegnet in diesem Zusammenhan g wiederu m sei-
ne m slowakisch-volkliche n Unterbewußtsei n un d dem Sehne n des wurzel -
losen Weltbürger s nac h eine m Heimatgefühl . Häufi g verkehrt e er mi t seinen 

191 



Zeitgenossen , den großslawisch-romantisc h und slowakisch-eigenständi g ge-
sinnte n Größe n der Grupp e von Turčánsk ý Svatý Martin . Er war ihne n ein 
willkommene r Gast , der den verstockte n und verträumte n Provinzler n als 
Weltman n und Weltbürger sowie als Arrivierter slowakischer Herkunf t 
eigentlic h sehr imponierte . Sein Hau s am nahe n Bystřička stand den slowa-
kischen Schriftstellern , Politiker n wie auch der Jugen d stets offen. Bevor 
er seine Universitätslaufbah n antrat , war er einige Jahr e als Erziehe r bei 
vornehme n und reiche n Familie n in Brunn und Wien angestellt . Sowohl 
er wie auch seine Gemahli n verstande n nu n von vornherein , einen gut ge-
pflegten, ja sehr vorneh m anmutende n Haushal t zu führen ; auch dieser 
Sachverhal t imponiert e den slowakischen Provinzgröße n und der slawisch-
romantisc h verwilderten slowakischen Jugen d sehr, denn ihne n war es 
damal s wegen der sozialen Auswirkungen der Magyarisierun g im allgemeine n 
schon versagt, in vornehme n und weltmännisc h aufgeschlossene n magya-
risch-magyarisierte n adeligen oder gutbürgerliche n Kreisen zu verkehren . 

Svetozár Hurban-Vajanský s verträumt e und weltfremd e romantisch e Ver-
haltensweise n sowie die deutsch - und slawisch-romantisch e Einstellun g des 
Kreises von Turčánsk ý Svatý Martin " lagen Masaryk eigentlich niemal s sehr 
nahe . In Josef Škultét y beachtet e er zwar clen guten Charakte r und den eif-
rigen Kultur - und Literaturhistoriker ; Škultétys Wirken, wie auch seine 
akribisch e Beschäftigun g mit der provinzielle n slowakischen Vergangenhei t 
interessiert e Masaryk aber niemal s besonders . Er fand die slowakische Ge -
schicht e allzu provinziel l und vor allem ohn e ethische n und freiheitliche n 
Gehalt . Insbesonder e die im Vormär z und in der neoabsolutistische n Epoch e 
mit dem reaktionäre n Wien eitel und ergebnislos kokettierende n Größe n 
der slowakischen Wiedergebur t und Jugendbewegun g dünkte n ihm nich t 
als sehr charakterfest e und nachahmenswert e Persönlichkeiten . 

Masary k versucht e schon zu Beginn der 80er Jahr e — also eigentlic h 
noc h vor seiner Karrier e im öffentliche n tschechische n Leben und noc h 
als junger Wissenschaftle r und Publizis t — seine konservativen slowakischen 
Zeitgenosse n von Turčánsk ý Svatý Marti n dem westlichen Denke n nähe r 
zu bringen und sie von der Unmöglichkei t und Schädlichkei t der großsla-
wisch-romantische n Ideologi e zu überzeugen . Von Anfang an versucht e er 
zugleich — wobei die sprachnational e Einigun g von Tscheche n und Slowa-
ken bei ihm nich t unbeding t eine wesentlich e Rolle spielte — die slowa-
kischen politische n Literate n dazu zu überreden , die tschechische n wissen-
schaftliche n Veröffentlichunge n laufend zu beachten . Die tschechisch-slo -
wakische Sprachenfrag e hatt e bis zum Jahr e 1918, aber auch darübe r hin -
aus, eine sehr untergeordnet e Rolle in Masaryks Gedankengänge n gespielt. 
Er war aber im vorhinei n der Meinung , daß das tschechisch e Volk als 
Staats - und Kulturnation , zugleich als bürgerlich und industriel l zivili-
siertes Volk den slowakischen Brüder n auch etwas zu bieten habe . Die nah e 
Sprachverwandtschaf t zwischen Tscheche n und Slowaken schien ihm für 
die kulturell e und soziale Entwicklun g der rückständige n Slowaken nütz -
lich zu sein. Er war auch davon überzeugt , daß die Tscheche n und Slowaken 
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eigentlic h ein Volk seien. Die Einigun g wollte er aber nich t auf Grun d 
der Sprachverwandtschaf t oder Identitä t erzielen , sonder n ausschließlic h 
durc h gemeinsam e demokratisch e und sittlich e Ideale . Hinte r den tschechisch -
freiheitlic h und freigeistig gestaltete n Ideale n verbarg sich also bei Masaryk 
schon  in den ausgehende n 80er Jahre n sein Machtwille , sich des Volkstums 
seiner Väter ideologisch zu bemächtige n und es zu lenken . Seine Zukunf t 
lag aber noc h im Dunke l einer unendliche n Ferne , und seine Lage in Pra g 
war unsiche r und ungefestigt . Was er brauchte , war also eine Gefolgschaft . 
Da er sich schon in den 80er Jahre n zum Herrenmensche n und Führe r be-
rufen fühlte , versucht e er sich und seine Gedankengäng e den slowakischen 
Intelligenzler n aufzuzwingen . 

Mit wachsende m Unbehage n begegneten die Größe n von Turčánsk ý Svatý 
Marti n den Idee n Masaryks. Insbesonder e sein Westlertu m und seine Fort -
schrittlichkeit , nich t weniger aber auch sein freikirchliche s Tschechentu m hus-
sitischer Prägung , entfremdet e ihn von der slowakischen Führung . Schon 
Svetozár Hurban-Vajanský , in dessen Seele altes slowakisches — formali -
stisches — Luthertu m mit russisch-orthodoxe n nationalistische n Heilslehre n 
vereint zu einer nationalphilosophische n Wirrni s entarte t war, erschien 
Masaryk vermöge seines kritische n Westlertum s als Atheist. Diesen Eindruc k 
erweckte hauptsächlic h sein Freikirchentu m und seine angelsächsisch e 
konfessionell e Ideologie , die sich bei Masary k mit marxistisch-revisionisti -
schen Ideengüter n vereinte . Da der später e Befreier-Präsiden t der Tschecho -
slowakei bereit s damal s Machtpolitike r war, der die freiheitlich e Ideologi e 
machttechnisc h handhabte , außerde m freikirchliche r Protestant , Kalvinist 
und Bekenne r der Lehre n des tschechische n Bruder s Pete r Chelčický , mußt e 
er sowohl den slowakischen Evangelische n als auch den Katholische n als 
konfessionslose r Atheist erscheinen . Von Svetozár Hurban-Vajansk ý ha t 
dann Andrea s Hlink a die These von Masaryks Atheismu s übernommen . Als 
sich Hlink a nach dem Umstur z 1918/19 von den Tscheche n enttäusch t und 
in seinen Ambitione n betrogen fühlte , gestaltet e er sie volklich-katholisc h 
um und verwendet e sie als eine der propagandistische n Technike n des slo-
wakischen Autonomismu s zur Bearbeitun g seiner katholische n Massen mit 
großem Erfolg. Auch darau s sieht man , daß die um 1880/90 neu entstan -
denen Gegensätz e der tschechische n und slowakischen politische n Führungs -
gruppen nich t nu r staatsrechtlicher , sonder n auch weltanschauliche r Natu r 
gewesen sind. Die slowakische Misere offenbart e sich auch darin , daß sich 
die Führe r der slowakischen Natio n rückständige n geschichtsphilosophische n 
Deutunge n verschriebe n hatten , diese als Ausdrücke des slowakischen Volks-
geistes auslegten und ihrem Volk dami t veraltet e Verhaltungsweisen 
anboten . 

Von Masaryk s Beziehunge n zu den slowakischen Führer n der 1867er Epo -
che gestaltet e sich der Kontak t mit Pavol Országh-Hviezdoslá v am unge-
trübtesten . De r große Dichte r des Volkes war aber letzte n Ende s kein Poli -
tiker und keine Führerpersönlichkeit . Obwohl er durc h seine Herkunf t aus 
dem alten nordungarisch-slowakische n Adel ein laudato r tempori s act i 
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war, stand er doch als Deist oder Pantheist Masaryks Ideen aufgeschlossener 
gegenüber als dies z. B. bei dem dogmatisch-starr denkenden slawophilen 
und evangelischen Kirchenmann Svetozár Hurban-Vajanský der Fall sein 
konnte. Auch die Freundschaft Pavol Országh-Hviezdoslávs mit Masaryk 
erhärtet unsere Erkenntnis, daß Masaryks Standpunkt gegenüber der slo-
wakischen sprachnationalen Eigenständigkeit am Anfang in keiner Weise 
ablehnend war, und daß seine Kritik an den slowakischen Verhältnissen vor 
allem sozialphilosophischer Natur gewesen ist. Pavol Országh-Hviezdosláv 
war von vornherein der Meinung, die durch Bernolák und dann durch 
Štúr volklich und grammatisch gefestigte slowakische Kultur- und Literatur-
sprache nordungarischer Prägung sei die einzig mögliche Grundlage jeg-
licher slowakischer Kultur und des Volksgeistes. Masaryk, ästhetisch und 
dichterisch keineswegs unempfindlich, hat von den frühen 80er Jahren an 
Országh-Hviezdoslávs Talent, Dichtkunst und Ideenvermögen großes Ver-
ständnis entgegengebracht und alles Mögliche getan, um ihn in der tschechi-
schen Öffentlichkeit bekannt zu machen. Während er sich dem Magyaren-
tum und seiner angestammten nordungarischen adeligen Gesellschaft stufen-
weise entfremdete, empfand Országh-Hviezdosláv Masaryks Freundschaft 
und dessen Bemühungen, ihn mit den tschechischen Dichtern und Literaten 
bekannt zu machen, mit großer Freude, Genugtuung und Rührung. 

Diese Freundschaft der beiden großen Einsamen reichte weit in die frü-
hesten 80er Jahre zurück. Masaryk war noch ein junger Wiener Dozent, 
als er, von einer unruhigen Sehnsucht nach dem slowakischen Volkstum 
seiner agrarproletarischen Vorväter erfaßt, Pavol Országh-Hviezdosláv im 
Norden von Orava besuchte. Der Dichter wirkte damals noch als Kreis-
richter, einige Jahre später als Rechtsanwalt, in Námestovo und bewohnte 
ein kleines gelbgetünchtes Haus an der nach dem Dorf Lokca führenden 
holprigen Landstraße. Sein kleiner Freundeskreis bestand aus einigen Damen 
und Herren der miteinander verschwägerten Adels- und Bürgerklasse von 
Nord-Orava; auch die Großeltern des Verfassers gehörten dazu. Der junge 
Wiener Dozent und spätere Prager Universitätsprofessor versuchte nun, 
diesen teils liberal-konservativen, teils altslowakisch-ständisch verwurzel-
ten Kreis für seine ungestümen, modernen Ideen zu gewinnen, was ihm 
wegen der dort vorherrschenden ungarisch-staatsrechtlichen und klassen-
herrschaftlichen Vorurteile nur in einem sehr ungenügenden Ausmaße ge-
lungen ist. Pavol Országh-Hviezdosláv, der. Uradelige, empfand sich aber 
schon um jene Zeit als klassenlos, und da ihm in Masaryk ein wirklich 
uneigennütziger Freund begegnete, erlag er verhältnismäßig schnell dem 
zeitkritischen Zauber und den freidenkend-deistischen Beschwörungen seines 
Freundes. Dies lag aber auch im persönlichen Interesse von Országh-
Hviezdosláv und seines Dichterrufes. Schließlich verdankte er es vor allem 
Masaryk und den Präger Fortschrittlern, daß er — in seiner Lyrik philo-
sophisch sehr modern, in seinen träumerisch gestalteten historischen Epen 
und Balladen aber sehr traditionsverbunden — in der gesamten Slawen-
welt früher bekannt wurde als in der slowakischen Heimat. Der ersten ent-
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scheidende n Begegnun g folgten ein reger Briefwechsel und jährlich wieder-
holt e persönlich e Begegnungen in Prag, Turčánsk ý Svatý Marti n und Doln ý 
Kubin . Masaryk bemüht e sich auch , den in ländliche r Geborgenhei t lebende n 
Országh-Hviezdoslá v stets auf dem laufende n zu halten : tschechische , deut -
sche und englische Büche r und Zeitunge n wurden dem einsame n Dichte r 
zugesandt . Auch seine eigenen Büche r ha t Masary k Országh-Hviezdoslá v 
laufend  überreich t und ihn um Stellungnahm e gebeten . Országh-Hviezdoslá v 
hat von Masary k zweifelsohne sehr viel gelernt und blieb ihm stets in 
Freundschaf t und Dankbarkei t verbunden . Die verschiedene n Werke Ma-
saryks, so z. B. seine Logik, seine Schrifte n über Pascal , Buckle, die tsche-
chisch e Frag e und die tschechisch e Krise usw., begegneten dem regen Inter -
esse Országh-Hviezdoslávs . Nu r Masaryks europäische s Aufsehen erregend e 
Arbeit über das Proble m des Selbstmorde s ha t er ungelesen gelassen. Trot z 
seiner steigende n Fortschrittlichkei t hielt sich Pavol Országh-Hviezdoslá v 
für einen Christen . De n Selbstmor d als ein Phänome n der moderne n deka-
dente n Gesellschaf t auszulegen , wie dies Masaryk tat , widersprac h seiner 
christliche n Grundauffassun g deistisch-pantheistische r Prägun g und seiner 
demütige n Hingab e an die unerforschbar e göttlich e Vorsehung . Als die 
Magyarisierungsbestrebunge n nach dem magyarische n Millennium s jähr 1896 
schon in eine offene Willkür ausarteten , erflehte der große slowakische Dich -
ter dan n die mütterlich e Hilfe des goldenen Pra g für die verfolgte slo-> 
wakische Jugend. . Auch dies geschah im Sinne seines Freunde s und Seelen-
beschwörer s Masaryk . 

Am Anfang lag dem in Wien und Pra g währen d der 80/90e r Jahr e noc h 
wurzellosen Masary k daran , sich als Vertrete r der Slowaken auszugeben , 
So bemüht e er sich als Wiener Dozen t mit guten Beziehunge n zu einigen 
Wiener Zeitungen , sie zur Veröffentlichun g von Übersetzunge n slowakischer 
Gedicht e und Novelle n sowie auch von historisch-politische n Studie n zu ge-
winnen . Nich t nu r tschechische , sonder n auch slowakische Produkt e sollten 
seiner Meinun g nac h der deutschsprachige n Öffentlichkei t bekann t gemach t 
werden . Auch dami t dokumentiert e er die Gemeinsamkei t der tschechische n 
und der slowakischen Sache vor dem Ausland. Als er Mitt e der 80er Jahr e 
in Pra g schon  festen Fu ß gefaßt hatt e und sich bereit s als berufsnationali -
stischer moderne r Tschech e gab, bemüht e er sich auch weiterhin , die slo-
wakische Führungsschich t den Tscheche n annehmba r zu machen . Dies war 
eine der Hilfstechnike n seiner Karriere . Währen d er sich jedoch in Pra g 
als Tschech e gab, verhielt er sich in der Slowakei stets wie ein im Aus-
land lebende r Slowake. Es lag in seinem Interesse , die führende n Tsche -
chen , die in den 80er Jahre n fast nicht s von den Slowaken wußten , von der 
Wichtigkei t der slowakischen Frage zu überzeugen . So ha t er z. B. Kare l 
Kramář , der damal s kaum dreißigjähri g schon  Führe r der tschechisch-staats -
rechtliche n Oppositio n war, mit Svetozár Hurban-Vajansk ý bekann t gemacht . 
Im Novembe r 1888 berichtet e er Kare l Kramá ř — damal s waren sie noch 
eng liiert —, daß die Slowaken unte r Führun g Svetozár Hurban-Vajanský s 
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in Pra g für ihr „Národn y Dom " um Geld bettel n gingen und daß sich Kra-
mář dieser Slowaken annehme n solle, denn die tschechisch e Politi k bedürfe 
ihre r unbedingt . Typisch für die damalige n tschechisch-slowakische n Be-
ziehunge n ist übrigens, daß im Jahr e 1888 die slowakische Kulturdelegatio n 
in Pra g mit 50 Gulde n pro Perso n abgefertigt werden konnte ; auch für die 
sich sonst so erhabe n gebende slowakische politisch e Grupp e von Tur -
čánský Svatý Marti n war dieses Schnorrertu m äußers t typisch und beschä-
mend . Seinen andere n parteipolitische n Freund , den zweiten Führe r der 
jungtschechische n Bewegung, Josef Kainzl , ha t Masaryk ungefäh r zur selben 
Zei t von der slowakischen Sache folgendermaße n benachrichtigt : „Ge -
stern waren die Slowaken bei mir , sie sind alle der Auffassung, es sei noc h 
ein sehr langer Weg bis zur tschechoslowakische n Einheit . Bis dahin stellen 
sie sich die tschechoslowakisch e Wechselseitigkeit folgendermaße n vor: wir 
sollten ihne n eine finanziell e Unterstützun g erteilen , wogegen sie sich be-
mühen , ihre eigene slowakische Sprach e zu kultivieren . Inzwische n aber 
russifizieren sie sich hauptsächlic h . . ." Diese höhnende n Worte Masa-
ryks deute n ganz offen darau f hin , daß er sich schon  als Tscheche , ja 
sogar als führende r Tschech e empfan d und im großslawischen Denke n und 
Verhalte n der Slowaken ein Hinderni s für die tschechoslowakisch e Ein -
heit erkannte . Währen d er sich noch bemühte , Kare l Kramá ř von der Bedeu-
tun g der slowakischen Politi k zu überzeugen , dacht e Kramá ř bereit s daran , 
die Slowaken für den tschechisch-staatsrechtliche n Kamp f gegen Österreic h 
und das dualistisch e System zu aktivieren . Erst in der Mitt e des ersten 
Jahrzehnte s unsere s Jahrhundert s sind diese Vorstellungen und Plän e 
dan n Wirklichkei t geworden , aber nich t unte r Kramářs , sonder n Masaryk s 
geheime r und Milan Hodža s offener Führung . Masary k beschwor unter -
dessen Kramá ř und Kainzl , die Verbindun g mit den Slowaken zu pflegen und 
sie finanziel l genügend zu unterstützen , denn ohn e die Slowaken seien die 
tschechische n Plän e nich t ausführbar . Er war sich also schon in den 80/90e r 
Jahre n der Bedeutun g der Slowakei für die tschechisch e Machtstellun g in 
Österreich-Ungar n völlig bewußt . 

De r weltfremde Russophilismu s der Grupp e von Turčánsk ý Svatý Martin , 
der mit dem verstockt-altslawische n Konservatismu s und pathetische n 
Dichtertu m des Führer s und Chefideologe n Svetozár Hurban-Vajansk ý in 
allem korrespondierte , erschie n nich t nu r Masaryk , sonder n auch den an-
deren Führer n der jungtschechische n bürgerlich-demokratische n und staats-
rechtliche n Bewegung als größte s Hinderni s für gemeinsam e Aktione n ge-
gen Österreic h und das magyarisch e Ungarn . Währen d Kare l Kramá ř als 
typische r Vertrete r der tscheche n Hochbourgeoisi e und Hochfinan z auf 
der einen Seite von Deutschen , Österreicher n und Magyare n als Russophil e 
und Panslawist verschrien war — dieser Ruf ist auf seine russisch-hoch -
adelige Heira t und auf seine umfangreiche n großindustrielle n Unternehmun -
gen und Finanzmanipulatione n in Rußlan d zurückzuführe n —, verhielt sich 
dieser vermeintlich e Panslawist andererseit s doch sehr ablehnen d gegenüber 
der großslawischen Ideologi e der Slowaken. Die s wird nich t so sehr aus 
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seinen Aussagen vor dem Kriegsgerich t im Jahr e 1916 deutlich , als er des 
Hochverrate s und des slawischen Wirkens beschuldig t wurde, sonder n vor 
allem aus seinen keineswegs für die Öffentlichkei t bestimmte n Privatbrie -
fen und Aufzeichnunge n aus den letzte n Jahre n des 80er Dezenniums . Ähn-
lich wie Masary k wollte er die slowakische Führun g in die antidualisti -
sche tschechisch e Politi k einspanne n und erwartete , daß die Slowaken die 
Rolle des Hilfsvolkes spielen würden . De r Russophilismu s und Panslawis-
mus von Svetozár Hurban-Vajansk ý schien ihm aber unvereinba r mit 
dieser tschechisch-bürgerliche n Takti k sowie angesicht s Österreich s und des 
magyarisierte n Ungarn s kompromittieren d für die Slowaken . 

Allen tschechische n Politiker n galt der slowakische Panslawismu s als 
veraltet , unbürgerlic h und undemokratisch , zugleich aber auch als ein prak-
tisches ideologische s Hinderni s für die Schaffun g der tschechisch-slowaki -
schen Einheit . Im Haus e Kare l Kramář s und auch Masaryk s wurden nun hef-
tige Debatte n mit den Slowaken ausgefochten . Auch der damal s sehr ein-
flußreich e jungtschechisch e Politike r Eim bezichtigt e die Slowaken, vor 
allem Hurban-Vajanský , wegen ihre r Russophili e der Engstirnigkeit , Rück -
ständigkei t und geistigen Leere . Selbst Baron Ladislaus Rieger — der Füh -
rer der alttschechische n Partei , Schwiegersoh n Palackýs, und End e der 
80er Jahr e noc h der „grea t old man " der tschechische n Nation , der an der 
slowakischen Sache an sich vollkomme n uninteressier t war und infolge sei-
nes strengen staatsrechtliche n Denken s eher mit den Magyare n sympathisiert e 
— war der Ansicht , daß die Trennun g der Slowaken von den Tscheche n 
im Vormär z ein fast nich t meh r gutzumachende r Fehle r gewesen war. Rie-
ger, der imme r ein sehr aufgeschlossen-ehrliche r Charakte r war, erklärt e 
Hurban-Vajansk ý offen seine Ansicht über die slowakische Frage : wegen 
der um 1845 vollzogenen tschechisch-slowakische n Trennun g stehen die 
Slowaken vollkomme n vereinsam t da. Es wäre nu n Sache der Slowaken, 
sich daru m zu bemühen , diese Einsamkei t durc h Einführun g der tschechi -
schen Orthographi e und durc h Tschechisierun g des tägliche n Sprachgebrau -
ches zu beseitigen . Diese Stellungnahm e wurde in den 80er Jahre n zum Ge -
meingu t der tschechische n politisch-aktive n Klasse und der tschechische n 
Intelligenz . Kare l Kramá ř und Masary k waren in ihren Äußerunge n jedoch 
weitaus vorsichtiger als Baron Ladislaus Rieger . Obwohl Masaryk eigent-
lich genau so dacht e — in dieser Hinsich t ha t er öfters sein eigenes Ver-
halte n als Beispiel zitier t — und die slowakische Sprach e nu r als einen 
eigenwillig entwickelte n Dialek t des Tschechische n betrachtete , war er 
doch vorsichti g genug, das heikle Proble m der Eigenständigkei t der slowa-
kischen Zung e und Literatu r nich t zu berühren , um die führende n Slowaken 
der tschechische n Sache nich t zu entfremden . Schon End e der 80er Jahr e 
kam er durc h die äußers t sorgfältige Analyse der ungarländische n und ma-
gyarischen Politi k zu der Erkenntnis , daß die großslawisch-russophile n 
Tendenze n der rückständig-spätromantisc h veranlagte n slowakischen Füh -
run g eigentlic h nu r für die Magyarisierun g nutzbringen d seien. Masaryk 
meinte , daß sich die magyarisch e Regierungspoliti k insbesonder e wegen 
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der in der slowakischen Politi k und Publizisti k vorherrschende n pansla-
wisch-russophile n Tendenze n berechtig t und veranlaß t fühle, gegen die Slo-
waken mit voller Gewal t einzuschreiten . 

Währen d nun der an seiner tschechisch-hussitisch-freiheitliche n und demo -
kratische n Ideologi e festhaltend e Masaryk einerseit s imme r wieder die 
Überlegenhei t der tschechische n Politi k und Kultu r gegenüber der slowa-
kischen Rückständigkei t hervorhob , war er andererseit s doch stets be-
müht , persönlich e und freundschaftlich-intim e Beziehunge n zu dem Volk 
seiner Ahnen zu pflegen. Es gelang ihm auch , Kare l Kramá ř davon zu 
überzeugen , daß die ganze tschechisch-slowakisch e Wechselseitigkeit eigent-
lich Sache der persönlichen , freundschaftliche n Beziehunge n zu den slowa-
kischen Führer n und nich t zu der breiten Öffentlichkei t sei. 

So war das ganze politisch e Wirken, aus dem 1914—1918 die völker-
rechtlich e und international e Anerkennun g sowie die Staatsgründun g der 
Tschechoslowake i hervorging, eigentlic h von einer sehr kleinen Grupp e 
getragen worden , die sich als Vertretun g ihre r Völker empfan d und aus-
gab: um Äußerunge n der Volksmassen oder eines Gemeinschaftswillen s han -
delte es sich dabei keineswegs. Diese r Gruppen-Charakte r der ganzen tsche-
choslowakische n politische n Bewegung ist unsere r Ansicht nach das entschei -
dendst e Momen t in der Vorgeschicht e der moderne n tschechisch-slowaki -
schen Spaltun g wie auch bei der tschechoslowakische n Staatsgründung . Als 
in den 80/90e r Jahre n die auf neue Grundlage n gestellte tschechisch-slowa -
kische Wechselseitigkeit und Zusammenarbei t in Gan g gebrach t wurde, wa-
ren die Urhebe r und spätere n Vollender der tschechoslowakische n Staats -
gründun g noc h ziemlich junge Männer , ja sogar Anfänger. Masaryk war in 
den 80er Jahre n kaum älter als dreißig Jahre . Kare l Kramá ř erreicht e noc h 
nich t einma l das dreißigste Lebensjahr . Selbst Svetozár Hurban-Vajanský , 
der vermeintlich e Vertrete r des slowakischen Nationalgeiste s und Gemein -
schaftswillens, war damal s kaum meh r als vierzig Jahr e alt, wurde aber 
von den Anhänger n Masaryks schon  wenig später als seniler Trotte l betrach -
tet und ausgelacht . Jugendlichkei t und Lebensunmittelbarkei t aber lag diesen 
anmaßende n jungen Politiker n bereit s damal s fern. Wegen ihre r ehrfurcht -
erregende n Barte fühlten sich diese bürgerlich-schwerfällige n Jünglinge 
schon als gesetzte ältere Herre n und gaben sich mi t einer ungehemmte n 
Wichtig- und Großtuere i als die Elite ihre r Natio n aus, Svetozár Hurban -
Vajanský und der etwas jüngere Josef Škultét y verhielte n sich schon  Mitt e 
der 80er Jahr e wie Patriarche n des slowakischen Volkes, und der noch 
nich t vierzigjährige Pavol Országh-Hviezdoslá v mutet e bereit s damal s 
wie ein Nationalheilige r an. Selbst der elegante und bewegliche Masaryk 
gab sich bereit s als Wiener Privatdozen t und noc h meh r als Prage r Professor 
als eine auf seine erhabene , kritisch e Autoritä t äußers t achtend e Geistes -
größe. Es ist typisch für die ganze damalige tschechisch e und slowakische 
Situation , daß diese zweifellos sehr begabten aber anmaßende n Politike r 
und Literate n ihr Lebenswerk in groben Umrisse n eigentlich schon in ei-
nem Alter von dreißi g bis vierzig Jahre n vollende t hatten . Späte r waren 
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sie nich t meh r geneigt und fähig, an ihre r eigenen Machttechni k und Ideo -
logie Änderunge n oder Berichtigunge n vorzunehmen . Die Überbewertun g 
ihre r selbst und ihr starre s Verharre n in den eigenen hochverehrte n Ge -
dankengängen , mi t dene n sie sich in den Parlamenten , Landtage n und 
Versammlungssäle n fortschrittlic h und demokratisc h gebärdeten , verwehrte 
ihne n den klaren Blick für die tatsächlich e Entwicklun g und für die Nütz -
lichkei t ihre r Ideen . Sie alle waren menschlic h zweifelsohne Reaktionär e 
bürgerliche n Gepräges ; ihr Demokratentu m war nu r ein Vorwand, um sich 
ausleben und etabliere n zu können . 

So war die ganze tschechisch e und slowakische Politi k um 1890 eigentlich 
nu r Sache eine r kleinen Grupp e von Politiker n und Intelligenzlern . Auch 
die sprachnational e und volkliche Ideologi e von Anton Bernolá k und L'ude -
vít Stur war nu r das Bekenntni s einer unbedeutende n Minderhei t von poli-
tischen Intelligenzlern , die von der ungarisch-magyarische n Staatsmach t 
dara n gehinder t wurden , die Masse des slowakischen Volkes national -
politisch zu erfassen. Masary k war von vornherei n davon überzeugt , daß die 
Ideologi e der slowakischen Führergrupp e zur Entfesselun g einer Massen -
bewegung untauglic h sei. Er bemüht e sich deshalb ständig , seinen Freun d 
Svetozár Hurban-Vajansk ý und dessen Kreis von der geschichtsphilosophi -
schen Unmöglichkei t und reaktionäre n Rückständigkei t des russophil-ro -
mantische n Stur zu überzeugen . Masary k versucht e auch , seine slowa-
kischen Freund e von der russischen Literatu r — vor allem Danilewskij , 
Fadjejew und Dostojewskij, den Publiziste n der europäische n Mission des 
reaktionär-orthodoxe n Rußlan d — abzulenke n und sie für die Erkennt -
nisse von Hege l und Herde r zu gewinnen . Obwohl Hege l und Herde r in 
der slowakisch-eigenständige n Wiedergebur t eine sehr große Rolle gespielt 
hatten , waren sie der slowakischen Führun g des ausgehende n 19. Jahrhun -
dert s nich t meh r aus den Originalen , sonder n nu r in Bruchstücke n und aus 
russischen Deutunge n und Arbeiten bekann t geworden . Masary k setzte 
sich auch dafür ein, daß die Slowaken die hussitisch-konfessionell e Ide e 
und die Sozialrevolutionär e Glaubenslehr e von Pete r Chelčick ý als Grund -
lage ihre r Erneuerun g annehme n sollten . Gleichzeiti g übte er auch eine 
beißend e Kriti k an dem kläglich gescheiterte n slowakischen Aufstand des 
Jahre s 1848, womit er seine slowakischen Freund e aufreizte . Wiederhol t 
macht e er geltend , daß die engverwandte n Tscheche n die einzig und al-
lein berechtigte n Vermittle r für die seelisch und politisch geknechtete n 
Slowaken seien, denn die Tscheche n bildeten bereit s eine modern e Nation . 
Die Magyarisierun g gebe den Slowaken auch gar keine ander e Möglichkeit . 
Schon in den frühen 90er Jahre n hatt e Masaryk Svetozár Hurban-Vajansk ý 
auf die Wichtigkei t von Industri e und Wirtschaf t für die Entwicklun g einer 
moderne n Natio n aufmerksa m gemacht . Seine Empfehlungen , junge Slo-
waken in die Wirtschaftswissenschaf t und -praxi s einzuführen , wurden aber 
abgelehnt . Selbst der junge Emi l Stodol a und Miloš Štefanovič,  vielleicht 
die einzigen westlich eingestellte n Liberalen unte r den damaligen slowaki-
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sehen Führern , begegneten heftigen Widersprüche n von Seiten der konser -
vativen Führung . 

In seinen beiden Zeitschrifte n „Čas " und „Naš á Doba " reservierte Ma-
saryk schon  um 1885 einige Spalte n für die slowakische Politik . Hieri n 
kritisiert e er nich t nur , sonder n bracht e auch Ratschläg e vor. Als Redak -
teu r und politische r Organisato r beschäftigt e sich Masaryk auch damit , 
die slowakischen Problem e den Mährer n — die als westslawisch-tschechi -
scher Volksstamm den Slowaken am nächste n stande n — nah e zu bringen . 
Andrea s Hlink a hat dann um 1910 sehr viel aus dieser Vorarbei t profitiert . 
Da Masaryk größte s Gewich t auf persönlich e Beziehunge n legte, hatte n 
sich er und seine hochherzig e amerikanisch-französisch e Gatti n angeboten , 
die kränkelnd e Fra u Hurban-Vajansk ý in Pra g kuriere n zu lassen. Währen d 
diese, eine zurückhaltende , konservative und schöngeistige Dam e aus der 
slowakischen Provinz , in Masaryk s ägyptisch geschmückte r Villa an der 
schattig-anmutige n Letn á wohnt e und mit ihre r Ohrenkrankhei t die Klinik 
am Prage r Karlsplat z besuchte , wurde auch sie vollkomme n für die neue n 
Idee n gewonnen . Darau s entstan d eine bitter e Verstimmun g zwischen den 
Freunde n Masaryk und Hurban-Vajanský . Die Kinde r Hurban-Vajanský s 
fanden im Ehepaa r Masaryk ihre Zieh - und Pflegeeltern . Sie wurden selbst-
verständlic h nich t in Nordungarn , sonder n in Pra g erzogen . Hie r in der 
gutgepflegten häusliche n Atmosphär e der Villa Masaryk s wurde der junge, 
meist sehr zahmsolid e und nich t besonder s begabte Vladimir Hurban -
Vajanský völlig für die fortschrittlichen , westlich-radikale n und demokra -
tischen Idee n gewonnen . Schon als Gymnasias t fühlte er sich daraufhi n ver-
anlaßt , sich gegen seinen allgemein geachtete n Vater trotzi g aufzulehnen . 
Zu m Lohn für seine jugendlich e Stellungnahm e um 1895 wurde er nach dem 
Umstur z 1918/19 mit dem tschechoslowakische n Gesandtenposte n in Schwe-
den beschenkt . Diese wie auch ander e Tatsache n deute n darau f hin , daß 
die 1918/19 verwirklichte tschechoslowakisch e Staatseinhei t und die ihr 
zugrundeliegende n volklichen und sprachnationale n Fiktione n keineswegs 
Produkt e eines durchgreifende n Gemeinschaftswillen s waren, sonder n aus-
schließlich ideologisch e und praktisch e Technike n kleine r Grüppchen . Die 
zuerst bis in die Famili e hineinreichend e Freundschaft , dann der Familien -
zwist in den Häuser n Masary k und Hurban-Vajansk ý und die daraufhi n 
entstandene n ideologische n Spannunge n zwischen Masaryk und Hurban -
Vajanský wurden schon in den 90er Jahre n als die bedeutendste n Problem e 
der tschechische n und slowakischen Politi k und Literatu r betrachtet . 

Die eigentlich e Ursach e des Familienzwiste s zwischen Masaryk und Hur -
ban-Vajanský , der die ganze slowakische Politi k und Geistigkei t fast bis 
in die 1940er Jahr e hinei n bestimmte , war aber keineswegs tschechisch -
oder slowakisch-nationale n Gepräges . Nich t wegen der slowakischen Sprach -
und Kulturfrag e oder der tschechisch-slowakische n Beziehungen , sonder n 
wegen des angehimmelte n Rußlan d wurde die endgültige neue tschechisch -
slowakische Spaltun g vollzogen. Slowakischerseit s wurde gleichzeiti g al-
lerdings auch Masaryks sozialpolitisch e und demokratisch e Stellungnahm e 
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abgeurteilt . Schon vorher hatt e Hurban-Vajansk ý mit wachsende m Wider-
willen die westlich-demokratische n und freikirchliche n — d. h. „gottlosen " 
— publizistische n Stellungnahme n Masaryks gelesen. Vergeblich versucht e 
er seinen wohltätige n und helfende n Freund , der übrigens auch in dieser 
spannungsvolle n Zei t den Slowaken von Turčánsk ý Svatý Marti n beträcht -
liche tschechisch e finanziell e Hilfe zukomme n ließ, von seinem antirussi -
schen und westlichen Weg zurückzuhalten . 1891 empört e sich Hurban -
Vajanský auch darüber , daß Masaryks Zeitschrif t „Gas " offen die Sympathie n 
der tschechische n Intelligen z und Bürgerschaf t gegenüber den durc h das 
russische Zarentu m unterdrückte n Polen aussprach . Auch die Kriti k Ma-
saryks an den politische n und sozialen Zustände n des zaristische n Ruß -
land hat Hurban-Vajansk ý zutiefst verärgert . In Journale n und Zeitschrif -
ten der Grupp e von Turčánsk ý Svatý Marti n wurde daraufhi n gegen Ma-
saryks Demokratismu s und Freidenkertu m ein offener Kamp f eröffnet . In 
diesen Auseinandersetzunge n bemerkt e Masary k sehr kritisch und bissig, 
der frucht - und ergebnislose Panslawismu s und Russophilismu s der untaug -
lichen slowakischen Führun g sei nu r eine romantisch e Spielere i und selbst 
für das zaristisch e Rußlan d oder für das Gesamtslawentu m vollkomme n 
uninteressant . Besonder s tragisch war aber für den derar t unmöglic h ge-
machte n Svetozár Hurban-Vajansk ý die Wendun g des slowakischen Lebens , 
die durc h Masaryks persönliche n Zaube r auf die slowakische Jugend hervor -
gerufen wurde. Die ganze junge Generatio n — selbst der Sohn Hurban -
Vajanskýs und der mit seiner Begabung wie unerträglichen , keck-witzige n 
Arroganz glänzend e Milan Hodža , bis dahin verwöhnte r Liebling und 
Kronprin z der weltfremden , spätromantischen , slowakischen politische n 
Klasse — hatt e sich von Hurban-Vajansk ý und von Josef Škultét y losgesagt 
und nunmeh r gegen Turčánsk ý Svatý Marti n eine sich verhängnisvol l aus-
wirkende publizistisch e und oratorisch e Kampfstellun g bezogen . 

Diese r publizistisch e Kamp f beherrscht e bis zum ersten Weltkrieg das 
Leben des in seiner Bedeutun g imme r meh r sinkende n slowakischen Konser -
vatismus. Masaryk wurde nun von der slowakischen nationalen , katholische n 
und evangelischen Presse als slowakenfeindliche r Tschech e und als gottloser 
Fortschrittle r gebrandmarkt . In den Jahre n 1900—1902 schließlich wurde 
Masary k nich t meh r nu r in der Presse der Grupp e von Turčánsk ý Svatý 
Marti n angegriffen, sonder n man sorgte auch dafür, daß er im orthodoxe n 
Rußlan d entsprechen d angepranger t wurde. So ha t vor allem Josef Škultét y 
sowohl in slowakischen als auch russischen Zeitunge n Masaryk als Ver-
räte r an der slawischen Gemeinschaf t verwünscht . Es wurde in Turčánsk ý 
Svatý Marti n auch versucht , die russische Gelehrtenwel t und öffentlich e 
Meinun g für die Ideologi e Štúr s zu interessieren . Da Svetozár Hurban-Va -
janský und Josef Škultét y bekennend e und praktizierend e Lutherane r wa-
ren und über bedeutend e evangelische international e Verbindunge n nac h 
Deutschlan d und dem Baltikum verfügten, wurde gegen den Hussite n und 
Kalviniste n Masaryk auch in den verschiedene n evangelischen Kirchen -
blätter n eifrig gefochten . De r große Kirchen - und Ideenhistoriker , Ján 
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Kvačala, Professor in Dorpa t und Mitglied mehrere r deutscher , englischer 
und ungarisch-magyarische r Akademie n und gelehrte r Gesellschaften , be-
kämpft e ebenfalls die gottlos-fortschrittliche n und unhistorische n Idee n 
Masaryks; diese Stellungnahm e war in Kvačalas slowakisch-evangelische r 
Herkunf t und seiner engen Freundschaf t mit Hurban-Vajansk ý und Škultét y 
begründet . Auch die in provinzielle r Geborgenhei t wirkende , geachtet e slo-
wakische Schriftstelleri n Terezi a Vansová-Medveck á — sie entstammt e 
dem uralte n nordungarische n Adelsgeschlecht Medveck ý de Medvedz e 
aus Orava und war die Gemahli n eines konservativen , nich t minde r ange-
sehene n evangelischen Geistlichen ; übrigens eine bevorzugte Heimatdichteri n 
der Grupp e von Turčánsk ý Svatý Marti n und Autorin von realistischen , 
volklichen Dorfidylle n und Bauernnovelle n — wurde in den Kamp f gerufen. 
Auch sie bezog in deutsche n und slowakischen Familienblätter n gegen Ma-
saryk Stellung . Ihr e Antipathi e gegen den Prage r Professor war vor allem 
durc h dessen Philosemitismu s und Kriti k an Ideale n der christliche n Ge -
sellschaftsordnun g bedingt . Von den slowakischen Katholike n bemüht e sich 
vor allem Fran z Jehlička , der politisch e Geistlich e und katholisch-volkspar -
teilich e Politiker , in mehreren , anony m oder unte r dem Pseudony m „Mar -
gin" veröffentlichte n Broschüre n um Masaryks Entlarvung . Bald danac h ver-
ließ der geistliche Pamphletis t — im übrigen ein sehr gebildeter Theolog e 
und Rechtsphilosop h •— das slowakische Lager, um sich der Budapeste r Uni -
versität und der magyarische n Politi k zur Verfügung zu stellen . Im Na -
men der konservative n evangelischen slowakischen Jugen d verfaßte Lud-
wig Bazovský Zeitungsartike l gegen Masaryk . Auch er, unerbitterliche r 
Hasser und Neide r von Mila n Hodža , ergab sich 1918/19 und 1938/39 den 
Verlockunge n der magyarische n Politik . Unte r den slowakischen katholi -
schen Arbeitern in Amerika versucht e der früher als Magyarenschrec k be-
kannt e Kapla n Rovniane k — von dem "schrecklichen " Alexander Párvy, 
Bischof von der Zips, vorher gemaßregel t und zur Emigratio n gezwungen 
— eine leidenschaftlic h un d nich t imme r mit salonfähigen Mittel n geführte 
Propagand a gegen Masaryk zu entfachen . Im allgemeine n entsprac h diese 
Propagand a gegen die Perso n und die These n Masaryks schon  nich t meh r 
der gepflegten Art, in der sich die slowakischen Politike r und Publiziste n 
in den Blickpunk t zu stellen pflegten. Die gegen Masary k und das freigei-
stige tschechisch e Denke n sowie gegen das Westlertu m geschleuderte n Phra -
sen zeugten von einer Verrohun g des politische n Tones . Wenn man sich 
mit den stilistischen un d ideologische n Kennzeiche n dieser Fehde n quellen -
mäßi g auseinandersetzt , kann man sehr leicht feststellen, daß der Ideen -
gehalt der slowakischen Publizisti k und Rhetori k von Andrea s Hlink a un-
mittelba r auf den verbitterte n Familienzwis t in den Häuser n Masaryk 
und Hurban-Vajansk ý zurückreicht . 

Nu r der große Dichte r und Denke r Pavol Országh-Hviezdoslá v ha t die 
entartend e Pressekampagn e gegen Masaryk und dessen slowakische Anhän -
ger verurteilt . Aber auch diese scheinba r objektive und unparteiisch e Stel-
lungnahm e entbehrt e nich t des subjektiven Interesses . Schließlic h verdankt e 
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Országh-Hviezdoslá v die gesamtslawisch e Verbreitun g seines Dichterrufe s 
Masary k un d blieb ih m deswegen stet s verpflichtet . Auch für seine Einla -
dunge n nac h Prag , wo de r in Zurückgezogenhei t lebend e slowakische 
Dichte r eine r modern-aufgeschlossene n Öffentlichkei t begegnen konnte , 
hatt e Pavo l Országh-Hviezdoslá v Masary k viel zu danken . So entschlo ß sich 
Országh-Hviezdoslá v gegen Svetozá r Hurban-Vajansk ý aufzutrete n un d 
zu betonen , da ß er die philosophisch-kritische n Idee n Masaryk s un d seine r 
Anhänge r als nützlic h un d wertvol l für die Beseitigun g der slowakischen 
Miser e halte . 

De r Kamp f gegen Masaryk s Streben , die slowakische Politi k zu bestim -
me n un d die Jugen d zu gewinnen , beherrscht e die Politi k de r Grupp e von 
Turčánsk ý Svatý Mar t i n in den zwei Jahrzehnte n vor dem erste n Welt-
krie g vollkommen . Indesse n range n die konservative n slowakische n Par -
teie n verzweifelt gegen die fortschreitend e Magyarisierung . Di e Zersplitte -
run g de r slowakische n Parteie n hatt e im nordungarische n Slowakenlan d 
in den Jahre n von 1894 bis 1896 zu eine m Zusammenbruc h der slowakischen 
Parteikräft e geführt . Di e magyarisch e katholisch e Volksparte i als Oppo -
sitionsparte i sah sich in dieser Situatio n veranlaßt , in die slowakischen An-
gelegenheite n einzugreifen , un d fühlt e sich gezwungen , noc h energischer e 
Gewaltmaßnahme n gegen die slowakische n Führerschichte n zu ergreifen . 
Ohn e Erfol g versucht e Sam o Czambe l — der antitschechisc h un d ungarisch -
staatstre u eingestellte , bedeutend e Slawist — die magyarische n Behörde n 
davon zu überzeugen , da ß die Grupp e von Turčánsk ý Svatý Mart i n sozu-
sagen der geborn e un d geeignet e Verbündet e des magyarische n Ungarn -
staate s gegen den tschechische n Irredentismu s sei. Di e konservativ e un d 
antitschechisch e Einstellun g von Svetozá r Hurban-Vajansk ý un d Josef 
Škultéty , die sich nu n auc h daru m bemühten , Sam o Czambel s Vermittlun g 
in Anspruc h zu nehmen , hätt e vielleich t noc h in letzte r Stund e eine n magya-
risch-slowakische n Ausgleich herbeiführe n un d mi t dessen Hilfe die slo-
wakischen Masse n dem Einflu ß der progressiv-revoltierende n Jungintelligen z 
entziehe n können . 

Di e Tragi k de r Grupp e von Turčánsk ý Svatý Martin , wie auc h die der 
u m 1890—1900 scho n erschütterte n magyarische n Hegemoni e in der Slowa-
kei, besteh t nu n darin , daß die führende n magyarische n Kreis e übe r Ma -
saryk un d seine n Einflu ß auf die Slowaken überhaup t nich t informier t 
waren un d da ß sie seine m Wirken kein e größer e Bedeutun g beigemessen 
haben . Di e magyarisch e Verwaltun g versucht e nu r Massenaufläuf e un d 
Kundgebunge n zu verhindern ; die magyarisch e Staatsanwaltschaf t beachtet e 
nu r die slowakische n Presseäußerunge n von Turčánsk ý Svatý Martin , in 
dessen konservative n Aussagen sie stet s eine n gemeingefährliche n Pansla -
wismus erblickte . Übe r die tschechisch e Politik , sowie übe r dere n Plän e 
un d Absichten , war ma n sich in Budapes t un d in den Zentre n Nordungarn s 
stet s vollkomme n im unklaren . Vergeblich verteidigt e sich Svetozá r Hurban -
Vajanský in formvollendete n un d als Kunstwer k gestaltete n Rede n vor den 
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magyarische n Gerichtshöfe n — z. B. im Jahr e 1903, als er wegen seiner 
Schrifte n als ein Verfechte r des Panslawismu s angeklagt wurde — damit , 
daß seine Treu e zum Staa t und die der Führe r der slowakischen National -
parte i schon darau s erkennba r sei, daß sie nu r Nordungar n als ihre Heima t 
bezeichnete n und alle tschechische n Ansprüche , wie auch alle Verlockun -
gen und Beschwörunge n der Tscheche n und Masaryk s offen ablehnten . 
Die magyarische n Behörde n und Regierungspolitike r hatte n in diesen Jah -
ren noc h keine Vorstellung, wer dieser Prage r Professor Masary k sei. Erst 
in den Jahre n 1907/8 wurde sein Nam e durc h den katholisch-volkparteiliche n 
Politike r Geor g Szmrecsáný , Sohn eines magyarisierte n uralte n Adelsge-
schlechte s von Orava und Liptau , das erste Mal im Budapeste r Abgeordne -
tenhau s erwähnt . Indesse n hatt e sich aber Masaryk bereit s einen europäi -
schen Ruf erworben und verfügte über weitverzweigte „progressive" poli-
tische und wissenschaftlich e Beziehunge n in Österreich , Deutschland , Eng-
land , Italien , Frankreic h un d Amerika . Auch als Mitarbeite r von oppositio -
nell, freigeistig-radika l und zeitkritisc h eingestellte n magyarische n Zeit -
schriften von Budapes t war er schon hervorgetreten . Sein Nam e war in 
allen linksradikale n Kreisen der ungarisch-magyarische n Hauptstad t be-
kannt , denn auch er war ein Freidenke r und erklärte r Gegne r des verhaß -
ten dualistische n Systems, nich t minde r aber auch ein kompromißlose r 
Philosemi t und Widersache r aller katholisch-kirchliche n und staatsrecht -
lichen Autorität . 

So war das Jahrzehn t zwischen 1890 und 1900 — die Epoch e der letzte n 
zentralstaatliche n Anstrengunge n und Maßnahme n des ungarische n Staate s 
— erfüllt vom publizistische n Kleinkrie g zwischen Svetozár Hurban -
Vajanský und Masaryk . Dem Begriff „Fortschrittler " — tschechisc h und slo-
wakisch „Pokrokář " — wurde in konservative n und großslawisch ausgerich -
tete n slowakischen Kreisen und Zeitunge n eine beleidigend e und schmäh -
liche Bedeutun g zugelegt. Wie bereit s erwähn t wurde, glaubte ma n auf 
slowakischer Seite anfangs, man könn e Masaryk und seine Anhänge r mit 
groben und dem Erns t der Situatio n keinesfalls entsprechende n publizisti -
schen Fleißarbeite n erledigen . Da s Witzblat t der Grupp e von Turčánsk ý 
Svatý Martin , der „Černokňažnik " [„Schwarzkünstler"] , war damal s voll 
von billigen Witzen und Karrikature n über Masaryk ; selbst der sonst 
so majestätisch e und ethnopathetisch-erhaben e Svetozár Hurban-Vajansk ý 
befaßte sich mi t dem Verfassen solcher witziger Herzensergüss e und 
Schmähschriftchen , in dene n das ganze westliche Fortschrittstrebe n und 
Masaryks großtuerische s professorale s Westlertu m lächerlic h gemach t wur-
de. De r „Černokňažnik " hatt e lange Jahr e hindurc h — fast bis an den er-
sten Weltkrieg hera n — eine eigene Spalte für Masary k gehabt . Hurban -
Vajanský selbst war der Autor dieser Spalte , als deren Kopf ein mit bissiger 
Fede r konterfeite s Porträ t fungiert e und deren nich t sehr anspruchsvolle r 
Tite l „Gedanke n von Herr n Professor Fifikus bei schwarzem Kaffee" lau-
tete . Übrigen s wurde dem verhaßte n und zum wahren Slowakenschrec k 
gewordene n Prage r Professor und Publiziste n in slowakischen Zeitunge n 

204 



noc h der Spottnam e „Professo r Babington-Papáček " beschert . Dami t sollte 
sein amerikanisch-tschechische r Doppelnam e und sein zweifellos in be-
deutende m Ausmaße vorhandene r angelsächsische r Snobismu s der Lächer -
lichkei t preisgegeben werden . Die Ideologi e der slowakisch-katholische n 
Volkspartei , ja sogar die Ideologi e des 1938/39 mit großdeutsche r Hilfe 
errichtete n katholisch-konservative n slowakischen Staate s hatt e in ihre r 
Einstellun g gegenüber Masary k schon in diesen publizistische n Nebenpro -
dukte n ihre endgültige Fassun g erhalten . Wenn Andrea s Hlink a und seine 
katholisch e Gefolgschaf t Masaryk und dessen slowakische Anhänge r in den 
Jahre n zwischen 1919 und 1945 als Feind e des gütigen Slowakenvolkes, als 
Verderber der reine n slowakischen Jugend und als westliche Fortschritt -
ler anprangerten , so waren dies die gleichen Anklagen, wie sie bereit s die 
von dem evangelischen und slawophilen Svetozár Hurban-Vajansk ý gelenkte 
Publizisti k in den Jahre n zwischen 1890 und 1900 erhobe n hatte . 

Im Jahr e 1901 erschien Svetozár Hurban-Vajanský s letzte r großer Roma n 
„Kotlin" . Diese r ist ein großartige s verspätete s Kunstwer k aus der Schule 
Turgenjews, eine Tendenzschrif t und ein gefühlsmäßi g gestaltete s flam-
mende s Pamphle t zugleich . De r „Kotlin " wurde im Gefängni s geschrieben 
und zeugt von Hurban-Vajanský s quälende r Angst und Sorge für die see-
lische Reinhei t und soziale Unberührthei t seiner Nation . 1900 saß der Au-
tor und Führe r der slawophilen konservativen slowakischen Politi k wiederum 
eine längere Gefängnisstraf e wegen eines Pressevergehen s in Neusoh l (Ban-
ská Bystrica) ab. De r „Kotlin " ist als Schlüsselroma n ein Spiegelbild der da-
maligen verzweifelten slowakischen Situation . Seine Helde n sind: der sich 
der gequälte n arme n Natio n entfremdend e historisch e Adel, die verelen-
dete slowakische Provinzintelligenz , das dahinsiechend e Bauernvol k und 
die zwischen Budapes t und Pra g pendelnde , unruhige , gottlose und ver-
städtert e Jugen d der sogenannte n „Asphaiti s ten" . Mi t grellen Farbe n wur-
de darin nich t nu r die Gewaltsamkei t der magyarische n Gendarmeri e und 
der entwurzelte n ungebildet-rohe n Komitatsbeamten , sonder n vor allem 
die verführerisch e und seelenverderbend e westliche Klughei t Professor 
Babington-Papáček s geschildert . Insbesonder e die Idee n und Gedankengäng e 
des „schreckliche n Westlers", der sich von allem alten ehrliche n und reine n 
Slawentu m losgesagt habe, wie „Di e Kriti k des reine n Weltschmerzes" , 
„Di e Metaphysi k des reine n Unsinns " usw., seien es, die die Seele der 
moderne n slowakischen Jugen d der Anarchi e und der Gottlosigkei t zufüh-
ren . Nebe n Masaryk , d. h. Professor Babington-Papáček , wurde auch der 
junge Milan Hodža , Masaryks erster slowakischer Vorzugsschüler , mi t 
entsprechende n Beschimpfunge n bedach t und als eine vollkomme n korrupte , 
verwestlichte Existen z („Asphaltist" ) dargestellt . Die Leitide e des Roman s 
war, die Jugend für die reine n Ideal e der Provin z zurückzugewinnen . Nac h 
Hurban-Vajansk ý war der Einfluß des großstädtische n bourgeoisen Leben s 
auf die Jugen d die Ursach e der neue n slowakischen Misere . Diese r Einfluß 
gehe zurüc k auf die Geistesprodukt e Wiens, Prags und Budapest s und auf 
das durc h Professor Babington-Papáče k verbreitet e dekadent e Westlertum . 
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Die Veröffentlichun g des „Kotlin " beendet e eigentlic h die Fehd e zwi-
schen Masaryk und Svetozár Hurban-Vajanský . De r sich mit dreiundfünfzi g 
Jahre n (!) schon  als gekränkte r Patriarc h fühlend e Führe r der slowakischen 
Konservative n wurde aber nich t der Sieger. Nich t Masaryk , sonder n er 
und seine Ideologi e fielen der Lächerlichkei t anheim . Masaryk s Zeitschrif -
ten sorgten reichlic h dafür, absurd klingend e Zitat e aus Hurban s Werken 
der tschechische n Öffentlichkei t aufzutische n und dami t Hurban-Vajansk ý 
den Weg nac h Pra g völlig zu verbarrikadieren . Dies war für ihn und sein 
Lager deshalb verhängnisvoll , weil er die tschechische n Parteie n und deren 
Hochfinan z noc h imme r um Unterstützunge n anbettelt e und bisher seinen 
finanzielle n Rückhal t aus den erhaltene n Mittel n sichern konnte . Durc h 
die Entscheidun g in dieser Auseinandersetzun g vollzog sich im tschechi -
schen Geisteslebe n ein neue r Ruc k nach links und nac h dem Westen . Masa-
ryks zeitkritisch e Journalisti k ließ keine Gelegenhei t ungenützt , die slowa-
kischen konservativen Führe r teils als Gemeimagente n der magyarische n 
Reaktio n und Unfreiheit , teils aber auch als kompromißlos-unbelehrbar e 
Anhänge r der deutsche n Romanti k bloßzustellen . Hurban-Vajansk ý wurde 
in Pra g auch sehr übel genommen , daß er 1898 in einer Festred e anläßlic h 
der Šafařík-Feierlichkeite n in Turčánsk ý Svatý Marti n erklär t hatte , Šafa-
říks größte persönlich e Tragik offenbare sich vor allem darin , daß er in 
tschechische r Erd e begraben wurde, und daß dies eine logische Folge seines 
Westlertum s und seines Bruche s mit dem heiligen Rußlan d sei. 

Obwohl in Turčánsk ý Svatý Marti n alles Tschechisch e als grundsätzlic h 
slowakenfeindlic h dargestell t wurde, bemüht e sich Hurban-Vajansk ý in 
Pra g auch weiterhi n um Unterstützungen . Matú š Dula , der Vorsitzend e der 
Slowakischen Nationalpartei , der die Slowaken auf dem Slawenkongre ß 
des Jahre s 1898 vertrat , kehrt e auch diesma l mit reichliche n Spende n heim . 
Nac h der Festred e des russischen Chefdelegierte n Genera l Komaro w hatt e 
auch er sich zu Wort gemeldet , um die Grüß e der Slowaken, d. h. Tur -
čánský Svatý Martins , dem tschechische n Volk und dem Gesamtslawentu m 
zugleich auszurichten . Matú š Dula s große und aufsehenerregend e Rede 
zeugt von dem ideologische n und taktische n Wirrwar innerhal b der um 
die Führun g mit Masaryk verbissen ringende n Grupp e von Turčánsk ý Svatý 
Martin . Genera l Komaro w hatt e in seiner Red e erklärt , der innigste Wunsch 
des russischen Volkes und eines der vornehmste n russischen Ziele sei die 
Unabhängigkei t Böhmen s und die Wiederherstellun g der Recht e der heili-
gen Wenzelskrone . Er verheimlicht e auch in keine r Weise, wie man sich 
dies russischerseit s vorstellte . Seine hier dargelegten Gedankengäng e wa-
ren durchdrunge n von Danilewskijs und Fadjejews mitteleuropäische n 
Ordnungsidee n aus den 70er Jahren , in dene n die Aufteilung Österreich -
Ungarns , die Neutralisierun g Deutschland s im östliche n Mitteleurop a und 
die Notwendigkei t einer russischen Führun g dieses Raume s zum ersten 
Male dargebote n wurden . Als sich Matú š Dul a den Meinunge n des General s 
anschloß , betont e er seinerseit s den heißen Wunsch des Slowakenvolkes, 
sich mit den befreiten und unabhängige n Länder n der heiligen Wenzels-
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krön e zu vereinigen . Interessan t ist, daß weder die österreichischen , noc h 
die ungarisch-magyarische n Behörde n die Aufführungen des russischen Ge -
neral s und die des Geschäftsführer s der Slowakischen Nationalparte i be-
anstandeten . Obwohl in Turčánsk ý Svatý Marti n gegen alles Tschechisch e 
ein offener Kamp f angesagt worden war, hatt e hier ein slowakischer Ver-
trete r der Konservative n doch die praktisch e tschechisch-slowakisch e Ge -
meinsamkei t betont ; allem Anschein nach waren sowohl Matú š Dul a wie 
auch Svetozár Hurban-Vajansk ý der Ansicht , der linksradikal e Masaryk sei 
doch keineswegs mit dem ganzen Tschechentu m gleichzusetzen . Zweifels-
ohn e stand um jene Zei t der zum Slowakenschrec k avanciert e Professor 
und Publizis t wegen seines draufgängerisch-modernistische n Wirkens und 
wegen seiner Weltanschauun g auch ziemlich allein im tschechische n öffent-
lichen Leben . Es darf aber nich t übersehe n werden — was z. B. Svetozár 
Hurban-Vajansk ý völlig übersah —, daß mit Ausnahm e von Masary k alle 
tschechische n Politiker , Parteiführe r und Literate n eigenartigerweise voll-
komme n uniform e Ansichte n über die Slowakei und Ungar n schlechthi n 
vertraten , was zahlreich e Slowaken beängstigen mußte . Einzi g und allein 
Masaryk — der die staatsrechtlich e Ideologi e der heiligen Wenzelskron e 
stets kritisiert e und sie als ungenügen d für eine tschechisch-slowakisch e 
Einigun g auf demokratische r Grundlag e bezeichnet e — war in der Lage, 
der tschechische n Politi k alle nötige n Informatione n über die Slowaken 
zu geben, und war bereit , die Slowaken in Pra g zu vertreten . Währen d sich 
Masary k für alle Lebensbereich e der Slowaken lebhaft interessierte , zeigten 
die Aussagen aller andere n tschechische n Politike r über die Slowaken um 
jene Zei t noc h einen sehr unwirkliche n und phrasenhafte n Charakter . Sie 
dachte n und handelte n letzte n Ende s ausschließlic h tschechisch-volklic h und 
tschechisch-staatsrechtlich , so daß das slowakische Proble m nich t in ihr 
Denk - und Handlungsschem a hineinpaßte . 

Da ß die junge slowakische Generatio n so stark dem tschechische n Ein -
fluß ausgesetzt wurde, ist einerseit s eine Reaktio n gegen den Konservatis -
mus in der Führun g der slowakischen Politi k und Gesellschaf t in der Aus-
gleichsepoche , andererseit s aber auch eine Folge des unnachgiebige n Ver-
halten s der Budapeste r Regierungspoliti k in der Frage der Magyarisierun g 
und Zentralisierung . Dami t tra t gerade das Gegentei l von dem ein, was 
angestreb t wurde. Die jungen slowakischen politische n und dichterische n 
Jahrgäng e wurden dami t sowohl der Grupp e von Turčánsk ý Svatý Marti n 
als auch der Gesellschaftsordnun g und Staatspoliti k Ungarn s entfremdet . 

Nu r die Studentenverbindun g „Dětvan" , die sich Masaryk s Pläne n bedin -
gungslos ergab un d Masaryk s Ideologi e auf die slowakischen Zuständ e 
übertrug , galt bereit s in diesen Jahre n als Urzell e der gemeinsame n tsche -
chische n und slowakischen Zukunftsplanung . Sie kann als Vorstufe zur 
Errichtun g der Tschechoslowake i un d zur Suppremati e der tschechische n 
politische n Führungsschich t über die Slowaken bezeichne t werden . Hie r 
wurde die Idee , die slowakische Sprach e erlösche n zu lassen und die Slowa-
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ken als Kultur - und Sprachvol k an die Tscheche n anzuschließen , zum ersten 
Ma l seit dem Vormär z zu neue m Leben erweckt . Jaroslav Vlček, der Ver-
fasser der ersten moderne n slowakischen Literaturgeschichte , der schon 
in der Mitt e der 90er Jahr e sowohl in Prag, als auch in der Slowakei sehr 
geschätz t war, war der Urhebe r dieser Idee . In der Stad t Neusoh l (Banská 
Bystrica) als Sohn eines eingewanderte n Tscheche n und einer slowakischen 
Mutte r geboren , war er der eigentlich e Gründe r der Verbindun g „Dětvan " 
und erwies sich praktisc h als ein erstklassiges Werkzeug für Masaryk s Ei-
nigungspläne . Er war zwar in manche r Hinsich t noc h katholisc h gebunde n 
und fühlte sich auch stets den Gedanke n des slowakischen Bischofs Ste-
pha n Moyses verpflichtet . Móyses war der Gründe r der durc h das magyari-
sche Regime aufgehobene n Slovenská Matic a (1861—1875) und galt damal s 
als kompromißlose r Bekenne r der slowakischen Eigenständigkeit . Trotzde m 
gelangte Vlček bereit s in den 90er Jahre n zur Erkenntnis , daß die slowaki-
sche Frage nu r durc h die Tschechisierun g des Mittelstande s zu lösen sei. Er 
meinte , daß nu r durc h eine volklich-sprachlich e Einhei t von Tscheche n 
und Slowaken sich diese gegen Österreic h und Ungar n durchsetze n könnten . 
De r begabte Jarosla v Vlček, der sich später auch als bedeutende r slowaki-
scher Literaturwissenschaftle r bewährte , hat seine ursprüngliche n Ansichte n 
bald revidiert . Doc h noc h im Jahr e 1896 hatt e er in einer Prage r Studen -
tentagun g seine ursprünglich e Meinun g dargelegt un d dami t großes Aufse-
hen erregt . Vlček hatt e mit seiner Rede die Absichten Masaryk s und der 
tschechische n Intelligen z gegenüber den Slowaken enthüllt . 

Ähnliche s Aufsehen erregte auch eine Broschür e des jungen Mediziner s 
Johan n Szmetanay , der mit seinen magyarisierte n adeligen Verwandte n 
brach und sich der in tschechische m Gewan d erscheinende n Modernisierun g 
des slowakischen Dasein s zuwandte . Wie Jaroslav Vlček ist auch er 1896, 
im Jahr e des magyarische n Millenniums , aufgetrete n und hat dami t den Wi-
derstandswille n der jungslowakischen Intelligen z gegen den ungarische n 
Staa t und gegen die unmöglic h geworden e Grupp e von Turčánsk ý Svatý 
Marti n symbolisch dokumentiert . In Turčánsk ý Svatý Marti n glaubte 
man , daß Johan n Szmetanay s heftiger Angriff von Masaryk angeregt worden 
war; man vermutet e sogar, daß Masaryk Szmetanay s Broschür e selbst über-
arbeite t und in Druc k gegeben habe . Johan n Szmetana y war der Ansicht , 
daß die Magyare n nich t die alleinige Ursach e für die slowakische Misere 
seien. Auch die Slowaken seien schuld daran . Di e eigentlich e Ursach e für 
das gesamte slowakische Unhei l sei vor allem die durc h die Politi k Štúr s 
in den Jahre n bis 1848 hervorgerufen e tschechisch-slowakisch e Spaltung . 
Die Entfremdun g der Slowaken von den Tscheche n habe den Horizon t der 
slowakischen Intelligen z eingeengt , und die Russenanbetun g ihre r Führe r 
habe schon um 1850/60 jede gesunde Kriti k erstickt . Nu r eine Solidaritä t 
und Einigun g mit den Tscheche n könn e zur Wiedergebur t der Slowaken füh-
ren . Von den Tscheche n sollten die Slowaken endlic h arbeite n und wirt-
schaftlich denke n lernen . Die slowakische politisch e Führungsschich t und 
Intelligen z sei faul und untauglich , geistig trag, und habe keine Ahnun g 
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vom Geis t des moderne n Europa . Auch die verherrlichte n slowakischen Ge -
schehniss e im Freiheits -  un d Revolutionsjah r 1848 seien — wie Johan n 
Szmetana y weite r erklärt e — nicht s andere s als Aufschneidereie n un d 
Krakelereie n einige r weniger wichtigtuerische r un d säbelrasselnde r evange-
lischer Geistliche r un d Studenten . Di e nac h 1848 geschaffene sog. Štúrsch e 
Tradit io n widersprech e dami t von vornherei n den Tatsache n un d sei nu r 
gekünstelt . Als gleich falsch un d gefährlich müsse auc h die Tatsach e be-
zeichne t werden , da ß die slowakische Literatu r noc h imme r von der Roman -
tik beherrsch t werde , die lebensfrem d un d nu r deutsche r Prägun g sei. 
De r Anschlu ß an die Tscheche n biet e die einzige wirklich e Lösun g der slo-
wakische n Frage . Da s slowakische Proble m sei keineswegs nu r unte r natio -
nale n Gesichtspunkten , sonder n größtenteil s als ein Proble m des moderne n 
Fortschritte s zu betrachten . Es sei aber angesicht s des halbfeudale n Ungar n 
un d de r rückständige n slowakische n Gesellschaf t halbproletarische n Ge -
präges vor allem auc h ein e soziale Frag e erste n Ranges . 

Diese r Fortschrittsgedank e im tschechische n Gewan d zeugt wiederu m von 
eine r tragische n Voreingenommenhei t der damalige n slowakische n Politi k 
un d Gesellschaft . D a jedes Abweichen von den althergebrachte n Denksche -
me n von den konservative n Slowaken als unslowakisc h betrachte t wurd e 
un d ma n generalisieren d das gesamt e damalig e slowakische Volk zu eine m 
Gegne r moderne r Gedanke n abstempelte , schiene n schließlic h fortschrittlich e 
Idee n nu r meh r in magyarische m ode r in tschechische m Gewan d möglic h 
un d durchsetzba r zu sein . Di e von Masary k un d dem jungen Dozente n de r 
Prage r tschechische n Universitä t Jarosla v Vlček energisc h un d stet s auf 
breiteste r linksradikale r Basis — ja sogar unte r Heranziehun g der Arbeiter -
schaft — geführt e Studentenverbindun g „Dětvan " wurd e in den 90er Jahre n 
die erst e echt e Keimzell e eine r bürgerlichen , in manche r Hinsich t abe r auc h 
Sozialrevolutionäre n Umgestaltun g in der Slowakei . 

Als die jungen Slowaken in den Spure n der Väter nac h Rußlan d pilgerten , 
waren sie nich t meh r an den dortige n reaktionäre n un d slawophile n Krei -
sen interessiert , sonder n suchte n Kontak t zu de r sich unaufhaltsa m vor-
bereitende n Sozialrevolutio n zu gewinnen . Nich t meh r der Publizis t der 
russische n Großmachtsendun g un d Dichte r de r russische n Mysti k Dosto -

. jewskij, sonder n Tolsto i un d vor allem Maxi m Gorki j erschiene n ihne n 
als das neu e slawische Ideal . I m vorrevolutionäre n Rußland , aber auc h in 
Pra g wurde n sie übe r die Wichtigkei t de r praktische n Volkstumsarbei t 
aufgeklär t un d beganne n nun , sich währen d ihre r Ferie n in de r Slowakei 
unte r das Volk zu mischen . I n dieser propagandistische n Arbeit war de r 
Professo r de r Volkswirtschaftliche n Fakultä t der Prage r Universität , Albin 
Bráf, übrigen s Palacký s Enkel , ih r erste r Lehre r un d Meister . 

Ei n neue r Ty p des slowakische n Intelligenzler s war seit den frühe n 90er 
Jahre n im Aufstieg. Bisher bestan d die slowakische politisch e Provinzin -
telligen z vor allem aus Geistliche n un d Lehrern , nich t minde r aber 
auc h aus sich wirtschaftspolitisc h betätigende n un d reic h gewordene n Rechts -
anwälten . Jetz t habe n sich etlich e Studente n aus de r jungen oppositionelle n 
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Generatio n auch andere n praktische n Berufen , vor allem dem des Arztes, 
zugewandt . Die s entsprac h dem damalige n Tren d der sich einer vulgär-
materialistische n Weltanschauun g und -deutun g verschreibenden , gärende n 
bürgerliche n Gesellschaft . Selbst Masary k neigte zu diesen vulgärmateriali -
stischen Weltdeutungen , und von Masaryk ha t nun diese in Pra g und Wien 
ausgebildete junge slowakische Ärztegeneratio n die analytische n und kriti -
schen Methode n gelernt , die sie in den spätere n Jahre n so meisterhaf t 
beim alltägliche n Umgan g mit der slowakischen Provinzbevölkerun g anwen-
dete . Die Mehrhei t dieser Masaryk-Schüle r bestan d aus jungen , politisch -
aktiven und freidenkende n Ärzten . Einige von ihne n gehörte n seit den 
letzte n Jahre n vor 1900 zu den Größe n der moderne n realistisch-veristi -
schen slowakischen Literatur . Ihre n an einen erbarmungslose n Naturalis -
mus grenzende n Realismu s verdankte n sie vor allem Masaryk s Lehren . 
So hatte n Jégé-Nádaši , der einem slowakisierten alten magyarische n Adels-
geschlech t entstammte , und vor allem Marti n Kukučí n (ursprünglic h Mate j 
Bencúr ) — beide Schriftstelle r stammte n aus Orava und waren jüngere 
Geistesfreund e von Pavol Országh-Hviezdoslá v — den Arztberu f gewählt, 
um in der dami t erworbene n Vertrauensstellun g im Volke lehren und zu-
gleich politisch agitieren zu können . Ein andere r moderne r slowakischer 
Autor , der in den Jahre n zwischen 1900 und 1910 eine besonder e Beach-
tun g fand, war Josef Gregor-Tájovský , der als Anhänge r Masaryk s und 
Realist ebenfalls Arzt geworden war. Die größte Bedeutun g unte r den 
aus der Slowakei stammende n Prage r Studente n erlangt e aber Vávro Šrobár , 
der zuerst ausschließlic h Oppositionspolitike r war, 1918 und in den folgen-
den Jahre n aber zu einem der vornehmste n slowakischen Prokonsul n der 
tschechoslowakische n Einhei t wurde. 

In den Semesterferie n und nac h Beendigun g ihres Studium s beganne n die 
Prage r Studente n in ihre r Heima t eine großangelegt e und aufwieglerische 
Vortragstätigkeit . Sie folgten darin den Methode n der russischen Sozial-
revolutionär e und der tschechische n Volkstumsarbeiter : man sprach vor 
dem einfache n Bauernvol k über Problem e der Wirtschaft , der Gesundhei t 
und der Arbeit. Dabe i erteilt e man den Zuhörer n aber nich t nu r prakti -
sche Ratschläg e für eine zweckmäßige Bewirtschaftun g eines kleinen An-
wesens oder sprach über die schädliche n Auswirkungen des Alkoholismu s 
und Analphabetismus , sonder n belehrt e die Bauern auch über die Vorteile 
der Oppositio n gegen den ungarische n Staa t und der erhofften tschechoslo -
wakischen Einheit . Schon in der Mitt e der 90er Jahr e war erreich t worden , 
daß slowakische Bauern scharenweis e nac h Pra g kame n und daß slowaki-
sche Bauernbursche n mährisch e Landwirtschaftsschule n besuchten . Da s 
Idea l dieser unauffällig tätigen jungen Grupp e war eine Bauerndemokrati e 
tschechische r oder skandinavische r Prägung . Obwohl Masary k in seiner 
Perso n und in seinen Ansichte n vollkomme n verstädter t war, ha t er diese, 
vor allem von Milan Hodž a vertretene , bauerndemokratisch e Richtun g 
vollkomme n gutgeheißen . Masary k hatt e erkannt , daß in dem rückständi -
gen slowakischen Bauernlan d ander e Methode n angewende t werden müß -
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ten als z. B. in Böhmen . Z u den Ziele n dieser Jüngling e gehört e auc h eine 
stürmisch e Agitatio n gegen den magyarisierte n Adel Nordungarn s un d des-
sen Klassenherrschaft . I n dieser Volkstumsarbei t nah m de r junge Mila n 
Hodž a ein e selbständig e Stellun g ein : E r war niemal s Prage r Studen t ge-
wesen, abe r Masary k damal s tre u ergeben . Gerad e Mila n Hodža s außer -
ordentliche r Begabun g war es zu verdanken , da ß die Idee n Masaryk s auf 
die ungarisch-magyarisch e Politi k projizier t werde n konnten . 

De r selbstbewuß t un d als Führerpersönlichkei t auftretend e junge Mila n 
Hodž a hatt e seine Fähigkeite n scho n währen d des Budapeste r Nationalitäten -
kongresse s 1895 zu r Scha u stellen können . Damal s war diese zum verlo-
rene n Soh n geworden e größt e un d verwöhnt e Hoffnun g der slowakische n 
Politi k noc h ein siebzehnjähriger , frech-begabte r Gymnasiast , abe r bereit s 
ein gerissene r Organisato r un d Ideologe . Hodž a un d dem rauhe n Vavro 
Šrobá r ist es zu verdanken , da ß die seit den ausgehende n 80er Jahre n gä-
rend e jungslowakisch e Bewegung endgültig e organisatorisch e Forme n er-
hielt . Am 4. August 1897 waren de r kau m zwanzigjährige Mila n Hodž a un d 
Vavro Šrobá r als studentisch e Abordnun g zu Masary k in dessen Hei m in 
Bystřička gesand t worden , u m den Ra t des Professor s darübe r zu erbitten , 
in welche r Weise sich die Jugendgrupp e als politisch e Parte i organisiere n 
sollte . I n Turčánsk ý Svatý Mart i n wurde n gerad e u m diese Zei t die „sla -
wischen " Feier n de r konservative n Grupp e begangen . Dabe i wurd e sehr 
viel gegen die Tscheche n un d Magyare n sowie übe r das erlösend e Rußlan d 
gesprochen . Masaryk , der übe r Svetozá r Hurban-Vajansk ý sehr verärger t 
war, entwickelt e nu n seine n jungen Freunde n die Methode n eine s erfolg-
reiche n Auftretens . Vor allem sollten sie ein e neu e realistisch e slowakische 
Zeitschrif t gründen . Dami t könnte n sie de r politische n Romanti k un d 
Ideologi e von Turčánsk ý Svatý Mart i n am wirksamste n entgegentreten . 

Insbesonder e die weitere n Ratschläg e wurde n in den nächste n kampfer -
füllten Jahre n zu m Program m der jungslowakische n Politi k un d sind als 
die ideologisch e Fundierun g der tschechoslowakische n Einhei t von 1918/ 
1919 anzusehen : Di e jungen Slowaken sollten die Nationalitätenfrag e vor 
allem unte r sozialen Gesichtspunkte n durchleuchte n un d sich mi t de r Roll e 
der magyarische n Schul e in de r Knechtun g un d Verdummun g des slowaki-
schen Bauernvolke s beschäftigen . Es müsse auc h darau f hingewiese n werden , 
daß die Magyarisierun g die eigentlich e Ursach e des slowakische n Volks-
elende s sei. Daru m solle die Magyarisierun g durc h Verwaltun g un d Schul e 
vor dem Slowakentu m un d vor Europ a als unsittliche r Zwan g entlarv t 
werden , de r das Familienlebe n zerstöre , den n der magyarisiert e mittelstän -
disch e Slowakensoh n entfremd e sich von seine n Eltern . Darübe r hinau s 
wäre es sehr wichti g „z u beweisen", daß die Grundlage n des ungarische n 
Staate s un d der magyarische n Hegemoni e von vornherei n unmoralisc h 
seien . Ungar n könn e nich t als liberale r Staa t angesproche n werden , sagte 
Masary k weiter , den n es gehorch e nu r den Gesetze n eine r starre n Staats -
ideologie , die wiederu m auf antichristliche n un d undemokratische n Phä -
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nomenen basiere. In Ungarn habe der Staatsbürger keine Möglichkeit zur 
freien Willensäußerung, da es von einem Parlament regiert werde, in dem 
nicht der Gemeinschaftswille der Wähler, sondern nur das Privatinteresse 
der Fraktionen bestimmend wirke. Die Magyaren würden noch immer 
aus dem Andenken an den Freiheitskampf von 1848 leben; dieser sei je-
doch nicht als soziale Revolution zu betrachten, denn er war nur der Wi-
derstand des Adels gegen Wien, aber kein völkischer Kampf. Das magya-
rische 1848, erklärte Masaryk, sei allerdings notwendig gewesen, um den 
österreichischen Zentralismus hinwegzufegen. Auch die sogenannte slowaki-
sche Revolution von 1848 sei keine Revolution und keine Volksbewegung, 
belehrte Masaryk seine erstaunten Jünger, sondern nur ein Privatunter-
nehmen des älteren Hurban (damals 31 Jahre!) im Interesse seiner per-
sönlichen Position und im Dienste seiner Eitelkeit gewesen. Das slowaki-
sche 1848 sei daher nur ein ungeschickter persönlich-eigennütziger und 
schmutziger Versuch, dem jegliche moralische Berechtigung fehlte; und 
nun trachte der jüngere Hurban-Vajanský danach, sich mit Hilfe dieser 
falschen historischen Traditionen der slowakischen Führung zu bemäch-
tigen. Das slowakische 1848, wie auch die gegenwärtige offizielle slowaki-
sche Politik ermangele der sittlichen und humanen Grundlagen.' Sie sei 
nur eine typische Ausgeburt der ungarisch-magyarischen Zustände. 

Da die politische und soziale Situation in Ungarn ihre Ursache in der 
slowakischen Politik und in der Daseinslage des Slowakenvolkes habe, emp-
fahl Masaryk den jungen Slowaken, sich zuerst einmal mit der Analyse 
der gesamtungarischen landwirtschaftlichen Gegebenheiten auseinander-
zusetzen. Die herrschenden Klassen des feudal regierten Agrarstaates seien 
noch immer auf die jüdisch-magyarische Hochfinanz und das Haus- und 
Hof Juden tum angewiesen. Auch das wirtschaftliche Vorherrschen der katho-
lischen Kirche sei ein Zeichen der rückständigen sozialen Lage und der 
reaktionären Struktur dieses Landes. Ferner müsse die Stellung des Groß-
grundbesitzertums in der Slowakei untersucht werden. Die Großgrundbe-
sitzer seien dort eine fremde magyarisch-weltliche und kirchliche Herren-
klasse, die das slowakische Volk rücksichtslos ausbeute. Eine tiefgehende 
Analyse und Kritik verdiene auch das ungarische Steuersystem. Es stehe 
nur im Dienste der sich als Staat und Nation empfindenden Besitzenden. 
Die neue slowakische Politik müsse sich weiters mit einer soziologischen 
Analyse der Beziehungen der einzelnen Nationalitäten Ungarns zu ihrer 
volksfremden Regierung beschäftigen, die ausschließlich dem Kapital und 
der Aristokratie hörig sei. Masaryk führte sódann aus, daß auch der So-
zialismus in Wissenschaft und Praxis erkenntnisreich sei, da er klare Aus-
sagen über die moderne menschliche Situation zu geben vermöge. 

Masaryk hat zwar immer seinen philosemitischen und egalitär-humani-
stischen Standpunkt betont, hob aber in Bezug auf die eigenartigen Zu-
stände in der Slowakei hervor, daß in der Slowakei ein wirtschafts- und 
volkspolitisch ausgerichteter, gesunder Antisemitismus unbedingt notwen-
dig sei. Die Judenschaft habe sich mit der Magyarisierung verbündet. Wolle 
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ma n das einfach e Volk befreien , so müsse ma n die Herrschaf t des mi t der 
Großgrundbesitzerklass e verbündete n Schnapsjudentum s un d des jüdisch -
magyarische n Kapital s brechen . Masaryk , de r in de r Slowakei als Gegne r 
de r Kirch e un d Geistlichkei t beschimpf t wurde , betont e diesma l die Ansicht , 
die junge slowakische Politi k solle sich mi t dem antisemitisc h un d anti -
magyarise h eingestellte n katholische n Kleru s verbinden , den n die Not -
wendigkei t des Kampfe s gegen den liberale n — also gottlose n un d 
amoralische n — magyarische n Staa t entsprech e auc h der Auffassung des 
Klerus . 

An der slowakische n Innenpoliti k un d kulturelle n Situatio n kritisiert e 
Masary k das Verhalte n de r Grupp e von Turčánsk ý Svatý Martin , das kei-
neswegs slowakisch-national , sonder n nu r russisch un d gesamtslawisch -
kosmopolitisc h sei un d dem zufolge als weltfrem d un d schädlic h abgelehn t 
werde n müsse . Di e Grupp e von Turčánsk ý Svatý Mart i n hab e sich himmel -
weit von den Lehre n Kollár s un d Šafaříks entfernt . De r imme r noc h leben -
dige, weltfremd e slowakische Panslawismu s ode r Russophilismu s verstoß e 
auc h insofer n gegen die Interesse n des Slowakenvolkes , als er — unte r dem 
Vorwand des großslawische n Denken s — nu r den Machtidee n der Unterdrük -
ker des russische n Volkes Folg e leiste . Was in Turčánsk ý Svatý Mart i n als 
großslawische Ideologi e bekann t ist, sei nicht s andere s als die Ideologi e 
de r russische n Polizeipräfekte n un d Generäle . Di e große n Denke r un d Re -
forme r Rußland s würde n in Turčánsk ý Svatý Mart i n dagegen vollkomme n 
abgelehnt . 

I n spätere n Aussprache n mi t den jungen Slowaken beschäftigt e sich 
Masary k auc h mi t dem magyarische n Geis t un d zog Vergleiche zu den Pro -
tagoniste n des slowakische n 1848. Dabe i sprac h er mi t höchste r Anerken -
nun g von Gra f Stefan Széchényi , Baro n Josef Eötvö s un d Ludwig Kossuth . 
E r erklärte , daß die jungen Slowaken auc h von diesen lerne n sollten . 
Schließlic h behandelt e Masary k noc h Agrarprobleme , Frage n der Komitats -
verwaltung , des allgemeine n un d geheime n Wahlrechtes , sowie des Ge -
richts-  un d Pressewesens . Was Masary k den jungen oppositionelle n Slowa-
ken gesagt hatte , erschie n in den unmittelba r folgende n Jahre n als Pro -
gram m des nu n scho n von Pra g aus gelenkte n parlamentarische n un d von 
der Bevölkerun g getragene n Widerstande s gegen die magyarisch e Herr -
schaft . Dies e Programmpunkt e führte n im erste n Dezenniu m des 20. Jahr -
hundert s auc h dazu , da ß sich die österreichisch e un d englisch e Publizisti k 
(z. B. Kar l Renner , RR . W. Seton-Watson , R. Wickham-Stee d usw.) mi t 
den ungarisch-magyarische n Frage n beschäftigt e un d von der slowakischen 
— ode r genaue r tschechoslowakische n — Sach e überzeug t wurde . 

Da s Ergebni s de r praktische n Ratschläg e Masaryk s an die slowakische 
oppositionell e Jugen d war de r Aufschwun g der Monatsschrif t „Hlas " [„Stim -
m e " ] . Scho n im Jul i 1898 ist sie in der Stad t Skalica (Dt. : Skalitz , mgy.: 
Szakolcza ) an de r ungarisch-mährische n Grenz e erstmal s erschiene n un d 
beherrscht e dan n bis zum Erste n Weltkrie g die gesamt e slowakische Poli -
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tik. Abgesehen von Milan Hodža waren vor allem die zwei in Prag und 
teils in Wien politisch geschulten jungen Ärzte, Vavro Šrobár aus Liptau-
Rosenberg und Pavol Blaho aus Skalica, die Seele der Redaktion. Alle Pro-
tagonisten der slowakischen Politik, so z. B. Anton Štefánek und Milan 
Rastislav Štefánik — der nach Frankreich ausgewandert war und dort eine 
bedeutende wissenschaftliche und gesellschaftliche Stellung errungen hatte 
— gehörten zu den Mitarbeitern. Auch Andreas Hlinka stand am Anfang 
dem Kreis der sogenannten „Hlasisten" sehr nahe. Diese unterwarfen die 
slowakische Misere sowie die gesamtungarische Gesellschaftsordnung einer 
aggressiven linksradikalen Sozialkritik und interpretierten die zu ihrem 
Glaubensbekenntnis erhobene tschechoslowakische Einheitsidee dahinge-
hend, daß die ganze slowakische Rückständigkeit nur durch die Verwirk-
lichung ihrer Ideen beseitigt werden könne. Besondere Bedeutung muß 
dieser kleinen aggressiven Stoßtruppe auch hinsichtlich der Umwandlung 
der slowakischen politisch-aktiven Klasse in eine tschechoslowakisch ge-
sinnte radikal-progressive Sammlungsbewegung beigemessen werden: Alle 
seine Mitarbeiter, um jene Zeit noch kaum mehr als fünfzehn bis zwanzig-
jährige Burschen, waren von Masaryk zwischen 1890 und 1900 zu Oppo-
sitionspolitikern und Sozialkritikern ausgebildet worden und stellten dann 
zweifellos eine westeuropäisch gebildete Elite dar. Sie betätigten sich in 
den Vorkriegsjahren und während des Ersten Weltkrieges als slowakische 
Vollender der tschechoslowakischen Staatlichkeit, indem sie den Tschechen 
den Vorwand bereitstellten, die Slowaken seien von vornherein unbedingt 
für eine Union. Nach der Staatsgründung 1918/19 erhielten alle „Hlasisten" 
hohe und bedeutende Positionen in der Hierarchie der Tschechoslowakei, 
entfremdeten sich damit aber weitgehend von ihrem eigenen — schon op-
positionell-autonomistisch organisierten — Volke. Fast alle slowakischen 
Anhänger Masaryks entstammten der lutherischen slowakischen Gemein-
schaft. Dieser minderheitlichen Gruppe mittelständischer Prägung ist die 
Ausgestaltung der neuen Idee der tschechisch-slowakischen Gemeinsam-
keit zu verdanken. 

Um die epochale Bedeutung der durch Masaryks slowakisches Wirken 
erzeugten Wendung verstehen zu können, muß man über die Jahre 1890— 
1900 etwas hinausgreifen. Milan Hodžas anläßlich einer Prager Tagung 
am 5. Mai 1910 gehaltener Vortrag belehrt uns darüber, wie sich die neue 
tschechisch orientierte slowakische Führungsschicht die tschechoslowaki-
sche Gemeinschaft eigentlich vorgestellt hat. Nach Milan Hodža war der 
ungarländische Feudalismus die Ursache der Wendung. Hierdurch wurden 
die jungen Slowaken gezwungen, die ausgestreckte helfende Hand der Tsche-
chen zu ergreifen. Nicht das magyarische Volk sondern nur die magyari-
sche Herrenklasse, die auch das magyarische werktägige Volk ausbeute, 
hätte die tschechische Orientierung verursacht. Demzufolge sei das ganze 
Programm der jungen Slowaken viel mehr progressiv und sozialreforme-
risch als national ausgerichtet. Die slowakische Seele sollte gereinigt wer-
den von den Einflüssen der klassenmäßigen Magyarisierung, die der Demo-
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krati e un d dem europäische n Zeitgeis t zuwiderlaufe . Di e Magyarisierun g 
un d dere n kolonial e Verhaltensweise n hätte n die Slowakei (ein Dreimil -
lionenvol k ohn e Schule n un d ein e schwach e Intelligen z ohn e wirtschafts -
politisch e Fundierung ) zu eine m politische n un d kulturelle n Uniku m ge-
macht . Da s Gentr y un d die magyarisch-magyarisiert e Beamtenschaf t hab e 
die slowakische Intelligen z so unte r Druc k gesetzt , da ß sie sich der sozialen 
Magyarisierun g willenlos ergeben habe . Di e Magyarisierun g stelle, sagte 
Hodža , nich t nu r die sprachlich e Entfremdun g von dem Volk dar , sonder n 
auc h ein e undemokratisch e Lebensform . Sogar jene Schichte n der slowaki-
schen Intelligenz , die de r Nationalsprach e tre u blieben , hätte n sich eine r 
sozialen un d seelische n Magyarisierun g unterworfen , die als Phänome n 
allen Notwendigkeite n un d Gesetze n des moderne n Europ a schroff entge -
gengesetz t sei. Da s Magyarentu m widersprech e an sich scho n dem europäi -
sche n Geis t un d sei unfähi g sich Zu verbürgerlichen . Nu n müsse sich die 
junge slowakische Intelligen z der tschechische n Methode n der „Kleinarbeit " 
(drobn á práce ) bemächtigen , u m das rückständig e Slowakenvolk , das unte r 
den magyarische n Einflüsse n dahinsiechte , dem moderne n westliche n Fort -
schrit t zuzuführen . De r unte r de r magyarische n ständische n Klassenherr -
schaft erzeugt e Wirtschaftsgeis t de r durchschnittliche n Slowaken sei den 
Ansprüche n der moderne n Verbürgerlichun g nich t gewachsen . Es wäre übri -
gens ein Irr tum , das Slowakenvol k mi t de r geistig rückständige n Grupp e von 
Turčánsk ý Svatý Mart i n zu identifizieren . Auch diese sei als Ausdruc k eine r 
durc h die Magyarisierun g hervorgerufene n Klassensituatio n zu betrachten . 
Währen d de r magyarisch e Aristokratismu s erlahme , sei es nu n die Aufgabe 
der jungen slowakischen Politiker , ih r Volk mi t dem geistigen un d wirt-
schaftliche n Fortschrit t de r tschechische n bürgerliche n un d bäuerliche n De -
mokrati e bekann t zu machen , den n nu r auf diesem Wege sei es möglich , 
die Magyarisierun g zu bekämpfe n un d zu besiegen . 

Di e tschechisch-slowakisch e Sprachenfrage , betont e Mila n Hodž a weiter -
hin mi t große m Nachdruck , sei eine ganz nebensächlich e Angelegenhei t an -
gesicht s de r demokratische n Hoffnunge n der Slowaken un d der befreiende n 
Hilfe durc h die modern e tschechisch e Gesellschaft . Mila n Hodž a erwies sich 
als ein wahre r Künstle r der moderne n slowakischen Sprach e Bernolák-Štúr -
sche r Prägung ; auc h dami t bemüht e er sich stets , die Aufmerksamkei t der 
tschechische n Öffentlichkei t von der Sprachenfrag e abzulenken . Wie eins t 
Kare l Havlíček-Borovsk ý un d wie seine m Lehre r un d Meiste r Masaryk , 
galt auc h ih m die tschechisch-slowakisch e Einigun g als ein e übe r das Spra -
chenproble m hinausgehend e demokratisch e Hoffnung . Als er aber sowohl in 
dem zitierte n Vortra g als auc h in andere n Aussagen un d publizistische n 
Fleißarbeite n argumentierte , das slowakische Kin d gehör e in eine tschechi -
sche Schul e — un d dies nich t wegen der tschechisch-slowakische n Sprachver -
wandtschaf t ode r Spracheinheit , sonder n vor allem wegen der modernisie -
rend-befreiende n Wirkun g der tschechische n Erziehun g —, zeigte er sich 
nich t meh r nu r als Sozialreforme r un d Revolutionär , sonder n nebe n Masary k 
als gewaltigster Vorbereite r de r Unterwerfun g seine r Natio n unte r die 
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tschechisch e Politi k un d Staatlichkeit . Wie bei Masary k ist auc h bei Mila n 
Hodž a die Freiheitside e in ein e persönlic h gestaltet e Interessenpoliti k 
umgeschlagen . 

Obwoh l Masaryk , Mila n Hodž a un d die „Hlasisten " in dem sozialen Pro -
blem die wahr e Grundlag e der tschechisch-slowakische n Einhei t erkannten , 
bot ihne n die slawische Rassenide e doc h eine sehr wichtige Stärkun g bei der 
Ausführun g ihre r Pläne . Selbst Masary k erkannt e scho n u m 1900 die Be-
deutun g de r tschechisch-slowakischen-westslawische n Verwandtschaf t für 
seine machtpolitische n Bestrebungen . So ha t z. B. die von ih m inspiriert e 
Broschür e — unte r dem Pseudony m „Meakulpinský " 1901 in Göding , also 
in seinem eigene n Geburtsort , erschiene n — „C o hat i Slowaký" [„Wa s hin -
der t die Slowaken" ] Gewich t auf das Rassenproble m gelegt, obwoh l Masary k 
un d seine Anhänge r de r Überzeugun g waren , der modern e Fortschrit t un d 
die Demokrati e seien für die neuzeitlich e Nationswerdun g wichtige r als 
die romantisch-national e „slawisch e Rassenreinheit" , de r bevorzugt e Leit -
gedanke ^ der gescheiterte n Grupp e von Turčánsk ý Svatý Martin . Übe r den 
eigentliche n Verfasser de r Meakulpinsky-Broschüre , die viel Stau b auf-
wirbelte , ist sich die tschechisch e un d slowakische Geschichtsschreibun g noc h 
imme r nich t einig. Einig e vermuten , daß de r Verfasser, ein gewisser Dr . 
Novoměstský , eine r der intimste n slowakischen Freund e Masaryk s sei, ander e 
spreche n von Johan n Szmetanay . De r anonym e Verfasser sprich t ganz offen die 
Vermutun g aus, daß neu n Zehnte l der gegenwärtigen Slowaken tschechische n 
Ursprung s un d tschechische n Blute s seien . Scho n deswegen sei es eine Sünde , 
die Slowaken von den Tscheche n zu trennen . Di e tschechoslowakisch e poli -
tisch e un d kulturell e Einhei t sei die einzige Rettun g aus de r durc h die 
Magyarisierun g der Slowakei aufgezwungene n Barbare i un d Unterdrückung . 
Da s ganze modern e slowakische Dasei n würd e andernfall s der Anarchi e 
verfallen . Di e Missio n der Tscheche n bring e deshal b die Ordnun g un d die 
Zusammenfassun g der zerstreute n un d vergeudete n Energien . D a auc h 
die slowakische Literatu r sehr unbedeutend , provinziel l un d minderwerti g 
sei — es gebe kau m hunder t gute slowakische Büche r —, könn e ma n ohn e 
tschechisch e Büchersendunge n nich t einma l klein e Dorfbibliotheke n einrich -
ten . Di e Slowaken un d die Tscheche n allein seien klein e Nationen , zusam -
me n aber doc h ein Volk von siebeneinhal b Millionen . Die s sei zwar ange -
sicht s de r moderne n Großstaate n un d Weltmächt e auc h nich t viel, schrie b 
de r Verfasser, aber doc h meh r als nu r zwei Millionen . Da s gesamt e slowaki-
sche Lebe n sei beherrsch t von Faulheit , Untätigkeit , Dekaden z un d mangeln -
der Unternehmungslust . Ein e Illustratio n hierfü r biet e die in Turčánsk ý 
Svatý Marti n bevorzugt e altrussisch e romantisch e „Oblomowschtschina" . 
Di e von den Konservative n dauern d zitierte n Tradit ione n seien nu r Tünch e 
der allgemeine n Verwesung. Di e überal l vorhandene n Vorurteile , die ge-
heuchelt e Kirchlichkeit , die aus de r russische n Romanti k folgende Schüch -
ternhei t un d Schlauheit , die Feighei t vor den Magyaren , de r sich auc h 
der Mittelklass e bemächtigend e Alkoholismu s un d ander e Faktore n seien 
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insgesam t nu r als Merkmal e de r slowakische n Unfreihei t anzusprechen . 
Di e den Magyare n so günstige Tschechophobi e de r konservative n Slowaken 
sei ebenfall s ein e de r Ursache n der slowakische n Misere . De r sich so er-
habe n gebend e slowakische Konservatismu s sei letzte n Ende s die tiefste 
Ursach e dafür , da ß die Slowaken in ganz Europ a sowohl von ihre n slawi-
schen Brüder n als auc h von den westliche n Staatsnatione n nu r als ein elen -
des un d untüchtige s Proletariervol k un d als Auswurf aller Slawen betrach -
te t un d verachte t werden . Di e Beseitigun g der durc h die Magyarisierun g un d 
den unfähige n altslawische n Konservatismu s de r Führergrupp e von Tur -
čánsk ý Svatý Mart i n gleichzeiti g verursachte n sozialen un d seelischen 
Miser e sei einzi g un d allein durc h die Annahm e der tschechische n Schrift -
sprache , Kultu r un d Literatu r möglich , betont e de r anonym e Verfasser. 
Di e völlige Identifizierun g mi t de r moderne n tschechische n Gesellschaf t sei 
die einzige Rettun g der Slowaken . Schließlic h un d endlic h seien die Tsche -
che n un d Slowaken ein Volk, ein Blut , ein un d dieselbe Nation , die erst 
durc h die österreichisch e (deutsche ) un d magyarisch e Tyranne i von einande r 
getrenn t un d sich gegenseitig entfremde t wurde . Ihr e gegenwärtigen Spra -
che n — ode r Dialekt e — seien doc h Mundarte n der sie eins t einigende n 
tschechisch-westslawische n Ursprache . 

Manch e stilistische n Merkmal e der Broschür e dränge n un s die Vermu -
tun g auf, ob nich t Masary k selbst ih r Urhebe r sei. Di e Frag e nac h dem ei-
gentliche n Auto r ließ die tschechisch e un d slowakische Forschun g unbe -
antwortet ; auc h ein Zeiche n dafür , da ß die Beantwortun g des Problem s 
sehr heike l un d unangeneh m war. De r Sti l un d die ganz e rauh e Argumen -
tatio n de r in der gesamte n tschechisch-slowakische n un d ungarisch-magya -
rische n moderne n Geschicht e so bedeutende n Schrif t lassen die Vermutun g 
aufkommen , daß der brutal-aufrichtig e un d sehr voreingenommen e Verfas-
ser doc h ein historisch-politisc h außerordentlic h gebildete r un d in de r tsche -
chischen , slowakischen un d magyarische n Literatu r sehr bewanderte r Mensc h 
war. Wäre der Auto r nich t Masary k selbst, so ha t er die Broschür e allem 
Anschei n nac h doc h selbst derar t frisiert un d dan n in seine m heimatliche n 
Gödin g i n Druc k gegeben, daß ih r Sti l un d ihr e Diktio n an die stilistische n 
Kennzeiche n eine s Kare l Havlíček-Borovsk ý erinnern , dessen radikal-demo -
kratische n Realismu s Masary k seinen slowakischen Anhänger n des öftere n 
empfohle n hat . 

Ander e Kennzeiche n de r Meakulpinsky-Broschür e sind aber nich t tsche -
chischer , sonder n gerade magyarische r Provenienz . Aber Masary k selbst 
war von Jugen d an ein sehr gute r un d gründliche r Kenne r de r klassischen 
freiheitliche n Period e des von ih m so verhaßte n Magyarentums . Auch sei-
ne Vorzugsschüler , vor allem der mi t seine r soziologisch-zeitkritische n 
Begabun g zwischen den Jahre n 1904 un d 1910 im Budapeste r Parlamen t 
verführerisc h glänzend e kau m dreißigjährig e (!) Mila n Hodža , habe n sich 
durc h außerordentlic h gute Kenntniss e des magyarische n politische n Geiste s 
im Vormär z ausgezeichne t un d mi t den geistigen Waffen des magyarische n Li-
beralismu s gegen die magyarisch e National - un d Klassenhegemoni e gekämpft . 
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Die blendende und oratorisch-kritische Diktion der Meakulpinsky-Broschüre 
zeugt davon, daß der anonyme Autor auch in allen magyarischen Bereichen 
äußerst bewandert war. Die Argumentation zeigt, daß manche magyarische 
nationalkritische Ideengüter und Gesichtspunkte von Graf Stefan Széchényi, 
Ludwig Kossuth oder von dem jungen Baron Josef Eötvös nun auf die slo-
wakische Zeitsituation übertragen und im Interesse der tschechisch oder 
tschechoslowakisch vorgenommenen sozialen Reform verwendet wurden. 
Die an der slowakischen Misere geübte modernistische und reformistische 
Kritik der Meakulpinsky-Broschüre erinnert in manchem an die bahnbre-
chenden und die Rückständigkeit ihrer Nation aufrichtig-verbittert geißeln-
den großen Magyaren im Vormärz. 

Die Meakulpinsky-Broschüre, hinter der die Gestalt des Machtmenschen 
Masaryk unverhüllt in Erscheinung trat, ist die erste und wichtigste ideo-
logische Grundlegung der tschechoslowakischen Politik in Bezug auf die 
Slowakei und den Staat Ungarn. Masaryk hat die ungarisch-magyarische 
Politik seit dem Jahre 1900 aber auch mit anderen Techniken zu beeinflus-
sen versucht. Einerseits war es sein Vorzugsschüler Milan Hodža, der als 
junger, draufgängerischer Politiker die von seinem Lehrmeister entlehnten 
Ideengüter in die ungarisch-magyarische Parteianarchie im ersten Jahrzehnt 
dieses Jahrhunderts einführte und durch seine an Masaryk, den englischen 
Fabianern und den deutschen sozialdemokratischen Revisionisten geschul-
ten Thesen dem magyarischen historisch-politischen Denken ganz neue, 
bis dahin unbekannte Ideologien aufzwang. Milan Hodžas Takt ik bestand 
darin, die zweifellos vorhandenen starken Klassengegensätze und sozialen 
Spannungen des Magyarentums auszunützen und ein enges Bündnis-mit 
den magyarischen Linksradikalen um Graf Michael Károlyi und Professor 
Oskar Jászi einzugehen. Seine — und damit auch Masaryks — zersetzende 
Krit ik an den ungarischen Verhältnissen der unmittelbaren Vorkriegsepo-
che fand einen reichen Widerhall in allen Zeitschriften und Zeitungen des 
magyarischen Radikalismus und der Opposition des sich überlebten dualisti-
schen Systems. Hierdurch wurde der durch den unglücklichen Ausgang des 
ersten Weltkrieges hervorgerufene Zerfall des vielnationalen und von 
sozialen Gegensätzen tragisch gespaltenen Königreiches Ungarn nicht uner-
heblich gefördert. 

Alle Ideen und Ideologien, mit deren Hilfe Masaryk und seine jungen 
tschechischen und slowakischen Helfer in der Emigration von 1916/18 die 
westlichen Staatsmänner von der Unmöglichkeit Österreichs und Ungarns 
zu überzeugen vermochten, waren, wie dargestellt wurde, schon weitaus 
früher vorhanden. Die Außenpolitik der dem national-bürgerlichen Prole-
tariat entstammenden tschechoslowakischen Emigration von 1916/18 hat nur 
jene ideologischen und kritischen Gedanken verwirklicht, die schon um 
1880/90 aus dem unaufhaltsam vorsichgehenden Österreich-ungarischen Zer-
fall erwachsen sind. Die Errichtung der neuen Tschechoslowakei im Jahre 1918/ 
19 wäre auf der Versailler Friedenskonferenz ohne die in den Jahren von 
1880 bis 1914 geleistete intensive tschechoslowakische Vorbereitungsarbeit 
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und ohn e die aktive Mitwirkun g einer kleinen , in einem staatspolitische n 
Vakuum agierende n draufgängerische n slowakischen Stoßtrupp e kaum mög-
lich gewesen. Aus dem zweinationale n deutsch-tschechische n historische n 
Böhmen , Mähre n und Schlesien wäre niemal s allein durc h die national - und 
Sozialrevolutionäre , d. h. in diesem Fal l radikal-bürgerlich e und ideologi-
sche Arbeit der slowakischen Anhänge r von Masary k — Milan Hodža , 
Vavro Šrobár , Pavol Blaho, Ivan Derer , Anton Štefánek , Milan Rastislav 
Štefánik , Milan Ivánka , Štefan Osušky usw. — die neue Tschechoslowake i 
geworden . Erst die Hegemoni e über das die Eigenständigkei t so lange 
entbehrend e slowakische Nordungar n hat es ermöglicht , die Tschecho -
slowakei als ostmitteleuropäisch e und slawische Mach t errichte n zu können . 
Dem Entstehe n dieses „künstliche n Staates " ist also kein völkisch-natio -
nale r Gemeinschaftswill e zugrund e gelegen, sonder n nu r das Gruppenbe -
wußtsein und der Wille einer kleinen intellektuelle n Grupp e Zur Mach t und 
Herrschaf t über die eigene Nation : ein typisches Phänome n der an demo -
kratisch verhüllte n oligarchische n Tendenzen , innere n und äußeren , sozia-
len und nationale n Aporien und Antinomie n so reiche n ausgehende n bürger-
lichen Epoche , deren vergessene Quellen , in dene n das Verhängni s unsere r 
Generatio n vorausgesagt ist, fast mit dem gleichen Mu t und Erns t zu 
lesen sind wie eine altgriechisch e Tragödie . 

Q U E L L E N U N D A N M E R K U N G E N 

Währen d in der deutsch- , englisch - un d magyarischsprachige n Gcschichtsliteratu r 
T . G . Masaryk s slowakische Vorbedingunge n meis t in gar keine r Weise erwähn t ode r 
berücksichtig t werden , bekannt e sich T . G . Masary k selbst zu seinem volkliche n Slo-
wakentum : „ . . . Myslil jsem stále na připojen í Slovenska — byl jsem svým původe m 
Slovák a Moravan . Zna l jsem Slovensko z častéh o pobyt u dobř e a urči l jsem si hranic e 
prot i Madársk u . . . " (Světová revoluce . Pra g 1924, S. 24—25.) 

Übe r T . G . Masaryk s praktisch e un d ideologisch e Verbundenhei t mi t den Slowaken 
siehe folgende Werke ; dari n auc h die positive Erwähnun g des volkliche n slowakischen 
Unterbewußtsein s von T . G . Masaryk : P r a ž á k , Albert : Masary k a Slováci. I n : 
Masaryk-Sammelwer k Vůdce generací . Pra g 1930/31 , Bd. 1, S. 198 ff.; Š t e f á n e k , 
Anton : Masary k a Slovensko . Preßbur g 1920 (dari n auc h die Schilderun g der romanti -
schen russophile n Verhaltensweise n de r slowakischen Mittelklass e in den 1880/9 0 er 
Jahren) ; K ř i ž e k , Jurij : T . G . M a s a r y k a naše dělnick á třida . Pra g 1955, S. 11—12. 
Diese r offizielle tschechisch e KP-Historike r bezieh t sich hinsichtlic h des slowakischen 
Abstammungsbewußtsein s von T . G. Masary k auf Kare l C a p e k s : Hovor y s 
T . G . Masarykem . Pra g 1937, S. 10. Juri j Křižek s Arbeit ist auc h in der Hinsich t 
äußers t wichtig, daß dari n tschechischerseit s zum erstenma l der Versuch unter -
nomme n wurde , in T . G . Masaryk s Handel n bis zum Erste n Weltkrie g die sog. öster -
reichische n Grundlage n zu entdecken ; dies wurd e nu n freilich mi t eine m volks-
demokratische n Vorzeiche n getan . Ähnlic h in Juri j Křižek s andere m Werk übe r 
T . G . Masaryk : T . G . Masary k a česká politika . Politick é vystupen í českých realist ů v 
letec h 1887—1893. Pra g 1959. I n beiden Arbeiten Juri j Křižek s wird T . G . Masaryk s 
vorsichtig-positive s Verhalte n gegenübe r Österreic h als bourgeoise r Verra t an der 
tschechische n Natio n un d der tschechische n Arbeiterklasse dargelegt . Dies e weltan -
schaulich e un d aktuell e parteipolitisch e Voreingenommenheit , die vor allem darau f 
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zurückzuführe n ist, da ß die Entstehun g der Tschechoslowake i gegenwärti g nich t als 
Folg e der außenpolitische n Aktion von T . G . Masary k un d E. Beneš, sonder n als Aus-
wirkun g der große n russische n bolschewistische n Revolutio n 1917 gedeute t wird, 
änder t nicht s daran , daß Juri j Křižek s Arbeiten als grundlegen d zu r Erkenntni s de r 
ganze n moderne n tschechische n Entfaltun g anzuspreche n sind, un d dies vor allem 
wegen děs hieri n bearbeitete n un d bis dahi n fast unbekannte n Quellenmaterials . Mi t 
Juri j Křižek s Erkenntnisse n übe r T . G . Masaryk s slowakische Herkunf t un d öster -
reichische s Anfangsverhalte n korrespondier t die Arbeit des österreichische n katholi -
schen Historiker s Willy L o r e n z : Thomas-Garrigu e Masaryk . I n : La pensé e ca-
tholique . 1955, S. 61. 

Übe r die anfängliche n sog. österreichische n Verhaltensweise n taktische r Prägun g 
siehe vor allem T . G . Masaryk s eigene Schriften , so vor allem : Česká otázka . Snah y 
a tužb y národníh o obrození . Pra g 1895, sowie: Palackéh o idea národ a českéh o (ur -
sprünglic h in de r Zeitschrif t Naš e Doba , 5 (1898) 769 veröffentlicht , Neuausgabe : 
Pra g 1926). R.W . S e t o n -  W a t s o n : Th e Souther n Slaw Questio n an d th e Habs -
bur g Monarchy . Cambridg e 1911, S. 252. E r beton t auc h T . G . Masaryk s deklariert e 
positive Stellungnahm e gegenübe r Österreic h bzw. de r erhoffte n föderative n un d sla-
wisch-demokratische n Umgestaltun g des Habsburgerreiches . I n T . G . Masaryk s Ge -
dankengänge n am End e des 19. un d Anfang des 20. Jahrhundert s galt die durc h die 
deutsch e un d magyarisch e Hegemoni e gekennzeichnet e dualistisch e Struktu r als eine 
Interimslösung . E r glaubt e jegliche weitere Lockerung , d. i. die von der magyarische n 
politische n Klasse angestrebt e Personalunion , bedeut e zugleich die Stärkun g des deut -
schen Elemente s in Zisleithanien . Seh r aufschlußreic h ist in dieser Hinsich t ein anony -
mer , allem Anschei n nac h aber unmittelba r von T . G . M a s a r y k verfaßte r Aufsatz in 
N a š e d o b a , 11 (1904) 1: Česká politik a a Uhry . Dari n wurd e heftige Kriti k an 
de r vermeinte n Passivitä t de r jungtschechische n Politi k gegenübe r den Magyare n 
geübt . Di e jungtschechische n Führer , sagte der Autor , seien der irrtümliche n Meinung , 
da ß die magyarische n Unabhängigkeitsbestrebunge n auc h für die Tscheche n günsti g 
seien. Di e Jungtscheche n vergessen aber , führt e der Auto r weiterhi n aus, da ß ein 
Viertel der einheitliche n tschechische n ode r tschechoslowakische n Natio n unte r ma -
gyarische r Herrschaf t lebe. Angesicht s der tschechoslowakische n Einhei t bzw. der ma -
gyarischen Hegemoni e in Nordungar n sei die slowakische Frag e von erstklassiger 
Bedeutung , un d der Sprachstrei t zwischen Tscheche n un d Slowaken sei von vorn -
herei n eine ganz nebensächlich e Angelegenheit . Kare l Havliček-Borovský , betont e der 
anonym e Verfasser, ha t die Slowaken in seinem große n demokratische n Program m 
stet s als Grundlag e der moderne n tschechische n Nationswerdun g un d de r moderne n 
tschechische n Kultu r betrachtet . Da s Verhalte n der Jungtscheche n zugunste n der ma -
gyarischen Oppositio n in der Delegatio n sei deshal b äußers t schädlic h für die Slowa-
ken un d für die tschechoslowakisch e Einheit , sowie auc h jene Nachlässigkeit , da ß in 
dem jungtschechische n Parteiprogram m die slowakische Frag e mi t keine m Wor t er-
wähn t wurde . Di e Stärkun g de r magyarische n Ansprüch e korrespondiere , so de r 
Autor , mi t den großdeutsche n Interesse n un d Machtbestrebunge n gegen die öster -
reichische n Slawen . Di e Lostrennun g des Königreich s Ungar n von Österreic h bzw. 
die Umgestaltun g de r dualistische n Realunio n in eine pur e Personalunio n bestärk e 
nu r die großdeutsche n Ambitione n in Zisleithanie n un d die Angliederungsbestrebunge n 
an das Deutsch e Reich . Angesicht s eine s Deutschtum s von 70 Millione n seien die 
Tscheche n unbeding t auf die Slowaken angewiesen . Übe r T . G . Masaryk s slowakisches 
Unterbewußtsei n un d österreichische s Verhalte n dabe i siehe weiter das Werk des 
slowakischen KP-Historiker s H o l o t f k , L'udovit : Stefánikov á legend a a vznik 
Č. S. R. Preßbur g 1958, de m auc h die zeitpolitisch e Erkenntni s zugrund e liegt, 
T . G . Masary k als bourgeoise r Politike r un d Taktike r sei in gar keine r Weise als Be-
gründe r der Tschechoslowake i ode r als Hel d de r Volksfreiheit anzusprechen . I n 
Holotik s Arbeit wird auc h darau f hingewiesen , de r slowakische Krei s u m T . G . Ma -
saryk sei keineswegs als Vertretun g der Nation , sonder n lediglich als eine reformisti -
sche bourgeois e Jugendgrupp e zu betrachten . Di e slowakischen Anfänge T . G . Ma -
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saryks behandel t auc h J. D o l e ž a l : Masarykov a cesta životem . Prah a 1929, S. 11; 
hie r eingehend e Nachweis e auf T . G . Masaryk s slowakisch-agrar-proletarisch e Ver-
wandtschaf t im nordungarische n Komitat e Neutr a bzw. der Ortschaf t Kopčany , wohe r 
sein Vater nac h Mähre n übersiedelte . 

Übe r T . G . Masaryk s Eingreife n in die slowakische un d nordungarisch e Politi k ist 
Albert P r a ž á k s scho n oben erwähnt e Studi e als der wichtigste Beitra g anzusehen . 
Allem Anschei n nac h ha t Albert P r a ž á k , der verdienstvoll e tschechisch e Literatur -
historiker , Professo r der Preßburge r Universitä t un d kompromißlose r Bekenne r der 
tschechoslowakische n Einheitsidee , seine Darstellun g mi t Hilfe des Präsidente n der 
Tschechoslowake i verfertigt un d reichlic h aus dem bis heut e nich t zugängliche n Ma -
saryk-Archi v geschöpft . Weiter e Beiträge un d memoirenartig e historisch-politisch e Er-
örterunge n zu diesem Thema : Š r o b á r , Vavro: Československ á otázk a a „hlasisiti" . 
Přud y 2 (1927) 205, 267; J a n š á k , Stefan : Život dr a Pavla Blahu . I —I I . Trnav a 
1947; B a r t u š e k , }.: M . R. Stefánika . Pra g 1954; R a j c h l , R. : M . R. Štefánik . 
Pra g 1947; Stefanikov á paríšská léta . Pra g 1937; Štefánik , voják a diplomat . Pra g 
1948; weiterhin : Albert P r a ž á k s neuere r Beitrag : T . G . M a s a r y k a Slovensko . Pra g 
1937. Hinsichtlic h des tschechoslowakische n Standpunkte s der slowakischen Jungin -
telligen z um 1900/191 0 siehe den deklarative n Artikel „Naš e Slovensko " in der Zeil -
schrift Prúd y 2 (1910/11 ) 70; Mila n H o d ž a s deklarative r Vortrag"in Pra g wurd e 
auc h in Prúd y 1 (1909/1910 ) 222 veröffentlicht . Ein e Gesamtdarstellun g von T . G . Ma -
saryks Wirken in de r Slowakei finde t sich in Zdeně k T o b o l k a s Československ é 
dějiny. Bd. 3, Tei l 2, S. 356. Ube r T . G . Masaryks , Kare l Kramář s un d Svetozá r Hur -
ban-Vajanský s Beziehunge n siehe Kare l K r a m á ř s Erinnerungen : Paměti . Pra g (o . J. ) 
111—112. Übe r die tschechoslowakisch e Zeitstimmun g am End e des 19. un d Anfang 
des 20. Jahrhunder t siehe weiter : K á l a l , Kare l (de r Gründe r de r Československ á 
Jednota , übrigen s Studienrat) : Di e Unterdrückun g der Slowaken durc h die Magyaren . 
Pra g 1902; sowie L. K u h n s Aufsatz: Literárn á činnos t Karl a Kálala . Prúd y 14 
(1930) 55. Mila n Hodža s in den 1930 er Jahre n in Pra g veröffentlicht e gesammelt e 
Schrifte n — Články , reci , štddie . 1—5 — sind als äußers t wertvolle Fundgrub e zu 
betrachten , die Zeitstimmun g unmittelba r kenne n zu lernen . Übe r das Proble m des 
„Hlasismus " siehe L. H o l o t i k s scho n erwähnt e Arbeit , vor allem S. 30, 44, 52 ff., 
wo Masaryk s un d der Hlasistengrupp e gegenseitige Beziehunge n insofer n behandel t 
(un d abgeurteilt ) werden als Ausdrucksforme n des aufeinande r Angewiesensein s der 
liberal-radikale n tschechische n un d slowakischen Bourgeoisie . Diese r Stellungnahm e 
zufolge nimm t L. H o 1 o t í k als KP-Historike r eine ablehnend-negierend e Haltun g 
gegen Masary k un d die Hlasiste n ein , den n letzte n Ende s war sein Zie l die Demy -
thologisierun g des ideologische n Erbe s Masaryk s un d dessen slowakische r Jünger , 
nac h dem 1918er Umstur z vornehmst e Protagoniste n der tschechoslowakische n Ein -
heitspolitik . Eine m ganz anderen , wahrscheinlic h auc h parteipolitisc h beeinflußte n 
Standpunk t begegnet ma n in eine m neuere n Sammelwer k de r Tschechoslowakische n 
Akademi e der Wissenschaften : Filosofie v dějinác h českéh o národa . Protoko l celostátn í 
konferenc e o dějinác h české filosofie v Libiciec h ve dnec h 14.—17. dubn a 1958. Pra g 
1958. Zwei Studie n dari n beschäftige n sich mi t dem Proble m T . G . Masaryk : 
R i c h t a , Radovan : O podstat ě sociologick é a filosofické soustavy Masarykism u 
(S. 186). un d B o d n á r , Ján : T . G . M a s a r y k a Hlasizmu s (S. 222). Beiden Arbeiten 
liegt ein verstehende s un d elastische s marxistische s Verhalte n zugrunde , das von der 
starre n dogmatische n Auffassung von J. K ř í ž e k un d L. H o l o t i k in bezu g auf 
T . G . Masaryk s Denke n un d Handel n diametra l abweicht . Radova n Richta s Aufsatz 
schilder t den ideologische n Werdegan g des Philosophe n un d Weltdeuter s T . G . Ma -
saryk un d die Quelle n seines Positivismu s un d sog. Realismus . I n historisch-politische r 
Hinsich t weist der Auto r darau f hin , daß sich der 1880 mi t der katholische n Kirch e 
offen brechend e T . G . Masary k scho n 1876 als „liberale r Jungtscheche " bekannte . 
Já n Bodnár s Aufsatz heb t angesicht s T . G . Masaryk s Einflusses auf die jungen Slo-
waken folgende s hervor : Di e Bewegung der sog. Hlasisten , also de r Grupp e der Zeit -
schrift Hlas , bedeutet e von vornherei n die politisch e Aktivierun g der nationalbewußte n 
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Intelligen z für die nationale , sittlich e un d kulturell e Wiedergebur t der slowakischen 
Nation . De r Bewegung lag der Widerstan d gegen die Magyarisierung , die konserva -
tiven un d russophil-romantische n Verhaltensweise n von Turčánsk ý Svatý Marti n un d 
die Entscheidun g für die volkliche Demokrati e zugrunde . T . G . Masaryk , sich selbst 
diesma l auc h als Slowake bekennend , war der einzige ideologisch e Führe r de r 
Hlasiste n un d Urhebe r des moderne n slowakischen Programms , das den Zeitumstände n 
zufolge kleinbourgeoise n Gepräge s sein sollte . Element e der Einflußnahm e T . G . Ma -
saryks auf die jungen Slowaken waren : Konkretismus , Pluralismus , Objektivismus , 
Individualismus , Aktivismus (also die Erkenntnis , daß die Ta t als Urquell e des Ge -
schick s anzuspreche n sei), Realismus , sowie die sog. Kleinarbei t (drobn á práce ) un d 
in eine m nich t unerhebliche n Ausmaß e auc h der revidiert e Marxismu s Bernsteinsche r 
Prägung . De r slowakische Verfasser gelangte zu r Erkenntnis , da ß T . G . Masaryk s 
Wirken in der Slowakei positi v zu bewerte n sei, den n die Hlasistenbewegun g ist unbe -
ding t als eine Vorstufe de r tschechoslowakische n Einhei t un d der sozialen Gerechtig -
keit anzusprechen . 

Sowoh l in Anbetrach t der quellenmäßige n Kenntni s der durc h T . G . Masaryk s Wir-
ken in der Slowakei heraufbeschworene n Hergäng e wie auc h zu r Erkenntni s des zer-
setzende n Untergrund-Charakter s dieser Bewegungen ist das Studiu m der jungslowa-
kische n Zeitschrif t H l a s 1—5 (1898—1903) unerläßlich . Dasselb e läß t sich sagen 
von den erste n Jahrgänge n de r Revu e von T . G . Masaryk , N a š e d o b a ; letzter e 
ist auc h für die modern e tschechisch e Ideengeschicht e von besondere r Wichtigkeit . 
Unsere s Wissens habe n sich bisher die deutschen , slowakischen un d magyarische n 
sowie die westliche n historische n Wissenschafte n mi t diesem Them a bedauerlicher -
weise noc h nich t auseinandergesetzt , un d dami t den unmittelbare n un d tiefere n Ein -
blick in die Urgründ e des moderne n tschechische n demokratisch-imperialistische n 
Werden s un d Garen s versäumt . I n diesem Zusammenhan g mu ß auc h auf ein andere s 
Versäumni s der an den tschechoslowakische n Geschichtsprobleme n interessierte n deut -
schen , slowakischen un d magyarische n Geschichtsschreibun g un d Deutun g hingewiesen 
werden . Währen d ma n sich deutscher- , slowakischer - un d magyarischerseit s ver-
schiedene r zeit -  un d parteipolitische r Propagandaarbeite n in den Jahre n 1938—1944 
übe r die Tschechoslowake i befleißigte, versäumt e ma n währen d der großdeutsche n 
Besatzun g Böhmen s vollkommen , das auf de r Prage r Burg befindlich e Masaryk-Archi v 
historisch-kritisc h zu bearbeite n bzw. dessen Materia l zu veröffentlichen . Bis zum 
Zusammenbruc h der erste n tschechoslowakische n Republi k un d erneu t nac h den neue n 
Umsturzjahre n 1945 un d 1948 stellte un d stellt das Masaryk-Archi v ein der wissen-
schaftliche n Allgemeinhei t nich t zugängliche s Geheimmateria l dar , das gegenwärti g 
KP-parteipolitisc h bearbeite t un d demzufolg e wiederu m nu r in Bruchstücke n un d ge-
wissen aktuelle n politische n Interesse n gemä ß der Öffentlichkei t bekann t gemach t 
wird, wie dies J. Křižek s un d L. Holotik s scho n zitiert e Werke , in dene n T . G . Ma -
saryks prowestliche , bourgeois e un d antirussisch e Stellungnahm e „entlarvt " wurde , 
deutlic h beweisen. 

Was den Gehal t von H l a s anlangt , habe n wir folgende Artikel un d Veröffent -
lichunge n als Unterlage n unsere r Schilderun g verwendet : T . G . M a s a r y k : Jak 
pracovat ? 2 (1900) 6; Berich t von dem Prage r Hus-Fes t un d dari n die wörtlich e Wie-
dergab e de r Festred e T G . M a s a r y k s mi t offenen Anspielunge n auf die tschecho -
slowakische Einhei t als menschliche s un d soziales Problem , 2 (1900) 40; Vavro S r o -
b á r s Leitartikel , 2 (1900) 1., gegen die sog. gendarmisch e Takti k der führende n 
slowakischen Journaliste n (d . h . Svetozá r Hurban-Vajansk ý un d Josef Škultéty ) gegen 
die modern e Jugend ; Šrobár s Ausführunge n beinhalte n auc h eine n heftigen Angriff 
gegen die slowakischen Katholike n un d dere n Tageszeitung , die K a t o l i c k é N o -
v i n y . I n Igo r H r u š o v s k ý s wirtschaftspolitische r Spalte , 2 (1900) 161, wird die 
vcrwaltungstechnisch e un d schulisch e Magyarisierun g mi t der konservative n Haltun g 
de r Grupp e von Turčánsk ý Svatý Marti n zusamme n als letzt e Ursach e des slowaki-
schen Volkselends hingestellt . 

Seh r interessan t ist hinsichtlic h der Krise der slowakischen Jugen d am End e des 
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19. Jahrhunder t ein Bericht , dessen Gegenstan d Anto n Š t e f á n e k s am 7. August 
1899 in Liptovský Svatý Mikulá š gehaltene r Vortra g übe r die Wiene r Slowaken ist, 
2 (1900) 85. Nac h Anto n Š t e f á n e k , dessen Wirken eine nich t zu unterschätzend e 
Wichtigkei t in der moderne n tschechoslowakische n Einheitsideologi e un d im Kreise 
T . G . Masaryk s zukommt , folgte der damal s scho n seit etwa dreißi g Jahre n bestehend e 
slowakische akademisch e Verein in Wien , „Ta t ran" , nu r schöngeistige n un d literari -
schen Zielsetzungen , die sich von vornherei n als unfähi g erwiesen , sowohl eine de-
mokratisch e national e Mission als die ersehnt e tschechoslowakisch e Einhei t zu be-
wirken . De m „Ta t r an " galt lediglich die slowakische Intelligen z als die slowakische 
Nation , nich t aber da s Volk, nich t die Arbeiterschaft , nich t einma l die tschechische n 
Brüde r in Wien . Di e Folg e dieser Unmöglichkeit , berichtet e Anto n Štefánek , war eine 
tiefe Spaltun g unte r den in Wien studierende n jungen Slowaken . De r aktive Tei l 
verließ den „ T a t r a n " un d vereint e sich mi t der tschechische n akademische n Jugend , 
teils in dem neugegründete n tschechoslowakische n Verein „Národ" , teils in de r scho n 
seit Jahrzehnte n bestehende n tschechische n Verbindun g „Jungmann" . De r Urhebe r 
dieses Werdeganges , sagte Anto n Štefánek , war de r sich in Wien betätigend e mähri -
sche Slowake, Dř . B e z d ě k . 

I m Zusammenhan g mi t de m tschechische n un d slowakischen studentische n Lebe n 
in Wien u m die Jahrhundertwend e sind noc h folgende Aspekte zu erwähnen , die 
grundlegend e Wichtigkei t für das Werde n des moderne n Tschechoslowakismu s un d 
für die gesamtslawisch e Ideologi e un d Wissenschaf t haben : 1. Matthia s M u r k o , der 
bedeutend e österreichisch-slowenisch e Literaturhistoriker , nachhe r Professo r in Gra z 
un d Prag , wurd e de r Bedeutun g von Já n Kollá r erst im Kreise seine r slowakischen 
un d tschechische n Freund e gewahr ; als Fruch t seine r Beziehunge n zu den jungen 
Tscheche n un d Slowaken entstan d sein bis heut e anerkannte s Werk : Deutsch e Ein -
flüsse auf die Anfänge de r böhmische n Romanti k (Kollá r in Jena) . Gra z 1897, wie 
der Verfasser in de r Vorred e auc h offen darlegt . 2. Di e Wiene r tschechische n un d 
slowakischen akademische n Verbindungen , dere n Mitgliede r — mei t Juriste n un d 
Medizine r — mi t den tschechische n un d slowenische n Lehrkanzelinhaber n für die 
Slawistik un d osteuropäisch e Geschicht e an der Philosophische n Fakultä t der Uni -
versität zu Wien in Kontak t standen , habe n sich ständi g u m die Erneuerun g des Dich -
terruhme s un d Sendungbewußtsein s von Já n Kollá r bemüh t un d Kollár s Bedeutun g 
für die Tscheche n un d Slowaken sowie für alle Slawen in jeder Hinsich t propa -
gandistisc h betont . Auch Matthia s Murko s Erstlingswer k sowie seine spätere n Ar-
beite n übe r Kollár , wobei Kollár s slowakische Anfänge als tschechisch e Aussagen 
bewerte t wurden , entstande n unte r den Ägiden dieses u m sich greifende n tschecho -
slowakischen Zeitgeistes , dessen Urhebe r nac h de r Zeugenschaf t der damalige n 
tschechische n Publizisti k T . G . Masary k war. Da s Erb e Já n Kollár s stellte eigentlic h 
den Leitster n der Masaryk-Zeitschri f t „Naš e doba " dar , siehe darübe r u. a.: T . G . M a -
s a r y k : Slovanská studie . Já n Kollár a vzájemnost . Naš e doba . 1 (1894) 481, 588, 
655, 721, 822, 891. De r zitiert e umfangreich e Aufsatz, worin Kollár s moralisch e un d 
politisch e Bedeutun g für die tschechisch e un d slowakische Miser e sowie die slawische 
Demokrati e hervorgehobe n un d Kollár s tatsächlich e reaktionär e Verhaltensweise n un d 
Aussagen einfac h weggeleugnet wurden , wurd e für die tschechisch-slowakisch e neuer e 
Politi k in demselbe n Ausmaß e richtungweisend , wie Masaryk s später e Arbeit übe r 
Havlíček-Borovsk ý (1904) , den andere n große n Urhebe r der moderne n tschechoslo -
wakischen Einheitsidee . 3. Já n Kollár s tschechische s un d slowakisches geistiges Erb e 
erlebt e durc h die Wiene r tschechisch e un d slowakische Verbindun g seine ideologisch e 
un d praktisch-politisch e Wiedergeburt . Di e in dieser Hinsich t geleistete Arbeit un d 
Umdeutun g ist auc h als Ausgangspunk t de r moderne n Kollár-Forschun g un d Inter -
pretatio n anzusprechen ; siehe darübe r das Sammelwer k der vereinte n Wiene r tschechi -
sche n un d slowakischen akademische n Jugend : Já n Kollá r (1793—1893) Sborní k stat í 
o životě, působen í a literárn í činnost i pěvce „Slávy Dcery" . N a oslavu jeho stoletýc h 
narozeni n redakc í Františk a P a s t r n k a vydali Český Akademick ý Spole k ve Vidni 
a Slovenský Akademick ý Spolo k „ T a t r a n " vo Viedni . Ve Vidni 1893. De r Redakteu r 
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der noc h zweisprachig , also tschechisc h un d slowakisch, veröffentlichte n Festschrift , 
F . P a s t r n e k , der tschechisch e Literaturhistoriker , gehört e auc h zum Kreise 
T . G . Masaryk s un d ha t sich für die modern e tschechisch-slowakisch e Einhei t in 
mehrere n populärwissenschaftliche n Werke n hervorgetan . 

Di e Wirksamkei t der Hlas-Grupp e un d dami t die ideologisch e un d weltanschaulich e 
Grundlegun g de r tschechoslowakische n Republi k ist aus folgende n Stellungnahme n 
erkennbar : Heftig e Angriffe gegen die katholisch e Kirch e als Orga n de r Reaktio n 
un d Verdummun g des einfache n Volkes, 2 (1900) 367; Parallel e zwischen de r Ger -
manisierun g un d Magyarisierun g (ebenda) ; Angriffe un d Beschuldigunge n gegen die 
konservativ e Grupp e von Turčánsk ý Svatý Marti n als Hor t der Reaktio n un d Rück -
ständigkeit , 3 (1901) 33 un d 4 (1902) 1; in derselbe n Numme r das Program m der 
Hlasisten , an Han d de r tschechische n Erfahrunge n von Mila n Hodž a entworfen ; 
weitere Angriffe gegen Svetozá r Hurban-Vajansk ý un d Josef Škultéty , teils von Mila n 
H o d ž a , teils von Vavro Š r o b á r verfaßt , 3 (1901) 174, 249 usw. Übe r die demo -
kratisch e slawische Solidaritä t in Hlas , 3 (1901) 102: übe r die jungslowenisch-demo -
kratisch e Bewegung, 3 (1901) 122; übe r Havlíček-Borovský , 5 (1903) 8: Vavro Š r o -
b á r würdigt die epochal e Bedeutun g T . G . Masaryk s in der slowakischen Wieder -
geburt . Übe r die damal s gemeinsam e Fron t de r freidenkenden-antikatholische n 
Hlasiste n un d Masarykiste n mi t den slowakischen Katholike n bzw. dem seine Lauf-
bah n gerad e damal s un d mi t Hilfe de r Hlasiste n antretende n Andre j H l i n k a , siehe 
3 (1901) 367: Andre j Hlinka s lange un d pathetisch e Stellungnahm e gegen die Kon -
servativen von Turčánsk ý Sväty Marti n un d dere n Tageszeitun g Národni e noviny , 
ein nachhe r slowakischerseit s völlig totgeschwiegene r zeitgeschichtliche r Beitrag , in 
dem Andre j Hlink a noc h als fortschrittlich-volkliche r un d demokratische r Politike r 
un d keineswegs als authoritär e Persönlichkei t in Erscheinun g tritt . Übe r den Stand -
punk t der Hlasiste n in der Judenfrag e siehe die Rezensio n von W h i t e : Th e Moder n 
Jew. Londo n 1898, in : 5 (1903) 19. Allem Anschei n nac h ha t T . G . M a s a r y k den 
anonyme n Artikel veranlaßt . Obwoh l die wirtschaftliche n Fähigkeite n des Judentum s 
als nachahmenswer t bezeichne t wurden , ha t sich der Verfasser der Rezensio n heftige 
Aussagen gegen die Wirtschaftshegemoni e de r Jude n un d die jüdisch e Hochfinan z 
erlaubt . Fedo r H o u d e k s Berich t übe r eine n amerikanische n Vortra g T . G . M a -
s a r y k s in de r U n i t a r i a n H i s t o r i c a l S o c i e t y übe r das „los-von-Rom -
Problem" , 5 (1903) 21, ist auc h äußers t interessan t für die weltanschaulich e Grund -
legun g de r Hlas-Gruppe . Di e Los-von-Rom-Bewegun g sei nac h T . G . Masary k nich t 
nu r ein deutsch-liberale s ode r deutsch-nationale s Erbgu t im reaktionäre n Altöster -
reich , alle große n Phänomen e des neuere n österreichische n Geisteslebens , so z. B. 
Lenau , Grillparzer , Anastasiu s Grün , Anzengruber , Rosegger usw., sagte Masaryk , 
seien Freidenke r un d Antikatholike n gewesen, sonder n auc h eine slawische Bewegung, 
vor allem tschechisch-nationale n Inhalts . Di e österreichisch e klerikal e Reaktio n sei 
verantwortlic h für die Entkirchlichung . Ähnliche s läß t sich von de r russische n Ent -
kirchlichun g sagen: die stur-unnachgiebig e Haltun g des Zarenregimes , das seine Herr -
schaft übe r die Seelen staatskirchlic h untermauer t hat , ist letzte n Ende s verantwortlic h 
für die russische Krise . Di e weitere n Beiträge von Hlas , in dene n die slowakische Schul -
frage, die Magyarisierung , die Wahlen , die vermeintlic h promagyarisch e Haltun g des 
slowakischen katholische n Klerus , der Alkoholismu s als Folg e der jüdische n Wirt -
schaftshegemoni e un d de r Magyarisierun g usw. behandel t wurden , waren auc h voll 
eine r sog. progressiven Tendenz . Hinsichtlic h de r volksaufklärerische n un d erzieheri -
schen Tätigkei t der Hlasiste n mi t den Theme n un d Orte n de r Vorträge , siehe Pavo l 
B1 a h o s Bericht , in dem die Bedeutun g der tschechische n Ratschläg e un d Erfahrun -
gen nachdrücklic h beton t wird: 3 (1901) 1. I n demselbe n Jahrgan g wird Masaryk s 
Naš e doba mehrmal s als maßgebend e Autoritä t in der slowakischen Sach e zitiert , 
so z.B. : S. 240, 261, 295 usw.; so auc h in Vavro Š r o b á r s wuchtige m un d wüten -
dem Angriff gegen Svetozá r Hurban-Vajanský s „Kotlin" . An Han d des ablehnende n 
Urteil s von „Naš e doba " wird Hurban-Vajanský s Schaffen als de r slowakischen Gegen -
wart un d Zukunf t unwürdi g verurteilt : 3 (1901) 76. 
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Di e Monatsschrif t „ N a š e d o b a", von T G . M a s a r y k herausgegebe n un d bei 
dem vornehme n Prage r Verleger, Josef L e i c h t e r , veröffentlicht , ist in jeglicher 
Hinsich t für die ganz modern e tschechisch e un d slowakische Entfaltun g äußers t be-
deutsa m geworden . I n bezu g auf unser e Darstellun g habe n wir die erste n vierzeh n 
Jahrgäng e dahingehen d zu analysiere n versucht , inwiefern die Masaryksch e Monats -
schrift ausschlaggeben d für die slowakische un d nordungarisch e Umwandlun g war. 
Ein e Analyse de r Wichtigkei t von „Naš e doba " für die modern e tschechisch e welt-
anschaulich e Entwicklun g mußt e im allgemeine n vernachlässig t werden , den n es ging un s 
diesma l u m die slowakische Provinz . Nu r insofer n habe n wir un s mi t eine r ideologi -
schen Analyse von „Naš e doba " zu befassen vermocht , als in den Beiträge n welt-
anschauliche n Gehalt s Materia l für die slowakische Umwandlun g erkann t werden 
konnte . — I n 1 (1894) finden wir den langen Berich t des tschechische n Literatur -
historikers , J . J a k u b e c , übe r die Kollár-Feierlichkeiten ; dari n die Betonun g von 
Kollár s einigend-zeitpolitische r Bedeutun g für Tscheche n un d Slowaken (S. 109). 
T . G . Masaryk s große Kollár-Studi e in demselbe n Jahrgan g wurd e scho n oben als 
ideengeschichtliche r Ausgangspunk t für die modern e tschechisch-slowakisch e Einheits -
ideologi e un d den antideutsch-antimagyarische n demokratische n Slawismus erwähnt . 
Ein langer , tiefgehende r un d eine sehr gründlich e Informierthei t verratende r Berich t 
behandel t die slowakische Situatio n (S. 440). Di e Ursache n der slowakischen Miser e 
seien die Ide e un d Wirklichkei t des zentralisierte n einnational-magyarische n Staate s 
Ungarn , dessen Ideologi e — obwoh l dualistisc h gemilder t — unmittelba r auf die 
Kossuthisch e Politi k zurückgehe , weiter das magyarisch e Schulwesen , die magyarische n 
Wahle n un d die fast selbstgewollte Magyarisierun g der katholische n Kirch e in Nord -
ungarn . De r Berich t versuch t — dari n offenbar t sich das erste Ma l die weltanschau -
liche Voreingenommenhei t des Masaryk-Kreise s gegen die katholische n Slowaken —, 
den Katholizismu s selbst als eine de r wichtigste n Ursache n der Entnationalisierun g 
in de r Slowakei hinzustellen . De r Berich t beschwör t zugleich die Slowaken , mi t den 
Rumäne n Siebenbürgen s gemeinsa m gegen die Magyare n vorzugehen . Allem Anschei n 
nac h war de r Verfasser des anonyme n Berichte s der in Rumänie n wirkend e slowaki-
sche Journalis t un d Wirtschaftspolitike r Gusta v A u g u s t i n y (1851—1910), eine 
de r rätselhafteste n un d interessanteste n Persönlichkeite n dieses Krisen - un d Über -
gangszeitalters , de r als erste r ideologische r un d praktische r Urhebe r der tschechisch -
slowakisch-rumänische n Zusammenarbei t gegen die Magyare n bzw. Österreic h gilt. 
Als solche r ist Gusta v Augustin y eigentlic h der wirkliche Begründe r der „Kleine n 
Entente " un d dami t zugleich Vorläufer von Mila n Hodža , T . G . Masary k un d E. Bene š 
zu betrachten . De r Artike l ist auc h eine wichtige zeitgeschichtlich e Quell e für die 
Situatio n de r der Heima t un d der nordungarische n Schule n verwiesenen slowakischen 
Jugend . 

I n 2 (1895) ha t sich T . G . M a s a r y k mi t de r cyrillomethodianische n Ide e befaßt 
(S. 46, 135, 238). Obwoh l die sentimental e Bindun g des slowakischen katholische n 
Kleru s an die Ide e von Cyrill-Metho d nich t ausdrücklic h angegriffen wurde , war der 
Verfasser von vornherei n de r Auffassung, der Kul t der Slawenaposte l wurde in Böh-
me n un d Mähre n seiten s de r österreichisch-böhmisch-hochfeudale n Reaktio n (z. B. 
Gra f Clam-Martinic ) aufgezogen , u m mi t dessen Hilfe dem moderne n Freikirchentu m 
un d de r zeitgenössische n Auslegung des Hussitismu s machtpolitisc h un d ideologisc h 
entgegentrete n zu können . Unmittelba r auf die Slowakei bezo g sich die große un d 
grundlegend e Studi e Jarosla v V1 c e k s übe r P . J . Šafařík in Jg. 2, in der Šafařík 
nebe n Kollá r als ideologische r Urhebe r de r tschechoslowakische n Einhei t un d de r 
demokratische n Nationalide e dargestell t wurde (S. 673, 799, 898, 1093). I n 3 (1896) 
finde t sich wiederu m eine bitter e un d tiefgehend e Lageanalys e de r slowakischen Po -
litik; es ist nich t ausgeschlossen , da ß der anonym e Auto r T .G .Masa ry k selbst war, 
wenigsten s lassen die Gedankengäng e un d der Stil des Artikels darau f schließen . Es 
wurd e dari n die magyarisch e katholisch e Volksparte i un d die katholisch e Kirch e 
Nordungarn s schar f angegriffen, nich t minde r aber auc h die evangelisch e slowakische 
Geistlichkei t wegen ihre s Eigennutze s un d ihre r konservative n Rückständigkeit , derzu -
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folge sie Parte i für die Konservative n von Turčánsk ý Svatý Marti n ergriff. Zugleic h 
wurd e mi t der Tageszeitun g von „Turčánsk ý Svatý Mar t in" : Národni e Novin y heftig 
polemisier t un d Kare l Havlíček-Borovsk ý als Musterbeispie l für die Slowaken hin -
gestellt . Einzi g un d allein durc h die tschechisch e Parteinahm e könn e die slowakische 
Miser e behobe n werden . Karo l S a l v a , der volkstümlich e evangelisch e Schriftstelle r 
un d eine r der erste n tschechoslowakisc h eingestellte n slowakischen Halbgebildete n des 
Zeitalters , galt vermög e seine r Agitation auc h als Musterbeispie l für die „Naš e doba" . 
Dagege n seien die verschiedene n Vereine in „Turčánsk ý Svatý Mart in " (Živena , der 
slowakische Museumverei n usw.) nu r Brutstätte n de r Rückständigkei t un d der geisti-
gen Trägheit . Ein e großaufgemacht e Abhandlun g beschäftig t sich in 3 (1896) mi t 
Já n Szmetanay s Broschür e „Slovensko " (S. 850, 940). De r Verfasser ha t sich als „c " 
angegeben , allem Anschei n nac h war es Jarosla v Vlček. Da s Jah r 1876 wird als An-
fang der moderne n tschechoslowakische n Einheitsbestrebunge n erwähnt . Damal s hatt e 
der tschechisch e Volkskundle r un d Dichter , Adolf H e y d u k , mi t seinen Wanderun -
gen un d slowakischen Gedichte n begonnen . De m Kritike r „č " schien Szmetanay s 
Werk nich t genügen d realistisc h zu sein, obwoh l die Grundthesen , so z. B. die Lehr e 
übe r die Schädlichkei t der Sprachrefor m von L. Stúr , seinem Gefalle n begegneten . 
I n 5 (1898) 1049 finde t sich de r Jahresberich t des „Československ á Jednota" , wonac h 
folgende Mitte l für die Unterstützun g der Slowaken verwende t wurden : 1200 Gulde n 
für Einkäuf e tschechische r Büche r für die Slowakei ; 1245 Gulde n als Stipendie n für 
slowakische Studente n in Böhme n für das Studienjah r 1897/98 ; für das Studienjah r 
1898/9 9 wurde n dagegen scho n 3495 Gulde n für die Slowaken in Böhme n in Aussicht 
gestellt . Auf S. 1054 finde t sich ein ausführliche r Berich t übe r die Tätigkei t von 
„Hlas" , worin die jungtschechisch e Politi k als Beispiel der Hlasiste n erwähn t un d ih r 
Program m als Grundlag e der sittliche n Wiedergebur t un d Erneuerun g der Slowaken 
erklär t wurde . Nac h wiederholte n wuchtige n Angriffen gegen „Turčánsk ý Svatý Mar -
tin" , das als unwürdi g des geistigen Erbe s von Kollár , Šafařík un d Palack ý „bloß -
gestellt " wurde , wurd e die Aussage Kare l Havlíček-Borovský s in Erinnerun g zurück -
gerufen : in de r Slowakei liege das Schwergewich t des ganze n tschechische n nationale n 
Lebens . 

De r Jg. 5 (1898) ist auc h in andere r Hinsich t wichti g für die modern e tschechisch -
slowakische weltanschaulich e un d ideologisch e Spaltung . T . G . M a s a r y k s zwei 
dari n veröffentlicht e Abhandlungen , dere n Gegenstan d die religiöse Krise des mo -
derne n Mensche n einerseit s (S. 32), die positive Bewertun g des revisionistische n 
Marxismu s anderseit s (S. 289) gewesen ist, sowie die gegen den Hauptvertrete r der 
russische n orthodoxe n Kirch e un d Seele der russische n Reaktion , Pobjedonoszew , ge-
richtete n Angriffe (S. 971, S. 1088) habe n die slowakischen Konservative n zutiefst 
verärgert . Ebens o war es auc h mi t den kritische n Analysen des Klerikalismu s (S. 104, 
532, 609). I n 6 (1899) befaßt e sich T . G . M a s a r y k mi t eine r neue n historisch -
politische n Deutun g des tschechische n un d slowakischen Freiheitsjahre s 1848 (S. 161), 
womi t er seine slowakischen Gegne r wiederu m herausforderte . Ein anonyme r Verfasser 
(„F" ) beschäftigt e sich mi t de r christlich-soziale n Politi k (S. 259), dere n katholisch e 
Grundlage n er als unannehmba r für die tschechisch e Erneuerun g erklärte . Ander e 
Autore n (F . M o k r á č e k un d Josef S k a l á k ) habe n sich mi t den zeitgenössische n 
Probleme n des Marxismu s tiefgehen d auseinandergesetz t un d ihm gegenübe r eine n 
positiven Standpunk t bezogen (S. 339, 812). I n demselbe n Jahrgan g wurd e auc h die 
historisch-politisch e Diskussio n zwischen T . G . M a s a r y k un d dem Historike r Ja -
roslav G o 11 das erste Ma l ausgetrage n (S. 549), wobei Masary k sich veranlaß t fühlte , 
die aufklärerische n un d fortschrittliche n Ideal e Palacký s gegen Goll s Historismu s zu 
verteidigen un d Gol l eine s „offiziellen Patriotismus " gesamtösterreichischc r un d re-
aktionäre r Prägun g zu bezichtigen . Auch die andere n Studie n T . G . M a s a r y k s in 
den Jahrgänge n 7 (1900) un d 8 (1901) übe r den revisionistische n Marxismu s (S. 81) 
ode r die soziologisch e Method e (S. 1, 98, 173, 662, 735, 882, 904) waren keineswegs 
daz u geeignet , ihm die Sympathie n der konservative n slowakischen Führe r zu ge-
winnen . I n 8 (1901) 632 finde t sich ein mi t ,,-n " signierte r Berich t — allem Anschei n 

226 



nac h war der Verfasser Anto n Š t e f á n e k —, in de m das für die slowakische 
Führun g um diese Zei t sehr heikl e Them a Alkoholismu s behandel t wurde . Scho n der 
Ti tel : „De r Alkoholismu s un d die slowakische Vertretung " war sehr ironisc h ge-
staltet ; im weitere n ha t sich der Verfasser bitter , satirisch un d angreifen d darübe r 
ausgesprochen , die ganze slowakische Führungsschich t un d das ganze slowakische 
Volk leide an Alkoholismus . Auf de r Wiene r Konferen z der antialkoholische n Be-
wegung seien die Slowaken allein durc h Dr . Pavo l B l a h o , den Redakteu r von „Hlas " 
vertrete n gewesen, den n nu r in de r „Hlas " werde gegen den Alkoholismu s in der 
Slowakei gerungen . Di e Führun g in „Turčánsk ý Svatý Mart in " sei dem Alkoholismu s 
dagegen keineswegs abgeneigt . I n 8 (1901) ha t T . G . Masary k unte r de m durch -
sichtigen Pseudony m „ M " die Führun g in „Turčánsk ý Svatý Mart in " wiederu m heftig 
angegriffen un d sie nich t nu r der Reaktion , sonder n auc h der sittliche n Verrohun g 
bezichtigt . 

I n 9 (1902) lesen wir die Erwiderun g T . G . M a s a r y k s gegen Hurban-Vajanský s 
„Kotlin " (S. 66). Theme n der kritische n Abhandlung : Hurban-Vajanský s oligarchischc , 
unmenschliche , tyrannisch e un d unästhetisch e Lebensform ; die Korruptio n von „Tur -
čánsk ý Svatý Mart in " un d die dunkle n Geldsache n der konservative n slowakischen 
Führung ; Idealisierun g des verrottene n nordungarisch-slowakische n Adels; Naivitä t 
un d Oberflächlichkeit ; deutsch e Romanti k un d falscher Sentimentalismus ; Plagia t aus 
Dostojewskij s Romane n usw. — I n 11 (1904) lesen wir eine n heftigen Angriff auf 
den slowakischen Linguiste n Sam o Czambel ; der Verfasser, ein E- S m e t á n k a , 
beschwert e sich darüber , da ß Czambe l die slowakische Sach e den Magyare n verrate , 
wobei ihm von de r Grupp e von „Turčánsk ý Svatý Mart in " fleißige Freundschafts -
dienst e geleistet würde n (S. 711). I n 12 (1905) began n die „Naš e doba " regelmäßi g 
sehr gründliche , aber zugleich sehr tendenziös e Bericht e übe r die slowakische Situatio n 
zu veröffentliche n (S. 40, 200, 363, 530, 688), in dene n die Bedeutun g un d bahn -
brechend e Wichtigkei t de r Hlas-Grupp e un d der Agitation von Mila n H o d ž a , sowie 
dessen Tätigkei t im Budapeste r Parlamen t beton t wurde . Mila n Hodž a wurd e zugleich 
gegen die Angriffe un d Anschuldigunge n der „Národni e Noviny " in Schut z genommen . 
Ein ausführliche r Berich t in 14 (1907) befaßt e sich mi t de r Tätigkei t de r slowakischen 
Abgeordneten , vor allem Mila n H o d ž a s un d Ferdinan d J u r i g a s , im ungarische n 
Parlamen t (S. 293, 522), wobei die „Naš e doba " besonder s hervorhob , de r Wirksam -
keit der Slowaken in Budapes t liege von vornherei n die Ideologi e des Hlas-Kreise s 
zugrunde . 

Manche s für die Slowaken un d die damalig e österreichisch e un d ungarisch e Politi k 
Wichtige un d Interessant e mußt e in dieser Zusammenstellun g der ideologische n 
Quelle n des Masaryk-Problem s übergange n werden ; nu r nebenbe i sei bemerkt , daß 
die „Naš e doba " an un d für sich eine mustergülti g redigiert e un d eine ein sehr hohe s 
westeuropäische s Nivea u vertretend e Zeitschrif t war, die sich auc h den Magyare n 
gegenübe r verhältnismäßi g objektiv, ja sogar anerkennen d verhielt , wenn es nich t um 
die slowakische Sach e ging. 

I n Anbetrach t der Nachwirkun g von T . G . Masaryk s Untergrundarbei t in de r un -
garisch-magyarische n Politi k beriefen wir un s im allgemeine n auf folgende gedruckt e 
Quellen : Protokol l des ungarische n Abgeordnetenhause s („Országgyulés i Napló") , 
dari n die ursprüngliche n Text e der Rede n der slowakischen Abgeordneten , vor allem 
Mila n Hodžas ; die sich mi t T . G . Masaryk s Wirkun g anerkennen d befassende radikal e 
Budapeste r Monatsschrif t „Huszadi k Század " (Hrsg . Oskar Jászi) , die Budapeste r 
radikal e Tageszeitun g „Világ" usw. 
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IM P A R L A M E N T DER E R S T E N 
T S C H E C H O S L O W A K I S C H E N R E P U B L I K 

Erinnerungen eines sudetendeutschen Abgeordneten 1920—1938 

Von Felix von Luschka 

1920—25: Vom deutschen parlamentarischen Verband zum Aktivismus. 

Gemäß § 1 der Verfassung war der tschechoslowakische Staat eine demo-
kratische Republik, deren gesetzgebende Gewalt die Nationalversammlung 
auszuüben hatte, die aus zwei Kammern bestand, dem Abgeordnetenhaus 
mit 300 Abgeordneten und dem Senat mit 150 Senatoren. Im ganzen gab 
es vier Wahlperioden: 1920 bis 1925, 1925 bis 1929, 1929 bis 1935 und 
1935 bis zum 16. März 1939. Die deutsche Vertretung in der Nationalver-
sammlung hielt immer ungefähr den gleichen Stand. Die Durchschnittszif-
fer betrug 72 Abgeordnete und 37 Senatoren. Sie verteilte sich im einzelnen 
folgendermaßen: 

l.WP. 2.WP. 3.WP. 4.WP. 

1. Deutsche Sozialdemokraten, Abg. 31 17 21 11 

2. Bund der Landwirte, 

3. Deutsche Nationalpartei, 

4. Deutsche christlich-soziale 
Volkspartei, 

5. Deutsche Nationalsozia-
listische Arbeiterpartei, 

6. Deutsche Gewerbepartei. 

7. Deutschdemokratische Frei-
heitspartei sowie Deutsche 
Arbeits- und Wirtschafts-
gemeinschaft (in der dritten 
Wahlperiode), Abg. 2 — 4 

Sen. 2 — 1 

Sen. 16 9 11 6 
Abg. 13 15 12 5 
Sen. 7 8 6 — 
Abg. 12 10 7 fällt aus 
Sen. 6 5 — fällt aus 

Abg. 9 13 11 6 
Sen. 4 7 6 3 

Abg. 5 7 8 fällt aus 
Sen. 2 4 4 fällt aus 
Abg. 1 3 3 fällt aus 
Sen. — 2 2 fällt aus 
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8. Sudetendeutsche Partei (SdP). Abg. — — — 44 
Sen. — — — 23 

Diese Ziffern wären noch durch jene Mandate der ungarischen Parteien 
und der Kommunistischen Partei zu ergänzen, welche auf ihren Listen auch 
Mandatare deutscher Volkszugehörigkeit in die Nationalversammlung ent-
sandten. Bei Beginn jeder Parlamentsperiode hatte jeder Abgeordnete und 
Senator die Pflicht, seine Nationalität mit Rücksicht auf das hievon abhän-
gige Recht des Gebrauches seiner Muttersprache im Parlament anzugeben. 
Die kommunistische Partei, welche erst von der zweiten Wahlperiode an 
selbständig kandidierte, hatte immer mehrere deutsche Mandatare. Aus der 
Slowakei war überdies der Zipser Abgeordnete Andor Nitsch durch drei 
Wahlperioden ein deutscher Mandatar. 

Der Volksvertretung stand die Zentralregierung gegenüber. Sie bestand 
aus einem Ministerpräsidenten und 15—18 Ressort-Ministern, gelegentlich 
vermehrt noch durch Minister ohne Geschäftsbereich. Insgesamt zählten wir 
16 Regierungen, davon 13 parlamentarische und 3 Beamtenregierungen. Die 
parlamentarischen Minister wurden grundsätzlich nur dem Abgeordneten-
hause entnommen und wechselten bei Regierungsumbildungen nach fran-
zösischem Muster wiederholt ihre Ressorts. Sie verstanden von ihrem Fach-
ministerium meistens sehr wenig, außerhalb der Politik ließen sie deshalb 
die hohe Ministerialbürokratie frei schalten und walten". Die obersten Be-
amten waren die. eigentlichen Minister. Den Rekord im Ressortwechsel er-
rang der Führer der tschechischen Volkspartei Msgr. Jan Šrámek, der ohne 
weitere Sachkenntnis in der Zeit von 1921 bis 1939 nacheinander dem Eisen-
bahn-, dem Gesundheits-, dem Postministerium vorstand, einmal Minister für 
soziale Fürsorge und viermal Unifizierungsminister war. Er bildete den 
Schrecken seiner Referenten. 

Das Parlament war nur die Fassade der tschechoslowakischen Demokratie. 
In Wirklichkeit bestimmte der tschechische Nationalrat alle Gesetze und 
kontrollierte auch die Staatsexekutive. Der Nationalrat war der politische 
Zentralverein der Tschechen und als solcher der faktische Träger des Staats-
willens. Aus der Maffia, dem altösterreichischen Geheimbund der tschechi-
schen Irredenta, hervorgegangen, verkörperte er die permanente Nebenre-
gierung des Staates. Er hatte ein Netz von Gliederungen, národni výbory ge-
nannt, im ganzen Staatsgebiet. Die Parlamentarier der tschechischen Par-
teien waren gleichzeitig Mitglieder des Nationalrates. Selbstverständlich 
gehörten ihm und seinen Untergliederungen alle diejenigen an, welche im 
Staate eine Rolle spielen durften, bzw. irgendeinen Posten von Bedeutung 
erstrebten. So waren auch alle höheren Ministerial- und Landes-Regierungs-
beamten seine Mitglieder, die in der Provinz die geheime Verbindung zu 
den Zentralämtern herstellten. Kurz der Apparat war so aufgebaut, daß die 
ganze Bevölkerung lückenlos von seiner Organisation erfaßt war. Von der 
Gunst oder Ungunst des Nationalrates hingen auch alle wichtigen Verwal-
tungsentscheidungen, vor allem die Beförderungen im Staatsdienste und die 
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Verleihun g von Staatsbürgerschafte n ab. In gleicher Weise ging das Spitzel -
wesen von dor t aus, das insbesonder e im nationale n Kampf e dem Staat e die 
schwersten moralische n Wunde n schlug. Im allgemeine n läßt sich ohn e 
Übertreibun g behaupten , daß die Staatspräsidente n und ihre Regierunge n 
meh r oder weniger das ausführe n mußten , was der Nationalra t beschloß . 
Hierau s erklär t sich auch manche r Zickzack-Kur s der diversen Regierungs -
epochen . 

Ursprünglic h hatt e man den neue n Staa t in Gau e eingeteilt , doch wurde 
diese Organisatio n niemal s Wirklichkeit . Zunächs t bestande n die alten Län-
der als geduldet e Verwaltungseinheite n weiter, durc h die Verwaltungsre-
form von 1928 rekonvaleszierte n sie als Land Böhmen , Land Mähren-Schle -
sien, Land Slowakei und Land Karpato-Rußland . An der Spitze jedes Lan-
des stand ein Landespräsident , in Karpato-Rußlan d Gouverneu r genannt . 
Aus den frühere n Landtage n wurden in der Kompeten z stark eingeschränkt e 
Landesvertretungen , welche als Beratungskörpe r des Landespräsidente n die 
wirtschaftlichen , sozialen und kulturelle n Interesse n der Lände r wahrneh -
men sollten . Die Lände r wieder waren in Bezirke eingeteilt , an deren Spitze 
ein Bezirkshauptman n stand , der Bezirksvertretunge n zur Seite hatte . Die 
Gemeinde n hatte n ihre früher e Selbstverwaltun g zum Großtei l beibehalten . 

Die neu eingerichtete n Ministerie n glückten nu r insofern , als sie sich 
das alt-österreichisch e Vorbild zum Muste r nahmen . Da s war der größte 
Rückhal t ihre r Verwaltung, zuma l nach dem Umstürz e die neue n Männe r 
zwar im Sinn e der neue n Staatsführun g politisch erprob t waren, aber weni-
ger fachlich e Kenntniss e besaßen . Die Kontinuitä t der Verwaltung rettete n 
die wenigen alten Beamten , die anfangs übernommen , aber zum Dank e so-
gleich „abgebaut " wurden , sobald Neuling e ausreichen d eingearbeite t schienen . 

Da s Parlamen t war anfangs wenigstens die Hoffnun g der in den Staa t 
eingezwungene n fremden Volksgruppen . De r ersten Parlamentswahl , die am 
11. Jänne r 1920 für das Abgeordnetenhau s zum 18. April und für den Senat 
zum 25. April ausgeschriebe n wurde, gingen bereit s im Jun i 1919 die ersten 
Gemeindewahle n voraus, bei welchen die Sozialdemokrate n aller Volksgruppen 
die größten Erfolge verzeichne n konnten . Damal s mußt e die Umsturzregierun g 
Kramá ř zurücktrete n und einer neuen , linksorientierte n Regierun g unte r 
Vorsitz des Sozialdemokrate n Tusa r Plat z machen . De r Wahlkamp f zur er-
sten gewählten Nationalversammlun g stand im Zeiche n des Proteste s aller 
deutsche n Parteie n gegen die Vorenthaltun g des Selbstbestimmungsrechtes . 
Die deutsche n nationale n Parteie n wandte n sich aber nich t nu r gegen die 
tschechisch e Staatsmacht , sonder n auch gegen die marxistische n Losungs-
worte „Proletarie r aller Lände r vereinigt Euch" . Die Sozialdemokrate n be-
herrschte n die meisten Wählerversammlungen . Nichtsdestowenige r blieben 
sie im Wahlergebni s hinte r ihren Erwartunge n zurück . Die Mehrhei t der 
Sudetendeutsche n hatt e sich für die nationale n Parteie n entschieden . Die 
neugewählte n Vertrete r dieser Parteie n schlössen sich am 14. Mai 1920 zu 
einem gemeinsame n „Deutsche n parlamentarische n Verbände " zusammen , 
zusammen . De r Verband zählt e 63 Mitglieder , 41 Abgeordnet e und 22 Sena-
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toren . De r erste Vorsitzende , der Klubobman n der deutsche n Nationalpartei , 
Abg. Dr . Rudol f von Lodgman , zeigte als Verbandsredne r geistvollen Stil 
und rhetorisch e Gewandtheit . Die Schwäch e des Verbande s war der sessions-
weise alternierend e Vorsitz unte r den drei größten Verbandsparteien . Sie 
gab dem persönliche n Gegne r Lodgmans , dem Obman n des Bunde s der 
Landwirte , Fran z Křepek , die Handhab e zu besondere n Vereinbarunge n mit 
tschechische n Politikern , worauf der Verband am 29. Novembe r 1922 wie-
der zusammenbrach . Von da ab gab es für die Sudetendeutsche n nu r meh r 
einzeln e politisch e Parteien . Alle spätere n Versuche, eine Einheitsfron t der 
deutsche n Parteie n wieder herzustelle n — es gab gelegentlich eine deutsch e 
Arbeitsgemeinschaf t und ihr gegenüber eine deutsch e Kampfgemeinschaft , 
dan n einen deutsche n Verband und endlic h eine deutsch e Arbeits- und Wirt-
schaftsgemeinschaf t —, blieben bedeutungslos . 

Gleic h zu Anfang unsere r Tätigkei t in der ersten Nationalversammlun g 
erwies sich unser Mißtraue n als richtig , daß die tschechisch e Mehrhei t gar 
keine Neigun g zeigen werde, deutsche n Anträgen , Interpellatione n und An-
fragen politisch e Beachtun g zu schenken . Die deutsch e Opposition , die wir 
damal s noc h gemeinsam mit den deutsche n Sozialdemokrate n bildeten , wur-
de schonungslo s niedergestimmt , mochte n die Anträge und Anforderunge n 
auch noc h so sachlich und allgemein gültig sein. Im Abgeordnetenhaus e 
nahme n wir die äußerst e Linke ein, zu welcher der Vorsitzend e bei der Ab-
stimmun g über unser e Anträge kaum aufsah, sonder n gleich das Urtei l 
sprach : „t o je menšina , zámitnu t — das ist die Minderheit , abgelehnt" . 

De n Neulinge n im parlamentarische n Leben verursacht e dies große Erbit -
terun g und Wutausbrüche , die sich in stürmische n Zurufe n und Pultdeckel -
konzerte n Luft machten . Eine m Tei l der Tscheche n war dies unangenehm , 
andere , die Heißsporne , fühlten sich dadurc h noc h zu besondere n Demonstra -
tione n ihre r Überlegenhei t veranlaßt . Ich werde den Hoh n so manche r tsche -
chische r Zwischenruf e nie vergessen. Es klang nich t nu r Haß , sonder n auch 
imme r der Wahn heraus , daß sie nun für ewig unser e Herre n bleiben wür-
den . Diese Tscheche n waren auch zu Handgreiflichkeite n gerne bereit . Die 
tschechisch e Sozialdemokrati e müht e sich bei solchen Anlässen oft um Be-
schwichtigung , zuma l der Staatspräsiden t Masary k ihr Anhänge r und 
Wähler war. Auf diesen Umstan d baute n wir anfangs auch unser e Hoffnun g 
auf, die Stimme n der tschechische n Sozialdemokrati e gelegentlich für unser e 
Anträge zu gewinnen . Doch  sie ließen uns imme r im Stich . Nu r einma l 
stimmte n die tschechische n Sozialdemokrate n mit uns gegen den Finanzmini -
ster Dr . Engliš, der dadurc h in der Minderhei t blieb. Er stand sofort von 
seinem Ministersesse l auf und ging zum Zeiche n seiner Demissio n auf sei-
nen Abgeordnetensitz . Diese Abstimmun g war der einzige Ministerstur z in 
offener Sitzung . Von da ab gab es nu r meh r festgefügte Mehrheite n mit 
eiserne r Koalitionsdisziplin , deren Bruch den Verlust des Mandate s durc h 
das Wahlgerich t zur Folge hatte . Den n jeder Kandida t mußt e sich vor der 
Wahl ehrenwörtlic h verpflichten , sich den Parteibeschlüsse n bedingungslo s 
zu unterwerfe n oder auf sein Manda t zu verzichten . 
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Die Geschäftsordnung der Nationalversammlung, eine tschechoslowakische 
Spezialität ersten Ranges, sorgte auch für einen Parlamentsbetrieb, der keine 
Obstruktion aufkommen ließ. Die Tschechen hatten im altösterreichischen 
Reichsrate alle Finessen der parlamentarischen Obstruktion gründlich aus-
probiert und nun zur Verhinderung im eigenen Staate ihre Geschäftsordnung 
darnach eingerichtet. Der Vorsitzende hatte diktatorische Gewalt. Er ent-
schied Anfang und Ende der Debatten und machte vor allem die beschränkte 
Redezeit zur ständigen Gepflogenheit. Die Überschreitung der Redezeit durch 
einen Oppositionsredner führte regelmäßig zu den größten Krawallen. Ge-
wöhnlich wurde den Rednern nach drei Ordnungsstrafen das Wort entzogen 
und im Falle eines Widerstandes wurden sie sodann von vielen Sitzungen 
unter Diätenabzug ausgeschlossen. Athletische Ordner und eine Parlaments-
wache sorgten für den Vollzug. 

Dennoch war die erste Wahlperiode 1920—1925 die parlamentarisch in-
teressanteste. Alles hatte noch den Reiz der Neuheit, man konnte stets auf 
Überraschungen in der weiteren Entwicklung gespannt sein. Es gab anfäng-
lich auch auf den tschechischen Bänken vereinzelt Politiker, die ihre Begei-
sterung für die parlamentarische Demokratie verwirklicht sehen wollten. 
Sie drangen auf einen regelrechten Parlamentsbetrieb und ließen sich ihre 
persönlichen Ansichten und ihre freie Meinungsäußerung noch nicht vor-
schreiben. Der Fraktionszwang tschechischer Parteien ging noch nicht so 
weit, daß die politischen Probleme nur in den Klubzimmern der Parteien Zur 
Aussprache gelangten. Die Folge war, daß allwöchentlich Vollsitzungen des 
Abgeordnetenhauses und des Senates stattfanden, in welchen die Spannungen 
offen zum Ausbruch kamen. Besonders in den häufigen Nachtsitzungen er-
eigneten sich da stürmische Szenen, bei denen es Ordnungsrufe hagelte und 
die immer wieder zur Ausschließung oppositioneller Abgeordneter und zu stür-
mischen Auftritten beim Eingreifen der Parlamentswache führten. Besonders 
bewegte Auftritte verursachte die Beseitigung der Denkmäler Kaiser Josefs IL 
im deutschen Sprachgebiete. In einer Reihe von stürmischen Sitzungen kam 
die ganze Empörung der deutschen Bevölkerung zum vollen Ausdrucke. Jede 
dieser Sitzungen wurde unterbrochen, um widerspenstige deutsche Abgeord-
nete durch die Parlamentswache gewaltsam entfernen zu lassen. Die nicht-
ausgeschlossenen deutschen Abgeordneten umringten in diesem Falle ihre 
betroffenen Kollegen und trachteten, das Eingreifen der Parlamentswache 
zu verhindern. Es gab Faustkämpfe, wobei wir schließlich der physischen 
Übermacht erlagen. Es war nicht leicht, gegen solche Vergewaltigungen 
aufzukommen. Darauf versuchten wir die Takt ik der Abwesenheit von den 
Sitzungen; auch der Exodus bewährte sich nicht. So variierte die Taktik, 
sie hatte aber doch den Erfolg, daß wir die Aufmerksamkeit der Welt auf 
unsere Verhältnisse lenkten. Gelegentlich gelang uns auch, die deutschen 
Sozialdemokraten auf unsere Seite zu reißen. Die damaligen Fraktionsvor-
sitzenden der deutschen Sozialdemokraten Seliger und Czermak nahmen wie-
derholt die Gelegenheit wahr, sich auf unsere Seite zu stellen, da sie sich 
für nationale Interessen mitverpflichtet fühlten. 
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De r äußer e Anlaß des Zerfalle s unsere s Verbande s war die Frage , ob der 
bisher abwechselnde  Parteienvorsit z durc h einen ständigen Vorsitzende n 
ersetzt werden sollte. De r Kandida t dafür war der geistige Führe r des Ver-
bandes , Dr . v. Lodgman . Bei der Abstimmun g erhiel t er zwar die absolute , 
nich t aber die nach dem Verbandstatu t erforderlich e 2/3 Mehrheit , worauf 
die Nationalparte i den Austrit t aus dem Verband erklärt e und die national -
sozialistische Arbeiterparte i ihr mit dem Beisatz folgte, daß der Verband 
zu bestehe n aufgehör t habe . De r Rest blieb beisammen , die Einheitsfron t 
der nationale n Parteie n war jedoch zu Ende . Im Hintergrun d des Bruche s lag 
der Zwiespalt Lodgman-Křepek , hie Unbeugsamkei t — hie Verständigungs -
bereitschaf t den Tscheche n gegenüber , beide Starrköpf e und in scharfem 
persönliche m Gegensatze . Da s war nac h Ansicht vieler Verbandsmitgliede r 
keine begründet e Ursach e zu der folgenschweren Entscheidun g und hätt e 
sich im Rahme n des Verbande s austragen lassen, doch die persönliche n Dif-
ferenzen waren schon  zu weit gediehen . Křepe k und sein Anhan g hatten , 
wie es sich später herausstellte , allerdings auch schon  eigenmächti g mit den 
Tscheche n Verbindunge n angeknüpft , ein Verfahrensfehler , der nich t meh r 
gutgemach t werden konnte . Da s Unglüc k war geschehen , die Selbstschwä-
chun g der deutsche n Politi k durc h Uneinigkei t hatt e begonnen . 

Die deutsch e Politi k geriet dami t in bedauerlich e Verwirrung und vergab 
viele Chancen , die sie mit der Zei t in der Einhei t gehabt hätte . De r Zu -
sammenbruc h des Verbande s wirkte für die deutsch e Öffentlichkei t wie ein 
Blitz aus heitere m Himmel . Wie schlech t es auch ging, die Einheitlichkei t 
der deutsche n Politi k war bis dahin ein Lichtblic k gewesen. Im Laufe von 
zweieinhal b Jahre n war der Parteienstrei t auch in der Wählerschaf t viel-
fach verschwunden , das gesellschaftliche Zusammenlebe n sehr angeneh m 
geworden . Mit einem Male war der gemeinsam e Abwehrkamp f in den Par -
lamentsausschüsse n und im Plenu m vorüber . 41 von 300 Abgeordnete n hat -
ten immerhi n die drittstärkst e parlamentarisch e Vereinigun g gebildet, die 
einzelne n nationale n deutsche n Parteie n konnte n es demgegenübe r bis zur 
Henleinwah l 1935 höchsten s auf 15 Abgeordnet e bringen . Letztlic h waren 
dem deutsche n Verbände auch die Stimme n des durchschnittlic h 10 Mitglie -
der zählende n gemeinsame n Klubs der ungarische n Nationalparte i und der 
ungarische n christlichsoziale n Parte i in gemeinsame r Oppositio n ständi g 
zur Verfügung gestanden . Die Tscheche n waren bestrebt , uns räumlic h im 
Sitzungssaale zu trenne n und verbannte n die Ungar n zuletz t auf die oberste n 
Bänke der äußerste n Linken , wo komischerweis e in der letzte n Period e ge-
rade drei ehemalig e k. u. k. Kämmere r (Szentiványi , Szüllö und Esterházy ) 
die unmittelba r anschließende n Nachbar n der Kommuniste n waren . Im 
Sena t gab es dasselbe Bild deutsch-ungarische r Verbrüderung , die auch den 
Zerfal l des deutsche n parlamentarische n Verbande s spurlos überdauerte . 

Mi t der Auflösung des Verbande s ging auch die Verbandskanzle i ver-
loren , ein wertvolles politische s Instrument , das unte r Dr . v. Lodgman s Lei-
tun g zur Sammelstell e für alles politisch e Materia l ausgebaut worden war. 
Die Verbandskanzle i hatt e in enger Zusammenarbei t mit der deutsch-poli -
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tischen Arbeitsstelle bereit s eine sehr rege publizistisch e Tätigkei t entfaltet . 
Ungezählt e Artikelserien über die politisch e und wirtschaftlich e Lage des 
Sudetendeutschtum s in der ČSR waren von dor t aus in die ausländisch e 
Presse gegangen, ebenso erhielte n die internationale n Vereinigungen , an 
welchen das Auslandsdeutschtu m beteiligt war, ihre regelmäßige n und 
gründliche n Informationen . Das bedeutsamst e Dokument , das in der Ver-
bandskanzle i erarbeite t wurde, war die Völkerbundbeschwerd e aller Abge-
ordnete n und Senatore n des Verbande s über die Verletzun g des Minder -
heitsschutzvertrage s durc h die von der revolutionäre n Nationalversammlun g 
aufgezwungene Staatsverfassung , die im Somme r 1922 beim Sekretaria t des 
Völkerbunde s in Gen f überreich t wurde. Außenministe r Dr . Beneš bracht e 
hiegegen nich t weniger als 9 umfangreich e Gegenschrifte n ein, als die ČSR 
zur Stellungnahm e aufgeforder t worden war. Es gelang ihm nicht , die 
nachgewiesene n Vertragsbrüch e zu entkräften . 

Die deutsch e Nationalparte i und die deutsch e Nationalsozialistisch e Arbei-
terparte i schlössen sich nac h der Spaltun g zu einer „Kampfgemeinschaft " 
zusammen , welche aber nich t verhinderte , daß die beiden Parteie n sich 
außerhal b des Parlament s sogar heftig bekämpften - Die übrig gebliebenen 
Verbandsmitglieder , der Bund der Landwirte , die deutsch e christlich-sozial e 
Volkspartei , die Deutsch-demokratisch e Freiheitsparte i und die kaum ent -
standen e deutsch e Gewerbeparte i — ihr Obman n Stenze l war erst durc h den 
Mandatsverlus t Dr . Baeran s in das Abgeordnetenhau s gelangt — bildeten 
eine „Arbeitsgemeinschaft" , welche die parlamentarisch e Einheitsfron t im 
verkleinerte n Umfang e aufrech t zu erhalte n bestrebt war. Ih r Kräftever -
hältni s zur „Kampfgemeinschaft " war 25 zu 16 im Abgeordnetenhaus e und 
13 zu 9 im Senat . 

De r Zerfal l des Verbande s hatt e eine merkwürdig e Nebenerscheinung , 
die sich auf die ganze Staatsöffentlichkei t auswirkte . De r tschechoslowaki -
sche Parlamentarismu s wurde uninteressant . Nich t nu r der Reiz der Neu -
heit , sonder n vor allem das parlamentarisch e Schauspie l des Kampfe s zwi-
schen Tscheche n und Deutsche n hatte n bis dahin speziell das Abgeordneten -
hau s in den Brennpunk t des allgemeine n politische n Interesse s gestellt. Die 
Sitzunge n waren früher von der überfüllte n Galerie , der Journalisten - und 
Diplomatenlog e mit stete r Spannun g verfolgt worden . Jetz t verebbte die 
Zah l der Zuschaue r und lebte selbst in der Schlußphas e des Staate s nich t 
meh r im gleichen Maß e auf. Die Parlamentsmaschineri e wickelte sich meh r 
oder weniger mechanisc h ab, die Jahre , in dene n die politische n Gegensätz e 
aufeinande r prallten , waren vorüber , bis auf gelegentlich e Lärmszene n mit 
der seit 1923 im tschechoslowakische n Parlament e vertretene n Kommu -
nistische n Partei . Da s allgemein e äußer e Bild der tschechische n Parla -
mentssitzunge n war ermüdend , wie in den Parlamente n andere r Länder . 
Die Rede n wurden meist als fertige Zeitungsartike l herunte r gelesen, es 
kam vor, daß man einem Redner , der verspätet zu Worte kam, die Rede 
aus seiner Zeitun g vorlesen konnte . Daz u der Sprach wirrwar: Es wurde in 
sechs verschiedene n Sprache n gesprochen , nämlic h tschechisch , deutsch , slo-
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wakisch, ungarisch , ruthenisc h und polnisch , die imme r wieder nu r von ei-
nem Tei l der Mitgliede r des Hause s verstande n wurden , die Staatssprach e 
selbst mi t inbegriffen, die in ihre zwei Teile tschechisc h u n d slowakisch 
zerfiel und selbst von der ungeteilte n tschechoslowakische n Staatsnatio n 
teilweise unverstande n blieb. So kam einma l währen d einer fulminante n 
tschechische n Rede ein slowakischer Bauer zu unsere n Bänken und fragte, 
welche Sprach e der Redne r eigentlic h spreche . Diese r Umstan d tru g wohl 
wesentlich dazu bei, daß Debatte n im klassischen Sinne im Prage r Parla -
ment e kaum vorkamen . Die Rhetori k verhallt e wirkungslos und Schlagfer-
tigkeit war ganz unangebracht , da zufolge des eingeführte n Koalitions -
zwanges Argument e nich t gewogen wurden und über den Ausgang einer 
Abstimmun g niemal s ein Zweifel sein konnte . Die Plenarsitzunge n waren ein 
notwendige s Übel , das aber im allgemeine n einer Zeitverschwendun g gleich-
kam. Die größte Arbeitsleistun g vollbracht e der jeweilige Vorsitzende , der 
darübe r wachen mußte , daß die Beschlußfähigkeit , welche die Anwesenhei t 
von 100 Abgeordnete n verlangte , eingehalte n wurde. Er hatt e sehr viel zu 
läuten , um die Mehrheitsabgeordnete n hiefür sowie für die Abstimmunge n 
der Tagesordnungspunkt e zusammenzubringen . Die ersten 2V2 Jahr e war 
dies nich t notwendig , die ständigen Sturmsitzunge n bei Ta g und Nach t 
brachte n soviel Erregun g und Spannun g ins Haus , daß alles auf dem Poste n 
war. 

Nac h dem Zerfal l des deutsche n parlamentarische n Verbande s war die par-
lamentarisch e Widerstandskraf t der Deutsche n Parteie n gebrochen . An ihre 
Stelle tra t die Obstruktio n der neue n Kommunistische n Partei , die nu n 
unte r der Führun g des ehemalige n österreichische n sozialdemokratische n 
Reichsratsabgeordnete n und „Manne s des 28. Oktober " Dr . Smera l am 
parlamentarische n Leben teilnahm . Die tschechische n Regierungsparteie n 
stellten sich nac h wie vor geschlossen jeder Oppositio n entgegen , bekämpf-
ten sich aber im Koalitionsausschuss e — genann t Pětk a — auch heftig un-
tereinander . Von den Gesetze n der ersten Wahlperiod e war ein Geset z über 
Sparmaßnahme n der Verwaltung aus dem Jahr e 1924 für das Sudetendeutsch -
tum besonder s schmerzlich , da es den radikale n Abbau der Staatsange -
stellten deutsche r Nationalitä t zum Ziele hatte . Vor Ablauf der Wahlperiod e 
wurde auch die Wahlordnun g abgeänder t und für die dritt e Stimmenzählun g 
erstmali g eine Unterscheidun g der Wahlstimme n des Staatsvolkes und der 
nationale n Minderheite n zu Ungunste n der letztere n eingeführ t und die 
Nationalversammlun g sodan n im Herbs t 1925, ein halbes Jah r vor Ablauf 
der Wahlperiode , aufgelöst. 

Die erste Legislaturperiod e hatt e den Sudetendeutsche n keinen Aufstieg 
aus nahez u trostlose r Lage, sonder n nu r eine parlamentarisch e Niederlag e 
nach der andere n eingebracht . Die deutsche n Staatsbürge r mußte n neu e 
Wege für eine wirkungsvollere politisch e Betätigun g suchen . Da entstan d 
das Losungswort : „Fü r national e Verständigun g mit den Tschechen " als 
Mott o zur zweiten Wahlperiode . Die Selbstverwaltun g im sudetendeutsche n 
Gebie t sollte auf diese Weise errunge n werden . 
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1925—29: Die Ära Švehla — „Gleiche unter Gleichen". 

Die Parlamentswahl 1925 stellte die deutsche Wählerschaft vor die Ent-
scheidung über die Beteiligung an der Regierung und Parlamentsmehrheit. 
Die Stimmung hierfür war nicht ungünstig. Insbesondere die im Wirtschafts-
leben stehenden Schichten der Bevölkerung hofften auf die Früchte der Mit-
arbeit im Staate. Die Negativisten hatten einen schweren Stand, zumal die 
deutsche nationalsozialistische Arbeiterpartei und die deutsche National-
partei nicht mehr wie das erstemal gemeinsam kandidierten und sich in den 
Wahlversammlungen und in ihrer Presse heftig befehdeten. Dies führte am 
Wahltage zum Erfolg des Bundes der Landwirte, der mit der deutschen Ge-
werbepartei und der ungarischen Nationalpartei auf gemeinsamer Wahlliste 
24 Abgeordnete erreichte, sowie der Deutschen Christlichsozialen Volkspartei, 
die von 9 auf 13 Abgeordnetenmandate stieg. Diese 3 deutschen Parteien er-
langten demnach ohne die ungarischen 6 Szentivanyianhänger (kleine Land-
wirtepartei) zusammen 31 Abgeordnetenmandate, gegen 10 Mandate der 
Nationalpartei und 7 Mandate der deutschen nationalsozialistischen Arbei-
terpartei. Die deutsche Sozialdemokratie verlor 14 Abgeordnetensitze und 
konnte nur 17 von früher 31 Mandaten behaupten. 

Eine längere parlamentarische Ferialpause im Jahre 1925 wurde von der 
Regierung benützt, um eine Sprachendurchführungsverordnung zu dem Spra-
chengesetz der revolutionären Ära zu erlassen. Der tschechische National-
rat drängte offenbar auf die theoretische Finalisierung der Sprachenfrage, 
bevor ein deutscher Aktivismus das alltschechische Konzept störe. Seine 
Vermutung war richtig, denn keine deutsche Partei hätte die Verantwortung 
für die Sprachenverordnung jemals übernehmen können. Das Sprachenge-
setz der Revolutionsversammlung vom 29. 2. 1920 hatte im Geiste der Frie-
densdiktate die „tschechoslowakische" Sprache als die staatliche offizielle 
Sprache der Republik erklärt und bestimmt, daß in den sogenannten histori-
schen Ländern (Böhmen, Mähren und Schlesien) die tschechische Sprache, in 
der Slowakei die slowakische Sprache die offizielle Staatssprache sei, wäh-
rend in Karpato-Rußland der kommende autonome Landtag die Sprachen-
frage des Landes regeln sollte. Anschließend wurde bestimmt, daß die tsche-
chische und slowakische Sprache an sich gleichwertig seien, wodurch einge-
standen war, daß es eine tschechoslowakische Sprache gar nicht gibt. Für 
nationale Minderheiten galt die Muttersprache staatlich nur in jenen Ge-
richtsbezirken, die bei der Volkszählung wenigstens 20o/0 von Staatsbürgern 
derselben Sprache aufwiesen. Doch hatte die Staatssprache unter allen Um-
ständen den Vorrang. Der Sprachgebrauch in den übrigen autonomen Kör-
perschaften begegnete den gleichen Erschwerungen. Die Durchführungsver-
ordnung brachte keine Milderungen. Trotz ihrer 101 Paragraphen bedurfte 
es stets heftigster Kämpfe gegen die Willkür der Sprachenpraxis. In unzäh-
ligen Fällen gelang dagegen überhaupt nichts. Ich erinnere da nur bei-
spielsweise an den Kampf um die Anbringung der deutschen Ortsnamen auf 
den Hauptbahnhöfen in Brunn, Olmütz und Mährisch-Ostrau, welche nach 
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dem Sprachengeset z hätte n vorhande n sein müssen , abe r trot z ungezählte r 
parlamentarische r Bemühunge n nich t angebrach t wurden , besonder s aber an 
die Sprachenpoliti k im Hultschine r Ländchen , frühe r de m preußische n Land -
kreise Ratibo ř zügehörig . 

Di e Lage der deutsche n Bevölkerun g läß t sich hie r besonder s anschaulic h 
zeigen . Woh l stellt e dieses Gebie t auf Grun d seine r Grenzlag e un d seine r 
eigenartige n Vergangenhei t im Staatsganze n ein e gewisse Besonderhei t dar , 
aber gerad e an diesem besondere n Fal l hätt e sich eigentlic h ein e überlegen e 
un d verständigungsbereit e Staatspoliti k beweisen können . Stat t dessen 
herrscht e in diesem kleine n Gebietsstreife n mi t seine r deutsche n Hausierer -
un d Häuslerbevölkerun g durc h Regierungsbeschlu ß ein ununterbrochene r 
Ausnahmezustand . 

Gerad e in diesem Fall e sprac h der Minderheitenvertra g eindeuti g zu un -
seren Gunsten , ebens o ein e Entscheidun g des oberste n čsl. Verwaltungsge-
richt s im gleiche n Sinne , die von den Verwaltungsbehörde n einfac h nich t 
durchgeführ t wurde . Rücksichtslo s wurd e jede Regun g deutsche n Volkstum s 
unterdrückt , die Verpflichtunge n des Minderheitenvertrage s blieben voll-
ständi g auße r acht . Wahle n un d Volkszählunge n waren Anlässe zu förm -
liche n Treibjagde n gegen Meinungsäußerunge n im Sinn e de r deutsche n po -
litische n Parteien . Zu r Begründun g dieser undemokratische n Staatspoliti k 
wurd e gelten d gemacht , daß dieses mährisch e Stammgebie t als rein slawisch 
von der Friedenskonferen z anerkann t worde n sei un d dahe r vor jeder Ger -
manisatio n berechtig t geschütz t werde n müsse . Di e Antwor t de r Hultschine r 
war aus den Wahle n zu ersehen : Jedesma l stieg der Prozentsat z de r deut -
schen Stimmen . Di e run d 40 000 Bewohne r des Hultschine r Ländchen s in 38 
Gemeinde n wurde n zum revolutionäre n Elemen t im neue n Staate . Di e Tsche -
che n wandte n alle erdenkliche n Mitte l an , u m „ihr e mährische n Brüder " Zu 
gewinne n ode r zu beugen . Doc h das Völkche n der Maure r un d Hausiere r 
blieb zäh e seine r deutsche n Sprach e treu . Di e tschechische n Behörde n brach -
ten bei den Volkszählunge n ein e Statisti k zustande , die ich des geschicht -
liche n Interesse s halbe r folgen lasse: 

Volkszählun g 1921 
Tschechoslowake n 39 209 81,68 o/ 0 

Deutsch e 7707 16,05 % 

Volkszählun g 1930 
Tschechoslowake n 53 410 88,7 o/ 0 

Deutsch e 4008 11,3 % 

Di e Wahle n ergaben das umgekehrt e Verhältni s nich t ohn e heiter e Episo -
den . So passiert e es bei der Nationalversammlun g im Jahr e 1925 in den 
Gemeinde n Schreibersdor f un d Schiausewitz , daß nich t einma l de r in die 
Wahlkommissio n entsandt e Vertrauensman n der tschechische n Sozialdemo -
krati e seine eigene Stimm e für diese Parte i abgab. Bei de r Wah l von 1925 
erhiel t ich übrigen s 12529 ode r run d 6 3 % aller im Bezirk abgegebene n gül-
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tigen Stimmen . Bei den Neuwahle n am 27. Oktobe r 1929 erhielte n die deut -
schen Parteie n 16187 von insgesamt 25910 Stimme n und bei der letzte n 
Abgeordnetenwah l am 19. Ma i 1935 gar 21045 von insgesamt 28 644 Wahl-
berechtigten , also ganz im Gegensat z zu den Ermittlunge n der Statistik , 
73,5 % aller Hultschine r Stimmen . 

Die Hultschine r waren auch in der Schulpoliti k unbeugsa m und ließen von 
ihren Forderunge n nac h deutsche r Sprach e und deutsche r Schule nich t ab. 
Da s Schulwesen blieb nämlic h bis auf drei Schule n in den zwei Gemeinde n 
Thrö m und Zaudit z vom Tage der Besetzun g des Gebiete s erbarmungslo s 
tschechisiert . Alle Versuche, wenigstens deutsch e Privatschule n zu errichten , 
fanden schärfste Zurückweisung . So blieb die ganze Zei t nu r ein letzte s 
Aushilfsmitte l übrig, der häuslich e Privatunterricht , den wir seit dem Jahr e 
1920 von Troppa u aus durc h einen eigenen schlesischen Schulausschu ß or-
ganisiert xhatten . De r Schulschut z dieses Ausschusses, der später zur Im -
munisierun g in den deutsche n parlamentarische n Schulausschu ß Schlesien s 
umgewandel t werden mußte , hatt e im Hultschine r Ländche n eine äußers t 
schwierige Aufgabe. Bei der Armut der Hultschine r Elter n war es unmöglich , 
die vielen Kinde r einzeln zu Haus e unterrichte n zu lassen. So mußte n 
schließlich eine Reih e von Winkelschule n unte r der Maske des Privatunter -
richte s geschaffen werden , die den tschechische n Schulmänner n ein Dor n im 
Auge waren . Die bevollmächtigte n Kommissäre , wie die Landespräsidente n 
im Hultschine r Ausnahmezustan d betitel t waren, ließen nicht s unversucht , 
um dami t fertig zu werden . Es regnet e Zwangseinschulunge n in die tsche-
chische n Ortsschule n und Strafen . Im Frühjah r 1926 kam es auch einma l zur 
Auflösung des Schulausschusse s und Beschlagnahmun g des Schriftenmaterial s 
bei unsere m Geschäftsführer , doch der Ansturm brach binne n 24 Stunde n 
zusammen , da ich als Vorsitzende r des Schulausschusse s dem Ministerpräsi -
dente n Svehla durc h den Troppaue r Polizeidirekto r Widerma n erkläre n 
ließ, daß er dadurc h auf unser e Stimme n im Parlament e für die Zukunf t 
verzichte n müsse. Da s wirkte auch in der Folgezei t noc h nach . De r Schul -
ausschu ß hatt e keine unmittelbare n Schwierigkeite n mehr , bis er für das 
Schuljah r 1933—1934 die Organisatio n des Privatunterrichte s selbst auf-
gab. Die deutsche n Sozialdemokraten , die damal s im Ausschuß führten , hat -
ten anläßlic h der Machtergreifun g des Nationalsozialismu s im Deutsche n 
Reich e das Interess e verloren und waren als Regierungsparte i mit dem Brün-
ner Landespräsidiu m über die Liquidatio n des Schulausschusse s in Verhand -
lungen getreten , bis über den Druc k der übrigen deutsche n Vertrete r wenig-
stens das Verspreche n gerette t werden konnte , daß der gesetzliche häus-
liche Einzelunterrich t zugelassen bliebe und die uns unterstell t gewesenen 
Privatlehre r keinen Persekutione n ausgesetzt werden würden . Im Frühjah r 
1936 fiel die letzte Möglichkei t des Privatunterrichte s durc h eine Lex Uhli ř 
(nac h dem tschechische n Antragstelle r im Parlament) , derzufolge der Privat -
unterrich t nunmeh r an eine Bewilligung der zuständige n Bezirksbehörd e 
gebunde n wurde, die aber weder von Hultschin , noc h von Troppa u im kon-
krete n Falle jemals erteil t wurde. Die Möglichkeit , deutsch e Kinde r in be-
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nachbarte n deutsche n Schulen , hauptsächlic h in der Stad t Troppau , aufzu-
nehmen , wurde bis zum Schuljahrsschlu ß 1936/37 offengehalten . Dan n er-
ließ das Landesam t in Brunn die vertraulich e Anordnung , auch diese Kinde r 
unte r persönliche r disziplinare r Verantwortun g der Schulleite r auszusperre n 
und sie in den tschechische n Unterrich t ihre r öffentliche n Gemeindeschule n 
zu zwingen. Die Hultschine r haben noc h 1938 mi t Schulstrei k und Elternde -
monsträtio n ihre Forderunge n unterstrichen . 

Als im Herbs t 1926 die Bildung einer gemischtnationale n Regierun g mög-
lich war, tra t der Vorsitzend e einer Beamtenregierun g Jan Čern ý zurüc k und 
der tschechisch e Agrarier Švehla erhiel t den Auftrag Masaryk s zur Neubil -
dun g eines parlamentarische n Kabinetts . Die vorgesehen e gemischtnational e 
Parlamentsmehrhei t hatt e schon  vorher bei zwei stürmische n Abstimmunge n 
über die Erhöhun g der Getreidezöll e und über die Kongru a (das staatlic h 
garantiert e Mindesteinkomme n der Geistlichkeit ) ihre Feuertauf e bestan -
den . De r designiert e Ministerpräsiden t lud mich am 12. Oktobe r zu sich 
in das tschechisch e Nationalratsgebäud e am Prage r Havličekplatz . Er for-
dert e die deutsch e christlich-sozial e Volkspartei nunmeh r offiziell auf, in 
seine tschechisch-deutsch e Regierun g einzutrete n und die im Parlament e 
inzwischen entstanden e deutsch-tschechisch e Zusammenarbei t zu einer stän-
digen Regierungsmehrhei t umzugestalten . Ich war auf diese Aufforderun g 
vorbereitet , wenngleich verschieden e Strömunge n es mir bis dahin nich t 
ermöglich t hatten , mit einem diesbezügliche n Fraktionsbeschlu ß zu antwor -
ten . Ich mußt e nu n auf gut Glüc k die Alleinverantwortun g für die weiteren 
Begebenheite n auf mich nehme n und hatt e nu r ein Bestreben , im Augenblicke 
mein persönliche s Gewissen spreche n zu lassen. Dieses sagte mir , daß es un-
verantwortlic h wäre, eine Politi k zu vereiteln , die ein Hoffnungsstrah l in 
unsere r trostlose n Lage werden könnte . Es war nich t zu leugnen , daß unser e 
bisherige rein gefühlsmäßige Nationalpoliti k Niederlag e auf Niederlag e er-
litten hatte . De r parlamentarisch e Widerstan d gegen den Staa t war wir-
kungslos geblieben, hatt e die Deutsche n gespalten und die Tscheche n geeint , 
und versprach auch in absehbare r Zukunf t nichts . So neigte ich der im 
Stichwor t „Aktivismus" verborgene n Opportunitätspoliti k mit der wichtigen 
Einschränkun g zu, darin nicht s zuzulassen , was dem Beständ e des deutsche n 
Bevölkerungselement s schade n könnte . Da s nannt e ich in meine m Innere n 
Konservierungspolitik , die ich nun konsequen t im ganzen Zeitrau m meine r 
politische n Tätigkei t zur Richtschnu r nah m und auch in der bedeutungs -
vollen Stund e der entscheidende n Aussprache mit Švehla nich t aus den Au-
gen ließ. Ich blieb ihm nicht s schuldig. Ich rekapituliert e Švehla alles Un -
recht , das tschechisch e Regierunge n dem Sudetendeutschtu m bisher zuge-
fügt hatten , und hielt ihm alle gegenteiligen Versprechunge n vor, die nie 
eingehalte n worden waren . Ich verlangte einen neue n Kur s der Regierung , 
wenn Deutsch e sich dara n beteiligen sollten . Švehla beteuerte , daß dies 
seine Absicht sei. Ich gestehe, daß Švehla die Bedenke n gegen den geplante n 
Regierungsversuc h zerstreute , so daß ich guten Gewissen s in die dargebo-
ten e Han d einschlage n konnte . Das mir angeboten e Ministerportefeuill e der 
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Justiz lehnt e ich zu Gunste n meine s Fraktionskollege n Dr . Mayr-Hartin g ab. 
Zwei Tage später fuhren die beiden ersten deutsche n Ministe r Professor Dr . 

Mayr-Hartin g als Justizministe r und Professor Dr . Spina als Arbeitsministe r 
mit dem neuernannte n Kabinet t zur Vereidigung nach Topolčany , dem slo-
wakischen Sommersit z Masaryks. De r Würfel war gefallen. Die Parte i sprach 
mir nachträglic h einmüti g Dan k und Vertraue n für mein e Entscheidun g aus. 

Antoní n Švehla, dem die erste tschechisch-deutsch e Regierun g gelang, war 
ein tschechische r Bauer besondere n Schlages. Seinerzei t im alten Österreic h 
tschechische r Landesausschußbeisitze r in Böhmen , verstand er es, sich wäh-
rend des Weltkrieges zu einer führende n Rolle in der tschechische n Innen -
politik aufzuschwingen . Nac h dem Umstürz e wurde er Innenministe r in den 
Kabinette n Dr . Kramá ř und Tusar . Gleichzeiti g nützt e er seine Stellun g da-
zu aus, den Zusammenschlu ß der tschechische n Bauernschaf t in der Agrar-
parte i dem Marxismu s entgegenzusetzen . Mit zähe r Energi e erarbeitet e er 
ihr die führend e Stellun g unte r den parlamentarische n Regierungsparteien , 
die sie auch bis zum Staatsend e behauptete . Švehlas Ansehen war unbestrit -
ten , seine robust e Art bei Freun d und Fein d gefürchtet . Kaum hatt e er die 
Bauernschaf t erfaßt , griff er auf weitere Volkskreise und erobert e mit der 
Agrarparte i auch die Führun g der tschechische n Großindustri e und der 
Großbanken . Seit dem Rücktrit t des kurzen Kabinett s Beneš im Oktobe r 
1922 gab es dann auch nu r meh r agrarisch e Ministerpräsidenten , was wie-
der zur Folge hatte , daß auch der Großtei l der tschechische n Bürokrati e in 
das Lager der tschechische n Agrarparte i übersiedelte . Bis zum Tod e Švehlas 
gab es überhaup t niemande n mehr , der ihm den Ran g in der innere n Staats -
politik streitig mache n konnte . Er duldet e auch keinen Widerstan d in der 
eigenen Partei . Staatsoffiziel l stellte er sich hinte r Masaryk und macht e we-
der diesem als Staatspräsidente n noc h Beneš als ständigem Außenministe r 
Konkurrenz . Er ließ ihne n die äußere n Ehren . Ohn e weiteres Aufsehen brach 
er den anfangs unbezwingba r scheinende n Einfluß der Sozialdemokrati e und 
zog dan n die Zügel für eine bürgerlich e Politi k imme r meh r an und zwang 
in diesem Sinn e währen d der deutsch-tschechische n Bürgerregierun g selbst 
Beneš, sein nationalsozialistische s Abgeordnetenmanda t niederzulegen , um 
Ministe r der auswertigen Angelegenheite n bleiben zu können . Ih m wäre 
auch — seinen ehrliche n Willen vorausgesetzt — eine Umorientierun g zum 
deutsche n Volke und dami t zum deutsche n Nachbarstaa t geglückt. Er siechte 
aber frühzeiti g an Nierenschwun d dahin . Er war meine r Ansicht nach der 
einzige tschechisch e Staatsmann , der sich über die Grenze n der tschechische n 
Machtstellun g keine Illusione n machte . Sein treffsichere s Urtei l in kritische n 
Situatione n deutet e darau f hin . Im übrigen war Švehla der einzige tschechi -
sche Staatsmann , der weniger gelten wollte als er war und sich stets schlich t 
gab. Zu m Wochenend e fuhr er auf sein Bauerngu t nach Hostiva ř bei Prag, 
um bis Monta g früh dor t einfache r Bauer zu sein. Er gab keine Repräsen -
tationsfeste , seine Gatti n blieb unsichtba r für die politisch e Welt. Seine 
Bauernschlauhei t war sprichwörtlic h und doch verargte man sie ihm nicht , 
denn bei allem Mißtrauen , daß Deutsch e gegen ihn hatten , zeigte er in 
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allem doch wieder gewinnend e Einfachheit . Sein früher Tod riß eine Lücke , 
die die Tscheche n nich t meh r zu schließen vermochten . Zu klug, um Masa-
ryk und Beneš öffentlich entgegenzutreten , war er der einzige, der sie mei-
sterte . Nac h ihm zerfiel seine Parte i trot z äußere r Geschlossenhei t in meh -
rere Flügel , von dene n der mächtigste , der Korruptionsflügel , durc h Rest-
gutschacher , Kunstdüngerfond , Zucker - und Spirituskartel l etc . die Parte i 
moralisc h schwer belastete . 

Švehlas Bürgerregierun g übernah m die Masaryk-Forme l „Gleich e unte r 
Gleichen " für das Verhältni s der Tscheche n zu den Deutschen . Es schien 
eine neu e Zei t angebroche n zu sein, zuma l Švehla, wie er mir selbst einma l 
privatim erklärte , mit größte r Energi e den nationale n Chauvinismu s in sei-
ner eigenen Parte i bekämpfte . Die Parlamentssitzunge n bekame n einen ruhi -
gen Charakte r und die Staatsexekutiv e erhiel t strenge Weisungen zur natio -
nalen Verträglichkeit . Leider währt e dieser Zustan d nich t lange. De r tsche-
chisch e Nationalismus , voran die Legionär e in der tschechisch-sozialistische n 
Opposition , konnte n sich an die neue politisch e Lage nich t gewöhnen . Sie 
ergriffen eine wegen ihre r „Protektion " bei Masaryk und Beneš äußers t ge-
wichtige Offensive gegen Švehla und brachte n sie zuerst in der Staatsver -
waltun g zur Geltung . Die Gleichbehandlun g der Deutsche n im Staatsdienst e 
kam wieder ins Wanken . 

Überdie s bearbeitet e die Generalitä t — die ehemalige n Legionär e waren 
inzwischen zu den oberste n Heerführer n avancier t — den eitlen Verteidi-
gungsministe r Udrža l so lange, bis er noc h im Dezembe r 1926 der Bürger-
koalitio n einen Rüstungsfon d von je 315 Millione n Kč für 10 Jahr e ab-
preßte . Schließlic h kam der Innenministe r Jan čern ý mit einer Verwaltungs-
reform , mit der den deutsche n Regierungsparteie n eine Falle gestellt wer-
den sollte. De r tschechisch e Koalitionstei l setzte alles daran , den Regierungs -
entwur f zur Organisatio n der „politische n Verwaltung", wie sich die Ver-
waltungsrefor m nannte , im Parlamen t durchzusetzen . Ih r Gaugeset z aus der 
Revolutionszei t hatt e Böhme n in neun Gau e und Mähre n und Schlesien zu-
samme n in fünf Gau e eingeteilt , welche ein Provinzialparlament , die Gau -
vertretung , und eine begrenzt e Gauselbstverwaltun g haben sollten . Die 
Gau e Karlsbad und Böhmisch-Leip a in Böhme n hätte n wohl dadurc h ein 
Stück deutsche r Selbstverwaltun g erlangt , aber alle übrigen deutsche n Sied-
lungsgebiete wären durchweg s einer tschechische n Mehrhei t unterworfe n und 
speziell für das ganze tschechisch-schlesisch e Gebie t durc h die zwei mähri -
schen Gau e Olmüt z und Mährisch-Ostra u aufgesaugt worden . Zu r Durchfüh -
run g des Gaugesetze s kam es nicht , da es technisc h und politisch undurch -
führba r war. De r Regierungsentwur f wurde zur härteste n Nu ß der Wahl-
periode . Wir deutsch e Regierungsparteie n stande n da einem geschlossenen 
Willen der tschechische n Koalitionsmehrhei t gegenüber und mußte n uns, 
wollten wir die sonst wieder erstehend e alltschechisch e Koalitio n verhindern , 
darau f zurückziehen , aus dieser Situatio n das Möglichst e für unser e natio -
nalen Interesse n herauszuholen . Unser e Lage war äußers t unerquicklich . 
Wir alle waren gegen die Verwaltungsreform , der Unterschie d zwischen den 
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deutsche n Regierungsparteie n und den deutsche n Oppositionsparteie n war 
nur der, daß die Oppositionsparteie n keine Verantwortun g für die textlich e 
Gestaltun g des Gesetzentwurfe s hatte n und rundwe g alles bekämpfe n konn -
ten , währen d die Regierungsparteie n sich für Abänderunge n Zum Schutz e 
deutsche r Interesse n opfern mußten : eine mühevoll e monatelang e Arbeit, 
die von einem Großtei l der deutsche n Bevölkerun g weder verstande n noch 
gewürdigt wurde. Es gab in meine r zwanzigjährigen politische n Tätigkei t 
kaum eine ähnlich e Zeit , in der eiserne Pflichterfüllun g jedes ander e Gefüh l 
ersticken mußte . Schließlic h war es auch nich t ganz umsonst . Wir änderte n 
und milderte n manch e Härten , welche die Ministerialbürokrati e uns auf-
zwingen wollte, zugunste n sudetendeutsche r Selbstverwaltung , rettete n ein 
gutes Stück neue r Bezirksautonomi e zur Ergänzun g der Gemeindeautonomi e 
und schufen die Grundlage n verstärkte n Einflusses auf die staatlich e Lan-
desverwaltun g von Böhmen , Mähren-Schlesie n und der Slowakei. Wenn die 
Praxis später manche s auch wieder illusorisch machte , so lag die Schuld 
nich t bei den deutsche n Regierungsparteien , die für die Reform gestimm t 
hatten . Ohn e uns wäre das Geset z nu r noc h drückende r geworden , vor allem 
wäre Schlesien von der tschechische n Landkart e ganz verschwunden , wie es 
im Regierungsentwurf e geplant war. So gelang es unsere r verzweifelten 
Gegenweh r wenigstens, daß stat t Mähre n eine Verwaltungseinhei t Mähren -
Schlesien geschaffen wurde, nach deren Embleme n beide ehemalige n Kron -
lände r gleichberechtig t ineinande r verschmolze n wurden . Schlesien behiel t 
selbständi g seine Wohlfahrtseinrichtungen , die gesetzlich von einer schlesi-
schen Kommissio n im Rahme n des mährisch-schlesische n Landesausschusse s 
zu verwalten waren. Ich stand damal s als einziger Schlesier  im Koalitions -
ausschu ß allein und kann guten Gewissens behaupten , daß ich persönlic h 
diese Änderun g erzwang. De r Innenministe r Čern ý rief mir nach der Ent -
scheidun g erbitter t zu: „Sie sind der Sieger" und konnt e mir seine Nieder -
lage nie meh r verzeihen . Da s tschechisch e Mähre n hatt e eben unsere n 
Schlesientei l nich t einfach verschlucke n können . 

Im Zuge des Kampfe s gegen die Verwaltungsreform entsandt e die schle-
sische Landesverwaltungskommissio n wiederhol t Vertrete r nach Prag, zu-
letzt noc h eine offizielle deutsch-schlesisch e Deputation , an der sich die 
deutsche n Landesverwaltungsmitgliede r und die deutsche n Bürgermeiste r von 
Troppau , Freudenthal , Jägerndor f und Tesche n beteiligten , welchen sich 
für das Hultschine r Land auch der Vizebürgermeiste r von Krawarn , Josef 
Slany, angeschlossen hatte . Letztere r verfaßte über die Vorsprache n der 
Deputatio n beim Ministerpräsidente n sowie bei den andere n Minister n ein 
Gedächtnisprotokoll , das mir volle Genugtuun g gegen viele Verunglimpfun -
gen gab. 

Außerde m kämpfte n wir in der Regierungskoalitio n hartnäcki g um das 
Sprachenrech t der neue n öffentlich-rechtliche n Körperschaften . Wir erreich -
ten unte r Garanti e der tschechische n Regierungsparteie n das Rech t der deut -
schen Verhandlungssprache n in den Gerichtsbezirke n mit über 50 % deut -
scher Bevölkerun g und weiters die deutsch e Referentensprach e für Bericht -
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erstatte r in den Bezirks- u n d Landesvertretungen . Ma n ermess e unser e 
Überraschung , als die Durchführungsverordnun g für die Landes - un d Bezirks-
vertretunge n die deutsch e Berichterstattun g nu r für die Referente n der Be-
zirksvertretunge n un d nich t auc h für die Landesvertretunge n festsetzte . 
De r tschechoslowakisch e Fouché , Ja n Černý , hatt e un s einfac h u m diesen 
Koalitionserfol g betrogen . Ic h versuchte , leide r vergeblich , die deutsche n 
Ministe r zu Demissionsandrohunge n zu bewegen. Di e Verwaltungsrefor m 
tra t mi t dem 1. Dezembe r 1928 in Kraft . Di e dringlich e Aufforderun g der 
Bürgerkoalitio n an die Regierung , in allernächste r Zei t eine n Gesetzent -
wurf übe r die Verwaltungsgerichtsbarkei t in den Bezirke n un d Länder n vor-
zulegen , wurd e ebenfall s ni e befolgt. 

Di e Wahle n in die erste n Bezirks- un d Lan d es Vertretunge n im Dezembe r 
1928 fande n kein besondere s Interess e de r Bevölkerung . Di e einzige klein e 
Sensatio n waren die 120000 Stimmen , welche ein e liberal-demokratisch e 
Liste (Dr . Kafka-Dr . Rösche ) in Böhme n erzielt e un d dor t zwei Landes -
mandat e erhielt , währen d sie in Mähren-Schlesie n ganz durchfiel . 

Immerhi n erhielte n die Deutsche n in Böhme n sowie in Mähren-Schlesie n 
je 3 von den gesetzliche n 12 Landesausschußmandaten . Di e Landesausschuß -
beisitze r erreichte n auc h faktisch ein e maßgeblich e Stellun g im Lande , wäh-
ren d die Landesvertrete r un d Mitgliede r de r diversen Landeskommissione n 
sich gegen die Bürokrati e de r Landesämte r nich t durchzusetze n vermochten . 

I n der Nationalversammlun g began n sich inzwische n die Masaryk- Wieder -
wahl auszuwirken , die am 27. Ma i 1927 stattgefunde n hatte . Ein e Zeitlan g 
war die Wiederwah l Masaryk s in Frag e gestellt . Di e Bürgerkoalitio n hatt e 
die, wenn auc h knappe , Mehrhei t der Nationalversammlun g un d es hin g nu r 
von Švehla ab, ob er Präsiden t de r Republi k werden wolle. E r lehnt e ab 
un d stellt e sich hinte r die Wiederwah l Masaryks . Dami t kam ein tiefer Ri ß 
in die Regierungsmehrheit . Švehla konnt e die Einigun g der Koalitio n für 
die Kandidatu r Masaryk s nich t erreichen . Damal s prägt e Šráme k das Wort : 
„Wi r habe n un s geeinigt , daß wir un s einigen werden. " Di e Nationaldemokrate n 
unte r Kramář s Führun g wollten von Masary k nicht s wissen; die slowakische 
Hlinkaparte i verargte ih m die Nichterfüllun g des Pittsburge r Vertrages un d 
wollte auc h keine n Freimaurer ; de r recht e Flüge l de r Agrarier wiederu m 
sah in Masary k den Protekto r de r sozialistische n Parteien , kurz , die langen 
Beratunge n hinte r den Kulissen der Koalitio n führte n zu keine m Ergebni s 
un d die Abstimmun g zu r Präsidentenwah l wurd e schließlic h freigegeben. 
Demgegenübe r arbeitete n die oppositionelle n sozialistische n Parteie n fieber-
haft an de r Herstellun g eine r Masaryk-Mehrheit , welche konsequenterweis e 
dan n nachhe r auc h die Regierun g übernehme n sollte . Sie ging nich t gleich 
in Erfüllung . Immerhi n erhiel t Masary k am Wahltag e die Majoritä t von 274 
Stimme n gegen 54 Stimme n für den kommunistische n Senato r Sture , wäh-
ren d 104 leere Stimmzette l abgegeben wurden . Von den 20 Mitglieder n mei -
nes Regierungsklub s hatte n 13 leere Stimmzette l abgegeben . De r Wahlak t 
selbst entbehrt e nich t des allgemeine n Eindruck s de r politische n Wende . 
Masary k nah m trot z de r hohe n Zah l der leeren Stimmzette l die Wah l an 
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un d betraute , nac h formale r Demissio n der Regierung , Švehla abermal s mi t 
de r alte n Bürgerregierung . 

Zwe i interessant e Details : Am Abend vor de r Wah l gingen wir nac h der 
Sitzun g des Koalitionsausschusse s durc h den Wandelgan g des Rudolfinums , 
de r gerad e mi t Palme n un d Teppiche n reic h geschmück t wurde . Kramá ř 
wies ironisc h lächeln d darau f hin un d sagte zu mir : „Da s ist die soziali-
stisch-demokratisch-monarchistisch e Republik. " Nac h dem Wahlakt e be-
obachtet e ich , wie Masary k bei Kramá ř vorbeiging. Masary k hocherhobene n 
Hauptes , Dr . Kramá ř lehnt e dreivierte l aufgestande n am Sitze un d starrt e 
finster vor sich hin . 

Unser e Freude , an der „Mach t beteiligt " zu sein, währt e nu r kurz . Seh r 
bald zeigte sich, wie groß das Opfer war, das wir im Dienst e unsere s Vol-
kes auf un s genomme n hatten . Dennoc h kan n gerechterweis e nich t geleug-
ne t werden , da ß die damalig e Regierun g relati v noc h die beste de r Republi k 
war. Da s Wirtschaftslebe n began n zum erste n un d letzte n Mal e eine n große n 
Aufschwun g zu nehmen , wie Staatsrechnungsabschlüss e un d Steuereingäng e 
bewiesen . Auch auf gesetzgeberische m Gebiet e bedeutete n die Besoldungs -
reform , die Refor m der direkte n Steuern , die Sozialversicherungsnovell e 
un d ein neue s Pensionsversicherungsgeset z de r Privatangestellte n immerhi n 
manch e Fortschritte , an dene n die Sudetendeutsche n reichlic h partizipierten . 
Nu r die national e Ausgleichsstimmun g konnt e nie rech t in Flu ß komme n 
un d zur Lösun g der deutsche n Frag e führen . I n den Sonntagsrede n paradierte n 
alle Ministe r mi t de r deutsche n Regierungsteilnahm e als deutliche s Zeiche n 
de r Staatskonsolidierung , aber an den Werktage n blieben die erwartete n 
Gegenleistunge n an un s aus. Nu r die Abschaffung des stet s wahltechnisc h 
durc h die Dislokatio n der Truppe n gegen national e Minderheite n miß -
brauchte n Soldatenwahlrecht s blieb ein Dauererfol g de r Bürgerkoalition . 

Di e deutsche n Regierungsparteie n hatte n sich zum „Deutsche n Verband " 
zusammengeschlossen , in dem abwechseln d die Obmänne r des Bunde s der 
Landwirt e un d der deutsche n christlich-soziale n Volksparte i den Vorsitz 
führten . Überdie s waren die Obmänne r de r dre i deutsche n Regierungspar -
teien Mitgliede r des damal s achtgliedrige n Koalitionsauschusses , doc h unse r 
Verhältni s 3 :8 setzt e sich doc h zu wenig durch . U m die Frag e des „Warum " 
zu beantworten , mu ß ich die Persone n etwas perlustrieren , die nebe n Švehla 
auf de r tschechische n Regierungsseit e den größte n Einflu ß hatten . 

Stellvertrete r des Ministerpräsidente n war de r Ministe r für soziale Für -
sorge Msgr . Ja n Šrámek , dessen politisch e Method e dari n lag, alles zu kom -
plizieren , was einfac h war, u m alle Fäde n imme r wieder in die Han d zu 
bekommen . E r war de r Obman n der tschechische n Volkspartei , die in dieser 
Period e die zweitstärkst e Parte i de r Nationalversammlun g war. Demgemä ß 
fühlt e er sich auc h berufen , seine Persönlichkei t un d seine nationa l tschechi -
sche Gesinnun g ständi g in den Vordergrun d zu rücken . So ka m es, daß 
Šráme k bald im tschechisch-radikale n Lager zu Ansehe n kam un d — eite l 
darau f — zu eine m Haupthinderni s jeder faktische n Verständigun g wurde . 
E r war eine unverträglich e Natur , was sich auc h dari n zeigte , daß er die ehe -
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mal s mi t de r tschechische n Volksparte i vereinigt e slowakische Hlinkaparte i un d 
dere n sympathische n Führe r Msgr . Andre j Hlink a aus nationalsozialistische m 
Größenwah n zum Austritt e aus dem gemeinsame n Klu b nötigte , worau f die 
beide n Katholikenführe r erbittertst e Gegne r wurden . Vielen war er ein Rätsel , 
manche n ein e politisch e Größe , alle waren sich aber darübe r klar , daß er 
machthungri g war. Aber auf keine m Gebie t der Politik , die er sehr rühri g 
un d leidenschaftlic h betrieb , entsprac h er den Erwartungen , die auf ihn 
gesetzt wurden . Stat t ein tschechische r Richelie u zu sein, blieb er ewig 
nu r ein kleinliche r Regisseur de r Prage r Parlamentsbühn e un d ein Hinderni s 
großzügiger Politik . 

Nebe n ih m spielte de r altösterreichisch e Tschechenführe r Dr . Kare l Kra -
má ř anfang s die größt e Rolle . Kramá ř war eigentlic h der interessantest e 
tschechisch e Politike r der Republik . Ih n umstrahlt e noc h vom alte n Öster -
reich he r der Glan z des „Böhmische n Löwen im Reichsrate" , dem er die 
erste Ministerpräsidentschaf t de r Republi k zu verdanke n hatte . I m Jun i 
1919 unterla g er bei den erste n Gemeindewahle n den Sozialiste n un d sank 
auf Grun d der Systemati k seine r Hauptgegne r Masary k un d Beneš von Jah r 
zu Jah r zu imme r größere r Bedeutungslosigkei t ab. I m gleiche n Maß e stieg 
sein persönliche r Grol l gegen den neue n Staat , den er sich seinerzei t wohl 
ganz ander s erträum t hatte . E r war dan n der erste , de r in seine m Partei -
blatt e „Národn í Listy" den Mu t aufbrachte , die Beneš-Politi k zu bekämpfen , 
un d die ih m sehr verübelt e Meinun g vertrat , daß „di e Deutsche n den Friede n 
gewinnen" . Ic h saß jahrelan g nebe n ih m im Koalitionsausschu ß un d konnt e 
wiederhol t wahrnehmen , wie er bemüh t war, ohn e sich als Tschech e etwas 
zu vergeben , die politisch e un d moralisch e Minderwertigkei t des offiziellen 
Regierungskurse s umzubiege n un d anständiger e Wege zu suchen . So wet-
tert e er in der Koalitio n wiederhol t gegen das Nichtworthalte n un d sprac h 
öfter s in de r verpönte n deutsche n Sprache , u m den deutsche n Koalitionsmit -
gliedern verständliche r zu sein. E r vermie d es dor t immer , die national e 
Empfindlichkei t zu verletzen . Manchma l hatt e ma n das Gefühl , da ß in ih m 
Erinnerunge n an die Übernationalitä t des alte n Österreic h noc h nachwirkten . 
I n seine r Jugen d hatt e er auc h im Auslande , unte r andere m auc h an den 
deutsche n Universitäte n Straßbur g un d Berlin , studier t un d sich dadurc h 
ein e weltoffene Bildun g erworben . Sein tragische r Fehle r war, daß ih m bei 
Ausbruc h des 1. Weltkriege s das geopolitisc h zwangsläufige national e Kon -
zept fehlte . E r wähnt e das Hei l des tschechische n Volkes im zaristische n 
Panslawismu s un d versäumt e es, die Zukunf t seine r Natio n im Rahme n der 
Mittelmächt e siche r zu stellen . So wurd e er durc h ein österreichische s 
Kriegsgerich t als Hochverräte r zum Tod e verurteil t un d späte r durc h kaiser-
liche Gnad e amnestiert . Dies e setzt e ihn sozusagen zwischen zwei Stühle . Di e 
Deutsche n konnte n in ih m nu r den Deutschenfein d sehen un d die „Sieger -
tschechen " Masaryk , Beneš , Kroft a un d ander e brauchte n ih m späte r nu r sein 
Majestätsgesuc h u m Begnadigun g vorzuhalten , u m ihn vor de r tschechische n 
Öffentlichkei t bloßzustellen . 

Von den Mitglieder n der Koalitio n ragte noc h der Slowakenführe r Msgr . 
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Andre j Hlink a hervor , der zwar nu r selten im Koalitionsauschu ß erschien , 
jedoc h dan n imme r sehr temperamentvol l den slowakischen Standpunk t ver-
tra t un d die tschechische n Mitgliede r dami t in sichtlich e Verlegenhei t brach -
te . Hlink a war eine markant e Erscheinung , ein Künstlerkop f mi t scharfe m 
Profi l un d leuchtende n Augen, umrahm t von schneeweiße m Haar , das am 
Hinterkopf e in Locke n herabfiel . Seine Politi k war geradlini g auf die Er -
füllun g des Pittsburge r Vertrage s gerichtet , in welche m Masary k den Slowa-
ken den Dualismu s mi t den historische n böhmische n Länder n versproche n 
hatte . E r geno ß das unumschränkt e Vertraue n seine r slowakischen Volks-
parte i un d zeigte auc h für die deutsche n Forderunge n imme r Verständnis . 
Di e Hlinkaparte i stellt e in de r Bürgerregierun g 2 Minister , den Unifizie -
rungsministe r un d den jugendliche n Ministe r für Volksgesundhei t Dr . Josef 
Tiso , de r 1939 Präsiden t de r Slowakische n Republi k wurde . Unse r Verhält -
ni s zu r Hlinkaparte i war imme r sehr freundschaftlich . Charakteristisc h hie -
für war ein Ausspruc h Hlinka s in de r letzte n Koalitionsberatun g vor dem 
Regierungswechse l 1929: „Mi t dem Luschk a bin ich imme r einig. " 

Von Deutsche n gehörte n Windirsch , der Obman n des Bunde s der Landwirte , 
Stenzel , der Obman n der deutsche n Gewerbepartei , un d ich dem Koalitions -
ausschu ß an . De n Vorsitz führt e de r Agrarier Bradá č nu r in tschechische r 
Sprache , da er kau m deutsc h verstand . Di e Sitzunge n fande n von Diensta g bis 
Freita g währen d der Parlamentstagunge n stat t un d nahme n die meist e Tagesze i t 
ein . Di e anfänglich e Möglichkeit , dor t initiati v einzugreife n un d Beschlüsse zu 
erzwingen , wurd e bald durc h die zugezogene n Ministerialreferente n sabo-
tiert , die — ob vorgeschobe n ode r nicht , konnt e ma n nich t eruiere n — oft 
sogenannt e sachlich e Bedenke n gegen unser e Anträg e vorbrachte n un d die 
Tscheche n dami t auf ihr e Seite zogen , so daß wir überstimm t blieben . 
Ein anderma l waren die Referente n nich t zu finden — die Ressortministe r 
drückte n sich gern vor dem Richterstuh l der Koalitio n — un d unser e Ange-
legenheite n mußte n dan n vertagt werden , bzw. „unaufschiebbaren " Gegen -
stände n der Koalitionsberatun g Plat z machen . Dies e durchsichtig e tschechisch e 
Takt i k gegen die deutsche n Anliegen wurd e ums o wirkungsvoller , je weniger 
unser e Ministe r sich darau f versteifen wollten . Da s politisch e Zie l unsere r da-
malige n Regierungsbeteiligun g war vor allem die deutsch e Selbstverwaltung , 
die eine n baldigen Erfol g erforderte . Di e Tscheche n spekulierte n aber auf die 
Zermürbun g unsere s Standpunkte s un d hofften , die Zei t zum Bundesgenos -
sen zu haben . Da s war das Dilemma , gegen das wir anzukämpfe n hatten . 
Aus der Regierun g wieder auszutreten , wäre imme r verlockend , im Grund e 
genomme n aber nu r ein eingestandene r Mißerfol g gewesen. So mußte n wir 
imme r wieder gute Mien e zum bösen Spie l mache n un d der Tück e des Geg -
ner s die eigene Zähigkei t entgegensetzen . Ic h selbst lernt e zu dieser Zei t 
nich t nu r die Verhältniss e im Staate , sonder n auc h den Unterschie d zwischen 
Realpolitik , zu de r ich mic h imme r bekannte , un d Ränkepoliti k kennen . 
So vergingen 3 Jahr e im ewigen Hoffen un d Enttäuschtwerden . Fü r das große 
Zie l de r Autonomi e mußte n wir in manche n saure n Apfel beiße n un d viele 
unpopulär e Gesetz e beschließen . Nac h 2 jährige r Regierungsbeteiligun g war 
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mit dem Tod e Švehlas der Stern der Bürgerregierun g merklic h im Erblei -
chen . Die Koalitio n hielt zwar vorläufig noc h nach außen , verlor jedoch all-
mählic h die Herrschaf t über die innenpolitisch e Lage. Innenministe r Čern ý 
sagte mir in dieser Zeit : „Es will Abend werden. " Die sozialistische Opposi -
tion verschärft e unte r der Protektio n Masaryks ihre Agitation im ganzen 
Staate . Es kam ihr zugute , daß nach Švehla sein Stellvertrete r Šráme k zur 
Regierungsführun g weder die Autoritä t noc h die Fähigkeite n besaß. Über -
dies war nich t zu leugnen , daß die Profitgie r manche r Produzentenkreis e 
Preissteigerunge n lebenswichtige r Bedarfsartike l nach sich gezogen hatte . 
Insbesonder e die Preissteigerun g des Zucker s als ein nach den Erfahrunge n 
in Altösterreic h bekann t wirksames Agitationsmitte l wurde weidlich ausge-
nützt . Wiewohl das allgemein e Preisnivea u noc h imme r weit unte r dem der 
Nachbarstaate n stand , hatt e die Hetz e dank der illoyalen Unterstützun g der 
„Burg " — größte n Erfolg. Auf deutsche r Seite sahen die Sozialdemokrate n 
ihre Zei t wieder gekommen . Sie schaltete n sich leidenschaftlic h in die Agi-
tatio n der tschechische n Sozialdemokrate n ein. Die bürgerliche n deutsche n 
Wähler wiederum waren mit Rech t verstimmt , da größere Erfolge der Re-
gierungsbeteiligun g ausgeblieben waren. Da s Zie l unsere r Regierungsbeteili -
gung, die völkische Autonomie , war tatsächlic h in den Hintergrun d gedrängt 
und die Besserung unsere r nationale n Lage wieder fraglich geworden . 

1929—1932: Udržal als Ministerpräsident. Peripetie der Ersten Republik. 

Um die Jahreswend e 1928—1929 wurde bekannt , daß Švehla rettungslo s 
verloren sei und einen Nachfolge r finden müsse. De r Verteidigungsministe r 
Udržal , der Vorsitzend e der Abgeordnetenkamme r Malypet r und Msgr. 
Šráme k waren die Kandidaten . Die größten Chance n hatt e der ebenso be-
jahrt e wie burgergeben e Udržal , dessen Tochte r die Freundi n des Fräulei n 
Dr . Alice Masaryk , der Präsidenti n des tschechoslowakische n Rote n Kreuze s 
war, der „Erzherzogi n Masaryk". Alle Vorsitzende n der Regierungs-Koalitio n 
wurden nacheinande r zum Staatspräsidente n gerufen. So gelangte auch ich durc h 
ein Spalier von Geheimpolize i und ein Labyrint h von Gänge n in das Arbeits-
zimme r Masaryks auf der altehrwürdige n Prage r Königsburg . Ich hatt e Ma-
saryk bei allgemeine n Empfänge n und Anlässen wiederhol t erlebt , diesmal 
aber sozusagen im téte ä téte , und ich mu ß gestehen , der Eindruc k seiner 
Persönlichkei t war unbestreitbar . Er war mächti g von Gestal t und hatt e 
einen auffallend stechende n Blick aus vergeistigten Augen. In gemütliche r 
Aussprache erkundet e er mein e Stellungnahm e zu Udržal , gegen den ich 
keinen Einspruc h erhob , sofern er die Verständigungspoliti k Švehlas fort-
setzte. ' Dan n fragte er mich blinzelnd , ob ich schon genügend tschechisc h 
könne . Ich verneinte . Er erzählt e mir , daß er das Gehö r für die englische 
Sprach e auch erst später gefunden habe . Als er das erstema l nac h den Ver-
einigten Staate n von Nordamerik a gekomme n sei, habe er trot z theoretische r 
Sprachkenntniss e keine englische Konversatio n führen können . Nac h einer 
halben Stund e verabschiedet e er mich nahez u kollegial. 
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Am 1. Februar 1929 wurde Udržal zum neuen Regierungschef ernannt. 
František Udržal stand als Reichsrats- und Landtags abgeordneter seit 1897 
im parlamentarischen Leben. Trotzdem erwies er sich sehr bald als ganz 
unfähig, die Staatspolitik zu steuern. Die Regierungskoalition erkannte 
den Fehlgriff und suchte sich fester zusammenzuschließen. Udržal stütze 
sich aber auf den Hradschin. Ein halbes Jahr zog sich das Ringen um 
das Übergewicht hin und her, bis Udržal als gleichzeitiger Verteidigungs-
minister plötzlich zurücktrat und o h n e Einvernehmen mit dem Koalitions-
ausschusse den Abgeordneten der Agrarpartei Dr. Viškovský, den ersten 
Bodenamtspräsidenten, zu seinem Nachfolger ernennen ließ. Der Koalitions-
ausschuß protestierte gegen diese Ernennung und Masaryk antwortete damit, 
daß er die Nationalversammlung auflöste. Der Hradschin hatte den entschei-
denden Schlag gegen die bürgerliche Mehrheit getan. Die Neuwahl wurde 
für den 27. Oktober desselben Jahres ausgeschrieben. 

Im regierungsdeutschen Lager verhehlte sich niemand die ungünstige 
Wahlsituation. Die Prager Politiker bemühten sich um eine Einheitsliste der 
„Aktivisten", wir Abgeordnete der Provinz wollten die Wahlschlacht partei-
mäßig schlagen, da wir die Stimmung unserer Wähler kannten, welche eine 
Verschmelzung in eine durcheinandergewürfelte Regierungsliste scharf ab-
lehnten. Zuletzt ergab sich als Kompromiß eine Listenverbindung des Bun-
des der Landwirte mit der deutschen Arbeits- und Wirtschaftsgemeinschaft 
(Kafka-Rosche) und der deutschen christlich-sozialen Volkspartei mit der 
deutschen Gewerbepartei. Unsere Versammlungen waren nicht besonders 
zugkräftig, auch die der nationalen Opposition waren schwach besucht; die 
Sozialdemokraten hatten offenkundig die besten Aussichten. Das Wahler-
gebnis entsprach den erwähnten Erwartungen. Die „aktivistischen" Parteien 
erlitten trotz des Zuwachses der Kafka-Rosche-Partei eine Einbuße von ei-
nem Abgeordnetenmandat (die Liste des BdL erlangte 16 Mandate, unsere 
DCV 14 Mandate). Die Sozialdemokraten hatten einen Zuwachs von über 
100000 Stimmen und 4 Abgeordneten- bzw. 3 Senatorenmandaten. Die na-
tionale deutsche Opposition behauptete mit 15 Abgeordnetenmandaten ihren 
alten Stand. 

Am Wahltage demissionierte die Bürgerregierung und sogleich setzte der 
Parteienwettkampf um die neue Regierung ein. Der Bürgerblock hielt weiter 
Koalitionssitzungen ab, zur Abwechslung gelegentlich auch im „Revolutions-
zimmer" des Prager Repräsentationshauses und wiederholte den „Rütli-
Schwur", einander nicht zu verlassen. Die sozialistischen Wahlsieger be-
stürmten die Burg, ihren Wahlerfolg zu honorieren. Das Ergebnis nach ein-
einhalb Monaten Feilschens war: Udržal behielt das Ministerpräsidium, die 
drei sozialistischen Parteien wurden in die Regierung aufgenommen und der 
Bürgerblock durch Ausscheiden der Hlinkapartei, der deutschen christlich-
sozialen Volkspartei und der deutschen Gewerbepartei so zugestutzt, daß 
die beiden Regierungsgruppen — sozialistisch und bürgerlich — sich zahlen-
mäßig ungefähr die Waage hielten. Udržal lud mich zu sich ein, um mir 
für die DCV nur mehr das Ergebnis seiner Regierungsverhandlungen mit 
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den anderen Parteien (trotz Rütlischwur) mitzuteilen und für unsere Mit-
arbeit in der Vergangenheit im Namen des Staates zu danken. Unser aus-
geschalteter Minister war bestürzt, ich froh, denn ich konnte mir von dieser 
Regierung keine Lösung der deutschen Frage vorstellen. Am 7. Dezember 
1929 begann die neue „Regierung der Bauern und Arbeiter", wie sie sich 
stolz nannte, ihre Tätigkeit, die man als Peripetie im Drama der Ersten 
Republik bezeichnen könnte. Bis dahin bestand Aussicht auf eine innere 
Umgestaltung des Staates, überdies stand der Staat wirtschaftlich auf seinem 
Höhepunkt, so daß manche Spannung gemildert und das Verhältnis der Na-
tionen zueinander erträglicher geworden war. Von nun an ging es in all 
diesen Belangen abwärts. 

Der wesentlichste Mangel der neuen deutschen Koalitionsbeteiligung war, 
daß nicht nur die unwiderrufene Forderung auf Selbstbestimmung, sondern 
selbst der bescheidene Anspruch auf nationale Selbstverwaltung der Ver-
gessenheit anheimfiel, und der Ruf nach nationaler Gleichberechtigung von 
den deutschen Koalitionspartnern nur zaghaft und gelegentlich ertönte. Er 
war mehr Signal ihres nationalen Rückzuges, denn ein Kampfruf. Der 
Schutz deutscher Interessen fand bei ihnen nur soweit Rückhaltung und 
Vertretung, als er sich mit den Parteiinteressen der Sozialdemokraten oder der 
Bauernbündler deckte oder ihnen förderlich war. Die Unterstützung Ein-
zelner wurde an die Parteilegitimation gebunden, die Koalitionsverbindung 
auf diese Weise über die Volksverbundenheit gestellt. Für den allgemeinen 
nationalen Schutz wurde in Versammlungen und Presse zwar noch geredet, 
aber nichts mehr getan. 

Die sozialistischen Parteien der Regierung paradierten anfangs wenigstens 
sozial. So setzten sie eine bescheidene Aufbesserung der Renten der Kriegs-
beschädigten durch und schufen 1930 in Form eines Weihnachtsbeitrages 
der Staatsbediensteten und Lehrpersonen im aktiven Dienste ein 13. Monats-
gehalt; zwei Maßnahmen, die allgemeine Sympathie fanden. Da sie jedoch 
den Staatssäckel schröpften, währte die Freude nicht lange. Den Rentener-
höhungen wurden verschärfte Überprüfungen der Pensionsreife entgegen-
gestellt und das 13. Monatsgehalt nur ein Jahr voll ausgezahlt. Im Jahre 
1931 wurde es durch ein Gesetz über Ersparungsmaßnahmen in der öffent-
lichen Verwaltung auf 70% eingeschränkt und im Jahre 1932 vollständig 
eingestellt. An seine Stelle trat wieder das „Weihnachtsfischgeld" der 
Staatsangestellten, das aus dem Weihnachtstrinkgeld der Amtsdiener in der 
österreichischen Zeit entstanden war und sich zu einem gewaltigen Unfug 
auswuchs. Der Beamte erhielt vor Weihnachten „vertraulich" ein verschlos-
senes Couvert auf den Schreibtisch gelegt. Unter der Verpflichtung, darüber 
zu schweigen, fand er einen Geldbetrag darin, der willkürlich und ohne 
gesetzliche Grundlage bemessen war. Jede Kontrolle war ausgeschaltet. Die 
Ministerialbeamten und die Amtsvorstände der unteren Instanzen erhielten 
ganz wesentliche Beträge, für die anderen fielen nur Brosamen ab. Die Ange-
gestellten deutscher, ungarischer etc. Nationalität erhielten weniger als ihre 
tschechischen Kollegen gleichen Ranges, was reichlich Grund zu Ärgernissen 
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gab. Wir forderten im Parlamente wiederholt Aufklärungen. Sie wurden in 
der Behauptung gegeben, daß das Weihnachtsgeld eine Belohnung für ad-
ministrative Budgetersparnisse sei, also eine rein interne Angelegenheit, die 
den Staat nichts koste. Die aufgesparten Kredite würden mit Jahresschluß 
verfallen, weshalb sie — so wurde den Abgeordneten drohend bedeutet — 
den ohnedies schlecht besoldeten Staatsbeamten vergönnt werden müßten. 
Die gleiche Logik galt auch bei der Protektionswirtschaft des Subventions-
wesens, wenn deutsche Korporationen oder Einzelpersonen über die viel 
reichlicheren Subventionen an Tschechen Klage führten. 

In der Folge trat der Begriff der Staatsloyalität als das entscheidende Kri-
terium in das staatspölitische Leben. Die oktroyierte, von uns deshalb nicht 
anerkannte Revolutionsverfassung verlangte von den Mitgliedern der Natio-
nalversammlung bei Androhung des Mandatsverlustes ein Treuegelöbnis 
für die Republik. Das Gesetz zum Schutze der Republik hatte 1923 allge-
mein die Staatsbürger zur Wahrung der aufgezwungenen Revolutionsver-
fassung und ihrer Einrichtungen verpflichtet. Nichtsdestoweniger war in den 
ersten 10 Jahren nach der Revolution die Jagd nach angeblichen Hochver-
rätern verhältnismäßig selten. Erst der von den Sozialisten beherrschten 
Udržal-Regierung war es vorbehalten, die Demokratie zu verleugnen und 
alles vom Polizeistandpunkt des Gesinnungszwanges zu beurteilen. So wurde 
immer einseitiger betont, daß wir Deutsche nur bei unbedingter Staatsbe-
jahung Rechte im Staate beanspruchen könnten. Dies wäre noch angegangen, 
wenn die Tschechen ihre internationalen Versprechungen der Gleichbe-
rechtigung der nationalen Minderheiten eingehalten hätten. Doch sie ließen 
es dabei bewenden, von anderen Loyalität zu verlangen, sie selbst aber in 
der deutschen Frage nicht zu halten. 

In dieser Lage gelang es mir, das erste und einzige Mal die Unterschriften 
sämtlicher Minderheitenvertreter des Abgeordnetenhauses ohne Unterschied 
der Nation oder Partei für den Antrag auf Einsetzung eines Ausschusses 
für die nationalen Minderheiten zu gewinnen. Der Antrag vom 3. April 
1930 Nr. 413 — III. Wahlperiode lautete folgendermaßen: 

„Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen: 

Gemäß § 22 der G. O. einen Ausschuß einzusetzen, welcher alle strittigen 
Angelegenheiten der nationalen Minderheiten zu verhandeln und der Natio-
nalversammlung die entsprechenden Anträge zwecks endgültiger Bereinigung 
der nationalpolitischen Differenzen im Staate zu stellen hat. 

B e g r ü n d u n g : 

Die Lösung der nationalen Frage ist die Grundlage für den inneren Frie-
den in der Cechoslowakischen Republik. Es unterliegt keinem Zweifel und 
wird von maßgebenden Kreisen aller Nationen anerkannt, daß bisher von 
einer Lösung der nationalen Frage keine Rede sein kann. 

Nadelstiche in sprachlicher Beziehung sind alltägliche Vorfälle. Die im 
Zuge befindliche Wälderzuteilung und Wälderverstaatlichung gibt erfah-
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rungsgemä ß begründete n Anlaß zu schwerwiegendste n nationale n Besorg-
nissen . Da s čechisch e Minderheitenschulwese n wird weite r in de r üppigste n 
Weise ausgebau t — alle diese gesetzliche n un d administrative n Maßnah -
me n werde n Gelegenheite n zur Zurücksetzun g der nationale n Minderheite n 
bleiben , wenn die national e Frag e nich t grundsätzlic h gelöst wird. I m Inter -
esse des Staate s darf das Vertraue n der Völker in die Staatsverwaltun g 
nich t erschütter t werden . 

De r Präsiden t der Republi k ha t in seine r Kundgebun g an die National -
versammlun g vom 7. Mär z 1930 erklärt , daß die Sprachen - un d Nationali -
tätenfrag e für den Staa t kein e Frag e des Prestiges , sonder n des administrati -
ven praktische n Bedürfnisse s ist. Mi t dieser Thes e stimme n die Lebensinter -
essen aller Völker des Staate s überein . Leide r besitzen die Minderheite n 
aber kein e gesetzliche n Garantien , da ß der vom Präsidente n der Republi k 
vertreten e Grundsat z auc h tatsächlic h durchgeführ t wird. 

Es mu ß dara n festgehalte n werden , daß es im Interess e des Staate s liegt, 
den noc h strittige n nationale n Frage n nich t auszuweichen , sonder n ihr e 
grundsätzlich e Lösun g direk t in Angriff zu nehmen . De r Präsiden t de r Re -
publi k ha t in de r eben erwähnte n Kundgebun g betont , daß gerade die ein -
zelne n Natione n den Staa t in de r Lösun g der nationale n Frage n unterstüt -
zen sollten . Dies e Ansich t vertra t auc h der ehemalig e Ministerpräsiden t 
Ant . Švehla, der in de r Regierungserklärun g vom 14. Oktobe r 1926 darau f 
hinwies , da ß die frühere n Versuch e (im alte n Österreich) , ein besseres Zu -
sammenlebe n der Natione n zu erreichen , scheiter n mußten , weil diese Ver-
such e von außenstehende n Faktoren , die mi t den Verhältnisse n nich t bekann t 
waren , unternomme n wurden . Heut e aber — so erklärt e Švehla — dan k des 
Sieges des demokratische n Gedanken s könne n wir in unsere m Staat e als freie 
Bürger ohn e fremd e Patronanz , direk t offen als Gleich e mi t Gleiche n ver-
handeln . 

Wir sind der Überzeugung , da ß unse r Antra g auf Errichtun g eine s Aus-
schusses zur Lösun g strittige r nationale r Frage n den Ansprüche n entspricht , 
die an die demokratisch e Staatside e der čechoslowakische n Republi k ge-
stellt werde n müssen . Nu r ein solche r Ausschuß würd e ein e direkt e Verstän -
digun g zwischen den Natione n ermöglichen , da die Beteiligun g von Parteie n 
der Minderheite n an der Regierungsmehrhei t de r Ausdruc k parlamentari -
sche r Takt ik , aber an sich kein e Lösun g der nationale n Frag e ist. De r bean -
tragt e Ausschuß wäre jedoc h geeignet , diesen Mängel n abzuhelfen , die natio -
nale n Minderheitsproblem e zu prüfe n un d die Bereinigun g der nationale n 
Differenze n endgülti g zu veranlassen . 

Di e Gefertigte n wissen sich bei de r Stellun g dieses Antrage s eine s 
Sinne s mi t allen Persönlichkeite n un d Korporationen , welche n der national e 
Fried e im Staat e am Herze n liegt." 

De r Antra g wurd e dem Rechts - un d Verfassungsauschu ß zugewiesen . 
Doc h ist er niemal s weiter behandel t worden ; das Abgeordnetenhau s ha t 
sich mi t ihm niemal s befaßt . Auch das gehör t zum Bild eine s Staates , der 
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sich nicht laut genug seiner Treue zu demokratischen Gedanken und Rechts-
grundsätzen vor der internationalen Welt rühmte. 

Tatsächlich nahm der oben bereits erwähnte Standpunkt, daß die Nicht-
tschechen nur dann irgendwelche Rechte in Anspruch nehmen können, 
wenn sie vorher genügend Beweise ihrer Loyalität gegenüber den Tschechen 
geliefert haben, überhand. Die Staatspolizei griff in diesem Sinne in die Na-
tionalitätenpolitik ein und zerbrach den Švehlakurs „Gleiche unter Gleichen". 
Die sudetendeutschen Staatsbürger, die den Regierungsparteien nicht ange-
hörten, erhielten den allgemeinen Stempel der staatlichen UnZuverlässigkeit. 
Spitzeltum und Proselytenmacherei waren von nun an auf der Tagesordnung 
und verdarben auch das Verhältnis der Deutschen untereinander bis auf den 
Grund. 

In den Jahren 1930 bis 1935 ging die bisher mehr äußerliche und ober-
flächliche Spaltung der Sudetendeutschen in offene Feindschaft über. Die 
deutschen politischen Parteien verloren die Verbindung untereinander, und 
bekämpften sich heftig. Die politischen Programmauslegungen verwickelten 
sich immer mehr in ein Labyrinth widersprechender nationaler Theorien: 
Deutsche Eltern erlagen williger dem Drucke, ihre Kinder in tschechische 
Schulen zu schicken, wo sie Geschenke bekamen und manche Vergünstigun-
gen für ihre Zukunft zugesichert erhielten. Drohungen und Gefährdung des 
Arbeitsplatzes taten das ihrige. Die Sprachenpraxis der Ämter wurde eben-
falls immer dreister. Anstellungen, Lieferungen und Arbeiten des Staates, 
selbst im deutschen Grenzgebiet, wurden den Deutschen immer mehr er-
schwert und verwehrt. Die Enttäuschungen machten hoffnungslos und ver-
bitterten auch die unentwegten Optimisten. Der Lebensstandard schmolz zu-
sammen, die Arbeitslosigkeit stieg, die Gebirgsgegenden insbesondere ver-
kümmerten. Die deutsche Wirtschaft verlor ihre Widerstandskraft. Dies 
umsomehr, als die jüdische Volksgruppe, die anfangs zum deutschen Kultur-
kreis gehalten hatte, nun unter der Hitlergefahr fluchtartig ins tschechische 
Lager überging. 

Die jüdische Volksgruppe hatte bei der Parlamentswahl 1929 an die tsche-
chisch-sozialdemokratische Liste Anschluß gefunden und zwei jüdischnatio-
nale Vertreter zum erstenmal in das Abgeordnetenhaus entsandt. Der unter 
der deutschen Wählerschaft verbliebene Rest der Juden gruppierte sich fast 
ausschließlich um die jüdischen Führer Czech, Heller und Taub der deut-
schen Sozialdemokraten, sprach in den Ämtern tschechisch, abonnierte in 
den tschechischen Theatern, unterstützte die tschechischen Interessen und 
schickte die Kinder in die tschechischen Schulen. 

Die tschechische Politik der Umsturzzeit lebte neuerdings auf. Der Natio-
nalstaat wollte keine Gleichberechtigung der nichttschechischen Mitbürger 
und riskierte alles. Die Tschechen hatten die deutsche Jugend hoffnungslos 
gemacht. Verständnislosigkeit und Hochmut gegen die deutschen Mitbürger 
hatten eine unüberbrückbare Kluft geschaffen. Die NSDAP im Deutschen 
Reich hatte deshalb ein leichtes Spiel, die Sudetendeutschen für sich zu 
gewinnen. Zu dieser politischen Situation gesellten sich auch schwere wirt-
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schaftlich e un d finanziell e Staatssorgen . Di e Weltwirtschaftskris e schlu g 
auf einma l mi t ganze r Schwer e in die ČSR ein . Di e Staatslenker , die 1918 
bewuß t un d systematisc h jede Fortsetzun g der Wirtschaftsgemeinschaf t mi t 
dem alte n Österreich-Ungar n jäh abgebroche n hatten , fingen sich nu n in ihre r 
eigene n Falle . Di e Schadenfreud e übe r die Verelendun g der befehdete n Nach -
bar n fand ihr e Vergeltung , die eingebildet e Autarki e der ČSR schwan d wie ein 
kurze r T raum . Di e Widerstandsfähigkei t gegen die einbrechend e Absatzkrise 
un d Arbeitslosigkeit war viel geringer als vorgetäusch t worde n war. Di e 
frühe r verlorene n Handelsbeziehunge n mi t dem Ausland e konnte n nich t 
meh r nachgehol t werden . Di e Nachbarstaate n hatte n den Ersat z des Güter -
austausche s längst andersw o gefunden , die Tschechoslowake i hatt e das 
Nachsehen . 

Di e ČSR hatt e ni e genügen d beachtet , welche Bedeutun g dem Expor t in 
eine m hochentwickelte n Industrieland e innewohne , un d den Expor t aus 
politische n Gründe n verdorre n lassen, da sie nich t zuletz t hoffte , die sude-
tendeutsch e Grenzlandindustri e dami t schwer treffen zu können . I m erste n 
Jahrzehn t de r Republi k wurde n Zoll -  un d Handelsverträg e nich t so erns t 
genommen , wie sie es auc h in de r Prosperitä t un d de r Glanzzei t de r Kč 
verdien t hätten . Ma n hatt e oft erlebt , daß die parlamentarische n Genehmi -
gungen von Handels - un d Zollverträge n nebensächliche r als alles ander e 
behandel t wurden . Di e Berichterstatte r waren nich t vorbereite t un d ließen 
nich t selten die Verträge als ein e politisch e Gunstbezeugun g der ČSR an 
die ausländische n Vertragspartne r ausklingen . Di e beteiligte n Ministe r 
fehlte n gewöhnlic h bei solche n Anlässen auf de r Ministerbank . Sie waren 
auc h nich t nötig , da die gesamt e Außenhandelspoliti k der Sektionschef , un d 
später e Titularministe r Dr . Friedmann , des Ministerium s für auswärtige An-
gelegenheite n führt e un d der jeweilige parlamentarisch e Berichterstatte r 
von ih m in die Vertragsumständ e auc h nu r soweit eingeweih t wurde , als 
es die Verlesun g des Ausschußberichte s verlangte . Debatte n zu diesen Ta -
gesordnungspunkte n gab es nicht . Fü r die Mehrhei t war die Zust immun g 
ein Ausfluß der Koalitionsdisziplin , un d für die Oppositio n die Ablehnun g 
meh r ode r weniger ein e Prestigefrage . Meldet e sich ein Redne r überhaup t 
zum Wort , dan n war es ein Oppositioneller , de r übe r ganz ander e Ding e 
sprach . 

Bis plötzlic h die Wirtschaftskris e hereinbrach : Bereit s End e 1930 mußt e 
ein außerordentliche r Kredi t von 150 Milí . Kč . zu ihre r Linderun g bewil-
ligt werden . De r Rahme n des Jahresbudget s reicht e nich t meh r aus. Da s 
Lebe n verlangt e meh r als formal e Regie . Di e parlamentarisch e Behandlun g 
der Staatsvoranschläg e un d Rechnungsabschlüss e war nämlic h im Laufe 
de r Zei t zu r Formalitä t geworden , das Budgetrech t de facto in de r Han d 
der Ministerialbürokratie , die sich vom Parlamen t nicht s einrede n ließ. Di e 
Tätigkei t de r Nationalversammlun g bestan d lediglich darin , die vorgelegten 
Ziffern nac h wochenlange n Debatte n gänzlic h unveränder t in komplizierte r 
Abstimmun g anzunehmen . Di e hierz u erforderlich e Parlamentsarbei t wurd e 
zwar für besonder s wichti g erklärt , war aber in Wirklichkei t eine rein e 
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Zeitvergeudung . De r einzige Vortei l für die Parlamentarie r lag darin , daß 
sämtlich e Ministe r zur Budgetzei t im Haus e anwesen d sein mußte n un d für 
Abgeordneteninterventione n beque m erreichba r waren . De r Sitzungssaa l 
war meisten s gähnen d leer ; alles, was zu sagen war, war bereit s in endlose n 
Sitzunge n des Budgetausschusse s angebrach t un d wurd e im Plenu m nu r meh r 
für die Parteipress e wiedergekaut . Hierz u mußte n die engere n Klubkollege n 
des Redner s Staffage stellen . Di e General -  un d Spezialdebatte n waren regel-
mäßi g vergebliche Mühe n ohn e weiter e Auswirkungen . Ers t beim Schluß -
wort des Generalberichterstatter s füllte sich de r Sitzungssaal . Di e Mehr -
heitsabgeordnete n hobe n auf das Zeiche n des Generalberichterstatter s auto -
matisc h die Hand . Bei den Abänderungsanträge n der Oppositio n entstande n 
anfang s größere , späte r seltener e un d geringer e Krawall e der niederge -
slimmte n Minderheit . Lär m wirkte als belebend e Abwechslun g in de r mono -
tone n Öde des Abstimmungsverfahrens . I n den spätere n Jahre n meistert e 
die tschechisch e Parlamentsregi e auc h diese Abwechslung , inde m alle Oppo -
sitionsanträg e als Entschließunge n in Bausch un d Bogen dem Budget -
ausschu ß zugewiesen wurden , u m dor t für die Ewigkeit begrabe n zu bleiben . 
I m Sena t wiederholt e sich das Schauspie l des Abgeordnetenhauses . 

De n Wirtschaftsnöte n war so die Regierun g nich t gewachsen . Di e staat -
liche n Arbeitslosenunterstützungen , dere n Deckun g imme r schwieriger 
wurde , waren das ungeeignetst e Mitte l zu r Beseitigun g der anschwellende n 
Arbeitslosigkeit . Späte r griff ma n zur Produktions - un d Exportförderun g 
durc h Exportprämie n un d Staatsgarantie n als eine m richtige n Heilmittel ; 
doc h der uninteressiert e Bürokratismu s vereitelt e wieder in ungezählte n 
Fälle n die Privatinitiativ e de r Exportindustrie , zuma l dann , wenn es sich 
um das sudetendeutsch e Gebie t handelte . So hatte n z. B. einma l ach t große 
Firme n der westschlesische n Steinindustri e nac h schwere r Vorarbei t un d 
langen Bemühunge n größer e Aufträge vom Ausland e erhalten , die befristet 
waren . Di e Firme n wandte n sich an das Sozialministeriu m in Pra g mi t de r 
Bitte , es mög e in diesem außergewöhnliche n Falle , wo es daru m ging, In -
dustri e un d Arbeite r zu beschäftigen , die Erlaubni s zu r Nachtarbei t erteilen . 
Da s Ministeriu m ließ das Gesuc h nich t weniger als vier Woche n unbeant -
wortet , um es dan n abschlägig zu bescheiden . De r Expor t entfie l durc h den 
Zeitverlust . So verstrickt e sich die Regierun g in fortwährend e Mißerfolge . 
Da s Steueraufkomme n konnt e durc h das ständi g anwachsend e Kont o der 
Strafgelder , insbesonder e de r Devisenstrafen , nich t ausgeglichen werden . 
Überdie s blieben die verschwiegene n große n Guthabe n maßgebende r Staats -
männe r unerfaßt , die ihr e schnel l erraffte n Vermöge n meisten s ins Ausland 
verschobe n hatten . Aber auc h in ihre n Safes bei Prage r Großbanke n waren 
ansehnlich e Kapitalie n versteckt . Als de r erst e Bodenamtspräsiden t un d 
mehrmalig e Ministe r Dr . Viškovský starb , fand ma n in seinem Safe auslän -
disch e Zahlungsmitte l im Wert e von übe r 300000 Kč . 

Di e Regierun g Udrža l hatt e es innerhal b von kau m dre i Jahre n auf ein 
Defizi t von viereinhal b Milliarde n Kč in de r Staatswirtschaf t gebracht . Di e 
Staatsschulde n erreichte n ein e gefährlich e Höhe , welche schließlic h Udrža l 
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zum Verhängni s wurde . Di e steigend e Erkenntni s seine r Unfähigkei t dran g 
selbst in die Kreis e de r Burg un d zwang ihn , im Herbs t 1932 zurückzu -
treten . Di e Sudetendeutsche n hatte n keine n Anlaß , ihm ein e Trän e nachzu -
weinen . 

1932—1935: Regierung Malypetr. Weltwirtschaftskrise und Rückkehr  zum 
scharfen Kurs. 

Ma n munkelte , daß Dr . Bene š den Stur z Udržal s entschiede n habe . Bene š 
sah die Krisenwirkunge n im In - un d Ausland e un d verlangt e stat t des ver-
schlafene n Udrža l eine n energische n Regierungschef , de r dem sinkende n 
Staatsprestig e wieder aufhelfen sollte . Dr . Bene š bereitet e sich scho n auf 
die Nachfolg e Masaryk s vor un d wollte wohl kein e faule Erbschaf t antreten . 
Klu g wie er war, weilte er zu dieser Zei t sehr viel im Auslande , u m sein 
internationale s Ansehe n zu pflegen un d seinem Volke dami t zu imponieren . 
Ebens o wünscht e er ein e Regierun g im Inlande , die seine feierliche n Ver-
sicherunge n der Stärk e der ČSR nich t gar zu sehr Lügen strafe. 

Seine Kandidatu r war nich t ganz sorgenfrei . Es gab eine kleine , aber auf 
Prage r Bode n sehr populär e Parte i mi t der Firmentafe l „Lig a gegen die ge-
bundene n Kandidatenlisten" , die ih m persönlic h viel zu schaffen machte . Di e 
dre i Abgeordnete n der Parte i Geor g Stříbrný , Gesandte r a. D . Dr . Kar l 
Pergie r un d Genera l Rudol f Gajd a truge n Namen , die unte r den Umsturz -
tscheche n viel bedeuteten . Insbesonder e Stříbrn ý war ein „Man n des 28. 
Oktober " der einma l Postminister , dreima l Eisenbahnministe r un d zuletz t 
in de r zweiten Regierun g Švehla vor der Bürgerkoalitio n Verteidigungsmini -
ster un d Stellvertrete r des Ministerpräsidente n gewesen war, in welche n 
Eigenschafte n er gerade die Benešparte i vertrete n hatte . Bene š hatt e ih n 
dan n aus de r tschechische n nationalsozialistische n Parte i ausschließe n lassen 
un d das Wahlgerich t hatt e ihn seines Abgeordnetenmandate s „au s niedrige n 
un d unehrenhafte n Gründen " verlustig erklärt . De r großangelegt e Geriqhts -
proze ß wegen persönliche r Bereicherun g als Eisenbahnministe r bei Waggon-
lieferunge n an Deutschlan d blieb aus Mange l an Beweisen unentschieden . Stři -
brnýs Rach e wurd e gefährlich , zuma l dieser gewandt e Demagog e ein e rege 
Anti-Beneš-Boulevardpress e in Szen e setzte . Bene š geriet mi t seine r „Me -
lantric h A. G."-Press e in die Defensiv e un d kämpft e von da ab gegen Stříbrn ý 
vergeblich . Stříbrný , zum Liga-Abgeordnete n gewählt , hiel t nu n auc h von der 
Parlamentstribün e leidenschaftlich e Reden , die in den Reihe n der tschechi -
schen Rechte n nich t ohn e Wirkun g blieben . Gege n die beide n andere n Liga-
Abgeordnete n hatt e Bene š meh r Glück , sie blieben auf de r Strecke ; Gajd a 
un d Pergie r verlore n ihr e Mandate . 

Nac h de r Demissio n Udržal s wurd e der Kammerpräsiden t Malypet r 1932 
zum Vorsitzende n der im übrigen unveränderte n „Regierun g der Bauer n un d 
Arbeiter " ernannt . Nu r de r Innenministe r Abg. Jurai j Slavik wurd e gegen 
den wiederkehrende n Ja n Čern ý ausgewechselt . E r sollte die Regierun g der 
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starke n Han d kennzeichne n un d es began n tatsächlic h auc h sogleich die ver-
stärkt e Offensive gegen die deutsch e un d ungarisch e Opposition . Di e „Ver -
teidigun g de r Demokrat ie " wurd e das Schlagwor t aller Staatskundgebun -
gen un d Ministerreden . 

Da s Net z de r Staatspolizeiämte r wurd e hauptsächlic h in den Grenzge -
biete n imme r weite r ausgebaut , die Staatspolize i die wichtigst e Behörd e un d 
von ihre m Leumundszeugni s die bürgerlich e Existen z abhängi g gemacht . 
Z u dieser Zei t tra f ich bei eine m Interventionsgang e in de r Durchfahr t zu r 
Prage r Burg den Ministe r Spina . E r sprac h mic h an un d wir kame n natür -
lich in ein politische s Gespräch . Dabe i zeigte er auf den Hradschi n un d sagte 
wörtlich : „Her r Kollege , Pra g wird noc h einma l de r Mittelpunk t Europa s 
werden. " Wenige Tag e späte r stan d ich mi t dem Abgeordnete n de r deut -
schen Nationalsozialiste n Han s Knirsc h vor dem offenen Fenste r ihre s Frak -
tionszimmer s un d sah übe r dem Hradschi n die Präsidentenstandart e im 
Sonnenglanz e wehen . E r wies mi t de r Han d auf dieses Bild un d sagte mir : 
„Her r Kollege , geben Sie acht , dor t wird einma l die Hakenkreuzflagg e 
wehen. " Soweit gingen damal s die Meinunge n sudetendeutsche r Politike r 
auseinander . 

Malypetr s Regierun g setzt e alles auf die Kart e unerschütterliche r Staats -
gewalt: „Da s ist unse r Staat" , „Wi r sind die Sieger des Weltkrieges". Mi t 
de r Machtergreifun g Adolf Hitler s in Deutschlan d began n zude m eine Tor -
schlußpani k de r ČSR , die wieder die Nationalstaatsdiktatu r von 1918/1 9 in 
Gan g setzte . 

Am 24. Ma i 1934 fand die dritt e Präsidentenwah l statt : die Situatio n 
für die Wiederwah l Masaryk s war günstige r den n je zuvor . Di e erfor-
derlich e 3/ s Mehrhei t de r Nationalversammlun g war bombensicher , kein e 
Gegenkandidatu r in Aussicht . Da s einzi g schwierige war die Absicht , den 
Wahlak t triumpha l zu gestalten . •  Di e Wah l sollte unte r ganz besondere n 
Feierlichkeite n vollzogen werden . De r Sitzungssaa l der Abgeordnetenkam -
mer , in welche m die Präsidentenwahle n bisher stattgefunde n hatten , mußt e 
dem Wladislawsaale auf dem Hradschin , dem Krönungssaal e der böhmische n 
Könige , Plat z machen , de r zu diesem Zweck e restaurier t un d mi t vielen Ko -
sten auf Glan z hergerichte t worde n war. Di e Treppe n waren allerding s 
noc h am Wahltag e in klägliche m Zustande , von Gerüste n un d Bretter n voll. 
Jede r der 450 Präsidentenwähle r erhiel t in dem Wahlkuver t ein Gedenk -
täfelchen , eine n gravierte n Bleistift un d ein Heft , in dem ein e kurz e Ge -
schicht e des Wladislawsaales enthalte n war. Da s Zeremoniel l übe r die Zu -
un d Abfahrt , Benehme n un d Kleidun g der Wähler , die Sitzordnung , die ge-
ladene n Gäst e auf der Galeri e u. ä. erweckte n den Eindruck , als sollte die 
Machtergreifun g Adolf Hitler s in Pra g 1934 ih r tschechische s Gegenstüc k ha -
ben , um Masary k als „geliebte n Führer " seines Lande s zu demonstrieren . Ei n 
verfassungswidriger Druc k auf die Wähle r — die Abgeordnete n un d Senatore n 
— sollte ein e möglichs t hoh e Stimmenzah l hierz u sichern . Di e regierungs -
abhängig e Presse bearbeitet e zu r Einleitun g der Wah l die öffentlich e Mei -
nun g mi t de r Behauptung , daß die Wah l Masaryk s der Ausdruc k der Staats -
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loyalitä t un d eine Selbstverständlichkei t für jeden Präsidentenwähle r sein 
müsse . Sie ließ keine n Zweifel darüber , daß jeder , der ihn nich t wähle , als 
staatsgefährlic h angesehe n werde n müsse . Di e Sitzordnun g dieser Wah l 
schie n mi r auc h so angelegt gewesen zu sein, daß Aufpasser aus dem tsche -
chische n Lager die Nichttscheche n leich t beobachte n konnten . Wir saßen in 
de r Mittelgrupp e der Sesselreihen . Wir hatte n merkwürdi g verschieden e 
Stimmzette l in den namentlic h bezeichnete n Wahlkuvert s mi t kleine n 
Löcher n ode r Rissen an verschiedene n Seite n ode r Enden . Ob all das 
ein e geheim e Kontroll e de r g e h e i m e n Präsidentenwah l war, konnt e nie 
eruier t werden , siche r ist jedoch , da ß die Wahlhaltun g der einzelne n Klub s 
scho n im vorhinei n ausspionier t wurde . Ic h hatt e alle Mühe , die Auskunft 
übe r die Haltun g unsere r Fraktio n vorzuenthalten . Wir hatte n die Abstim-
mun g freigegeben. Sendling e der Masaryk-Anhänge r bedrängte n einzeln e 
Fraktionsmitgliede r un d sondierte n die Masaryk-Loyalität , die bis auf weni-
ge Ausnahme n nich t hoc h im Kur s stand . Di e Wah l hatt e das Ergebnis , da ß 
Masary k mi t 327 Stimme n siegte, gegen 53 leere Stimmzette l un d 38 Stim -
men , die auf den kommunistische n Abgeordnete n Gottwald , den spätere n 
kommunistische n Staatspräsidente n entfielen . 

De r Jube l der tschechische n Linksparteie n übe r das Wahlresulta t war gul 
inszeniert , ebens o wie de r Jube l beim Erscheine n des wiedergewählte n Präsi -
denten , der eine n sehr senilen Eindruc k machte . De r Beifall wollte kein 
End e nehmen , doc h ein schrille r Mißto n trübt e minutenlan g die Begeiste-
rung . Masary k war bei de r Gelöbnisforme l geraum e Zei t stecke n geblieben , 
ma n glaubt e schon , daß er sie gar nich t beende n könne . E r war dan n Ge -
genstan d weitere r Ovatione n auf dem Burgplatz e vor dem Wladislawsaal, 
wo eine Ehrenkompani e des Heere s sowie Legionär e un d Sokol n mi t ihre n 
Fahne n aufgestellt waren . Zu m Abschluß fuhr er in offener Galakutsch e 
durc h die Straße n Prags , u m sich feiern zu lassen. Mi t ih m fuhr de r 
Ministerpräsiden t Malypetr . Bene š zeigte sich nicht . 

Di e gehoben e Stimmun g wurd e auc h mi t der Verbesserun g der wirt-
schaftliche n Lage im Staat e begründet . De r Tiefpunk t der Krise schien über -
schritten . Di e große Investitionsanleihe , Arbeitsanleih e genannt , hatt e im -
merhi n übe r 2 Milliarde n Kč eingebracht . Di e Einführun g des Getreidemo -
nopols , das der tschechoslowakische n Getreidegesellschaf t durc h Ermächti -
gungsverordnun g Mitt e Jul i 1934 überlasse n worde n war, hatt e der Land -
wirtschaft , Verbot e de r Errichtun g neue r Industriebetriebe , Umsiedlunge n 
un d Sanierunge n notleidende r Betrieb e der tschechische n Industri e vielfach 
aufgeholfen . De r Expor t hatt e durc h Staatsgaranti e un d Exportprämie n eine n 
etwas größere n Umfan g angenommen . Clearing - un d Kompensationsverträg e 
hatte n die Handelsabkomme n mi t Deutschland , Österreich , Ungarn , Jugo -
slawien, Griechenland , Bulgarien , Rumänie n un d der Türke i günstige r ge-
gestaltet . Di e Abwertun g der K č u m 162/ 3 % ihre s Goldgehalte s hatt e die 
Konkurrenzfähigkei t am Weltmarkt e gebessert . Di e Kehrseit e dieses Auf-
stieges war allerding s eigensüchtig e Einseitigkeit , den n bis auf den vermehr -
ten Holzexpor t un d die verbesserte Ausfuhrmöglichkei t für Textilie n un d 
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Gla s waren unser e Siedlungsgebiet e durc h die Regierungsmaßnahme n kau m 
berührt . Di e Arbeitslosigkeit blieb durc h weiter e Kurzarbei t in vielen Be-
trieben , die sich nich t erhole n konnten , auf unerträgliche r Höh e un d führt e 
zu r weitere n Verelendun g des Lebensstandards . De r Unterschie d der wirt-
schaftliche n Lage des tschechische n Raume s un d des sudetendeutsche n Rand -
gebiete s wurd e nu r noc h krasser . Malypet r wurd e von un s imme r wieder auf 
die steigend e Unzufriedenhei t unsere r Bevölkerun g aufmerksa m gemacht , 
zeigte aber wenig Verständnis . Ic h hatt e den Eindruck , daß er de r frisierten 
Wirtschaftsstatisti k meh r als un s glaube un d von dem Wah n befangen war, 
daß unser e Vorhaltunge n nu r umstürzlerisch e Umtrieb e wären . Jedenfall s 
waren verschärft e Maßnahmen , wie Vermehrun g de r Staatspolizeiexposi -
turen , Verschärfun g der Pressezensu r un d Versammlungskontroll e meisten s 
die Ergebniss e solche r Interventionen . Kei n Wunder , da ß demgegenübe r die 
radikal e Ideologi e des Nationalsozialismu s aus kleine n Anfängen zu wachsen 
begann . Ma n sucht e ihm mi t Gerichtsprozesse n un d natürlic h auc h in größte r 
Aktivität der Außenpoliti k zu begegnen . 

Außenministe r Bene š stan d hierdurc h am Kulminationspunkt e seines Ein -
flusses. E r sprac h von seine r Kleine n Entent e als eine r großmachtähnliche n 
Einhei t von 45 Millione n Menschen , ohn e die in Hinkunf t kein e Änderun g 
im Donaurau m meh r möglic h wäre . Sein e Bemühungen , die er mi t dem Aus-
bau der gemeinsame n wirtschaftliche n Interesse n begründete , führte n äu-
ßerlic h zu eine m gewissen Erfolg. Es gelang ihm , die ČSR , Jugoslawien un d 
Rumänie n durc h ein Organisationsstatu t zu binden , das am 30. Ma i 1933 
in Kraf t tra t un d die Aufgabe hatte , ein e einheitlich e Außenpoliti k de r 3 
Staate n möglichs t festzulegen . Es wurd e ein „Ständige r Ra t " der Kleine n 
Entent e eingeführ t un d die Außenministe r de r dre i Staate n wurde n ver-
pflichtet , ständig e Konferenze n unte r jährlic h wechselnde m Vorsitz abzu -
halten . Di e wichtigst e Bestimmun g des Organisationsstatute s war die Ver-
pflichtung , daß von nu n ab jeder politisch e Vertra g eine s de r dre i Staate n 
des einstimmige n Einverständnisse s mi t den beide n ander n Partnern , be-
durft e un d überdie s alle bisherigen Verträge der kleine n Entente-Staate n 
„so weit als möglich " vereinheitlich t werde n sollten . Dr . Bene š war sichtlic h 
zufrieden , als sein Berich t im Außenausschu ß der Abgeordnetenkamme r 
unte r dem demonstrative n Beifall de r tschechische n Koalitionsabgeordnete n 
angenomme n wurde . Di e nu n folgende n Ententekonferenzen , abwechseln d 
in de r ČSR , Jugoslawien ode r Rumänie n abgehalten , verliefen nac h tage-
langen Bemühunge n jedoc h meh r ode r weniger resultatlos . Ein e Zusammen -
arbei t der Eisenbahnverwaltungen , ein e Post - Telegraphen - un d Telefon -
unio n wurde n geplant , zuletz t auc h eine Wirtschaftszentral e in Pra g mi t 
de r Aufgabe begründet , den Güteraustausc h innerhal b de r Kleine n Entent e 
zu erhöhe n un d den Außenhande l gemeinsa m zu steigern . Kontakt e mi t 
Deutschland , die de r Prinzregen t Pau l von Jugoslawien späte r aufnahm , 
un d die Zurückhaltun g Köni g Caro l von Rumänie n entwertete n alle diese 
Bemühungen . Z u gleiche r Zei t wurd e auc h die österreichisch e Republi k in 
den Krei s eine r mögliche n Bündnispoliti k einbezogen . Bene š mußt e manch e 
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Kritik über seine veränderte Haltung gegenüber Österreich hören, die ihn 
auch dazu bewog, das von Frankreich betriebene Projekt der mitteleuropä-
ischen Zusammenarbeit der Kleinen Entente mit den Reststaaten Österreich 
und Ungarn in einem Exposée im Außenausschuß des Abgeordnetenhauses 
im März 1932, für ihn typisch, mit nein und ja bekannt zu geben. Er fügte 
damals wörtlich hinzu: 

„Auch bei uns nehmen einzelne einflußreiche Kreise zu dem Problem der 
mitteleuropäischen Zusammenarbeit einen zurückhaltenden, wenn nicht 
ablehnenden Standpunkt ein. Damit müssen wir ernstlich rechnen. Die Ein-
wendungen sind einerseits politischer, andererseits wirtschaftlicher Natur. 

Was die p o l i t i s c h e n Einwendungen anbelangt, so stimme ich voll 
mit ihnen überein. Wenn aus dieser Zusammenarbeit irgendwelche politische 
Gebundenheit entstehen sollte, wenn sie staatsrechtliche Organisation oder 
Ansätze zu sogenannten Konföderationen und ähnlichen politischen For-
mationen zum Ziel oder zur Folge haben sollte, so glaube ich, daß bei uns 
auf keiner Seite ein Zweifel darüber bestehen wird, daß sie a priori abge-
lehnt werden muß. Darin sind auch alle Staaten der Kleinen Entente einig, 
und so betrachtet auch unsere Regierung die ganze Angelegenheit." 

Die gemeinsame Betrachtung war die wiederholte Drohung, daß die 
Restauration der Habsburger in Österreich oder in Ungarn den casus belli 
für die Kleine Entente bedeuten würde. Die Habsburger fürchtete Beneš am 
allermeisten. Gelegentlich arbeitete er diskret auch an der Neutralisierung 
Österreichs nach Schweizer Muster, um die Habsburgergefahr zu bannen und 
gleichzeitig auch mit einem Schlage die Revisionsforderungen Ungarns noch 
mehr zu isolieren. Ich warf ihm diese geheimen Pläne einmal im Außenaus-
schuß der Kammer vor. Er unterbrach mich sofort mit erregtem Wider-
spruche, und der auffallende Schluß der Kontroverse war, daß die beider-
seitigen Ausführungen über Weisung der Parlamentszensur aus dem steno-
graphischen Sitzungsprotokoll gestrichen wurden. 

Währenddessen wurden die innenpolitischen Probleme und so auch die 
deutsche Frage von der öffentlichen Diskussion abgesetzt, dafür aber eine 
Reihe von Polizeigesetzen zur Beaufsichtigung der Sudetendeutschen, Ungarn 
und Polen erlassen. Anfangs Juni 1933 beschloß die Parlamentsmehrheit ein 
Ermächtigungsgesetz, durch welches die Regierung eine außerordentliche 
Regierungsgewalt erhielt, die sich auf das gesamte wirtschaftliche und 
finanzielle Staatsleben bezog. Die vorgesehene Verpflichtung der Regierung, 
die mit der Unterschrift des Präsidenten der Republik versehenen Verord-
nungen binnen vierzehn Tagen der Nationalversammlung vorzulegen, blieb 
großenteils unausgeführt. Überdies wurden die Gesetze zum Schutze der 
Republik, das Pressegesetz und das Wehrgesetz wesentlich verschärft. Die 
zwei deutschen Regierungsparteien durften mit der Mehrheit stimmen, hat-
ten jedoch den politischen Einfluß bereits verloren. Beneš und Malypetr Stütz-
ten sich wieder ausschließlich auf die „Staatsnation" und waren bemüht, 
nun auch die tschechischen Rechtskreise für das Masaryk-Benesregime zu-
rückzugewinnen. Ein Mittel hiefür war das Mitte Februar 1933 beschlossene 
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Gesetz , dem ermordete n ehemalige n Finanzministe r Dr . Rašin un d dem auf 
mysteriös e Art im Jahr e 1919 umgekommene n slowakischen Genera l Dr . 
Mila n Štefáni k auf Staatskoste n Denkmäle r in Pra g zu errichten . Es gelang 
auf diese Weise auch , den alte n Kramá ř zu überwinde n un d die rechtsbür -
gerlich e tschechisch e Jugen d — mi t jungen Männer n wie Dr . Ježe k — für 
die Politi k de r Regierun g zu gewinnen . 

Di e schwüle Atmosphäre , die der erhöht e Druc k auf das Sudetendeutsch -
tu m verursachte , löste auc h schwere Wirkunge n im kulturelle n un d sozialen 
Lebe n der Grenzgebiet e aus . Ein e langsam in Verzweiflung übergehend e 
Mißstimmun g dran g in den ganze n Volkskörpe r ein . De r allgemein e Druc k 
macht e sich in große r Gereizthei t de r Deutsche n untereinande r geltend . Da s 
gegenseitige Mißtraue n stieg, die politische n Spannunge n schnitte n vielfach 
auc h in das Familienlebe n ein . I n den nationale n Schutzvereinigunge n setz-
te n sich parteipolitisch e Spaltunge n fest, die bisher in diesen Institutione n 
frem d waren . I m gleichen Schrit t mi t de r Verschärfun g des Regierungskur -
ses marschiert e auc h die tschechisch e Presse . Ihr e gehässige Schreibweis e 
hatt e wieder die Tonar t de r Umsturzzeit , die Regierungspress e überflügelt e 
dabe i sogar alle anderen . Di e Blätte r konnte n unte r dem Wohlwolle n 
der Zensurbehörde n nac h Herzenslus t Brunne n Vergiftung betreiben , ihr e 
Schlagzeile n waren ununterbrochen e Provokationen , welche ihr e Wirkun g 
auf die Stimmun g breite r Schichte n nich t verfehlten . Allen voran leistet e 
sich da die vom Außenministeriu m redigierte , deutsc h geschrieben e „Prage r 
Presse " Unglaubliches . Sie scheut e sich nicht , jede Verständigungspoliti k 
de r deutsche n Aktivisten zu diskreditieren . Di e Erregun g auf beide n Seite n 
steuert e vor den Neuwahle n zur Nationalversammlun g im Jahr e 1935 ihre m 
Höhepunk t zu . Vorhe r hätte n End e 1934 Neuwahle n in die Landes - un d Be-
zirksvertretunge n stattfinde n müssen . Di e Unsicherhei t des Wahlausgange s 
auf deutsche r Seite veranlaßt e jedoc h die Regierung , die Wahlperiode n 
gesetzlich verlänger n zu lassen. Da s Jah r 1935 sollte das groß e Wahljah r 
für alle öffentlich-rechtliche n Körperschafte n werden . Ein Aufschub de r 
Nationalversammlungswah l war unmöglich , da die verfassungsmäßige 3/ 5 Mehr -
hei t des Parlament s hierfü r nich t aufzubringe n war. Di e zwei deutsche n Re -
gierungsparteie n Malypetr s hatte n große Sorgen . Deshal b griff, die Regie -
run g Anfang 1935 zu eine m Wahlschutzgeset z für diese Parteien . Di e Wahl -
ordnung , die seit 1925 in Geltun g war, wurd e dahi n abgeändert , daß die 
Parteilist e nu r meh r wenigsten s 20000 Stimme n in eine m Abgeordneten -
wahlkrei s un d 35 000 Stimme n in eine m Senatswahlkrei s benötigte , u m ein 
Grundmanda t un d dami t die Basis für die weitere n Stimmzählunge n zu er-
langen . Di e bisher hiefü r erforderlich e Wahlzah l für das Abgeordnetenhau s 
hatt e 1929 bereit s die Höh e von durchschnittlic h 27500 Stimme n in den 
Wahlkreise n Böhmen s un d Mähren-Schlesien s erreicht . Weiter s wurde n nu r 
120000 Stimme n im ganze n Staatsgebiet e für die Einbeziehun g der Listen 
in das 2. un d 3. Skrutiniu m erforderlich . 

Di e 3. Parlamentsperiod e war für das Sudetendeutschtu m politisc h un d 
wirtschaftlic h sehr unbefriedigen d verlaufen . Am schwerste n drückt e die Ar-
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beitslosigkeit im sudetendeutsche n Raum , dergegenübe r die nationale n For -
derunge n vielfach verstummten , da sie sich de r vordringliche n Arbeitsbe-
schaffun g nich t entziehe n konnten . Di e Zah l de r Arbeitswerbe r bei den 
öffentliche n Arbeitsvermittlungsstelle n betru g End e 1929 52 809, End e 1930 
bereit s 239 564, un d End e 1931 gar 486 383, u m im April 1933 den Höhe -
punk t von 795 919 offiziell gezählte n Arbeitslosen zu erreichen . Demgegen -
übe r bracht e die Statisti k der Beschäftigte n im Jahresdurchschnit t 

1929: 2 506190 
1930: 2 446197 
1931: 2 312 596 un d 
1932: nu r meh r 2 069 014. 

De r Tiefstan d der Beschäftigun g war 1934 mi t 1877 995 Persone n erreicht . 
Dies e Ziffern waren bei eine r Gesamtbevölkerun g von bereit s 141/ 2 Millione n 
an un d für sich scho n Krisenzeichen , für das deutsch e Grenzgebie t bedeutete n 
sie aber noc h viel mehr . I n einzelne n deutsche n Notstandsbezirke n (Graslitz , 
Sternberg , Freudentha l u. v. a.) stieg die Arbeitslosigkeit bis auf 3U de r 
frühere n Beschäftigtenzah l un d war nac h der Gewerkschaftsstatisti k bei den 
Sudetendeutsche n durchschnittlic h dreima l so hoc h wie in den tschechische n 
Bezirken . 

Di e Regierun g ächzt e unte r den Arbeitslosenunterstützungen , die ein 
imme r größere s Loc h in die Staatsfinanze n rissen,  un d operiert e mi t Kassen -
scheine n un d stillen Anleihe n unte r sehr harte n Drosselunge n der Staats -
ausgaben . Ein e de r empfindlichste n Sparmaßnahme n war die Kürzun g der 
Gehälte r un d Pensione n der Staatsangestellte n u m 10 bis 1 5 % der Monats -
bezüge, dere n Auszahlun g bei den aktiven Staatsangestellte n auf den 10. 
des Fälligkeitsmonat s un d bei den Pensioniste n auf den 4. des Fälligkeits -
monat s verlegt wurde . 

Zahlreich e Änderunge n der Währungsschutzgesetz e beschränkte n den 
Zahlungsverkeh r mi t dem Auslande , u m die Zahlunge n für eingeführt e 
Ware n von laufende n Zahlunge n aus andere n Ti te l n an tschechoslowakisch e 
Exportguthabe n zu binde n un d Barzahlunge n möglichs t auszuschalten . Al-
les unterla g de r staatliche n Devisenbewirtschaftung . I m Inland e mußte n 
fremd e Zahlungsmittel , Forderunge n in fremde r Währung , Edelmetall e un d 
ausländisch e Wertpapier e der tschechoslowakische n Nationalban k angebote n 
un d bei Abruf verkauft werden . Di e monatlich e Freigrenz e für Auslands -
reisen wurd e gena u normiert , sie betru g schließlic h bis zum Staatsend e 1000 
Kč ode r dere n Gegenwert . I n den sechs Jahre n der dritte n Parlamentsperiod e 
verwirtschaftete n die Regierunge n Udrža l un d Malypet r trot z gewaltiger 
Mehreinnahme n durc h Erhöhun g von Steuern , Gebühre n un d Taxe n aller 
Art das bis dahi n imme r behauptet e Gleichgewich t im Staatshaushalte . Ei -
ne n kleine n Überblic k mög e die Kassenlag e des Staatsrechnungsabschlusse s 
1935 bieten : 
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Gemä ß der Kassenrechnun g ergaben sich aus dem im 
Budget 1935 präliminierte n Poste n effektive 
Einnahme n von 7 053,8 Mill . Kč 
un d Ausgaben von . 8 504,2 Mill . Kč 

so da ß ein Abgang von 1 450,4 Mill . Kč 

resultierte . Überdie s erfolgten nicht-veranschlagt e Ausgaben in Höh e von 
1 593,6 Mill . Kč . Ein Tei l von ihne n wurd e durc h Kreditoperatione n in 
Höh e von 1 387,8 Mill . Kč gedeckt . Es verblieb aber noc h ein ungedeckte r 
Betra g von insgesam t 1 656,2 Mill . Kč . 

De r Voranschla g von 1935 hatt e 7963,3 Mill . Kč Staatsausgabe n gegen 
7 985,3 Mill . Kč Staatseinnahme n vorgesehen . Stat t des errechnete n Aktivums 
von 22 Mill . Kč ergab schließlic h de r Staatsrechnungsabschlu ß 1935 den tat -
sächliche n Abgang von 1780,4 Mill . Kč . 

Ein Charakteristiku m de r Staatsrechnungsabschlüss e war das regelmäßig e 
Versagen de r staatliche n Unternehmungen , abgesehe n vom staatliche n Ta -
bakmonopol . Di e Staatswälde r un d Staatsgüter , die ein Ausma ß von übe r 
1,2 Millione n Hekta r umfaßten , schlössen alljährlic h unverständlicherweis e 
passiv ab, im vorerwähnte n Jahr e 1935 mi t eine m Defizi t von 14,6 Millionen . 
Alle Vorstellunge n gegen die offenkundig e Mißwirtschaf t auf größtenteil s 
1919 enteignete m Bode n blieben erfolglos. Ähnlic h unwirtschaftlic h ging es 
bei den Staatsbahne n zu, dor t zahlt e de r Staa t alljährlic h viele hundert e 
Millione n Kč , wenngleic h ein Tei l de r Einnahme n (z. B. die Fahrkarten -
steuer ) dem Fisku s auc h ansehnlich e Summe n zuführte . Wirtschaftskreis e 
verlangte n wiederhol t die Verpachtun g der Staatsbahnen , die politisch e Re -
putatio n ließ es aber nich t zu . 

1935—1938: Ministerpräsident Hodža. Der Zusammenbruch des 
Aktivismus. 

Di e Neuwahle n fande n am 19. Ma i 1935 für das Abgeordnetenhau s un d 
den Sena t un d am 26. Ma i 1935 für die Landes - un d Bezirksvertretunge n 
un d vereinzel t auc h für Gemeinde n statt . I n die Nationalversammlun g kan -
didierte n vier deutsch e Wahlgruppen . Di e deutsch e sozialdemokratisch e Ar-
beiterpartei , de r Bun d der Landwirte , die deutsch e christlich-sozial e Volks-
parte i un d erstmali g die sudetendeutsch e Parte i Konra d Henleins . Di e 
„deutsch e Wahlgemeinschaft " aus Reste n der deutsche n Nationalpartei , dem 
Landbund e Dr . Hanreichs , de r deutsche n Gewerbeparte i un d der deutsch -
demokratische n Freiheitsparte i hatt e sich de r ungarisch-nationale n Liste 
verschrieben . Di e national-liberal e Roschegrupp e hatt e sich von der Arbeits-
un d Wirtschaftsgemeinschaf t getrenn t un d war in die „Sudetendeutsch e Heimat -
front " Konra d Henlein s übergetreten . Wie zu erwarte n war, hatt e diese Benen -
nun g bei der Zentralwahlkommissio n Schwierigkeite n un d mußt e sich in „Su -
detendeutsch e Partei , Vorsitzende r Konra d Henleiri " umändern , sonst wären 
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ihr e Kandidatenliste n nich t zugelassen worden . Sie wurd e die ausgesprochen e 
Wahlsiegerin un d mi t 1 249 530 Stimme n die stärkst e Parte i der ČSR . Di e 
bisher stärkst e Partei , die tschechisch e Agrarpartei , erhiel t 1176 593 Stim -
men . Di e Überraschun g der Tscheche n war so groß , daß die nächtliche n 
Radiomeldunge n der Wahlergebniss e plötzlic h abgebroche n wurden . Di e 
Regierun g un d Regierungspress e ahnte n die in- un d ausländisch e Wirkun g 
un d konnte n ihr e Verwirrun g nich t verleugnen . Malypet r überlegt e neu n 
Tag e lan g die Demission , u m dann , sieben Tag e später , wieder zum Che f 
de r unveränderte n Regierun g „de r Arbeite r un d Bauern " bestell t Zu werden . 
Ma n hoffte , Henlei n überwinde n zu können . Es war vorauszusehen , da ß 
Malypet r dies durc h weiter e Verschärfun g seines Regierungskurse s versu-
che n werde . 

Doc h nac h wenigen Monate n gab er seinen Regierungsvorsit z an den bis-
herige n Landwirtschaftsministe r Dr . Mila n Hodža , eine n slowakischen Agra-
rier , ab un d ließ sich wieder zum Kammervorsitzende n wählen , welche r 
Poste n durc h den To d des biedere n Bohumi r Bradá č eben frei geworden war. 

Dr . Hodža , de r sein Amt im Novembe r 1935 antrat , sollte die verfahren e 
Situatio n retten . Als Vertrauensman n des ermordete n österreichisch-ungari -
schen Thronfolger s Fran z Ferdinan d ursprünglic h von den Tscheche n mi t eine m 
gewissen Mißtraue n verfolgt, hatt e er es verstanden , sich ein so weitreichende s 
Ansehe n zu schaffen , daß er bei seine m Amtsantrit t e in allen politische n 
Lager n Verbindunge n un d Freund e besaß . Nu r Hlink a kannt e Hodž a gründ -
liche r un d nannt e ihn den besten Zirkusdirekto r de r Republik . Von hohe r 
Statu r un d elegante m Äußeren , sprachkundi g un d vom ungarische n Reichs -
ta g her , dessen Mitglie d er vor dem Umstur z 1918 gewesen war, parlamen -
tarisc h sehr gewandt , stellte er den besten Man n dar , den der Agrarklub 
noc h präsentiere n konnte . Bene š dürft e den lange widerstrebende n Masary k 
zu r Ernennun g überrede t haben . Hodž a ging sein neue s Amt sehr optimi -
stisch an , manche s gelang ihm , so die Wah l Benešs zum Staatspräsidenten . 

Di e vierte un d letzt e Wah l eine s Präsidente n der 1. Republi k fand am 
14. Dezembe r 1935 statt , fünf Tag e nac h dem Rücktri t t Masaryks . De r 
abtretend e Präsiden t hatt e nich t vergessen, beim Amtsverzich t den allzeit 
getreue n Dr . Bene š als seinen Nachfolge r dem Ministerpräsidente n Dr . Hodž a 
zu empfehlen , welche r „de n letzte n Willen " auc h sogleich in eine r Rundfunk -
gedenkred e bekann t gab. Dami t began n ein lebhafte s Intrigenspie l u m die 
nunmeh r offizielle Kandidatu r Dr . Benešs. Di e tschechische n Rechtsparteie n 
suchte n eine n Gegenkandidaten . Kramář , der diesma l groß e Chance n ge-
hab t hätte , war scho n zu alt un d überdie s schwer leiden d un d Hodž a war 
von Bene š eingefangen . Es blieb somi t nu r übrig, eine n bishe r weniger expo-
nierten , neue n Man n als Präsidentschaftskandidate n zu finden . Doc h keine r 
de r angegangene n tschechische n Nichtparlamentarie r aus den Kreise n der 
Wissenschaf t ode r Wirtschaf t wollte sich der Rach e Benešs un d seine r Legio-
när e aussetzen . Endlic h erklärt e sich der Vorsitzend e des tschechische n Na -
tionalrates , Universitätsprofesso r Dr . Bohumi l Němec , ein chauvinistische r 
nationaldemokratische r Senato r de r erste n Wahlperiode , zu r Kandidatu r 
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bereit . Di e Agitatio n für ih n setzt e sehr lebhaf t ein , ma n scheut e sich nicht , 
diesma l auc h die nationale n Minderheitenvertrete r der Opposition , in erste r 
Lini e die sudetendeutsch e Partei , heftigst zu umwerben . Di e Wahlmänne r 
für Něme c sah ma n am Abend des 13. Dezembe r sogar im Prage r Deutsche n 
Haus , u m für ihn deutsch e un d ungarisch e Stimme n zu werben . Bene š hatt e 
nämlic h am Nachmitta g desselben Tage s angeblic h als letzte n Trump f die 
Drohun g ausgestoßen , daß er die Wah l nich t annehme n würde , wenn er nich t 
gleich im erste n Wahlgang e mi t de r erforderliche n  3/ 5 Mehrhei t gewählt 
würde , was nu r mi t deutsche n un d ungarische n Stimme n möglic h war. Di e 
Mathematike r hatte n sich aber verrechnet . Di e kommunistisch e Parte i ga-
rantiert e Bene š ihr e Stimmen , so da ß seine Wah l nu n doc h für den erste n 
Wahlgan g scho n gesicher t erschien . Něme c tra t bereit s in de r Nach t von 
der Kandidatu r zurück , die Bah n für Bene š war frei. E r erhiel t am Wahl -
ta g 340 Stimmen , 24 entfiele n noc h auf Němec , 76 Stimmzette l waren leer . 
Dr . Bene š war Staatspräsiden t un d am Zie l seine r Wünsche . 

E r hatt e Masary k zu Beginn des 1. Weltkriege s persönlic h kenne n gelernt , 
war ^dan n übe r die österreichisch e Grenz e bei Eger entkomme n un d zum 
Generalsekretä r de r tschechische n Revolutionskomitee s in Pari s vorgerückt . 
Seine Denkschrifte n gegen die österreichisch-ungarisch e Monarchi e hatte n bei 
den Friedenskonferenze n von 1919 vielfach den Ausschlag gegeben, wo-
durc h er Masary k unentbehrlic h wurd e un d nac h dem Umstürz e ständi g 
den Poste n des tschechoslowakische n Außenminister s inn e hatte . I m neue n 
Staa t war er de r Träge r der Parte i der tschechische n Nationalsozialisten . 
Überdie s war er der Vertrauensman n der tschechische n Weltkriegslegionäre , 
die er beim Umstürz e durc h Gesetz e für alle Staatsanstellunge n vorweg privi-
legieren ließ. 

Bei de r Parlamentswah l vom 19. Ma i 1935 erlit t die deutsch e christlich -
soziale Volksparte i ein e schwer e Niederlage . Sie büßt e gegenübe r de r Wah l 
des Jahre s 1929 185300 Stimme n un d 5 Abgeordnet e bzw. 3 Senatsmandat e 
ein un d konnt e nu r in den Wahlkreise n Böhmisch-Leipa , Olmüt z un d 
Mährisch-Ostra u dre i Grundmandat e im Abgeordnetenhaus e un d ein Se-
natsgrundmanda t im Senatswahlkreis e Mährisch-Ostra u durchbringen . Dre i 
weiter e Abgeordneten - un d zwei Senatsmandat e fielen ih r von den Rest -
stimme n zu. Di e Sudetendeutsch e Parte i Konra d Henlein s erobert e nich t 
weniger als 44 Abgeordnetenmandat e un d 23 Senatsmandate . Von den 
übrigen deutsche n Parteie n rettet e die deutsch e Sozialdemokrati e noc h 
elf Abgeordneten - un d sechs Senatsmandate , de r Bun d der Landwirt e gar 
nu r meh r fünf Abgeordnetenmandate , währen d er im Sena t ganz durch -
fiel. Bei diesen Kräfteverhältnisse n war klar , daß die Sudetendeutsch e Par -
te i trot z aller Hinderniss e übe r kur z ode r lan g als Spreche r de r Deutsche n 
auftrete n würde . Di e tschechisch-deutsch e Regierungskoalitio n der frühere n 
Wahlperiod e wehrt e sich verzweifelt dagegen un d sucht e die Parlaments -
mehrhei t durc h Hinzuziehun g der slowakischen Hlinkaparte i un d auc h der 
deutsche n christlichsoziale n Volksparte i weitgehends t zu verstärken . Als Mi -
nisterpräsiden t Malypet r mi t diesem Ansinne n an die Christlichsoziale n her -
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antrat, setzte sich ihr Parteiobmann Dr. Hilgenreiner mit der Sudetendeut-
schen Partei ins Einvernehmen, um ihre Zustimmung zu diesem Schritte als 
ihr vorläufiger Treuhänder zu erlangen, und lehnte die Regierungsbeteiligung 
seiner Partei ab, als diese Voraussetzung entfiel. Nichtsdestoweniger hielt die 
Regierungskoalition an ihrer Absicht fest und versuchte von nun an, auf dem 
Umwege der persönlichen Beeinflussung einzelner Mandatare zum Ziele zu 
kommen. 

Die Verlockungen waren nicht nur persönlicher Natur, sondern auch eine 
Gewissensfrage, da versprochen wurde, die Lösung des deutsch-tschechischen 
Ausgleiches in Angriff zu nehmen. Die christlich organisierte Arbeiterschaft 
und die sogenannten „Jungaktivisten" sollten in erster Linie für die neuer-
liche Regierungsbeteiligung der Partei gewonnen werden, doch blieben diese 
Bemühungen des Msgr. Šrámek und anderer ein ganzes Jahr erfolglos, 
da die Parteivorsitzenden, zuerst Hilgenreiner, dann Friedrich Graf Stol-
berg, nach wie vor der Sudetendeutschen Partei den Vortritt in die Re-
gierung überlassen wollten, der zuerst gar nicht so ausgeschlossen war. 
Erst dann trat die deutsche christlich-soziale Volkspartei an die Aufgabe 
heran, der deutschen Sozialdemokratie in der Regierung das nationale Gleichge-
wicht zu stellen, zumal der Bund der Landwirte hierfür immer mehr ver-
sagte und auch zahlenmäßig zu schwach geworden war. Ministerpräsident 
Hodža sprach in Presseerklärungen immer deutlicher, bis er im Juni 1936 
durch mich als Fraktionsvorsitzenden das offizielle Angebot an die Partei-
leitung richtete. Die ihm überreichte Forderungsliste, bescheiden „Wunsch-
zettel" genannt, war in ungezählten Klub- und Parteisitzungen durchberaten 
und zuletzt in nachfolgenden sieben Punkten fixiert worden: 

1) P e r s o n a l f r a g e n . 

a) Nationaler Proporz bei der Aufnahme von Beamten, Angestellten und 
Hilfskräften im Staatsdienste und in den öffentlichen Unternehmungen, 
wobei den örtlichen Verhältnissen Rechnung zu tragen ist. Außeror-
dentliche Beförderungen, um die entstandenen Ungleichheiten zu be-
heben. 

b) Änderungen der Sprachprüfungspraxis. 
c) Errichtung eines Personalreferates im Präsidium des Ministerrates. 
d) Leitende deutsche Beamte. 

2) S c h u l f o r d e r u n g e n . 

a) Errichtung einer eigenen deutschen Schul- und Volkserziehungssektion 
im Schulministerium mit den entsprechenden Unterabteilungen, Zu-
weisung der erforderlichen Budgetkredite. 

b) In jenen Orten, wo sich nach dreijährigem Durchschnitte mindestens 
15 schulpflichtige deutsche Kinder befinden, sei eine deutsche Volks-
schule (Privatschule, oder staatliche Minderheitenschule) zu errichten, 
sonst 

c) deutscher Privatunterricht dort, wo keine deutschen Schulen sind. 
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3) W i r t s c h a f t s g e r e c h t i g k e i t . 

a) Investitione n un d soziale Hilfen . 
b) Abänderun g der Vergabeordnung , Grundsatz : bei öffentliche n Baute n 

sind die örtliche n Unternehmer , Handwerke r un d Arbeite r zu beschäf-
tigen . Einspruchsrech t des Bezirksausschusses . 

c) Staatsunterstützunge n un d Stipendie n sind nac h dem nationale n Be-
völkerungsschlüsse l zu verteilen . 

4) S p r a c h e n f r a g e n . 

Erleichterunge n des Sprachgebrauche s im Parlament e un d auc h in jenen 
deutsche n Orten , die nich t in den qualifizierte n Minderheitsbezirke n 
liegen. 

5) P a r l a m e n t a r i s c h e r V e r s t ä n d i g u n g s a u s c h u ß . ( M e i n A n -
t r a g v o m 3. 4. 1 9 3 0 . ) 

Errichtun g analo g un d mi t den gleichen Rechte n der parlamentarische n 
Spar - un d Kontrollkommission . 

6) V e r b o t d e r E n t n a t i o n a l i s i e r u n g . 

a) Vorlage des Durchführungsgesetze s zu §134 der Verfassungsurkunde . 
b) Novellierun g des Volkszählungsgesetze s zwecks Mitwirkun g un d Kon -

troll e durc h die Organ e der Gemeinden . 

7) E i n z e l f o r d e r u n g e n . 

Aufhebun g des Ausnahmezustande s im Schulwese n des Hultschine r Länd -
chens , Universitätsneubauten , Deutsch e Forsthochschule , Fürsorg e für deut -
sche notleidend e Volksgeldinstitute , Überprüfun g der politische n Strafver-
fahre n usw. 

Nac h nochmalige r Aussprach e mi t Dr . Hodž a beschlo ß die Parteileitun g 
am 30. Jun i 1936 den Regierungseintrit t un d designiert e den Abgeordnete n 
Erwin Zajiče k zum Parteiminister , welche r nac h einigem Zöger n annah m 
un d zwei Tag e späte r zum Ministe r ohn e Geschäftsbereic h ernann t wurde . 

I n Wirklichkei t zeigte sich bald , daß der Schwerpunk t der tschechische n 
Politi k nac h wie vor bei jene n anonyme n Größe n lag, welche ihr e deutsch -
feindlich e Gesinnun g gar nich t aufgeben wollten . Tschechisch e Schule n wur-
den weite r im sudetendeutsche n Gebiet e errichtet , deutsch e Anstellungs -
bewerbe r abgewiesen un d die Staatsbürgerschaf t ne u zugezogene n Deutsche n 
verwehrt . So ka m es, da ß kein e Besserun g wahrnehmba r war un d unser e 
Regierungsbeteiligun g in de r sudetendeutsche n Öffentlichkei t schnel l ver-
spotte t wurde . Wir konnte n mi t größere n Erfolgen nich t aufwarte n un d 
mußte n un s mi t meh r ode r weniger schwach besuchte n Beruhigungsversamm -
lunge n un d eine r manchma l unglücklic h stilisierte n Presseabweh r begnügen . 
Unser e parlamentarisch e Fraktio n arbeitet e mi t Hochdruck , die zwei übri -
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gen deutsche n Regierungsparteie n für die Kabinettsfrag e zu gewinnen . So-
weit ich es beurteile n kann , bemüht e sich auc h Ministe r Zajiček , die Hal -
tun g der beiden Ministerkollege n Dr . Spin a un d Dr . Czec h zu versteifen . 
Leide r stieße n wir da auf unverständlich e Verzögerungen , bis es endlic h 
gelang, im Jänne r 1937 Gespräch e zustand e zu bringen , in welche n die 
Grundlag e des spätere n Februarabkommen s gefunde n wurde . Di e Denk -
schrift an den Ministerpräsidente n umfaßt e sieben Punkt e un d war angeb -
lich im Einvernehme n mi t de r tschechische n Sozialdemokrati e von Ministe r 
Czech , dem Obman n der deutsche n Sozialdemokraten , konzipier t worden , 
de r jedes Wor t seines Entwurf s zäh e verteidigte . 

Es könnt e un s vorgehalte n werden , daß wir in diesem Zeitpunkt e de r 
vereinigte n deutsche n un d tschechische n Sozialdemokrati e die Initiativ e zu r 
neue n nationale n Verständigungsaktio n überließen . Nun , rein taktisc h ge-
sehen , war dies gewiß kein Fehler , da ohn e ein e große tschechisch e Parte i 
kein e Mehrhei t hierfü r im Parlament e zu erreiche n war un d die tschechisch e 
Agrarparte i nac h Švehlas Tod e keine n Mu t zu r Lösun g der sudetendeutsche n 
Frag e meh r aufbrachte . Es war bemerkenswert , da ß auf tschechische r Seite 
nu r die Sozialdemokrati e sich noc h hierfür , allerding s sehr behutsam , ein -
setzte . Di e tschechische n Agrarier waren viel unaufrichtiger . Ihr e Koalitions -
absich t war anscheinend , mi t Hilfe de r Deutsche n die tschechisc h sozialisti-
schen Parteie n aus der Regierun g zu verdrängen . 

De r national e Ausgleich auf der Grundlag e eine r erneute n Bürgerkoalitio n 
war dabe i de r Lockvogel , niemal s ihr e ehrlich e Absicht , wie ih r Vorgehen 
bei dem spätere n Februarabkomme n deutlic h bewies. Sie hatte n kein e über -
ragend e politisch e Persönlichkei t meh r im Parlamente . Letzte n Ende s dik-
tiert e ihr e Politi k ein e Grupp e kleinbäuerliche r Chauvinisten , die ihr e Ver-
körperun g etwa in eine m Herr n Dubick ý fanden , eine m der beschränkteste n 
Abgeordneten , die ich in den 20 Jahre n kenne n lerne n mußte . 

Inzwische n hatte n sich die beide n Völker — Deutsch e un d Tscheche n — 
im gemeinsame n Staate , de r angeblic h die „höher e Schweiz " werde n sollte , 
durc h die Praxi s der Gesetzgebun g un d der Verwaltungsexekutiv e so aus-
einande r gelebt, daß die Roll e de r deutsche n Ausgleichspolitike r in unsere m 
Volke imme r verzweifelter un d klägliche r wurde . 

Di e Denkschrif t Czech s setzt e an die Spitz e die sozialen Forderunge n — 
Arbeitsbeschaffung , öffentliche n Dienst , Jugendfürsorg e —, un d erst die 
Punkt e 4 un d 5 befaßte n sich mi t Schul e un d Kultu r bzw. mi t der Spra -
chenfrage . Di e Abschlußpunkt e 6 un d 7 forderte n Sprachenerleichterunge n 
im Parlamentsbetrieb e un d ein e parlamentarisch e Beschwerdekommissio n 
in den Angelegenheite n der Denkschrift , welche die Grundlag e des intermini -
sterielle n Abkommen s vom 18. Februa r 1937 wurde . 

Di e Überreichun g de r Denkschrif t erfolgte am 27. Jänne r 1937. Vorhe r 
wurd e im Amt e des Minister s Zajiče k die Schlußredaktio n vorgenommen , 
worau f die Ministe r Spina , Czec h un d Zajiče k ihr e Unterschrifte n darunte r 
setzten . Bei de r Übergab e an den Ministerpräsidente n sprac h Czech , Spin a 
un d ich Wort e der Einleitung , worau f Dr . Hodž a sehr pathetisc h erklärte : 
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„Das Werk wird und muß gelingen." Die Teilnehmer der Deputation wur-
den somit Kronzeugen eines Versprechens und schieden optimistisch aus 
dem Zimmer des Ministerpräsidenten. Ein Teil der besonders eifrigen Teil-
nehmer wollte am selben Tage noch eine Vorsprache beim Staatspräsidenten 
Beneš. Hodža winkte jedoch ab und begründete dies mit s e i n e r alleinigen 
verfassungsmäßigen Verantwortung als Regierungschef. Ich hatte dabei 
gleich den Eindruck, daß Hodža den Staatspräsidenten für den sicheren Miß-
erfolg schon im vorhinein entlasten wollte. Beim Abgang aus dem Kolow-
ratpalais wußte der soziademokratische Vizepräsident Taub zu berichten, 
daß eine dreigliedrige Klubdelegation der Henleinpartei für den nächsten 
Tag zum Ministerpräsidenten eingeladen sei! Da Hodža gerade vorher er-
klärt hatte, daß nur mit den deutschen R e g i e r u n g s p a r t e i e n über die 
Verständigungsaktion verhandelt werde, kam mir diese Nachricht wie die 
erste kalte Dusche vor. 

Das Schwergewicht der Verhandlungen verlegte sich bald auf Punkt 2 der 
Denkschrift, welcher den nationalen Proporz im öffentlichen Dienste ver-
langte. Die Koalitionspresse erhob es zum ersten Erfolg. Die drei deutschen 
Minister errichteten eine Zentralstelle der aktivistischen Parteien als halb-
offiziöses Amt für Staatsangestelltenangelegenheiten, dem sich sehr uner-
wünschte Hindernisse entgegenstellten. Einmal war es der tschechische Be-
amtenapparat, welcher die aufkommende Konkurrenz, so gut er konnte, 
sabotierte, ein andermal war es der tschechische Teil des Ministerrates, 
der die nötigen Stellenvermehrungen in den einzelnen Ressorts bekämpfte. 

Aber auch auf deutscher Seite ergaben sich Schwierigkeiten. Wider Er-
warten meldeten sich sehr wenig Anstellungsbewerber aus der deutschen 
Jugend. Die Zentralstelle wurde hauptsächlich zur Plattform für parteipoli-
tische Protektionen, die sehr oft mißbraucht wurden. Auf einmal waren fast 
alle Bewerber Anhänger der aktivistischen Parteien und auch Tschechen be-
nützten die Gelegenheit, auf deutsches Konto unterzukommen oder beför-
dert zu werden, die einfachste Art, das Februarabkommen für uns wertlos 
zu machen. 

Sicher bemühten sich viele Funktionäre der deutschen Regierungparteien 
ehrlich um die Verwirklichung des vorschwebenden nationalpolitischen Er-
folges. Es fehlte jedoch an einem entschiedenen Standpunkt demissionsbe-
reiter deutscher Minister. Auch komplizierte manche Pedanterie die not-
wendige Eile, um tschechische Verzögerungen des Abkommens zunichte 
zu machen. Von Zeit zu Zeit hieß es, daß die Regierung parallel auch die 
Bekämpfung der Arbeitslosigkeit durch die Zentralstelle der aktivistischen 
Parteien ernstlich in Angriff nehmen werde. Die deutschen Minister er-
brachten hierzu allerlei Pläne über Exportkredite an deutsche Firmen sowie 
einige große Straßen- und Wasserbauprojekte im deutschen Sprachgebiet, 
für welche deutsche Unternehmen und deutsche Arbeiter herangezogen wer-
den sollten. So wurde der Bau der Mohratalsperre bei Kreuzberg, Bezirk 
Troppau, für das große Projekt eines Donau-Oder-Kanales geplant. Doch 
dagegen standen die Bedenken des Generalstabes über zwischenstaatliche 
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Bauten im Grenzgebiet. Wir verloren viel Zeit, während das Mißtrauen 
unserer Bevölkerung weiter wuchs. Die Grenzbewohner sahen nur die tsche-
chischen Befestigungsbauten, Vermehrung der tschechischen Polizei und der 
ortsfremden tschechischen Arbeiter. Diese Erscheinungen spotteten auch 
tatsächlich der Regierungsbehauptung über einen neuen deutschfreundlichen 
Kurs. Die Vertröstung, daß alles Zeit brauche und der gute Wille zur Ver-
wirklichung eines deutsch-tschechischen Ausgleiches vorhanden sei, verlor 
seine Wirkung. Die gewissenlose Schreibweise tschechischer Blätter, welche 
an Stelle irgendwelcher tschechischer Beiträge zur Entspannung nur die Loya-
litätskundgebungen der Minister brachten, t rug wesentlich dazu bei, die deut-
schen Regierungsparteien der Lächerlichkeit in der deutschen Öffentlichkeit 
preiszugeben. 

Die Staatsmänner wurden mit ihrer Nationalitätenstatistik nicht fertig 
und das Ministerratspräsidium gab erst Ende 1937 eine Rundfrage über 
die Aufnahme in den Staatsdienst heraus, in welcher die Präsidien aller 
Ministerien aufgefordert wurden, ihren Standpunkt Zu den „vorbereiteten 
Richtlinien" bekannt zu geben. Es würde zu weit führen, die weitschweifigen 
und ausgeklügelten Feinheiten dieser Verschleppungsmanöver näher aus-
zuführen. Jedoch muß erwähnt werden, daß das Ministerium für nationale 
Verteidigung, alle Anstalten und Unternehmungen „rein tschechischen Cha-
rakters", weiters das Finanzwachkorps, die Zollämter und die Eichämter 
im vorhinein von Neuaufnahmen ausdrücklich ausgenommen wurden. Über-
dies wurde bezüglich der Beförderungen unterstrichen, daß in jedem Einzel-
falle, neben besonderer Eignung, Fähigkeit, Brauchbarkeit die „Vertrauens-
würdigkeit" verlangt werde, so daß ein halbwegs pfiffiger Amtschef sofort 
im Bilde war. Ich bringe nur dies als Ausschnitt der Schwierigkeiten, welche 
sich gegen das Februarversprechen auftürmten. 

Diese genügten an und für sich, politischen Boden zu verlieren. Trotzdem 
wären weitere Geduldsproben nicht aussichtslos gewesen, wenn nicht füh-
rende tschechische Parteipolitiker uns immer wieder in den Rücken gefallen 
wären. Der Ministerpräsident Hodža bemühte sich äußerlich, in für Unein-
geweihte orakelhaften Presseäußerungen gegen die Extratouren seiner tsche-
chischen Ministerkollegen anzukämpfen. Schulminister Franke, Nationalver-
teidigungsminister Machnik und Minister Šrámek waren die ärgsten. Šrámek, 
der durch 16 Jahre allen parlamentarischen Kabinetten angehörte, war es 
auch, der am Zusammenbruche des Aktivismus einen außergewöhnlichen An-
teil hatte. Mitten in der letzten Verständigungsaktion benützte er im Juni 
1937 eine Festrede in Ungarisch-Hradisch dazu, feierlich zu erklären: „Wir 
wollen einen rein tschechoslowakischen Staat des tschechoslowakischen Vol-
kes, denn wir anerkennen kein anderes Staatsvolk als das tschechoslowaki-
sche, kein zweites und kein drittes." Die Wirkung kann man sich ausmalen. 
Kurz vorher hatte Außenminister Dr. Krofta die These geäußert, daß die 
Deutschen der Republik das zweite Staatsvolk wären. 

Der Leerlauf der Parlamentarismus ging mit seiner Entmachtung Hand 
in Hand und brachte in den letzten Monaten des Jahres 1937 die Februar-
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initiativ e ganz zum Stillstand . Di e Tscheche n fande n die Ausrede , daß die 
Bekämpfun g der Arbeitslosigkeit jetzt das Wichtigst e un d auc h zur Lösun g 
der deutsche n Frag e ausschlaggeben d sei, un d narrte n dami t den sozial 
betonte n Tei l der deutsche n Regierungsparteien , währen d vor allem die 
deutsch e Grenzbevölkerün g enttäusch t un d imme r unzufriedene r wurde . 
De r Wechse l vom 18. Februa r 1937, de r auf ein Jah r Sich t ausgestell t war, 
drohte , nich t fristgerech t eingelös t zu werden . Di e dre i Ministe r Czech , 
Spin a un d Zajiče k versuchte n durc h das tschechoslowakisch e Korrespon -
denzbür o mi t ihre n Erfolgen zu operieren , doc h das Ech o in den deutsche n Wäh -
lerkreise n blieb imme r meh r aus. Di e Versammlungen , ja selbst die ge-
schlossene n Parteiberatunge n de r deutsche n Regierungsparteie n hatte n nu r 
meh r schwach e Beteiligunge n un d lohnte n die Müh e nicht . Es wäre unwahr , 
daß diese Gleichgültigkei t von allem Anfang an vorhande n gewesen sei. 
Gan z im Gegenteil , die Untrennbarkei t de r Lebensinteresse n von den Ge -
schehnisse n der Politi k un d natürlic h auc h menschliche s Vorteilstrebe n 
führte n in die Reihe n der Aktivisten, die von den Gemeindewahle n 1923 
bis zu den Parlamentswahle n 1935 die überwiegend e Mehrhei t aller deut -
schen Stimme n erhielten . Es ist deshal b ein e unverzeihlich e geschichtlich e 
Schul d der tschechische n Regierungen , da ß sie diese deutsche n Mehrheits -
stimme n als pflichtschuldige n Tribu t an die Republi k ansahe n un d keinerle i 
natürlich e Verpflichtunge n des Staate s darau s folgerten . Zu r bittere n Ironi e 
liquidiert e der tschechisch e Radikalismu s die Wahlerfolge de r deutsche n 
Aktivisten bis zu ihre m politische n Ruin . 

Auch die Unaufrichtigkei t des Februarabkommen s wurd e sehr bald klar ; 
zweifelhaft war nu r die Haltun g Hodžas . Ic h glaube nicht , daß Hodž a an 
de r Sterilisierun g seines Verständigungsversprechen s persönlic h unschuldi g 
war, zumindes t liegt geteilte s Verschulde n zwischen ih m un d Bene š vor. 
Ein Tei l dieser Schul d lag woh l auc h an Hodža s bekannte r Oberflächlich -
keit . E r wurd e mi t seine n Regierungsgeschäfte n ni e fertig, er versprac h 
soviel, daß er t rot z aller Sekretär e sich nich t alles merke n konnte , un d zum 
eigene n Vormer k glaubt e e r sich wieder zu genial . Mi t seinen Aufgaben 
geriet er wiederhol t in Verzug. So versäumt e er gerad e 1937 die Ausschrei -
bun g der gesetzlich fälligen Gemeindewahle n un d schuf der deutsche n Oppo -
sition dami t eine Angriffsfläche, welche besonder s die deutsche n Regierungs -
parteie n schwer schädigte . Dami t verlor er viel Autoritä t im eigene n Kabi -
nett . Sein e Kopflosigkei t nah m zu. E r versprac h die Vernichtun g der Oppo -
sitionsparteien , auf der andere n Seite kokettiert e er ständi g mi t Umgrup -
pierunge n seine r Regierungsmehrheit , ohn e eine n wirkliche n Pla n zu haben . 

Währen d Hodž a jonglierte , nah m ih m der gesetzlich ne u geschaffene 
oberst e Verteidigungsrat , der Verfassung tota l widersprechend , das Hef t aus 
de r Hand . Da s Rüstungsfiebe r beherrscht e nu n den Staa t un d seine Verwaltung . 
An der tschechoslowakische n Maginotlinie , an de r Ta g un d Nach t hinte r 
hohen , woh l bewachte n Holzplanke n gebau t wurde , sollte die unüberwind -
lich e Staatsmaue r erstehen , Gel d spielte dabe i kein e Rolle . Es war auc h in 
de r Demokrati e nich t geraten , diesbezüglic h neugieri g zu sein. Di e „zu m 
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Zweck e de r Staatsverteidigung " aufgelegte 3%ige Staatsvcrteidigungsanleih e 
wurd e Prüfstei n de r Staatsloyalitä t un d bracht e so 4,2 Milliarde n Kč ein . 
Di e Anleih e bot allerding s auc h wesentlich e Vergünstigungen , wie allge-
mein e Steueramnesti e un d die Einkommensteuerfreihei t de r Zinsen . Di e 
Staatsschulde n stiegen unte r den Rüstungsausgabe n im Jahr e 1936 allein u m 
5,850 Milliarde n Kronen . Di e gesamt e Staatsschul d von damal s 46,784 Mil -
liarde n Kč dürft e bis zum Staatsend e mindesten s 60 Milliarde n Kč erreich t 
haben . Da s Ausland war nich t meh r star k (1937 mi t 8,149 Milliarde n Kč ) 
dara n beteiligt . 

Ein e äußers t gefährlich e Begleiterscheinun g der militärische n Vorherr -
schaft war die allgemein e Spionagefurcht . Di e Polize i verhaftet e am laufen -
den Bande . Fü r das Strafverfahre n waren einige Senat e bei den Oberlandes -
gerichte n zuständig , die mi t besondere n Vollmachte n als Staatsgericht e aus-
gestatte t wurden . Di e zugelassene n Verteidige r waren auf eine r Sonderlist e 
verzeichnet . Keine r der am Verfahre n beteiligte n Funktionär e einschließ -
lich der Verteidige r durft e bei schwere r Kerkerstraf e irgendein e meritori -
sche Auskunft geben . Di e Strafe der Verurteilung , die meh r ode r weniger 
scho n mi t de r Verhaftun g feststand , war drakonisc h un d schuf Märtyrer , 
mi t dene n die deutsch e Bevölkerun g sympathisierte . 

Di e tschechisch e Presse hetzt e unaufhörlich , die tschechisch e Öffentlich -
keit ergin g sich in wilden Drohungen . „Wi r werde n mi t eure n Schädel n 
unser e Straße n pflastern " un d ähnlich e Liebkosunge n waren nich t selten 
zu hören . De r Kleinkrie g gegen die Dirndlkleide r un d weißen Wadenstrümp -
fe de r deutsche n Jugen d bildet e die Tageschronik . End e 1937 war ma n 
schließlic h nich t weite r als Zu Anfang des Staates . Di e Enttäuschun g in den 
Reihe n de r Regierungsdeutsche n nah m von T a g zu T a g zu. Auch mi r 
wurd e es imme r schwerer , den drohende n Ri ß in de r eigene n Fraktio n auf-
zuhalten . Ic h unternah m am 9. Novembe r 1937 ein e Vorsprach e beim 
Ministerpräsidenten . Sie war ursprünglic h von den dre i Vorsitzende n de r 
deutsche n Regierungsparteie n gemeinsa m geplant , die beide n andere n ließen 
mic h im Stich . Dr . Hodž a versichert e mic h seines Eingreifen s un d bat mich , 
speziell hinsichtlic h meine s mi t de r Sudetendeutsche n Parte i gemeinsa m 
gestellten Antrag s auf gesetzliche m Schut z gegen die Entnationalisierung , 
mein e Wünsch e spätesten s binne n eine r Woch e seine m Sekretä r bekann t zu 
geben , da de r Gesetzentwur f bereit s in Ausarbeitun g sei. Ic h richtet e darauf -
hin an den Ministerpräsidente n nachfolgende s Schreiben : 

Prag , den 20. Novembe r 1937, 

„Her r Ministerpräsident ! 

Übe r ihr e Aufforderun g vom 9. d. Mts . beehr e ich mic h einige Leitsätz e 
für das von mi r unter m 23. Oktobe r 1936 im Abgeordnetenhau s beantragt e 
Ausführungsgeset z zu § 134 der Ve'rfassungsurkunde , Entnationalisierungs -
verbot , vorzuschlagen . 
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1) Unterscheidung der Staatsbürger in ihrer bürgerlichen und politischen 
Gleichberechtigung, in allen ihren Rechten und Ansprüchen sind als ver-
fassungswidrig unzulässig und strafbar. 

2) Jeder Staatsbürger, welcher einer nationalen Minderheit zugehört, hat 
das Recht, im kulturellen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben 
seine Volkssprache durch Wort, Schrift, Druck und sonstige Darstellung 
frei zu gebrauchen. 

3) Der Sprachgebrauch im Amtsverkehre richtet sich im Sinne des Sprachen-
gesetzes nach dem Gerichtsbezirke der Amtshandlung. In diesem Rahmen 
kann kein Angehöriger einer nationalen Minderheit zum Gebrauch einer 
anderen als seiner Volkssprache gezwungen werden, sofern er nicht der 
nach den Gesetzen berechtigten Gewalt eines anderen untersteht. Der 
freie Gebrauch der Minderheitensprachen in Religionsangelegenheiten, 
Vereinen, Versammlungen und Kundmachungen, welcher Art immer, 
darf weder beschränkt noch verboten werden. 

4) Die Festsetzung der Nationalität darf amtlich nur auf Grundlage be-
sonderer gesetzlicher Verpflichtungen erfolgen, bzw. verlangt werden. 
Jede andere amtliche Einflußnahme auf die Volkszugehörigkeit ist 
rechtsunwirksam und strafbar. Die Durchführungsbestimmungen zum 
Volkszählungsgesetze werden in diesem Sinne ergänzt. 
Insbesondere ist jeder auswärtige Einfluß auf staatliche Ämter gegen 
Angehörige einer nationalen Minderheit oder gegen die Volksgruppe 
selbst unzulässig und wird von Amtswegen als Anstiftung zur zwangs-
weisen Entnationalisierung verfolgt. 

5) Für den Schulbesuch hat der gesetzliche Vertreter der Kinder das aus-
schließliche Recht, nach der Nationalität der Kinder die Schule zu be-
stimmen. Drohungen oder Versprechungen sowie jede Vereitlung oder 
Einwirkung gegen dieses Recht der Bestimmung des Schulbesuches sind 
strafbar. 

6) Die Ausschaltung von Bewerbern für öffentliche Arbeiten und Lieferun-
gen im Hinblicke auf deren Volkszugehörigkeit ist rechtsunwirksam und 
strafbar. Ebenso die Beschlagnahme von Besitz und Vermögen unter Nicht-
beachtung der bürgerlichen und politischen Gleichberechtigung aller 
Staatsbürger, desgleichen jede Enteignung, welche den allgemeinen 
Rechtsgrundsätzen dadurch widerspricht, daß sie den Besitzverlust eines 
Angehörigen einer nationalen Minderheit ausschließlich oder vorwiegend 
bezweckt. 
Drohungen oder Versprechungen aller Art, sowie die Ausnützung der 
wirtschaftlichen Notlage oder sozialen Abhängigkeit des Betroffenen bil-
den nach obigen Gesichtspunkten gleichfalls strafbare Handlungen. 

7) Sämtliche strafbaren Tatbestände werden als Gefährdung der Sicherheit 
der Republik bzw. als Störung des aligemeinen Friedens nach den Bestim-
mungen des Gesetzes zum Schutze der Republik geahndet. Zur Anzeige, 
welcher die strafgerechtliche Untersuchung folgen muß, ist außer dem 
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Geschädigte n jeder berechtigt , welcher zur Vertretun g der öffentliche n 
Interesse n verpflichte t ist." 

Ich wartet e nun auf ein Ergebnis . Nicht s geschah . 
Nervö s und verärgert hofften die deutsche n Ministe r auf den Jahresta g 

des Februar-Abkommen s und versuchte n die Situatio n dami t zu retten , daß 
sie dafür wenigstens eine Verordnun g über den nationale n Propor z im Staat e 
versprachen . Am 18. Februa r 1938 sollte die gemeinsam e Sitzun g der 
Leitunge n der drei deutsche n Regierungsparteie n diesen Erfolg aktivisti-
scher Politi k verkünden . Sie war der Schwanengesan g des deutsche n Akti-
vismus. Mit spannungsvolle r Erwartun g zogen zirka 150 Delegiert e in den 
Budgetsaa l des Senats . Nich t wenige von den Herre n waren sogar im schwar-
zen Anzug erschienen . Man konversiert e wie vor einer entscheidende n Par -
lamentssitzun g über die Bedeutun g des Tages und seine mögliche n Auswir-
kungen . Dadurc h wurde anfangs wenig bemerkt , daß der eingeladen e Mini -
sterpräsiden t und die Ministe r der tschechische n Koalitionsparteie n nich t 
erschiene n waren . Lediglich Senatspräsiden t Soukup und Kammerpräsiden t 
Malypet r leisteten der Einladun g Folge . Endlic h eröffnet e Ministe r Czech 
die Sitzun g und verlas einen tschechische n Brief des Staatspräsidente n Beneš, 
welchen er später übersetzt e und in welchem nu r einige Phrase n enthalte n 
waren . Hierau f erho b sich Ministe r Spina und verlas einen ebenfalls tsche-
chische n Brief des Ministerpräsidente n Hodža , in welchem dieser in allem 
Patho s nu r w e i t e r e M a ß n a h m e n in k ü r z e s t e r Z e i t ankündigte . 
De r Eindruc k war niederschmetternd . Vergeblich versuchte n noc h Ministe r 
Zajiček und der sozialdemokratisch e Referen t der aktivistischen Zentral -
stelle den Eindruc k zu verwischen und neu e Hoffnunge n zu erwecken . Es 
konnt e nich t meh r gelingen und nach einem verzweifelten Schlußwort e 
Czech s fand die Jubiläumssitzun g ihr unrühmliche s Ende . Gesenkte n Haup -
tes verließen alle den Saal mit der Befürchtung , daß das Debake l der geg-
nerische n Presse sofort bekann t werden würde, was jedoch merkwürdiger -
weise nich t der Fal l war. 

Fü r mich war es besonder s pikant , daß mir der sozialdemokratisch e Vize-
präsiden t Tau b beim Ausgang noc h schnel l zuflüsterte , daß soeben eine 
Abordnun g der Sudetendeutsche n Parte i vom Ministerpräsidente n empfan -
gen werde. So endet e der deutsch e Aktivismus im Staate . 

De r Bruch des Februarabkommen s war vor allem eine Niederlag e der 
drei deutsche n Ministe r und die Nichteinlösun g des „Februar-Wechsels" , 
der auf ein Jah r ausgestellt war, auch ein Fiasko für einen „Jungaktivismus " 
der jüngeren Politikergeneration , der gerade dieses Abkomme n als seinen 
großen Erfolg betrachte t wissen wollte. Als der Ministerra t unte r dem Vor-
sitz von Dr . Beneš am 5. Septembe r 1938 ein „Sofort-Programm " beschloß , 
das die Versprechunge n des Februarabkommen s weit in den Schatte n stellte, 
war es auch dazu bereit s zu spät. Die Sudetenkris e 1938 hatt e bereit s einge-
setzt. Jetz t auf einma l war die Regierun g von Tag zu Ta g bereiter , nich t 
meh r uns, sonder n Konra d Henlei n neue Ausgleichsvorschläge anzubieten . 
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Bis dahin hatte jede tschechische Regierung es 20 Jahre lang unter der Würde 
des tschechischen Nationalstaates gehalten, unsere Lebensforderungen mit et-
was anderem als verletzender Zurückweisung zu bedenken. Die tschechische 
Regierung selbst bewies durch ihr Verhalten allen Staatsbürgern, daß sie 
nicht der opferbereiten Mitarbeit der aktivistischen Parteien entgegenkom-
men wollte, bis sie dem politischen Radikalismus weichen mußte. 

Die Intransigenz des Nationalstaates schaufelte ihm selbst das Grab un-
ter der Präsidentschaft unseres gefährlichsten Gegners, Eduard Benešs. 

274 



D I E T S C H E C H O S L O W A K I S C H E K O N T I N U I T Ä T S -

T H E O R I E 1 

Von Friedrich Korkisch 

Di e praktisc h sehr bedeutsam e Frage , ob ein Staa t durc h politisch e Ereig -
nisse — Revolution , Gebietsverlust , kriegerisch e Besetzun g — untergegange n 
un d ein andere r an seine r Stelle entstande n ist ode r ob der alt e Staa t rechtlic h 
weiterbesteht , seine Rechtspersönlichkei t unveränder t fortsetzt , wirft ein e 
Füll e von Probleme n auf. Di e Schwierigkeiten , welche diese Frag e der Konti -
nuität , de r Fortdaue r eine s Staates , bietet , beginne n bereit s damit , den Begriff 
der „Identi tät " in diesem Zusammenhan g zu definieren . Allgemein ' aner -
kannt e völkerrechtlich e Grundsätze , nac h dene n in jedem einzelne n Fall e 
schlüssig beurteil t werden kann , ob ein bestimmte s Staatswese n untergegange n 
un d das neu e Staatswese n als sein Rechtsnachfolge r anzuspreche n ist, enthäl t 
weder das Gewohnheitsrech t der Völkerrechtsordnung , noc h finden sich ver-
traglich e Lösunge n dieser Frage , die Anspruc h auf Allgemeingültigkei t erhe -
ben können , un d in gerichtliche n Entscheidunge n wird ma n ein e einheitlich e 
Stellungnahm e zu dieser Frag e ebenfall s vergeblich suchen . Auch im Schrifttu m 
sind Untersuchunge n übe r die Frag e des Untergange s eine s Staate s verhältnis -
mäßi g selten un d habe n jedenfall s noc h nich t zu einhellige n Auffassungen geführt . 

Als allgemei n anerkann t könne n folgende Grundsätz e gelten , die zumindes t 
in bestimmte n Fälle n ein e einigermaße n zuverlässige Beurteilun g der Frag e 
der staatliche n Kontinuitä t gestatten : Bloße Veränderunge n der staatliche n 
Organisatio n bewirken den Untergan g eine s Staate s nicht , ebensoweni g aber 

1 Abgekürzt werden zitiert : B e n e š , Edvard : Paměty . Od Mnichov a k nové válce a 
k novém u vítězství. [Erinnerungen . Von Münche n zu eine m neue n Krie g un d zu 
eine m neue n Sieg]. Pra g 1947. Czechoslova k Yearboo k of Internationa l Law. Londo n 
1942; J a k s c h , Wenzel : Europa s Weg nac h Potsdam . Schul d un d Schicksa l im 
Donauraum . Stuttgar t 1958; K ö r b e l , Pavel : Několi k dalších poznáme k k otázc e 
právn í kontinuit y a ratihabic e [Einig e weitere Bemerkunge n zu r rechtliche n Kon -
tinuitä t un d Ratihabition] . Právn í Prax e 10 (1946) 234—2423; K o r k i s c h , Fried -
rich : Zu r Frag e de r Weitergeltun g des Münchene r Abkommens . Zeitschrif t für 
ausländische s öffentliche s Rech t un d Völkerrech t 12 (1944) 83—105; K u č e r a , 
Bohumil : La Continuit é de 1'Éta t Tchécoslovaque . Bulleti n de Droi t Tchécoslo -
vaque 5 (1947) 46—59; L a n g e r , Robert : Seizur e of Territory , Th e Stimso n 
Doctrin e an d Relate d Principle s in Legal Theor y an d Diplomati e Practice . Princeton , 
Ne w Jersey 1947; M a r e k , Krystyna : Identit y an d Continuit y of State s in Publi c 
Internationa l Law. Gen f 1954; N e u b a u e r , Zdeněk : Kontinuit a a revoluc e [Kon -
tinuitä t un d Revolution] . Právn í Prax e 10 (1946) 161—172; R a s c h h o f e r , Her -
mann : Di e Sudetenfrage . Ihr e völkerrechtlich e Entwicklun g vom erste n Weltkrie g 
bis zu r Gegenwart . Münche n 1953, S. 310 f.; T á b o r s k ý , Eduard : Th e Czecho -
slovak Cause . An Accoun t on th e Problem s of internationa l Law in Relatio n to 
Czcchoslovakia . Londo n 1944. 
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berühren die Identität und Kontinuität eines Staates Gebietsänderungen und 
interne Revolutionen. Andererseits wird der Untergang eines Staates nicht 
schon dadurch verhindert, daß das Vorgehen gegen ihn dem Völkerrecht 
widerspricht. Allerdings werden in solchen Fällen besonders strenge Mäßstäbe 
angelegt; so wird durch eine kriegerische Besetzung die Identität eines Staa-
tes nicht berührt. Der Grundsatz der Kontinuität geht, auch bei einer An-
nexion, zunächst und für eine beschränkte Zeit dem sonst das Völkerrecht 
beherrschenden Grundsatz der Effektivität vor, weicht aber im Laufe der Zeit 
wieder vor ihm zurück2 . Auf Einzelheiten kann hier nicht weiter eingegangen 
werden, aber für die zu behandelnde Frage ist damit zunächst immerhin eine 
brauchbare und tragfähige Grundlage gewonnen und ein Maßstab gesetzt, der 
eine sachliche Beurteilung gerade der besonderen „tschechoslowakischen Kon-
tinuitätstheorie" ermöglicht. 

Die „tschechoslowakische Kontinuitätstheorie" wurde während des Zweiten 
Weltkrieges von der tschechoslowakischen Emigrantenregierung als Instru-
ment des politischen Kampfes aufgestellt. Juristische Argumente sollten poli-
tische Ansprüche und Zielsetzungen stützen und rechtfertigen, wobei in der 
juristischen Argumentation selbst eindeutig rechtspolitische Forderungen als 
gesicherte juristische Thesen ausgegeben wurden. Die von Dr. B e n e š im 
Namen der tschechoslowakischen Emigrantenregierung aufgestellte Behaup-
tung, die tschechoslowakische Republik bestehe ungeachtet der Ereignisse der 
Jahre 1938 und 1939 in dem territorialen Umfange rechtlich weiter, den sie 
vor den Septemberereignissen von 1938 besessen hatte, war eine der wichtig-
sten Thesen, mit denen die tschechoslowakische politische Emigration wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges ihre Bestrebungen, die in Böhmen, Mähren, 
Schlesien und in der Slowakei in den Jahren 1938 und 1939 geschaffenen 
staatsrechtlichen und politischen Verhältnisse zu ändern, auch juristisch zu 
unterbauen suchte, um damit ihren Zielsetzungen innerhalb des alliierten 
Lagers Nachdruck und Gewicht Zu verleihen. Der Wunsch, die politischen 
Ansprüche der tschechoslowakischen Emigration in ihrem weitesten Umfange 
auch juristisch zu rechtfertigen, sie dadurch zu „entpolitisieren" und auf diese 
Weise ihre Aufnahme unter die alliierten Kriegsziele zu erreichen, führte da-
zu, daß die „tschechoslowakische Kontinuitätstheorie" durch die Flereinnahme 
rechtlich äußerst problematischer Forderungen und Argumente so stark aus-
geweitet wurde, daß die These einer völkerrechtlichen Kontinuität des tsche-
choslowakischen Staatswesens im eigentlichen Sinne nur noch eine der in 
dieser Doktrin enthaltenen Thesen bildete und bei den Erörterungen und poli-
tischen Erklärungen so in den Hintergrund trat, daß eine Überprüfung und 
Begründung dieser Kernfrage für unnötig gehalten wurde. 

2 Siehe hierzu insbes. D a h m , Georg: Völkerrecht I. Stuttgart 1958, S. 90f.; M e n -
z e l , Eberhard: Völkerrecht. München-Berlin 1962, S. 218 f. Art. „Kontinuität" 
im Wörterbuch des Völkerrechts 2 (1961) 295 ff. Eingehend wird dieser Fragen-
bereich von M a r e k , 1 ff. und 15 ff. behandelt (siehe auch das dort angegebene 
Schrifttum zu dieser Frage), die jedoch den Grundsatz „ex iniuria ius non oritur" 
stärker in den Vordergrund stellt als die meisten anderen Autoren. 
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Das Besondere der „tschechoslowakischen Kontinuitätstheorie" besteht also 
darin, daß nicht nur vom rechtlichen Fortbestand des tschechoslowakischen 
Staatswesens ausgegangen, sondern darüber hinaus auch noch behauptet wird, 
der tschechoslowakische Staat bestehe in einem ganz bestimmten Gebiets-
umfang, nämlich in den alten Grenzen der Zeit von 1919 bis 1938 fort. Man 
verband die völkerrechtliche Theorie einer von Gebietsabtretungen und 
Staatsform unabhängigen Kontinuität des Staates mit dem Postulat der ge-
bietsmäßigen Integrität dieses Staates — eine höchst eigenartige Vereinigung 
eines Völkerrechtsgrundsatzes mit dem hier in wesentlichen Punkten aus der 
tschechoslowakischen Staatsverfassung hergeleiteten und aus ihr begründe-
ten, also von einem innerstaatlichen Blickpunkt gesehenen Grundsatz der Un-
verletzlichkeit der Staatsgrenzen und des Staatsgebietes. Um dieses Postulat 
der staatlichen Integrität auch völkerrechtlich vertreten zu können, wurde 
die Behauptung aufgestellt, daß das „Münchener Abkommen" und damit die 
Abtretung des Sudetengebietes an das Deutsche Reich von Anfang an nichtig 
gewesen sei. Das ganze Gemenge rechtlicher Argumente und juristisch ein-
gekleideter politischer Forderungen wurde jedoch nicht von Anfang an in 
der Öffentlichkeit vertreten; erst als sich der Aktionsausschuß der politischen 
Emigration der Tschechen und Slowaken einigermaßen als konsolidiert be-
trachtete, trat er mit diesem Programm an die Öffentlichkeit. Es spricht 
allerdings manches dafür, daß die maßgebenden Persönlichkeiten der tsche-
choslowakischen politischen Emigration diesen weitgehenden Anspruch von 
Anfang an nicht nur als ihr politisches Ziel ins Auge gefaßt hatten, dessen 
Aufnahme unter die alliierten Kriegsziele sie anstrebten, sondern daß sie 
die Wiederherstellung des tschechoslowakischen Staates in den ursprünglichen 
Grenzen — also in dem Umfange, den das Staatsgebiet vor dem „Münchener 
Abkommen" hatte — von vornherein auch als einen konkreten Rechtsan-
spruch hinstellen wollten, wenn sie auch aus taktischen Erwägungen mit die-
ser These nicht sofort hervortraten2". 

Den Ansatzpunkt für die politischen Auslandsaktionen der tschechischen 
und der slowakischen Emigration bildeten die Ereignisse vom März 1939. 
Das sog. „Münchener Abkommen", also die Abtretung des Sudetengebietes 
an das Deutsche Reich, bot unmittelbar weder politisch noch gar rechtlich 
eine Möglichkeit zu einer erfolgversprechenden revisionistischen Tätigkeit, 
und selbst nach der Selbständigkeitserklärung der Slowakei und der Errich-
tung des Protektorates Böhmen und Mähren3 wurde die Regelung vom Sep-
tember 1938 von den ins Ausland gegangenen tschechischen Politikern zu-
nächst nicht in Frage gestellt, ja überhaupt nicht erörtert. , 

Dr. Eduard B e n e š hatte zwar bereits am 5. Oktober 1938 sein Amt als 

2" B e n e š hebt in seinen Memoiren hervor, „daß vor Beginn des Krieges die Situa-
tion nicht reif (gewesen) sei, sofort und öffentlich die Forderung (!) der rechtli-
chen Kontinuität der Vor-Münchener Republik zu erheben." B e n e š 99. 

3 Zu den Vorgängen im März 1939 siehe R a s c h h o f e r 193 ff. und das dort an-
geführte Schrifttum. , 
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Präsiden t der Tschechoslowakische n Republi k freiwillig und rechtsgülti g nie-
dergelegt 4 und war nach seinem Rücktrit t in das Ausland gegangen; er hatt e 
jedoch in dem ersten halben Jahr e seines Auslandsaufenthaltes , soweit ersicht -
lich, keine in die Öffentlichkei t wirkende politisch e Tätigkei t entfaltet 4*. Am 
16. Mär z 1939 verlangte er im Hinblic k auf die Errichtun g des „Protektorate s 
Böhme n und Mähren " und am 25. Ma i 1939 im Hinblic k auf die Anglie-
derun g der Karpatenukrain e an Ungar n in zwei an den Völkerbun d gerich-
tete n Telegramme n die Anwendun g des Art. 10 der Völkerbundsatzung , und 
wandt e sich mit einem Protes t gegen diese Ereignisse an die führende n Staats -
männe r der Großmächte . Die Erörterun g des Antrages an den Völkerbun d 
unterblie b jedoch deshalb, weil er von einer Privatperso n stammte 5; aus dem 
gleichen Grund e komm t auch den Protesterklärungen , in denen Bene š er-
klärt , die Selbständigkei t der Tschechoslowake i sei nich t untergegangen , sie 
bestehe vielmehr weiter 6, lediglich der Charakte r einer Demonstratio n zu; 
ganz abgesehen davon, daß alle angesprochene n Regierunge n ohnedie s bereit s 
gegen das Vorgehen der Tschechoslowake i gegenüber protestier t hatten 7. 
Bene š hat dan n in einer Rede , die er am 8. Jun i 1939 hielt , die These vom 
Fortbestan d des tschechoslowakische n Staate s vor allem dadurc h zu unter -
bauen versucht , daß er behauptete , die am 15. Mär z 1939 erfolgte „gewaltsam e 
Besetzun g der Tschechoslowakei " sei noc h von keinem Lande , die engsten 
Verbündete n Deutschland s ausgenommen , anerkann t worden 8, und hervorhob , 

4 De r Wortlau t de r Rundfunkred e vom 5. Oktobe r 1938, in de r B e n e š seinen Rück -
trit t vom Amt e des Staatspräsidente n ankündigte , ist abgedruck t in seinen Me -
moire n ( B e n e š 433 f.) sowie in der „Revu e généra l du droi t international " 1938, 
S. 740; siehe hierz u R a b 1, Kur t : Di e verfassungsrechtlich e Entwicklun g der Tsche -
choslowake i seit 1944/45 . Jahrbuc h des öffentliche n Recht s der Gegenwart , Neu e 
Folg e 8 (1959) 293—363 (295 Not e 4) ; R a s c h h o f e r 242 f. sowie unte n Not e 36. 

4* Siehe hierz u auc h Benešs Äußerunge n in dem Schreibe n vom 27. Janua r 1939, 
B e n e š 82 ff. 

5 Siehe B e n e š 109, L a n g e r 221 un d R a s c h h o f e r 228, der den Protokollaus -
zug übe r die Erörterunge n děs von B e n e š eingebrachte n Antrag s wiedergibt . 

6 So in seinem Appell an das amerikanisch e Volk: „ I declar e tha t th e independenc e 
of Czechoslovaki a was no t crushed ; it continues , it lives, it exists", zitier t bei 
M a r e k 307, die in dieser Erklärun g ebenfall s „mainl y an emotiona l Statement " 
sieht . x 

7 Di e französisch e Regierun g antwortet e am 17. Mär z un d die Sowjetunio n eine n 
T a g späte r auf die beiden Staate n von deutsche r Seite notifiziert e Aktion in der 
Tschechoslowake i mi t eine m formelle n Protest , wobei die Sowjetunio n auc h die Ver-
letzun g des Selbstbestimmungsrecht s de r Völker gelten d macht e un d auf die Be-
setzun g de r Karpathen-Ukrain e durc h ungarisch e Truppe n einging ; de r Wortlau t 
dieser Note n ist abgedruck t im „Czechoslova k Yearbook " 226 f., sowie bei L a n -
g e r 221 f. Desgleiche n lehnt e auc h die Regierun g der US A die Anerkennun g der 
neue n Lage ab, siehe L a n g e r 231 f. Di e britisch e Regierun g wiederu m beurteilt e 
die Ereignisse in Böhme n un d Mähre n ander s als die Entwicklun g in der Slowakei, 
siehe unte n Not e 8, L a n g e r 222 ff. un d R a s c h h o f e r 226 ff. 

8 I n dieser allgemeine n un d uneingeschränkte n For m tra f die Feststellun g Anfang 
Jun i 1939 nich t meh r zu, wie sich aus den in de r vorhergehende n Not e angeführte n 
Darstellunge n von L a n g e r un d R a s c h h o f e r ergibt . — Bis zum Ausbruc h 
des zweiten Weltkrieges hatte n — wie Ferdinan d D u r č a n s k ý (Di e slowakische 
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die Tschechoslowake i sei imme r noc h Mitglied des Völkerbunde s und eine 
Reih e von Verpflichtungen , die zwischen der Tschechoslowake i und andere n 
Staate n bestande n haben , seien auch weiterhi n rechtswirksam . Diese Um -
ständ e seien, wie Bene š hervorhebt , „ein e wichtige Rechtsgrundlag e für den 
Kamp f um die Befreiung von der derzeitige n fremden Besatzung", weiterhi n 
erklärt e er, daß alle Ereignisse und Entscheidungen , die zur Errichtun g des 
„Protektorate s Böhme n und Mähren " geführt haben , jeglicher Rechtsgrund -
lage entbehren , da sie lediglich auf Gewal t beruhten . Nac h tschechoslowaki -
schem Rech t sei dies rechts - und verfassungswidrig. „Di e Recht e unsere r un-
abhängigen Natio n und unsere s unabhängige n Staates " — so schließt Bene š 
diese juristische Argumentatio n ab — „könne n in keine r Weise von diesen 
illegalen Akten berühr t werden" 9. 

Beneš , der hier als Privatperso n und als noc h von keine r politische n Or-
ganisatio n der tschechische n und slowakischen Emigratio n getragene r Ein -
zelner sprach , beschränkt e sich in seinen rechtlichen , auf den Fortbestan d des 
tschechische n Staate s zielende n Argumente n somit ausschließlic h auf die 
März-Ereigniss e von 1939. Erst nach Beginn des Zweiten Weltkrieges wur-
den diese These n zur Grundlag e des Aktionsprogramme s der tschechoslowa -
kischen Emigratio n erhobe n und noc h später zur „tschechoslowokische n Kon -
tinuitätstheorie " ausgeweitet . 

Dr . O s u s k ý , der langjährige Gesandt e der Tschechoslowake i in Paris , 
leitete die tschechoslowakisch e Auslandsaktio n mit einem „Abkommen " ein, 
das er am 2. Oktobe r 1939 mit der französische n Regierun g „im Name n der 
provisorische n Regierun g der Tschechoslowakische n Republik " schloß und 
in dem die Aufstellung einer autonome n tschechoslowakische n Armee ver-
einbar t wurde, die politisch der „provisorische n tschechoslowakische n Regie-
rung " und militärisc h dem französische n Oberkommand o unterstell t sein 
sollte. Auf die juristische Fragwürdigkei t dieses Abkommens 10, das von einer 
zum Abschluß eines solchen völkerrechtliche n Abkommen s überhaup t nich t 
legitimierte n Perso n im Name n eines noc h nich t gebildeten Organ s geschlos-
sen wurde, soll hier nich t eingegangen werden 11. Selbst Eduar d T á b o r s k y 

Frage , eine international e Frage . Münche n 1954, S. 28) angib t —, abgesehe n vom 
Deutsche n Reich , folgende Staate n die Slowakei de jure anerkannt : 
Ungar n (15. Mär z 1939), Pole n (16. Mär z 1939), Italie n (11. April 1939), die Schweiz 
(19. April 1939), Spanie n (25. April 1939), Liberi a (12. Ma i 1939), Ecuado r (17. Ma i 
1939), Cost a Ric a (24. Ma i 1939), Vatikanstaa t (25. Ma i 1939), Japa n (1 . Jun i 1939), 
Mandschuku o (1 . Jun i 1939), Jugoslawien (8. Jun i 1939), Schwede n (26. Jul i 1939), 
Rumänie n (18. August 1939); am 16. Septembe r 1939 folgten auc h die Sowjetunio n 
un d Bulgarien . Di e von B e n e š noc h in seiner Rundfunkred e vom 13. Mär z 1943 
wiederholt e Behauptun g ( B e n e š , Eduard : Šest let exilu a druh é světové války 
[Sech s Jahr e des Exils un d des zweiten Weltkriegs] S. 197), die Slowakei sei auße r 
von den Achsenmächte n von keine m andere n Staa t anerkann t worden , ist also un -
richtig . 

9 Wortlau t bei M a r e k 307. 
1 0 Siehe daz u R a s c h h o f e r 244 ff.; der Wortlau t des Abkommen s ist im „Czecho -

slovak Yearbook " 232 ff. abgedruckt . 
1 1 Siehe hierz u M a r e k 311 un d R a s c h h o f e r 244 f. 
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kan n nich t umhi n festzustellen , da ß diese Vereinbarun g „vo m rechtliche n 
Standpunk t aus betrachte t zumindes t höchs t unüblic h war"1 2 . De r sog. 
„Tschechoslowakisch e Nationalausschuß " wurd e erst im Novembe r unte r dem 
Vorsitz von Dr . B e n e š in Pari s gegründet 1 3 un d tra t mi t eine m umfang -
reiche n Kommuniqu e vom 17. Novembe r 1939 an die Öffentlichkeit . 

Diese s Kommunique 1 4 führ t in neu n Punkte n eine Reih e von völkerrecht -
liche n un d vor allem staatsrechtlichen , aus de r tschechoslowakische n Verfas-
sun g von 1920 hergeleitete n Gründe n an , die dartu n sollen , daß die Tschecho -
slowakische Republi k ungeachte t de r Ereigniss e vom Mär z 1939 rechtlic h 
fortbestehe . Di e Münchene r Lösun g wurd e in diesem Zusammenhan g noc h 
nich t angegriffen ; ma n berie f sich vielmeh r sogar ausdrücklic h auf die in 
Münche n getroffen e Vereinbarung , die neue n Grenze n der Tschechoslowake i 
garantiere n zu wollen 1 5. Ihre m Sinn e nac h wende t sich freilich auc h hie r 
bereit s die staatsrechtlich e Argumentatio n gegen die Regelun g vom Herbs t 
1938. Di e Feststellung , da ß nac h den Vorschrifte n der tschechoslowakische n 
Verfassung vom 29. Februa r 1920 ein e Änderun g der Staatsgrenze n nu r durc h 
ein Verfassungsgesetz, d. h . mi t Zustimmun g von dre i Fünftel n de r Abgeord-
nete n beide r Kammern , beschlosse n werde n könne , richte t sich naturgemä ß 
auc h gegen die Grenzverschiebun g vom Herbs t 193816. 

Da s übe r Böhme n un d Mähre n errichtet e Protektora t un d die Gründun g 
der Slowakei, die „ei n fiktiv unabhängige r Staat " sei, stellte n — so wird er-
klär t — nicht s andere s als ein e rechtswidrig e un d willkürlich e Okkupatio n 
der Tschechoslowake i durc h die deutsche n Armee n dar . Di e Tschechoslowake i 
besteh e deshal b unte r internationale n Gesichtspunkte n gesehen weiter . Di e 
militärisch e Besetzun g hinder e den tschechische n Staa t zwar, seine Souverä -
nitätsrecht e auf seine m Staatsgebie t auszuüben ; diese Recht e seien jedoc h 
nich t erloschen , sie bestünde n fort 1 7. 

12 T á b o r s k ý 67 ff. (69) , ebens o M a r e k 311. 
13 T á b o r s k ý 70 weist auf da s im „Czechoslova k Yearbook " 229 veröffentlicht e 

Schreibe n hin , durc h da s der früher e tschechoslowakisch e Gesandt e in Paris , 
Dr . O s u š k y , den französische n Ministerpräsidente n D a l a d i e r am 13. No -
vember 1939 von de r Bildun g des „Tschechoslowakische n Nationalausschusses " 
unterrichtete , ebenso M a r e k 312. L a n g e r 234 gibt als Datu m de r Anerkennun g 
durc h die französisch e Regierun g den 17. Novembe r an ; auc h eine Temps-Meldun g 
vom 19. Novembe r 1939 nenn t als Gründungsdatu m den 17. November , siehe 
K o r k i s c h 85. Weder aus dem Schreibe n Dr . O s u s k ý s an die französisch e 
Regierung , noc h auc h aus de m Schreibe n vom 20. Dezembe r 1939, in de m B e n e š 
die Bildun g des Nationalausschusse s der britische n Regierun g notifizierte , noc h 
auc h aus den Memoire n von B e n e š ergibt sich der genau e Zeitpunkt , an dem die-
ser Ausschuß gebildet wurde . 

14 Wortlau t des Kommunique s bei K o r k i s c h 94 f. 
13 „Pa r les aecord s de Munic h du 29 septembr e 1938, M . Hitle r s'engageai t for-

mellemen t a garanti r les nouvelle s frontiěre s de la Tchécoslovaquie. " (Punk t 1). 
16 Entsprechende s gilt auc h für die Ausführunge n des Kommuniques , dene n zufolge 

Präsiden t H á c h ä nac h de r Verfassung nich t berechtig t gewesen sei, das Abkom-
me n abzuschließen : es sei infolgedessen „juridiquement , . . . nu l et no n avenu. " 
(Punk t 3 Abs. 3). 

17 „D u poin t de vue internationa l la Tchécoslovaqui e continu e d'exister . — L'occu -
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Da s Kommuniqu e hebt dann insbesonder e die Reaktio n der Regierunge n 
Frankreichs , Großbritannien s und der Vereinigten Staate n den März-Ereig -
nissen gegenüber hervor 18 und mach t außerde m geltend , daß die in diesen 
Staate n akkreditierte n diplomatische n Vertrete r der Tschechoslowake i weiter 
anerkann t würden und daß die in diesen Länder n lebende n tschechoslowaki -
schen Staatsangehörige n seit der Kriegserklärun g alle Recht e der Angehöri -
gen alliierte r Staate n genießen . Da s zwischen Dr . O s u s k ý und dem fran-
zösischen Ministerpräsidente n D a l a d i e r am 2. Oktobe r 1939 geschlossene 
Abkomme n wird in diesem Zusammenhang e als der entscheidend e Akt ange-
sehen, durc h den „die konkret e Tatsach e der Fortdaue r der Tschechoslo -
wakei ihrem Wesen nach und die Kontinuitä t ihres staatliche n Lebens" be-
stätigt worden seien. Durc h dieses Abkomme n sei die Tschechoslowakisch e 
Republi k politisch , juristisch und diplomatisc h aus dem Grab e auferstanden , 
in das man sie gelegt hatte , denn was in diesem Grab e lag, so fährt das 
Kommuniqu e erklären d fort, sei kein Leichna m gewesen, sonder n ein Ver-
wundeter , ein Staat , der sich in Lethargi e befand 19. Da s Kommuniqu e schließt 
dan n — weniger pathetisc h — mit einer Aufzählun g der praktische n Ergeb-
nisse des Abkommens , die es im Wiederaufba u einer tschechoslowakische n 
Armee in Frankreic h sowie darin erblickt , daß die Mobilisierun g der tsche-
choslowakische n Staatsbürge r und die Organisierun g der Armee einer pro-
visorischen tschechoslowakische n Regierun g übertrage n werden soll, an deren 
Stelle zunächs t der „Tschecho-Slowakisch e Nationalausschuß " tritt . 

De r „Tschecho-Slowakisch e Nationalausschuß " beschränkt e sich in seinen 
Erklärunge n zunächs t noc h auf die Stellungnahm e zu den März-Ereignisse n 
von 1939 und blieb dami t innerhal b der Grenze n eines völkerrechtlic h ver-
tretbare n Kontinuitätsbegriffs , so etwa in dem Manifes t vom 20. Dezembe r 
193920. Bereits wenige Monat e später sprengte Bene š aber diesen Rahme n 
und stellte eine gänzlich neue , eben die „tschechoslowakisch e Kontinuitäts -
theorie " auf. In seiner Rundfunkred e vom 24. Juli 1940 erklärt e er als „Prä -
sident der Tschechoslowakische n Republik" : 

„Inde m wir Münche n und alles, was es herbeigeführ t hat , nich t anerkann -
ten , vertrate n und vertrete n wir den Grundsatz , daß die Tschechoslowakisch e 
Republik , die Republi k Masaryks, auch nach Münche n weitergelebt und weiter 
existiert hat . Unse r ganzes Rechtssyste m besteh t also völkerrechtlic h und 

patio n militair e de la Tchécoslovaqui e oppos e un obstacl e matérie l pou r l'Elta t 
Tchecoslovaqu e á l'exercic e de ses droit s de souverainet é sur son territoire ; mai s 
ces droit s de souverainet é existen t toujours . Pa r l'occupatio n allemande , ils on t 
été violés, mai s no n anéantis . Ces droit s souverain s de la Républiqu e Tcheco -
slovaque subsistent : le seul obstacl e ä leur exercic e sur le territoir e tchecoslovaqu e 
est l 'occupatio n de ce territoir e pa r 1'armé e allemande. " (Punk t 3 Abs. 4 un d 5). 

1 8 Siehe oben Not e ,7. 
1 9 Punk t 8 des Kommuniques . > 
2 0 Siehe den Wortlau t dieses Manifeste s bei M a r e k 308: „Thes e act s (of Marc h 

1939) are devoid of all legal validity an d will nevěr be recognize d by any free 
Citize n of ou r Republic . Neithe r háve the y no r can the y have internationa l validity." 
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politisc h weiter : Fü r un s existier t rechtlic h mei n Abgang vom Amt e un d 
aus de r Heima t nicht , rechtlic h gibt es für un s kein e Zerschlagun g der Re -
publik , juristisch un d politisc h existier t für un s nichts , was der gewalttätig e 
Nationalsozialismu s nac h dem 15. Mär z 1939 bei un s durchgeführ t hat . Ic h 
erklär e diese unser e politische n un d Rechtsgründ e feierlich un d ich betone , 
da ß sie für alle hie r gelten un d da ß sie für alle Angehörige n unsere s Staate s 
un d unsere s Volkes gelten , für Tschechen , Slowaken , Deutsch e un d Karpa -
thenrusse n un d alle übrigen bei un s zu Hause . Ic h erklär e ferne r für nich t 
existen t un d rechtswidri g alles, wozu Ih r seit Münche n gesetzwidrig un d ver-
fassungswidrig genötig t worde n seid"2 1. 

De n äußere n Anlaß zu dieser Rundfunkred e bildet e die am 21. Jul i 1940 
erfolgte Anerkennun g des „Tschecho-Slowakische n Nationalausschusses " als 
„Vorläufige Tschecho-Slowakisch e Regierung " durc h Großbritannien 2 2 . Da s 
Schreibe n des britische n Außenminister s erfüllt e allerding s in dre i wesent -
liche n Punkte n nich t die Wünsch e un d Erwartunge n des „Tschecho-Slowaki -
schen Nationalausschusses" . Di e britisch e Regierun g war zwar bereit , mi t 
der vom „Tschecho-Slowakische n Nationalausschuß " gebildete n „Vorläufige n 
Tschecho-Slowakische n Regierung " Beziehunge n aufzunehme n un d dieses 
Gremiu m als Vertretun g des tschechische n un d slowakischen Volkes anzu -
erkennen , sie war aber weder bereit , eine Grenzgaranti e auszusprechen , noc h 
auc h sich die Auffassung des Nationalausschusse s übe r die rechtlich e Konti -
nuitä t der Tschechoslowakische n Republi k zu eigen zu mache n un d verscho b 
auc h die Frag e der Jurisdiktio n übe r die tschechoslowakische n bewaffneten 
Einheite n auf eine n spätere n Zeitpunkt 2 3 . De r Inhal t des Schreiben s vom 
21. Jul i 1940 war von dem Wunsc h der britische n Regierun g bestimmt , sich 
in diesen wesentliche n Frage n volle Handlungsfreihei t zu bewahren . Di e 
Rechtsstellun g der „Vorläufige n Tschecho-Slowakische n Regierung " entsprac h 
in Großbritannie n also im wesentliche n der eine s Nationalkomitee s im Er -
sten Weltkrie g un d unterschie d sich scho n dadurc h von dem Statu s der auf 

2 1 Tschechische r Wortlau t bei K ö r b e l , de r nac h de r Zeitschrif t „Čechoslovák " 
vom 26. Jul i 1940 zitiert ; deutsc h bei J a k s c h 359. 

22 I n seinem Schreibe n vom 21. Jul i 1940 erklärt e der britisch e Außenministe r Lor d 
H a l i f a x , die britisch e Regierun g „ . . . are happ y to recogniz e an d ente r int o 
relation s with th e provisiona l Czechoslova k Governmen t establishe d by th e Czecho -
slovak Nationa l Committe e to functio n in thi s country." , siehe K o r k i s c h 85, 
Not e 5; M a r e k 315, Not e 3; T á b o r s k ý 85. — Mi t diesem Schreibe n beant -
wortet e de r britisch e Außenministe r eine n Brief, in dem B e n e š am 9. Jul i 1940 
die britisch e Regierun g davon unterrichte t hatte , da ß „ . . . in view of th e new 
Situatio n resultin g from th e recen t event s in ou r countr y an d in Europ e in generál , 
th e Nationa l Committee , in agreemen t with ou r Army, with all ou r importan t 
politica l bodie s abroa d an d especiall y in agreemen t with th e spirit of resistanc e — 
obvious an d unbreakabl e — of th e overwhelmin g majorit y of th e entir e populatio n 
in ou r occupie d country , ha s no w decided , to constitut e a Provisiona l Czechoslova k 
Governmen t with th e whole Stat e machiner y — as far as would be possible to 
establish it on British terri tory." ; T á b o r s k ý 87 f.; M a r e k 315, Not e 2. 

2 3 Siehe die Erklärun g des Unterstaatssekretär s im britische n Außenministeriu m 
R. A. B u t l e r vom 24. Jul i 1940; M a r e k 314. 
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britischem Boden tätigen eigentlichen Exilregierungen, daß kein Austausch 
diplomatischer Vertreter mit der britischen Regierung stattfand24. Die Rund-
funkrede B e n e š s vom 24.Juli 1940 zeigt, wie wenig die tschechische poli-
tische Emigration mit dem durch die britische Zustimmung zur Bestellung 
einer „Vorläufigen Tschecho-Slowakischen Regierung" Erreichten zufrieden 
war. B e n e š versuchte deshalb, durch eine Flucht in die Öffentlichkeit die vor-
sichtig abwartende Haltung des Foreign Office propagandistisch zu überspielen. 

Von tschechischer Seite25 wurde diese Erklärung als eine Folgerung aus 
der am 21. Juli 1941 erfolgten „vollen Anerkennung" durch die britische Re-
gierung hingestellt, wobei freilich außer acht gelassen wird, daß die britische 
Regierung auch bei diesem Akt gerade die Grenzfrage offen ließ26. Selbst in 
der Note der britischen Regierung vom 5. August 1942 an die „Vorläufige 
Tschecho-Slowakische Regierung", über die der britische Außenminister 
E d e n das Unterhaus am gleichen Tage unterrichtete und in der sich die bri-
tische Regierung „als frei von jeder Verpflichtung" im Hinblick auf die im 
Jahre 1938 getroffenen Regelungen betreffend die Tschechoslowakei27 er-
klärte, ist noch keine Garantie der tschechoslowakischen Staatsgrenzen nach 
dem Stande von 1918 bis 1938 ausgesprochen28. Lediglich das französische 
Nationalkomitee de G a u l l e s erklärte am 29. September 1942, es betrachte 
das sog. Münchener Abkommen als von Anfang an nichtig29. 

24 Siehe hierzu die Ausführungen von M a r e k 315, die den Unterschied zu den 
eigentlichen Exilregierungen herausarbeitet, ungeachtet der von ihr in diesem Zu-
sammenhang ebenfalls zitierten (Note 4) „sibyllischen Feststellung" C h u r c h i l l s 
in seiner Erklärung vor dem Unterhaus vom 23. Juli 1940: „Was die Stellung der 
Tschechoslowakischen Regierung im Verhältnis zur polnischen und anderen in 
diesem Lande bestehenden Regierungen angeht, so mögen zwar vielleicht gewisse 
Unterschiede der Form vorliegen, grundsätzlich aber besteht kein Unterschied". 

25 T á b o r s k ý 89 f. (93). 
20 Auch der „Ministerpräsident" der „Vorläufigen Tschechoslowakischen Regierung", 

Monsignore Š r á m e k , erklärte in einer Rede, die er im britischen Rundfunk 
am 25. Juli 1941 hielt, die britische Regierung habe durch ihre Note vom 21. Juli 
1941 die Tschecho-Slowakische Regierung anerkannt: die britische Regierung . . . 
„has chosen this very moment to recognize the Czechoslovak Government as the 
authorized Government of the free Allied Czechoslovak State. As a consequence, 
the Czechoslovak State, its sovereignty and its external attributes, in conformity 
with the Czechoslovak Constitution of 1920, continue to exist in the territory of 
this country on the basis of the declaration made by the British Government in 
Parliament.", zit. bei M a r e k 319. 

27 „ . . . that as Germany has deliberately destroyed the arrangements concerning 
Czechoslovakia reached in 1938, in which H. M. Government in the United Kingdom 
participated, H. M. Government regard themselves as free from any engagements 
inx this respect. At the final settlement of the Czechoslovak frontiers to be reached 
at the end of the war, they will not be influenced by any changes effected in and 
since 1938", Wortlaut der Note bei K o r k i s c h 83 f. und M a r e k 321. 

28 Siehe hierzu K o r k i s c h 83; M a r e k 323, insbes. Note 2; R a s c h h o f e r 248 f. 
29 „ . . . the French National Committee, rejecting the agreements signed in Munich 

on September 29, 1938, solemnly declare that they consider these agreements as 
null and void as also all acts accomplished in the application or in consequence 
of these same agreements. Recognizing no territorial alternations affecting Czecho-
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Fü r den Standpunk t de r „Vorläufige n Tschecho-Slowakische n Regierung " 
bedeutete n alle diese diplomatische n Akte der Alliierten aber lediglich eine 
größer e ode r geringer e Annäherun g an die von ih r vertreten e politisch e un d 
rechtlich e Grundauffassung . Ein e Korrektu r der Kontinuitätstheori e in de r 
ih r von B e n e š gegebenen Fassun g auf Grun d rechtliche r ode r auc h nu r poli -
tische r Erwägunge n ode r gar ein e Einschränkun g auf die im Völkerrech t 
anerkannte n Grundsätz e ka m für sie offenbar niemal s in Betracht , vielmeh r 
wurd e die Wirklichkei t an ih r gemessen un d nac h ih r beurteilt , wobei ma n 
die Unterschied e zwischen den Grundsätze n des Völkerrecht s hinsichtlic h der 
staatliche n Kontinuitä t un d der eigene n ad ho c entwickelte n Thes e ver-
wischte ode r unerörter t ließ. 

Di e Rundfunkerklärun g vom 24. Jul i 1940 enthäl t bereit s die ganze „tsche -
choslowakisch e Kontinuitätstheorie" . Dabe i wird aber nich t nu r das Weiter -
bestehe n des Staate s in dem Umfang e un d in der For m postuliert , wie er in 
den Jahre n 1918 bis 1938 bestande n hat te ; B e n e š erklärt e darübe r hinau s 
auc h seinen Rücktrit t vom Amt e des Präsidente n der Republi k am 5. Oktobe r 
1938 un d sein Verlassen der Republi k wenige Tag e späte r rechtlic h als irre -
levant , so daß auc h insoweit , in seine r Perso n un d in seine r amtliche n Eigen -
schaft , die rechtlich e Kontinuitä t gegeben sei. Später , so z. B. nac h seine r 
Rückkeh r nac h Prag , ha t B e n e š vor dem Parlament 3 0 diese Einbeziehun g 
seine r Perso n in die „Kontinuitätstheorie " mi t de r Behauptun g zu rechtfer -
tigen un d zu begründe n gesucht , da ß er 1938 nu r unte r dem Druc k der deut -
schen Regierun g auf sein Amt verzichte t habe 3 1 . 

slovakia supervenin g in 1938 or since tha t time , the y undertak e t o do everythin g 
in thei r power to ensur e tha t th e Czechoslova k Republi c within frontier s prio r to 
Septembe r 1938, obtain s all effective guarantee s for he r militar y an d economi c 
securit y he r territoria l integrit y an d he r politica l unity;" , M a r e k 323; siehe auc h 
K o r k i s c h 87. 
R a s c h h o f e r 243, auf Grun d de r „Message , adressé pa r le presiden t Bene š it 
1'assemblée national e de la Républiqu e Tchecoslovaqu e (Inauguratio n des travau x 
du parlamen t tchecoslovaque) " Pra g 1946; siehe auc h B e n e š 73 ff. 
I n de r Rundfunkrede , in der B e n e š seine Rücktrittsabsich t am 5. Oktobe r 1938 
bekanntgegebe n un d eingehen d begründe t hatt e (siehe oben Not e 4), fehlt jede 
Andeutun g eine s solche n äußere n Zwanges ; im Gegenteil : B e n e š äußert e sich 
in dieser Red e übe r die Zukunftsaussichte n des tschechoslowakische n Staate s in 
seinen Grenze n nac h dem Münchene r Abkomme n durchau s zuversichtlich . E r un -
terstrich , da ß er den Entschluß , zurückzutreten , auf Grun d eingehende r Beratunge n 
mi t den verfassungsmäßi g zuständige n Organe n un d eine m größere n Freundeskrei s 
freiwillig un d auf Grun d tiefer persönliche r Überzeugun g („svobodn ě a ze svého 
osobnéh o přesvědčení" ) gefaßt habe . B e n e š ha t auc h bereit s aus dem Ausland 
seinem Nachfolger , Dr . H á c h a , zu dessen Wah l noc h telegraphisc h die besten 
Wünsch e für die Führun g seines Amte s ausgesproche n un d besonder s auc h die Ein -
stimmigkei t dieser Wah l unterstrichen ; den Wortlau t dieses Schreiben s un d der 
Antwor t Dr . Hácha s siehe B e n e š 80 f. — Bemerkenswer t ist die zurückhaltend e 
Form , in der selbst T á b o r s k ý 49 Not e 65a übe r diese „offizielle Auffassung 
de r gegenwärtigen tschechoslowakische n Regierung " un d die darau s gezogene n 
Folgerunge n berichtet . 
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Während des Krieges hat der Ministerpräsident der „Vorläufigen Tsche-
cho-Slowakischen Regierung", Monsignore Dr. Š r á m e k , erklärt, daß die 
Amtsperiode Dr. B e n e š s , der am 18. Dezember 1935 für sieben Jahre zum 
Präsidenten der Tschechoslowakischen Republik gewählt worden war, nor-
malerweise, also ohne seinen Verzicht auf das Amt, erst am 18. Dezember 
1942 abgelaufen wäre. Unter Berufung auf § 58 der tschechoslowakischen Ver-
fassung von 1920, demzufolge ein Präsident solange im Amt verbleibt, bis 
ein Nachfolger gewählt ist, blieb nach Auffassung der „Vorläufigen Tschecho-
slowakischen Regierung" Dr. Beneš auch nach diesem Zeitpunkt bis auf 
weiteres im Amte, da eine neue Wahl unter den gegebenen Umständen nicht 
möglich sei32. Der Zweck auch dieser juristischen Konstruktion liegt auf der 
Hand: Die Stellung Benešs als Sprecher der tschecho-slowakischen politi-
schen Emigration sollte durch diese Fiktion auch nach außen, den Alliierten 
gegenüber, unanfechtbar gemacht und damit auch die Stellung der tschecho-
slowakischen Emigrantenregierung gehoben werden. Die behauptete Legiti-
mität seiner Stellung als Staatspräsident sollte helfen, der „Vorläufigen Tsche-
cho-Slowakischen Regierung" den Status der übrigen in Großbritannien täti-
gen Exilregierungen zu verschaffen. 

Im Vordergrund dieses politischen Programms, dessen Kernstück die „tsche-
choslowakische Kontinuitätstheorie" bildete, stand die Absicht, nicht nur den 
rechtlichen Fortbestand des tschechoslowakischen Staates zu bekunden, son-
dern die Wiedererlangung der sudetendeutschen Gebietsteile in der für Beneš 
und seine Gesinnungsfreunde kennzeichnenden Überbewertung formalrecht-
licher Argumente eben dadurch der politischen Diskussion zu entziehen, daß 
man das „Münchener Abkommen" als ex tunc unwirksam hinstellte und da-
mit die Rechtsgültigkeit der Abtretung des Sudetengebietes leugnete. 

An sich hat die Gültigkeit des „Münchener Abkommens" mit der Frage 
des rechtlichen Fortbestehens des tschechoslowakischen Staates nichts zu tun, 
jedenfalls dann nicht, wenn man das Problem der staatlichen Kontinuität 
so versteht, wie dies im Völkerrecht üblich ist. Das Besondere der „tschecho-
slowakischen Kontinuitätstheorie" besteht aber gerade darin, daß beide Pro-
bleme aufs engste miteinander verknüpft wurden, wobei die „Vorläufige 
Tschecho-Slowakische Regierung" das Risiko in Kauf nahm, daß angesichts 
der engen Verquickung der beiden Probleme bei einer Ablehnung ihrer These 
von der Ungültigkeit des „Münchener Abkommens" auch die Kontinuität 
des Staates überhaupt in Frage gestellt worden wäre, ein Ergebnis, das bei 
der Abneigung der britischen Regierung, territoriale Vorentscheidungen zu 
treffen, durchaus nicht von der Hand zu weisen war33. 

Siehe die von Dr. Š r á m e k am 18. Dezember 1942 im Namen der „Vorläufigen 
Tschecho-Slowakischen Regierung" abgegebene Erklärung; siehe T á b o r s k ý 49. 
Siehe hierzu eingehend M a r e k 306 f. In der Ta t vermied es E d e n noch in seiner 
gegen das „Münchener Abkommen" gerichteten Erklärung vom 5. August 1942, 
zur Frage der künftigen Grenzen der Tschechoslowakei Stellung zu nehmen, siehe 
K o r k i s c h 86 f. 
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Dadurch , daß dieses Vorgehen der „Vorläufigen Tschecho-Slowakische n Re-
gierung" dann im Zuge der weiteren Gesamtentwicklun g von den Alliierten , 
auch von der britische n Regierung , hingenomme n wurde, ist die rechtlich e 
Problemati k dieser Doktri n freilich noc h nich t geklärt. Dies umso weniger, 
als es die Verlegung des Schwerpunkte s auf das „Münchene r Abkommen " 
den Verfechter n der „tschechoslowakische n Kontinuitätstheorie " überhaup t als 
überflüssig erscheine n ließ, auf die grundlegend e völkerrechtlich e Frage der 
staatliche n Identitä t und Kontinuitä t einzugehe n und zu erörtern , welche Fol -
gerungen sich darau s im Hinblic k auf die besonder e Lage der Tschechoslowa -
kei in dem in Frage stehende n Zeitrau m ziehen lassen34. 

Ohn e auf die Frage der Rechtsgültigkei t der Abtretun g des Sudetengebiete s 
nähe r einzugehen 35, sei lediglich auf die Widersprüch e hingewiesen , die das 
Verhalte n der tschechoslowakische n Regierun g währen d und nach der Krise 
von 1938 und der zum Tei l aus denselben Persone n bestehende n „Vorläufigen 
Tschecho-Slowakische n Regierung " im Zweiten Weltkrieg kennzeichnen . 

Dr . Beneš , der die Kontinuitätsdoktri n verkündet e und dessen bestimmen -
der Einfluß auf das gesamte politisch e Aktionsprogram m der tschechoslowa -
kischen Emigrantenregierun g und im besondere n natürlic h auf dessen Grund -
lage, eben die „tschechoslowakisch e Kontinuitätstheorie" , klar zu Tage liegt, 
hatt e auch die Politi k der Tschechoslowake i währen d der Staatskris e im Jahr e 
1938 maßgeblic h bestimmt . Da s Verhalte n der tschechoslowakische n Regie-
run g ließ im Jahr e 1938 keinen Zweifel, daß sie das Abkomme n als rechts -
verbindlic h ansah . De r damalige tschechoslowakisch e Außenministe r Dr . Ka-
mil K r o f t a hatt e am Morge n des 30. Septembe r 1938, im Beisein des fran-
zösischen , des britische n und des italienische n Gesandten , im Name n des Prä -
sidente n der Republi k (Beneš ) und im Name n der tschechoslowakische n 
Regierun g die Annahm e der in Münche n „ohn e uns und gegen uns gefällten 
Entscheidungen " erklärt 36. Weiterhi n hat die tschechoslowakisch e Regierun g 
auch an den Arbeiten zur Durchführun g des „Münchene r Abkommens " mit -
gearbeitet ; sie hat ihre Vertrete r in den „internationale n Ausschuß" entsandt , 
der aus Vertreter n Deutschlands , Großbritanniens , Italien s und der Tschecho -

3 4 Siehe hierz u M a r e k , für die Tschechoslowake i im besonderen : 283 ff., 303 ff. 
3 5 Siehe K o r k i s c h ; M a r e k 283 f., 306; R a s c h h o f e r 180 ff. Gege n die Gültig -

keit des „Münchene r Abkommens " T á b o r s k ý (Sekretä r B e n e š s währen d 
des zweiten Weltkrieges) ; kritisc h auc h W r i g h t , Quincy : Th e Munic h Settlemen t 
an d internationa l Law. America n Journa l of Internationa l Law 33 (1939) 12—32. 

3 6 Wortlau t dieser Erklärun g bei T á b o r s k ý 8; M a r e k 283; R a s c h h o f e r 182, 
hie r auc h de r Wortlau t eine r ausführliche n Prage r Meldun g vom gleichen Tage , 
derzufolg e sich die tschechoslowakisch e Regierun g „i m vollen Bewußtsei n de r 
historische n Verantwortun g . . . unte r voller Zustimmun g der verantwortliche n 
Faktore n de r politische n Parteie n daz u entschlosse n [habe] , die Münchene r Be-
schlüsse anzunehmen" ; in de r Regierungserklärun g vom 4. Oktobe r 1938 ver-
sichert e de r tschechoslowakisch e Ministerpräsiden t S y ť o v ý , daß „di e Regierun g 
die Entscheidun g der vier Großmächt e in Münche n loyal erfüllen wolle im Be-
strebe n un d im Glauben , die Lebensinteresse n des neue n Staate s zu schütze n un d 
zu sichern" ; siehe B a d e n : Historisch-politisch e Betrachtunge n zum Münchene r 
Abkommen . Außenpolitisch e Monatsheft e 1938, S. 1040 ff. 
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Slowakei bestand37. Schließlich kam es auch zu einer vertraglichen Regelung 
der durch die Gebietsabtretung entstandenen Staatsangehörigkeitsfragen38. 

Besonders bedeutsam und einschneidend waren aber die Folgerungen, wel-
che sich für das innerstaatliche Recht in den von der „tschechoslowakischen 
Kontinuitätstheorie" in Anspruch genommenen Gebieten und für deren Be-
wohner ergaben. Sie sind in der Erklärung vom 24. Juli 1940 bereits ange-
deutet. Noch während des Krieges aber hat die „Vorläufige Tschecho-Slowa-
kische Regierung" alle aus dieser Theorie abzuleitenden rechtlichen Konse-
quenzen gezogen und sie zur Grundlage ihrer rechtspolitischen Erklärungen 
und „gesetzgeberischen" Maßnahmen gemacht. Während die Folgerungen aus 
dieser Doktrin, solange sich die „Vorläufige Tschecho-Slowakische Regie-
rung" außerhalb des früheren Staatsgebietes befand, im wesentlichen auf den 
politischen und propagandistischen Bereich beschränkt und ohne Auswirkun-
gen auf die Bevölkerung der nach dieser Doktrin in Anspruch genommenen 
Gebiete blieben, zeigte sich die volle Tragweite der Kontinuitätstheorie in 
dem Zeitpunkt, als die tschechoslowakische Emigrantenregierung im Zuge 
der Besetzung des früheren Staatsgebietes durch die sowjetische Armee und 
als von der sowjetischen Besatzungsmacht eingesetztes Vollzugsorgan ihre 
Tätigkeit auf diesem Gebiete aufnahm und nun rücksichtslos alle ihr zweck-
mäßig erscheinenden Konsequenzen aus dieser Doktrin und der ihr zugrunde 
liegenden Fiktion zog. 

Die „Vorläufige Tschecho-Slowakische Regierung" unterstrich zwar auch 
bei ihrer gesetzgeberischen Tätigkeit, die sie während des Krieges in der 
Emigration entfaltete, immer wieder und mit Nachdruck die Kontinuität der 
Rechtsetzung mit der Rechtsordnung der ersten Republik, deren Wiederher-
stellung sie als das Ziel ihrer Tätigkeit verkündete und in den Gesetzgebungs-
akten selbst herausstellte39, wobei alle Widersprüche mit dem Hinweis auf 
die Ausnahmesituation gerechtfertigt wurden. So hat sich vor allem auch 
der am 30. Januar 1942 in London eingesetzte „Rechtsrat" (Právní rada), 
dessen Aufgabe darin bestand, Rechtsgutachten darüber zu erstatten, ob eine 

i7 R a s c h h o f e r 188f. und 237; M a r e k 287. 
18 Vertrag zwischen dem Deutschen Reich und der Tschechoslowakischen Republik 

über Staatsangehörigkeits- und Optionsfragen vom 20. November 1938, RGBl. II 
893; Slg. Nr. 300; siehe zu diesem Vertrag eingehend K o r k i s c h : Zeitschrift 
für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 10 (1940/41) 179 ff. 

19 So wurde in dem auf Vorarbeiten aus dem Jahre 1941 zurückgehenden Entwurf 
eines „Dekrets über die Erneuerung des vollen staatlichen Lebens der Tschecho-
slowakischen Republik und der Rechtsordnung auf ihrem Gebiet" — der später ab-
geändert als Verfassungsdekret des Präsidenten vom 3. August 1944 (Tschecho-
slowakisches Amtsblatt Nr. 11 vom 14. November 1944) erlassen, durch Beschluß 
der tschechoslowakischen Regierung vom 27. Juni 1945 ausdrücklich aufrechterhal-
ten und im Gesetzblatt durch Kundmachung vom 27. Juli 1945 (Slg. Nr. 30) neu 
verkündet und schließlich mit einigen Abänderungen als Verfassungsgesetz vom 
19. Dezember 1945 (Slg. Nr. 12/1946) erneut erlassen wurde — der Anschluß an 
die bis 1938 geltende Rechtsordnung ausdrücklich ausgesprochen und geregelt. 
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Verordnung oder Entscheidung der „Vorläufigen Tschecho-Slowakischen Re-
gierung" oder der Zentralämter mit der tschechoslowakischen Rechtsordnung 
in Einklang stand40, in einer seiner ersten Stellungnahmen ausführlich mit der 
von der tschechischen und slowakischen politischen Emigration im Auslande 
aufgebauten Verfassungs- und Rechtsordnung beschäftigt und sich dabei, aus-
gehend von der Rede B e n e š s vom 24. Juli 1940, noch einmal ausdrücklich 
zur „tschechoslowakischen Kontinuitätstheorie" bekannt41. 

Es braucht nicht besonders hervorgehoben zu werden, daß die gesetz-
geberischen Maßnahmen der „Vorläufigen Tschecho-Slowakischen Regierung" 
den Vorschriften der tschechoslowakischen Verfassung von 1920 nicht ent-
sprachen und auch gar nicht entsprechen konnten, weil alle rechtset-
zenden Organe, vor allem das Parlament, fehlten. Eine gesetzgebende 
Gewalt des Staatspräsidenten, etwa auf Grund einer Ermächtigung, Not-
anordnungen zu erlassen, kannte die Verfassung von 1920 nicht, so daß 
die „Dekrete (Verfassungsdekrete) des Präsidenten der Republik" — die 
Form, in der die Gesetzgebungsakte der „Vorläufigen Tschecho-Slowakischen 
Regierung" ergingen — selbst durch die fingierte Fortdauer der Präsident-
schaft Dr. B e n e š s nicht auf eine verfassungsrechtliche Analogie gestützt 
werden können. Besonders bedenklich ist es aber, daß auch nach der Been-
digung der Kampfhandlungen die wichtigen Gesetzgebungsakte, durch welche 
in die elementarsten Rechte etwa eines Drittels der Gesamtbevölkerung ent-
scheidend eingegriffen wurde, ebenfalls noch in der Form solcher „Dekrete 
des Präsidenten der Republik" ergangen sind42 und von dem Gedanken der 
„tschechoslowakischen Kontinuitätstheorie" bestimmt waren. 

40 K ö r b e l 235. 
41 „Dieser Rechtsgrundsatz von der rechtlichen Fortexistenz der Vor-Münchener Re-

publik und der Fortdauer ihrer Rechtsordnung hat seine Grundlage in den ma-
teriellen Vorschriften des tschechoslowakischen Verfassungsrechts. Nach § 64 der 
tschechoslowakischen Verfassungsurkunde vertritt der Präsident der Republik den 
Staat nach außen und vereinbart und ratifiziert die internationalen Verträge. Ver-
träge, durch welche das Staatsgebiet geändert wird, bedürfen der Zustimmung der 
Nationalversammlung. Soweit es sich um Änderungen des Staatsgebietes handelt, 
gibt die Nationalversammlung ihre Zustimmung in der Form eines Verfassungs-
gesetzes. Die Verfassungsurkunde und ihre Bestandteile können nur durch ein als 
Verfassungsgesetz bezeichnetes Gesetz abgeändert oder ergänzt werden. Nach § 33 
der Verfassungsurkunde ist zur Abänderung der Verfassungsurkunde und ihrer Be-
standteile die Dreifünftelmehrheit der Mitglieder beider Häuser erforderlich." Aus 
dieser verfassungsrechtlichen Argumentation zieht der „Rechtsrat" den Schluß, daß 
die „in München getroffene Entscheidung" und alle aus den späteren Ereignissen 
für die Tschechoslowakei entstandenen Folgen ungültig seien und setzt hinzu, daß 
„die Besetzung tschechoslowakischen Staatsgebietes durch fremde Heere, die im 
Oktober 1938 und im März 1939 erfolgte, einen Zustand hervorrief, der keine 
Stütze in der tschechoslowakischen Rechtsordnung hat und ungeachtet alles übrigen, 
was sich aus außerrechtlichen (metajuristischen) Gesichtspunkten dagegen anführen 
läßt, ein gesetzwidriger, verfassungswidriger und rechtswidriger Zustand ist"; siehe 
K ö r b e l 236. 

42 Alle im Jahre 1945 ergangenen Normen, durch welche in die Rechte der Sudeten-
deutschen (und Madjaren) eingegriffen wurde, sind in dieser der Verfassung von 
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Wie ernst es der „Vorläufigen Tschecho-Slowakischen Regierung" jedoch 
von Anfang an mit ihrer Kontinuitätsdoktrin war, zeigte eine im Oktober 
1941 abgegebene Erklärung, in der in programmatischer Form alle Folgerun-
gen aus dieser Doktrin bereits angedroht werden: 

„Die tschechoslowakische Regierung erklärt hiermit, daß sie niemals an-
erkannte, anerkennt noch jemals anerkennen wird irgendeine Übertragung 
oder Verfügung über ein bewegliches oder unbewegliches Vermögen, welches 
am 27. September 1938 dem tschechoslowakischen Staat, den Provinzen, Be-
zirken, Gemeinden und allen öffentlichen Körperschaften auf dem Gebiet der 
tschechoslowakischen Republik gehörte, insofern diese Übertragungen und 
Verfügungen nach dem genannten Tag unter dem Druck feindlicher Beset-
zung oder als Ergebnis anderer politischer Ausnahmebedingungen zustande 
kamen. Es ist in diesem Zusammenhang unwesentlich, ob diese Übertragun-
gen und Verfügungen äußerlich als freiwillig erscheinen und ob sie statt-
fanden oder stattfinden werden zum Vorteil tschechoslowakischer Bürger oder 
von Bürgern auswärtiger Staaten. 

Diesem Grundsatz entsprechend wird allen Übertragungen oder Verfügun-
gen über Privatvermögen, die nach dem 27.'September 1938 unter den oben 
erwähnten Umständen vorgenommen wurden, die Anerkennung versagt oder 
versagt werden. 

Diese Erklärung erstreckt sich im besonderen auch auf alle tschechoslowa-
kischen Wertpapiere, deren erzwungene oder scheinbar freiwillige Übertra-
gung nach dem 27. September 1938 unter den erwähnten Umständen erfolgte. 
Alle Übertragungen und Verfügungen, die in den Bereich dieser Erklärung 
fallen, sind null und nichtig und werden weiterhin für null und nichtig er-
klärt, und die tschechoslowakische Regierung behält sich das Recht vor, ein 
Verfahren und Sonderbedingungen für die nötige Wiedergutmachung fest-
zusetzen. Gleicherweise behält sich die tschechoslowakische Regierung das 
Recht vor, strafrechtliche Sanktionen gegen alle Personen zu erlassen, die 
dem Geist dieser Erklärung zuwider gehandelt haben oder handeln sollten43." 

1920 unbekannten Form ergangen, darunter vor allem die Dekrete, welche die 
Konfiskation des gesamten Vermögens der Personen deutscher und magyarischer 
Volkszugehörigkeit verfügten (Dekrete vom 19. Mai 1945, Slg. 5; vom 21. Juni 
1945, Slg. 12; vom 25. Oktober 1945, Slg. 108, um nur die wichtigsten zu nennen), 
das sog. „Retributionsdekret" vom 19. Juni 1945, Slg. 16 (siehe Note 34) und nicht 
zuletzt auch das „Verfassungsdekret" des Präsidenten der Republik vom 2. August 
1945, Slg. Nr. 33, durch das den ehemaligen tschechoslowakischen Staatsbürgern 
deutscher oder madjarischer Volkszugehörigkeit die tschechoslowakische Staats-
angehörigkeit aberkannt bzw. versagt wurde; siehe „Dokumentation der Vertrei-
bung der Deutschen aus Ost-Mitteleuropa", Bd. IV/ l , S. 204—287. 

43 Die englische Fassung dieser Erklärung findet sich bei T a b o r s k ý 93, Note 116, 
der aber kein genaues Datum angibt (nur Oktober 1941): 
„The Czechoslovak Government hereby declares that it has never recognised, does 
not recognise, and at no time will recognise any transfers or disposals of property 
whether movable or immovable, which on September 27 * belonged to the Czecho-
slovak State, provinces, districts, communes and all public bodies on the territory 
of the Czechoslovak Republic, in so far as these transfers and disposals were 
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Diese und eine Reih e weiterer einschneidende r Maßnahmen , welche noch 
währen d des Krieges insbesonder e gegen die innerhal b der frühere n Staats -
grenzen siedelnd e deutsch e und madjarisch e Volksgruppe und ihre Ange-
hörigen geplant wurden , ha t die „Vorläufige Tschecho-Slowakisch e Regie-
rung", als sie die Regierungsgewalt auf dem tschecho-slowakische n Staats -
gebiet übernomme n hatte , auch tatsächlic h und zwar in einem noc h sehr viel 
weitergehende n Ausmaß durchgeführt . 

Die „tschechoslowakisch e Kontinuitätstheorie " bildete die „rechtliche " 
Grundlag e insbesonder e auch für alle Gesetzgebungsakte , durc h welche die 
Bevölkerun g der im Jahr e 1938 an das Deutsch e Reich und Ungar n abgetre-
tene n Gebietsteil e schwer betroffen wurde, indem ihr die Grundlage n ihres 
wirtschaftliche n und kulturelle n Leben s entzoge n und darübe r hinau s auch 
ihre physische Existen z bedroh t wurde 41. So wurden z.B. bereit s am 19. Mai 
1945 „ausnahmslo s alle Vermögensübertragunge n und vermögensrechtliche n 
Rechtsgeschäft e ohn e Rücksich t darauf , ob sie bewegliches oder unbeweg-
liches, öffentliche s oder privates Vermögen betreffen", für ungülti g erklärt , 
„sofern sie nac h dem 29. Septembe r 1938 unte r dem Druc k der Okkupatio n . . . 
vorgenomme n wurden" 45. Die „tschechoslowakisch e Kontinuitätstheorie " bot 
die Handhabe , nich t nu r alle seit 1938 in diesen Gebiete n ergangene n gesetz-
lichen Vorschriften nach Belieben mit rückwirkende r Kraft aufzuhebe n und 
die Rechtsgültigkei t der in diesem Zeitrau m vorgenommene n Rechtsgeschäft e 
in Frage zu stellen, sonder n darüberhinau s auch das Verhalte n dieses Zeit -

effected after th e Said dat e unde r th e pressur e of enem y occupatio n or as th e resul t 
of othe r exceptiona l politica l conditions . I n thi s connectio n it is immateria l whethe r 
thes e transfer s an d disposal s appea r outwardl y to be of a voluntar y character , 
an d whethe r the y too k place , or will tak e place , for th e benefi t of Czechoslova k 
Citizens , or of Citizen s of foreign States . I n accordanc e with thi s principle , no 
recognitio n is granted , or will be granted , to an y transfer s or disposals of privat e 
propert y effected after Septembe r 27 i h 1938, unde r th e circumstance s indicatc d 
above. 
Thi s declaratio n applies , in particular , likewise to all Czechoslova k securities , 
th e enforce d or apparentl y voluntar y transfer s of which were effected after Sep-
tembe r 27 t h , 1938, unde r th e circumstance s indicate d above. All transfer s an d 
disposal s comin g within th e scope of thi s declaratio n are regarded , an d will con -
tinu e to be regarded , as nul l an d void an d th e Czechoslova k Governmen t reservcs 
to itself th e right to establish a proceduř e an d detaile d condition s for bringin g 
abou t th e necessar y redress . T h e Czechoslova k Governmen t likewise reserves to 
itself th e righ t to issue pena l sanction s agains t all person s who have acted , or ma y 
act , against th e spirit of thi s declaration" ; siehe auc h R a s c h h o f e r 236. 
Di e gesamt e gegen die deutsch e Bevölkerun g der Tschechoslowake i seit 1945 er-
gangen e Gesetzgebun g liegt gesammel t un d ins Deutsch e übersetz t vor in dem 
Werk : „Dokumentatio n de r Vertreibun g de r Deutsche n aus Ost-Mitteleuropa" , 
Bd. IV/1 : „Di e Vertreibun g de r deutsche n Bevölkerun g aus der Tschechoslowakei " 
(1957) 181—314. 
Dekre t des Präsidente n de r Republi k vom 19. Ma i 1945, Slg. Nr . 5, übe r die Un -
gültigkeit einiger vermögensrechtliche r Rechtsgeschäft e aus de r Zei t de r Unfreihei t 
un d übe r die national e Verwaltun g der Vermögenswert e de r Deutschen , de r Madja -
ren , de r Verräte r un d Kollaborante n un d einiger Organisatione n un d Anstalten . 
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raumes mit dem Maßstab eines irrealen und noch dazu übersteigerten Loyali-
tätserfordernisses gegenüber der in den Vor-Münchener Grenzen fiktiv weiter-
bestehenden „Tschechoslowakischen Republik" zu messen. Ihre klarste Aus-
prägung hat diese Doktrin im sog. „Retributionsdekret"46 gefunden, in dem 
nicht nur die Strafsätze des Strafgesetzbuches in rigoroser Weise verschärft 
wurden, sondern auch völlig neue Tatbestände politischer Natur rückwirkend 
unter strengste Bestrafung gestellt wurden47. Auch im Privatrecht beruhen 
eine ganze Reihe neuer Normen auf der Kontinuitätsdoktrin, mit deren Hilfe 
weitgehende Eingriffe in das Vermögensrecht gerechtfertigt wurden. 

Die „tschechoslowakische Kontinuitätstheorie" und die für sie besonders 
kennzeichnende Auffassung, daß das „Münchener Abkommen" ex tunc ungül-
tig sei, hinderte B e n e š und seine Regierung allerdings im Jahre 1945 nicht, 
den auf Grund dieses Abkommens eingetretenen Staatsangehörigkeitswechsel 
der Bevölkerung der sudetendeutschen Gebiete ausdrücklich als gültig anzu-
erkennen48. Diese vom tschechoslowakischen Gesetzgeber gewollte49 Inkon-
sequenz ist ein weiterer aufschlußreicher Beweis für den ausgesprochen poli-
tischen Zweckmäßigkeitscharakter der „tschechoslowakischen Kontinuitäts-
theorie". Dadurch, daß man den Wechsel der Staatshoheit über die dieses 
Gebiet bewohnende Bevölkerung aber als gültig behandelte, verschaffte man 
sich eine „rechtliche" Handhabe zur Ausweisung dieser Menschen aus ihrer 
angestammten Heimat: Man schob sie als „Ausländer" ab50. 

Dekret des Präsidenten der Republik vom 19. Juni 1945, Slg. Nr. 16, über die Be-
strafung der nazistischen Verbrecher, der Verräter und ihrer Helfershelfer sowie 
über die außerordentlichen Volksgerichte. 
Die Befolgung der in der Zeit von 1938 bis 1945 auf tschechoslowakischem Staats-
gebiet geltenden Vorschriften eines anderen Rechts als des tschechoslowakischen 
bildet gegenüber einer nach diesem Dekret strafbaren Handlung ebensowenig eine 
strafbefreiende oder strafmildernde Entschuldigung wie der Umstand, daß „Organe, 
die durch eine andere als die tschechoslowakische Staatsgewalt eingesetzt wurden, 
sie angeordnet oder zugelassen haben", noch auch, „daß der Täter diese unwirk-
samen Vorschriften für gerechtfertigt gehalten hat" (§ 13 Abs. 1). 
Verfassungsdekret des Präsidenten der Republik vom 2. August 1945, Slg. Nr. 33, 
über die Regelung der tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft der Personen deut-
scher und madjarischer Nationalität, dessen § 1 Abs. 1 bestimmt: „Die tschecho-
slowakischen Staatsbürger deutscher und madjarischer Nationalität, die nach den 
Vorschriften einer fremden Besatzungsmacht die deutsche oder madjarische Staats-
angehörigkeit erworben haben, haben mit dem Tage des Erwerbs dieser Staats-
angehörgkeit die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft verloren". 
In dem Runderlaß des Ministeriums des Innern vom 24. August 1945 über die 
Regelung der tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft nach dem Dekret vom 
2. August 1945 heißt es hierzu: „Die Mehrheit dieser Personen hat die deutsche 
oder ungarische Staatsangehörigkeit auf Grund der Regelung der Okkupanten 
selbst erworben. Diese Verfügung wäre zwar vom Standpunkt der tschechoslowaki-
schen Rechtsordnung nichtig, das Verfassungsdekret hat diesen Akt einer ausländi-
schen Staatsgewalt jedoch ausdrücklich anerkannt und dadurch ex lege alle diese 
Personen aus dem tschechoslowakischen Staatsverband ausgeschlossen". 
Der im Verwaltungsrecht für die zwangsweise Entfernung lästiger Personen (Land-
streicher, Arbeitsscheue u. dergl.) übliche Ausdruck „Abschiebung" (odsun) wird 
auch in den einschlägigen tschechoslowakischen Vorschriften über die Aussiedlung 
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Die Feststellung, daß es sich bei der „tschechoslowakischen Kontinuitäts-
theorie" nicht um eine Rechtsthese, sondern um ein politisches Aktionspro-
gramm handelt, zu dessen Begründung man sich verschiedener, z. T . höchst 
problematischer und sogar einander widersprechender juristischer Argumente 
bediente, findet sich in dem Schrifttum, das sich mit dieser Doktrin beschäf-
tigt, überall dort, wo in einer sachlichen Untersuchung die Fakten und ihre 
rechtliche Tragweite unvoreingenommen geprüft und gewürdigt werden51. 
Selbst die tschechischen Autoren sehen sich aber genötigt, den politischen 
Zweck der Theorie zuzugeben, wenn sie auch versuchen, diese Doktrin mit 
allen ihren Folgerungen als ihrem Wesen nach lediglich von juristischen Ge-
sichtspunkten bestimmt und mit den geltenden Rechtsgrundsätzen überein-
stimmend hinzustellen. Während sie sich aber über Aufgabe und Zweck der 
Doktrin insoweit einig sind, als es sich darum handelt, Existenz und Organi-
sation sowie das politische Programm der Emigrantenregierung während des 
Krieges und seine Verwirklichung nach Beendigung der Feindseligkeiten zu recht-
fertigen, gehen einige der Nachkriegsautoren weit über diesen Rahmen hinaus 
und sprechen der Doktrin eine grundlegende staatspolitische und staatsrecht-
liche Bedeutung zu, die im Grunde dem Gedanken der Kontinuität zuwiderläuft. 

Bereits während des Krieges hat Eduard T á b o r s k ý , der politische Sekre-
tär B e n e š s , den Versuch unternommen, die Kontinuitätsdoktrin, ihre juri-
stischen Thesen und die in ihr verkörperten politischen Ziele der tschecho-
slowakischen Emigrantenregierung in einer größeren Arbeit auf Grund eines 
umfangreichen Materials völkerrechtlich zu unterbauen. Die ausführliche Do-
kumentation der Arbeit, welche über die Tätigkeit der tschechoslowakischen 
politischen Emigration viele auch heute noch kaum an anderer Stelle zugäng-
liche Belege und Dokumente bringt, kann freilich allen Bemühungen zum 
Trotz nicht darüber hinwegtäuschen, daß Ursprung und Ausgestaltung dieser 
Doktrin ausgesprochen von politischer Zweckmäßigkeit bestimmt sind. 

Ganz im Sinne der B e n e š r Erklärung vom 24. Juli 1940 verknüpft auch 
T á b o r s k ý die völkerrechtliche These von der Identität und Kontinuität 
des tschechoslowakischen Staatswesens mit dem aus der tschechoslowakischen 
Verfassung abgeleiteten Postulat der Integrität der Staatsgrenzen: 

„Wenn wir den Gesichtspunkt zugrunde legen, der nach meiner Auffassung 
zutreffend ist, daß nämlich das Münchener Abkommen und der Wiener 
Schiedsspruch ex tunc ungültig sind, dann müssen wir darauf bestehen, daß 
die sog. abgetretenen Gebiete ein integrierender Teil des tschechoslowaki-

der Deutschen verwendet: so bestimmt das Verfassungsdekret des Präsidenten der 
Republik vom 27. Oktober 1945, Slg. Nr. 137, über die Sicherstellung der als 
staatlich unzuverlässig angesehenen Personen während der Revolutionszeit in § 2: 
„Unter einer Sicherstellung (vorläufigen Sicherstellung) im Sinne dieses Dekretes 
und anderer gesetzlicher Bestimmungen ist nicht die Zusammenziehung ausländi-
scher Staatsangehöriger zu verstehen, die von der zuständigen Behörde an bestimm-
ten Orten zum Zwecke ihrer späteren Abschiebung durchgeführt wurde"; auch in 
der Bekanntmachung des Ministeriums des Innern vom 2. Dezember 1945, Amts-
blatt Nr. 500 (III, 4), wird dieser Ausdruck verwendet. 

51 So vor allem M a r e k 306 ff. (311) und R a s c h h o f e r 235 ff. (237). 
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sehen Staate s sind und stets waren und dahe r niemal s aufhörten , unte r tsche-
choslowakische r Herrschaf t zu stehen und jetzt auch darunte r stehen mit 
allen Konsequenzen , die sich darau s sowohl für die Gebiet e als auch für deren 
Bewohne r ergeben 52." 

Auch der Brünne r Professor Bohumi l K u č e r a vertrit t in seinem im Jahr e 
1949 veröffentlichte n Aufsatz53 die „tschechoslowakisch e Kontinuitätstheorie " 
uneingeschränk t in der Form , wie sie im Kriege Bene š verkünde t und T á -
b o r s k ý völkerrechtlic h zu unterbaue n versucht hat . De r Aufsatz K u č e r a s 
bringt zwar weder im Tatsächliche n noch auch juristisch etwas Neue s gegen-
über der sehr viel umfangreichere n und auch sehr viel eingehende r dokumen -
tierte n Arbeit T a b o r s k ý s . Die Ausführunge n K u č e r a s lassen aber die 
ausgesproche n politisch e Funktio n der Doktri n noch schärfer hervortrete n 
und sind deshalb nach For m und Inhal t besonder s kennzeichnen d für die Art 
und Weise, in der von den Verfechter n dieser Theori e juristisch argumentier t 
wird; dies umso mehr , als K u č e r a in seiner Argumentatio n nich t meh r so 
vorsichtig und auf die Überwindun g politische r Bedenke n und juristische r 
Skepsis bedach t ist wie T á b o r s k ý . 

K u č e r a stellt den Grundsat z der Kontinuitä t oder Identitä t des Staate s 
in seinen Vor-Münchene r Grenze n als „die Leitide e im Kampf e um die Wie-
derherstellun g der Unabhängigkei t des tschechoslowakische n Staates " nach -
drücklic h herau s und rechtfertig t diese These damit , daß das tschechoslowa -
kische Volk „Münche n niemal s anerkann t habe, weil dies eine verbrecherisch e 
Aggression gegen einen friedliebende n Staa t und ein friedliebende s Volk 
war"54. Auf die Ereignisse des Septembe r 1938 geht K u č e r a nich t nähe r ein; 
vor allem wird die entscheidend e Tatsach e überhaup t nich t erwähnt , daß 
sich die tschechoslowakisch e Regierun g und der damalige Staatspräsiden t 
Bene š nich t erst End e Septembe r in München , sonder n spätesten s bereit s am 
21. Septembe r 1938 auf Grun d der am 19. Septembe r in ultimative r For m aus-
gesprochene n Forderun g Frankreich s und Großbritannien s mit der Abtretun g 
der Sudetengebiet e einverstande n erklär t haben 55, sofern die Abtretun g nich t 
überhaup t von Bene š angebote n wurde 56. Die entscheidend e Mitwirkun g der 
beiden Großmächt e bei der Neuregelun g der Grenze n der Tschechoslowake i 

5 2 T á b o r s k ý 24. 
5 3 K u č e r a geht , wohl mi t Rücksich t auf die beabsichtigt e Auslandswirkun g seines 

im „Bulleti n de droi t tchecoslovaque " veröffentlichte n Aufsatzes, auf die Erörterun g 
de r Theori e un d ihr e dami t verbunden e grundlegend e Neuinterpretation , die in 
den Nachkriegsjahre n in de r Tschechoslowake i erfolgt , nich t ein . 

5 4 K u č e r a 53. 
5 3 Siehe K o r k i s c h 92f.; R a s c h h o f e r 175f. 
5 6 Z u der Frage , ob B e n e š bereit s am 17. Septembe r 1938 de r französische n Re -

gierun g gegenübe r die Abtretun g sudetendeutsche r Gebiet e an das Deutsch e Reic h 
vorgeschlagen hat , siehe die eingehend e Erörterun g auf Grun d der 1958 in Pra g 
veröffentlichte n neue n Dokument e („Mnicho v v dokumentech " [Münche n in Do -
kumenten ] Pra g 1958) von R a b l , Kur t : Neu e Dokument e zu r Sudetenkris e 1938. 
Bohemia-Jahrbuc h des Collegiu m Carolinu m 1 (1960) 312—362 (320 ff.); vgl. zu 
dieser Frag e auc h C e l o v s k ý , Boris : Da s Münchene r Abkomme n 1938. Stuttgar t 
1958, S. 345 ff. 
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wird lediglich beiläufig mit dem vagen Bemerke n verzeichnet , die beiden 
Westmächt e hätte n „in Münche n eine schwere Verantwortun g für alle Kon -
sequenze n übernommen , welche sich für das tschechoslowakisch e Volk aus 
ihre r Interventio n ergeben" 57. Ungena u sind auch die Hinweise K u č e r a s auf 
das Verhalte n der Alliierten , insbesonder e der britische n Regierung , in der 
Frage der Anerkennun g des Fortbestande s der Tschechoslowake i und ihre r 
Stellungnahm e zur Weitergeltun g des Münchene r Abkommens . Ohn e den In -
halt und die Tragweite der Erklärunge n der verschiedene n alliierten Regie-
rungen und einzelne r Staatsmänne r "eingehen d und sachlich zu analysieren , 
geht sein Bestreben einzig dahin , seine allgemein e Feststellung , daß Frank -
reich und Großbritannien , nachde m sie in den Krieg eingetrete n waren und 
das rechtlich e Fortbestehe n der Tschechoslowake i anerkann t hatten , „auc h 
Münche n ablehnten" 58, aus den Erklärunge n der britische n Regierun g und 
des französische n Nationalkomitee s de G a u l l e s herzuleiten , wobei er eben-
falls die völkerrechtlich e Frage der staatliche n Kontinuitä t mit der Frage 
der Staatsgrenze n und den Erklärunge n der Großmächt e über ihre Kriegsziele 
in einem der tschechoslowakische n These dienliche n Sinne zu verknüpfen 
suchte . Auch er muß aber einräumen , daß sich die britisch e Regierun g hin-
sichtlich der Grenze n in Mitteleurop a nich t festlegen wollte 59; dies gilt aller-
dings nich t nur , wie er meint , für die Erklärungen , welche die britisch e 
Regierun g in den ersten Kriegsjahren abgab, sonder n auch noc h für ihre 
spätere n Erklärungen , insbesonder e auch für die Erklärun g E d e n s vor dem 
Unterhau s am 5. August 194260. Die für die Weiter gel tun g des Münchene r 
Abkommen s entscheidend e Frage , ob eine von mehrere n Partner n geschlos-
sene völkerrechtlich e Vereinbarun g über eine Grenzziehung , die inzwischen 
durchgeführ t wurde, nachträglic h durc h einseitige Erklärunge n einzelne r Ver-
tragspartne r ex tun c für aufgehoben erklär t werden kann 61, sieht K u č e r a 

5 7 K u č e r a 53, de r weiterhi n imme r vom „Dikta t von München " spricht . 
5 8 K u č e r a 53. 
5 9 K u č e r a 54 im Hinblic k auf die britisch e Not e vom 18. Jul i 1940. 
0 0 K u č e r a 54 f. heb t im Zusammenhan g mi t de r britische n Not e vom 18. Jul i 1940 

hervor , da ß de r Kamp f u m das Fortbestehe n de r Tschechoslowakische n Republi k 
darau f gerichte t war, das „Dikta t von München " auc h der For m nac h zu beseitigen 
un d verweist im Anschlu ß dara n auf die Rundfunkerklärun g C h u r c h i l l s vom 
30. Septembe r 1940 an da s tschechoslowakisch e Volk, auf die britisch e Not e vom 
11. Novembe r 1940 sowie auf die Erklärung , die E d e n am 5. August 1942 vor 
dem Unterhau s abgegeben hat , in dene n sich die britisch e Regierun g von „Mün -
chen " in der For m distanzierte , da ß sie erklär te , sie eracht e sich durc h das 
„Münchene r Abkommen " bei der endgültige n Grenzfestsetzun g nac h Beendigun g 
des Krieges nich t meh r gebunden . Durc h die zeitlic h begründet e Einbeziehun g der 
Erklärung , die M o l o t o v am 9. Jun i 1942 in Londo n abgegeben hat , un d in der 
er, wie K u č e r a (S. 55) angibt , „sich kategorisc h . . . zugunste n de r Vor-
Münchene r Grenze n der Tschechoslowakei " ausgesproche n habe , erweckt K u č e r a 
allerding s den unrichtige n Anschein , als ob auc h die Erklärunge n von britische r 
Seite eine solch e die künftige n Grenze n des Staate s betreffend e Zusag e enthielten ; 
da s ist jedoc h nich t der Fall , siehe K o r k i s c h 99. 

6 1 Siehe K o r k i s c h 100 ff. 
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überhaup t nicht ; ihre richtige  Beantwortun g würde allerdings auch der „tsche -
choslowakische n Kontinuitätstheorie " die Grundlag e entziehen . Diese Grund -
frage ist aber nich t das einzige Problem , dem K u č e r a und mit ihm die 
übrigen Verfechter der tschechoslowakische n Kontinuitätsdoktri n ausweichen . 

In seiner juristischen Beweisführun g geht K u č e r a von der Behauptun g 
aus, das im Völkerrech t für den Fortbestan d eines Staate s allein Entschei -
dend e sei die Kontinuitä t von Volk und Gebiet , währen d er das dritt e nach 
dieser Lehr e für die Fortdaue r eines Staate s maßgebend e Element , die Iden -
titä t der obersten politische n Organisatio n über Gebie t und Volk, völlig auße r 
acht läßt 62. 

Auf die Frage , ob die Annexion tschechoslowakische n Staatsgebiete s durc h 
das Deutsch e Reich „de n Fortbestan d des tschechoslowakische n Staate s und 
seiner internationale n Persönlichkei t berühren " konnte , geht er zwar ein, ver-
nein t sie aber lediglich mit der Begründung , es habe sich bei der Annexion des 
tschechoslowakische n Staatsgebiete s nich t um eine „vollkommen e Annexion " 
gehandelt , da sie nu r „als Einleitun g zur Entfesselun g des Zweiten Welt-
krieges" gedient habe ; sie sei deshalb nu r als militärisch e Okkupatio n anzu -
sprechen , bei der das besetzte Gebie t nich t als eine endgültige Eroberun g be-
trachte t werden könnte 63. Abgesehen davon, daß K u č e r a nich t klar erken -
nen läßt , ob er mit diesen Ausführunge n nu r auf die März-Ereigniss e des 
Jahre s 1939 Bezug nimm t oder auch die Abtretun g des Sudetengebiete s mit 
einbezieht , ist die Behauptung , die Annexion des tschechoslowakische n Staats -
gebietes durc h das Deutsch e Reich sei ein Vorspiel zum Zweiten Weltkrieg 
gewesen, sachlich unrichti g und deshalb völkerrechtlic h bedeutungslos 64. 

Bei einer Reih e tschechoslowakische r Autoren der Nachkriegszei t begegnet 
die „tschechoslowakisch e Kontinuitätstheorie " in ihre r bisherigen , nu r auf 
den unmittelbare n politische n Zweck bezogene n Ausdeutun g gewissen Vorbe-

6 2 K u č e r a 56. Wen n die Behauptun g K u č e r a s zutreffen würde , da ß die staat -
liche Kontinuitä t bereit s durc h die Fortdaue r seiner materielle n Elemente , nämlic h 
durc h die Kontinuitä t von Gebie t un d Bevölkerung , gewährleiste t sei, so wäre 
de r Untergan g eine s Staatswesen s praktisc h unmöglic h (sieh e hierz u R a s c h -
h o f e r 239, Not e 1). Jedenfall s aber müßte n sich dan n hervorragend e Werke der 
Völkerrechtsliteratu r den Vorwurf eine r „Zirkeldefinition " gefallen lassen, wenn sie 
die Voraussetzungen , unte r dene n ein Staatswese n seine Rechtspersönlichkei t ver-
liert , so umschreiben , wie dies in de m Werke von O p p e n h e i m - L a u t e r -
p a c h t (Internationa l Law. I . 8. Aufl. 1955, S. 155) mi t dem Satze geschieht : „A 
Stat e ceases to be an internationa l perso n when he ceases to exist" ode r bei F e n -
w i c k. (Internationa l Law, 1948, S. 149) mi t de r Feststellung : „Onc e internationa l 
personalit y ha s been acquire d by a State , it is lost onl y by th e extinctio n of th e 
State" . Dies e Aussagen sind nu r dan n sinnvoll , wenn ma n die oberst e politisch e 
Organisatio n übe r Gebie t un d Bevölkerun g als letzt e entscheidend e Voraussetzun g 
für die Existen z eine s Staates , für seinen Fortbestan d trot z Gebietsänderunge n und 
Revolution , ansieht . 

6 3 K u č e r a 56. 
6 4 Siehe R a s c h h o f e r 239. Selbst B e n e š 97 sieht in den Märzercignisse n von 1939 

nu r in dem Sinn e den „tatsächliche n Beginn des zweiten Weltkrieges", daß sie „ih n 
letzte n Ende s hervorrufe n mußten. " 
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halten 65. Es setzt keine eigentlich e Kriti k ein 66, vielmehr wird der Versuch 
unternommen , diese Doktri n in einer Weise umzudeuten , die es ermöglichte , 
den seit Kriegsend e drohende n und später auch erfolgten politische n Umbruc h 
dadurc h abzufangen , daß man eine solche Neugestaltun g des Staatsaufbau s 
und des Staatsleben s zeitlich vorwegzunehme n trachtete , um die entspre -
chende n Tendenze n ihre r Stoßkraf t für die Zukunf t möglichs t zu berauben . 
Angesichts der Schwierigkeit (besser: der Unmöglichkeit) , die Gesetzgebungs -
tätigkei t der „Vorläufigen Tschecho-Slowakische n Regierung " mit den Grund -
sätzen und den Vorschriften der Verfassung von 1920 in Einklan g zu bringen , 
werfen diese Autoren die Frage auf, ob — verfassungsrechtlic h und inner -
staatlic h gesehen — überhaup t noch von „Kontinuität " gesproche n werden 
könnte , oder ob durc h diese Gesetzgebungstätigkei t nich t bereit s ein „revo-
lutionäre r Umbruch " eingeleite t worden sei. De r einigermaße n verblüffende 
Versuch, aus der „tschechoslowakische n Kontinuitätstheorie " auch noc h einen 
tiefgreifenden staatspolitische n Umbruc h herzuleiten , kennzeichne t Wert und 
Funktio n dieser Doktri n in eindeutige r Weise und unterstreich t einma l meh r 
die Manipulierbarkei t und den vordergründige n Charakte r dieser angeblich 
grundlegende n Theorie . 

Die Frage , ob die „tschechoslowakisch e Kontinuitätstheorie " mit ihre r Ver-
quickun g der Kontinuitä t des Staatswesen s mit seiner gebietsmäßigen Integri -
tät völkerrechtlic h vertretba r ist, wird in diesen Erörterunge n überhaup t nich t 
kritisch geprüft, ja nich t einma l aufgeworfen. Auch den tschechoslowakische n 
Autoren der Nachkriegszeit , die über Bedeutun g und Tragweite der „tsche -
choslowakische n Kontinuitätstheorie " diskutieren , geht es um ein politische s 
Anliegen, nich t um die Verteidigun g oder Rechtfertigun g einer Rechtsposi -
tion . Maßgeben d für diese Erörterunge n ist das Bestreben , die Nachkriegs -
entwicklun g des Staates , die im Rahme n der frühere n Rechtsordnun g und 

De n Ausgangspunk t für die Nachkriegserörterun g des Problem s in der Tschecho -
slowakei bildet e de r Vortrag , den Prof . Dr . Zdeně k N e u b a u e r , am 29. Novem -
ber 1945 vor de r „Právnick á Jednota " in Pra g gehalte n hat ; dieser Vortra g wurd e 
im Mär z 1946 in de r Zeitschrif t „Právník " veröffentlicht . N e u b a u e r ha t dan n 
im Herbs t 1946 eine n weitere n Beitra g zu dieser Frag e in de r Zeitschrif t „Právn í 
Praxe " veröffentlich t (sieh e Not e 1), de r hie r herangezoge n wurde . Inzwische n waren 
auc h Beiträge andere r Autore n zu dieser Frag e veröffentlich t worden , so von dem 
bekannte n Brünne r Professo r Dr . Fr . W e y r in den „Svobodn é Noviny " vom 
4. Janua r 1946, abgedruck t in „Právn í Praxe " 10 (1946) 21 ff., vom Vorsitzende n 
de r Gesetzgebungs-Sektio n de s Ministerpräsidium s Dr . Pave l K ö r b e l (siehe 
Not e 1) sowie de r bereit s besprochen e Aufsatz un d ein weitere r Beitra g zu dieser 
Frag e (Kontinuit a československéh o právníh o rad u [Di e Kontinuitä t de r tschecho -
slowakischen Rechtsordnung] . Obzor y I I 6) Von Prof . Bohumi l K u č e r a ; weitere 
Arbeiten zu dieser Frage : V o s t a : O právn í kontinuit y československé republik y 
[Di e Rechtskontinuitä t de r tschechoslowakische n Republik] . Pra g 1947; K o j e c k ý : 
Československ o ve světle theori e mezinárodníh o práva o uznán í [Di e Tschecho -
slowakei im Licht e de r Theori e des Völkerrechte s übe r die Anerkennung] . Pra g 
1947; siehe auc h die Angaben bei N e u b a u e r 164 un d 171. 
Lediglich W e y r ha t sich in seinem Artikel in den „Svobodn é Noviny " (1946) 
kritisch gegen die Kontinuitätsdoktri n überhaup t geäußert . 
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von der Grundlage der Verfassung von 1920 aus schlechterdings nicht mehr 
gerechtfertigt werden kann, in ihren Anfängen und Grundlagen möglichst 
weit, am liebsten bis in den Herbst 1938 zurückzuverlegen. 

Die tschechischen Nachkriegsautoren entwickeln in diesem Zusammenhang 
als eine Art Etikett der gesetzgeberischen Maßnahmen der „Vorläufigen 
Tschecho-Slowakischen Regierung" einen besonderen neuartigen „Revolu-
tions"-Begriff, der als Gegensatz zur „materiellen Kontinuität" verstanden 
werden soll und auch bereits auf die „gesetzgeberischen" Maßnahmen der 
tschechoslowakischen Emigrantenregierung angewandt wird. Der Zweck die-
ser rechtstheoretischen Erörterungen ist es keineswegs, die Gesetzgebung der 
„Vorläufigen Tschecho-Slowakischen Regierung" während des Krieges abzu-
werten oder gar ihre Geltungskraft in Frage zu stellen. Ganz im Gegenteil 
sollte dadurch diese Gesetzgebung als ein neuer „revolutionärer" Ausgangs-
punkt der tschechoslowakischen Rechtsordnung hingestellt werden67. 

Diese Erörterungen sollten vor allem dazu dienen, den bei Kriegsende durch 
nationalpolitische Zwangsmaßnahmen eingeleiteten und weiterhin Sozialrevo-
lutionär ausgerichteten Umbau des Staatswesens, also die Anfänge der „sozia-
listischen Revolution", um Jahre vorzuverlegen und dadurch die Mitglieder 
der Londoner Emigrantenregierung nachträglich noch politisch und ideolo-
gisch im Sinne des neuen Kurses zu legitimieren68. 

Für die „Konzeption der Kontinuität" habe nach Auffassung dieser Autoren 
politisch „das Bemühen um eine völlige Wiederherstellung des vor-münch-
nerischen Zustandes" gesprochen und juristisch „der glückliche Umstand, daß 
Führer der Auslandsaktion das bisherige Staatsoberhaupt war, dessen Amts-
zeit bis dahin noch nicht abgelaufen und das durch die Verfassung mit ver-
hältnismäßig weitreichenden Kompetenzen ausgestattet war"69. Ein Blick auf 
die tschechoslowakische Verfassung von 1920 zeigt freilich, daß diese Ver-
fassung dem Staatspräsidenten die Kompetenzen, welche Dr. Beneš für sich 
in Anspruch nahm, nicht einräumte. Wenn N e u b a u e r also feststellt, daß 
die Entscheidung für die „Konzeption der Kontinuität" auf der einen oder 
für die „Konzeption einer Revolution" auf der anderen Seite lediglich von 
politischen Zweckmäßigkeitserwägungen bestimmt war, so ergibt sich daraus, 
daß nicht die Überzeugung, in der Kontinuitätstheorie die sachlich allein 
vertretbare Rechtsgrundlage zu besitzen und zu verteidigen, für die Vertreter 
dieser Doktrin maßgebend war, sondern nur die Frage, welche von beiden 
Thesen politisch opportun erschien. Beide Theorien beruhen — das lassen 
gerade auch die Ausführungen N e u b a u e r s deutlich erkennen — auf einer 
Reihe juristischer Fiktionen. Zu welch absurden Ergebnissen dieses ganze 
Durcheinander juristischer Fiktionen führt, zeigt die Tatsache, daß N e u -
b a u e r , ohne den logischen Widerspruch zu merken, mit Folgerungen, die 
er aus der „Revolutionskonzeption" zieht, grundsätzliche Behauptungen der 
als ihren Gegensatz aufgefaßten „Kontinuitätskonzeption" zu stützen sucht: 

67 K ö r b e l 234. 
68 N e u b a u e r 167. 
69 N e u b a u e r 165. 

297 



Eines der grundlegenden Argumente für den Fortbestand der tschechoslowa-
kischen Republik in ihren alten Grenzen im allgemeinen und für die Legi-
timität des Londoner Emigrantenausschusses als „Vorläufige Tschecho-Slo-
wakische Regierung" im besonderen ist die Behauptung, daß B e n e š trotz 
seiner Abdankung am 5. Oktober 1938 auch weiterhin der legitime Präsident 
des Staates geblieben sei. N e u b a u e r hebt diese Frage aus der subjektiven 
Sphäre behaupteten Zwanges heraus und „objektiviert" sie, indem er fest-
stellt, der durch München verursachte „Umsturz" sei eine „Revolution 
im formalen Sinne" gewesen. Verneint man aber, so führt er weiter aus, 
„die formale Kontinuität zwischen der ersten und der zweiten Republik, so 
erscheinen uns diese beiden Republiken als zwei verschiedene Staaten im 
Rechtssinne, als zwei verschiedene Rechtsordnungen, die aus verschiedenen 
normativen Ausgangspunkten hervorgegangen sind: der erste (Staat) wurde 
am 28. Oktober 1918 gegründet, der zweite durch München. Von dieser An-
nahme aus sind ganz unzweifelhaft alle verfassungs- und normenbildenden 
Akte, welche der zweiten Republik zugeschrieben werden, vom Standpunkt 
der Rechtsordnung der ersten Republik rechtlich irrelevant, d. h. ungültig, 
also nicht nur die Wahl des Dr. E. Hácha zum Präsidenten . . . , sondern 
auch die Abdankung des Präsidenten Dr. E.Beneš vom S.Oktober 1938"70. 

Es hat angesichts dieser Ausführungen wenig Sinn, allen diesen Fiktionen 
und den aus ihnen hergeleiteten Folgerungen im einzelnen kritisch nachzu-
gehen und die Unlogik einer Beweisführung darzutun, die das Weiterbestehen 
einer Rechtsordnung, an deren Stelle, wie ausdrücklich festgestellt wird, eine 
andere, neue getreten sei, nur deshalb unterstellt, um die „neue Ordnung" 
auf diesem Wege für irrelevant erklären zu können. Das Beispiel spricht für 
sich und bedarf keines Kommentars, höchstens des Hinweises, daß die Fol-
gerungen aus den aufgestellten Fiktionen auch sonst einer sachlichen Kritik 
nicht besser standhalten, wenn auch der innere Widerspruch nicht immer so 
klar und eindeutig zu Tage tritt. 

N e u b a u e r und ihn ergänzend K ö r b e l legen das Schwergewicht ihrer 
Darstellung weitgehend auf die „Gesetzgebungsakte" der Londoner Emigran-
tenregierung, deren von der Verfassung von 1920 nicht gedeckten Inhalt sie 
durch ihre „Revolutionskonzeption" ex post zu rechtfertigen suchen. Es ist 
der Versuch, eine 1946 bereits uninteressant gewordene politische These durch 
eine neue Theorie zu ersetzen, die geeigneter erschien, die Maßnahmen der ( 

Emigrantenregierung ebenso wie die der Machthaber nach 1945 juristisch 
zu legitimieren. Der Schwerpunkt der Argumentation wird dabei aus dem 
Bereich des Völkerrechts in den des Staatsrechts verlegt. Damit sollte der 
Übergang „von der formalen zur materiellen Demokratie, vom Liberalismus 
zum Staatssozialismus" erklärt und gleichzeitig „die dringende Liquidation 
(des) alten Nationalitätenproblems und die notwendige Verwandlung des Na-
tionalitätenstaates in einen Nationalstaat" gerechtfertigt werden71. 

70 N e u b a u e r 166. 
71 N e u b a u e r 165. 
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Die als Kernstück das politische Aktionsprogramm der Emigrantenregie-
rung tragende „Kontinuitätstheorie", auf der Beneš und seine Mitarbeiter 
ihre ganze Politik während des Zweiten Weltkrieges aufbauten, wird nun 
über Bord geworfen und auch für die Vergangenheit ganz offen als das hin-
gestellt, was sie immer war: ein auf juristische Fiktionen aufgebautes und 
bloßen Zweckmäßigkeitserwägungen entstammendes politisches Programm. 

Kennzeichnend für die tschechoslowakische Kontinuitätstheorie ist die eben-
so zielbewußte wie willkürliche Verquickung echter juristischer Probleme mit 
ausgesprochenen Fiktionen und politischen Zielsetzungen zu einer nur schwer 
in ihre einzelnen Bestandteile auflösbaren Einheit. Das ganze Gemenge politi-
scher und rechtlicher Thesen und Probleme greift zudem nicht nur in alle 
Fragen und Fragenbereiche ein, welche im Zusammenhang mit den Ereig-
nissen vom Herbst 1938 und Frühjahr 1939 stehen, es greift auch noch weit 
hinein in die Ereignisse der Zeit nach Abschluß der Feindseligkeiten und 
steht vor allem im engsten Zusammenhang mit dem Ausschluß der deutschen 
Bevölkerung, also eines Viertels der gesamten Staatsbevölkerung, aus dem 
tschechoslowakischen Staatsverband und ihrer zwangsweisen Aussiedlung aus 
der angestammten Heimat. 
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D I E T S C H E C H O S L O W A K I S C H E FRAGE IN DEN 
N Ü R N B E R G E R K R I E G S V E R B R E C H E R P R O Z E S S E N * 

Von Viktor Böhm er t 

Über die völkerrechtliche Bedeutung der Märzereignisse von 1939 in der 
Tschechoslowakei bestehen heute noch tiefgehende Meinungsverschieden-
heiten. Während die einen behaupten, der Marsch nach Prag sei eine unter 
Zwang zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei vereinbarte frie-
densmäßige Besetzung gewesen und durch die nachfolgende, dieser erzwun-
genen Vereinbarung entsprechende Errichtung des „Protektorats Böhmen 
u. Mähren" sei die Tschechoslowakei als Staat untergegangen, glauben die 
anderen, in dem deutschen Einmarsch den Beginn eines Krieges gegen die 
Tschechoslowakei und in der Errichtung des Protektorats nur eine Form 
der kriegsmäßigen Besetzung sehen zu können, die die Existenz der Tsche-
choslowakei als Staat unberührt gelassen habe. 

In den Kriegsverbrecherprozessen mußten die erkennenden Gerichte 
sich mit den beiden Rechtsauffassungen auseinandersetzen. Denn, wenn 
Deutschland im März 1939 nicht einen Krieg mit der Tschechoslowakei 
begonnen hatte, konnte der Einmarsch nicht ein „Crime against Peace" 
sein, und wenn die zum Protektorat gehörigen tschechoslowakischen Ge-
biete während der Protektoratszeit nicht kriegsmäßig besetzt gewesen wa-
ren, konnten im Protektorat gegen die Landeseinwohner auch nur „Crimes 
against Humanity", nicht aber „War Crimes" im engeren Sinne begangen 
worden sein, weil eben die Anwendbarkeit der Regeln der Haager Land-
kriegsordnung über den Schutz der Landeseinwohner das Bestehen eines 
Kriegszustandes zur Voraussetzung hat. Sowohl die während des Krieges 
stattfindenden Verhandlungen über die Formulierung der Tatbestände der 
Kriegsverbrechen im weiteren Sinne als auch die nach dem Kriege ergan-
genen Urteile des Internationalen Militärtribunals und der amerikanischen 
Militärtribunale bilden deshalb einen zum Teil allerdings fragwürdigen 
Beitrag zu dem Problem des völkerrechtlichen Status der bis März 1939 
tschechoslowakisch gebliebenen Gebiete in der Zeit von 1939—45. 

Im Folgenden soll versucht werden, das über die oben umrissenen bei-

* Die folgenden Rechtsausführungen beruhen im wesentlichen auf einem unveröffent-
lichten Rechtsgutachten, das ich im Sommer 1950 für den im Wilhelmstraßenprozeß 
verurteilten Direktor Rasche der Dresdener Bank erstattet habe und auf den Er-
gebnissen der von mir betreuten sehr gründlichen Dissertation P. S y m p h e r s : 
Kriegsverbrechen im Frieden. Die Bedeutung der Begriffe der kriegerischen und 
friedlichen Besetzung fremden Staatsgebietes für die Strafbarkeit von Handlungen 
als Kriegsverbrechen im Sinne des KRG Nr. 10. Kiel 1953. 
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den Fragen vorhandene amtliche Material zusammenzustellen, und an-
schließend zu klären, ob im Sinne des allgemeinen Völkerrechts und der 
Straftatbestände der London Charter und des Kontrollratsgesetzes Nr. 10 
der Marsch nach Prag als ein „War of Aggression" Deutschlands gegen die 
Tschechoslowakei und ob das „Protektorat Böhmen und Mähren" als ein 
kriegsmäßig besetztes Gebiet anzusehen ist. Die folgenden Ausführungen 
verfolgen also begrenzte Ziele und wollen nicht zu allen Seiten der Frage 
der völkerrechtlichen Kontinuität des Tschechoslowakischen Staates er-
schöpfend Stellung nehmen. 

Die Beratungen der United Nations War Crimes Commission über die 
Verbrechenstatbestände 

Dank der 1948 veröffentlichten Geschichte der Kriegsverbrechenskommis-
sion der Vereinten Nationen1 sind wir heute in der Lage, in großen Zügen 
die Entstehungsgeschichte des Art. 6 der London Charter vom 8. August 
1945 und des Art. II des Kontrollratsgesetzes Nr. 10 vom 20. Dezember 
1945 zu verfolgen, welche die im Folgenden als „Kriegsverbrechen im wei-
teren Sinne" bezeichneten drei Tatbestände der Crimes against Peace, der 
War Crimes und der Crimes against Humanity definieren. 

Die am 20. Oktober 1943 auf einer diplomatischen Konferenz in London 
errichtete United Nations War Crimes Commission, die sich bei Beginn 
ihrer Tätigkei t Anfang 1944 aus Vertretern Australiens, Englands, der 
U.S.A., Chinas, Indiens und der Exilregierungen Belgiens, Hollands, Nor-
wegens, Frankreichs, Polens, Griechenlands, Jugoslawiens und der Tsche-
choslowakei zusammensetzte, legte ihren Beratungen zunächst den her-
kömmlichen Begriff des Kriegsverbrechens als eines Verstoßes gegen die 
Regeln des Kriegsrechts zugrunde. Doch erschien dieser Begriff bei dem 
Ausmaß der seitens der Axenmächte begangenen Gewalttaten bald als un-
zureichend. 

Die History sagt darüber: „The development of the subject in the Com-
mission took, technically speaking, the course of extending the concept of 
war crimes to a wider notion than that hitherto restricting it to the laws 
and customs of war. Accordingly along with the notion of war crimes stricto 
sensu there evolved the concept of war crimes in a wider, non technical 
sense, as a common denominator devised so as to include that of crimes 
against humanity and also that of crimes against peace2." 

Dieser Entwicklungsgang ist hier nur darauf zu untersuchen, ob sich 
in ihm Tendenzen zeigen, in den Begriff des „Krieges" Aktionen nach Art 
des Marsches nach Prag einzubeziehen und den Begriff der „kriegsmäßigen 

1 History of the United Nations War Crimes Commission. and the Development of 
the Laws of War compiled by the United Nations War Crimes Commission, Lon-
don, published for the United Nations War Crimes Commission by His Majesty's 
Stationary Office 1948. 

2 History 174/75. 
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Besetzung" (occupatio bellica) auf Tatbestände der „friedensmäßigen Be-
setzung" (occupatio pacifica) wie die der Besetzung der tschechischen Teile 
der Tschechoslowakei durch deutsche Trupj>en am 15. März 1939 aus-
zudehnen. 

Die Entwicklung der Crimes against Humanity. Der zur Feststellung einer 
Definition der Kriegsverbrechen am 26. Oktober 1943 eingesetzte Unter-
ausschuß der War Crimes Commission schlug folgende allgemeine Defini-
tion des Kriegsverbrechens vor: „international law recognizes the principle 
that a war crime is a violation of the laws and customs of war3." Mit 
dieser Definition hatte, wie die History bemerkt, die Kommission zu Beginn 
ihrer Tätigkeit die Auffassung vertreten, „that the concept applied 
to offences committed since the outbreak of the war in September 19394." 

Diese Beschränkung des Begriffs des Kriegsverbrechens auf Handlungen, 
die nach dem 1. September 1939 begangen worden waren, wurde von dem 
chinesischen Delegierten beanstandet, der auch im chinesisch-japanischen 
Konflikt, also mehrere Jahre vor Ausbruch des zweiten Weltkrieges be-
gangene Gewaltakte als Kriegsverbrechen angesehen wissen wollte. Der 
oben genannte Unterausschuß sah sich daher genötigt, anzuerkennen, „that 
the elements of time . . . were not to be regarded as strict limitations, 
but . . . that expansions should be considered at a later stage5." 

Ein förmlicher Beschluß der War Crimes Commission über eine solche Aus-
dehnung ist aber später niemals gefaßt worden. Die Dinge wurden viel-
mehr absichtlich im Zwielicht gelassen. Die „History" sagt über das Ver-
halten des mit der Zusammenstellung der Kriegsverbrecherlisten beauf-
tragten Committee on Facts and Evidence: 

„As a result, offences committed before September 1939, for instance in 
China or Czechoslovakia . . . . were treated either as war crimes proper 
or as acts analogous to war crimes in a wider sense. The [S. 174] basis 
and justification for such expansion lay . . . [u. a. ] in the belligerent position 
of the country whose inhabitants were victimized, irrespective of whether 
the Status of war was recognized, or recognizable under the traditional 
terms of international law." 

Die Kommission duldete also, daß Handlungen, die keine „violations of the 
laws or customs of war" waren, von ihrem Committee on Facts and Eviden-
ce als „Kriegsverbrechen" registriert wurden, wobei bei der Doppeldeutig-
keit dieses Begriffes, der bald als ein auch die späteren Menschlichkeits-
delikte umfassender Generalnenner, bald stricto sensu im Sinne des echten 
Kriegsverbrechens der „violation of the laws or customs of war" verwendet 
wird, im Einzelfall offen blieb, was gemeint war. Eine Rechtfertigung für 
diese Handlungsweise erblickte sie nach der „History" u. a. in der „belli-
gerent position of the country whose inhabitants were victimized", wobei 

3 History 171. 
4 History 172. 
5 History 173. 
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die Frage, wann ein Land sich in einer „heiligerem position" befand, wie 
die Worte: „irrespective of whether the status of war was recognized or 
recognizable under the traditional terms of international law" andeuten, 
nicht nach objektiven rechtlichen Begriffsmerkmalen entschieden wurde. 

Es ist klar, daß der Widerstreit zwischen der die Oberhand behaltenden 
Tendenz, den Begriff des War crime an das Bestehen eines Kriegszustandes 
zu binden, und der Tendenz, schon vor Beginn eines Krieges begangene 
Gewalttaten zu poenalisieren, zu dem Versuch führen mußte, letztere unter 
einen neuen Begriff internationaler relevanter Verbrechenstatbestände zu 
subsumieren: der „crimes against humanity". Auf Grund eines eingehenden 
Berichts des tschechischen Delegierten v. 27. April 19446 schlug deshalb 
das Legal Committee am 16. Mai 1944 der Kommission vor, „that the Com-
mission should include within its competence crimes other than those techni-
cally designated as war crimes stricto sensu- These were described as 
crimes committed „in violation of the criminal laws of the countries invaded 
or otherwise affected, of the laws and customs of war, of the generál 
principles of criminal law as recognized by civilized nations or of the laws 
of humanity and the dietates of public conscience as provided in the Hague 
Preamble7 ." 

Der Gedanke der Resolution des Legal Committee: „setting out categories 
or types of crimes to be added to the concept of war crimes sricto sensu8" 
vermochte sich aber in diesem Stadium der Entwicklung in den Beratungen 
der War Crimes Commission noch nicht durchzusetzen, wie die Verhandlun-
gen des Ausschusses II der Kommission über die Errichtung eines United 
Nations War Crimes Court zeigen. Diesen vom Februar bis September 1944 
dauernden Beratungen lag seit April 1944 ein Entwurf des State Depart-
ment der USA zugrunde9, der zwei Alternativartikel über die der Jurisdik-
tion des Gerichtshofes unterliegenden Deliktstatbestände enthielt, von denen 
keiner Menschlichkeitsverbrechen oder Friedens verb rechen einschloß. In dem 
endgültigen später an dem Widerspruch der britischen Regierung gescheiter-
ten Entwurf der War Crimes Commission wurde die Gerichtsbarkeit des 
geplanten United Nations War Crimes Court in Art. 1 folgendermaßen 
umschrieben: 

„The Jurisdiction of the Court should extend to the trial and punishment 
of any person . . . who has committed . . . an offence against the laws and 
customs of war. 

The Jurisdiction of the Court as defined above shall extend to offences 
committed by the members of the armed forces, the civilian authorities 
or other persons acting under the authority of, or claim or colour of 
authority of, or in concert with a State or other political entity engaged 

6 Scope of the Retributive Action of the United Nations aecording to their Officia) 
Declaration. History 175 Anm. 4. 

7 History 176. 
8 History 176. 
9 Historv 443. 
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in war or armed hostilities with any of the High Contracting Parties or 
in hostile oceupation of territory of any of the High Contracting Parties10." 

Absatz 2 dieses Art. 1 gibt eine Definition derjenigen Personengruppen, 
die ein Kriegsverbrechen begehen können. Indem aber die Definition sich 
nicht damit begnügt, zu sagen, daß diese Personengruppen in einer Ver-
bindung mit einem „Kriegführenden" stehen müssen, sondern auch noch 
den Begriff des „Kriegführenden" definiert als „a State . . . . engaged in 
war or armed hostilities or in hostile oceupation of territory" . . ., wird 
er aus einer Zuständigkeitsbestimmung „ratione personae" zu einer solchen 
„ratione temporis". Es wird festgestellt, daß die „laws and customs of 
war" nicht nur für einen Zeitraum gelten, in dem ein formaler Kriegszu-
stand besteht, sondern auch in einem Zeitraum, in dem „bewaffnete Feindse-
ligkeiten" stattfinden oder in dem ein Gebiet „feindselig besetzt" ist. Daß 
der zweite Fall der „bewaffneten Feindseligkeiten" dem ersten des formalen 
Kriegszustandes assimiliert wird, erscheint vertretbar. Er würde den chi-
nesisch^japanischen Konflikt einbegreifen, der das äußere Bild eines Krie-
ges als Waffenkampf der Völker bot. Weniger klar ist dagegen, was unter 
dem dritten, dem Kriegszustand gleichgestellten Fall der „hostile oceupation 
of a territory" zu verstehen ist. Es ist möglich, daß man, obwohl die War 
Crimes Commission im Abs. 1 des Art. 1 die Zuständigkeit des Gerichtshofs 
auf war crimes stricto sensu begrenzt hatte, durch die Einführung dieses 
zweideutigen, in der bisherigen Terminologie des Völkerrechts unbekannten 
Ausdrucks sich eine Hintertür öffnen wollte, um vor dem Ausbruch des 
zweiten Weltkrieges in Österreich und der Tschechoslowakei begangene 
Gewalttaten zu bestrafen. Das liegt um so näher, als der geplante United 
Nations War Crimes Court noch keine Zuständigkeit zur Bestrafung von 
Menschlichkeitsdelikten hatte. 

Im Unterschied zu der War Crimes Commission hat der am 9. Mai 1945 
von Präsident Roosevelt mit den Vorarbeiten zur Errichtung eines Inter-
national Military Tribunal betraute Robert H. Jackson von vornherein die 
Zuständigkeit dieses Tribunals auf „Crimes against Peace" und „Crimes 
against Humanity" erstreckt. Damit fiel jeder Anlaß zu einer Ausweitung 
des Begriffes „War Crimes" stricto sensu auf vor Beginn eines Krieges oder 
vor Ausbruch der Feindseligkeiten vorgenommene Handlungen mittels 
zweideutiger Definitionen fort. Es ist deshalb von Jackson in die Charter 
des IMT, die dem London Agreement vom 8. August 1945 beigefügt ist, 
bei der Definition der Kriegsverbrechen nur der Absatz 1, nicht aber 
der Absatz 2 des Art. 1 der Draft Convention for the Establishment of a 
United Nations Court aufgenommen worden. 

Die Entwicklung des Crime against Peace. Der oben erwähnte Bericht 
des tschechischen Delegierten vom 27. April 1944 an das Legal Committee 
der Kommission warf erstmalig auch die Frage einer Pönalisierung des 

History 445. 

304 



Angriffskrieges auf und veranlaßte dieses, in seinem Beschluß vom 16. Mai 
der Kommission vorzuschlagen, ihre Zuständigkeit auf „crimes committed 
for the purpose of preparing or launching the war, irrespective of the 
territory where these crimes have been committed11" zu erweitern. 
Die Kommission verwies den Vorschlag am 6. Juni 1944 an das 
Legal Committee zurück, das die erneute Prüfung einem aus englischen, 
tschechischen, holländischen und amerikanischen Vertretern oder Sachver-
ständigen bestehenden Unterausschuß überwies. Diesem Unterausschuß lag 
eine Aufzeichnung des britischen Sachverständigen Mac Nair vor, die den 
Krieg trotz Verbotes des Angriffskrieges für ein Rechtsinstitut des Völker-
rechts erklärte, eine generelle strafrechtliche Verantwortlichkeit des Staa-
tes für seine völkerrechtswidrigen Handlungen als Voraussetzung einer 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit der als seine Organe funktionierenden 
Menschen verneinte und eine gleichwohl etwa anzunehmende völkerrecht-
liche Strafnorm gegen die Führung eines Angriffskrieges auf jeden Fall 
für eine nicht in den Begriff des Kriegsverbrechens stricto sensu einzu-
ordnende Strafnorm hielt. Die Mehrheit des Subcommittee und des Legal 
Committee schloß sich gegen die Stimme des tschechischen Vertreters der 
Auffassung Mac Nairs an und kam in ihrem Bericht vom 27. September 
1944 zu folgendem Ergebnis: 

„Acts committed by individuals merely for the purpose of preparing for 
and launching aggressive war are lege lata, not ,war crimes'. 

However such acts . . . perpetrated by the responsible leaders of the 
Axis Powers and their satellites in preparing and launching this war are 
of such gravity that they should be made the subject of a formal condem-
nation in the peace treaties. 

It is desirable that for the future penal sanctions should be provided for 
such grave outrages against the elementary principles of international law12." 

In seinem Minderheitenbericht vom gleichen Datum betonte der tsche-
chische Vertreter, daß die Kommission nur zu entscheiden habe, ob der 
zweite Weltkrieg, nicht aber ob der Angriffskrieg im allgemeinen ein Ver-
brechen sei. Die Strafbarkeit des ersteren ergäbe sich schon daraus, daß 
er als „totaler" auf Unterdrückung und Ausrottung ganzer Völker gerichte-
ter Krieg geplant und geführt worden sei. 

Bei den Beratungen der War Crimes Commission im Oktober 1944 hielt 
nur noch eine Minderheit, bestehend aus den englischen, griechischen, fran-
zösischen und amerikanischen Vertretern, an dem Mehrheitsbericht fest. Eine 
Beschlußfassung kam aber weder im Oktober13, noch nach Wiederaufnahme 
der Beratung am 6. Dezember 1944 zustande14. 

Die Frage, ob Straf Sanktionen für die Androhung und den Gebrauch von 
Gewalt seitens eines Staates gegenüber einem anderen Staat verhängt 

11 History 181. 
12 History 182. 
13 History 183. 
14 History 184. 
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werden sollten, wurde anläßlich eines Beschlusses der War Crimes Commis-
sion vom 14. März 1945, der Konferenz von San Francisco Empfehlungen zur 
Frage des „Friedensverbrechens" und der Bestrafung der Urheber des zwei-
ten Weltkrieges zu unterbreiten15, vom Enforcement Committee der Kom-
mission noch einmal geprüft. In seinem Entwurf vom 2. Mai 194516 empfahl 
dieses einstimmig, für die Zukunft die Gewaltanwendung durch Aufnahme 
folgender Regel in die United Nations Charter für strafbar zu erklären: 

„Any person in the Service of any State who has violated any rule of 
international law forbidding the threat or use of force . . . shall be held 
individually responsible for these acts . . ." 

Gleichzeitig prüfte das Committee die Frage, ob die Agressionen der Axen-
mächte vom Standpunkt des geltenden Völkerrechts schon als Verbrechen 
angesehen werden könnten und empfahl auf Grund der innerhalb der War 
Crimes Commission bestehenden Meinungsverschiedenheiten über die Aus-
legung des Kelloggpaktes17 zur Klärung dieser Frage, in die Charter folgen-
de zweite Bestimmung einzurücken: 

„It being the original intent and meaning of the Briand Kellogg Pact, 
signed 27th August 1928, that any person in the Service of any Party 
State who violated its provisions condemning recourse to war for the Solu-
tion of international controversies . . . should be held individually respon-
sible for these acts, it is declared that the aggression of the Axis States 
since the signing of the Pact violated its provisions and that the persons 
in the service of such Axis States are individually responsible for such 
acts . . .18." 

Bei der Diskussion dieser Empfehlungen in der War Crimes Commission am 
2. und 3. Mai 1945 opponierten mehrere Mitglieder gegen die zweite Emp-
fehlung und zwar teils, wie französische, aus den in dem Mehrheitsbericht 
der Legal Commission angegebenen Gründen, teils, wie belgische und chine-
sische; weil die San Francisco Konferenz sich nicht mit der Vergangenheit 
zu befassen habe. Die Kommission beschloß am 3. Mai 1945, der Konferenz 
beide Empfehlungen zu unterbreiten, wenn auch in zwei Dokumenten, um 
die Regelung des Problems für die Zukunft und für die Vergangenheit zu 
trennen19. Weder die eine noch die andere Empfehlung hat in der Char-
ter der Vereinten Nationen einen Niederschlag gefunden. 

Der Einfluß der London Charter auf die Beratungen der War Crimes 
Commission über das tschechoslowakische Problem. Die London Charter vom 
8. August 1945, die zwar nicht direkt auf einem Entwurf der United Nations 
War Crimes Commission, wohl aber auf den von ihr erarbeiteten Begriffen 

15 History 185. 
16 Draft Recommendations to the Governments concerning penal sanctions for the 

Threat or use of force. History 185. 
17 History 186. 
18 History 186. 
19 History 186. 

306 



beruht, beschränkt in ihrem Art. 6 die Gerichtsbarkeit des International 
Military Tribunal (I.M.T.) auf die folgenden drei Verbrechenstatbestände: 
,,a) Crimes against Peace, námely planning, preparation, initiation and wag-
ing of a war of aggression or a war in violation international treaties 

b) War Crimes, námely violations of the laws or customs of war . . . 
c) Crimes against Humanity, námely murder, extermination . . . before or 
during the war or persecutions . . . in execution of or in connection with 
any crime within the Jurisdiction of the Tribunal . . . " 

In dieser Formulierung hat sich die erstmals in dem von den tschechischen 
Delegierten am 27. Mai 1944 dem Legal Committee der Kommission vorge-
legten Bericht verfochtene These einer völkerrechtlichen Pönalisierung von 
Angriffskriegen durchgesetzt, allerdings nicht in der vagen Form des Kom-
missionsvorschlags vom 3. Mai 1945 für die Konferenz von San Franzisco, 
nach welchem die „aggressions of the Axis States since the signing of the 
Pact" (d. h. des Kelloggpakts) die im Dienste dieser Axenmächte stehenden 
Personen individuell verantwortlich machten, sondern in der strengeren 
Form, daß eine Friedensstörung nur dann ein „Crime against Peace" sei, 
wenn sie die Gestalt eines „war of aggression" oder eines „war in violation 
of international treaties" angenommen habe. Diese juristische Klärung er-
schwerte die Position der Tschechoslowakei in dem Verfahren des IMT, da 
sie damit rechnen mußte, daß das Tribunal feststellen würde, der Marsch 
nach Prag sei zwar eine „aggression" aber kein „war of aggression" gewe-
sen. Eine solche Feststellung gefährdete aber auch ihre zweite These: durch 
den Marsch nach Prag sei das Protektoratsgebiet unter „belligerent oceu-
pation" getreten. Denn wenn der „Krieg (war)" zum Zentralbegriff des Art. 6 
geworden war, dann konnte er in den Tatbeständen b und c keine 
andere Bedeutung haben als im Tatbestand a. Die „War crimes" stricto 
sensu des Tatbestands b als „violations of the laws and customs of war" 
konnten also nur während eines „war" begangen worden sein. Jede andere 
Auslegung wurde noch dazu dadurch unmöglich gemacht, daß die „Crimes 
against Humanity" des Tatbestands c, wie Art. 6 ausdrücklich hervorhob 
— unter der Voraussetzung der Konnexität mit Handlungen der Tatbestände 
a oder b —, nicht nur „during the war", sondern auch „before the war" 
begangen sein konnten, wodurch e contrario festgestellt wurde, daß die 
Begehung von „war crimes" stricto sensu des Tatbestands b eben nicht 
„before the war" sondern nur „during the war" möglich war. 

Ob die Kommission und die tschechische Regierung bereit waren, die Fol-
gerungen aus dieser Klärung der Rechtslage zu ziehen, und alle Anträge 
auf Eintragung in die Kriegsverbrecherlisten, die im Protektorat Böhmen 
und Mähren vor dem 1. September begangene Handlungen betrafen, nur 
noch unter dem Gesichtspunkt der „crimes against humanity", nicht aber 
unter dem der „war crimes" stricto sensu zu prüfen, ergibt sich aus dem 
in der „History" angeführten Material nicht. Doch scheint die Behandlung 
des Falles Sepp Dietz, der sich allerdings vor dem 15. März 1939 ereignete, 
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durch das Legal Committee für eine solche Einstellung zu sprechen. Sepp 
Dietz, ein SS Standartenführer, war von der tschechischen Regierung be-
schuldigt worden, als Auftakt zur Invasion Anfang März 1939 von Öster-
reich aus mit einer Gruppe ausgewählter Männer in tschechoslowakisches 
Gebiet eingefallen zu sein und mit der tschechischen Staatspolizei und der 
örtlichen Bevölkerung der Stadt Jihlava Zusammenstöße provoziert zu ha-
ben, in deren Verlauf mehrere Personen getötet oder schwer verwundet 
worden waren. Die „History" sagt hierzu, daß dieser Fall „concerned offen-
ces committed by the Nazis in Czechoslovak territory prior to the invasion 
of Czechoslovakia in March 1939 and consequently prior to the outbreak 
of war in September 1939. In view of-these circumstances the Czechoslovak 
Government based its charge on Art. 6 of the Nuremberg Charter according 
to which offences analogous to war crimes and committed before the war, 
feil or could fall within the notion of crimes against humanity20." 

In seinem Bericht vom 15. Oktober 1945 über diesen Fall kam das Legal 
Committee zu dem Schluß, daß „the acts of which Sepp Dietz was charged 
fall under crimes against humanity" námely as „inhumane acts committed 
against any civilian population, before or during the war." 

Das Urteil des l.M.T. vom 1. Oktober 1946 

Die für die völkerrechtliche Würdigung der Märzereignisse von 1939 in 
der Tschechoslowakei bedeutsamen tatsächlichen und rechtlichen Ausfüh-
rungen des IMTurteils sollen im Folgenden in drei Abschnitte gegliedert 
werden — welche die Ausführungen das IMTzusammenfassen —, die die Rechts-
natur des Einmarsches, die Rechtsfolgen des Einmarsches und die Rechts-
folgen der Proklamation des Protektorats Böhmen und Mähren betreffen. 

Die völkerrechtliche Bedeutung des Einmarsches. Das I M T hat im Ein-
klang mit der Anklageschrift zwischen „acts of aggression" und „wars of 
aggression" unterschieden und die Inbesitznahme Österreichs und der Tsche-
choslowakei als acts of aggression bezeichnet. 

„The first acts of aggression referred to in the Indictment are the 
seizure of Austria and Czechoslovakia and the first war of aggression 
charged in the Indictment is the war against Poland begun on the Ist Sep-
tember 193921." 

Daß der Gerichtshof diese Unterscheidung nicht nur macht, weil sie in der 
Anklageschrift enthalten war, sondern weil er sie für rechtlich notwendig 
hält, ergibt sich aus zahlreichen Stellen des Urteils, in denen diese Inva-
sionen als Gegenstück zu den Angriffskriegen behandelt werden. So z. B. 

„The invasion of Austria was a premeditated aggressive step in furthering 
the plan to wage aggressive wars against other countries22." 

20 History 177. 
21 Englischer Text Miscellaneous Nr. 12 (1946) Cmd 6946, S. 13. 
22 Miscellaneous Nr. 12, 17. 
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„The Anschluß, although it was an aggressive act, is not charged as an 
aggressive war, and the evidence against Kaltenbrunner under Count one 
does not in the opinion of the Tribunal show his direct participation in 
any plan to wage such a war23." 

„Papen can be held guilty if he was a party to the planning of aggres-
sive war. There is no showing that he was a party to the plans under which 
the oceupation of Austria was a step in the direction of further aggressive 
action or even that he partieipated in plans to oecupy Austria by aggressive 
war if necessary24." 

„Aggressive action was planned and carried out against Austria and 
Czechoslovakia in 1936—1938, followed by the planning and waging of war 
against Poland, and, successively, against ten other countries25." 

Das Unterscheidungsmerkmal zwischen dem war of aggression und dem 
aggressive act wird allerdings vom I M T nicht ausdrücklich hervorgehoben, 
immerhin deuten einige Stellen an, daß es in gegenseitigen Feindseligkei-
ten geschehen wird. So z.B.: 

„War ist essentially an evil thing- Its consequences are not confined to 
the belligerent states alone, but affect the whole world. T o initiate a war 
of aggression therefore is not only an international crime, it is the supreme 
international crime differing only from other war crimes in that it contains 
within itself the aecumulated evil of the whole26." 

Der rechtlichen Wertung der Ausführungen des I M T zu Punkt 1) durch 
die „History of the United Nations War Crimes Commission" wird daher 
beizutreten sein: 

„The Tribunal seems to have considered as aggressive war all warlike 
activities, not in justified selfdefence or in execution of an order of a 
supreme world authority punishing an aggressor, directed by the attacking 
country against the attacked country against her will and meeting with 
her resistance, whether or not a formal State of war has been declared 
between-the two countries concerned27." 

„With regard to Austria and Czechoslovakia the Tribunal stated in the 
judgment of Schacht that neither the oceupation of Austria nor of the 
Sudetenland were „charged as aggressive war". The Tribunal has evi-
dently considered in both these cases that as the oceupation of the coun-
tries concerned did not meet with any obstacle or any major resistance 
and was formally carried out either on the „invitations" of the country 
concerned, as in the case of Austria ([Anm. 2:] with the agreement of 
Seyß-Inquart, then Chancellor of Austria. Cmd 6964 p. 19.) or in conse-
quence of international agreements as in the case of Czechoslovakia 
([Anm. 3:] Pact of Munich and the agreement signed by Hacha in Berlin. 

23 Miscellaneous Nr. 12, 93. 
24 Miscellaneous Nr. 12, 120. 
25 Miscellaneous Nr. 12, 43. 
26 Miscellaneous Nr. 12, 13. 
27 History 253. 
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Cmd 6964 p. 21.), it would háve been legally impossible to consider those 
acts themselves as acts of aggressive war28." 

Die durch den Einmarsch geschaffene Völkerrechtslage. Da der Kriegsbe-
griff gerade in Hinblick auf die Anwendbarkeit und damit auch in Hin-
blick auf den zeitlichen Geltungsbereich des Kriegs- und Neutralitätsrechts 
entwickelt worden ist, so erscheint es prima facie als selbstverständlich, 
daß eine militärische Besetzung, die wie die am 15. März 1939 auf Grund 
des Hacha-Hitler Abkommens erfolgende deutsche Besetzung tschechoslowa-
kischen Gebietes nicht an Stelle des völkerrechtlichen Friedenszustandes den 
Kriegszustand setzt, nur als occupatio päcifica und nicht als occupatio bel-
lica angesehen werden kann. 

Überraschenderweise hat das IMT, obwohl es ihm auf Grund des klaren 
Wortlauts des seine Gerichtsbarkeit umreißenden Art. 6 der London Char-
ter vorgeschrieben war, ratione temporis nur „during the war", nicht 
aber „before the war" verübte Gewalttaten als „war crimes" stricto sensu 
im Sinne des Art. 6 b der London Charter anzusehen, sich sowohl über das 
allgemeine Völkerrecht als auch über seine eigene Existenzgrundlage, die 
London Charter, hinweggesetzt und in der Neurathstelle die Behauptung 
aufgestellt, die Haager Landkriegsordnung habe als solche im Protektorat 
seit dem 15. März 1939 gegolten. Das ist um so erstaunlicher, als in 
allen übrigen Stellen des Urteils der Zeitpunkt, von dem an Kriegsverbre-
chen stricto sensu begangen werden konnten, auf den 1. September 1939 
festgesetzt worden ist. 

So zitiert das I M T in dem Abschnitt: „The Law of the Charter" über 
die Rechtsgrundlagen der „Verbrechen gegen den Frieden" zustimmend die 
folgende Stelle aus der Entscheidung des amerikanischen Supreme Court Ex 
parte Quirin29, die den Begriff des Kriegsrechts auf das während eines Krie-
ges zwischen den Kriegführenden geltende Recht beschränkt: 

„From the very beginning of its history this Court has applied the Law 
of war as including that part of the law of nations which prescribes for 
the conduct of war, the status, rights and duties of enemy nations as well 
as enemy individuals30." 

In dem Abschnitt „War Crimes and Crimes against Humanity", in dem 
allgemein über die Verstöße gegen Art. 6 b und c der Charter referiert 
wird, bringt der einleitende Absatz klar zum Ausdruck, daß das I M T unter 
„Kriegsverbreehen" stricto sensu nur nach Kriegsausbruch (1. September 
1939) begangene Handlungen versteht. 

„The truth remains that war crimes were committed on a vast scale, 
never before seen in the history of war. They were perpetrated in all the 
countries occupied by Germany and on the High Seas and were attended 

28 History 254/55. 
29 1942, S. 817 US 1. 
30 Miscellaneous Nr. 12, 41. 
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by every conceivable circumstance of cruelty and horror. There can be 
no doubt that the majority of them arose from the Nazi conception of 
„total war", with which the aggressive wars were waged. For in this con-
ception of „total war" the moral ideas underlying the Conventions which 
seek to make war more humane are no longer regarded as having force 
or validity. Everything is made subordinate to the overmastering dictates 
of war. Rules, regulations, assurances and treaties all alike are of no 
moment, and so, freed from the restraining influence of international law 
the aggressive war is conducted by the Nazi leaders in the most barbaric 
way." 

In dem auf die Darstellung der Tatsachen folgenden Abschnitt: „The Law 
relating to war crimes and crimes against humanity" findet sich ebenfalls 
kein Hinweis auf die Möglichkeit, Kriegsverbrechen stricto sensu vor 
Kriegsausbruch zu begehen. Im Gegenteil, die hier gemachten Ausführungen 
über die Frage, von welchem Zeitpunkt an unmenschliche Handlungen als 
Menschlichkeitsdelikte im Sinne des Art. 6 c der London Charter anzusehen 
sind, gehen unmißverständlich von der Annahme aus, daß es keine Kriegs-
verbrechen ohne Krieg geben kann31. Das Gericht stellt fest, es fehle an 
den nötigen Beweisen dafür, daß die in Deutschland gegen politische Gegner 
und Juden vor dem Ausbruch des Krieges gerichteten unmenschlichen Hand-
lungen begangen worden seien „in execution of or in connection with any 
crime within the Jurisdiction of the Tribunal". Die in Art. 6 c der London 
Charter aufgestellte Voraussetzung für die Strafbarkeit unmenschlicher 
Handlungen als Menschlichkeitsdelikte sei somit nicht gegeben. Aber, fährt 
das IMT fort: „from the beginning of the war in 1939 war crimes were 
committed on a vast scale, which were also crimes against humanity, and 
insofar, as the inhumane acts charged in the Indictment, and committed 
after the beginning of the war, did not constitute war crimes, they were 
all committed in execution of or in connection with the aggressive war and 
therefore constituted crimes against humanity." 

Die obige Feststellung, Menschlichkeitsdelikte in Deutschland hätten erst 
nach dem 1. September 1939 begangen werden können, weil erst nach die-
sem Zeitpunkt Kriegsverbrechen begangen worden wären, wird von dem 
IMT in seiner Entscheidung über den verbrecherischen Charakter des Corps 
der politischen Leiter, der Gestapo und des SD und der SS verallgemeinert 
und von seiner Beziehung auf Handlungen, die auf deutschem Gebiet began-
gen wurden, losgelöst. Das IMT gebraucht für seinen Schuldspruch in allen 
drei Fällen mutatis mutandis die gleiche Formel: 

„The Tribunal declares to be criminal within the meaning of the Char-
ter the group composed of those members of the Leadership Corps holding 
the positions enumerated in the preceding paragraph who became or 
remained members of the Organisation with knowledge that it was being 
ušed for the commission of acts declared criminal by Article 6 of the 

Miscellaneous Nr. 12, 65. 

311 



Charter, or who were personally implicated as members of the Organisation 
in the commission of such crimes. The basis of this finding is the partici-
pation in the Organisation of war crimes and crimes against humanity 
connected with the war, the group declared criminal cannot include there-
fore persons who had ceased to hold the position enumerated in the preceding 
Paragraph prior to Ist September 193932." 
< Wenn Worte einen Sinn haben, so bedeutet diese Stelle, daß das I M T 
hier von der allein dem Art. 6 der Charter entsprechenden Auffassung aus-
geht, „war crimes" stricto sensu könnten „prior to the Ist September 1939" 
nicht begangen werden. 

Als Beweis dafür, daß das I M T Kriegsverbrechen vor dem 1. September 
1939 allgemein für möglich gehalten habe, hat man sich außer auf die Neu-
rathstelle auch auf den Schuldspruch Schirachs berufen: 

„Von Schirach is not charged with the commission of war crimes in 
Vienna, only with the commission of crimes against humanity. As it has 
already been seen, Austria was occupied pursuant to a common plan of 
aggression. Its oceupation is therefore ,a crime within the Jurisdiction of 
the Tribunal ' , as that term is used in Article 6 (c) of the Charter. As 
a result ,murder, extermination, enslavement, deportation and other in-
humane acts' and ,persecutions on political, racial or religious grounds' 
in connection with this oceupation constitute a crime against humanity un-
der that article33." 

In dieser Stelle hat das I M T die unmenschlichen Handlungen gegen die 
österreichischen Juden schon ab 12. März 1938 als Menschlichkeitsverbre-
chen behandelt. Es begründete dies damit, daß die nach Art. 6 c erforder-
liche Voraussetzung, wonach die Judenverfolgung „in execution of or in 
connection with any crime within the Jurisdiction of the Tr ibunal" erfolgt 
sein müsse, deshalb vorliege, weil Österreich „pursuant to a common plan 
of aggression" okkupiert worden sei. Das „crime", mit dem der Gerichts-
hof die Wiener Judenverfolgungen vor dem 1. September 1939 verknüpfte, 
war also das „crime against peace" und zwar, da die Besetzung Österreichs 
kein „war of aggression", sondern nur ein „act of aggression" war, nicht 
der Haupttatbestand des „crime against peace" (das Planen etc. eines be-
stimmten Angriffskrieges), sondern die generell auf Führung von Angriffs-
kriegen gerichtete „conspiraey", innerhalb welcher die Okkupation Österreichs 
„a step leading up to aggressive war" war. Daß der Gerichtshof diese Be-
gründung wählte, zeigt gerade, daß er die Judenverfolgung in Österreich 
nicht als „war crime" stricto sensu ansehen zu können glaubte. Er hielt also 
den Weg, in einem durch vereinbarte Invasion besetzten Gebiet wie Öster-
reich die Haager Landkriegsordnung für anwendbar zu erklären, nicht für 
gangbar. 

Im Widerspruch zu dieser einheitlichen Praxis des IMTurteils steht allein 

Miscellaneous Nr. 12, 71, 75, 79. 
Miscellaneous Nr. 12, 113. 
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die sog. Neurathstelle, in der das I M T gelegentlich der Erörterung der von 
diesem Angeklagten begangenen Straftaten im Sinne der London Charter 
sagt: 

„Bohemia and Moravia were occupied by military force. Hachas consent 
obtained as it was by duress, cannot be considered as justifying the 
oceupation." 

„Hitlers decree of 16th March 1939 establishing the Protectorate stated 
that this new territory should ,belong henceforth to the territory of the 
German Reich', an assumption that the Republic of Czechoslovakia no 
longer existed. But it also went on the theory that Bohemia and Moravia 
retained their sovereignty subjeet only to the interests of Germany as 
expressed by the Protectorate." 

„Therefore even if the doctrine of subjugation should be considered 
to be applicable to territory occupied by aggressive action the Tribunal 
does not believe that this Proclamation amounted to an incorporation 
which was sufficient to bring the doctrine into effect." 

„The oceupation of Bohemia and Moravia must therefore be considered 
a military oceupation covered by the rules of warfare. Although Czecho-
slovakia was not a party to the Hague Convention of 1907, the rules of 
land warfare expressed in this Convention are declaratory of existing inter-
national law and hence are applicable34." 

An dieser Stelle erklärt das IMT, wie sein Hinweis auf die Allbeteiligungs-
klausel des Haager Abkommens über die Rechte und Gebräuche des Land-
kriegs deutlich Zeigt, daß die die occupatio bellica regelnden kriegsrecht-
lichen Normen direkt als solche jedenfalls dann auf eine occupatio pacifica 
anwendbar seien, wenn diese unter dem Druck militärischer Drohungen zu-
standegekommen ist. Aus dem klaren Wortlaut der Neurathstelle ergibt 
sich also, daß das I M T nicht etwa bloß gesagt hat, es halte die entsprechende 
Anwendung der Regeln der Haager Landkriegsordnung auf die occupatio 
pacifica als gerechtfertigt. Selbst wenn es sich aber auf diese letztere Feststel-
lung beschränkt hätte, würde eine solche die Entscheidung des Gerichtshofs, 
daß vor dem 1. September Kriegsverbrechen stricto sensu im Protektorat 
begangen werden konnten, nicht tragen, denn ein den Bestimmun-
gen der Haager Landkriegsordnung nachgebildeter Rechtssatz über das 
Verhältnis von Okkupant und Bevölkerung bei der occupatio pacifica würde, 
da er Rechtsbeziehungen während eines Friedenszustandes regelte, kein 
Rechtssatz des Kriegsrechts sein, sondern des Friedensrechts. Seine Ver-
letzung wäre also kein Kriegsverbrechen stricto sensu und die Unzustän-
digkeit des IMT, wegen der Verletzung eines solchen Rechtssatzes Strafen 
Zu verhängen, wäre ganz unbestreitbar. 

Die völkerrechtliche Bedeutung des Protektoratserlasses vom 16. März 
1939. Das I M T erörtert die Frage, ob die auf Grund der Drohungen Hitlers 
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mi t militärische r Gewal t zwischen Hitle r un d Hach a zu m Zweck e der spä-
tere n Inkorporatio n vereinbart e Okkupatio n de r tschechische n Teil e de r 
Tschechoslowake i durc h den Erla ß Hitler s von de r Prage r Burg vom 16. 
Mär z 1939 beendig t worde n sei, an dre i verschiedene n Stellen . 

Zunächs t heiß t es in dem Überblic k übe r die deutsche n Aggressionsakte: 
„O n th e 14th Marc h 1939 th e Czec h Presiden t Hach a an d his Foreig n 

Ministe r Chvalkovsky cam e to Berlin at th e Suggestion of Hitle r an d 
attende d a meetin g at which th e defendant s Ribbentrop , Goerin g an d Keite l 
were presen t with others . T h e proposa l was mad e to Hach a that , if h e 
would sign an agreemen t consentin g to th e incorporatio n of th e Czec h 
peopl e in th e Germa n Reic h at onc e Bohemi a an d Moravi a would be saved 
from destruction s . . . [es folgen Angaben übe r den ausgeübte n Druck! ] 
Face d by thi s dreadfu l alternative , Hach a an d his Foreig n Ministe r pu t 
thei r signatuř e to th e necessar y agreemen t at 4.30 in th e mornin g . . ." 

„O n th e 15th Marc h Germa n troop s occupie d Bohemi a an d Moravi a 
an d on th e 16th Marc h th e Germa n decre e was issued incorporatin g Bohemi a 
an d Moravi a in th e Reic h as a protectorate ,  3 S ." 

I n dieser erste n Äußerun g referiert e das I M T die tatsächliche n Vorgänge 
dahin , da ß Hach a un d Hitle r am 15. Mär z 1939 morgen s ein Abkomme n 
geschlossen hätte n „consentin g to th e incorporatio n of th e Czec h peopl e in 
th e Germa n Reich " un d da ß am 16. Mär z 1939 ein deutsche s Geset z er-
ging, „incorporatin g Bohemi a an d Moravi a in th e Reic h as a protectorate" . 
Hie r wird also anerkannt , da ß eine Inkorporatio n de r Tschechoslowake i in 
das Deutsch e Reic h in For m des Protektorat s erfolgt ist, d. h . da ß das 
„Protektorat " ein Tei l des Reich s geworde n war un d somi t de r Ausdruc k 
„Protektorat " nu r die Umschreibun g eine s autonome n staatsrechtliche n Sta-
tu s innerhal b des deutsche n Staate s bedeutete . 

Di e zweite Äußerun g wird gelegentlic h de r Auseinandersetzun g mi t dem 
Inkorporationsargumen t de r Verteidigun g gemacht : „As to war crime s com -
mitte d in Bohemi a an d Moravia , it is a sufficient answer tha t thes e terri -
torie s were neve r adde d to th e Reich , bu t a mer e protectorat e was establi -
shed over them 3 6 . " un d steh t im Widerspruc h zur ersten , insofer n sie be-
streitet , daß ein e Inkorporatio n stattgefunde n hat , was dem Hinwei s auf 
die Errichtun g des Protektorat s den Sinn gibt, de r einseitige Erla ß Hitler s 
vom 16. Mär z 1939 sei dem Abschluß eine s völkerrechtliche n Protektorats -
vertrage s gleichzuachte n gewesen. 

I n der dritte n Äußerun g des IMT , de r oben zitierte n Neurathstelle 3 7 , 
„Hitler s decre e of 16th Marc h 1939 establishin g th e Protectorat e state d tha t 
thi s ne w territor y shoul d ,belon g hencefort h to th e territor y of th e Germa n 
Reich' , an assumptio n tha t th e Republi c of Czechoslovaki a n o longe r 
existed . But it also went on th e theor y tha t Bohemi a an d Moravi a retaine d 

i5 Miscellaneou s Nr . 12, 22. 
;6 Miscellaneou s Nr . 12, 65. 
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their sovereignty subject only to the intcrests of Germany as expressed 
by the Protectorate. Therefore even if the doctrine of subjugation should be 
considered to be applicable to territory occupied by aggressive action the 
Tribunál does not believe that this Proclamation amounted to an incorpora-
tion which was sufficient to bring the doctrine into effect." wird zunächst 
richtig festgestellt, das Gesetz vom 16. März 1939 habe bestimmt, „that 
this new territory should belong henceforth to the territory of 
the German Reich", eine Inkorporationserklärung, die, wie das IMT 
ebenfalls zutreffend hinzufügt, davon ausgeht, „that the Republic of 
Czechoslovakia no longer existed". Das Anerkenntnis, das die Tschecho-
slowakei Deutschland einverleibt sei, aus dem sich die in der ersten Äuße-
rung des IMT gezogene Folgerung ergeben mußte, daß der Ausdruck „Pro-
tektorat" nur einen staatsrechtlichen autonomen Status umschreibe, wird 
aber dann durch die Behauptung zurückgenommen, daß das Gesetz anderer-
seits „went on the theory that Bohemia and Moravia retained .their 
sovereignty subject only to the interests of Germany as expressed by the 
Protectorate". Das Gericht wählt dabei bezeichnenderweise nicht etwa die 
klare Formulierung: andererseits habe das Gesetz erklärt, Böhmen und 
Mähren hätten ihre Souveränität behalten, sondern die viel vagere: dem 
Erlaß habe die Vorstellung zugrunde gelegen, daß . . . . Die dritte Äuße-
rung des IMT versucht also die in der zweiten Äußerung aufgestellte Be-
hauptung, eine Inkorporation habe nicht stattgefunden, unter Hinweis auf 
die angebliche Widersprüchlichkeit des Erlasses, in der etwas abgeschwäch-
ten Form aufrechtzuerhalten: einerseits Unterstellung Böhmens und Mährens 
unter die deutsche Souveränität durch Inkorporation, andererseits Aufrecht-
erhaltung der Souveränität Böhmens und Mährens als Protektorat. Das Ge-
setz vom 16. März 1939 enthalte keine „incorporation sufficient to bring 
the doctrine — [zu ergänzen ist: of subjugation] into effect". 

Die Rechtsprechung der amerikanischen Militärtribunale in Nürnberg 

Die Zuständigkeit der von der Militärregierung eingesetzten „Military 
Tribunals" wurde nicht wie die des IMT durch Art. 6 der London Charter 
vom 8. August 1945, sondern durch Art. 1 und 2 des Kontrollratsgesetzes 
Nr. 10 vom 20. Dezember 1945 (KRG 10) bestimmt, von denen Art. 1 
zwar die London Charter zum „integrierenden Bestandteil" des KRG 10 er-
klärte, Art. 2 aber bei der Definition der Verbrechenstatbestände in eini-
gen Punkten von derjenigen des Art. 6 der London Charter abwich. So 
war in Art. 2a nicht nur wie in Art. 6a der Charter das „planning, pre-
paration, initiation or waging of a war of aggression or a war in violation 
of international treaties" als „Crime against Peace" unter Strafe gestellt, 
sondern die „initiation of invasions of other countries and wars of aggres-
sion in violation of international laws and treaties". Im Art. 2c fehlten 
bei der Definition der „Crimes against Humanity" sowohl die Worte: „be-
fore or during the war", als auch die einschränkende Klausel: „in execution 
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of or in connection with any crime within the Jurisdiction of the Tribunal". 
Von den 12 Urteilen der amerikanischen Militärtribunale haben sich das 

IG Farbenurteil, Juristenurteil, Wilhelmstraßenurteil sowie die Dissenting 
Opinions des Richters Wilkins zum Kruppurteil und des Richters Powers 
zum Wilhelmstraßenurteil eingehender mit der tschechoslowakischen Frage 
auseinandergesetzt. 

Die völkerrechtliche Bedeutung des Einmarsches. Daraus, daß Art. II 
l a KRG 10 die „initiation of invasion of other countries and wars of 
aggression in violation of international laws and treaties" als „Crimes 
against Peace" bezeichnet, folgt nach den Gesetzen der einfachen Logik, 
daß der Gesetzgeber Invasionen nicht für Kriege hielt38. Da die Erklärung 
des in der London Charter als bloßen „act of aggression" noch nicht pö-
nalisierten Tatbestands der „invasion" zum „Crime against Peace" völker-
rechtswidrig ist, wie weiter unten nachzuweisen sein wird, ist der Art. II 
1 a KRG 10 insoweit ein völkerrechtswidriges „ex post facto law". Die ameri-
kanischen Military Tribunals in Nürnberg, die als internationale Gerichte 
auf der Grundlage des Völkerrechts judizieren wollten, standen also vor 
dem Dilemma, entweder den neu hinzugefügten Tatbestand der „invasions" 
zu ignorieren oder ihn unter Preisgabe logischer Gesetzesauslegung in den 
Tatbestand des Angriffskrieges einzuordnen. 

Den letzteren Weg ist erstmalig Richter Wilkins in seiner Dissenting 
Opinion zum Kruppurteil gegangen: „Sowohl im Falle Österreichs als auch 
der Tschechoslowakei wurde der Krieg nach den Worten des Kellogg-Paktes 
als jlnstrument der Politik' gebraucht und zwar infolge der überwältigen-
den Kriegsstärke von Deutschland so erfolgreich, daß kein Widerstand ge-
leistet wurde. Es war sozusagen in beiden Fällen ein einseitiger Krieg39." 

Das Wilhelmstraßenurteil ist ihm gefolgt, indem es Invasionen als ver-
botene Angriffskriege aufgefaßt hat. In dem Abschnitt „Angriffskriege 
und Einfälle" der Einleitung des Urteils heißt es: „Im Kellogg-Briandpakt 
war nicht nur bestimmt, daß Angriffskriege und Einfälle völkerrechtswidrig 
seien, man war dort vielmehr noch einen Schritt weitergegangen und hatte 
den Krieg [der bis dahin zur Lösung zwischenstaatlicher Streitigkeiten zu-
lässig war ] als staatspolitisches Mittel in Acht und Bann getan und versucht, 
alle Streitfälle durch friedliche Mittel beizulegen. Damit hatte der Krieg 
aufgehört, ein rechtmäßiges Mittel zur Durchsetzung rechtmäßiger An-
sprüche und Forderungen zu sein40." 

Da der Kellogg-Pakt kein Wort über Einfälle enthält, so könnte daraus, daß 
am Ende dieser Stelle nur noch von Krieg gesprochen wird, gefolgert wer-
den, daß hier der Einfall vom Kriege mit umfaßt und damit auch das 

38 S. Dissenting opinion des Richters Powers Wilhelmstraßenurteil S. 17: „Law 10 by 
specifically referring to invasions and agressive wars recognizes that they are not 
the same thing so that we cannot say that war includes invasion." 

39 Amtlicher deutscher Text S. 6. 
40 Amtlicher deutscher Text S. 27 618. 
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Verbot des Krieges im Kellogg-Pakt auf ihn erstreckt wird. Das wird durch 
die Rechtsausführungen, die das Urteil bei Behandlung des Anklagepunkts 
1 „Verbrechen gegen den Frieden" über den Anschluß Österreichs macht, 
bestätigt, wo es heißt41: 

„Das im Falle Österreichs und der Tschechoslowakei vorliegende Beweis-
material ergibt, daß diese Invasionen feindlich und Angriffshandlungen wa-
ren. Eine Invasion dieser Art ist offensichtlich eine kriegerische Handlung; 
sie ist gleichbedeutend mit einer Kriegserklärung, kann auch als solche 
betrachtet werden. Man kann vernünftigerweise nicht annehmen, daß eine 
kriegerische Handlung wie eine Invasion, bei der die Eroberung und die 
Plünderung widerstandslos geduldet werden, in einem günstigeren Lichte 
erscheinen soll als eine Invasion, welche auf irgendwelchen militärischen 
Widerstand stößt . . . Der Angreifer hat sich in diesen Fällen einer kriegeri-
schen Handlung bedient." 

Diese Argumentation des Wilhelmstraßenurteils erklärt sich aus seiner 
Auffassung, die Militärtribunale42 seien berechtigt, die Sätze des Kriegs-
rechts als von ihnen anzuwendende Strafrechtssätze durch Analogieschlüsse 
fortzubilden, also den Satz nullum crimen sine lege durch den Satz zu er-
setzen, strafbar ist, was Strafe verdient: 

„Die Angeklagten sind der Verletzung des Völkerrechts beschuldigt und 
unsere Aufgabe ist, erstens zu ermitteln und festzulegen, um welche Bestim-
mungen es sich handelt, und zweitens festzustellen, ob die Angeklagten diese 
Bestimmungen verletzt haben." 

„Bei der Prüfung der Frage, ob die Handlung eines Staates dem Völker-
recht entspricht oder nicht, darf man sich nicht auf die Prüfung der ge-
nannten Verträge und Abkommen beschränken, man muß vielmehr die 
einschlägige Literatur berücksichtigen und die Grundsätze untersuchen, die 
sich aus diesen Verträgen und Abkommen und aus dem Schrifttum ableiten 
lassen; wenn man diese Grundsätze in ihrem Wesen erkannt hat, kann man 
sie ohne weiteres auch auf neue, andersgelagerte Fälle anwenden. Auf diese 
Weise haben sich alle Gesetzbücher des bürgerlichen Rechts und des Straf-
rechts gebildet." 

Gegen diese Auffassung des Gerichts bestehen erhebliche allgemeine Be-
denken. Man kann das vom Haager Gerichtshof zum Bestandteil der rule of 
law erklärte Verbot, Strafrechtssätze durch Analogie zu schaffen, nicht mit 
der Begründung beiseiteschieben, es sei gleichbedeutend mit einem völli-
gen Verbot, die durch die völkerrechtliche Straf Sanktion geschützte kriegs-
rechtliche Regel selbst durch Analogieschlüsse fortzubilden und bedeute 
deshalb eine untragbare Hemmung der Weiterentwicklung des Völker-
rechts. Eine solche Begründung würde übersehen, daß ein internationales 
Schiedsgericht oder der Haager Gerichtshof sehr wohl in analoger Rechts-
findung nicht nur das völkerrechtliche Friedens-, sondern auch das völker-

Amtlicher deutscher Text S. 27 635. 
Amtlicher deutscher Text S. 27 616/7. 
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rechtliche Kriegsrecht mit der Wirkung weiterbilden könnte, daß auf 
Grund der gefundenen Regel die Staaten als solche nach den Grundsätzen 
der Staatenhaftung für verantwortlich gehalten würden. Gegen Individuen 
könnte dagegen auf Grund einer Verletzung eines solchen neu entwickelten 
Völkerrechtssatzes von einem Strafgericht — und die Militärtribunale waren 
Strafgerichte — erst dann eine Strafe verhängt werden, nachdem der 
durch die Rechtsfindung gewonnene Völkerrechtssatz in der Öffentlichkeit 
hinreichend bekannt geworden wäre. Andernfalls wäre es, um mit dem 
Permanent Court of International Justice zu sprechen, einem Individuum 
nicht möglich, „to know beforehand whether his acts are lawful or liable 
to punishment"43. 

Der Protest des Richters Powers in seiner Dissenting Opinion gegen diese 
Art richterlicher Strafgesetzgebung seiner beiden Kollegen erscheint des-
halb nicht ganz unberechtigt: 

„One thing which should be made unmistakably clear at the outset is 
that this Tribunal is not a law making institution44." 

„We have no power to reach out and condemn and punish anything and 
everything which we may believe to be wrong. Unless the acts of a defend-
ant are a crime within the terms of a statute or rule, we have no authority 
to declare them a crime." 

„The legal question, therefore, for us to determine is not whether a 
particular act ought to be a crime but whether it is a crime under the 
rules applicable here, always keeping in mind that we have no rigth to 
extend these rules by construction45." 

„It is the generál rule that Statutes and rules defining crime must be 
strictly construed in favour of the accused. This means that questions involv-
ing doubtful construction should be resolved in favour of the accused46." 

Schwerer als diese allgemeinen Bedenken wiegt jedoch im konkreten Fall, 
daß die von dem Gericht durch Analogieschlüsse ausgefüllte angebliche 
Rechtslücke im Kriegsverhütungsrecht gar nicht bestand. Die Rechtsaus-
führungen des Wilhelmstraßenurteils und der Dissenting Opinion des 
Richters Wilkins zum Kruppurteil betreffen also nur das jus condendum, 
nicht die lex lata von 1939, wie Richter Powers in seiner Dissenting Opi-
nion zum Wilhelmstraßenurieil zur Frage: „Can there be a Crime against 
Peace without war?" mit den Worten: „there was no possible basis for 
claiming that a mere invasion was contrary to International Law, prior 
to the enactment of Law 10."47 feststellt. 

43 Publications de la Cour Permanente Série A/B Nr. 65 S. 41 ff. Gutachten über die 
Rechtmäßigkeit Danziger Strafgesetze 1935. 

44 Dissenting Opinion 10. 
45 Dissenting Opinion 11. 
46 Dissenting Opinion 12. 
47 Dissenting Opinion 17. Powers weist S. 19 auch darauf hin, daß es schwer ver-

ständlich sei, „to understand how any act can properly be described as a Crime 
against Peace, which docs not constitute a breach of the peace. Many acts may be 
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Die durch den Einmarsch geschaffene Völkerrechtslage. TAX diesem Punkt 
finden sich zwei sich widersprechende Meinungen. Während das Juristen-
urteil, das Kruppurteil und das IG Farbenurteil die Anwendung des jus in 
bello auf eine unter militärischem Druck vorgenommene occupatio pacifica 
für unzulässig halten, vertreten Richter Wilkins in seiner Dissenting Opinion 
zum Kruppurteil und das Wilhelmstraßenurteil die entgegengesetzte Auf-
fassung. 

Das Militärtribunal Nr. 3 im Falle III (Juristenprozeß) hat keinen der 
Angeklagten wegen der ihnen in der Anklage angelasteten Einführung 
deutscher Strafgesetze in dem Protektorat, sowie wegen der Verurteilung 
von Protektoratsangehörigen wegen Hochverrats unter Verletzung der 
Haager Landkriegsordnung48 verurteilt. Das ist umso bemerkenswerter, als 
die Beteiligung an der Einführung der Gesetze und an der Verhängung von 
Hochverratsstrafen in vielen Fällen feststand. Der Schuldspruch ist also 
nicht wegen Mangels an Beweisen, sondern deshalb unterblieben, weil das 
Gericht diese Handlungen nicht für „violations of the laws and customs 
of war" hielt. Die Begründung hierfür ergibt sich aus den Ausführungen 
des Gerichts über die Nichtanwendbarkeit der Haager Landkriegsordnung 
in Deutschland nach der bedingungslosen Kapitulation vom 8. Mai 1945: 

„Diese Tatsache der vollkommenen Auflösung der Regierungsgewalt in 
Deutschland, gefolgt von der bedingungslosen Übergabe und Besetzung des 
Gebietes ist es, welche die Übernahme der höchsten Regierungsgewalt durch 
die Alliierten erklärt und rechtfertigt. Diese gleiche Tatsache unterscheidet 
die gegenwärtige Besetzung Deutschlands von jener Art der Besetzung, die 
dann vorliegt, wenn im Laufe von Kriegshandlungen eine vordringende 
Armee in das Gebiet eines anderen Staates gelangt und es besetzt, eines 
Staates, dessen Regierung weiterbesteht und international anerkannt ist und 
dessen Armeen gemeinsam mit ihren Alliierten weiterkämpfen. Im letzteren 
Fall unterliegt die Besatzungsmacht den von der Haager Konvention und den 
Gesetzen und Gebräuchen des Krieges auferlegten Beschränkungen. Im er-
sten Fall [der Besetzung Deutschlands] waren die Alliierten Mächte diesen 
Beschränkungen nicht unterworfen48." 

Diese Stelle besagt, 1. daß die Haager Landkriegsordnung für eine Be-
setzung gilt, die im Laufe von Kriegshandlungen erfolgt, und 2. daß sie 
in dem besetzten Gebiet außer Kraft tritt, wenn a) die Kampfhandlungen 
infolge der Kapitulation des Heeres des besetzten Staates sowie der Ein-
stellung des Kampfes durch dessen etwaige Bundesgenossen aufhören und 

aggressive that are short of war. They may merit the condemnation of all right 
thinking people, but unless they involve a breach of the peace, it would be an 
abuse of language to call them „Crimes against Peace". Powers kommt deshalb 
mit Recht zu dem Ergebnis „that what happened in Austria and Czechoslovakia, 
where the troops of Gcrmany marched in, but there was no disturbance of peace 
and no war, does not constitute a Crime against Peace". (S. 20) 

48 Anklageschrift S. 53—55, 60, 61. 
49 Amtlicher deutscher Text S. 10 368. 

319 



wenn b) die Regierung des besetzten Staates sich auflöst oder wenigstens 
die internationale Anerkennung verliert. Es ist klar, daß bei Anwendung 
dieses Grundsatzes nach Ansicht des Gerichts die Haager Landkriegsordnung 
in Böhmen und Mähren niemals gegolten haben kann, denn die Tschecho-
slowakei ist nicht im Laufe von Kampfhandlungen besetzt worden, sondern 
auf Grund des Hacha-Hitlerabkommens vom 15. März 1939, durch das 
Hacha seine Zustimmung zur widerstandslosen Auflösung der Tschecho-
slowakei gab. Eine Entscheidung zugunsten der Anwendbarkeit der Haager 
Landkriegsordnung im Protektorat würde also das Gericht dem Vorwurf 
des Messens mit zweierlei Maß zum Nachteil der Angeklagten ausgesetzt 
haben, denn man kann nicht erklären, Handlungen könnten, wenn sie von 
den Alliierten begangen worden seien, keine Kriegsverbrechen stricto sensu 
sein, während sie als solche Kriegsverbrechen angesehen werden müßten, 
wenn sie von Deutschen in der „kriegsmäßig" besetzten Tschechoslowa-
kei begangen wären. Das Schweigen des Gerichts über den Anklagepunkt 
der im Protektorat von den Angeklagten begangenen Kriegsverbrechen 
ist also ein beredtes Schweigen. Wenn es z. B. im Urteil zu den inhaltlich 
gleichliegenden Anklagepunkten über die Einführung deutschen Strafrechts 
in die dem Reich eingegliederten Teile Polens und die Verurteilung polni-
scher Staatsangehöriger dieser Gebiete wegen Hochverrats heißt: „Nach 
der Meinung des Gerichtshofes wurden die Gebiete, die nach September 
1939 von Deutschland besetzt und annektiert worden waren, niemals ein 
Teil Deutschlands50." „Wir haben der Überzeugung Ausdruck gegeben, daß 
die willkürliche Annexion von Gebieten im Osten, die im Laufe des Krieges 
und während noch Armeen gegeneinander im Felde standen, erfolgte, un-
gültig war und daß unter rechtlichen Gesichtspunkten solche Gebiete niemals 
ein Teil des Reiches wurden, sondern nur unter deutscher militärischer 
Kontrolle verblieben und zwar im Zustand der kriegerischen Besetzung51." 
so wird damit implicite zugegeben, daß in den vor dem 1. September 1939 
von dem Deutschen Reich besetzten Gebieten die Haager Landkriegsord-
nung nicht galt. Ein interessantes factum illustrativum für diese Ansicht des 
Gerichts bildet, daß die Anklageschrift52 die Stelle des IMTurteils, in der 
das I M T während eines Krieges bei Fortdauer der Kampfhandlungen vorge-
nommene Annexionen als ungültig bezeichnet, einschließlich des Satzes 
„As to the war crimes committed in Bohemia and Moravia it is a sufficient 
answer that these territories were never added to the Reich, but a mere 
protectorate was established over them." zitiert, während das Juri-
stenurteil im Anschluß an seine oben besprochene Stelle über die Nicht-
anwendbarkeit der Haager Landkriegsordnung in Deutschland, die die 
ratio decidendi auch für seine Ablehnung der den Angeklagten Lautz 
etc. von der Anklageschrift angelasteten Kriegsverbrechen im Protektorat 

50 Amtlicher deutscher Text S. 10 455. 
51 Amtlicher deutscher Text S. 10 456. 
52 Amtlicher deutscher Text S. 45. 
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enthält, die von der Anklage zitierte Stelle des IMTurteils zwar eben-
falls wörtlich anführt, diesmal aber konsequenterweise unter Weglassung 
des auf das Protektorat Böhmen und Mähren bezüglichen Satzes53. 

Wenn das Wilhelmstraßenurteil feststellt: „Die im Laufe der münd-
lichen Beweisführung aufgestellte Behauptung, daß im Juristenprozeß 
(Fall 3) eine richterliche Entscheidung getroffen wurde, wonach Böh-
men und Mähren Deutschland auf gesetzliche Weise eingegliedert 
wurden, erscheint im Lichte einer vollen und sorgfältigen Betrachtung des 
Wortlauts im Gesamtzusammenhang dieses Urteils als ungerechtfertigt54." 
so dürfte diese Feststellung das wirkliche Problem gar nicht treffen, denn 
nicht deshalb hat das Juristenurteil die Bestimmungen der Landkriegsord-
nung über die Rechtstellung besetzter Gebiete auf das Protektorat nicht 
angewendet, weil durch die am 16. März 1939 in Form der Errich-
tung des Protektorats erfolgte Inkorporation der Tschechoslowakei das 
im Augenblick der Invasion am 15. März 1939 dort in Geltung getretene 
Kriegsrecht wieder außer Kraft getreten sei, sondern dashalb, weil es der 
Auffassung war, daß das Kriegsrecht auf die Invasion der Tschechoslowakei 
von vornherein keine Anwendung gefunden habe. 

Das Kruppurteil hat seine Zuständigkeit für die Frage, ob die nach dem 
deutschen Einmarsch in Österreich am 12. März 1938 angeblich unter 
Zwang getätigte Veräußerung der Aktienmajorität an der Berndorfer Metall-
warenfabrik bei Wien durch die Österreichische Kreditanstalt an die Firma 
Krupp ein Kriegsverbrechen der Plünderung im Sinne des Art. 2 Abs. 1 (b) 
KRG 10 war, mit folgender kurzen Bemerkung55 verneint: 

„Was den Erwerb der Berndorfer Fabrik in Österreich seitens der Firma 
Krupp betrifft, sind wir der Ansicht, daß wir dafür nicht zuständig sind. 
Dieser Ansicht des Gerichts vermochte sich Richter Wilkins nicht anzu-
schließen." 

Auch in dem IG Farbenprozeß handelte es sich um den Vorwurf des Rau-
bes und der Plünderung in Österreich, Sudetenland und der Tschechoslo-
wakei. Das Tribunal entschied zunächst durch Beschluß vom 22. April 
1948, daß der Erwerb der Werke (Škoda, Aussig und Falkenau) in Öster-
reich und im Sudetenland durch die IG kein Menschlichkeitsverbrechen sei, 
weil die Abmachungen sich nur auf Vermögenswerte bezogen hätten, und 
kein Kriegsverbrechen, weil sich die Vorfälle in Gebieten ereignet hätten, 
die nicht unter der Besetzung deutscher Truppen während eines Krieges 
standen. In seinem Urteil kommt es auf diesen Beschluß zurück und sagt: 

„Wir haben dargelegt, daß die Haager Landkriegsordnung in diesem Fall 
nicht angewandt werden kann, da ein tatsächlicher Kriegszustand weder in 
Österreich, das durch den Anschluß in das deutsche Reich eingegliedert wor-
den war, noch im Sudetenland, das unter den Münchner Pakt fiel, festge-
stellt werden konnte. Diese Entscheidung läßt nicht die Gewichtigkeit des 

53 Amtlicher deutscher Text S. 10 370. 
54 Amtlicher deutscher Text S. 28 127. 
55 Amtlicher deutscher Text S. 60. 
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Einwandes außer Acht, daß Vermögenswerte, die sich im Gebiet eines schwa-
chen Staates befinden, der wegen seiner mangelnden Widerstandskraft ei-
nem Angreifer zum Opfer gefallen ist, in derselben Weise beschützt werden 
müßten, wie es bei einer kriegerischen Besetzung nach Ausbruch tatsächli-
cher Feindseligkeiten der Fall ist. Der Gerichtshof muß aber das Völkerrecht 
so anwenden, wie er es vorfindet und zwar in den Grenzen der Zuständigkeit, 
die er nach Kontrollratsgesetz Nr. 10 hat. Wir dürfen uns keine erweiterte 
Zuständigkeit anmaßen 56." 

Tro tz der Worte des ersten Satzes: „Österreich, das durch den Anschluß 
in das deutsche Reich eingegliedert worden war" hat das Tribunal, wie 
der zweite Satz ergibt, das Nichtbestehen eines „tatsächlichen Kriegszu-
standes" nicht auf die Eingliederung zurückgeführt, sondern auf das Un-
terlassen des Widerstands, auf das Nichtzumausbruchkommen tatsächlicher 
Feindseligkeiten. Also nur, wenn der Einfall zu einer vi armorum conten-
tio wird, wenn es zur vis mutua kommt, tritt das Kriegsrecht nach An-
sicht des IG Farbenurteils in Geltung. 

In seiner Dissenting Opinion zum Kruppurteil begründet Richter Wil-
kins die vom Militärtribunal abgelehnte Anwendbarkeit des Kriegsrechts 
in Österreich einerseits mit der Charakterisierung des deutschen Einmar-
sches als verbotenen Krieg im Sinne des Art. 1 des Kellogg-Paktes, anderer-
seits mit der Neurathstelle des IMTürteils, die er auf Österreich mit fol-
gender Begründung für anwendbar erklärt: 

„Es ist schwer, irgendeinen tatsächlichen Unterschied zwischen der Be-
setzung von Österreich und der Besetzung von Böhmen und Mähren zu 
sehen. 

Wenn überhaupt, war die Besetzung Österreichs eine schwerwiegendere 
Handlung militärischer Aggression, weil im Fall Böhmen und Mähren der 
tschechoslowakische Präsident und Außenminister — wenn auch unter Druck 
— dem deutschen Schritt zugestimmt hatten. In beiden Fällen entwickelten 
sich keine tatsächlichen Feindseligkeiten 67." 

Richter Wilkins macht als erster den Versuch, der Neurathstelle, wonach 
die Besetzung Böhmens und Mährens als „a military oceupation covered 
by the rules of warfare" anzusehen sei, eine juristische Begründung zu 
geben und zwar in doppelter Weise: 
1) mittels eines Analogieschlusses aus der Besetzung während eines Krieges: 
„Es wäre in der Ta t paradox zu behaupten, daß ein Land, das gesetzlich 
Krieg führt und Gut und Blut daran verwenden muß, ein Gebiet kriegerisch 
zu besetzen, durch die Einschränkung der Haager Konvention gebunden ist, 
während ein Angreifer, der einfach unter Kriegsdrohung in das Gebiet eines 
schwachen Nachbarstaats einfällt, nicht einmal durch die Haager Bestim-
mungen gebunden ist58." 

56 Amtlicher deutscher Text S. 69/70. 
57 Amtlicher deutscher Text S. 6. 
58 Amtlicher deutscher Text S. 6. 
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2) mittel s der Behauptun g der gewohnheitsrechtliche n Anwendun g kriegs-
rechtliche r Regeln auf die occupati o pacifica, wobei er sich auf eine Äuße-
run g Quinc y Wright' s und auf einige von diesem zitiert e Autoren stützt . 
Er übersieh t dabei, daß sowohl die durc h ihn mittel s Analogieschlusses 
geschaffene Regel wie der angeblich e Gewohnheitssat z schon rein begriff-
lich keine Rechtssätz e des jus in bello sein, also nich t zu den „laws and 
custom s of war" gehöre n könnten . 

Da s Wilhelmstraßenurteil gibt zwar zu, daß im Sudetenlan d keine Plün -
derunge n vorgenomme n werden konnten , „in Hinblic k darauf , daß dieses 
Gebie t auf Grun d des Münchne r Abkommen s durc h das Reich besetzt 
wurde, sodaß es sich nich t um eine kriegsmäßige Besetzun g handelte , die 
den Beschränkunge n des Haage r Abkommen s unterlag" , wich aber einer 
Stellungnahm e zur Rechtsbehauptun g der Verteidigung , „da ß die angebli-
chen Plünderungshandlunge n in Österreic h nich t eine Verletzun g des Haa -
ger Abkommen s darstelle n können , da sich Österreic h zur Zei t der Be-
gehun g der Handlunge n nich t unte r Deutschland s kriegsmäßiger Besetzun g 
befand", mi t der Begründun g aus, eine Stellungnahm e erübrige sich, weil 
das Anklagemateria l für Plünderunge n in Österreic h völlig unzureichen d 
sei. Bezüglich des Protektorat s Böhme n und Mähre n wird dagegen die An-
wendbarkei t des Kriegsrecht s als selbstverständlic h unterstell t und nu r 
die Frage geprüft, ob es durc h die Inkorporatio n wieder auße r Kraft ge-
trete n sei. Da s Gerich t sagt: 

„Di e weitere Behauptung , daß gewisse besetzte Gebiet e nach ihre r Be-
setzun g durc h Deutschlan d dem Deutsche n Reich ,eingeglieder ť wurden , 
wodurc h die Regeln des Kriegsrecht s für die so besetzte n und nachträglic h 
eingegliederte n Gebiet e ihre Gültigkei t verloren , ist unsere r Ansicht nach 
unhaltbar . Ähnlich e Behauptunge n wurden in andere n Verfahren in Nürn -
berg in Bezug auf die gleichen Gebiete , die auch im vorliegende n Proze ß 
zur Debatt e stehen , aufgestellt. In diesem Zusammenhan g verweisen wir auf 
nachstehend e Ausführunge n des IM T zu ähnliche n Einwendungen , die dor t 
in Bezug auf Böhme n und Mähre n vorgebrach t wurden : Niemal s ist diese 
Lehr e für anwendba r gehalten worden , solange noc h eine Armee im Feld e 
stand und versuchte , die besetzte n Gebiet e ihren wahren Herre n zurückzu -
gewinnen , und dahe r kann im vorliegende n Fal l dieser Lehrsat z auf keines 
der nach dem 1. Septembe r 1939 besetzte n Gebiet e Anwendun g finden . 
Was die in Böhme n und Mähre n begangene n Kriegsverbreche n betrifft, so 
genügt die Antwort , daß diese Gebiet e niemal s dem Reich eingeglieder t wur-
den, vielmehr wurde lediglich ein Protektora t über sie errichtet 59." 

Die Rechtsfolgen der Proklamation über die Errichtung des Protektorats 
Böhmen und Mähren.  Die Stellungnahme n der Militärtribunal e zu dieser 
Frage sind verhältnismäßi g spärlich . Sie beschränke n sich "auf zustimmend e 
oder ablehnend e Äußerunge n zu der Stelle des IMTurteils , die die „sub-

59 Amtliche r deutsche r Text S. 28 125. 
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jugation doctrine" auf die Tschechoslowakei für unanwendbar erklärt, weil 
der Protektoratserlaß kein den völkerrechtlichen Erfordernissen entsprechen-
der Inkorporationsakt sei. Zustimmend äußert sich das Wilhelmstraßen-
urteil in den soeben zitierten Sätzen60, während das Juristenurteil, wie oben 
ausgeführt, durch Weglassung des auf das Protektorat bezüglichen Satzes des 
IMT 6 1 implicite vom Standpunkt des I M T abrückt. Eine implicite Ablehnung 
der IMT-Stelle über die Nichtanwendbarkeit der subjugation doctrine auf 
das Protektorat enthält auch die folgende Äußerung des IG Farbenurteils: 

„Der Begriff wird in dem Urteil [ IMT] dann für anwendbar gehalten, 
wenn noch Truppen im Felde stehen und versuchen,. das besetzte Gebiet 
seinem rechtmäßigen Eigentümer wiederzuverschaffen. Die Haager Bestim-
mungen werden nicht dadurch unanwendbar, daß das deutsche Reich Teile 
der besetzten Gebiete „annektierte" oder sich „eingliederte", da damals 
entsprechend der Entscheidung des IMT, der wir uns insoweit anschließen, 
noch Armeen im Felde standen und versuchten, die besetzten Gebiete ihren 
wirklichen Eigentümern wiederzuverschaffen62." 

Ausführlicher äußert sich zu diesem Punkt nur Richter Powers in seiner 
Dissenting Opinion, in der er die IMTthese, der sich das Wilhelmstraßen-
urteil kommentarlos angeschlossen hatte, einer ebenso vernichtenden wie 
berechtigten Kritik unterzieht6 3 : 

„The opinion holds that the Hague Rules of Land Warfare apply to all territo-
ries occupied by Germany except Austria and the Sudetenland. The same excep-
tion, in my judgment, should be applied to Bohemia and Moravia. It was 
occupied by the German Army, completely šubjugated and annexed to the 
Reich, as completely as Austria was, and there is no valid reason for making 
a distinction. 

The I M T made the distinction on the ground that Bohemia and Moravia 
had not been annexed to the Reich. But this does not seem to be the 
fact. It had been annexed. Exhibit 1152 is a decree annexing it to the Reich. True, 
it is given the name of ,Protectorate', and a certain apparent autonomy is 
given to it. But these were grants from the Reich and could be changed at 
the will of the Reich. 

Bohemia and Moravia no longer had any vestige of sovereignty of its own. 
It became Reich territory and the Reich exercised sovereignty over it as 
completely as over any other part of its territory. It only exercised it in 
a little different way. It was not belligerently occupied territory, and the 
Rules of Land Warfare should not be applied to it64." 

60 Siehe S. 323. 
01 Siehe S. 320 f. 
62 Amtlicher deutscher Text S. 79. 
63 Amtlicher deutscher Text S. 107/8. 
64 An anderer Stelle (Untersuchung, ob Lammers ein Crime against Peace begangen 

habe) des Wilhelmstraßenurteils wird über den von Lammers und Stuckart am 
15. 3. unmittelbar nach ihrer Ankunft in Prag entworfenen Protektoratserlaß gesagt: 
„In dem Erlaß wurde erklärt, daß Böhmen und Mähren unter den Schutz des 
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Zusammenfassende Wertung des Ergebnisses der Betrachtung 

Die völkerrechtliche Bedeutung des Einmarsches. Di e von der Iudikatu r 
der Kriegsverbrecherprozesse , abgesehe n von der dissentin g opinio n des 
Richter s Wilkins im Krupp-Proze ß un d dem Wilhelmstraßenurteil , gemacht e 
rechtlich e Unterscheidun g zwischen den Begriffen Krie g un d Invasio n ent -
sprich t de r bis 1945 nahez u einhellige n Meinun g von Theori e un d Staaten -
praxi s des Völkerrechts . 

U m mi t der Definitio n des Kriege s in der Völkerrechtsliteratu r zu begin-
nen , so definier t das maßgebend e amerikanisch e Lehrbuc h von Hyd e im 
Einklan g mi t de r herrschende n Meinun g im § 597 den Krie g a l s 6 5 : 

„a conditio n of arme d hostilit y betwee n States . Throughou t its duratio n 
th e State s at varianc e ar e deeme d to be enemies , incapabl e of maintainin g 
norma l diplomati c intercours e with each other , an d to be expecte d an d per -
mitte d to oppos e force to force . T h e belligerent s attai n by reaso n of th e 
conflict , a ne w an d peculia r relationshi p with respec t to States , no t parti -
cipating , therei n an d neutra l t o it . A Stat e of war is a legal conditio n of 
affairs deal t with as such , an d so describe d bot h by participant s an d non -
participants . I t ma y exist prio r to th e use of force . Tha t conditio n which 
result s from th e design of th e partie s to th e conflic t is usally accompanie d 
by th e commissio n of act s of violence . Fro m thi s circumstanc e it ha s perhap s 
been natura l to infer tha t th e bar e commissio n of such acts , especiall y when 
participate d in by bot h of th e countrie s at varianc e suffices to brin g int o 
bein g a Stat e of war, an d tha t such a stat ě is a necessar y consequenc e of 
th e factua l Situation . Th e member s of th e internationa l societ y do not , 
however , appea r to ac t strictl y upo n such a theory. " 

Hyd e verkenn t nicht , da ß der traditionell e Kriegsbegriff, de r erfordert , da ß 
wenigsten s eine r de r kämpfende n Staate n den Kamp f als Krie g bezeichnet , 
dan n zu Schwierigkeite n führe n kann , wenn keine r der Kämpfende n diesen 
Willen äußert , wie in dem 1931 beginnende n chinesisch-japanische n Konflikt . 
E r zieh t darau s aber nich t de n Schluß , daß ein von den beteiligte n Natio -
ne n nich t als Krie g bezeichnete r Waffenkamp f scho n heut e Krie g sei, son-
der n mein t nur , daß die Völkergemeinschaf t schließlic h daz u komme n müsse , 
eine n solche n Waffenkamp f als Krie g zu bezeichnen : 

„. . . . th e internationa l societ y ma y be expecte d ultimatel y to regar d all 

Deutsche n Reiche s träten , ein autonome s Protektora t seien und als solches sich 
selbst verwalten sollten . Jedoc h bald danac h wurde am 23. Jun i 1939 ein von 
Hitler , Fric k und dem Angeklagten Lammer s unterzeichnete r Erlaß herausgegeben , 
in dem u.a . bestimm t wurde: 1) De r Reichsprotekto r kann durc h Verordnun g das 
autonom e Rech t ändern , soweit das gemeinsam e Interess e es erfordert . 2) Bei Ge -
fahr im Verzuge kann der Reichsprotekto r Rechtsvorschrifte n jeder Art erlassen. " 
Diese Feststellunge n hinder n das Gerich t aber nicht , in der oben zitierte n spätere n 
Stelle seines Urteil s sich vorbehaltlo s der These des IM T von einem angeblich 
seit dem 16. 3. 1939 bestehende n völkerrechtliche n Protektoratsverhältni s zwischen 
Deutschlan d und der Tschechoslowake i anzuschließen . 

65 Charle s Chene y Hyde , Internationa l Law, chiefly as interpretc d and applied by the 
Unite d States . Vol. 3. second revised edition , S. 1686/87 . 
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international armed conflicts of substantial dimensions in which the contes-
tants proceed to achieve their objectives by the sword, as within a single 
category. In a word, the character of the acts committed rather than the 
design of the actors should, and probably will be, regarded as decisive of 
the legal result. The vast conflict between China and Japan that was initiated 
in the summer of 1937, reveals the unrealistic aspect of a different ap-
proach66." 

Außer dieser Korrektur, die verständlich erscheint, weil in einem solchen 
Fall das Wesensmerkmal des Krieges, die „vis mutua", die „vi armorum conten-
tio" vorliegt und es ein Mißbrauch ihrer Rechte ist, wenn zwei Staaten 
übereinkommen, den Zustand gegenseitiger Gewaltanwendung größeren 
Ausmaßes, für den der Kriegsbegriff geschaffen ist, nicht Krieg zu nennen, 
hat Hyde an dem geltenden Kriegsbegriff nichts zu beanstanden. Der Ge-
danke, daß eine occupatio pacifica, die mit der wenn auch erzwungenen 
Zustimmung der Regierung des besetzten Staates erfolgt ist, einen Kriegs-
zustand hervorrufen könne, liegt ihm völlig fern, wie sich aus den von 
ihm in dem Abschnitt seines Lehrbuchs über den „Commencement of War" 
angeführten vier Gründen ergibt, die allein einen Kriegszustand hervor-
rufen können: 

„. . . . the commission of hostile acts by one country directed against 
another with the design of making war upon it." 

„: . . . any unequivocal act on the part of the government of a State, 
indicating that it regards the conduct of another, whether or not deerned 
by the latter to produce such an effect, as having brought into being a 
condition of war67." 
„. . . non-compliance with an ultimatum containing a declaration or clear 
warning that war will ensue in the event of failure of the respondent State 
to yield to demands made upon it within a specified time." 

„. . . . a declaration of war68." 
Also ein „hostile act", wie ein Einmarsch in ein fremdes Land, ist kein 

Krieg, außer wenn er erfolgt „with the design of making war upon it". Er 
kann, auch wenn er nicht in der Absicht, Krieg zu führen, erfolgt, zum 
Krieg werden „by any unequivocal act on the part of the government of 
a State, indicating that it regards the conduct of another . . . as having 
brought into being a condition of war". 

Der von Hyde geschilderte herkömmliche Kriegsbegriff der Doktrin liegt 
auch, der Staatenpraxis zu Grunde und gilt dort auch für das Kriegsverhü-
tungsrecht, wenn die Verträge nicht etwa eine allgemeine Verpflichtung 
enthalten, „Angriffsakte" etc. zu unterlassen, sondern nur die ausdrück-
liche Verpflichtung, keinen „Krieg" zu führen. 

Daß die Erklärung der Vertragsschließenden im Art. 1 des Kellogg-Pakts 

66 Hyde 1688. 
67 Hyde 1693. 
68 Hyde 1694. 
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vom 27. August 1928, „that they condemn recourse to war for the Solution 
of international controversies and renounce it as an instrument of natio-
nal policy" nicht einen generellen Verzicht auf militärische Gewaltanwen-
dung einschließt, ergibt sich aus der Ablehnung des von der französischen 
Regierung in ihrem Gegenentwurf gemachten Vorschlags, dem Verzicht 
auf das „recourse to war" (recourir ä la guerre) den Satz hinzuzufügen: 

„Elles s'engagent dans ces termes ä ne se livrer l'une contre l'autre 
ä aucune attaque ou invasion." 

Die sowjetische Note an den französischen Botschafter vom 31. August 
1928 über die Annahme des Kellogg-Paktes durch Rußland bringt klar zum 
Ausdruck, daß diese Ablehnung den Sinn hatte, die Verpflichtung, nicht zum 
Kriege zu schreiten, auf Kriege im Sinne allgemeinen Völkerrechts zu be-
schränken. 

„. . . 6 . . . . According to the Soviet Government wars must be forbidden 
not only in the juridical and formal construction of the world (that is to 
say, supposing the ,declaration of war', etc.) but also military actions such 
as, for instance, interference, blockade, military oceupation of foreign 
territories, of foreign ports, etc. The history of these last few years knows 
of quite a number of military actions of that kind which have brought 
upon peoples awful calamities. The Soviet Republics themselves have been 
attacked in that way and at the present time the huge Chinese people are 
suffering such attacks." 

Dieser sowjetischen Kritik des Art. 1 des Kellogg-Paktes ist damals 
weder von der französischen Regierung noch von derjenigen der Vereinig-
ten Staaten widersprochen worden. Es findet sich in dem veröffentlichten 
Notenwechsel über den Abschluß des Kellogg-Paktes kein Wort, das den 
Kriegsverzicht mit einem Verzicht auf jede Angriffshandlung gleichsetzt. 
Daß sämtliche Signatare des Kellogg-Paktes sich des Unterschiedes zwischen 
Krieg einerseits und Angriff oder Invasion andererseits voll bewußt waren, 
folgt auch schon daraus, daß der 1928 allgemein bekannte Artikel 2 des 
zwischen Deutschland, Belgien, Frankreich, Großbritannien und Italien abge-
schlossenen Westpakts der Locarno-Verträge vom 16. Oktober 1925: ,,L' 
Allemagne et la Belgique et de méme l'Allemagne et la France s'engagent 
reciproquement ä ne se livrer de part et d'autre ä aucune attaque ou invasion 
et á ne recourir de part et d'autre en aueun cas ä la guerre." erkennen läßt, 
daß Krieg und Angriff oder Invasion keine identischen Begriffe sind. 

In diesem Sinne ist der Art. 1 des Kellogg-Paktes auch in der Praxis aus-
gelegt worden. So z. B. im chinesisch-japanischen Konflikt, der jahrelang 
trotz des Vorliegens der vis mutua in massivster Form nicht als „Krieg" 
im Sinne des Art. 1 des Kellogg-Paktes angesehen wurde, weil Japan so-
wohl wie China ihre Feindseligkeiten nicht als Krieg bezeichneten. Auch 
das am 25. Februar 1932 dem Völkerbund mitgeteilte Schreiben des Staats-
sekretärs Stimson über die Lage in der Mandschurei und ihre Unvereinbar-
keit mit dem Neunmächtevertrag vom 6. Februar 1922 und dem Kellogg-
Pakt vermied es, den chinesisch-japanischen Konflikt für einen durch den 
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Kellogg-Pak t verbotene n „Krieg " zu erklären , sonder n hiel t offensichtlic h 
nu r ein e Verletzun g des Art . 2 des Kellogg-Pakte s durc h Japa n für gegeben, 
da Japa n seine Streitigkeite n mi t Chin a nich t „by pacific means " gelöst habe . 

Scho n vor dem Abschluß des Kellogg-Pakte s von 1928 hatte n die Mit -
glieder des Völkerbunde s in de r Völkerbundsatzun g die Verpflichtun g über -
nommen , in bestimmte n im Art . 12, 13 un d 15 aufgezählte n Fälle n „no t 
to resor t to war". D a in den Wilsonsche n Entwürfe n de r Völkerbundsat -
zun g stat t von eine r solche n Verpflichtun g von de r Verpflichtun g „no t to 
resor t to arme d force " die Red e gewesen war, so ha t ma n es zunächs t für 
möglic h erklärt , in de r Verpflichtun g „no t to resor t to war" ein e Verpflich-
tun g zu r Unterlassun g aller Angriffsakte zu sehen . Doc h ha t sich die 
Praxi s der Völkerbundorgan e allmählic h eindeuti g dafür entschieden , diese 
Verpflichtunge n en g im Sinn e des herkömmliche n Kriegsbegriffes auszu -
legen un d zwar insbesonder e deshalb , u m klar e Voraussetzunge n für die 
Entstehun g de r Verpflichtunge n der Völkerbundsmitgliede r zu r gegenseiti -
gen Beistandsleistun g des Art . 16 zu schaffen . 

Di e herrschend e Ansich t fand ihre n Niederschla g in dem bekannte n Be-
rich t des belgischen Senator s de Brouckěr e von 1926 an den Völkerbund -
ra t übe r die Anwendun g des Art . 16 de r Satzung . Es heiß t h i e r 6 9 : 

„. . . . pou r qu'u n Eta t soit considér é comm e ayan t recour u ä la guerr e 
. . . . deu x condition s . . . . son t nécessaires : 1. Qu'u n Eta t ait accompl i un 
act e de guerr e contr e un aut re ; 2. Qu e ce dernie r ait considér é 1'état de 
guerr e comm e établi. " 

Es schein t nich t erforderlich , aus de r Füll e amtliche r Äußerunge n des Völ-
kerbunde s un d de r bis 1945 fast einhellige n Meinun g der Literatu r zu 
dieser Frag e noc h weiteres^ Materia l anzuführen . Es ma g die Erwähnun g 
genügen , da ß in dem chinesisch-japanische n Konflik t de r Art . 16 de r Völ-
kerbundsatzun g nich t angewende t worde n ist, weil seine Voraussetzunge n 
nich t als gegeben angesehe n wurden . Noc h viel weniger ist bei de r 
italienische n Invasio n Korfu s 1921 un d der griechische n Invasio n Bul-
garien s 1925 vom Völkerbundra t behaupte t worden , da ß Italie n un d Grie -
chenlan d durc h diese Invasione n „zu m Krieg e geschrit ten" , seien . 

Die durch den Einmarsch geschaffene Völkerrechtslage. Di e in Wider -
spruc h zu zahlreiche n andere n Stellen des IMTurtei l s stehende , von eini -
gen Militärtribunale n abgelehnt e Neurathstell e des IMTurteils , nac h der 
u . U . Kriegsverbreche n strict o sensu im Fall e eine r occupati o pacifica be-
gangen werde n können , da die Haage r Landkriegsordnun g als solch e in dem 
ohn e Krie g besetzte n Gebie t anwendba r sei, ist nich t nu r wie bereit s be-
t o n t 7 0 mi t de r Londo n Charte r un d den Grundsätze n der Logik unverein -
bar , sonder n finde t auc h in dem Völkerrech t keinerle i Stütze . 

i9 Société des Nations , Document s de la Commissio n préparatoir e de la Conferenc e 
du Désarmement , Série III , S. 101. 

» Siehe S. 310 ff. 
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Schon ein kurze r Blick auf die Präambe l des Haage r Abkommen s vom 18. 
Oktobe r 1907 zeigt, daß die Haage r Lartdkriegsordnun g nu r für den Fal l 
des „Krieges " im oben entwickelte n Sinne gilt: 

„Considéran t que tou t en recherchan t les moyen s de sauvegarder le 
Paix et de préveni r les conflit s arme s entr e les natioň s il import e de se 
préoccupe r égalemen t du cas oü l'appe l aux arme s serait amen é par des 
évěnement s que leur sollicitud e n'aurai t pu détourner . 

Animés du désir de servir encoré , dan s cett e hypotěse extréme , les interét s 
de 1'humanit é  

Selon les vues des Haute s Partie s contractantes , ces dispositions , don t la 
rédactio n a été inspirée par le désir de diminue r les mau x de ;la guerre , 
autan t que les nécessité s militaire s le permettent , sont destinee s ä servir 
de regle generale de conduit e aux belligérant s dans leur rapport s entr e eux 
et avec les population s . . ." 
Auch die Kapitelüberschrifte n der Landkriegsordnun g beweisen das gleiche: 
Sectio n 1 Des belligérant s 

Chapitr e 1 De la qualit é de belligéran t 
Chapitr e 2 Des prisonnier s de guerre 
Chapitr e 3 Des malade s et des blessés. 

Section 2 Des hostilité s 
Chapitr e 1 Des moyen s de nuir e ä l'ennemi , des siěges et des bombar -

dement s 
Chapitr e 2 Des espions 
Chapitr e 3 Des parlementaire s 
Chapitr e 4 Des capitulation s 
Chapitr e 5 De l'armistic e 

Sectio n 3 De l'autorit e militair e sur le territoir e de 1' Eta t ennemi . 
Wenn hier in Sectio n 3 das besetzte Gebie t als „territoir e de 1' Eta t 

ennemi " bezeichne t wird, wird das Bestehen eines Krieges im Rechtssinn e 
vorausgesetzt . Die Haage r Landkriegsordnun g regelt somit nu r die occu-
patio bellica, oder die „belligeren t oceupation " d. h. die militärisch e Be-
setzun g währen d eines Krieges. 

Angesichts des klaren Wortlaut s der Haage r Landkriegsordnun g ist 
kaum jemals von wissenschaftliche r Seite eine ander e Überzeugun g ver-
trete n worden . Stat t andere r sei Hydes einleitende r Satz über die occupati o 
bellica zitiert : 

„Belligeren t Oceupation . 
§ 688. Natur e and Effect. In a broad sense any oceupatio n and contro l of 
foreign territor y by the arme d forces of a Stat e engaged in war constitute s 
a belligerent oceupation . I t may follow on the heels, and be the direc t con -
sequenc e of invasion , or it may be the result of agreement 71." 

Hierbe i versteht Hyde übrigens unte r „invasion " nich t einen militärische n 
Einmarsc h in ein fremdes Land , der von der einrückende n Mach t nich t als 

7 1 Hyde 1876. 
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Beginn eine s Kriege s aufgefaßt wird un d deshal b den Friedenszustan d be-
stehe n läßt , falls nich t das fremd e Lan d seinerseit s den Kriegszustan d durc h 
Widerstandsleistun g ode r Kriegserklärun g herbeiführt , sonder n nu r das 
Durchstreife n des feindliche n Lande s währen d eine s Kriege s mi t schwache n 
fliegenden Kolonnen , da s dem einrückende n Kriegführende n nich t ein e 
hinreichend e tatsächlich e Kontroll e übe r das durchstreift e feindlich e Ge -
biet verschafft 7 2. Auch bei „Agreement " ist nu r an eine Vereinbarun g 
zwischen děn Kriegführende n währen d des Krieges , also an eine n Waffen-
stillstan d ode r an eine Kapitulation , in dene n sich de r ein e Tei l zu r Räu -
mun g von Staatsgebie t verpflichtet , gedacht . 

Hyd e begnüg t sich abe r nich t damit , die Anwendbarkei t der Haage r Land -
kriegsordnun g auf die Okkupatio n währen d eine s Kriege s (occupati o bel-
lica ode r belligeren t oceupation ) zu beschränken , sonder n er engt ihr e An-
wendbarkei t noc h weite r ein , inde m er betont , da ß ihr e Bestimmunge n 
nich t auf alle „belligeren t occupations " zugeschnitte n seien , sonder n nu r 
auf diejenige , die nac h Überwindun g feindliche n Widerstande s erfolgt : 

„ . . . . T h e mos t commo n form of belligeren t oceupatio n is tha t stage of 
militar y Operation s which is institute d by on e invadin g force in an y par t 
of an enemy' s territory , when tha t force ha s overcom e unsuccessfu l resist-
anc e an d establishe d ha s own militar y authorit y therein . I t is to thi s generá l 
Situatio n tha t th e Regulation s (Article s XLII—LVI) , annexe d to th e Hagu e 
Conventio n of 1907 Respectin g th e Laws an d Custom s of War on Lan d are 
addressed 7 3." 

Es ist in dieser Auffassung Hyde s scho n im Kei m die Lehr e enthalten , 
da ß die Bestimmunge n de r Haage r Landkriegsordnun g in dem von den 
Alliierten besetzte n Deutsche n Reic h nac h der bedingungslose n Kapitula -
tio n de r deutsche n Wehrmach t kein e Anwendun g meh r finden könnten , 
dere n beide n Varianten 7 4 gemeinsa m ist, da ß sie als von eine r Selbstver-
ständlichkei t von der Voraussetzun g ausgehen , die Vorschrifte n de r Haage r 
Landkriegsordnun g übe r die militärisch e Besetzun g gelten nu r für mili -

72 Hyde 1878. „ . . . . Accordin g to the War Departemen t Rules of Land Warf are of 
1940, . . . . invasion is not necessarily oceupation , althoug h precedin g it and 
frequentl y eoineidin g with it; . . . an invader may push rapidly throug h a large 
portio n of enem y territor y withou t establishin g tha t effective contro l which is 
essentia l to the statu s of oceupation . He may, it is declared , send small raidin g 
partie s or flying columns , reconnoiterin g detachments , etc. , into or throug h a 
distric t where they may be temporaril y located , and exercise control , yet when 
they pass on, it canno t be said tha t such distric t is unde r his militar y oceupation. " 

7 3 Hyde 1877/78 . 
74 Beendigun g des Kriegszustande s durc h Deutschland s Auslöschun g als Staat infolge 

der bedingungslose n Kapitulation : Kelsen A. L., Vol. 39 (1945) 518. Unterwerfun g 
(subjugation ) Deutschland s mittel s der bedingungslose n Kapitulation , und dami t 
Außerkrafttrete n der auf einen noch nich t entschiedene n Krieg zugeschnittene n 
Haage r Landkriegsordnung : Fried , A. J., Vol. 40 (1946) 327; Freeman , A. J., Vol. 41 
(1947) 605. Erstere r Variant e haben sich u. a. angeschlossen : Wright, Schick, 
Schwarzenberger , Virally; letztere r Variante : Sauser Hall , Guggenheim , Oppen -
heim-Lauterpacht , Jennings , Schwelb, Jessup, Potter . 
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tärische Besetzungen während eines Kriegszustandes. Sie enthalten also 
implicite eine klare Ablehnung der Neurathstelle des IMT, die ja behauptet 
hatte, die Regeln der Haager Landkriegsordnung seien auch auf die unter 
militärischem Druck erfolgten occupationes pacificae anwendbar. Es kann 
in diesem Zusammenhang dahingestellt bleiben, ob die mehrfach von ober-
sten alliierten amtlichen Stellen vertretene These, die Haager Landkriegs-
ordnung fände in Deutschland nach dem 8. Mai 1945 keine Anwendung 
mehr, richtig ist. Wichtig ist nur, daß der — allerdings selbstverständliche 
und bis zum zweiten Weltkrieg niemals bestrittene — Ausgangspunkt 
dieser These, eine „belligerent oceupation" sei nur die im Laufe eines Krie-
ges vorgenommene Besetzung und das Kriegsrecht gelte deshalb nicht 
für occupationes pacificae, zur Vertiefung der Einsicht in das Wesen der 
occupatio bellica beigetragen und einzelne amerikanische Militärtribunale 
veranlaßt hat, die rechtsirrige, übrigens im vollen Widerspruch zum übri-
gen Urteil des IMT stehende Rechtsauffassung des IMT in der Neurath-
stelle abzulehnen. 

Da die Anklagebehörde im Wilhelmstraßenprozeß in ihrem „Prosecution 
Brief on the General Principles of Law (Plunder and Spoliation)75" sich auf 
Hydes Ausführungen über die „Belligerent Oceupation" berufen hat, um 
nachzuweisen, daß die Haager Landkriegsordnung als solche direkt auf 
occupationes pacificae Anwendung finde, sei kurz zu der in diesem Prose-
cution Brief Zitierten Stelle Hydes „A different Situation arises when terri-
tory occupied by a belligerent belongs to a State which is not its enemy, 
and which, regardless of the relationships of that State to the war as a 
belligerent or neutral, is far from yielding consent to the oceupation. In 
such case the oecupant may be expected to claim that the area concerned 
is to be assimilated to enemy territory, and Opposition on the part of the 
territorial sovereign to Opposition by an enemy. Apart from the question 
concerning the propriety of the oceupation, which must be dealt with as a 
case of intervention and tested according to the law applicable thereto, it 
is believed that the rights and obligations of the oecupant as such may 
be generally tested by what the Hague Regulations of 1907 prescribe." 
und den daran geknüpften Kommentar „Thus, when the Japanese troops 
occupied parts of Manchuria in the cause of the Russo-Japanese war 
of 1904—1905 the oceupation was a belligerent oceupation governed 
by the newly enacted Hague Conventions although Japan was not at war with 
China. The laws compelling respect for property were regarded as 
applicable (Takahashi, International Law as applied in the Russo-Ja-
panese War, Tokyo 1908, pp. 250/52." kritisch Stellung genommen. Als 
in dem hier behandelten Fall der während eines Krieges erfolgten 
Vertreibung des Kriegsgegners aus einem von diesem besetzten Ge-
bietsteil eines dritten Staates, der nicht am Kriege teilnimmt, ist die ur-
sprüngliche Besetzung des Gebietes des dritten Staates durch einen der beiden 

73 Amtlicher deutscher Text S. 15. 
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Kriegsführenden, sei es, daß sie vor dem Kriege erfolgt, wie etwa die Besetzung 
der Mandschurei durch die Russen, oder erst während des Krieges, wie etwa 
die Besetzung Salonikis durch die Alliierten 1917, eine occupatio pacifica, 
auf die die Haager Landkriegsordnung keine Anwendung findet. Dagegen 
sprechen viele Gründe dafür, die zweite Besetzung durch den Gegner nach 
Vertreibung des Erstbesetzenden jedenfalls solange als occupatio bellica 
zu behandeln, als Kampfhandlungen in der Nähe dieses Gebietes noch 
stattfinden, denn der Gegner des erstbesetzenden Staates hat dieses Gebiet 
nicht dem dritten Staat abgenommen, sondern einem Kriegführenden, der 
es durch seine Besetzung de facto zum Feindgebiet gemacht hatte. Solange 
die Kampfhandlungen andauern und die Wiederbesetzung durch den erst-
besetzenden Staat möglich ist, etwa weil der dritte Staat sich diesem ge-
genüber verpflichtet hat, die Besetzung zu dulden, oder zu schwach ist, 
sich diesem gegenüber in dem Besitz zu behaupten, falls der gegnerische 
Staat ihm den Besitz einräumen sollte, haben für letzteren die militärischen 
Notwendigkeiten den Vorrang vor anderen Erwägungen, und es rechtfer-
tigt sich, das Kriegsrecht anzuwenden, obwohl die Haager Landkriegsord-
nung nur von der Besetzung eines „territoire de l'etat ennemi" spricht. 

Es' handelt sich hier um einen Grenzfall zwischen einer erweiternden 
Auslegung, die den wirklichen, im Gesetz oder Staatsvertrag nur unvoll-
kommen zum Ausdruck gekommenen Willen des Gesetzgebers oder der 
Vertragsteile klarstellt, und einer Analogie, die die Rechtsregel auf einen 
vom Gesetzgeber oder den Vertragschließenden zweifellos nicht mitum-
faßten Fall wegen seiner Ähnlichkeit erstreckt. Daraus ergibt sich auch 
die Zurückhaltung Hydes, der nur davon spricht, daß in einem 
solchen Fall die Rechte und Pflichten des Besetzenden „may be generally 
tested by what the Hague Regulations prescribe". Ganz ähnlich drückt sich 
übrigens Takahashi in der zitierten Stelle aus. 

Die Analyse des von Hyde und Takahashi behandelten Falles ergibt hier-
nach genau das Gegenteil von dem, was er beweisen soll. Weit entfernt 
davon zu beweisen, daß die Haager Landkriegsordnung allgemein auch für 
die Fälle militärisch erzwungener occupationes pacificae gilt, beweist er 
vielmehr, daß die Wissenschaft nur zögernd die Anwendbarkeit einzelner 
Regeln der Haager Landkriegsordnung auf einen Fall der occupatio bellica 
bejaht hat, der durch eine zu scharfe Formulierung der Landkriegsordnung: 
„territoire de 1' Etat ennemi" statt „territoire ennemi" nicht mitumfaßt zu 
sein schien. Wenn überhaupt aus einem Vergleich dieser Vorgänge mit dem 
deutschen Einmarsch in die Tschechoslowakei Schlüsse gezogen werden können, 
so doch wohl nur der: Conclusio unius exclusio alterius. Hier haben wir 
es mit einer innerhalb des Systems des Kriegsrechts bleibenden Ausdeutung 
eines von den Vertragschließenden in einer ihrem wahren Willen nicht 
entsprechenden Schroffheit formulierten Begriffes zu tun, während es sich 
bei der Neurathstelle um die Erstreckung des Kriegsrechts auf Rechtsver-
hältnisse eines Friedenszustandes handelt. Im ersteren Fall könnte deshalb 
trotz gewisser Bedenken in der Außerachtlassung des von Theorie und 
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Praxis ausdehnend ausgelegten Kriegsrechtssatzes eine „violation of the 
laws and customs of war" gesehen werden, im letzteren Fall wäre die Außer-
achtlassung eines durch Übertragung der Rechtssätze der Haager Land-
kriegsordnung auf Friedensverhältnisse gewonnenen Rechtssatzes niemals 
ein .Knegiverbrechen und unterläge auch dann nicht der Gerichtsbarkeit der 
Militärtribunale, wenn nachgewiesen würde, daß für die Übertretung eines 
solchen Rechtssatzes nicht nur die Staaten hafteten, sondern auch Einzel-
personen strafrechtlich verantwortlich wären. 

Es bleibt noch zu untersuchen, ob der von der Anklagebehörde im Wil-
helmstraßenprozeß in dem oben genannten Prosecution Brief und von dem 
Richter Wilkins in seiner Dissenting Opinion zum Krupp-Prozeß behauptete 
Völkergewohnheitssatz des Fne^enivölkerrechts, der auf occupationes paci-
ficae oder Einzelfälle derselben die Haager Landkriegsordnung analog an-
wenden soll, überhaupt existiert. Da Äußerungen der Staatenpraxis76 und 
Schiedsurteile77 hierüber nicht zu bestehen scheinen, so hätten die Ver-
treter eines solchen Satzes sich zum mindesten auf eine communis opinio 
doctorum, auf die „doctrine des publicistes les plus qualifiés" im Sinne des 
Art. 38 des Statuts des International Court of Justice der Uno stützen müs-
sen. Eine solche liegt aber nicht vor7 8 und kann durch die folgende übrigens 
stark verklausulierte Erklärung Quincy Wrights, der einzigen von der An-
klage und Richter Wilkins angeführten Autorität, trotz des internationalen 
Ansehens dieses Gelehrten nicht aufgewogen werden: 

76 Das amerikanische „Manual of Military Government" FM 27 — 5 par 7 sagt aus-
drücklich: „the Hague Rules apply legally only to enemy territory." 

77 In der Auflage 1948 Oppenheim-Lauterpacht Vol II, S. 346, Anm. 1 wird gesagt: 
„the principles relating to oceupation of enemy territory have in a number of 
cases been held applicable to territory provisionaliy occupied by virtue of the 
„Treaty of Peace" unter Aufführung von 2 Entscheidungen belgischer Militär-
gerichte und einer Entscheidung des Reichsgerichts in Strafsachen RG St 54/141. 
Alle drei Entscheidungen betreffen die sowohl für die occupatio bellica wie die 
occupatio pacifica von der Theorie grundsätzlich angenommene Gerichtsbarkeit 
der Besatzungsmacht bei Delikten der Bewohner gegen die Sicherheit der Be-
satzungstruppen, worauf in zweien der genannten Entscheidungen hingewiesen wird. 
Als Beweis für die Anwendbarkeit der Haager Landkriegsordnung als solcher auf 
occupationes pacificae sind die Entscheidungen also nicht geeignet. 

78 Sympher zählt folgende Autoren auf, die die Anwendbarkeit des Kriegsrechts auf 
friedliche Besetzungen ausdrücklich verneinen: Robin: Des oecupations militaires en 
dehors des oecupations de guerre. 1913, S. 13; J. A. G. S., The Judge Advocate Ge-
nerale School. Law of Belligerent Oecupations. 1944, S. 17; Cybichowski: Das völ-
kerrechtliche Okkupationsrecht in Zf. Völkerrecht Bd. 18, S. 305; Brüel: Militärische 
Besetzung Z. Ö. R. Bd. 21, S. 145 f.; Sauser Hall: L'occupation de l'Allemagne par 
les puissances alliées. Schweizer Jahrbuch für Int. Recht 3 (1946) 9 ff., 13 ff.; Uhler: 
Der völkerrechtliche Schutz der Bevölkerung des besetzten Gebietes gegen Maß-
nahmen der Okkupationsmacht. 1949, S. 51; Heyland: Die Rechtsstellung der be-
setzten Rheinlande. Hdb. des VR, 1923. Ed. III, S. 22 f., 34, 42, 68; Hamann: Die 
Besetzung von fremdem Staatsgebiet außer dem Kriege. 1925, S. 33; Widmer: Der 
Zwang im Völkerrecht. 1936, S. 61; Schlochauer: Zur Frage eines Besatzungs-
statuts für Deutschland Archiv VöR 1 (1948) 207; Schoenborn: Die Besetzung 
von Vera Cruz. 1914, S. 26; Mérignhac: Traité de Droit International 3 (1912) 133. 
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„Furthermor e th e law of war ha s been held to apply to interventions , 
invasions , aggressions, an d othe r uses of arme d fórce in foreign territor y 
even when ther e is n o stat ě of war 9 9 . Consequentl y th e Tribuna l migh t 
have foun d tha t som e of th e act s before tha t dát e were war crime s or 
crime s against humanit y in th e sense of th e Charter . It s refusal to do so 
seems to have manifeste d its prevailin g dispositio n to give th e defendant s 
th e benefi t of an y doubt . ([Anm . 99:] „G . G . Wilson Internationa l Law 
St. Pau l 1939 (3 rd Ed) , p . 41 ; Q. Wright , Th e Bombardmen t of Damascus , 
thi s Journa l Vol. 20 (1926) 270; Harvar d Researc h Aggression Art . 14 
thi s Journa l Vol. 33 (1939) Supplemen t 905) 7 9" 

Di e von Wright in dieser Anmerkun g gegebenen Belegstellen sind überdie s 
wenig aufschlußreich . Wilson behandel t lediglich den Fal l des „arme d con -
flict", also nich t den der occupati o pacifica , un d de r Artike l von Quinc y 
Wright „Th e Bombardmen t of Damascus " erörter t im Anschlu ß an die Be-
schießun g in die Händ e syrischer Aufständische r gefallener Stadtteil e von 
Damasku s durc h französisch e Truppe n die Frage , von welche m Augen-
blick an Aufständisch e als „Kriegführende " mi t de r Wirkun g gelten , da ß 
zwischen ihne n un d de r legitime n Regierun g Kriegsrech t angewende t wer-
den muß . E r betrifft also de n Bürgerkrieg , eine n Waffenkampf , de r sich, 
wenn er ein größere s Ausmaß erreicht , von eine m echte n Krie g nu r dadurc h 
unterscheidet , da ß das ein e de r im Kamp f befindliche n Subjekt e noc h nich t 
als Völkerrechtssubjek t anerkann t ist. Da ß dieser Fal l mi t eine r Invasion , 
de r infolge eine s erzwungene n Vertrages mi t de r Staatsführun g des be-
setzte n Staate s kein Widerstan d geleistet wird, nicht s zu tu n ha t un d in-
folgedessen für Rückschlüss e auf die Rechtslag e in eine m auf solch e Weise 
besetzte n Gebie t nich t verwende t werde n kann , ist klar . Ebens o unergiebi g 
ist Art . 14 de r Draf t Conventio n on Right s an d Dutie s of State s in Case of 
Aggression von 1939 de r Researc h of Internationa l Law, ein Draft , de r in 
seine r Vorbemerkun g ausdrücklic h als ein Vorschla g de lege ferend a be-
zeichne t wurde , de r auf starke n Widerspruc h gestoße n sei. Di e Draf t Con -
vention , die in eine m bewaffnete n Konflik t zwischen eine m Aggressor un d 
seine m Gegne r die Rechtsstellun g dritte r Staate n regeln will, die als „code -
fendin g states " un d „supportin g states " dem Aggressor gegenübe r an nicht -
humanitär e Regeln des Kriegs- un d Neutralitätsrecht s nich t meh r gebun -
den sein sollen , setzt aber gerad e voraus , daß das Aggressionsopfer als 
„defendin g State " Widerstan d leistet , betrifft also den Fal l eine r Invasion , der 
sich das Aggressionsopfer auf Grun d eine s erzwungene n Vertrages fügt, 
überhaup t nicht . 

Die völkerrechtliche Bedeutung des Protektoratserlasses. Z u der von dem 
I M T erörterte n Frage , ob der Protektoratserla ß als ein e dem Völkerrech t 
entsprechend e Äußerun g des Einverleibungswillen s des einverleibende n Staa -
tes Deutschlan d anzusehe n ist ode r nicht , sei folgendes bemerkt : 

79 Th e Law of the Nurember g Trial . A. J. Nr . 41 (1947) 61. 
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Die Totalzessio n — um eine solche und nich t um eine Totalannexio n 
handel t es sich, da die Einverleibun g mit Zustimmun g des einverleibte n 
Staate s auf Grun d des Hitler-Hachaabkommen s erfolgte — besteh t in der 
Erstreckun g der Gebietshohei t des einverleibende n Staate s auf das gesamte 
Staatsgebie t des einzuverleibende n Staates , eine Erstreckung , die entwede r 
durc h eine ausdrücklich e Erklärun g oder stillschweigend im Wege schritt -
weisen Vorgehens erfolgen kann . De r Inkorporationswill e des inkorporie -
rende n Staates , das inkorporiert e Gebie t als sich zugehöri g zu besitzen , 
brauch t nich t darau f gerichte t zu sein, das inkorporiert e Gebie t als Provin z 
in jeder Beziehun g seinem übrigen Staatsgebie t staatsrechtlic h gleichzustel -
len. Es genügt, daß dem inkorporierte n Gebie t der Statu s eines autonome n 
Gebiete s oder , falls der inkorporierend e Staa t ein Bundesstaa t ist, der 
Statu s eines Gliedstaate s des Bundesstaate s gegeben wird, denn entschei -
dend ist allein, ob das inkorporiert e Gebie t als Tei l des Gesamtstaate s 
diesem gegenüber nich t meh r völkerrechtlic h gleichgeordnet , sonder n staats-
rechtlic h Mwčergeordne t ist, wodurc h eine Weitergeltun g der völkerrecht -
lichen Regeln über die occupati o pacifica oder bellica in dem inkorporierte n 
Gebie t entfällt . Auch die Herstellun g einer ííaaíírechtliche n — im Gegen -
satz zu einer vöZ&errechtliche n — Staatenverbindun g zwischen inkorporie -
rende n und inkorporierte n Staat hat •— zumindesten s im Verhältni s zwischen 
der inkorporierende n und der inkorporierte n Macht , auf das es hier allein 
ankomm t — die völkerrechtliche n Wirkungen einer Totalzessio n oder 
-annexion . 

Es ist demnac h zu untersuchen , ob es sich bei der Errichtun g des Protek -
torat s Böhme n und Mähre n „u m die Herstellun g einer " völkerrechtliche n 
Staatenverbindun g zwischen Deutschlan d und der Tschechoslowake i handelt e 
oder ob der Protektoratserla ß eine staatsrechtlich e Staatenverbindun g zwi-
schen Deutschlan d und der Tschechoslowake i herstellt , also unte r Wahrun g 
der Identitä t der Tschechoslowake i eine Statusänderun g der letztere n aus 
einem souveräne n Staa t in eine staatsrechtlic h dem Deutsche n Reich un-
tergeordnet e Gebietseinhei t vorgenomme n hat oder schließlich , ob die 
Tschechoslowake i bei Errichtun g des Protektorat s als Staa t untergegange n 
ist und das „Protektora t Böhme n und Mähren " die originär e Schöpfun g einer 
neue n Gebietseinhei t darstellte , die mit Deutschlan d eine völkerrechtlich e 
oder staatsrechtlich e Staatenverbindun g einging. Entscheiden d für das Er-
gebnis dieser Untersuchun g kann nu r eine Analyse der tatsächliche n Vor-
gänge des 15. und 16. Mär z 1939 sein. 

In den Morgenstunde n des 15. Mär z 1939 wurde von dem tschechoslo -
wakischen Staatspräsidente n Hach a und dem tschechoslowakische n Außen-
ministe r Chvalkovsky einerseit s und dem deutsche n Staatsoberhaup t Hitle r 
und dem deutsche n Außenministe r Ribbentro p andererseit s ein Abkommen 80 

unterzeichnet , das, wie das IMTurtei l hervorhebt , „ein Abkomme n über 
die sofortige Einverleibun g des tschechische n Volkes in das deutsch e Reich " 
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war, weil in ihm der tschechische Staatspräsident nicht erklärt, daß er den 
tschechischen Staat unter deutschen Schutz stellt, sondern daß er „das 
Schicksal des tschechischen Volkes und Landes vertrauensvoll in die Hände 
des Führers des Deutschen Reiches legt". Diese Blankovollmacht, über das 
Schicksal des tschechischen Volkes und Landes (der Ausdruck: „Staat" 
wird nicht mehr verwendet) zu verfügen, wird von Hitler angenommen, 
der dann seinem Entschluß Ausdruck gibt, daß er das tschechische Volk 
(nicht den tschechoslowaksichen Staat) unter den Schutz des deutschen 
Reiches nehmen und ihm eine seiner Eigenart gemäße autonome Entwick-
lung seines völkischen Lebens gewährleisten wird. Mit anderen Worten: 
Hitler erklärt, daß er bereit sei, nach der Einverleibung der Tschechoslo-
wakei in Deutschland dem tschechischen Volk einseitig durch Reichsgesetz 
eine weitgehende Autonomie zu gewähren. Entsprechend diesem Entschluß 
ist auch verfahren worden, denn am gleichen Tage, am 15. März 1939, 
besetzten die deutschen Truppen die tschechischen Teile der Tschechoslowa-
kei und Hitler erließ eine Proklamation an das deutsche Volk81, in der 
Deutschland seine Auffassung klar zum Ausdruck bringt, daß der tsche-
choslowakische Staat untergegangen sei. Einen Tag später, am 16. März 
1939, ergeht der Erlaß über das „Protektorat Böhmen und Mähren", der von 
dem Reichsaußenminister von Prag aus im Auftrage des Führers im Rund-
funk verkündet und später allen auswärtigen Mächten notifiziert wird. 
Der Erlaß stellt in seiner Einleitung noch einmal fest, daß der tschecho-
slowakische Staat „nunmehr auch der tatsächlichen Auflösung verfallen" sei 
und verfügt dann die Einverleibung der tschechischen Teile der ehemaligen 
tschechoslowakischen Republik in das Deutsche Reich. Erst im Anschluß an 
die Inkorporationserklärung wird die Errichtung des Protektorats voll-
zogen. Der Art. 1 des Erlasses faßt beide Akte in folgenden Worten zusam-
men: „Die von den deutschen Truppen im März 1939 besetzten Landesteile 
der ehemaligen tschechoslowakischen Republik gehören von jetzt ab zum 
Gebiete des Großdeutschen Reiches und treten als Protektorat Böhmen 
und Mähren' unter deutschen Schutz." 

Aus dieser tatsächlichen Entwicklung ergibt sich, daß das Deutsche Reich 
die Tschechoslowakei für untergegangen hielt und daß es nich der Auffassung 
war, sie lebe etwa in Gestalt des Protektorats Böhmen und Mähren als ein 
in der völkerrechtlichen Staatenverbindung eines Protektorats mit Deutsch-
land verbundener souveräner Staat oder als ein in einer staatsrechtlichen 
Staatenverbindung mit Deutschland stehender nichtsouveräner Staat ähn-
lich wie die süddeutschen Staaten Bayern, Baden, Württemberg und Hessen 
nach ihrem Beitritt zum bismarckschen Deutschen Reich im Jahre 1870 
weiter. Deutschland schuf vielmehr durch den Erlaß vom 16. März 1939 
innerhalb seines Staatengebietes eine neue Gebietseinheit, die einen Teil 
Deutschlands bildete. Die neue Gebietseinheit, das „Protektorat Böhmen und 
Mähren", bildete auch mit Deutschland nicht eine völkerrechtliche Staaten-

81 IMT Doc. 050 — TC; RGBl. 1 (1939) 485. 
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Verbindung, sondern stand in einem staatsrechtlichen Abhängigkeitsver-
hältnis, das nur in einem losen politischen Sprachgebrauch als „Protektorat" 
bezeichnet werden konnte. 

Wie man auch immer die rechtliche Stellung des „Protektorats Böhmen 
und Mähren" wissenschaftlich einordnet, ob man es als neues Staatsge-
bilde nach Art eines Vasallenstaates oder nur als eine autonome Provinz 
bezeichnet, an der Stellung des Protektorats Zum Deutschen Reich wird 
durch eine solche Qualifizierung nichts geändert. Selbst wenn man soweit 
gehen würde, in der Errichtung des „Protektorats Böhmen und Mähren" die 
Schaffung eines neuen Staates zu sehen — obwohl das sehr zweifelhaft ist, 
denn die Regierung des Protektorats wurde von diesem nicht aus eigener 
Machtvollkommenheit gebildet, sondern bedurfte nach Art. 5 Abs. 3 des 
Erlasses der Bestätigung durch einen Reichsbeamten, den in Prag residieren-
den „Reichsprotektor" —, so bliebe die staatsrechtliche Unterordnung des 
„Protektorats Böhmen und Mähren" unter das Deutsche Reich bestehen. 
Seine Beziehungen zu diesem blieben staatsrechtlicher und nicht völker-
rechtlicher Natur. Seine Stellung wäre auch in diesem Fall nur mit der-
jenigen eines Staates in einem Bundesstaat zu vergleichen. Ein Staat inner-
halb der Vereinigten Staaten von Amerika, z. B. Texas, hat sicherlich eine 
weitergehende Selbständigkeit als' sie das „Protektorat Böhmen und Mäh-
ren" besaß, aber im Verhältnis zur Union ist er dieser ebenso untergeord-
net, wie es das Protektorat im Verhältnis zum Deutschen Reich war. Die 
Beziehungen eines Staates der USA zur Union werden nicht durch Verträge, 
sondern durch Unionsgesetze nach Maßgabe der Unionsverfassung geregelt, 
und zwar, weil der Staat nicht neben der Union steht, sondern einen Teil 
von ihr bildet. Noch weitergehender als die Rechte eines Staates der Ver-
einigten Staaten sind diejenigen eines Schweizer Kantons oder eines Einzel-
staates des Deutschen Reichs in der Zeit von 1871 bis 1919. Diese Staaten 
haben oder hatten in beschränktem Umfang ein Recht, mit ausländischen 
Staaten völkerrechtliche Verträge abzuschließen. Letztere hatten sogar das 
Recht, Gesandte zu entsenden und zu empfangen. Aber im Verhältnis zu der 
Schweiz oder zum Deutschen Reich in der Zeit von 1871 bis 1919 war der 
Kanton oder der deutsche Einzelstaat nicht gleichgeordnet, sondern unter-
geordnet. Die Beziehungen zwischen ihm und dem Bundesstaat wurden 
ebenso wie in den Vereinigten Staaten die Beziehungen zwischen einem Staat 
und der Union ausschließlich durch Verfassung und Gesetz geregelt. Für 
die Rechtsnatur der Beziehungen zwischen dem Deutschen Reich und dem 
Protektorat ist es auch gleichgültig, wenn der Erlaß vom 15. März 1939 
von „Auswärtigen Angelegenheiten" des Protektorats spricht (Artikel 6 Abs. 
1), oder wenn er dem Protektorat die Ernennung eines Vertreters bei der 
Reichsregierung mit der Amtsbezeichnung „Gesandter" gestattet (Art. 6 
Abs. 2). Unter „Auswärtigen Angelegenheiten" des Protektorats waren nur 
die Beziehungen zu dritten Staaten, nicht zum Deutschen Reich zu ver-
stehen, was sich u. a. aus dem Art. 6 Abs. 1 selbst ergibt, der als wichtig-
sten Fall der auswärtigen Angelegenheiten den „Schutz der Protektorats-
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angehörigen im Ausland" anführt, wobei unter den Begriff „Ausland" 
selbstverständlich nur das Gebiet fremder Staaten, nicht aber das Reichs-
gebiet fällt. Was den Vertreter des Protektorats in Berlin mit dem Titel 
Gesandter angeht, so war dieser kein Mitglied des diplomatischen Corps 
in Berlin, denn er war nicht bei dem Staatsoberhaupt, sondern bei der deut-
schen Regierung akkreditiert und hatte die Aufgabe, gegenüber den deut-
schen Ministerien den Standpunkt des Protektorats zu vertreten, nicht 
aber die Aufgabe, mit dem deutschen Auswärtigen Amt diplomatische Ver-
handlungen zu führen. Seine Stellung ähnelte also der der „Bundesratsbe-
vollmächtigten" der deutschen Länder von 1870 bis 1919, die zwar einzelne 
diplomatische Privilegien, genossen, aber keine diplomatischen Aufgaben 
hatten. 

Die oben geschilderte Rechtslage des „Protektorats Böhmen und Mähren" 
als einer innerhalb des deutschen Staatsgebietes ins Leben gerufenen neuen 
Gebietseinheit war so eindeutig, daß von allen fremden Staaten entspre-
chend dem klaren Wortlaut der deutschen Erklärungen die Ereignisse vom 
15. und 16. März 1939 als Einverleibung der Tschechoslowakei in Deutsch-
land aufgefaßt würden und nicht als die Begründung eines völkerrechtlichen 
Protektoratsverhältnisses mit der Tschechoslowakei. So erklärt z. B. der 
tschechoslowakische Gesandte in Paris, Osušky: „Es ergibt sich, daß die 
Tschechen und Slowaken als Nation weiterleben, obwohl die Tschechoslo-
wakei als Staat nicht mehr besteht." Ebenso spricht die Erklärung des ameri-
kanischen Unterstaatssekretärs Sumner Welles vom 21. März 193982 davon, 
daß die Vereinigten Staaten die Handlungen verurteilen, „die zum zeitwei-
ligen Verschwinden eines freien und unabhängigen Volkes geführt haben, 
mit dem das Volk der Vereinigten Staaten seit dem Tage, wo die tschecho-
slowakische Republik seine Unabhängigkeit erlangte, besonders enge und 
freundschaftliche Beziehungen unterhalten hat". Daß auch England und 
Frankreich die Tschechoslowakei als untergegangen ansahen, folgt aus den 
am 17. u. 18. März übergebenen Protesten der englischen und französischen 
Regierungen gegen die deutsche Inkorporationserklärung vom 16. März. 
Das Telegramm des britischen Außenministers an den Berliner Botschafter 
Henderson am 17. 3. spricht von den „changes effected in [nicht etwa: in 
the status of] Czecho-Slovakia by German military action"83. Darin 
kommt zum Ausdruck, wie auch die Überschrift „Protest by the 
British Government against the Annexation of Czechoslovakia" andeutet, 
die das Foreign Office am 25. 10. 1945 diesem Telegramm gegeben hat81, 
daß die britische Regierung in ihrem Protest von der Tatsache des Unter-
gangs des tschechoslowakischen Staates ausging. Die gleiche Bedeutung 
kommt der Note zu, die der französische Botschafter am 18. 3. 1939 an den 
deutschen Außenminister richtete, und in der es heißt, daß Frankreich die 

82 La Documentation Internationale 1939, S. 88. 
83 IMT Doc. 052 — TC. 
81 IMT Doc. 052 — TC. 
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Legitimität der „Situation nouvelle créée en [nicht: de la] Tschéco-
Slovaquie par l'action du Reich", d. h. das Verschwinden des tschechischen 
Staates nicht anerkennen könne. Daß dies auch die herrschende Ansicht 
der Wissenschaft war, zeigen in jener Zeit erschienene wissenschaftliche 
Abhandlungen über die Rechtsnatur des Protektorats Böhmen und Mähren. 
Auch das deutsche Reichsgericht vertrat in seiner Rechtssprechung die 
Meinung, daß der tschechoslowakische Staat untergegangen sei und daß das 
Protektorat einen Teil des Deutschen Reichs bilde. 

Die Auffassung des IMT, daß das deutsche Gesetz vom 16. März 1939 
die Tschechoslowakei als einen in einem völkerrechtlichen Protektoratsver-
hältnis zu Deutschland stehenden souveränen Staat habe weiterbestehen 
lassen, steht also in offenem Widerspruch zu den historischen Tatsachen. 
Das Gesetz erfüllt die Voraussetzungen, unter denen ein staatlicher Akt 
als Inkorporationsakt im Sinne des Völkerrechts anzusehen ist. 

Zu den weiteren, die Völkerrechtsmäßigkeit der Inkorporation Böhmens 
und Mährens betreffenden Fragen hat das I M T nicht Stellung genommen. 
Lediglich in einer bereits mehrfach zitierten Urteilsstelle über die „doctrine 
of subjugation": „In the view of the Tribunal it is unnecessary in this case 
to decide whether this doctrine of subjugation dependant as it is upon 
military conquest, has any application where the subjugation is the result 
of the crime of aggressive war. The doctrine was never considered to 
be applicable as long as there was an army in the field to restore 
the occupied countries to their true owners . .93." wird die Frage, ob 
eine Annexion seitens eines Aggressors — der eine erzwungene Total-
zession, um die es sich im Falle des Protektorats Böhmen und Mähren 
handelt, gleichzustellen sein wird — völkerrechtlich wirksam ist, ohne 
sie zu entscheiden, aufgeworfen. 

Nach logischen Erwägungen hätte das I M T diese von ihm aufgeworfene 
Frage als die grundsätzlichere Frage vor der von ihm beantworteten Frage 
des Vorliegens einer einzelnen Voraussetzung für eine gültige Annexions-
erklärung prüfen müssen. Wenn es das nicht tat, so wahrscheinlich deshalb, 
weil die Frage der Zulässigkeit der Annexion durch einen Aggressor un-
lösbar mit der Frage verbunden ist, ob es heute überhaupt noch gültige An-
nexionen geben kann. Verneint man die Zulässigkeit der Annexion durch 
einen Aggressor, so muß man die Zulässigkeit der Annexion schlechthin 
verneinen. Bejaht man dagegen, daß die Annexion noch Rechtsinstitut des 
Völkerrechts ist, so muß man sie auch dann für zulässig halten, wenn sie 
von einem Aggressor vorgenommen wird. Das ergibt sich aus der Unteil-
barkeit der Völkerrechtsordnung, deren Grundsätze auf jedes Mitglied der 
Völkerrechtsgemeinschaft in gleicher Weise anzuwenden sind. Die entgegen-
gesetzte Entscheidung, die die Annexion grundsätzlich für zulässig hält, 
sie jedoch dem Aggressor verwehren will, macht das Völkerrecht zu einem 
Gespött, denn es ist in einer Völkerrechtsordnung, die den Krieg ächtet, 

15 Miscellaneous Nr. 12, 65. 
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nicht so, daß der Aggressor einen illegitimen Krieg als Instrument seiner 
nationalen Politik führt und das Opfer der Aggression einen legitimen 
Krieg als Instrument seiner nationalen Politik. Ist der Krieg durch die 
Kriegsächtung des Kellogg-Pakts wirklich aus der Rechtsordnung verbannt, 
so kann es überhaupt keine legitimen Kriege „zum Zwecke der nationalen 
Politik" mehr geben, sondern jede kriegerische Aktion ist dann vom Stand-
punkt des Rechts stets auf der einen Seite ein Verbrechen und auf der 
anderen Seite eine gegen den Verbrecher gerichtete Strafverfolgung. Das 
Eroberungsverbot gilt auch für das Opfer der Aggression. Wäre es anders, 
so könnte zwar nicht der Aggressor selbst nach Unterwerfung des Opfers 
seiner Aggression dessen Gebiet sich einverleiben, wohl aber könnte das 
Opfer der Aggression, wenn es ihm gelänge, den Aggressor niederzuwer-
fen, seinerseits das Gebiet des Aggressors annektieren. Das Opfer der 
Aggression, das bisher vorgegeben hat, für die Aufrechterhaltung der Rechts-
ordnung zu streiten, also einen Akt internationaler Rechtspflege vorzuneh-
men, würde seinerseits die Maske abwerfen und sich in einen Aggressor 
verwandeln dürfen86. 

Die Frage: darf der Aggressor annektieren oder nicht? fällt hiernach 
zusammen mit der Frage: gibt es ein allgemeines völkerrechtliches Er-
oberungsverbot oder nicht? Für die Bejahung eines solchen Verbots, das 
sich selbstverständlich nicht nur auf die Totalannexion und erzwungene 
Totalzession, sondern auch auf die erzwungene Abtretung von Staats-
gebiet in einem Friedensvertrag bezieht, lassen sich zahlreiche völker-
rechtliche Akte anführen, namentlich verschiedene Erklärungen der pan-
amerikanischen Union, die Stimsondoctrin und die dieser entsprechenden 
Beschlüsse des Völkerbundrats und der Völkerbundversammlung vom 16. 
Februar und 11. März 1932 über die Nichtanerkennung von gewaltsamen 
Verletzungen der territorialen Unversehrtheit des Gebietes der Völker-
bundmitglieder. Allerdings läßt ein Teil dieser Erklärungen bedauer-
licherweise die notwendige Präzisierung vermissen, die z. B. im Art. 
15 des Geneva Protocol for the Pacific Settlement of International Disputes 
October 2 (1924): „Art. 15 1) In conformity with the spirit of the present 
Protocol the signatory States agree that the whole cost of any military, 
naval or air Operations undertaken for the repression of an aggression under 
the terms of the Protocol and all losses suffered by individuals, whether 

86 Mit diesen Ausführungen, die ich bereits 1947 auf der Tagung der Deutschen Völ-
kerrechtslehrer in Hamburg machte, soll nicht etwa einem Prinzip der Unveränder-
lichkeit der Staatsgrenzen das Wort geredet, sondern nur festgestellt werden, daß 
der gewaltsame Gebietserwerb eines Agressionsopfers nicht durch den Eroberungs-
titel an sich, sondern nur dadurch legitimiert werden kann, daß er den für Grenz-
änderungen geltenden Verteilungsprinzipien, insbesondere dem in der Unosatzung 
verankerten Selbstbestimmungsrecht der Völker entspricht. Es ist klar, daß die 
Anwendung des Selbstbestimmungsrechts nicht durch Massenaustreibungen beiseite 
geschoben werden kann, denn wenn das Selbstbestimmungsrecht verlangt, daß die 
Staatsgrenzen den Volksgrenzen entsprechen sollen, geht es davon aus, daß die 
letzteren nicht durch Gewalt verändert werden dürfen. 

340 



civilians or combatants and for all materiál damage caused by the Opera-
tions of both sides shall be borne by the aggressor State up to the extreme 
limit of its capacity. 2) Nevertheless in view of Article 10 of the Covenant 
neither the territorial integrity nor the political independence of the ag-
gressor State shall in any case be affected by the result of the application 
of sanctions mentioned in the present Protocol." und im Art. 15 der 
oben erwähnten Draft Convention on the rights and duties of States in 
case of aggression: „Art. 15. Nothing in this Convention shall be deemed 
to entitle any State to deprive an aggressor of territory or to impair the 
political independence of an aggressor as a penalty for the aggression." 
erfolgt ist, zwei Akten, die allerdings Theorie geblieben sind, denn das 
Genfer Protokoll ist niemals in Kraft getreten und der Introductory Com-
ment der Draft Convention weist ausdrücklich darauf hin, daß er im we-
sentlichen Vorschläge de lege ferenda enthält. Dieser negative Eindruck, 
daß die Staatenwelt auch heute noch nicht das absolute völkerrechtliche Er-
oberungsverbot als bestehend ansieht, das allein ein Eroberungsverbot des 
Aggressors völkerrechtlich zu legitimieren geeignet wäre, wird verstärkt, 
wenn man das tatsächliche Verhalten der führenden Weltmächte betrachtet. 
Es genügt hier als wichtigstes Dokumente die sog. Berliner Erklärung 
über die Niederlage Deutschlands vom 5. Juni 1945 und das IMTurteil vom 
1. Oktober 1946 anzuführen. In der ersten inzwischen obsolet gewordenen 
Erklärung „Die Regierungen des Vereinigten Königreichs, der Vereinig-
ten Staaten von Amerika, der Union der sozialistischen Sowjetrepu-
bliken und die Provisorische Regierung der Französischen Republik 
werden später die Grenzen Deutschlands festlegen." vindizierten sich 
die vier Sieger-Großmächte das Recht, durch gemeinsamen Beschluß 
über das Staatsgebiet des besiegten Deutschland zu verfügen, was si-
cherlich nicht den Schluß zuläßt, daß sie der Überzeugung waren, es 
bestehe bereits ein völkerrechtliches Eroberungsverbot, sondern gerade der 
gegenteiligen Überzeugung, daß die „doctrine of subjugation" noch einen 
Bestandteil des Völkerrechts bilde. In dem letzteren, dem Urteil des aus 
Richtern dieser vier Mächte zusammengesetzten IMT wird diese Überzeu-
gung als richtig anerkannt, indem in der oben zitierten Inkorporations-
stelle die Völkerrechtmäßigkeit der „doctrine of subjugation dependant 
as it is upon military conquest" als selbstverständlich vorausgesetzt wird. 
Der Auffassung des IMT haben sich alle Militärtribunale, die sich mit dem 
Inkorporationsargument der Verteidigung auseinanderzusetzen hatten, ange-
schlossen. Alle haben die Zulässigkeit der von Deutschland nach Kriegs-
ausbruch (1. September 1939) erklärten Annexionen nicht deshalb abge-
lehnt, weil ein allgemeines völkerrechtliches Eroberungsverbot bestünde, 
sondern wie das IMT, dessen Meinung regelmäßig zitiert wird, deshalb, 
weil die vom Völkerrecht für die Rechtmäßigkeit einer Eroberung aufge-
stellte Voraussetzung der Effektivität der Besetzung solange nicht gegeben 
gewesen sei, als Armeen, sei es die eigene des besetzten Staates, sei es 
diejenige seiner Verbündeten für die Befreiung der besetzten Gebiete kämpf-
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ten. Besonders eindeutig ist die Stellungnahme des Juristenurteils des Tri-
bunals Nr. 387 und des Wilhelmstraßenurteils des Tribunals Nr. 488. Es er-
übrigt sich, auf die zahlreichen Autoren des Völkerrechts hinzuweisen, die 
nicht nur den Standpunkt des IMT billigen, sondern sogar nach dem Vor-
bild Kelsens annehmen, die Alliierten hätten Deutschland 1945 als Staat 
ausgelöscht. 

Unter diesen Umständen erscheint es bedauerlicherweise nicht zweifels-
frei, ob ein absolutes Eroberungsverbot besteht, womit die Möglichkeit 
entfällt, 1939 vorgenommene Totalannexionen oder Totalzessionen wegen 
ihres Aggressionscharakters als völkerrechtswidrig zu bezeichnen. 

87 Amtlicher deutscher Text S. 10 370. 
88 Amtlicher deutscher Text S. 28 125. 
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E I N E N E U E G E S C H I C H T E D E R T S C H E C H O S L O W A K E I 

Von Emil Sch ie ch e 

Di e Dějin y Československ a [Geschicht e der Tschechoslowakei ] erschiene n 
im Jah r 1961 das erstema l in eine r Auflage von 19 000 Exemplaren . Bereit s 
ein Jah r später , 1962, erschiene n sie das zweitema l in eine r Auflage von 
30 000 Exemplaren 1 . Da ß die Nachfrag e nac h diesem Werk, das den An-
spruc h erweckt , wissenschaftlic h zu sein, derar t groß ist, läß t darau f schlie-
ßen , da ß an dessen Verbreitun g un d Anschaffun g das herrschend e Regim e 
in der Tschechoslowake i sichtlic h interessier t ist un d daß es durchau s der 
in diesem Werk angewandte n Betrachtungsweis e de r Vergangenhei t der 
Tscheche n un d der Slowaken zustimmt . Di e erst e Ausgabe hatt e auc h das 
40jährige Bestehe n der Kommunistische n Parte i de r Tschechoslowake i zum 
Anlaß . De r Verfasser Prof . Dr . Václav Husa , Vorkriegsmitglie d der Kommu -
nistische n Parte i de r Tschechoslowakei , Leite r des Lehrstuhl s für tschecho -
slowakische Geschicht e un d Archivkund e an der Karls-Universitä t zu Prag , 
korrespondierende s Mitglie d de r Tschechoslowakische n Akademi e der Wis-
senschafte n un d Vorsitzende r de r Tschechoslowakische n Historische n Gesell -
schaft , ha t hie r in der T a t ein Werk vorgelegt, das vor 1948 in vielen 
wesentliche n Punkte n grundlegen d ander e Formulierunge n aufgewiesen un d 
Weglassungen un d Deutunge n ander s gehandhab t hä t t e 2 . 

Di e zweite Ausgabe stellt sich als berichtigt e un d ergänzt e Neuausgab e 
vor. Bis auf minimal e Umstellunge n unveränderte r Textpart ie n an einigen 
Stellen un d bis auf auc h als Berichtigunge n zu wertend e Ergänzunge n im 
Schlußkapite l konnte n kein e Änderunge n festgestellt werden . Di e Zah l de r 
Illustratione n blieb gleich, bloß einige wenige Bilder de r erste n Ausgabe 
wurde n weggelassen un d durc h ander e ersetzt 3 . Da ß die erste Ausgabe 500 
Seite n zähl t un d die zweite 517, ha t seinen Grun d vornehmlic h in dem ein 
wenig veränderte n Satzspiege l sowie in ' eine r andere n Anordnun g der Ab-
bildungen . Di e 17 Karte n beide r Ausgaben verdeutliche n in instruktive r 
Weise den Tex t un d repräsentiere n z. T . an sich verdienstvoll e Forschungs -
ergebnisse 4. 

De r Ti te l „Geschicht e de r Tschechoslowakei " entsprich t nu r zu eine m 

1 Prei s beide r Ausgaben: gebunde n 35 Kčs, Verlag Orbis , Prag . 
2 Auf de r Rückseit e des Titelblatte s sind als „Rezensenten " vermerkt : Prof . PhDr . 

Jarosla v Charvá t (Period e bis 1848), PhDr . Jan Pacht a (Period e 1848—1960). 
3 417 Textillustrationen , 16 farbige Bildbeilagen . 
4 I n de r erste n Ausgabe bilden die Karte n offenbar eine lose Beigabe zum Textband , 

die mi r leider nich t zur Verfügung stand , in der zweiten Ausgabe sind sie den 
Textdruckboge n beigebunden . 
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gewissen Grad dem Inhalt des Werkes. Abgesehen davon, daß der Begriff 
Tschechoslowakei erst von 1918 an geschichtlich und völkerrechtlich an-
wendbar ist, wird vor 1918 nicht eine Geschichte der Sudetenländer und 
Oberungarns geboten, sondern bloß eine solche der Tschechen und der Slo-
waken, wobei unter uneingeschränkter Rückprojizierung moderner marxi-
stischer Gesellschaftskategorien die Geschichte dieser Völker zum Großteil 
als ein Gegensatz zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten schwarzweiß 
gezeichnet wird. Und von 1918 an ist die Geschichte der Tschechoslowakei 
im Grunde nur eine Darstellung des marxistischen Geschehens im allge-
meinen und der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei im beson-
deren; die innerhalb des tschechischen und des slowakischen Volkes anderen 
politischen Richtungen angehörenden Ereignisse und Zustände werden nur 
am Rand und ganz selten mit positiven Epitheta erwähnt; von den Minder-
heiten der Tschechoslowakei ist ausschließlich in politischer Hinsicht bei-
läufig die Rede, deren Beiträge zur Gesamtkultur und zum wirtschaftlichen 
Gedeihen der Tschechoslowakei werden keines einzigen Wortes gewürdigt. 

Das ganze Werk besteht aus zwei, je rund 200 Seiten füllenden Haupt-
abschnitten und aus einem vorgeschichtlichen und einem Schlußkapitel, die 
zusammen rund 100 Seiten beanspruchen. Der erste Hauptabschnitt umfaßt 
die Zeit des Feudalismus, der mit dem Revolutionsjahr 1848 endet, dessen 
Anfang jedoch fließend ist, der aber jedenfalls noch vor dem Großmähri-
schen Reich begonnen hat. Der zweite Hauptabschnitt behandelt die Zeit 
des Kapitalismus von 1848 bis 1945. Das bis 1962 reichende Schlußkapitel 
trägt die Überschrift: „Auf dem Weg zum Sozialismus." Die Aufgliederung 
der Hauptabschnitte ist rein chronologisch und dürfte bis auf die Titel kaum 
anders sein, wenn ein bourgeoiser Historiker der Verfasser gewesen wäre. 
Erfreulicherweise hat Husa, dem natürlich Periodisierung und Thesen der 
tschechoslowakischen Geschichte in marxistischer Sicht5 wohl bekannt sind, 
es beim Aufbau seines Werkes nicht an Übersichtlichkeit und -an Respekt 
vor dem tatsächlichen Ablauf des Geschehens fehlen lassen. 

Die Unterteilungen des Feudalismus lauten: Entstehung und Entwicklung 
des Feudalismus bis ans Ende des 12. Jahrhunderts; Entfaltung der Feudal-
gesellschaft im 13. und 14. Jahrhundert; Die hussitische revolutionäre Be-
wegung; Das gesellschaftliche Ringen vom Ende der hussitischen revolutio-
nären Bewegung bis zum Beginn des Dreißigjährigen Krieges; Die Unterjo-
chung der tschechischen und der slowakischen Nation in der Zeit nach dem 
Weißen Berg; Der Übergang vom Feudalismus zum Kapitalismus und die 
nationale Wiedergeburt. — Der Kapitalismus hat folgende Unterteilungen: 
Die bourgeoise Revolution des Jahres 1848 und die Festigung der Macht 
der Bourgeoisie in den Jahren 1849—1867; Die Wirtschaftskrise in den sieb-
ziger Jahren und die Anfänge der sozialistischen Bewegung; Der Antritt des 
Imperialismus und der Kampf des tschechischen und des slowakischen Volkes 

5 Vgl. E. S c h i e c h e : Sudetenländische und slowakische Geschichte in tschechi-
scher marxistischer Sicht. Stifter-Jahrbuch 6 (1959) 39. 
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um die staatlich e Selbständigkeit ; Die Period e der bourgeoisen Republi k 
1918—1938; De r Kamp f des tschechoslowakische n Volkes um die Freihei t 
in den Jahre n 1938—1945. — Die Gliederun g der Hauptabschnitt e zeigt, daß 
die Geschicht e der Tscheche n maßgeben d war und daß zwischen Tscheche n 
und Slowaken stren g geschieden und somit der Tschechoslowakismu s abge-
lehn t wird; um jedoch die Existen z des selbständigen slowakischen Staate s 
zu ignorieren , ist im Zweiten Weltkrieg von einem Kamp f des tschechoslo -
wakischen Volkes die Rede . 

Da s Verzeichni s der Karte n vermerkt , welchem Werk die betreffend e 
Kart e entlehnt , bzw. von wem und mit wessen Hilfe sie zusammengestell t 
oder welches ander e Kartenmateria l als Vorlage herangezoge n worden ist. 
Dagegen gibt es weder ein Verzeichni s des benutzte n Schrifttum s noc h ei-
nen noc h so bescheidene n Notenapparat . Deswegen wird es bei der folgenden 
Würdigun g der vier Kapite l bei einer bloßen Hervorhebun g bestimmte r 
Punkt e und Formulierunge n sein Bewenden haben müssen . 

I 

In der ältere n Steinzei t ist die soziale Struktu r schwer festzustellen , es 
scheine n jedoch feste Regeln für sippenmäßig e Kollektive vorgelegen zu 
haben . In der jüngeren Steinzei t hat die auf Kollektiveigentu m der Produk -
tionsmitte l aufgebaute matriarchalisch e Gesellschaftsordnun g einen Höhe -
punk t erreicht . In die durc h die Aunjetitze r Kultu r gekennzeichnet e Bronze -
zeit fällt die das Patriarcha t zeitigend e Entstehun g des individuelle n Pri -
vateigentums . 

Seit dem 7. Jh . v. Chr . ist in den Sudetenländer n eine Bevölkerun g seß-
haft, deren Erzeugnisse der nach dem Fundor t Bylany bei Böhmisch-Bro d 
benannte n Kultu r angehöre n und bei der wegen Vorhandensei n von Kampf -
waffen eine Stammesbildun g anzunehme n ist. Als um 400 v. Chr . die Kel-
ten in die Sudetenlände r kame n und dor t die La Těne-Kultu r inaugurierten , 
verblieb die einheimisch e Bevölkerun g der Bylany-Kultur , trieb hauptsäch -
lich Landwirtschaf t und Viehzuch t und hatt e wohl eine primitiv e Sklaven-
ordnung . Um Christ i Gebur t lösten die Germane n die Kelten in der Beherr -
schun g der einheimische n Bevölkerun g ab, deren Bylany-Kultu r seit der 
jüngeren Bronzezei t Merkmal e der den Urslawen eigenen Lausitze r Kultu r 
aufweise. So sei auch jene einheimisch e Bevölkerun g der Sudetenlände r 
und Oberungarn s als ein Tei l der sich bildende n westslawischen Stämm e 
anzusehen , wenn auch die Wiege der Slawen in den Rau m nördlic h der Kar -
pate n zwischen Oder und Dnjep r zu verlegen ist. Allerdings ist für die Bil-
dun g der Stämm e in den Sudetenländer n und Oberungar n erst der Zustro m 
slawischen Element s vom End e des 2. nachchristliche n Jahrhundert s an ent-
scheiden d gewesen, welcher Zustro m im 5. und 6. Jh . seinen Höhepunk t er-
reich t hat . Diese Slawen haben so wie die einstige einheimisch e Bevölkerun g 
vornehmlic h Landwirtschaf t und Viehzuch t betrieben , waren aber auch tap -
fere Krieger und erfahren e Belagerer befestigter Orte . Die Sklavenarbei t 

345 



hätte bei ihnen nie ein solches Ausmaß wie bei den Kelten erreicht, da 
ihr Produktionsniveau nicht die gleiche Höhe erreicht hatte. Der Sklaven-
export lag in den Händen fremder Kaufleute. 

II 

Die Einigung der Westslawen in der ersten Hälfte des 7. Jh. fällt in die 
Periode des Übergangs von der vorfeudalen Zeit zum Feudalismus. In jener 
Periode, im Jahre 623, stellte sich der mit einer Schar nach Böhmen gekom-
mene fränkische Kaufmann Samo an die Spitze der Slawen, um die anstür-
menden Awaren zu besiegen, um aber auch den Angriffen des germanischen 
fränkischen Reichs zu trotzen6. 

Gleichzeitig mit dem Übergang zum Feudalismus traten in den Sudeten-
ländern und Oberungarn auch durchgreifende Änderungen im Glaubensle-
ben oder, wie Husa es ausdrückt, in der religiösen Ideologie ein, die folgen-
dermaßen dargestellt und interpretiert werden: Schon vor Annahme des 
Christentums zeigten sich bei den Westslawen neben den rein heidnischen 
Ideologien Anzeichen eines Monotheismus. Das christliche religiöse System 
war natürlich im Vergleich zu jenen Ideologien viel entwickelter. Es ver-
bindet in seiner Lehre, herstammend von den alten Kulturbereichen am Mit-
telmeer, religiöse Mythen des Ostens mit einigen Denkkategorien der zer-
fallenden griechisch-römischen Sklavengesellschaft. Das Christentum, zur 
Zeit der Entstehung seinem Wesen nach eine oppositionelle Volksbewegung, 
hatte sich sehr bald in ein wirksames Mittel verwandelt, den herrschenden 
Klassen bei Befestigung ihrer Macht über die unterjochten Klassen zu helfen. 
Die entstehende feudalwirtschaftliche Gesellschaftsordnung hatte in allen 
europäischen Ländern von Anfang an eine mächtige Stütze im Christentum. 
Die christliche Lehre von der Allmacht des einzigen, allerhöchsten Gottes 
war dabei behilflich, die Autorität der herrschenden Personen der Feudalge-
sellschaft zu festigen, die um sich den Mythos verbreiteten, ihnen sei die 
Herrschermacht unmittelbar von Gott anvertraut. Alle Oberherrschaft und 
ausbeutende Macht wurden in der feudalen christlichen Ideologie auf Grund 
göttlichen Ratschlusses gerechtfertigt. Die Verbreiter des Christentums 
brachten mit der neuen Lehre Errungenschaften und Kenntnisse mit, um 
sie zur Festigung der Autorität auszunutzen. Das schlichte Volk wurde bei 
den Gottesdiensten von dem geheimen Schauspiel mitgerissen und begriff 
zum Großteil nicht den Sinn der neuen Lehre. Die Predigt, der christliche 
Gott verheiße den Armen ein seliges Leben nach dem Tode im Himmel, 
nährte im Volk die Illusion, alle Ungerechtigkeit würde nach dem Tod ge-
rächt werden, und es sei deswegen unnötig, hienieden gegen sie zu kämpfen. 
Der durch das Christentum bewirkte kulturelle Fortschritt war eine Voraus-
setzung, um die Macht der Ausbeuterklassen der Feudalgesellschaft zu festi-

6 Der sonst in einschlägigem tschechischem Schrifttum vorkommenden Feststellung, 
der Name Samo sei eindeutig slawischer Herkunft,' schließt sich Husa nicht an. 
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gen und um die breiten Schichte n des arbeitende n Volkes der Freihei t zu 
berauben . Herrscher , die sich taufen ließen , sicherte n sich dadurc h die sitt-
liche Rechtfertigung , sich gegenüber heidnische n Nachbarstämme n zu ex-
pandieren . 

Um die deutsch e christlich e Mission zu verhindern , die die lateinisch e 
Liturgie einführt e und Köni g Ludwig dem Deutsche n bei der Bekämpfun g 
des Großmährische n Reiche s behilflich war, wandt e sich Rastislaw an Kai-
ser Michae l III. , der ihm die zwei gebildeten Grieche n Cyrill und Metho d 
als des Altbulgarischen mächtig e oströmisch e Missionar e sandte . Metho d soll 
auch Herzo g Bořivoj und seine Gatti n Ludmil a getauft haben . 

Bořivojs Sohn Wenzel regierte von 921 an vielleicht bis 935. Mytho s 
und Traditio n des Patron s des Lande s Böhme n hätte n es nich t nu r einma l 
den regierende n Klassen möglich gemacht , Wenzel als Muste r der Politi k 
des Gehorsam s und der Unterordnun g des tschechische n Volkes gegenüber 
den deutsche n Eroberer n hinzustellen . Fü r die feudalklerikal e Reaktio n war 
die duldend e konservative St. Wenzels-Traditio n durc h Jahrhundert e hin -
durc h ein Schild gegen die kämpferisch e revolutionär e Hussitentradition . 
Zu r Zei t des Protektorate s Böhmen-Mähre n sei sie eine Rechtfertigun g des 
Kollabórieren s gewesen. 

In der Mitt e des 11. Jh . macht e wohl Břetislaw I. gemeinsam e Politi k mit 
dem Römische n König 7, trotzde m geriet der böhmisch e Staa t weder damal s 
noch später in eine Abhängigkeit vom Deutsche n Reich , die den Verlust der 
böhmische n staatliche n Selbständigkei t und Souveränitä t bedeute t hätte . 
Sofern die böhmische n Herrsche r den Kaisern den Eid des Lehensgehorsam s 
geleistet haben , wäre dies bloß eine persönlich e Verpflichtun g gewesen, 
durc h die die böhmisch e staatlich e Selbständigkei t in keine r Weise einge-
schränk t wurde. 

Im 10. bis 12. Jh . ist das Christentu m ein verhältnismäßi g progressiver 
Kulturfaktor , allerdings auf kleinen Kreis beschränkt , die breitere n Schich -
ten pflegten noc h lange heidnisch e Sitten und Gebräuche . Überhaup t war 
im Zeitalte r des frühen Feudalismu s das Kulturlebe n ein Privileg der Kaste 
der christliche n Prieste r und Mönch e und dient e gottesdienstliche n Zwecken 
und den Klasseninteresse n der Feudalen . Zu r Illustrierun g der Kuns t der 
böhmische n Rotunde n ist auch die Darstellun g einer solchen an dem Dom -
porta l von Gnese n wiedergegeben . So fand auch die dor t vor ihr knieend e 
Gestal t des hl. Adalbert mittelba r Aufnahm e in das Geschichtswerk . Im Ab-
bildungstext heiß t er bloß „de r Prage r Bischof Adalbert , der Slawnikinger" 8. 
Im Text des Buche s selbst wird der tschechisch e Heilige mit keinem Wort 
erwähnt . Bei Würdigun g der damalige n Profankuns t wird besonder s die „so-

7 Di e Begriffe „deutsche r König" , „Deutsche s Reich" , „Römisch-deutsche r König " 
un d „Römisch-deutsche r Kaiser " werden tunlichs t gemieden , höchsten s in für 
Deutschlan d un d das deutsch e Volk pejorative m Zusammenhan g verwendet , will-
kommen e Surrogat e sind „Römische r König" , „Römische r Kaiser " ode r „Kaiser " 
schlechtweg . 

8 Ausgabe 1962, Seite 51; Ausgabe 1961, Seite 50. 
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genannte " Judithbrück e in Pra g hervorgehoben , in der Mitt e des 12. Jh . 
die erste und lange Zei t die einzige Steinbrück e in Mitteleuropa . Warum 
diese Brücke „so genannt " wird, wird dem Leser verschwiegen. 

An dem Kolonisationswer k des 13. und der ersten Hälft e des 14. Jh . be-
teiligten sich neben der einheimische n Bevölkerun g Gruppe n von Auslän-
dern aus dem Westen, hauptsächlic h aus deutsche n Ländern . Da s hierbe i ein-
geführte Dreifeldersyste m war in einigen Gegende n auch schon  im frühfeu-
dalen Zeitalte r bekannt . Nu n wurde auch der Eisenpflu g benutzt , über des-
sen Herkunf t nicht s ausgesagt (wird. Ausdrücklic h wird erwähnt , daß die 
Koloniste n nac h deutsche m Rech t angesetz t wurden . Wie es zu dem Iglaue r 
Bergrech t kam, erfähr t man nicht , sonder n bloß daß es die Vorlage für das 
Bergrech t Wenzels IL war. Bei Erwähnun g der vielen Städtegründunge n 
findet man kein Wort darüber , wer eigentlic h diese Städt e bevölkerte , nach 
welchem Rech t sie lebten und wie es zur Entwicklun g der Zünft e kam . In 
allen Städte n ließen sich bald reich e Kaufleut e nieder , der Herkunf t nach 
zum Großtei l Ausländer , aus dene n der wenig zahlreiche , aber wirtschaft -
lich und politisch mächtig e Gesellschaftsfakto r des sogenannte n Patriziat s 
hervorging , das sich Häuse r auf den Plätze n errichtet e und in der Regel die 
Stadtverwaltun g beherrschte . Danebe n gab es schon damal s in jeder Stad t die 
zahlreich e Schich t der Stadtarmen , der Plebejer , die auf Grun d ihre r Mittel -
losigkeit gezwungen waren, sich als Hilfstagelöhne r zu ernähren . 

Unte r der Regierun g der tapfere n Herrsche r Přemys l Ottoka r I . und Wen-
zel I . wurde der böhmisch e Staa t mächti g und begann auch in der interna -
tionale n Politi k eine bedeutsamer e Stellun g zu erringen . Ein Beweis hierfür 
ist die sogenannt e Golden e sizilische Bulle vom Jahr e 1212, mit der der 
Römisch e und sizilische Köni g Friedric h IL die Freiheite n des böhmische n 
Staate s im Verhältni s zum Deutsche n Reich bestätigt und erweiter t hat . 
Unte r Přemys l Ottoka r IL , der einer der mächtigste n böhmische n Könige war, 
erweitert e sich das přemyslidisch e Reich im Süden bis zur Adria. Das böh-
mische Königreic h wurde damal s die bedeutendst e Großmach t Mitteleuropas , 
und Přemys l Ottoka r IL hatt e die Hoffnung , auch Römische r Köni g zu wer-
den . Aber die päpstlich e Diplomati e und der Aufstand des böhmische n Adels 
trugen zum Fal l des machtvolle n Reiche s Přemysl s bei. Kar l IV. war der 
erste böhmisch e Herrscher , der die Römisch e Königswürd e errang , und 1355 
erran g er auch die Kaiserkrone . Durc h ein besondere s Gesetz , die sogenannt e 
Golden e Bulle des Jahre s 1356, legte Kar l IV. den Grun d zu einer Reichs -
verfassung und regelte auch zugleich vorteilhaf t das Verhältni s der Lände r 
der Böhmische n Kron e zum Reich . Auf die Entstehungsgeschicht e des staats-
rechtliche n Begriffes der Lände r der böhmische n St. Wenzels-Kron e wird 
nich t eingegangen , es heiß t bloß, Kar l IV. hätt e aus dem böhmische n Staa t 
eine machtvoll e feudale Monarchi e geschaffen. 

Von den Baumeister n des Prage r St. Veits-Dom s wird Matyá š von Arras 
als Franzos e und Pet r Parie r als aus Gmün d in Schwaben stammen d gekenn -
zeichnet . Dem Name n des Maler s Theoderiku s wird in Klammer n die Be-
nennun g Dčtřic h Pražský nachgesetzt . De r unbekannt e Verfasser der Dalimil -
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Chroni k ha t unverblüm t die Klasseninteresse n des böhmische n Adels gegen-
über dem Stadtpatrizia t deutsche r Herkunf t verteidigt . In diesem Zusammen -
han g erfähr t der Leser erst, wer mit den das Patrizia t bildende n reiche n 
ausländische n Kaufleute n gemein t war. Eine weitreichend e Kulturta t děr 
Zei t Karls IV. war die Gründun g der Prage r Universitä t im Jahr e 1348, 
die die erste Universitä t in Mitteleurop a war. Zu ihr kame n Professore n 
und Studente n aus vielen Nachbarländern , so daß sie das Übergewich t über 
die einheimische n Magiste r und Schüle r gewannen . Die Prage r Hoh e Schule 
wurde bald ein internationale r ideologische r Tummelplatz , auf dem gegen-
einande r stehend e ideelle Strömunge n aufeinanderstießen , die als ein Produk t 
der Klassen- und Nationalitätsgegensätz e der damalige n Gesellschaf t gekenn-
zeichne t werden . 

Im 14. Jh . nahme n in Böhme n allseitige soziale Spannunge n sichtlich zu. 
Zu dem grundlegende n Klassengegensat z zwischen den feudalen Grundei -
gentümer n und den ausgebeutete n hörigen Bauern kam in den Städte n der 
wachsend e Ha ß der kleinen Handwerke r und besonder s der Stadtarme n ge-
gen die herrschend e Schich t der reiche n Patrizier , zum Großtei l deutsche r 
Nationalität . Auch gab es Machtkämpf e zwischen den einzelne n Faktore n 
der herrschende n Klassen, so vor allem zwischen den Feudale n und der Bür-
gerschaft der königliche n Städt e wegen wirtschaftlicher , politische r und ge-
sellschaftliche r Privilegien . Schließlic h gab es auch ernst e Auseinanderset -
zungen zwischen hohe m und niedere m Adel. Allein Hauptursach e für alle 
Reibunge n wurden meh r und meh r die überwuchernd e materiell e und geisti-
ge Mach t der katholische n Kirch e und ihre enorm e Ausmaße annehmend e 
Ausbeutun g und Aussaugung dan k einem durchdachte n System. Die An-
sammlun g von Reichtümer n in den Hände n der hohe n Kirchenhierarchie , 
die sich durchgehen d aus der Klasse der Feudale n und des städtische n Patri -
ziats rekrutierte , rief Nei d und Ha ß bei der zahlreiche n niedere n Geistlich -
keit hervor , die zum Großtei l aus den Reihe n des arbeitende n Volkes her-
vorgegangen war und sich an die Spitze der oppositionelle n Volksbewegung 
stellte. Die sozialen Gegensätz e nahme n in den böhmische n Länder n an 
außergewöhnliche n Kräfte n auch deswegen zu, weil sie durc h Nationalitäts -
gegensätze vervielfältigt wurden . Ein Tei l des Hochadel s und der Kirchen -
hierarchi e wie auch die Mehrzah l des Stadtpatriziat s waren um so meh r ge-
haßt e Menschen , als sie den Zugezogene n angehörte n und sich für ein 
Übergewich t des Deutsche n in Ämtern , an der Universität , in kirchliche n 
Institutione n u. dgl. m. einsetzten . Die soziale oppositionell e Bewegung sei 
so eine Bewegung nationale r Verteidigun g geworden . 

Magiste r Jan Hus , der später der ganzen oppositionelle n Bewegung den 
Name n gab, stammt e aus arme r Famili e in Hussinetz , wo er wahrscheinlic h 
1371 geboren wurde. In der Prage r Bethlehemskapell e lauschte n breite 
Schichte n des Prage r Volkes seinen Darlegunge n über die brennendste n Pro -
bleme der damaligen Zeit ; scharf kritisiert e er die kirchliche n Mißbräuch e 
und verurteilt e die Ausbeutun g der Armen . Als am Anfang des 15. Jh . an 
der Universitä t ein Kamp f zwischen Anhänger n und Gegner n der Gedanke n 
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des englischen Reformators Wiklif entbrannte, stellte sich Hus unerschrok-
ken an Wiklifs Seite. Als dann Wenzel IV. wegen des päpstlichen Schismas 
mit dem Erzbischof und den deutschen Magistern an der Prager Universität 
in Konflikt geriet, beschloß er auf Anregung von Hus eine radikale Ände-
rung der Universitätsstatuten. Mit dem sogenannten Kuttenberger Dekret 
vom Jahre 1409 hob er das unbegründete Vorrecht der reaktionären deut-
schen Professoren an der Karls-Universität auf und sicherte dem tschechi-
schen Element das Übergewicht. Dieser Beschluß führte eine vollständige 
Vertschechung der Universität herbei, die Universität sei so eine bedeutsame 
Stütze für die entstehende hussitische Bewegung geworden. 

Als Hus in den Jahren 1412—1414 auf dem Lande predigte, hätte er gegen 
die rücksichtslose Ausbeutung der Hörigen gewettert und die Ansicht ver-
kündet, die Hörigen seien nicht zum Gehorsam gegenüber einer Obrigkeit 
verpflichtet, die gegen den Geist der Gebote Christi handle. Dieser Gedanke 
wirkte in den breiten Volksschichten zündend, denn keiner der Reichen, 
Feudalen oder Patrizier lebte in der Ta t in Übereinstimmung mit Christi 
Lehre. Das einfache Volk dachte Hussens Ansichten in allen Folgerungen 
zu Ende und zog aus ihnen kühne revolutionäre Schlüsse. Hus war sich 
auch der großen Bedeutung des Volksliedes als eines der Mittel zur Akti-
vierung der breiten Volksschichten für die Reformbewegung bewußt. Er 
war ein tatsächlicher Sprecher des Volkes, gab dessen Interessen, Schmer-
zen und Sehnsüchten aufs beredteste Ausdruck, sein Hauptverdienst war der 
Kampf mit der kirchlichen Hierarchie. Der Nachdruck, den er auf den Ver-
stand gegen den blinden Gehorsam gegenüber den kirchlichen Dogmen 
legte, habe einen Schritt vorwärts in der Entwicklung der europäischen Kul-
tur bedeutet. 

Die hussitische Bewegung erhob zu ihrem Symbol den Kelch, der zum 
Bindeglied der breiten Front des gegenkirchlichen Widerstandes in den 
böhmischen Ländern werden sollte9. Im Jahre 1419 wuchsen sich die Strö-
mungen im Volke zu einer machtvollen Sozialrevolutionären Bewegung aus, 
aber schon von Anfang an griff eine Spaltung um sich: dem revolutionären 
Flügel des Volkes stellte sich der opportunistische konservative Flügel der 
bürgerlich-adeligen Opposition entgegen. Im Kampf gegen Sigismund 
stellte sich an die Spitze der Hussitenheere Jan Zižka von Trocnov, der 
seine militärischen Erfahrungen in den Kämpfen Polens gegen den reaktio-
nären Mönchsorden der Deutschen Ritter erworben hatte. Die Hussitenheere 
richteten sich nach einer besonderen, eine vollkommene Organisation und 
Disziplin garantierenden Militärordnung, die die gegenhussitischen Heere 
nie haben konnten, die aus den verschiedensten Gegenden Europas zusam-
mengeworben waren und nur nach Kriegsbeute lechzten. Die Eigentumsge-

1 Verschwiegen wird, daß auf Nikolaus von Dresden die Anregung zurückgeht, den 
Kelch» zum hussilischen Symbol zu erheben, verschwiegen wird auch, daß Jan 
Želivský (Johann von Scclau) darauf bedacht war, den deutschen Bürgern möge in 
ihrer Muttersprache gepredigt werden. 
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meinschaf t de r Tabori te n vermocht e allerding s nicht , die Gründun g eine r 
kommunistische n Gesellschaftsordnun g zu zeitigen , weil sie nich t auf de r 
Vergesellschaftun g der Produktionsmitte l aufgebau t war. Es war ein soge-
nannte r Verbrauchskommunismus , gegründe t auf de n utopische n Vorstel-
lunge n folgerichti g zur Geltun g gebrachte r christliche r Nächstenliebe 1 0 . 
Auf de r Walstat t von Lipa n fand die hussitisch e revolutionär e Bewegung 
durc h den Verra t de r einheimische n Reaktio n ih r Ende . 

Di e hussitisch e Bewegung war nich t nu r ein e machtvoll e Sozialrevolutio -
när e Bewegung sonder n auc h ein vaterländische r Krie g des tschechische n 
Volkes. Da s gegen das reich e deutsch e Patrizia t un d die deutsch e hoh e Hier -
archi e kämpfend e hussitisch e Volk kämpft e nich t nu r gegen seine sozialen 
sonder n auc h völkischen Unterdrücker . Durc h die Vertreibun g der deutsche n 
Ausbeuterkreis e aus Böhme n un d die siegreich e Abwehr de r militärische n 
Interventione n der europäische n Reaktio n wurde n die böhmische n Lände r 
vor dem Schicksa l de r Entvolkun g gerettet , das im Norde n die Elbeslawen 
un d im Süde n die Mehrzah l der Alpenslawen traf. De r hussitisch e Patriotis -
mu s unterschie d sich von haßerfüllte m Chauvinismu s un d nationale r Vor-
eingenommenheit . Di e hussitische n Kämpfe r nahme n in ihr e Reihe n auc h 
mittellos e Deutsch e auf, die klar fühlten , daß die Hussite n auc h für ihr e 
Lebensinteresse n kämpften . 

De r hervorragend e südböhmisch e utopisch-sozial e Denke r Pet r Chel -
čický, in dessen Schrifte n sich die Ansichte n der oppositionelle n Volksströ-
munge n widerspiegeln sollen , vermocht e es nicht , eine n revolutionäre n 
Ausweg aus den unversöhnliche n Gegensätze n zwischen Ausgebeutete n un d 
Ausbeuter n zu finden . Chelčický s utopisch e Gedanken , die ein Ausdruc k 
de r Resignatio n der durc h die Niederlag e des Hussitentum s enttäuschte n 
Volksmassen un d zugleich ihre r Unversöhnlichkei t mi t de r herrschende n 
Reaktio n gewesen seien , wurde n Zu r Grundlag e für die Brüdergemeinde , 
die , woh l anknüpfen d an die Tradit ione n de r taboritische n Linken , den tabo -
ritische n revolutionäre n Kampfgeis t ablehnt e un d alle Hoffnun g in eine ge-
duldige un d demütig e Vorbereitun g auf das Lebe n nac h dem Tod e legte. 
Tro t z dieser Passivitä t wurd e sie bald für die feudale n Ausbeuterklasse n 
durc h ihr e Krit i k der Gesellschaftsordnunge n gefährlich . 

Betreffen d die Regierungszei t Georg s von Poděbra d sei aus Husa s Darstel -
lun g bloß erwähnt , daß der Bürgerschaf t der böhmische n königliche n Städt e 
zugebilligt wird, ein verhältnismäßi g progressiver Fakto r der damalige n 
Gesellschaf t gewesen zu sein, daß wir es plötzlic h mi t verdeutschte n Städte n 
in Mähre n zu tu n habe n un d daß Köni g Matthia s Korvi n als ungarische r 
Edelman n rumänische r Herkunf t gekennzeichne t wird. 

I m Jahr e 1516 began n die Verwertun g der Silbervorkomme n in Jáchymov , 

10 Von den vier Prage r Artikeln forder t der erste die freie Verkündigun g des Wortes 
Gottes . Die zwei Wörte r „slova božího " (des Wortes Gottes ) sind in der Ausgabe 
1962 im Unterschie d zur Ausgabe 1961 zusätzlich zwischen Anführungszeiche n ge-
setzt worden ; „božího " ist in beiden Ausgaben kleingeschricben . (Ausg. 1961, 
S. 89; Ausg. 1962, S. 94.) 
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wo dann die tolary genannten Silbermünzen geprägt wurden, die nachher 
der niederländischen und der amerikanischen Währung den Namen gaben.. 
Da der ursprüngliche Name dieses neuen Bergbauzentrums, St. Joachims-
thal, verschwiegen wird, muß es für den uneingeweihten Leser rätselhaft 
sein, warum die neue Münze ausgerechnet tolar, Taler, heißt. 

Als in den ersten Jahrzehnten des 16. Jh. in den deutschen Nachbarland-
schaften die frühbourgeoise Revolution ihren Höhepunkt erreichte, steigerte 
sich auch in den böhmischen Ländern die Spannung zwischen den Klassen 
neuerdings zu Volksdemonstrationen und zu Aufständen. Damals wirkte als 
Prediger in Saaz und Prag der führende Repräsentant des Volkflügels der 
deutschen Reformation Tomáš Müntzer, der glaubte, aus Böhmen würde so 
wie zur Hussitenzeit eine neue apostolische Kirche erstehen und aller Welt 
würde die tschechische Nation zum Vorbild werden. 

Die in der Jagellonenzeit ausgebrochenen großen Auseinandersetzungen zwi-
schen Adel und Städten sowie die Hegemonie des von der Grundherrschaft zur 
Gutsherrschaft übergegangenen Hochadels bringen neben Aufständen und De-
monstrationen der bäuerlich-plebejischen Massen verfassungsgeschichtliche 
Momente in den Bereich von Husas Darstellung. Im Zusammenhang mit der 
Wladislawschen Landesordnung vom Jahre 1500 ist das erstemal vom Land-
tag die Rede, allerdings ohne sein Wesen zu erörtern, geschweige denn seine 
Bedeutung auch nur anzudeuten. Überhaupt sind im ganzen Werk bis zur 
Gegenwart Rechts- und Verfassungsgeschichte so gut wie ganz vernachläs-
sigt, und wenn berücksichtigt, so in reichlich bagatellisierender Weise. Auf-
merksam wird gemacht auf das glänzende tschechische juristische Werk des 
Viktor Kornel von Všehrd, das vom Geist eines heißen Patriotismus sowie 
von einem Sinn für das Geschick des vom Adel unterdrückten hörigen Vol-
kes erfüllt sei. 

Durch die Wahl Ferdinands L, für die vor allem die drohende Türkenge-
fahr entscheidend gewesen sei, kamen die tschechische und die slowakische 
Nation für beinahe 400 Jahre unter die Macht der reaktionären deutsch-
österreichischen Dynastie, die sich auf die katholischen Feudalen stützte 
und für ihre Ziele die reaktionäre Ideologie des römischen Klerikalismus 
ausnutzte. Maximilian IL bleibt unerwähnt, Rudolf II. wird bloß als Aus-
steller des Majestätsbriefs von 1609 genannt. 

Der Schöpfer der Barbara-Kirche in Kuttenberg ist Benedikt Rejt, ohne 
nähere Kennzeichnung, der Bahnbrecher auf dem Gebiet der Experimental-
anatomie Jan Jesenský (Jessenius) ist slowakischer Herkunft, der ausländi-
sche Astronom Johann Kepler ist Deutscher11, über den Schöpfer der wun-
derbaren Leutschauer Plastiken Pavel wird nicht Näheres ausgesagt. 

Gleichzeitig mit dem Aufstand der böhmischen Stände gegen Habsburg 
lehnten sich tschechische und deutsche Bauern gemeinsam gegen ihre ade-
ligen tschechischen und deutschen Ausbeuter auf, seien diese katholisch 

Bei Keplers Bildnis, einer Gravüre des 18. Jh., heißt der Name „Jan Kepler". Aus-
gabe 1962, S. 138. 
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oder protestantisc h gewesen. Die verfassungsrechtliche n Beschlüsse des 
Generallandtag s vom Juli 1619 werden kurz zitiert , noc h kürze r wird die 
Schlach t auf dem Weißen Berg abgehandelt ; unte r den Hingerichtete n des 
Jahre s 1621 waren auch Deutsche , bei den Konfiskatione n führt e die Aus-
beutergesellschaf t großgrundbesitzende r Magnate n und ausländische r Wu-
chere r enorm e Währungsbetrügereie n durch , durc h die Verneuerte n Landes -
ordnunge n der Jahr e 1627 und 1628 wurde der Sieg der Herrschermach t 
und der großgrundbesitzenden-klerikale n Reaktio n vollendet . 

De r große Denke r und Pädagoge Jan Amos Komenský , der wie viele an-
dere die Heima t verlassen mußt e und an die ältere n literarische n Traditione n 
der Brüdergemeind e anknüpfte , hinterlie ß bedeutsam e sprachwissenschaft -
liche, philosophisch e und didaktisch e Werke, in dene n bereit s die Gedanke n 
der Einheitsschul e zum Ausdruck gekomme n seien. Da ß er auch Bischof der 
Brüdergemeind e und großer Theolog e war, ist unerwähn t geblieben. 

Erhebliche n Rau m füllt die Darstellun g der Klassenkämpf e nach dem 
Dreißigjährige n Krieg, bei welchen Husa Ansätze der internationale n kämp -
ferischen Solidaritä t des tschechische n und des slowakischen arbeitende n 
Volkes mit den deutsche n und madjarische n Hörige n zu merke n vermeint . 

De r Regierungszei t Karls VI. wird nu r insofern Erwähnun g getan , als 
damal s der Übergan g von der zunftmäßige n Kleinerzeugun g zur Manufaktur -
Großerzeugun g stattfand . Da auf die Erwähnun g der Pragmatische n Sank-
tion verzichte t wurde, fehlen für den Österreichische n Erbfolgekrieg und die 
Schlesische n Kriege die ursächliche n Voraussetzungen . Die in der Mitt e 
des Jahrhundert s vorgenommene n Verwaltungsreforme n werden gestreift, 
Kataste r und Volkszählun g werden genannt , die Zusammenlegun g der Böhmi -
schen und der Österreichische n Hofkanzle i wäre einer Erwähnun g wert gewe-
sen. Mi t dem von den Jesuite n entfaltete n Kult des falschen Heiligen Johan n 
von Nepomu k wollte man in den Herze n des Volkes die Erinnerun g an Ma-
gister Jan Hu s austilgen . Bei Würdigun g des Barocks beschränk t sich Husa 
auf die Namhaftmachun g der wichtigsten Schöpfunge n und ihre r Urheber , 
wobei den Name n der letztere n samt und sonder s die Vorname n in tschechi -
scher Sprach e vorgesetzt wurden ; es heiß t bloß, viele von ihne n seien aus 
Italien , den österreichische n Länder n und Bayern nach Böhme n gekommen . 

De r große Aufstand des Jahre s 1775 hätt e mittelba r die Aufhebun g der 
Leibeigenschaf t und das Toleranzpaten t herbeigeführt . Durc h jene besserten 
sich die Aussichten auf neu e Möglichkeite n kapitalistische r Gewinne ; in-
folge der Abwanderun g freigewordene r Kräfte nach den Städte n entstande n 
als neu e Gesellschaftsklasse n Proletaria t und Bourgeoisie , grundlegend e Vor-
aussetzunge n für die Wiedergebur t der nationale n Kultu r und die Bildun g 
der neuzeitliche n Natione n der Tscheche n und der Slowaken. Mit dem Tole -
ranzpaten t hätt e man eine Entkräftun g der preußische n Agitation und eine 
Sicherun g von Arbeitskräften bezweckt. 

Bei Schilderun g der Nationale n Wiedergebur t wird festgestellt, daß 
Jan Kollár , Pavel Josef Šafařík und Františe k Palack ý von den Ideenströmun -
gen der Romanti k mächti g beeinfluß t waren ; dem Leser wird allerdings vorent -
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halten , daß jene dre i Männe r erst währen d ihre r Studie n in Jen a so richti g für 
die Idee n der Romanti k gewonne n wurden . Kollá r ist Dichte r un d seine r Her -
kunf t nac h Slowake, Šafařík ist slowakische r Gelehrter 1 2 . Befremden d un d 
ne u wirkt die Formulierung , da ß die Fälschunge n der Handschrifte n im er-
sten Vierte l des 19: Jh . aus dem Kreis e de r Freund e des Sprachforscher s 
Václav Hank a hervorgegange n seien , also nich t von ih m persönlic h stam -
men . Desgleiche n wirkt es befremden d zu lesen, da ß der freidenkerisch e 
Prieste r Bernar d Bolzan o italienische r Herkunf t war. Ma n vermiß t einige 
Wort e übe r die Slawische Wechselseitigkeit , ohn e die doc h die später e füh-
rend e Roll e de r Tscheche n innerhal b der Slawistik nich t denkba r ist; stat t 
dessen liest ma n bloß , daß es anläßlic h des Durchzug s russische r Truppe n 
währen d der napoleonische n Kriege durc h die Sudetenlände r zu Verbrüderun -
gen mi t Tscheche n un d Slowaken kam un d daß diese, sympathisieren d mi t 
den gegen die Zaristisch e Despoti e kämpfende n Polen , sich dessen bewuß t 
waren , daß das russische Brudervol k nich t mi t dem reaktionäre n zaristische n 
Regim e vermeng t werde n darf. 

Nac h Beendigun g der napoleonische n Kriege löste die englisch e Konkur -
ren z die Industrierevolutio n der 1830er Jahr e aus. Da s Industrieproletaria t 
de r 1840er Jahr e war schwach , nich t organisiert , klassenmäßi g unbewußt . 
Sein Klassenkamp f dokumentiert e sich in blind elementare n Ausbrüche n des 
Hasse s un d Widerstandes , entbehrt e eine r zielbewußte n Führung . De n Um -
bau vom Feudalismu s zum Kapitalismu s vollzog die Bourgeoisi e als Sprecheri n 
zugunste n gesamtnationale r Interessen . 

II I 

I n Böhme n ging die Initiativ e zur Entfaltun g eine r revolutionäre n Bewe-
gun g von Anhänger n der radikaldemokratische n Strömun g aus. Als Mitt e 
Mär z 1848 Wiens Volk Metternichs 1 3 Entlassun g durchgesetz t hatte , forder -
ten bald darau f Prage r Textilarbeite r in elementare n Demonstratione n u. a. 
die zehnstündig e Arbeitszeit . Di e wachsend e Radikalisierun g des arbeiten -
den Volkes beunruhigt e die deutsch e un d die tschechisch e Bourgeoisie ; um 
die öffentlich e Ordnun g aufrechtzuerhalten , organisiert e sie gegen das re -
volutionär e Volk die bewaffnete n Nationalgarden . Scho n im Frühlin g 1848 
spaltet e sich die tschechisch e Bourgeoisi e in ein e rechte , nationalliberale , 
liberalbourgeois e un d ein e linke , radikaldemökratisch e Richtung ; jene r ge-
hörte n an u. a. Palack ý un d Františe k Brauner , dieser u. a. Josef Václav Fric , 
Kare l Sabin a un d der Deutsch e Ludvík Rupper t " . 

Durc h Verbreitun g des Pangermanismu s von Seiten de r großdeutsc h 

Vielleicht hätt e hie r auc h die slowakische Namensfor m Pave l Joze f Šafárik pu-
blizier t werden sollen . 
Fürs t Clemen s von Metternic h war österreichische r Staatskanzler , nie říšský kanclé ř 
(Reichskanzler) . Ausg. 1961, S. 196; Ausg. 1962, S. 214. 
Hie r ist nich t eindeuti g zu entscheiden , ob český mi t „tschechisch " ode r mi t „böh -
misch " zu übersetze n ist. 

354 



eingestellte n deutsche n Bourgeoisie gerieten die Vertrete r der tschechische n 
Bourgeoisie in schwere national e Konflikte . Im Kamp f gegen die Bedrohun g 
nationale r Unterdrückun g entstan d die politisch e Konzeptio n des Austro-
slawismus, dessen Hauptverfechte r Palack ý und der ausgezeichnet e junge 
Journalis t Kare l Havlíče k Borovský wurden . De r austroslawisch e Standpunk t 
der tschechische n liberalen Bourgeoisie war jedoch vom Standpunk t der na-
tionale n Interesse n deswegen verfehlt, weil er von der Voraussetzun g aus-
ging, die Aufrechterhaltun g der Oberherrschaf t des reaktionäre n Habsburg -
throne s in Mitteleurop a sei nötig . So sei die tschechisch e offizielle Politi k 
in entscheidende n Augenblicken der europäische n Revolutio n Frühlin g 1848 
eine Stütz e der kontrarevolutionäre n feudalklerikale n Kräfte geworden . De r 
Slawenkongre ß erfüllte nich t die in ihn gesetzten Hoffnungen , noc h bevor 
er seine Verhandlunge n abschließe n konnte , entbrannt e in Pra g der Volks-
auf stand gegen die Reaktion 15. 

Währen d sich das tschechisch e und das deutsch e Bürgertu m feige versteck-
ten , kämpft e das Prage r Volk sechs Tage tapfer gegen die große Übermach t 
des Regierungsheeres . An den Barrikadenkämpfe n beteiligten sich die radi-
kal progressiven Studenten , die in Pra g anwesende n Slowaken sowie auch 
viele progressive Prage r Deutsche . In diesem Aufstand tra t das Industriepro -
letaria t das erstema l in der tschechische n Geschicht e als aktiver revolutio -
näre r Fakto r im Befreiungsringe n der tschechische n Natio n auf. 

In den 1850er und 60er Jahren , da in den böhmische n Länder n die Ausfor-
mun g der beiden Hauptklasse n der kapitalistische n Gesellschaft , der kapi-
talistische n Bourgeoisie und des Proletariats , vollende t wurde, wurde auch 
der Grun d zu den neue n Entwicklungswege n der tschechische n und der slo-
wakischen Kultu r gelegt, deren Entfaltun g bloß in engster Verbindun g mit 
den Sehnsüchte n und dem Kamp f des Volkes möglich sei. So weihten die 
besten geistigen Schöpfe r bewußt alle ihre Kräfte diesem Kampf , vor allen 
andere n Božena Němcová , Josef Máne s und Bedřich Smetana . 

Erst End e der 1860er Jahr e beganne n einige der Gedanke n von Mar x und 
Engels allmählic h in die Reihe n der tschechische n Arbeiterschaf t einzudrin -
gen, und zwar zugleich mit den Nachrichte n über die I. Arbeiterinternatio -
nale , zu der zuallerers t die deutsche n Arbeiter in den Grenzgebiete n der 
böhmische n Lände r und die Tscheche n und Slowaken Wiens und Amerikas 
unmittelbar e Beziehunge n aufgenomme n hatten . Die erste rein proletarisch e 
Zeitschrif t „Budoucnost " (Zukunft ) begann 1874 zu erscheinen , und 1878 
wurde innerhal b der österreichische n sozialdemokratische n Parte i die „Tsche -
choslawische sozialdemokratisch e Partei " als besonder e Organisatio n gegründet . 

Die nac h Preußen s Sieg von einer mächtige n Woge des Pangermanismu s 
mitgerissene n österreichdeutsche n bourgeoisen Nationaliste n liefen Sturm 
gegen die Fundamentalartikel ; und als dann Bismarck 16 der habsburgische n 

15 Michai l Bakunin s Anwesenhei t beim Slawenkongre ß bleibt unerwähnt . 
16 Bismarck war damal s Reichskanzle r des Deutsche n Reich s und preußische r Mi-

nisterpräsident , nie jedoch pruský kanclé ř (preußische r Kanzler) . Ausg. 1961, S. 247; 
Ausg. 1962, S. 267. 
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Dynastie die Versicherung gab, er würde nicht gegen Österreich-Ungarn 
vorgehen, beschloß die Wiener Regierung, den Antrag der Fundamentalar-
tikel rücksichtslos abzulehnen. Trotz alledem bedeuten einige Beschlüsse 
der damaligen Wiener Regierung einen Fortschritt für die Entwicklung der 
tschechischen Kultur, besonders positiv werden die Schulgesetze hervorge-
hoben. Damals war man bemüht, die tschechische Wissenschaft aus der ein-
seitigen Abhängigkeit von der deutschen Wissenschaft zu lösen und ihren 
Gesichtskreis international zu erweitern. Hierbei wirkten bahnbrechend in 
der Sprachwissenschaft Jan Gebauer, in der Geschichtswissenschaft Jaroslav 
Goli und in der bourgeoisen Soziologie T. G. Masaryk. " 

Das schädliche Vorgehen einiger österreichdeutscher sozialdemokratischer 
Führer, die entweder den Einflüssen des großdeutschen Nationalismus er-
lagen oder die Bedeutung der Nationalitätenfrage in der revolutionären Be-
wegung unterschätzten und forderten, das Proletariat möge sich von allen 
wie immer gearteten Nationalitätsgesichtspunkten freimachen, hatte zur 
Folge, daß sich die einheitliche ganzösterreichische Sozialdemokratie end-
gültig in Nationalitätsorganisationen auflöste. Hauptpresseorgan der selb-
ständigen tschechischen Sozialdemokratie wurde die neugegründete Tages-
zeitung Právo lidu (Recht des Volkes). Demgegenüber verblieb die slowa-
kische Arbeiterschaft, soweit sie politisch organisiert > war, gemeinsam mit 
den madjarischen Arbeitern in der einheitlichen proletarischen Partei, die 
1890 den Namen „Sozialdemokratische Partei Ungarns" angenommen hat. 
Durch verschiedene Aktionen, vor allem durch Gründung neuer Parteien, 
gelang es der Bourgeoisie, den Aufstieg der revolutionären Arbeiterbewe-
gung zu verhindern. Die 1897 gegründete tschechische nationalsozialistische 
Partei fiel der revolutionären Arbeiterbewegung durch Streikbruch und durch 
Ablehnung des Klassenkampfs und der internationalen Solidarität in den Rük-
ken. Masaryks Realistische Partei beeinflußte die progressive tschechische 
Intelligenz in antimarxistischem Geiste. Überhaupt griffen gegen Ende des 
Jahrhunderts die revisionistischen Ansichten in der Sozialdemokratie um 
sich, die Arbeiterschaft würde ihre Ziele ohne soziale Revolution und ohne 
Diktatur des Proletariats erreichen. Besonders unselig wirkte Masaryk in 
diesem reformistischen Geiste auf die Arbeiterschaft ein. Er selbst war nie 
ein tatsächlicher Sozialist. Sein Interesse an der Sozialdemokratie entsprang 
der Bemühung des bourgeoisen Politikers, die Arbeiterschaft von der marxi-
stischen Weltanschauung und dem Klassenkampf abzulenken. 

Die kapitalistische Ordnung wie auch die bourgeoise Kultur überschritten 
um die Jahrhundertwende in der Entwicklung ihren Zenit und verloren 
ihre zielbewußte gesellschaftliche Sendung, die sie in den vorhergegangenen 
Zeiten gehabt hatten. Ein großer Teil der tschechischen Bourgeoisie wünschte 
nicht den Zerfall der österreichisch-ungarischen Monarchie. Mai 1917 tra-
ten progressive tschechische Schriftsteller mit einem Manifest an die Öf-
fentlichkeit, in dem sie zur Intensivierung des Kampfes für die' nationalen 
Rechte des tschechischen und des slowakischen Volkes aufriefen. 

In grobem Widerspruch zur geschichtlichen Wirklichkeit stehe die von 
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der Bourgeoisie geschaffene Legende, die Entstehung der Tschechoslowaki-
schen Republik sei ein Werk der Masaryk-Benešschen Leitung des auslän-
dischen und einheimischen Widerstandes und der imperialistischen West-
mächte gewesen. Nach Husa ist die reaktionäre Habsburgermonarchie unter 
dem Druck der elementaren revolutionären Bewegung der Volksmassen zu-
sammengebrochen, die nach dem Beispiel des russischen Proletariats auf 
eine Beendigung des Krieges, eine Beseitigung des Hungers und die Auf-
richtung einer volklichen, sozial gerechten Ordnung hinzielten. Ende Mai 
1918 wurde in Moskau die Tschecho-Slowakische kommunistische Partei in 
Rußland gegründet, Ende dieses Jahres kämpften in den Reihen der Roten 
Armee bereits an die 4000 tschechoslowakische Rotarmisten, und später 
wuchs deren Zahl bis auf 10 000 Mann. 

Die Tschechoslowakei hatte von ihrem Anfang an eine wichtige Aufgabe 
in den militärischen Planungen der imperialistischen Mächte, die auf die 
Vernichtung des jungen sowjetischen Staates und die Zerschlagung der re-
volutionären proletarischen Bewegung in Mitteleuropa ausgerichtet waren. 
Die Schaffung des tschechoslowakischen Staates war mit erheblichen Schwie-
rigkeiten verbunden. Tschechen und Slowaken machten nicht ganze zwei 
Drittel aus. Ein Drittel der Einwohner bildeten die nationalen Minderheiten, 
von denen die stärksten die deutsche (über 3 Millionen, d. s. mehr als 23%) 
und die madjarische (drei Viertel Million, d. s. fast 6%) bildeten. Zahlreich 
war auch die ukrainische Minderheit (über 460 000 Menschen) in der Za-
karpatská Ukrajina (Transkarpatische Ukraine), die der Tschechoslowaki-
schen Republik angefügt wurde, obwohl die Mehrzahl des dortigen ukraini-
schen Volkes die Vereinigung mit der Sowjet-Ukraine gewünscht habe17. 

Bald nach der Gründung des Staates entfachte die deutsche Bourgeoisie 
in den Grenzgebieten der böhmischen Länder eine separatistische Bewegung. 
Unter Führung hetzerischer Chauvinisten begann man das Selbstbestim-
mungsrecht zu fordern, das man früher nie der tschechischen Nation zuer-
kennen wollte. An den antitschechischen Hetzereien beteiligten sich auch 
führende deutsche Sozialdemokraten, die — gleich wie die tschechischen 
sozialdemokratischen Opportunisten — den Gedanken des proletarischen 
Internationalismus verrieten und der bourgeoise-nationalen Ideologie erlagen. 
Erst Ende 1918 wurde diese chauvinistische Bewegung unterdrückt und been-
deten freiwillige tschechische Einheiten die Besetzung des Grenzgebietes. 

Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Republik im Jahre 1919 werden in 
den düstersten Farben geschildert. Am I. Kongreß der Kommunistischen 
Internationale nahmen Vertreter der tschechoslowakischen kommunisti-
schen Partei in Rußland teil. Ausführlich behandelt werden die Geschicke 
der Ungarischen Räterepublik und der drei Wochen währenden Slowaki-
schen Räterepublik, welch letztere trotz ihrer kurzen Dauer eine erhebliche 
Bedeutung für die Stärkung des revolutionären Bewußtseins des slowaki-
schen und des tschechischen Proletariats gehabt habe. Sehr ausführlich wird 

17 In der Aufzählung fehlen die polnische und die jüdische Minderheit. 
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auch die ernste innenpolitische Krise im Herbst 1920 behandelt, die mit der 
Entlassung des Ministeriums Tusar begann und ihren Höhepunkt in dem 
Kampf ums Prager Volkshaus und der großen Streikwelle im Dezember hatte. 
Im Mai 1921 wurde dann die Kommunistische Partei der Tschechoslowakei 
gegründet. Die darauf folgende Spaltung der sozialistischen Turn- und Ge-
werkschaftsverbände hätten die reformistischen Führer der Sozialdemokra-
tie verschuldet, die in Übereinstimmung mit der Bourgeoisie arbeiteten. Seit 
dem Jahre 1925 bildete sich in der kommunistischen Partei ein bolsche-
wistischer Kern mit dem hervorragenden jungen Kämpfer Klement Gott-
wald an der Spitze. Und so siegte auf dem V. Kongreß 1929 die konse-
quente marxistisch-leninistische Führung. 

Die nach dem Plan der imperialistischen Großmächte errichtete Kleine 
Entente sollte nicht nur den wiederauflebenden revanchistischen großdeut-
schen und großmadj arischen Tendenzen steuern, sondern auch eine Art 
Schutzgürtel gegen das Vordringen sowjetischen Einflusses nach Mittel-
und Westeuropa sein. Die politische Hauptforderung der von dem fanatischen 
Pater Andrej Hlinka gegründeten reaktionären slowakischen Volkspartei 
war die Autonomie, die zusammen mit chauvinistischen antitschechischen 
Schlagwörtern demagogisch propagiert wurde, wobei die berechtigte Entrü-
stung des slowakischen Volkes über die rücksichtslose Ausbeutung der tsche-
chischen Bourgeoisie in der Slowakei ausgenutzt worden sei. 

Erst bei Würdigung des tschechoslowakisch-sowjetischen Bündnisvertrages 
tritt die deutsche Minderheit konkret in den Bereich der Darstellung, indem 
darauf hingewiesen wird, wie Henleins faschistische Sudetendeutsche Partei 
gegen den Vertrag hetzte, die unter demagogischer Ausnutzung der Arbeits-
losigkeit und der Not in den Grenzgebieten die deutsche Einwohnerschaft 
chauvinistisch beeinflußt hätte und die überstürzend wuchs. Es bleibt dem 
Leser überlassen, sich anderswo darüber zu unterrichten, wer Henlein ist 
und was es überhaupt für Bewandtnis mit Entstehung und Existenz der 
Sudetendeutschen Partei hat. Auch vermißt er genauere Angaben, wenn er 
liest, daß im Frühling 1935 extrem reaktionäre Elemente der tschechoslowa-
kischen Bourgeoisie sich offen zur Verwirklichung eines faschistischen Um-
sturzes gerüstet haben. Ohne näheren Kommentar wird auch vermerkt, 
daß mit Benešs Zustimmung ein Geheimabkommen der tschechoslowakischen 
und der nazistischen Polizei betreffs einer Zusammenarbeit bei Verfolgung 
der internationalen kommunistischen Bewegung unterzeichnet worden ist. 

So wie in der Darstellung der politischen Geschichte der ersten Republik 
im Grund bloß von der kommunistischen Partei die Rede ist und alles 
Übrige eigentlich bloß von Fall zu Fall in abfälligem Sinne Erwähnung fin-
det — gänzlich verschwiegen werden z. B. die tschechisch-sudetendeutschen 
Koalitionsregierungen —, erfährt man auch nur so nebenbei, daß es in jenen 
Jahren auch bei den nichtkommunistischen Tschechen ein hochentwickeltes 
Kulturleben gab, von den Sudetendeutschen und den Slowaken erfährt man 
überhaupt nichts. Die Besprechung der kirchlichen Verhältnisse steht unter 
dem Leitmotiv, daß für den modernen Menschen die Religion etwas Über-
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lebte s ist un d daß sich die neuzeitlich e Weltanschauun g mi t keine r Kirch e 
in Vereinbarun g bringe n läßt . So ist es ganz natürlich , daß der von Athe -
isten aus den Reihe n des Proletariat s geschaffene „Verban d proletarische r 
Glaubensloser " ein wichtige r kulturpolitische r Fakto r der revolutionäre n 
Bewegung der Arbeiterklasse geworden ist. Weiterhi n ist selbstverständlich , 
daß die besten Vertrete r de r Intelligen z der zwanziger un d dreißige r Jahr e 
ihr e Werke dem Kamp f für die Idee n des Kommunismu s gewidme t haben , 
wie Zdeně k Nejedlý , Ivan Olbracht , Jarosla v Haše k un d Mari e Pujmanová . 
Di e Einrangierun g Kare l Čapek s in diese Reih e wird wahrscheinlic h bei 
manche m Leser Staune n hervorrufen . 

Bei Errichtun g des Protektorate s protestiert e die Sowjetunio n am ent -
schiedensten , die imperialistische n Westmächt e beschränkte n sich auf for-
mal e Proteste , die britisch e Regierun g hätt e sogar den in de r Englische n 
Ban k hinterlegte n tschechoslowakische n Goldschat z den hitlerische n Okku -
pante n ausgeliefert . Di e Sowjetregierun g hätt e groß e Friedensbemühunge n 
entfalte t un d den Westmächte n neuerding s angeboten , auf der Grundlag e 
kollektive r Sicherhei t gemeinsa m mi t de r Sowjetunio n eine n Block fried-
liebende r Staate n zu bilden , de r den faschistische n Aggressionen tatkräfti g 
steuer n un d die Entfesselun g eine s neue n Weltkriegs verhinder n würde . Di e 
westliche n Imperialiste n hätte n jedoc h nich t den Gedanke n aufgegeben , 
das faschistisch e Deutschlan d zu eine m Angriff auf die vereinsamt e Sowjet-
unio n zu bewegen. Sie führte n dahe r die Verhandlunge n mi t der Sowjet-
unio n in eine Sackgasse un d beganne n geheim e Verhandlunge n übe r ein 
Bündni s mi t Hitle r gegen die Sowjetunion . Da s faschistisch e Deutschlan d 
wollte jedoc h nich t eine n Angriff auf die Sowjetunio n riskieren , bevor es 
nich t seine Machtstellun g durc h Unterjochun g weitere r kapitalistische r 
Lände r gefestigt hätte . Es bot dahe r de r Sowjetunio n eine n Nichtangriffs -
pak t an , den die Sowjetregierun g im Interess e de r Sicherhei t des Lande s 
un d der Hinauszögerun g des Angriffs nich t hätt e ablehne n können . Di e 
weiter e Entwicklun g der Ereigniss e hätt e gezeigt, da ß dieser Entschlu ß 
unausweichlic h un d ein weitblickende r Schrit t war, de r groß e Bedeutun g für 
den spätere n siegreiche n Kamp f gegen den hitlerische n Faschismu s gehab t 
hätte . 

Als sich beim Polenfeldzu g die nazistisch e Arme e dem westliche n Weiß-
rußlan d un d der Westukrain e näherte , die bis dahi n unte r polnische r Ober -
herrschaf t waren , beschlo ß die sowjetische Regierung , die Einwohnerschaf t 
dieser Gebiet e in Schut z zu nehmen . 

Bei de r Schilderun g der Aktione n für eine n Kamp f von auße n he r heiß t 
die Stelle im Oste n Moskaue r Widerstandszentru m un d die Stelle im Westen 
Londone r bourgeois e Emigratio n ode r Londone r bourgeois e Regierung . 
Währen d von der Stelle im Oste n nebe n Gottwal d viele ander e genann t wer-
den , die sich u m den Widerstan d von dor t he r verdien t gemach t haben , 
wird von der Stelle im Westen einzi g un d allein Bene š namhaf t gemacht . 
Ma n erfährt , daß vom Mär z 1943 an an der Fron t bei Charko v ein tsche -
choslowakische s Regimen t an den Kämpfe n auf sowjetischer Seite teilnah m 
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und daß diese Truppe das Jahr darauf bereits zu einer Brigade angewachsen 
war, dagegen erfährt man nichts über die unter dem Befehl der Londoner 
Regierung stehende Truppe. Der slowakische Aufstand im Sommer 1944 
wird als vornehmlich von Kommunisten in Szene gesetzt und geleitet und 
als bloß vom Osten her tatkräftig gefördert und unterstützt dargestellt. 
Als die Sowjetarmee gemeinsam mit dem I. tschechoslowakischen Armee-
korps am 6. Oktober 1944 beim Duklapaß die tschechoslowakische Grenze 
überschritt, wurde zur Erinnerung an dieses Ereignis der 6. Oktober zum 
Tag der tschechoslowakischen Armee erklärt. Obwohl der Aufstand selbst 
Ende Oktober bezwungen war, hielten sich doch etwa 40 Partisanabteilungen 
mit rund 20000 Teilnehmern den ganzen Winter über in den Bergen. 
Vor dem Betreten tschechoslowakischen Bodens trat die Londoner Emigran-
tenregieruhg zurück, und am 4. April 1945 wurde in Kaschau die erste Re-
gierung der Nationalen Front der Tschechen und der Slowaken konstituiert. 
Im Kaschauer Regierungsprogramm wurde auch die Stellungnahme gegen-
über der faschistisierten deutschen Minderheit formuliert und wurden harte 
Strafen für Verräter und Kollaborateure angekündigt. Das Kaschauer Regie-
rungsprogramm war ein großer Sieg der von der Kommunistischen Partei der 
Tschechoslowakei verfochtenen Linie. 

Auf Veranlassung der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei und 
der Revolutionären Gewerkschaftsbewegung hätte sich am 30. April in Prag 
der Tschechische Nationalrat konstituiert, in dem alle Hauptfaktoren des Wi-
derstandes vertreten waren. In ihm gewannen die Repräsentanten der bour-
geoisen Widerstandsfaktoren stark an Einfluß, vor allem aus den Reihen 
reaktionärer Offiziere, die am 8. Mai mit dem deutschen Militärkom-
mando ein Übereinkommen den freien Abmarsch der nazistischen Trup-
pen in amerikanische Gefangenschaft betreffend getroffen hätten. 

IV 

Wie Husa berichtet, erforderten die faschistische Okkupation und der 
Zweite Weltkrieg nach vorläufigen Schätzungen etwa 360 000 Opfer an Le-
ben der Einwohnerschaft auf dem Gebiet der Republik vor München. Davon 
gingen an die 235 000 ihrer Bürger in den nazistischen Konzentrations-
lagern zugrunde, die übrigen fielen auf den Schlachtfeldern oder fanden den 
Tod während der Kriegsoperationen, bei Bombenangriffen, Massenaktionen 
des nazistischen Terrors und infolge von Hunger und von durch Unterer-
nährung bedingten Krankheiten. 

Wie anderswo hätten die englisch-amerikanischen Okkupationseinheiten 
auch in der Tschechoslowakei beabsichtigt, die Macht der Fabrikbesitzer, 
Bankiers und Großgrundbesitzer zu befestigen, die überlebte kapitalistische 
Ordnung aufrechtzuerhalten, das Land in den imperialistischen Interessen-
bereich einzufügen und das Volk daran zu hindern, die Gewalt an sich zu 
reißen. Über ihre wahren Absichten legen Zeugnis ab sowohl ihre rück-
sichtslose und vom militärstrategischen Gesichtspunkt ganz sinnlose Bom-
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bardierung größter böhmischer Industriezentren, besonders Pilsens, in den 
letzten Tagen des Krieges als auch ihre Einstellung zum Aufstand des Vol-
kes von Prag, als sie es tschechischen Freiwilligen aus der Pilsener Gegend 
unmöglich machten, mit Waffen und Arzneien dem kämpfenden Prag zu 
Hilfe zu kommen. Die Art und Weise, wie das amerikanische Armeekom-
mando auf tschechoslowakischem Gebiet den verbrecherischen faschistischen 
Okkupanten entgegenkam, zeugt davon, daß die Westimperialisten nicht 
im Sinne hatten, die tschechoslowakische Forderung zu unterstützen, daß 
nach Kriegsende die faschistisierte deutsche Einwohnerschaft vom tschecho-
slowakischen Gebiet abgeschoben werde. 

Dank dem entschiedenen Standpunkt der sowjetischen Delegation mit J. 
V. Stalin an der Spitze auf der Potsdamer Konferenz der Vertreter der vier 
siegreichen Großmächte im Sommer 1945 konnte die Tschechoslowakei 
an die Lösung der Frage der deutschen Minderheit herantreten. Ein erheb-
licher Teil der auf tschechoslowakischem Gebiet lebenden Einwohner deut-
scher Nationalität, die schon vor München ein Werkzeug des hitlerischen 
Imperialismus geworden waren und einen großen Anteil an der Schuld der 
Zerschlagung der Tschechoslowakei hatten, war eine ernste Gefahr für die 
weitere Friedensatmosphäre in Mitteleuropa. So wurden mit Zustimmung 
der Großmächte im ganzen 2,5 Millionen Deutsche aus der Tschechoslowa-
kei in die westlichen und östlichen Gebiete Deutschlands übergesiedelt. Die 
deutschen Antifaschisten aus dem böhmischen Grenzgebiet hätten die Mög-
lichkeit gehabt sich zu entschließen. Die Mehrzahl von ihnen habe sich frei-
willig in die sowjetische Besatzungszone begeben, um den Kampf der deut-
schen Arbeiferklasse für ein demokratisches und sozialistisches Deutschland 
Zu stärken. Diejenigen, welche blieben, erhielten die tschechoslowakische 
Staatsbürgerschaft. 

Die Wahlen in die Verfassunggebende Nationalversammlung 1946 brach-
ten der kommunistischen Partei einen überzeugenden Sieg. Im ganzstaatli-
chen Maßstab bekam die Kommunistische Partei der Tschechoslowakei 38ö/0 
aller Stimmen und hatte mit den Sozialdemokraten im Parlament eine knappe 
absolute Mehrheit. Im Laufe des Jahres 1947 griff die Reaktion immer mehr 
um sich, sie brachte an die Spitze der Sozialdemokratie Rechtselemente, die 
bereit waren, bei der Zersetzung der Arbeiterklasse mitzuarbeiten, ihre 
Hoffnungen auf die Bildung eines antikommunistischen Mehrheitsblocks 
wuchsen. Die Kommunistische Partei rief alle auf, die es mit der Republik 
ehrlich meinten, bei den nächsten Parlamentswahlen Mai 1948 ihre Kandi-
datenliste zu wählen, und stellte eine Reihe von Forderungen auf, die die 
zersetzende Tätigkeit der Bourgeoisie schwächen sollten. Der antikommuni-
stische Block nahm zu all dem eine negative Stellung ein, und in der zwei-
ten Februarhälfte versuchte die bourgeoise Reaktion die Durchführung des 
längst vorbereiteten kontrarevolutionären Putsches. Durch das entschiedene 
Auftreten der Arbeiterklasse war jedoch die Reaktion isoliert. Die Diktatur 
des Proletariats im Interesse des gesamten arbeitenden Volkes siegte end-
gültig über die Versuche um eine Diktatur der reaktionären Bourgeoisie. 



Ungeheuere Bedeutung auch für die Aufrichtung des Sozialismus in der 
Tschechoslowakei hatte der XX. Kongreß der Kommunistischen Partei der 
Sowjetunion im Jahre 1956 zu Moskau. Seine historischen Beschlüsse über 
die Möglichkeit einer Abwendung von Kriegen, über die Notwendigkeit 
friedlichen Zusammenlebens von Staaten mit verschiedenen wirtschaftlich-
gesellschaftlichen und politischen Systemen, über die Möglichkeiten fried-
lichen Übergangs einiger Länder zum Sozialismus sowie seine entschiedene 
Verurteilung des Personenkults18 ergaben neue Anregungen für die inter-
nationale Arbeiterbewegung und den Weltkampf für den Frieden. 

In dem Augenblick, da die madjarische Reaktion unter direkter Mithilfe 
der Westimperialisten bemüht war, durch einen bewaffneten kontrarevolu-
tionären Putsch die volksdemokratische Ordnung zu stürzen und in Un-
garn den brutalsten faschistischen Ter ror aufzurichten, trug das tschechoslo-
wakische Volk durch sein entschiedenes Verhalten zur Abwehr des gefähr-
lichen imperialistischen Angriffs bei. 

Nach dem Vorbild der sowjetischen Brigaden der kommunistischen Arbeit 
setzt sich die Bewegung der Brigaden der sozialistischen Arbeit als Ziel, 
nicht nur sozialistisch zu arbeiten, sondern auch sozialistisch zu leben und 
sozialistisch zu lernen. Diese Bewegung, in der Anfangsstadien der künftigen 
kommunistischen Gesellschaft in Erscheinung treten, verbreitete sich bis 
zum Beginn des Jahres 1962 auf mehr als 70 000 Kollektive, in denen über 
720 000 Teilnehmer der Bewegung wetteiferten. Mehr als 8 500 Arbeitskol-
lektive errangen in der Zeit den Ehrentitel „Brigade der sozialistischen 
Arbeit"18. 

Von Ende 1946 bis Ende 1961 nahm die Einwohnerzahl in der Tschecho-
slowakei im ganzen um 1,75 Millionen zu, wobei der Wachstumstakt in der 
Slowakei relativ um die Hälfte schneller ist als in den böhmischen Ländern20. 
Von 1948 bis 1959 stieg der personale Verbrauch der Einwohnerschaft um 
vier Fünftel. 

# 

Die im obigen wiedergegebenen Formulierungen, Feststellungen und Deu-
tungen haben wohl zur Genüge gezeigt, daß man es bei Husas „Geschichte 
der Tschechoslowakei" mit einem Geschichtsbild zu tun hat, das sich stark 
von dem unterscheidet, das die Geschichtswissenschaft bisher erarbeitet hat. 
Daß die marxistisch-materialistische Geschichtsauffassung in vielem eine 
andere Darstellung bedingt als die „bourgeoise", ist ohne weiteres einzu-
sehen und ist für den Fortschritt der Forschung nicht ohne Wert. Aber da 

18 Ausgabe 1962, S. 463; in Ausgabe 1961, S. 439, fehlt der Passus die entschiedene 
Verurteilung des Personenkults betreffend. 

19 Ausgabe 1962, S. 469. — Bis Mitte Januar 1961 gab es mehr als 34.000 Kollektive, 
330.000 Teilnehmer der Bewegung, 2500 Arbeitskollektive mit dem Ehrentitel. 
Ausgabe 1961, S. 444. 

20 Ausgabe 1962, S. 470. — 1946—1959 Bevölkerungszunahme im ganzen mehr als 
1,5 Millionen. Ausgabe 1961, S. 446. 
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leider Notenapparat und Schrifttumsverzeichnis fehlen, fehlen auch die Vor-
aussetzungen um zu begreifen, weswegen und wie Tatsachen verdreht, ver-
schwiegen und verzeichnet werden konnten, die sowohl von der tschechi-
schen als auch von der deutschen Geschichtswissenschaft als eindeutig durch 
Quellen erhärtet anerkannt worden sind. Schließlich ist der an vielen Stellen 
zum Ausdruck gekommene und von unversöhnlichem Nationalismus genährte 
Haß gegen alles Deutsche welchen Jahrhunderts auch immer für den unvor-
eingenommenen Leser kaum vereinbar mit dem von Husa so vernehmlich 
verkündeten Internationalismus. Der fehlende Notenapparat ist auch insofern 
sehr zu bedauern, als man nicht in der Lage ist, die neuen Erkenntnisse 
über die vielen Aufstände, Revolten und Demonstrationen, die von wirt-
schaftlichen und sozialen Mißständen ausgelöst und im Rahmen von Husas 
Darstellung bloß kurz erwähnt worden sind, quellenmäßig näher zu stu-
dieren und wissenschaftlich zu verwerten. 

Die Kommunistische Partei der Tschechoslowakei ist zu dieser „Geschich-
te der Tschechoslowakei" anläßlich ihres 40jährigen Bestehens zu beglück-
wünschen, sie wird bestimmt ihre Aufgabe als propagandistisches Werk er-
füllen; ob ihr jedoch in ihrer jetzigen Fassung das Attribut eines wissen-
schaftlichen Werkes zuzuerkennen ist, dürfte ziemlich zweifelhaft sein. 
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ÜBER DAS W I R K E N S U D E T E N D E U T S C H E R M I S S I O N A R E 
IM S Ü D A M E R I K A DES 17. U N D 18. J A H R H U N D E R T S * 

Von Rudolf Robert Hinner 

Keinem Teile der Welt außerhalb Europas hat die Tätigkeit der Streiter 
der Ecclesia Militans so sichtbare Spuren aufgeprägt, wie Südamerika oder 
genauer gesagt, einigen Teilen von Brasilien, Paraquay, Kolumbien und 
Peru. Die Zeit der Gründung der Societas Jesu durch den heiligen Ignatius 
von Loyola im Jahre 1534 fällt in die hohe Zeit der Landnahme des Halb-
kontinentes Südamerika durch die Spanier und Portugiesen. Eben erst 
waren die Umrisse des Kontinents bekannt geworden und schon beginnt 
ein Wettrüsten der beiden iberischen Völker. Die Spanier errichteten Nie-
derlassungen in den Gegenden, die heute zu Argentinien und Venezuela 
gehören, während die Portugiesen Teile des heutigen Brasilien für sich be-
anspruchten. Der Rest gehörte den Spaniern bis in die Zeit der Unabhän-
gigkeitskämpfe im frühen 19. Jahrhundert. Es ist keinesfalls so gewesen, daß 
die Spanier sich nur von materiellen Impulsen treiben ließen, als sie mit 
der Eroberung begannen. Eben erst war Spanien von den Mauren befreit 
worden. Jetzt galt es, jenseits des Atlantiks für das Kreuz zu streiten. 
Diese Situation änderte sich aber schnell, als bei den Indianern wirklich 
Gold in großen Mengen gefunden wurde. Daß es den Spaniern gelang, in 
diesen wilden Gebieten Fuß zu fassen und Ordnung zu schaffen, verdanken 
sie in erster Linie einer kleinen Anzahl genialer Abenteuerer. Daß 
sie aber die eroberten Gebiete Jahrhunderte hindurch behalten konnten, 
ist wohl einzig und allein der sich unter all den wilden Völkern durchset-
zenden Kirche zuzuschreiben. „Die Jesuiten waren während der ersten 
Jahrhunderte die einzigen Träger einer Organisation, die sich von einem 
wirklich aufbauenden Geist leiten ließ", schreibt Buarque de Hollanda in 
seinem Werk „Raizes do Brasil". 

1500 gilt als das Jahr der Entdeckung Brasiliens durch den portugiesi-
schen Admirál Cabral, und was wir während der nächsten 250 Jahre über 
Brasilien wissen, ist aus dem Geist dieser Zeit geschrieben. Dieser Geist 
war römisch-christlich und daher universalistisch ausgerichtet. So konnten 
auch die allerersten Jesuiten-Missionare, wie z. B. Pater Anchieta, der um 
1554 aus den Niederungen von Säo Vicente über das Gebirge in das Gebiet 
der Tupi-Indianer vordrang und dabei die erste Hütte der heutigen Stadt 
Säo Paulo errichtete, das Wesen des neuen Landes und seiner Menschen aus 

* Der Verfasser dankt den Herren Dr. Carl Fouquet, Dr. K. H. Oberacker und Pater 
Dr. C. B. Ebner, CPPS, für ihre Unterstützung und Überlassung von Material. 
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der Allgültigkeit der Normen des Mittelalters und der Erweiterung sehen, 
die diese durch die Renaissance der Persönlichkeit erfahren hatte. So 
waren ihm die Tupis eine von Gott geschaffene Menschenart, der er — ad 
maiorem Dei gloriam — das Licht des Kreuzes zu bringen hatte. Padre 
Anchieta schrieb übrigens einen Teil seiner Predigten und Apologien in 
der Sprache des Tupi-Guarani, das dadurch seine grammatikalisch-lexikö-
graphische Eigenständigkeit überhaupt erst erhielt. 

Die ersten Jesuiten trafen im Jahre 1549 mit dem Generalstatthalter 
Tome de Souza in Salvador da Bahia ein. Fünfzig Jahre später finden wir 
die ersten Spuren deutscher Jesuiten, ab 1616 sorgen trotz Schwierigkeiten 
seitens des spanischen und portugiesischen Staates, die Häuser der nieder-
rheinischen, galeo-belgischen, oberdeutschen und der österreichischen Or-
densprovinz für den Nachschub an Missionaren. 1660 finden wir bereits 
blühende Missionen in Uruquay und die Reduktionen in Paraquay, wo zum 
Beispiel um 1700 das erste Buch („Vom Zeitlichen und vom Ewigen") in 
der Sprache der Guarani gedruckt wurde. 50 Jahre später fallen diese 
autarken Reduktionen den Beutezügen der Bandeirantes aus der Provinz 
Säo Paulo zum Opfer. 

In die von Spanien eroberten Gebiete begann Pedro de la Gasca um 1550 
Ordnung zu bringen. Spanien teilte seine neuen Kolonien in das Königreich 
Mexico und in das Königreich Alto Peru, die von Vizekönigen verwaltet 
wurden. Erst später, im Jahre 1740, wurde das Königreich Nova Granada 
gegründet, das sich auf die heutigen Staaten Kolumbien und Venezuela er-
streckte. 1766 wurde das Königreich Argentinien geschaffen. 

Dazwischen gab es weite, unabhängige Gebiete, die von den spanischen 
Abenteurern mehr ausgesogen als beherrscht wurden. Der Europäer konnte 
nur Einfluß auf verhältnismäßig kleine Gebiete des unermeßlich großen 
unerforschten, von Urwald bedeckten Halbkontinentes nehmen. 

Die erste Schilderung einer Reise auf dem Amazonas, dessen Quellgebiet 
von den Spaniern und dessen Mündung von den Portugiesen besetzt war, 
verdanken wir dem Dominikaner Caspar Carvajal, der im Jahre 1542 einen 
der Feldhauptleute Francisco Pizarros, den Spanier Orellana, mit 50 Soldaten 
und einem weiteren Geistlichen begleitend, den südamerikanischen Konti-
nent vom Pazifik bis zum Atlantik durchquerte. 

Sein überaus trockener Bericht beschreibt eintönige Rudertage, das Um-
gehen von Hindernissen, Kämpfe mit den Indianern, denen sie Lebens-
mittel rauben müssen, Flucht, Pfeile, die sie umschwirren, Hitze und Moski-
tos, schließlich die Angriffe der Amazonasbewohner, wobei der Schreiber 
durch einen Pfeilschuß sein Auge verliert. 

In den am schwersten zugänglichen und ungesundesten Gegenden, im 
Quellgebiet und im Mittelteil des Amazonassystems, also am Marafion und Rio 
Solimöes, finden wir unter der Oberhoheit des spanischen Vizekönigreichs 
Peru ein ausgedehntes Missions- und Kulturzentrum, das hauptsächlich 
von deutschen Missionaren aus der österreichischen Ordensprovinz aufge-
baut worden war. 
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Die hervorragendste Gestalt unter diesen österreichischen Missionaren 
ist der spätere Generalsuperior Pater Samuel Fritz, geboren am 9. April 
1654 in Trautenau. Pater Fritz war 1673 in die Societas Jesu eingetreten, 
absolvierte die theologischen Studien und erwarb etwa 1680 an der Prager 
Karlsuniversität den Magistergrad. Im Jahre 1684, eben 30 Jahre alt, er-
schien er in der Mayba-Mission am oberen Amazonas. Mit Pater Samuel 
Fritz arbeiteten die Patres Heinrich Wenzeslaus Richter (1653—1696) aus 
Proßnitz und Wenzel Breyer (oder Breuer) aus Eich. In Pater Carlos Som-
mervogels Jesuitenchronik (Bibliotheque de la Compagnie de Jesus, Bruxel-
les — Paris 1896) erscheint Pater Breyer mit einem Brief an seinen Ordens-
bruder P. Beyer, verfaßt zu Laguna am 18. Juni 1699, der das älteste 
Schriftstück über die Arbeit des Paters Fritz in Südamerika darstellt. 

Pater Fritz ist ohne Zweifel die stärkste Gestalt in dieser Gruppe 
von Jesuiten. In seinem Missionsgebiet wurden 38 (nach anderen Quellen 
40) Indianersiedlungen, darunter 6 Städte, geschaffen, in denen die India-
ner angesiedelt, zur Arbeit angelernt und zu einem christlichen Leben er-
zogen wurden. Der Maynas-Staat umfaßte in seiner Blütezeit 161 Ortschaf-
ten mit 100.000 Einwohnern. Davon erhielt sich bis auf den heutigen Tag 
die Stadt Yurimaguas am Unterlauf des Huallagua-Flusses in Peru. Ferner 
entstand die Stadt Taffé an der Mündung des Jurua. Pater Fritz bekehrte 
in der „grünen Hölle" am Amazonas nicht weniger als 29 Indianerstämme 
zum Christentum, darunter die Omaguas, die in einer Gegend lebten, die 
heute zu Brasilien gehört. Bei der Beurteilung dieser Missionsarbeit, die 
sich auf ein weit ausgedehntes Gebiet erstreckte, muß man sich stets 
die mörderischen klimatischen Umstände im tropischen Urwald, die schreck-
liche Insektenplage und den bewaffneten Widerstand, den die Indianer den 
Missionierungsbestrebungen entgegensetzten, vor Augen halten. 

So ist es auch verständlich, wenn Lucio de Azevedo dem Sudetendeutschen 
aus dem Riesengebirge den Namen „Apostel am Amazonas" gegeben hatte. 
Die Missionare haben sich nicht nur auf religiöse Bekehrungsarbeit be-
schränkt, sondern den Indianern auch den Ackerbau beigebracht, ihnen 
gezeigt, wie man Reis, Manick, Mais, Zuckerrohr, Kakao, Tabak und Süß-
kartoffel pflanzt. Es muß eine wahre Sisyphusarbeit gewesen sein, wenn 
man bedenkt, daß die Blattschneideameisen oft in einer Nacht zerstörten, 
was durch die Arbeit vieler Monate geschaffen worden war. Daneben wur-
den die Missionszöglinge in verschiedenen Handwerkszweigen ausgebildet, 
auch Gesang und Musik wurden gepflegt. 

Die Entwicklung in den Indianerreduktionen verlief keineswegs unge-
stört. Zu jener Zeit grassierte in Südamerika und Europa die etwa 100 
Jahre früher von den Indianern auf die Konquistadoren übertragene Syphi-
lis, die von Iberien ausgehend als „portugiesische Krankheit" fast das 
ganze Abendland überschwemmte. Als vermeintliches Heilmittel gegen dieses 
Leiden wurden damals die verschiedensten und abenteuerlichsten Mixturen 
und Dekokte eingenommen. Ein beliebtes Medikament war Sarsaparilla, eine 
Smilax-Art, deren Wurzel als Dekokt oder Extrakt unter Zugabe von 
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Zinnobe r als Syphiliticu m genomme n wurd e un d Linderun g de r Krankhei t 
bewirkte , wobei jedoc h die Wirkun g der Quecksilberverbindung , nich t 
de r Wurze l zuzuschreibe n war. D a Sarsaparill a mi t Gol d bezahl t wurd e 
un d vor allem im Gebiet e des obere n Amazona s un d somi t innerhal b de r 
Omaguareduktione n zu finden war, setzt e ein Stur m de r kräutersuchende n 
Mameluco s aus Säo Paul o auf das Gebie t am Maranhä o un d Solimöe s ein . 
Di e Mamelucos , oft nu r in kleine n Gruppen , verschobe n allmählic h die 
Grenz e des spanische n Gebiete s u m einige hunder t Kilomete r nac h Westen 
un d gewanne n auf diese Weise Tausend e von Quadratkilometern , eigent -
lich das ganze Solimöes-Gebie t für Brasilien , währen d Pate r Fritz , „spani -
sche r als die Spanier" , dene n im Grund e nich t viel an diesem abgelegene n 
Winke l ihre s Weltreiche s gelegen war, wie ein Jagua r für die Sach e Kasti -
liens kämpfte . D a ih m die Mitte l fehlten , sich gegen die Mameluco s zu be-
haupten , beschlo ß er zum portugiesische n Gouverneu r zu reisen , de r run d 
5000 km amazonasabwärt s in Bělém do Par a residierte , un d die Sach e per -
sönlic h auszutragen . 

Daz u kam noc h folgende r Beweggrund : Di e ausgedehnte n Missionsfahrte n 
auf dem Amazona s un d dessen Nebenflüsse n hatt e de r Pate r daz u benutzt , 
um eine Kart e des Ober - un d Mittellaufe s des ungeheure n Flußsystem s zu 
zeichnen . Dabe i holt e er sich die tropisch e Malaria . Als er im Jahr e 1688 
auc h noc h durc h schwere Malariaanfäll e gezwungen wurde , das Jesuiten -
kolleg in Bělém do Par a aufzusuchen , hatt e er die Möglichkeit , auc h den 
unte r portugiesische r Oberhohei t stehende n Unterlau f kennenzulernen . Di e 
Abreise fand im Jul i 1689 statt . Da s Ruderboo t passiert e nac h dre i Woche n 
die Mündun g des Ri o Negro . I n Urub ú verbleibt Pate r Fri t z wegen Ver-
schlechterun g seines Befinden s 14 Tag e liegen. De r dortig e portugiesisch e 
Kommandan t schick t ihn jedoc h in eine r Lanch a der Regierun g nac h Para , 
wo er im Jesuitenkolle g Unterkunf t findet . 

Hie r konnt e er dan k der Vorarbeite n seines aus Konstan z stammende n 
Ordensbruder s Pate r Aloys Konra d Pfei l die kartographische n Arbeite n 
übe r den 5.300 km langen Stro m ergänzen . Auf dieser Kart e ist zum erste n 
Ma l der Marafio n als Hauptstro m verzeichnet . Dies e Arbeit ist ums o be-
wundernswerter , als den beide n Geistliche n kein e Meßinstrument e un d 
wissenschaftliche n Hilfsmitte l zu r Verfügung standen . I n Bělém do Par a 
wurd e Pate r Samue l Fri t z von den Portugiese n verhaftet . E r wurd e mehr -
mal s zu Verhöre n vor den Gouverneu r Artur o Sá de Meneze s gebrach t 
un d mußt e sich gegen den Verdach t de r Ausspionierun g de r Fest e Par a 
zur Weh r setzen . E r wurd e vorläufig auf Hausarres t innerhal b des Kon -
vent s gesetzt . Aber auc h dá war er nich t untäti g un d widmet e sich de r 
Bau- un d Architekturarbei t an dem Neuba u de r Kirch e Sant o Alexandr e in 
Bělém do Para , die zur Zei t seines Arrests zusamme n mi t eine m Priester -
semina r gebau t wurde . Dies e Kirch e ist völlig im Stile des böhmische n 
Baroc k gehalten , de r dami t zum erste n Mal e in dieser Gegen d in Erschei -
nun g tritt . 

So mußt e Pate r Frit z bis 1691 in Bělém bleiben , bis de r Superio r Jodoku s 

367 



Perret und Pater Betendorf vom König von Portugal die Erlaubnis zu seiner 
Rückkehr in die Mission erwirkt hatten. Das königliche Handschreiben 
veranlaßte den Gouverneur zu einer völlig anderen Einschätzung und Be-
handlung des Paters. In der Folgezeit schickten auch die Portugiesen mili-
tärische Abteilungen in das Gebiet am oberen und mittleren Amazonas, die 
jedoch weiterhin von Indianer Jägern und Glücksrittern abgelöst wurden. So 
wurden die Missionen der Jesuiten erst zurückgedrängt, und als die Spanier 
nicht den nötigen Schutz gewähren konnten, zerstört und vernichtet. 

Pater Wenzel Breyer auch Eich berichtet in dem eingangs erwähnten Brief 
über Pater Fritz: 

„Nach seiner Zurückkunft (aus Para) baute er ihm zu Sankt Joachim erst-
lich eine Wohnung, demnach aber eine recht prächtige und ansehnliche 
Kirche, welche weit und breit ihresgleichen nicht hat, und zwar nach der 
Art der Gotteshäuser in Deutschland, nicht ohne unsere und der Spanier 
Verwunderung, weil wir nicht begreifen konnten, wie das ein einziger Mann, 
der weder Handwerk noch dergleichen Künste jemals erlernt und betrieben 
hatte, dennoch mit seinen dummen Indianern zwei so herrliche Gebäude 
habe zustande bringen können, in maßen er nicht allein als der einzige 
Baumeister, sondern auch als Maurer, Zimmer-, Schlosser-, Schmied-, 
Steinmetz und Schreinermeister abgemessen und so richtig zusammenge-
fügt hat, daß all seine Arbeit nach aller Maße haarklein aufeinander zu-
trifft . ." 

Der brasilianische Historiker Rodolfo Garcia nennt die Arbeit Pater 
Fritz' „eine glänzende Offenbarung auf erdkundlichem Gebiet". Die Auf-
zeichnungen des Paters über das Amazonastal stellen die ältesten bisher 
überhaupt bekannten wissenschaftlichen Beobachtungsergebnisse aus dieser 
weiten Landschaft dar. Zum Beispiel notiert er, als er am 8. Juli 1691 von 
Para, begleitet von dem Sergeanten Miranda und sieben Soldaten, abfährt, 
Corupá passiert und den Amazonas erreicht, jedes Detail. Er überarbeitete 
seine Skizzen "mit allergrößter Genauigkeit, verzeichnete jede Krümmung des 
Flusses, jede Befestigung, jeden Ort und Indianerstamm. Insgesamt registrier-
te er in seinen Werken 51 Völker. Seine Tagebuchnotizen werden von 
Alexander von Humboldt in dessen Werk „Reise in die Aequinoktialgegenden 
des neuen Kontinents" lobend erwähnt und von Rodolfo Garcia in der 
„Revista do Institute Historko" (Rio de Janeiro 1917, Band 81) ins Portu-
giesische übertragen und kommentiert. 

So erreichte Pater Fritz im September ein Erdbebengebiet und beschreibt 
diese Zone ausführlich. In Brasilien sind Erdbeben sehr selten. Daher sind 
sein Beobachtungen von großem Wert. Sie seien hier in der Übersetzung 
von Wolf gang Hoffmann-Harnisch wiedergegeben: 

„Am 6. früh kamen am Nordufer die Gebiete in Sicht, in denen sich im 
Jahre 1690 um Juni ein großes Erdbeben ereignet hatte. Es schienen Ruinen 
einer großen Stadt, gestürzte Felsen, große Bäume entwurzelt und in den 
Fluß geschleudert, hohes Erdreich mit Gebüsch abgerutscht. Weißes, rotes 
und gelbes Erdreich, Steine, Bäume von der Höhe herabgeschleudert und im 

368 



Flusse aufgetürmt ; an andere r Stelle waren Lagune n entstanden , Wälder 
zerstör t und alles in Unordnung . Auf schlammige m und sandigem Terrai n 
waren keine Zerstörunge n zu sehen . Fr . Teodosi o erzählte , daß der Flu ß 
gleichzeiti g schrecklich e Flutwelle n gezeigt hatt e und viele Fisch e gestorben 
waren . . . Das Trümmerfel d erstreckt e sich auf eine Distan z von 4 Leguas 
am Flusse, im Innere n des Lande s war die Zerstörun g noc h ärger gewesen. 
Da s Erdbebe n hatt e von hier stromaufwärt s 300 Meilen bis zu den Inseln 
der Omagua s durchlaufen , die mir später erzählten , daß ihre Häuse r sehr 
geschwankt hätten . — Am 7. Septembe r gerieten wir in eine große Strö -
mung . Die zwei Kanu s konnte n sie nich t überwinden . Nacht s kame n wir zur 
Rio-Negro-Mündung , wo der Köni g von Portuga l vor vielen Jahre n schon 
eine Festun g bauen ließ. Hie r feierten wir am nächste n Tag den Geburtsta g 
unsere r lieben Frau . An diesem Tag erschiene n meh r als 80 heidnisch e 
Taromasindiane r mit ihrem oberste n Häuptlin g Carabiana , um mich zu se-
hen . Sie brachte n viele Geschenk e an Lebensmittel n mit und fürchtete n sich 
wegen des erwähnte n Erdbeben s " 

Dem Laienbrude r Wilhemu s de Tre s verdanke n wir folgende Erwähnun g 
des Pater s Samue l Fritz : 

„Pate r Samue l war ein Man n von 75 Jahren , deren 42 er in diesen mühsame n 
Missionen , welchen er als Superio r vorgestanden , lobwürdigst zugebracht . 
29 barbarisch e Natione n (von Indianern ) in dene n Provinze n Omaguen , 
Yurimaguen , Aysuaren, Ytanome n u. a. sind ihm ihre Bekehrun g zu un-
serem heiligen Glaube n schuldig. Wer wird alle seine gefährliche n Reisen 
erzählen , die er teils nach Lima , der Hauptstad t von Peru , teils nach Quito , 
von dene n er für unser e Kirche n Glocke n und reiche s Mess-Gezeu g gebrach t 

Er war ein Baumeister , Schreiner , Bildhauer , Male r und so wei-
teres. Die meiste n unsere r Kirche n prange n mit seinem Pinsel , der auch 
in Europ a nich t würde verworfen werden , und ist jede Landkarte , der ich 
oben gemeldet , ein Kunststüc k seiner Händ e . . . ." 

V. Schüt z bezeichne t in seinem Werk „De r Amazonas " den Pate r Samue l 
Frit z als den berühmteste n aller Missionar e Südamerikas . 

1707 wurde die Landkart e des Amazonasgebiete s in Quit o als „Mapp a 
Geografic o del Rio Maraňo n hech a por el Padr e Samue l Frit z de la Com -
pania de Jesus, Missionari o em este mismo Rio Amazona s — El ano 1691" 
gedruckt . De r französisch e Forsche r und Weltreisend e Charle s Mari e de la 
Condamin e nah m später Ergänzunge n auf der Kart e vor, besonder s in 
jenem Tei l des Amazonas , der Ebbe und Flu t unterworfe n ist. Diese Gezei -
ten haben natürlic h zur Folge, daß sich große Schlammasse n absetzen , 
oder bestehend e Landteil e verschwinde n und daß sich Inseln bilden und 
neu e Kanäl e entstehen , so daß sich das geographisch e Bild laufend verändert . 
In seinem Werk „L'Ameriqu e Meridionale " bezeichne t Condamin e die Arbeit 
des Geistliche n aus Trautena u als „wertvol l und einzigartig". Die Kart e 
wurde später in der Französische n Nationalbibliothe k in Pari s archiviert . 
De r brasilianisch e Außenministe r Baron von Rio Branc o nah m diese Kart e 
später in seinen Brasilien-Atla s auf und fast 200 Jahr e nach ihre r ersten 
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Drucklegung hat diese Karte geholfen, südamerikanische Geschichte zu 
machen. Bei der Konferenz von 1899 in Bern zwischen Brasilien und Frank-
reich wegen der Grenze von Guaiana und für den Schiedsspruch des italieni-
schen Königs Victor Emanuel III. im Jahre 1904 in Rom diente die 
Karte von Pater Samuel Fritz als Unterlage für die definitive Grenzziehung. 

Pater Samuel Fritz lebte über 40 Jahre am Amazonas bei seinen von ihm 
und seinen Mitarbeitern bekehrten Stämmen. Als er nach seinem am 20. 
März 1725 erfolgten Tode aufgefunden wurde, war seine Leiche mit Ge-
schwüren bedeckt und von Stechmücken, Carapatos und Sandflöhen blutig 
gebissen. Er mußte Unmenschliches durchgemacht haben. Dieser Geistliche 
war ein wahrer Märtyrer seines Glaubens und der Wissenschaft. Er trug 
seine Leiden mit christlichem Stoizismus, getreu seinem Vorbild Ignatius 
von Loyola. 

Der schriftliche Nachlaß von Pater Fritz beinhaltet folgende, erhalten 
gebliebene Dokumente: 

1. Laut P. Stöckleins „Weltpott": 
a) Ein Brief, verfaßt zu Ibara, datiert am 20. August 1684. 
b) Ein Brief, datiert am 17. September 1685 zu Quito. 
c) Beschreibung des Flusses Maragnon und deren allda befindliche Mis-
sionen der Gesellschaft Jesu. 

2. Carte du Maragnon, gravée en Quito 1707, publiée dans les lettres édi-
fiantes. (Original in der Nationalbibliothek in Paris) 

3. Grammaires e dictionaires de quelques langues du Brésil, principalment de 
l'Omagua et du Jebera. 

4. Mission de los Omaguas, Aysuares, Ibanomás y otras nacionais desde 
Nape hasta el Rio Negro. (Originalfragment in der Bibliothek von Evora) 

5. Sechs Zitationen in dem von Baron do Rio Branco (bras. Außenminister 
um die Wende des 19. Jahrhunderts) herausgegebenen Werk „Mémoires 
Sur La Question Des Limites" (1897). 

Kurt Unkel, ein deutscher Ethnologe, der später den indianischen Namen 
Nimuendaju angenommen und sein Leben der Erforschung des Lebens der 
Waldläufer in Brasilien gewidmet hatte, schrieb über Pater Samuel Fritz: 

„Eine einmalige Erscheinung, der Mann welcher den Indianer in seinem 
Eigenleben erhalten und verteidigen wollte und somit mit den Portugiesen 
in Konflikt geraten war. Wie ein Magnet wußte er wie kein Zweiter die 
Indianer an sich zu ziehen, kriegerische Auseinandersetzungen unter den 
Stämmen friedlich beizulegen, wobei die Stammeseigenart gewahrt wor-
den war." 

Mit Pater Samuel Fritz wirkte Pater Heinrich Wenzeslaus Richter, geboren 
im Jahre 1653 in Proßnitz in Mähren, in den Urwaldmissionen. Pater Richter 
war ein unerschrockener Pionier und Streiter Gottes, der die Indianer in 
ihren Urwaldsiedlungen aufsuchte und sie für die Einbeziehung in das 
Missionsgebiet zu gewinnen suchte. Er mußte seinen Wagemut mit 
dem Leben bezahlen. Auf einer seiner apostolischen Reisen wurde er im 
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Novembe r 1696 von den Indianer n am Ucayala-Flu ß mi t eine r Keul e er-
schlagen , 

Nac h P . Sommervoge l sind folgende Schrifte n von Pate r Richte r erhalte n 
geblieben : 

1. Ein e akademisch e Ansprache , gehalte n in Prag . 
2. Brief an P . Johan n Waldt , geschriebe n zu Popaya n am 16. Jun i 1685. 

Diese r Brief behandel t den Märtyrerto d der Patre s Fiol , Poec k un d 
Toebast . 

3. Brief an seinen P . Provinzia l in Böhmen , geschriebe n zu Ibara , 18. Au-
gust 1685. 

4. Brief an P . Provinzia l in Böhme n Amma n de Boye, geschriebe n zu Laguna , 
1. Janua r 1686. 

5. Brief an P . Bartholomaeu m Christelium , geschriebe n zu Ibar a am 18. 
August 1685. 

6. Auszug aus eine m Brief übe r den To d der Patre s un d Märtyre r Charle s 
Pannegott i un d Julie n Verganza , gestorbe n in der Missio n Orinoko . 

7. Wörterbuc h un d Katechismu s in den Indianersprache n Campa , Pira , 
Cuniv a un d Conava . 

De n Forschunge n von Pate r Dr . Carlo s B. Ebner , C.P.P.S. , (Chroni k 
der Sudetendeutsche n in Brasilien , Manuskript , im Besitz des Brasil Sudete n 
Club s Ri o de Janeiro ) verdanke n wir noc h weiter e Hinweis e auf Missionar e 
aus den Sudetenländern : 

„P . Fran z Wolff stammt e aus Landec k in Schlesie n (geb. 20. Janua r 1707). 
Pate r Wolff wird auc h P. Franze n genannt . Als Wandermissiona r ha t P . 
Wolff alle Flüsse un d Bäch e des untere n Amazona s bereis t un d auf zahl -
reiche n Insel n Missionsstatione n angelegt . Manch e seine r Werke habe n die 
Jahrhundert e überdauer t un d bestehe n heut e noc h als Urwaldkapelle n 
un d Waldpfade . I n der Kirch e von Cond e (de m frühere n Murtiga ) am un -
tere n Tocantins-Fluss e im Staat e Par a stehe n heut e noc h Kelche , welche P. 
Wolff beim Meßopfe r gedien t hatten . P . Wolff hatt e genealogisch e Studie n 
unte r den Indianer n des untere n Tocantins-Flusse s veranstalte t un d die 
Ergebniss e plastisch in Holzfigure n dargestellt . P . Wolff ha t mi t der Erzher -
zogin Mari a Ann a von Österreich , de r spätere n Königi n von Portugal , in 
Briefwechsel gestanden . (Albert o Lamego , „ A Te r r a Coitaca" , I I I , 317). P . 
Wolff ha t sich in Bělém do Par a durc h Ausbau un d Erhaltun g de r Kirch e 
Säo Francisc o Xavier (heut e Sant o Alexandre ) verewigt, eine m historische n 
Gotteshause , das heut e noc h den Gläubige n dien t un d mi t zu den wert -
vollsten Baute n Nordbrasilien s gehört . Als Vizeprovinzia l hatt e er die 
weiten Missionsgebiet e bereist , bis er von den Scherge n des Missionsfeinde s 
Pomba l aus seine r Tät igkei t gerissen un d nac h Lissabon in die unterirdi -
schen Gefängniss e geschlepp t wurde , wo er am 24. Janua r 1767 gestorbe n 
ist.". 

De r scho n genannt e Pate r Wenze l Breue r (1662—1729) stammt e aus Eic h 
un d war Musiklehre r unte r den Mayana-Indianern . 1693 finden wir ihn in 
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Quito , später in den Aldeias der Indio s am Maragno n im oberen Amazonas -
gebiet. In seinem schriftliche n Nachla ß finden wir den eingangs genannte n 
Brief über Pate r Samue l Fritz , gerichte t an den Brude r des Verfassers. 

Pate r Johan n Ginze l (1660—1743) stammt e aus Komotau . (Nac h Sommer -
vogel wurde der Nam e verschiede n geschrieben , wie Guenzel , Guentzel , 
Guinzl. ) Er kam 1694 nach Brasilien und wirkte segensreich unte r den ver-
schiedenste n Indianerstämme n der Cariri , Janduin s und Paiseus . 

Als Wandermissiona r bereiste er den Säo Francisco-Flu ß und betätigt e 
sich als Seelsorger und Lehre r in Ribeir a do acu und in Ipiaba . Als 
Rekto r des Jesuitenkolleg s von Olind a in Pernambuc o entfaltet e er eine 
segensreich e Tätigkei t und gründet e das „Hospici o do Ceará " (Aquiraz) , 
wo er am 11. Februa r 1743 gestorben ist. Von Pate r Ginze l sind drei zeit-
genössische Briefe erhalten : 
1. Brief geschrieben zu Bahia am 5. Jun i 1694 („Weltbott") . 
2. Schreibe n an P. Holtzbecker , S. J., zu Lissabon, 7. Septembe r 1720. 
3. Brief an P. Rekto r des Collegium s von Prag, geschrieben am 21. Jun i 

1741 in Cear á — Brasilien („Weltbott") . 
Bei Pate r Ebne r finden wir noc h „Pate r Josef Keyling, geboren um 1720 

in Schemnit z in der Slowakei. Er kam 1753 nach Maranhä o und arbeitet e in 
der Mission der Tremembe-Indiane r (Tutoia) . Im Jahr e 1757 leitet e er das 
Jesuitenkolle g in Alcantar a in Maranhäo . 1760 wurde er infolge der anti -
missionarische n Gesetz e von Ministe r Pomba l aus der Jesuitenresiden z 
Madr e de Deu s in der Stad t Säo Luiz do Maranhä o in ein portugiesische s 
Gefängni s eingeliefert . Nac h Wiedererlangun g der Freihei t im Jahr e 1777 
kam er über Genu a nach Deutschlan d in seine Heima t Schemnitz , wo er 
bis zu seinem Tod e als Seelsorger wirkte." 

Pate r Keyling teilte sein Schicksa l mit Pate r Matthia s Piller aus Mähren , 
der ebenfalls als Jesuitenmissiona r aus Par a vertrieben und in Lissabon in 
Haft gehalten wurde. 

Als Mitarbeite r und Nachfolge r des oben genannte n Pate r Wenzeslaus 
Breuer wirkte bei den Mayana s Pate r Xavier Malovez aus Böhme n als Musik-
lehrer . 

Ab 1724 treffen wir ferner den Missiona r Pate r Kar l Brentano , geb. 1694 
in Komor n in Oberungarn , im Gebiet e des oberen Amazonas . Er gehör t 
zu den Pioniere n im Mayanas-Staa t und von ihm stamm t auch eine Ama-
zonas-Karte , die 1751 in Rom gedruck t wurde. Er verstarb im selben Jahr , 
kurz nach seiner Ernennun g zum Generalprokurato r des Ordens , in Rom . 
Bis zur Aufhebun g der Gesellschaft  Jesu befand sich eine Kart e von Pate r 
Brentan o in den Archiven des Orden s in Quit o und Bělém do Para . 

Da vorliegende Zusammenstellun g nich t Leben und Wirken aller sudeten -
deutsche n Missionar e in Südamerik a währen d zweier Jahrhundert e behan -
deln konnte , ha t sich der Verfasser darau f beschränkt , das vorliegende Ma-
teria l auf den Beitrag sudetendeutsche r Missionar e zur Erforschun g und 
für den kulturelle n Aufbau des Amazonasgebietes , besonder s in seinem 
brasilianische n Teil , zu untersuche n und auszuwerten . 
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Z W E I U N B E K A N N T E B R I E F E Z U R 
H A E N K E - F O R S C H U N G 

Von Josef Kühn el 

Nach der Rückkehr von einer bedeutsamen Riesengebirgsreise (1786) er-
fuhr der deutsche Naturforscher Thaddaeus H a e n k e in Prag besondere 
Ehrungen. Aus ungeklärten Gründen kam es aber auch zwischen ihm und 
seinem Lehrer Mikan1 zu einem Zerwürfnis. Haenke faßte deshalb den 
Entschluß, seine Studien in Wien zu vollenden. Die Kaiserstadt an der 
Donau bot außerdem in wissenschaftlicher Beziehung bessere Möglichkei-
ten als Prag. 

In Wien durchlebte Haenke zunächst eine sehr schwere Zeit. Wie be-
fürchtet, erhielt er nicht sogleich das Stipendium ausbezahlt, das er in 
Prag bezogen hatte und das ihm von dem Vorsitzenden der Wiener Stu-
dienkommission, Josef von Sonnenfels, auch für den Aufenthalt in Wien zu-
gesagt worden war. Er geriet in bedrückende Not. Verzweifelte Bittbriefe 
um kleine Unterstützungen gingen an seine Eltern nach Kreibitz, bis ihm 
schließlich auch dazu das Porto fehlte. Er lebte demnach in seiner ersten 
Wiener Zeit als armer und vergessener Student. Umso erstaunlicher ist 
es nun, daß er sich dennoch sehr bald mit der ihm eigenen Energie und 
Zuversicht eine angesehene Stellung als junger Gelehrter erringen, und 
in den Wiener Salons bei Jacquin, Born, bei Hofrat Greiner und der Familie 
von Raab als gern gesehener Gast verkehren konnte. 

In einer Briefsammlung der Manuskriptenabteilung des Britischen Museums 
in London (Signatur: BM. Add. M. S. 8098, S. 53—56) befindet sich ein in 
Deutschland unbekannter Brief, den der Freiherr von Born2 an Sir Banks3 

geschrieben hat und der sich auf Haenke bezieht. Dieses Schreiben ist ein 
wichtiger Beitrag zur Haenke-Forschung, denn es beweist die große Wert-
schätzung, die der junge Haenke in Wiener Gelehrtenkreisen genoß. Diese 
Anerkennung ist ihm aber nicht von selbst zugefallen. 

Thaddaeus H a e n k e war dann als Botaniker einer der wichtigsten Teil-
nehmer an der spanischen Südsee-Expedition (1789—1794) unter Kapitän 
Alessandro Malaspina geworden. 

1 Mikan, Josef Gottfried (1743—1813), Professor für Medizin, Botanik und Chemie 
an der Prager Universität. 

2 Born, Ignaz, Edler von (1742—1791), Mineralog, Geolog und Bergwerkssachverstän-
diger von europäischem Ruf. 

3 Banks, Sir Joseph (1744—1820), namhafter englischer Botaniker und Förderer der 
Naturwissenschaften, der Cook auf seiner ersten Weltreise (1768—71) begleitete und 
in England viele Ehrenstellen innehatte. 
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Mit Unterstützung Kaiser Josefs II. reiste er am 26. Juni 1789 
über Straßburg und Paris nach Spanien und kam wenige Stunden nach 
Abgang der Expeditionskorvetten „Descubierta" und „Atreyida" im Hafen 
von Cadix an. Auf Anordnung des spanischen Königs Karl IV. wurde er 
auf einem Handelsschiff den beiden Korvetten nachgesandt, um sich in 
Montevideo oder Buenos Aires mit Malaspina zu vereinigen. Er erreichte 
aber die Schiffe nicht und begab sich daher von Buenos Aires aus als Ein-
zelreisender quer durch Argentinien und über die Anden nach Santiago d"; 
Chile, wo er seine Reisegefährten antraf. Mit ihnen segelte er längs der 
Westküste Südamerikas nach dem Norden. 

Zwischen dem Hafen Callao und der Stadt Lima, in einem Landhause 
der Agonizanten-Bruderschaft, der Villa des Grafen von San Carlos, hielt 
sich Malaspina mit seinen Gefährten drei Monate auf. 

Hier erhielt das naturwissenschaftliche Team, Antonio Pineda, Luis Née 
und Haenke, den Sonderauftrag zu einer Expedition in die Anden. Im Juni 
1790 traten sie die Reise an und Haenke begab sich den Rimac aufwärts 
bis in das Quellgebiet des Marafion und an die Ufer des Huallaga, um die 
reiche Flora jener Gebiete zu studieren. In 50 Tagen drang er 700 Kilometer 
ins Innere des Landes vor. In seiner Begleitung war der Kräutersammler 
Tafalla, der Zeichner Pulgar und einige Milizsoldaten, welche die Idiome 
der Indianer beherrschten. Wie Malaspina bestätigt hat, war Haenkes Pflan-
zenernte sehr reich. 

Über seine Exkursion verfaßte Haenke den lateinisch geschriebenen Reise-
bericht „Iter ex agro Limensi ad Alpes, Cordilleras de los Andes". Der 
spanische Botaniker Miguel Colmeiro berichtet in seiner Geschichte der 
spanischen Botanik (La botánica y los botánicos de la peninsula hispanica, 
Madrid 1858), daß sich diese Arbeit Haenkes in einer Abschrift Nées bis in 
die Mitte des 19. Jahrhunderts in Sevilla, im Besitze der Familie Boutelou 
befunden haben solle, aus der namhafte Botaniker stammen. Der Nachlaß 
dieser Gelehrten wurde von Familienangehörigen veräußert und damit auch 
das Manuskript Haenkes. Es konnte bis zum heutigen Tage nicht aufge-
funden werden. ___, • 

In der genannten Briefsammlung Banks im Britischen Museum befindet 
sich ein weiterer der Haenke-Forschung unbekannter Brief4, den Haenke 
Mitte September 1790 an den englischen Naturforscher Banks gerichtet 
hatte. Der Brief ist ein wichtiges Dokument, denn er bietet einen, wenn 
auch nur schwachen, Ersatz für das eben erwähnte verloren gegangene 
Manuskript „Iter ex agro etc.". In ihm berichtet Haenke über seine Be-
obachtungen auf der Reise an den Huallaga, und er vergleicht die dortigen 
Pflanzen mit denen der Alpen. 

Den Hinweis auf diesen Brief verdanke ich dem Bonner Geographen und Wissen-
schaftshistoriker Dr. Hanno Beck. 

376 



Di e beide n bisher unveröffentlichte n Schreiben 5 (I . Born an Sir Bank s 
un d I L Haenk e an Sir Banks) habe n folgende n Wortlaut : 

I . 

Monsieur * 

Le depar t de Mr 'Maer te r pou r Londre s m e fourni t l 'occasio n de renou -
veller pre s de Vous le Souveni r ď u n home , qu i Vous admir e et Vous con -
sidéré infiniment : Permetti s que pou r perpetue r ce Souveni r j ' o se Vous 
offrir mo n portrai t gravé ici a Vienne . Mr 'Maer t e r Vous le remettr a et 
Vous protester a en mem e tem s qu ' i l n ' y a personn e qui puisse Vous 
etr e attach é aussito t que je le Suis. 

}' ai trouv é enfin apré s bien des recherche s la traduetio n Bohem e de 
Dioscoride , qu e Vous desiré s ďavoi r , a ce que Mr 'Ve y m e dit . 

I I y manqu e pourtan t le titr e que je fais copie r ď apre s 1' exemplair e 
complet , qu i se trouv e dan s la Bibliothequ e de Prague . J ' au ra i 1'hoňeu r 
de Vous envojer biento t ce livre. 

Vous n ' ignore s pas que la Cour s ďEspagn e a fait l 'expeditio n de deu x 
fregatte s pou r faire des decöuverte s dan s la me r de Sud . J ' ai reussi a 
faire recevoi r dan s cett e expeditio n un jeun e botanist e -nom é H a e n c k e -
don t Vous auré s vue quelque s dissertation s dan s les Miscellane a de Mr ' 
Jacquin ; celuic i a fait de Bueno s Ayres le vojage pa r terr e sur les Cor -
dillera des Ande s jusqu ' au Chili , et com e 1' etud ě des plante s des Alpes 
faisait toujour s ses delices , il m ' eeri t ď avoir fait un sejour plus long, 
qu'aucui i morte l devan t lui, sur ces alpes imenses . La racolt a des plantes , 
qu ' i l y a fait est immens e et a son retou r il veut les publier , etan t persuad é 
que tou t ce qu 'e n connai t jusqu'ic i en ce gerre , n 'es t rien en comparaiso n 
des tresor s qu ' i l a recueilli . Sa lettr e est daté e du 5 Jui n 1790 de Lima , 
ou il sejourner a quelqu e tems . Pui s les fregattes , qui on t fait en attendan t 
le tou r du Ca p Hörne , iron t au Mexiqu e de la au x 2 Isles de la me r de 
Sud, et au x Phillippines . La Cou r d'Espagn e lui a permi s de garde r toute s 
les piece s doubles , qu ' i l va rapporter , et de publie r la descriptio n le ce 
vojage sur son compte . I I a la tabl e avec le Capitain e du vaisseau D e s c u -
b i e r t a , nom é Malaspina , et 30 000 livre pa r an avec le caractér e Lieutenan t 
de vaisseau; com e ce jeun e savant , qu i parl e 6 langue s differentes , säit 

5 In liebenswürdiger Weise wurde mir im Britische n Museu m in Londo n von den 
Briefen eine Photokopi e angefertigt , wofür ich an dieser Stelle danke . 

6 De r in diesem Brief erwähnt e Fran z Josef Marte r leitete 1783—85 in österreichi -
schem Auftrage eine Expeditio n nach den Vereinigten Staaten , Florid a und West-
indien , die dem Ausbau des Botanische n Garten s von Schönbrun n dienen sollte. 
Siehe Hann o B e c k : Da s Ziel der großen Reise Alexander von Humboldts . Erd -
kund e 12 (1958) 48; d e r s . : Alexander von Humboldt . Bd. 1. Wiesbaden 1959, 
S. 271 f. 
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bien dessiner et peindre, étant instruit aussi dans la medicine, et chirurgie, 
et dans toutes les autres parties d'Histoire naturelle, l 'histoire naturelle 
gagnera beaucoup a son retour. II jouit d'ailleurs d 'une santé robuste, 
et se fait aimer de tout le monde par son caractére pliant, et par ses 
talens dans la musique. 

Pardonnés Monsieur tous ces details. Je crois qu ' i ls Vous Interessent, 
puisque je connais 1' interet que Vous prennés aux progres des connaissances 
sur tout en histoire naturelle. 

Je suis avec consideration la plus perfaite 

Vienne ce 8 Fevr 1790 
Monsieur 

Votre trés humble 
et trés obéissant serviteur 

Ignatz de Born 

* Übersetzung: 

Monsieur 

Die Abfahrt des Herrn Maerter nach London bietet mir Veranlassung, bei Ihnen die 
Erinnerung an einen Mann zu erneuern, der Sie bewundert und unendlich hochschätzt. 
Gestatten Sie, daß ich dieser Erinnerung dadurch dauernde Gestalt gebe, indem ich es 
wage, Ihnen mein in Wien gestochenes Bild anzubieten. Herr Maerter wird es Ihnen 
zustellen und Ihnen gleichzeitig versichern, daß es niemand gibt, der Ihnen so ver-
bunden sein kann, wie ich es bin. 

Nach sehr vielen Nachforschungen habe ich endlich die böhmische Übersetzung 
des Dioskorides gefunden, die Sie, wie mir Mr. Vey sagte, zu besitzen wünschen. 
Es fehlt darin jedoch der Titel, den ich nach dem vollständigen Exemplare kopieren 
lasse, das sich in der Prager Bibliothek befindet. Ich habe die Ehre, Ihnen dies Buch 
bald zuzuschicken. 

Sie wissen wohl, daß der spanische Hof die Expedition von 2 Fregatten veranlaßt 
hat, um im Südmeer Entdeckungen zu machen. Es ist mir gelungen, bei dieser Expe-
dition einen jungen Botaniker unterzubringen — namens Haenke — von dem Sie 
einige Abhandlungen in den Miszellen des Herrn von Jacquin gesehen haben werden. 
Dieser hat von Buenos Ayres aus zu Lande die Reise über die Cordilleren bis Chile 
gemacht und, da das Studium der Alpenpflanzen ihm schon immer eine besondere 
Freude war, habe er nun, so schrieb er mir, einen längeren Aufenthalt, als je ein 
Sterblicher vor ihm, auf dieser ungeheuren Alpenkette gehabt. Die Zahl der Pflanzen, 
die er dort gesammelt hat, ist gewaltig, und nach seiner Rückkehr will er darüber 
schreiben, und er ist der Überzeugung, daß alles, was auf diesem Gebiet bis jetzt 
bekannt war, nichts ist im Vergleich zu den Schätzen, die er gesammelt hat. Der Brief 
ist vom 5. Juni 1790 datiert, aus Lima, wo er einige Zeit verweilen wird. Dann werden 
die Fregatten, welche das Kap Hörn umschifft haben, nach Mexico und von dort nach 
2 Inseln des Südmeeres und zu den Philippinen segeln. Der spanische Hof hat ihm 
erlaubt, alle Duplikate der Pflanzen, die er zurückbringen wird, zu behalten und die 
Beschreibung dieser Reise auf seine Kosten zu veröffentlichen. Er hat beim Kapitän 
des Schiffes „Descubierta" namens Malaspina freien Tisch, 30000 France im Jahr und 
den Rang eines Schiffsleutnants. Da dieser junge Gelehrte, der 6 verschiedene Spra-
chen spricht, gut zeichnen und malen kann, ferner medizinische und chirurgische 
Kenntnisse neben solchen in allen anderen Zweigen der Naturgeschichte hat, wird 
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diese durc h ihn nach seiner Rückkeh r großen Gewin n haben . Im übrigen erfreut er 
sich einer robuste n Gesundhei t und mach t sich durch sein gefälliges Wesen und seine 
musikalische n Talent e bei jederman n beliebt. 

Verzeihen Sie, Monsieur , all diese Einzelheiten . Ich glaube, daß sie Ihne n von In -
teresse sind, da ich weiß, wie viel Ihne n am Fortschrit t der naturhistorische n Kennt -
nisse liegt. 

Hochachtungsvoll , Monsieur , Ih r sehr ergebene r Ignat z von Born . 

Wien, 8. Febe r 1791. 

IL 

Viro nobilissim o Joseph o Banks , Equit i armiger o p . S. d. Thaddaeu s 
Haenk e Bot . ac . Hist . nat . eulto r in itiner e circ a globům tenaqueu m etc .* * 

D e iis, qua e nobiscu m in remotissimi s terra e ori s agantur , nonnull a ad 
te perscriber e constitui : cu m et tibi , tuisqu e litterati s amici s no n ingrat a 
ea fore suspicer . Idqu e anim o propensiori , atqu e major i voluptat e ago, 
cu m et regia voluntas , et viri carissim i Malaspin a Praefect i expeditioni s 
nostra e consensus , gratu m mih i erga T e officium concedant . At vero Flora e 
ornament a tu m indigena , qua m exotic a cu m imprimi s tib i sint in deliciis, 
de vegetationi s stat u haru m provinciarum , qua s in ho c itiner e peragravi , 
missis caeteris , quaeda m referr e praestat , utpot e gratior a mult o jueundiora -
que Flora e intensi s eultoribus . Maj i fine ann i labeni s naves nostra e in 
Lima e vicino port u Calla o appulere . Littor a mari s hei c aequ e ac in diversis 
Europa e partibu s Salicorniis , Scirpis , Juncisque , ne e Samol o Valerand i 
excepto , abundant . Vallis subangust a de mari s littor e usqu e ad pede m pri -
moru m montiu m vicinaru m alpiu m Cordillera s des Andes continuata , praedi a 
atqu e horto s innumero s civium Limensiu m continet , grati s Tropicoru m 
fructibus , Musis , Anonis , Psidiis , Sacharo , Lauri s atqu e Batati s ditissimos . 

Aliae vero stirpe s sylvestres complure s tractu m hun c sempervirenter n or-
nant : ut i Budleja americana , Sida paniculata , Waltheri a americana , Cestr a 
nonnulla , Cassiae , Indigoferae , Bauhiniae , atqu e Mimosae , ex quibu s Mimos a 
Ing a et Juglan s glomerata , altae , umbrosaequ e arbores , caeteri s palmá m 
praeripiunt . I d in limit e mone o hiemi s tempor i hei c diet a convenir e omnia , 
qua e Juni i mens e exordiu m ducit , ad Novembri m circite r plus, minu s 
continuata : Botanic o planu s exsiccandi s oecupat o ob perpetua s nebula s 
omni a irrigantes , infensissimu m tempus . Montiu m subalpinoru m prim a series 
ad ipsa Lima e moeni a sita, aestat e arid a Solisque ardor e adusta , hieme , 
quousqu e densissimu m atqu e perpetuu m nubiu m tegumentu m pertingit , 
reviviscit, atqu e triste m asperamqu e saxoru m superficie m undiqu e cu m 
laet o virore commulat , grato observatori s peregrin i speetaculo . Pleraequ e 
haru m plantularum , saxa atqu e praeeipiti a diet a incolentium , bulbosis 
gauden t radieibus , aestati s intens o calor e no n ade o facile destruendae , 
Amaryllidis , Oxalis, Begoniaequ e generum . Qua e han c excipi t jam altio r 
montiu m subalpinoru m series, valles quoqu e sensim sensimqu e angustiore s 
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comprehendens , ex Aloum Tillandsiarum , Aguvumque familia plurima s 
alit stirpes calore quoqu e mult o intensiori , quam in planiti e ob radio s reflexos 
atqu e refracto s gaudet . Ripa e torrentu m cum impet u sese praecipitantium , 
perpetu o irriguae atqu e hum o vegetabili donatae , planti s plurimi s atqu e 
fruticibu s Tropicoru m abundant , quae heic locoru m ad altitudine s ascendun t 
et editissima s Europa e alpes superantes . Huju s fori numerosa e satis species 
Heliotropi i sunt , Tournefortiae , Lobeliae , Perdicii , Rhexiae , Bacharidi s Eu-
patorii , Crotonisqu e generum . Tropaecol a antiscorbuticaru m in morem , et 
ipsa quoqu e per eminentia m antiscorbutica , loca uda, paludosqu e incolunt , 
sepes ut i et dumet a densissime et ad insignem altitudine m superscandentia . 
Planťa e strict e alpina e dicenda e in hoc meo transit u sub gradu 18 lat. aust. 
solumod o interior a iam Andium juga, ut i et editissima eorum cacumina , qua 
part e ab aetern a nivě atqu e glacie libera, incolunt . 

Repisrati o heic locorum , et equis aut mulis vectis, jamjam laboriosior : 
cum elevation e incresci t incommodu m asthm a mentiens , et suffocatione m 
minans : ut demu m in ipsis cacuminibu s vicinioribu s pulmone s consveta 
atqu e placida respiration e vix ampliu s aěre sufficienti dilatar i atqu e impler i 
posse videantur . Vidi ego et superavi in ardui s meis excunsionibu s botanic i s 
plerasqu e editissima s Austriae, Styriae, Carinthiae , Tyrolis, atqu e Helvetia e 
alpes: at nugae hae sunt , et quantitate s infinita e parvae, si eas cum An-
dium summi s jugis compares : 

„Obstupui , steteruntqu e comae , et vox faucibus haesit" . virg. Planta e 
Andium alpina e simili, et eodem fere habit u gaudent , ac Europa e alpium : 
pleraequ e pusillae, acaules suffruticulosa e atqu e densissimis caespitibu s saxa 
pascuaqu e alpina longe, latequ e tegentes : pleraequ e Syngenesistae , at 
foliorum  forma ut plurimu m gramine a miru m in modů m luden tes. Plur a 
genera plantaru m natur a et Europaei s et americani s alpibus communi a esse 
voluit. Sic Gentianaru m ampla cohor s pascua alpina longe dilatatissim a 
Andium incolit , quas inte r praeprimi s excellit atqu e eminu s distinguitu r 
speciosa stirps caule cubital i foliis linearibu s congestis , floribus verticillatos -
picatis . Simili mod o saxa alpina plures Valeriana e atqu e Saxifragae spe-
cies alunt , quaru m una nostra e Saxifragae bryoidi simillima Astragali genus 
hisce alpibus vulgatissimum et nonulla e Tetradynama e ut i Drabae , Con -
damine s et Sisjambria oras rivuloru m alpinoru m vestiunt . Pascu a alpina 
editior a graminibu s gauden t aeque ac in Europa , caespitasis , brevibus 
aridis rigidiusculis, Festucre , Airac Avenae, atqu e Poa e generum . Lichenu m 
foliaceoru m atqu e fruticulosoru m heic immens a est copia , saxa immani a 
densissimis strati s tegentium . 

Desun t vero ob sylvarum defectu m Musc i atqu e Fungi , umbre s atqu e 
humiditati s amantes . In triplic i meo transit u hujus catena e alpium non 
interrupta e America e meridionali s sub diversis latitudini s gradibus ubi-
quae stirpes legi, a se invicem prorsu s differentes , etsi exigua earum pars 
genere conveniat . 

Aliam prorsu s formám De o favente post reditu m nostru m indue t Flor a 
alpina , tant o novaru m plantaru m incremento , quas in inhospiti s Andium 
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jugis anim o a juvente jam omnibu s incommodi s indurato , nec non sine 
plurimi s vitae discriminibu s legi. Sed Tantu s amo r florum ! 

Hae c fere sunt , quae praesent i in statu tibi significata velim. Ultimä m 
Generu m plantaru m editione m a me tibi dicata m et Jacquin i patri s cura 
editam jam in manu s tuas venisse etiam atqu e etiam spero. Libello ob 
repentinu m et acceleratu m in Hispania m iter festinante r satis ultima m impo -
sui manum . Quaecumqu e T u Vir nobilissime , aut Societati s vestrae membr a 
ex Indi a oriental i desideraveriti s Manilla m ad insulas Philippina s nunciate : 
ubi desiderii s vestris omn i conamin e satisfacere studebo . Me čert e ad omni s 
obsequiosissimu m atqu e promptissimu m habebis. Vive atqu e Vale. 

Daba m Limae Idibu s 

Septembri s 1790. 

** Übersetzung : 

An den hochedle n Herr n Josep h Banks , Baronet , mi t sehr vielen Grüße n von Thad -
daeu s Haenke , Botanike r un d Freun d der Naturwissenschaf t auf der Weltreise . 

Ic h hab e mic h entschlossen , Ihne n von dem , was von un s in den entlegendste n Zone n 
de r Erd e betriebe n wird, einiges zu berichten , da ich annehme , es wird Ihne n un d 
Ihre n gelehrte n Freunde n nich t unlie b sein. Un d das tu e ich ums o bereitwilliger un d 
mi t ums o größere m Vergnügen , als ich diese mi r angenehm e Aufgabe durc h könig^ 
liehe n Willen wie durc h die Zustimmun g Malaspinas , des hochverdiente n Führer s un -
serer Expedition , übertrage n erhielt . D a Sie aber doc h die Schönheite n de r einheimi -
schen wie de r exotische n Flor a besonder s erfreuen , zieh e ich es vor, einiges ander e 
übergehend , übe r die Beschaffenhei t der Pflanzenwel t in den Provinze n zu berichten , 
die ich auf dieser Reise durchwander t habe , weil es willkommene r un d erfreuliche r 
für eifrige Liebhabe r der Flor a ist. End e Ma i dieses Jahre s legten unser e Schiffe in 
dem Lim a benachbarte n Hafe n Calla o an . Di e Küstenlandschaf t ist hier , wie auc h in 
manche n Gebiete n Europas , reic h an Salicornia- , Scirpus- , Juncus-Arte n un d Samo -
lus valerand i nich t ausgenommen . I n dem ziemlic h engen Ta l von der Küst e bis zum 
Fuß e der erste n Berge der nah e gelegenen Alpen , Cordillera s des Andes, sind unge -
zählt e Landgüte r un d Gärte n der Bürger von Lima , sehr reich an schöne n tropische n 
Früchte n wie Musa , Anona , Psidium , Saccharum , Lauru s un d kostbare n Bataten , an -
einandergereiht . Aber auc h ziemlic h viele Waldgewächse zieren diesen immergrüne n 
Himmelsstrich , so Buddlej a americana , Sida paniculata , Walteri a americana , einige 
Arten der Gattunge n Cestrum , Cassia, Indigofera , Bauhinia , dazu Mimosa , unte r die-
sen übertreffe n Mimos a inga un d Juglan s glomerata , hoh e schattenspendend e Bäume , 
alle übrigen . Beiläufig erinner e ich , da ß all das hie r Gesagt e für die Winterzei t zu-
trifft, dere n Beginn ma n mi t dem Mona t Jun i annimm t un d die sich meh r ode r we-
niger bis zum Novembe r fortsetzt . De m Botaniker , de r mi t dem Trockne n von Pflan -
zen beschäftig t ist, ist sie wegen des beständigen , alles befeuchtende n Nebel s eine 
widerwärtige Zeit . — 

Di e erst e Reih e des subalpine n Berglandes , unmittelba r bis an die Häuse r Lima s 
heranreichend , im Somme r ausgetrockne t un d unte r de r Glu t der Sonn e verbrannt , 
lebt im Winter , soweit sich die dichte , beständig e Wolkendeck e erstreckt , wiederu m 
auf, un d die traurige , rauh e Oberfläch e der Felse n wandel t sich überal l zu üppige m 
Grün , für den ausländische n Beschaue r eine willkommen e Augenweide . 

Seh r viele dieser Pflanzen , siedeln d auf Felse n un d Steilhängen , habe n knollige 
Wurzel n un d sie sind von de r intensive n Sommerhitz e nich t so leich t zu zerstören . 
Es sind Amaryllis- , Oxalis- un d Begonien-Arten . An diese erste Reih e schließ t sich 
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nunmehr eine höhere Kette subalpiner Berge mit allmählich immer enger werdenden 
Tälern an. Hier gedeihen sehr viele Pflanzen aus den Familien der Aloen, Tillandsien 
und Agaven in der noch viel intensiveren Sommerhitze als sie, wegen der reflektierten 
und gebrochenen Strahlen der Sonne, in der Ebene glüht. Die Ufer der mit Ungestüm 
herabstürzenden Wildbäche, ständig bewässert und mit Humuserde bedeckt, sind über-
reich an tropischen Pflanzen und Sträuchern, die stellenweise zu Höhen emporstei-
gen, die jene der Alpen Europas überragen. Außerhalb dieser Ufer gibt es recht zahl-
reiche Arten der Gattungen Heliotropium, Tournefortia, Lobelia, Perdicium, Rhexia, 
Baccharis, Eupatorium und Croton. Tropaeola, eine Art Antiscorbutica, hervorragend 
gegen Scorbut wirkend, wachsen an feuchten, sumpfigen Stellen; wie auch Hecken 
und dichtes Gebüsch zu den gewaltigen Höhen emporsteigen. 

Ausgesprochen alpine Pflanzen wachsen an dem Wege, auf dem ich unter dem 
18. Grad südlicher Breite das Gebirge überquert, nur auf den inneren Bergkämmen der 
Anden, aber auch auf deren höchsten Gipfeln, soweit sie von ewigem Eis und Schnee 
frei sind. 

Das Atmen wird in diesem Gebiet, wo man sich von Pferden oder Maultieren tragen 
läßt, immer mühsamer. Wenn mit der Steigung die Beschwerlichkeit zunimmt, glaubt 
man asthmatisch zu sein, ja von Erstickung bedroht, so daß — vollends auf den nahen 
Gipfeln — bei gewohntem und ruhigem Atmen die Lungen sich nicht mehr zu er-
weitern scheinen und mit genügend Luft anzufüllen vermögen. 

Ich habe auf meinen beschwerlichen botanischen Exkursionen die meisten und höch-
sten Alpenberge der Österreichischen, Steyrischen, Kärntnerischen, Tiroler und Schwei-
zer Alpen gesehen und überstiegen, aber wie winzig sind diese, wie unendlich gering 
an Ausdehnung, verglichen mit den höchsten Bergketten der Anden. 

„Und ich erstaunt', es sträubt sich das Haar, und es stockte der Laut mir." Ver-
gil. [Aeneis. IL Gesang, Vers 774. Übersetzung von Johann Heinrich Voß.] 

Die alpinen Pflanzen der Anden zeigen ähnliches, fast gleiches Aussehen wie die 
der europäischen Alpen. Sie sind meist winzig klein, stengellos, halbstrauchig und 
bedecken weit und breit in dichtem Rasen die Felsen und die alpinen Weideplätze. Es 
sind viele Syngenesia darunter, in der meist gräserartigen Form der Blätter wunder-
bar wechselnd. Viele Pflanzengattungen sind von Natur aus den europäischen und 
amerikanischen Alpen gemeinsam. So bedeckt eine große Menge Enziane die ganz 
besonders weit ausgedehnten Matten der Anden, unter welchen ein Gewächs mit 
ellenhohem Stengel, linealischen, dicht gedrängten Blättern und wirtelig-ährigen Blüten 
besonders hervorsticht und leicht bestimmbar ist. In ähnlicher Weise gedeihen an den 
alpinen Felsen viele Valeriana- und Saxifraga-Arten, deren eine unserer Saxifraga 
bryoides sehr ähnlich ist. Die Gattung Astragalus, in diesen Alpen sehr verbreitet, 
und mehrere Tetradynamia, wie Draba, Condamine und Sisymbrium, bekleiden die 
Ufer der Gebirgsbäche. Die höher gelegenen Matten schmücken, nicht anders als in 
Europa, rasenbildende, niedrige und starre Gräser aus den Gattungen Festuca, Aira, 
Avena und Poa. Eine ungeheure Menge blattförmiger und strauchförmiger Flechten 
ist vorhanden, die die mächtigen Felsen in dichten Schichten überwachsen. Es fehlen 
jedoch, weil die Gebiete ohne Wälder sind, Moose und Pilze, die Schatten und Feuch-
tigkeit lieben. Auf meiner dreimaligen, unter verschiedenen Breitengraden durchge-
führten Überschreitung der ununterbrochen fortlaufenden Alpenkette Südamerikas 
sammelte ich überall Pflanzen, die an sich durchaus von einander verschieden er-
scheinen, wenngleich ein geringer Teil von ihnen derselben Art angehört. 

Ein völlig anderes Bild wird nach unser Rückkehr — wenn Gott uns gnädig ist — 
die alpine Flora darbieten durch das Hinzukommen so vieler bis dahin unbekannter 
Pflanzen, die ich, von Jugend an durch Beschwerlichkeiten aller Art abgehärtet, auf 
den ungastlichen Andenbergen nicht ohne häufige Lebensgefahr gesammelt habe. 

Aber so groß ist eben die Liebe zu den Blumen! 
Das etwa ist, was ich Ihnen bei dem jetzigen Stand der Dinge bekannt geben will. 

Ich hoffe immer, daß mein letztes, Ihnen gewidmetes und von Jacquin herausgegebe-
nes Verzeichnis der Pflanzenarten schon in Ihre Hände gekommen ist. Ich habe wegen 
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der unvorbereiteten und beschleunigten Reise nach Spanien in einer Hast die letzte 
Hand an das Büchlein gelegt. Alles, was Sie, Verehrtester, oder Mitglieder Ihrer Ge-
sellschaft aus Ostindien zu haben begehren, das meldet nach Manila auf den Phi-
lippinen, wo ich Euren Wünschen mit allem Eifer zu willfahren bestrebt sein werde. 
Zu allem werden Sie mich willfährig und bereit finden. Leben Sie wohl! 

Gegeben zu Lima 

Mitte September 1790. 
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VERZEICHNIS VON HAENKE-SCHRIFTEN IN DER 
BIBLIOTHEK DES MADRIDER BOTANISCHEN GARTENS 

Von Josef Kühnel 

Bei Durchsicht einer Arbeit über die spanische Malaspina-Expedition 
(1789—94) in die Südsee von P. Augustin Jesus Barreiro (La Expedition de 
Don Alejandro Malaspina 1789—93. Madrid 1923, S. 84) erhielt ich Kennt-
nis von Haenke-Material, das sich im Botanischen Garten zu Madrid be-
finden soll. Ich wandte mich daraufhin an den Direktor des spanischen Kul-
turinstituts in München, Prof. Carlos Claveria, mit der Bitte, in Madrid 
Untersuchungen über dies Material anzustellen. Prof. Claveria hatte die 
große Liebenswürdigkeit, im Sommer 1959 bei einem Ferienaufenthalt in 
Madrid, in die Archivalien der Bibliothek des Botanischen Gartens Einblick 
zu nehmen. Er riet mir nach seiner Rückkehr, in diese Schriften in Madrid 
selbst Einsicht zu nehmen und die 15 Dossiers in' ihrer Fülle zu prüfen. 

Das Haenke-Material im Botanischen Garten zu Madrid war also bereits 
1959 für die deutsche Haenke-Forschung festgestellt. Leider wurde es mir 
erst im Frühjahr 1962 ermöglicht, den Haenke-Nachlaß an Ort und Stelle 
durchzusehen1. 

Es handelt sich um Aufzeichnungen in spanischer, lateinischer, deutscher 
und französischer Sprache, die rund 7000 Seiten umfassen. Auch eine grö-
ßere Anzahl von Zeichnungen und gepreßten Pflanzen, präparierten Schmet-
terlingen usw. sind darunter. Von den 7000 Seiten ließ ich 2170 Fotos als 
Mikrofilm herstellen. 

Bei Auswahl der Archivalien für die Photos berücksichtigte ich nicht so-
viel das am reichsten vorhandene botanische Material, weil ich der Meinung 
bin, daß Haenke als Botaniker bereits bis zu einem gewissen Grade eine 
Würdigung erfahren hat. Wenig aber wissen wir von seinen zoologischen, 
ornithologischen oder entomologischen Beobachtungen, und so legte ich grö-
ßeren Wert auf derartiges Material unter dem Madrider Nachlaß Haenkes. 
Vor allem aber beachtete ich die deutsch geschriebenen Berichte über seine 
Reisen durch das heutige Peru und Bolivien während der Jahre 1793/96. 

1 Ich möchte nicht versäumen, an dieser Stelle Herrn Ministerialrat Dr. Lothar Wie-
land (Bonn) und dem Collegium Carolinum (München) für die Förderung zu dan-
ken, wodurch ich instand gesetzt wurde, die Madrider Archivalien zu prüfen. Dan-
ken will ich aber auch dem Direktor des Botanischen Gartens in Madrid, Herrn 
Manuel J. de Urries y Azara, der mir das Material bereitwilligst zur Verfügung 
stellte, wie auch Frau Gloria Toledo von der Sección de Microfilm des Consejo 
Superior de Invcstigaciones Cientificas, die mir rasch und einwandfrei die 2170 Mi-
krobilder hergestellt hat. 
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Diese skizzenhaften Aufzeichnungen, die er offenbar auf den Reisen ange-
fertigt hatte, sind leider nur schwer lesbar. Abgesehen von der schlechten 
Schrift finden sich vielfach Abkürzungen, die nur mit großer Mühe zu 
enträtseln sind und ebenso schwierig ist es, die angeführten verstümmelten 
Orts- und Pflanzennamen zu bestimmen. Zudem wechseln oft spanische, 
deutsche und lateinische Vokabeln. Es wird anstrengender, langwieriger 
Arbeit des Transcribierens bedürfen, um Zusammenhänge in den Texten 
herzustellen, und erst dann wird man an die Auswertung dieses Haenke-
NaChlasses denken können. 

Wie das reichhaltige Material in die Bibliothek des Botanischen Gartens 
gelangt ist, läßt sich nicht ohne weiters nachweisen. Ich vermute, daß die 
Aufzeichnungen mit Haenkes Nachlaß, der von den Spaniern beschlagnahmt 
worden war, über Lima nach Spanien in das Depósito hidrográfico in Madrid 
kamen, wo die Forschungsergebnisse der Malaspina-Expedition anfangs auf-
bewahrt wurden. Da es bei den Haenke-Manuskripten hauptsächlich um 
botanisches Material ging, wurde dieses an den Botanischen Garten abge-
treten. Dieser meiner Annahme pflichtete auch der Direktor des Madrider 
Botanischen Gartens bei. 

Das Material ist vortrefflich archivalisch geordnet, und das Collegium 
Carolinum hielt es auf Grund meines Vorschlages für zweckentsprechend, 
das Inhaltsverzeichnis der 15 Dossiers zu veröffentlichen, um es der deutschen 
Forschung für eine Bearbeitung zugänglich zu machen, bzw. zu empfehlen. 

2 ° D i v i s i o n n ° 5 (1): 

Seite 1—146: Afio Domini 1799, Mensis Mai die 24. Principes des descrip-
ciones Plantas Montes Sylvason Yungas urbis vecino Paz [Beschreibung Von 
Pflanzen aus den Bergwäldern in den Yungas (Täler mit tropischen Waldge-
bieten), nahe d e r Stadt La Paz] . 
Seite 147—152 Descripciones de plantas que habitan en Yungas de La Paz 
[Beschreibung von Pflanzen aus den Yungas von La Paz]. Un legajo de 9 
hojas folio y 143 cuartillas escrito en latin. Contiene también láminas de las 
plantas descri tas en 10 n°s 5, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 29, 33,. 4 4 , 5 4 , 61, 
101, 135, 137 [Ein Schriftenbündel von 9 Folioblättern und 143 Quartblät-
tern, geschrieben in Latein]. 

2 ° D i v i s i o n n ° 5 (2): 

Seite 1—233. Notas varias: Direcciones y nombres de personas; Anotaciones 
al calendario de la Flora de Cochabamba. Viaje de Quila-Quila a Tunin-
tilla. Viaje de Cordocordo a Cherlapala. Observaciones astronomicas de 
Cochabamba. Plantas de Calacalas. Derrotero de Sonata; una carta firmada 
por Haenke. Todo ello en un cuaderno en 4° encuadernado en pergamino 
[Verschiedene kürzere Aufzeichnungen; Anschriften und Namen von Per-
sonen; Notizen zu einem Blumenkalender von Cochabamba; Reise von 
Ou. nach T . ; Reise von Cord, nach Charl.; Pflanzen von Cal.; Astronomi-
sche Beobachtungen in Cochabamba; der Weg nach Sonata; ein von Haenke 
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unterzeichneter Brief. Dies alles in einem Quartheft in Pergament ge-
bunden]. 

Seite 234: De las misiones de las Montanas Huanuco [Die Mission in 
den Bergen von Huanuco]. 

Seite 235: Noticias sobre la Nación Quataia [Notizen über das Volk 
der Quataia]. 

Seite 236: Punto de difusión del Rio Yucasani o Durasmi con el de San 
Jacinto o Cotacajes [Zusammenfluß des Rio D. und des Rio J. ]. 

Seite 237—244: Apuntes geográficas del viaje de Isianas a Catinas [Geo-
graphische Anmerkungen zur Reise von I. nach Ca.]. 

Seite 245: Nombre de distintas localidades americanas [Namen ver-
schiedener amerikanischer Ortschaften]. 

Seite 246—316: Suplemento para las montafias de Yuracares y el viaje a 
Moxos. 1811 dia 16 de Agosto [Ergänzungen zu Angaben 
über die Berge von Yuracares und die Reise nach Moxos]. 

Seite 317—327: Continuación . . . (ilegible) desde Isianas [Fortsetzung (un-
leserlich) zur Reise nach Is.] . 

Seite 328—347: Continuación . . . San Pedro, Santa Ana. 
Seite 348—349: Observaciones sobre la aparicion del cometa en el pueblo 

de San Ignacio e i dia 20 octubre de 1811 [Beobachtungen 
über das Erscheinen des Kometen bei der Ortschaft San 
Ignacio am 20.10. 1811]. 
Observaciones meteorológicas en Cochabamba 1798. 
Apuntes sobre el cometa de este ano 1811. 
Apuntes para la Geográfia del Pueblo de Reyes [Geogra-
phische Anmerkungen zur Ortschaft Los Reyes]. 
Apuntes de Geográfia con una mapa. 
Láminas de rios, montafias, poblados y viviendos [Abbil-
dungen von Flüssen, Bergen, Ortschaften, Wohnungen]. Un 
legajo de 39 hojas folio y 365 cuartillas escrito en castel-
lano, alemán, frances y latin. Contiene además dibujos 
[Zeichnungen] en los hojas [bei den Blättern] n°s: 7, 53, 
62, 108, 109, 115, 141, 226, 259, 260,302, 357 y dos plan-
tas junto a las n°s 254, 326. 

2° D i v i s i o n n ° 5 (3): 

Descripciones de plantas que habitan en [Beschreibung von Pflanzen, die 
beheimatet sind i n ] : Seite 1—29 Apolo, 21—75 Apolo, Culi y Pelucnó, 76— 
117 Departamento de Guayavos, 118—-113 Departamento de Mamacuna, 
134—147 Alto y Sylvo del Eslavon, 148—247 Fetillas, 248—253 Partiapo, 
254—266 Peluchuco, 267—287 Punasa, 288—295 Quatacay, 296—313 Rio 
Fuychi, 314—321 Rio Yacuma, 322—337 Sorata, 338—339 Tipuani, 340—346 
Tolora, 347—375 Tumupasa, 376—381 Tusnaya, 382—404 Ypachimoco, 
405—415 Yuracares, 416—456 de diversos lugares. 

Seite 350--351: 
Seite 352--355: 
Seite 356: 

Seite 357— -358: 
Seite 359--404: 
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Un legajo de 456 hojas: 1 folio, 425 cuartillas, 25 octavillas y 5 sob-
res con plantas, eserito en latin. Contiene plantas secas en los n°s 31, 40, 
58, 73, 74 y 75. 
Hay apuntes y dibujos de./las plantas que describe en las hojas n°s 1—456. 

2° D i v i s i o n n ° s 5 (4): 

Seite 1—203: Descripciones de plantas de Atisbanya. 
Seite 204—584: Descripciones de plantas de Cochabamba. Contiene inter-
calados apuntes, dibujos y láminas de las plantas que describe en las ho-
jas n°s: 1—584. 
Un legajo de 2 hojas, folio 574 cuartillas y 8 octavillas eserito en latin. 

2° D i v i s i o n n ° 5 (5): 

Descripciones de plantas de las siguientes regiones Quiquitos. 
Seite 1— 83: San Xavier (númeradas por Haenke 1—92). 
Seite 84—105: Concepción. 
Seite 106—110: San Ignacio. 
Seite 110—112: Santa Ana. 
Seite 113—125: San Rafael. 
Seite 126—160: San Jose. 
Seite 161—247: Santiago. 
Seite 248—364: Puntitiri, Asumption, Yuracares, Santa Cruz. 
Seite 365—405: Puntitiri y Asumption. 
Seite 406—520: San Carlos de Buena Vista. 
Un legajo en folio de 2 hojas folio, 518 cuartillas, eserito en latin (1—520). 
Contiene además dibujos intercalados de las plantas que describe y láminas 
en los n°s: 231, 241, 339, 353, 358, 362, 366, 368, 372, 374, 384, 396, 
403, 443, 449, 478. 

2° D i v i s i o n n ° 5 (6): 

Von Seite 1 bis Seite 681: Descripciones de plantas de Santa Cruz de 
Chicona, ordenadas alfabeticamente por generös. Contiene diversos apuntes 
y dibujos de las plantas descritas en los hojas n°s 1—681 [Verschie-
dene Anmerkungen und Zeichnungen der beschriebenen Pflanzen]. 416: 
planta seca en un sobre cita = Pentandriz ( = 5. Klasse des Linnéschen 
Systems). 
Un legajo de 8 hojas folio, 659 cuartillas y 14 octavillas, eserito en latin. 

2° D i v i s i o n n ° 5 (7): 

Seite 1— 62: Descripciones de palmas y láminas de las mismas [Beschrei-
bungen von Palmen und Abbildungen davon]. 

Seite 63— 77: Descripciones del género Alpinia [Arten von Alpenpflanzen]. 
Seite 78—118: Descripciones del género Amarillys. 
Seite 119—202: Descripciones de los generös: Geranium, Flibiscus, Hugonia, 

Malvariscum, Lavatera, Althaea, etc. etc. 
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Seite 203—326: Descripciones de diversos generös de plantas. 
Seite 327—362: Láminas grandes a lapiz, tinta y colores. 
Un legajo de 79 hojas folio, 84 en 4a mayor, 186 cuartillas, 9 octavillas y 
2 pedazos y dos sobres con plantas. Contiene además dibujos en las hojas 
n°s: 46, 49—62, 79, 91, 95, 101, 114, 205, 206, 208—210, 222, 223, 226, 
232, 233, 235, 236, 238, 252, 273, 275—278, 281, 295, 300, 301, 317, 321, 
322, 325, y láminas intercoladas en las n°s: 1—28, 31, 33—37, 39—41, 
43—45, 48, 50—52, 55—61, 81, 82, 87, 96, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 
112, 211, 213, 219, 224, 225, 227, 228, 229, 240. Lamina en color de Lobelia 
profilla241,242,256,258,263, 264.(Piperprostalia)269,270,272,318,324, 326. 

2° D i v i s i o n n ° 5 (8): 

Seite 1—223: Insectorum nonnullon rariori descriptis in specimen Ento-
mologicum [Beschreibung einiger seltener Insekten]. 

Seite 224—275: Insectorum Andina Continato 1816. 
Seite 276—279: Insectorum Andina. 
Seite 280—289: Insectorum Cochabamba, Fetillas, San Carlos, B. Vista. 
Seite 290—301: Aves Noxences. • 
Seite 302—306: Aves Yunginae. Anno Domini 1799. 
Seite 307—310: Aves nonnulla in agro Capuiotensis capta et desept. 
Seite 31Í—314: Aves Cochabamba, Parangoni, Rio Yacuma. 
Seite 315—329: Aves y animales de Santa Cruz. 
Seite 330—337: Insecta de Santa Cruz. 
Seite 338—354: Descripciones varias de animales. 
Seite 355—393: Animalium Chiquitensis Descriptio. 
Seite 394—423: Descripciones del género Coluber. 
Seite 424—468: Descripciones de animales Asunción, Yuracares, Region de 

Moxos, Ysianas . . . 
Seite 469—470: Papilio Andina y otra mariposa sin nombre, disecadas 

[Schmetterlinge ohne Namen und präpariert] . 
Seite 471—500: Treinta láminas grandes de peces, con sus respectivas de-

scripciones [30 Abbildungen von Fischen und die bezügli-
chen Beschreibungen]. 

Seite 501 L: Láminas de Cocobaya. 
Seite 503—505: Láminas grandes de aves con descripciones [Abbildungen 

von Vögeln]. 
Un legajo de 38 folio, 454 cuartillas, 6 octavillas, 5 pedazos y 2 sobres 
con mariposas disecadas, eserito en latin. Contiene intercalados dibujos en 
las hojas n°s: 288, 299, 311—315, 409, 420—421; y láminas en los n°s 
395, 397, 399, 405, 406, 410, 411, 412 a 471—503. 

2 ° D i v i s i o n n ° 5 (9): 

Descripciones de plantas que habitan en: 
Seite 1— 5: Moxos. 
Seite 6— 20: Loretto de Moxos. 
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Seite 2 1 — 84: Reyes de Moxos. 
Seite 85—257: San Ignacio de Moxos. 
Seite 258—271: San Pedro de Moxos. 
Seite 272—276: Santa Ana de Moxos. 
Seite 277—527: Parangani. 
Seite 528—741: Ysianas. 
Un legajo de 6 hojas folio, 731 cuartillas, 1 octavilla y 3 .pedazos, eserito 
en latin. Contiene una planta seca del género Piper hoja n° 434. Hay inter-
calados apuntes y dibujos de las plantas que describe en las hojas n°s 1—741. 

2° D i v i s i o n n ° 5 (10): 

Seite 1— 17: Planta nonnulla Cuscenses Montes Sylvosi de Huanta, 
Parcoran, Fircas, Pucaieco. 

Seite 18— 43: Plantae Samaypatenes, Anno Domini 1800. 
Seite 44— 53: Plantae nonnulla Andina . . . 1808. 
Seite 54— 55: Apuntes sobre el Calendario de la Flora de Cochabamba del 

ano de 1813 y sobre el celebre eclipse de sol del dia 27 
de Julio de 1813 [Anmerkungen über einen Blumenkalen-
der für Cochabamba auf das Jahr 1813 und die berühmte 
Sonnenfinsternis vom Jahre 1813]. 

Seite 56— 82: Caracteres botánicos o desoripción de los generös de plantas 
que he visto en America y otros apuntes pertenecientes a la Hi-
storia Natural de laProvincia de Cochabamba y cireunvecinas 
[Beschreibung von Pflanzenarten Amerikas und Anmerkun-
gen zu einer Naturgeschichte von Cochabamba]. 

Seite 141—166: Continuación Plantarum Provincia Cochabamba. 1796. 
Seite 167—189: Observaciones Botanicae et Zoologicae Puno ad lagunám 

Chiquitos [Titicaca-See ] faetae 29 Enero 1794. 
Seite 190—191: Suplemento de algunas plantas meridionales de las mon-

tafias de Yuracares. 
Un legajo de 84 hojas folio, 96 cuartillos y 11 pedazos, eserito en castellano 
y latin. Contiene además intercaladas dibujos en las hojas n°s: 20, 22, 23, 
24, 26, 29, 31, 34, 35, 39, 42, 43, 45, 187, 189- Representan hojas, flores, 
plantas y un insecto. 

2 ° D i v i s i o n n ° 5 (11): 

Seite 1— 47: Escritos varios con titulos casi ilegibles. 
Seite 48—124; Conspectus Material Medicae. 
Seite 125—126: Gramen Tabla Analytica [Pflanzenverzeichnis aufgegliedert]. 
Seite 127—128: Catalogo de varias especies de unaGorgonia [Hornkoralle]. 
Seite 129—130: Mustela en . . . Cochabamba Capto [ M a r d e r . . . gefangen]. 
Seite 131—133: Sobre el beneficio del lino en la Provincia Cochabamba 

[Vorteil des Flachsbaues und der Leinwandindustrie f. d. 
Prov. Cochab.]. 

Seite 134—138: Materias de industria y comercio. 
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Seite 139: Maquin a electric a de Ingenhou s [Elektrisiermaschin e von 
Ingenhou s ]. 

Seite 140—141: Apunte s de la Chymi a de Tounroi . 
Seite 142—144: Análisis quimic o de-agua s [Wasseranalyse] . 
Seite 145—153: Not a in experiment a de optima s materia s [Aufzeichnun g 

von Experimente n mit hochwertige n Stoffen] . 
Seite 154: Exame n fluidi vaccini et prim a Aentamin a [Prüfun g des 

Einflusses der Vaccination] . 
Seite 155—168: Catalog o de la musica y otřa s nota s bibliograficas. 
Seite 169—172: Relacione s de correspondiente s y conocido s [Berich t über 

Korrespondenze n und über Bekannte] . 
Seite 173—192: Borradore s de catacorc e carta s y algunos encargo s para D . 

Tode o Hänke . 
Seite 193—210: Borradore s de Informe s y relacione s [Entwürf e für Be-

richte  . . . ] . 
Seite 211—212: Dos Informe s de Manue l de Roscas . 
Seite 213: Un inform e del Intendent e Interin o der Cochabamb a [In -

formatio n für den stellvertretende n Intendanten] . 
Seite 214: De San Juan al Rincó n ( =  Winkel, Ecke) del Tup e Alegre. 
Seite 215—216: Not a de la cantida d del extract o de quin a contenid a en los 

seis caxone s sefialados con . . . [Aufzeichnunge n über Chi -
nin (Extrakte ) in 6 Schachteln , bezeichne t . . . ] . 

Seite 217—244: Cuenta s [Rechnungen] . 
Seite 245—277: Geometrica . 
Seite 278—284: Systema Coloru m [Farbenskala] . 
Seite 285—286: Music a y letra de una canció n en pape l pantad o [Melodi e 

und Text zu einem Lied . . . ] . 
Seite 287: Uno s apunte s parece n de Botánic a [Etlich e Anmerkunge n 

zur Botanik] . 
Un legajo de 287 hojas; 65 folios, 75 en 4° mayor , 121 cuartillas , 21 oc-
tavillas, 5 pedazos . Contien e dibujos geométrico s en las hojas n°s: 247—274, 
277. 

2° D i v i s i o n n ° 5 (12): 

Herbario s de planta s secas contiene : 1—120 Un cuadern o con 120 generös 
de planta s con sus respectivo s nombre s y descripción . N o tiene n fecha ni 
lugar. 121—142. Un cuadern o de 22 hojas folio, herbari o de planta s secas 
sin lugar, nombr e ni fecha. 143^158. 16 planta s más sueltas, sin nombre , 
lugar ni fecha [Ein Herbariu m getrocknete r Pflanzen , ihre Beschreibung , 
aber ohn e Orts- und Datumsangaben] . 

2° D i v i s i o n n ° 5 (13): 

Seite 1— 21: Viaje a Huant a 28.10.—10.12. 1793. 
Seite 22— 45: Salida de Huant a a Huamanga . 10.12. 1793. 
Seite 46— 67: Diari o de Lima y Cuzco . 23.9. 1793. 
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Seite 68— 79: Huancavelica 17.—23. de octubre de 1793. 
Seite 80— 91: Huanta 4.11.—27.11 de 1793. 
Seite 92—137: Viaje al volcán de Arequipa el 2.4. 1797. 
Seite 138—176: Continuación de la Provincia de Yungas Chupi 24.3.—4.6. 

1794. 
Seite 177—205: Cuzco. Juni 1794. 
Seite 206—354: Tipuani, Pars I. 15. de Agosto. Pars IL 1.9. 1794. 
Seite 355—429: Viaje de Tipuani para la Provincia de Mojos al Puente de 

Reyes el dia 22 de Septiembre de 1797. 
Seite 430—493: Santa Ana. Exaltación. 15.10. 1794. 
Seite 494—562: Viaje de Vuelta de Exaltación a San Pedro. 2 .11 . 1794. 
Seite 563—640: Salida de Mojos. 2.12. 1794. 
Seite 641—711: Santa Cruz. 26.12. 1794. 
Seite 712—783: Somaipata a Chilon. Rio Grande. 20 .1 . 1795. 
Seite 784—863: Chuquisaca. 7.2. 1795. Potosi. 
Seite 864—897: Viaje de Cochabamba al partido de Ayopaia. 27. 3.—10. 6. 

de 1796. 
Un legajo en 8a division legajitos parciales de 897 hojas 8°, escritas en ale-
mán. Contiene además los siguientes dibujos en las hojas n° . . . 53 .Unarma y 
dos tipos de indio a tinta y lapiz respectivamente; 97 Volcan de Arequipa; 
186 Una Choza india; 201 Uno tubos a lapiz; 270 Un rio a tinta; 419 Una 
palmera a tinta; 579 Un pez pequefio a tinta; 632 Una planta a tinta; 811 
Rio Chiquito a tinta; 872 Curso de un rio a tinta; 876 Id de la situación 
del mismo a tinta. Yunto a la hoja n° 732 hay una planta seca y en 
la n° 85 una mariposa disecada. (Die 897 Blätter sind in deutsch geschrieben. 
Die Zeichnungen in Bleistift und Tinte betreffen Waffen, Indianertypen, 
den Vulkan von Arequipa (Misti), Flußskizzen, Palmen, Pflanzen, eine 
Indianerhütte. Nummer 85 ist ein präparierter Schmetterling). 

2° D i v i s i o n n ° 5 (14): 

Seite 1— 54: Sonata. 2 7 . 6 . - 2 5 . 7 . 
Seite 55—145: Viaje a Chiquitos. Pars I. 
Seite 146—225: Continaciön de Viaje a Chiquitos. Pars IL 
Seite 226—267: La Paz. 
Seite 268—293: Puno. 2 8 . 6 . - 2 5 . 2 . 
Seite 294—309: Abantay a Curaguapi, Masenhuapi etc. 
Seite 310—324: De Junja a Acostambo. 
Seite 325—335: Santa Cruz (?) a Huancavelica. 
Seite 336—379: Susumpi a Yauli (? casi ilegible!). 
Seite 380—411: Montafia a Huanta. 
Seite 412—439: de Uripa a Andaguailay etc. 
Seite 440—451: Naes Cufro. 
Un legajo de 451 hojas 8° escritas en alemán. Hay dibujos diversos a lapiz 
y tinta en las hojas: 155, 163, 176, 177, 178, 184, 193, 198, 199, 228, 232, 
236, 252—253, 298, 324 y 363. 
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2 ° D i v i s i o n n ° 5 (15): 

Seite 1— 6: Terminologia Botanicae Generalis Compendium [Abriß 
über bot. Terminologie•]., 

Seite 7— 21 : Apuntes sueltos sobreBotanicá [Anmerkung zur Botanik]. 
Seite 22— 43: Insectorum Species in Agro Sancta Crucis Lectae [Insekten-

arten aus der Gegend von S. C.]. 
Seite 44— 86: Varias observaciones y descripciones botánicas y diversas. 
Seite 87— 94: Examen de conciencias. Basado en los Mandamientos [Un-

tersuchungen auf Anordnung höheren Or ts ] . 
Seite 95—102: Noticias de las obras pertenecientes a la Real Dirección de 

trabajos Hidrográficos [Notizen zu den Arbeiten der Königl. 
Direktion für Gewässerkunde]. 

Seite 103—114: Notas Bibliográficas sacadas de la Gazeta. 
Seite 115—173: Observaciones varias. 
Seite 174—191: Cuentas varias de sus viajes y otros gastos [Rechnungen 

und Auslagen]. 
Seite 192—194: Varias notas sin titulo. 
Seite 195—196: Experimenta in tres piatos. 
Seite 197: Odontologia [Lehre von den Zähnen]. 
Seite 198: Aguas minerales. 
Seite 199—200: Planta Pemana orbis oficinalis . . . [Heilpflanzen]. 
Seite 201—202: Remedios en las escrofulas [Mittel gegen Scrofulose]. 
Seite 203—206: Aguas minerales de Santa Cruz y Arequipa. 
Seite 207—232: Aguas minerales de Quantavelicuna. 
Seite 233—235: Varias notas de direcciónes . . 
Un legajo en 8a de 235 hojas, divididas en legajitos parciales y escritos 
en castellano, alemán y latin. 222 hojas en 8°, 9 cuartillas y 4 pedazos. 
Contiene además dibujos en las hojas n°s: 8 y 10, apuntes a lapiz y 
tinta de un poplado2. 

2 Es sei im Anhang hingewiesen auf Haenke-Material i m M u s e o N a v a l zu M a -
d r i d : a) Briefwechsel, betreffend die Reise Malaspinas, (Tomo A, MN 583, f. 66) 
mit Angaben über Haenkes Reise nach La Quebrada de San Marcos . . . — b) f. 79: 
Ober eine Sendung von Pflanzenmaterial durch Haenke nach Spanien. — c) Box 6 
T. H. Pflanzensammlung, die Haenke auf der Reise von Buenos Aires über Mendoza 
und die Kordilleren nach Chile zusammengetragen hat. — Box 7 T H. Pflanzen 
aus der Umgebung von Lima und den angrenzenden Kordilleren. — Box 8 T H. 
Pflanzen aus den Bergen von Huanuco, Chinchao, Cochoro. Mineralien von Pasco, 
Orichocha etc. — Box 14 T . H. Zeichnungen von verschiedenen Pflanzen, auf-
genommen auf der Reise mit Née und Tafalla in die Kordilleren. — d) Weitere 
Aufzeichnungen im „Libro de Guardias, Atrevida" (MN 755), betreffend die Minen 
von Andagoya. — e) Im Diario VI (MN 276): Bezugnahme auf Haenkes Reise 
von Lima nach Huanuco. Diese Angaben stammen von Prof. Dr. Donald Cutter, 
Los Angeles. — In der B i b l i o t e c a d e l R e a l P a l a c i o i n M a d r i d befindet 
sich das Manuskript „Descripción de varias plantas de la Provincia Moxos" (20 fs., 
86 láminas). MS 2769, Cat. pág. 206, N° 537. Mitgeteilt von Prof. Dr. Carlos Henkel, 
Concepción de Chile. 
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NOC H E I N M A L : ZU R FRAG E DE R DEUTSCHEN -
VERTREIBUN G AUS DE R TSCHECHOSLOWAKE I 

Von J.W.  Brügel 

Unte r dieser Überschrif t hatt e Kur t Rabl im Bohemia-Jahrbuc h 2 (1961) 
414—492 eine ausführlich e Darstellun g vorgelegt. Dabe i bezog er sich 
imme r wieder auf einen Beitrag zum gleichen Thema , den ich in den Vieř-
teljahrshefte n für Zeitgeschicht e 8 (1960) 134—164 veröffentlich t hatte . 
Mein e Ausführunge n wurden in Rabls Wiedergabe aber derar t entstellt , 
daß ich hier die Gelegenhei t zu einer Replik ergreifen möchte . 

Rabl behaupte t auf S. 421, eine Reih e von ihm genannte r Schriftstelle r 
und Politike r habe über Beneš im Zusammenhan g mi t der Aussiedlung der 
Deutsche n etwas ausgesagt, was „ein e Belastun g ergibt", und fügt hinzu : 
„Demgegenübe r unternimm t es Brügel nunmehr , Beneš insofern zu ent -
lasten , als dieser seiner Ansicht nach weniger als Treibe r den n als Ge -
triebener , weniger als Täte r denn — auf Grun d eines erklär- und ent -
schuldbare n Gesinnungswandel s — als nachträgliche r Teilnehme r an der 
Planun g und Durchführun g der Deutschenvertreibun g in Betrach t komme n 
soll." 

Diese Behauptun g ist zur Gänz e falsch und durc h nicht s begründet , was 
in meine m von Rab l zitierte n Aufsatz in den Vierteljahrshefte n für Zeit -
geschicht e oder in irgendeine r andere n meine r Veröffentlichunge n steht . 
Weder in dem zitierte n Aufsatz noc h irgendwo ander s habe ich es unter -
nommen , Beneš in irgendeine r Weise zu entlaste n und ihn „weniger als 
Treibe r denn als Getriebenen , weniger als Täte r denn als nachträgliche n 
Teilnehmer " hinzustellen . Eine n Gesinnungswande l bei Beneš habe ich 
nich t nu r behauptet , sonder n auch nachgewiesen , ihn aber nich t als „erv 
klärbar " und schon gar nich t als „entschuldbar " bezeichnet . Rabl zufolge 
handel t es sich bei meine m Aufsatz um einen „Berichtigungsversuc h eines^ 
bisher wohl als feststehen d anzunehmende n Befundes" (S. 421). Da es 
keinen „als feststehen d anzunehmende n Befund" gibt, kann es sich bei 
meine r Arbeit nich t um einen Versuch zu dessen Berichtigun g handeln . 
Was dor t vorliegt, ist ein Versuch, die Geschehniss e tatsachengetre u und 
sine ira et studio darzustellen . 

Der . Autor sagt meine n Ausführunge n „geringe Ausbeute an bisher un-
bekannte n Quellen " nach , die sich auf „ein e sudetendeutsch e Denkschrif t 
über Kulturfrage n aus dem Novembe r 1936 und die — nich t genau datiert e 
— Antwort B e n e š s auf ein von deutsche n Freiwilligen der tschechoslo -
wakischen Exilarme e an ihn gerichtete s Grußtelegramm " beschränke n 
würden . Rabl verschweigt den Inhal t dieser beiden Schriftstücke . Benešs 
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Antwort ist „Februar 1940" datiert; mit diesem im Original vorhandenen 
Datum wurde sie von mir wiedergegeben. Wie noch auszuführen sein wird, 
enthält mein Aufsatz aber eine weit stärkere „Ausbeute an bisher unbe-
kannten Quellen". 

Rabl vermißt in meiner Arbeit eine Berücksichtigung von Verfassungs-
fragen sowie sozialen und wirtschaftlichen Problemen der 1. Republik. 
Das ist aber wirklich keine sachliche Würdigung des Anliegens meiner 
Studie, die sich in ihrem Titel ausdrücklich auf die „Darstellung der Vor-
geschichte" zur „Aussiedlung der Deutschen aus der Tschechoslowakei" be-
schränkt hatte. In diesem Rahmen hat eine ausführliche Behandlung der 
tschechoslowakischen Innenpolitik vor 1938 überhaupt keinen Platz. Zwei-
tens schreibt Rabl, ich hätte Beneš „an Hand zweier aus ihrem geschichtli-
chen Zusammenhang gelöster Einzelbefunde als — gemessen an der tsche-
chischen Rechten — deutschfreundlich erscheinen . . . lassen" (S. 421 f.). 
Ich habe nicht zwei, sondern fünf „Einzelbefunde" vorgelegt. In keinem 
einzigen Falle wurden sie aus „ihrem geschichtlichen Zusammenhang ge-
löst". Sie haben, im Zusammenhang gelesen, genau den gleichen Sinn wie als 
Zitat. Ich hatte nicht zu zeigen versucht, daß Beneš — absolut oder relativ 
gesehen — „deutschfreundlich" war, sondern ich habe mit Belegen dargetan, 
in welchem Licht er auch bei den deutschen Nationalsozialisten in der 
Tschechoslowakei gestanden ist. Rabl sagt meinen Ausführungen hier also 
einen Sinn nach, den sie nicht haben. Er verschweigt im übrigen sämtliche 
Einzelbelege, die ich auf S. 136 f. der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 
ausführlich genug geboten habe. 

Ich habe in meinem Aufsatz nachgewiesen, daß bei den Parlamentswahlen 
der Jahre 1920, 1925 und 1929 die „aktivistischen" Parteien — ich habe 
selbst diese Anführungszeichen verwendet — unter den Deutschen eine 
zwischen 74 und 83 v. H. schwankende Mehrheit gegenüber den „negativi-
stischen" erhielten. Das widerlege, schrieb ich, sowohl die bequeme Theorie, 
die Deutschen wären durch die Bank und immer „Staatsfeinde" gewesen, 
als auch die andere, daß sie schlechthin unterdrückt worden wären, weil 
in letzterem Falle deutsche Regierungsparteien bei demokratischen Wahlen 
sich überhaupt nicht hätten behaupten können. Rabl gibt zwar zu, „daß 
diese Einteilung" (in Aktivismus und Negativismus) „jahrelang unangefochten 
verwendet worden ist" (S. 425), daß es sich also nicht um eine von mir 
erfundene Unterscheidung handelt, tut aber vorher und nachher so, als ob 
es sich um eine von mir in die Debatte geworfene Kategorie handeln würde 
und polemisiert — ohne Rücksicht auf einige von mir angeführte Tat-
sachen —- mit mir wegen einer „Einteilung", die gar nicht die meine ist. 
Das zwingt mich, zu der Sache mehr zu sagen, als in meinen ursprünglichen 
Ausführungen enthalten war. 

Die von Rabl zitierten „negativistischen" Äußerungen „aktivistischer" 
Politiker (und vice versa) beweisen überhaupt nichts und vor allem nichts 
gegen meine Ausführungen. Weniger als nichts beweist zunächst das Tele-
gramm, das Konrad Henlein — von allem Anfang an (wie ich in anderem 
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Zusammenhang zu beweisen gedenke) und nicht erst seit 1936 und 1937 
ein Werkzeug des Dritten Reiches — am 20. Mai 1935 an Masaryk ge-
richtet hat. Die deutschen Agrarier, die Rabl ebenfalls ins Treffen führt, 
waren bis 1926, die deutschen Sozialdemokraten bis 1929 in — oft recht 
scharfer — innenpolitischer Opposition. Die von Rabl als „negativistisch" 
klassifizierte „Staatsrechtliche Erklärung" Spinas vom 18.12. 1925 war 
weder allein seine eigene noch die seiner Partei, sondern eine im Namen 
mehrerer deutscher Parteien, auch der deutschen Nationalsozialisten 
(DNSAP), abgegebene Deklaration. Die deutschen Sozialdemokraten haben 
sich selbst bis etwa 1933 nicht als „aktivistisch" bezeichnet, weil der Gegen-
satz zwischen Aktivismus und Negativismus eine im deutschbürgerlichen 
Lager sich abspielende Kontroverse war. Erst als der Ursprung des Wortes 
in Vergessenheit geraten war, haben sie sich dieser Wendung zur Cha-
rakterisierung der eigenen Politik bedient. Die deutschen Nationalsozia-
listen (DNSAP) waren zweifellos „Negativisten". Trotzdem haben sie aus 
taktischen Gründen in den Jahren, als Aktivismus auch auf die von Rösche 
repräsentierten deutschnationalen Schichten eine große Anziehungskraft 

.ausübte, ihre angebliche Zugehörigkeit zum aktivistischen Lager betont 
(Hans Knirsch, Warnsdorf 1930: „Wir Nationalsozialisten sagen, daß eine 
Beteiligung an der Regierung nicht grundsätzlich abzulehnen sei . . . Wir 
erklären immer, daß es unter Umständen sogar eine Pflicht sein kann für 
eine deutsche Partei, sich an der Staatsregierung zu beteiligen."). 

Vom Standpunkt einer seriösen Betrachtung ist das alles aber unerheblich. 
Relevant ist nur, daß sich die deutschen Sozialdemokraten und die Agrarier, 
gefolgt von den Christlichsozialen, schon 1919 „auf den Boden des Staates 
stellten" und die Ablehnung jedes Irredentismus ernst meinten. Meine Be-
wertung der Sudetendeutschen Partei (SdP) als „negativistisch" ist weder 
durch mit Berlin abgesprochene Loyalitätserklärungen an die Prager Adresse 
widerlegt noch durch die Tatsache, daß ich nicht alle Henlein-Wähler für 
Irredentisten halte. Wenzel Jaksch hat in diesem Zusammenhang meiner 
Meinung nach weit über das Ziel geschossen, als er der SdP am 25. 6. 1935 
im Abgeordnetenhaus zurief: „Der größte Teil ihrer Wähler hat ihnen den 
Auftrag gegeben, für den Anschluß an Deutschland zu arbeiten" (Klepetar: 
Seit 1918, S. 369). Aber Jaksch hatte recht, als er im nächsten Satz das 
feindselige Verhalten der Sudetendeutschen Partei gegenüber der demokra-
tischen Emigration aus Deutschland — 1936 kamen dazu die gegen Professor 
Kelsen in Prag veranstalteten Krawalle — als Beweis ihres antidemokra-
tischen, totalitären und faschistischen Charakters bezeichnete. Dieser anti-
demokratische Charakter hat die SdP — die zuerst überhaupt nicht als 
Partei, sondern als „Front" auftrat — innerhalb der tschechoslowakischen 
Demokratie zum Fremdkörper gemacht und damit als „negativistisch" ge-
stempelt. 

Ich hatte im gleichen Zusammenhang ausgeführt, die „aktivistischen 
Parteien" hätten sich bei den Parlamentswahlen nicht behaupten können, 
wenn die öffentliche Meinung sie als Handlanger eines deutschfeindlichen 
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Regimes angesehen hätte. Rabl hält mir deswegen (S. 431) einen Man-
datsrückgang beim „Bund der Landwirte" (BdL) entgegen. Dazu muß ich 
sagen: Rabls Zahlenangaben sind falsch. Der BdL hatte 1925 (Rabl sagt 
1926) nur mit der Gewerbepartei, zwei ungarischen Parteien und der Zipser 
deutschen Partei zusammen 24 Mandate; er hatte in Wirklichkeit nur 15 
eigene Mandate. Sie sind 1929 auf 12 (nicht 16!) zurückgegangen, was eine 
vollkommen erklärliche Reaktion auf drei Jahre Regierungsbeteiligung be-
deutete. Erst der Rückgang auf fünf Mandate im Jahre 1935 ging über das 
in solchen Fällen natürliche Ausmaß hinaus und war ein Reflex der da-
maligen Verhältnisse; aber er bedeutete keinen Zusammenbruch. 600000 
deutsche Wähler und Wählerinnen haben damals insgesamt noch ihr Ver-
trauen in die tschechoslowakisch-deutsche demokratische Zusammenarbeit 
bekundet. 

Rabl meint (S. 432), ich hätte durch Anführung eines Ausspruchs Benešs 
gegenüber sudetendeutschen nationalsozialistischen Unterhändlern 1938, er 
sei niemals Anhänger einer tschechischen Nationalstaatsidee gewesen, be-
weisen wollen, daß ihm der Gedanke, die Sudetendeutschen aus der Heimat 
zu verdrängen, erst 1943 gekommen sein könne. Ich habe nichts derartiges 
behauptet oder angedeutet und im übrigen (S. 144 f.) genau angeführt, wann 
Beneš nach meiner Meinung zuerst solche Gedankengänge vertreten hat. Den 
Ausspruch Benešs aus dem Jahre 1938 habe ich weniger Benešs wegen zitiert 
als wegen der Zustimmung, die dessen Inhalt damals sogar auf Seiten der 
SdP gefunden hat. Das volle Zitat aus AD AP, D, Band II, Nr. 378, lautet: 

„Beneš habe 1920 bei den Parlamentsverhandlungen über die Verfassung 
seine warnende Stimme dagegen erhoben, die Tschechoslowakei als Natio-
nalstaat zu bezeichnen. ( L a u t K i e r h i s t o r i s c h r i c h t i g . ) Der Aus-
druck Les Etats nationaux sei bei den Friedensverhandlungen nicht im Sinne 
von Nationalstaat, sondern lediglich als Gegensatzbezeichnung zu Öster-
reich-Ungarn gebraucht worden. Er halte die Nationalstaatsidee für verfehlt. 

O b i g e A n g a b e n Dr . K i e r s h a t d e r A b g . K u n d t b e s t ä t i g t . " 
(Hervorhebungen von mir. J. W. B.) 

Es kam mir darauf an nachzuweisen, wie die sudetendeutschen National-
sozialisten intern die Rolle Benešs einschätzten. (Kier war ein gebürtiger 
Österreicher, der sich im Auftrag des Auswärtigen Amtes als „Fachberater" 
der SdP betätigte. Ernst Kundts Rolle kann man als bekannt voraus-
setzen.) Rabl sucht nun ausführlich zu beweisen, daß Beneš 1919 diese 
Haltung gar nicht eingenommen habe. 

Er läßt sich (S. 432—4) eingehend darüber aus, ob Beneš Anhänger oder 
Gegner der Nationalstaatsidee war, verschweigt aber, was Beneš tatsächlich 
zu dieser Frage in der Revolutionären Nationalversammlung am 30. Septem-
ber und 1. Oktober 1919 gesagt hat. Laut Peroutka (Budování republiky, 
Bd. 2, S. 1293), der sich wiederum auf das stenographische Protokoll (S. 
2354) stützt, hat Beneš damals erklärt, die F r i e d e n s k o n f e r e n z 
hätte die Nachfolgestaaten ; Österreich-Ungarns, die die Erfüllung nationaler 
Aspirationen darstellten, a l s N a t i o n a l s t a a t e n b e t r a c h t e t . Er hat-
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te hinzugefügt , auf •  de r Konferen z hab e ma n trozde m sehr gut verstanden , 
„da ß diese Nationalstaate n 'vom internationale n Standpunk t nich t so ge-
bilde t werde n können , da ß sie t a t s ä c h l i c h N a t i o n a l s t a a t e n sind ; 
es war nich t möglich , die Grenze n so zu legen, daß alle einzelne n Minder -
heite n ausgeschlossen sind". -

Bene š ha t also gar nich t seine eigene Meinun g ausgesprochen , sonder n 
— zu Rech t ode r zu Unrech t — die de r Friedenskonferen z interpretiert , 
un d er ha t -  sie dahi n interpretiert , daß k e i n e i n z i g e r d e r N a c h f o l -
g e s t a a t e n e i n w i r k l i c h e r - N a t i o n a l s t a a t s e i . Späte r (31.1 . 
1920) kam es darübe r im Außenausschu ß des Parlament s zu eine m Zusam -
mensto ß zwischen Bene š un d Kramář , de r erstere m zurief : „Wi r sind 
für eine klar e Politik , wir wollen , daß ma n klar sagt, da ß wir ein National -
staa t sind. " (Brožur y Čs. národn í demokracie , Hef t 7, Pra g 1920, S. 27) 

Rab l behaupte t (S. 437), ich würd e die Frag e nac h der Genesi s des Ge -
danken s de r Aussiedlun g de r Deutsche n weder eindeuti g stellen noc h auc h 
kla r beantworten . Tatsächlic h bin ich de r Genesi s dieser Frage , wie S. 143— 
146 meine r Ausführunge n beweisen, seh r gena u nachgegangen . Rab l ver-
schweigt nahez u alles, was ich daz u sage, un d vor allem , was ich an bis 
dahi n in de r einschlägige n Literatu r nich t erwähnte n Dinge n vorgebrach t 
habe , die zu Aussiedlungsabsichte n in unüberbrückbare m Gegensat z stehen . 
Es scheint , als wären ih m folgende Hinweis e in meine m Aufsatz entgange n 
ode r nu r eine r Fußnot e wert : 
a) Benešs Red e in Chicag o vom 8. 6. 1939, in de r er auc h „all e freien Sude -

tendeutschen " zum „Kamp f u m die Wiederaufrichtun g eine r demokrati -
schen Tschechoslowakei " aufrief (S. 138); 

b) Benešs Buch „Democrac y Toda y an d Tomorrow " (1939) , das sich gegen 
Hitle r un d für das von ih m unterjocht e deutsch e Volk aussprich t (S. 138 f.); 

c) Ripka s Artike l vom August 1939, der von der loyalen Unterstützun g des 
tschechoslowakische n Freiheitskampfe s durc h die demokratische n Sude -
tendeutsche n sprich t (S. 139); 

d) die Tatsache , daß der Tschechoslowakisch e Nationalausschu ß (als Vor-
gänger der Exilregierung ) von Frankreic h un d Großbritannie n als „zu r 
Vertretun g der tschechoslowakische n V ö l k e r kompetent " anerkann t 
wurd e (S. 140); 

e) das Program m dieses Ausschusses, das „Gerechtigkei t gegenübe r allen 
ihre n (d.h . der Republik ) Völkern " verhie ß (S. 140); 

f) die Erklärun g Benešs als „Präsiden t der Republik " vom 24. 7. 1940, die 
ausdrücklic h ihr e Verbindlichkei t auc h für die deutsche n Bürger de r 
Vorkriegsrepubli k verkündet e (S. 141); 

g) die positive Antwor t Benešs auf ein von deutsche n Sozialdemokrate n an 
ihn gerichtete s Grußtelegram m (Februa r 1940) — hie r wird zwar das 
Faktu m von Rab l erwähnt , aber nich t der Inhal t (S. 140); 

h ) die Erklärun g Benešs im Staatsra t (11.12 . 1940), daß „wi r auf keine n 
unsere r Bürger , welche r Volkszugehörigkei t . . . imme r . . . verzichten " 
(S.142) ; 
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i) die Erklärung Benešs vom Oktober 1941 über die, Gleichberechtigung 
aller loyalen Bürger ohne nationalen Unterschied in der erneuerten Re-
publik (Dalhousie .Review) — (S. 144). 

Kein Wort von der Bedeutung dieser Quellenstellen für das Verständnis 
der allmählichen Entwicklung der Aussiedlungspläne hat in den nahezu 
80 Seiten langen Ausführungen Rabls über meine Arbeit Platz gefunden, 
deren angeblich „geringe Ausbeute an bisher unbekannten Quellen" er zuvor 
beklagte. Sollte diese außerordentliche Zurückhaltung vielleicht darauf zu-
rückzuführen sein, daß die korrekte Wiedergabe meiner Ausführungen mit 
der Theorie vom „nationalstaatlichen Totalitarismus" aufräumen würde, 
„wie er in Benešs Denken vor allem seit 1938 nachgewiesen" worden sein 
soll? . 

Nicht mit Stillschweigen übergehen kann ich überdies Rabls Ausführungen 
auf S. 439/40. Sie knüpfen zwar an nichts an, was ich geschrieben habe, 
entstellen aber indirekt meine Gedankengänge, sodaß ich allein schon den 
Eindruck vermeiden muß „qui tacet, consentire videtur". Wenn Rabl die 
Auffassung zu verbreiten sucht, Beneš habe zwischen dem 15. März 1939 
und dem Kriegsausbruch nur die Wiederherstellung der nach-Münchener 
„Zweiten Republik" als Postulat aufgestellt, ist er durch mein Zitat aus der 
Rede Benešs in Chicago vom 8. Juni 1939 widerlegt. Vorsichtshalber muß 
ich hier ein deutlicheres Zitat aus dieser Rede anführen (Quelle: A Free 
Czechoslovakia and a Free Germany in a Free Europe, by Dr. Eduard Beneš 
and Jan Masaryk. London 1939, S,9f.): 

„Heute ist es klar, daß das sogenannte Münchner Abkommen vom Nazi-
regime in der wohlgeplanten Absicht unterzeichnet wurde, es zu verletzen 
. . . Wir sind daher nicht länger an die Entscheidung von München ge-
bunden, einerseits weil sie nicht im Einklang mit der Verfassung unseres 
Staates angenommen wurde, andererseits weil Nazi-Deutschland sie absicht-
lich und aus freien Stücken verletzt hat . . . Wir kämpfen . . . für die 
Wiederaufrichtung unserer alten Tschechoslowakischen Republik. Wir an-
erkennen weder politisch noch juristisch irgendein fait accompli und werden 
es auch in Zukunft nicht tun. Wir werden niemals irgendeine Besetzung 
anerkennen, und für uns besteht unser Staat legal weiter." 

Infolgedessen sind auch sämtliche Schlußfolgerungen, die Rabl aus Benešs 
Haltung während des Krieges — bezeichnenderweise ohne ein einziges 
Zitat — zieht, unrichtig. Er behauptet völlig zu Unrecht (unter 16, a), daß 
Beneš „am Gedanken des Nationalstaats' — also eines Staates, in dem 
Tschechen und Slowaken nicht nur rechtlich, sondern auch tatsächlich, d. h. 
zahlenmäßig die allein ausschlaggebende Rolle spielen" — festhält. Er be-
hauptet weiterhin zu Unrecht (unter 16, b), daß Beneš gleichzeitig die Wie-
derherstellung der Grenzen von 1937 verlangte, „wobei die ,Kontinui-
täts'-Forderung gegenüber dem ,Nationalstaats'-Postulat zweitrangig ist". 
Er, der sonst jede Äußerung Benešs kritisch unter die Lupe nimmt, über-
nimmt unbesehen als korrekt (unter 16, c) trotz aller sie widerlegenden, 
allerdings von ihm (Rabl) unbeachteten Tatsachen, die 1947 veröffentlichte 
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nachträglich e Erklärun g Benešs, er hab e scho n damal s den Gebictsstan d 
von 1937 bei „einschneidende r Verringerung " der nationale n Minderheite n 
im Auge gehabt . D a ma n aus fälschen Voraussetzunge n kein e richtige n 
Schlüsse ziehe n kann , sind auc h Rabl s Konklusione n (unte r 22 auf S. 465 f.) 
mi t Ausnahm e der Punkt e e) un d f) unrichtig . Sie werden nich t richtige r 
durc h die Berufun g auf Benešs Apologete n Smutný , de r in der Polemi k mi t 
mi r die nachweisba r falsche Thes e von Benešs Geradlinigkei t vertrat , ode r 
durc h die Berufun g auf den tschechische n nationalsozialistische n Politike r 
Jozk a David , den Rab l mi t dem gegenwärtigen kommunistische n Außen -
ministe r Václav Davi d verwechselt . 

In meine m Aufsatz hab e ich dan n als frühe s Stadiu m unte r Berufun g auf 
Jaksch dessen Mitteilun g verzeichnet , daß am 12.10. 1940 als erste r Schrit t 
von der tschechische n Seite Benešs „Angebot " an ih n wegen eine r „inner -
staatliche n Umsiedlung " erfolgt sei. Darübe r sind inzwische n in Pra g An-
gaben veröffentlich t worde n (Československ ý Časopi s Historick ý 8 — 1961 
— S. 51), die von Benešs Absicht sprechen , im Rahme n der Tschechoslowa -
kei dre i rein deutsch e Gau e „mi t eine m gewissen Regim e nationale r Frei -
heit " zu errichten . Dies e Angaben sind vage, offenkundi g unvollständi g 
un d unüberprüfbar , sodaß ich mic h auf sie nich t berufen möchte . Klarhei t 
könnt e ma n nu r gewinnen , falls Jaksc h den vollen Wortlau t der Vorschläge 
vom 12.10. 1940 veröffentlicht . 

Rab l bemängel t (S. 450), daß sich zwar die Treugemeinschaf t sudetendeut -
sche r Sozialdemokrate n bereit s 1940 „gegen die Vertreibungspläne " ausge-
sproche n hatte , die „Auslandsgruppe " (die sich von ih r losgelöst hatte ) ih r 
aber erst anderthal b Jahr e späte r gefolgt war. E r übersieh t nur , daß die 
Erklärun g vom Mär z 1940 auc h im Name n der spätere n Mitgliede r de r 
„Auslandsgruppe " abgegeben worde n war, die vor ihre r Konstituierun g 
kau m mi t Deklaratione n hervortrete n konnte . De r von mi r zitierte n Er -
klärun g vom 5.10. 1941 ist abe r ein e bisher unveröffentlicht e vorausgegan -
gen, übe r die das Rundschreibe n Nr . 8 de r erwähnte n Grupp e vom 4. Jul i 
1941 folgende s sagt: 

„Aus dem Berich t (an ein e Exekutivsitzung ) ist besonder s die Beratun g 
unsere r Delegation . am 10. Jun i mi t dem Präsidente n der Republi k Dr . 
Bene š anzuführe n . . . D a in der letzte n Zei t Diskussione n übe r den Be-
völkerungsaustausc h stattfinden , ha t u n s e r e D e l e g a t i o n , s o w i e 
d i e s s c h o n b e i f r ü h e r e n A u s s p r a c h e n g e s c h e h e n i s t , j e -
d e n Bevölkerungsaustausc h entschiede n a b g e l e h n t . Di e Delegatio n in-
formiert e den Herr n Präsidenten , da ß w i r m i t d e m G e w i c h t d e r 
g e s a m t e n A r g u m e n t e d e n K a m p f d a g e g e n f ü h r e n w e r d e n 
. . ." (Sperrunge n von mir . J.W.B. ) 

Auf S. 450, Fußnot e 111, übernimm t Rab l unbesehe n eine kommunistisch e 
Behauptung . Danac h sollen sich im Krie g in Londo n die österreichische n 
Exilsozialiste n mi t der Exil-SP D fusionier t haben . Di e I L International e 
hätt e der Bildun g eine r „deutsche n Sektion " zugestimmt , de r deutsche , 
österreichisch e un d sudetendeutsch e Sozialdemokrate n angehörten . Zu r Her -
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Stellung der historischen Wahrheit sei festgestellt, daß es sich hier um eine 
tendenziöse Erfindung der Kommunisten handelt. 

Rabl hält mir weiter vor (S. 450), ich würde nicht die Frage aufwerfen, 
ob die ablehnende Haltung sowohl der „Treugemeinschaft" als auch der 
Auslandsgruppe Aussiedlungsplänen gegenüber dazu geführt habe, daß Ver-
treter keiner dieser Gruppen in den Staatsrat berufen wurden. Ich habe in 
dieser Sache Beneš (12.11. 1942) auf S. 148 zitiert. Seiner Darstellung ist 
auch von Jaksch nichts entgegengesetzt worden („Benesch war gewarnt!", 
S. 29 und 82). Dann beschuldigt mich Rabl, in der Frage der Zurückziehung 
der britischen Forderung nach Ernennung deutscher Mitglieder des Staats-
rates „den Akzent unrichtig" zu setzen. Ein Blick in Benešs Memoiren (S. 207 
der englischen, 307 der tschechischen Ausgabe) zeigt, daß ich den Akzent 
richtig gesetzt habe. 

Nur der Vollständigkeit halber sei darauf aufmerksam gemacht, daß Rabls 
Behauptung (S. 452), die Lidice-Erklärung der Londoner Exilregierung sta-
tuiere eine „Kollektivschuld", nicht zutrifft. Sie spricht ausdrücklich von 
individuellem Verschulden. Ebensowenig stimmt es, daß Jan Masaryk in 
einer Rede vom 18.6. 1942 „zum erstenmal die Forderung nach blutiger 
Vergeltung erhoben" habe (S. 489). 

„Brügel irrt ," heißt es auf S. 458, „wenn er diese Worte erst in den Mai 
1943 verlegt . . . Sie sind bereits um mehr als ein Jahr früher gesprochen 
worden; der diesbezügliche Hinweis bei Holborn . . . ist von Brügel nicht 
beachtet worden." Ich irre nicht. Den „diesbezüglichen Hinweis" bei Hol-
born mußte ich nicht erst beachten, da ich die Rede Benešs vor der Foreign 
Press Association (28.4. 1942) im Wortlaut besitze. Gewisse Wendungen 
der von mir zitierten Rede in Chicago (22. 5. 1943) waren tatsächlich be-
reits in der vom 28. 4. 1942 enthalten, was aus meiner Bemerkung auf S. 
147 hervorgeht: „Das Verlangen nach stärkerer ,Homogenität' der . . . 
Tschechoslowakei kehrte in verschiedenen Reden Beneschs im Jahre 1942 
wieder." Aber dort, wo ich angeblich irre, kam es mir darauf an, zu zeigen, 
daß Beneš in Chicago im Mai 1943 weniger radikal sprach, als es seinem 
Interview in der New York Times vom 19.2. 1943 entsprochen hätte. 
Diese Feststellung ist auch wörtlich auf S. 151 meines Aufsatzes zu finden. 

An keiner Stelle von Rabls Ausführungen wird auch nur angedeutet, daß 
mein Aufsatz, obwohl oder weil er meist nur Tatsachen verzeichnet, eine 
scharfe Anklage gegen Beneš darstellt. Hier geht die Entstellung des Sinns 
meiner Ausführungen wohl am weitesten, wenn Rabl (S. 476) so tut, als 
wäre mein „Endurteil nicht einheitlich". Es ist durchaus einheitlich, und 
es war einheitlich seit 1939, als ich im Pariser „Sozialistischen Kampf" j e d e n 
Zwang zum Verlassen der Heimat verurteilte. „Einerseits beklagt er heute," 
sagt Rabl von mir, das, was geschehen sei, „andererseits machen seine 
Schlußausführungen den Eindruck, als sei Beneš und den Kommunisten ledig-
lich vorzuwerfen, daß sie sich nicht an ihr Kaschauer Regierungsprogramm 
gehalten haben." Ich beklage die Dinge nicht erst heute, sondern habe es . 
immer getan, abgesehen davon, daß ich viel mehr tat, als passiv zu klagen. 
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Meine Schlußausführungen machen keineswegs den Eindruck, als würde ich 
Beneš und den Kommunisten nichts weiter vorwerfen als die Nichteinhal-
tung des Kaschauer Programms. Meine Schlußausführüngen lauten: 

„In einem anderen Falle hatte Benesch sehr gut erfaßt, welchen Gefahren 
man sich aussetzt, wenn man vom Pfade des Rechts abweicht. Als sich die 
Sowjetunion Ende 1944 anschickte, Karpathorußland . . . zu annektieren, 
bestand er lange Zeit auf der Einhaltung bestehender Verpflichtungen und 
wies ein Nachgeben gegenüber den Sowjetforderungen mit den Worten zu-
rück: ,Sobald wir die Grundlagen des Gesetzes und des Vertrags in irgend-
einer Frage verlassen, begeben wir uns in allen Fragen auf die schiefe 
Ebene.' I n d e r d e u t s c h e n F r a g e scheint er bis zum letzten Augen-
blick nicht erkannt zu haben, daß ein Aufgeben der Grundsätze des 
R e c h t s s t a a t e s e i n e r Bevölkerungsgruppe gegenüber den Untergang 
von Recht und Gerechtigkeit für a l l e nach sich ziehen muß." (S. 164) 
(Sperrungen nicht im Original. J. W. B.) 

Nichts berechtigt zu der Ausnahme, daß ich das Kaschauer Programm 
(das die völkerrechtswidrige Forderung der nur durch Regierungssanktion 
wirksam werdenden Option enthielt) als im Einklang mit den Grundsätzen 
des Rechtsstaates befindlich bezeichnet habe. Im Gegenteil: ich habe aus-
drücklich (S. 163) festgestellt, das Kaschauer Programm sei „von der kommu-
nistischen Emigration ausgearbeitet und den anderen Partnern aufgezwun-
gen" worden. Es ist ganz unerklärlich, wie ein Leser dieser Zeilen zu dem 
Gedanken finden kann, ich hielte ein solches Staatsprogramm für eine 
rechtsstaatliche Basis. Rabl ist zu seiner Auslegung umsoweniger berechtigt, 
als er, wie aus seiner Bemerkung (S. 466) hervorgeht, meine weit schärfere, 
weil an ein tschechisches Auditorium gerichtete Kritik an Beneš kennt, die 
ich in der Diskussion über Stránskýs Londoner Ausführungen vorgetragen 
habe. Abgesehen davon ist es völlig irreführend, den Unterschied zwischen 
dem Kaschauer Programm und dem, was tatsächlich vorgefallen ist, als einen 
Unterschied zwischen der Ausweisung von 2,5 oder 3 Millionen Menschen 
zu bezeichnen. Das Kaschauer Programm — das mir aber dadurch nicht 
sympathischer wird — sprach nur von der Landesverweisung gerichtlich 
verurteilter Einzelpersonen, also von keinerlei Kollektivmaßnahmen. 

Ich habe nachgewiesen, daß Beneš sich vor der Potsdamer Entscheidung 
völlig zu Unrecht auf eine Zustimmung der Großmächte zu seinen Aus-
siedlungsplänen berufen hat. Rabl kommt nun Beneš gegen mich zu Hilfe 
und bemüht sich um den Nachweis, daß Beneš hier nicht die Unwahrheit 
gesprochen hat. Von der angeblichen mündlichen Zustimmung der Sowjet-
regierung, die Bogomolow am 6. 6. 1943 überbracht haben soll, sagt Rabl 
(S. 478), es erscheine „umso unglaublicher, daß diese . . . nicht in der 
üblichen Form der Verbalnote schriftlich festgehalten worden sein soll, als 
sich nach dem Zeugnis Fierlingers im März 1945 Molotow gegenüber Beneš 
angeblich ausdrücklich darauf berufen hat." (Der — im übrigen höchst un-
glaubwürdige — Fierlinger hat aber nur Molotow ganz allgemein zitiert: 
„Die Sowjetregierung habe bereits 1943 ihre volle Zustimmung zum Trans-
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fer ausgesprochen." Das muß kein Bezug auf Bogomolow sein.) Einige Zeilen 
weiter sagt aber Rabl, es sei „ein Irrtum, zu meinem — wozu Brügel offen-
sichtlich neigt —, daß in einem solchen Fall die Schriftform völkerrecht-
lich vorgeschrieben sei". Ich neige keineswegs zu dieser Ansicht, halte 
aber die Verbalnote mit Rabl für die „übliche Form". Wesentlich war mir 
jedoch nicht die Form der Mitteilung, sondern die Tatsache, daß es sich 
bei den Behauptungen über sowjetische Zustimmungserklärungen im Jahre 
1943 um einseitige, durch keine sowjetische Publikation bestätigte Behaup-
tungen Benešs bzw. Ripkas handelt. 

Was die Vereinigten Staaten betrifft, habe ich darauf hingewiesen, daß 
lediglich Beneš selbst die angebliche Zustimmung Roosevelts aus dem Jahre 
1943 behauptet und daß keine amerikanische Publikation das bestätigt. In 
meinem inzwischen erschienenen Auf satz „Die sudetendeutsche Frage auf der 
Potsdamer Konferenz" (Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 10 — 1962 — 
S. 56—61) habe ich weitere, neu veröffentlichte amerikanische Dokumente 
zitiert. In keinem von ihnen findet sich irgendein Bezug auf angebliche 
Zusagen Roosevelts in dieser Sache. Rabl legt sonst einseitigen Erklärun-
gen Benešs über eine amerikanische Zustimmung gegenüber äußerstes Miß-
trauen an den Tag (siehe sein Buch „Das Ringen um das sudetendeutsche 
Selbstbestimmungsrecht" S. 40 f.). Hier entwickelt er seinen Übereifer, kei-
nen Zweifel an Benešs Glaubwürdigkeit in einer Sache aufkommen zu lassen, 
in der alle Wahrscheinlichkeit gegen Beneš spricht. 

Nur in Bezug auf Großbritannien gibt Rabl (S. 484) zu, es sei auffallend, 
daß Beneš „den Wortlaut dieser bedeutsamen Erklärungen", nämlich bri-
tischer Zustimmungen aus dem Jahre 1942, nicht mitteilt. Er hätte es sicher 
getan, wenn sie in der behaupteten Form existiert hätten. Ich habe nach-
gewiesen, daß die britische Regierung sich noch 1945 ablehnend verhalten 
hat, und Rabl konzediert mir „triftige Zweifel" in diesem Fall. Hätte sich 
Beneš 1944/45 der britischen Regierung gegenüber auf irgendwelche Zu-
sagen berufen können, hätte er es nicht unterlassen. Keine britische Ver-
öffentlichung bestätigt auch nur im allerentferntesten Sinne die Korrekt-
heit der Behauptungen, die Beneš aufgestellt hat. Das neu erschienene offi-
ziöse Buch von Sir Llewellyn Woodward „British Foreign Policy in the 
Second World War" (London 1962) enthält keinerlei Hinweise in dieser 
Richtung, sondern die Information (S. 466), daß ein Ausschuß des britischen 
Kabinetts sich im Juli 1944 g e g e n Umsiedlungen ausgesprochen hat. 

In Bezug auf Potsdam habe ich darauf hingewiesen, daß der dort ge-
faßte Beschluß keine ausdrückliche Zustimmung zu Aussiedlungsaktionen 
enthält, sondern höchstens ihre Unvermeidlichkeit anerkennt. Rabl (S. 487) 
behauptet, es handle sich um einen Gedankengang, „den Brügel von Lisický 
übernimmt, wenn auch ohne dessen Namen zu nennen." Das ist unrichtig. 
Ich habe diesen Gedankengang nachweisbar bereits 1945 ausgesprochen, als 
ich den seinerzeitigen Vorsitzenden der Labour Party, Prof. Harold Laski, 
um ein Eingreifen zur Verhinderung der Durchführung der Aussiedlung 
ersuchte. (Laski erbat sich dazu ein von in der Heimat lebenden deutschen 
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Sozialdemokraten unterzeichnetes Memorandum, das er an Außenminister 
Bevin weitergeben wollte. Eine solche von den ehemaligen Parlamentariern 
Wilhelm Nießner und Franz Macoun — beide Mitglieder des sozialdemokra-
tischen Parteivorstands — unterzeichnete Denkschrift hat er kurz darauf 
von mir erhalten.) Lisický hat den Gedankengang, soweit mir bekannt ist, 
erst 1953 ausgesprochen. 

In teilweisem Widerspruch sogar zu seinen Aussagen folgert Rabl schließ-
lich (S. 488), es erscheine nun „nachgewiesen, daß keine der von Brügel 
über die Haltung der siegreichen Großmächte des Zweiten Weltkriegs im 
vorliegenden Zusammenhang aufgestellten Behauptungen zutrifft. Urkun-
den und Erklärungen über die Vertreibung der Deutschen im allgemeinen 
und der Sudetendeutschen im besonderen, deren Vorhandensein er abstreitet, 
existieren." Damit stellt er die Tatsachen auf den Kopf. Das Urteil über 
solche Schlüsse kann man den Lesern überlassen. 

Anmerkung der Redaktion: 
Zu obigen Ausführungen wird Herr Kurt Rabl im Bohemia-Jahrbuch 5 nochmals 
Stellung nehmen. 
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B U C H B E S P R E C H U N G E N 

Hermann Födisch, Das Saazer Land in ur- und frühgeschichtlicher 
Zeit. 

Verlag Robert Lerche, München 1961, 144 S., 1 Karte, 15 Abb., 28 Taf., DM 22,50. 

Die vorgeschichtliche Abteilung des Heimatmuseums Saaz enthält eine 
der reichsten Lokalsammlungen in der Tschechoslowakei. Der Rezensent er-
innert sich gern des starken Eindrucks, den die Vielzahl, Vielfalt und Quali-
tät der Bodenfunde bei einem Besuch auf ihn machte. Nun legt der langjäh-
rige Betreuer dieser Sammlung eine Darstellung der Vor- und Frühgeschichte 
seines früheren Arbeitsgebiets (der Kreise Saaz und Podersam) vor. Die 
Anfänge der Arbeit gehen bis zum Beginn der dreißiger Jahre zurück. Sie 
wurde dann von 1938 bis 1945 während Födischs Tätigkeit als Museumsleiter 
ausgebaut und schließlich nach dem Kriege als Dissertation fertiggestellt. 

Aus der Geschichte der Arbeit ergeben sich ihre Vorzüge und ihre Schwä-
chen. Überall verspürt man, welch genaue Kenntnis der Verfasser von der 
Geologie, Geographie, Vorgeschichte und Geschichte des Saazer Landes hat, 
wie er ihm auch in der Ferne noch verbunden ist, und wie geschickt er 
sich bemüht, seinen Landsleuten ein Stück der verlorenen Heimat, eben ihre 
Vor- und Frühgeschichte, nahezubringen. Die Darstellung ist flüssig, prä-
zise und durch eingestreute Bemerkungen über die Fundgeschichte und die 
Landschaft aufgelockert. Aber man merkt der Arbeit an, daß sie im Grunde 
vor Jahrzehnten entstanden ist. Wie fast jedes Buch, das erst viele Jahre 
nach der Niederschrift erscheint, entspricht auch das vorliegende nicht 
voll dem heutigen Forschungsstande. Zwar sind viele Neufunde, Forschungs-
ergebnisse und Publikationen nachgetragen worden, die Grundkonzeption 
aber ist notgedrungen die alte geblieben. Dadurch ließ es sich kaum vermei-
den, daß die Darstellung mit einigen überholten Meinungen belastet ist. 
So wird man heute die Ansicht von einer autochthonen Entstehung der 
neolithischen Bandkeramik nicht mehr ernstlich vertreten können. Auch 
von „nordischer Kultur" sollte man nicht mehr reden, nachdem die tsche-
chische Forschung in den Nachkriegsjahren diesen vermeintlichen Komplex 
des jüngeren Neolithikums in seine verschiedenen, teils mitteleuropäischen, 
teils donauländisch-balkanischen Bestandteile aufgelöst hat. Unverständlich 
bleibt, warum der Verfasser den Beginn der Hallstattzeit um 1000 v. Chr. 
ansetzt. Auch sonst sind einige Unsicherheiten in der kulturellen oder zeit-
lichen Einordnung der Funde zu erkennen. Aber das ist für den Wert des 
Buches nicht entscheidend. Der Fachprähistoriker wird solche Fehler still-
schweigend korrigieren, für den Laien sind sie belanglos, und er wird durch 
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die leich t lesbare un d geschickt e Darstellung , die ih m ein eindrucksvolle s 
un d im wesentliche n auc h richtige s Bild von der Vorgeschicht e des Saaze r 
Lande s vermittelt , vollauf entschädigt . 

Kernstüc k un d eigentlich e wissenschaftlich e Leistun g ist ein umfassende r 
Katalo g der Bodenfund e des Arbeitsgebiets . Leide r ist er sehr knap p ge-
rate n un d beschränk t sich auf stichwortartig e Angaben . Is t der Fun d publi -
zier t un d die Literatu r angegeben , ma g das noc h angehen . Was soll ma n 
aber mi t Angaben wie „Siedlungsfund e im Museu m Saaz " ode r „Gefäßrest e 
im Museu m Tepl i tz " anfangen ? Hie r ha t ma n am falschen Platz e zu spare n 
versucht ; den Verfasser trifft wohl kein e Schuld . Un d noc h ein rein techni -
sche r Mangel : Wede r im Tex t noc h im Katalo g sind Abbildungshinweis e 
enthalten . Dami t wird das reich e Bildmateria l seine r erläuternde n un d er-
gänzende n Funktio n weitgehen d beraubt . 

Aber trot z solche r Schwäche n kan n ma n das Buch empfehlen . Fachman n 
un d Laie werde n von der Lektür e Gewin n haben , dem aus dem Saaze r Lan d 
Stammende n wird es die früh e Vergangenhei t de r Heima t nahebringen . Is t 
es doch , wie H . Schrolle r in seine m Vorwort sagt, getragen „vo n wissen-
schaftliche m Erns t un d Heimatliebe" . 

Marburg/Lah n G e r h a r d M i l d e n b e r g e r 

Jindřich Šebánek-Sáš  a Dušková, Panovnická a biskupská listina v 
českém státě doby Václava 1. /Die  Herrscher- und Bischofsurkunde im böh-
mischen Staat Wenzels I.J. 

Pra g 1961, 126 S., lat. Zusammenfassung . (Rozprav y Československé Akademie VSd. 
Rada společenských věd 71 (1961) Heft 4). 

De r Dozen t de r Olmütze r Universität , Zd . Kristen , hatt e nac h dem Tod e 
Prof . G . Friedrich s 1943 das nachgelassen e Manuskrip t für den 2. Tei l des 
Bande s I I I des Code x diplomaticu s et epistolariu s Bohemia e zu r Endfassun g 
un d Herausgab e übertrage n erhalten . Nunmeh r erschie n dieser Ban d mi t den 
Urkunde n vom Jun i 1237 bis End e 1240 nahez u gleichzeiti g mi t dem l . T e i l 
des Bande s IV, de r die anschließend e Zei t von 1241—1253 umfaßt . Di e Edi -
tio n dieses Bande s hatt e de r Professo r der Brünne r Universitä t J. Sebáne k 
(ßk.)  übernomme n un d war von Fra u Dr . S. Duše k (sd.) als Mitarbeiteri n we-
sentlic h unterstütz t worden . Di e Grundsätz e für die Editio n von Urkunde n 
in eine m Böhmische n Diplomata r hatt e der Brünne r Vertrete r der historische n 
Hilfswissenschafte n 1957 im Sammelban d der Philosophische n Fakultä t an 
de r Brünne r Universitä t (Sborní k prác i filosofické fakulty Brněnsk é univer -
sity VI, Hist . Reih e 4) zu r Debatt e gestellt . Wen n er in den Prolegomen a zu 
dem Ban d I V bekennt , da ß er bemüh t gewesen sei, „u t charta e funeti o cog-
noscatur" , un d daß der Schlüsse l dafür sei, „qua e rati o charta e vel charta e 
usus appellar i potest " un d dazu „classe s vel classium parte s (ordines) , qua e 
existeban t in illa societate , in qu a quaequ e chart a ort a est et ad qua m vale-
bat" , erkann t werden müßten , dan n läß t dies den sorgsam vorgehende n Diplo -
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matike r erkennen . Wenn er diese Method e dadurc h unterstreicht , daß sie 
„sensu marxistico " gefordert werde, ist das die wohl notwendig e Konzessio n 
an Kreise, die der intensive n Beschäftigun g mit dem Mittelalte r widerstreb-
ten . Diese r durc h Jahr e vorbereitete n Editio n schicken die beiden Heraus -
geber in der vorliegenden Akademieabhandlun g eine Zusammenfassun g text-
kritische r Untersuchunge n der innere n Merkmal e der Urkunde n voraus, wie 
auch die Prüfun g der Schreiberhänd e und der mit Hilfe der Kanzleivermerk e 
ergänzte n „Kanzlei"-geschichte . Das gewissenhafte und sachlich e Verwerten 
der ältere n Forschunge n von Emie r („Di e Kanzle i der böhmische n Könige 
Přemys l Otaka r IL und Wenzel IL . . .") 1878 bis zu Zatschek , Hanke-Hajek , 
Wieden („Di e völkische Zusammensetzun g der böhm . Hofkapell e bis 1306") 
1940 wird durc h das Verzeichni s der eigenen Sonderuntersuchunge n ergänzt . 
Dami t wurden die Fortschritt e in der Klärun g der böhmische n und mähri -
schen Diplomati k erkennba r und Einzelfrage n konnte n verfolgt und überprüf t 
werden , ohn e daß der Code x überlaste t werden mußt e oder die vorliegende 
Abhandlun g stellenweise gesprengt wurde. Als Gliederun g dieser Schrift er-
gibt sich das aufeinanderfolgend e Behandel n der königliche n „Kanzlei " Wen-
zels I. sowie der seines Bruder s Přemys l als mährische n Markgrafe n und 
seines Sohne s Přemys l Ottoka r in Mähre n und den österreichische n Länder n 
bis zum Tod e Köni g Wenzels. Daz u werden Ulric h von Kärnte n als Her r in 
Lundenbur g und die Königinne n Konstanz e und Kunigund e als Urkunden -
ausstellerinne n berücksichtigt . De r 2. Abschnit t der Schrift (S. 106—119) gilt 
den Ausfertigungen und „Kanzleien " der Bischöfe von Pra g und Olmüt z für 
den Zeitrau m von 1227—1258. Auf die Bearbeitun g des Urkundenwesen s der 
Klöste r und der niedere n „geistliche n und weltlichen Feudalherren " verzich-
tete n die Autore n hier und konnte n auf ihre 1956 im Sborní k archivníc h 
prac í [Sammelban d der Archivarbeiten ] VI, 1 und 2 veröffentlicht e Behand -
lung dieser Privaturkunde n der ganzen Přemyslidenzei t verweisen. 

70 Urkunde n des Bandes II I und 230 Urkunde n und Mandat e des Bande s IV 
des Code x diplomaticu s et epistolari s (wie er jetzt heißt ) Bohemia e haben da-
mit eine kritisch e Durchforschun g an Han d der Handschrifte n erfahren , die 
seit langem gewünscht worden war. Vor allem hatt e der letzte Vertrete r der 
Hilfswissenschafte n an der Deutsche n Universitä t Prags, H. Zatschek , diese 
Grundlagenarbei t eingemahnt , für die er mit seinen Schüler n in der Zeit -
schrift f. sudetendeutsch e Geschicht e 4 (1940) die erwähnt e Geschicht e der 
Kanzleie n und führende n Notar e beigesteuer t hatte , die im Anschluß an Kle-
witz „Cancellaria " (Deutsche s Archiv f. Gesch . d. Mittelalter s 1, 1937), den 
engen Zusammenhan g der königliche n Kanzle i mit der Hofkapell e zu ver-
folgen, bemüh t war. Auch wenn Sk. und sd. sich hier nich t anschlössen , 
haben sie die Hinweise überprüf t und sind bei einzelne n Notare n über deren 
Kanzleifunktione n hinau s ihre r jeweiligen Stellun g am Hofe nachgegangen . 
Dami t gewann die Arbeit eine Reih e von Biographie n der Männer , die für 
das politisch e Geschehe n dieser Epoch e in den Böhmische n Länder n nich t 
auße r acht gelassen werden dürfen . 

Die vielfach schon von E. Hanke-Haje k (H.-II. ) auf Grun d der Reg. dipl. 
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Boh. et Mor . IL—IV. und der ältere n Literatu r zusammengestellte n Date n 
und Beziehunge n werden nunmeh r an Han d der Ergebnisse stilkritische r Ana-
lysen gesichtet , berichtig t oder bestätigt . Um die Funktione n der erkennbare n 
Notar e gesichert festlegen zu können , werden Stilelemente , Zeugenreihe n und 
die „Datum-per-manus"-Zeile n herangezoge n aber auch Verbindunge n der 
Notar e zu einzelne n kirchliche n Körperschafte n beachtet . De r von H.-H . beob-
achtet e Gegensat z in Pra g zwischen dem Wyschehrade r Kapite l bei St. Pete r 
und Pau l und jenem auf der Burgkirch e bei St. Veit und das Bemühe n der 
beiden um die Stelle des Kanzlers , wird von sd., die diesen ersten Absatz — 
die königlich e Kanzle i Wenzels — bearbeite t hat , nich t aufgegriffen. Die 
Autorin glaubt auch aus dem Umstand , daß seit 1240 die Nennun g der könig-
lichen Kapellan e in den Zeugenreihe n wegblieb, die Stellun g der Notar e zur 
Hofkapell e unberücksichtig t lassen zu können . Auch in der Reihe  der Kanz -
ler, deren Einfluß auf die „Kanzlei " selbst, d. h. auf die Ausfertigung der Ur -
kunde n und Mandat e auße r acht gelassen wird, und wohl auch gelassen wer-
den kann , bleibt die Arbeit von H.-H . ohn e Ergänzung . Die monographische n 
Abschnitt e für einzeln e Notar e sind hingegen von den beiden Verfassern mit 
großer Vorsicht und breitem diplomatische m Appara t verfaßt, und stellenweise 
wurden sorgsame Auszüge aus Sonderabhandlunge n gemacht , die seit 1947 in 
verschiedene n Zeitschrifte n erschiene n sind. 

Mit dem Wyschehrade r und offenbar auch Leitmeritze r Kanonike r J o h a n -
n e s , der vom 18.1.1232 bis zum 18.6.1234 in der Kanzlei , bis 1253 im 
Kapite l feststellbar ist, setzt die Reih e der namentlic h bekannte n Notar e ein. 
Nota r W i l h e l m ist seit J.Emier s kanzleigeschichtliche r Arbeit besonder s 
beachte t worden und wird in seiner Bedeutun g neuerding s unterstrichen . Nun -
meh r kann sd. ebenso wie H.-H . mit gutem Grun d — im Gegensat z zur An-
nahm e Emier s — diese Persönlichkei t seit 6. 2.1233 bis 1240 in der Ausferti-
gung königliche r Urkunden , dann 1249—1262 in der Kanzle i des Markgrafe n 
und spätere n Königs Přemys l Ottoka r IL — zuletz t als Protonota r — täti g 
zeigen. Die Annahm e der Herkunf t des Kapellan s aus Brunn wird von sd. 

' nich t verfolgt. De r Protonota r R e i n b o t o , der nac h 1240 führen d in der 
königliche n Kanzle i nachgewiesen werden kann (sd.) , erfähr t als Schreibe r 
wie Stilist für die Zei t von 1247—1253 ebenfalls eine wesentlich stärker e 
Profilierun g und wird als Angehöriger des Wyschehrade r Kapitel s noch 1264 
in Zeugenreihe n erkannt . Sk. ha t die Darstellun g des Magister s D i o n y s / 
D i v i š übernommen , den er seit 1240 als Vizekanzler bei Wenzel und — 
künftigen Arbeiten vorgreifend — als spätere n Kanzle r unte r Přemys l Otto -
kar IL ausführlic h kennzeichnet . Sein Dikta t kann für die Jahr e 1245—1253 
überzeugen d herausgearbeitet , er als Schreibe r von Urkunde n für seine Wy-
schehrade r Kirch e nachgewiesen und seine italische Herkunf t glaubhaft ge-
mach t werden . Sein Tod auf einer Romfahr t in Friau l (4.10.1254) unterbrac h 
damal s die Verhandlungen , die um die Kanonisierun g des Böhmerwald-Ein -
siedlers Günthe r geführt wurden . Da ß der Kanzle r mit Dokumente n hiezu 
vom jungen Köni g entsand t worden war, darf vielleicht dem neugewählte n 
Abt des Benediktinerstifte s Břevnov bei Pra g — das Günther s Gra b birgt —, 
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dem dilectu s capellanu s des Königs — M a r t i n (vgl. M. Wiedem S. 134) zu-
geschrieben werden . Bei der kommende n Arbeit über die Kanzle i Přemys l 
Ottokar s IL wird diese Funktio n der Kanzle i vermutlic h verfolgt werden . Šk. 
hat .dan n zur Geschicht e des Notar s H e r b o r d wesentlich e Ergänzunge n in 
das bisher geläufige Bild einzeichne n können . Die Herkunf t des Stiles vom 
Hildesheime r bzw. Meißne r Bischofshof, die Verbindun g der Stellun g eines 
Olmütze r Propste s mit jener im Leitmeritze r Kapite l (1263) helfen sein Bild 
zu verdeutlichen . Auch Vorgänge innerhal b der königliche n Kanzle i und die 
Stellun g des Notar s zum Kanzle r glaubt Šk. anschauliche r mache n zu können . 
Von 1243 bis 1270 kann er den Notar , der von H.-H . unterschätz t worden ist, 
gesichert nachweisen . Schließlic h greift Sk. auch den Anteil an den Ausferti-
gungen Köni g Wenzels auf, der dem 1252 durc h den jungen Přemys l aus 
Österreic h mitgebrachte n Nota r A r n o l d zugeschriebe n werden kann . Er ver-
weist auf seine 1958 erschienen e Biographi e „Arnoldu s notarius " und nimm t 
der kommenden ^ Arbeit im Anschluß an den in Vorbereitun g stehende n 
Band V. CD B nich t viel vorweg. Mi t Fichtena u (Di e Kanzle i der letzte n Ba-
benberger . 1948) lehn t er die Herkunf t Arnolds aus der Babenberge r Kapella 
ab und betont , daß er zu den „allerbedeutendste n Notare n Böhmen s im 13. Jh . 
zu zählen sei." 

Hie r fügt nu n Šk. den Abschnit t über die Urkunde n des Markgrafe n Pře -
mysl ein, dem in Mähre n von 1232 bis zu seinem Tod e (16.10.1239) 29 zuge-
schriebe n werden können . Auch Šk. weist das Dikta t „O 5" dem Bischof 
Rober t von Olmüt z zu, ohn e deswegen anzunehmen , daß der Bischof der 
markgräfliche n Kanzle i geradezu angehör t habe . Fü r den Schreibe r K o n -
r a d aus Brunn , den H. Zatsche k (s. o.) mit dem Nota r „P 3" gleichsetzen 
möchte , kann Šk. Nachweis e beibringen , ohn e sich allerdings völlig über die 
dagegensprechende n Bedenke n hinwegsetzen zu können . 

H i l a r i u s ist für Šk. dan n der maßgebend e Notar , wie dies bereit s 
G.Friedric h (1896) ausgeführ t hatte . Nunmeh r ergeben die Studie n an den 
21 Urkunde n für die Zei t von 1218—1243, daß Hilariu s schon  unte r Pře -
mysl I. der königliche n Kapella angehör t haben muß und seit 1233 am mark -
gräflichen Hofe zeitweise als allein bestimmende r Protonota r die Urkunde n 
ausfertigte . Seit Beginn des Jahre s 1238 kam sein Nam e in den Urkunde n 
des Markgrafe n nich t meh r vor, bis 1240 erschein t er aber in nachgeordnete r 
Stellun g in jenen der Kanzle i Wenzels. Aus seinem Stil schließt Šk. auf eine 
Beziehun g zum Nota r Wilhelm und auf die Herkunf t aus der Olmütze r Bis-
tumskanzlei , und läßt die Möglichkei t offen, daß beide aus einem Nachbar -
land stammten . 

Die Kanzle i des jungen Markgrafe n Přemys l Ottoka r wurde von Šk. eben-
falls bearbeitet ; für die 6 Jahr e in Mähre n und nach 1251 in Österreich , 
soweit sich die Urkunde n auf die Böhmische n Lände r beziehen . Da s bedeute t 
ein Materia l von 31 ausgestellten Urkunde n (1247—1253). Mi t der Über -
nahm e österreichische r Lände r lockert e sich der Kanzleibetrie b und der An-
teil der Empfängerausfertigunge n stieg rasch . Šk. sieht dahe r keine eigene 
„österreichisch e Kanzlei " und die mährisch e Kanzle i urkunde t nu r für das 
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Markgrafentum . Die Funktio n und Stellun g des Notar s P ř i s n o b o r erfährt , 
ebenfalls von Šk., eine auf der ältere n Literatur , darunte r auch M. Wieden 
(in : Zs. f. Sudd. Gesch . 1941, S. 135 f.) aufgebaute , aber wesentlich weiterfüh-
rend e Wertung . 1246 bis 1296 kann Šk. aus Date n der Kanzleizei t feststellen 
und nachweisen , daß er nich t 1249, wie bisher angenomme n wurde, ausschied . 
Als Wyschehrade r Kanoniku s wurde er seit 1239 genannt , als führende r Man n 
im Kanzleigeschäf t mußt e er wohl vor dem Nota r Wilhelm 1249 zurück -
stehen , erschien aber 1254 als generali s regni Bohemia e notariu s in der Zeu -
genreih e einer Urkunde , die dem Dikta t des Notar s Diony s entstammt . Seit 
1249 dürfte er auch dem Kapite l der Kirch e auf der Burg angehöre n und 
schein t als Scholastike r eine Schreiberschul e auf der Prage r Burg geleitet zu 
haben . Šk. kann sein persönliche s Siegel als Rücksiegel auf dem Manda t 
Přemysls für Sedletz vom 4.11.1248 als aufschlußreich e Seltenhei t nachweisen . 

Šk. erörter t dan n noc h die 4 Urkunde n Ulrich s von Kärnte n an mährisch e 
Klöste r und schreib t sie dem Nota r Vi gl o zu. Die Urkunde n der Königinne n 
Konstanz e (6) und Kunigund e (12) ha t sd. bearbeitet . Sie komm t dazu, keine 
eigenen Kanzleie n anzunehmen , sieht im ersten Fal l die königlich e Kanzle i 
täti g und in P e t e r , der als Nota r genann t wird, nu r einen Klerike r des Ho -
fes, der auch ander e Verwaltungsaufgaben zu besorgen hatte . Unte r Kuni -
gunde schein t seit 1244 der Wyschehrade r Scholastike r F r i e d r i c h — den 
Wieden schon 1228 als Kapella n am Königsho f festgestellt ha t — eine be-
stimmend e Rolle in einer Art Kanzle i der Königin gespielt zu haben , worauf 
auch die Datum-per-manus-Zeil e hinweist . Als Schulleite r ist Friedric h nach 
sd. bis 1282 an der Wyschehrade r Kirch e nachweisbar . 

Von den Kanzleiausfertigunge n der Bischöfe, ha t sd. die Prage r übernom -
men . Fü r die Jahrzehnt e 1227—1258, somit für die Bischöfe Johanne s IL , 
Bernhar d und Nikolaus , erlaub t die geringe Zah l der Urkunde n keine weiter-
gehende n Schlüsse. Die Kanonike r des Kapitels , die in der königliche n Kanzle i 
erkennba r sind, haben natürlic h auch die eigenen Urkunde n diktiert , etwa 
Bernhard , der als Scholastike r in Pra g vor seiner Wahl beim Köni g wie in 
Kladraue r Urkunde n von sd. nachgewiesen wurde. Fü r die Olmütze r Bischöfe 
ha t Šk. auf einem breitere n Stoff aufbauen und schon  für Bischof Rober t 
(1201—1240) eine eigene „Kanzlei " annehme n können , in der er den Bischof 
selbst vielfach als Diktatverfasse r mit dem Nota r „O 5" gleichsetzen kann , 
dessen Zisterziensersti l dahe r erklärlich wird. Nac h Robert s Tod hat sich, 
wie sd. bei der Darstellun g des königl. Notar s Wilhelm ausgeführt hat , 
der Hildesheime r Domher r Konra d als staufischer Parteigänge r auf dem Bi-
schofsstuh l (1240—1247) gegen den gewählten Wilhelm durchsetze n könne n 
und hat aus Hildeshei m den Nota r Herbor d mitgebracht , der allerdings (nac h 
Šk.) schon  1242 in die königlich e Kanzle i Wenzels übernomme n wurde. 
Šk. ha t schließlich noc h die Kanzle i des Bischofs Bruno von Schaumbur g bis 
1253 behandel t und dami t allerdings die spätere n Lehensurkunde n dem in 
Vorbereitun g stehende n Band V des CDB vorbehalten . Fü r die unte r Köni g 
Wenzel fallende Zei t Brunos , dessen Eintrit t in die Diözese  Šk. in die Wende 
von 1246/7 vordatiere n kann , erhäl t der Nota r K o n r a d , den der Bischof 
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aus Magdebur g mitgebrach t hatte , ein e breiter e Darstellung . E r kan n auc h 
als „Diktator " bei Urkunde n Wenzel s für Bischof Brun o (V 63) un d als 
Schreibe r bei bischöfliche n Urkunde n als nachgewiese n gelten . Šk. stellt Kon -
rad seit 1249 als Notar , 1255 als Kanonike r un d Scholaste r fest un d weist ihn 
bis 1277 in Bischof Brunos . Dienste n nach . Ein e abschließend e Biographi e 
bleibt , wie oben vermerkt , de r zusammenfassende n Bearbeitun g des Kanzlei -
wesens Přemys l Ottokar s IL 1 vorbehalten . 

Mi t eine m sorgsame n Literaturverzeichni s un d eine r Konkordan z der Ur -
kundeneditione n in CD B I I I un d I V mi t Erben-Emier s Regest a diplomatic a 
nee no n epistolari a Boh. et . Moravia e I —I V wird diese Arbeit abgeschlossen , 
die ein wertvoller Kommenta r zu r Editio n der Urkunde n dieser Epoch e ge-
worde n ist. 

Traunreu t K u r t O b e r d o r f f e r 

Alois Kubíček-Alena Petráňová- Josef Petráň, Karolinum a hi-
storické koleje university Karlovy v Praze [Das Carolinum und die histo-
rischen Kollegien der Karls-Universität in Prag]. 

Státn í nakladatelstv í krásné literatur y a umění , Pra g 1961, 203 S., 132 Abb., 4 Taf., 
15 S. russ., dt. , franz. Zusammenfassungen . Lw. 37 Kcs. 

Di e Bauarbeite n am Kollegiengebäud e „Carolinum " in der Altstad t Pra g 
fande n im Jahr e 1959 ihre n Abschluß ; dies erfähr t in dem vorliegende n Buch 
ein e Würdigung . Dami t werde n baugeschichtlich e Exkurs e übe r die Ge -
schick e dieses, aber auc h 12 andere r Kollegiengebäud e in Pra g un d eine 
knapp e Geschicht e der Universitä t verbunden . 

De n Ker n des Buche s bilden die kunst - un d stadtgeschichtliche n Forschun -
gen des Architekte n Alois Kubiček , eine s Fachmanne s aus den Kreise n der 
Baudenkmalpflege . Auf 70 Seite n Tex t behandel t er, von den Urkunden , Ak-
ten , Pläne n un d Stadtansichte n ausgehend , die Häusergeschichte n de r Kolle -
gien un d fügt sie sachlic h in Ereigniss e de r Universitätsgeschicht e ein . Da s 
steinern e Hau s am Rand e de r Judenstadt , das Kaise r Kar l IV. für seine erste 
Gründun g — das Karlskolle g — 1366 von Lazaru s aus der reiche n Famili e 
Man n erworbe n hatte , bildet den Ausgangspunk t dieser nac h den Entstehungs -
date n der Kollegien aneinandergereihte n Exkurse . Unwei t von St. Nikla s — der 
vermutlic h erste n Kirch e der deutsche n Kaufmannschaf t in der Altstad t — 
blieb das Hau s kau m 20 Jahr e Schwerpunk t de r Kollegien , weil 1383 Köni g 
Wenze l im jüngere n Tei l de r Altstad t bei St. Gallu s das Hau s des Prage r Bür-
gers Rotlö w für das Karlskolle g erwarb . Kaise r Kar l selbst hatt e 1366 auc h 
noc h ein zweites Kolle g unmittelba r nebe n St. Nikla s gestiftet , das zu Alien-
heiligen , un d ha t es mi t dem Kollegiatkapite l bei de r königliche n Aller-
heiligenkapell e auf de r Burg verbunden . Da s Hau s besaß zuvor de r Kanzle r 
Johanne s von Neumarkt , de r damal s scho n Bischof von Olmüt z war un d 
das älter e romanisch e Gebäud e besonder s stattlic h gotisch ausgebau t hatte . 
I n derselbe n (Karpfen-)Gass e hatt e der Kaise r vor 1372 auc h noc h das Kolle g 
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der Ärzte im Hause seines Leibarztes Friedrich errichtet und dazu in der 
Neustadt bei St. Heinrich beim Haus seines florentinischen Apothekers An-
gelo einen botanischen Garten anlegen lassen. Schließlich geht auch noch die 
Errichtung des Studienhauses für Juristen auf Karl IV. zurück, das dann 
schon in der Nähe des „Neuen Marktes" (Obstmarkt) an der Zeltnergasse er-
richtet worden ist. Ein Kärtchen (S. 38) macht als Ergebnis sauberer Rekon-
struktion des alten Straßenplanes die Lage dieser und der anderen Kollegien-
häuser deutlich. Die Ausstattung mit Gütern aber auch Büchern und der Cha-
rakter der Kollegien erfahren eine urkundlich gestützte Darstellung und die 
späteren Schicksale der Grundstücke verfolgt K. bis in die Tage der Haus-
nummerierungen vor hundert Jahren. 

König Wenzels Planungen scheinen dem Verf. von der Notwendigkeit be-
stimmt gewesen zu sein, bei der einsetzenden Abwanderung von der Pariser 
Universität, wie sie das Schisma ausgelöst hatte, mit den neuen Universitäten 
in Wien und Heidelberg wetteifernd werben zu können. Der „Neue Markt" 
bei St. Gallus in dem vom Münzmeister Eberhard angelegten Viertel der Alt-
stadt, an dem sich bereits mehrere Patrizier steinerne Häuser gebaut hatten, 
bot Wenzel unweit des Juristenhauses die Möglichkeit, das Kaiserliche oder 
Wenzelskolleg zu errichten und ebenfalls 1383 am anderen (Südwest-)Ende des 
Marktes die Rotlöwgebäude für die Verlegung des Karlskollegs zu erwerben. 

Vor den sorgsamen Bericht über die Ergebnisse der Bauaufnahme und der 
Baugeschichte dieses einzigen Kollegienhauses, das in wesentlichen Teilen 
bis in die Gegenwart stehengeblieben ist und als „Carolinum" mannigfache 
Traditionen verkörpert, fügt K. mit Recht eine knappe Familiengeschichte 
der Prager Familie aus dem Hause „Zum roten Löwen" ein, das bei der Ja-
kobskirche lag, jener ersten Minoritenkirche in der Altstadt. Johann Rotlöw 
hatte beim Goldbergbau in Eule und durch die Beteiligung am Silberstollen 
in Kuttenberg der Familie zu dem starken Anwachsen des Vermögens ver-
holfen, war vom Erbrichteramt in Tschaslau (um 1340) zum Münzmeister 
des Königs in Kuttenberg aufgestiegen (1369) und hatte die 4 oder 5 Häuser 
bei der Galluskirche am Eck zum „Neuen Markt" erworben und zu einem 
Gebäudekomplex umzubauen begonnen. Der Verf. erklärt unter Verwertung 
der bei den Bauarbeiten sorgsam zutage gebrachten Werkstücke überzeugend 
unter anderem die gegen die Eisengasse vorgezogenen Lauben über denen der 
Saal vergrößert wurde, dessen Längsseite am Platz (Obstmarkt) mit der (Mar-
garethen)Kapelle geschlossen haben dürfte. Entgegen F. X. Margold kommt 
K. zu einer Datierung des Erkers als Kapellenchor um 1374, dies nicht nur 
aus der stilistischen Nähe zum Altstädter Rathauserker, sondern auch durch 
die Erklärung der erhaltenen 5 Wappen in den Brüstungsfeldern. Indem er 
den mährischen Adler im Mittelfeld dem Markgrafen Johann Heinrich, west-
lich daneben den Greifen dem Prager Bürger Ulrich Silberzeiger, östlich von 
der Mitte die beiden Geier dem Herrn von Genssteyn (Jenzenstein), und zwar 
dem Notar der kgl. Kammer Ulrich zuweist, rahmen der Böhmische Löwe 
(König Wenzels?) ganz links an der Mauer und das Rotlöwsche Löwenwappen 
ganz rechts vermutlich die Zeichen der engsten Freunde aus der Kutten-
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berger Münzmeisterzei t ein. De r hoh e künstlerisch e Wert des Erker s und die 
Fundstück e und Wappenstein e mit dem Löwen, der auf Stufen hinaufsteigt , 
vertiefen den Eindruc k eines einst aufwendigen Bauwerkes, das in dem Gäß -
chen gegen die Zeltnergass e zu mit einem Tur m ausgestatte t war und von 
dahe r bzw. vom Mark t aus die Einfahr t besaß. Nac h dem Tod e Johann s um 
1379 erbte sein Sohn Marti n Rotlö w Stellun g und Besitzungen und konnt e 
diese 1392 um die Herrschaf t Kolodě j ansehnlic h vergrößern . K. verweist 
auf die Möglichkeit , daß dieses königlich e Gu t bei dem Verkauf der Rot -
löwschen Stadtbur g an Kaiser Wenzel eine Rolle gespielt haben könnt e und 
daß andererseit s derselbe Marti n Rotlö w es war, der die deutsch e „Wenzels -
bibel" in diesen Jahre n für den Köni g schreibe n ließ. 

1383—1386 ließ Wenzel die Rotlöw-Gebäud e für die Kollegienzweck e um-
bauen . Wie K. zeigen kann , betra f dies an die Aula ostwärt s anstoßend e Säle 
und die darunte r notwendi g gewölbten Gäng e sowie Zubaute n im Anschluß 
an den Zugan g vom Tur m aus, der in der Zeltnergass e bis in die Neuzei t 
durc h den Hausname n „Zu m Kaiser Karl " Erinnerunge n gefestigt hat . Fü r 
die weitere Baugeschicht e wurde die Verlegung des Haupteingange s in die 
Eisengasse wichtig und die Einbeziehun g des Kapellenraume s in die Aula, 
die etwa um 1600 angesetz t werden dürfen . Die Funktion , die das Carolinu m 
als Kongreßhau s und Sitz husshische r Gruppe n nach 1416 bekomme n hatte , 
ergab keine wesentliche n Eingriffe in die Baukörper . Diese Zei t erschein t K. 
aber heut e als besonder e Rechtfertigun g für die großzügigen Restaurierunge n 
und Umbauten , die bis 1959 gemach t wurden . K. gibt eine nüchtern e Zusam -
menfassun g des Abbröckein s an Liegenschafte n und Dörfer n und dami t des 
Verfalls an Universitätsvermöge n im 15. Jh . und zeitweise des Bauzustandes . 
Auch das wissenschaftlich e Absinken wird erkennbar , besonder s seitdem 1556 
Petru s Canisiu s mit reiche n Stiftunge n bei St. Clemen s am Altstädte r Brücken -
kopf das Jesuitenkolle g zu einer zweiten Universitä t ausbaue n konnte . Die 
große Marmorgedenktafe l im Carolinum , die von der Wand im Stiegenhau s 
jüngst in die Aula übertrage n wurde, gibt K. Anlaß, auf Mathia s Collinu s 
(Kaiina ) aus Kouři m als einen berühmte n Vertrete r des Humanismu s am 
Carolinu m und Gegne r der Jesuite n hinzuweisen . Sein Relief und die dank-
bare Laudati o auf diesen Melanchthonschüle r ließ der Griech e Olympidareio s 
Palaiologo s aus Chio s dem verehrte n Gastfreun d im Jahr e seines Tode s 1566 
meißel n und aufstellen . De r Verkauf des Königshofe s am „Studentenplatz " 
— wie der Neu e Mark t nu n genann t wurde — an Bürger, später dessen Um -
wandlun g in „die Münze" , auf Kosten der angrenzende n Kolleggebäude , 
bracht e seit der Mitt e des 17. Jh. s eine gesellschaftliche Entwertun g dieses 
Altstadtviertels , und als 1671 dem Carolinu m gegenüber der Bau des Karme -
literkloster s bei St. Gallu s mächti g emporwuchs , büßt e jenes viel an Wirkun g 
im Stadtbil d ein. Nac h der Unio n der beiden Universitäte n 1654 war die Stel-
lung des Carolinum s als Hauptgebäud e der Universitä t von der medizinische n 
und der juridische n Fakultä t mit Erfolg imme r wieder behaupte t worden , 
wie K. aus guter Aktenkenntni s darlegt . Sorgfältig beschäftigt sich dan n Ar-
chitek t K. mit den Umbauplänen , die der Prage r Fran z Ma x Kaňk a ausarbei -
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tete und schließlich in eingeschränkte m Maß e in den Jahre n 1715—1718 aus-
führen konnte . — Die zahlreiche n Reproduktione n nach den Zeichnunge n im 
Archiv des Innenministerium s (Staatl . Zentralarchi v Prag) verdiene n besondere n 
Dank . — Die Tatkraf t des Rektor s Wenzel Neuman n von Puchholt z (1670 
—1743) wird dabei erwähnt , obzwar die Bedeutun g dieses Altstädte r Patrizier -
sohne s als eines der großen Prage r Juriste n (J. Klabouch : Osvícenské právn í 
nauk y v česk. zemích . 1958, S. 122 ff.) sowie andere r Professore n nach dem 
Arzt und Rekto r Johanne s Jessenius (1561—1621) hier oder richtige r in dem 
andere n Beitrag des Buches um ihre r geschichtliche n Wirklichkei t willen hätt e 
breite r gefaßt werden sollen. Da s Porta l für den neue n Haupteingan g von 
der Eisengasse her und vor allem die Erhöhun g der Aula durc h Einbeziehe n 
der darüberliegende n Räum e im 2. Stockwerk sind von Kaňka s Bau geblieben. 

Von dem Baumeiste r Anton Kuntz , dessen Plan von 1756 ebenfalls wieder-
gegeben wird, erhiel t das Carolinu m seinen Quertrak t östlich des Hofes als 
Bibliothe k ausgebaut , denn die bei einzelne n Kollegien angewachsene n Be-
stände , deren Geschicht e K. jeweils vermerk t hat , waren auf etwa 13 000 Bän-
de angewachsen und erhielte n jetzt eine gemeinsam e Aufstellung. Acht Jahr e 
später allerdings kam es dan n zur Übersiedlun g in das Clementinu m im An-
schluß an dessen Bibliotheksaufba u durc h die Jesuiten . Die Räum e im Caro -
linum bezog 1785 die „Gelehrt e Privat-Gesellschaft" , deren Vorsitz der 
Oberstburggra f Kar l Egon Fürs t zu Fürstenber g damal s führte . Sie, die im 
Jahr e zuvor voň Kaiser Josef IL als Königl . Böhmisch e Gesellschaf t der 
Wissenschaften privilegiert worden war, stand mit dem Exjesuiten Josef Do -
brovský, den Historiker n Gel . Dobne r und F. M. Pelzel  unte r dem Eindruc k 
der starken Persönlichkei t Igna z von Borns — eines Siebenbürger s — und 
war ein Sammelpunk t der Aufklärung im Land gegen die aus Leipzig beein-
flußte Grupp e um C. H. Seibt. Auch dieses Ringen der einzelne n Richtunge n 
unte r den Aufklärern um die Geisteshaltun g des Landes , das sich gerade auf 
dem Boden der Universitä t in starken Persönlichkeite n äußerte , wird in dem 
Buch leider kaum angedeutet . Nu r die Abwehr der Professorenschaf t gegen 
den Bau des Ständetheaters , der unmittelba r neben dem Carolinu m von Fran z 
Anton Gra f Nostit z 1781 durchgesetz t wurde und baulich das Universitäts -
gebäude endgülti g im Straßenbil d zur Seite drückte , und der Widerstan d 
gegen das Zusammenfasse n aller Vermögensteil e der Kollegien und Über -
weisen an die staatlich e Güterverwaltun g durc h Josef II . erfähr t eine Be-
handlung . Dies leitet e aber zugleich die staatlich e Bauführung  und -finan -
zierun g des Carolinu m ein, von der K., nac h einem Exkurs über die im 
Sturmjah r 1848 mißglückt e 500-Jahrfe i er der Universitätsgründun g und nac h 
dem Erwähne n der nationale n Teilun g im Jah r 1882 mit der sich dabei er-
gebenden Raumverteilung , auf die breite Schilderun g der jüngsten Bauetap -
pen hinsteuert . Bei dem Berich t über das Universitätsgeset z vom 19.2.1920 
klingt durch , daß der Deutsche n Universitä t der Ersatzba u für das Carolinu m 
vorenthalte n blieb und mit Dr . Wirths Initiativ e und Architek t Lad. Machoň s 
Pläne n 1930 die Restaurierun g des Rotlöw-Hause s begann . Ausführlich wer-
den dan n die nach 1945 an Akademieprofesso r Architek t Jaroslav Fragne r 
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vergebenen Umplanunge n und seine Arbeiten in einem baupflegerische n Re-
chenschaftsberich t dargestellt , den die 54 Tafeln nach den sehr guten Auf-
nahme n von Dagma r Hochov a anschaulic h machen . Entscheiden d wurde wohl, 
daß alle gotischen Bauteil e bis zu einzelne n Fenstergewände n erfolgreich 
herausgehol t wurden und auf diese Weise kreuzgangartig e Gewölb e nunmeh r 
das Erdgescho ß bilden . Die Aula als Herzstüc k wurde um den anstoßende n 
Saal nach Osten vergrößer t und in diesen das Kopfend e mit Tribünen , Kan -
zeln, Podiu m und der überlebensgroße n Bronzestatu e Karls IV. — einem 
späten Werk des Prage r Bildhauer s Kare l Pokorn ý — verlegt. Ein groß ge-
dachte r Bildteppic h mit historische n Symbolen und der Figurengrupp e des 
vor dem hl. Wenzel knieende n Kaisers nac h dem Bild des ältesten Univer -
sitätssiegels schließt die Wand. 

Im ehemalige n klassizistischen Bibliothekstrak t sind die Räum e der ein-
stigen Königl . Böhmische n Gesellschaf t der Wissenschaften in gepflegter Aus-
stattun g wieder hergestell t worden , um künftig dem Rektora t zu dienen , sonst 
aber sind alle Räum e des Carolinu m Zubehö r der Aula. Fü r das Rektora t 
wird auf dem abgebrochene n Baugelände , anstoßen d an den Obstmarkt , ein 
moderne s Hau S gebaut . Eine überlebensgroß e Bronzestatu e des Magister s Flus 
im gepflegten Hofrau m des Carolinu m (von Bildhaue r Kare l Lidický) beton t 
— da der Eingan g ins Carolinu m auf die Obstmarktseit e verlegt wurde — 
schon beim Betrete n des historische n Baudenkmal s die Bedeutung , die der 
Nationalisierun g der Universitä t durc h das Kuttenberge r Dekre t von 1409 
heut e seitens der Staatsverwaltun g beigemessen wird. 

Die letzte n 11 Textseite n des Buches behandel n noc h die nach 1383 errich -
tete n Kollegienhäuser . Da s seit 1391 genannt e Kolleg der Böhmische n Natio n 
war von Köni g Wenzel gestiftet und erhiel t von Wenzel von Chotěto v dessen 
Hau s am „Neue n Markt " (Obstmarkt) . Es stand neben jenem des könig-
lichen Kanzler s Johanne s Bruno , genann t Hanke . Dieses außerordentlic h reich 
gebaute Hau s fiel nac h dem Tod des Kanzler s an Wenzel als Köni g von 
Böhme n und dient e in der Folgezei t als „Königshof " unweit des Pulverturm s 
den Fürste n zeitweise als Stadtschlößchen . Nebe n dem böhmische n Kolleg 
nah m das von der Königin Hedwig gestiftete (1413) und nac h ihr benannt e 
Kolleg ihre litauische n aber auch polnische n Landeskinde r auf, nachde m zu-
vor Räum e in der Bartholomäusgass e dafür verwendet worden waren. Beide 
Häuse r gingen im 18. Jh . im Erweiterungsba u der Münz e auf. K. weist auch 
auf die Überweisun g der Fronleichnamskirch e auf dem Vieh- (späte r Karls- ) 
Plat z an das Kolleg der böhmische n Natio n hin , zu der ansehnlich e Liegen-
schaften gehörten , und das Hau s „Zu r schwarzen Rose" auf der Neustädte r 
Seite des Grabens . Es sei angefügt, daß hier die Dresdne r Waldensische n Ma-
gister lehrten , als sie 1411 in Pra g aufgenomme n wurden . Johan n von Mühl -
heim , der zu dem Kreis um den Köni g gehörte , stiftete 1391 als Her r von 
Pardubit z die Bethlehemskapelle . Sie wurde unweit der Aegidienkirch e — in 
der Jan von Milic einst die aufrüttelnde n tschechische n Predigte n gehalten 
hatt e — auf dem Baugrun d des Prage r Bürgers Kříž erbau t und dazu das 
Nazarethkolle g errichtet . Es wurde von Erzbischo f Johan n von Jenzenstei n 
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für böhmisch e Studente n der Theologi e bestimm t und den ältesten böhmi -
schen Magister n der Universitä t wurde die Wahl des Prediger s in der Beth-
lehemskapell e übertragen . 1402 gewann Johan n von Mühlhei m noc h selbst 
den Magiste r Johanne s Hu s für seine Stiftun g als Prediger . Kříž und die 
tschechische n Bürger der Altstadt schlössen sich um dieses Kolleg und stif-
tete n in den folgenden Jahre n Besitz. So erwuchs seit 1460 im Nachbarhau s 
das Apostelkolleg als Stiftun g des Mathia s Loud a von Chlumčan , eines tabori -
tischen Hauptmannes . In den spätere n Auseinandersetzunge n mit dem Cle-
mentinu m ging im 17. Jh . dieser ganze Komple x der Universitä t verloren . 
1952—1955 kam es hier zu einem rekonstruierende n Neuba u im Zuge der 
Stärkun g hussitische r Traditione n in Prag, worauf K. hinweist , dessen darau f 
bezügliches Buch mit den historische n und baugeschichtliche n Untersuchun -
gen sowie Bildern vom Baufortgan g 1960 in 2. Auflage (1. Aufl. 1953) erschie -
nen ist. Da s Marienkolle g ist ebenfalls aus einer Prage r Bürgerwidmun g 
hervorgegangen . Es erhiel t 1439 testamentarisc h vom Melze r Jan Reček aus 
Ledetsc h an der Sázava als Universalerb e unte r andere m das Hau s des Stif-
ters, um, wie K. zitiert , der einst blühende n Universität , deren Studentenzah l 
und wissenschaftlich e Leistun g durc h die ungünstige n Zeitumständ e gesun-
ken sei, Zu einem neue n Aufschwung zu verhelfen . Da s einträglich e Dor f 
Michl e bei Pra g gehört e zur Ausstattun g dieses Kollegs, das später auch im 
Clementinu m aufging. Zwischen der Bethlehemskapell e und dem Marienkol -
leghaus in der Näh e des Moldauufer s lag in der Bethlehemsgass e schließlich 
noch das Andreaskolleg , das seit der 2. Hälft e des 17. Jh. s zur Aufnahm e arme r 
böhmische r Studente n bestimm t war und offensichtlic h auf den Prage r Primato r 
Wenzel Kroci n von Drahobey l (seit 1584) und seine Widmunge n zurückgeht . 

Die entscheidend e Stiftun g war aber das Kolleg der Jesuite n bei St. Clemen s 
an der Prage r Brücke , das sich seit 1577 imme r meh r reiche r Widmunge n 
aus Adelskreisen erfreuen konnte . Da s anfänglich von dem Konstanze r Boni-
faz Wolmut , dem Baumeiste r des Königs, ausgebaut e Dominikanerkloste r 
hatt e schon  im Jah r der Ansiedlun g 1556 die Erlaubnis , eine Akademie für 
theologisch e und philosophisch e Studie n zu eröffnen . Bis zum End e des Jahr -
hundert s erwarb der Jesuitenkonven t 26 Häuse r und 3 Kirche n durc h Ge -
schen k oder Kauf und zu den dreistöcki g aufgebaute n Kolleghäuser n kam 
1617—1618 ein weiteres Gebäud e für das Adelskolleg und für ein Kolleg un-
bemittelte r Studierender . K. bringt in aller Knapphei t noch die wichtigsten 
aktengestützte n Baudate n besonder s für den Neuausbau , der nach der Rück-
kehr des Orden s und nach den Jahre n der Kämpf e mit dem Carolinu m um 
die Universitätsgüte r und verschieden e Kollegienhäuse r 1653 begann . Diese r 
großzügige Bau nac h den Pläne n Carlo Luragos, an dessen vierter Etapp e 
dan n sein Neffe Francesc o Lurago mitwirkte , betont e die Fassad e in der 
Kreuzherrngasse . 1690 wuchs ein St. Wenzelskolleg in der Dominikaner(Hus- ) 
gasse dazu und 1711 übernah m Fran z Maximilia n Kaňk a die Aufgabe, den 
weiträumige n Häuserbloc k mit der Clemenskirch e einerseits , den Baukörper n 
in der Karlsgasse und dem Flügel mit dem To r gegen den Marien(Primator -
Dr . V. Vacka-)Plat z Zu schließen . 1726 war das nach 11 Jahre n gelungen . De r 
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Bau besaß nu n einige Innentrakte , darunte r jene Barocksäl e wie etwa die 
alt e Bibliothek , in dene n Johan n Hiebe l aus Ottobeure n die Deckengemäld e 
nebe n Freske n in den Kirche n schuf. Auch der T u r m mi t der Sternwart e un d 
die eigentlich e Universitätsbibliothe k fallen in diese Zei t Kaňkas . Auf den 
Berich t übe r die Bibliotheksausbauten , die etappenweis e von 1923 bis 1950 vom 
Architekte n Ladisla v Macho ň auc h für jene der beide n technische n Hoch -
schule n durchgeführ t wurden , folgt die Schilderun g des zentra l gelegenen Bi-
bliotheksgebäude s der Prage r deutsche n un d tschechische n Hochschulen , das 
sich in das seit 1773 von den Jesuite n verlassene barock e Universitätsvierte l 
eindrucksvol l einfügt . So schließ t Kubíče k seinen Beitra g mi t dem Blick auf 
diesen größte n geschlossene n Baubezirk , der eins t im Dienst e jesuitische r 
Wissenschaf t un d Erziehungsarbei t gestande n hatte . Manche s neu e For -
schungsergebni s un d die sorgsame n Hinweis e sicher n seine bleibend e wissen-
schaftlich e Bedeutung . 

De m Historiker-Ehepaa r Dr . Alena un d Dr . Josef Petrá ň war zugefallen , die 
Studi e „Gedenkstätt e de r Karls-Universität" , für die sozusagen im Carolinu m 
das lebendi g geblieben e Bauwer k der Goti k steht , hinzuzufügen . Wie die 
„Auswahlbibliographie " von 2 Seite n verrät , ist das Buch nu r für tschechisch e 
Leser bestimm t un d soll diese durc h alle Zeitalte r jeweils nu r auf ihr e eigen-
sten nationale n Bezüge hinweise n un d an Ausblicken auf weltweite , besonder s 
auf deutsch e „Werkstücke " vorübergehen . Di e 38 Seite n dieses Gedenkartikel s 
halte n sich demgemä ß an die zu r Zei t offenbar gängige Vereinfachun g der 
Universitätsgeschicht e un d vermeide n es, seihst deutsch e Strukturunter -
suchungen , kanzlei -  ode r kunstgeschichtlich e Forschunge n zu berücksichtigen . 
Auch auf gesicherte r Quellenlag e beruhend e tschechisch e Werke zu r Stadt -
geschicht e Prags , die das Zusammenwirke n der volklich unterscheidbare n 
beide n Bevölkerungsgruppe n innerhal b un d außerhal b de r Universitätskolle -
gien berücksichtigen , sind unverwerte t geblieben . So begnügt e ma n sich mi t 
unklare n Begriffen wie tschechische r Bürger — deutsche s Patriziat , tsche -
chisch e un d böhmisch e Natio n un d dami t zusammenhängen d „di e fortschritt -
liche n Parteien" . Nich t einma l die breiter e Darstellun g auf 10 Seiten , die der 
hussitische n un d utraquistische n Jahrzehnt e im Carolinu m gilt, verwertet e 
ideengeschichtlich e ode r personalgeschichtlich e Arbeite n der letzte n 20 Jahre , 
un d das gilt erst rech t von den 2 Seiten , die sich mi t den Bewegungen des 
18. Jh. s beschäftigen . De r Wunsc h nac h eine r zusammenfassende n Erörterun g 
der tschechische n Forschunge n zur Geschicht e dieses „studiu m generale " un d 
seine r wechselnde n „universitates" , die sich seit Kaise r Karl s Stiftsbrief durc h 
meh r als 6 Jahrhundert e imme r wieder in Pra g gesammel t un d Gestal t ge-
wonne n haben , wird bei de r Durchsich t der allzu rasch geschriebene n Skizze 
wach . Di e eigentlich e Stellun g des „Carolinum " in de r europäische n Geistes -
entwicklun g wäre aufzuzeigen gewesen. Dankba r aber sei die vielfältige Aus-
stattun g mi t Reproduktione n von Urkunden , Schriftseiten , Siegeln, Pläne n 
un d Ansichte n vermerkt . 

Traunreu t K u r t O b e r d o r f f e r 
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Josef Janáček,  Řemeslná výroba v českých městech v 16. století [Hand-
werkliche Erzeugung in den Böhmischen Städten im 16. Jahrhundert]. 
Nakladatelstv í Československ é Akademi e Věd. Pra g 1961, 269 S. 

Josef Janáček,  Rudolfínské drahotnl řády [Rudolfinische Preisordnun-
gen]. 
Rozprav y Československé Akademie Věd 67 (1957) Heft 2, 78 S. 

Josef Janáček,  Pivovarnictví v českých královských městech v 16. 
století [Das Brauwesen in den böhmischen königlichen Städten im 16. Jahr-
hundert]. 
Rozprav y Československé Akademie Věd 69 (1959) Heft 1, 76 S. 

De r tschechisch e Historike r Josef Janáče k ist un s zuers t bekann t gewor-
den durc h seine Geschicht e des Prage r Handel s in de r Zei t vor de r Schlach t 
am Weißen Berg (Dějin y obchod u v předbělohorsk é Praze ) von 1955 (408 S.). 
Danac h erschiene n von ih m noc h weiter e Studie n zu r Handelsgeschichte , 
so übe r die Frag e des Handelsgewinn s im 16. Jahrhunder t {Příspěvek k 
otázc e kupeckéh o zisku v 16. století . Československ ý Časopi s Historick y 
[CsCH ] 5 (1957) 276—289) un d übe r den Hande l Iglau s (Příspěve k k 
dějiná m jihlavského obchod u v 16. století . Vlastivědný Sborní k Vysočiny 
Oddi l Věd Společenskýc h 2 (1958) 69—81; Ders. : Jihlavská obchodn í společ -
nos t n a sklonk u 16. století , ebend a 4 (1961) 59—69. Daz u kame n Aufsätze 
übe r den böhmische n Außenhande l in der Mitt e des 15. Jahrhunderts , d .h . 
nac h der Schlach t bei Lipa n <De r böhmisch e Außenhande l in de r Hälft e 
(sie!) des 15. Jahrhunderts . I n : Historic a IV, Pra g 1962, S. 39—58) un d 
übe r „Di e Handelsbeziehunge n zwischen Pra g un d Lin z im 16. Jahrhunder t 
(in : Historische s Jahrbuc h der Stad t Linz , 1960, S. 55—80). 

De s weitere n untersucht e Janáče k die Rudolfinische n Teuerungsordnun -
gen, die veranlaß t wurde n durc h die starke n Preissteigerunge n im 16. Jahr -
hunder t un d namentlic h zwischen 1590 un d 1618. Bis 1547 behielte n die 
Prage r Zünft e die freie Verfügungsgewalt in allen Gewerbefrage n un d so 
auc h in de r Preisregulierung . Von da ab griff die habsburgisch e Regierun g 
ein <vgl. daz u auc h J. Janáček : Zrušen í cech ů rok u 1547. ČsC H 7 (1959) 
231—242), u m ein e eigene Preispoliti k zu entwickeln , die , adelsfreundlich , 
die Handwerkergewinn e einschränke n sollte . I n dieser Richtun g bewegte 
sich die Preispoliti k der Regierun g bis 1618. Verf. ist de r Ansicht , daß diese 
Regierungspoliti k den Prage r Handwerker n weitgehende n Schade n zufügte 
un d ein e de r wichtigste n Ursache n des Verfalls des Handwerk s in Pra g war. 

E r gibt indesse n zu, da ß die Verordnunge n die Preissteigerunge n nich t 
verhinder n konnten , abe r die Handwerksarbei t sei entwerte t worde n un d 
dadurc h auc h ein technische r Verfall eingetreten . Di e Handwerke r seien ver-
arm t un d dadurc h aus dem Vordergrun d des öffentliche n Leben s verschwun -
den . Dies e für Pra g angedeutet e Lini e schein t un s aber nich t rech t in die 
Gesamtentwicklun g hineinzupassen . Mocht e de r Adel begünstig t sein : die 
Preissteigerun g kam allen Produzente n zugute , währen d die Benachteiligte n 
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vornehmlic h die Lohn - und Rentenempfänge r waren . Verf. schein t hier den 
Klagen der Handwerke r zu großes Gewich t beigemessen , zu wenig unter -
schieden zu haben zwischen der politische n Beeinträchtigun g des Handwer -
kertum s und seinen tatsächlic h verbliebene n wirtschaftliche n Möglichkeiten . 
Die eigentlich e Krise bracht e doch erst der Aufstand. 

Inzwische n ha t sich Janáče k noc h eingehende r mit der böhmische n Ge -
werbegeschicht e beschäftigt , so veröffentlicht e er 1956 einen Aufsatz über 
die Entwicklun g der Tuchmachere i in Böhme n im 16. Jahrhunder t <Ceské 
soukenictv í v 16. století . CsCH 4 (1956) 533—590) und 1959 eine Stu-
die über das Brauwesen in den königliche n Städten . Auf der heimische n 
Malzproduktio n aufbauen d und nich t den übliche n Bindunge n der mittel -
alterliche n Gewerb e unterworfen , konnt e sich die Biererzeugun g zu einem 
der wichtigsten Gewerb e in den böhmische n Städte n entwickeln , wobei es 
zu einer bezeichnende n Rivalitä t zwischen den städtische n und den grund -
herrliche n Brauereie n kam. Diese starke Konkurren z von Seiten der grund-
herrschaftliche n Biererzeugun g führt e in der 2. Hälft e des 16. Jahrhundert s 
zu einem Produktionsrückgan g in den Städten , der zu Ausgang des 16. und 
zu Beginn des 17. Jahrhundert s besonder s auffällt. Am besten behauptete n 
sich noch jene Städte , die anerkann t gutes Erzeugni s lieferten (Rakovnik -
Rakonitz ) oder solches in die Bergbaugebiet e verkauften (Böhmisc h Brod und 
Kadan-Kaaden) . 

Hie r ist nu n vor allem Janáček s Arbeit über die gewerbliche Produktio n 
in den böhmische n Städte n des 16. Jahrhundert s anzuzeigen . Verf. wollte 
seine Untersuchun g so führen , daß der Zusammenhan g mit der mitteleuro -
päische n handwerkliche n Produktio n berücksichtig t blieb. Er bedauerte , daß 
weder die bürgerlich e noc h die marxistisch e Historiographi e die Entwicklun g 
der handwerkliche n Erzeugun g in diesem Zeitabschnit t beachte t habe und 
berühr t dami t einen Tatbestand , den wir unterstreiche n müssen . Es ist 
auf diesem, für eine richtige Einschätzun g der wirtschaftliche n Dynami k 
am Übergan g zur neuere n Zei t so wichtigen Sektor noc h sehr wenig getan , 
abgesehen von den Dissertationen 1, den Arbeiten von Gusta v Aubin und 
Arno Kunze , bzw. Furge r (Übe r das Verlagssystem) und von lokalen Unter -
suchungen . Auf tschechische r Seite lagen bislang vor allem die Arbeiten von 
Sikmun d Winte r vor, mit dessen Werk sich Verf. eingangs beschäftigt . 
Nac h seiner Würdigun g neuerer , namentlic h tschechische r Arbeiten zu 
seinem Them a und ihres „faktographischen " Ertrage s bringt er einen Ab-
schnit t über die Entwicklun g der gewerblichen Produktio n in Mitteleurop a 
im 15. und 16. Jahrhundert , der auf methodisch e Frage n eingeht , die Ein -
leitun g in lokale, Landes - und Auslandsmärkt e erörtert , wobei der Über -
gang von einer positivistische n Betonun g der Einzelheite n zur marxistische n 
Betrachtungsweis e hervorgehobe n wird. Die eigentlich e Untersuchun g wid-

1 Vgl. etwa H.Bock : Die Entwicklun g des deutsche n Schuhmachergewerbe s bis zum 
16. Jh. Diss. Freibur g 1922; A. Diestelkamp : Die Entwicklun g des Schneidergewer -
bes in Deutschlan d bis zum Ausgang des 16. Jhs. Diss. Preiburg , Unn a 1922. 
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met sich zunächs t dem Handwer k in den böhmische n Städte n währen d des 
15. Jahrhunderts . Verf. zeigt, daß die handwerklich e Produktio n damal s 
vornehmlic h der Versorgung eines örtliche n Markte s diente . Eine führend e 
Stellun g kam dabei dem Nahrungsmittel - und Textilgewerbe zu, die auch 
im Bestreben der Zünft e um politisch e Mach t am stärksten hervortraten . 

Seit der Wende zum 16. Jahrhunder t sieht Verf. Veränderunge n eintreten , 
die seiner Ansicht nac h nich t nu r hervorgerufe n wurden durc h eine ver-
stärkt e wirtschaftlich e Betätigun g des adligen Großgrundbesitzes , sonder n 
auch durc h die Tatsache , daß die bisherige städtisch e Versorgung des loka-
len Markte s nich t meh r genügte . Nu n drängte n sich die grundherrschaft -
lichen wirtschaftliche n Zentre n in das bislang bestehend e Net z der lokalen 
Märkt e ein, währen d sich aber gleichzeiti g neu e Möglichkeite n in der Be-
lieferung des Landes - und Auslandsmarkte s boten . Als Ergebni s dieser für 
den Adel günstig verlaufende n Entwicklun g sieht Verf. eine grundsätzlich e 
Verschlechterun g der handwerkliche n Erzeugun g in den Städten , die sich 
namentlic h im Brauwesen äußerte . Unte r den Gewerben , die für den Aus-
landsmark t in Frage kamen , stand infolge einer außerordentlic h günstigen 
Weltmarktlag e (überseeisch e Expansion ) das Leine n im Vordergrund . Hinz u 
kamen , mit entsprechende r Bedeutun g für den Landesmarkt , die Erzeugun g 
von Tuch , Malz , aber auch in gewissem Rahme n die Hutmacherei , Bier-
brauere i und Töpferei . Mi t Ausnahm e der Leinenwebere i weist Verf. dem 
Handelskapita l bei der Entfaltun g der Produktio n für die entferntere n Märk -
te keine entscheidend e Rolle zu, vielmehr hing es von den Produzente n ab, 
sich der Marktlag e durc h billige, für breite Konsumentenschichte n bestimm -
te Erzeugniss e anzupassen , eine Möglichkeit , die natürlic h außerordentlic h 
konjunkturempfindlic h war, und Verf. sieht die Krise in der Tuchproduk -
tion seit Ausgang des 16. Jahrhunderts . Als weiteres störende s Momen t 
erwähn t er die Lieferunge n ausländische r handwerkliche r Erzeugniss e in 
die böhmische n Städte . Nac h Janáče k war die heimisch e Erzeugun g nich t 
imstande , diese Einfuh r wirtschaftlic h aufzuhalten , da es sich überwiegend 
um technisc h vollkommener e Produkt e handelt e und die Lieferunge n vom 
Großhande l beherrsch t wurden . 

Die Handwerke r sahen das wirkungsvollste Mitte l im Zunftsystem , um ge-
gen die verschiedene n Schwierigkeite n anzukämpfen . Es wurde im Laufe des 
16. Jahrhundert s in vielen Städte n weiter ausgebaut und konnt e auch die 
Festigun g des lokalen Markte s unterstützen , ohn e freilich der Hauptent -
wicklungstenden z Einhal t gebieten zu können . Da s Eingreifen der habs-
burgischen Regierun g nac h dem Aufstand von 1547 führt e wohl namentlic h 
in Pra g zu einer Schwächun g des politische n Einflusses der Zünfte , blieb aber 
im übrigen eine Episode . In dem von den Zünfte n festgelegten Rahme n be-
hauptet e sich währen d des ganzen 16. Jahrhundert s eine bestimmt e hand -
werkliche Produktionsstruktur , die es nac h Janáče k ermöglicht , in Böhme n 
4 städtisch e Typen zu unterscheiden : Die Stad t mit starkem Verbrauch , die 
Handwerkerstadt , die Ackerbürgerstad t mit landwirtschaftliche r und hand -
werklicher Produktio n und die Stad t mit einem Exportgewerbe , wobei na-
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mentlic h Tuc h un d Bier in Frag e kamen . Di e vorherrschende n Type n waren 
die Handwerker - un d Ackerbürgerstädte . So war also das Gesamtbil d ein e 
Betonun g der Produktio n für den lokale n Mark t unte r dem starke n Einflu ß 
des Zunftsystems . Da s hemmt e die Entfaltun g der Produktivkräft e scho n zu 
End e der Period e vor de r Schlach t am Weiße n Berg un d hiel t im Sinn eine r 
Stagnatio n bis ins 18. Jahrhunder t an ; in de r von Janáče k gebrauchte n 
Marxsche n Sprach e hie ß dies, daß diese auf Koste n eine r Produktio n für die 
entferntere n Märkt e gehend e Entwicklun g scho n im Zeitabschnit t vor der 
Schlach t am Weißen Berg den „Proze ß der sogenannte n ursprüngliche n Ak-
kumulation " behinderte , „was für den Proze ß der Determinatio n in de r Ent -
faltun g der Produktionskräft e entscheidend " wurde . Dies e Ergebniss e eröff-
ne n schließlic h entsprechend e Einblick e in die soziale un d politisch e Stel-
lun g de r Handwerke r in den Städten . Sie bildete n in den rneister t Städte n die 
Hauptschich t de r Einwohnerschaf t un d dementsprechen d waren sie auc h zur 
politische n Führun g prädestiniert . Allerdings folgert Verf. aus de r Ver-
schlechterun g der Produktionsverhältnisse , da ß die Handwerke r dan n aus 
den führende n Positione n in den Städte n verdräng t wurden , was sich auc h 
in de r Unentschiedenhei t der Städt e zu r Zei t des Ständeaufstande s geäußer t 
habe . r 

Di e Ergebniss e dieser anregende n Arbeit sind deutsc h zusammengefaßt . 
Ein Ortsregiste r vermiß t ma n sehr . 

Köl n H e r m a n n K e l l e n b e n z 

Robert Kalivoda, Husitská ideologie [Hussitische Ideologie]. 
Nakladatelstv í Československé Akademie Věd. Pra g 1961, 561 S. 

Kalivoda s Unternehme n wirft eine ganz neu e Thes e in die marxistisch e 
Flussitendiskussion : bisher wandt e ma n hie r alle Aufmerksamkei t auf die 
chiliastisc h — kommunistische n Erscheinunge n im Revolutionsgeschehen , 
weil ma n hoffte , dami t die revolutionär e Tradit io n des tschechische n Volkes 
eindrucksvol l zu beleben . Allerdings erschiene n unte r diesem pädagogi -
schen , eigentlic h ein wenig romantische n Aspekt die kommunistische n Re -
volutionär e von Tábo r un d Pra g doc h wieder nu r als „unzeitgemäß e Vor-
läufer " (F . Kavka , J . Macek ) de r proletarische n Revolutio n unsere s Jahr -
hunderts . Den n nac h dem Entwicklungsschem a des Historische n Materialis -
mu s handel t es sich bei der Hussitenzei t nu r u m ein e revolutionär e Span -
nung , die durc h die „erst e Krise des Feudalismus " (F . Graus ) ausgelöst 
wurde , un d noc h nich t u m ein e jene r große n Revolution , in dene n sich das 
Bürgertu m vom 16. bis zum 19. Jahrhunder t die politisch e Mach t erkämpfte , 
un d erst rech t nich t u m eine n Aufstand des klassenbewußte n Proletariats , 
wenn ma n auc h bemüh t war, gewisse unausgeformt e Analogien zu finden . 

Revolutione n sind nac h den Geschichtsgesetzlichkeite n des Historische n 
Materialismu s bekanntlic h vom dialektische n ökonomische n Proze ß bedingt . 
Diese r Proze ß ist nich t umkehrbar . Sein Entwicklungsgan g führ t stufenweise 
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zu qualitative n Veränderunge n der Gesellschaftsstruktur . Nac h dieser Sicht 
der Ding e aber war den Hussiten , den bisherigen Ergebnissen der marxisti -
schen Forschun g zufolge, noc h nich t die Dignitä t einer Revolutio n zuge-
sproche n worden . Deshal b ha t Josef Mace k den schwerfälligen Terminu s 
von der „hussitische n revolutionäre n Bewegung" in die Literatu r einge-
führt 1. 

Die Auffassung Macek s ist nich t im ersten Ansatz, sonder n erst nach der 
Diskussion mit der sowjetischen Wissenschaft endgülti g festgelegt worden , 
die strikt daran festhielt , die erste Phase der bürgerliche n Revolutione n 
erst in der deutsche n Reformatio n und im Bauernkrie g von 1525 zu erken -
nen 2. Kalivoda ist hier ganz andere r Meinung . Zunächs t verweist er auf 
die Begriffsdifferenz von „Bourgeois " und „Bürger " im Sprachgebrauc h von 
Friedric h Engels. Als „Bourgeoisie " bezeichnet e Engels erst das klassenbewußt e 
Bürgertum , dessen Existen z er im „Deutsche n Bauernkrieg " noc h nich t vor-
aussetzte . Fü r „bürgerlich " hält nun aber Kalivoda nich t nu r mit Engels 
die deutsch e Reformatio n und den Bauernkrieg , sonder n er sieht, noc h 
etwas abgesetzt als „frühbürgerlich" , auch schon  den Hussitismu s in diesem 
Zusammenhang . Zude m bildeten nach seiner Deutun g die Hussite n nich t 
nu r eine revolutionär e Bewegung, sonder n machte n Revolution , schufen 
also nich t nu r Ansätze, sonder n müssen als Träge r einer wesentliche n Ent -
wicklungsstufe angesehe n werden . 

Eine solche Korrektu r am Grundri ß eines festgefügten Schema s will na-
türlic h auch bewiesen sein. Kalivoda ist kein Historiker , sonder n ha t eine 
philosophisch e Vorbildun g durchlaufen , und dami t häng t es womöglich zu-
sammen , daß er den revolutionäre n Umschla g und die neu e Entwicklungs -
stufe nu r in einem Bereich verfolgt, den man bei uns in konservativere m 
Sprachgebrauc h als „Geistesgeschichte " bezeichne n würde. So großen Spiel-
raum Kalivoda dabei der eigenständige n Dialekti k und Fortentwicklun g 
ideologische r Zusammenhäng e auch einräumt , so muß er doch die Ursach e 
für die umwälzend e Veränderun g der gesellschaftliche n Ideologie , die er in 
der hussitische n Revolutio n nachzuweise n beabsichtigt , in der Entwicklun g 
des Produktionsprozesse s zeigen. Dami t aber greift sein Buch weit über das 
Thema , das der Tite l bezeichnet , und bezieh t Stellun g in der allgemeine n 
Mittelalter - oder Feudalismusdiskussion , die seit meh r als zehn Jahre n ent -
brann t ist. 

Da ß eine solche Diskussion geführt wird, ist ein hoffnungsvolles Zeiche n 
für die gedanklich e Regsamkei t im Historische n Materialismus . Im Grunde , 
das darf man nie aus dem Auge lassen, handel t es sich hierbe i um Ausein-
andersetzunge n in der profiliertesten , aber zugleich auch in der konserva-
tivsten Schule der europäische n Historiographi e überhaupt . Diese Schule war 
von Anfang an auf die Erfassung eines ganz bestimmten , für die modern e 

1 Josef M a c e k : Husitsk á revolučn í hnutí . 2. Aufl. Pra g 1952; deutsch : Di e hussiti -
sche revolutionär e Bewegung. Berlin 1958. 

2 Vgl. Bernhar d T ö p f e r : Frage n der hussitische n revolutionäre n Bewegung. Zs . 
für Geschichtswiss . 11 (1963) 146—67, hie r 149. 
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Welt freilich fundamentalen Geschichtsabschnittes gerichtet: auf den „Kapi-
talismus". Nach seinen Kategorien, nach den Erkenntnissen also, die Marx 
und Engels an der Gesellschafts- und Wirtschaftsstruktur des 19. Jahrhun-
derts gesammelt hatten, suchte man die gesamte Weltgeschichte zu erfassen. 
Unter diesem Gesichtspunkt hielt Marx sein 3bändiges Werk über das Kapi-
tal für den Schlüssel zum Verständnis eines mehrtausendjährigen Ge-
schichtsverlaufs; es ist in Wahrheit nur ein Beitrag, freilich ein klassischer, 
zur Erhellung des Kapitalismus. Die Eigenart älterer historischer Epochen 
oder, wie man heute in etwas zurückhaltender Konkretisierung sagt, älterer 
Strukturen der menschlichen Gesellschaft läßt sich damit nicht erschließen. 

Nicht allzu lange, nachdem Marx sein „Kapital" abgeschlossen hatte, war 
über die Geschichtswissenschaft klassischer Observanz die Krise des Relati-
vismus hereingebrochen. Sie hat die Vorstellung von einem linearen Gang 
der Weltgeschichte, von der Identität des menschlichen Denkens, schließ-
lich aber auch von einer bloß deskriptiven, wenn auch methodisch noch so 
verfeinerten Aufgabe der Geschichtswissenschaft für alle Zeiten zerbrochen. 
Von nun an war es unmöglich geworden, „nur" zu „zeigen, wie es eigentlich 
gewesen". Denn dieses „Zeigen" im Sinne Rankes setzt einen unmittelbaren 
Zugang zu den Sachverhalten voraus. Die komplexen Sachverhalte, die sich 
etwa seit der Jahrhundertwende aber in den Händen der Historiker agglo-
merierten, die Probleme um Individualismus und Staatsbildung, um Mensch 
und Gesellschaft also, ließen sich aber nicht mehr in unmittelbarer Analogie 
zur Gegenwart deuten, nicht mehr „zeigen" im alten Sinne, nicht mehr ge-
radlinig durch die kritisch gesicherte Rekonstruktion der Tatbestände er-
fassen. Zu diesen komplexen Sachverhalten fand man vielmehr erst Zugang 
durch die Erforschung größerer Zusammenhänge in den Auffassungen und 
Zuständen, durch die Entdeckung der „Strukturen"3 , die einer Epoche eigen 
waren. Mit ihrer Aufhellung gewann die empirische Historiographie wieder 
festere Positionen: mit der Wahrnehmung gesetzmäßiger Zusammenhänge 
zeigt sich der Weg, den Relativismus der historischen Erkenntnis- und Ur-
teilsbildung zu überwinden. 

Die marxistische Historiographie ihrerseits war zunächst gegen die Krise 
von Historismus und Relativismus auf der Grundlage ihrer doktrinären Kon-
sistenz durchaus immun. Aber im dialektischen Zusammenspiel von Frage 
und Antwort, das die Weiterbildung jeder kritischen Wissenschaft bestimmt, 
kann sie sich einer Revision ihrer Fragestellungen heute offenbar nicht 
mehr entziehen. Diese Feststellung wäre freilich mißverstanden, wenn man 
daraus eine Entfernung des Historischen Materialismus von seinem Grund-
axiom folgern wollte *. 

3 Zum Begriff der Struktur vgl. zuletzt Theodor S c h i e d e r : Strukturen und Per-
sönlichkeiten in der Geschichte. HZ 195 (1963) 265—296. 

4 Dieses Grundaxiom ist bekanntlich nicht der Materialismus, sondern die Mono-
kausalität aller historischen Erscheinungen; vgl. hierzu auch Gustav W e t t e r : 
Sowjetideologie heute. Bd. 1 Dialektischer und historischer Materialismus. Frank-
furt 1962, S. 190. (Fischer-Bücherei 460.) 

422 



Vor hunder t Jahre n hatte n die Klassiker des Marxismu s ihr e Fragestellun -
gen an die Geschicht e geradeso unte r der Voraussetzun g der Identität , de r 
Unveränderlichkei t der menschliche n Gedankenwelt , erhobe n wie ihr e nicht -
marxistische n Fachkollegen . Un d wenn sie auc h — unberühr t von allen in-
dessen gelungene n Bemühungen , die Eigenar t des mittelalterliche n Denken s 
un d des mittelalterliche n Leben s zu erfassen — an dieser Identitä t bis 
heut e festhielten , so zwingen ihne n doc h neu e Erkenntniss e auc h neue , er-
weitert e Fragestellunge n auf: „Meh r Geistesgeschichte" , wird nu n auf einma l 
zur Forderun g der marxistische n Mediaevistik , meh r Aufmerksamkei t für 
das auf Philosophie , aber auc h auf Staat , Verfassung, Rech t un d Selbstrecht -
fertigung , nich t minde r freilich auc h auf Verbesserun g un d Revolutio n ge-
richtet e Denke n — ma n könnt e sagen: meh r Aufmerksamkei t für die Ge -
schicht e der geistigen Strukturen . I n diesem Zusammenhan g mu ß ma n dem 
Buch Kalivodas , trot z manche r Einzelkritik , doc h vielleich t eine bahnbre -
chend e Bedeutun g zuerkennen 5 . 

Seine Arbeit ist in 4 Kapite l gegliedert . Da s erst e gilt dem Nachweis , da ß 
in de r sogenannte n „erste n Krise des Feudalismus " eben doc h scho n der 
endgültig e Verfall un d kein e vorübergehend e Schwäch e der „Feudalforma -
tion " deutlic h wurde , weil mi t de r intensivere n Geldwirtschaft , genaue r ge-
sagt, scho n mi t de r „einfache n Warenproduktion " (nac h Marx ) bereit s ein 
wesensfremde s Elemen t in der Feudalgesellschaf t Zu wirken beginne . Dabe i 
unternimm t Kalivod a eine , wie mi r scheint , ganz bemerkenswert e Korrektu r 
de r marxistische n Mediaevistik , weil er den gesamte n ökonomische n un d 
gesellschaftliche n Entwicklungsverlau f nich t nu r allmählich , sonder n mehr -
gleisig in eine r jederzei t komplexe n Erscheinungsfor m verlaufen läßt . 

Diese m Nebeneinande r von zerfallende n Strukture n der feudalistische n 
un d aufkeimende n erste n Produktionsbezüg e der kapitalistische n Entwick -
lungsepoch e entsprich t auc h die ideologisch e Situation . So gilt das Zweit e 
Kapite l eine r Analyse der „Sozialtheologie " des Johanne s Hus . I n ih r sieht 
Kalivod a das Program m der bürgerliche n Revolution , besonder s in dem 
Satz , daß ein unwürdige r Prieste r nich t meh r fungieren , ein sündhafte r 
Her r nich t meh r herrsche n dürfe . Dami t sieht Kalivod a die feudalistisch e 
Gesellschaftsordnun g „relativiert " un d die Herrschaftsträge r nich t meh r 
nac h de r vorgegebene n Herrschaftsstruktur , sonder n nac h ihre r gesellschaft-
liche n Brauchbarkei t eingeordnet . Dabe i ist Kalivod a der erst e marxistisch e 
Husinterpret , der Hu s zugleich als religiös gebundene n Mensche n zu deute n 
sucht . 

Da s dritt e Kapite l ist, in weitere r Konsequen z des mehrgleisige n un d kom -
plexen Entwicklungsganges , den vorhussitische n Häresie n gewidmet , wobei 
Kalivod a wieder ganz aufsehenerregen d den Rahme n vorhergehende r marxi -
stische r Deutunge n verläßt . E r sieht in den mittelalterliche n Ketzereie n nich t 

5 I n ähnlich e Richtun g wies bereit s ein Aufsatz von Františe k G r a u s : Několi k 
poznáme k ke středověkém u učen í o společnost i [Einig e Bemerkunge n z. ma . Lehr e 
v. d. Gesellschaft! . CsCH 7 (1959) 205—231. 
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mit Engels nur „revolutionäre Opposition", sondern genuin religiöse Denk-
formen, die er allerdings nach ihrer Stellungnahme zur gegebenen feudalen 
Sozialordnung bewertet. Chiliasten und Pantheisten, die wichtigsten ket-
zerischen Strömungen nach seiner Deutung, entwickelten in diesem Zusam-
menhang die progressivsten Programme: die ersteren, weil sie eine allge-
meinverbindliche Sozialutopie aufstellten, freilich, wie Kalivoda dabei aus-
drücklich hervorhebt, in untauglicher Hoffnung auf die Epiphanie des Trans-
zendenten; die Pantheisten hingegen lehnten eine solche Transzendenz ab 
und gerieten, auf einem Weg, den Kalivoda ganz im Sinne von Erich Roth-
ackers „Logik und Systematik der Geisteswissenschaften"6 gezogen hat, 
vom Pantheismus allmählich zum Naturalismus, wurden Vorläufer des mo-
dernen Materialismus mit ihrer Vorstellung von einer allumfassenden Welt-
immanenz, doch blieb ihre Sozialethik allein auf das Individuum beschränkt 
und ließ die Gesellschaft unbeachtet. 

Dem echten, dem epochemachenden Fortschritt ist schließlich das 4. Ka-
pitel gewidmet: ihn sieht Kalivoda im Táboritentum. Nur hier hat man 
nämlich zum ersten Mal nach seiner Darstellung den Weg vom jenseitsge-
richteten zum Sozialrevolutionären, zum „innerweltlichen" Chiliasmus ge-
funden. Auch diese Wendung ist für die marxistische Hussitologie ein No-
vum: J. Macek hatte sie noch vor wenigen Jahren in einer Kontroverse mit 
dem Amerikaner H. M. Kaminsky entschieden abgelehnt"'. In überraschen-
der Konsequenz bleibt Kalivoda dann aber bis zur letzten Zeile seiner 
These treu und kennzeichnet den Táboritischen Kommunismus nicht etwa 
in der herkömmlichen Weise als „unzeitgemäßen Vorläufer", sondern unter-
scheidet ihn grundsätzlich von modernen Entsprechungen: die proletarische 
Revolution des 20. Jahrhunderts, so sagt er, brach einem Produktionskom-
munismus Bahn; das spätmittelalterliche Táboritentum aber konnte gar 
nichts anderes entwickeln als einen bloßen Konsumkommunismus — aus 
seiner durchaus zeitgebundenen, frühbürgerlichen Denkweise. 

Wertet man das Buch als literarische Leistung ohne Rücksicht auf sein 
spezielles Thema, dann wird man der dialektischen Konstruktionskraft des 
Verfassers die Anerkennung nicht versagen; stellt man es in den Rahmen der 
neuesten Entwicklungen innerhalb der marxistischen Mediaevistik, dann 
darf man ihm einen merklichen Diskussionsanreiz zumuten; schon jetzt hat 
ihm Bernhard Töpfer in der Zeitschrift für Geschichtswissenschaft einge-
räumt, daß es „mutig eigenständige Thesen" vertrete8. Betrachtet man Kali-
vodas Buch schließlich als Beitrag zur Hussitenforschung, dann muß man 
vornehmlich begrüßen, daß hier mit reger gedanklicher Elastizität ältere 
doktrinäre Schablonen der materialistischen Schule verlassen wurden9. So 

6 Handbuch der Philosophie. Band 2. München-Berlin 1926. 
7 Vgl. meinen Beitrag in der Zs. f. Ostforschung 7 (1958) 580 f. 
8 Vgl. T ö p f e r 167. 
9 Zur Kritik im einzelnen vgl. Paul de V o o g h t OSB in: Revue d'Histoire Ecclé-

siastique (1962) 493—500 und meine Ausführungen in der Zs. f. Ostforschung 12 
(1963) (im Druck). 
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interessant es aber im übrigen ist, durch Kalivodas Buch nun endlich auch 
geistesgeschichtliche Aspekte in die marxistische Hussitenforschung einge-
führt zu sehen, so liegt doch gerade in dieser Richtung ein ganz grundsätz-
licher Mangel der Studie verborgen: Kalivoda hat das frühbürgerliche Hus-
sitentum zu zeigen versucht — aber ohne die Bürger. Die philosophische 
Hinterlassenschaft des Johannes Hus, der aus dem Lande gehen mußte, als 
es noch ein halbes Jahrzehnt vom revolutionären Aufbruch entfernt war, 
kann diesen Mangel durchaus nicht wettmachen. Nach der konkreten bür-
gerlichen Revolutionsideologie, wie sie von Anfang an die Oberschicht des 
revolutionären Prag und nicht lange danach auch die Führer des „verbürger-
lichten" (Macek) Tábor beherrschte, hat Kalivoda aber nicht einmal gefragt. 
Alle die Ansätze zur handfesten Neugestaltung der verfassungsrechtlichen 
Verhältnisse, die tatsächlich im zeitgenössischen Europa nicht viele Paralle-
len haben und damit im greifbarsten Sinne die hussitische zu einer „früh-
bürgerlichen" Revolution gegen die herkömmliche Geblütshierarchie der 
ständischen Ordnung werden ließen, bleiben in seiner Darlegung ganz außer 
acht; nur philosophische Grundkategorien suchte er zu erfassen. Für eine 
„Ideologie" ist das zu wenig. Es scheint deshalb gar nicht unverständlich, 
daß ein tschechischer Kritiker, dem diese Leistung des bürgerlichen Hussi-
tismus ebenso unbekannt ist, kürzlich nebenbei Kalivodas Hussitendeutung 
als Überschätzung gekennzeichnet hat10. 

München F e r d i n a n d S e i b t 

Horst Köpstein, Ober die Teilnahme von Deutschen an der hussitischen 
revolutionären Bewegung — speziell in Böhmen. 
Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 11 (1963) 116—145. 

Der Titel, den Horst Köpstein für seine Ausführungen gewählt hat, ist 
nicht gerade leichtfüßig zu nennen; aber er ist vom Sprachzwang seiner 
Schule belastet. Dahinter steckt ein prägnanter und, wie Köpstein sehr richtig, 
wenn auch nicht ohne propagandistische Hyperbel erläutert, ein für die deut-
sche Forschung nicht selten noch aufsehenerregender Begriff: deutsche Hus-
siten. Freilich muß ich in Ergänzung seines forschungsgeschichtlichen Über-
blicks anmerken, daß auch die tschechische Historiographie bis 1945 im all-
gemeinen dieser Frage nicht sonderlich aufgeschlossen gegenüberstand. Nur 
ihre Spezialisten, ihre „Hussitologen", hatten sie seit Jahrzehnten verfolgt und 
vornehmlich der wissenschaftlichen Objektivität von F.M.Bartoš sind hier-
über im Laufe seiner Untersuchungen zahlreiche Aufschlüsse gelungen, die 
heute unentbehrliche Dienste leisten. Und wenigstens ein einziges Mal hat 
doch auch schon vor vierzig Jahren ein deutscher Autor mit Nachdruck in 
einer zusammenfassenden Darstellung unter anderem die deutsch-tschechi-
schen Beziehungen zur Hussitenzeit beleuchten wollen, den ich zumindest 

10 Frant. G r a u s in CsCH 10 (1963) 111. 
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nenne n möchte , weil seine Schrift zu Unrech t sehr schnel l vergessen worden 
ist: Erns t Czuczka 1. De n Stan d der neue n tschechische n Forschun g habe ich 
1958 aufgezeigt, das Proble m 1962 wenigstens skizziert 2. 

Zurüc k zu Köpstein : er ha t sich bereit s 1958 und 1959 mit Einzelheite n aus 
diesem Them a befaßt 3. De r vorliegende Beitrag bietet eine breiter e Über -
sicht, die sich aber noc h imme r erheblic h ergänzen ließe. Köpstei n liefert 
durchwegs bekannt e Belege, aber zum Tei l neue Zitate . Dabe i ha t er wieder-
holt ganz plastische Zusammenhäng e erschlossen . 

Diesen Zusammenhänge n sind ein paar Korrekture n nich t abträglich : das 
Tagebuc h der hussitische n Konzilsgesandtschaf t von 1433 hat jedenfalls nich t 
der Deutsch e Pete r von Saaz geschrieben , sonder n ein taboritische r Gesandter , 
und Bartoš hat dafür 1952 mit guten Gründe n Loren z von Reichenbac h be-
nannt , den deutsche n Sekretä r Prokop s des Großen 4. Köpstei n ha t den Name n 
in andere m Zusammenhan g erwähnt . De r bekannt e Propagandis t und Rechts -
theoretike r Nikolau s von Dresden 5 ist entwede r meißnische r Herkunft , oder 
aber nac h Barto š mit einem 1402 gemaßregelte n Prieste r Nikolau s identisch , 
dan n aber, nach Bartoš , „ein guter Prager" ; allerdings in jedem Falle ein 
Deutscher . 

Etwas unübersichtliche r liegen die Ding e bei der Zusammenfassung , die 
Köpstei n der gesamten Erscheinun g gewidmet hat : „Deutschlan d war im 
15. Jahrhundert" , schreib t Köpstein 6, „vor allem in der z w e i t e n Hälft e des 
Jahrhunderts , durc h eine relativ starke Entfaltun g der Produktivkräfte.. . ge-
kennzeichne t . . . Es beganne n sich die ersten Element e und Forme n einer 
kapitalistische n Produktionsweis e herauszubilden. " Er fährt fort: „Dies e ge-
sellschaftliche n Verhältnisse bildeten einen äußers t günstigen Nährboden , auf 
dem das Hussitentu m wirksam werden konnte. " Hie r stört die zeitlich e Dis-
krepan z zwischen der zweiten Hälft e des Jahrhundert s und dem Hussitismus , 
der in Wirklichkei t nu r bis zur Jahrhundertmitt e organisier t und ideologisch 
formier t nac h Deutschlan d übertrage n wurde. Wenn es sich nich t um einen 
Druckfehle r handelt , dan n sollte man doch wohl die Korrektu r erwägen, daß 
im vorhussitische n Böhme n eben eine intensiver e wirtschaftlich e und gedank-
liche Kultu r allerseits ausgebildet war als in den unmittelba r benachbarte n 
deutsche n Gebieten , und daß eben deshalb hier der Revolutionsher d sich bil-

1 Di e kulturgemeinschaftliche n Beziehunge n der Deutsche n un d Tschechen . Wein-
böhl a 1923. 

2 Zeitschrif t für Ostforschun g 7 (1958) 566—590; Historisch e Zeitschrif t 195 (1962) 
21—62. 

3 Z u den Auswirkungen der hussitische n revolutionäre n Bewegung in Franken . Aus 
500 Jahre n deutsch-tschechoslowakische r Geschichte . Hrsg . v. K. O b e r m a n n un d 
J. P o l i š e n s k ý . Berlin 1958, S. 11—40; Übe r den deutsche n Hussite n Friedric h 
Reiser . Zs . f. Geschichtswissenschaf t 7 (1959) 1068—1082. 

4 Nov ý histori k táborsk ý in : Sborní k historick ý 2 (1954) 97—103. 
5 Hie r genügt ein Rückgrif f auf Arbeiten Sedlák s nich t mehr . Di e Persönlichkei t 

un d das Wirken des Nikolau s von Dresde n ist erst durc h eine Studi e von J. Kejř 
voll beleuchte t worden : Dvě studi e o husitské m právnictví . Pra g 1954. 

6 S. 142. 
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dete , dessen Entfaltun g dan n freilich durc h die sekundäre n Bedingunge n in 
Böhme n gefördert , anderwärt s behinder t wurde. Wenn man also überhaup t 
auf den „Frühkapitalismus " zur Erklärun g ideologische r Ansatzpunkt e des 
Hussitentum s in Deutschlan d zurückgreift , dan n sollte man nich t versäumen , 
dieselben wirtschaftliche n Erscheinunge n auch im Zentru m der Revolutio n 
selber zu suchen , dan n sollte man aber auch — geg^n Engels — die Reih e 
der sogenannte n frühbürgerliche n Revolutione n bereit s bei den Hussiten , und 
nich t erst beim Deutsche n Bauernkrie g beginne n lassen. Dan n wird aus dem 
Hussitismu s freilich eine Revolutio n anstelle einer bloßen revolutionäre n Be-
wegung. Köpstei n hat , wie Tite l und Zitat e zeigen, eine solche Sicht der 
Ding e noc h nich t erwogen. Aber ein junger tschechische r Philosophiehistori -
ker ist kürzlich mit einem umfangreiche n Beleg für eine solche These her-
vorgetreten . Er dürfte wohl bei der polnische n Wissenschaft auf Verständni s 
stoßen 7, doch schein t man in Mitteldeutschlan d seine Konzeptio n abzulehnen . 
Da s zeigt eine umfangreich e Rezensio n seines Buches, die Bernhar d Töpfer 
gleich im Anschluß an Köpstein s Aufsatz im selben Heft der Zeitschrif t für 
Geschicht e vorgelegt hat 8. 

Töpfer s Ausführunge n sind zum guten Tei l nu r auf dem Schulbode n des 
Historische n Materialismu s verständlich . De r gediegenste Zweifel, den sie dem 
tschechische n Korrekturvorschla g entgegenbringen , entspring t aber einer ganz 
entscheidende n Lücke der marxistische n Hussitenforschung : aus einer eher 
pädagogische n als wissenschaftliche n Fragestellun g hatt e man hier bisher alle 
Aufmerksamkei t auf den „plebejischen" , auf den „nichtbürgerlichen " Flügel 
der Revolutio n verwandt . Mi t dieser Einseitigkeit , die auch in der genannte n 
tschechische n Arbeit nich t gehörig berichtig t ist, läßt sich nu n aber eine 
Diskussion über die „frühbürgerliche " oder „feudalistische " Eigenar t des Hus-
sitismus nich t gut führen . Ob die Hussite n eine Revolutio n gemach t haben 
oder nu r eine revolutionär e Bewegung bildeten , ob dami t also nu r eine Krise 
des Feudalismu s ausbrac h oder ob sich hier schon  Vorläufer der bürgerliche n 
Weit-  und Lebensordnun g zeigten : diese Fragestellung , außerhal b des Histo -
rischen Materialismu s nich t in ihre r vollen Tragweite verständlich , zielt 
durchau s auf die Grundlage n der marxistische n Mittelalterinterpretatio n und 
gehör t deshalb auch in den weiteren Zusammenhan g einer umfassende n Re-
visionsdebatte , die seit zehn Jahre n im Gang e ist und alle unser e Aufmerk-
samkeit verdiente . 

Münche n F e r d i n a n d S e i b t 

7 Vgl. Eva M a l c c z y ň s k á : Ruc h husyck i w Czechac h i w Polsce . Warscha u 1959. 
8 B. T ö p f e r : Frage n der hussitische n revolutionäre n Bewegung. Zs . für Ge -

schichtswissenschaf t 11 (1963) 146—167. Daz u vgl. R. K a l i v o d a : Husitsk á 
ideologie ; un d die Rezensio n des Buche s im vorliegende n Jahrbuch . 
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Vývoj mapového zobrazení území Československé Republiky [Die Entwick-
lang der kartographischen Aufnahme des Gebietes der Tschechoslowaki-
schen Republik]. 

1. Mapy českých zemí do poloviny 18. století [Die Karten der böhmischen 
Länder bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts]. 

3. Mapování a měření českých zemí od pol. 18. století do počátku 20. 
století [Die Kartenaufnahme und Vermessung der böhmischen Länder 
von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zum Anfang des 20. Jahrhun-
derts]. 

Ústředn í správa geodézie a kartografie , Pra g 1959, 80 S. Text , 12 Karte n bzw. Pra g 
1961, 80 S. Text , 14 Karten . 

Diese s Werk soll, wie de r Ti te l erkenne n läßt , die Entwicklun g der Karto -
graphi e de r Tschechoslowake i darstellen . De r zweite Ban d ist noc h nich t 
erschienen . Ein Vorläufer dieses Werkes sind die von den tschechische n Geo -
graphe n Švamber a un d Salamo n seit 1941 herausgegebene n Monument a 
Cartographic a Bohemiae . Di e Eifersüchteleie n zwischen den tschechoslowa -
kische n Geographe n in Prag , Brun n un d Preßbur g habe n es damal s nich t 
zugelassen , daß ein einheitliche s Werk entstehe n konnte , wie es jetzt durc h 
dieses de r Fal l sein wird. De r erst e Tei l enthäl t 80 Seite n Tex t mi t 
russischem , englischem , französischem , un d deutsche m Resüme e un d 12 
doppelseitigen , teils farbigen Kartenblättern . 

Di e erste Darstellun g Böhmen s vor de r Kart e von Nicolau s Claudiu s (1518) 
ist die Mitteleuropakart e von Nicolau s Cusanus , die in de r Reih e der Karto -
graphische n Denkmäle r de r Sudetenlände r I , von B. Brand t herausgegeben , 
bearbeite t wurde . Di e ältest e Spezialdarstellun g Böhmen s erfolgte dan n 
durc h Nicolau s Claudiu s 1518 als Holzschnitt , de r ein e methodisch e Nach -
ahmun g der für das Jubeljah r 1500 gedachte n Etzlaubsche n Kart e der Rom -
reise ist. 

Dies e Kart e dient e als Vorlage für die kartographische n Abbildunge n 
in de r Kosmographi e von Münste r (1528) . I m Thea t ru m Orbi s terraru m 
von Abraha m Orteliu s in Antwerpe n erschein t ein e Kart e von Böhme n von 
Johan n Criginge r aus dem Jahr e 1568. Criginge r stamm t aus Joachimsthal . 
Dies e Kart e ha t auc h Gerhar d Mercato r (Krämer ) in seine Kartensammlung , 
die erstmal s 1585 unte r dem Name n Atlas erschien , ergänz t aufgenommen . 
Von den Karte n von Criginge r ist un s kein e im Origina l erhalten , selbst 
die veröffentlich e ist nu r ein Torso . Di e 3. Grundlag e der kartographische n 
Abbildun g Böhmen s (1619) stamm t von Pau l Aretin zu Ehrenfel d aus Un -
garisch-Brod , de r ehemal s Sekretä r des Rosenberger s Pete r Wok in Wittin -
gau war un d späte r als Emigran t in Pirn a lebte . Währen d die Kart e von 
Claudiu s eine n religiös-politische n Charakte r aufweist — die Siedlunge n 
werde n nac h utraquistische n un d katholische n Einwohner n geschiede n —, 
so ist de r Zwec k de r Kart e von Aretin unklar . I n ih r werde n die monte s 
Gigantů m mi t Rübezah l in Zusammenhan g gebracht . Sie ist die erst e Kart e 
mi t eine r politische n Einteilun g Böhmen s (15 Kreise) , das Ortsregiste r ent -
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häl t 1157 Ortsnamen . Erwähn t wird ferne r die Kart e Böhmen s von dem 
Augsburger Wilhelm Pete r Zimmerman n aus dem Jahr e 1619, die im Bri-
tische n Museu m zu Londo n aufbewahr t wird. I n ih r trete n die Grenzgebiet e 
Böhmen s meh r in Erscheinun g als Innerböhmen . Geor g Morit z Vogt, eine m 
Zisterziense r aus dem Grabfeld , den der Abt von Pla ß als Geomete r hierhe r 
holte , verdanke n wir die Kart e Böhmen s aus dem Jahr e 1712. Aus dieser 
Kart e erklär t sich der Nam e Horngebirg e für das Mittelböhmisch e Wald-
gebirge (Brdiwald) . Hör n ist in diesem Zusammenhan g nicht s andere s als 
die Verballhornun g der Bezeichnun g Hor y =  Gebirge . I n dieser Kart e wird 
de r Teichfläch e ein besondere s Augenmer k gewidmet . Di e Vogtsche Kart e 
ha t wenig Nachbildun g erfahre n un d ist die letzt e Kart e eine s Privatmannes . 
Waru m die Kart e von J . Stic h aus dem 17. Jahrhunder t nich t erwähn t 
wird, darübe r schweigt der Autor . 

Mi t dem Kartenwer k von Böhme n (1720) von Johan n Christop h Mülle r 
schließ t die historisch e Period e der Kartenwerk e Böhmen s ab. Diese r Karto -
graph wurd e 1673 in Nürnber g gebore n un d tra t unte r Leitun g von L. F . 
Marsigl i in kaiserlich e Dienste . Sein kartographische s Zie l war ein große r 
Atlas Austriacus . Seine n Arbeite n auf ungarische m Bode n folgte die Kart e 
von Mähre n un d schließlic h die von Böhmen . Dies e Kart e wurd e 1712 mi t 
dem Bechine r Krei s begonne n un d 1714 wurd e das Egerlan d kartographisc h 
aufgenommen . 1955 entdeckt e ma n in dem nac h Stracho v zusammengeführ -
ten Archivmateria l ein e bisher unbekannt e kartographisch e Aufnahm e der 
böhmische n Erzgebirgsgrenze . 

Nachde m bereit s Böhme n durc h Claudiu s (1518) , Ungar n durc h Lazaru s 
(1528) , Schlesie n durc h Helwi g (1561) un d die Österreichische n Lände r durc h 
Lazaru s (1561) kartographisc h abgebilde t worde n waren , wurd e Mähre n 1569 
durc h den Arzt un d kaiserliche n Mathematike r Pau l Fabriciu s aus dem 
oberlausitze r Lauba n erstmal s gezeichnet . Dies e Kart e fand Eingan g in den 
Atlas des Antwerpene r Kartographe n Abraha m Orteliu s Thea t ru m Orbi s 
terraru m un d wurd e auc h in eine r Kopi e von Mercato r in seine n Atlas ein -
gereiht . Dies e Abbildun g Mähren s ist unte r der Türkengefah r entstanden , 
wie aus eine m Vers auf dem Kartenran d hervorgeht , un d sie verrä t so ihr e 
militärisch e Bedeutung . Nac h der Schlach t am Weißen Berg ha t Johan n Ko -
meniu s 1627 ein e Kart e Mähren s herausgegeben . Ma n vermutet , daß sie 
auf Wunsc h Dänische r Kriegsvorbereitun g gegen Mähre n entstande n ist. 
Wir finde n sie kopier t in den verschiedene n niederländische n Atlante n 
jene r Zeit . 

Ein e 3. Originalkart e von Mähre n stamm t von Geor g Mathia s Vischer, 
eine m Tirole r Bauernsoh n aus de r Gegen d von Imst , der in spätere n Jahre n 
Kapla n im Innvierte l wurd e un d als bekannte r Kartograp h 1696 in Linz / 
Dona u gestorbe n ist. Sein e niederösterreichische n un d steirische n Karte n 
diente n militärische n Interessen , da diese Gebiet e von der türkische n In -
vasion bedroh t waren . Vom Jahr e 1684 an war Vischer Lehre r de r kaiser -
liche n Page n am Wiene r Hof . Nebenbe i beschäftigt e er sich mi t kartogra -
phische n Aufnahme n der kaiserliche n Güte r in Zbiroh , Poděbra d un d Brand -
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eis a. d. Elbe. Später betätigte sich Vischer als Lehrer der Geographie und 
Mathematik im Benediktinerkloster zu Kremsmünster. Die Karte Mährens 
(1692) hat er ohne eine Vorarbeit im Gelände entworfen. Der geographische 
Inhalt ist reicher als der der bereits erschienenen Karten Mährens. Es ist 
auch hier festzustellen, daß das Flußnetz detailierter ausgearbeitet ist als 
die topographischen Verhältnisse. Diese Karte Mährens blieb leider geradeso 
wie die von Vogt entworfene unbekannt, da die Kartographie in den Nie-
derlanden im Verfall begriffen und die deutsche erst im Anstieg war. Lei-
der ist die Originalplatte dieser Karte auch dem letzten Krieg zum Opfer 
gefallen. 

Dem Wiener Hofkriegsrat lag um die Wende des 17. und 18. Jahrhunderts 
viel daran, gerade die historischen Länder Böhmen, Mähren und Schlesien 
kartographisch aufzunehmen. 1708 hat ein Patent Kaiser Josefs I . die 
Richtlinien für die kartographische Aufnahme Mährens festgelegt. Im glei-
chen Jahr hat nun auch Joh. Christoph Müller sich dieser Aufgabe unter-
zogen. 4 Jahre dauerten die Feldarbeiten. Der erste Druck erschien 1716. 
Er enthält als Curiosum die Marienwallfahrtsorte. 

Zum Schluß werden noch die ältesten Karten Schlesiens, nämlich die 
Karte des Breslauer Pädagogen Helwig aus dem Jahre 1561 und die von 
Joh. Wolfgang Wieland, behandelt. Das Original des Helwigschen Holz-
schnittes ist leider durch den letzten Krieg vernichtet worden. Es ist des-
halb von Wert, daß in dieser Sammlung ein besonders schöner farbiger 
Abdruck erscheint. Auch diese Karte wurde von Abraham Ortelius in sein 
Theatrum Orbis terrarum aufgenommen, dadurch erhielt sie wie die Karte 
Böhmens von Criginger oder die Mährens von Fabricius weite Verbreitung. 
Gleich nach Beendigung der Müllerschen Aufnahmen Böhmens beabsichtigte 
der Hofkriegsrat, Müller auch die kartographische Aufnahme Schlesiens 
zu übertragen. Müllers frühzeitiger Tod ließ Johann Wolfgang Wieland, 
einen Mitarbeiter Müllers, für diese Aufgabe geeignet erscheinen. Ebenso 
wie Müller bediente sich auch Wieland Ortskundiger. Doch mußte er sich 
überzeugen, daß diese es mit der Wahrheit nicht besonders genau nahmen. 
Sie verschwiegen ihm z. B. Mühlen und andere Objekte, sogar ganze Dörfer 
aus steuerlichen Gründen. So wie Müller hinsichtlich seiner Karte Böhmens 
erlebte auch Wieland nicht den Druck seines Werkes, das als Atlas von 16 
Spezial- und 2 Generalkarten erscheinen sollte. Die weitere Herausgabe 
wurde Mathias Schubart anvertraut. Die Kriege in Schlesien verschleppten 
die Drucklegung dieses Kartenwerkes, bis es endlich 1752 als Schlesischer 
Atlas mit 20 Blättern erschien. Die kartographische Darstellung Schlesiens 
damaliger Zeit erschwerte besonders die Grenzziehung der vielen Enclaven, 
wie besonders der veröffentlichte Abschnitt bezeugt. 

Der 3. Teil dieses Werkes ist den Kartenaufnahmen der historischen 
Länder von der Mitte des 18. Jahrhunderts bis zum Beginn des 20. Jahr-
hunderts gewidmet. Die Kartographie entsprang in erster Linie dem mili-
tärischen Interesse. Bis zum 18. Jahrhundert mußte sich die Militärbehörde 
mit Karten oder Skizzen sehr kleiner Maßstäbe begnügen. Im 30jährigen 
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Krieg war die Handhabung der Kartenauswertung unbekannt. Eine der Auf-
gaben der Militärakademien, die Prinz Eugen im Jahre 1717 in Wien und 
Brüssel gründete, war, die Spezialkenntnis der Topographie der Länder zu 
vermitteln. 

Nach der Reorganisation des Generalquartiermeisterstabes (1758), der bis 
1862 der Vorläufer des Armeegeneralstabes war, ging die Aufgabe der 
Armee-Ingenieure auf die Generalstabsoffiziere über. In den Schlesischen 
Kriegen und im Siebenjährigen Krieg dienten die Müllerschen Karten als 
strategische Unterlagen. Über die Mängel dieser Karten für militärische 
Zwecke beklagte sich erstmalig General Lacy in einem Brief an den Feld-
marschall Daun 1764. Der Erfolg war der, daß 1763 der Generalquartier-
meister mit der Aufgabe der Herstellung von Spezialkarten betraut wurde. 
In diesem Jahre entstand die offizielle österreichische Kartographie. Die 
Entwicklung der österreichischen, bzw. österreichisch-ungarischen (ab 1867) 
Militärkartographie erfolgte in drei Etappen: Von 1763 bis 1787 wurde der 
sogenannte Josefinische Kataster durchgeführt. Die Blätter hatten den Maß-
stab 1:28 800, waren achtfarbig und wurden als militärische Geheimdoku-
mente behandelt. Aus ihnen wurde eine handschriftliche Karte Böhmens 
(siebenfarbig) im Maßstab 1:115 200 hergestellt, ebenfalls ein Geheimdoku-
ment, und für die Monarchie die erste öffentliche Karte im Maßstab 
1:864 000. In der zweiten Epoche von 1806—1869 wurde die 2. militärische 
Kartierung, die sogenannte Franziszeische durchgeführt. Die handschrift-
lichen Elaborate (elffarbig) im Maßstab 1 : 28 800 wurden geheimgehalten. 
Auf Grund dieser Aufnahmen wurde die einfarbige Spezialkarte (1:144 000), 
die Generalkarte (1:288 000) und die Schedowsche Karte 1:576 000, die die 
Grundlage der dreifarbigen Karte von Mitteleuropa 1:300 000 bildete, 
ausgeführt. 

In der dritten Epoche bis 1870 wurde die dritte militärische Kartierung 
in Angriff genommen, die das Grundlagenmaterial der öffentlichen Karten-
werke, nämlich der topographischen Karte 1:25 000, der Spezialkarte 
1:75 000, der vierfarbigen Generalkarte 1:200 000 und der fünffarbigen 
Karte 1:750 000, bildete. Daß diese Kartenwerke der Sudetenländer fast nur 
deutsche oder „verdeutschte" Ausdrücke führen, lag wohl daran, daß da-
mals viele Ortschaften der österreichisch-ungarischen Monarchie doppel-
sprachig waren und daß vor allem die Militärsprache eben deutsch war. 

Nach dem Zusammenbruch der Monarchie im Jahre 1918 übernahm die 
tschechoslowakische Republik das kartographische Material der dritten Auf-
nahme, soweit es sich auf ihren Raum bezog, und zwar bis zum Maßstab 
1:199 000. Das tschechoslowakische Militärgeographische Institut in Prag 
hatte zunächst die Aufgabe, die Namenplatten zu ändern. Hier tat man dies, 
was man vorher zum Vorwurf machte, bezüglich der deutschen, ruthenischen 
und madjarischen Bezeichnungen. 

Bis 1846 wurden diese Kartenblätter auf Kupferplatten gezeichnet, nach-
her auf galvanoplastischem Wege vervielfältigt. 1819 wurde durch Sene-
felder die Lithographie auf Solnhofener Schieferplatten in den Kartendruck 
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eingeführt. Seit 1862 wurde die Vervielfältigung der Karten auch auf photo-
graphischem und 1865 auf photolithographischem Wege ermöglicht. 

Die Vermessung und kartographische Wiedergabe der Grundstücke in gro-
ßen Maßstäben haben dagegen einen fiskalischen Zweck zu erfüllen. Laut 
Patent aus dem Jahre 1817 konnte der Franziszeische Kataster auf wissen-
schaftlicher Basis entstehen. Zunächst war es die Frage der Wahl der Ab-
bildungsmöglichkeit, die gründlich geprüft wurde, und die zum Ergebnis 
führte, daß man sich für die Cassinische Abbildungsart in der Verbesserung 
von Soldner entschied, mit der man in Bayern gute Erfahrungen gemacht 
hatte. Es ist dies eine transversale Zylinderprojektion, der entsprechend die 
Meridiane und Breitenparallelen als normal aufeinander stehende Grade 
erscheinen und die Gradfelder quadratische Flächen sind; doch entspricht 
die Verzerrung in Ostböhmen, welches vom Berührungsmeridian 200 km 
entfernt ist, auf 1 km einem halben Meter, bei einer Entfernung von 20 km 
beträgt diese Verzerrung noch einen halben Zentimeter pro 1 km. Die Win-
kelverzerrung ist noch ungünstiger. Sie erreicht auf 200 km Entfernung vom 
Berührungsmeridian eine maximale Größe von 101". Deshalb war es nötig, 
das ganze Staatsgebiet der Monarchie in einige Streifen zu zerlegen, von 
denen jeder einzelne ein selbständiges System bildete. Für die Monarchie 
waren 7 solcher Streifen notwendig, für die Sudetenländer 2 Streifen mit 
dem Anfangspunkt der Triangulation bei Gusterberg in Niederösterreich 
für Böhmen und mit dem am St. Stephan in Wien für Mähren. Die Triangu-
lation hatte 4 Grundlinien. Man unterschied ein trigonometrisches Netz I., 
II. und III. Ordnung. Bei der Kataster-Triangulation in Böhmen wurden in 
den Jahren 1824 bis 1828 und 1830 bis 1840 im ganzen 2623 trigonometri-
sche Punkte I. bis III. Ordnung, in Mähren und Schlesien in den Jahren 
1821 bis 1829 im ganzen 1069 Punkte festgelegt. Aus der administrativen 
und technischen Organisation geht hervor, mit welcher Sorgfalt man sich 
dieser Katasteraufnahme gewidmet hat. 

In einer zweiten Etappe, der Reambulation, wurden die fiskalischen Ein-
tragungen gemacht. Allmählich hat sich herausgestellt, daß der „stabile" 
Kataster großen Veränderungen unterworfen war, so daß Sorge getragen 
werden mußte, den Änderungen durch eine Evidenzhaltung nachzukommen. 
Die vierte Etappe der Katastervermessung ist durch eine Kartenerneuerung 
charakterisiert und die letzte, fünfte, durch die Revision des stabilen Ka-
tasters, die jedes 15. Jahr ab 1881 gesetzlich vorgeschrieben war. 

Die Tschechoslowakei hat kurz nach ihrem Entstehen eine Kegelprojek-
tion in das Katasterwesen eingeführt. Die steuerliche Aufgabe des Katasters 
hat auf Kosten des allgemeinen Wirtschaftlichen und Technischen im In-
halt überhandgenommen. Der Maßstab 1:1 000 wurde durch das schnelle 
Anwachsen der Städte erzwungen. 

Der „stabile" Kataster hat seinen ursprünglichen Zweck gewechselt. Zu-
nächst diente er der Grundsteuer. Der Bodenwert wurde für Steuerzwecke 
flächen- und bodengütemäßig geschätzt. Die Schätzungen bildeten steuer-
lich die Grundlage für die sogenannten Siedlungseinheiten. Daß diese Schät-
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Zungen Tor und Türe der Verheimlichung offen hielten, ist nur verständlich. 
Deshalb entschloß sich der Kaiser und der Landtag, das Land genau ver-
messen zu lassen. Die ersten derartigen Anträge stammen zwar schon aus 
den Jahren 1571 und 1573. Die Anordnung einer solchen Vermessung wurde 
von den Ständen wie auch besonders vom Adel aus begreiflichen Gründen 
sabotiert. Die erste Steuerrolle 1654 erfaßte zunächst nur den bäuerlichen 
Besitz; sie ermittelte in erster Linie die Fläche des Untertanenbodens. Ihre 
gröbsten Fehler berichtigte dann eine zweite Steuerrolle. Die dritte Steuer-
rolle, der 1. Theresianische rustikale Grundkataster, wurde durch die unzuläng-
lichen Eintragungen in der 1. Steuerrolle erzwungen. Die Siedlungseinheiten 
wurden mit 80 Strich und durch einen Ertrag von 500 Gulden festgelegt. Die 
4. Steuerrolle (2. Theresianischer rustikaler Grundkataster) ist der Erfolg einer 
„Revisitation" der 3. Steuerrolle, welche Flächenmaße und Namen aus der 
3. Steuerrolle wie den Gesamtertrag übernahm. Sie wurde 1757 eingeführt. 

Der Josefinische Kataster 1789 hob zahlreiche Privilegien der Stände auf 
und führte die Besteuerung nach Fläche der Grundstücke und der Ertrags-
schätzung ein. Diese Vermessung stellte um 66 % mehr Boden fest als die 
vorhergehenden Steuerrollen, so daß die Steuerlast der Untertanen sank, 
weil ein Teil derselben auch der Adel übernehmen mußte. Es ist klar, daß 
diese Maßnahmen angefeindet wurden und daß dieser Kataster schließlich 
aufgehoben wurde. 

Der nun folgende Theresianisch-Josefinische Kataster (Stabile Kataster) 
verfolgte eine gerechte Besteuerung. 1817 wurden alle Grundstücke neu verr 
messen und eine Feststellung deren Reinertrages angeordnet. 

Daß hier anzuzeigende Werk läßt die besondere Bedeutung der österrei-
chischen Militärgeographie und -kartographie für Mitteleuropa erkennen. 
Es ist leider noch viel zu wenig bekannt, in welch großem Ausmaß die 
österreichische Kartographie an der kartographischen Landesaufnahme der 
europäischen Staaten beteiligt war. Ihr Wirkungskreis erstreckte sich von 
den Niederlanden bis Sizilien, von Spanien, Burgund über die Balkanhalb-
insel bis zur Schwarzmeerküste. 

Siegertsbrunn bei München K a r l S e d l m e y e r 

Hans L entze, Die Universitätsreform des Ministers Graf Leo Thun-
Hohenstein. 
Hermann Böhlaus Nachf., Graz-Wien-Köln 1962, 372 S. mit 6 Tafeln. (Österreichi-
sche Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsbe-
richte 239, Band 2 Abhandlung. Vorgelegt in der Sitzung am 29. Mai 1961.) 

Die umfangreiche Arbeit von Hans Lentze bietet uns zuerst ein kritisch 
abgewogenes Bild des österreichischen Studiensystems vor dem Jahre 1848, 
geht dann über zu einem Überblick über die preußische Unterrichtsreform zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts und schildert die österreichische Unterrichts-
reform der Jahre 1848 und 1849. Es ist interessant, daß die ersten Postuláte 
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einer Unterrichtsreform sehr eng mit der revolutionären Bewegung der 
Wiener Studentenschaft verknüpft sind. Daher wird die Lehr- und Lernfrei-
heit zu einem zwar selbstverständlichen, jedoch wenig verstandenen Slogan 
der revolutionären Bewegung. Die Reform wurde besonders vom ersten Un-
terrichtsminister, Franz Freiherr von Somaruga, energisch gefördert. Man 
hob die Philosophische Fakultät in ihrer bisherigen, den anderen Fakultäten 
untergeordneten Form auf und übergab ihre Aufgaben den oberen Klassen 
des Gymnasiums. Zu erwähnen wäre auch die Einrichtung des Unterrichts-
ministeriums, das die Geschäfte der Studienhofkommission übernahm. Als 
wissenschaftlicher Beirat trat der Prager Philosophieprofessor Franz Exner 
in den Vordergrund. Die Reform wurde später vom Unterstaatssekretär von 
Feuchtersieben gefördert. 

Die Frage der Reform gewann einen politisch komplizierten Charakter, 
als im Ministerium Schwarzenberg der konservative Politiker Joseph Alexan-
der Helfert zum Unterstaatssekretär ernannt wurde. Zu dieser Zeit kam 
auch der evangelische Preuße Hermann Bonitz nach Österreich, um nicht 
nur an der Universität Wien, sondern auch bei der Organisierung der Gym-
nasien und Universitäten das Ministerium mit seinem Rat zu unterstützen. 
Exner und Bonitz arbeiteten ziemlich bald den Entwurf zur Organisation der 
Gymnasien und Realschulen in Österreich aus. Für die Durchführung und 
besonders Weiterführung der Reform war die Ernennung des Grafen Leo 
Thun-Hohenstein zum Minister für Kultus und Unterricht vom 28. Juli 
1849 von wesentlicher, ja ausschlaggebender Bedeutung, denn Graf Thun 
übernahm nicht nur mit Energie seine Aufgabe, sondern besaß auch ein 
breites Wissen. So konnte der Organisationsentwurf für die Gymnasien und 
die Organisation der akademischen Behörden vom 30. September 1849 
veröffentlicht werden. 

Die Arbeit des Ministers und seiner Mitarbeiter war um so schwieriger, 
als nicht nur die Doktorenkollegien an den Universitäten der Reform Wider-
stand leisteten, sondern auch die Professoren zum großen Teile dieser Re-
form nicht wohlgesinnt waren. Die Reform betraf besonders die Einführung 
des Kollegiengeldes an den Universitäten. 

Die Unterrichtsreform hatte anfangs einen provisorischen Charakter, 
denn es kam sehr bald zu Schwierigkeiten, als Thun die überwiegend ka-
tholischen jungen Gelehrten aus Deutschland auf einige Lehrstühle berief. 
In erster Linie widmete man sich der Reform des Rechtsstudiums. Graf 
Thun wollte durch die Entfaltung der Rechtswissenschaft die österreichische 
Rechtswissenschaft der deutschen, besonders in Preußen entwickelten Rechts-
wissenschaft annähern, um so allmählich eine gesamtdeutsche Rechts-
wissenschaft auszubilden. An den juristischen Fakultäten war der Kampf 
mit den bisher bestehenden Disputationen und die Verteidigung von Thesen 
besonders schwierig. Neben der Organisation litt die österreichische Rechts-
wissenschaft nach ihrer großen Entfaltung am Anfang des 19. Jahrhunderts 
an einem einseitigen Positivismus, der sich vielfach in der Vorlegung der 
vorgeschriebenen Lehrbücher im wahren Sinne des Wortes äußerte. 
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Graf Thun war freilich entschlossen, sich nicht nur der erwähnten liberal 
gesinnten Helfer Exner und Bonitz zu bedienen, sondern auch der reichsdeut-
schen katholischen Konvertiten Karl Ernst Jarcke und George Philips. 
Beide waren eifrige Katholiken und prinzipielle Gegner des in Österreich 
noch immer starken Josephinismus. Ihr Ideal war eine katholische Einheit 
in der Wissenschaft, besonders der Philosophie zwischen Österreich und 
Deutschland. Freilich standen die Führer der Reform vor einem schwierigen 
Problem: Sollten sie maximale Forderungen an jeden Studenten der Rechte 
stellen oder eher neben praktischer ausgerichteten Lehrgängen für die nie-
dere Beamtenlaufbahn eine geistig aristokratische Bildung für eine zahlen-
mäßig kleine Elite organisieren? Thun berief hervorragende reichsdeutsche 
Wissenschaftler für die Lehrstühle des römischen, deutschen und kanoni-
schen Rechtes, während die Lehrstühle des positiven Rechtes vom alten 
österreichischen Personal, das der Reform größtenteils negativ gegenüber-
stand, besetzt blieben. 

Die Schwierigkeiten der Reformer waren nicht gering. Einerseits konnten 
sie in Deutschland nicht genügend katholische Wissenschaftler auftreiben, 
um mit ihnen auch einige Lehrstühle der reorganisierten philosophischen 
Fakultäten zu besetzen, andererseits verdichteten sich die Bedenken der 
Altösterreicher sowohl liberaler Prägung, wie die des Professors für Straf-
recht an der Wiener Universität, Anton Hye von Giunek, als auch konser-
vativer Prägung, die besonders vom Reichsratspräsidenten Karl Friedrich 
Freiherr von Kübeck unterstützt wurden. Der Streit entbrannte um die 
Lehre vom Staatsvertrag. Große Schwierigkeiten brachten der Reform Thuns 
manche opportunistische Gelehrte, die damals eine konservative Einstellung 
zumindest vortäuschten. 

Die Bedenken der Konservativen gegen die Unterrichtsreform äußerten 
sich ganz besonders im Jahre 1851, als man vor der Aufhebung der Verfas-
sung des Jahres 1849 stand. Dieser Kampf fand seine Parallele auch in der 
Öffentlichkeit. Die Reform wurde sowohl von den regierungstreuen Konser-
vativen als auch von den Josephinisten und den entschiedenen Katholiken 
kritisiert. Interessanterweise griff auch der nichtösterreichische Wissen-
schaftler und Publizist Franz Josef Buss in den Streit ein und kritisierte 
die Reform. Weitere Angriffe lieferten Georg E. Haas und I . T h . M . Zetter. 

Die Mitarbeiter Thuns verteidigten das neue Unterrichtssystem nicht ohne 
Geschick, so besonders Professor Otto, Freiherr von Hingenau, und Ludwig 
von Heufler, Freiherr von Hohenbühl. Diese Verteidigung, vom Grafen Thun 
selbst gefördert, hob das gemeinsame Deutsche gegenüber den österreichisch 
ausgerichteten Kritikern der Reform hervor. Diese Tendenz des Kampfes 
ist um so interessanter, da Graf Leo Thun nach 1860 nicht nur zum eifri-
gen Verteidiger des böhmischen Staatsrechtes wurde, sondern sich, wie im 
Vormärz, der tschechischen Linie ausgesprochen näherte. 

In den Kampf um die Unterrichtsreform griff auch der von Thun seines 
Amtes enthobene Referent für die juristischen Studien im Unterrichtsmini-
sterium, Johann Heinrich Ritter von Kremer, ein, der am 23. Jänner 1852 dem 
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Reichsrate den Entwurf eines organischen Gesetzes für die Universitäten des 
österreichischen Kaiserstaates einreichte. Thun dagegen beantwortete die 
Fragen des Reichsrates in zwei getrennten Denkschriften, u. zw. über die 
Gymnasialreform sowie die von Jarcke verfaßte Denkschrift über die öster-
reichischen Universitäten. Weiter verfaßte eine Denkschrift des Unterrichts-
ministeriums über die Neugestaltung der österreichischen Universitäten vom 
Jahre 1852 der Professor für klassische Philosophie und Ästhetik an der 
Universität Innsbruck, Alois Flir. Zur Unterrichtsreform äußerte sich zu-
erst die Ministerkonferenz und später der Reichsrat. Der 'Kaiser entschloß 
sich, trotz des starken Drängens von Kübeck, für die Reform und ermög-
lichte so dem Grafen Thun die Fortsetzung seines Reformwerkes mit einigen 
Konzessionen an die konservative Opposition. 

Graf Thun arbeitete nun gemäß der kaiserlichen Weisung einen juridi-
schen Studienplan sowie den Entwurf einer neuen Staatsprüfungs- und Ri-
gorosenordnung für die Juristen aus. Am 29. Juni 1855 konnte er den ent-
sprechenden Vortrag darüber beim Kaiser erstatten. Die von Thun geför-
derten Vorschläge wurden von der allerhöchsten Entschließung vom 25. Sep-
tember 1855 genehmigt und dann durch den Ministerialerlaß vom 2. Okto-
ber 1855 durchgeführt. 

Nun entspann sich ein kaum weniger hitziger Kampf um die Freiheit der 
Philosophie, den der Professor für Kunstgeschichte an der Wiener Universi-
tät, Rudolf Ritter von Eitelberger, mit einer Denkschrift an Thun auslöste. 

Der Kampf wurde nach dem Abschluß des Konkordates mit dem Heiligen 
Stuhle vom Jahre 1855 noch viel verwickelter, da sich die von Deutschland 
berufenen katholischen Wissenschaftler teilweise über die Linie der prakti-
schen Hochschulpolitik untereinander überwarfen. Thun selbst gab sich 
mancher Illusion über die Festigkeit der Erfolge seiner Reformen hin, mußte 
jedoch bereits während seiner Ministerzeit einsehen, daß unter der Studen-
tenschaft oppositionelle und antiklerikale Richtungen überhand nahmen. 
Als nun nach dem Sturz des Absolutismus durch das kaiserliche Patent vom 
20. Oktober 1860 das Ministerium für Kultus und Unterricht aufgelöst 
wurde, trat Thun an demselben Tag zurück und konnte nun den leiden-
schaftlichen Angriff der Liberalen gegen viele Teile seiner Reformen er-
leben. 

Das Werk Hans Lentzes ist durch sorgfältige und umfangreiche Literatur-
nachweise gut fundiert. Lentze versteht es ausgezeichnet, den herrschen-
den Geist einzelner Epochen an den Hochschulen darzustellen und dabei 
nicht im geringsten einer parteiischen Darstellung zu verfallen. Es ist sehr 
interessant, daß der katholische Priester eine so treffende, ruhige und ab-
gewogene Analyse nicht nur der Universitätsreform des Grafen Leo Thun-
Hohenstein bot, sondern auch, daß er es verstanden hat, manche Illusion 
unkritischer katholischer Persönlichkeiten und Kreise richtig darzustellen 
und zu kritisieren. Besonders wertvoll ist auch die Wertung Lentzes über 
das Urteil der Nachwelt der Thunschen Reform, die sozusagen auch die Ge-
sichtspunkte der späteren Zeit in kritischer Beleuchtung bietet. Lentze hat 
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ein ausgezeichnetes kritisches Buch geliefert, wofür er den berechtigten 
Dank aller kritischen Wissenschaftler verdient. 

München R u d o l f W i e r e r 

Rudolf Wierer, Der Föderalismus im Donauraum. 
Verlag Hermann Böhlaus Nachf., Graz-Köln 1960, 236 S., 120.— ö. S. (Schriftenreihe 
des Forschungsinstituts für den Donauraum 1.) 

Schon lange hat es an einer zusammenfassenden Darstellung der umfang-
reichen Literatur gefehlt, die die Neugestaltung der Habsburgermonarchie 
bis zu ihrem Zusammenbruch, dann weiter die Donauföderations-Probleme 
der Folgezeit bis zum zweiten Weltkrieg und der Zeit nach diesem behan-
delt. Hinter all diesen Versuchen steht das Ziel, den Donauraum föderali-
stisch zu organisieren und den Völkern dieses Raumes ein Leben in Freiheit 
und Zufriedenheit zu sichern. Es ist ein großes Verdienst des Verfassers, 
auch schwer erreichbare und ganz verschollene Arbeiten bibliographisch 
genau anzuführen. Besonders verdienstlich ist es, daß die Literatur der Emi-
gration seit 1945 so gut erfaßt ist. Allerdings bietet gerade diese Literatur 
ein Bild von der utopischen Haltung der Emigranten, die doch schließlich 
das Gestern nicht vergessen können. Nur mit einer gewissen Rührung kann 
man wohl feststellen, daß es heute noch Anhänger der Idee der St. Stephans-
krone gibt, mögen sie auch an eine föderalistische Lösung denken. Jede 
Volksgruppe hat eben noch heute ein anderes Bild von einer künftigen Ge-
staltung des Donauraumes, wie es gerade den Interessen dieser Gruppe ent-
spricht. Deutlich ist dabei das Fehlen einer Staatsidee zu bemerken; viele 
dieser Projekte haben einen ausgesprochenen phantastischen Charakter, so 
daß an eine Verwirklichung wohl kaum zu denken ist. 

Die Tragödie der Habsburgermonarchie lag schon darin, daß es keine ge-
meinsame Staatsidee gab. Die Monarchie wurde zusammengehalten durch 
die Dynastie. Träger der Reichsidee in der Habsburgermonarchie waren das 
Beamtentum und vor allem die Armee. Ungarn ist ja nie von der Gesamt-
reichsidee erfaßt worden, es hat immer am Ideal der St. Stephanskrone 
festgehalten. Man vergleicht gerne die Schweiz mit dem alten Österreich. 
Dabei übersieht man, daß die Schweiz im 19. Jahrhundert eine wirkliche 
Staatsidee entwickelte, auf deren Grundlage sich dann ein föderalistisches 
Staatswesen ausbilden konnte. In Österreich war die Staatsidee so einseitig 
dynastisch ausgebildet, daß sich eine den modernen Verhältnissen entspre-
chende Staatsidee nicht herauskristallisieren konnte. Man darf auch nicht 
übersehen, daß es sich bei der Schweiz um einen Kleinstaat handelt, wäh-
rend die Donaumonarchie große Räume umfaßte. Die geographischen Ge-
gebenheiten des Donauraumes können nicht allein das Fundament einer 
Staatsidee abgeben. Das sieht man sehr deutlich aus den utopischen Program-
men der Emigration seit 1945, die zum Teil weniger die Organisation des 
Donauraumes als die ganz Zwischeneuropas zum Gegenstand haben. Die 
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Nationalitäten entwickelten in der Zeit des Dualismus ihre eigene Staats-
idee. Die tschechoslowakische Staatsidee fand aber nur bei den Tschechen 
und evangelischen Slowaken Anklang, die katholischen Slowaken, die Deut-
schen und die anderen Minderheiten lehnten sie ab, so daß der ganze Staat 
bei der ersten großen politischen Krise zerbrechen mußte. Auch die jugosla-
wische Staatsidee vermochte die Kroaten nicht zu erfassen. So ergibt sich das 
tragische Schauspiel, daß alle föderalistischen Programme Theorie geblieben 
sind, wirklich praktisch geworden sind nur zentralistische Lösungen, die 
ganze Nationalitäten in heftigste Opposition stießen. 

Ein Umbau der Donaumonarchie im föderalistischen Sinne hätte eine 
Entmachtung der beiden herrschenden Völker in den beiden Reichsteilen zur 
Voraussetzung gehabt. Darum trägt auch die Errichtung der Nachfolgestaa-
ten nach 1918 die Züge einer Sozialrevolution, die Deutschen wurden außer-
halb des Staates Österreich weitgehend aus ihren sozialen Führungspositio-
nen entfernt, desgleichen die Ungarn in den vom eigentlichen Ungarn 
abgetrennten Gebieten. 

Der Verfasser behandelt auch die Verfassung der Donaumonarchie und 
die Verfassungen der Nachfolgestaaten. Natürlich kann es sich hier nur um 
einen kurzen Überblick handeln. Verdienstlich sind auch die reichen Litera-
turangaben, so daß man sich an Hand der Literatur eingehender informieren 
kann. Hervorzuheben ist die Objektivität, mit der der böhmische Ausgleichs-
versuch von 1871 behandelt wird. Der Verfasser verschweigt nicht die 
Schwierigkeiten, die diese Lösung im föderalistischen Sinne gebracht hätte. 
Man kann Sich auch schwer vorstellen, wie etwa ein Reich im Sinne Aurel 
Popovicis mit seiner komplizierten Verfassung hätte bestehen können. Ganze 
Völker waren damals bereits der Gesamtstaatsidee und der Monarchie ent-
fremdet, wie die Italiener und die Serben. 

Niemand wird dieses Buch ohne tiefe Wehmut aus der Hand legen. Kurz-
sichtiger Egoismus hat alle Versuche, die Donaumonarchie zu retten, ver-
eitelt. Ob die Völker des Donauraumes diesen Egoismus überwinden werden, 
was allein eine föderalistische Organisierung des Donauraumes garantieren 
könnte, muß die Zukunft lehren. 

Wien H a n s L e n t z e 

Edward P ol son N ewman, Masaryk. Preface by Sir Robert Bruce 
Lockhart. 
Campion Press Limited, London-Dublin 1960, VIII 4- 242 S. 

Um es gleich vorwegzunehmen: dies ist auf weite Strecken eine Biogra-
phie, die mit fast all jenen Eigenschaften ausgestattet wurde, die eine nach 
modernen Maßstäben verfaßte Lebensbeschreibung nicht haben sollte. War-
um Sir Lockhart das Buch „important and most absorbing" nennt, bleibt 
unerfindlich, es sei denn, man begeistere sich an der Tradit ion gefühlvoller 
hero-worship. In der Ta t exerziert dieses Lebensbild Masaryks alle Topoi 
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durch, die für eine Art „säkularisierter Heiligenvita" des 19. Jahrhunderts 
notwendig erforderlich sind: der strebsame Aufstieg aus ärmlichen Ver-
hältnissen, die Liebe zu Kunst und Wissenschaft, die allesverstehende Über-
legenheit eines Weltweisen, die persönliche Schlichtheit und Anspruchs-
losigkeit und vieles andere mehr, was zu jenem Biographie-Typus gehört, 
den man ebenso boshaft wie zutreffend die „Eunuchenbiographie des 19. 
Jahrhunderts" genannt hat. Das journalistische Metier des Verfassers dürfte 
wohl für einige fast erheiternde Details verantwortlich sein, etwa für die 
zahlreich überlieferten Trinksprüche oder für die bis ins hohe Alter stolz 
bewahrte und gegenüber Jüngeren ausgespielte Reiterqualität Masaryks, 
ein Zug übrigens, der zusammen mit anderen Einzelheiten Masaryk als eine 
Art tschechischen Kaiser Franz Joseph erscheinen lassen könnte (was Masa-
ryk sicher sehr unangenehm gewesen wäre!). 

Versuchen wir nun, diesen wenig günstigen Gesamteindruck im einzelnen 
zu begründen, beziehungsweise an einigen Stellen aufzuhellen. Es fällt 
auf, daß Masaryks eigene Schriften nur sehr wenig zum Gesamtverständnis 
seiner komplexen Persönlichkeit herangezogen worden sind; die vorhandenen 
Zitate sind meist sehr allgemeiner, manchmal sogar rein deklamatorischer 
Natur (vgl. z. B. S. 87 f.). Ganz verzichtet wurde auf die heute bereits gangbare 
Möglichkeit, Masaryks Amtstätigkeit auf Grund aktenmäßiger Unterlagen ge-
nauer zu erhellen. Statt dessen gibt der Verfasser in zwei Kapiteln (S. 189 ff.) 
einen allgemeinen und höchst unbefriedigenden Überblick über die Entwicklung 
der Tschechoslowakei während Masaryks Präsidentschaften. So gut wie nichts 
erfährt man von den Schwierigkeiten, die sich für Masaryk aus dem Bruch 
des Pittsburger Abkommens mit der slowakischen Emigration zwangsläufig 
ergaben. Manche Ungenauigkeiten sind vorhanden, bei denen nicht zu ent-
scheiden ist, ob sie zufällig oder beabsichtigt sind, etwa die Feststellung, daß 
die tschechische Konstituante in ihrer Zusammensetzung auf den Wahlen 
von 1911 beruhte (S. 194). Dies stimmt nur zum Teil, denn worauf es an-
kommt, ist die zuletzt von B. Celovský wiederum festgestellte Tatsache, 
daß es sich im wesentlichen um eine t s c h e c h i s c h e Konstituante han-
delte, in der die ehemaligen Abgeordneten aus nichttschechischen Gebieten 
der Republik keine Stimme hatten und in der auch die Slowaken keines-
falls in einer Weise vertreten waren, die ihrem Bevölkerungsanteil entsprach. 
Es handelte sich also um ein Verfassungsoktroy gegenüber einem nicht-
tschechischen Bevölkerungsanteil, der mehr als die Hälfte der Einwohner 
des neuen Staatswesens betrug. i 

Eine charakteristische Stelle sei hier angeführt, da sie in nuce viele Frag-
würdigkeiten dieser Art von Darstellung enthält (S. 195). „. . . But it was 
not his official powers that gave Masaryk his strength as President. It was 
his personal integrity and his capacity to guide the people at a time when 
they möst needed it. The people had complete trust in him and in what 
he believed to be for their welfare. He catered for their 'needs' rather than 
their ,wants' — often two quite different things — and this most of them 
had the good sense to appreciate. Owing to their previous Subordination 
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to Austria, few Czech s had muc h politica l or administrativ e experience . 
Suddenl y they roun d themselve s in the positio n of having to také up dutie s 
formerl y entruste d to Austrian officials. Furthermore , those who had held 
official position s unde r the Habsbur g regime had cultivate d an attitud e of 
Oppositio n to the governmen t whose servants they were. Naturall y they 
turne d to Masaryk for guidance . Th e old man had before the war taugh t 
his student s and other s the principle s of his ,realisť philosophy ; now he had 
to teach them how to apply these principles . And, just as he as a professor 
had been accessible to his student s in the old universit y days, so as Presi -
den t he encourage d minister s and officials to come to him for help in thei r 
difficulties. He was the samé Masaryk , huma n to the last degree, helpful, 
generou s and understandihg , and ready to see good wherever it was to 
be found . Withou t a trac e óf discrimiriation , he was ready to welcome 
anyon e in a responsibl e positio n in genuin e need of advice,  be he Czech , 
Slovák, German , Hungaria n or Ruthenia n . . . ." 

Falsch ist bereit s die Unterstellung , das tschechisch e Volk hätt e innerhal b 
der österreichische n Staatsverwaltun g eine Art Paria-Dasei n geführt . Da s 
relativ rasche Funktioniere n des neue n tschechische n Staatsmechanismu s 
beruht e ja nich t zuletz t auf der schlichte n Transplantatio n höchste r tsche-
chische r Verwaltungsbeamte r aus den k. u. k. Wiener Zentralbehörde n in 
die neue n Prage r Ministerien . Somi t gehör t es auch in das Gebie t der Ge -
schichtslegende , wenn der Aufbau der tschechische n Administratio n gleich-
sam als persönliche s Verdienst des Präsidente n gewertet wird. Bekannt -
lich war es für den Masarykkrei s nich t leicht , innerhal b des Gefüges der 
tschechische n politische n Parteie n festen Fu ß zu fassen, nu r die große Au-
toritä t des Gründerpräsidente n war in der Lage, dieses ernst e Proble m 
wenigstens teilweise zu meistern ; bereit s Beneš mußt e eine ander e Partei -
basis für sein politische s Gewich t suchen , nämlic h die tschechisch e national -
sozialistische Partei . Schon deshalb konnt e der Einfluß der westlichen Exil-
gruppe auf den Verwaltungsaufbau nu r begrenz t sein. Aus diesem Mange l 
einer großen , eigenen , politisch homogene n Parte i lassen sich viele Ent -
scheidunge n Masaryk s erklären , die so gar nich t zu den Grundprinzipie n 
seiner humanistische n Philosophi e paßte n und die ihm deutscherseit s allzu 
oft und ohn e Rücksich t auf politisch e Zwangslagen als Inkonsequen z oder 
gar als Schlimmere s angekreide t worden , sind. Gerad e an solchen Punkten , 
wie auch am innere n Wande l Masaryks End e der zwanziger Jahre , wäre die 
echt e Problematik , ja Tragik dieses bedeutende n Manne s aufzuzeigen ge-
wesen, seine Leistun g ebenso wie sein Unvermögen , aus späten Einsichten , gerade 
in der Nationalitätenfrage , noc h die richtige n praktische n Folgerunge n zu 
ziehen . Nicht s von alledem ist bei Newma n zu verspüren , die Phrase , Ma-
saryk sei „huma n to the last degree, helpful , generou s and understanding " 
gewesen, enthüll t wiederum lediglich den pseudo-hagiographische n Charak -
ter des Buches und verhüll t gleichzeiti g die verhängnisvoll e Tatsache , daß 
Masary k schon  zu Lebzeite n eine Art Nationaldenkma l geworden war, das 
von dem geschickte n Verwaltungsmechanike r Beneš jeglichen politische n 
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Einflusses beraubt worden war. Dabei berichtet der Verfasser selbst Dinge, 
die schlaglichtartig Masaryks Hilflosigkeit trotz späterer besserer Einsicht 
offenbaren, etwa das dem Verfasser gegebene Interview, in dem Masaryk 
sich zu Grenzrevisionen gegenüber Ungarn unter bestimmten Voraussetzun-
gen bereit erklärt hatte, eine bedeutungsvolle Erklärung des Präsidenten, 
auch hinsichtlich des deutschen Problems, die Beneš sofort zu desavouieren 
verstand (S. 212 ff.). Zutreffend bemerkt Newman zu dieser Affäre: „These 
incidents give some idea of the extent to which Masaryk's wings were clipped 
by the extreme nationalismof those by whom he was surrounded." Zu einem 
tieferen Gesamtverständnis hat er diese wichtige Feststellung jedoch nirgends 
erweitert. 

Auch sonst hätte es dem Verfasser nicht an Ansatzpunkten zu einer produk-
tiven Kritik von Masaryks Leben und Werk gefehlt, bekennt er sich doch 
zu der Auffassung (S. 197 f.), daß die Zerschlagung der Donaumonarchie 
ein Fehler gewesen sei, ein Standpunkt, von dem aus sich von selbst ein 
begründetes Urteil über Masaryks Staatsschöpfung als Ganzes aufdrängt. Wer 
das Gesamtbild des Präsidenten vor Augen hat, der wird auch bezweifeln 
müssen, ob die katholische Jugenderziehung Masaryks wirklich den be-
stimmenden Einfluß auf dessen geistige Formung gehabt hat, wie es New-
man (S. 225) für erwiesen hält. Wir wüßten mehr über die Grundzüge von 
Masaryks Persönlichkeit, wenn die immer noch dunklen personellen Zu-
sammenhänge mit der in Wirtschaft und Wissenschaft so bedeutenden öster-
reichischen Familie Redlich endlich geklärt wären; aber davon sind wir 
noch weit entfernt und auch Newman hat dieses Problem, falls es ihm als 
solches bekannt sein sollte, ganz beiseite gelassen. 

Am besten gelungen — um nach so viel Kritischem auch Positives her-
vorzuheben — sind jene Partien des Buches, in denen Masaryk als spiritus 
rector der sogenannten Auslandaktion während des Weltkrieges dargestellt 
wird. Wenn man auch nichts grundsätzlich Neues dabei erfährt- und kein 
bisher unbekanntes Material zutage gefördert wird, so zeichnet der Verfas-
ser hier doch ein lebendiges Bild der von mancherlei Gefahren bedrohten 
diplomatischen Arbeit Masaryks, Benešs und Stefániks, die schließlich zu 
dem spektakulären Erfolg von 1918 führte. Bemerkenswert und an die wahre 
Problematik ihrer Tätigkeit heraufführend ist dabei die ständige Angst vor 
allen Friedensfühlern, eine Angst, die in der nicht ganz unbegründeten 
Sorge Masaryks wurzelte, die Westmächte könnten um eines Vermittlungs-
friedens willen doch noch den tschechischen Staatstraum der weiträumigeren 
Konzeption eines föderalisierten Großösterreich aufopfern (S. 126 ff.). War 
es doch noch gar nicht so lange her, daß man — wie kürzlich E.Birke (Frank-
reich und Ostmitteleuropa im 19. Jahrhundert. Köln-Graz 1960; vgl. dazu 
K. Bosl in Bohemia 2 (1961) 611 ff.) so ausgezeichnet dargelegt hat — in 
Frankreich überhaupt erst das tschechische Problem zur Kenntnis genommen 
hatte, und auch da nur als Problem i n n e r h a l b der Donaumonarchie. 
Je mehr es also Masaryk und den Seinen gelang, die aliierte Politik auf 
eine Haltung des „unconditional surrender" festzulegen, umso sicherer war 
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die Aussicht auf den eigenen Staat, während umgekehrt jede Beendigung des 
Krieges unter dem Verhandlungsmodus gleichberechtigter Partner die ge-
samte tschechische Emigration über Nacht in der Versenkung hätte ver-
schwinden lassen können. Auch von hier aus hätten sich dem Verfasser leicht 
vertiefte Einsichten in die wirkliche Problematik einer zweifellos großarti-
gen diplomatischen Leistung erschlossen, Einsichten, die für ein Gesamt-
urteil über Masaryks historische Bedeutung nicht unwesentlich wären. Vor 
allem hätte man Masaryks großes Geschick in der Kriegsdiplomatie mit 
seiner erheblich problematischeren Tätigkeit nach der Staatsgründung kon-
frontieren sollen, aber gerade dieser letzte Abschnitt gehört, wie bereits 
oben angedeutet, zu den am wenigsten befriedigenden, weil stark panegyri-
schen Partien des Buches. 

So wird man abschließend sagen müssen, daß der Verfasser in hohem 
Maße der Versuchung erlegen ist, ein Stück an jener Masaryk-Legende 
weiterzuleben, die bereits zu Lebzeiten des Gründer-Präsidenten von poli-
tischen Managern mit Vorbedacht um ihn gewoben wurde, eine Legende, 
hinter der die imponierende Erscheinung des Staatsgründers mit all ihren 
Vorzügen und Fehlern, manchmal bis zur Unkenntlichkeit maskiert, ver-
schwunden ist. Umso dringlicher bleibt das Desideratum einer wissenschaft-
lichen Masaryk-Biographie, die seine geschichtliche Leistung weder allein 
an dem spektakulären Erfolg der tschechischen Staatsgründung, noch an einem 
„Fehlerkatalog" seiner Nationalitätenpolitik zu messen unternimmt, eine Auf-
gabe, zu der Tschechen wie Deutsche gleichermaßen aufgerufen sind. 

München F r i e d r i c h P r i n z 

Walter Steinhauser, Slawisches im Wienerischen. 
Verlag Notring der wissenschaftlichen Verbände Österreichs, Wien 1962, 190 S., 
brosch. 120,— ö. S. (Schriftenreihe des Vereines „Muttersprache", Wien, Heft 7.) 

Die Schriftenreihe „Muttersprache" des gleichnamigen Wiener Vereins 
will in ihren Abhandlungen einen breiteren Leserkreis über interessante 
Gebiete der deutschen Sprache unterrichten und zum Verständnis und zur 
Pflege der Sprache beitragen. Dieses Ziel bestimmt den Charakter der Hef-
te: allgemeinverständliche Darstellung eines Gebietes der Sprachwissenschaft. 
Verschiedene Themen, darunter einige namenkundliche, vorwiegend aus dem 
österreichischen Bereich, werden behandelt. Mitarbeiter der Reihe, deren 
Schriftleiter Univ. Prof. i. R. Dr. Erwin Mehl ist, sind u.a. Josef Nadler, 
Eberhard Kranzmayer, Franz Gschnitzer. 

Als Heft 7 erschien (mit Unterstützung des Notringes der wissenschaft-
lichen Verbände Österreichs und des Kulturamtes der Stadt Wien) Walter 
Steinhausers Abhandlung „Slawisches im Wienerischen", eine Schrift, die 
mehr bietet, als der Titel sagt. Ein im Jahre 1958 im Verein „Mutterspra-
che" gehaltener Vortrag liegt der Arbeit zugrunde; er ist, in Bezug auf 
den Stoff wie die Laut- und Wortgeschichte wesentlich erweitert und mit ei-
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nem gründlichen wissenschaftlichen Apparat ausgestattet worden. Ein Sach-
weiser und ein Inhaltsverzeichnis erschließen die Fülle des Stoffes. Der 
Verfasser kann sich auf eine Reihe einschlägiger eigener Arbeiten stützen; 
er beruft sich weiter auf die laut- und wortgeschichtlichen Ergebnisse aus 
den Arbeiten von Paul Kretschmer, Primus Lessiak, Ernst Schwarz, Eber-
hard Kranzmayer und Anton Mayer. Die Schrift verbindet wissenschaftliche 
Exaktheit mit volkstümlicher Darstellung; sie stellt freilich an den nicht 
sprachwissenschaftlich geschulten Leser gewisse Anforderungen. Wer tiefer 
eindringen will, findet in den sorgfältig gearbeiteten Anmerkungen und dem 
alle einschlägigen Werke enthaltenden Literaturverzeichnis Belege und Hin-
weise, die weiterführen. 

Auf das Deutsch der Hauptstadt des jahrhundertealten Vielvölkerstaates, 
das Wienerische, haben verschiedene Sprachen eingewirkt; seit der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts ist der Einfluß slawischer Sprachen stark ge-
wachsen, insbesondere hat das Tschechische deutliche Spuren hinterlassen. 
Das tschechische Element machte ja einen wesentlichen Teil der Wiener Be-
völkerung aus, zeitweise urhfaßte es an die 100 000 Menschen. Hauptsächlich 
von ihm gingen die Einwirkungen aus, die das Jungwienerische, das den 
ostniederösterreichischen Bauernmundarten nahesteht, verändert haben. Der 
Einfluß des Tschechischen hat sich in der niedersten Schicht des Wieneri-
schen, dem sogenannten „Plattendeutschen", am stärksten ausgewirkt, doch 
sind auch in der kleinbürgerlichen Verkehrssprache und in der gehobenen 
Umgangssprache die Einflüsse zu erkennen. 

Diese Einwirkungen sind am deutlichsten im Wortschatz zu greifen, sie 
zeigen sich aber auch, freilich nur für ein geschultes Ohr feststellbar, im 
Tonfall und in der Lautbildung. So sieht Walter Steinhauser in der Tonlage, 
in der Eigenart der Tonbewegung und im Zeitmaß des „Plattendeutschen" 
sehr wahrscheinlichen tschechischen Einfluß. Schon E. Kranzmayer hatte 
einzelne schwererklärbare lautliche Veränderungen im Wienerischen darauf 
zurückgeführt, wie die Monophthongierung von Zwielauten, den Zusam-
menfall von offenen und geschlossenen e- und o-Lauten, die Schwächung ur-
sprünglicher Doppelreibelaute, den Verlust der Nasalierung gedehnter Selbst-
laute bei einem geschwundenen n und anderes. 

Den größten Raum der Schrift nimmt die Betrachtung der aus den slawi-
schen Sprachen übernommenen Lehnwörter ein. Der Verfasser gliedert sie 
nach ihrem Verbreitungsbereich. Der erste Teil (S. 23—73) behandelt solche 
Wörter, die z. T. schon in früher Zeit Eingang fanden und zu einem Be-
standteil der deutschen Schriftsprache geworden sind. Es sind die bekannten 
Gruppen: Namen von Tieren, Bezeichnungen pflanzlicher Gewächse, einige 
Ausdrücke aus dem Bereich der Musik und des Tanzes, Wörter der Heeres-
und Verwaltungssprache, einige Einzelgänger, darunter auch Übernahmen 
aus der jüngsten Zeit. Mit den meisten Lehnwörtern dieser Kategorie hat 
sich die Etymologie seit Jahrzehnten beschäftigt und im allgemeinen ge-
sicherte Deutungen bieten können. Unter Heranziehung reicher sprachwis-
senschaftlicher und mundartlicher Literatur und mit kenntnisreicher Aus-
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Wertung der lebenden Dialekte ist es W. Steinhauser gelungen, manche bis-
her unbekannte Zusammenhänge nachzuweisen und neue Erkenntnisse zu 
gewinnen; so ist er den oft verschlungenen Wegen der Übernahme von Wör-
tern aus einer in die andere Sprache nachgegangen, so konnte er den räum-
lichen und zeitlichen Geltungsbereich slawischer Lehnwörter abgrenzen, 
neue Beispiele von Lehnübersetzungen geben und interessante Mischformen 
aufzeigen. Die Betrachtung einzelner Wörter und Wortgruppen, etwa der 
Bezeichnung von Truppenteilen (Husar), weitet sich zu einer aufschlußrei-
chen Abhandlung aus, die geschichtliche, kulturelle und soziale Zusammen-
hänge erhellt. 

Im zweiten Abschnitt der Arbeit (S. 73—105) werden jene Lehnwörter un-
tersucht, die auf den österreichischen Raum (im weiteren Sinne des Wortes) 
beschränkt geblieben sind, also „altösterreichische Lehnwörter". Diese Un-
tersuchung führt z .T. in Neuland, daher können sich nicht immer voll gesi-
cherte Deutungen ergeben. Hier sind die Bezeichnungen der Mehl- und Süß-
speisen aufgenommen, die auf die böhmische Küche zurückgehen, wie Wuch-
tel, Dalken, Liwanzen, Golatschen, Skubanken u. a., dann Ausdrücke für Ge-
räte des bäuerlichen Lebens, wie Anze (Gabeldeichsel), Kraxe, die Be-
zeichnungen für Kähne, Zille und Schinakel, die Wörter Kaluppe und Keu-
sche, das verbreitete Tuchent u.a.m. Weitausgreifend sind die Untersuchun-
gen über das Wort Jause und seine Verwandten in anderen Sprachen und 
Mundarten und über das seltsame Hetschepetsch (das Mus der Hagebutte) 
oder die Bezeichnung Dirndlbäum für die Kornelkirsche. Von der Laut-
und Wortgeschichte her eröffnen sich neue Einblicke in die Kulturen Mit-
tel- und Südosteuropas. Manche scharfsinnige Schlußfolgerung des Autors 
wird ohne Zweifel in den Kreisen der Sprachwissenschaft, der Volkskunde 
und der Kulturgeschichte eine fruchtbare Diskussion auslösen. 

In den engeren Wiener Bereich greift der dritte Abschnitt (S. 105—111). 
Er befaßt sich mit Wörtern und Wendungen slawischer Herkunft, die im 
wesentlichen auf die niedere Schicht des Wienerischen beschränkt geblieben 
sind. Sie werden in einem witzigen Mundartgespräch mit Wiener Typen 
des ausgehenden 19. Jahrhunderts zusammengefaßt. Es enthält eine Reihe 
von Ausdrücken, die für eine Bevölkerungsgrupppe der Stadt kennzeichnend 
waren, Wendungen, die vor allem den Menschen, sein Aussehen und sein 
Verhalten charakterisieren und, wie der Verfasser hervorhebt, „zum großen 
Teil einer wenig erfreulichen Gedanken- und Gefühlswelt entstammen". 
Sie veranschaulichen, allerdings in einer Zusammenballung, wie sie die 
Wirklichkeit niemals geboten hat, die Durchsetzung der Sprache der nie-
deren Stände mit slawischen, vorwiegend tschechischen Ausdrücken, die zu 
einer schwerverständlichen Mischsprache führt. Die Probe läßt die Gefahr 
einer sprachlichen Überfremdung um die Jahrhundertwende erkennen. Die 
Witzblätter der Zeit haben sich diese wirkungsvolle Sprachmengerei nicht 
entgehen lassen, die gelegentlich auch zum Instrument im politischen Ta-
geskampf wurde. Heute gehört sie der Vergangenheit an. 

Als Anhang folgt ein Überblick über die Orts- und Flurnamen im Weich-
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bild Wiens, die sicher oder vermute t slawischer Herkunf t sind. Eine einge-
hend e Darstellun g dieses für die Sprach - und Siedlungsgeschicht e des Ge -
bietes um Wien wichtigen Kapitel s stellt der Verfasser in Aussicht. 

Walter Steinhauser s Abhandlun g über „Slawische s im Wienerischen " wird 
in erster Linie die Aufmerksamkei t der Sprachwissenschaf t finden ; sie bietet 
aber auch dem Leser reich e Anregun g und Belehrung , der aufgeschlos-
sen ist für das Leben der Muttersprache . So erfüllt die Schrift ihre doppelt e 
Aufgabe. 

Forchheim/Obfr . H u g o H e r r m a n n 

Josef Nožička,  Proměny lesů a vývoj lesního hospodaření v Krusnohorí 
do r. 1848 [Die Änderung des Waldbestandes und die Entwicklung der Forst-
wirtschaft im Erzgebirge bis 1848]. 
Prag 1962, 113 S. (Rozpravy Československé Akademie Včd. flada matematickýc h 
a přírodníc h véd. 72 (1962) Heft 3). 

Die vorliegende Arbeit ist der l .Tei l einer Untersuchun g über die Waldwirt-
schaft im Erzgebirge, deren geplante r 2. Teil die Entwicklun g bis zur Gegen -
wart verfolgen soll. Sie wurde veranlaß t durc h eine Reih e ungünstige r Ein -
flüsse auf die Forstwirtschaf t dieses Gebietes , besonder s durc h die im Eger-
graberi sich rapid entwickelnd e Industrie , die durc h Asche und Rauchgas e zur 
Schädigun g weiterer Waldflächen geführt hat , so daß Schutzmaßnahme n für 
den Bestand und die Gesundun g der geschädigten Waldbeständ e notwendi g wur-
den . Diese Untersuchun g dien t nich t nu r der Geschicht e der erzgebirgischen 
Wälder und ihre r Forstwirtschaft , sonder n sie soll die spezifischen Verände -
rungen der Wälder des Erzgebirges von einem erhöhte n Standpunk t im 
Rahme n der gesamten Wirtschaftsentwicklun g dieses seit dem 16. Jahr -
hunder t fortschrittliche n Gebiete s verfolgen und so die reiche n Erfahrunge n 
der vergangenen Forstgeneratione n für die Praxis, aber auch für eine lang-
jährige Planun g in der Forstwirtschaf t verwertbar machen . 

Es wurden die ehemaligen n Großgrundbesitz e von Komotau , Rothenhaus , 
Eisenberg , Kopist-Johnsdorf , Dux , Oberleutensdorf , Osseg, Liebtschewes , 
Bilin, Teplitz , Graupen , Tetschen , Schönwald , Schöbritz , Kulm bei Karbitz , 
Hagensdorf , Brunnersdorf , Göttersdor f und Preßnit z untersucht . 

Die Studi e ist in drei Abschnitt e gegliedert. De r erste behandel t die Epo -
che von der prähistorische n Zei t bis zum 30jährigen Krieg. Auf Grun d der 
Pollenanalys e ist es möglich , die Waldgeschicht e bis in die vorboreal e Zei t 
zu verfolgen. Seit der jüngeren Steinzei t ist die Anwesenhei t des Mensche n 
verbürgt. Die Name n Fergun a und Miriquidu i bezeugen die starke Bewal-
dun g des Erzgebirges. Seit dem 10. Jahrhunder t griff der Mensc h in den 
Waldbestan d ein. Im Artikel 62 des Gesetzbuche s Karls IV. wird aus strate -
gischen Gründe n die Erhaltun g der Grenzwälde r gefordert . Die Hussiten -
kriege unterbrache n eine weitere Besiedlun g des Erzgebirges, die in der 
2. Hälft e des 15. und des 16. Jahrhundert s durc h das Aufblühen des Berg-
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baues ihren Höhepunkt erreicht hat. Damit war ein starker Bedarf an Bau-, 
Nutz- und Brennholz sowie an Holzkohle verbunden. Nicht zuletzt tritt 
eine größere Viehhaltung auf und in diesem Zusammenhang die Waldweide. 
Der Raubbau am Waldbestand zeigt sich auch in dem Ersuchen von Bohu-
slav Felix von Hassenstein von Lobkowitz aus dem Jahre 1550 an den Kaiser 
um ein Privileg zur Förderung von Mineralkohle. Im 16. Jahrhundert begin-
nen die Städte Wälder aufzukaufen, um ihren Holzbedarf zu sichern. 

Zwischen Sachsen und den böhmischen Grundherren kam es des öfteren 
wegen unbefugten Holzschiagens zu Konflikten. Die älteste Waldordnung 
für Prcßnitz, Gottesgab und Platten stammt aus dem Jahre 1559, derzufolge 
die Wälder vermessen, kart ier t und geschätzt sowie einer Forstverwaltung 
unterstellt wurden, die die Pflege der Wälder, aber auch des Wildes, wie 
ihre Produktivität zu überwachen hatte. Ein sehr interessantes Kapitel ist 
dem Waldbestand und der Forstwirtschaft der einzelnen Großgrundbesitze 
gewidmet. Der Zwist zwischen Schäfer, Köhler und Viehzüchter bestand 
damals schon. 

Die Holzarten waren Tanne, Buche, Fichte und Eiche, ferner Esche und 
Ahorn, Linde, Espe und Birke je nach Höhe und Standort. Vor dem 30jähri-
gen Krieg jagte man in diesen Wäldern Rot- und Rehwild, Schwarzwild, 
Hasen, Birk-, Hasel- und Rebhühner, Fasane und Schnepfen. 

Der zweite Abschnitt beginnt mit der Zeit des 30jährigen Krieges und 
endet mit der Herausgabe der Forstordnung für Böhmen im Jahre 1754. In-
folge der durch den Krieg verringerten Bevölkerungszahl aber auch der 
Emigration der Protestanten aus den böhmischen erzgebirgischen Ländereien 
nahm der Wald an Ausdehnung zu, so daß sich selbst Kahlflächen bewalde-
ten. Krieg und Pest dezimierten die Bevölkerung derart, daß die Industrie-
zweige zum Teil eingingen und die Menschen sich mehr oder minder land-
wirtschaftlichen Gewerben zuwandten. Die neue Welle der Errichtung von 
Eisen- und Hammerwerken sowie der Bergwerksbetriebe konsumierte unge-
heure Mengen an Holz, so daß dem Preßnitzer Grundbesitz nicht einmal 
Holz für den eigenen Bedarf übrigblieb. Dazu kamen noch die Verwüstungen 
durch Wind- und Schneebrüche in den Jahren 1714, 1716, 1724, 1728 und 
1740. In den Jahren 1713 bis 1749 kam es zum ersten Einbekenntnis und 
der Visitationsverzeichnisse der Wälder im Zuge des Theresianischen Kata-
sters. Nachdem bereits in früherer Zeit für die erzgebirgischen Grundherr-
schaften mehrere Forstverordnungen herausgegeben wurden, gibt es aus 
der Zeit von 1619 bis 1754 eine größere Anzahl von Instruktionen für das 
Forstpersonal, die mehr dessen Aufgabenkreis betonten. In einzelnen Kapi-
teln werden Waldpflege und Waldschutz, die Holzwirtschaft, Verkauf und der 
Transport des Holzes und die Nebeneinkünfte aus dem Wald, das Jagdwesen, 
der Waldzustand und sein Bestand sowie die Forstwirtschaft in den einzel-
nen Herrschaftsbezirken eingehend erörtert. 

Der dritte Abschnitt umfaßt schließlich die Zeit bis 1848. In 6 Kapiteln 
werden die einschneidenden Veränderungen im Waldbestand des Erzgebirges 
aufgezeigt. Die zahlreichen Industriebetriebe, die seit dem Ende des 18. 
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Jahrhunderts hier ins Leben gerufen wurden, wie auch der Kohlenbergbau 
haben die Entwicklung der Erzgebirgswälder gehemmt sowie die Forstwirt-
schaft zum Verlassen der alten Methoden gezwungen. 

Der schlechte Zustand der Wälder wie der Holzmangel haben die Forde-
rung nach Eröffnung weiterer Kohlengruben, nach Anlage von Obstgärten 
als Brennholzersatz gesteht. Nach den Napoleonischen Kriegen hat das Torf-
vorkommen Glashütten erstehen lassen, aber auch Eisenhütten sind zur 
Torffeuerung übergegangen. Schon gegen Ende des 18. Jahrhunderts ver-
breiteten sich hier die Textilindustrien auf der Grundlage des Kohlenvor-
kommens. Diese Tatsache hatte auf die Entwicklung der Erzgebirgswälder 
besonderen Einfluß. 

Von fremden Holzarten wurde 1761 die Akazie im Gebiet von Oberleu-
tensdorf, seit 1771 die Edelkastanie, seit 1781 die Roßkastanie und seit 
1783 die Weymouthskiefer (Strobe) auf der Herrschaft Rothenhaus, seit 1804 
die Schwarzkiefer auf der Biliner Herrschaft und seit der Mitte des vorigen 
Jahrhunderts die Douglasie im Gebiet von Rothenhaus eingeführt. Die Er-
fahrungen des bekannten Forstfachmannes H. D. Zanthier in Ilsenburg am 
Harz auf dem Gute des Grafen Stolberg wurden hinsichtlich der Anlage von 
Baumschulen, Fasanerien usw. übernommen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
begann man hier mit der Bevorzugung der Fichte in Monokulturen. Der 
schlechte Absatz der Buche als Brennmaterial gegenüber der Kohle begün-
stigte den raschwachsenden Fichtenbesatz, obwohl 1833 der Taxator der Brü-
xer Wälder Eichler schon gebietsweise den Mischwald propagierte und im 
Interesse des Waldes eine Herabsetzung des Wildbestandes verlangte. Gegen 
Ende des 18. Jahrhunderts verfielen die Wälder des Erzgebirges dem Bor-
kenkäfer und anderen Schädlingen. 1773 wurde in Platten bei Komotau die 
erste Forstschule ins Leben gerufen. Um die Entwicklung der Waldbestände 
zu verfolgen, wurde schon in den neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts 
ein Forstarchivarius auf der Herrschaft Tetschen angestellt. Durch Wilhelm 
Cotta wurde die sächsische Methode der Schule von Tharandt auf der Herr-
schaft Tetschen und in Gratzen in Südböhmen eingeführt. Sie befürwortete 
neben der Anpflanzung der Fichte die der Eiche, Birke und Linde. 

Die vorliegende Untersuchung bietet einen ausgezeichneten Einblick in 
die Waldgeschichte und in das Forstwesen des Erzgebirges und des Eger-
grabens. Sie beruht größtenteils auf der Verarbeitung archivalischen Materials. 

Siegertsbrunn bei München K a r l S e d l m e y e r 

Ctibor Votrubec, Der gegenwärtige Stand und die weitere Entwick-
lung der tschechoslowakischen Städte. 
Geographische Berichte. Mitteilungen d. Geogr. Ges. der Deutschen Demokratischen 
Republik 8 (1963) 32—50. 

Aus diesem Beitrag zur Stadtgeographie der Tschechoslowakei erfährt 
man, daß seit 65 Jahren 164 geographische Arbeiten der Stadtgeographie 
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der Tschechoslowakei gewidmet waren, davon allein 61 nach 1945, also 100 
vor 1945. Während im ersten Abschnitt bis 1914 die Fragen der Lage, des 
Grundrisses sowie Einflüsse der Eisenbahn auf das Wachstum dieser Städte 
im; Vordergrund standen, werden jetzt den Nachkriegsproblemen, der Ver-
städterung, dem Städtewachstum, der Bevölkerungswanderung, dem Pendler-
problem, der Klassifikation und Rangordnung der Städte mehr Aufmerksam-
keit gewidmet. Die Städte sind wesentlich in der Zeit des Feudalismus ent-
standen, bereits vor dem 10. Jh. in Anlehnung an die Burgen. Die wichtig-
sten Städte sind aus einer besonderen Gunst der Verkehrslage hervorgegan-
gen, wie Prag, Leitrrieritz, Brunn, Olmütz und Preßburg. 

„Die Städte wurden gegründet, nachdem es zur Lostrennung des Hand-
werks gekommen war, und ursprünglich haben sie besonders die Funktionen 
der zentralen Orte der Handwerkserzeugung und des Verkehrs erfüllt." 

Ob diese Begründung allein stichhaltig ist, ist wohl sehr zweifelhaft. Als 
Bergwerksstädte werden aus dem 11. Jh. Mies, Iglau und „manche" Städte 
der Slowakei erwähnt. In der Entwicklung der Städte unterscheidet der Au-
tor acht Perioden: Blütezeit des Feudalismus (1200—1419), Periode des poli-
tischen Aufschwungs (1420—1500), die Entwicklung der Mediatstädte (1547— 
1620), die Zeit der verstärkten Leibeigenschaft (1620—1781), die Zeit der 
Migration in die Städte (nach 1781), die Epoche der Differenzierung der 
Städte (1820—1859), Aufschwung der Industriestädte mit „zunehmender Pro-
letarisierung" nach 1867, nach 1914 Verfall der alten Siedlungsstruktur und 
Herausbildung der Industrieagglomeration und ab 1945 Entwicklung der 
Städte auf Grund der neuen sozialistischen Prinzipien der Siedlungsgestal-
tung. Während es in den historischen (tschechischen im Text) Ländern 503 
Marktflecken gibt, fehlen diese in der Slowakei infolge der unterschied-
lichen ökonomischen und gesellschaftlichen Entwicklung. „Es gibt nur ganz 
wenig Fälle, wo es Zur Stadtgründung aus ,wilder Wurzel ' kam". Daraus er-
sieht man, daß man die Stadtgründung mit keinem Kolonisationsakt in Zu-
sammenhang bringen will, im Gegenteil; der Verfasser meint, daß der Ge-
sichtspunkt der Verteidigung und Sicherheit bei der Städtebildung und -er-
weiterung sich bis in die Mitte des 19. Jhs. erhalten hat. Die Städte waren 
königliche Festungen (Taus, Eger, Budweis, Wodnian). Die Mediatstädte 
sind als Suburbien (den Ausdruck gebraucht er nicht) der Feudalen und der 
Magnáte entstanden, wie Náchod, Friedland, Wittingau, Strakonitz. Wirt-
schaftliche Interessen hatten die Stadtgründungen auf dem Netz der Handels-
wege herbeigeführt. In der Slowakei häufte sich diese Art von Städten mit 
strategischer Lage. Die Bergstädte der Slowakei bleiben unerwähnt. Das 
Beispiel Krumaus als Stadtgründung mit ungenügender Fläche für eine spä-
tere Stadterweiterung ist wohl verfehlt. Diese Auffassung der Stadtgrün-
dung auf dem Boden der Tschechoslowakei bestätigt die Feststellung von 
Votrubec, daß — zum Unterschied von den meisten Nachbarstaaten — es 
in der Tschechoslowakei kein allgemein anerkanntes Kriterium für die 
Stadtdefinition gibt. Als Stadt wird mit Gewißheit jede Siedlung angesprochen, 
die mehr als 10 000 Einwohner hat. Die Stadt wird dadurch zu einer rein 
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statistische n Größe , ihre funktionell e Eigenschaf t wird einfach übergangen , 
obwohl der Autor andererseit s betont , daß alle Städt e der Tschechoslowa -
kei „in der Regel alt sind und vor meh r als 100 Jahre n wichtige zentral e 
Funktione n ausübten. " 

Einwandfre i als ländlich e Siedlunge n werden solche mit weniger als 
2 000 Einwohner n angesprochen . 

De r Stadtgrundri ß blieb fast 500 Jahr e unveränder t und markant e Ge -
bäude beherrschte n das Stadtbild , wie Rathaus , Kirche , Kloster , Schloß usw. 
De r Kapitalismu s hat diesen nu r die Schornstein e und die Schule n hinzu -
gefügt. Erst die sozialistische Epoch e gab den Städte n neu e Dominanten , 
die darin bestanden , daß sie an die ältere n Stadtkern e organisch anknüpften , 
mit andere n Worten in den Stadterweiterungen . 

Er stellt fest, daß jede Stad t ihre Eigenar t besitzt . Nac h O. Novy (1960) 
werden die historische n Städt e der Tschechoslowake i in 4 Kategorien , ent -
sprechen d dem architektonische n Wert und der Erhaltun g des historische n 
Zentrums , gegliedert. 

1. Städt e mit gut erhaltene m altem Grundri ß sowie mit unveränderte n Bau-
ten aus der vorkapitalistische n Zei t 
(Teltsch , Leitomischl , Prachatitz) . 

2. Städt e mit historische m Kern , dessen Bauten aus der vorkapitalistische n 
Epoch e veränder t wurden , bes. hinsichtlic h der Haushöh e (Pisek, Tre -
bitsch , Deutsc h Brod) . 

3. Städte , deren Grundri ß merklic h veränder t wurde 
(Laun , Pilsen , Aussig). 

4. Städt e mit vollständig veränderte m Grundri ß und architektonisc h wert-
losem Milieu 
(Zun , Choteborsch) . 

Bei dieser Einteilun g fällt auf, daß keine einzige Stadt der Slowakei als 
Beispiel angeführ t wird. Hinsichtlic h der Stadttype n nach berufliche r Struk -
tur der Bevölkerun g und der Funktio n der Städte , die merkwürdigerweis e 
hier Berücksichtigun g finden , unterscheide t der Autor 10 Stadttypen : 

Metropol e (Prag , Brunn , Ostrau , Preßburg , Kaschau) , dieser Typ wird in 
der Bevölkerungsentwicklun g gehemmt ; Bezirkszentre n (Budweis, Pilsen , 
Aussig, Königgrätz , Neusohl) ; Industriestädt e (Prerau , Pardubitz , Choceň , 
Iglau) mit einer besondere n Untergrupp e der Bergbaustädt e (Karwin , Qrlau , 
Brüx, Dux , Bilin) . Auch hier fehlt ein slowakisches Beispiel, obwohl die 
Städt e der Slowakei nich t nu r aus dieser Kategori e hervorgingen , sonder n 
sie vielfach noc h gegenwärtig vertreten . Städt e mit hohe m Anteil der Be-
schäftigten aus dem Verkehrswesen (Nimburg , Böhm . Trübau , Böhm . Leipa , 
Laun , Lundenbur g und Neu-Oderberg) . Regional e Zentre n und Handelsstädte , 
ein merkwürdige r Typ, der nu r aus der Vergangenhei t erklärba r ist, denn 
wo gibt es heut e noc h in der Tschechoslowake i einen freien Handel . Ar-
beiterwohnstädt e ohn e industriell e Produktion , also reine Arbeiterwohn -
stätten , wie Haviřov , jene Neugründun g nac h 1945, Priewidza , aber auch 
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Leitmerit z wird in diesen Ty p eingereiht . Städt e mi t mehrere n Funktione n 
un d mi t 45—60% eine r werktätige n Bevölkerun g (Kolin , Hohenelbe , Prerau , 
Tyrnau , Komorn , Altsohl , Poprad) . 

Städtisch e Reservationen , unte r diesen Ty p fallen 40 gut erhalten e histo -
risch e Städte , die nu r behördlic h baulic h veränder t werde n können . Hier -
he r gehöre n 21 größer e Städte , wo der Stadtker n unte r Denkmalschut z 
steht , wie Prag , Olmüt z un d Pardubitz , währen d die Stadterweiterun g dieser 
Städt e sie in eine n andere n T y p einreihe n läßt , un d 19 kleiner e Städt e 
(Krumau , Wittingau , Prachatitz , Taus , Bischofteinitz , Kaaden , Elbogen , 
Plan , Neustad t a. d. M. , Austerlitz , Teltsch , Nikolsburg , Mähr . Trübau , 
Sternberg , Schemnitz , Käsmark , Leutschau , Zipse r Sobota , Bardejov) . 

Z u den beide n letzte n Stadttype n gehöre n die Kurort e un d sonstige Städte . 
Als Kurort e werde n erwähn t Marienbad , Podiebrad , ferne r Franzensbad , 
Luhatschowit z un d Trentschin-Teplitz , ebenso auc h Karlsbad , „obwoh l dor t 
auc h wichtige Industriebetrieb e vorhande n sind", dagegen wird ausdrücklic h 
Teplit z nich t zu dieser Kategori e gezählt , weil hie r die Kurfunktio n hinte r 
de r Industriefunktio n zurücktrit t . 

Ma n vermiß t die Erwähnun g von Joachimsthal . I n die Grupp e der sonsti -
gen Städt e werde n die „sozialistischen " Städt e einbezogen . Unte r diesen 
versteh t de r Verfasser jene Städte , die infolge „de r gleichmäßige n Vertei-
lun g der Produktivkräft e un d der kulturelle n Institutione n als Hauptten -
den z des Sozialismus " als solch e erscheinen . 

Dadurc h soll die früher e Einteilun g in Markt- , Schul- , Rentnerstädt e usw. 
allmählic h verschwinden , wie die Festungs - (Josefstadt , Theresienstadt , 
Hlohovec ) Militär -  (Olmütz ) un d Kirchenstädt e (Neutra , Tyrnau , Skalitz ) 
bereit s de r Vergangenhei t angehören . 

De r letzt e Hauptabschnit t dieser siedlungsgeographische n Arbeit ist der 
Entwicklun g der Städt e in de r sozialistische n Epoch e gewidmet . 

Di e Städt e de r Tschechoslowake i mache n gegenwärti g eine sozialistisch e 
„Überprüfun g un d Umwertun g ihre r Funktio n un d Aufgaben" durch . 

De r sozialistisch e Aufbau veränder t planmäßi g die gesamt e Siedlungs -
struktur . Währen d ma n in den erste n Versuche n die spezifische geogra-
phisch e Struktu r des Staates , abe r auc h das kulturell e un d soziale Nivea u 
der Bevölkerun g nich t berücksichtig t hätte , sollen jetz t diese Mänge l abge-
stellt werden . Ei n reale r Maßsta b stünd e für den Industrialisierungs - un d 
Urbarisierungsproze ß zur Verfügung. I n den meiste n Fälle n hätte n sich die 
Industriestädt e schnelle r entwickel t als ihre m Bevölkerungszuwach s ent -
sprach , wie die Städt e mi t Schwerindustri e zeigen , dagegen komme n in die-
ser Beziehun g die Städt e in star k industrialisierte n Gebiete n zum Stillstand . 
Di e Hauptregione n des Aufbaus sind das Ostraue r Gebiet , de r Aussiger 
Bezirk , de r Egergrabe n un d die Städt e de r Slowakei . Am schnellste n wachsen 
die Kleinstädt e mi t 8 000—30 000 Einwohnern , währen d sich die Großstädt e 
Pra g un d Brun n nu r sehr langsam vergrößern . So ha t einwohnermäßi g 
Prievidz a Schemnitz , Schlackenwert h bei Karlsba d Kuttenber g un d Příbra m 
Koli n übertroffen . I m Aufstieg sind auc h Eger un d Asch begriffen. 
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I n de r Tschechoslowake i ka m es in de r sozialistische n Period e zu kei-
ne n Stadtgründungen , sonder n nu r zu Stadterweiterunge n ode r -umbaute n 
mi t Ausnahm e von Haviřo v bei Ostrau . Als neu e Städt e kan n ma n Schlak -
kenwert h bei Karlsbad , Prievidz e un d Zia r in de r Slowakei ansprechen . 
Dies e erlebte n innerhal b von 15 Jahre n ein e Bevölkerungszunahm e von na -
hez u 500 Prozent . 

De r Zuzu g ist in 12 böhmische n un d 3 mährische n Städten , wo hauptsäch -
lich Schwerindustri e ode r Bergbau vorherrscht , höhe r als de r natürlich e 
Zuwachs , am schnellste n wuchse n Přibram , Brü x un d Pardubitz , erstere s 
wohl durc h das entdeckt e Uranvorkommen . Stagnierend e Städt e währen d 
des Kapitalismu s weisen so ein e Wachstumstenden z auf wie eben Přibra m 
ode r Pisek . Industriestädt e mi t Leichtindustri e zeigen keine n besondere n 
Zuwachs . 

Votrube c unterscheide t hinsichtlic h des Einzugsbereiche s der Immigratio n 
dre i Stadttypen : 

1. Städte , die ihre n Zuzu g aus de r nächste n Umgebun g bestreiten , wie 
Komorn , wo 4 0 % des Zuzug s aus dem Krei s stammen . 

2. Städte , die ihre n Zuzu g aus dem Bezirk erhalten , wie Kolin , Aussig, 
Teplitz , Komotau , also Städt e mi t bereit s vorhandene r Industrie . De r 
Zuzu g beträg t ca. 70o/ 0. 

3. Städte , welche bezüglich des Zuzug s auf fremd e Bezirke angewiesen sind 
(Metropolstädte) . 
De r Antei l des eigene n Bezirks ist relati v gering, bei Pra g nu r 36 %, bei 
Preßbur g 45 %. 

Zu m Schlu ß setzt sich de r Verfasser dafür ein , daß beim Umba u der 
Städt e das überliefert e Kulturgu t bewahr t bleiben soll, so daß der mittel -
alterlich e Stadtker n erhalte n wird. Di e Stadterweiterun g knüpf e an diesen 
an un d zeige in dieser die neu e Kompositionsentfaltung , den sozialistische n 
Fortschritt , wobei de r ästhetisch e Eindruc k gewahr t bliebe. 

De m Beitra g sind 7 Abbildunge n (Königlich e Städt e in Böhme n mi t meh r 
als 4 000 Einwohnern , Grundri ß de r Stad t Tabo r (1830) , auf den im Tex t 
nich t eingegange n wird, Umwandlun g eine r Stad t in der Slowakei vom Mit -
telalte r bis zu r Gegenwart , Städtetype n der Tschechoslowakei , Bevölkerungs -
entwicklun g der tschechoslowakische n Städt e von 1900 bis 1930, bzw. von 
1930 bis 1960 un d schließlic h die Wachstumskurv e von Haviřov. ) un d eine 
Tabelle , aus de r die Städt e mi t ihre m T y p un d mi t ihre r Einwohnerzah l 
vom 1.1. 1963 angeführ t sind, beigegeben . 

Di e Ort e (mi t Ausnahm e von Prag ) sind durchwe g mi t tschechische n Na -
me n bezeichnet ; auffallend ist, daß kein e deutsch e Literatu r zu diesem The -
m a erwähn t wird, was den wissenschaftliche n Wer t dieser Untersuchun g 
mindert . 

Siegertsbrun n bei Münche n K a r l S e d l m e y e r 
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Dějiny Komunistické Strany Československa [Geschichte der Kommunisti-
schen Partei der Tschechoslowakei]. 

Státn í nakladelstv í politick é literatury , Pra g 1961, 710 S. 

Di e vorliegend e „Geschicht e de r Kommunistische n Parte i de r Tschechoslo -
wakei" ist die erst e umfassend e un d zugleich vom Institu t für Geschicht e 
beim Zentralkomite e (ZK ) der Kommunistische n Parte i der Tschechoslowake i 
(KPTsch ) autorisiert e Veröffentlichun g Zu diesem Thema . Di e letzt e Ver-
öffentlichung , die den Anspruc h erhebe n kann , ein e „offiziöse " Geschicht e de r 
KPTsc h zu sein, erschie n im Jahr e 1931, un d zwar in deutsche r wie auc h in 
tschechische r Sprach e ( R e i m a n n , Paul : Geschicht e der Kommunistische n 
Parte i der Tschechoslowakei . Hamburg-Berli n 1931, 436 S.). Es entbehr t nich t 
eine r gewissen Ironi e des Schicksal s — die un s zugleich auc h ein Stüc k Ge -
schicht e de r KPTsc h plastisch vor Augen führ t —, daß der damalig e Auto r 
Pau l R e i m a n n un s jetzt als Leite r des Autorenkollektiv s (Pave l R e i m an ) 
in de r vorliegende n Arbeit wiederbegegnet . 

Natürlic h ha t Pave l R e i m a n die 696 Seite n de r geschichtliche n Darstel -
lun g dieses Werke s nich t allein geschrieben . Aber in seine r Funktio n als Di -
rekto r des Institut s für Geschicht e beim Z K der KPTsc h ha t er gegenübe r 
der Parte i die Verantwortun g für die vorgenommen e Periodisierun g un d den 
Inhal t der einzelne n Abschnitt e übernommen . Ih m zu r Seite stan d ein e Reih e 
von Mitarbeiter n sowohl des Institut s für Geschicht e wie auc h der Partei -
hochschul e (Institu t für Gesellschaftswissenschafte n beim Z K der KPTsch) . 
Als Mitarbeite r dieses Autorenkollektiv s werde n genannt : 

De r ehemalig e Chefredakteu r de r Abendausgab e des „Rud é Právo" , Gusta v 
B a r e š (eigentliche r Name : Breitenfeld) , 1910 geboren , un d derzei t Mitar -
beite r des Institut s für Geschicht e beim Z K der KPTsc h un d Direkto r der 
Verlagsdruckere i des „Rud é právo" ; der junge Parteihistorike r Drahomí r 
B á r t a , geb. 1921, Widerstandskämpfer , derzei t Dozen t un d Leite r des Lehr -
stuhl s für Geschicht e de r Parte i am Parteihochschul-Institu t für Gesellschafts -
wissenschafte n beim Z K der KPTsch ; sein etwa gleichaltrige r Kollege un d 
leitende r Sekretä r des Institut s für Geschicht e beim Z K der KPTsch , der 
Dozen t Zdeně k B r a d á č ; de r junge slowakische Historike r Prof . Dr . phil . 
Milo š G o s i o r o v s k ý , geb. 1920, Widerstandskämpfer , Professo r für Ge -
schicht e un d korrespondierende s Mitglie d der tschechoslowakische n Akademi e 
der Wissenschafte n (ČSAV), der sich mi t seine r grundlegende n Arbeit „Dějin y 
slovenskéh o robotnickéh o hnuti a 1948—1958" [Geschicht e de r Slowakische n 
Arbeiterbewegun g 1948—1958] eine n Name n gemach t hat ; der Mitarbeite r 
des Institut s für Geschicht e beim Z K der KPTsc h Františe k J o r d a n un d 
sein Dozentenkolleg e vom gleiche n Institu t Ja n K ř e n ; de r Dozen t an de r 
Gebietsparteischul e der Kommunistische n Parte i de r Slowakei (KPS ) Já n 
K o z á k ; der Militärhistorike r Ja n N o v á k , Obers t un d Befehlshabe r der 
Politische n Hauptverwaltun g beim Z K des Verbande s für Zusammenarbei t 
mi t der Arme e (SVAZARM) ; de r Historike r un d Mitarbeite r des Institut s 
für Geschicht e beim Z K der KPTsch , Jarosla v O p a t ; sowie ein weitere r 
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Nam e aus der Famili e Reiman , de r vornehmlic h als politische r Publizis t her -
vorgetreten e Micha l R e i m a n . 

Als Redaktionsra t zeichne n einige profiliert e Mitarbeite r de r Partei : 

De r Parteihistorike r un d Dozen t Mirosla v K 1 í r , der slowakische Historike r 
un d Direkto r des Institut s für Geschicht e beim Z K der KP S Bohusla v G r a c a , 
die Mitarbeiteri n des Institut s für Geschicht e beim Z K der KPTsc h Jarmil a 
M e n c l o v á , de r Parteiphilosoph , Professor , un d bis 1960 Rekto r de r Co -
menius-Universitä t Preßbur g Juliu s S e f r á n e k , de r ehemalig e Direkto r des 
Institut s für Geschicht e beim Z K de r KPTsc h un d Vorgänger von Pave l Rei -
man . in dieser Funktion , Jindřic h V e s e l ý , de r nac h einjährige r Tätigkei t 
als Botschafte r in Bulgarien wieder zu r Parteigeschicht e zurückgekehr t ist 
un d als Dozen t für dieses Fac h nunmeh r an der Hochschul e für Ökonomi e 
in Pra g täti g ist, un d schließlic h de r verdient e Altkommunis t un d Rekto r des 
Parteihochschul-Institut s für Gesellschaftswissenschafte n beim Z K der KPTsc h 
Rudol f V e t i š k a (geb. 1895)K 

Allein dieses Aufgebot kan n beweisen, da ß es den für die Festlegun g eine r 
neue n un d umfassende n Parteigeschicht e Verantwortliche n daru m ging,-  ein e 
für die nächst e Zei t verbindlich e Interpretatio n der Geschicht e de r KPTsc h 
niederzuschreiben . So wurd e auc h vor Erstellun g der vorliegende n Geschicht e 
ein „Überblic k de r Geschicht e de r Kommunistische n Partei " (These ) [Přehle d 
Ději n Komunistick é stran y Československ a — These , Pra g 1947] veröffentlicht , 
dem 1959 noc h ein Anhan g übe r den Zeitrau m von 1948—1954 folgte. Di e 
Bearbeite r dieser These n habe n sich bemüht , die Geschicht e de r Parte i un d 
der zu r Parteigründun g führende n Arbeiterbewegun g zu periodisiere n un d 
die Leitgedanke n für die später e Bearbeitun g eine r umfassendere n Partei -
geschicht e festzuhalten . Di e Bearbeite r dieser These n sind im wesentliche n 
personengleic h mi t den Co-Autore n der vorliegende n Veröffentlichung . Vor 
der „großen " Parteigeschicht e erfolgte allerding s noc h die Herausgab e eine r 
weitere n Studienarbei t zu diesem Thema , eine r zweibändige n „Geschicht e 
der KPTsch " (Dějin y KSČ , I +  11), herausgegebe n von der Abteilun g Propa -
gand a un d Agitation beim Z K de r KPTsch , die im „Jah r de r Parteischulung " 
(1961) erschiene n ist un d auf 182 un d 183 Seite n ohn e festgelegte Periodisie -
run g im Sinn e de r These n für die Schulun g der Parteimitgliede r gedach t war. 
Wir müsse n auc h diese Studi e als „Vorarbeit " für die umfassender e Partei -
geschicht e werten . 

Was dem Rezensente n zunächs t bei eine m Vergleich der „Thesen " mi t der 
„Geschicht e de r KPTsch " auffällt, ist die Tatsache , daß für die Autore n der 
These n der Beginn der „Geschicht e de r KPTsch " mi t 1886 angesetz t wird, 
währen d die unte r de r Leitun g von Pave l Reima n entstanden e Arbeit auc h 
1848 sowie den Beginn des Marxismus , die Entwicklun g der Arbeiterbewe -
gun g in den sechziger Jahre n des vergangene n Jahrhunderts , die I . Inter -
nationale , die Gründun g der österreichische n Sozialdemokrati e un d die „Ent -

1 1963 als Rekto r der Parteihochschul e abgelöst und durch Vilém Nový ersetzt worden . 
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stehun g der ersten sozialistischen Parte i im Jahr e 1874" behandelt . Da s erste 
Kapite l umfaß t also den Zeitabschnit t bis zum Jahr e 1897. Diese Zäsu r hatte n 
auch die Autoren der „Thesen " vorgenommen . 

Die Periodisierun g des nächste n Kapitels , das mit „Di e tschechisch e und 
slowakische Arbeiterbewegun g in der Zei t des Aufstieges des Kapitalismu s 
und des Bankrott s der Sozialdemokrati e im 1. Weltkrieg" überschriebe n ist, 
stimm t mit dene n der These n überein . Auch die weiteren Abschnitt e sind mit 
der Periodisierun g der „Thesen " kongruent . 

De r dritt e Abschnit t beinhalte t den Zeitrau m von 1917 bis 1921, also bis 
zur Gründun g der KPTsch . Die weiteren Zäsure n in der Entwicklung , jeweils 
in besondere n Kapitel n behandelt , zeichne n die Zeiträum e von 1921 bis 1924, 
wobei das Jah r 1924 als Beginn der Ausführun g der marxistisch-leninistische n 
Kader , als Vorabend der folgenden Bolschewisierun g der Partei , herausgear -
beitet ist. Da ß die Geschicht e der Parte i stets im Zusammenhan g der ökono -
mische n Gesamtentwicklun g gesehen wird, beweist das nachfolgend e Kapite l 
1925—1929, das ganz im Zeiche n der „zeitweiligen Stabilisierun g des Kapi-
talismus" steht . Da s Jah r 1929 bedeute t für die Parte i einen entscheidende n 
Wendepunkt . Auf dem V. Kongre ß (1929) ging die Parteiführun g in die Händ e 
Klemen t G o t t w a l d s über, der bis zu seinem Tod e (1953) der unbestritten e 
Führe r der Parte i war. Er bestimm t auch den Teno r der vier folgenden Ka-
pitel , die von 1929 bis 1932, 1932 bis 1938, 1938 bis 1945 und schließlich von 
1945 bis 1948 periodisier t sind. Mi t dem Jahr e 1948 wurde die KPTsc h zur 
Staatspartei . War die Entwicklun g bisher nu r die einer Parte i mit der Ziel-
setzung, den Sieg der sozialistischen Revolutio n auf dem Wege zum Kommu -
nismu s zu erreichen , so beginn t nunmeh r ein Abschnitt , in dem die Partei -
geschicht e zur Geschicht e der Tschechoslowake i seit 1948 schlechthi n wird. 
Noc h meh r als bisher trete n dan n in den folgenden Abschnitte n (1948- bis 
1955, 1955 bis 1960) die ökonomische n Wechselwirkunge n von Ideologi e und 
Staatspragmatismu s in den Vordergrund . Leider schließt die Arbeit mit dem 
Jahr e 1960, mit der gesamtstaatliche n Konferen z der KPTsc h dieses Jahres . 

Wäre sie heut e niedergeschriebe n worden , so würde manche s bereit s an-
ders formulier t sein, obzwar das Bemühe n unverkennba r ist, selbst die Dar -
stellung über die Auseinandersetzunge n im eigenen Lager auf jenes Maß von 
Sachlichkei t zurückzuführen , um dieser Auflage doch noc h einige weitere 
Jahr e ihres „gültigen " Standpunkte s zu ermöglichen . 

Sich kritisch mit dem Gesamtwer k auseinanderzusetzen , würde bedeuten , 
eine Geschicht e der KPTsc h aus der Sicht eines nichtmarxistische n Histori -
kers zu schreiben , der versuchen muß , die historisch e Wahrhei t jenseits eines 
ideologische n Standpunkte s zu finden . So bleibt dem Rezensenten , nu r einige 
Wesentlichkeite n zu vermerken . 

Es fällt auf, daß die Bearbeite r der wohl wesentliche n Fragestellun g aus 
dem Wege gegangen sind, aus welchen Quellen die „průkopníci " (Di e Vor-
kämpfer ) des Sozialismu s ihre Kenntniss e um die marxistische n Klassiker 
geschöpft haben . Es wird nich t gesagt, erwähn t oder nähe r untersucht , wann 
Kar l Marxen s „Kapital " u. a. grundlegend e Werke der Theoretike r der Ar-
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beiterbewegun g in ihre r ersten tschechische n Ausgabe erschiene n sind -.  Wenn 
wir auch wissen, daß der philosophisch e Beitrag der Tscheche n und Slowaken 
zur Theori e der Arbeiterbewegun g und des Kommunismu s nich t sehr erheb -
lich war, so ist diese Fragestellun g doch auch für eine Geschicht e des Kom -
munismu s in diesem Staat e von Bedeutung . Bei der Beantwortun g dieser 
Frage würde es dan n verständlic h erscheinen , warum die eigentliche n Weg-
bereite r des Kommunismu s im böhmische n Rau m in den (deutschen ) nord -
böhmische n Gebiete n zu finden waren und warum dem aus der tschechische n 
linken Sozialdemokrati e gekommene n Gründungselemen t noc h lange Jahr e 
der Make l des „Sozialdemokratismus " anhing . Demgegenübe r lag der Schwer-
punk t der „linken " Abweichung, aber auch des „Trotzkismus " vorwiegend 
in Kreisen des deutsche n Element s der Partei , und der prominentest e Ver-
trete r der „Linken " innerhal b der Parte i war in den 30-er Jahre n der Leite r 
des Redaktionskollektiv s der vorliegende n Parteigeschichte , der damalige su-
detendeutsch e Kommunist , Pau l Reimann . 

Es ist dahe r für den Rezensente n nich t ohn e Interess e gewesen, sein Opus 
von damal s (1931) mit dem von heut e zu vergleichen . „Wir", so schrieb Pau l 
R e i m a n n damal s in der Einleitun g zu seiner Parteigeschichte , „treibe n als 
Kommuniste n nich t Geschicht e um der Geschicht e willen, sonder n um mit 
Hilfe des Studium s der Geschicht e die Weiterentwicklun g des proletarische n 
Klassenkampfe s zu erleichtern. " So manche s was in dem Werk R e i m a n n s 
noc h unte r dem Eindruc k der unmittelbare n Parteinahm e niedergeschriebe n 
worden ist, mußt e nunmeh r der abgeklärtere n Stellungnahm e weichen , denn 
„unte r der Führun g der KPTsc h erreicht e unser Volk einen großen histori -
schen Sieg", heiß t es in der Einleitun g des nunmeh r vorliegende n Werkes. 
Das bedeutet , daß von den offiziellen Parteihistoriker n die „Richtungs -
kämpfe " innerhal b der Parte i nich t meh r so akzentuier t hervorgehobe n wer-
den ; der „Opportunismu s in der KPTsch , der sich in Gestal t des Smeralismu s 
und Jilekismu s zeigte", ist ebenso einer nüchternere n Betrachtungsweis e ge-
wichen , wie auch die große Nachkriegskris e der Partei , die „Affäre Slansky", 
durchau s nich t mit jener polemische n Härt e analysier t wird, wie aus den 
bis August 1963 offiziellen Interpretatione n in der Parteipress e geschlossen 
werden könnte . Freilich , auch Parteigeschichte , besonder s wenn sie „offiziell" 
niedergeschriebe n wird, unterlieg t imme r der Gefahr , daß das, was der offi-
zielle Standpunk t von heut e ist, nich t unbeding t meh r der von morgen sein 
muß . So hätt e es sich das Autorenkollekti v 1960 sicherlich noc h nich t träu -
men lassen,  daß eine Neuauflag e so bald erforderlic h sein dürfte , eine Neu -
auflage, die wohl auch eine Neubearbeitun g der Nachkriegsgeschicht e der 
Parte i wird darstelle n müssen . Noc h ist in der vorliegende n Veröffentlichun g 
z. B. das Lebensbild und der politisch e Weg eines Klemen t Gottwal d völlig 
makellos . Sein Anteil am „Persönlichkeitskult" , von dem hier kaum etwas zu 

Wobei natürlic h nich t übersehe n werden darf, zu erwähnen , da ß in der Zeitschrif t 
„Budoucnost " un d in „Dělnick é listy" einige grundlegend e Abschnitt e aus den Wer-
ken der marxistische n Klassiker (in tschechische r Sprache ) abgedruck t wurden . 
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lesen ist, dürfte auch in der Neubearbeitung kaum mehr fehlen. In dieser 
Beziehung haben es die westlichen Autoren, die bisher mit einer Monographie 
über einzelne Abschnitte der Geschichte der KPTsch hervorgetreten sind, 
schon wesentlich leichter. Sie konnten sich ausnahmslos bei ihren Bemühun-
gen um die historische Bewältigung des Themas den Tatbeständen verpflich-
ten, die Geschichte geworden sind. Freilich, für jemanden, der sich nicht 
auf die reichen Quellen des Archivs des Instituts für Geschichte beim ZK 
der KPTsch stützen kann, ergibt sich die schwerwiegende Frage, ob eine 
Bewältigung des Themas „aus der Ferne" und zum großen Teil mit nur 
Sekundärquellen überhaupt möglich ist. Umsomehr muß daher in diesem Zu-
sammenhang die Arbeit von Malvin P. M a b a y : The origin and development 
of the Comunist Party of Czechoslovakia — until 1938. Abstract, Oxford-
University 1952, gewürdigt werden, die trotz der ö. a. Schwierigkeiten einen 
exakten Anmerkungsapparat über die verwendete Sekundärliteratur aufweist. 
Gleichfalls erwähnt werden muß die Arbeit von Paul E. Z i n n e r : The stratégy 
and tactics of the Czechoslovak Comunist party. Ph. D. Thes. Pol. Sc , Har-
vard University 1953, die einen größeren Zeitraum (bis 1948) behandelt, je-
doch im Gewicht hinter der Arbeit M a b a y s wohl zurücksteht3 . 

In einem Vergleich der beiden westlichen Publikationen mit dieser offi-
ziellen Parteigeschichte wird auch die so rigorose Einbettung des geschicht-
lichen Ablaufs der Parteientwicklung, die ideologische Unterordnung der Ge-
schichte unter die dialektische Notwendigkeit deutlich. Während Reimann 
in seinem 1931 erschienenen Werk den entscheidenden Wendepunkt zur Bol-
schewisierung der Partei auf das Jahr 1928 (!) datiert, ist in der nunmehrigen 
Veröffentlichung die entscheidende Zäsur mit dem V. Kongreß der Partei 
1929 gesetzt. Die beiden westlichen Autoren dagegen haben, weil sie ohne 
Zwang zu einer fragwürdigen Periodisierung in willkürlich gesetzte — weil 
nachträglich festgelegte — Zäsuren den Ablauf der Parteientwicklung er-
fassen konnten, tatsächlich eine innere und der Wahrheit angenäherte Ent-
wicklung der KPTsch vermitteln können. 

Die dogmatische Unfehlbarkeit der offiziellen kommunistischen Partei-
geschichte (im Zeichen der Leninschen Lösung von der kollektiven Führung 
der Partei ist an die Stelle <Jes Autors das Kollektiv getreten) wird uns erst 
dann so recht begreiflich, wenn wir am Schluß des Werkes feststellen müs-
sen, daß uns nicht eine einzige Fußnote, keine einzige Quellenangabe und 
kein Literaturverzeichnis begegnet ist: eine Interpretation, die aus dem Dogma 
von der Unfehlbarkeit der Partei und zugleich aus der (bewußt verschleier-
ten) Anonymität ihres Kollektivs den kommunistischen Anspruch auf ge-
schichtliche Wahrheit ableitet. 

München H e i n r i c h K u h n 

1963 ist diese Dissertation (erweitert) in Buchform erschienen. Z i n n e r , Paul E.: 
Comunist stratégy and tactics in Czechoslovakia 1918—48. New York 1963. 
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N A C H R U F 

J O S E F H A N I K A ZUM G E D E N K E N 

30.10.1900 — 29.7.1963 

Glückliche Umstände fügten es, daß ich Josef Hanika am 26. Juni 1963 
ein letztes Mal in seiner Münchener Wohnung besuchen durfte. Er trug be-
reits damals das Antlitz eines Wanderers zwischen zwei Welten. Noch einmal 
stieg unser gemeinsames Erleben in Böhmen und Prag vor unserem geistigen 
Auge auf. Wieder wurde unsere erste Begegnung auf dem letzten Bundestag 
des Österreichischen Wandervogels im August 1918 auf dem Schloß der Ro-
senberger zu Krummau in uns lebendig, und wieder zog uns das Abenteuer 
und der Zauber unserer ersten Studienjahre an der alma mater Pragensis in 
ihren Bann. Beginnend im Herbst 1923 beim Aufsichtsdienst im alten Seminar 
für deutsche Philologie in der Kreuzherrengasse, das noch ganz vom Geiste 
August Sauers und Josef Nadlers durchweht war, bis zu meinem Abschied 
von Prag im Mai 1934 waren unsere Lebensgeschicke seltsam ineinander 
verflochten. Im Oktober 1927 löste ich ihn als Assistent im deutschen Semi-
nar ab und im Herbst 1937 wurde er seinerseits wieder mein Nachfolger in 
der Wahrnehmung der zweiten volkskundlichen Dozentur an unserer böh-
mischen Landesuniversität. Aus der gemeinsamen Betrachtung der Spraeh-
und Kulturgrenzschicksale, die wir auf Grenzland- und Sprachinselfahrten, 
aber auch im Alltagsleben Prags immer wieder vor Augen hatten, erwuchsen 
uns die wichtigsten Antriebe für unsere volkskundliche Arbeit. Wie dies bei 
jungen Wissenschaften oft der Fall ist, haben auch wir in der Deutung der 
deutsch-slawischen Wechselbeziehungen voneinander und von gleichstreben-
den Altersgenossen weit mehr als aus dem Schrifttum gelernt. Lange vor 
meiner Berufung nach Leipzig im Mai 1934 hatte jeder von uns seinen eige-
nen Weg durch das Labyrinth der deutsch-slawischen Kulturverflechtungen 
gefunden, ohne der Betrachtungsweise des anderen kritiklos zu verfallen. 
Widrige Lebensumstände hemmten zwar oft den Abschluß von Hanikas Ar-
beiten; doch als die Prager Fakultät im Herbst 1942 durch den vorzeitigen 
Tod Gustav Jungbauers gezwungen wurde, die volkskundliche Lehrstelle neu 
zu besetzen, stand es für mich fest, daß ich zugunsten meines Freundes auf 
die Rückkehr nach Prag zu verzichten habe. 

Die Entfaltung und das oft schmerzhafte Reifen seiner wissenschaftlichen 
Persönlichkeit habe ich im 2. Band dieses Jahrbuches aus Anlaß seines 60. Ge-
burtstages dargestellt. Über die dort erwähnten Hauptleistungen hinaus hat 
er sich in den letzten Monaten seines Lebens noch den wertvollen Aufsatz 
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über den „Gotischen Maskenruf tul tul am Hof zu Byzanz und römisch talas-
sio" und schließlich noch den postum erschienenen Beitrag zu der von ihm 
mitherausgegebenen „Volkskunde der europäischen Völker" des Iro-Verlages, 
München 1963, über „Beharrung und Wandel der deutschen Volkskultur" 
abgerungen. Beide Arbeiten bringen den weitgespannten Bogen seiner For-
schungspläne sowie den ganzen Reiz seines wissenschaftlichen Sprach- und 
Dcnkstiles besonders sinnfällig zum Ausdruck. Durch seinen Heimgang hat 
die deutsche Volkskunde ihren bedeutendsten Trachtenforscher verloren, von 
dem wir nicht nur die Vollendung seines Werkes über die sudetendeutschen 
Volkstrachten, sondern auch eine umfassende Darstellung des Trachtenwesens 
aller mitteleuropäischen Völker erwarten durften. Kurz vor seinem Tode er-
lebte Hanika noch die Freude, daß das Bayerische Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus am 1. April 1963 die Gründung eines Seminars für 
deutsche und vergleichende Volkskunde an der Universität München bewil-
ligte und ihn zum geschäftsführenden Direktor ernannte. 

Ganz besonders lag ihm auch die Herausgabe des „Handbuches der sude-
tendeutschen Volkskunde" am Herzen. Der weitaus größte Teil meiner letzten 
Aussprache mit ihm war diesem Plan gewidmet, den er zu Weihnachten 1961 
dem Collegium Carolinum vorgelegt hatte und dem die Sorge seiner letzten 
Lebensmonate galt. In düsterer Vorahnung seiner schwindenden Arbeitskraft 
bat er mich damals, ihn doch durch die Übernahme der Schriftleitung und 
durch die Abfassung des Abschnittes über die „Geschichte der sudetendeut-
schen Volkskunde" zu entlasten; er blieb sich dabei der Verpflichtung be-
wußt, die Betreuung des Abschnittes über die Volkstrachten vorerst in der 
eigenen Hand zu behalten. Erst der Tod hat ihm auch diese Sorge endgültig 
abgenommen. 

Der Lebensweg Josef Hanikas ist ein Symbol für das Schicksal einer ganzen 
Generation. Aus der organischen Lebensgemeinschaft der mitteleuropäischen 
Völker im alten Österreich stammend, mit den volkstümlichen Traditionen 
und der kulturellen Mitgift des deutschen und slawischen Kulturkreises wohl-
vertraut, war er wie viele seiner Altersgenossen bereit, sein Wissen um die 
Schwierigkeiten, Vorzüge und Möglichkeiten der deutsch-slawischen Nach-
barschaft für den Aufbau einer neuen zukunftsträchtigen Symbiose zwischen 
West und Ost einzusetzen. In allen seinen Entwürfen und Schriften waren 
stets beide Völker Böhmens vertreten. Es war seine feste Überzeugung: Wenn 
irgendeinem Geschlechte, dann mußte dieser heranreifenden Generation nach 
dem ersten Weltkriege der große schicksalhafte Brückenschlag zwischen Deut-
schen und Tschechen gelingen, wenn Europa nicht einer neuen Katastrophe 
zutreiben sollte. Die zunehmende nationalistische Radikalisierung des Staats-
volkes hat jedoch diese Hoffnung im Keime erstickt. 

Durch Landes- und Sprachkenntnis mit allen Möglichkeiten für ein erfolg-
reiches Wirken im Westen ausgestattet, harrte Hanika 1945 im Bewußtsein 
seiner völkerverbindenden Aufgabe in Prag aus und wurde von der blind-
wütenden Masse der Austreiber nach unsäglichen Quälereien in ein Vernich-
tungslager gesperrt. Nachdem sein Zellengefährte Archivdirektor Dr. Prochno 
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an seine r Seite verhunger t un d das Körpergewich t Hanika s auf die Hälft e 
seines Vorkriegsstande s gesunke n war, wurd e er gezwungen , Zentnerlaste n 
zu trage n un d dami t seine Lebenskraf t weiter zu untergraben . Ers t als Krank -
hei t seine Kräft e zu verzehre n drohte , gelang es, ein e Überprüfun g un d die 
Entlassun g wegen erwiesene r Unschul d zu erreiche n un d so sein Lebe n zu 
retten . Dies e übermenschliche n Anstrengunge n waren die Hauptursach e sei-
ne s Herzleidens , dem er am 29. Jul i 1963 nac h jahrelange m tapfere m Wider -
ständ e erlag. 

Di e Tragi k dieses Einzelleben s steh t stellvertreten d für das Schicksa l eine r 
ganze n Generation . Nebe n eine r verschwindende n Minderhei t verantwortungs -
loser politische r Heißsporn e ha t das Verbreche n der Vertreibun g gerad e jene 
ostdeutsche n Mensche n betroffen , die durc h räumlich e Nachbarschaft , durc h 
Blutsverwandtschaf t un d kulturell e Gemeinsamkeite n den Westslawen beson -
der s nahestande n un d dahe r berufe n schienen , jene endgültig e Aussöhnun g 
zwischen West un d Ost zu vollziehen , die eine Lebensfrag e Europa s bildet . 
Wir wollen hoffen , daß ihr e Opfer nich t umsons t gebrach t wurden ! 

Münster/Westf . B r u n o S c h i e r 

Josef Hanika: Schriftenverzeichnis 

A. Selbständi g veröffentlicht e Schriften : 

1. Hochzeitsbräuch e der Kremnitze r Sprachinsel . Reichenberg/Böhme n (Stie -
pel) 1927. 83 S., 8 Tafeln . (Forschgn . z. sudetendeutsche n Heimatkund e 4. 
Hrsg . v. E. G  i e r a c h) . 

2. Di e Erforschun g der westböhmische n Volkstrachten . Oberpla n 1929. 42 S. 
(Schrr . zu Gunste n des Böhmerwaldmuseums . Geleite t von G . Jung -
bauer) . — Sonderdruc k aus : Sudetendeutsch e Zeitschrif t für Volkskund e 
2 (1929) 1—5, 51—65, 110—119. 

3. Ostmitteldeutsch-bairisch e Volkstumsmischun g im westkarpatische n 
Bergbaugebiet . Dargestell t an Herkunft , Besiedlung , Rech t un d Mundar t 
der Sprachinse l Kremňitz- Deutsch-Proben . Münste r i. W. (Aschendorff ) 
1933. XVI, 139 S., 7 Abb., 2 Karten , 4 Planskizzen . (Deutschtu m un d 
Ausland 53). 

4. Sudetendeutsch e Volkstrachten . Tei l 1. Reichenber g (Kraus ) 1937. XXV, 
290 S. (Beitrr . zu r Sudetendeutsche n Volkskund e 22). 

5. Neu e sudetendeutsch e Heimattrachten . Grundsätz e un d Richtlinien . 
22. Flugschrif t zu r Volksbildung. Hrsg . v. d. Ges . f. deutsch e Volksbil-
dung . Reichenber g 1938. 

6. Museu m für Volkskund e in Eger . Bebilderte r Prospekt . Eger 1941. 
7. Volkskundlich e Wanderunge n zu den Chodenbauern . Reichenber g (Gebr . 
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Stiepel ) 1943. 88 S., 16 Abb., 1 Karte . (Veröff. d. Sudetendeutsche n An-
stalt für Landes - un d Volksforschun g in Reichenberg) . ; 

8. Sippenname n un d völkische Herkunf t im böhmisch-mährische n Raum . 
Prag-Amsterdam-Berlin-Wie n 1943. 103 S. (Schriftenreih e Böhme n un d 
Mähre n 4). 

9. Volkskund e der Sudetendeutschen . Kitzinge n (Holzner ) [1951]. 26 S., 
4 Abb., 1 Kart e (Göttinge r Arbeitskreis . Schriftenreih e 7). 

10. Siedlungsgeschicht e un d Lautgeographi e des deutsche n Haulande s in der 
Mittelslowakei . Münche n (Lerche ) 1952. XXI, 145 S. (Veröffentlichun -
gen des Inst . f. Kultur - un d Sozialforschg . in München) . 

11. Volkskundlich e Wandlunge n durc h Heimatverlus t un d Zwangswande -
rung . Methodisch e Forschungsanleitun g am Beispiel der deutsche n Ge -
genwart . Salzbur g (Ott o Müller ) 1957. 151 S. (Schriftenreih e de r Komm , 
f. Vkde. d. Heimatvertriebene n im Verban d der Vereine für Vkde. 1). 

12. Di e Volkssage im Fichtelgebirg e un d seine m Umland . Bayreut h (Ret a 
Baumann ) o. J . [1959]. 208 S. 

B. Aufsätze: 

1. Aus der Kremnitze r Sprachinsel . Kalende r des Bunde s der Deutsche n 
in Böhmen . 27 (1923) 93—97. 

2. Tschechisch e Kulturfragen . Sudetendeutsche s Jahrbuc h (1926) 206 f. 
3. Di e Kremnitze r Sprachinsel . I n : Winter : Di e Deutsche n in de r Slowakei 

un d Karpathorußland . Münste r 1926, S. 47 ff. (Deutschtu m un d Aus-
lan d 1). 

4. Di e falsche Braut . Ein e volkskundlich e Untersuchung . Heimatbildung . 
Monatsbll . f. heimatliche s Volksbildungswesen 8 (1926/7 ) 11—25. 

5. K. Havliček s „Tauf e des hl. Wladimir " un d Blumenauer s „Aeneis" . Mitt . 
d. Verein s f. Gesch . d. Deutsche n in Böhme n 65 (1927) 79—95. 
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SUMMARIES 

KRUMMAU CASTLE. A C O N T R I B U T I O N TO ITS 
HISTORY AS A F O R T I F I E D CASTLE 

Karl Tannich 

The building of Krummau Castle is very closely related to the efforts of 
the Witigones to build up a „Hausmacht", by means of colonization in the 
border area of southern Bohemia. In this process, the Castles of Rosenberg 
and Krummau, probably built in the years 1230—1250, were to represent 
the bases from which the further expansion was to proceed. This was espe-
cially the case with Krummau, for directly before this Castle stretched a broad 
expanse of fertile land — at the time still royal property — whose acquisition 
appeared to be entirely within. the realm of possibility. Not only the lords of 
Krummau, but the whole family of the Witigones needed a strong Castle. 
Because of this and the fact that the terrain was eminently suited for it, 
Krummau was built as a double Castle. Its two Castles, each capable of defend-
ing itself, were originally separated from each other by a moat. Though the 
lower castle, situated in front of it, was always called the „Little Castle", the 
„Hrádek" was never termed the outer works. Because the terrain in front 
of the lower castle was only slightly inclined, it was, as the forefield of de-
fense, provided. with a fortified wall, which enclosed the extraordinarily large 
area called still today the „Tummelplatz". The lower castle was sealed off 
from this by a moat in front of the gate, which, strengthened by a rampart, 
also enclosed it on the north side. The lower castle was further protected 
by a large fish-pond, which Ullrich II of Rosenberg had created prior to 
1450 by damming up the „Blätterbach". The strongest bastion of the lower 
castle, whose bäiley was reached by a drawbridge of the circular wall's gate-
house, was the mighty circular tower. The latter, as well as the apartments 
which it protected, could be reached only through a staircase-tower over a 
small drawbridge. 

Unlike the lower castle, the upper castle did not have a circular wall. The 
narrow, steeply sloping rock crest would not have permitted placing a cir-
cular wall around its core. It is a typical case of a castle taking advantage 
of the natural defensive possibilities offered by the terrain, and its original 
dimensions can be recognized from the two main towers whose foundations 
are still preserved. Interestingly enough, they stand diagonally across from 
eäch other. The ascent to the Upper castle was made via a bridge leading 
over a moat to the lower gatehouse, and in back of it, by a steep gateway to 
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the upper gate, leading along a low wall. Through the latter, one entered the 
bailey of the upper castle. Toward the east the Upper castle was protected by 
the steeply sloping rock crest and by the lower castle, directly to the west of 
the castle the hill ascended still further. Here, between the dwellings and 
the deep, wide „Halsgraben", situated still further to the west, a keep was 
layed out. It cannot be satisfaptorily determined what this looked like. It 
probably soon reeeived a strong, high curtain wall, as had generally become 
customary in castle-building. The present stone bridge over the „Halsgraben" 
which is built on mighty, high arches, is named „Curtain Bridge" after this 
wall. In the great project of enlarging the castle which was carried out by 
Ullrich II of Rosenberg, with the help of Master Andreas, in the period 
1444—1451, the keep and curtain wall disappeared. In this project the upper 
castle was enlarged and extended to, the „Halsgraben". In the course of the 
building project, which was probably occasioned by the lack of living quar-
ters, the fortified character of the Castle was preserved. This is shown by the 
remains of the parapets in the masonry on the „Halsgraben", as well as the 
angular course of the tunnel-like gateway to the castle. This was the last 
enlargement of Krummau Castle which was fortificational in its nature. With 
the development of firearms, the view that Castles had, above all, to be forti-
fied struetures, lost its validity also for Krummau. 

T H E R E L A T I O N S OF T H E J O A C H I M S T H A L U P R I S I N G 
OF 1525 T O SAXONY 

Siegfried Sieb er 

Close relations existed between the Bohemian mountain town of St, Joa-
chimsthal, founded in 1516, and in the possession of Count Schlick auf Schlak-
kenwerth, and the néighbouring Saxon mountain localities of Annaberg and 
Buchholz, founded shortly before, in 1496 and 1501. St. Joachimsthal soon 
surpassed these two towns, both in size of population and Output of silver. 
The greatest migration of miners to St. Joachimsthal came from the néigh-
bouring localities and from Schneeberg, which flourished after 1471. The 
supply center for all of these mountain towns was Zwickau, an important 
trading and cloth-making town. 

In the young silver town of St. Joachimsthal, on the southern slopes of 
the Erzgebirge, strong social tensions soon developed, for there settled, on 
the one hand, poor miners who had used up all their savings in the long 
journey over the Erzgebirge, and, on the other, various miners who had al-
ready uncovered ore veins in St. Joachimsthal lying „beneath the green turf" 
and had as a result rapidly become rieh. The rapid growth of the town also 
led to a housing shortage, provisioning difficulties, and thus numerous in-
conveniences. The miners still prospected as private mine proprietors, i.e. 
were the owners or co-owners of their pits. The deeper the mines went under-
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ground, the more outside capital had to be employed. Already in 1517 there 
was an uprising of the miners. The „big wigs" were inveighed against. Abuses 
in the administration and peculation by officials were discovered. Probably 
already at this time it was that Thomas Münzer took up contact with the 
Joachimsthal miners. At the beginning of the Peasants' War unrest arose here, 
when great Bohemian mine-owners and, in 1525, the district chief of Electoral 
Saxony, Kospoth, in St. Joachimsthal reeruited mercenaries against the rebell-
ing peasants, but failed to attract many reeruits. 

As early as 1519, Joachimsthal miners emigrated to Buchholz. Unrest be-
gan there in March 1525, especially against the clergy. Then the town of 
Schlettau and villages which were part of the property of the monastery of 
Grünhain rose up against the monks. All the traffic from Zwickau to St. Joa-
chimsthal passed through this region. It is revealing that the miners of St. 
Joachimsthal asked the Council of the town of Zwickau for help, but the 
latter refused it. The Annaberg Council, on the other hand, which feared that 
the miners of this town would be infected by the Joachimsthal example, wan-
ted to mediate between the rebels and the Schlick administration. Even the 
Dresden Council made efforts on behalf of a compromise in St. Joachimsthal, 
and experts from Freiberg took part as mediators. 

As a result of their relationships, comradeliness, and common experiences 
and distress, the miners on each side of the border felt close to one another. 
Thus Annaberg supplied bread and weapons to the rebels. Two Saxon miners, 
Wolf Göftel and Andreas Cosener, activeiy conducted propaganda — to be 
sure, without success — on both sides of the border for the common action 
of the miners together with the peasants. 
t The miners formulated their demands in 17 articles. Although the prestige 
of the miners was lowered by the defeat of the Central German peasants at 
Frankenhausen, the miners managed to score some successes, in the agree-
ment of 25 May 1525, especially those of a social character. This agreement, 
consisting of ten articles, between Count Schlick and the miners of St. Joa-
chimsthal put an end to the uprising. On the basis of these negotiations, the 
Schlicks promulgated, as the mine-owners of St. Joachimsthal, new mining rules. 

T H E B O H E M I A N S T A A T S R E C H T AND T H E H O H E N -
W A R T - S C H Ä F F L E C A B I N E T ' S A T T E M P T A T A S E T T L E -

M E N T 

Rudolf Wierer 

In the period before 1848, Ferdinand IFs so-called Revised Ordinance of 
the Land of 10 May 1627, which secured the legislative right for the King 
of Bohemia, was in force. The Estates retained the right to approve taxes. 
From the year 1842/43 on, in the Bohemian Diet, it was especially the high 
nobility which fought against the absolutist reforms of the government, en-
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deavoring to demonstrate that the Estates had retained their rights, in a 
limited form. In the revolutionary period of 1848—1849, the constitutional 
rules issued by the Emperor did not také into consideration a special status 
of Bohemia. In this period the Czechs also paid little attention to the „Bo-
hemian Staatsrecht" (the demand for the historical rights of the Crown of 
St. Wenceslas), demanded already before 1848. 

Following the neo-absolutism of the years 1851—1859, the October Diplo-
ma of 1860 recognized, to some extent, the rights of the Crownlands and 
their diets. The diets were given back their right to approve taxes, but the 
actual right of legislation was not granted to them. Only the February Con-
stitution of 1861 created an imperial representation and made the transition 
to constitutiorialism. This meant the predominance of the German middle 
class, which was favoured by the electoral systém, and this led to an alliance 
of the Czech liberal middle class with the „Bohemian Staatsrecht" nobility. 
The adoption of the „Staatsrecht" program by the Czech liberals proceeded 
only hesitantly; this is revealed especially by Palacky's ideas of 1865. 

The resistance of the Hungarians to Vienna's constitutional unitarianism 
forced the so-called Austro-Hungarian Compromise of 1867. The Compromise 
created two states, the Hungarian Crown and the so-called Cisleithania. Bo-
hemia was only one of seventeen Cisleithanian crownlands. This led to an 
intensive Czéch Opposition, which was reflected in the radical declaration of 
1868 on the „Staatsrecht". This Czech „Staatsrecht" radicalism was also 
f urthered by the theory of J. Kalousek. 

The Czech Opposition to the Cisleithanian Constitution of 1867 was ex-
pressed in the withdrawal from the Reichsrat. For this reason Potocki's mo-
derate Cabinet of 1870 attempted, though unsuccessfully, to win the Czechs 
for the Reichsrat by means of autonomist concessions. 

The Hohenwart Cabinet was willing to give Bohemia a far-reaching special 
status within the framework of the Constitution. In the negotiations with the 
Cabinet, the Czechs were willing to recognize the Hungarian Compromise, but 
did not want to recognize Bohemia's Subordination to the Cisleithanian Con-
stitution. Finally, drafts of the settlement laws were agreed upon, of which 
the draft of the Fundamental Articles was the most important. These drafts 
were approved by the Bohemian Diet, after the German liberals had stayed 
away from the Diet in protest. The Emperor presented the drafts to an ex-
panded Ministerial Council, which, however, turned them down. Since the 
Czechs refused to make any significant cuts in their demands, the Emperor 
then dropped the settlement plan, also frightened by the probable negative 
financial consequences of the settlement. 
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T G . M A S A R Y K ' S S L O V Á K A N D H U N G A R I A N P O L I C Y 

Ludwig von Gogolák 

Th e personalit y of T . G . Masary k ha s heretofor e been considere d almos t 
exclusively from th e poin t of view of th e event s of th e Firs t Worl d Wa r an d 
th e birt h of th e Czechoslova k Republic . Thes e interpretation s were onl y sel-
do m free of partisanship . Th e beginning s of Masaryk' s intellectua l an d emo -
tiona l development , as well as th e socia l historica l foundation s of hi s envi-
ronment , on th e othe r hand , have scarcel y been examine d thu s far. Thu s his 
Slovák origin , with its impac t on his characte r an d activity , ha s heretofor e 
been neglected . O n th e basis of primar y Slovák an d Magya r contemporar y 
sources , th e psychological , intellectua l an d politica l phase s of T . G . Masaryk' s 
developmen t are therefor e examine d here . 

Sinc e Masary k was bor n in Moravi a an d cam e from th e lowest stratů m of 
th e population , he was compelle d to tur n to th e Czec h world in orde r to be 
able to develop his talents . H e always felt himsel f to be a Moravia n Slovák, 
however . Nevertheless , th e politicall y an d culturall y actiye par t of th e Slovák 
middl e class, which at th e tim e partl y bor e th e imprin t of th e socia l structur e 
of Hungar y an d partl y showed romanti c Pan-Sla v characteristics , always re-
maine d alien to him . With his western-democrati c an d social-critica l orienta -
tion , he regarde d thes e Slovaks as backward . Masary k ha d mature d int o a 
personalit y in theAustria n an d Czec h environmen t an d ha d turne d completel y 
to th e progressive Anglo-America n socia l idea s as well as to a libera l Chri -
stianity . Fro m th e 1880's on , he was active in th e modern-radica l movemen t 
in Czec h politics . Already in 1882, when he was appointe d universit y lecture r 
at th e Czec h Universit y in Prague , he regarde d himsel f as th e bor n leade r 
of th e Czech s a n d th e Slovaks. H e endeavoure d to unit ě thes e two people s in 
thei r educatio n an d ideology, as well as psychologically . As a resul t of his 
social origin an d his sociologica l knowledge , he a t all time s directe d his 
efforts towar d radica l reform s an d transformations , an d oppose d wha t was 
traditiona l an d romantic . 

I n th e vicinit y of th e the n focal poin t of th e Slovák politica l an d intellectua l 
life, th e town of Turčánsk ý Svatý Martin , he spen t mos t of his vocations , an d 
from her e he attempte d to influenc e th e Slovák politician s an d writers . H e 
considere d i h e passivity of th e Slovák nationa l polk y of th e tim e as th e 
logical outcom e of th e romanti c an d Pan-Sla v Russophilis m of th e Slovák 
leaders . T h e latter , in turn , openl y oppose d th e intellectua l achievement s of 
industria l Wester n Europe , as well as th e idea s an d practic e of a democrati c 
policy. The y declare d tha t th e outwar d form s of th e „rotte n West" were irre -
concilabl e with Slavism. Still, Masary k ha d a t th e beginnin g a sincer e friend -
ship with Svetozá r Hurban-Vajanský , th e mos t importan t representativ e of 
these Slovák conservatives . I t was broke n off when , aroun d 1890, it n o longe r 
seeme d possible to overcom e th e ideologica l contradictions . 

Th e conservativ e Slovák policy led by Hurban-Vajansk ý appeale d onl y to 
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a smal l par t of th e population , an d almos t no t at all to th e broade r strat a 
of th e Slovák people . As a professor of Pragu e University , Masary k looke d 
after th e Slovák student s an d won the m over to his ideas . Th e bourgeois -
radica l transformatio n of Slovák politic s in th e years 1890—1914 — a socially 
oriente d Oppositio n to th e Hungaria n stat ě in th e interes t of Czechoslova k 
unit y — goes back to thi s circl e aroun d Masaryk . Ou t of it also emerge d 
th e Slovaks who realize d Czechoslova k stat ě unit y in 1918 — e.'g. Mila n 
Hodža , Ivan Dére r an d Vavro Šrobár . Th e Czechoslova k idea was no t th e 
idea of th e whole Czec h an d Slovák people , bu t solely th e affair of a smal l 
minorit y of n o mor e tha n twent y me n who aspired to power . Fro m thi s fact 
clearl y indicate s th e pseudo-democrati c characte r of th e Czechoslova k natio -
na l idea . 

Th e fiction of Czechoslova k unity , which generalize d th e Czech s as th e 
principl e of all tha t was progressive, an d represente d th e Slovaks on th e othe r 
hand , as backward , after 1918 engendere d an anti-Czechoslova k Slovák Oppo -
sition . Th e latte r harke d bac k to th e idea s of Hurban-Vajansk ý an d regarde d 
th e Western-radica l bourgeoi s positio n which Masary k advocate d no t onl y 
as an alien , Czec h phenomenon , bu t also as an atheisti c ideolog y destroyin g 
th e specific Slovák character . 

I N T H E P A R L I A M E N T O F T H E F I R S T C Z E C H O S L O V A K 

R E P U B L I C 

Felix von Luschka 

Th e Firs t World War ende d with th e dissolutio n of th e Austro-Hungaria n 
Monarchy . O n 28 Octobe r 1918, th e Czec h Nationa l Committe e — which 
op to the n ha d been secre t — proclaime d in Pragu e th e Czechoslova k Repu -
blic, containin g th e land s of th e forme r Bohemia n crown an d th e uppe r Hun -
garian counties . Th e Germa n delegate s of th e forme r Austria n Reichsra t resi-
sted th e incorporatio n of th e Sudeten-Germa n areas , an d attempte d to recove r 
for th e newly establishe d Republi c of Austria , Germa n Bohemi a unde r Dr . 
Lodgman , th e Moravian-Silesia n Sudetenlan d unde r Dr . Freissler , an d th e 
distric t of Znai m unde r Coun t Oldofredi . Thi s attemp t collapse d after a few 
weeks, when Czec h militař y occupie d th e Germa n areas , an d then » th e Treat y 
of St. Germai n incorporate d the m int o Czechoslovakia , thu s bringin g th e Su-
deten-German s unde r Czec h rule . 

I n th e meantime , th e Czec h Nationa l Committe e ha d been expande d int o 
th e Nationa l (Constituent ) Assembly, with 268 member s — with th e exceptio n 
a few Slovaks exclusively Czech s — which adopte d th e Constitutio n of 29 Fe -
bruar y 1920 an d all of th e fundamenta l laws of th e ne w statě , such as th e 
Languag e Law, which was so disadvantageou s for th e Germa n minority , th e 
Lan d Reform , th e currenc y reform , an d th e capita l levý. No t before thes e 
laws ha d been approve d election s for th e Nationa l Assembly were called . Th e 
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first election s for the Chambe r of Deputic s (300 members ) were held on 
18 April 1920, and those for the Senat e (150 members ) on 25 April of the 
same year. After that , the structur e of the Nationa l Assembly of the Firs t 
CSR was change d thre e times throug h new elections , in autum n of 1925, in 
Octobe r 1929 and in May 1935. Th e Germa n minorit y reeeived each time , 
correspondin g to its share of the population , about one-fourt h of all the seats. 
Thi s minorit y statu s of the German s in the Czechoslova k Nationa l Assembly 
mad e it impossible for them to prevail in thei r attemp t for self-preservatio n 
against the nationalisti c policy of the Czech government . As a result , the 
Germa n minorit y was forced to fight within and outside the governmen t 
against its Czechizatiön . At first the gaining of the right of self-determinatio n 
was in the foreground , and later the aim of achievin g the self-administratio n 
tha t had been promise d but no t realized . Thoug h in outwar d form a parlia -
mentar y democracy , the Firs t Czechoslova k Republi c was in its inne r essence 
a nationalisti c dietatorshi p of the Czech Nationa l Committees , organize d 
throughou t the area of the State . Th e latte r strove systematically , using all 
the mean s at thei r disposal, to de-nationaliz e the othe r ethni c groups, in 
orde r to creat e the unifor m „Czechoslovak " people , which had been asserted 
in the Constitution . Fo r this reason , even the provisions imposed upon the 
State in the Minorit y Treat y of 10 Septembe r 1919 were so guarded by clauses 
within the Constitutio n of the Czechoslovak  Republic , tha t thei r implemen -
tatio n becam e illusory. Every attemp t at a nationa l settlemen t was nippe d in 
the bud by the pre dominatin g Czech nationalisti c power, until , throug h the 
Munic h Agreemen t of 29 Septembe r 1938, it had becom e too latě for a settle-
men t within the framewor k of Czechoslovakia . 

T H E T H E O R Y O F C Z E C H O S L O V A K C O N T I N U I T Y 

Friedrich Korkisch 

In contradictio n to the principles , recognize d in internationa l law, regard-
ing the continuanc e of a State in spite of loss of territory , or a chang e of 
the form of government , the „theor y of Czechoslovak  continuity " insinuate s 
tha t Czechoslovaki a continue d to exist after 1938 within the boundarie s of 
1918—1938. Thi s theor y was developed by the Czechoslova k governmen t 
-in-exile , and was supporte d by extremel y questionabl e arguments , and even 
fictions. Th e far-reachin g consequence s of this doctrin e only becam e fully 
clear when the „provisiona l Czechoslova k government " began, after the oceu-
patio n of the former State territor y of the ČSR by Allied troops , and as the 
latter' s executive organ , to draw no t only in its legislation but also in generá l 
all the consequence s of this doctrin e which it deeme d proper . Fro m the theor y 
of Czechoslovak  continuit y were derived all those measure s which deprived 
the member s of the Germa n and Magyar ethni c groups of the basis of thei r 
economi c and cultura l life and also threatene d thei r physical existence . I t 
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offered no t onl y th e mean s for rescindin g retroactivel y as desired , all legal 
regulation s issued from 1938 on an d for challengin g all legal transaction s 
which ha d take n plac e in thi s period : beyon d this , it also mad e it possible to 
measur e th e conduc t of th e inhabitant s of th e forme r stat ě territor y — above 
all th e German s an d th e Magyar s — accordin g to th e standar d of an exagge-
rate d concep t of loyalty to a Czechoslovaki a alleged to have continue d to 
exist within its old boundaries ; to met e ou t draconi c punishmen t retroactivel y 
for thei r conduc t (th e Retributio n Decree , amon g others) ; to expropriat e 
them ; to compe l the m to perfor m forced labour ; to pu t the m in concentratio n 
camps ; an d man y simila r things . T h e foregroun d na tur e of thi s supposedl y 
fundamenta l doctrin e an d th e ability to manipulat e it in th e interes t of con -
sideration s of politica l expedienc y are also shown in th e attempte d reinter -
pretation s of th e theor y of continuit y by Czec h author s in recen t years. Her e 
a „coňceptio n of revolution " is place d nex t to th e „conceptio n of continuity" , 
with „forma l continuity " bein g rejected . Th e „conceptio n of revolution " secu-
red th e transitio n „fro m forma l to materiá l democracy , from liberalism to 
stat ě socialism " an d is suppose d to justify „th e urgen t liquidatio n of th e old 
problé m of nationalitie s an d th e necessar y transformatio n of th e nationalit y 
stat ě int o a nationa l statě" . 

T H E C Z E C H O S L O V A K Q U E S T I O N I N T H E N U R E M B E R G 
W A R C R I M E S T R I A L S 

Viktor Böhmert 

Th e questio n whethe r Czechoslovaki a cam e to an end as a stat ě with th e 
cstablishmen t of th e Protectorat e of Bohemi a an d Moravi a on 16 Marc h 1939, 
or whethe r it was at tha t tim e merel y place d unde r a Germa n belligeren t 
oceupation , was no t answere d uniforml y by th e Nurember g War Crime s 
Trials . Th e continue d existenc e of Czechoslovaki a was affirmed by thos e 
Nurember g Militar y Tribunal s which declare d it possible tha t act s committe d 
in th e „Protectorate " in th e perio d from 16 Marc h to 1 Septembe r 1939 (th e 
outbrea k of World War II ) were „wa r crimes " in th e stric t sense of th e 
word, i. e. coul d violate th e laws an d custom s of lan d warfare compile d in 
th e Hagu e Rule s of lan d warfare (RLW) . Thoš e Militar y Tribunal s which 
rejecte d th e thesi s of a belligeren t oceupatio n tende d towar d th e opposit e view. 

Already durin g th e consultation s of th e Unite d Nation s War Crime s Com -
mission in London , 1943—45, th e representativ e of th e Czechoslova k govern-
ment-in-exil e repeatedl y attempte d to exten d th e concep t of „wa r crime " so as 
to reach , on th e on e hand , bac k to th e beginnin g of invasion s i. e. th e marc h 
on Pragu e in Marc h 1939, as a violatio n of th e Kellog-pac t and , on th e othe r 
hand , to includ e act s committe d alread y before 1 Septembe r 1939 in membe r 
state s of th e Unite d Nation s „i n hostil e oceupation" . Thes e endeavour s remai -
ne d unsuccessful , becaus e th e Allied Grea t Power s decided , in th e Londo n 
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Charter of 1945 (LC), to create, next to the punishable offense of the „war 
crime", in the traditional sense of a violation of the RLW committed during 
a war, two new punishable offenses: the „crime against peace", which consi-
sted only in the unleashing of a „war of aggression" or a „war in violation of 
international treaties", thus not including the mere armed invasion not en-
countering any resistance and therefore not endangering the State of peace; 
and the „crime against humanity", which, in contrast to the „war crime", 
could be committed „before and during the war". 

The judgement of the International Military Tribunal (IMT), whose basis 
of decision was constituted by the LC, contains profound contradictions regard-
ing the possibility of committing war crimes stricto sensu in peacetime. 
On the one hand, it differentiates between the wars of aggression begun by 
Germany from 1 September 1939 on and the „acts of aggression" prior to this 
date directed against Austria and Czechoslovakia in March 1938 and 1939, 
respectively: accordingly, the point of departure in numerous passages is that 
„war crimes" stricto sensu were only possible while a State of war existed. 
On the other hand, it holds the view — though solely to the advantage of 
Czechoslovakia — that the RLW was valid from 15 March 1939 on in the 
Protectorate, as an area under enemy oceupation. Substantiation for this legal 
claim is not made: only the re-annulment of the RLW on 16 March 1939 is 
denied, with the argument that the decree on the establishment of the Pro-
tectorate was not a declaration of incorporation as understood by inter-
national law. 

Of the judgements of the American Military Tribunals (MT) which dealt in 
more detail with the Czechoslovak question, the „IG Farben Judgement", and 
indirectly also the „Justice Judgement", as well as „Judge Powers' Dissenting 
Opinion" on the „Wilhelmstrasse Judgement", denied the possibility of com-
mitting war crimes in the Protectorate before 1 September 1939. The „Wil-
helmstrasse Judgement" and „Judge Wilkins' Dissenting Opinion" on the 
„Krupp Judgement", on the other hand, affirmed this possibility. The basis 
of the decisions of the MT, Control Council Law No. 10, deviates in the de-
finition of punishable offenses from the LC, among other things, in that 
the „crime against peace" can consist not only in the unleashing of a war, 
but also in an invasion. The MT therefore had either to regard the newly 
added fact of the „invasion" as a subcase of the „wars of aggression", or to 
ignore it. The „IG Farben Judgement" chose, as did „Judge Powers' Dissent-
ing Opinion", the latter course. It distinguished between war and invasion, 
and therefore came to the conclusion that no war crimes stricto sensu could 
have been committed in Czechoslovakia prior to 1 September 1939. The ,jWil-
helmstrasse Judgement", following „Judge Wilkins' Dissenting Opinion", 
chose the first course, thus affirming the belligerent oceupation of Czecho-
slovakia. 

Untehable, at least for the period before September 1939, is the thesis — 
asserted without substantiation by the IMT and legally supported in the 
„Wilhelmstrasse Judgement" by means of subsumption of invasion under wars 
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oí aggression — of the applicabilit y of martia l law to occupatione s pacificae 
of the type of the Germa n oceupatio n of Czechoslovakia . I t clearly contradict s 
the practic e accordin g to which an invasion does no t bring about a statě of 
war, the preconditio n for the validity of martia l law. In the literatuř e on in-
ternationa l law, this thesis was also not presente d before 1945. Throug h the 
applicatio n of individua l rules of the occupati o bellica by way of analogy with 
the occupatione s pacificae , these rules can becom e rules of peacetim e inter -
nationa l law, but the reverse, tha t occupatione s pacificae can becom e occu-
patione s bellicae, does not hold . 

Th e IMT' s interpretatio n of Hitler' s decree of 16 Marc h 1939 also does not 
hold up unde r detaile d examination . Th e decree grant s unilaterall y a limited 
autonom y to a par t of the area of the Czechoslova k statě — regarded -as no 
longer in existence — declare d as a par t of the Germa n Reich . Reinterpret -
ing this as a bid for the conclusio n of a protectorat e treat y unde r inter -
nationa l law thu s appear s impermissible . Even if the „Protectorate " were to 
be considere d as a Germa n satellite statě newly called into existence by 
Flitler , its relation s with the Germa n Reich would have been of a kind no t 
comin g unde r internationa l law, but rathe r solely unde r constitutiona l law. 
Th e decree thu s fulfills the eriteri a unde r which an act of statě is to be 
regarded as one of incorporatio n in aecordanc e with internationa l law. 
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RESÜMEE S 

LE CHÄTEA U DE KRUMMAU . UN ARTICL E SU R 
L^HISTOIR E DE SA CONSTRUCTIO N COMM E CHÄTEA U 

FOR T 

Karl Tannich 

La constructio n du chátea u de Krumma u est liée étroitemen t aux efforts 
des Witigones eh vue de se créer par colonisatio n un domain e přivé dans la 
region frontaliěr e de la Bohém e du Sud. Les cháteau x de Rosenber g et 
Krummau , construit s vers 1230—1250, devaien t servir de bases ä parti r des-
quelles on continuerai t la conquéte . C'est surtou t le cas de Krummau , car 
devant ce chátea u s'etendai t une vaste region fertile don t l'acquisitio n pa-
raissait possible. (Elle faisait encor e parti e des propriété s royales.) No n seule-
men t les seigneurs de Krumma u mais tout e leur maison y avait besoin d'un 
chátea u important . Pou r cett e raison et parce que le terrai n s'y prétai t parti -
culiěremen t Krumma u fut construi t comm e „chátea u jumelé". A l'origine , ses 
deux cháteau x — en etat de se défendr e par eux-méme s — étaien t séparés 
par un fossé. Le „chátea u inférieur" , situé devant le fossé, fut toujour s de-
signe comm e le „peti t cháteau" , le „hrádek" , mais jamais comm e „avant -
cháteau" . Le terrai n devant le „chátea u inférieur " n'ayan t qu'un e inclinaiso n 
de peu ďimportanc e on en avait fait un glacis en le protégean t ďune muraille . 
Ce mu r enfermai t un vaste espace qui s'appelle aujourďhu i encor e la „lice" . 
Le chátea u inférieu r fut séparé de celle-c i par un fossé qui 1'entourai t égale-
men t sur son coté nord , fortifié par un rempart . Le „ruissea u des feuilles", 
reten u pou r former un grand vivier déja avant 1450 par Ulric h I I de Rosen -
berg, renforcai t la defense du cháteau . L'imposant e tou r circulair e étai t le 
bastion le plus fort du chátea u inférieur , dans la cour duque l on pénétrai t par 
le pont-levi s de la port e du mu r ďenceinte . On ne pouvai t parveni r dans la 
tou r circulair e et dans le bátimen t d'habitatio n qu'elle protégeai t que par une 
toureil e d'escalier et un peti t pont-levis . 

A l'inverse du chátea u inférieur , le chátea u supérieu r n'etai t pas entour é 
d'un mur . La crét e étroit e et abrupt e du roche r ne l'aurai t pas permis . On 
peut reconnaitr e son etendu e primitiv e gráce ä ses deux tour s principale s don t 
les fondation s sont toujour s conservées . II est interessan t de constate r qu'elles 
s'opposen t en diagonale . On accédai t au chátea u supérieu r par un pon t enjam-
bant le fossé et conduisan t ä la port e inférieur e, puis par un chemi n raide qui 
menai t le long d'un mu r bas ä la port e supérieure . On entrai t ainsi dans la 
cour du chátea u supérieur . Alors qu'il étai t ä l'est protégé par la falaise 
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abrupt e et pa r le chátea u inférieur , ä l'oues t la montagn e continuai t de s'ele-
ver. Sur ce cöte , on construisi t un e lice entr e le corp s de logis et le large et 
profon d fossé situé plus ä l'ouest . I I n'es t pas possible de décrir e cett e lice 
d'un e fagon satisfaisante ; Elle devait bientö t recevoi r du cöt e du fossé un e 
haut e et fort e chemis e comm e l'usage s'en étai t répand u dan s la constructio n 
des cháteaux . G'es t ce mu r („mu r de chemise" ) qu i a donn é le no m de „pon t 
de chemise " ä l'actue l pon t de pierr e qu i enjamb e le fossé avec ses haute s et 
puissante s arche s de pierre . La lice et le mu r on t dispar u lors de l'agran -
dissemen t du chátea u entrepri s pa r Ulric h de Rosenber g avec l'aide du Maitr e 
Andr é dan s les année s de 1444—1451. Pa r ces travau x le chátea u supérieu r 
fut agrand i et s'etendi t jusqu'au gran d fossé. Ces agrandissement s provoqué s 
probablemen t pa r la pénuri e de logement s conservěren t au chátea u son carac -
tér e défensif. Les reste s du chemi n de rond e dan s la muraill e le lon g du fossé 
et au cöt e nord , ains i que la constructio n en ligne brisée de l'entre e en form e 
de tunne l qu i měn ě au cháteau , en témoignent . Ce fut le dernie r arrangemen t 
de type militair e du chátea u de Krummau . Ca r le développemen t des arme s 
ä feu, dan s le cas du chátea u de Krumma u également , a fait perdr e sa valeur 
au princip e que les cháteau x devraien t étr e avan t tou t des cháteau x forts. 

LE SOULÉVEMENT DE JOACHIMSTHAL DE 1525 DANS 
SES RELATIONS AVEC LA SAXE 

Siegfried Sieb er 

I I y existait des relation s étroite s entr e la ville de montagn e de St Joa -
chimstha l fondé e seulemen t en 1516 et possession des comte s de Schlic k auf 
Schlackenwert h et les villes de montagn e voisines fondée s égalemen t peu de 
temp s avant , ä savoir Annaber g (1496) et Buchhol z (1501). St Joachimstha l 
dépassa bientó t ces derniěre s pa r sa populatio n et son reven u en argent . 
L'äff lux de plus fort de mineur s vers le „ thal " (la „vallée") provenai t des 
région s voisines et de la ville de Schneeberg , florissant e děs 1471. Le lieu de 
ravitaillemen t pou r toute s ces villes de montagn e étai t Zwickau , ville impor -
tant e de commerc e et de draperie . 

Bientö t naquiren t de forte s tension s sociales dan s la jeun e ville d'argen t de 
St Joachimstha l située sur le flanc sud de l'Erzgebirge ; ca r il s'y établiren t 
d'un e par t de pauvre s mineur s qu i pendan t leur longu e march e ä traver s la 
montagn e avaien t épuisé tout e leu r épargne , d'autr e part , il y avait divers 
mineur s déjá vité enrichi s pa r l'exploitatio n des veines métallique s ä St Joa -
chimsthal , gisant „sou s le gazon" . La croissanc e rapid e de la ville entrain a 
aussi la pénuri e de logement , des difficultés d'approvisionnemen t et beaucou p 
ďautre s inconvénients . Les mineur s prospectaien t encor e en tan t que „Eigen -
lehner" , c.-ä-d . ils étaien t les propriétaire s o u co-propriétaire s de leur s mines . 
Mai s plus les mine s devenaien t profonde s plus on faisait appe l ä du capitä l 
étranger . Déj á en 1517 les haveur s se révoltěrent . On maugré a contr e les 
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nouveau x riches , appelé s les „Große n Hansen " (Grand s Jeans) , on décel a des 
irrégularité s dan s l 'administratio n et des fraude s faites pa r les fonctionnaires . 
Thoma s Münze r entr a probablemen t děs cett e époqu e en relatio n avec les 
mineur s de Joachimsthal . Au debu t de la Guerr e des Paysans , il y eu t des 
trouble s quan d de grand s propriétaire s de mine s bohémien s et en 1525 le 
bailli de la Saxe électorale , M . Kospot h essayěrent , mai s sans succés, de recru -
te r des mercenaire s ä St Joachimstha l contr e les paysan s insurgés . 

Déj á en 1519 des mineur s de St Joachimstha l avaien t émigr é ä Buchhol z 
ou les soulěvement s commencěren t en mar s 1525, notammen t contr e des hom -
me s ďéglise. Ensuit e la ville de Schietta u et des villages faisant parti e du 
monastěr e de Grünhai n s'insurgeren t contr e les moines . Tou t le trafic de 
Zwicka u ä Joachimstha l passait pa r cett e region . I I est significatif que le 
corp s des mineur s de Joachimstha l demand a de l'aide au Consei l municipa l 
de Zwickau , mai s celui-c i la lui refusa. Le Consei l municipa l d'Annaber g ce-
pendant , dan s la craint e que ses mineur s soien t contaminé s pa r l'exempl e de 
Joachimsthal , voulu t servir ďintermédiair e entr e les insurgé s et les maítre s 
de Schlick . Le Consei l de Dresd e lui-mém e essaya ďétablir un compromi s ä 
St Joachimsthal , et des expert s de la ville de Freiber g participaien t comm e 
arbitre s au x négociations . 

Les mineur s des deu x cöte s de la frontiěr e se sentaien t lies pa r parenté , 
camaraderi e et les expérience s et la misěr e communes . La ville d'Annaber g 
ains i livra du pain et des arme s au x révoltés . Deu x mineur s saxons, Wolf 
Göfte l et Andrea s Cosener , tentěren t avec zěle, mai s en vain, ďengager les 
mineur s des deu x cöte s ä faire chos e commun e avec les paysans . 

Le corp s des mineur s résum a ses revendication s en 17 articles . Bien que 
le prestige du corp s ait été diminu é pa r la défait e des paysan s de l'Allemagn e 
central e pre s de Frankenhausen , les mineur s obtinren t certain s succěs, surtou t 
d'ordr e social , dan s le contra t du 25 ma i 1525. Le contra t de dix article s 
concl u entr e le Comt e de Schlic k et le corp s des mineur s de St Joachimstha l 
amen a la fin du soulěvement . E n consequenc e de ces négociation s les maitre s 
de Schlic k en tan t qu e propriétaire s des mine s de St Joachimstha l publiěren t 
un nouvea u rěglemen t concernan t l'exploitatio n des mines . 

L E D R O I T D ' E T A T D E B O H É M E E T L A T E N T A T I V E D E 
C O M P R O M I S D U C A B I N E T H O H E N W A R T - S C H Ä F F L E 

Rudolf Wierer 

Duran t la period ě précédan t les révolution s de mar s 1848 („Vormärz") , 
la Bohém e vivait souš le regim e de la „Constitutio n Renouvelé e du Pays " pro -
mulgué e pa r Ferdinan d I I le 10 ma i 1627, qu i assuran t le droi t législatif au 
Ro i de Bohéme . Les État s générau x avaien t le droi t de consentemen t des 
impóts . A parti r de 1'anné e 1842/43 , dan s la Diět e de Bohéme , la haut e no -
blesse combattan t les changement s absolutiste s du Gouvernement , s'efforga 
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de démontre r que les Etat s générau x auraien t conservé leurs droit s de facon 
réduite . Pendan t la period ě révolutionnair e de 1848/49 les norme s constitu -
tionnelle s publiées par 1'Empéreu r ou le Roi , n'avaien t regard ä la position 
speciale de la Bohéme . A cett e époque , aussi les Tcheque s ne prétaien t pas 
grande attentio n au „Staatsrecht" , déjá exigé avant 1848. 

sentatio n de 1'Empir e et institu a le constitutionnalisme . Celui-c i instaurai t 
une prépondéranc e de la bourgeoisie allemand e favorisée par le systéme élec-
toral , ce qui provoqu a une allianc e entr e la bourgeoisie liberale tchěqu e et 
la noblesse de Bohém e luttan t pou r le „droi t ďÉtat" . Les liberaux tcheque s 
n'adopteren t le programm e du „droi t ďÉtat " que ďune facon trěs hesitant e 
ce qui illustren t surtou t les idées de Palack ý en 1865. 

L'oppositio n des Hongroi s ä l'unitarism e constitutionne l de Vienne condui -
sit enfin au „Compromi s austro-hongrois " de 1867. Pa r le Compromi s furent 
crés deux États , la Couronn e hongrois e et la „Cisleithanie" . La Bohém e ne 
restai t qu'u n des dix-sep t pays cisleithanieň s de la Couronne . Ceci provoqu a 
une forte Oppositio n tchěqu e qui s'exprima dans la declaratio n de 1868 s'ap-
puyant e radiealemen t sur le „droi t ďÉtat de Bohéme" . Ce radicalism e tchěqu e 
du droi t ďÉtat fut égalemen t encourag é par la théori e (J. Kalousek) . 

L'oppositio n tchěqu e contr e la Constitutio n cisleithanienn e de 1867 semani -
festa dans l'abstentio n au Parlemen t d'Empire . C'est pourquoi , en 1870, le 
cabine t modér é de Potock i essaya, en vain il est vrai, d'obterii r la partici -
patio n des Tcheque s au Parlemen t par le moyen de concession s autonomistes . 

Le cabine t Hohenwar t étai t prét ä consenti r ä la Bohém e dans le cadre de 
la Constitutio n une position largemen t privilégiée. Lors des négociation s avec 
le cabinet , les Tcheque s se montrěren t disposés ä reconnaítr e le Compromi s 
hongrois , mais non la Subordinatio n de la Bohém e ä la Constitutio n cisleitha -
nienne . Enfin on convin t de proposition s pou r une législation de compromi s 
parm i laquelle le projet des article s fondamentau x étai t le plus important . 
Ces projet s furent adopté s par la Diět e de Bohém e aprěs que les allemands -
libéraux se fussent abstenu s en signe de protestation . L'Empereu r soumi t les 
projet s ä un consei l de ministre s élargi qui les rejeta . Comm e les Tcheque s 
de leur cöte refusaien t de faire de plus grande s concessions , 1'Empéreur , 
rebut é égalemen t par les consequence s financiěre s probablemen t negatives 
du compromis , y renonja . 
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L A P O L I T I Q U E S L O V A Q U E E T H O N G R O I S E D E 
T. G. MASARY K 

Ludwig von Gogolák 

Jusqu' ä présent , la personnalit é de T . G . Masary k fut presqu e exclusivemen t 
considéré e souš Fangl e des événement s de la premiér e guerr e mondial e et 
de la naissanc e de la Républiqu e Tchecoslovaque . Ces interprétation s n'etaien t 
que raremen t exempte s de partialité . Pa r contre , les début s du développemen t 
intellectue l et sentimenta l de Masary k et les bases sociologique s et historique s 
de son milie u n'on t guěre été examinés . Ces t ains i que son origin e slovaque 
avec ses répercussion s sur sa natur e et ses action s a été jusqu'ic i négligée. 
Ces t pourquo i les phase s de son développemen t psychologique , spiritue l et 
politiqu e seron t examinée s ici en partan t de source s contemporaine s slova-
que s et magyare s de premiér e main . 

Masaryk , n é en Moravi e et provenan t de la couch e la plus basse de la 
population , se vit contrain t de se tourne r vers la natio n tchěqu e pou r 
déploye r ses talents . I I s'etai t pourtan t toujour s sen t i Slovaqu e de Moravie . 
Cependant , les element s de la natio n politiqu e et culturellemen t actifs des 
classes moyennes , encouragé s ä cett e époqu e pa r la structur e sociale de la 
Hongrie , et présentant s d'autr e par t des trait s ďun romantism e panslavist e lui 
furen t toujour s étranger . Son attitud e marqué e des idées démocratique s occi -
dentale s et plein e de critiqu e sociale fui faisait paraítr e ces Slovaque s comm e 
arriérés . La personnalit é de Masaryk , můri e dan s le milie u autrichie n et tchě -
que , s'etai t entiěremen t tourné e vers les idées sociales progressiste s anglo -
américaine s et vers un christianism e liberal . Dě s les année s 1880, il s'etai t 
engagé dan s le couran t radical-modern e de la politiqu e tchěque . Déj á lors de 
sa nominatio n comm e professeu r á 1'universit é tchěqu e de Pragu e en 1882, 
il se considérai t comm e le chef-n é des Tcheque s de mém e que des Slovaques . 
Son but étai t de réuni r le génie de ces deu x peuple s du poin t de vue de leu r 
civilisation et de leu r conceptio n du monde , mai s égalemen t du poin t de vue 
psychologique . Pa r suitě de son origin e sociale et de ses connaissance s socio-
logiques il aspirai t toujour s ä des réforme s et des bouleversement s radicau x 
et s'opposai t au traditionnalism e et au romantisme . 

Vers le milie u des année s 80, il passait souven t ses vacance s no n loin de 
la ville de Turčánsk ý Svatý Martin , centr e de la vie politiqu e et spirituell e 
slovaque ďalors, ďoú il essayait ďinfluence r les politicien s et homme s de 
lettre š slovaques. La passivité qu i régnai t alor s sur la politiqu e slovaque des 
nationalite s lui semblai t étr e la suitě logique de la russophili e romantiqu e 
et panslavist e des chefs slovaques. Ceux-c i de leur cót é se prononcaien t ouver -
temen t contr e les acquisition s spirituelle s de l'Oues t industrie l europée n com -
m e contr e les idées et la pratiqu e ďune politiqu e démocratique . Il s consi -
déraien t les phénoměne s de l„Oues t pourr i " comm e incompatible s avec le 
slavisme. Malgr é tou t cela, un e amiti é sincěr e lia au debu t Masary k et Sve-
tozá r Hurban-Vajanský , representan t le plus importan t de ces conservateur s 
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slovaques. Elle se brisa vers 1890 quan d il n e sembla plus possible de sur-
monte r les différence s idéologiques . 

La politiqu e slovaque conservatric e mené e pa r Hurban-Vajansk ý ne touch a 
qu'un e trě s faible parti e de la population , et pratiquemen t pas les plus vastes 
couche s populaires . E n tan t que professeu r ďuniversit é a Prague , Masary k 
s'interess a au x étudiant s slovaques et les conqui t ä ses idées. Ces t ä ce cercl e 
autou r de Masary k que remont e la transformatio n bourgéoise-radical e de la 
politiqu e slovaque dan s les année s de 1890—1914 qui se manifest a pa r un e 
Oppositio n slovaque ďordr e social contr e l'Eta t hongroi s et en faveur ďune 
unit é tchecoslovaque . Ces t égalemen t de ce cercl e que vinren t en 1918 les 
réalisateur s slovaques de l'unificatio n de 1'Éta t tchecoslovaque , pa r exempl e 
Mila n Hodža , Ivan Dere r et Vavro Šrobár . L'ide e tchecoslovaqu e ne venai t 
pas du peupl e entie r tchěqu e et slovaque , mai s étai t seulemen t le désir ďune 
petit e minorit a ďune vingtain e de personne s au plus qu i aspiraien t au pouvoir . 
Le caractér e pseudodémocratiqu e de 1'idée ďune natio n tchecoslovaqu e résult e 
clairemen t de ce fait. 

La fiction ďune unio n tchecoslovaqu e qui , en géneralisant , présentai t la 
natio n tchěqu e comm e le princip e de tou t progres , la natio n slovaque pa r 
contr e comm e phénoměn e du retardement , provoqu a ensuite , aprě s 1918 un e 
Oppositio n slovaque enver s la conceptio n tchecoslovaque . Celle-c i s'attachai t 
au x idées de Hurban-Vajansk ý et considérai t la théori e bourgeois e occiden -
tale-radical e de Masary k no n seulemen t comm e u n phénoměn e tchěqu e qui 
lui étai t étranger , mai s aussi comm e un e ideologi e athé e qu i détruirai t le 
caractér e slovaque . 

AU P A R L E M E N T D E L A P R E M I É R E R É P U B L I Q U E 

T C H E C O S L O V A Q U E 

Felix von Luschka 

La fin de la premiér e guerr e mondial e ameri a la dissolutio n de la monar -
chi e austro-hongroise . Le 28 octobre , le Comit é révolutionnaire , jusqu'alor s 
clandestin , proclam a ä Pragu e la Républiqu e tchecoslovaque . Elle devait con v 
prendr e les pays de l'ancienn e couronn e de Bohém e et les comitat s de 1'Hon -
grie supérieure . Les député s allemand s des ancien s territoire s autrichiěn s au 
Consei l d'Empir e commu n s'opposeren t ä l 'incorporatio n de territoire s alle-
mands ; ils essayěren t de conserve r ä la nouvell e Républiqu e d'Autrich e la 
Bohém e allemand e sous Dr . Lodgman , la region moravo-silésienn e des Su-
děte s sous Dr . Freißle r et le Krei s Znai m sous le Comt e d'Oldofredi . Cett e 
tentativ e échou a au bou t de quelque s semaines , ca r 1'armé e tchěqu e occup a 
les territoire s allemand s qu i ensuit e furen t incorporé s ä la Tchécoslovaqui e 
pa r le trait é de paix de St. Germain-en-Lay e en 1919. Ces t ains i que les Alle-
mand s des Sudětes , habitant s de ces ancien s territoire s autrichien s ayan t la 
nationalit é allemande , furen t placé s sous dominatio n tchěque . 
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Entretemp s le Comit é révolutionnair e s'etai t élargi en un e Assemblée Ré -
volutionnair e de 268 membre s (pou r la Bohém e rien que des Tcheques , et 
quelque s Slovaques) . Cett e Assemblée vota la Constitutio n du 29 février 1920 
et toute s les lois fundamentale s du nouve l Etat , comm e la loi des langues , 
désavantageus e pou r la minorit ě allemande , la reform e agraire , la reform e 
monetair e et la taxe sur la fortuně . Ce n'es t qu'un e fois ces lois votées qu'o n 
fit les election s pou r l'Assemblee Nationale . Les premiěre s election s pou r la 
Chambr e des Député s (300 membres ) euren t lieu le 18 avril 1920, pou r le 
Sena t (150 membres ) le 25 avril 1920. La compositio n de l'Assemblee Natio -
nal e de la premiér e CSR fut pa r la suitě modifié e encor e troi s fois pa r de 
nouvelle s elections : Celles de l 'automn e 1925, d'octobr e 1929 et de ma i 1935. 
Chaqu e fois la minorit a allemand e recevai t enviro n un quar t des mandats , 
conformémen t ä son par t de la population . Cett e positio n minoritair e des 
Allemand s ä l'Assemblee National e tchecoslovaqu e les enipéchai t de faire pré -
valoir leur s efforts pou r se maintenir , vis-ä-vi s de la politiqu e nationalist c 
tchěqu e du Gouvernement . E n consequence , la minorit é allemand e étai t forcée 
de lutte r contr e sa tchěquisatio n au sein et hor s du Gouvernement . Au debu t 
se trouvai t au premié r plan la réalisatio n du droi t de dispose r ďeux-mémes , 
plus tard, , on s'efforcait d'obteni r l 'auto-administratio n promise , mai s no n 
accordée . La premiér e Républiqu e Tchecoslovaqu e étai t officiellement , il est 
vrai, un e démocrati e parlerüentaire , mai s constituai t en fait un e dictatur e 
nationalist e des comité s nationau x tcheque s organisé s sur tou t le territoir e 
national . Ces comité s essayěren t pa r tou š les moyen s ä leu r dispositio n de 
dénationalise r systématiquemen t les autre s groupe s éthnique s pou r crée r le 
peupl e nationa l homogen e „tchecoslovaque " don t la Constitutio n prétendai t 
1'existence . Ces t pourquo i mém e les disposition s imposée s ä l'Eta t pa r le 
trait é sur la protectio n des minorité s du 10 septembr e 1919, furen t exprimée s 
de teile facon dan s la Constitutio n de la Républiqu e Tchecoslovaqu e qu e 
leur réalisatio n devin t illusoire . Chaqu e tentativ e de compromi s nationa l fut 
étouffée pa r la Supremati e nationalist e tchěque , jusqu'ä ce qu'i l fut deven u 
tro p tar d pou r un compromi s ä 1'intérieu r de la Tchécoslovaqui e pa r suitě 
au x accörd s de Munic h du 29 septembr e 1938. 

L A T H E O R I E D E L A C O N T I N U I T É T C H E C O S L O V A Q U E 

Friedrich Korkisch 

Contrairemen t au x principe s de droi t internationa l relatif s ä la continuit é 
ďun Éta t en dépi t de perte s territoriale s ou de changement s de la form e de 
l'Etat , la „théori e de la continuit é de l'Eta t tchecoslovaque " se fond e sur 1'im-
putatio n que la Tchécoslovaqui e aurai t subsisté aprě s 1938 dan s les frontiěre s 
de 1918 ä 1938. Cett e théori e fut défendu e pa r le Gouvernemen t Tchecoslova -
que en Exile et étai t fondé e sur des argument s tré s problématique s et mém e 
sur des fictions . Les vastes effets de cett e doctrin e n e furen t visibles dan s 
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tout e leur étendu e que quan d ä la fin de l'occupatio n de l'ancie n territoir e de 
la CSR pa r les troupe s alliés „l e Gouvernemen t provisoir e tchecoslovaque " 
ains i que son orgán e ďexécutio n tirěren t toute s les consequence s de cett e 
doctrin e qu i leur paraissaien t opportunes , et cec i no n seulemen t dan s la légis-
lation , mai s d'un e facon generale . Ces t de la théori e de la continuit é de l'Eta t 
tchecoslovaqu e que découlěren t toute s les mesure s privan t les membre s des 
groupe s éthnique s allemand s et magyar s des bases de leu r vie économiqu e 
et culturelle , et menacan t mém e leu r existenc e physique . Elle n e fourni t pas 
seulemen t le pouvoi r d'annule r ä volont e et avec effet rétroacti f tou š les rěgle-
ment s législatifs publié s ä parti r de 1938 et de mettr e en questio n la validité 
des acte s juridique s opéré s duran t cett e periodě ; eile rendai t égalemen t pos-
sible de mesure r le comportemen t des habitant s de l'ancie n territoir e nationa l 
— particuliěremen t des Allemand s et des Magyar s — suivan t un e conceptio n 
exagérée de la loyalit é enver s la Tchécoslovaqui e qu i continuerai t d'existe r 
dan s ses ancienne s frontiěres , et mém e de chátie r rétroactivemen t leu r com -
portemen t de facon draconienn e („Décre t des rétributions " et autres) , de les 
déposséder , de les obliger ä des travau x forcés, les enferme r dan s des camp s 
de concentratio n et ains i de suitě . Le caractér e superficie l de cett e doctrin e 
qu'o n préten d fondamental e et la facilité de la manipule r pou r des raison s 
ďopportunit é politiqu e ressor t clairemen t des nouvelle s interprétation s que 
des auteur s tcheque s en donněren t au cour s des derniěre s années . A cett e 
occasion , en contestan t la „continuit é formelle" , on plac e ä cöt e de la „con -
ceptio n de la continuité " un e „conceptio n de la revolution" . Celle-c i aurai t 
garant i la transitio n „d e la démocrati e formell e ä la démocrati e materielle , 
du liberalism e au socialism e ďÉtat" , et eile justifierai t „l a liquidatio n urgent e 
du vieux problém e des nationalite s et le changemen t nécessair e de l'Eta t de 
nationalite s en un Eta t national" . 

LE PROBLEME TCHECOSLOVAQUE DANS LE PROCES 
DES CRIMINELS DE LA GUERRE Ä NUREMBERG 

Viktor Böhmert 

La questio n de savoir si lors de l 'instauratio n du Protectora t de Bohém e 
et de Moravi e le 16 mar s 1939 la Tchécoslovaqui e aurai t cessé étr e un Eta t 
ou seulemen t conn ü un e oceupatio n de guerr e de la par t de l'Allemagne , a. 
reju des réponse s différente s lors des proce s des criminel s de guerr e de Nu -
remberg . Parm i les tribunau x militaire s de Nurember g certain s se son t pro -
noncé s pou r un e continuit é de la Tchécoslovaqui e en déclaran t que des action s 
commise s dan s le „Protectorat " dan s l'intervall e du 16 mar s au 1er septembr e 
1939 (debu t de la deuxiěm e guerr e mondiale ) pourraien t étr e considérée s 
comm e „crime s de guerre " au sens strict , C.-ä-d . enfreignan t les lois et les 
eoutume s de la guerr e sur terr e rassemblée s dan s la „Conventio n de La Hay e 
de la guerr e sur te r re " (L.K.O. , Haage r Landkriegsordnung) . Les tribunau x 
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militaire s qui refusaien t la these de l'occupatio n de guerre penchaien t pour 
l'opinio n opposée . 

Déjá lors des consultation s de la Commissio n des Nation s Unie s pou r les 
Crime s de Guerr e en 1943—45 ä Londres , le representan t du Gouvernemen t 
tchecoslovaqu e d'Exil essaya ä plusieur s reprises ďélargir la notio n de „crim e 
de guerre " de facon ä ce qu'elle comprenn e aussi bien les début s ďinvasions, 
comm e la march e sur Pragu e en mar s 1939, les considéran t ainsi comm e 
une violation du Pact e Briand-Kello g interdisan t la guerre , que d'autr e par t 
les action s commise s dans les pays membre s de l'O.N.U . qui étaien t déjá 
avant le 1er septembr e 1939 „in hostile oceupation" . Ces efforts sont restés 
sans résultat s parc e que les grande s puissance s alliées déeiděren t de créer 
dans la „Chart e de Londres " (L.C. , Londo n Charter ) de 1945 deux nouveau x 
faits criminel s ä cöte du fait crimine l du „War Crime " dans le sens tradition -
nel d'un e infractio n contr e la L.K.O . au cour s d'un e guerre . Ces deux nou -
veaux faits sont le „Crim e against peace " qui ne consistai t que dans le déclen -
chemen t d'un e „War of aggression" ou d'un e „War in violation of internatio -
nal treaties" , c.-ä-d . ne comprenai t pas la simple invasion armé e qui ne ren-
contrai t aucun e resistanc e et pour cett e raison ne modifiai t pas 1'état de paix, 
et d'autr e par t le „Crim e against humanity " qui contrairemen t au „War Cri-
me " pouvait étre commi s „befor e and durin g the war". 

Le jugemen t du Tribuna l Militair e Internationa l (I.M.T. ) don t la décision 
se base sur la L.C. contien t des contradiction s profonde s au sujet de la pos-
sibilité de commettr e des crime s de guerre stricto sensu en temp s de paix. 
D'u n cöte , il fait la distinctio n entr e les „wars of aggression" commeneee s 
par l'Allemagne ä parti r du 1er septembr e 1939, et les „act s of aggression" 
dirigés avant cett e dáte , en mar s 1938 et 1939, contr e l'Autrich e et la Tché -
coslovaquie et, par conséquant , se fonde dans nombreu x passages sur l'opinio n 
que des „war crimes " stricto sensu ne sont possibles que pendan t 1'état de 
guerre . D'u n autr e coté , il soutien t égalemen t 1'avis — a la vérité seulemen t 
en faveur de la Tchécoslovaqui e — que děs le 15 mar s 1939 L.K.O . aurai t 
été en vigueur dans le Protectora t comm e étan t territoir e sóus oceupatio n 
ennemie . On ne donn e pas une motivatio n pou r cett e affirmatio n juridiqu e 
mais écart e seulemen t une nouvelle mise hor s vigueur de la L.K.O . le 16 mar s 
1939 en allégant que le décre t relati f ä l'instauratio n du Protectora t n'aurai t 
pas été une declaratio n ďincorporatio n au sens du droi t international . 

Différent s jugement s des tribunau x militaire s américain s (M.T. ) qui étudien t 
plus ä fond le problém e tchecoslovaqu e ont nié la possibilité de commettr e 
„war crimes " dans le Protectora t avant le ler septembr e 1939. Ces jugement s 
sont celui sur la I . G. Farben , indirectemen t aussi celui sur les juristes et de 
mém e la Dissentin g Opinio n du juge Powers au sujet du jugemen t de la 
Wilhelmstraß e (Ministěr e des Affaires étrangěres) . Par contre , le jugemen t de 
la Wilhelmstraß e et la Dissentin g Opinio n du juge Wilkins au sujet du juge-
men t Krup p ont affirmé cett e possibilité. Les décision s des M.T . reposen t sur 
la loi No . 10 du Consei l de Contröl e qui, dans la définitio n des faits criminels , 
diffěre de la L.C. en ceci qu'elle assure que le „crim e against peace " peut non 

485 



seulemen t consiste r dans le déclenchemen t d'un e „war " mais aussi dans une 
„invasion" . Les M.T . étaien t donc obligés ou de considére r le nouvea u fait 
des invasions comm e relevan t du fait de „war of aggression" öu de l'ignorer . 
Le jugemen t I. G. Farbe n et la Dissentin g Opinio n du juge Powers choisis-
saient la deuxiěm e possibilité. Distingan t entr e guerre et invasion on arriva 
au résulta t qu'avan t le 1er septembr e 1939 aucu n crim e de guerre au sens 
strict n'aurai t pu étre commi s en Tchécoslovaquie . Dan s le jugemen t de la 
Wilhelmstraße , on adopt a la premiér e possibilité se fondan t sur la Dissentin g 
Opinio n du juge Wilkins et reconnu t une oceupatio n de guerre de la Tchéco -
slovaquie. La these ďaprěs laquelle le droi t de guerre peut s'applique r a des 
„occupatione s pacificae " comm e l'occupatio n allemand e de la Tchécoslovaquie , 
est insoutenable , du moin s pour la period ě preceden t 1945. Cett e these est 
avancée par le I.M.T . sans exposé des motifs; dans le jugemen t de la Wil-
helmstraß e on la renforc a du poin t de vue juridiqu e en subsuman t invasion 
sous guerre d'agression . Elle est en contradictio n trés nett e avec la pratiqu e 
des Etats , ďaprěs laquelle une invasion n'entrain e pas un etat de guerre qui 
est la conditio n préalabl e pou r l'entre e en vigueur du droi t de guerre . On ne 
rencontr e non plus cett e these avant 1945 dans la littératur e sur le droi t 
international . En appliquan t certain s rěgles de l'occupati o bellica, par ana-
logie, aux occupatione s pacificae , ces rěgles peuven t devenir des rěgles du 
droi t internationa l de paix, mais des occupatione s pacificae ne peuven t pas 
devenir des occupatione s bellicae. 

L'interpretatio n faite par le I.M.T . du décre t de Hitle r du 16 mar s 1939 ne 
résiste pas ä un examen approfondi . Le décre t aecord e de fagon unilateral e 
une autonomi e restreint e ä une parti e du territoir e de l'Eta t tchecoslovaqu e 
réput é dechu . Cett e parti e est déclaré e parti e intégrant e de l'Empir e allemand . 
Ainsi parait-i l inadmissibl e ďinterpréte r le décre t comm e étan t l'offre d'un 
trait é de protectorat . Mém e si l'on considérai t le Protectora t comm e Eta t 
vassal alleman d nouvellemen t créé, ses relation s avec le Reich alleman d 
n'auraien t pas été des relation s de droi t internationa l mais de droi t interne . 
Le décre t rempli t donc les condition s nécessaire s pour qu'u n acte de l'Eta t soit 
considér é comm e acte d'incorporatio n au sens du droi t international . 
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265—271, 273 

Ho f mann , Leopol d Freiher r von (1822— 
1885), österr . Staatsmann , Finanzministe i 
(1876—1880) 156 

Hohenwart , Kar l Sigmun d Gra f (1824— 
1899), österr . Staatsmann , Ministerprä -
siden t (1871) 54,104 , 114f., 118—120, 
122, 124f., 139 f., 148 f., 155—161, 163, 
165—169, 172 

Holzbock , Sigmund , Teilnehme r am Jo -
, achimsthale r Bergwerksaufstan d (1525) 

46 
Holzgethan , Ludwig Freiher r von (1810— 

1876), österr . Staatsmann , Finanzministe r 
(1870—1872) 114 Anm . 182, 132, 161-^-
164, 165 Anm . 320, 166, 168 

Hurban-Vajanský , Svetozá r (1847—1916), 
slowak. Schriftstelle r 179, 192—207, 211 

Hurban-Vajanský , Vladimí r (1883—?), 
tschech . Diploma t 200 

Hus , Johanne s (ca . 1369—1415), Refor -
mato r 189, 191, 349 f., 353 

Husa , Václav (* 1906), tschech . Histori -
ker u. Univ . Prof . 343 f. 

Hýbeš , Josef (1850—1921), tschech . Po -
litiker 173 Anm . 345 

Ivánka , Mila n (1876—?), slowak. Juris t 
u. Politike r 219 

Jackson , Rober t Houghwou t (1892—1954), 
Hauptankläge r im Nürnberge r Kriegs-
verbrecherproze ß (1946) 304 



Jacquin , Nicolau s Josep h (1727—1817), 
Chemike r u. Botanike r 374 

Jaksch , Wenze l (* 1896), sudetendt . soz.-
dem . Politike r 395, 399 f. 

Jászi, Oskar (1875—1962), ungar . Politi -
ker u. Soziologe 218 

Jégé-Nádaši , Ladislav (1866—1940), slo-
wak. Schriftstelle r 210 

Jehlička , Františe k (1879—?), slowak. 
Geistliche r u. Politike r 202 

Jessenius , Johanne s (1566—1621), Arzt u. 
Humanis t 352 

Ježek , Františe k (* 1890), tschech . Politi -
ker 260 

Jireček , Josef (1825—1888), Literarhistori -
ker , österr . Kultusministe r 114 Anm . 
182, 165 Anm . 320, 172 Anm . 343 

Jirsik, Jan Valerian (1798—1883), Bischof 
von Budweis, tschech . Reichsratsabge -
ordnete r 77 Anm . 64 a 

Johann , Köni g von Böhme n (1310—1346) 
110 

Johan n vonPomu k (Nepomuk ) (ca . 1345— 
1393), Generalvika r 353 

Johan n von Seclau (Ja n ze Želiva) ("j" 1422), 
hussitische r Predige r 350 Anm . 9 

Johan n Friedric h der Großmütig e (1503— 
1554), Kurfürs t von Sachse n 45, 48 

Josep h I. , Kaise r (1705—1711) 55, 112 
Josep h II . , Kaiser (1765—1790) 55—57, 

112, 169, 232, 376 

Kafka, Brun o (1881—1931), sudetendt . Po -
litiker 243, 248 

Kainzl , Josef (1854—1901), tschech . Po -
litiker 183, 196 

Kaltenbrunner , Erns t (1903—1946), SS-
Führe r 309 

Kar l IV., Kaise r (1346—1378) 107 f., 348 f. 
Kar l VL, Kaise r (1711—1740) 353 
Kar l III . , Köni g von Spanie n (1759— 

1788), als Kar l IV. Köni g von Neape l 
(1735—1759) 376 

Károlyi , Michae l Gra f (1875—1955), un -
gar. Ministerpräsiden t (1918) 218 

Katharin a von Krawarsc h (u m 1500), Ge -
mahli n Peter s IV. von Rosenber g 37 

Kautsky , Kar l (1854—1938), dt . Sozialist 
181 

Keitel , Wilhelm (1882—1946), Gcneral -
feldmarschal l 314 

Kepler , Johanne s (1571—1630), Astrono m 
352 

Keyling, Josef (1720—?), Jesuit , Missiona r 
in Südamerik a 372 

Kier , Herbert , Rechtsberate r der SdP 396 
Klaudy , Kar l Leopol d (1822—1894), 

tschech . Juris t u. Politike r 105 Anm . 
122a 

Kluge , Wolf, Teilnehme r am Joachims -
thale r Bergwerksaufstan d (1525) 46 

Knirsch , Han s (1877—1933), sudetendt . 
nat.-soz . Politike r 256, 395 

Könneritz , Heinric h von ( t 1551), Berg-
hauptman n in Joachimstha l 40, 46, 51 

Kollár , Já n (1793—1852), slowak. Dich -
te r 177, 190 f., 213, 353 f. 

Komarow , Vissarion Vissarionovič (1830— 
1904), russ. Genera l 206 

Komensk ý (Comenius) , Ján Amos (1592— 
1670), Pädagog e 189, 191, 353 

Kospoth , Amtman n von Wolkenstci n (u m 
1525) 43, 45—47 

Kossuth , Lajos (1802—1894), ungar . Po -
litiker 173, 188, 213, 218 

Kramář , Kare l (1860—1937), tschech . Po -
litiker , tschechoslowak . Ministerpräsi -
den t (1918—1919) 183, 195—198, 230, 
240, 243—245, 247, 260, 263, 397 

Krása , Alois (1828—1900), tschech . Po -
litiker u. Publizis t 77 Anm . 64 a 

Křcpek , Fran z (1855—1906), sudetendt . 
Politike r 231, 233 

Krofta , Kami l (1876—1946), tschechoslo -
wak. Außenministe r 245, 269, 286 

Kučera , Bohumi l (* 1894), Prof . f. Rechts -
wissenschaft 293—295 

Kuh n von Kuhnenfeld , Fran z (1817— 
1896), österr . Kriegsministc r (1868— 
1873) 157, 161 

Kukučin , Marti n (Pscud.) , s. Bencúr , Mate j 
Kundt , Erns t (1900—1945), sudetendt . Po -

litiker 396 
Kunigunde , Gemahli n Engelbert s I L von 

Blankenber g 18 
Kvačala , Ján (1862—1934), Literarhistori -

ker 202 

Lammers , Han s Heinric h (* 1879), nat. -
soz. Diploma t 324 f. Anm . 64 

Laski, Harol d (1893—1950), engl. Staats -
wissenschaftle r 402 

Lasser von Zollheim , Josef (1815—1879), 
österr . Ministe r 74 

Lederer , Hans , Vertrete r der Annaberge r 
Knappschaf t (1525) 48 

Leisnig, Alexande r Gra f von (u m 1525), 
böhm . Adeliger 48 

Leopol d I. , Kaise r (1658—1705) 58 
Leopol d IL , Kaise r (1790—1792) 56, 112 
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Lobkowitz , Jarosla v von (u m 1525), böhm . 
Adeliger 50 

Lodgma n v. Auen , Rudol f (1877—1963), 
sudetendt . Politike r 231, 233 

Lonyay , Menhar t Gra f (1822—1884), 
österr . Finanzministe r 157, 161, 163 
Anm . 312, 173 

Loyola , Ignatiu s von (1491—1556),,Grün -
der des Jesuitenorden s 370 

Ludmil a ( f 921), Gemahli n Herzo g Bo-
řivojs von Böhme n 347 

Ludmill a (u m 1450), Tochte r Ulrich s I L 
von Rosenber g 36 

Ludwig IL , der Deutsche , Köni g (840— 
876) 347 

Ludwig XIII. , Köni g von Frankreic h 
(1610—1643) 111 Anm . 161 

Luft, Valten , Führe r beim Bergwerksauf-
stan d in Joachimstha l (1525) 46 

Luther , Marti n (1483—1546), Reformato r 
45 

Machník , Františe k (1886—?), tschecho -
slowak. Verteidigungsministe r 269 

Macoun , Fran z (* 1881), sudetendt . soz.-
dem . Politike r 403 

Marter , Fran z Josef, Leite r eine r Expe -
ditio n nac h den Vereinigte n Staate n 
(1783—1785) 377 Anm . 6 

Magdeburg , Hieronymus , Annaberge r Rats -
her r (u m 1525) 48 

Malaspina , Alessandro (u m 1780), span . 
Kapitä n 374, 376, 384 f. 

Malovez , Xaviei (18. Jh.) , Jesuit , Missiona r 
in Südamerik a 372 

Malypetr , Ja n (1873—1944), tschechoslo -
wak. Ministerpräsiden t (1932—1935) 
247, 255—261, 263 f., 273 

Mánes , Josef (1820—1871), tschech . Ma -
ler u. Graphike r 355 

Mari a Theresia , Königi n von Ungar n un d 
Böhme n (1740—1780), Gemahli n Kai -
ser Franz ' I . 56 f., 70, 91, 98, 112, 122 
Anm . 203 

Marx , Kar l (1818—1883), Philosop h 355 
Masaryk , Alice (* 1879), Präsidenti n d. 

tschechoslowak . Rote n Kreuze s 247 
Masaryk , Ja n (1886—1948), tschechoslo -

wak. Staatsman n 231, 239-241 , 243—248, 
255—257, 259, 263 f., 281, 357, 395, 400 

Masaryk , Thoma s Garrigu e (1850—1937), 
tschech . Staatspräsiden t 174—177, 181— 
219, 356 

Mathesius , Johanne s (1504—1565), luth . 
Theolog e u. Humanis t 40 f. 
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Matthia s L, Corvinus , Köni g von Ungar n 
(1458—1490) 351 

Maximilia n IL , Kaise r (1564—1576) 352 
Mayr-Harting , Rober t (1874—1941), su-

detendt . christl.-soz . Politike r 240, 
Menezes , Artur o Sá de (u m 1700), Gou -

verneu r in Südamerik a 367 
Metho d ( f 885), Slawenapostel , Erzbischo f 

von Sirmiu m (870—885) 347 
Metternich , Klemen s Lotha r Wenze l Fürs t 

von (1773—1859), österr . Außenministe r 
(1809) , Staatskanzle r (1821—1848) 59, 
354 

Meylandt , Han s von, Führe r beim Berg-
werksaufstan d in Joachimstha l (1525) 
44 

Michae l HL , byzantinische r Kaise r (842— 
867) 347 . 

Michels , Robert o (* 1876), ital . Prof . f. 
Soziologie 184 

Mikan , Josef Gottfrie d (1743—1813), Prof . 
f. Naturwissenschafte n 374 

Molotow , Wjatscheslaw (* 1890), Sowjet. 
Außenministe r 294 Anm . 60, 401 

Most , Johan n Josep h (1846—1906), deut -
sche r anařchist . Agitato r 168 Anm . 336 

Moyses , Stepha n (1797—1869), Bischof 
von Neusoh l (ab 1851) 208 

Mün(t)zer , Thoma s (1489/90—1525) , Re -
formato r u. Revolutionä r 42, 50, 352 

Napoleo n I . Buonapart e (1769—1821), 
Kaise r der Franzose n (1804—1815) 188 

Napoleo n III . , Prin z Loui s Napoleo n 
(1808—1873), Präsiden t (1848) u . Kaiser 
der Franzose n (1852—1870) 94, 156 

Née , Luis (18! Jh.) , Naturwissenschaftle r 
376 

Nejedlý , Zdene k (1878—1962), tschech . 
Historike r 359 

Němcová , Božen a (1820—1862), tschech . 
Schriftstelleri n 355 

Němec , Bohumi l (* 1873), tschech . Prof . 
f. Botani k 263 f. 

Neuberg , Johan n Norber t Ritte r von 
(1796—1859), böhm . Landtagsabgeord -

x nete r 59 f. 
Nießner , Wilhelm (1873—?), sudetendt . 

soz.-dem . Politike r 403 
Nikolaus , Bischof von Regensbur g (u m 

1330) 31 
Nikolau s von Dresde n ( f 1417), dt . Hussi t 

350 Anm . 9 
Nitsch , Ando r (1883—?), dt.-slowak . Po -

litiker 229 



Novohradsky , Fenc l (u m 1450), Bürger 
von Krumma u 36 

Novoměstský , Ladislav (1859—?), slowak. 
Schriftstelle r 216 

Oberwinder , Heinric h (1849—1914), österr . 
soz.-dem . Politike r 168 Anm . 336 

Olbracht , Ivan (1882—1959), tschech . 
Schriftstelle r 359 

Orellana , Feldhauptman n Pizarro s (u m 
1540) 365 

Országh-Hviezdosláv , Pavo l (1849—1921), 
slowak. Dichte r 193—195,198, 202 f., 210 

Osan , Urban , Amtsverweser in Annaber g 
(u m 1525) 47 f. 

Osuský, Štefan (* 1889), tschechoslowak . 
Diploma t 219, 279, 280 Anm . 13, 281, 
338 

Palacký , Františe k (1798—1876), tschech . 
Historike r u. Politike r 59, 67, 78, 82— 
84, 94, 97, 171, .175, 177, 181, 188 f., 

. 197, 209, 353—355 
Pálffy, ungar . Adelsgeschlech t 191 
Papen , Fran z von (* 1879), dt . Politike r 

309 
Parier , Pete r (1330—1399), Baumeiste r u. 

Bildhaue r 348 
Párvy, Sándo r (1848—1919), Bischof von 

Zipse r Neudor f (a b 1904) 202 
Pau l I . (1901—1964), Prinzregen t von Ju -

goslawien (1934—1941), Köni g von 
Griechenlan d (a b 1947) 258 

Pergier , Kar l (1882—1952), tschech. -
amerik . Politike r 255 

Pesnitzer , Ulric h (u m 1500), Landshute r 
Hofbaumeiste r 37 f. 

Pete r Í . von Rosenber g (1310—1347), 
böhm . Adeliger 17, 30f. 

Pete r IV. von Rosenber g (u m 1500), 
böhm . Adeliger 36—38 

Pete r Wok von Rosenber g (u m 1600), 
böhm . Adeliger 39 

Petöfi , Sando r (1823—1849), ungar . Dich -
te r 188 

Pfeil, Aloys Konra d (u m 1700), Missiona r 
in Südamerik a 367 

Philip p IV., Köni g von Spanie n (1621— 
1665) 111 Anm . 161 

Piller , Matthia s (j-  ca. 1745), Jesuit , Mis -
siona r in Südamerik a 372 

Pineda , Antoni o (18. Jh.) , Naturwissen -
schaftle r 376 

Pizarro , Francisc o (1478—1541), Erobere r 
Peru s 365 

Plener , Igna z von (1810—1908), österr . 
Staatsmann , Finanzministe r (1860— 
1865) 74, 93 Anm . 98 

Plitzmöller , Teilnehme r am Bergwerks-
auf stan d in Joachimstha l (1525) 47 

Pombal , SebastiS o Jose de Carvalh o e 
Mell o (1699—1782), portug . Staatsman n 
371 f. 

Potocki , Alfred Gra f von (1817—1889), 
österr . Staatsmann , Ministerpräsiden t 
(1870/71 ) 93 Anm . 99, 99 f., 104 Anm . 
122, 115, 163 

Pražák , Alois Freiher r von (1820—1901), 
österr . Landsmannministe r 64, 1Ó4 Anm . 
122, 120, 126, 136, 156 Anm . 292 

Přemys l Ottoka r L, Herzo g u. Köni g von 
Böhme n (1197—1230) 348 

Přemys l Ottoka r IL , Köni g von Böhme n 
(1253—1278) 20, 60, 348 

Premysliden , böhm . Adelsgeschlech t 107 
Pujmanová-Hennerová , Mari e (* 1893), 

tschech . Schriftstelleri n 359 
Pulga r (18. Jh.) , Zeichne r in Haenke s Be-

gleitun g 376 

Rabenstein , Han s Pflug von, böhm . Hof-
marschal l (u m 1525) 48, 50 

Rašín , Alois (1867—1923), tschechoslo -
wak. Staatsman n 260 

Rastislaw, Mährerfürs t (846—870) 347 
Raupennest , Altenberge r Bergher r (u m 

1525) 48 
Rauscher , Josep h Othma r Ritte r von 

(1797—1875), Kardina l u. Erzbischo f 
von Wien 155 

Redlich , Josef (1869—1936), österr . Juris t 
u. Historike r 186 

Redlich , Salomo n (19. Jh.) , Lederfabrikan t 
in Böhme n 186 

Renan , Ernes t (1823—1892), franz . Re -
ligionswissenschaftler , Orientalis t u. 
Schriftstelle r 190 

Renner , Kar l (1870—1950), österr . Poli -
tiker , Bundespräsiden t (1945—1950) 181 

Ribbentrop , Joachi m von (1893—1946), 
Reichsaußenministe r (1938—1945) 314, 
335 

Richter , Heinric h Wenzeslau s (1653— 
1696), Jesuit , Missiona r in Südamerik a 
366, 370 f. 

Ried , Benedik t (1450—1534), Baumeiste r 
352 

Rieger , Františe k Ladislav (1818—1903), 
tschech . Politike r 75, 77 f., 80, 82, 94, 
97, 104 Anm . 122, 105 Anm . 122 a, 120, 
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121, 124—126, 136 Anm . 239, 137, 140, 
141 Anm . 259, 152f., 156, 172, 197 , 

Riese , Adam (ca . 1492—1559), Rechen -
meiste r 45 

Rio Branco , Jose Mari a d.J . (1845—1912), 
brasil . Außenministe r (1902—1912) 369 

Ripka , Huber t (1895—1958), tschech . Jour -
nalis t u . Politike r 397, 402 

Ritschauer , Johan n (u m 1450), Regen t des 
St. Jodokspital s in Krumma u 36 

Römhilt , Antoniu s Magister , Stadtschrei -
ber von Annaber g (u m 1525) 48 

Roosevelt , Frankli n D . (1882—1945), Prä -
siden t der US A (1933—1945) 304, 402 

Rösche , Alfred (1884—1945), sudetendt . 
Politike r 243, 248, 262 

Rosenberger , böhm . Adelsgeschlech t 16, 
21, 24 

Rosenecker , Philip p Magister , Wortführe r 
beim Bergwerksaufstan d in Joachims -
tha l (1525) 49 

Rovnianek , V. (1867—?), slowak. kath . 
Kapla n 202 

Royer-Collard , Pierr e Pau l (1763—1845), 
franz . Philosop h u. Politike r 106 

Rudol f IL , Kaise r (1576—1612) 24,1 39, 
352 

Rulig , Hans , Bergmeiste r in Annaber g 
(u m 1525) 43, 48 

Ruppert , Ludwig, Parteifreun d Palacký s 
354 

Sabina , Kare l (1821—1877), tschech . 
Schriftstelle r u. Publizis t 354 

Sadil , Libo r (u m 1870), Reichsratsabge -
ordnete r 77 Anm . 64 a 

Šafařík , Pave l Josef (1795—1861), slo-
wak. Schriftstelle r 177, 206, 213, 353 f. 

Savigny, Friedric h Kar l von (1779—1861), 
dt . Rechtslehre r u. preuß . Staatsman n 60 

Schäffle, Albert (1831—1903), Volkswirt 
u. Soziologe , österr . Handelsministe r 
(1871) 54, 100 Anm . 117, 114—118, 
120f., 123, 126, 128, 137, 148, 152, 
164 f., 167 f., 172 

Scheu , Andrea s (1842—1927), österr . soz.-
dem . Politike r 168 Anm . 336 

Schirach , Baidu r von (* 1907), dt . nat. -
soz. Politike r 312 

Schlick , Grafe n von, böhmische s Adelsge-
schlech t 41 f., 46—48, 51 

Schlick , Albrech t Gra f (u m 1550), böhm . 
Adeliger 44, 50 

Schlick , Sebastia n Gra f (u m 1525), böhm . 
Adeliger 50 
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Schlick , Stepha n Gra f (1487—1516), böhm . 
Adeliger 42, 46 f., 50 f. 

Schmerling , Anto n Ritte r von (1805— 
1893), österr . Staatsman n 70, 74, 76, 79. 
171 

Schmeykal , Fran z (1826—1894), sudetendt . 
Juris t u. Politike r 105 Anm . 122 a 

Schönburg , Erns t von, Vasall Herzo g 
Georg s von Sachse n (u m 1525) 50 

Scholl , Frh . v., österr . Verteidigungsmi -
niste r (1871) 114 Anm . 182, 165 Anm . 
320, 172 

Schreibersdorf , Albrech t von, Hauptman n 
u. Münzmeiste r in Annaber g (u m 1500) 
40 

Schwarzenberg , Adam Fran z Fürs t zu 
(1618—1732) 25 

Schwarzenberg , Friedric h Fürs t (1808— 
1885), Kardina l u. Erzbischo f von Pra g 
76 

Schwarzenberg , Johan n Nep . Adolf Fürs t 
zu (1860—1938) 25 

Schwarzenberg , Josef Adam Fürs t zu 
(1722—1782) 31 

Schwarzenberg , Mari a Ernestin e Gräfi n zu 
(u m 1680) 38 

Schwarzenberger , fränkische s Uradelsge -
schlech t 16, 22, 39 

Seidel , Thomas , Teilnehme r am Joachims -
thale r Bergwerksaufstan d (1525) 46 

Seliger, Josef (1870—1920), sudetendt . 
soz.-dem . Politike r 232 

Seyß-Inquart , Arthu r (1892—1946), NS -
Reichskommissa r 309 

Sigismund , Kaise r (1410—1437), Köni g 
von Böhme n (1436/37 ) 109, 350 

Škultéty , Josef (1853—?), slowak. Schrift -
steller u. Publizis t 179,192, 198, 201, 203 

Sládkovič , Andre j (1820—1872), slowak. 
Dichte r 182 

Sladkovský, Kare l (1823—1880), tschech . 
Juris t u. Politike r 105 Anm . 122 a 

Slany, Josef, Vizebürgermeiste r von Kra -
warn (1926) 242 

Slavik, Jurai j (* 1890), tschechoslowak . 
Innenministe r 255 

Smeral , Bohumí r (1880—1941), tschech . 
soz.-dem. , späte r kommunist . Politike r 
235 

Smetana , Bedřic h (1824—1884), tschech . 
Komponis t 355 

Šmolka , Stanisla w (1850—1924), poln . 
Historike r 136 Anm . 239 

Sonnenfels , Josep h Freiher r von (1732— 
1817), Univ . Prof . in Wien 374 



Sophie , Erzherzogi n von Österreich , Mut -
te r Fran z Joseph s I . (1805—1872) 155 

Soukup , Františe k (* 1871), tschech . Po -
litiker 273 

Souza , Tom e de, Generalstatthalte r von 
Brasilien (u m 1550) 365 

Spina , Fran z (1868—1938), sudetendt . Po -
litiker 240, 256, 267, 270, 273, 395 

Šrámek , Ja n (1870—1955), tschech . Po -
litiker 229, 243 f., 265, 269, 283 Anm . 26, 
285 

Šrobár , Vavro (1867—1953), slowak. Po -
litiker 210 f., 214, 219 

Stalin , Josef Wissarionowitsc h (1879— 
1953), Sowjet. Diktato r u. Staatsman n 
361 

Štefánek , Anto n (1877—?), slowak. Poli -
tike r 214, 219 

Štefánik , Mila n Rastisla v (1880—1919), 
tschech . Politike r u. Astrono m 214, 219, 
260 

Štefanovič , Milo š (1854—1904), slowak. 
Politike r 199 

Stein , Loren z Freiher r von (1815—1890), 
Juris t u. Soziologe 62 

Stenzel , Alois (* 1885), sudetendt . Po -
litiker 234, 246 

Stodola , Emil , slowak. Statistike r 199 
Stolberg , Friedric h Gra f (1877—?), su-

detendt . christl.-soz . Politike r 265 
Stříbrný , Jiř í (1880—1958), tschech . Poli -

litiker 255 
Strobach , Anto n (1814—1856), tschech . 

Juris t u. Politike r 59 \ 
Stur, , L'udevi t (1815—1856), slowak. 

Schriftstelle r 190, 194, 199, 208 
Sture , Václav (1858—1939), tschech . soz.-

dem. j späte r kommunist . Politike r 243 
Sturz , Wolf, Bergmeiste r in Joachimstha l 

(u m 1520) 40 
Svehla, Antoni n (1873—1933), tschecho -

slowak. Ministerpräsiden t 236, 238— 
241, 243 f., 247, 251, .255, 267 

Syrový, Ja n (1888—1947), tschech . Ge -
nera l u. Ministe r 286 Anm . 36 

Széchényi , Stefan Gra f (1791—1860), un -
gar. Politike r 213, 218 

Szecsen , Anto n Gra f (1819—1896), österr. -
ungar . Staatsman n 68, 74, 170 

Szentiványi , József (1884—?), ungar . Po -
litiker 233, 236 

Szmetanay , Johann , slowak. Medizine r 
208 f., 216 

Szmrccsáný , Georg , ungar . Politike r 204 
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